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REGIERUNGSRAT

ebgb@gs-edi.admin.ch

15. Oktober 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Annahme

1.1 Geltungsbereich ist zu eng gefasst

1.2 Unklare Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen

Die vorgesehene Rahmengesetzgebung enthält keine klaren Vorgaben zur Abstimmung der Zustän­
digkeiten. Hinzu kommt eine starke Verflechtung von Aufgaben- und Finanzierungskompetenzen: 
Massgebliche Assistenzleistungen werden vom Bund finanziert, während die Kompetenzen für die

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 hat das Eidgenössische Departement des Innern zur Vernehmlas­
sung zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative eingeladen. Der Regierungsrat des Kan­
tons Aargau dankt Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Per E-Mail
Eidgenössisches Departement des
Innern

Eidgenössische Volksinitiative "Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)" und indirekter Gegenvorschlag; Vernehmlassung

Der vorliegende Entwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderung ist 
jedoch - in Zusammenarbeit mit den Kantonen - in verschiedenen Punkten anzupassen. Diese wer­
den im Folgenden ausgeführt.

Der Regierungsrat unterstützt den indirekten Gegenvorschlag des Bundes, da dieser weniger weitrei­
chend ist als die Initiative und auf Gesetzesebene bleibt, statt die Verfassung zu ändern.

Der Regierungsrat stellt fest, dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im indirek­
ten Gegenvorschlag nicht ausreichend geklärt ist. Während den Kantonen neue Pflichten übertragen 
werden, bleibt unklar, welche Rolle und Verantwortung der Bund im Bereich der Inklusion von Men­
schen mit Behinderungen konkret übernimmt. Diese unklare Aufgabenzuteilung wirkt sich negativ auf 
die Umsetzung aus und verhindert eine koordinierte Weiterentwicklung auf nationaler Ebene.

Regierungsgebäude, 5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40
Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat

Der Gesetzesentwurf legt inhaltliche Schwerpunkte im Bereich Wohnen. Aus Sicht des Regierungs­
rats sollten auch zu anderen Lebensbereichen, insbesondere zur Arbeit, Grundsätze formuliert wer­
den. Gleichzeitig sollte das Gesetz offen genug gestaltet sein, damit eine spätere Erweiterung auf 
zusätzliche Lebensbereiche möglich bleibt.

SSSA;* SBBS ★
KANTON AARGAU
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1.4 IFEG wird nicht modernisiert

2 von 4

Der Regierungsrat lehnt die vorgeschlagene Übernahme der Bestimmungen des IFEG ins neue Rah­
mengesetz ab. Er vermisst aus den oben ausgeführten Gründen die erhoffte Modernisierung und ist

• Das Gesamtsystem an Unterstützungsleistungen ist gekennzeichnet von fehlender Transpa­
renz und unzureichender Koordination der Leistungen für die Betroffenen.

Da die subsidiären kantonalen Leistungen im Bereich der Alters- und Behindertenhilfe unterschied­
lich ausgebaut und ausgestaltet sind, fehlt die Rechtsgleichheit zwischen den Kantonen.

1.3 Bestehende Herausforderungen werden unzureichend adressiert

Aus Sicht des Regierungsrats werden wesentliche Hürden für eine unabhängige Lebensführung und 
das selbstbestimmte Wohnen von Menschen mit Behinderungen nur ungenügend adressiert. Hin­
sichtlich dieser Punkte bringt der indirekte Gegenvorschlag keine massgebliche Verbesserung und 
verpasst damit die Chance für eine grundlegende Weichenstellung:

Der Vorschlag des Inklusionsrahmengesetzes bleibt isoliert und nutzt nicht die Gelegenheit, auf Bun­
desebene eine kohärente gesetzliche Grundlage für die Behindertenpoiitik zu schaffen. Aktuell befin­
den sich das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde­
rungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG), das Bundesgesetz über die Invalidenversiche­
rung (IVG), das Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden 
Personen (IFEG) sowie das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung (ELG) gleichzeitig in Revision oder in Vorbereitung dazu. Aus Sicht des 
Regierungsrats fehlt eine Abstimmung zwischen diesen zentralen Erlassen, was eine strategisch ab­
gestimmte Weiterentwicklung des Systems verhindert.

Die Überlagerung von verschiedenen Assistenzleistungen von Bund und Kantonen mit je eigenen 
Bedarfsabklärungen bringt für die Menschen mit Behinderungen sowie für die betroffenen Behörden 
und das Gesamtsystem viele Nachteile;

• Für die Menschen mit Behinderungen ist aufgrund der Komplexität und der unterschiedlichen 
Bedarfsabklärungen der Zugang erschwert. Der Informations- und Unterstützungsbedarf für 
einen Leistungsbezug ist hoch. Die hohe Fragmentierung des Systems verhindert zudem eine 
Ausgestaltung der Leistungen entsprechend dem individuellen Bedarf.

• Für die Behörden/Abklärungsstellen ist der Aufwand für die je einzelnen Bedarfsabklärungen 
sowie für die Subsidiaritätsprüfung hoch.

Alters- und Behindertenhilfe bei den Kantonen liegen und nicht immer klar abgegrenzt werden kön­
nen. Damit ist auch das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz nicht eingehalten, was sich negativ auf 
die Effizienz der staatlichen Aufgabenwahrnehmung auswirkt und zu Koordinationsproblemen und 
Doppelspurigkeit führt.

Auch der Bund soll im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zu den Zielen der Inklusion leis­
ten. Zweckmässige Umsetzungsmassnahmen auf Bundesebene wären aus Sicht des Regierungs­
rats des Kantons Aargau beispielsweise die Sicherstellung und Aufbereitung von gesamtschweizeri­
schen Daten zu den Wohnformen von Menschen mit Behinderungen sowie ein Monitoring der 
Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund und Kanton sowie eine Evaluation, um die Wirkung die­
ser Bestrebungen zu beurteilen.

Der indirekte Gegenvorschlag verankert als Massnahme zur Koordination in Art. 11 Abs. 4 lediglich 
den regelmässigen Austausch zwischen Bund und Kantonen. Aus Sicht des Regierungsrats reicht 
jedoch ein Austausch für eine wirksame Koordination nicht aus, wie die bisherigen Erfahrungen zei­
gen.
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2. Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

2,1 Generelle Stellungnahme - Begründung

Zustimmung

3 von 4

• Die Kantone sind verpflichtet, die Bundesvorgaben umzusetzen. Dies soll in einem kantonalen 
Konzept erfolgen. Die Kantone sollen jedoch in der Art und Weise, wie sie dieses Ziel erreichen 
wollen, frei sein. Dies kann - muss aber nicht - über einen kantonalen Aktionsplan erfolgen.

• Allfällige Aktionspläne sollen alle Lebensbereiche umfassen, und sich nicht nur auf die Aspekte 
Wohnen und Arbeit beschränken.

1.5 Harmonisierung über einen nationalen Aktionsplan

Gemäss Art. 12 des vorgeschlagenen Inklusionsrahmengesetzes wird jeder Kanton dazu verpflichtet, 
einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und der Inklusion der betroffenen 
Personen in den Bereichen Wohnen und Arbeit zu erstellen. Der Regierungsrat lehnt die Idee von 
kantonalen Aktionsplänen aus folgenden Gründen ab:

• Wichtig ist primär ein klarer Rahmen auf Bundesebene mit definiertem Handlungsspielraum für 
die Kantone. Dadurch wird die Basis für eine effektive und effiziente Abstimmung zwischen den 
Kantonen gelegt, die wiederum Grundlage für eine kantonsübergreifende freie Wohnortswahl für 
Menschen mit Behinderung bildet. Ergänzend ist ein nationaler Aktionsplan erforderlich, der die 
Entwicklung bundesweit harmonisiert.

Der Regierungsrat stimmt dem Vörentwurf zur Teilrevision des IVG grundsätzlich zu. Insgesamt an­
erkennt er die Bestrebungen des Bundes, Menschen mit Behinderungen einen besseren Zugang zu 
technisch modernen Hilfsmitteln zu ermöglichen, den Zugang zum Assistenzbeitrag in der IV für Per­
sonen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zu vereinfachen sowie eine Rechtsgrundlage für Pilot­
versuche zur Förderung des selbstbestimmten Lebens durch einfachere IV-Unterstützungsleistungen 
zu schaffen. Allerdings bleiben die Anforderungen für den Assistenzbeitrag weiterhin sehr hoch und 
ein grundlegender Widerspruch wird geschaffen: Zwar wird Personen mit eingeschränkter Hand­
lungsfähigkeit Zugang gewährt, die anspruchsvolle Voraussetzung der Arbeitgeberschaft bleibt je­
doch bestehen.

Wie die Ergebnisse der Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men­
schen mit Behinderungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle vom 27. März 2025 zeigt, braucht es 
eine grundlegende Reform des Systems. Dabei ist insbesondere auch der zurzeit mangelnden Koor­
dination, der Komplexität, der kantonalen Ungleichheiten und dadurch auch einer eingeschränkten 
Transparenz des Systems Rechnung zu tragen. Ein gehaltvolles und umfassendes Inklusionsrah­
mengesetz, abgestimmt auf eine grundlegendere Revision des IVG, des ELG, des BehiG und des 
IFEG, könnte diesen berechtigten Forderungen Rechnung tragen.

der Meinung, dass die Motion SGK-N 24.3003 "Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten 
und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen" 
nicht abgeschrieben werden kann.

Er begrüsst grundsätzlich das Vorgehen, die Komplexität der Gesetzgebung zu reduzieren und das 
IFEG in das neue Rahmengesetz zu integrieren. Die konkrete Umsetzung im indirekten Gegenvor­
schlag lässt jedoch die erwartete Neukonzeption vermissen:
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

4
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Dieter Egli
Landammann

^ana Filippi
/ Staatsschreiberin
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Nichts ohne uns. 
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Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  

‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 

indirekten Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 

Mit der einstimmigen Unterstützung für die gemeinsame Lancierung der Inklusions-Initiative 

haben die Mitgliedorganisationen von Agile ein klares Signal für die Sicherstellung der 

rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung aller Bürger*innen mit Behinderungen in unserem 

Land gesetzt. Menschen mit und ohne Behinderungen, die die Inklusions-Initiative 

unterzeichnet haben, fordern von der Schweiz, dass sie endlich konkrete Massnahmen für die 

Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen ergreift, zu welcher sie 

sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtet 

hat. Insbesondere soll sie die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie 

die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. 

Agile begrüsst zwar die Bereitschaft des Bundesrats, inklusionsfördernde Massnahmen zu 

ergreifen, bedauert jedoch sehr, dass sein Vorentwurf den berechtigten Forderungen der 

Bürger*innen mit Behinderungen in unserem Land nicht gerecht wird. In seiner jetzigen Form 

ist der Gegenvorschlag keineswegs eine angemessene und ausreichende Antwort auf die 

Anliegen der von Agile unterstützten Inklusions-Initiative. 

Er sieht keinerlei konkrete Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten- 

und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des 

Inklusionsrahmengesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel 

der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen 

wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 

selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 

klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung 

des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. 

Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den 

Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 

Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für 

Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der 

Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 

werden. 

Freundliche Grüsse 

Agile – Schweizer Dachverband der Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen von 

Menschen mit Behinderungen 

Raphaël de Riedmatten 
Geschäftsleiter Agile 
+41 31 390 39 39 

raphael.deriedmatten@agile.ch 

Vorsteherin des Eidgenössischen 
Departements des Inneren 
 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: 

endlich in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre Würde 

vollständig anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern konkrete 

Veränderungen in ihrem Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, 

die Unterstützungsleistungen erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 

2014 mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu 

verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese Verpflichtung ein leeres Versprechen. 

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf 

die Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet 

es, die strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende 

Sichtweise und lässt schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine 

tiefgreifende Umgestaltung der staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur 

geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie 

zur Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer 

Aktionsplan für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der 

Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung 

geschieht jedoch nicht von selbst. Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle 

Koordination und vor allem den aktiven Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer 

Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im 

Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag trägt diesem Grundsatz nicht 

ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen 

Fassung auf eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, 

die Leistungen der Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der 

Menschen mit Behinderungen in der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur 

ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn der UNO-BRK, deren Auffassung von 

Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle Hindernisse und nicht auf 

eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt sich der 

Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 

Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein 

sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, 

ist in Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den 

tatsächlichen Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der 

Wohnform für Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine 

verbindlichen Ziele, sieht nicht die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des 

Wohnorts und der Wohnform – wie sie anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu 

gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für Unterstützungsleistungen zu Hause. Im 

Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell fest. Dies widerspricht der UNO-

BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen sind kein Ort, an dem 
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Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 

Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, 

unpersönlichen Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle 

Ressourcen überwiegend in Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die 

Mehrheit niemals Realität werden. Die Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen 

umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung definiert und vor allem das Recht der 

Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu leben, selbstbestimmt und 

mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision 

und die Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein 

selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 

Personen, darunter auch Kinder, nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von 

einem System, das darauf ausgelegt ist, zu entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. 

Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass Tausende von Menschen, die diese Hilfe 

benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. Andere erfüllen zwar die 

Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen Hürden und/oder 

dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind äusserst 

mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 

keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 

Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die 

Chance, den Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich 

mit unverbindlichen Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die 

erwähnten Pilotversuche wären in ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie 

denn jemals zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel 

voran, weder durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die 

Weiterentwicklung seiner eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne 

klare Ausrichtung, Koordination, Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die 

Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 

Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet 

keine wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, 

Kohärenz und Mut. Er verfehlt die Ziele der Inklusion-Initiative, die einen systemischen Wandel 

fordert. In seiner jetzigen Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern 

kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo 

aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und 

konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen endlich die Rechte und Freiheiten 

gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 

rechtlich zu deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
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Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen1 in allen Lebens- und Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen 

eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen 

Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind 

Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden 

Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der 

gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 vielerorts nach wie vor unzureichende 

Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 

Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht 

haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in 

der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt 

werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und technische Assistenz 

zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie das Recht auf 

freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche 

Assistenz in diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören 

Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und 

gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass 

eines Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 

Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – 

Umsetzung der UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten 

Lebens von Menschen mit Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, 

Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 

bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die 

Vernehmlassung gegebene Vorentwurf entspricht nur ansatzweise und in begrenztem Umfang 

den Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie in der Inklusions-Initiative zum 

Ausdruck gebracht worden sind. In seiner jetzigen Form ist er keineswegs eine angemessene 

und der Initiative würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, welches als indirekter 

Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete Massnahmen vorsehen, 

die inhaltlich und konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den 

nächsten Jahrzehnten. Ein solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 

Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der 

Ausgrenzung und Diskriminierung, denen Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 

2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 

für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24–25. 9 / 2614
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sind, wirksam bekämpfen können. Allein kann es auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und 

tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Doch ein 

Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen verdient, muss zwingend verbindliche 

Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur Förderung der tatsächlichen 

Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion bilden können. Es 

muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen sowie 

organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 

erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, was 

er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von 

Menschen mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen 

wirkungslosen Bestimmungen kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten 

Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur 

Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen 

zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden 

Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In seiner aktuellen 

Form trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen mit 

Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-

BRK steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des 

Inklusionsrahmengesetzes in dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für 

alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer 

rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des 

VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem 

unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende 

Regelung des Bereichs Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die 

verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das 

Inklusionsrahmengesetz allein schon aus diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-

Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die Grundlagen für eine wirksame Umsetzung 

der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten Jahrzehnten schaffen. An 

dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die Motion 24.3003 «Das IFEG 

modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für 

Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen wurde. 

Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 

61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), 

Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 

(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 

Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 

(Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 10 / 2614
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Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der 

weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, 

damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 

selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne 

die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 

beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung 

oder Arbeit mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so 

konzipiert sein, dass es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und 

Lebensbereiche ergänzt und sein materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss 

zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. 

Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 

Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte 

aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. 

Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf 

der Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und 

dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige 

Vorkehren mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK 

sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche 

Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu 

verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten 

Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse 

auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese 

bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 

Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 

Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung 

festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren 

körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese 

Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer 

Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, 

der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 

erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu 

pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 

auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am 

Wortlaut der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, 

 
6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 

7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 

9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 

10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, 

geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der 

vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 11 / 2614
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haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der 

kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, 

wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich 

einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). 

Gemäss Botschaft des Bundesrats zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind mit dem Begriff der Invaliden in Art. 

112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 

Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze 

oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 

Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der 

heutigen Lehre als zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der 

Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende 

Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 

beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in 

einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist».14 

Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de fait 

susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans 

égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst 

werden, die von Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 

25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen 

Gesetzeswortlauts, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: 

«Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen 

nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 

Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 

Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der 

«Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend 

erforderlich, auf die Definition von «Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV 

und BehiG zu verweisen und jeglichen Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 

Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

 
11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a 

des Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 
12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. 

November, BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und 

der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  
13 Ebd. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar 

Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 

112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 

Personen wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. 

Zur Unterscheidung zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen 

Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen 

vom 27.03.2025, S. 16. 12 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html
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- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 

erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV 

(beispielsweise einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter 

erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-

psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt 

sind, aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder 

weil sie knapp unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark 

beeinträchtigt sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit 

(noch) nicht nachweisen können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind und daher 

keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen 

haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 

Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen 

weiterarbeiten, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt 

haben oder dieser abgelehnt wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen» im 

Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen 

beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 

organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen 

Umsetzung der UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem 

Bestimmungen enthalten, welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit 

Behinderungen zur persönlichen Assistenz und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung 

und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen stellen. 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 

Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 

gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen 

Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 

Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 

Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 

Menschen» bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen 

seiner Meinung nach die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» 

können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 

Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 

bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und 

fällt sowohl durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner 

ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst 

 
17 Siehe dazu Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 13 / 2614
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punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 

Jahren (UNO-BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, 

dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten 

Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: 

Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil 

die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-BRK bis heute nicht genügend 

umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die 

Inklusions-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die 

Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene Antwort 

darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten 

Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als 

dass er Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), 

Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende 

Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas 

Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck 

der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene 

Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, 

dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung 

von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in 

Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine 

Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der 

unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone 

zu einer sehr eingeschränkten Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich 

Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze 

in die Tat umzusetzen. Agile ist sich bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen 

Finanzlage befindet und ein Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue 

kostspielige Leistungen, sondern um die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK 

verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert gezielte Ressourcen, eine strukturelle 

Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 

Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt 

sich auf allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive 

Auslegung des Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für 

Justiz, wonach der Bund den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine 

verbindlichen Verpflichtungen auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es 

jedoch durchaus möglich, substanziellere Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund 

als auch die Kantone organisieren und finanzieren einige Leistungen»18, stellt die 

Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als auch der Bund 

verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung 

beraubt wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, 

ob sie die formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer 

fragmentierten, ungleichen und unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 

19 Ebd., S. 4. 14 / 2614
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Bundesgesetz über die Inklusion, das sich darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, 

ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht 

als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative angesehen werden. Wie die EFK in ihrer 

Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit vor, Rahmenbedingungen für 

die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen wurden lediglich 

bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des Bundes und 

der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl wenig 

koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 

Die EFK verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht 

fest: «Die Vorlage des Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die 

Unterstützung von Personen mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der 

Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine 

gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so 

präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen 

erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung 

selbstbestimmten Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf 

Kantonsebene verbindliche Leitplanken vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, 

strukturelle und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine 

leeren Versprechen bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen 

und die Kantone bei der Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige 

Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen 

Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für 

vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen 

(Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich 

deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und Überprüfung der 

Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die Schweiz dazu 

angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere Kantone 

 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 

21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 

22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe 

Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 

E-BehiG). 

23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das 

Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 

2000, 1808 f.). 

24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 15 / 2614
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haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK 

aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht 

koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der 

Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit 

Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche 

und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, 

insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit 

Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im 

Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen 

Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-

InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei 

unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so 

auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung 

tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz 

dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf 

den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall 

eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und 

Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der 

Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt 

sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen 

allerdings eine Strategie zur kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- 

und sachlichen Geltungsbereichen sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, 

rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 

organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 

umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 

eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den 

zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und 

Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination 

zwischen Bund und Kantonen. 

 
25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts 

für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 

26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 

27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 16 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende 

Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK 

übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende 

Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser 

Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf 

es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer 

Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 

Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 

erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die 

Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der 

Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), 

die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die 

Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 

Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der 

UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein 

Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 

diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 

Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 

Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen 

sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen 

systematischen Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren 

Vertretungsorganisationen vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der 

Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen 

wirksamen Einbezug wäre etwa ein unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich 

insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 

Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates 

sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und 

kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu 

eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie 

verpflichten die Kantone nur in sehr begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz 

erfordern würde, dass auch der Bund zur Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die 

alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und 

Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen bleibt zu vage und 

unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit geltenden Vorschriften 

ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel werden die 

richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu 

erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den 

nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 

Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 17 / 2614
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Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs 

von Menschen mit Behinderungen. 

3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 

Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 

dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit 

ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus 

endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 

dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts für Menschenrechte (nationale 

Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie auch die 

Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 

unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen 

und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; 

Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 

Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von 

zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 

Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-

Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass 

Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 

Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer späteren 

Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 

Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist 

eindeutig: «Für invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen 

Garantien. Wohnt eine invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine 

Wohnung oder auf die Deckung ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische rechtliche Grundlage und keine 

Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 

Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-

bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 

31 Ebd., S. 20 ff. 

32 Ebd., S. 25 ff. 18 / 2614

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/abteilungen/monitoring-stelle-un-behindertenrechtskonvention
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
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- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich 

und unklar.33 

- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 

systemischen Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch 

gravierende Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 

2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene 

Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen 

Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die 

Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 

Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 

darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die 

Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der 

entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten 

Bestimmungen keine der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag 

von Menschen mit Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, 

welche den Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und 

Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch 

keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der 

administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das 

heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige 

System zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die 

Formulierung «Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 

ist in ihrer jetzigen Form rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie 

widerspricht vielmehr diametral der UNO-BRK. Der Übergang von einem System des 

institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend 

vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei 

Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos 

nebeneinander. Für Agile steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-InG in 

völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-

Bestimmungen. Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung 

selbstbestimmten Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 

grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und 

soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit 

Behinderungen in Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu 

gehören starre Routinen, Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, 

 
33 Ebd., S. 23 ff. 

34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 

35 Ebd., S. 6. 

36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 

37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 

38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 

39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019.  19 / 2614
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Begleitpersonen, Mahlzeiten und Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, 

Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch 

und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden 

und zu wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie 

müssen die Möglichkeit haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten 

Wohnformen zu leben und voll und ganz an der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind 

grundlegende Menschenrechte. 

Nach Ansicht von Agile muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der 

Selbstbestimmung im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den 

Föderalismus bedingte, ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine 

umfassende Strategie zur Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK 

(insbesondere den gesamten (!) Art. 19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die 

Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter Einbezug internationaler Expertise müssen 

konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und Ressourcenplanung, erarbeitet und 

implementiert werden. 

Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach Auffassung von Agile nur vorübergehend als 

Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 

beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in 

einer Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen 

Kompetenzen wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu 

organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen 

Vorrang vor institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – 

vorbehaltlich der freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und 

grundsätzlich vorübergehend ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf 

Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird 

schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen 

Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine 

griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen 

im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und 

Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne 

der UNO-BRK überarbeitet werden. 

 
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV-Rente und 

allfällige Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten 

verwendet, wobei die Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69).  

41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen 

mit Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der 

Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 

42 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

43 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden., sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 20 / 2614

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de
https://docs.un.org/en/CRPD/C/GC/5
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen/CRPD-C-5_Leitlinien_zur_Deinstitutionalisierung_Deutsche_Uebersetzung.pdf
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- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 

unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 

Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 

Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 

selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere 

ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur 

bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der 

bisherigen Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen 

muss als subsidiär zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann 

nicht einfach in das neue Gesetz übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-

BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die sich an den Bedarfen der Menschen und 

nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: 

Im Jahr 2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen 

(inklusive Kinder und Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit 

grundsätzlich Anspruch auf einen Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit 

lediglich rund 9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 

Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und 

vereinfacht werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon 

profitieren könnten, vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in 

Anspruch. Dies liegt an der Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der 

Unmöglichkeit, den Bedarf mit den bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt 

die Möglichkeit, Angehörige als Assistenzpersonen anzustellen. 

Agile sieht insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 

Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für 

Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 

2 IVG ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel 

eines inklusiven, selbstbestimmten Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da 

einerseits faktische Hürden bestehen bleiben (Menschen mit eingeschränkter 

Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag beziehen, nehmen ihn aber 

aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder ungenügenden 

Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits bleiben 

verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 

Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte 

Erweiterung der Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung 

oder dem Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen 

behinderungsbedingten Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, 21 / 2614
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Transparenz und Effizienz ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus 

Sonderregelungen ersetzen. Solange jedoch Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir 

insbesondere den Einbezug folgender Personengruppen als besonders dringend: 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von 

schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit 

auch vom Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit 

(KSH) ist dringend zu korrigieren. 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV: Wer erst nach Erreichen des 

AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls 

einen Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat 

überwiesene Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit 

Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). 

Dasselbe gilt für Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder 

der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung 

einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der heutige Ausschluss dieser Personen vom 

Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte Benachteiligung dar, ist sachlich nicht 

gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 

Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer 

Behinderung nur dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, 

verwehrt ihnen in vielen Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für 

lebenspraktische Begleitung und damit auch zum Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand 

zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer Behinderung ohne IV-Rentenanspruch 

bei entsprechendem Bedarf Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 

Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) 

erhalten. Auf die entsprechende Einschränkung in Art. 42 Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 

unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit Kinder 

und Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen 

und beim Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes 

Unterstützungssetting zurückgreifen (und somit einen Heimeintritt verhindern) können, 

müssen sie ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 

haben – zumindest für diejenige Zeit, die sie nicht in einer Institution verbringen, die 

anderweitig finanziert wird. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist entsprechend auf 

Minderjährige auszuweiten, die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 

Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu 

standardisiert, in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von 

Personen mit Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen 

Unterstützungsbedarf respektive an der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle 

Bedarfe können nicht adäquat berücksichtigt werden, sodass beispielsweise der tatsächliche 

Assistenzbedarf von Personen mit Sinnesbehinderungen und von Menschen mit kognitiven 

und psychischen Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 

Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise InVIEdual) dahingehend 

anzupassen, dass der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für 22 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224262
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unterschiedliche Lebensrealitäten abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den 

General Comment Nr. 5 des UNO-BRK-Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind 

entsprechend anzupassen. 

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 

Lebensführung ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die 

Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die 

Bezüger*innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen administrativen 

und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 der weder finanziell noch personell 

abgegolten wird. Für viele stellen die Anforderungen im bestehenden Modell ohne 

Unterstützung eine nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit der Folge, dass 

sie auf eine Leistung verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie 

ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss 

deshalb administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der 

Wahrnehmung der Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden 

zu beschneiden (siehe unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote 

nicht mit einer Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als 

individualisierte, personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen 

als auch bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin 

ein direktes Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen 

haben. Der Verlust dieses Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz 

entgegenstehen und dem in der UN-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten 

Recht auf Selbstbestimmung widersprechen. Eine diesbezügliche Änderung des 

Obligationenrechts (OR), insbesondere eine Erweiterung der Vertragsform «Auftrag» ist zu 

prüfen (OR 394ff.). 

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der 

Bereitstellung von barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene 

Abgeltung (vgl. dazu Kap. 4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation 

des Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der 

Assistenznehmenden gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des 

Arbeitsvertrags ermöglicht 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 

für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  

45 Vgl. dazu den General Comment Nr. 5 des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Ziff. 16 

d iii) 23 / 2614
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4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 

Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 

entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der 

wenig konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke 

oder Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von 

CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende 

Finanzierung dieser Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne 

eine Erhöhung der Ansätze kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die 

Personalakquirierung, -einführung, -planung und -administration wird nicht separat 

abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl 

Assistenzleistungsbeziehende als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch 

Präsenzzeit bezahlen sollten. 

- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit 

oder Unfall der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch 

bestehende Mitarbeitende oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor 

Eintritt ins AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr 

angepasst – auch bei nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei 

geänderten Lebensumständen wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem 

Wegfall der Tagesstruktur in einer Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit. Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder 

bei Erreichung des Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der 

versicherten Personen zu wenig Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des 

zeitlichen Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der 

bereits über die HE pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim 

Intensivpflegezuschlag, der nicht angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen 

Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag abdecken, obwohl er faktisch besteht. So 

entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine bedarfsgerechte Unterstützung 

verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: 

Eine pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts 

ist nicht gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 

Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG: 

- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den 

Assistenzbeitrag  

- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass 

Menschen mit Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf 

angemessen decken können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, 

b. in dem die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das 

Referenzalter (…) erreicht») 

24 / 2614
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- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter 

Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 

Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer 

Beratungsleistungen im Hinblick auf die Administration/Organisation des 

Assistenzbeitrags 

- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte 

Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden 

(Doppelfinanzierungen sollen zwar vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung 

ungeachtet des Unterstützungsbedarfs ist nicht gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 

Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem 

aufgrund der grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von 

Assistenzpersonen dringend angezeigt ist. 

Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von 

Lebenspartner*innen zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 

12.409 (Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 

Assistenzbeitrages) verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist 

aber nicht nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht 

auch höhere Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für 

die Grundpflege gemäss KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind 

ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die 

Wahlfreiheit deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu 

entscheiden, ob sie zum Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson 

wählen oder externe Kräfte anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung 

geben, dass Angehörige «einspringen». Heute geschieht dies aber oft: Weil der 

Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit Behinderungen oft nichts anderes 

übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das steht im Widerspruch 

zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und Gleichstellung 

auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. 

b – das heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 

(Umsetzung der Pa.Iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im 

Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv 

am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln 

und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen 

Umfang gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und 

gesellschaftlichen Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das 
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heutige System wird diesem Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend 

substanzielle Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden 

Beitrag. Sie basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem 

Bericht zum Postulat SGK-S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der 

Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln 

erhalten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von 

der Umsetzung der Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem 

einzelfallgerechten, raschen Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in 

der Inklusions-Initiative gefordert wird. Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu 

Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu Hilfsmitteln durch neue bürokratische 

Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die Vergabeverfahren eine 

Monopolbildung nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher 

konnte der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern 

im Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag 

abgeschlossen wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel 

beschränkt werden, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens 

ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 

Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert. 

- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, 

bedeutet dies ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden 

sowie mehr Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Auch der vorgeschlagene neue Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir ab, 

da die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und 

faktisch zu einer marktfernen Überregulierung führen kann. Sie schreckt kommerzielle 

Anbieter ab, gefährdet Innovation und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante 

Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG – die individuelle Versorgungssicherheit. 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 

Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten 

Anbietern gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls 

eine geringere Versorgungssicherheit sein. 

Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere 

ist – auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch 

wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen 

bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen 

Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die 

Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der 

UNO-BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits 

im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär 

für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine «smarte» Auswahl 

an Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und 
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Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 

Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter 

anstelle eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch 

reichen die damit finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr 

respektive durchschnittlich rund 10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen 

bei weitem nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung 

des Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier 

setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 25.3007 (Menschen mit 

Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel 

respektive Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf 

haben. Dies betrifft neben Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende 

Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel auch Personen aus Ländern ohne 

Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der Inklusions-

Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch Hilfsmittel 

(einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf 

verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden. 

Wir fordern insbesondere: 

- Streichung der Ergänzung in Art. 21bis Abs.3 («… mit denen im Rahmen dieses 

Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde») sowie von Art. 21quinquies IVG 

(Einsicht in die Preiskalkulation, neu) 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht 

nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von 

Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden 

können. Vielmehr braucht es auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten 

Anspruch auf Dienstleistungen Dritter für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den 

Besuch kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme öffentlicher und privater 

Dienstleistungen. 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung 

an die Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder 

Dienstleistungen für Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss 

im Allgemeinen erleichtert werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt 

sich durch eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für 

die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch 

verbindliche und transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit 

einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich 

somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: 

Ein Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um 

die Uhr sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 
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4.3 Pilotversuche 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 

Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-

Unterstützungsleistungen im Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, 

wenn es um die Entwicklung einer komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das 

selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, 

die (auch auf Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit 

der Totalrevision des IVG (die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) 

übernommen werden können. Dafür braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.  

5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 

So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 

Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle 

Lebensbereiche auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 

Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im 

Sinne von Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff 

«Invalidität» im Sinne der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im 

Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und 

der Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV 

in allen Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 

Agile weist darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der 

Förderung der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt 

werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 

Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die 

Kantone verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren 

und einen unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung 

zu gewährleisten. 

Absatz 2 
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Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was 

unter Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  

Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

2 Inklusion bedeutet insbesondere: 

a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, 

Beschäftigung, Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und 

gesellschaftliche Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene 

vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende 

Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und 

politischen Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse 

und Sicherstellung der vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 

Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren 

zu beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer 

Behinderungen sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen 

das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform 

soll gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die 

Bestimmung wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 

19 lit. a UNO-BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, 

sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich 

deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-

Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. 

Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es 

tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 

Wiederholung einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass 

die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten 

Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls 

wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der 

Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System 
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Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 

hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 

(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 

Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier 

darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und 

Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und 

Beratung sichergestellt werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone 

folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare 

Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur 

UNO-BRK und zu den Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie 

impliziert, dass nur Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies 

entspricht einerseits nicht der Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK 

und den Interessen von Menschen mit Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von 

Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante 

Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine Aufrechterhaltung bestehender 

Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist zudem aus 

wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 

Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen 

ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen 

die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese 

Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege 

zu sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler 

Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der 

betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies 

muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur 

Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts.47 Im Übrigen ist 

zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden müssen und nicht nur 

die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den 

Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 

4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG 

ohnehin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das 

für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des 

behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-

InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 

«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und 

altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung 

zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
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Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, 

müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe 

im Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 

Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 

Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. 

Die Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Agile lehnt es ab, ausschliesslich institutionelle 

Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 

marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, 

dass auch alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und 

kein institutionelles Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der 

Grundsätze der Inklusion, der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. 

Insbesondere sollen Institutionen längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen 

werden dürfen, um Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige 

Lebensführung erforderlichen Kompetenzen (wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte 

Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der 

betroffenen Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und 

nicht an der Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 

Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 

vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 

grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 

Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 

Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine 

terminologische Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 

wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, 

mangels Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen 

müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener 

Personen» umbenannt werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische 

Verschiebung täuscht über den fehlenden Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer 

Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der UNO-BRK lässt sich nicht durch die 

Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten Blick erscheinen die 

Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon 

im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und 

ambulanten Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer 

Übergangsstrategie oder einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu 

ambulanten Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen 

Bürger*innen mit Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin 

zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des 

VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  
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Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle 

– Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine 

selbstbestimmte Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen 

davon müssen ambulante Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, 

entsprechend finanziert und aktiv ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären 

Betreuungsformen vollständig überdacht werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden 

und segregativen Institutionen als Wohnorte zu vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und 

die Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine 

subsidiäre und grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 

Agile ist der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 

beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des 

selbstbestimmten Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür 

Sozialhilfe beantragt werden muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, 

um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 

Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für Agile ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 

Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring 

der Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, 

sondern muss organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht 

nicht nur um Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und 

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Agile befürwortet, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden 

(Art. 11 und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. 

Einerseits beschränkt sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung 

der UNO-BRK alle Lebensbereiche betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie 

Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale 

Verantwortung für die Koordination, die strategische Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser 

Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b der Bundesverfassung anstatt 

auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu 

vage.48 Es ist zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 

Organisationen tatsächlich und strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des 

Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen 

werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu 

äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu verfolgen. Organisation, Zusammensetzung 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung 

von Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 32 / 2614
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und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und nicht späteren Regelungen oder 

dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 

begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht 

nicht aus. Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen 

Vorgaben, messbaren Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 

Absatz 2 zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu 

schwach. Ausdrücke wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren 

Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit 

Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb ihres Kantons – frei wählen können, 

ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 

Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu 

erreichen. Sie müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch 

verbindlicher gestaltet und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss 

die tatsächliche und strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest 

verankert – und angemessen vergütet – werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und 

die Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der 

UNO-BRK erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 

des Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen 

Leistungen zu verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von 

Leistungen zwischen den Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre 

Interessen vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes 

ein. Die betroffenen Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen 

werden für ihre Mitwirkung entschädigt. 

4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination 

mit einem klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen 

Koordinationsgremium ab und erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, 

Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus 

Menschen mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich 

zu Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten 

Fortschritte zu bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 

1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen 

Lebensführung und der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 

2 Unverändert 
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3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen 

der betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des 

Aktionsplans ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 

Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber 

nicht ohne einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Agile fordert, dass das 

vorliegende Gesetz klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und 

Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls erhalten die aus dem IFEG übernommenen 

Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was inakzeptabel ist. 

Artikel 14 

Agile hat keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 

realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 

vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 

5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 

Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 

Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die 

individuelle Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne 

Vertragsabschluss im Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 

Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 

Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle 

Transparenz hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt 

gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 

Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von 

Vergünstigungen die wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu 

weniger Vielfalt und Versorgungssicherheit führen kann. 
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Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 

Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen 

mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu 

beachten, dass praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle 

oder die unzureichende Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende 

Anpassungen bestehen bleiben. Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 

Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf 

die Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des 

bestehenden Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte 

zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits 

heute umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere 

Änderungsvorschläge, die über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen 

hinausgehen). Dafür sind bereits heute ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) 

vorhanden). 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Alizée Rey 

Wiss. Mitarbeiterin 

Verantwortliche Interessenvertretung 

 

Claudia Schuwey 

Wiss. Mitarbeiterin 

Verantwortliche Sozialpolitik

 

Raphaël de Riedmatten    Stephan Hüsler 

Geschäftsleiter     Präsident 
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Réponse à la consultation «Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale ‹Pour l'égalité 

des personnes en situation de handicap› (Initiative pour l'inclusion)» 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donné l’opportunité de nous exprimer dans le cadre de la 

procédure de consultation relative au contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion.  

En soutenant à l’unanimité le co-lancement de l’initiative pour l’inclusion, les organisations 

membres d’Agile ont donné un signal clair pour que l’égalité de droit et de fait de toutes les 

citoyennes et tous les citoyens en situation de handicap de notre pays soient enfin respectés. 

Les personnes avec et sans handicap qui ont signé l’initiative pour l’inclusion demandent à la 

Suisse de prendre enfin des mesures concrètes pour garantir l’égalité effective dans tous les 

domaines de la vie, comme elle s’est engagée à la faire en signant la Convention relatives aux 

droits des personnes handicapées (CDPH). Elle doit notamment permettre le libre choix du lieu et 

du mode de vie et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. 

Agile salue certes la volonté du Conseil fédéral de prendre des mesures en faveur de l’inclusion, 

mais regrette vivement que son avant-projet ne réponde pas aux demandes légitimes des 

citoyennes et de citoyens en situation de handicap de notre pays. En l’état, le contre-projet ne 

constitue en aucun cas une réponse adéquate et suffisantes aux demandes de l'initiative pour 

l'inclusion soutenue par Agile. 

Il ne prévoit aucune mesure concrète pour une politique progressiste et pérenne en matière de 

handicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. L’avant-projet de loi sur l’inclusion 

propose une définition du handicap qui, d’emblée, exclut près des trois quarts des personnes en 

situation de handicap. Dans le domaine du logement, l’opportunité d’inscrire dans la loi le droit à 

un logement autonome pour les personnes handicapées est manquée. Le texte ne clarifie ni les 

obligations de la Confédération ni celles des cantons. Aucune stratégie globale, cohérente et 

coordonnée avec les cantons n’est prévue pour garantir ce droit fondamental. 

S’agissant de la loi sur l’assurance-invalidité, l’avant-projet échoue également à ouvrir l’accès aux 

prestations d’assistance et de soutien nécessaires, ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes. Il 

ne prévoit pas non plus de renforcement de ces prestations. 

En résumé, cet avant-projet de contre-projet indirect n’apporte aucune valeur ajoutée 

significative pour les personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs 

revendications légitimes. Si ce contre-projet entend véritablement répondre à l’initiative pour 

l’inclusion, il doit être profondément revu et amélioré. 

Avec nos meilleures salutations, 

Agile – Faîtière suisse des organisations d'entraide et d'autodétermination de personnes en 

situation de handicap  

Raphaël de Riedmatten 
Directeur d’Agile 
+41 31 390 39 39 

raphael.deriedmatten@agile.ch Cheffe du Département fédéral de 
l'intérieur 
 

Envoyez courriel à: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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1 L’essentiel en bref 

Pour les personnes en situation de handicap, l’initiative pour l’inclusion incarne une revendication 

essentielle: vivre enfin dans une société qui reconnaît pleinement leurs droits, leur liberté de 

choix et leur dignité. Ce qu’elles attendent n’est pas une série de promesses abstraites, mais des 

changements concrets dans leur quotidien. Elles veulent pouvoir décider de leur mode et de leur 

lieu de vie, bénéficier des prestations de soutien dont elles ont besoin, et participer à la société 

sur un pied d’égalité avec les autres. Ces attentes sont légitimes. La Suisse s’est d’ailleurs 

engagée à y répondre en ratifiant, en 2014, la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH). Mais aujourd’hui, force est de constater que ces engagements 

restent lettre morte. 

Un contre-projet frileux et insuffisant 

Le contre-projet actuellement mis en consultation ne constitue pas une réponse suffisante aux 

exigences portées par l’initiative. Il est flou, insuffisant et politiquement frileux. Il évite 

soigneusement de s’attaquer aux causes structurelles de l’exclusion, ne propose aucune vision 

d’ensemble et manque cruellement d’ambition. Alors que la CDPH appelle à une transformation en 

profondeur des politiques publiques, ce texte ne propose qu’un aménagement à la marge, qui 

risque de pérenniser le statu quo. 

Une des failles majeures du contre-projet est l’absence totale de stratégie coordonnée pour la 

mise en œuvre de la CDPH. Aucune feuille de route claire n’est esquissée. Aucun plan d’action 

commun entre la Confédération et les cantons n’est envisagé. Rien qui permettrait de planifier 

de manière cohérente les étapes vers une société inclusive. Or, une telle transformation ne se 

fait pas spontanément. Elle exige des moyens, une volonté politique, une coordination 

interinstitutionnelle, et surtout une implication active des personnes concernées et des 

organisations qui les représentent. La participation est un principe fondamental de la CDPH: elle 

doit être au cœur de toute politique d’inclusion. Le contre-projet échoue à prendre cela au 

sérieux. 

Un champ d’application restreint 

En outre, le projet de loi sur l’inclusion, dans sa version actuelle, repose sur une définition 

beaucoup trop étroite du handicap, en se limitant aux seules personnes bénéficiant de 

prestations de l’assurance-invalidité (AI). Cela revient à exclure les trois quarts des personnes en 

situation de handicap en Suisse. Cette approche est non seulement injuste, mais elle est aussi 

contraire à l’esprit même de la CDPH, qui prône une conception du handicap fondée sur les 

obstacles sociaux, environnementaux et institutionnels, et non sur une logique médico-

administrative de sélection. De plus, la loi proposée se limite quasi exclusivement à la question du 

logement, sans s’attaquer aux autres domaines pourtant essentiels de la vie: la formation, le 

travail, la santé, la mobilité, la participation sociale. Une loi dite «sur l’inclusion» qui ignore tous 

ces pans de la vie n’est en réalité pas une loi-cadre. Elle est incomplète, restrictive et 

déconnectée des besoins réels. 

Logement autonome: aucune mesure contraignante 

Sur le plan du logement, le texte ne garantit pas le droit fondamental au libre choix du type et 

du lieu de résidence pour les personnes en situation de handicap. Il ne fixe aucun objectif 

contraignant aux cantons, ne prévoit pas les instruments nécessaires pour garantir le libre choix 

du mode et du lieu de vie selon la CDPH, comme pour les autres citoyennes et citoyens , et ne 

crée aucune obligation en matière de prestations d’accompagnement à domicile. Au contraire, il 

continue de privilégier un modèle basé sur les institutions. Cela va à l’encontre de la CDPH, qui 

rejette explicitement les structures ségrégatives. Les institutions ne sont pas des lieux de vie 

inclusive. Elles limitent l’autonomie, réduisent les possibilités de participation et enferment les 

personnes concernées dans un cadre rigide et impersonnel. Tant que le soutien financier, les 
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subventions et les ressources humaines continueront à affluer majoritairement vers les 

institutions, l’habitat autonome ne pourra jamais devenir une réalité pour la majorité. Il faut 

inverser cette logique, transférer les moyens, définir des objectifs clairs de 

désinstitutionalisation, et surtout garantir les droits des personnes à pouvoir vivre chez elles de 

manière autodéterminée, avec le soutien adapté à la personne et à ses besoins. 

Absence de mesures pour développer la contribution d’assistance ainsi que de prestations 

supplémentaires 

Un autre point critique concerne le deuxième volet du contre-projet, la révision de l’AI avec le 

développement des prestations d’assistance. La contribution d’assistance, censée permettre une 

vie autodéterminée, est aujourd’hui largement inaccessible. Près de 5000 personnes en 

bénéficient, y compris les enfants. Ce chiffre est dérisoire. Il témoigne d’un système pensé pour 

décourager, pour restreindre, pour exclure. Les conditions d’octroi sont tellement rigides que des 

milliers de personnes qui en auraient besoin n’y ont tout simplement pas droit. D'autres 

remplissent certes les conditions d'octroi, mais n’y recourent pas en raison des obstacles 

administratifs importants et/ou d'une évaluation trop restrictive de leurs besoins en matière 

d'assistance. Et que propose le contre-projet? Presque rien. Aucun élargissement significatif de 

l’accès, aucune amélioration structurelle, aucun renforcement des autres prestations essentielles 

comme les moyens auxiliaires modernes, l’interprétation en langue des signes ou 

l’accompagnement individuel. Le Conseil fédéral passe à côté de l’occasion de faire de la 

contribution d’assistance un véritable levier d’inclusion. Il se contente d’objectifs non 

contraignants, de formulations générales, de pistes vagues. Même les essais pilotes 

mentionnés – s’ils devaient voir le jour – resteraient très limités en portée et en impact. 

Un contre-projet insuffisant et contre-productif 

Plus largement, le texte ne donne aucun signal fort. La Confédération ne montre pas l’exemple. 

Elle n’incite pas les cantons à agir, ne crée pas d’obligations concrètes, et ne s’engage pas elle-

même dans un développement de ses propres prestations. Elle reste dans une posture passive, là 

où elle devrait être moteur. Sans orientation claire, sans coordination, sans mécanisme de 

contrôle ou de suivi, la mise en œuvre de la CDPH reste un vœu pieux. 

L’avant-projet de contre-projet ne répond ni aux attentes des citoyennes et de citoyens en 

situation de handicap, ni aux exigences juridiques et politiques qu’impose la CDPH. Il n’offre 

aucune amélioration significative des conditions de vie. Il manque de vision, de cohérence et de 

courage. Il est en décalage avec les objectifs de l’initiative pour l’inclusion, qui appelle à un 

changement systémique. En l’état, ce texte est non seulement insuffisant, il est contre-

productif: il donne l’illusion d’un progrès là où il perpétue le statu quo. Une révision cosmétique 

ne suffira pas. Ce qu’il faut, c’est un engagement clair, ambitieux et concret pour garantir enfin 

aux personnes en situation de handicap les droits et libertés qui leur reviennent. 

2 L'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH 

Depuis la ratification par la Suisse de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH) en 2014, la Confédération et les cantons sont tenus de la mettre en œuvre 

dans son intégralité. Cela implique notamment de garantir l’égalité de droit et de fait pour toutes 

les personnes en situation de handicap1, dans tous les domaines de la vie et dans tous les 

domaines matériels2. 

Malgré cette exigence claire, de graves lacunes persistent encore aujourd’hui dans la mise en 

œuvre de la convention. Il manque une stratégie cohérente pour sa réalisation progressive, ainsi 

 
1 Art. 1, al. 2 CDPH et préambule, let. e 

2 Cette obligation est précisée à l’art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
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que les mesures nécessaires en matière de législation, d’application du droit et de planification3. 

En conséquence, les personnes en situation de handicap continuent de faire face à des 

restrictions profondes et substantielles de leurs droits. Preuve en est l’accessibilité des 

transports publics, toujours insuffisante dans de nombreuses localités, alors même que le délai 

légal fixé au 31 décembre 2023 est arrivé à échéance. 

C'est pourquoi les personnes en situation de handicap, leurs associations et d'autres 

organisations de la société civile ont déposé en septembre 2024 l'initiative pour l'inclusion. Nous 

demandons que les droits des personnes en situation de handicap soient renforcés dans la 

Constitution fédérale afin que les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. 

Nous exigeons en particulier le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir 

l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son lieu et son mode de vie.  

Le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie ainsi que le droit à avoir une assistance 

personnelle dans ce domaine ne constituent pas les seules revendications de l’initiative. 

L’inclusion des personnes en situation de handicap doit s’appliquer à tous les domaines de la vie, 

comme le logement, la formation, le travail, la santé, la mobilité, la culture, les loisirs ou la 

participation politique et sociale 

L’adoption d’une loi sur l’inclusion et une révision partielle de la LAI ne seront pas suffisantes 

pour garantir la mise en œuvre systématique de la CDPH en Suisse. Le contre-projet indirect du 

Conseil fédéral doit prévoir des mesures pour une véritable mise en œuvre, même échelonnée, de 

la CDPH et contribuer concrètement à la réalisation d’une vie autodéterminée pour les personnes 

en situation de handicap dans des domaines de vie essentiels comme le logement, la formation 

ou le travail. 

3 L'avant-projet de loi sur l’inclusion 

Introduction 

L'emballage est trompeur: l'avant-projet intitulé «loi fédérale sur l'inclusion des personnes 

handicapées» (en abrégé «loi-cadre sur l'inclusion» dans le rapport explicatif du Conseil 

fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. L’avant-projet mis en consultation ne répond que de 

manière marginale et limitée aux revendications des citoyennes et de citoyens en situation de 

handicap exprimée par l’initiative pour l’inclusion. En l’état, il ne constitue en aucun cas une 

réponse appropriée et digne de ce nom à l’initiative. En effet, pour être considérée comme un 

contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, une telle loi sur l’inclusion doit prévoir des 

mesures concrètes, en termes de contenu et de conception, pour une véritable politique 

d'inclusion des personnes en situation de handicap, et donc de mise en œuvre effective de la 

CDPH des prochaines décennies. Une telle loi ne pourra certes pas du jour au lendemain éliminer 

toutes les inégalités et lutter efficacement contre toutes les formes d’exclusion et de 

discrimination auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap au quotidien; 

elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit et de fait 

des personnes en situation de handicap. Une loi sur l'inclusion digne de ce nom doit cependant 

impérativement prévoir de mesures contraignantes pour garantir l’égalité de droits et promouvoir 

l’égalité de fait, seules à même de garantir l’inclusion. Elle doit également établir un plan d’action 

concret et prévoir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires pour y 

parvenir progressivement. 

Certes qualifié de «loi-cadre sur l’inclusion», l’avant-projet ne tient pas ses promesses. De fait, il 

s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes en situation de handicap qui vivent en 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour 

les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces et cosmétiques sur l'inclusion et la 

vie autonome. En l’état, l'avant-projet se compose presque pour moitié de dispositions reprises 

(légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration 

des personnes invalides (LIPPI), qui a pour but de garantir aux «personnes invalides» l'accès à 

des structures institutionnelles de nature ségrégative. Sous sa forme actuelle, il contribue même 

à cimenter une réponse «asilaire» surannée de mise à l’écart de la société de citoyennes et de 

citoyens en situation de handicap, en complète contradiction avec l’inclusion au sens de la CDPH. 

Nous expliquons ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est 

inacceptable sous cette forme. 

3.1 Champ d’application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes en situation de handicap 

doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer à toutes 

les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie leur égalité de droit 

et de fait dans tous les domaines de la vie. 

3.1.1 Champ d’application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant: seules quelques dispositions de 

l'AP-LInc s’appliquent à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.4 Sinon, il se 

limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans un corset constitutionnel 

inutilement étroit (art. 112b, al. 3 ). Cela méconnaît l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les 

compétences constitutionnelles de la Confédération5. En l’état, la loi-cadre sur l'inclusion ne peut 

en aucun cas – ne serait-ce que pour cette raison – garantir le cadre exigé par l'initiative pour 

l'inclusion et poser les bases pour une mise en œuvre effective des droits des personnes en 

situation de handicap au cours des prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici 

que la motion 24.3003 «Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un soutien 

ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du logement» a été 

transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé de «créer, par le biais 

d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des 

personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fédérales qui y sont liées, des bases 

juridiques modernes permettant aux personnes en situation de handicap de choisir librement et 

de manière autonome leur forme et leur lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire 

à cet effet». Même sans l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le 

droit des personnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de 

résidence. 

En tant que loi-cadre, une loi sur l’inclusion ne peut en aucun cas se limiter à un seul domaine 

comme le logement, mais doit d’emblée inclure d’autres domaines essentiels de la vie comme la 

formation ou le travail. 

La loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de manière à pouvoir être 

complétée au fil du temps, notamment par d'autres domaines de la vie spécifiques et permettre 

 
4 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3 et 3.5. 

5 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple: art. 65 

(statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a (hautes écoles), art. 64a 

(formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), art. 70 (langues), art. 75 

(aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommunications), art. 93 (radio et télévision), 

art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du logement), art. 110, al. 1, let. a (protection des 

travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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d’élargir son champ d’application matériel6. Elle doit en outre impérativement contenir des 

dispositions garantissant la mise en œuvre continue de la CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir 

une obligation générale pour la Confédération et les cantons, dans le cadre de leurs 

compétences, de prendre d'office toutes les mesures d'adaptation et de soutien nécessaires 

pour éviter toute atteinte aux droits découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. 

Il convient de préciser que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être en particulier 

prises au niveau de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles doivent 

prévoir des dispositions matérielles, techniques, personnelles, financières, organisationnelles et 

procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, des mesures 

organisationnelles – telles que des stratégies contraignantes, des plans d'action et un suivi 

indépendant de la mise en œuvre de la CDPH – doivent également être inscrites dans la loi sur 

l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Confédération et aux cantons ainsi qu'à tous les 

domaines couverts par la CDPH7. Enfin, dans le cadre de ses compétences en matière de 

surveillance, la Confédération est également tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par 

les cantons et de les soutenir dans leurs mesures correspondantes. 

3.1.2 Champ d’application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la CDPH8 

pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8, al. 2 Cst., le Tribunal 

fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a handicap lorsque la personne 

concernée est durablement atteinte dans ses capacités physiques, mentales ou psychiques et 

que cette atteinte a des conséquences graves sur des aspects élémentaires de son mode de 

vie9. L'art. 2, al. 1 LHand définit la personne handicapée comme une personne dont la déficience 

physique, mentale ou psychique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement 

des actes ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le 

perfectionnement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 

partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2, al. 1 de manière encore plus proche 

du texte de la CDPH10. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Valais, ont intégré des 

définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir la mise en œuvre de la CDPH 

dans le domaine des compétences cantonales11. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le champ 

d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Celui-ci se limite 

uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 112b Cst. féd. (art. 1 

al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral concernant la réforme de la péréquation 

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)12, le terme 

d'«invalide» de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une activité 

 
6 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 

7 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 

8 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e CDPH. 

9 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 

10 Selon l'art. 2, al. 1 P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité physique, 

mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obstacle à sa pleine et 

effective participation à la société. 

11 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109); art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). L'art. 4 let. a de l'avant-

projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient également une définition 

correspondante. 

12 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 

cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439; message concernant la législation d'exécution de la réforme de la 

péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 7 septembre 2005 

(FF 2005 6029, 6205 
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lucrative au sens de l'assurance-invalidité13. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend par «invalidité» 

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon 

l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou 

d'un accident. 

La définition de l’«invalidité» évoquée dans le message du Conseil fédéral est critiquée par la 

doctrine actuelle comme étant trop étroite. Thomas Gächter/Martina Filippo relèvent que le 

champ d'application de la disposition constitutionnelle ne se limite pas à l'invalidité donnant droit 

à une rente. Il doit au contraire englober «un cercle plus large de personnes atteintes dans leur 

santé, dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est 

réduite ou menacée»14. Anne-Sylvie Dupont concrétise sa compréhension large de l'invalidité 

comme «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à 

l'art. 4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain». Selon elle, les personnes menacées d'invalidité 

devraient également être prises en compte.15  

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation du 

25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi prévu lorsque, à la 

lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1: «C'est pourquoi le présent avant-projet 

vise l'inclusion des personnes handicapées au sens large, et notamment des personnes 

bénéficiant de mesures de soutien et d'accompagnement au sens de l'art. 112b Cst.». 

La formulation de l'art. 1, al. 1 AP-LInc ne vise expressément pas toutes les personnes handicapées 

au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais uniquement les «invalides» au sens de 

l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil fédéral rend même impossible une interprétation de 

l'«invalidité» au sens de l'art. 112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH: il est impératif de faire 

référence à la définition de «personnes handicapées» au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la 

LHand, et de supprimer toute référence à l'art. 112b Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation de handicap selon 

l'Office fédéral de la statistique, plus de deux tiers ne sont probablement pas recensées16, parmi 

lesquels on trouve par exemple: 

- Les personnes ayant vécu une attaque cérébrale, atteintes d'une sclérose en plaques ou 

d'un accident à l'âge de l'AVS par exemple et qui ont ensuite besoin de moyens auxiliaires de 

l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Les personnes vivant avec un handicap psychique qui sont pleinement capables de travailler 

grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

- Les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies psychiques qui, bien que fortement 

limitées dans leur vie quotidienne, ne reçoivent pas de rente AI – par exemple en raison de 

l'absence de preuves médicales ou parce qu'elles se situent juste en dessous du seuil 

d'incapacité de gain. Les étudiant-es vivant avec un TDAH ou une ou plusieurs dyslexies, qui 

sont certes fortement handicapés dans leur vie quotidienne et leurs études, mais qui ne 

 
13 Ibid. 

14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, 

Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 

15 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 2021, N 11 ad 

art. 112b. 

16 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254 236 personnes recevaient une rente d'invalidité 

de l'AI, 215 785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39 052 d'une allocation pour impotent. Concernant la différence 

entre les personnes handicapées et les personnes «invalides», voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances 

(CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 

27.03.2025, p. 16. 
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bénéficient pas de prestations AI parce qu'ils ne peuvent pas (encore) prouver leur 

incapacité de gain. 

- Les personnes issues de la migration en situation de handicap qui sont arrivés tardivement en 

Suisse et qui n'ont donc pas cotisé à l'AI ou seulement de manière limitée – et qui n'ont donc 

pas droit aux prestations. 

- Les personnes actives vivant avec des maladies chroniques (p. ex. sclérose en plaques, 

rhumatisme, épilepsie), les personnes dyslexique ou atteinte de TDAH qui continuent à 

travailler malgré des restrictions, mais qui ne perçoivent pas de prestations AI parce qu'elles 

n'ont pas demandé de rente ou que celle-ci leur a été refusée. 

- Les enfants en situation de handicap dont les restrictions ne sont pas considérées comme des 

«infirmités congénitales» au sens de l'AI ou qui ne bénéficient pas de mesures médicales par 

le biais de l'AI. 

Nous demandons donc: 

- Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les dispositions transversales de 

contenu et d'organisation nécessaires à la mise en œuvre continue de la CDPH. Outre le 

domaine du logement, elle doit également contenir des dispositions qui posent les jalons de 

l'accès des personnes en situation de handicap à l'assistance personnelle et de leur inclusion 

dans les domaines de la formation et du travail ainsi que dans tous les autres domaines de la 

vie. 

- Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes les personnes en 

situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la LHand, et pas seulement aux 

«invalides» selon l'art. 112b Cst. féd. Cela vaut en particulier pour ses dispositions 

transversales en matière de contenu et d'organisation. 

3.2 Trop peu d’obligations et de mesures concrètes 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il soutenait les 

principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. De son avis, les modifications 

constitutionnelles proposées par l’initiative ne permettraient pas «d'améliorer directement le 

quotidien des personnes concernées». C’est pourquoi, le Conseil fédéral propose des mesures au 

niveau législatif qui permettraient selon lui de «mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de 

manière plus ciblée et plus rapide». 

Contrairement à l’intention affirmée du Conseil fédéral, les dispositions prévues dans l’AP-LInc 

n’apporteront pas d’améliorations directes au quotidien des personnes en situation de handicap. 

Au contraire, l'avant-projet se limite à une timide déclaration d’intention et se distingue tant par 

son manque d'engagement que par le manque de précision de ses dispositions exclusivement 

programmatiques17. En fin de compte, l'AP-LInc répète de manière très ponctuelle des mandats 

législatifs qui ont déjà été confiés à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 

Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas 

édicter d'ordonnance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases 

légales. Cela soulève la question: pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-LInc, 

des dispositions efficaces? C'est précisément parce que les mandats législatifs mentionnés dans 

la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre jusqu'à présent que les 

personnes en situation de handicap et leurs organisations ont déposé l'initiative pour l'inclusion. 

Une loi qui se limite en grande partie à répéter les mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas 

être une réponse adéquate.  

 
17 Voir à ce sujet le ch. 3.4.  
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À cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative: dans la structure même des deux 

premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confusion qu'il n'apporte 

de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations relatives au but (art. 1 AP-LInc), à 

l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 3 AP-LInc) contiennent des 

déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que 

répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien ne régler ni concrétiser de nouveau, avec pour résultat 

l'affirmation suivante: dans le but de promouvoir l'autonomie de vie, la loi «prévoit» que les 

personnes concernées puissent choisir et déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que 

l'art. 2 AP-LInc contienne des déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne 

finalement une propre énumération d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. 

Derrière la formulation «prévoit la loi» de l'art. 1, al. 2 AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. 

L'art. 4 AP-LInc, intitulé «Principes généraux», ne s'étend pas, en tant que partie de la section 3 

relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais se limite à obliger la 

Confédération et les cantons à mettre en œuvre de manière très limitée de l'art. 19 let. a CDPH en 

ce qui concerne le logement. 

À cela s’ajoute une absence flagrante de moyens concrets pour traduire les principes annoncés 

en réalité. Agile est consciente que la Confédération se trouve dans un contexte budgétaire 

contraint et qu’elle a lancé un programme d’allègement. Il ne s’agit pas ici de nouvelles 

prestations coûteuses, mais d’un engagement à mettre en œuvre les droits garantis par la 

Constitution et la CDPH. Cela exige des ressources ciblées, un soutien structurel et un cadre de 

mise en œuvre clair. 

Or, l’avant-projet ne prévoit ni financement dédié, ni instruments concrets de coordination, ni 

attribution claire de responsabilités. Il reste au niveau des principes généraux et des lignes 

directrices. Cela s’explique notamment par l’interprétation très restrictive du cadre 

constitutionnel, en particulier de la part de l’Office fédéral de la justice, selon laquelle la 

Confédération ne pourrait pas imposer d’obligations contraignantes aux cantons dans les 

domaines couverts par l’avant-projet. Pourtant, une marge d’interprétation plus souple aurait 

permis de formuler des obligations plus substantielles, comme le constate le Contrôle fédéral des 

finances (CDF) dans son appréciation concernant le dispositif visant à favoriser l’autonomie dans 

le logement, «tant la Confédération que les cantons organisent et financent des prestations»18. 

Le CDF souligne également que «tant les cantons que la Confédération ont des compétences 

dans ce domaine»19. 

Cette frilosité juridique a pour effet de vider le texte de sa portée normative. En l’absence de 

bases légales contraignantes, les cantons restent libres de décider s’ils souhaitent – ou 

non – mettre en œuvre les principes formulés. Le risque d’une mise en œuvre fragmentée, 

inégale et insuffisante est donc manifeste. Une loi fédérale sur l’inclusion qui se limite à répéter 

des principes sans prévoir ni obligations, ni moyens, ni mécanismes d’exécution ne saurait être 

considérée comme une réponse crédible à l’initiative pour l’inclusion. Comme le souligne le 

CDF dans son appréciation des conditions-cadres nécessaires pour garantir l’autonomie dans le 

logement: «La Constitution fédérale prévoit la possibilité de définir les conditions-cadre 

d’intégration des personnes invalides, mais ces conditions ont été concrétisées uniquement pour 

le logement en institution. Les compétences de la Confédération et des cantons ne sont pas 

toujours clairement délimitées. Il en résulte une multiplicité de prestations peu coordonnées 

entre elles, peu propice à l’efficience globale du système20.» Le CDF fait explicitement référence 

au processus législatif en cours et estime à juste titre que «Le projet de loi-cadre pour 

l’inclusion doit définir des fondements juridiques pour un soutien aux personnes en situation de 

 
18 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 25. 

19 Ibid., p. 4. 

20 Ibid., chap. 2.2, p. 27. 
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handicap favorisant leur liberté dans le choix du logement. Il pourrait imposer à la Confédération 

et aux cantons une orientation commune et des lignes directrices en la matière21.» 

Nous demandons donc: 

- L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la systématique et les 

notions.  

- Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en œuvre doivent 

être formulées de manière suffisamment précise pour que le Conseil fédéral puisse édicter 

les ordonnances nécessaires sur cette base et que les cantons disposent de la clarté 

nécessaire pour agir de leur côté. 

- La Confédération doit définir une orientation et des conditions-cadres pour garantir 

l’autonomie dans le logement et imposer des lignes directrices contraignantes en la matière 

tant au niveau fédéral que cantonal. 

- L’AP-LInc doit prévoir des mécanismes clairs de mise en œuvre, y compris des moyens 

financiers, structurels et humains suffisants, afin que les principes formulés ne restent pas 

lettre morte. La Confédération doit assumer sa responsabilité de pilotage et soutenir les 

cantons dans la concrétisation des droits garantis. 

3.3 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la LHand 

quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des personnes en 

situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme dans le domaine des 

transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs mais contraignants sont prévus. 

Les droits subjectifs des personnes en situation de handicap dans certains domaines de la LHand 

(art. 7 et 8 LHand)22 et les droits de recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc 

révélés être des instruments indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la 

loi23. En conséquence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection 

juridique contre la discrimination24. Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 

leur législation de mise en œuvre de la Convention25. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coordonnée, 

des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de handicap jusqu'à 

aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu clé de l'initiative pour l'inclusion: 

l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux personnes en situation de handicap, dans le 

cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des mesures de soutien et d'adaptation 

nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment d'une assistance personnelle et 

technique. Selon l'al. 2, les personnes en situation de handicap ont en outre le droit de choisir 

 
21 Ibid., chap. 1.6, p. 20. 

22 La révision partielle de la LHand en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le domaine du travail (voir. 

art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (voir art. 8 al. 3 et 4 P-LHand). 

23 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet de loi 

fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, selon lequel le droit de 

recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procédures sur les questions centrales 

(FF 2000, 1808 s.). 

24 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 

25 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500); § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109); art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les art. 21 ss de l'avant-

projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton de Genève prévoient également 

de tels droits. 
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librement leur lieu et leur mode de résidence et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, 

aux mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à cet effet. 

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-LInc constitue 

un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des personnes en situation de 

handicap. «Le cadre proposé doit aider la Confédération et les cantons à concevoir, dans leur 

domaine de compétences respectif, les mesures et les prestations de manière qu’elles tiennent 

compte des obligations de la Suisse en matière de droit international». Il en résulte sans 

ambiguïté que les personnes en situation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être 

confrontées à des restrictions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la 

base de l'AP-LInc. 

Nous demandons donc: 

- Il convient d'ancrer dans la LInc – en complément de la LHand – les droits juridiques des 

personnes en situation de handicap, sur la base desquels il sera possible d'exiger 

l'application des droits dans les cas individuels. 

- Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement du fardeau de la 

preuve, au droit d'action et de recours des associations ainsi qu'à la gratuité de la 

procédure. 

3.4 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH a constaté de 

nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la vie26. Il s'avère que la mise 

en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. Jusqu'à présent, il manque toutefois 

une stratégie de mise en œuvre continue de la Convention dans tous les domaines de la vie et 

dans tous les champs d’application matériels, ainsi que les mesures nécessaires de nature 

législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre continue et effective de la CDPH, les dispositions organisationnelles 

suivantes devraient être inscrites dans la LInc: 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être mises en œuvre 

immédiatement de manière globale27, une obligation de planification devrait être introduite 

pour la Confédération et les cantons. La planification comprend l'adoption régulière de 

stratégies et des plans d'action nécessaires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures 

et des instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination 

entre la Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin de déterminer 

si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux obligations découlant 

de la CDPH (examen initial de la législation). La LInc doit prévoir une obligation d'examen 

correspondante avec un délai de cinq ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs 

existants doivent être adaptés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un 

mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre continue de la CDPH nécessite un élargissement des compétences du 

Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Outre les compétences 

ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, les compétences du BFEH devraient notamment 

comprendre la responsabilité de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la 

Confédération (élaboration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination 

 
26 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 

27 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2 CDPH. 
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entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial de la 

législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres unités de 

l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. Pour mener à bien ces 

tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office fédéral et de le doter des ressources 

nécessaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre 

femmes et hommes, qui assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des 

sexes, est organisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette 

distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire de prévoir des dispositions pour une implication systématique des personnes 

en situation d’handicap et des organisations qui les représentent dans la mise en œuvre 

continue de la CDPH. L'avant-projet le reconnaît également dans son principe, mais les 

dispositions restent trop vagues28. Pour une implication efficace, il faudrait par exemple 

créer un conseil de l’inclusion indépendant qui pourrait notamment se prononcer sur les 

stratégies de mise en œuvre et les plans d'action et émettre des recommandations. 

L'organisation et les tâches de ce conseil de l’inclusion devraient être décrites de manière 

précise dans la LInc. 

Les articles 11 et 12 de l’avant-projet sont largement insuffisants pour garantir la mise en œuvre 

effective et continue de la CDPH. Leur portée est limitée par le champ d’application trop restreint 

de la loi, tant sur le plan matériel que personnel. Ils n’engagent que les cantons dans des 

domaines très restreints, alors qu’une approche globale exigerait que la Confédération soit elle 

aussi tenue de mettre en œuvre des plans d’action couvrant l’ensemble des droits garantis par la 

CDPH, et pas seulement les domaines du logement et du travail. La coordination entre 

Confédération et cantons, pourtant essentielle, reste trop vague et non contraignante. Elle 

devrait être institutionnalisée et dotée de règles claires applicables dans l’ensemble du pays. Le 

traitement de la question du changement de domicile intercantonal va dans le bon sens, mais là 

encore, le niveau d’obligation reste insuffisant. 

Nous demandons donc: 

- Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisationnelles et des 

instruments d'action qui garantissent le cadre de la politique d'inclusion ainsi que son 

développement au cours des 20 prochaines années. 

- Cette section comprend notamment une obligation de planification pour la Confédération et 

les cantons, l'obligation d'un examen initial de la législation, la transformation du BFEH en un 

office fédéral doté de compétences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la 

participation des personnes en situation de handicap. 

3.5 Absence d’un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'art. 33, al. 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi indépendant pour 

vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la Suisse ne s'est pas acquittée de 

cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être l'occasion de mettre enfin en place ce 

mécanisme de contrôle central pour la mise en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant 

en Allemagne29 pourrait servir de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de 

l'Institut allemand des droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et 

accompagne aussi bien l'État fédéral que les Länder. 

 
28 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3 AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3 AP-LInc, ne prévoit que 

l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des personnes en situation 

handicap. 

29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
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La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 

l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres: le suivi et la 

documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse; les 

recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des droits des 

personnes en situation de handicap; les prises de position sur les mesures prises par la 

Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc: 

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépendant chargé de 

vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.6 S’agissant du logement 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour une vie 

autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses personnes en 

situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle constitue une 

revendication centrale de l'initiative pour l'inclusion. Dans ce contexte, il est fondamentalement 

juste et important que des dispositions visant à garantir le libre choix du lieu et du type de 

logement pour les personnes en situation de handicap soient intégrées dès le départ dans la 

LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un développement ultérieur de la loi. 

Il s’agit également de mettre un terme à une inégalité de traitement des citoyens et de 

citoyennes en situation de handicap en fonction du Canton de résidence. À ce titre, le constat 

établit par le CDF est sans appel: «Vivre à la maison, au contraire, ne donne pas lieu à des 

garanties particulières. Il n’existe pas de droit au logement ou à la couverture de l’ensemble de 

ses besoins pour la personne invalide qui vit chez elle. Le soutien à l’autonomie dans le logement 

ne fait pas l’objet d’une base légale spécifique ou de prestations dédiées30.» 

L’évaluation du CDF met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence: 

- Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour garantir l'habitat 

autodéterminé31 

- La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas claire32 

- L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et peu claires33 

- La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance entraînent 

des inégalités de traitement34 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la gravité des 

problèmes du système dans le domaine du logement, de leur localisation exacte et des graves 

inégalités de traitement qui en résultent. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF 

constate que l'orientation proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et 

révision partielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions35. En page 14 s. du rapport du 

 
30 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les 

personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1., p. 21-22, disponible sur 

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 

(04.07.2025). 

31 Ibid., chap. 2.1, p. 20 ss. 

32 Ibid., chap. 2.2, p. 25 ss 

33 Ibid., chap. 2.1, p. 23 s 

34 Ibid., p. 4, 23 s. et 29 ss 

35 Ibid., p. 6. 
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CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui présentent le 

contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux problèmes identifiés. 

L'AP-LInc – élaboré à partir de décembre 2024 – a donc été rédigé en connaissance des 

conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions correspondantes est 

donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispositions vagues et redondantes 

ne résoudront aucun des problèmes mentionnés par le CDF, et encore moins ne changeront le 

quotidien des personnes en situation de handicap. Il manque notamment des dispositions qui 

tiennent compte des interfaces entre les différents systèmes de prestations de la 

Confédération36 et des cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus 

de jalons pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppression des 

obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap37. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les «Principes pour la promotion de l'habitat 

autodéterminé», la section 4 «Reconnaissance des institutions» reprend la LIPPI actuellement en 

vigueur sans modifications fondamentales. Le système actuel, dont les bases juridiques reposent 

sur l'habitat en institution, est ainsi cimenté. La formulation «institutions destinées à promouvoir 

l'inclusion des personnes concernées» à l'art. 6, al. 1 est, en l’état, purement cosmétique et 

n’apporte aucune amélioration. Au contraire, elle est diamétralement opposée à la CDPH. Le 

passage d'un système de logement en institution (section 4) à un système conforme à la CDPH, 

qui permet de vivre de manière autonome en partant des besoins liés au handicap, n'est 

nullement garanti. Les sections 3 et 4 de l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. Pour Agile, la 

reprise de la LIPPI légèrement modifiée dans l’AP-LInc entre en totale contradiction avec les 

revendications de l’initiative pour l’inclusion et les dispositions de la CDPH. Il faudrait prévoir que 

le choix du mode et du lieu de vie est assuré en encourageant le logement autonome. 

Il est important de souligner ici que l’absence de liberté de choix et le caractère ségrégatif des 

institutions constituent une violation des droits humains fondamentaux. Certes, il existe de plus 

en plus d’institutions qui, dans la mesure de leurs possibilités, s’alignent sur la CDPH et favorisent 

l’autodétermination et la participation sociale des personnes avec handicap38. Toutefois, les 

personnes en situation de handicap qui vivent en institution sont confrontées à des décisions 

prises par des tiers39. Il s’agit notamment de routines rigides, de règles et de directives 

concernant la présence, les partenaires de logement, les personnes de soutien, les repas et les 

loisirs, les prises de décision par procuration ou les traitements forcés, ainsi qu’une marge de 

manœuvre financière limitée40. Les abus de pouvoir et la violence contre les résident-es sont 

également toujours présents. 

Tout comme les autres personnes, celles qui vivent avec un handicap ont le droit de décider et 

de choisir où et avec qui elles souhaitent vivre et comment elles veulent organiser leur vie. Elles 

doivent avoir la possibilité de vivre dans des environnements résidentiels diversifiés et inclusifs 

et de participer pleinement à la société. Ce droit est un droit humain fondamental. 

 
36 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'allocation 

d’impotence. 

37 Voir rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour 

les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 

38 Voir notamment l'entretien avec Manon Masse in Curaviva, 2021, pp. 4-7. 

39 Voir notamment Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019. 

40 Dans les institutions, les pensionnaires ne disposent en général que de très peu d’argent de poche. La rente AI et les 

éventuelles prestations complémentaires telles que les PC et l’allocation pour  impotent sont utilisées pour couvrir les 

frais de l’institution, les réglementations tarifaires à ce sujet variant d’un canton à l’autre(Fritschi et al., 2019, p. 69). 
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Pour Agile, la Confédération doit assumer une coresponsabilité dans la promotion de la vie 

autonome dans le sens de la CDPH41. Cela permet également d’éliminer les inégalités injustifiées 

qui découlent du fédéralisme. Il est également essentiel de prévoir au niveau fédéral une 

stratégie globale de désinstitutionalisation sur la base de la CDPH (en particulier l’article 19), de 

l’Observation générale n° 5 (2017) et des lignes directrices sur la désinstitutionalisation. Des plans 

de mise en œuvre concrets, assortis d’un calendrier et d’une planification des ressources, 

doivent être élaborés et mis en œuvre en faisant appel à une expertise internationale. 

Pour Agile, un logement en institution ne doit être possible qu’en tant que solution temporaire 

transitoire dans le sens d’une mesure de réadaptation: par exemple, si une personne a eu un 

accident entraînant un handicap, un soutien en institution doit lui permettre de réacquérir les 

compétences dont elle a besoin pour vivre de manière indépendante et organiser à domicile l'aide 

dont elle a besoin. 

Dans ce sens, la loi doit déterminer de manière explicite que le logement autonome prime sur le 

logement institutionnel en prévoyant que, sous réserve du libre choix de la personne, 

conformément à la CDPH, le logement institutionnel n’est que subsidiaire et, en principe, 

temporaire. Par ailleurs, il convient de revoir la terminologie s’agissant des institutions et des 

prestations. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est encore 

renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes en situation de handicap un droit 

subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence42 et qu'aucun mécanisme efficace de 

mise en œuvre et de contrôle n'est prévu43. À la suite des expériences faites dans le cadre de la 

mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral doit savoir que la formulation d'objectifs et de 

principes ne changera rien dans le domaine des droits des personnes en situation de handicap si 

elle n'est pas accompagnée d'instruments de pression et de contrôle. 

Nous demandons donc: 

- Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fondamentalement révisées. 

- Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des interfaces entre les 

différentes prestations de la Confédération et des cantons, à l'uniformisation des 

instruments de collecte et à la suppression des obstacles administratifs à l'accès aux 

prestations de la Confédération et des cantons. 

- La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) doit être 

définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il convient en particulier d'introduire 

une obligation de planifier le passage d'un financement orienté sur l'objet à un financement 

orienté sur les besoins. 

- La section 4 relative aux institutions doit être profondément revue afin de rompre avec la 

logique actuelle d’hébergement en institution. Le logement institutionnel doit être considéré 

comme subsidiaire au logement autonome et la liberté du choix de la personne concernée 

doit primer. La LIPPI ne peut pas être simplement reprise dans la nouvelle loi, mais doit être 

remplacée par un dispositif conforme à la CDPH, centré sur les besoins des personnes et non 

sur les structures existantes. 

 
41 Voir également PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO (2021). Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und 

Menschen mit Behinderungen». Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen Rechtsgutachten im 

Auftrag der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 

42 A ce sujet, voir ci-dessus, ch. 3.4 

43 A ce sujet, voir ci-dessus ch.  3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des 

mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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4 L’avant-projet de révision de la LAI 

4.1 Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

La contribution d’assistance reste aujourd’hui très peu sollicitée: en 2024, seules environ 

5000 personnes en bénéficiaient, alors que 54 100 personnes – enfants et adolescents 

compris – percevaient une allocation pour impotent en Suisse et auraient donc en principe droit 

à une contribution d'assistance. Le taux de recours n’atteint ainsi qu’environ 9,2 %. 

Si cette prestation vise à permettre à un plus grand nombre de personnes en situation de 

handicap de mener une vie autonome, son accès et ses modalités d’octroi doivent être 

profondément améliorés et simplifiés. Actuellement, de nombreuses personnes qui pourraient en 

principe y prétendre en sont exclues ou n’y recourent pas. Cela s’explique notamment par la 

complexité des démarches, l’incertitude financière, ou encore l’inadéquation des montants 

maximaux avec les besoins réels. De plus, il n’est pas possible d’engager des proches comme 

assistant-es. 

Agile identifie un besoin urgent d’agir, en particulier sur les points suivants: 

4.1.1 Inégalités d’accès à la contribution d’assistance 

La mesure envisagée par le Conseil fédéral – à savoir la suppression de l’art. 42quater, 

al. 2 LAI – afin de faciliter l’accès à la contribution pour les assurés dont la capacité d’action est 

limitée, constitue un pas dans la bonne direction. Toutefois, l’avant-projet reste en deçà de 

l’objectif d’une vie inclusive et autodéterminée pour toutes les personnes en situation de 

handicap. D’une part, des obstacles concrets subsistent: bien que les personnes dont la capacité 

d’action est restreinte puissent en principe bénéficier d’une contribution d’assistance, elles y 

renoncent souvent faute de soutien ou en raison d’une couverture insuffisante des prestations 

nécessaires. D’autre part, plusieurs groupes concernés demeurent exclus ou défavorisés. Pour 

répondre aux exigences de l’initiative pour l’inclusion, il est indispensable d’élargir de manière 

ciblée le cercle des ayants droit. 

En principe, l’accès à la contribution d’assistance ne devrait pas dépendre du type de handicap 

ni du système d’assurance, mais des besoins réels liés au handicap. Une solution globale 

permettrait de garantir l’équité, la transparence et l’efficacité, en remplaçant le patchwork 

actuel de réglementations spéciales. Tant que ces dernières subsistent, il est particulièrement 

urgent d’inclure les groupes de personnes suivants: 

- Adultes sourd-es et malentendant-es: Il est urgent de corriger l’exclusion systématique des 

adultes sourd-es et malentendant-es du bénéfice des allocations pour impotents et, par 

conséquent, de la contribution d’assistance, conformément aux explications figurant dans la 

circulaire sur l’impotence (CSI). 

- Personnes bénéficiant d’une allocation pour impotents en dehors de l’AI: Les personnes qui ne 

deviennent dépendantes de prestations d’assistance étendues qu’après avoir atteint l’âge 

de la retraite AVS doivent également pouvoir prétendre à une contribution d’assistance (voir 

à ce sujet le postulat CSSS-N 22.4262 transmis au Conseil fédéral: L'ambulatoire avant le 

stationnaire pour les personnes handicapées ayant atteint l'âge de la retraite, grâce à l'accès 

aux contributions d'assistance. Il en va de même pour les personnes qui perçoivent une 

allocation pour impotent de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, qui, en vertu 

de l’art. 66, al. 2 LPGA, prime sur l’allocation pour impotent de l’AI. L’exclusion actuelle de ces 

personnes du bénéfice de la contribution d’assistance constitue une discrimination 

systémique, n’est pas objectivement justifiée et doit être supprimée.  
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- Personnes vivant avec un handicap psychique sans droit à une rente AI: La réglementation 

actuelle de l’art. 42, al. 3 LAI, selon laquelle les personnes vivant exclusivement avec un 

handicap psychique ne sont considérées comme «impotentes» que si elles ont droit à une 

rente AI, leur refuse dans de nombreux cas l’accès à l’allocation pour impotent pour 

l’accompagnement dans les actes ordinaires de la vie, et donc à la contribution d’assistance. 

Afin de remédier à cette situation, les personnes en situation de handicap psychique sans 

droit à une rente AI doivent également pouvoir bénéficier, si nécessaire, de l’allocation pour 

impotent pour l’accompagnement dans les actes ordinaires de la vie – et ainsi d’un droit 

fondamental à une contribution d’assistance. Il convient de supprimer la restriction 

correspondante prévue à l’art. 42, al. 3 LAI. 

- Personnes mineures: Actuellement, en vertu de l’art. 42quater LAI et de l’art. 39a OAI, les 

personnes mineures n’ont droit à une contribution d’assistance que dans des conditions très 

strictes. Afin que les enfants et les jeunes apprennent dès le plus jeune âge à gérer de 

manière autonome l’assistance dont ils ont besoin, et puissent, à leur majorité, s’appuyer sur 

un dispositif de soutien déjà en place – évitant ainsi un placement en institution – ils 

doivent pouvoir bénéficier d’une contribution aux frais d’assistance sans conditions 

supplémentaires, du moins lorsqu’ils ne vivent pas dans une institution financée par d’autres 

sources. Le droit à la contribution d’assistance doit être étendu aux mineurs non couverts 

par l’art. 39a OAI. 

4.1.2 Absence d’adaptations dans l’évaluation des besoins 

L’instrument d’évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la Circulaire sur 

la contribution d’assistance (CCA), doit être adapté de toute urgence. Il est aujourd’hui trop 

standardisé, trop axé sur les besoins d'assistance des personnes avec un handicap physique et 

insuffisamment orienté vers les besoins individuels de soutien ou les modes de vie spécifiques. 

Les besoins réels des personnes vivant avec un handicap sensoriel, cognitif ou psychique ne 

sont ainsi pas correctement évalués. 

Nous demandons donc que: 

Le FAKT soit adapté, en collaboration avec des associations (par exemple InVIEdual), afin de 

permettre une évaluation et une couverture des besoins individuels, en lien avec les réalités de 

vie (voir également l’Observation générale n° 5 du Comité des droits des personnes handicapées 

de l’ONU, notamment le chiffre 61). 

L’ordonnance et la circulaire relative à la contribution d'assistance (CSI) doit être adaptée en 

conséquence. 

4.1.3 Absence de bases pour alléger la charge administrative et organisationnelle 

Pour que la contribution d’assistance puisse pleinement déployer ses effets et garantir une vie 

autonome, le système doit être sensiblement optimisé. Les exigences liées à la contribution 

d’assistance restent très élevées: les bénéficiaires doivent assumer le rôle d’employeur, ce qui 

implique une charge administrative et organisationnelle considérable44, non compensée ni 

financièrement ni en termes de ressources humaines. Pour beaucoup, les exigences du modèle 

actuel sans soutien constituent un obstacle difficile, voire impossible à surmonter, les 

conduisant à renoncer à une prestation qui pourrait pourtant favoriser leur autonomie et leur 

participation sociale.  

 
44 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 29, p. 29f 
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Un système d’assistance tenant compte de la diversité des situations individuelles doit offrir des 

allègements administratifs et, si nécessaire, un soutien ciblé pour permettre aux bénéficiaires 

d’assumer leur rôle d’employeur, sans restreindre le droit de donner des instructions aux 

bénéficiaires d'une assistance (voir ci-dessous). Il convient toutefois de veiller à ce que les 

offres de conseil et de soutien n’entraînent pas une institutionnalisation de l’assistance, qui doit 

rester une forme de soutien individualisée et centrée sur la personne45. 

Il est également essentiel de garantir que les personnes concernées conservent le droit de 

donner des instructions directes aux assistants et aux prestataires de soutien 

(administratif/organisationnel). La perte de ce droit compromettrait l’assistance personnelle et 

contreviendrait au droit à l’autodétermination inscrit dans la CDPH. Une modification du Code des 

obligations (CO), notamment une extension de la forme contractuelle du «mandat» (CO 394 ss), 

doit être examinée. 

Nous demandons: 

- Une réduction significative de la charge administrative (y compris la mise à disposition 

d’outils de décompte accessibles) et une rémunération appropriée de celle-ci (voir 

chap. 4.1.4) 

- Le développement de prestations de soutien ciblées pour l’administration et l’organisation 

de la contribution d’assistance. 

- L'examen d'une nouvelle forme de contrat qui permette aux bénéficiaires de l'assistance de 

donner directement des instructions aux assistants, même en dehors du contrat de travail. 

4.1.4 La couverture des besoins n’est toujours pas garantie 

Dans de nombreux cas, la contribution d’assistance ne permet pas de couvrir l’ensemble des 

coûts supportés par les bénéficiaires, ni de financer toutes les heures d’assistance nécessaires. 

Exemples: 

- Frais de personnel non couverts: Il s’agit notamment des frais de publicité/recherche 

(souvent élevés en raison de salaires peu compétitifs), des frais accessoires, des cadeaux 

d’ancienneté ou des coûts de formation continue. Les taux horaires actuels de la 

contribution d’assistance – 35,30 CHF ou 52,95 CHF pour les qualifications 

particulières – sont insuffisants pour couvrir ces dépenses. En période de pénurie de 

personnel qualifié, il est difficile de recruter des assistants compétents sans revaloriser ces 

taux. 

- Frais administratifs non couverts: Les frais liés au recrutement, à l’intégration, à la 

planification et à la gestion du personnel ne sont pas remboursés séparément. 

- Temps de présence non couvert: Le temps de présence n’est pas rémunéré, bien que les 

bénéficiaires de la contribution d’assistance soient tenus, en tant qu’employeurs, de le payer 

conformément au modèle CTT Seco. 

- Besoins supplémentaires: Les heures supplémentaires ne sont pas couvertes, par exemple en 

cas de maladie ou d’accident de la personne qui nécessite l’assistance, de formation de 

nouveaux assistant-es par les collaboratrices et collaborateurs existant-es ou de libération 

de l’obligation de travailler en raison de conditions de travail inacceptables. 

- Lacunes dans les prestations en raison de la garantie des droits acquis lors du passage à 

l’âge de la retraite: Les besoins en assistance déterminés avant l’entrée dans l’AVS sont 

«gelés» et ne sont plus adaptés, même en cas d’augmentation ultérieure des besoins liés au 

 
45 Voir l’Observation générale n° 5 du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, ch. 16 d iii 
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handicap ou de changement de situation (décès du partenaire, fermeture d’une structure 

d’accueil, début d’une activité bénévole). De plus, le moment de la garantie des droits acquis 

est fixé de manière arbitraire (versement anticipé ou âge de référence), sans tenir compte 

des besoins réels des personnes concernées. 

- Imputation injustifiée de l’allocation pour impotent (API): Lors du calcul de la durée du besoin 

d’assistance, la part du temps déjà «indemnisée» forfaitairement par l’API est 

déduite – contrairement au supplément pour soins intensifs, qui n’est pas pris en compte. 

Ainsi, le besoin réel ne peut pas être couvert par la contribution d’assistance. Il en résulte un 

déficit de financement structurel qui empêche un soutien adapté aux besoins.  

- Réduction injustifiée pour les personnes partiellement prises en charge en institution: Une 

réduction forfaitaire, indépendamment du besoin d’assistance réel pendant le séjour, n’est 

pas justifiée. Seule la prévention des doubles financements doit être assurée. 

En conséquence, nous demandons: 

- À l’art. 42sexies LAI: 

- al. 1, let. a: la suppression de la prise en compte de l’allocation pour impotent dans la 

contribution d’assistance. 

- al. 4: l’ajout d’une mention dans le sens «Le Conseil fédéral veille à ce que les personnes en 

situation de handicap puissent couvrir leurs besoins de manière appropriée grâce à la 

contribution d’assistance qui leur est allouée». 

- À l’art. 42septies, al. 3 LAI: la suppression de la let. b («3 Ce droit s’éteint au moment où 

l’assuré: b. anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse (...) ou atteint l’âge 

de référence (...)») 

- À l’art. 39c OAI: une extension des domaines d’indemnisation des temps de présence jusqu’ici 

non couverts. 

- Aux art. 39e, 39f et 39j OAI: l’augmentation des taux maximaux (nombre d’heures) et des 

forfaits horaires de la contribution d’assistance, ainsi que l’élargissement de l’indemnisation 

des prestations de conseil en matière d’administration et d’organisation. 

- Dans la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA, ch. 4017): la suppression des 

réductions forfaitaires injustifiées pour les personnes partiellement prises en charge en 

institution; seule la prévention des doubles financements doit être prise en compte. 

4.1.5 Absence d’élargissement du cercle des personnes fournissant une assistance 

L’avant-projet ne prévoit pas d’élargir le cercle des personnes habilitées à fournir une assistance, 

alors que cela s’avère urgent, notamment en raison des difficultés majeures rencontrées pour 

recruter du personnel. 

Il est notamment indispensable d’autoriser l’emploi de proches en ligne directe et de partenaires, 

comme le demande l’initiative parlementaire Lohr 12.409 (Contribution d'assistance. 

Rémunération des prestations d'aide fournies par des proches). 

Les proches peuvent certes désormais être engagés par l’intermédiaire des services d’aide et de 

soins à domicile. Toutefois, cette procédure est non seulement plus complexe que l’engagement 

direct via la contribution d’assistance, mais elle engendre également des coûts plus élevés pour 

la collectivité. De plus, seuls les soins de base au sens de la LAMal peuvent être facturés par ces 

services – les autres prestations d’assistance en sont exclues. 

L’interdiction d’engager des proches doit également être levée, car elle restreint fortement la 

liberté de choix. Les personnes en situation de handicap se voient ainsi refuser la possibilité de 

décider elles-mêmes si elles souhaitent, par exemple, confier ce rôle à une personne de 

55 / 2614

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409


Rien sans nous. 

AP-LInc_Prise de position Agile 21 

confiance de leur entourage ou recourir à du personnel externe. Il ne doit pas non plus exister 

d’attente implicite selon laquelle les proches devraient «prendre le relais». Mais c'est souvent le 

cas aujourd'hui: faute d’une contribution d’assistance suffisante, les personnes en situation de 

handicap n’ont souvent d’autre choix que de recourir à l’aide non rémunérée de leurs proches. 

Cette situation contrevient à l’article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits 

des personnes handicapées, qui garantit une véritable liberté de choix et l’égalité dans l’accès à 

l’aide à la vie quotidienne. 

Notre revendication: 

L’élargissement du cercle des prestataires d’assistance à l’article 42quinquies LAI: suppression de la 

lettre b, c’est-à-dire admission des proches en ligne directe et des partenaires (mise en œuvre 

de l’initiative parlementaire Lohr 12.409: Contribution d'assistance. Rémunération des prestations 

d'aide fournies par des proches 

4.2 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, puissent entretenir des 

contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles doivent avoir accès à des 

moyens auxiliaires et à des prestations de soutien suffisants. Seule la garantie de ces 

prestations dans la mesure nécessaire permet une participation à la vie professionnelle et sociale 

sur un pied d’égalité, comme l’exige l’initiative pour l’inclusion. Or, le système actuel ne répond 

pas à cette exigence. Des améliorations substantielles sont donc urgentes. 

Les adaptations de la LAI proposées par le Conseil fédéral n’y contribuent pas de manière 

suffisante. Elles s’appuient sur des interventions parlementaires déjà transmises et sur le rapport 

relatif au postulat CSSS-E 19.4380, et restent ainsi nettement en deçà des exigences de 

l’initiative pour l’inclusion. 

Il n’est par ailleurs pas garanti que les personnes assurées bénéficieront effectivement d’un 

meilleur accès à des moyens auxiliaires correspondant à l’état actuel de la technique. Outre la 

mise en œuvre de la motion Lohr (21.4089), l’accent reste principalement mis sur le contrôle des 

coûts, au détriment d’un accès rapide et adapté aux moyens auxiliaires et aux prestations, tel 

que le requiert l’initiative pour l’inclusion. Les modifications proposées risquent même d’entraîner 

des reculs, notamment si de nouveaux obstacles bureaucratiques ou des procédures plus 

longues compliquent l’accès aux moyens auxiliaires, ou si les procédures d’attribution ne 

permettent pas d’éviter la formation de monopoles. 

Cela apparaît clairement en particulier dans la modification prévue de l'art. 21bis al. 3 LAI. Jusqu'à 

présent, le Conseil fédéral pouvait limiter le droit à la substitution de prestation aux moyens 

auxiliaires proposés par les fournisseurs dans le cadre de la procédure d'adjudication, qu'un 

contrat ait été conclu avec eux ou non. Désormais, le droit de substitution sera limité 

exclusivement aux moyens auxiliaires provenant de fournisseurs avec lesquels un contrat a été 

conclu dans le cadre de la procédure d'adjudication. 

Bien que le Conseil fédéral souligne dans ses explications que le «contenu normatif» de la 

disposition ne change pas, cette modification peut avoir des conséquences importantes dans la 

pratique: 

- L'examen au cas par cas et la prise en compte de solutions spécifiques seront rendus plus 

difficiles. 

- Pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin de moyens auxiliaires spécialisés, 

cela signifie un risque accru d'exclusion des produits adaptés à leurs besoins, ainsi qu'une 

plus grande standardisation et une moindre personnalisation. 
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Nous rejetons également le nouvel art. 21quinquies LAI (droit de regard sur le calcul des prix) 

proposé, car l'obligation légale d'accès va au-delà d'une transparence raisonnable et peut 

conduire à une surréglementation éloignée du marché. Elle dissuade les fournisseurs 

commerciaux, met en péril l'innovation et la diversité et affaiblit – tout comme la modification 

prévue de l'art. 21bis al. 3 LAI – la sécurité d'approvisionnement individuelle. 

L'art. 21sexies LAI devrait également être remis en question, car s'il vise la transparence et le 

contrôle des coûts, il peut en pratique mettre en péril la viabilité économique des prestataires 

spécialisés. Il peut en résulter une diminution de la diversité et de l'innovation, ainsi qu'une 

moindre sécurité d'approvisionnement. 

L’urgence d’agir dans le domaine de l’AVS n’est pas non plus prise en compte. Il est notamment 

indispensable d’améliorer l’accès aux appareils auditifs, y compris dans le cadre de l’AI, car il est 

scientifiquement établi qu’une prise en charge précoce maximise les bénéfices et permet de 

réduire les coûts sociaux induits46. Se retrancher derrière la différence d’objectifs entre 

l’AVS – assurance de base pour la vieillesse – et l’AI – assurance principalement destinée à la 

réinsertion professionnelle – n’est plus défendable et contrevient aux principes de la CDPH. Une 

extension de la liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS est d’ailleurs expressément 

demandée dans la motion CSSS-N 22.4261, transmise au Conseil fédéral en septembre 2023: 

L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées ayant atteint l'âge de la 

retraite, grâce à l'accès aux contributions d'assistance. Cette motion souligne qu’une sélection 

«intelligente» des moyens auxiliaires permet aux personnes en situation de handicap de rester 

mobiles et autonomes à un âge avancé, favorise leur autodétermination et peut prévenir ou 

retarder significativement une entrée en institution. 

Le plafond annuel de 22 680 CHF pour les prestations de tiers en remplacement d'un moyen 

auxiliaire peut certes être appliqué de manière plus flexible depuis début 2024. Toutefois, les 

quelque 120 heures d’interprétation en langue des signes par an – soit environ 10 heures par 

mois – qui peuvent être financées dans les professions à forte composante communicationnelle 

restent très insuffisantes au regard des besoins réels. Une augmentation substantielle du 

montant maximal est donc indispensable, en particulier pour garantir l’exercice effectif d’une 

activité professionnelle. Cette nécessité est également au cœur de la motion 25.3007 (Offrir un 

meilleur soutien aux personnes en situation de handicap sur le lieu de travail dans des cas de 

rigueur) adoptée par le Conseil national. 

Il est également nécessaire de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 

besoin d’aides ou de prestations, mais qui n’y ont pas droit légalement. Cela concerne 

notamment les personnes qui ne peuvent y prétendre qu’à partir de l’âge de la retraite AVS, ainsi 

que celles originaires de pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse et qui sont 

arrivées sur le territoire avec un handicap. 

Dans le même temps, d’autres améliorations urgentes sont nécessaires pour répondre aux 

préoccupations de l’initiative pour l’inclusion et renforcer la participation sociale grâce à des 

moyens techniques, y compris les services fournis par des tiers. Ces améliorations peuvent être 

mises en œuvre à différents niveaux réglementaires. 

Nous demandons en particulier: 

- La suppression de l'ajout à l'art. 21bis al 3 («... avec lesquels un contrat a été conclu dans le 

cadre de cette procédure d'adjudication») et à l'art. 21quinquies LAI (droit de regard sur le 

calcul des prix, nouveau). 

- Une augmentation des montants pour l’exercice de la profession (art. 9 OMAI). 

 
46 Voir le rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022 (Publication en allemand avec un résumé en 

français). 
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- Une extension générale des prestations de tiers (art. 9, al. 2 OMAI), telles que l’interprétation 

en langue des signes et l’interprétation écrite: les prestations de tiers ne devraient pas se 

limiter à faciliter les trajets domicile-travail, l’exercice d’une activité professionnelle ou 

l’acquisition de compétences permettant de maintenir un lien avec l’environnement. Il 

convient également de garantir un droit autonome, financé par des fonds individuels, à des 

prestations de tiers permettant d’entretenir des contacts sociaux, de participer à des 

manifestations culturelles ou d’accéder à des services publics et privés. 

- Extension générale de la liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS (OMAV 

annexe) / alignement sur la liste AI (OMAI, annexe): l’accès aux moyens auxiliaires ou aux 

prestations de services pour les personnes qui en ont besoin à partir de l’âge de la retraite 

doit être facilité de manière générale. 

- Extension spécifique de l’accès aux appareils auditifs dans les domaines AVS et AI. Cela peut 

être garanti en abaissant le seuil d’entrée mentionné dans le CSAS et dans l’IPMI pour le 

financement d’un appareil auditif par l’AVS et l’AI. Des normes contraignantes et 

transparentes peuvent également contribuer à une meilleure compréhension des prix par les 

personnes malentendantes, leur permettant ainsi de choisir la solution la plus avantageuse. 

- Garantie d'une prise en charge d'urgence (réparations rapides) en cas de dommages sur les 

moyens auxiliaires: un service de réparation et un service d'urgence pour les moyens 

auxiliaires indispensables doivent être assurés 24 heures sur 24 et financés. 

4.3 Essais pilotes 

Nous saluons le principe de la modification proposée de l’article 68quater LAI et la possibilité de 

mener des essais pilotes en vue de simplifier à l’avenir les prestations d’aide de l’AI dans le 

domaine de l’autonomie individuelle – en particulier lorsqu’il s’agit de développer une prestation 

entièrement nouvelle facilitant l’accès des assurés à une vie autonome et autodéterminée. 

Cela dit, il existe déjà aujourd’hui plusieurs possibilités d’adaptations légales, fondées notamment 

sur diverses études, qui peuvent être mises en œuvre sans délai. Ces mesures peuvent être 

intégrées dans le cadre de la révision totale de la LAI, prévue d’ici 2035 selon le rapport 

explicatif. Il n’est donc pas indispensable de recourir à des essais pilotes.   

58 / 2614



Rien sans nous. 

AP-LInc_Prise de position Agile 24 

5 Brèves remarques concernant les dispositions individuelles 

5.1 À propos de l’AP-LInc 

Article 1 AP-LInc 

Le but tel que formulé est trop faible et manque de portée normative. De plus, il faudrait ouvrir la 

possibilité d’étendre la loi à tous les domaines de la vie, conformément à la CDPH. 

La formulation de l'art. 1, al. 1 AP-LInc ne vise expressément pas toutes les personnes 

handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais uniquement les «invalides» 

au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil fédéral rend même impossible une 

interprétation de l'«invalidité» au sens de l'art. 112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH: s'il s'agit de 

personnes avec handicap au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire 

référence à l'art. 112b Cst. féd. 

Proposition d’adaptation 

Reformulation de l’art. 1, al. 1: 

Art. 1  But 

1 La présente loi a pour but de garantir l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes 

handicapées conformément à l’art. 112b Cst (personnes concernées). dans tous les domaines de 

la vie, en particulier dans les domaines du logement et du travail. 

Article 2 AP-LInc 

Agile relève que la formulation de l’al. 2, let. a, laisse entendre que seules seront reconnues les 

institutions chargées de promouvoir l’inclusion des personnes concernées. 

Adoption 

Article 3 AP-LInc 

Les objectifs formulés restent déclaratifs et n’obligent pas la Confédération et les cantons. La loi 

devrait inclure des obligations contraignantes avec indicateurs de suivi pour garantir leur mise en 

œuvre effective, en lien avec un mécanisme de monitoring indépendant. Il convient de rédiger 

cet article avec des éléments plus contraignants. 

Par ailleurs, une formulation alternative de cet article est proposée afin d’expliciter en quoi 

consiste l’inclusion. 

Rejet avec propositions d’adaptation 

Art. 3 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées 

1 Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons atteignent les objectifs 

suivants: 

Formulation alternative 

Art. 3 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées 

1 Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons atteignent les objectifs 

permettant l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

2L’inclusion implique notamment: 
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a. Un accès sans barrières aux espaces, services et opportunités (éducation, emploi, santé, 

logement, culture, loisirs, etc.), par l’adaptation de l’environnement et des structures sociales 

plutôt que par l’exigence d’adaptation individuelle. 

b. La reconnaissance de la diversité humaine comme une richesse et non comme une exception à 

gérer. 

c. Un cadre légal et politique garantissant l’égalité de droit et de fait, avec des mesures positives 

pour éliminer les obstacles structurels et garantir la pleine participation. 

d. Une participation active des personnes en situation de handicap et de leurs organisations 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. 

e. Une adaptation proactive des structures et services publics afin d’éliminer les barrières et 

garantir l’accès et la participation de toutes les personnes, indépendamment de leur handicap. 

Article 4 AP-LInc 

Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent aux personnes 

concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. Le passage d'une forme 

d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations nécessaires doivent être mises à 

disposition. La disposition répète l'obligation de la Confédération et des cantons uniquement 

selon l'art. 19 let. a de la CDPH. Elle reste tellement vague que: 

- Au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance sur cette base, mais 

doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On peut donc se demander pourquoi la 

concrétisation nécessaire n'a pas lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc 

(éventuellement avec des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 

cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque chose sans le faire 

réellement. 

- Au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition des obligations selon 

l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait conduire les cantons à procéder soudainement 

aux adaptations législatives nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au 

cours des onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, l'art. 4 AP-

LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des unités administratives face à un 

système beaucoup trop complexe et peu clair, même pour elles. 

En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b AP-LInc, il faut saluer le fait que la disponibilité de 

logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et l'accompagnement des personnes 

concernées (let. b) aient été reconnus comme des conditions indispensables pour garantir le 

droit des personnes en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de 

résidence. Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation 

d'encouragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de prendre 

les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils. 

Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons mentionnée 

découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus contraignante. Le fait de lier 

directement les institutions aux prestations ambulatoires est en contradiction flagrantes avec la 

CDPH et les objectifs d’inclusion de l’avant-projet. En effet, cette formulation est dangereuse car 

elle sous-entend que seules les institutions sont habilitées à fournir des prestations 

ambulatoires, ce qui d’une part, ne correspond pas à la réalité et qui d’autre part va à l’encontre 

des personnes en situation de handicap et de la CDPH. En effet, ce n’est ni dans l’intérêt des 

personnes en situation de handicap, ni conforme à la CDPH, que les institutions prennent en 

charge l’offre ambulatoire. Il s’agit au mieux d’un maintien de structures existantes au détriment 

de l’autodétermination des personnes concernées – et cela pose en outre de sérieuses questions 
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du point de vue économique. Par ailleurs, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond pas à la question centrale 

de savoir comment aborder le passage des prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, al. 1 Cst. féd., les 

cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes âgées et des personnes 

handicapées. Dans la LInc, cette obligation se transforme en une «liberté» des cantons de 

pourvoir à cette aide et à ces soins. 

Rejet 

Article 5 AP-LInc 

L'art. 5 AP-LInc propose des «principes applicables aux mesures destinées à favoriser 

l'autonomie en matière de logement». Il est positif et d'une importance capitale que les let. b et c 

affirment toutes deux qu'il faut partir des «besoins de la personne concernée» (let. b) ou des 

«besoins liés au handicap». Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de 

prestations visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence47. Il 

convient par ailleurs de relever que l’on doit également tenir compte des situations de vie et ne 

pas se focaliser uniquement sur le handicap, c’est pourquoi il est proposé de reformuler la teneur 

de la lettre c. Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 

fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on peut se demander, 

d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le critère du besoin lié au handicap, 

central pour la mise en place de prestations visant à permettre aux personnes de mener une vie 

autonome, n'est repris qu'à l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2 AP-LInc, en relation avec les objectifs de 

l'inclusion en général, mentionne à nouveau les «besoins individuels de la personne concernée, 

notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge». Ce que l'on entend par là, en général et 

par rapport à l'art. 5, al. b et c AP-LInc, doit être clairement précisé. 

Rejet avec proposition d’adaptation 

Art. 5 

Les mesures que la Confédération et les cantons mettent à disposition dans le cadre de leurs 

compétences doivent: 

c. être octroyées en fonction des besoins individuels liés à la situation de vie lorsqu’elles sont 

conçues sous forme de prestations individuelles. 

Articles 6 à 9 AP-LInc 

Le projet accorde un rôle central aux institutions au détriment des modèles de soutien 

ambulatoire ou autodéterminé (comme la contribution d’assistance). Cela va à l’encontre de la 

CDPH. Il faut renforcer le libre choix. Agile s’oppose à une reconnaissance exclusive des 

prestataires institutionnels. Une telle approche renforce la logique ségrégative et marginalise les 

formes de soutien autodéterminé. Il faut garantir la coexistence de modèles alternatifs, 

notamment le soutien à domicile, en évitant un monopole institutionnel. Les critères de 

reconnaissance doivent inclure le respect des principes d’inclusion, de vie autonome et de libre 

choix. Plus précisément, les institutions ne devraient être autorisées à long terme qu'à titre de 

solution transitoire afin de permettre aux personnes handicapées d'acquérir ou de réacquérir les 

compétences nécessaires pour mener une vie indépendante et d'organiser à domicile l'aide dont 

elles ont besoin. 

 
47 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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Une telle reconnaissance devrait se faire sur la base d’un cadre de critères orientés vers les 

droits des personnes concernées, leur autodétermination, et leur inclusion sociale – et non sur la 

base de la forme juridique ou de la tradition institutionnelle des prestataires. 

Le Parlement a décidé de moderniser la LIPPI, il convient dès lors de la moderniser de manière 

effective et de prévoir déjà les évolutions futures dans la loi-cadre. Si ce n’est pas possible, il 

convient de réviser la LIPPI de manière indépendante et de revoir en profondeur le système. 

Ce processus de modernisation doit intégrer l’exigence fondamentale de désinstitutionalisation 

portée par la CDPH: les institutions ne peuvent plus constituer la norme, mais l’exception. Cela 

implique un changement structurel du système, et pas uniquement une adaptation 

terminologique. 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, avec 

quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les institutions dans 

lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'alternatives, d'information et de 

soutien dans le système existant, soient rebaptisées à l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions 

«destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées». Un tel glissement terminologique 

masque l’absence de véritable volonté de changement de paradigme et transformation du 

modèle. Ce n’est pas en renommant des structures existantes que l’on garantit le respect de la 

CDPH. A première vue, les dispositions relatives au travail semblent encore plus centrées sur les 

institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On cherche en vain des dispositions qui 

favoriseraient la perméabilité entre les prestations stationnaires et ambulatoires. L’absence de 

stratégie de transition ou de planification du transfert progressif des ressources vers des formes 

de soutien ambulatoire nuit gravement à l’autodétermination des citoyennes et de citoyens en 

situation de handicap concernées. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des prestations 

stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la section 4 de l'AP-LInc 

doit donc être repensée et remaniée en profondeur. 

Ce remaniement doit poser le principe selon lequel les prestations stationnaires – c’est-à-dire 

institutionnelles – sont subsidiaires. Elles ne doivent intervenir que lorsqu’une vie autonome avec 

soutien personnalisé n’est pas possible. En dehors de ces cas, le soutien ambulatoire et 

l’assistance personnelle inclusive doivent être prioritaires, financés en conséquence, et 

développés activement. En outre, ces formes de prise en charges subsidiaires doivent être 

entièrement repensés afin d’éviter le maintien de lieux de résidence institutionnels isolés et 

ségrégatifs. 

Rejet 

Nous demandons de revoir ces dispositions en tenant compte de tous les modèles et en 

favorisant l’autonomie. Les institutions ne doivent avoir à l’avenir qu’un rôle subsidiaire et en 

principe temporaire. 

Article 10 AP-LInc 

Agile estime que la participation des cantons ne doit pas se limiter aux institutions reconnues, 

mais également couvrir les dispositifs d’assistance personnelle et de vie autonome hors 

institutions, sans engendrer un recours à l’aide sociale. L’al. 3, tel que formulé, ne suffit pas pour 

garantir cela. 

Rejet 

Proposition d’adaptation: intégrer les autres prestations, telles que l’assistance personnelle et 

autres prestations permettant prioritairement le libre choix du lieu et de la forme de vie à l’al. 1. 
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Articles 11 et 12 AP-LInc 

Pour Agile, il est fondamental que les personnes en situation de handicap et les organisations qui 

les représentent soient effectivement impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

des politiques d’inclusion. Cette participation ne peut être purement formelle: elle doit être 

organisée, structurée, continue – et indemnisée. Il ne s’agit pas seulement de consultation, mais 

de codécision réelle dans les domaines qui touchent directement les droits et les conditions de 

vie des personnes en situation de handicap. 

Agile soutient l’obligation faite aux cantons d’élaborer des plans d’action (art. 11 et 12 AP-LInc). 

Cependant, cette exigence reste trop limitée à plusieurs niveaux. D’une part, elle se restreint aux 

seuls domaines du logement et du travail, alors que la mise en œuvre de la CDPH concerne 

l’ensemble des domaines de la vie. D’autre part, les art. 11, al. 1 et 2, et 12 AP-LInc n’engagent que 

les cantons, et non la Confédération, et cela alors même que cette dernière a une responsabilité 

centrale en matière de coordination, d’orientation stratégique et de contrôle. Cette approche 

découle d’une lecture excessivement étroite de l’art. 112b de la Constitution, au lieu d’une vision 

globale, proactive et conforme à l’esprit de la CDPH. 

Les dispositions correspondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3 AP-LInc restent trop 

vagues48. Il est impératif de garantir une participation effective et structurée des personnes en 

situation de handicap et de leurs organisations à tous les niveaux du processus. Cela implique la 

création d’un conseil d’inclusion indépendant, doté d’un mandat clair, qui aurait pour tâches 

d’émettre des recommandations, de se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre, et de 

suivre l’évolution des plans d’action. L’organisation, la composition et les compétences de ce 

conseil doivent être définies directement dans la LInc, et non laissées à des réglementations 

ultérieures ou à la discrétion des autorités cantonales. 

La coordination entre la Confédération et les cantons, mentionnée à l’art. 11, al. 4, est certes 

bienvenue, mais elle reste non contraignante et peu opérationnelle. De simples «échanges» ne 

suffisent pas: cette collaboration doit être institutionnalisée, avec des directives communes 

claires, des objectifs mesurables, et un cadre de travail permanent. 

Enfin, si l’on peut saluer l’introduction de la question du changement de domicile intercantonal à 

l’art. 11, al. 2, la formulation actuelle est trop faible sur le plan juridique. Les expressions comme 

«veillent à» ou «facilitent» n’établissent pas d’obligations opposables. Il faudrait au contraire 

garantir, dans la loi, que toute personne en situation de handicap puisse changer librement de lieu 

de résidence – à l’intérieur comme à l’extérieur de son canton – sans perdre l’accès aux 

prestations dont elle dépend. 

En l’état, les mesures de mise en œuvre prévues par les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisantes et 

ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés par la CDPH. Il faut non seulement élargir leur 

portée à tous les domaines de la vie, mais aussi renforcer leur dimension contraignante, leur portée 

nationale, et surtout, y ancrer fermement la participation effective et structurée des personnes 

en situation de handicap sans oublier de les rémunérer de manière adéquate. 

Rejet avec proposition de reformulation: 

Art. 11 

1 La Confédération et les cantons élaborent les bases conceptuelles, les instruments de 

planification et les stratégies de mise en œuvre nécessaires à la réalisation des objectifs de la 

présente loi, dans tous les domaines visés par la CDPH. 

 
48 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3 AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3 AP-LInc, ne prévoit que 

l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des personnes en situation 

handicap. 
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2 Ils veillent à ce que toute personne concernée puisse changer librement de lieu de résidence à 

l’intérieur comme à l’extérieur de leur territoire, sans perdre l’accès aux prestations acquises. 

Pour cela, ils garantissent la portabilité des prestations entre cantons et assurent leur 

coordination. 

3 La Confédération et les cantons impliquent les personnes en situation de handicap et les 

organisations qui défendent leurs intérêts à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures 

prévues par la présente loi. Les personnes en situation de handicap concernées et les 

organisations qui les représentent sont indemnisées pour leur implication. 

4 La Confédération et les cantons instituent une coordination permanente par le biais d’un 

mécanisme formel doté d’un mandat clair. Ils se concertent régulièrement dans le cadre d’un 

organe de coordination national et élaborent des lignes directrices communes en matière 

d’organisation, de contenu et de suivi. 

5 Un Conseil d’inclusion indépendant composé majoritairement de personnes en situation de 

handicap est institué au niveau fédéral. Il a pour mission de formuler des recommandations, de 

se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre, de suivre les plans d’action et d’évaluer les 

progrès réalisés. 

Proposition de reformulation 

Art. 12 

1 La Confédération et les cantons élaborent un plan d’action visant à promouvoir l’autonomie de 

vie et l’inclusion des personnes concernées dans tous les domaines de la vie. 

2 Inchangé 

3 Les cantons impliquent à son élaboration les personnes concernées, les organisations qui 

défendent les intérêts des personnes concernées ainsi que les institutions reconnues. Le 

Conseil de l’inclusion est également impliqué. 

4 Inchangé 

Article 13 

L’abrogation de la loi sur les institutions est une étape importante, mais elle ne doit pas se faire 

sans rupture avec le paradigme institutionnel. Agile demande que la présente loi établisse des 

normes claires pour promouvoir la désinstitutionalisation et l’autodétermination, sinon les 

dispositions reprises de la LIPPI perpétuent le système actuel, ce qui n’est pas envisageable. 

Article 14 

Agile ne formule pas de réserve spécifique sur cet article, mais souligne l’importance de prévoir 

des délais transitoires réalistes et des moyens financiers suffisants pour accompagner les 

changements structurels prévus par la loi. 

5.2 À propos de l’AP Révision partielle LAI 

Art. 21bis al. 3 LAI (droit de substitution) 

La restriction prévue du droit de substitution aux prestataires ayant conclu un contrat dans le 

cadre de la procédure d’adjudication peut compliquer la prise en compte de solutions spéciales 

et compromettre la prise en charge individuelle. 
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Rejet 

Proposition d'adaptation: étendre comme auparavant le droit de substitution aux prestataires 

n'ayant pas conclu de contrat dans le cadre de la procédure d’adjudication afin de permettre 

des solutions individuelles. 

Art. 21quater al. 2 LAI (acquisition et remboursement de moyens auxiliaires) 

Pas de commentaires. 

Art. 21quinquies LAI (Consultation du calcul des coûts) 

L'obligation légale de droit de regard sur le calcul des prix va au-delà d'une transparence 

raisonnable et peut dissuader les prestataires commerciaux et compromettre l'innovation et la 

diversité. 

Rejet 

Art. 21sexies LAI (Transfert des avantages) 

L’examen critique sous l'angle du fait que la répercussion intégrale des avantages peut 

compromettre la viabilité économique des prestataires spécialisés et entraîner une diminution de 

la diversité et de la sécurité d'approvisionnement. 

Art. 42quater, al. 2 LAI (Capacité d’exercice des droits civils restreinte) 

Nous saluons la suppression de l’alinéa 2, qui devrait faciliter l’accès à la contribution 

d’assistance pour les personnes dont la capacité d’agir est restreinte. Il convient toutefois de 

souligner que des obstacles pratiques subsistent, tels que l’absence de soutien dans le rôle 

d’employeur ou la couverture insuffisante des prestations d’assistance nécessaires. En l’absence 

d’adaptations complémentaires, les désavantages persistent donc dans les faits. 

Art. 68quater LAI (Essais pilotes) 

La modification proposée est globalement bienvenue, notamment dans la perspective du 

développement d’une prestation entièrement nouvelle, susceptible de réduire la complexité du 

système actuel et de permettre aux assurés de mener une vie autonome. 

Note: Cette modification ne doit en aucun cas servir de prétexte pour retarder davantage les 

adaptations légales urgentes, déjà réalisables à ce jour (voir nos remarques sur les autres 

propositions allant au-delà des modifications envisagées par le Conseil fédéral). Les bases 

nécessaires – CDPH, études, etc. – existent d’ores et déjà. 
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Rien sans nous. 

AP-LInc_Prise de position Agile 31 

Nous vous remercions de la considération que vous porterez à notre prise de position. 

Avec nos meilleures salutations, 

  

Alizée Rey       Claudia Schuwey 
Collaboratrice scientifique     Collaboratrice scientifique 

Responsable de la représentation des intérêts  Responsable Politique sociale  

Raphaël de Riedmatten     Stephan Hüsler 

Directeur       Président 
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 Frau Bundesrätin  

Elisabeth Baume-Schneider 

Vorsteherin des Eidgenössisches Departe-

ment des Innern 

Inselgasse 1 

3003 Bern 

Bern, 6. Oktober 2025 

 
Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag / Vernehmlassungsverfahren: Stellung-
nahme von Alzheimer Schweiz  
 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als schweizweit tätige Organisation, die sich für die Rechte von Menschen mit Demenz und ihrer Ange-

hörigen einsetzt, tangieren uns die Entwicklungen der Behindertenpolitik im Sinne der BRK und des Be-

hiG direkt. Wir teilen die Ziele des Inklusionsinitiative und haben deshalb auch den indirekten Gegenvor-

schlag des Bundesrates mit grossem Interesse zur Kenntnis genommen.  

Die Festlegung der Grundsätze und Ziele der Inklusion von Menschen mit Behinderungen mit Fokus Woh-

nen in einem neuen Bundesrahmengesetz, die Verbesserung des Zugangs zu modernen Hilfsmitteln und 

zum Assistenzbeitrag (für Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit) sowie die angestrebten Pi-

lotversuche zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens entsprechen wichtigen Anliegen von Men-

schen mit Behinderungen, und wir begrüssen jede diesbezügliche Verbesserung ihrer Situation.  

Allerdings bedauern wir es sehr, dass sich der vorliegende Gegenvorschlag auf «Invalide» in Sinne des 

Sozialversicherungsrechts bzw. Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter (Artikel 112b BV; 

Art. 8 ATSG) beschränkt. Das entspricht weder dem Ziel der Inklusionsinitiative noch der mit dem Beitritt 

zur BRK eingegangenen Verpflichtung der Schweiz, Inklusionshindernisse für alle Menschen mit Behinde-

rungen – unabhängig von ihrem Alter und sozialversicherungsrechtlichen Status – zu beheben. Damit wird 

einmal mehr die Chance verpasst, sich vom sozialversicherungsrechtlichen, defizit- und erwerbsorientier-

ten Verständnis von Behinderung zu lösen und eine eigentliche Behindertenpolitik im Sinne der BRK zu 

entwickeln. 

Bedauerlich ist zudem die thematische Einschränkung des Bundesrahmengesetzes. Im Sinne einer gestaf-

felten Umsetzung mag es verständlich sein, dass ein erster Fokus auf den Bereich Wohnen gelegt wird. 

Die im Art. 3 des Entwurfs aufgeführten Ziele in den anderen Lebensbereichen sind jedoch zu allgemein 

und unverbindlich formuliert, um dem Anliegen der Inklusionsinitiative (rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen) gerecht zu werden.   

 

67 / 2614



Seite 2 von 2 

 

Ausgehend von den Anliegen von Demenzbetroffenen regen wir deshalb folgende Änderungen an:  

- Die im Bundesrahmengesetz vorgeschlagene Beschränkung auf Menschen mit Behinderungen im 

Sinne von Art. 112b BV ist aufzuheben bzw. nur dort beizubehalten, wo sie auch inhaltlich sinnvoll 

ist (Lebensbereich Arbeit). Entsprechend sind insbesondere auch die Abschnitte 4 ff auszuweiten, 

da das Bundesrahmengesetz nicht nur das IVG und das IFEG betrifft.  

- Die im Artikel 3 aufgeführten allgemeinen Ziele sind zumindest dahingehend zu präzisieren, dass 

die betroffenen Lebensbereiche mit den jeweiligen Zielsetzungen explizit aufgeführt sind. 

- Parallel zu den Verbesserungen im Rahmen der IV-Gesetzgebung (verbesserter Zugang zu moder-

nen Hilfsmitteln und zum Assistenzbeitrag, Pilotversuche zur Förderung des selbstbestimmten 

Wohnens) sollen auch Verbesserungsmassnahmen im Rahmen der AHV-Gesetzgebung verankert 

werden. Zu prüfen (wo nicht schon bereits in Prüfung) ist, ob ein Assistenzbeitrag zielführend 

wäre oder alternativ resp. zusätzlich auch weitere Massnahmen zur Gewährleistung der freien 

Wohn- und Lebenswahl aufzunehmen sind (insb. Massnahmen zur Sicherstellung einer angemes-

senen Betreuung wie z.B. Verbesserung des Zugangs zur Hilflosenentschädigung für alle Gruppen 

von Menschen mit Behinderungen). 

 

Eine konsequente Weiterentwicklung der Politik für Menschen mit Behinderungen im Sinne der BRK-Ver-

pflichtungen ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse; wir danken Ihnen für Ihr Engagement und die 

Berücksichtigung unserer Anliegen. 

    

 

 

Freundliche Grüsse 

Alzheimer Schweiz 

 

       
 

Hans Stöckli  Daniel Janett 

Zentralpräsident  stv. Direktor  

 

 

68 / 2614



 

AMNESTY INTERNATIONAL  Schweizer Sektion . Section suisse . Sezione svizzera . Speichergasse 33 . Postfach . 3001 Bern  

T: +41 31 307 22 22 . info@amnesty.ch . www.amnesty.ch . IBAN CH52 0900 0000 3000 3417 8  

Bern, 7. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT ZUM INDIREKTEN GEGENVORSCHLAG ZUR VOLKSINISIATIVE «FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON MEN-

SCHEN MIT BEHINDERUNGEN (INKLUSIONS-INITIATIVE)»  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, sehr geehrte Damen und Herren 

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegen-

vorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initia-

tive)». Amnesty International nimmt diese Gelegenheit gerne wahr.  

In der Schweiz lebt rund jede fünfte Person mit Behinderungen. Häufig sind Betroffene mit weitreichen-

den Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Viel zu oft werden sie in ihrer Selbstbestimmung einge-

schränkt und von Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Es ist eine staatliche Pflicht, diese 

strukturelle Diskriminierung und die damit einhergehenden Menschenrechtsverletzungen zu beseitigen. 

Spätestens mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention hat sich die Schweiz international 

dazu verpflichtet, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen effektiv umzusetzen. Es fehlt je-

doch nach wie vor an einer nationalen Strategie und wir liegen im europäischen Vergleich weit zurück.  

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind Menschenrechte. Mit der Inklusions-Initiative haben sich 

deshalb Menschen mit Behinderungen und Menschenrechtsaktivist*innen vereint, um für die grundlegenden 

Rechte von Menschen mit Behinderungen einzustehen. Für viele Menschen mit Behinderungen sind die 

Initiative und ihr Gegenvorschlag mit grossen Hoffnungen auf Anerkennung und auf ein selbstbestimmteres 

Leben verbunden. Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und 

Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte und damit eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Mit dem 

aktuell vorliegenden Gegenvorschlag verpassen wir diese Chance jedoch.  

 

Als Mitinitiantin der Inklusions-Initiative hält Amnesty Schweiz eine übergeordnete Strategie zur Umset-

zung der UNO-Behindertenrechtskonvention und entsprechende robuste gesetzliche Anpassungen für zent-

ral, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz zu garantieren. In der vorliegenden 

Form halten wir den Gegenvorschlag für ungeeignet, diese Anforderungen zu erfüllen. Die Inklusions-Initia-

tive bleibt unseres Erachtens somit weiter notwendig.  

 

Eidgenössisches Departement des 

Innern EDI  

Generalsekretariat (GS-EDI) Frau 

Elisabeth Baume-Schneider 

ebgb@gs-edi.admin.ch  
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Um den Menschenrechten und den 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen in der Schweiz endlich 

gerecht zu werden, bitten wir Sie um eine umfassende Gesamtstrategie für Bund und Kantone zur Umset-

zung der UNO-Behindertenrechtskonvention.  Im vorliegenden Vernehmlassungsverfahren bitten wir Sie 

ausserdem, die folgenden Punkte substanziell zu verbessern:   

 

1. Zum Vernehmlassungsentwurf «Schaffung eines Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen»: 

 

• Erfasste Personen: Der Vernehmlassungsentwurf erfasst nur Personen, welche eine Leistung 

der Invalidenversicherung beanspruchen (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Das sind rund 450’000 Per-

sonen. In der Schweiz leben aber mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im 

Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes. Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz nur 

ein Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Das Gesetz muss zumindest 

grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, 

erfassen. 

• Erfasste Bereiche: Statt alle Lebensbereiche abzudecken, beschränkt sich der VE-InG thema-

tisch auf den Bereich Wohnen, und fokussiert sich hierbei zu stark auf das Wohnen in Institu-

tionen. Ein Inklusionsgesetz muss jedoch für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen sorgen. Die unverhältnismässigen 

Einschränkungen des Rechts auf Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen ein 

Ende haben. Dabei müssen Menschen mit Behinderungen und ihre Interessensverbände in 

alle Entscheidprozesse einbezogen werden.  

• Verbindlichkeit: Das Gesetz muss neu so formuliert werden, dass konkrete und verpflichtende 

Massnahmen für Bund und Kantone daraus folgen. Die in diesem Gesetz geschriebenen Best-

immungen sind unverbindlich. 

• Rechtsansprüche: Menschen mit Behinderungen müssen ihre Rechte auch im Einzelfall ein-

fordern können. Nur so kann gewährleistet werden, dass die festgehaltenen Rechte auch ein-

gehalten werden. Dafür ist es nötig, Rechtsansprüche im Gesetz zu verankern, welche im Vor-

entwurf fehlen. 

• Umsetzung: Für die Umsetzung der UN-BRK ist ein strukturiertes Vorgehen nötig. Im Vorent-

wurf fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und ei-

nen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK vorlegen müssen. Es muss ein Abschnitt mit or-

ganisatorischem Vorkehren und Handlungsinstrumenten eingefügt werden, der den Rahmen 

der Inklusionspolitik und ihre Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Überprüfung: Die UN-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Stelle 

zur Überprüfung der Umsetzung. Im Vernehmlassungsentwurf fehlen Bestimmungen, die dafür 

sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der UN-BRK laufend überprüft 

werden (Monitoring). 

 

2. Zum Vernehmlassungsentwurf «Teilrevision Invalidenversicherungsgesetz» 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) und die in 

Aussicht gestellten Anpassungen der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) sind begrüs-

senswert. Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-

nung zu tragen. Die folgenden Punkte müssen zusätzlich aufgenommen werden: 

 

Verbesserung des Zugangs zum Assistenzbeitrag: Heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 

Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Im Jahr 2024 haben nur 5'000 Personen von über 1.9 Millionen 
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Menschen mit Behinderungen einen Assistenzbeitrag bezogen. Es braucht dringend einen verbesserten 

Zugang zum Assistenzbeitrag. Hier muss insbesondere an diese Personengruppen gedacht werden: 

• Personen mit einer Sinnesbehinderung 

• Personen im AHV-Alter 

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung (UV) und der Militärversi-

cherung (MV) 

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Schwerhörige und gehörlose Erwachsene 

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ohne IV-Rentenanspruch 

 

Verbesserung des Systems des Assistenzbeitrags: Damit der Assistenzbeitrag eine selbstbestimmte Lebens-

führung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich verbessert werden. Die Anforderungen, die 

ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch. Es braucht insbesondere: 

• weniger administrativen Aufwand 

• höhere Assistenzbeiträge 

• mehr Beratungsleistungen 

• Zulassung von mehr Personen als Assistenzpersonen 

• Aufhebung der Kürzungen beim Assistenzbeitrag für Personen im 2. Arbeitsmarkt 

 

Verbesserung bei Hilfsmitteln: Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche 

Kontakte pflegen und am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf ausreichende Hilfsmittel und Un-

terstützungsleistungen angewiesen. Um dies zu ermöglichen, muss die Liste der Hilfsmittel im AHV-Be-

reich deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich angeglichen werden. Insbesondere 

muss der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich verbessert werden. 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und den verantwortungsvollen Umgang mit diesem gesell-

schaftsprägenden Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Daniela Varga 

Verantwortliche Gleichstellung und Inklusion 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Karle 

Geschäftsleiterin 
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Eidgenössisches Departement des Innern  

EBGB   

Inselgasse 1   

3003 Bern 

 

ebgb@gs-edi.admin.ch   

 

 

 

Rubigen, 15. Oktober 2025 

 

 

Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative   

«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»    

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zu vorliegender Vernehmlassung. 

Anthrosocial engagiert sich für eine inklusive Gesellschaft und die Förderung einer selbstbestimmten 

Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. Wir nutzen deshalb gerne die Gelegenheit, Ihnen 

unsere Standpunkte zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative darzulegen. Dabei folgen 

wir in weiten Teilen den Ausführungen von ARTISET. Ergänzende oder abweichende Aspekte sind 

gekennzeichnet. 

 

Zusammengefasst 

 

Mit dem indirekten Gegenvorschlag beabsichtigt der Bundesrat, den Paradigmenwechsel in der 

Behindertenpolitik, den auch die Inklusions-Initiative zum Ziel hat, voranzubringen und in einem 

neuen Inklusionsgesetz abzubilden. Die vom Bundesrat verfolgte Absicht, die Autonomie von 

Menschen mit Behinderungen bei der Wahl des Wohnorts und der Wohnform sowie die Koordination 

zwischen Bund und Kantonen zu stärken, ist zu begrüssen. Ein Inklusionsgesetz soll einen Schritt hin 

zu einer inklusiveren Gesellschaft markieren, indem es die Forderungen der UN-BRK umsetzt.  

 

Die Inklusion ist letztlich von den Akteuren der Zivilgesellschaft zu erbringen. Das sind zum Beispiel 

Vereine, Gemeinden, Gewerbe, Dienstleistungs- und Wirtschaftsbetriebe oder Kulturstätten. Daher 

haben die gemäss IFEG anerkannten Leistungserbringer eine entscheidende Brückenfunktion bei der 

Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen.   
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Wie Selbstbestimmung und Selbständigkeit in Form konkreter Leistungen gefördert werden sollen, 

bleibt in weiten Teilen des Vorentwurfs für ein Inklusionsgesetz diffus. Was im ambulanten Bereich an 

Regelungen aufgestellt werden soll, ist weitgehend unklar. Auch der Durchlässigkeit von 

Unterstützungsleistungen wird zu wenig Beachtung geschenkt. Der bundesrätliche Vorschlag geht 

teilweise hinter Reformschritte zurück, die in verschiedenen Kantonen bereits aufgegleist sind. Es 

fehlt ein Leuchtturm, ein visionärer Ansatz, wie die Schweiz inklusiver gestaltet werden kann, damit 

für Menschen mit Behinderungen die volle gesellschaftliche Teilhabe garantiert ist.   

 

Um die Behindertenpolitik der Schweiz für die nächsten 10 Jahre richtig aufzugleisen, braucht es 

zwingend Nachbesserungen zum vorliegenden Entwurf. Anthrosocial erachtet es als dringlich, dass 

eine Gesamtsicht unter Berücksichtigung der drei Lebensbereiche Wohnen, Ausbildung und Arbeit 

aufzeigt, in welche Richtung sich die Behindertenpolitik entwickeln soll, bevor die parlamentarische 

Beratung startet.  

 

 

Grundsätzliche Beurteilung der Vorlage   

  

Vorentwurf (VE) Inklusionsgesetz   

  

Die im VE-Inklusionsgesetz aufgestellten Grundsätze zur Inklusion in allen Lebensbereichen bleiben 

vage und haben normativen, programmatischen Charakter, ohne dass sich daraus konkrete 

Regelungen oder Anspruchsleistungen der Betroffenen ableiten lassen. Die Integration des IFEG in 

den VE-Inklusionsgesetz wirkt als Fremdkörper und macht spürbar, dass die verschiedenen Teile des 

VE zu wenig aufeinander abgestimmt sind. Es wird nur allzu deutlich, dass sich ausschliesslich aus 

dem Artikel des integrierten IFEG-Teils Rechtsansprüche ableiten lassen. Oder anders formuliert: Aus 

den Teilen des VE-Inklusionsgesetz zu den allgemeinen Bestimmungen, den Zielen und Grundsätzen 

zur Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen und ganz 

konkret im Bereich Wohnen zur freien Wahl der Wohnform und des Wohnorts lassen sich keine 

direkten Rechtsansprüche ableiten.    

 

Für Anthrosocial braucht es entscheidende Korrekturen an den Stellschrauben des indirekten 

Gegenvorschlags, in erster Linie beim VE-Inklusionsgesetz. – Detaillierte Verbesserungsvorschläge 

im Wording zu einzelnen Artikeln des vorliegenden VE-Inklusionsgesetzes finden sich weiter unten im 

Kapitel ‘Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs Inklusionsgesetz’. An dieser Stelle weist 

Anthrosocial auf die aus seiner Sicht entscheidenden Vorgaben für die Schaffung eines griffigen 

Inklusionsgesetzes hin:   

  

• Um die gesellschaftliche Teilhabe und die Selbstbestimmung der Lebensführung 

sicherzustellen und zu fördern, müssen neben dem Wohnen die Bereiche Arbeit und 

Ausbildung zwingend in einem Inklusionsgesetz verankert werden. Eine solide, berufliche 

Grundbildung ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Arbeitsleben und zentraler Baustein 

einer autonomen Lebensführung. Auch Personen, die keine reguläre oder praktische 

Ausbildung (PrA) absolvieren können, müssen Zugang zu einer angepassten beruflichen 

Grundbildung erhalten, um im Rahmen einer Tagesstruktur oder Beschäftigung 

Selbstwirksamkeit und gesellschaftliche Anerkennung zu erleben. – Die Überführung des 

IFEG in den VE-Inklusionsgesetz betrifft auch den Bereich Arbeit. Doch diesbezügliche 

Ausführungen zur zukünftigen Ausgestaltung im Bereich Arbeit fehlen vollständig.   

• Die Erhöhung der Durchlässigkeit von Unterstützungsleistungen ist entscheidend. Sei dies 

zwischen individuellem und kollektivem (institutionellem) Wohnen oder bei der Arbeit im 

73 / 2614



 

 

allgemeinen und ergänzenden Arbeitsmarkt. Begleitung in Form von Job- oder 

Wohncoaching und Rückfalloptionen von individuell-selbständigen in stärker kollektiv-

institutionell ausgerichtete Settings mit erhöhtem Unterstützungsbedarf sind sicherzustellen.   

• Das Inklusionsgesetz muss das Ziel einer koordinierten, möglichst einheitlichen Finanzierung 

der Unterstützungsleistungen verfolgen, die sich an den Bedürfnissen von Menschen mit 

Behinderungen ausrichtet. Damit soll der künstlichen, angebotsorientierten Kategorisierung 

von ambulanten und stationären Leistungen entgegengewirkt und eine möglichst grosse 

Durchlässigkeit der Leistungen entsprechend dem individuellen Bedarf der betroffenen 

Personen angestrebt werden.   

• Sicherstellung der Qualität. Bund und Kantone müssen einheitliche, für alle 

Leistungserbringer gleichermassen geltende Qualitätsindikatoren formulieren, egal ob diese 

ambulant-individuelle oder kollektiv-institutionelle Leistungen anbieten. Für die Kontrolle der 

Einhaltung der Qualitätsindikatoren bei Leistungserbringern sind die Kantone oder Anbieter 

externer, zertifizierter QM-Verfahren zuständig.   

• Verpflichtung für Bund und Kantone, ein ausreichendes Angebot an Leistungen zur 

Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung sicherzustellen. Ohne ausreichendes 

Angebot z.B. an hindernisfreiem und finanziell erschwinglichem Wohnraum, bleibt die im VE-

Inklusionsgesetz postulierte freie Wahl des Wohnorts eine Worthülse.   

• Refinanzierung von Investitionen in die (Bau-)Infrastruktur sicherstellen: Bei einer Änderung 

der heute gültigen kantonalen Gesetzgebungen und Finanzierungsmodelle sind 

Übergangsregelungen vorzusehen, damit langfristig eingegangene 

Finanzierungsverpflichtungen für aktuell umgesetzte oder geplante Infrastruktur-Vorhaben 

refinanzierbar sind.    

• Die Aufteilung der Dienstleistungserbringer in Institutionen und andere Anbieter zementiert 

den Graben zwischen der Erbringung von individuell-ambulanten und kollektiv-institutionellen 

Unterstützungsleistungen. Dies setzt die alte Angebotsorientierung fort. Dienstleistungen 

sollen im Vordergrund stehen, ob es sich dabei um ob ambulant-individuelle oder kollektiv-

institutionelle erbrachte Leistungen handelt, ist sekundär. Grundlage dafür sollte die 

«Vertragsfreiheit» sein. Ob Dienstleistungen ambulant, stationär oder auf sonstige Weise 

erbracht werden, liegt einzig im Vertrag zwischen den Parteien. Bund und Kantone 

konzentrieren sich auf wenige Formvorschriften, den finanziellen Rahmen und die Aufsicht 

der Verträge. Angebot und Nachfrage regeln sich – wie sonst üblich – aufgrund der 

geschlossenen Verträge selbst.  

• Mindeststandards bei der Umsetzung und Vermittlung der interkantonalen Koordination: Die 

Formulierung von Eckwerten ist für die Umsetzung eines möglichen Inklusionsgesetzes 

entscheidend. Der Bund nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Mindeststandards für kantonale 

Aktionspläne und eine aktive Rolle des Bundes bei der interkantonalen Koordination sind 

Vorbedingungen für eine gelingende Umsetzung.   

  

Vorentwurf Teilrevision IVG   

  

Der zweite Teil des indirekten Gegenvorschlags beinhaltet Änderungen im IVG. Die vorgeschlagenen 

IVG-Anpassungen betreffen Massnahmen zur Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von 

Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum IV-Assistenzbeitrag und die Ermöglichung von 

Pilotversuchen zur Förderung der selbstbestimmten Lebensführung.   

 

Dabei handelt es sich um notwendige, aber leider nur sehr kleine Schritte. Die vorgeschlagenen 

Anpassungen beschreiten kein Neuland. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Umsetzung von 

Aufträgen aus überwiesenen parlamentarischen Vorstössen, die der Bundesrat sowieso umsetzen 
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muss.   

 

Verpasst wird zudem die Chance, dem Bereich Arbeit, der im VE-Inklusionsgesetz sträflich 

vernachlässigt wird, Schub zu verleihen. Vertiefte inhaltliche Ausführungen oder konkrete 

Massnahmen zum Bereich Arbeit finden sich bei den vorgeschlagenen IVG-Anpassungen keine. 

Dies, obwohl die IV bestrebt ist, Menschen mit Behinderungen so weit zu fördern, dass sie ihren 

Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus eigener Kraft bestreiten und ein möglichst unabhängiges 

und selbstbestimmtes Leben führen können. Eine Nachbesserung im VE-IVG ist deshalb dringend 

notwendig:   

 

• Die Intensivierung des Job Coachings und des Konzepts «Supported Employment» stellen 

erprobte Ansätze zur Förderung der Arbeitsintegration dar.   

 

• Die Ausdehnung von Job-Coaching und «Supported Employment» als Brückenbauer-

Angebote können einen Mehrwert zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. 

Diese Unterstützungsleistungen richten sich nicht nur an Menschen mit Behinderungen, 

sondern auch an Arbeitgeber:innen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, einen 

wirkungsvollen Beitrag für einen inklusiveren Arbeitsmarkt zu leisten.   

 

Anthrosocial begrüsst als notwendige, aber kleine Schritte:   

  

• die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies 

IVG. 

Die Preisgestaltung der Hilfsmittel kann mit diesen Anpassungen aktiver gestaltet werden. 

Unklar bleibt aber, ob Menschen mit Behinderungen dadurch tatsächlich einen besseren 

Zugang zu Hilfsmitteln haben, die dem technischen Fortschritt entsprechen.  

• die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG.    

  Dadurch müssen Menschen mit Behinderungen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit nicht 

  länger zusätzliche Hürden für den Zugang zum IV-Assistenzbeitrag überwinden.   

• die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG   

  zur Ermöglichung der Durchführung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten 

 Lebensführung.    

  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs Inklusionsgesetz    

 

Terminologische Anpassungen. Die bisherigen «Invaliden oder invaliden Personen» (gemäss 

Bundesverfassung [BV] und IFEG) heissen im VE-Inklusionsgesetz neu «betroffene Personen». Die 

Kompatibilität mit dem in der BV u.a. in Art. 112b verwendeten «Invaliden»-Begriff ist fraglich. Es 

muss zumindest durch eine klare Aussage in der Botschaft sichergestellt werden, dass sich daraus 

(auch im Verhältnis zum IVG) keinerlei Friktionen ergeben.    

  

Der Begriff «Inklusion» wird im VE-Inklusionsgesetz im Sinne von «Integration» von Menschen mit 

Behinderungen falsch verwendet. So geht es z.B. im Titel des Vorentwurfs oder im Art. 2 Abs. 1 Bst. 

a um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Inklusion bedeutet aber nicht, dass Menschen 

mit Behinderungen sich durch Integrationsanstrengungen an vorhandene Strukturen anpassen 

müssen. Vielmehr geht es darum, die Gesellschaft inklusiver auszugestalten und Strukturen zu 

schaffen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, von Anfang an einen wertvollen Teil der 

Gesellschaft zu sein.   
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Art. 1 Abs. 1. Der Zweckartikel orientiert sich weniger an der völkerrechtlichen, von der Schweiz 

ratifizierten UN-BRK, sondern explizit an der einschränkenden Verfassungsnorm in Art. 112b BV. Das 

bedeutet, dass es sich bei den «betroffenen Personen» im VE ausschliesslich um Personen handelt, 

die IVG-Leistungen beziehen. Damit wird bereits im Grundsatzartikel des VE-Inklusionsgesetz ein Teil 

von Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen. Ein Inklusionsgesetz darf sich nicht auf 

«Invalide» gemäss Art. 112b BV beschränken, sondern muss für alle Menschen mit Behinderungen 

im Sinne der BV, UN-BRK und Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) gelten.    

  

Für eine selbstbestimmte Lebensführung und die Schaffung einer Basis einer ökonomischen 

Unabhängigkeit ist der Bereich der Ausbildung unabdingbar. Neben den Bereichen Wohnen und 

Arbeit muss deshalb auch der Bereich der Ausbildung im Zweckartikel aufgeführt werden.   

 

Neue Formulierung von Art. 1 Abs. 1:    

«Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der unabhängigen Lebensführung und der Inklusion in die 

Gesellschaft vollen gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sinne von 

Artikel 112b BV (betroffene Personen) der UN-Behindertenrechtskonvention, der Bundesverfassung 

und des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Ausbildung 

und Arbeit.»   

  

Art. 2 Abs. 1. Wenn Art. 1 Abs. 1 den Bereich Arbeit explizit nennt, dann braucht es in Art. 2 

ergänzend einen Bst. c und eines Bst. d im Sinne eines Grundsatzes zur Förderung der 

Arbeitsintegration und der Ausbildung.   

 

Ergänzung eines neuen Bst. c in Art. 2 Abs. 1:    

«die Grundsätze zur Förderung der Arbeitsintegration der betroffenen Personen.»   

mit der Aufnahme der Ausbildung zusätzlich ein Bst. d in Art. 2 Abs. 1;  

«die Grundsätze zur Ausbildung der betroffenen Personen.»   

  

Art. 2 Abs. 2 Bst. a. Mit der bestehenden Formulierung im VE-Inklusionsgesetz sollen 

Voraussetzungen zur Anerkennung – ausschliesslich – von Institutionen geregelt werden. Doch 

Regelungen zur Anerken-nung sind ebenfalls für ambulante Leistungserbringer notwendig. Es 

braucht eine Formulierung, die alle Erbringer von Unterstützungsleistungen miteinschliesst.   

  

Neue Formulierung von Art. 2 Abs. 2 Bst. a:   

«die Voraussetzungen für die Anerkennung von Institutionen Leistungserbringern, die die Inklusion 

von betroffenen Personen fördern;»   

  

Art. 4 Abs. 3 Bst. a. Damit der Fördergedanke nicht toter Buchstabe bleibt, braucht es einen 

entscheiden-den Faktor bei der Bereitstellung von geeignetem Wohnraum: Die Bezahlbarkeit. Diese 

hängt direkt mit einem ausreichenden Angebot zusammen.    

 

Neue Formulierung von Art. 4 Abs. 3 Bst. a:   

«den Bau von technisch und baulich hindernisfreiem sowie finanziell erschwinglichem Wohnraum 

(…).»   

  

Art. 4 Abs. 4. Abs. 4 soll «die Zuständigkeit der Kantone bei der Ausrichtung der Leistungen genauer 

definieren. So ist es Aufgabe der Kantone, die Einzelheiten für die ambulanten Leistungen zu regeln, 

wozu insbesondere die Planung des Angebots, die Anerkennung der Leistungserbringer und die 

Einrichtung eines Kontrollmechanismus gehören.» (Erläuterungen, S.32). Der Bund kann in einem 
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Rahmengesetz, wie es das Inklusionsgesetz sein soll, sehr wohl Eckwerte zu obengenannten 

Bereichen definieren.  

• Es fehlt eine Definition für Leistungserbringer allgemein und spezifisch zu ambulanten-

individuellen Leistungserbringern.    

• Es fehlen Eckpunkte zur Anerkennung von Leistungen im ambulanten Bereich, wie sie für 

kollektive Leistungen von Institutionen definiert und festgelegt sind.   

 

Art. 4 Abs. 5. Sinn und Zweck von Abs. 5 bleibt schleierhaft: Art. 112c Abs.1 BV verpflichtet die 

Kantone für die Hilfe und Pflege zu Hause zu sorgen. Soll es gemäss VE den Kantonen plötzlich 

freistehen, sich in diesem Bereich zu engagieren? – Eine Präzisierung in der Botschaft ist erwünscht.  

 

Art. 6 Abs. 2 Bst. a. Terminologisches Problem in der französischen Fassung. Die bestehende 

Formulierung ist unzureichend.   

  

Neue Formulierung Art. 6 Abs. 2 Bst.a (nur Französisch):   

«les homes et les autres institutions qui proposent des formes de logement dotées d’un encadrement 

des formes de logement avec assistance.»   

  

Art. 6 Abs. 2 Bst. b. Die Definitionen zu Art. 6 Abs. 2 in den Erläuterungen auf S. 33 sind eher 

verwirrlich als klärend, weil der Begriff «medizinische Einrichtungen» in der einschlägigen 

Rechtsordnung im Umfeld von IFEG, IVG etc. gar nicht existiert. Gleiches gilt auch für «Institutionen 

der beruflichen Eingliederung». – Eine Verbesserung der bisherigen Erläuterungen in der Botschaft 

ist erwünscht.   

 

Eine Korrektur von Art. 6 Abs. 2 Bst. b im Vergleich mit der herkömmlichen Definition aus dem IFEG 

bietet sich an, um Arbeit und Beschäftigung im ergänzenden Arbeitsmarkt stärker 

zusammenzubringen und der Komponente mit/ohne Lohn zu versehen.    

 

Neue Formulierung von Art. 6 Abs. 2 Bst. b:    

«Betriebe auf dem ergänzenden Arbeitsmarkt, die im Betrieb selber oder ausserhalb des Betriebs 

Arbeits- und Beschäftigungsplätze mit und ohne Lohn zur Verfügung stellen»   

 

Art. 6 Abs. 2 Bst. c. In Abgrenzung zu Arbeit und Beschäftigung braucht es für diesen Abschnitt 

folgerichtig eine Anpassung.    

 

Neue Formulierung von Art. 6 Abs. 2 Bst. c:    

«Tagesstätten, in denen betroffene Personen sich treffen und Arbeiten sowie an Beschäftigungs- und 

Freizeitprogrammen an Angeboten zur Tagesgestaltung teilnehmen können.»   

 

Art. 6 Abs. 2 Bst. d. Buchstabe d wurde aus Art. 3 Abs. 2 IFEG übernommen. Eine etwas 

beispielhaftere Umschreibung der kryptischen Ausführungen in den Erläuterungen (siehe S. 34) zu 

Buchstabe d würde der Verständlichkeit des Sachverhalts dienen. Die Frage stellt sich, wie sich der 

Begriff der Einrichtung von dem der Institution im Einleitungssatz zu Art. 6 Abs. 2 unterscheidet. – 

Eine Präzisierung in der Botschaft ist erwünscht.   

 

Art. 7 (grundsätzlich). Die im Vergleich mit dem IFEG neu formulierten 

Anerkennungsvoraussetzungen für Institutionen vermischen generell-objektive Anforderungen (wie z. 

B. lit. a, b, d oder k) mit individuell-konkreten Anforderungen (wie z. B. lit. c, lit. h oder lit j). Art. 7 

enthält zahlreiche problematische Punkte, die rechtsverbindlich sind. Im Hinblick auf die Botschaft 
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sind bei den Anerkennungsvoraussetzungen dringend Präzisierungen vorzunehmen.    

  

Art. 7 Bst. c. Die Bedarfsabklärung mit den Betroffenen muss optimalerweise im Vorfeld des Eintritts 

in die eine oder andere Wohn- oder Arbeitsform erfolgen. Diese Aufgabe fällt in den 

Zuständigkeitsbereich der Kantone und nicht der Institutionen. Sie sollte daher eher in den 

allgemeinen Grundsätzen im Zusammenhang mit der Unterbringung (z. B. Abschnitt 3) behandelt 

werden.   

  

Art. 7 Bst. h. Diese Bestimmung wirft viele Anwendungsfragen auf. Da der Lohn der betroffenen 

Personen eng mit den kantonalen Finanzierungsmodellen und den Sozialleistungen (IV und EL) 

verknüpft ist, wäre es zielführender, eine solche Bestimmung in einem Abschnitt über allgemeine 

Grundsätze im Bereich der Arbeit zu behandeln.   

  

Dass auf S. 36 der Erläuterungen für die Definition des Begriffs «angemessener Lohn» auf Art. 349a 

Abs. 2 OR verwiesen wird, ist schwer nachvollziehbar. Denn die in diesem Zusammenhang 

herangezogenen geregelten Anstellungen der speziellen Arbeitnehmerkategorie der 

Handelsreisenden, die u. a. durch die Besonderheit der Kombination von festem Lohnanteil und einer 

Provision charakterisiert werden, haben keinerlei Gemeinsamkeit mit der Tätigkeit von Menschen mit 

Behinderungen im ergänzenden Arbeitsmarkt. Der Verweis auf Art. 349a Abs. 2 OR lässt sich wohl 

bloss damit erklären, dass sich hier zum Thema Lohn der Begriff «angemessen» findet, welcher in 

Art. 322 ff. OR fehlt. Die Erläuterung auf S. 36 ist sehr problematisch, wenn sie suggeriert, eine 

Vergütung sei (nur) dann angemessen, wenn sie ein menschenwürdiges Leben ermögliche.    

  

Für die Botschaft ist eine unmissverständliche Korrektur vorzunehmen und die Aussage in den 

Gesamtkontext zu stellen: Heute sind die Zusatzeinkommen hauptsächlich auf Basis der Produktivität 

/ der Leistungsfähigkeit berechnet. Sollen Zusatzeinkommen aufgewertet werden im Sinne eines 

essenziellen Anteils am existenzsichernden Einkommen, braucht es eine Anpassung der 

Rahmenbedingungen und Vorgaben. Die Rahmenbedingungen müssen einen finanziellen 

Handlungsspielraum zulassen und erlauben, dass Zusatzeinkommen so festgelegt werden können, 

dass keine Kürzungen der IV-Rente oder EL erfolgen und die Gesamtlohnsumme für die Betriebe 

weiterhin tragbar bleibt. Die Finanzierung der Integrationsbetriebe ist eng mit der Frage des 

Zusatzeinkommens (zur IV-Rente und allfälligen EL) und den Entschädigungsmodellen verbunden.   

  

Beibehaltung der Formulierung aus dem IFEG (Art. 5 Abs. 1 Bst. f):   

«die invaliden betroffenen Personen entlöhnen, wenn diese eine wirtschaftlich verwertbare Tätigkeit 

verrichten;»   

 

Art. 7 Bst. i. In der Praxis zeigt sich, dass unklar ist, was mit der Sicherstellung von Behinderung-

bedingt notwendigen Fahrten gemeint ist – nur die Organisation oder auch die Finanzierung? – Die 

Organisation kann durch die Institution erfolgen, die Finanzierung hingegen soll individuell, 

subjektorientiert erfolgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Institutionen z.B. den Besuch eines 

externen Tagesgestaltungsangebots aufgrund zusätzlichen finanziellen Belastungen nur 

zurückhaltend unterstützen.    

 

Neue Formulierung von Art. 7 Bst. i:    

«behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Institutionen organisatorisch sicherstellen, 

wenn dies aufgrund der Situation der betroffenen Person erforderlich ist. Der Transport und die 

Finanzierung erfolgt individuell, subjektorientiert;»   

 

78 / 2614



 

 

Art. 7 Bst j. Diese Bestimmung läuft der grundsätzlichen Absicht des Gesetzes entgegen, dass die 

autonome Lebensführung und die freie Wahl der betroffenen Person gefördert werden. – Was ist zu 

tun, wenn es einen Konflikt zwischen dem Willen der Person mit Behinderungen und ihren 

gesetzlichen Vertretern gibt? Es ist nicht die Rolle der Leistungserbringer im Streitfall zwischen den 

Betroffenen und den gesetzlichen Vertretungen zu vermitteln. Diese Schiedsrichterrolle müsste 

folgerichtig der Kanton übernehmen.   

 

Neue Formulierung von Art. 7 Bst. j:   

«die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Personen angemessen einbeziehen. 

Die betroffene Person entscheidet über die Art und Form des Einbezugs, die Vermittlung bei 

Streitfällen obliegt den kantonalen Instanzen;»   

 

Art. 11 und 12. Umsetzungsmassnahmen und Aktionspläne, wer kontrolliert? – Es fehlt ein 

Aktionsplan des Bundes. Aufgrund welcher Grundlage und welchen Kriterien könnte der Bund 

kantonale Aktionspläne monitoren, wenn er selbst über keinen Aktionsplan verfügt bzw. keine 

Vorgabe leistet, wie ein kantonaler Aktionsplan auszusehen hat? – Der in Art. 11 Abs. 4 proklamierte 

regelmässige Austausch zwischen Bund und Kantonen über die erzielten Fortschritte oder die in Art. 

12 Abs. 4 beschriebene Berichterstattung des EBGB stellen beide keine wirklich griffigen 

Kontrollmechanismen zu Umsetzungsmassnahmen und Aktionsplänen dar.   

 

Art. 11 Abs. 2. In diesem Absatz wird den Kantonen die Vorgabe gemacht, dass Wohnortswechsel 

innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets zu erleichtern sind. Eine diesbezügliche Erleichterung 

für weitere Leistungsangebote (Arbeit und Beschäftigung, Tagesgestaltung) finden keine Erwähnung. 

Damit wird die die interkantonale Mobilität bei den Unterstützungsleistungen nur unzureichend 

gefördert.   

 

Neue Formulierung von Art. 11 Abs. 2:    

«Sie sorgen für die Umsetzung von Massnahmen, um den Wohnortwechsel Wechsel des Wohnorts, 

von Angeboten zu Arbeit und Beschäftigung und von Angeboten zur Tagesgestaltung von betroffenen 

Personen innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets zu erleichtern.»   

  

Art. 11 Abs. 3. Bei der Erarbeitung der kantonalen Aktionspläne ist der Einbezug (Art. 12 Abs. 3) der 

anerkannten Leistungserbringer vorgesehen. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn bei der Erarbeitung 

und Umsetzung von Massnahmen nach dem VE-Inklusionsgesetz neben den betroffenen Personen 

und Organisationen zusätzlich auch die von den Kantonen anerkannten Leistungserbringer 

einbezogen werden.   

 

Neue Formulierung Art. 11 Abs. 3:    

«Bund und Kantone beziehen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Massnahmen nach diesem 

Gesetz betroffene Personen und Organisationen, die ihre Interessen vertreten, und die anerkannten 

Leistungserbringer ein.»   

  

Art. 12 Abs. 1 und 2. Und plötzlich taucht das Thema Arbeit für die Erstellung von Aktionsplänen auf, 

ohne dass vorher im Gesetz richtungsweisende Angaben zum Thema Arbeit gemacht werden. Dieser 

sehr kurz gehaltene Ansatz, so gut er auch gemeint sein mag, ist nicht brauchbar.   

  

Abschliessend möchten wir auf einen Umstand hinweisen, der bei der Diskussion um eine inklusivere 

Ausgestaltung der Gesellschaft gerne vergessen geht – a. Auch beim vorliegenden VE-

Inklusionsgesetz. Die Situation von Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen und 
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ihrer spezifischen Situation findet kaum Beachtung: Damit Menschen mit komplexen Behinderungen 

an allen gesellschaftlichen Lebensbereichen teilhaben können, benötigen sie umfassende 

Unterstützung. Sie zielt auf eine Verbesserung der individuellen Lebensqualität ab.    

  

Das Leben von Menschen mit komplexen Behinderungen ist durch ein andauerndes 

Abhängigkeitsverhältnis in vielen Lebensbereichen geprägt. Es besteht die Sorge, dass die 

betroffenen Menschen –  oft die am stärksten benachteiligten – bei den Zielen zu mehr 

Selbstbestimmung keine Beachtung finden. Soll ihnen eine volle gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht 

werden, müssen alternative und unterstützte Kommunikationsmittel unbedingt stark gefördert werden.     

  

Trotz der vorgebrachten Kritik begrüssten Anthrosocial die Absicht des Bundesrats sehr, eine stärker 

selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben und damit eine 

inklusivere Gesellschaft zu fördern. Für die Umsetzung dieser Bestrebungen braucht es in der noch 

auszuarbeitenden Botschaft im Vergleich zum Vorentwurf des Inklusionsgesetzes jedoch massive 

Nachbesserungen. Unsere Stellungnahme will zum Gelingen des Vorhabens des Bundesrats 

beitragen. Wir danken Ihnen im Voraus für die gebührende Berücksichtigung unserer Eingabe.   

 

Freundliche Grüsse 

 

       
Udo Pfeil       Daniel Hering  

Präsident      Geschäftsführer   
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Vorsteherin des eidgenössischen Departements des Innern EDI 
 
Per E-Mail an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 
 
 
Olten, 13. Oktober 2025 

 

 

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur 
Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Die Apfelschule bedankt sich für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie 
soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen 
sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die 
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort 
auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen 
Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein 
ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen 
mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und 
Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird 
zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf 
des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an 
ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
sein, so muss er markant verbessert werden.  

 
 

Das Wesentliche in Kürze 
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Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. So 
erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz 
entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat 
sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. 
Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er 
demzufolge Folgendes beinhalten: 

− Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 20 
Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort 
durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes 
gewährleistet werden kann. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert 
werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen 
einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe 
eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. 
Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine 
Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast 
ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

− Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen mit 
Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit 
Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 
erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und 
Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen 
Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die 
betroffenen Menschen sicherstellen. 

− Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invalidenversicherung. 
Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen 
Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute 
nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele 
Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen 
Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 
betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Ausschuss) hat die 
Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar 
nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 

82 / 2614



 
   

 

durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik für 
die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

− Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen erfasst mit 
einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine Leistung der 
Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 
mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel 
der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter 
einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind 
etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das 
ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und 
Kantonen, die nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

− Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

− Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

− Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der 
BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

− Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie sind 
zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen 
müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der 
Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen zu 
einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, damit 
das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen 
vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, denn 
selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht grosser 
Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 
Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kantonen für 
den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen 

 
2 Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem 
Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen 
fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung 
des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. 
Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den 
betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 
24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen 
sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht 
für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt. 3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind jedoch 
zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 
umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 
Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert 
und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Strategie von Bund 
und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf 
allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr 
wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. 4 Dies ist jedoch Voraussetzung für 
ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-
Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung 
bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag 
sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-
Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die 
vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils 
lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen 
Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. Zentral 
ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 
Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, 
kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle 
angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die Pflege 
gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-

 
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
4 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Leistungen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG; 
haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings 
unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem 
technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 
Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein 
Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Was im 
Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine 
Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher 
Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Hilfsmittelbereich 
(inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine 
strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-trag für Minderjährige, 
für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell 
anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im AHV-Alter sowie für 
Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 
eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf 
eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose 
Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des 
Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 
Assistenzbeitrag), die auch auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von Pilotversuchen 
zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert 
werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich 
wird. 

 

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu ihrer 
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umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und 
tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen. 6 
Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 
konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen der 
Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine 
Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen 
aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie das Recht 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein 
durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir 
messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen für eine 
umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen 
tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen 
kann. 

Zum VE-InG 

Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, 
etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-
Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. 
die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, 
welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies schrittweise 
erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren 
beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche nicht einlösen. Es 
handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen 
in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und 
selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der 
Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des 
Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel. 

Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen muss 
in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit Behinderungen 
greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG gelten 
für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnens. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.9 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb in 
keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle 
ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und 
Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende 
ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den 
Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes 
über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren 
damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 
hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, 
um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu 
gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG wenige wichtige 
Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine 
Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz im Laufe 
der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen. Es muss 
Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu braucht es 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 0, 0 

und 0. 
9 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 61a 

(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 
122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, 
von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur 
Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung 
erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen 
insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden 
müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige 
Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch 
organisatorische Vorkehren zu verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche 
gelten.10 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die 
Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu 
unterstützen.  

Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die Ratifizierung 
der BRK11 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht 
schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die 
betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist 
und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung 
hat.12 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich 
dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche 
Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden 
oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch 
näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.13 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben 
entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die 
Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.14  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung 
gemeint.15 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 
ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

 
10 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
11 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
12 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
13 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 

körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 

14 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 4 lit. a 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende Definition. 

15 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. 
November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
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Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit jedoch 
dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni Biaggini sind nicht alle 
Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere 
von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.16 Thomas Gächter/Martina Philippo halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität 
bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, 
deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu 
betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 17. Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der 
Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 
al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst 
werden, die von Invalidität bedroht sind.18 Hardy Landolt wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites 
Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.19 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 2025 
bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem 
Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen nach 
BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung 
des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK 
verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein sollen, 
dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt für 
Statistik20 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften21, unter ihnen etwa: 

− Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Unfall hatten 
und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im 
AHV-Alter erblinden 

 
16 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
17 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar 

Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
18 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 

11 zu Art. 112b. 
19 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 

Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
20 Siehe oben Fn. 2. 
21 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 

215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied 
zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen 
Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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− Personen mit Dyslexie 

− Viele Personen mit ADHS  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es 
muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen 
Bildung und Arbeit.  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne von 
BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für 
seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des 
persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-
Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.22  

Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der Inklusions-
Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu «direkten 
Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des 
Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» 
können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesserungen im 
Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. 
Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision 
seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf. Letztlich wiederholt der VE-InG höchst 
punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an 
Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt 
keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen 
geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis heute 
nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die 
Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf 
einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt 
damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion 
(Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich 
dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der folgenden 

 
22 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass 
betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, 
dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-
InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil 
des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern 
beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen 
umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich 
die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

− Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

− Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und 
die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später hat 
sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies 
selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche 
von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)23 und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 
9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und Überprüfung der 
Gesetzesumsetzung erwiesen.24 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den 
rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.25 Bereits mehrere Kantone haben Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen. 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt die 
Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 
Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und 

 
23 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern 

(siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 
Abs. 3 und 4 E-BehiG).  

24 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

25 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
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Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um einen 
programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen handelt. 
«Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen 
der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit Behinderungen, die 
trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-
InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher:  

− Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

− Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht von 
Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die Umsetzung 
der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen 
Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen 
Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatorischen 
Vorkehren verankert werden: 

− Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar umfassend 
umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die 
Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der 
Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

− Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht und 
seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 
Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 
vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 
hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

− Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 
BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und 

 
26 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die 
Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 
Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und 
dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu 
erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge 
Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt 
keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

− Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die 
entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.28 
Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den 
Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die 
Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem Hintergrund 
in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und 
persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, 
weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflichtet und 
weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.29 Der Bundesrat stützt 
sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. 
Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und 
sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Umsetzung der BRK 
elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch 
diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und 
inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 
Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der 
Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen 
zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; 
anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

− Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der 
den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

− Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die Verpflichtung 
für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten 
Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen. 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
29 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und unpräzisen 

Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 
Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 
auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur 
Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen 
von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 
In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability Card, welcher auch in der EU 
anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht unter 
welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und welche 
Konsequenzen damit verbunden wären. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen. 

Insbesondere zum Wohnen 

Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen Unterstützungsbedarf 
haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem 
Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in 
einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

 

 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 
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Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen30 rückt folgende 
Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit: 

− Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens31 

− Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt32 

− Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar33 

− Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprobleme im 
Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, 
hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und 
Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts 
werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der EFK-
Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden Bestimmungen 
aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK 
genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen verändern 
werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen 
Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. 
Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

31 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

32 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

33 Bericht der EFK, Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-
selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

34 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

35 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 

36 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
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Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute geltende 
IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System zementiert, dessen 
rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutionen zur 
Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie widerspricht 
vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) 
hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das 
selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des 
VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich noch 
dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnortes gibt und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen 
vorgesehen sind. Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, 
dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Zum 3. Abschnitt 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das Recht 
auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. 
Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die 
Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

− auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die 
erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in 
der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den 
Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

− auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung der 
Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen 
Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der 
BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung 
der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 

 

 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von hindernisfreiem 

 
37 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare 
Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine 
Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen 
zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt bereits 
aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die 
zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die Kantone 
für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu 
einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens» 
vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide 
festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten 
Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur 
Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.38 Zusätzlich zu den 
grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit 
von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso 
das für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des 
behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse 
der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit 
gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 
oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, 
Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als 
Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist besonders 
stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die 
Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 
zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu 
konzipiert und grundlegend überarbeitet werden. 

 
38 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Wir fordern daher:  

− Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich überarbeitet werden. 

− Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen 
von Bund und Kantonen. 

− Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem selbstbestimmten 
Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur 
Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in 
Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). 
Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis 
auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und 
der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits 
überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewissen 
Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat 
sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung 
sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren und 
zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, welcher eine 
Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose 
Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und 
den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. Zu den erwähnten notwendigen 
Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte 
parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen 
gilt: 

− Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 
Assistenzbeitrages 

− Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-
Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

− Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-
Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

− Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im Gesundheitswesen 
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Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-N 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung zu 
tragen. 

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene Anzahl, 
leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für 
mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang 
deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 
Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. 
Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden durch 
die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan (IHP)” oder 
der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)” überzeugende und nachvollziehbare 
Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches 
Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument 
(z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.39 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 
Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren. Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, haben 
heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilflosenentschädigung der 
Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der 
Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem 
Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt sich 
daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. Ebenfalls keinen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss 
den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer 
Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie keinen 
Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für 
lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 

 
39 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 

99 / 2614



 
   

 

Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. Auch dem Assistenzbedarf von 
Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 
42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits 
etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, 
müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch Personen, die 
heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt 
werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

− Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten: 

• Personen im AHV-Alter  

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

− Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.40 Dieser Aufwand muss in 
Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 
werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei 
besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten 
des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von Assistenzpersonen. 
Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur 
natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in 
gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

 

 
40 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen sind, im 2. 
Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen 
gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist 
nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der Assistenzbeitrag 
deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

− Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

− Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

− Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

− Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

• keine Beschränkung auf natürliche Personen  

• Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

− Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Personen im 1. 
Arbeitsmarkt. 

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 
FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 
Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und implementiert. Das FAKT 
ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen Fragestellungen auf. Dadurch können 
behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es als eigentlichen 
Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. 
Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit 
körperlicher Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, hat der Gesetzgeber 
erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinderten und taubblinden Personen eine 
Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen 
Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 resp. 6 Aktivitäten des 
täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

Sinnesbehinderte im FAKT 
Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Regel einen kleineren 
Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Personen.   
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Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche Teilhabe und 
Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen unzureichend. Das Gleiche gilt auch in 
den Bereichen nach Artikel 39c Bst. d. - g IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sinnesbehinderten anders 
als bei anderen Behindertenarten. Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1) Fenster putzen: Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu putzen. Aufgrund 
der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches an Zeit und kann das Resultat nicht 
beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2) Verschüttete Flüssigkeit aufwischen: Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum Beispiel ein 
verschüttetes Getränk vom Boden aufzuwischen. Die erste Schwierigkeit besteht aber schon darin, dass 
die Stelle auf dem Boden gefunden werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt es für die 
sehbehinderte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle Übersicht und 
Kontrolle fehlt. Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen Zeitaufwand verbunden. 

3) Auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr oder 
weniger Sitzungen und Besprechungen ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg zumeist an 
unbekannte Orte überwunden werden. An den Meetings selbst werden zudem oft Grafiken und 
Tischvorlagen präsentiert. Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der sehbehinderten 
Person vor Ort erklärt werden. Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch höher qualifizierte 
Assistenzleistungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen effizient und effektiv 
erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein entsprechendes Fachwissen 
voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt 
unumgänglich - respektive vielfach Voraussetzung. 

4) Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: Aufgrund der doppelten 
Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die 
eigenständige Mobilität an unbekannte Orte lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für 
gesellschaftliche Aktivitäten werden im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt (Minutenwerte 
im FAKT sind fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von Sinnesbehinderten). Diese starren 
Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.  

5) Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung: Taubblinde Menschen, die auf taktile 
Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an Sitzungen professionelle Gebärdensprachdolmetscher. 
Diese erbringen jedoch keine weiteren Assistenzleistungen (Weg bis zum Arbeitsplatz, Begleitung in 
Pause oder im Gebäude WC suchen usw.). Es braucht daher eine Doppelbesetzung. Trotzdem werden 
die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies entspricht nicht der Lebensrealität.  

6) Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: Die sehbehinderte Person 
kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wischen und mit dem Staubsauger aufzusaugen. Es 
werden aber immer kleine Splitter und Scherben infolge der visuellen Kontrolle liegen bleiben. Diese 
gefährden die betroffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

7) Punktuelle Assistenz: Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für die 
es sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit der die betroffene Person 
zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber beispielsweise am Morgen Zusatzzeit einrechnen. 
Zum Beispiel: die sehbehinderte Person hat einen wichtigen Termin und sollte entsprechend aussehen. 
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Auch wenn sie ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur Kleiderwahl hat, ist es in 
solchen Fällen gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich keine Farben oder Muster 
beissen, irgendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das Gesamtbild trüben. Dasselbe, 
wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass etwas Lippenstift eine gute Idee wäre. In 
solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr behinderungsspezifische Assistenz 
zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner wenig flexiblen Struktur nicht möglich. 

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 
Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorarbasis eingekauft werden.  

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang mit der 
Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch viel flexibler zur Verfügung als 
angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten Termin kommen. Durch dieses grosse Wissen und 
Flexibilität der Angehörigen können Assistenzleistungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler Bedeutung. Ein solches 
Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson zuerst aufgebaut werden, was sich für 
Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung äusserst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, 
usw.).  

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen kommunizieren können, 
ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzpersonen zu finden, die oft auch weit verstreut wohnen 
und deren Anfahrtsweg vom Assistenzbeitrag nicht berücksichtigt wird. 

Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsverhältnis eingekauft werden 
(z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste usw.). Auf diese Weise kann, der für Sinnesbehinderte 
schwer zu bewältigende administrative Aufwand, im Arbeitgebermodell auf einen Schlag substanziell 
reduziert werden. Im PAB konnte beobachtet werden, dass die unterschiedlichen Modelle vielfach 
nebeneinander in Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der Alltag 
bedürfnisgerecht organisiert werden. Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des PAB wurden 
im AB IV gestrichen. 

Umfragen bestätigen Annahmen 
Eine Umfrage41 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41% einen AB der IV 
beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der Interessierten keinen AB der IV beziehen, 
obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.  

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) begrüssen es, 
Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die Forderungen nach Anpassung des 
Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte entspringen einem sehr breiten Bedürfnis. 

 

 
41 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizerischen Blindenbundes. Teilgenommen haben 

insgesamt 127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
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Bedarfsermittlung 
Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle System des Assistenzbeitrages 
in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu wenig widerspiegelt. Sinnesbehinderte passen nicht 
in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflosenentschädigung 
Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen vor, Sinnesbehinderte 
auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen und die rechtlichen Grundlagen (Siehe Anhang 1) 
dafür zu schaffen. 

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das behinderungsspezifischen 
Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Modell von Behinderung 
zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompetenzen und Fähigkeiten der versicherten 
Personen mehr Achtsamkeit entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und 
Unselbständigkeit übertragen.  

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in der Studie42, wonach das 
Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veranlasst das schweizerische Blinden- und 
Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen im FAKT zu verzichten und stattdessen ein Abklärungsverfahren 
vorzuschlagen, das spezifische und individuelle Unterstützungsbedarfe auch tatsächlich erfasst. Es bietet 
offene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen im Mittelpunkt steht. 
Individuelle Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum Ausdruck gebracht werden. So wird 
Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit einer Wertehaltung begegnet, die Wertschätzung 
für die vorhandenen Kompetenzen zum Ausdruck bringt. 

Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. Um das Prinzip eines 
neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzulegen, wird der Unterstützungsplan wie er 
zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion ist, als Beispiel herangezogen. 

Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung erfasst und basierend 
darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.  

Das als Beispiel beiliegende St. Galler System der Bedarfsermittlung basiert auf einer Analyse der 
bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen Deutschschweizer Kantonen und einigen europäischen 
Nachbarstaaten. Es fusst auf dem Verständnis von Behinderung der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erfüllt 
die Anforderungen der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung dienende St. Galler Unterstützungsplan (SUP) ist 
eine angepasste Version des individuellen Hilfeplans (IHP) aus dem Jahr 2003, der in unterschiedlichen 

 
42 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / P. Margot-Cattin / 

R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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Deutschschweizer Kantonen in verschiedenen Versionen angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP auf 
dem Grundgedanken, dass Menschen mit Behinderung Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation 
sind und deshalb im Verfahren eine zentrale Rolle einnehmen sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis 
der UN-BRK. Menschen mit Behinderung sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen 
Defizits anzusehen, sondern dabei zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten und 
selbstbestimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Weg stehenden Barrieren zu überwinden. Der 
SUP ist geeignet, einen individualisierten Zugang zu schaffen, der die Bedürfnisse und Aktivitäten der 
Menschen mit Behinderung in den Vordergrund rückt. Im Zentrum des gesamten 
Bedarfsermittlungsprozesses steht immer die Person mit Behinderung, unabhängig von der 
Behinderungsart oder dem Behinderungsgrad (blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das 
Verfahren gewährleistet die Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die Unabhängigkeit 
und fachliche Qualität der Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher Anspruch an welcher Art von 
Unterstützungsleistung besteht, die dann im Rahmen der Leistungserbringung finanziell abgegolten wird.  

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen mit Behinderung in 
verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individuell erforderlichen Unterstützungsleistungen. 
Im Zentrum steht die Frage, was eine Person benötigt, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  
Die Person mit Unterstützungsbedarf steht beim Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den Fragebogen 
deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine selbst gewählte Vertrauensperson kann sie beim Ausfüllen 
unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – wenn immer möglich – durch die betroffene Person selbst 
ausgewählt werden. Vertrauenspersonen können z.B. Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere 
Bezugspersonen sein. In begründeten Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten 
oder anderen Hinderungsgründen, kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des Unterstützungsplans ganz an 
die Vertretungsperson delegiert wird. Sie kann den Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit 
Unterstützungsbedarf ausfüllen. Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise 
eine externe Sicht die Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch eine Fachperson. Der 
Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche Sicht und Einschätzung der Person selbst sowie 
eine ergänzende externe Sicht. 

Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 
Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unabhängige fachliche 
Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP-Gespräche mit den am 
Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ihrem Wohnumfeld.  

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs. Aufgrund dieser Empfehlung 
verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.   

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistungen im 
Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch als auch operativ 
unabhängig von der Invalidenversicherung und anderen staatlichen Stellen. Das Mandat für die 
Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden Leistungsvertrag.  
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Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die Bedarfseinschätzung 
verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuellen Bedarfsermittlung mitwirken oder als 
Leistungserbringende tätig sein. 

Wir fordern daher:  

− Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues Abklärungsinstrument 
(z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

− Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

− Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skizzierten Bestimmungen 
vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden. 

Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln 
und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 
Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) 
angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch 
für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den 
unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung 
in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine 
Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den 
Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte 
Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der Zugang 
zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.43 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die 
IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und transparente Standards dazu beitragen, dass 
Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich 
somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

 

 
43 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, 
nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten 
für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 
Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen für die Pflege 
gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu 
kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 
flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit 
durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen 
Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung 
des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 
an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies 
betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den 
Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

− Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

− Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

− Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit der 
Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

− Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 

     
Christina Fasser      Sandro Lüthi 
Präsidentin      Geschäftsführer 
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Anhang 1 

Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG 
− Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision 
nicht mehr benötigt wird): 
2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 
Art. 42a Anspruch (neu) 
1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 erreicht haben, haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG und/oder eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor 
Erreichen des Referenzalters vorlag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 
Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und von 
folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeitsvertrages 
angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet werden können. 

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 
1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den behinderungsspezifischen 
Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im Zentrum des Prozesses steht. 
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2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und während des 
Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 
1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und von Behörden 
organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   

2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hierfür erforderlichen 
Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 
1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den Assistenzbedarf zuhanden der 
zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind, werden die der Hilflosenentschädigung 
entsprechenden Stunden nicht abgezogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD nicht abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistungen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stunden. 
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Appenzell, 2. Oktober 2025 
 
 
Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und direkter Gegenvorschlag 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Eidge-
nössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusi-
ons-Initiative)» und direkter Gegenvorschlag zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und lehnt den indirekten Gegenvorschlag 
ab. Sie bedauert, dass der Bundesrat keinen direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet hat. Ein 
solcher hätte Raum für eine breit abgestützte Diskussion geboten und erlaubt, gemeinsam 
einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Der indirekte Gegenvorschlag bleibt inhaltlich zu eng 
gefasst und greift zentrale Anliegen der Kantone sowie der Personen mit Behinderungen 
nicht ausreichend auf. 
 
Der vom Bundesrat gewählte Ansatz führt dazu, dass sich der indirekte Gegenvorschlag nur 
auf Art. 112b der Bundesverfassung (BV) stützt, wodurch zentrale strukturelle Schwächen 
fortbestehen. So beschränkt sich das neue Inklusionsrahmengesetz auf den Begriff der «In-
validen» und wird von der Logik der Invalidenversicherung dominiert, die auf leistungsspezifi-
sche Invalidität resp. reduzierte Erwerbsfähigkeit ausgerichtet ist und auf Schadensminde-
rung fokussiert. Aus Sicht der Standeskommission müsste sich ein Inklusionsrahmengesetz 
am zeitgemässen Begriff der «Menschen mit Behinderungen» orientieren. Dieser Begriff ist 
bereits in der Bundesgesetzgebung, namentlich im Behindertengleichstellungsgesetz (Be-
hiG), definiert und soll auch im Rahmen des neuen Gesetzes in diesem Sinn verstanden und 
angewendet werden. 
 
Im indirekten Gegenvorschlag bleibt die starke Verflechtung von Aufgaben- und Finanzie-
rungskompetenzen zwischen Bund und Kantonen bestehen: Massgebliche Assistenzleistun-
gen werden vom Bund finanziert, während die Kompetenzen für die Alters- und Behinderten-
hilfe bei den Kantonen liegen. Der indirekte Gegenvorschlag verpasst damit die Chance für 
eine grundlegende Weichenstellung. 
 
Neben der ausbleibenden Verbesserung der Koordination zwischen den staatlichen Ebenen 
und fehlender Klarheit über die Rolle des Bundes im Bereich der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung, bleibt es bei der hohen Komplexität und Fragmentierung der Unterstützungs-
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leistungen, die seitens Behörden zu viel Aufwand führen und für Betroffene oftmals intrans-
parent sind. Weiter fehlt eine Abstimmung mit anderen laufenden Gesetzesrevisionen auf 
Bundesebene. 
 
Motion 24.3003 SGK-N «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und ent-
sprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich 
Wohnen» 

Die Standeskommission begrüsst grundsätzlich das Vorgehen, die Komplexität der Gesetz-
gebung zu reduzieren und das IFEG in das neue Rahmengesetz zu integrieren. Doch sie 
lehnt ab, wie die Bestimmungen des IFEG ins neue Rahmengesetz übernommen und erwei-
tert wurden. Eine echte Modernisierung des IFEG müsste den Fokus von Institutionen auf 
die verschiedenen Leistungen und Leistungserbringer verlagern und zudem die Schnittstel-
len zu den Gesetzen IVG, ELG und BehiG berücksichtigen. 
 
Bezüglich der artikelbezogenen Stellungnahme schliesst sich die Standeskommission den 
Ausführungen des Vorstands der Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren an. 
 
Teilrevision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG, SR 831.20) 
Die Standeskommission unterstützt die vorgeschlagene Teilrevision des IVG, ist aber auch 
der Ansicht, dass in den kommenden Jahren eine grundlegende Reform des IVG zur Ver-
besserung des selbstbestimmten Lebens erforderlich ist. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 

Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 

 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 
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Herisau, 18. September 2025 

 

Eidg. Vernehmlassung; Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag; Stellungnahme des Regie-

rungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 hat das eidgenössische Departement des Innern die Kantonsregierungen ein-

geladen zur eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusi-

ons-Initiative)» und dem indirekten Gegenvorschlag Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis 

16. Oktober 2025. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

1. Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

 

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass eine neue Verfassungsbestimmung erforderlich ist, um die Gleichstel-

lung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu verankern 

– auch über die Bereiche Wohnen und Arbeit hinaus. Er lehnt den vorliegenden indirekten Gegenvorschlag je-

doch ab, da dieser inhaltlich zu eng gefasst bleibt und zentrale Anliegen der Kantone sowie der Personen mit 

Behinderungen nicht ausreichend aufgreift. 

 

Mit einem direkten Gegenvorschlag hätte der Bundesrat Raum für eine breit abgestützte Diskussion geboten 

und erlaubt, gemeinsam mit den Kantonen einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Mit dem indirekten Gegenvor-

schlag fehlt eine hinreichende normative Grundlage, um eine kohärente und umfassende Inklusionspolitik zu 

ermöglichen.  

 

1.1  Allgemeine Bestimmungen 

 

Der Regierungsrat bedauert, dass sich der Geltungsbereich des Gesetzes ausschliesslich auf Art. 112b BV 

stützt. Damit wird der Geltungsbereich stark eingeschränkt und eine breitere, inklusionsorientierte Grundlage 

verpasst. Die verwendeten Terminologien bleiben unklar. Zentrale Begriffe wie Inklusion oder persönliche 

Eidg. Departement des Innern 
3003 Bern 
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Assistenz sind nicht definiert. Der Ausdruck «betroffene Personen» wird abgelehnt, weil er im Rechtssinn auf 

Beschwerdelegitimation oder im Alltag auf negative Ereignisse verweist. Er widerspricht dem inklusiven Ver-

ständnis von Menschen mit Behinderungen als selbstbestimmte Akteurinnen und Akteure. Aus Sicht des Re-

gierungsrates wäre eine Klärung dieser Begriffe wesentlich für die einheitliche Anwendung und die Rechtssi-

cherheit. 

 

1.2 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen  

 

Der Regierungsrat anerkennt, dass Abschnitt 2 des Gesetzesentwurfs einen notwendigen formellen Schritt in 

Richtung einer inklusiven Gesellschaft im Sinne der UNO-BRK darstellt. Die im Gesetz formulierten Ziele – ins-

besondere die Stärkung der unabhängigen Lebensführung, der Teilhabe sowie der Achtung der Unterschied-

lichkeit – greifen zentrale Prinzipien der Konvention auf. Sie bilden eine gute Ausgangsbasis, die im weiteren 

Gesetzgebungsprozess konkretisiert und weiterentwickelt werden kann 

 

1.3 Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens 

 

Der Regierungsrat nimmt positiv zur Kenntnis, dass das im Gesetz explizit erwähnte Recht, gemäss den eige-

nen Vorstellungen zu wohnen (Art. 4 Abs. 1), einen wichtigen Bezugspunkt darstellt. Er bedauert jedoch, dass 

der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt wird.  

 

1.4 Anerkennung von Institutionen 

 

Der Regierungsrat begrüsst grundsätzlich das Ziel, die Gesetzgebung zu vereinfachen und das IFEG in ein 

übergeordnetes Rahmengesetz zu integrieren. Er lehnt ab, wie die Bestimmungen des IFEG in das neue Rah-

mengesetz übernommen wurden. Für ihn geht die inhaltliche Weiterentwicklung im Sinne einer Modernisierung 

zu wenig weit. Ambulante und stationäre Leistungen müssen gleichermassen abgebildet sein und die Bedarfs-

abklärung muss über alle relevanten Leistungen vorgesehen sein. 

 

1.5 Kostenbeteiligung der Kantone und Anspruch auf Subventionen 

 

Art. 10 setzt die bisherige, institutionenbasierte Subventionslogik fort, indem er ausschliesslich eine Kostenbe-

teiligung bei anerkannten Institutionen vorsieht. Andere Leistungserbringungsformen – insbesondere im ambu-

lanten oder intermediären Bereich – bleiben unberücksichtigt. Begrüssenswert ist aus Sicht des Regierungsra-

tes, dass eine Verknüpfung mit Art. 4 Abs. 1 (Recht auf Wohnen nach eigenen Vorstellungen) hergestellt wird 

und ein möglicher Rechtsanspruch auf Subventionen vorgesehen ist. 

 

1.6 Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne 

 

In Art. 11 sind Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund zu ergänzen, denn auch der Bund soll im Rahmen 

seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zu den Zielen dieses Gesetzes leisten. Zweckmässige Umsetzungsmass-

nahmen auf Bundesebene wären aus Sicht des Regierungsrates zum Beispiel die Sicherstellung und Aufberei-

tung von gesamtschweizerischen statistischen Daten zu den Wohnformen von Menschen mit Behinderungen 

sowie ein Monitoring der Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund und Kanton sowie eine Evaluation, um die 

Wirkung dieser Bestrebungen zu beurteilen. Zudem schlägt der Regierungsrat die Erarbeitung eines nationalen 

Aktionsplans (oder eine nationale Strategie) vor.  

113 / 2614



    
   

 

Seite 3/3 

Der in Art. 11 Abs. 4 vorgesehen Austausch reicht nicht aus für eine wirksame Koordination. Diese soll viel-

mehr über einen nationalen Aktionsplan (oder eine nationale Strategie) und dazugehörige Prozesse sicherge-

stellt werden. 

 

1.7 Schlussbestimmungen 

 

Der Regierungsrat lehnt die Aufhebung des IFEG ab. 

 

2. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) 

 

Der Regierungsrat stimmt dem Vorentwurf zur Teilrevision des IVG grundsätzlich zu. Insgesamt anerkennt er 

die Bestrebungen des Bundes, Menschen mit Behinderungen einen besseren Zugang zu technisch modernen 

Hilfsmitteln zu ermöglichen, den Zugang zum Assistenzbeitrag in der IV für Personen mit eingeschränkter 

Handlungsfähigkeit zu vereinfachen sowie eine Rechtsgrundlage für Pilotversuche zur Förderung des selbstbe-

stimmten Lebens durch einfachere IV-Unterstützungsleistungen zu schaffen. Bezüglich des Zugangs von Per-

sonen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, möchte er jedoch festhalten, dass die bestehenden Anforde-

rungen zum Erhalt eines Assistenzbeitrags weiterhin hoch bleiben.  

 

Im Laufe des Jahres 2024 hat sich die SODK auf fachlicher Ebene mit der Entwicklung eines neuen Assistenz-

modells befasst und ihre ersten Erkenntnisse auch mit dem BSV geteilt. Zudem sind Bund und Kantone im 

Rahmen des Schwerpunktprogramms Wohnen der Behindertenpolitik 2023–2026 angehalten, Optionen für ein 

kohärentes Angebot an individuellen Unterstützungsleistungen zu erarbeiten. Auch die Ergebnisse der Evalua-

tion der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen der eidgenössi-

schen Finanzkontrolle (EFK) vom 27. März 2025 macht deutlich: Es braucht eine grundlegende Reform des 

Systems. Der Bericht zeigt eine mangelnde Koordination, eine Komplexität, kantonale Ungleichheiten und eine 

schlechte Nachvollziehbarkeit des Systems auf.  

 

Der Regierungsrat unterstützt die vorgeschlagene Teilrevision des IVG, ist aber der Ansicht, dass in den kom-

menden Jahren eine grundlegende Reform des IVG zur Verbesserung des selbstbestimmten Lebens erforder-

lich ist. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

    

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber  

 

114 / 2614



  

arbeitsintegrationschweiz.ch | insertionsuisse.ch 

T. 031 552 30 50 – Geschäftsstelle | Secrétariat général 

Seilerstrasse 22, Postfach, 3011 Bern 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren 

 

Über die Platform: https://www.gate.bag.admin.ch/consultations/ui/home 

 

 

Bern, 09 Oktober 2025 

 

Stellungnahme des nationalen Dachverbandes Arbeitsintegration 

Schweiz (AIS) für die soziale und berufliche Integration zum indirekten 

Gegenentwurf zur eidgenössischen Volksinitiative «Für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsinitiative)» 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens danken wir Ihnen für die Möglichkeit zur der 

oben erwähnten Vernehmlassung Stellung zu nehmen.  

Der Verein Arbeitsintegration Schweiz (AIS) vereint über 250 Organisationen, die 

arbeitssuchende Menschen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt unterstützen. Die 

soziale und berufliche Eingliederung zielt darauf ab, dass jede/r einen Platz in der 

Gesellschaft findet und ein würdiges und selbstbestimmtes Leben führen kann. Sie soll die 

Marginalisierung von Personen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, verhindern. 

Arbeitsintegration Schweiz setzt sich insbesondere für eine erfolgreiche und nachhaltige 

berufliche und soziale Eingliederung von Menschen ein.   

Wir begrüssen die mit der Inklusions-Initiative und dem indirekten Gegenvorschlag 

verbundene Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich. Der 

Inklusionsbegriff weist den Weg zu einer Gesellschaft, in der allen Menschen – mit oder 

ohne Behinderungen – die volle Teilhabe möglich ist. 
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1. Ausgangslage 
 
Mit der eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen (Inklusions-Initiative)» wurde am 5. September 2024 eine 

Verfassungsänderung eingereicht, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

ausdrücklich verankern will. Die Bundeskanzlei bestätigte am 16. Oktober 2024 das 

Zustandekommen der Initiative mit 107'910 gültigen Unterschriften. Am 20. Dezember 2024 

beauftragte der Bundesrat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), eine 

Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten. 

 

Der vom EDI vorgelegte indirekte Gegenvorschlag umfasst zwei Elemente: 

• ein neues Rahmengesetz mit Schwerpunkt Wohnen, 

• eine Teilrevision des IVG mit Anpassungen bei den Hilfsmitteln und beim 

Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit. 

Arbeitsintegration Schweiz begrüsst, dass mit Initiative und Gegenvorschlag die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen verstärkt in den politischen Fokus rückt. 

Aus Sicht der Arbeitsintegration ist es jedoch zentral, dass die rechtlichen Grundlagen 

konsequent auf eine selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft 

ausgerichtet werden. 

2. Arbeit und Ausbildung 
 
Arbeitsintegration Schweiz stellt im indirekten Gegenentwurf des Bundesrats fest, dass 

der Bereich Arbeit und Ausbildung nicht verankert ist. Wenn man von einer 

selbstbestimmten Lebensführung ausgeht, dann sind Ausbildung und Arbeit zwingende 

Voraussetzungen. Der Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt sind wichtige Faktoren zur 

wirtschaftlichen Eigenständigkeit, gesellschaftlichen Anerkennung und damit zu echter 

Teilhabe am sozialen Leben. 

 

Wir unterstützen deshalb ausdrücklich den Inklusionsgedanken – betonen aber, dass 

Inklusion ohne berufliche Integration unvollständig bleibt. Der erste Arbeitsmarkt muss 

allen Menschen offenstehen.  
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Dazu braucht es: 

• klare gesetzliche Grundlagen, die auch den Zugang zu Ausbildung und Arbeit 

absichern, 

• gezielte Fördermassnahmen für Menschen mit Behinderungen, um Hindernisse 

beim Einstieg oder Verbleib im Arbeitsmarkt abzubauen, 

• strukturelle Anpassungen bei Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen, damit 

Arbeitsplätze und Ausbildungswege inklusiv gestaltet sind, 

• die Intensivierung von Job Coaching und Supported Employment als bewährte 

Brückenangebote für eine erfolgreiche Arbeitsintegration, 

• die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen allgemeinem und ergänzendem 

Arbeitsmarkt, inklusive Rückfalloptionen und flexibler Begleitung, 

• eine koordinierte Finanzierung von Unterstützungsleistungen sowie klare 

Mindeststandards mit einer aktiven Rolle des Bundes bei der interkantonalen 

Koordination, 

• die Sicherstellung der Qualität bei allen Leistungserbringern. Arbeitsintegration 

Schweiz verfügt mit IN-Qualis bereits über ein etabliertes Qualitätssiegel für die 

Arbeitsmarktintegration, das für Integrationsbetriebe als verbindliche Grundlage 

dienen kann. 

3. Schlussfolgerungen 
 
Arbeitsintegration Schweiz unterstützt die Zielsetzung der Inklusions-Initiative und den 

vom Bundesrat vorgelegten indirekten Gegenvorschlag. Wir weisen jedoch mit Nachdruck 

darauf hin, dass eine inklusive Gesellschaft nicht allein über Wohnen, Assistenz und 

Hilfsmittel erreicht werden kann. 

Eine wirksame Inklusion braucht zwingend auch die Dimension Arbeit und Ausbildung. Nur 

so können Menschen mit Behinderungen ihr Potenzial entfalten, eigenständig leben und 

gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für weitere 

Auskünfte gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Sepala Megert  

Geschäftsleiter Arbeitsintegration Schweiz 
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Cheffe du Département fédéral de l’intérieur 

 

Par la plateforme : https://www.gate.bag.admin.ch/consultations/ui/home 

 

 

Berne, le 09 octobre 2025 

 

Prise de position de l'association faîtière nationale Insertion Suisse (AIS) 

pour l’insertion socioprofessionnelle au contre-projet indirect à 

l'initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes 

handicapées (initiative pour l’inclusion) » 

 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre de la procédure de consultation, nous vous remercions de nous donner la 

possibilité de prendre position sur la consultation susmentionnée.  

L'association Insertion Suisse (AIS) regroupe plus de 250 organisations qui aident les 

personnes à la recherche d'un emploi à s'insérer dans le monde du travail. L'insertion 

sociale et professionnelle vise à permettre à chacun de trouver sa place dans la société et 

de mener une vie digne et autonome. Elle doit empêcher la marginalisation des personnes 

exclues du marché du travail. Insertion Suisse s'engage en particulier pour une insertion 

professionnelle et sociale réussie et durable des personnes.   

Nous saluons expressément le renforcement des droits des personnes handicapées lié à 

l'initiative sur l'inclusion et à la contre-proposition indirecte. Le concept d'inclusion ouvre la 

voie à une société dans laquelle tous les individus, handicapés ou non, peuvent participer 

pleinement. 
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1. Situation initiale 
 
Avec l'initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 

pour l'inclusion) », une modification de la Constitution visant à ancrer expressément les 

droits des personnes handicapées a été déposée le 5 septembre 2024. La Chancellerie 

fédérale a confirmé le 16 octobre 2024 la validité de l'initiative avec 107 910 signatures 

valables. Le 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de 

l'intérieur (DFI) d'élaborer un projet de consultation. 

 

La contre-proposition indirecte présentée par le DFI comprend deux éléments : 

• une nouvelle loi-cadre axée sur le logement, 

• une révision partielle de la LAI avec des adaptations concernant les moyens 

auxiliaires et la contribution d'assistance pour les personnes à capacité d'action 

réduite. 

 

Insertion Suisse félicite que l'initiative et le contre-projet mettent davantage l'accent sur 

l'égalité des personnes handicapées dans le débat politique. Du point de vue de l’insertion 

sociale et professionnelle, il est toutefois essentiel que les bases juridiques soient 

systématiquement orientées vers une participation autonome au marché du travail et à la 

société. 

2. Travail et formation 
 
Insertion Suisse constate que le domaine du travail et de la formation n'est pas ancré dans 

le contre-projet indirect du Conseil fédéral. Si l'on part du principe d'une vie autonome, la 

formation et le travail sont des conditions indispensables. L'accès à la formation et au 

marché du travail sont des facteurs importants pour l'indépendance économique, la 

reconnaissance sociale et donc la participation réelle à la vie sociale. 
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Nous soutenons donc expressément l'idée d'inclusion, mais soulignons que l'inclusion reste 

incomplète sans l’insertion professionnelle. Le marché du travail primaire doit être ouvert 

à tous. Pour cela, il faut: 

• des bases juridiques claires qui garantissent également l'accès à la formation et au 

travail, 

• des mesures de soutien ciblées pour les personnes handicapées afin de supprimer 

les obstacles à leur entrée ou à leur maintien sur le marché du travail, 

• des adaptations structurelles chez les employeurs et dans les établissements de 

formation afin que les emplois et les parcours de formation soient conçus de 

manière inclusive, 

• l'intensification de l’insertion professionnel et de l'emploi accompagné, qui sont des 

passerelles éprouvées vers une insertion professionnelle réussie, 

• une augmentation de la perméabilité entre le marché du travail général et le marché 

du travail complémentaire, y compris des options de retour en arrière et un 

accompagnement flexible, 

• un financement coordonné des prestations de soutien et des normes minimales 

claires, avec un rôle actif de la Confédération dans la coordination intercantonale, 

• la garantie de la qualité chez tous les prestataires. Avec IN-Qualis, Insertion Suisse 

dispose déjà d'un label de qualité établi pour l’insertion socioprofessionnelle sur le 

marché du travail, qui peut servir de base contraignante pour les organisations 

d'insertion. 

3. Conclusions 
 
Insertion Suisse soutient les objectifs de l'initiative sur l'inclusion et la contre-proposition 

indirecte présentée par le Conseil fédéral. Nous soulignons toutefois avec insistance qu'une 

société inclusive ne peut être réalisée uniquement par le biais du logement, de l'assistance 

et des moyens auxiliaires. 

Une inclusion efficace passe nécessairement par le travail et la formation. C'est la seule 

façon pour les personnes handicapées de développer leur potentiel, de vivre de manière 

autonome et de participer à la vie sociale sur un pied d'égalité. 
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Nous vous remercions de prendre en considération notre prise de position et restons à 

votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Avec nos salutations distinguées 

 

Sepala Megert 

Secrétaire général Insertion Suisse  
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Schaffhausen, 01.10.2025 

 

Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zu vorliegender Vernehmlassung. Die INSOS 

Mitglieder von ARTISET Schaffhausen als Kantonaler Branchenverband engagieren sich seit Jahren für 

die inklusivere Ausgestaltung der Gesellschaft und die Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung 

von Menschen mit Behinderungen. Wir nutzen deshalb gerne die Gelegenheit, Ihnen unsere Standpunkte 

zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative darzulegen. 

 

Zusammengefasst 

Mit dem indirekten Gegenvorschlag beabsichtigt der Bundesrat, den Paradigmenwechsel in der 

Behindertenpolitik, den auch die Inklusions-Initiative zum Ziel hat, voranzubringen und in einem neuen 

Inklusionsgesetz abzubilden. Die vom Bundesrat verfolgte Absicht, die Autonomie von Menschen mit 

Behinderungen bei der Wahl des Wohnorts und der Wohnform sowie die Koordination zwischen Bund und 

Kantonen zu stärken, ist zu begrüssen. Ein Inklusionsgesetz soll einen Schritt hin zu einer inklusiveren 

Gesellschaft markieren, indem es die Forderungen der UN-BRK umsetzt. Für diese grosse Aufgabe 

müssen alle Akteure einbezogen werden, insbesondere auch die heute gemäss IFEG anerkannten 

Leistungserbringer. Sie erfüllen eine entscheidende Brückenfunktion bei der Förderung einer 

selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. 

Wie Selbstbestimmung und Selbständigkeit in Form konkreter Leistungen gefördert werden sollen, bleibt in 

weiten Teilen des Vorentwurfs für ein Inklusionsgesetz diffus. Was im ambulanten Bereich an Regelungen 

aufgestellt werden soll, ist weitgehend unklar. Auch der Durchlässigkeit von Unterstützungsleistungen wird 

zu wenig Beachtung geschenkt. Der bundesrätliche Vorschlag geht teilweise hinter Reformschritte zurück, 

die in verschiedenen Kantonen bereits aufgegleist sind. Es fehlt ein Leuchtturm, ein visionärer Ansatz, wie 

die Schweiz inklusiver gestaltet werden kann, damit auch für Menschen mit Behinderungen die volle 

gesellschaftliche Teilhabe garantiert ist. 

Um die Behindertenpolitik der Schweiz für die nächsten 10 Jahre richtig aufzugleisen, braucht es zwingend 

Nachbesserungen zum vorliegenden Entwurf. ARTISET Schaffhausen erachtet es als dringlich, dass eine 

Gesamtsicht unter Berücksichtigung der drei Lebensbereiche Wohnen, Ausbildung und Arbeit aufzeigt, in 

welche Richtung sich die Behindertenpolitik entwickeln soll, bevor die parlamentarische Beratung startet. 
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Grundsätzliche Beurteilung der Vorlage 

Vorentwurf (VE) Inklusionsgesetz 

Die im VE-Inklusionsgesetz aufgestellten Grundsätze zur Inklusion in allen Lebensbereichen bleiben vage 

und haben normativen, programmatischen Charakter, ohne dass sich daraus konkrete Regelungen oder 

Anspruchsleistungen der Betroffenen ableiten lassen. Die Integration des IFEG in den VE-Inklusionsgesetz 

wirkt als Fremdkörper und macht spürbar, dass die verschiedenen Teile des VE zu wenig aufeinander 

abgestimmt sind. Es wird nur allzu deutlich, dass sich ausschliesslich aus dem Artikel des integrierten 

IFEG-Teils Rechtsansprüche ableiten lassen. Oder anders formuliert: Aus den Teilen des VE-Inklusions-

gesetz zu den allgemeinen Bestimmungen, den Zielen und Grundsätzen zur Förderung einer selbst-

bestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen und ganz konkret im Bereich Wohnen zur 

freien Wahl der Wohnform und des Wohnorts lassen sich keine direkten Rechtsansprüche ableiten.  

Für ARTISET Schaffhausen braucht es entscheidende Korrekturen an den Stellschrauben des 

indirekten Gegenvorschlags, in erster Linie beim VE-Inklusionsgesetz. – Detaillierte Verbesserungs-

vorschläge im Wording zu einzelnen Artikeln des vorliegenden VE-Inklusionsgesetz finden sich weiter 

unten im Kapitel ‘Bemerkungen zu einzelnen Artikel des Vorentwurfs Inklusionsgesetz’. An dieser Stelle 

weist ARTISET Schaffhausen auf die aus ihrer Sicht entscheidenden Vorgaben für die Schaffung eines 

griffigen Inklusionsgesetzes hin: 

• Um die gesellschaftliche Teilhabe und die Selbstbestimmung der Lebensführung sicherzustellen und 

zu fördern, müssen neben dem Wohnen die Bereiche Arbeit und Ausbildung zwingend in einem 

Inklusionsgesetz verankert werden. Eine solide, berufliche Grundbildung ist Voraussetzung für ein 

selbstbestimmtes Arbeitsleben und zentraler Baustein einer autonomen Lebensführung. – Die Über-

führung des IFEG in den VE-Inklusionsgesetz betrifft auch den Bereich Arbeit. Doch diesbezügliche 

Ausführungen zur zukünftigen Ausgestaltung im Bereich Arbeit fehlen vollständig. 

• Die Erhöhung der Durchlässigkeit von Unterstützungsleistungen ist entscheidend. Sei dies 

zwischen individuellem und kollektivem (institutionellem) Wohnen oder bei der Arbeit im allgemeinen 

und ergänzenden Arbeitsmarkt. Begleitung in Form von Job- oder Wohncoaching und Rückfalloptionen 

von individuell-selbständigen in stärker kollektiv-institutionell ausgerichtete Settings mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf sind sicherzustellen.  

• Das Inklusionsgesetz muss das Ziel einer koordinierten, möglichst einheitlichen Finanzierung der 

Unterstützungsleistungen verfolgen, die sich an den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderun-

gen ausrichtet. Damit soll der künstlichen, angebotsorientierten Kategorisierung von ambulanten und 

stationären Leistungen entgegengewirkt und eine möglichst grosse Durchlässigkeit der Leistungen 

entsprechend dem individuellen Bedarf der betroffenen Personen angestrebt werden. 

• Sicherstellung der Qualität. Bund und Kantone müssen einheitliche, für alle Leistungserbringer 

gleichermassen geltende Qualitätsindikatoren formulieren, egal ob diese ambulant-individuelle oder 

kollektiv-institutionelle Leistungen anbieten. Für die Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsindikatoren 

bei Leistungserbringern sind die Kantone zuständig. 

• Verpflichtung für Bund und Kantone, ein ausreichendes Angebot an Leistungen zur 

Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung sicherzustellen. Ohne ausreichendes 

Angebot z.B. an hindernisfreiem und finanziell erschwinglichem Wohnraum, bleibt die im VE-Inklu-

sionsgesetz postulierte freie Wahl des Wohnorts eine Worthülse. 

• Refinanzierung von Investitionen in die (Bau-)Infrastruktur sicherstellen: Bei einer Änderung der 

heute gültigen kantonalen Gesetzgebungen und Finanzierungsmodelle sind Übergangsregelungen 

vorzusehen, damit langfristig eingegangene Finanzierungsverpflichtungen für aktuell umgesetzte oder 

geplante Infrastruktur-Vorhaben refinanzierbar sind.  
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• Die Aufteilung der Dienstleistungserbringer in Institutionen und andere Anbieter zementiert den 

Graben zwischen der Erbringung von individuell-ambulanten und kollektiv-institutionellen 

Unterstützungsleistungen. Dies setzt die alte Angebotsorientierung fort. Dienstleistungen sollen im 

Vordergrund stehen, ob es sich dabei um ob ambulant-individuelle oder kollektiv-institutionelle 

erbrachte Leistungen handelt, ist sekundär.  

• Mindeststandards bei der Umsetzung und Vermittlung der interkantonalen Koordination: Die 

Formulierung von Eckwerten ist für die Umsetzung eines möglichen Inklusionsgesetzes entscheidend. 

Der Bund nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Mindeststandards für kantonale Aktionspläne und eine 

aktive Rolle des Bundes bei der interkantonalen Koordination sind Vorbedingungen für eine gelingende 

Umsetzung. 

 

 

Vorentwurf Teilrevision IVG 

Der zweite Teil des indirekten Gegenvorschlags beinhaltet Änderungen im IVG. Die vorgeschlagenen IVG-

Anpassungen betreffen Massnahmen zur Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit 

eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum IV-Assistenzbeitrag und die Ermöglichung von Pilotversuchen zur 

Förderung der selbstbestimmten Lebensführung. 

Dabei handelt es sich um notwendige, aber leider nur sehr kleine Schritte. Die vorgeschlagenen 

Anpassungen beschreiten kein Neuland. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Umsetzung von 

Aufträgen aus überwiesenen parlamentarischen Vorstössen, die der Bundesrat sowieso umsetzen muss. 

Verpasst wird zudem die Chance, dem Bereich Arbeit, der im VE-Inklusionsgesetz sträflich vernachlässigt 

wird, Schub zu verleihen. Vertiefte inhaltliche Ausführungen oder konkrete Massnahmen zum Bereich 

Arbeit finden sich bei den vorgeschlagenen IVG-Anpassungen keine. Dies, obwohl die IV bestrebt ist, 

Menschen mit Behinderungen so weit zu fördern, dass sie ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus 

eigener Kraft bestreiten und ein möglichst unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Eine 

Nachbesserung im VE-IVG ist deshalb dringend notwendig: 

• Die Intensivierung des Job Coachings und des Konzepts «Supported Employment» stellen erprobte 

Ansätze zur Förderung der Arbeitsintegration dar. 

• Die Ausdehnung von Job-Coaching und «Supported Employment» als Brückenbauer-Angebote 

können einen Mehrwert zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Diese 

Unterstützungsleistungen richten sich nicht nur an Menschen mit Behinderungen, sondern auch an 

Arbeitgeber:innen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, einen wirkungsvollen Beitrag für einen 

inklusiveren Arbeitsmarkt zu leisten. 

ARTISET Schaffhausen begrüsst als notwendige, aber kleine Schritte: 

• die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG. 

Die Preisgestaltung der Hilfsmittel kann mit diesen Anpassungen aktiver gestaltet werden. Unklar bleibt 

aber, ob Menschen mit Behinderungen dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln 

haben, die dem technischen Fortschritt entsprechen. 

• die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG.  

Dadurch müssen Menschen mit Behinderungen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit nicht länger 

zusätzliche Hürden für den Zugang zum IV-Assistenzbeitrag überwinden. 

• die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG 

zur Ermöglichung der Durchführung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten 

Lebensführung.  

125 / 2614



 

 

  

Stellungnahme VE ind. Gegenvorschlag Inklusions-Initiative  I  01.10.2025 4/8 

 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs Inklusionsgesetz  

Terminologische Anpassungen. Die bisherigen «Invaliden oder invaliden Personen» (gemäss Bundes-

verfassung [BV] und IFEG) heissen im VE-Inklusionsgesetz neu „betroffene Personen“. Die Kompatibilität 

mit dem in der BV u.a. in Art. 112b verwendeten «Invaliden»-Begriff ist fraglich. Es muss zumindest 

durch eine klare Aussage in der Botschaft sichergestellt werden, dass sich daraus (auch im 

Verhältnis zum IVG) keinerlei Friktionen ergeben.  

Der Begriff «Inklusion» wird im VE-Inklusionsgesetz im Sinne von «Integration» von Menschen mit 

Behinderungen falsch verwendet. So geht es z.B. im Titel des Vorentwurfs oder im Art. 2 Abs. 1 Bst. a 

um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Inklusion bedeutet aber nicht, dass Menschen mit 

Behinderungen sich durch Integrationsanstrengungen an vorhandene Strukturen anpassen müssen. 

Vielmehr geht es darum die Gesellschaft inklusiver auszugestalten und Strukturen zu schaffen, die es 

Menschen mit Behinderungen ermöglichen, von Anfang an einen wertvollen Teil der Gesellschaft zu sein. 

Art. 1 Abs. 1. Der Zweckartikel orientiert sich weniger an der völkerrechtlichen, von der Schweiz 

ratifizierten UN-BRK, sondern explizit an der einschränkenden Verfassungsnorm in Art. 112b BV. Das 

bedeutet, dass es sich bei den «betroffenen Personen» im VE ausschliesslich um Personen handelt, die 

IVG-Leistungen beziehen. Damit wird bereits im Grundsatzartikel des VE-Inklusionsgesetz ein Teil von 

Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen. Ein Inklusionsgesetz darf sich nicht auf «Invalide» 

gemäss Art. 112b BV beschränken, sondern muss für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne 

der BV, UN-BRK und Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) gelten.  

Für eine selbstbestimmte Lebensführung und die Schaffung einer Basis einer ökonomischen Unabhäng-

igkeit ist der Bereich der Ausbildung unabdingbar. Neben den Bereichen Wohnen und Arbeit muss 

deshalb auch der Bereich der Ausbildung im Zweckartikel aufgeführt werden. 

Neue Formulierung von Art. 1 Abs. 1: 

«Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der unabhängigen Lebensführung und der Inklusion in die 

Gesellschaft vollen gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sinne von 

Artikel 112b BV (betroffene Personen) der UN-Behindertenrechtskonvention, der Bundesverfassung 

und des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Ausbildung 

und Arbeit.» 

Art. 2 Abs. 1. Wenn Art. 1 Abs. 1 den Bereich Arbeit explizit nennt, dann braucht es in Art. 2 ergänzend 

einen Bst. c und eines Bst. d im Sinne eines Grundsatzes zur Förderung der Arbeitsintegration und 

der Ausbildung. 

Ergänzung eines neuen Bst. c in Art. 2 Abs. 1: 

«die Grundsätze zur Förderung der Arbeitsintegration der betroffenen Personen.» 

mit der Aufnahme der Ausbildung zusätzlich ein Bst. d in Art. 2 Abs. 1; 

«die Grundsätze zur Ausbildung der betroffenen Personen.» 

Art. 2 Abs. 2 Bst. a. Mit der bestehenden Formulierung im VE-Inklusionsgesetz sollen Voraussetzungen 

zur Anerkennung – ausschliesslich – von Institutionen geregelt werden. Doch Regelungen zur Anerken-

nung sind ebenfalls für ambulante Leistungserbringer notwendig. Es braucht eine Formulierung, die alle 

Erbringer von Unterstützungsleistungen miteinschliesst. 

Neue Formulierung von Art. 2 Abs. 2 Bst. a: 

«die Voraussetzungen für die Anerkennung von Institutionen Leistungserbringern, die die Inklusion 

von betroffenen Personen fördern;» 
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Art. 4 Abs. 3 Bst. a. Damit der Fördergedanke nicht toter Buchstabe bleibt, braucht es einen entscheiden-

den Faktor bei der Bereitstellung von geeignetem Wohnraum: Die Bezahlbarkeit. Diese hängt direkt mit 

einem ausreichenden Angebot zusammen.  

Neue Formulierung von Art. 4 Abs. 3 Bst. a: 

«den Bau von technisch und baulich hindernisfreiem sowie finanziell erschwinglichem Wohnraum 

(…).» 

Art. 4 Abs. 4. Abs. 4 soll «die Zuständigkeit der Kantone bei der Ausrichtung der Leistungen genauer 

definieren. So ist es Aufgabe der Kantone, die Einzelheiten für die ambulanten Leistungen zu regeln, wozu 

insbesondere die Planung des Angebots, die Anerkennung der Leistungserbringer und die Einrichtung 

eines Kontrollmechanismus gehören.» (Erläuterungen, S.32). Der Bund kann in einem Rahmengesetz, wie 

es das Inklusionsgesetz sein soll, sehr wohl Eckwerte zu obengenannten Bereichen definieren. Etwas 

polemisch formuliert: Die Kantone erhalten mit Abs. 4 eine Carte blanche zur Gestaltung von Rahmen-

bedingungen; realistisch übersetzt, der Bund spielt die heisse Kartoffel den Kantonen zu. 

• Es fehlt eine Definition für Leistungserbringer allgemein und spezifisch zu ambulanten-

individuellen Leistungserbringern. 

• Es fehlen Eckpunkte zur Anerkennung von Leistungen im ambulanten Bereich, wie sie für 

kollektive Leistungen von Institutionen definiert und festgelegt sind. 

Art. 4 Abs. 5. Sinn und Zweck von Abs. 5 bleibt schleierhaft: Art. 112c Abs.1 BV verpflichtet die Kantone 

für die Hilfe und Pflege zu Hause zu sorgen. Soll es gemäss VE den Kantonen plötzlich freistehen, sich in 

diesem Bereich zu engagieren? – Eine Präzisierung in der Botschaft ist erwünscht. 

Art. 6 Abs. 2 Bst. a. Terminologisches Problem in der französischen Fassung. Die bestehende 

Formulierung ist unzureichend. 

Neue Formulierung Art. 6 Abs. 2 Bst.a (nur Französisch): 

«les homes et les autres institutions qui proposent des formes de logement dotées d’un 

encadrement des formes de logement avec assistance.» 

Art. 6 Abs. 2 Bst. b. Die Definitionen zu Art. 6 Abs. 2 in den Erläuterungen auf S. 33 sind eher verwirrlich 

als klärend, weil der Begriff «medizinische Einrichtungen» in der einschlägigen Rechtsordnung im Umfeld 

von IFEG, IVG etc. gar nicht existiert. Gleiches gilt auch für «Institutionen der beruflichen Eingliederung». – 

Eine Verbesserung der bisherigen Erläuterungen in der Botschaft ist erwünscht. 

Eine Korrektur von Art. 6 Abs. 2 Bst. b im Vergleich mit der herkömmlichen Definition aus dem IFEG bietet 

sich an, um Arbeit und Beschäftigung im ergänzenden Arbeitsmarkt stärker zusammenzubringen und der 

Komponente mit/ohne Lohn zu versehen.  

Neue Formulierung von Art. 6 Abs. 2 Bst. b: 

«Betriebe auf dem ergänzenden Arbeitsmarkt, die im Betrieb selber oder ausserhalb des Betriebs 

Arbeits- und Beschäftigungsplätze mit und ohne Lohn zur Verfügung stellen» 

Art. 6 Abs. 2 Bst. c. In Abgrenzung zu Arbeit und Beschäftigung braucht es für diesen Abschnitt 

folgerichtig eine Anpassung.  

Neue Formulierung von Art. 6 Abs. 2 Bst. c: 

«Tagesstätten, in denen betroffene Personen sich treffen und an Beschäftigungs- und 

Freizeitprogrammen an Angeboten zur Tagesgestaltung teilnehmen können.» 

Art. 6 Abs. 2 Bst. d. Buchstabe d wurde aus Art. 3 Abs. 2 IFEG übernommen. Eine etwas beispielhaftere 

Umschreibung der kryptischen Ausführungen in den Erläuterungen (siehe S. 34) zu Buchstabe d würde der 

Verständlichkeit des Sachverhalts dienen. Die Frage stellt sich, wie sich der Begriff der Einrichtung von 

dem der Institution im Einleitungssatz zu Art. 6 Abs. 2 unterscheidet. – Eine Präzisierung in der 

Botschaft ist erwünscht. 
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Art. 7 (grundsätzlich). Die im Vergleich mit dem IFEG neu formulierten Anerkennungsvoraussetzungen 

für Institutionen vermischen generell-objektive Anforderungen (wie z. B. lit. a, b, d oder k) mit individuell-

konkreten Anforderungen (wie z. B. lit. c, lit. h oder lit j). Art. 7 enthält zahlreiche problematische 

Punkte, die rechtsverbindlich sind. Im Hinblick auf die Botschaft sind bei den Anerkennungs-

voraussetzungen dringend Präzisierungen vorzunehmen.  

▪ Art. 7 Bst. c. Die Bedarfsabklärung mit den Betroffenen muss optimalerweise im Vorfeld des Eintritts in 

die eine oder andere Wohn- oder Arbeitsform erfolgen. Diese Aufgabe fällt in den Zuständigkeits-

bereich der Kantone und nicht der Institutionen. Sie sollte daher eher in den allgemeinen 

Grundsätzen im Zusammenhang mit der Unterbringung (z. B. Abschnitt 3) behandelt werden. 

▪ Art. 7 Bst. h. Diese Bestimmung wirft viele Anwendungsfragen auf. Da der Lohn der betroffenen 

Personen eng mit den kantonalen Finanzierungsmodellen und den Sozialleistungen (IV und EL) 

verknüpft ist, wäre es zielführender, eine solche Bestimmung in einem Abschnitt über allge-

meine Grundsätze im Bereich der Arbeit zu behandeln. 

Dass auf S. 36 der Erläuterungen für die Definition des Begriffs «angemessener Lohn» auf Art. 349a 

Abs. 2 OR verwiesen wird, ist schwer nachvollziehbar. Denn die in diesem Zusammenhang heran-

gezogenen geregelten Anstellungen der speziellen Arbeitnehmerkategorie der Handelsreisenden, 

die u. a. durch die Besonderheit der Kombination von festem Lohnanteil und einer Provision charakter-

isiert werden, haben keinerlei Gemeinsamkeit mit der Tätigkeit von Menschen mit Behinderun-

gen im ergänzenden Arbeitsmarkt. Der Verweis auf Art. 349a Abs. 2 OR lässt sich wohl bloss damit 

erklären, dass sich hier zum Thema Lohn der Begriff «angemessen» findet, welcher in Art. 322 ff. OR 

fehlt. Die Erläuterung auf S. 36 ist sehr problematisch, wenn sie suggeriert, eine Vergütung sei (nur) 

dann angemessen, wenn sie ein menschenwürdiges Leben ermögliche.  

Für die Botschaft ist eine unmissverständliche Korrektur vorzunehmen und die Aussage in den 

Gesamtkontext zu stellen: Heute sind die Zusatzeinkommen hauptsächlich auf Basis der Produk-

tivität / der Leistungsfähigkeit berechnet. Sollen Zusatzeinkommen aufgewertet werden im Sinne eines 

essenziellen Anteils am existenzsichernden Einkommen, braucht es eine Anpassung der Rahmen-

bedingungen und Vorgaben. Die Rahmenbedingungen müssen einen finanziellen Handlungsspielraum 

zulassen und erlauben, dass Zusatzeinkommen so festgelegt werden können, dass keine Kürzungen 

der IV-Rente oder EL erfolgen und die Gesamtlohnsumme für die Betriebe weiterhin tragbar bleibt. Die 

Finanzierung der Integrationsbetriebe ist eng mit der Frage des Zusatzeinkommens (zur IV-Rente und 

allfälligen EL) und den Entschädigungsmodellen verbunden. 

Beibehaltung der Formulierung aus dem IFEG (Art. 5 Abs. 1 Bst. f): 

«die invaliden betroffenen Personen entlöhnen, wenn diese eine wirtschaftlich verwertbare 

Tätigkeit verrichten;» 

▪ Art. 7 Bst. i. In der Praxis zeigt sich, dass unklar ist, was mit der Sicherstellung von Behinderung-

bedingt notwendigen Fahrten gemeint ist – nur die Organisation oder auch die Finanzierung? – Die 

Organisation kann durch die Institution erfolgen, die Finanzierung hingegen soll individuell, subjekt-

orientiert erfolgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Institutionen z.B. den Besuch eines externen 

Tagesgestaltungsangebote aufgrund zusätzlichen finanziellen Belastungen nur zurückhaltend 

unterstützen.  

Neue Formulierung von Art. 7 Bst. i: 

«behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Institutionen organisatorisch 

sicherstellen, wenn dies aufgrund der Situation der betroffenen Person erforderlich ist. Der 

Transport und die Finanzierung erfolgt individuell, subjektorientiert;» 
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▪ Art. 7 Bst j. Diese Bestimmung läuft der grundsätzlichen Absicht des Gesetzes entgegen, dass 

die autonome Lebensführung und die freie Wahl der betroffenen Person gefördert werden. – 

Was ist zu tun, wenn es einen Konflikt zwischen dem Willen der Person mit Behinderungen und ihren 

gesetzlichen Vertretern gibt? Es ist nicht die Rolle der Leistungserbringer im Streitfall zwischen den 

Betroffenen und den gesetzlichen Vertretungen zu vermitteln. Diese Schiedsrichterrolle müsste 

folgerichtig der Kanton übernehmen. 

Neue Formulierung von Art. 7 Bst. j: 

«die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Personen angemessen 

einbeziehen. Die betroffene Person entscheidet über die Art und Form des Einbezugs, die 

Vermittlung bei Streitfällen obliegt den kantonalen Instanzen;» 

Art. 11 und 12. Umsetzungsmassnahmen und Aktionspläne, wer kontrolliert? – Es fehlt ein Aktionsplan 

des Bundes. Aufgrund welcher Grundlage und welchen Kriterien könnte der Bund kantonale Aktionspläne 

monitoren, wenn er selbst über keinen Aktionsplan verfügt bzw. keine Vorgabe leistet, wie ein kantonaler 

Aktionsplan auszusehen hat? – Der in Art. 11 Abs. 4 proklamierte regelmässige Austausch zwischen Bund 

und Kantonen über die erzielten Fortschritte oder die in Art. 12 Abs. 4 beschriebene Berichterstattung des 

EBGB stellen beide keine wirklich griffigen Kontrollmechanismen zu Umsetzungsmassnahmen und 

Aktionsplänen dar. 

Art. 11 Abs. 2. In diesem Absatz wird den Kantonen die Vorgabe gemacht, dass Wohnortswechsel 

innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets zu erleichtern sind. Eine diesbezügliche Erleichterung für 

weitere Leistungsangebote (Arbeit und Beschäftigung, Tagesgestaltung) finden keine Erwähnung. Damit 

wird die die interkantonale Mobilität bei den Unterstützungsleistungen nur unzureichend gefördert. 

Neue Formulierung von Art. 11 Abs. 2: 

«Sie sorgen für die Umsetzung von Massnahmen, um den Wohnortwechsel Wechsel des Wohnorts, 

von Angeboten zu Arbeit und Beschäftigung und von Angeboten zur Tagesgestaltung von 

betroffenen Personen innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets zu erleichtern.» 

Art. 11 Abs. 3. Bei der Erarbeitung der kantonalen Aktionspläne ist der Einbezug (Art. 12 Abs. 3) der 

anerkannten Leistungserbringer vorgesehen. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn bei der Erarbeitung und 

Umsetzung von Massnahmen nach dem VE-Inklusionsgesetz neben den betroffenen Personen und 

Organisationen zusätzlich auch die von den Kantonen anerkannten Leistungserbringer einbezogen 

werden. 

Neue Formulierung Art. 11 Abs. 3: 

«Bund und Kantone beziehen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Massnahmen nach diesem 

Gesetz betroffene Personen und Organisationen, die ihre Interessen vertreten, und die anerkannten 

Leistungserbringer ein.» 

Art. 12 Abs. 1 und 2. Und plötzlich taucht das Thema Arbeit für die Erstellung von Aktionsplänen auf, ohne 

dass vorher im Gesetz richtungsweisende Angaben zum Thema Arbeit gemacht werden. Dieser sehr kurz 

gehaltene Ansatz, so gut er auch gemeint sein mag, ist nicht brauchbar. 

Abschliessend möchten wir auf einen Umstand hinweisen, der bei der Diskussion um eine inklusivere 

Ausgestaltung der Gesellschaft gerne vergessen geht. Auch beim vorliegenden VE-Inklusionsgesetz. Die 

Situation von Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen und ihrer spezifischen 

Situation findet kaum Beachtung: Damit Menschen mit komplexen Behinderungen an allen gesellschaft-

lichen Lebensbereichen teilhaben können, benötigen sie umfassende Unterstützung. Sie zielt auf eine 

Verbesserung der individuellen Lebensqualität ab.  
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Das Leben von Menschen mit komplexen Behinderungen ist durch ein andauerndes Abhängigkeits-

verhältnis in vielen Lebensbereichen geprägt. Es besteht die Sorge, dass die betroffenen Menschen –  

oft die am stärksten benachteiligten – bei den Zielen zu mehr Selbstbestimmung keine Beachtung finden. 

Soll ihnen eine volle gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden, müssen alternative und unterstützte 

Kommunikationsmittel unbedingt stark gefördert werden. 

Trotz der vorgebrachten Kritik begrüssen ARTISET Schaffhausen die Absicht des Bundesrats sehr, eine 

stärker selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben und damit eine 

inklusivere Gesellschaft zu fördern. Für die Umsetzung dieser Bestrebungen braucht es in der noch 

auszuarbeitenden Botschaft im Vergleich zum Vorentwurf des Inklusionsgesetzes jedoch massive 

Nachbesserungen. Unsere Stellungnahme will zum Gelingen des Vorhabens des Bundesrats beitragen. 

Wir danken Ihnen im Voraus für die gebührende Berücksichtigung unserer Eingabe. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Alain Thomann 

Präsident ARTISET Schaffhausen 

Daniel Gysin 

Geschäftsstellenleiter ARTISET Schaffhausen 

 

Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Alain Thomann, Präsident ARTISET Schaffhausen, gerne 

zur Verfügung 

alain.thomann@altra-sh.ch | 052 632 17 17 
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Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zu vorliegender Vernehmlassung. ARTISET und 

der Branchenverband INSOS engagieren sich seit Jahren mit schriftlichen Eingaben und im direkten 

Austausch für die inklusivere Ausgestaltung der Gesellschaft und die Förderung einer selbstbestimmten 

Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. Wir nutzen deshalb gerne die Gelegenheit, Ihnen 

unsere Standpunkte zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative darzulegen. 

 

Zusammengefasst 

Mit dem indirekten Gegenvorschlag beabsichtigt der Bundesrat, den Paradigmenwechsel in der 

Behindertenpolitik, den auch die Inklusions-Initiative zum Ziel hat, voranzubringen und in einem neuen 

Inklusionsgesetz abzubilden. Die vom Bundesrat verfolgte Absicht, die Autonomie von Menschen mit 

Behinderungen bei der Wahl des Wohnorts und der Wohnform sowie die Koordination zwischen Bund und 

Kantonen zu stärken, ist zu begrüssen. Ein Inklusionsgesetz soll einen Schritt hin zu einer inklusiveren 

Gesellschaft markieren, indem es die Forderungen der UN-BRK umsetzt. Für diese grosse Aufgabe 

müssen alle Akteure einbezogen werden, insbesondere auch die heute gemäss IFEG anerkannten 

Leistungserbringer. Sie erfüllen eine entscheidende Brückenfunktion bei der Förderung einer 

selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. 

Wie Selbstbestimmung und Selbständigkeit in Form konkreter Leistungen gefördert werden sollen, bleibt in 

weiten Teilen des Vorentwurfs für ein Inklusionsgesetz diffus. Was im ambulanten Bereich an Regelungen 

aufgestellt werden soll, ist weitgehend unklar. Auch der Durchlässigkeit von Unterstützungsleistungen wird 

zu wenig Beachtung geschenkt. Der bundesrätliche Vorschlag geht teilweise hinter Reformschritte zurück, 

die in verschiedenen Kantonen bereits aufgegleist sind. Es fehlt ein Leuchtturm, ein visionärer Ansatz, wie 

die Schweiz inklusiver gestaltet werden kann, damit auch für Menschen mit Behinderungen die volle 

gesellschaftliche Teilhabe garantiert ist. 

Um die Behindertenpolitik der Schweiz für die nächsten 10 Jahre richtig aufzugleisen, braucht es zwingend 

Nachbesserungen zum vorliegenden Entwurf. ARTISET und INSOS erachten es als dringlich, dass eine 

Gesamtsicht unter Berücksichtigung der drei Lebensbereiche Wohnen, Ausbildung und Arbeit aufzeigt, in 

welche Richtung sich die Behindertenpolitik entwickeln soll, bevor die parlamentarische Beratung startet. 
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Grundsätzliche Beurteilung der Vorlage 

Vorentwurf (VE) Inklusionsgesetz 

Die im VE-Inklusionsgesetz aufgestellten Grundsätze zur Inklusion in allen Lebensbereichen bleiben vage 

und haben normativen, programmatischen Charakter, ohne dass sich daraus konkrete Regelungen oder 

Anspruchsleistungen der Betroffenen ableiten lassen. Die Integration des IFEG in den VE-Inklusionsgesetz 

wirkt als Fremdkörper und macht spürbar, dass die verschiedenen Teile des VE zu wenig aufeinander 

abgestimmt sind. Es wird nur allzu deutlich, dass sich ausschliesslich aus dem Artikel des integrierten 

IFEG-Teils Rechtsansprüche ableiten lassen. Oder anders formuliert: Aus den Teilen des VE-Inklusions-

gesetz zu den allgemeinen Bestimmungen, den Zielen und Grundsätzen zur Förderung einer selbst-

bestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen und ganz konkret im Bereich Wohnen zur 

freien Wahl der Wohnform und des Wohnorts lassen sich keine direkten Rechtsansprüche ableiten.  

Für ARTISET und INSOS braucht es entscheidende Korrekturen an den Stellschrauben des 

indirekten Gegenvorschlags, in erster Linie beim VE-Inklusionsgesetz. – Detaillierte Verbesserungs-

vorschläge im Wording zu einzelnen Artikeln des vorliegenden VE-Inklusionsgesetz finden sich weiter 

unten im Kapitel ‘Bemerkungen zu einzelnen Artikel des Vorentwurfs Inklusionsgesetz’. An dieser Stelle 

weisen ARTISET und INSOS auf die aus ihrer Sicht entscheidenden Vorgaben für die Schaffung eines 

griffigen Inklusionsgesetzes hin: 

• Um die gesellschaftliche Teilhabe und die Selbstbestimmung der Lebensführung sicherzustellen und 

zu fördern, müssen neben dem Wohnen die Bereiche Arbeit und Ausbildung zwingend in einem 

Inklusionsgesetz verankert werden. Eine solide, berufliche Grundbildung ist Voraussetzung für ein 

selbstbestimmtes Arbeitsleben und zentraler Baustein einer autonomen Lebensführung. – Die Über-

führung des IFEG in den VE-Inklusionsgesetz betrifft auch den Bereich Arbeit. Doch diesbezügliche 

Ausführungen zur zukünftigen Ausgestaltung im Bereich Arbeit fehlen vollständig. 

• Die Erhöhung der Durchlässigkeit von Unterstützungsleistungen ist entscheidend. Sei dies 

zwischen individuellem und kollektivem (institutionellem) Wohnen oder bei der Arbeit im allgemeinen 

und ergänzenden Arbeitsmarkt. Begleitung in Form von Job- oder Wohncoaching und Rückfalloptionen 

von individuell-selbständigen in stärker kollektiv-institutionell ausgerichtete Settings mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf sind sicherzustellen.  

• Das Inklusionsgesetz muss das Ziel einer koordinierten, möglichst einheitlichen Finanzierung der 

Unterstützungsleistungen verfolgen, die sich an den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderun-

gen ausrichtet. Damit soll der künstlichen, angebotsorientierten Kategorisierung von ambulanten und 

stationären Leistungen entgegengewirkt und eine möglichst grosse Durchlässigkeit der Leistungen 

entsprechend dem individuellen Bedarf der betroffenen Personen angestrebt werden. 

• Sicherstellung der Qualität. Bund und Kantone müssen einheitliche, für alle Leistungserbringer 

gleichermassen geltende Qualitätsindikatoren formulieren, egal ob diese ambulant-individuelle oder 

kollektiv-institutionelle Leistungen anbieten. Für die Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsindikatoren 

bei Leistungserbringern sind die Kantone zuständig. 

• Verpflichtung für Bund und Kantone, ein ausreichendes Angebot an Leistungen zur 

Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung sicherzustellen. Ohne ausreichendes 

Angebot z.B. an hindernisfreiem und finanziell erschwinglichem Wohnraum, bleibt die im VE-Inklu-

sionsgesetz postulierte freie Wahl des Wohnorts eine Worthülse. 

• Refinanzierung von Investitionen in die (Bau-)Infrastruktur sicherstellen: Bei einer Änderung der 

heute gültigen kantonalen Gesetzgebungen und Finanzierungsmodelle sind Übergangsregelungen 

vorzusehen, damit langfristig eingegangene Finanzierungsverpflichtungen für aktuell umgesetzte oder 

geplante Infrastruktur-Vorhaben refinanzierbar sind.  
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• Die Aufteilung der Dienstleistungserbringer in Institutionen und andere Anbieter zementiert den 

Graben zwischen der Erbringung von individuell-ambulanten und kollektiv-institutionellen 

Unterstützungsleistungen. Dies setzt die alte Angebotsorientierung fort. Dienstleistungen sollen im 

Vordergrund stehen, ob es sich dabei um ob ambulant-individuelle oder kollektiv-institutionelle 

erbrachte Leistungen handelt, ist sekundär.  

• Mindeststandards bei der Umsetzung und Vermittlung der interkantonalen Koordination: Die 

Formulierung von Eckwerten ist für die Umsetzung eines möglichen Inklusionsgesetzes entscheidend. 

Der Bund nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Mindeststandards für kantonale Aktionspläne und eine 

aktive Rolle des Bundes bei der interkantonalen Koordination sind Vorbedingungen für eine gelingende 

Umsetzung. 

 

 

Vorentwurf Teilrevision IVG 

Der zweite Teil des indirekten Gegenvorschlags beinhaltet Änderungen im IVG. Die vorgeschlagenen IVG-

Anpassungen betreffen Massnahmen zur Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit 

eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum IV-Assistenzbeitrag und die Ermöglichung von Pilotversuchen zur 

Förderung der selbstbestimmten Lebensführung. 

Dabei handelt es sich um notwendige, aber leider nur sehr kleine Schritte. Die vorgeschlagenen 

Anpassungen beschreiten kein Neuland. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Umsetzung von 

Aufträgen aus überwiesenen parlamentarischen Vorstössen, die der Bundesrat sowieso umsetzen muss. 

Verpasst wird zudem die Chance, dem Bereich Arbeit, der im VE-Inklusionsgesetz sträflich vernachlässigt 

wird, Schub zu verleihen. Vertiefte inhaltliche Ausführungen oder konkrete Massnahmen zum Bereich 

Arbeit finden sich bei den vorgeschlagenen IVG-Anpassungen keine. Dies, obwohl die IV bestrebt ist, 

Menschen mit Behinderungen so weit zu fördern, dass sie ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus 

eigener Kraft bestreiten und ein möglichst unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Eine 

Nachbesserung im VE-IVG ist deshalb dringend notwendig: 

• Die Intensivierung des Job Coachings und des Konzepts «Supported Employment» stellen erprobte 

Ansätze zur Förderung der Arbeitsintegration dar. 

• Die Ausdehnung von Job-Coaching und «Supported Employment» als Brückenbauer-Angebote 

können einen Mehrwert zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Diese 

Unterstützungsleistungen richten sich nicht nur an Menschen mit Behinderungen, sondern auch an 

Arbeitgeber:innen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, einen wirkungsvollen Beitrag für einen 

inklusiveren Arbeitsmarkt zu leisten. 

ARTISET und INSOS begrüssen als notwendige, aber kleine Schritte: 

• die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG. 

Die Preisgestaltung der Hilfsmittel kann mit diesen Anpassungen aktiver gestaltet werden. Unklar bleibt 

aber, ob Menschen mit Behinderungen dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln 

haben, die dem technischen Fortschritt entsprechen. 

• die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG.  

Dadurch müssen Menschen mit Behinderungen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit nicht länger 

zusätzliche Hürden für den Zugang zum IV-Assistenzbeitrag überwinden. 

• die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG 

zur Ermöglichung der Durchführung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten 

Lebensführung.  
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs Inklusionsgesetz  

Terminologische Anpassungen. Die bisherigen «Invaliden oder invaliden Personen» (gemäss Bundes-

verfassung [BV] und IFEG) heissen im VE-Inklusionsgesetz neu „betroffene Personen“. Die Kompatibilität 

mit dem in der BV u.a. in Art. 112b verwendeten «Invaliden»-Begriff ist fraglich. Es muss zumindest 

durch eine klare Aussage in der Botschaft sichergestellt werden, dass sich daraus (auch im 

Verhältnis zum IVG) keinerlei Friktionen ergeben.  

Der Begriff «Inklusion» wird im VE-Inklusionsgesetz im Sinne von «Integration» von Menschen mit 

Behinderungen falsch verwendet. So geht es z.B. im Titel des Vorentwurfs oder im Art. 2 Abs. 1 Bst. a 

um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Inklusion bedeutet aber nicht, dass Menschen mit 

Behinderungen sich durch Integrationsanstrengungen an vorhandene Strukturen anpassen müssen. 

Vielmehr geht es darum die Gesellschaft inklusiver auszugestalten und Strukturen zu schaffen, die es 

Menschen mit Behinderungen ermöglichen, von Anfang an einen wertvollen Teil der Gesellschaft zu sein. 

Art. 1 Abs. 1. Der Zweckartikel orientiert sich weniger an der völkerrechtlichen, von der Schweiz 

ratifizierten UN-BRK, sondern explizit an der einschränkenden Verfassungsnorm in Art. 112b BV. Das 

bedeutet, dass es sich bei den «betroffenen Personen» im VE ausschliesslich um Personen handelt, die 

IVG-Leistungen beziehen. Damit wird bereits im Grundsatzartikel des VE-Inklusionsgesetz ein Teil von 

Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen. Ein Inklusionsgesetz darf sich nicht auf «Invalide» 

gemäss Art. 112b BV beschränken, sondern muss für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne 

der BV, UN-BRK und Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) gelten.  

Für eine selbstbestimmte Lebensführung und die Schaffung einer Basis einer ökonomischen Unabhäng-

igkeit ist der Bereich der Ausbildung unabdingbar. Neben den Bereichen Wohnen und Arbeit muss 

deshalb auch der Bereich der Ausbildung im Zweckartikel aufgeführt werden. 

Neue Formulierung von Art. 1 Abs. 1: 

«Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der unabhängigen Lebensführung und der Inklusion in die 

Gesellschaft vollen gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sinne von 

Artikel 112b BV (betroffene Personen) der UN-Behindertenrechtskonvention, der Bundesverfassung 

und des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Ausbildung 

und Arbeit.» 

Art. 2 Abs. 1. Wenn Art. 1 Abs. 1 den Bereich Arbeit explizit nennt, dann braucht es in Art. 2 ergänzend 

einen Bst. c und eines Bst. d im Sinne eines Grundsatzes zur Förderung der Arbeitsintegration und 

der Ausbildung. 

Ergänzung eines neuen Bst. c in Art. 2 Abs. 1: 

«die Grundsätze zur Förderung der Arbeitsintegration der betroffenen Personen.» 

mit der Aufnahme der Ausbildung zusätzlich ein Bst. d in Art. 2 Abs. 1; 

«die Grundsätze zur Ausbildung der betroffenen Personen.» 

Art. 2 Abs. 2 Bst. a. Mit der bestehenden Formulierung im VE-Inklusionsgesetz sollen Voraussetzungen 

zur Anerkennung – ausschliesslich – von Institutionen geregelt werden. Doch Regelungen zur Anerken-

nung sind ebenfalls für ambulante Leistungserbringer notwendig. Es braucht eine Formulierung, die alle 

Erbringer von Unterstützungsleistungen miteinschliesst. 

Neue Formulierung von Art. 2 Abs. 2 Bst. a: 

«die Voraussetzungen für die Anerkennung von Institutionen Leistungserbringern, die die Inklusion 

von betroffenen Personen fördern;» 
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Art. 4 Abs. 3 Bst. a. Damit der Fördergedanke nicht toter Buchstabe bleibt, braucht es einen entscheiden-

den Faktor bei der Bereitstellung von geeignetem Wohnraum: Die Bezahlbarkeit. Diese hängt direkt mit 

einem ausreichenden Angebot zusammen.  

Neue Formulierung von Art. 4 Abs. 3 Bst. a: 

«den Bau von technisch und baulich hindernisfreiem sowie finanziell erschwinglichem Wohnraum 

(…).» 

Art. 4 Abs. 4. Abs. 4 soll «die Zuständigkeit der Kantone bei der Ausrichtung der Leistungen genauer 

definieren. So ist es Aufgabe der Kantone, die Einzelheiten für die ambulanten Leistungen zu regeln, wozu 

insbesondere die Planung des Angebots, die Anerkennung der Leistungserbringer und die Einrichtung 

eines Kontrollmechanismus gehören.» (Erläuterungen, S.32). Der Bund kann in einem Rahmengesetz, wie 

es das Inklusionsgesetz sein soll, sehr wohl Eckwerte zu obengenannten Bereichen definieren. Etwas 

polemisch formuliert: Die Kantone erhalten mit Abs. 4 eine Carte blanche zur Gestaltung von Rahmen-

bedingungen; realistisch übersetzt, der Bund spielt die heisse Kartoffel den Kantonen zu. 

• Es fehlt eine Definition für Leistungserbringer allgemein und spezifisch zu ambulanten-

individuellen Leistungserbringern. 

• Es fehlen Eckpunkte zur Anerkennung von Leistungen im ambulanten Bereich, wie sie für 

kollektive Leistungen von Institutionen definiert und festgelegt sind. 

Art. 4 Abs. 5. Sinn und Zweck von Abs. 5 bleibt schleierhaft: Art. 112c Abs.1 BV verpflichtet die Kantone 

für die Hilfe und Pflege zu Hause zu sorgen. Soll es gemäss VE den Kantonen plötzlich freistehen, sich in 

diesem Bereich zu engagieren? – Eine Präzisierung in der Botschaft ist erwünscht. 

Art. 6 Abs. 2 Bst. a. Terminologisches Problem in der französischen Fassung. Die bestehende 

Formulierung ist unzureichend. 

Neue Formulierung Art. 6 Abs. 2 Bst.a (nur Französisch): 

«les homes et les autres institutions qui proposent des formes de logement dotées d’un 

encadrement des formes de logement avec assistance.» 

Art. 6 Abs. 2 Bst. b. Die Definitionen zu Art. 6 Abs. 2 in den Erläuterungen auf S. 33 sind eher verwirrlich 

als klärend, weil der Begriff «medizinische Einrichtungen» in der einschlägigen Rechtsordnung im Umfeld 

von IFEG, IVG etc. gar nicht existiert. Gleiches gilt auch für «Institutionen der beruflichen Eingliederung». – 

Eine Verbesserung der bisherigen Erläuterungen in der Botschaft ist erwünscht. 

Eine Korrektur von Art. 6 Abs. 2 Bst. b im Vergleich mit der herkömmlichen Definition aus dem IFEG bietet 

sich an, um Arbeit und Beschäftigung im ergänzenden Arbeitsmarkt stärker zusammenzubringen und der 

Komponente mit/ohne Lohn zu versehen.  

Neue Formulierung von Art. 6 Abs. 2 Bst. b: 

«Betriebe auf dem ergänzenden Arbeitsmarkt, die im Betrieb selber oder ausserhalb des Betriebs 

Arbeits- und Beschäftigungsplätze mit und ohne Lohn zur Verfügung stellen» 

Art. 6 Abs. 2 Bst. c. In Abgrenzung zu Arbeit und Beschäftigung braucht es für diesen Abschnitt 

folgerichtig eine Anpassung.  

Neue Formulierung von Art. 6 Abs. 2 Bst. c: 

«Tagesstätten, in denen betroffene Personen sich treffen und an Beschäftigungs- und 

Freizeitprogrammen an Angeboten zur Tagesgestaltung teilnehmen können.» 

Art. 6 Abs. 2 Bst. d. Buchstabe d wurde aus Art. 3 Abs. 2 IFEG übernommen. Eine etwas beispielhaftere 

Umschreibung der kryptischen Ausführungen in den Erläuterungen (siehe S. 34) zu Buchstabe d würde der 

Verständlichkeit des Sachverhalts dienen. Die Frage stellt sich, wie sich der Begriff der Einrichtung von 

dem der Institution im Einleitungssatz zu Art. 6 Abs. 2 unterscheidet. – Eine Präzisierung in der 

Botschaft ist erwünscht. 
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Art. 7 (grundsätzlich). Die im Vergleich mit dem IFEG neu formulierten Anerkennungsvoraussetzungen 

für Institutionen vermischen generell-objektive Anforderungen (wie z. B. lit. a, b, d oder k) mit individuell-

konkreten Anforderungen (wie z. B. lit. c, lit. h oder lit j). Art. 7 enthält zahlreiche problematische 

Punkte, die rechtsverbindlich sind. Im Hinblick auf die Botschaft sind bei den Anerkennungs-

voraussetzungen dringend Präzisierungen vorzunehmen.  

▪ Art. 7 Bst. c. Die Bedarfsabklärung mit den Betroffenen muss optimalerweise im Vorfeld des Eintritts in 

die eine oder andere Wohn- oder Arbeitsform erfolgen. Diese Aufgabe fällt in den Zuständigkeits-

bereich der Kantone und nicht der Institutionen. Sie sollte daher eher in den allgemeinen 

Grundsätzen im Zusammenhang mit der Unterbringung (z. B. Abschnitt 3) behandelt werden. 

▪ Art. 7 Bst. h. Diese Bestimmung wirft viele Anwendungsfragen auf. Da der Lohn der betroffenen 

Personen eng mit den kantonalen Finanzierungsmodellen und den Sozialleistungen (IV und EL) 

verknüpft ist, wäre es zielführender, eine solche Bestimmung in einem Abschnitt über allge-

meine Grundsätze im Bereich der Arbeit zu behandeln. 

Dass auf S. 36 der Erläuterungen für die Definition des Begriffs «angemessener Lohn» auf Art. 349a 

Abs. 2 OR verwiesen wird, ist schwer nachvollziehbar. Denn die in diesem Zusammenhang heran-

gezogenen geregelten Anstellungen der speziellen Arbeitnehmerkategorie der Handelsreisenden, 

die u. a. durch die Besonderheit der Kombination von festem Lohnanteil und einer Provision charakter-

isiert werden, haben keinerlei Gemeinsamkeit mit der Tätigkeit von Menschen mit Behinderun-

gen im ergänzenden Arbeitsmarkt. Der Verweis auf Art. 349a Abs. 2 OR lässt sich wohl bloss damit 

erklären, dass sich hier zum Thema Lohn der Begriff «angemessen» findet, welcher in Art. 322 ff. OR 

fehlt. Die Erläuterung auf S. 36 ist sehr problematisch, wenn sie suggeriert, eine Vergütung sei (nur) 

dann angemessen, wenn sie ein menschenwürdiges Leben ermögliche.  

Für die Botschaft ist eine unmissverständliche Korrektur vorzunehmen und die Aussage in den 

Gesamtkontext zu stellen: Heute sind die Zusatzeinkommen hauptsächlich auf Basis der Produk-

tivität / der Leistungsfähigkeit berechnet. Sollen Zusatzeinkommen aufgewertet werden im Sinne eines 

essenziellen Anteils am existenzsichernden Einkommen, braucht es eine Anpassung der Rahmen-

bedingungen und Vorgaben. Die Rahmenbedingungen müssen einen finanziellen Handlungsspielraum 

zulassen und erlauben, dass Zusatzeinkommen so festgelegt werden können, dass keine Kürzungen 

der IV-Rente oder EL erfolgen und die Gesamtlohnsumme für die Betriebe weiterhin tragbar bleibt. Die 

Finanzierung der Integrationsbetriebe ist eng mit der Frage des Zusatzeinkommens (zur IV-Rente und 

allfälligen EL) und den Entschädigungsmodellen verbunden. 

Beibehaltung der Formulierung aus dem IFEG (Art. 5 Abs. 1 Bst. f): 

«die invaliden betroffenen Personen entlöhnen, wenn diese eine wirtschaftlich verwertbare 

Tätigkeit verrichten;» 

▪ Art. 7 Bst. i. In der Praxis zeigt sich, dass unklar ist, was mit der Sicherstellung von Behinderung-

bedingt notwendigen Fahrten gemeint ist – nur die Organisation oder auch die Finanzierung? – Die 

Organisation kann durch die Institution erfolgen, die Finanzierung hingegen soll individuell, subjekt-

orientiert erfolgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Institutionen z.B. den Besuch eines externen 

Tagesgestaltungsangebote aufgrund zusätzlichen finanziellen Belastungen nur zurückhaltend 

unterstützen.  

Neue Formulierung von Art. 7 Bst. i: 

«behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Institutionen organisatorisch 

sicherstellen, wenn dies aufgrund der Situation der betroffenen Person erforderlich ist. Der 

Transport und die Finanzierung erfolgt individuell, subjektorientiert;» 
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▪ Art. 7 Bst j. Diese Bestimmung läuft der grundsätzlichen Absicht des Gesetzes entgegen, dass 

die autonome Lebensführung und die freie Wahl der betroffenen Person gefördert werden. – 

Was ist zu tun, wenn es einen Konflikt zwischen dem Willen der Person mit Behinderungen und ihren 

gesetzlichen Vertretern gibt? Es ist nicht die Rolle der Leistungserbringer im Streitfall zwischen den 

Betroffenen und den gesetzlichen Vertretungen zu vermitteln. Diese Schiedsrichterrolle müsste 

folgerichtig der Kanton übernehmen. 

Neue Formulierung von Art. 7 Bst. j: 

«die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Personen angemessen 

einbeziehen. Die betroffene Person entscheidet über die Art und Form des Einbezugs, die 

Vermittlung bei Streitfällen obliegt den kantonalen Instanzen;» 

Art. 11 und 12. Umsetzungsmassnahmen und Aktionspläne, wer kontrolliert? – Es fehlt ein Aktionsplan 

des Bundes. Aufgrund welcher Grundlage und welchen Kriterien könnte der Bund kantonale Aktionspläne 

monitoren, wenn er selbst über keinen Aktionsplan verfügt bzw. keine Vorgabe leistet, wie ein kantonaler 

Aktionsplan auszusehen hat? – Der in Art. 11 Abs. 4 proklamierte regelmässige Austausch zwischen Bund 

und Kantonen über die erzielten Fortschritte oder die in Art. 12 Abs. 4 beschriebene Berichterstattung des 

EBGB stellen beide keine wirklich griffigen Kontrollmechanismen zu Umsetzungsmassnahmen und 

Aktionsplänen dar. 

Art. 11 Abs. 2. In diesem Absatz wird den Kantonen die Vorgabe gemacht, dass Wohnortswechsel 

innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets zu erleichtern sind. Eine diesbezügliche Erleichterung für 

weitere Leistungsangebote (Arbeit und Beschäftigung, Tagesgestaltung) finden keine Erwähnung. Damit 

wird die die interkantonale Mobilität bei den Unterstützungsleistungen nur unzureichend gefördert. 

Neue Formulierung von Art. 11 Abs. 2: 

«Sie sorgen für die Umsetzung von Massnahmen, um den Wohnortwechsel Wechsel des Wohnorts, 

von Angeboten zu Arbeit und Beschäftigung und von Angeboten zur Tagesgestaltung von 

betroffenen Personen innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets zu erleichtern.» 

Art. 11 Abs. 3. Bei der Erarbeitung der kantonalen Aktionspläne ist der Einbezug (Art. 12 Abs. 3) der 

anerkannten Leistungserbringer vorgesehen. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn bei der Erarbeitung und 

Umsetzung von Massnahmen nach dem VE-Inklusionsgesetz neben den betroffenen Personen und 

Organisationen zusätzlich auch die von den Kantonen anerkannten Leistungserbringer einbezogen 

werden. 

Neue Formulierung Art. 11 Abs. 3: 

«Bund und Kantone beziehen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Massnahmen nach diesem 

Gesetz betroffene Personen und Organisationen, die ihre Interessen vertreten, und die anerkannten 

Leistungserbringer ein.» 

Art. 12 Abs. 1 und 2. Und plötzlich taucht das Thema Arbeit für die Erstellung von Aktionsplänen auf, ohne 

dass vorher im Gesetz richtungsweisende Angaben zum Thema Arbeit gemacht werden. Dieser sehr kurz 

gehaltene Ansatz, so gut er auch gemeint sein mag, ist nicht brauchbar. 

Abschliessend möchten wir auf einen Umstand hinweisen, der bei der Diskussion um eine inklusivere 

Ausgestaltung der Gesellschaft gerne vergessen geht. Auch beim vorliegenden VE-Inklusionsgesetz. Die 

Situation von Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen und ihrer spezifischen 

Situation findet kaum Beachtung: Damit Menschen mit komplexen Behinderungen an allen gesellschaft-

lichen Lebensbereichen teilhaben können, benötigen sie umfassende Unterstützung. Sie zielt auf eine 

Verbesserung der individuellen Lebensqualität ab.  
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Das Leben von Menschen mit komplexen Behinderungen ist durch ein andauerndes Abhängigkeits-

verhältnis in vielen Lebensbereichen geprägt. Es besteht die Sorge, dass die betroffenen Menschen –  

oft die am stärksten benachteiligten – bei den Zielen zu mehr Selbstbestimmung keine Beachtung finden. 

Soll ihnen eine volle gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden, müssen alternative und unterstützte 

Kommunikationsmittel unbedingt stark gefördert werden. 

Trotz der vorgebrachten Kritik begrüssen ARTISET und INSOS die Absicht des Bundesrats sehr, eine 

stärker selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben und damit eine 

inklusivere Gesellschaft zu fördern. Für die Umsetzung dieser Bestrebungen braucht es in der noch 

auszuarbeitenden Botschaft im Vergleich zum Vorentwurf des Inklusionsgesetzes jedoch massive 

Nachbesserungen. Unsere Stellungnahme will zum Gelingen des Vorhabens des Bundesrats beitragen. 

Wir danken Ihnen im Voraus für die gebührende Berücksichtigung unserer Eingabe. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Tschoff Löw 

Leiter Politik ARTISET 

Rahel Stuker 

Geschäftsführerin INSOS 

 

Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Tschoff Löw, Leiter Politik ARTISET, gerne zur Verfügung 

tschoff.loew@artiset.ch | 031 385 33 06 
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Association Suisse Romande Intervenant contre les 
Maladies neuro-Musculaires 
Y-Parc, Rue Galilée 15 
1400 Yverdon-les-Bains 
 

Cheffe du Département fédéral de l'intérieur 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

 

Yverdon-les-bains, 16.7.2025 

 
 
RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 

cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-

sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 
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personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 

en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 

engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-

capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 

résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 

ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne 

constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 

pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion 

pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une 

notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont d'emblée 

exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit 

subjectif des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 

clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire 

et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le 

cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès 

aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires 

modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-

projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes en situation de handi-

cap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 

veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de manière signifi-

cative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 

 

Monika Kaempf 
Directrice 
________ 

ASRIMM  

Association Suisse Romande Intervenant contre les Maladies neuro-Musculaires 
Y-Parc, Rue Galilée 15 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 420 78 00 

 

 

 

 

 

140 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

3 

 

 

 

 

Contenu  

1. L'essentiel en bref .............................................................................................. 4 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion....................................................... 5 

1.2 Changement de système manqué en matière de logement ................................. 6 

1.3 A propos des adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité ............................... 7 

2. Situation initiale : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH ................................................................................................................... 9 

3. A propos de l'AP-LInc ........................................................................................ 9 

3.1 Introduction .......................................................................................................... 9 

3.2 Champ d'application trop restreint .......................................................................10 

3.2.1 Champ d'application matériel .................................................................... 10 

3.2.2 Champ d'application personnel ................................................................. 11 

3.3 Pas assez contraignant et précis ........................................................................14 

3.4 Absence de droits subjectifs ................................................................................15 

3.5 Absence de mesures organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH ....16 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH .....................................18 

3.7 En particulier concernant le logement .................................................................18 

3.7.1 Introduction ............................................................................................... 18 

3.7.2 Sur la section 3 ......................................................................................... 20 

3.7.2 A propos de la section 4 ............................................................................ 22 

4. Sur l'AP révision partielle de la LAI .................................................................22 

4.1 Introduction .........................................................................................................22 

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès .............................................23 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations .............................................................25 

4.4 Moyens auxiliaires ...............................................................................................26 

 

 

  

141 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

4 

 

 

 

1. L'essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 
En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-
projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc con-
tenir les éléments suivants : 

 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 

d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 

sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 

uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 

révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 

fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 

à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 

de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 

commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 

la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les per-

sonnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de ma-

nière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la 

CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti 

par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 

étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-

tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 

personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 

presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-

cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 

pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le man-

dat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de 

choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. 

Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à quoi doit 

ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En outre, des 

dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire des res-

sources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les 

personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent 

contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les 

institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération 

ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en 

développant ses propres prestations d'assistance et de soutien (voir ci-dessous 
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sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de principes et de 

critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 

l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-

tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-

tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-

jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-

tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 

situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 

sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-

déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 

domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 

offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-

sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 

permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffi-
sante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per-
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-
maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion digne 
de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus progressiste 
pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-

cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 

appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 

000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 

handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 

LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 

quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 

personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 

accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 

dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 

pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 

subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-

ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 

mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-

senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 

CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 

de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 

mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 

global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-

gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-
tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-
dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 
relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 
d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 
(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-
valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 
stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-
projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 
donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-
fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 
plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 
promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 
institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-
ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
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Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 
garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 
concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-
tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 
des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-
cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 
que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 
que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 
d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 
la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 
Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 
cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 
de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 
augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 
des différentes prestations de la LAI : 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Eva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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Moyens auxiliaires 

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-
ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 

Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 
sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 

Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-
ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 
la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 
des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-
glementation.  

Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes.  

En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 
d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 
niveaux de réglementation. 

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés.  
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2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-
prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 
handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 
ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planifica-
tion7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être con-
frontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 
ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclu-
sion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des 
droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin que 
les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous demandons 
notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir l'égalité 
de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pour-
quoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité 
à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à 
contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les personnes 
handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-
sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du 
Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être 
un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, 
en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des personnes en 
situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 
prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au lendemain 
toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ; 
elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur l'inclusion 
doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressivement et con-
tenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet 
effet. 

 
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 
ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 
handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 
pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institu-
tions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour 
but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons 
ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable 
sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 

3.2.1 Champ d'application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispo-
sitions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 
Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans 
un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît 
l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Con-
fédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun 
cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative pour 
l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées 
au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici que la 
motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un 
soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du loge-
ment » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé 
de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à 
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fé-
dérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en 
situation de handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur 
lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans l'ini-
tiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des per-
sonnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

 
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommuni-
cations), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du loge-
ment), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 
124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adop-
tion d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la 
matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handi-
cap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en 
tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des obligations 
de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une réglemen-
tation isolée dans le domaine du logement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 
manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 
domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 
contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 
découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 
formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles com-
prennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, organisa-
tionnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, 
des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également 
être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Con-
fédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. Enfin, dans 
le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est égale-
ment tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir 
dans leurs mesures correspondantes. 

3.2.2 Champ d'application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 
CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 
Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 
physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 

sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la per-
sonne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou psy-
chique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes or-
dinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfection-
nement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 
partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore 
plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le 

 
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obs-
tacle à sa pleine et effective participation à la société. 
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Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir 
la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales16. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Ce-
lui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 
112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une ac-
tivité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend 
par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente 
ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une 
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 
Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 
mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS GÄCHTER/MAR-

TINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition constitutionnelle ne 
se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober « un 
cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou 
la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est réduite ou menacée »19. 
ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de l'invalidité comme "tout 
état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à l'art. 
4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les personnes menacées 
d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY LANDOLT, quant à lui, 
constate que le message « propose une compréhension large de la notion », qui n'est 
en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas remettre en question le 
rattachement à l'incapacité de gain. 

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-
tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 
prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accompa-

gnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exé-
cution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
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La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 
uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 
112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 
de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 
Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 
de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 
probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 

- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  

- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 
de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-
sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 
les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-
cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 
de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine24. 

 
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impo-
tent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le 
rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge-
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
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3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 
la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 

Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-

nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-
cision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de compte, l'AP-
LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 
Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-
nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-
LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 
mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 
déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 
mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-
sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 
3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 
l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 
l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 

déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-
ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-
lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la sec-
tion 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais 
se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH 
en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du 
point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des diffé-
rentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 

 

 
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
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Nous demandons donc  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-
tématique et les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 
côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 
recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En consé-
quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 
contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 
leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-
donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 
clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 
personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-
tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-
dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-
tion nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 

 
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le do-
maine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 
et 4 P-LHand).  
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procé-
dures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 
matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-
tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-
LInc.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 
Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-
sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de pla-
nification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La plani-
fication comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-
saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-
tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 
de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 

 
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-
ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 
de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 
unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-
ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 
dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.34 
Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 
qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 
ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 
Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil fé-
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 
à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 
élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 
AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 

avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 
rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-
LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 
contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 
mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 

 
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne pré-
voit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des per-
sonnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 
cantonal", par exemple). 

Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-
tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 
la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-

slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-
sonnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 
choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 
soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 
développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 
:  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 
de l'habitat autodéterminé38 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 
claire39 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 

peu claires40 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 
exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision par-
tielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 
CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui pré-
sentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux 
problèmes identifiés.  

L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-
pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispo-
sitions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes mentionnés 
par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent compte des 
interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération43 et des 
cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons 

 
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'al-
location d’impotence. 
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pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppres-
sion des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes handi-
capées44. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 
concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 
opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 
à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en par-
tant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 de 
l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 
encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 
mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux ex-
périences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le do-
maine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'instru-
ments de pression et de contrôle. 

3.7.2 Concernant la section 3 

− Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 
aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 
nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 
de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste telle-
ment vague que :  

▪ au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 
sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 

des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

▪ au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait con-
duire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législatives 

 
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Éva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des 
onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des 
unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu 
clair, même pour elles. 

− En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 
l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 
en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 
Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation d'encou-
ragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

− Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 
mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus con-
traignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambula-
toires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond 
pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

− Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se trans-
forme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 

L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 
importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir des 
"besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au handi-
cap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de presta-
tions visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence48. 
Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 
fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on 
peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le 

critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations 
visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à 
l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclu-
sion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne 
concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on 
entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, n'est pas 
clair. 

  

 
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 
avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'al-
ternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 
l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail semblent 
encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On 
cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les prestations 
ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-
tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la sec-
tion 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  

Nous demandons donc :  

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-
mentalement révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-
terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-
tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression des 
obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et 
des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (sec-
tion 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il 
convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 
d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les be-
soins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-
projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 
prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 
toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 
d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 

160 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

23 

 

 

 

des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des der-
nières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie auto-
nome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de compléter 
le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition de 
base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malentendants et 
sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des améliorations 
substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 

cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 

langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 
amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principa-
lement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap 
physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, 
de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un handicap 
sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate avec FAKT. 
En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que le « plan 
d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », permettent 
d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En outre, il est 
judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. Il convient 
donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'évaluation des 
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besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évaluation (p. ex. plan 
d'aide individuel, PAI)49. 

Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 
spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 
d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 

Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 
prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 
n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 
qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assu-
rance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement d'une 
allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une contribution 
d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour impotent de l'AI. 
Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de la LAA s'impose 
donc. 

Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une contri-
bution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence (CSI), ils 
n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc également exclus 
de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation en adaptant la 
CSI. 

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 
impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 
LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution d'assis-
tance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut renoncer 
à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujour-
d'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une 
contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de 
manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et 
d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à une 
contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-
jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 
est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 

  

 
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 
nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  

• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 
personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  

• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  
- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 

- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance.  

• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence desti-
née à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un 
droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-
sidérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 
augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 
Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 
52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-
mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 
temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-
sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 
de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

 
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-
priée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-
tés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 
être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 
primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 
suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 

Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-
sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 
malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 
considérablement les entrées en institution.  

Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-
tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
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équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 
en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-
gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-
prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 

En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-
mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 
indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 
de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-
tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-
tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 
moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 
toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 
adoptée par le Conseil national. 

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 

Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 
facilité.  

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

 
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 
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Zuständiges Departement Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zuständige Bundesstelle Generalsekretariat (GS-EDI)

Zuständige Organisation
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Projektseite https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Kontaktperson
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Telefon +41 58 462 82 36

Kontakt Information der einreichenden Stelle

Name (Firma/Organisation) Association Autisme Genève

Abkürzung --

Zuständige Stelle --

Adresse Rue de Villereuse 7, 1207 Genève

Kontaktperson Vorname Florence

Kontaktperson Name Cimasoni

Telefonnummer (Rückfragen) +41787498706

Eingereicht am 15.10.2025

166 / 2614

https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1
mailto: ebgb@gs-edi.admin.ch
mailto: ebgb@gs-edi.admin.ch
mailto: ebgb@gs-edi.admin.ch


2 / 4Eingereicht am 15.10.25, 14:00

Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung

Le contre-projet est une première étape mais il manque à nos yeux la 
reconnaissance de la famille, des thérapeutes, du curateur ainsi que de la 
personne concernée si elle a la capacité de discernement. Les institutions 
ne sont pas la bonne voie pour un logement autonome. Egalement, il 
faudrait que les cantons soient clairement obligés de mettre en place des 
plans d'actions, suivis par la Confédération. 
Autisme Genève se tient disponible pour soutenir ce projet de logement 
autonome auprès de familles membres.

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Absatz 1

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

1 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht gemäss Artikel 19 Buchstabe a des 
Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (SR 0.109), ihrem Wunsch entsprechend im eigenen 
Haushalt, in einem Wohnheim oder einer anderen kollektiv betreuten 
Wohnform zu leben. Sie fördern die Möglichkeit, von der einen in die andere 
Wohnform zu wechseln.

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 2

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

2 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und zu diesem Zweck stellen sie 
insbesondere die erforderlichen Leistungen, einschliesslich der 
persönlichen Assistenz, bereit, um den betroffenen Personen ein Leben in 
der Gesellschaft und die Teilhabe an derselben zu ermöglichen und zu 
verhindern, dass sie von Isolation oder Absonderung betroffen sind.

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Anpassungen / Gegenvorschlag

3 Sie fördern zudem:
a. den Bau von technisch und baulich hindernisfreiem Wohnraum oder 
die Anpassung von bestehendem Wohnraum, um die Zugänglichkeit für 
die betroffenen Personen zu verbessern;
b. die Beratung und Begleitung von betroffenen Personen bei ihren 
Schritten zum selbstbestimmten Wohnen, insbesondere durch 
Unterstützung beim Übergang vom Leben in einer Institution zum Leben 
im eigenen Haushalt.

Begründung --

Anhang
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Titel 4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

Il ne nous semble pas que la "reconnaissance des institutions" aille dans le 
sens de l'inclusion. Est-ce que les institutions vont vraiment pousser des 
bénéficiaires vers un logement autonome si elles ont intérêt à remplir leurs 
institutions? Il y a un conflit d'intérêt.
Il y aurait lieu selon nous de contacter tous les acteurs pertinents pour un 
vrai dialogue qui tende vers l'inclusion de la personne: les régies privées et 
les entreprises d'insertion professionnelle, la famille, le curateur, les 
thérapeutes et la personne elle-même si elle a la capacité de discernement.

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung
Comment est-ce qu'Autisme Genève peut être un acteur dans cette étape? 
Nous souhaitons soutenir des projets-pilotes avec certaines familles 
membres de notre association.

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang
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Per E-Mail an:  

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Generalsekretariat (GS-EDI) 
Frau Elisabeth Baume-Schneider 
ebgb@gs-edi.admin.ch  

 

Bern, 08. September 2025 

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative  
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» Stellung nehmen zu können.  

Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Die Inklusions-Initiative soll ihre 
Lebenssituation verbessern. Sie verlangt die Umsetzung der 2014 von der Schweiz 
unterzeichneten Behindertenrechtskonvention der UNO (UN-BRK). Denn bis heute fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UN-BRK und die erforderlichen Massnahmen.  

Deshalb sind die Inklusions-Initiative und der entsprechende indirekte Gegenvorschlag des 
Bundesrates für viele Menschen mit Behinderung mit grossen Hoffnungen verbunden.  

Leider ist der Entwurf des Gegenvorschlags eine grosse Enttäuschung für uns. Denn er verpasst 
die Umsetzung der UN-BRK und nimmt die Anliegen der Inklusions-Initiative nicht genügend 
auf.  

Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 
nächsten Jahrzehnte. Der Entwurf des Inklusionsgesetzes (InG) definiert einen 
Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen 
sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund 
und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie 
zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen 
und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Entwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für 
Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der 
Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er stark verbessert 
werden. 

Mit freundlichen Grüssen, 

 

 

Islam Alijaj Iris Hartmann 
Vorstandspräsident  Geschäftsleiterin 
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1. Zum Vernehmlassungsentwurf «Schaffung eines Bundesgesetzes über die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 

 

Der Vernehmlassungsentwurf des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen (VE-InG) ist in dieser Form nicht akzeptabel. Diese Punkte müssen 
verbessert werden:  

Erfasste Personen: Der Vernehmlassungsentwurf erfasst nur Personen, welche eine 
Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Das sind rund 
450’000 Personen. In der Schweiz leben aber mehr als 1,9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes. Somit erfasst das neue 
Inklusionsgesetz nur einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Das 
Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit 
einer Behinderung leben, erfassen. 

Erfasste Bereiche: Ein Inklusionsgesetz muss für die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen sorgen. Statt 
alle Lebensbereiche abzudecken, beschränkt sich der VE-InG aber thematisch auf den 
Bereich Wohnen.  

Verbindlichkeit: Das Gesetz muss neu so formuliert werden, dass konkrete und 
verpflichtende Massnahmen für Bund und Kantone daraus folgen. Die in diesem Gesetz 
geschriebenen Bestimmungen sind unverbindlich.  

Rechtsansprüche: Menschen mit Behinderungen müssen ihre Rechte auch im Einzelfall 
einfordern können. Nur so kann gewährleistet werden, dass die festgehaltenen Rechte 
auch eingehalten werden. Deshalb sind Rechtsansprüche im Gesetz zu verankern. Im 
Vorentwurf fehlen solche Rechtsansprüche.  

Umsetzung: Für die Umsetzung der UN-BRK ist ein strukturiertes Vorgehen nötig. Im 
Vorentwurf fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame 
Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK vorlegen müssen. Es muss ein 
Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten eingefügt werden, 
der den Rahmen der Inklusionspolitik und deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 
Jahren sicherstellt.  

Überprüfung: Die UN-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 
Stelle zur Überprüfung der Umsetzung. Im Vernehmlassungsentwurf fehlen 
Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der 
UN-BRK laufend überprüft werden (Monitoring). 
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2. Zum Vernehmlassungsentwurf «Teilrevision Invalidenversicherungsgesetz»  

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des Invalidenversicherungsgesetzes 
(IVG) sind begrüssenswert. Auch die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten 
Revision der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) sind begrüssenswert. Sie 
reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung 
zu tragen. Diese Punkte müssen zusätzlich aufgenommen werden:  

Verbesserung des Zugangs zum Assistenzbeitrag: Heute sind viele Menschen mit 
Behinderungen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Im Jahr 2024 haben nur 5’000 
Personen von über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen einen Assistenzbeitrag 
bezogen. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. Hier muss 
insbesondere an diese Personengruppen gedacht werden:  

- Personen mit einer Sinnesbehinderung 
- Personen im AHV-Alter 
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung (UV) und der 

Militärversicherung (MV)  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene 
- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ohne IV-Rentenanspruch 

Verbesserung des Systems des Assistenzbeitrags: Damit der Assistenzbeitrag eine 
selbstbestimmte Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich 
verbessert werden. Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind 
immer noch sehr hoch. Es braucht insbesondere:  

- weniger administrativen Aufwand 
- höhere Assistenzbeiträge 
- mehr Beratungsleistungen 
- Zulassung von mehr Personen als Assistenzpersonen 
- Aufhebung der Kürzungen beim Assistenzbeitrag für Personen im 2. Arbeitsmarkt 

Verbesserung bei Hilfsmitteln: Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen 
gesellschaftliche Kontakte pflegen und am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf 
ausreichende Hilfsmittel und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang 
zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen sichergestellt ist, ist auch die soziale 
Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt. 
Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste 
der Hilfsmittel im AHV-Bereich deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-
Bereich angeglichen werden. Insbesondere muss der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und 
im IV-Bereich verbessert werden.  
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  Par e-mail à : 

Département fédéral de l’intérieur DFI 
Secrétariat général (SG-DFI) 
Mme Elisabeth Baume-Schneider 
ebgb@gs-edi.admin.ch  

Berne, 08 septembre 2025 

Réponse à la consultation sur le contre-projet indirect à l’Initiative populaire 
«Pour l’égalité des personnes handicapées (Initiative pour l’inclusion) » 

Madame la Conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, Mesdames et Messieurs 

Nous vous remercions de nous offrir l’opportunité de prendre position dans le cadre de la 
procédure de consultation relative au contre-projet indirect à l’Initiative populaire « Pour l’égalité 
des personnes handicapées (Initiative pour l’inclusion) ». 

En Suisse, les droits des personnes en situation de handicap continuent d’être profondément et 
gravement restreints. L’Initiative pour l’inclusion vise à remédier à cette situation en exigeant la 
mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) ratifiée par la Suisse en 2014. Or, à ce jour, aucune stratégie de mise en œuvre 
progressive de la CDPH n’a été adoptée, et les mesures nécessaires à sa réalisation font toujours 
défaut. 

Pour toutes ces raisons, l’Initiative pour l’inclusion et le contre-projet indirect du Conseil fédéral 
suscitent de grands espoirs chez de nombreuses personnes en situation de handicap. 

Toutefois, le projet actuellement soumis à consultation représente une profonde déception. Non 
seulement il ne traduit pas les engagements de la Suisse en matière de droits des personnes 
handicapées tels que définis par la CDPH, mais il ne prend pas non plus suffisamment en compte 
les revendications essentielles portées par l’Initiative pour l’inclusion. 

Le projet ne jette pas les bases d’une politique ambitieuse et progressiste en matière de handicap 
et d’inclusion pour les décennies à venir. Le projet de loi sur l’inclusion (LInc) propose une 
définition du handicap qui exclut près de trois quarts des personnes concernées. Dans le domaine 
du logement, l’opportunité d’inscrire clairement le droit à un logement autonome pour les 
personnes en situation de handicap est manquée. Le projet ne précise ni les obligations de la 
Confédération, ni celles des cantons, et aucune stratégie globale et coordonnée entre les niveaux 
institutionnels n’est prévue pour garantir l’autonomie résidentielle. 

S’agissant de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), le texte ne prévoit pas l’élargissement d’ouvrir 
l’accès aux prestations d’assistance et de soutien nécessaires, ainsi qu’aux moyens auxiliaires 
modernes, ni de renforcer ces prestations. Dans l’ensemble, le contre-projet n’apporte aucune 
amélioration significative pour les personnes en situation de handicap. Il ne répond pas aux 
revendications légitimes portées par l’Initiative pour l’inclusion. Si l’objectif est véritablement de 
répondre à cette initiative, le projet doit être considérablement amélioré. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

  

Islam Alijaj Iris Hartmann 
Président  Directrice générale 
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1. Consultation du projet partiel : « Loi fédérale sur l’intégration des 
personnes en situation de handicap » 

 

Le projet de consultation de la nouvelle loi fédérale sur l’inclusion des personnes 
handicapées (AP-LInc) est inacceptable en l’état. Les points suivants doivent être 
améliorés : 

 

Personnes concernées : Le projet mis en consultation limite son champ d’application aux 
personnes qui touchent une prestation de l’assurance-invalidité (art. 1, al. 1, AP-LInc), soit 
environ 450 000 individus. Or, la Suisse compte plus de 1,9 million de personnes en 
situation de handicap au sens de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées 
(LHand). La nouvelle loi sur l’inclusion ne prend donc en compte qu’un quart des 
personnes concernées. Elle devrait au moins s’appliquer à l’ensemble des 1,9 million de 
personnes en situation de handicap vivant en Suisse. 

Domaines concernés : Une loi sur l’inclusion doit garantir l’égalité juridique et réelle des 
personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. Or, le projet actuel 
réduit son champ d’application en se limitant exclusivement au domaine du logement. 

Caractère contraignant : La loi doit être reformulée de manière à comporter des mesures 
concrètes et juridiquement contraignantes pour la Confédération et les cantons. Pourtant, 
les dispositions proposées dans le projet sont largement non contraignantes. 

Droits légaux : Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir faire valoir leurs 
droits de manière individuelle et concrète. C’est la seule manière de garantir le respect de 
droits. Pour cela, il est indispensable que ces droits soient inscrits explicitement inscrits 
dans la loi. Or, l’avant-projet ne prévoit pas de tels droits. 

Mise en œuvre : La mise en œuvre de la CDPH nécessite une approche structurée. L’avant-
projet ne contient aucun engagement clair de la part de la Confédération et des cantons 
en ce sens. Il manque une stratégie nationale et un plan d’action concret pour la mise en 
œuvre de la CDPH. Il est donc essentiel d’ajouter une section dédiée aux mesures 
organisationnelles et aux instruments de pilotage, afin de poser les fondations d’une 
politique d’inclusion durable et évolutive pour les 20 prochaines années. 

Contrôle : La CDPH impose à la Suisse la mise en place d’un organe indépendant chargé 
de surveiller la mise en œuvre de ses dispositions. Pourtant, le projet mis en consultation 
ne prévoit aucun mécanisme garantissant un suivi indépendant et régulier des progrès 
réalisés (monitoring). 
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2. Consultation du projet partiel : « Révision partielle de la loi sur l’assurance-
invalidité » 

 

Nous saluons les adaptations proposées par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision 
de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Les ajustements prévus dans la prochaine révision 
de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité (OAI) vont dans la bonne direction, mais restent 
largement suffisants pour répondre aux exigences de l’Initiative pour l’inclusion. Les 
points suivants doivent être impérativement ajoutés : 

Amélioration de l’accès à la contribution d’assistance : Aujourd’hui, de nombreuses 
personnes en situation de handicap sont exclues du bénéfice de la contribution 
d’assistance. En 2024, seules 5000 personnes sur les 1,9 millions concernés en ont 
bénéficié. Il est urgent d’améliorer l’accès à cette contribution. Une attention particulière 
doit être portée groupes de personnes suivants : 

- Les personnes avec un handicap sensoriel ; 
- Les personnes ayant atteint l’âge de la retraite AVS ; 
- Les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents 

(AA) et de l’assurance militaire (AM) ; 
- Les mineurs ne relevant pas de l’art. 39a RAI ; 
- Les personnes malentendant-es et sourd-es ; 
- Les personnes en situation d’un handicap psychique sans droit à une rente AI. 

Amélioration du système de contribution d’assistance : Pour garantir une vie autonome, le 
système de contribution d’assistance doit être profondément réformé. Les exigences 
actuelles restent trop élevées et constituent un frein à l’accès. Il est notamment 
nécessaire: 

- De réduire les charges administratives ; 
- D’augmenter le montant des contributions ; 
- De renforcer les prestations de conseil ; 
- D’élargir le nombre de personnes pouvant être reconnues comme assistant-es ; 
- De garantir l’égalité de traitement entre les personnes actives sur le deuxième 

marché du travail et celles du premier marché du travail. 

Amélioration des moyens auxiliaires : Pour entretenir des contacts sociaux et participer à 
la vie professionnelle, les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, ont 
besoin de moyens auxiliaires et de prestations de soutien suffisants. Seule une garantie 
d’accès à ces dispositifs permet d’assurer une participation pleine à la vie sociale, 
professionnelle et communautaire. Pour que les moyens auxiliaires remplissent 
pleinement leur rôle en faveur de l’inclusion, il est indispensable d’élargir 
considérablement la liste des moyens auxiliaires dans l’AVS, en l’alignant sur celle de l’AI, 
et d’améliorer nettement l’accès aux appareils auditifs dans les deux régimes. 
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Ordonnance sur l’intervention précoce intensive (IPI) pour les troubles du spectre 
de l’autisme (TSA)  

Prise de position  d’autisme suisse romande  
 

Lausanne, le 16 octobre 2025  

 

A. Remarques générales  

autisme suisse romande remercie pour l’opportunité  de prendre position sur l’ordonnance 
relative à l’intervention précoce intensive pour les troubles du spectre de l’autisme (IPI). Nous 
saluons en principe l’ancrage légal d’une offre spécialisée et intensive de soutien précoce 
pour les enfants présentant un TSA. Ce projet constitue une étape importante vers l’amélio-
ration de l’égalité des chances et de la participation de ces enfants. Il est essentiel que les 
enfants concernés aient accès à cette offre dans tous les cantons et ré gions de Suisse.  

Parallèlement, nous constatons que plusieurs points nécessitent des ajustements urgents et 
indispensables afin de garantir l’efficacité, la faisabilité et la durabilité de l’IPI.  

B. Prise de position détaillée  

Art. 4 –  Personnel de l’organisation qui met en œuvre l’IPI  
Alinéa 2 : Proportion de personnel en formation  

Le plafonnement prévu à 30% pour le personnel en formation est difficilement compatible avec 
le mod èle de supervision habituellement pratiqu é dans les institutions publiques, notamment 
dans les domaines touch és par une p énurie de personnel qualifi é. 

Proposition  : préciser la notion de «  en formation  ». Plut ôt qu ’un pourcentage fixe : pr évoir des 
exigences flexibles, document ées, en mati ère de supervision et de qualit é, par exemple via un 
plan de supervision ou des indicateurs de qualit é. 

c. Inclut les domaines cognition, communication, langage, interactions sociales et développe-
ment émotionnel . La sensorialité/perception est centrale pour les enfants avec TSA et doit être 
mentionnée explicitement.  

Proposition  : ajouter le domaine «  sensorialit é/perception  » dans les domaines couverts par la 
méthode d ’intervention.  

e. Implique de manière adéquate les titulaires de l’autorité parentale, dans la mesure du pos-
sible . La participation des parents doit être obligatoire et clairement réglementée afin de ga-
rantir la durabilité de l’intervention.  

Proposition  : définir un minimum de participation parentale (par exemple environ 14 heures/se-
maine comme dans le projet pilote) pour en assurer la durabilité.  

176 / 2614



 

 

2/4 

 

Rue du Petit - Chêne 20  +41 21 646 56 15  
1003 Lausanne  www.autisme.ch  

 

D’autre part, l e développement et la validation de méthodes d’interventions précoces étant  
actuellement très rapide , il est important que les bases légales présentent des possibilités 
d’adaptation.  

Les approches d’interventions précoces intensives ne sont pas les seules approches pré-
coces validées par la recherche. Des interventions précoces, médiées par les parents, 
intensives dans le sens où les parents sont formés à stimuler leur enfant au quotidi en, 
méritent d’être développées pour les parents qui ont des ressources pour soutenir de ma-
nière adéquate le développement de leur enfant autiste. (p.ex PACT).  

Les parents qui s’investissent ainsi mériteraient d’être soutenus financièrement, par 
exemple à travers une allocation pour impotent spéciale « parent impliqué dans une thé-
rapie d’intervention précoce » . 

Cette mesure serait économique et efficace, tout en redonnant un sentiment de compé-
tence aux parents, ce qui est un indicateur de qualité de vie de la personne autiste.  

Au vu de l’investissement nécessaire, l’intervention précoce intensive devrait être réservée 
pour les enfants dont les parents, qui, pour différentes raisons, fatigue, niveau cognitif, 
etc, ne peuvent pas participer à des programmes médiés par les parents . 

Art. 6 –  Durée, lieu et intensité de l’IPI  

Alinéa 1 : L’IPI dure au moins deux ans avec un total d’au moins 90 semaines  
Cette durée est difficilement compatible avec la vie familiale et les semaines de fonctionne-
ment des centres IPI (en moyenne 43 semaines/an).  

Proposition  : réduire à au moins 85 semaines sur deux ans.  

Art. 8 –  Participants à l’IPI  

d. L’enfant ne présente pas de comorbidités pour lesquelles l’IPI serait contre - indiquée  

Proposition  : ajouter  une précision selon laquelle les centres IPI participent à la procédure de 
triage avant le début de l’IPI concernant les comorbidités et l’âge de l’enfant.  

Art. 9 – 11 –  Calcul des forfaits  

Le projet s’appuie sur les «  co ûts normaux  » bas és sur les tarifs existants des diff érentes ca-
tégories de personnel m édical et d élègue la fixation des forfaits à l’OFAS dans le cadre des 
accords avec les cantons (mise à jour tous les quatre ans). Une limitation de la participation 
de l ’AI à 30  % des co ûts totaux moyens par enfant et par an est pr évue. 

Étant donné le cadre très intensif exigé pour l’IPI, une base tarifaire purement ambulatoire ne 
reflète pas les coûts réels de la prestation. Outre les prestations mentionnées dans le rapport 
explicatif (travail avec les parents en l’absence de l’enfant, s upervision, travail d’équipe, col-
lecte de données), d’autres prestations indispensables doivent être intégrées, telles que les 
visites à domicile (y compris les temps de déplacement),  la coordination avec les partenaires 
(crèche, jardin d’enfants), les for mations d’équipe et les formations spécifiques à l’autisme.  
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Proposition  : Inscrire explicitement dans l’art. 9 ou les accords (art. 10) que les coûts complets 
(directs et indirects) sont pris en compte dans la détermination des coûts normaux. Prévoir 
également un mécanisme d’ajustement (par exemple des coefficients structurels tenant 
compte de l’intensité réelle, de la complexité des cas ou du type d’organisation) pour éviter 
des écarts systématiques entre les tarifs de référence et les coûts observés régionalement.  

Art. 16– 17 –  Planification cantonale et accords entre l’OFAS et les cantons  

La séquence proposée comporte un risque de vide de financement entre le mode de finance-
ment actuel et l’entrée en vigueur des accords cantonaux.  

Propositions pour assurer la continuité  : 

a) Une phase préparatoire avec étapes de coordination et une période transitoire d’au moins 
1,5 an entre la fin des travaux fédéraux et la mise en œuvre cantonale.  
b) Des fenêtres d’entrée échelonnées avec des échéances différées pour la première pé-
riode.  
c) Une clause de sauvegarde selon laquelle l’AI peut exceptionnellement financer directe-
ment en cas de retard dans la conclusion d’un accord malgré des démarches en cours.  

Art. 19 –  Critères d’évaluation de l’IPI  

a. Développement de l’enfant  
L’objectif est d’améliorer la participation d’une personne avec TSA à toutes les étapes de la 
vie. Une évaluation de la durabilité de l’intervention précoce sans prise en compte explicite 
et différenciée du soutien et du cadre offert pendant la scolarité semble discutable.  

Proposition  : Intégrer la participation comme critère d’évaluation et inclure les mesures de 
soutien pendant les années scolaires.  

b. Impact sur le parcours scolaire  

✔ L’IPI est une base essentielle pour le développement ultérieur de l’enfant. Mais une promo-
tion continue pendant la scolarité est tout aussi détermin ante.  

Proposition  : Les conditions scolaires varient fortement d’un canton à l’autre, elles ne sont 
donc pas comparables. Ces différences doivent être prises en compte dans l’évaluation.  

c. Impact de l’IPI sur le recours aux prestations de l’AI  
L’évaluation doit impérativement prendre en compte les conditions - cadres, le soutien et les 
mesures de promotion dans le contexte scolaire et familial.  

Proposition  : Prendre en compte l’impact de l’IPI sur le recours à l’allocation pour impotent, 
aux prestations d’intervention précoce (IPZ) et à certaines mesures médicales.  

d. Impact de l’IPI sur l’intégration professionnelle et le logement autonome  
L’évaluation de cet impact doit inclure les conditions - cadres, le soutien familial et scolaire 
ainsi que les mesures professionnelles octroyées.  
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Proposition  : Prendre en compte l’effet combiné de l’IPI et des mesures de soutien ultérieures 
–  y compris les mesures professionnelles –  sur l’intégration au monde du travail et le logement 
autonome.  

Art. 21 –  Droits de la personne assurée  

L’exercice du droit de recours ne doit pas entraîner de demande de remboursement des 
prestations.  

Proposition  : Clarifier que le financement est indépendant de l’exercice du droit de recours.  

C. Conclusion  

autisme suisse  romande  salue l’introduction définitive de forfaits pour l’intervention précoce 
intensive en faveur des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme. Toutefois, afin de 
garantir l’efficacité et la durabilité de l’IPI, des ajustements sont nécessaires dans  les domaines 
suivants : réglementation du personnel, méthodes d’intervention, financement, évaluation et 
mise en œuvre cantonale.  

Nous vous remercions de prendre en considération nos retours et restons à disposition pour 
toute question . 

                                  

 
   Jean - Pierre Bechet                        Isabelle Steffen  
   Co - préside nt                                          C o- présidente  
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Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 
 
Stellungnahme autismus schweiz 
 
Zürich, 15. Oktober 2025 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbun-
den. Sie soll den Weg ebnen für eine umfassende Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in al-
len Lebensbereichen – ein Ziel, zu dem sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention verpflichtet hat. Besonders wichtig sind dabei die freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts sowie der Zugang zu den notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen. 
Vor diesem Hintergrund ist der zur Vernehmlassung vorgelegte Vorentwurf des Gegenvorschlags ent-
täuschend. Er greift die zentralen Anliegen der Inklusions-Initiative nicht auf und setzt keine Impulse 
für eine zukunftsgerichtete Behinderten- und Inklusionspolitik. 
Der Entwurf des Inklusionsgesetzes definiert einen Behinderungsbegriff, der rund drei Viertel der 
Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen kla-
ren Rechtsanspruch auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Zuständigkeiten von Bund 
und Kantonen eindeutig zu regeln. Eine koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung selbstbe-
stimmten Wohnens fehlt gänzlich. 
Auch im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes bleibt der Entwurf hinter den Erwartungen zu-
rück: Der Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie zu modernen Hilfs-
mitteln wird nicht verbessert, und bestehende Leistungen werden nicht gestärkt. 
 
Ein besonders eklatanter Mangel zeigt sich im Bereich der unterstützten Kommunikation. Für einen 
Teil der Menschen im Autismus-Spektrum, insbesondere jene mit hohem Unterstützungsbedarf, ist 
unterstützte Kommunikation zentral, um sich auszudrücken, mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten 
und selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Als Verein, der sich für die Rechte und Be-
dürfnisse von Menschen im Autismus-Spektrum einsetzt, stellen wir fest, dass in diesem Bereich er-
heblicher gesetzlicher Handlungsbedarf besteht. Der Vorentwurf enthält keinerlei Regelungen oder 
Strategien zur Förderung der unterstützten Kommunikation. Es fehlen verbindliche gesetzliche 
Grundlagen, die den Zugang zu geeigneten Kommunikationshilfen, die Finanzierung von Hilfsmitteln 
und Therapien sowie die Ausbildung und Entschädigung von Fachpersonen sicherstellen. Diese Lü-
cke führt in der Praxis dazu, dass viele betroffene Personen keinen oder nur sehr eingeschränkten 
Zugang zu notwendiger Kommunikationsunterstützung erhalten – was einer echten gesellschaftli-
chen Inklusion diametral entgegensteht. 
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Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen 
mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag 
eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Rückmeldungen und stehen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 

 
      
  
 

 
Rita Apfelbaum     Regula Buehler    
Präsidentin autismus schweiz   Geschäftsleitung autismus schweiz  
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Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbun-
den. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich 
die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbe-
reichen macht. Dazu hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskon-
vention (BRK) 2014 verpflichtet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts ermöglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. 
Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, 
muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht 
allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invali-
denversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durch-
aus auch schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch 
unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderun-
gen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK 
verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Ver-
bände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der 
Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-
genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr 
engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung bezie-
hen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. 
Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von ei-
nem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Men-
schen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, 
Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu 
garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht 
Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die 
den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Un-
terstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vorlie-
genden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in 
Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund 
geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den 
Ausbau seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe un-
ten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze 
und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invalidenversi-
cherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag so-
wie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmet-
schung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, 
da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. 
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Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvor-
schlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die Chance, mit 
einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Bei-
spiel zu geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur 
Stärkung des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 
betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf 
des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusi-
ons-Initiative. 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Aus-
schuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 
Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden 
kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für 
eine fortschrittlichere Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem 
Vorentwurf jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen er-
fasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine Leis-
tung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der 
Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusions-
gesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Perso-
nen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen 
Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit 
Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Ge-
setz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund 
und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und ei-
nen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen und 
ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umset-
zung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden 
ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinde-
rungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen 
Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen 
können in den Bestimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All 
dies muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die In-
klusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, 
denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht 
grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundes-
gesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Per-
sonen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorent-
wurf nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte 
Strategie von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Men-
schen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich 
Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbe-
stimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Woh-
nens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Best-
immungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen 
Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen 
sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leis-
tungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind je-
doch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle 
Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstüt-
zungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen 
müssen besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss 
eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte 
Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforder-
lich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes 
(IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, 
Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistun-
gen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies 
ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und 
ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-

selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit einge-
schränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen 
im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Ver-
ordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen 
des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an 
den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die In-
klusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. 
Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, 
zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer 
psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang 
insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbe-
trags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nach-
folgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies 
IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es 
ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln ha-
ben werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 
Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte 
ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu 
Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen 
sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die 
Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des 
Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 
Verbesserungen im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Rege-
lungsstufen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müs-
sen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag für Min-
derjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie 
ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter 
sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch 
fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assis-
tenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenz-
beitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Be-
einträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zu-
sätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung 
(als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiede-
nen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 
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Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von Pilot-
versuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Sys-
tems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Ver-
sicherte einfacher zugänglich wird.  

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu 
ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Le-
bens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen Mas-
snahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind Men-
schen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen 
ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser 
fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, 
damit die Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das 
Recht auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tat-
sächlichen Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgeset-
zes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten Ge-
genvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch 
schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur 
Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

Zum VE-InG 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläute-
rungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegen-
vorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und kon-
zeptionell die Weichen für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und 
damit für die BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht 
alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseiti-
gen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, 
muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen 
inhaltlichen Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche 
nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von 
Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestim-
mungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorent-
wurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bun-
desgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), 
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form in-
akzeptabel.  

Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Men-
schen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-
InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig 
engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des 
Bereichs Wohnens.9 Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungs-
rechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsge-
setz schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei 
Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommis-
sion des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG moderni-
sieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen 
mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden 
ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen 
Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit Behinderungen 
ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nö-
tige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, 
um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG 
wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet 
werden soll. Auf eine Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf 
sich aber ein Inklusionsgesetz als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf 
eine isolierte Regelung im Bereich des Wohnens.  

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 0, 0 und 0. 
9 Dazu unten Ziff. 0. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), 
Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 
70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 
BV (Opferhilfe). 
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Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz 
im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebens-
bereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass 
die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung 
des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderli-
chen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingrif-
fen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. Es ist 
zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den For-
men der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden müssen und dass 
sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vor-
kehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG 
auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unab-
hängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und Kantone 
sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtli-
chen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und 
diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die Rati-
fizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat 
das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behin-
derung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fä-
higkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen 
auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychi-
sche Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, so-
ziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstä-
tigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am 
Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben ent-
sprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompeten-
zen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng 
der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Men-
schen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des 
Bundesrates sind mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne 
der Invalidenversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich 
bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann 
nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, psychische 
oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behin-
dertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 
2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
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Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit 
jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni BIAGGINI 
sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähi-
gen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCH-

TER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung 
nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis 
von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht 
ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait 
susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans 
égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, 
die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites 
Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüp-
fung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. 
Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn 
er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser 
Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von 
Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behin-
derungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b 
BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 
112b BV im Lichte der BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, 
BV und BehiG gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Un-
fall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder 
Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychothera-
peutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

 

 

 

 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 
Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 
112b.  
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten 
Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» 
Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 
für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und or-
ganisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Um-
setzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch 
Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und 
Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderun-
gen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b 
BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnitts-
bestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs könnte hin-
gegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspe-
zifisch vorgenommen werden.24  

Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der In-
klusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu «di-
rekten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf 
Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher 
umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesse-
rungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich 
nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als 
auch der mangelnden Präzision seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. 
Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren 
(Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei 
derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem 
ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage 
auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil 
die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden 
sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative einge-
reicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrak-
ten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Ab-
schnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit 
bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-
InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wie-
derholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkreti-
sieren, mit dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Le-
bensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen 
und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-
InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter 
der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 

 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit 
Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. 0. 
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VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Woh-
nen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich da-
rauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich die nor-
mative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbei-
ten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müs-
sen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Ver-
ordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tä-
tig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre 
später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein 
Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber 
verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG gel-
tenden Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwer-
derechte ihrer Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur 
Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der BRK-Aus-
schuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.30 Be-
reits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR 
aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordi-
nierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative 
dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erfor-
derlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und tech-
nische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren 
Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen An-
spruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG 
um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die 

 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 0. 
27 Dazu unten Ziff. 0. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie 
die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung 
von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, 
die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein Behinderten-
gleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass 
sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissver-
ständlich, dass Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschrän-
kungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche gel-
tend machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinde-
rungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall ein-
gefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Be-
schwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzuse-
hen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der 
Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.32 Es zeigt sich, 
dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Na-
tur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatori-
schen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den 
zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instru-
mente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwi-
schen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bun-
desrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Ini-
tialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit ei-
ner Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind beste-
hende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsme-
chanismus bei der Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der 
BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Bü-
ros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben 
den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB 
insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regel-
mässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung 
neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt 
es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen 
Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eid-
genössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Be-
reich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt 
keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen 
und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch 
der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-
InG bleiben allerdings zu vage.34 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat 
zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äus-
sern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklu-
sionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem 
Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng ge-
fassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus 
dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kan-
tone, nicht aber den Bund verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche 
Wohnen und Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf 
Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Er-
stellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der 
BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare 
Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch dies-
bezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen 
und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, 
dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwen-
diger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung 
enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung 
von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinde-
rungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu 
erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in 
den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, 
die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB 
in ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des 
Einbezugs von Menschen mit Behinderungen. 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der Behindertenorganisatio-
nen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu 
oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die 
in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl 
den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren 
des Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und 
Private zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnah-
men zu Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zent-
raler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen Unter-
stützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. 
Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Si-
cherstellung der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen 
von Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG auf-
genommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bun-
desleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen37 rückt fol-
gende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Förderung 
des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 
unklar40 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-men-
schen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
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• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu Ungleich-
behandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprob-
leme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 
2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrich-
tung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen überein-
stimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB 
wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort 
auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse 
der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen 
keine der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen 
mit Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den 
Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen 
Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen 
für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrati-
ven Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen.45 Es wird damit das heutige 
System zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. 
Die Formulierung «Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 
ändert daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausge-
hend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keiner-
lei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird 
schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen 
Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt46 und dass keine griffigen 
Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rah-
men der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze 
ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behin-
derungen nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Per-
sonen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere 

 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 0. 
47 Dazu oben Ziff. 0 und 0. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 
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Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund und Kantonen ge-
mäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, 
sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im 
Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzge-
bung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Ein-
druck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 
Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die 
Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meis-
ten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. Jeden-
falls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwal-
tungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System be-
heben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit 
von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffe-
nen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts 
von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes er-
kannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschrän-
ken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu 
ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone 
folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmit-
telbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. 
Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von 
stationären hin zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV 
sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese 
Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege 
zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbe-
stimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeu-
tung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffe-
nen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies 
muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewähr-
leistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den 
grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystema-
tischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten 
Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufge-
nommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allge-
mein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit ge-
meint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, 
mangels Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, 
in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» 
umgetauft werden, ist besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen 
betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Best-
immungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern 
würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG 
somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich über-
arbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen 
den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu 
den Leistungen von Bund und Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbeson-
dere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur 
bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 
21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir 
ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung 
der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Per-
sonen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie 
ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Emp-
fehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewis-
sen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assis-
tenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbst-
bestimmte Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an 
der Zeit, das Modell zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung, welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine 
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Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzi-
elle Verbesserungen nötig. 

Das gilt insbesondere für den Bereich der unterstützten Kommunikation. Menschen, die sich 
nicht oder nicht zuverlässig lautsprachlich ausdrücken können – etwa viele Menschen im Au-
tismus-Spektrum – sind auf Kommunikationshilfen, spezialisierte Therapien und geschultes 
Fachpersonal angewiesen. Derzeit fehlt es jedoch an einem klar geregelten Zugang sowie an 
einer verbindlichen Finanzierung dieser zentralen Leistungen. Unterstützte Kommunikation 
muss als wesentlicher Bestandteil der Teilhabe anerkannt und entsprechend im Leistungska-
talog berücksichtigt werden. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den 
zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegen-
vorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des As-
sistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen 
des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen 
des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im Ge-
sundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-
N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist 
Rechnung zu tragen.  

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene 
Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assis-
tenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung bei-
tragen, muss der Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behin-
derungen vom Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete Bedarfsabklä-
rungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen Fragestellun-
gen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinde-
rungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kogniti-
ven Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber 
werden durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle 
Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende und nachvollzieh-
bare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches 
Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das 
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Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungs-
instrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer Sinnes-
behinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 
im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Erreichen des 
AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, haben heute 
keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilflosenentschädigung 
der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 
ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu 
einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt 
ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose 
Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) 
grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom As-
sistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie 
keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflo-
senentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teil-
weise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbei-
trag haben, ist auf die Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute ha-
ben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Vorausset-
zungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber 
selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein 
Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzun-
gen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch 
Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein ent-
sprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum 
Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues Abklä-
rungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu ge-
währen.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten:
  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Be-
hinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenent-
schädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu 
gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzli-
cher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitge-
bende werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Auf-
wand muss in Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f 
IVV und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitge-
ber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze 
lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von Assistenz-
personen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In Zukunft 
sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die Beschäf-
tigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen 
sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag 
infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unter-
schiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der As-
sistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Perso-
nen im 1. Arbeitsmarkt. 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und 
aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichen-
den Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln 
und Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teil-
habe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die 
Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es 
braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfs-
mittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Be-
reich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt 
braucht es insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Mög-
lichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in An-
spruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenver-
sicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht 
mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Be-
reich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. 
Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von 
Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heim-
eintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der 
Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt 
und gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits 
durch die Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche 
und transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise 
der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung 
entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den 
Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet wer-
den können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 
subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 
gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die 
somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Ge-
bärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keines-
wegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Be-
rufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 
25.3007 an. 

Darüber hinaus ist es dringend notwendig, dass im Bereich der unterstützten Kommunikation 
nicht nur die Kosten für Sprachcomputer übernommen werden, sondern auch die Leistungen 
von spezialisierten UK-Fachpersonen im privaten Alltag finanziell abgesichert sind. Während 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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die Schule in der Zuständigkeit der Kantone liegt, darf die Unterstützung für Menschen, die un-
terstützte Kommunikation angewiesen sind, ausserhalb der Schule nicht enden. Besonders bei 
Autismus zeigen sich erhebliche Schwierigkeiten bei Transferleistungen zwischen schulischer 
Förderung und Alltag. Daher sind eine kontinuierliche, fachlich fundierte Begleitung und Förde-
rung auch ausserhalb der Schule unabdingbar, um eine nachhaltige Kommunikationsfähigkeit 
und echte gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Die fehlende Finanzierung von UK-
Fachpersonen im privaten Kontext stellt eine zentrale Lücke dar, die es dringend zu schliessen 
gilt. 
 
Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärden-
sprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch da-
rauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der 
Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder 
Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei 
den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des 
Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestal-
tet sein. 

• Zugang zu unterstützter Kommunikation zu ermöglichen 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 
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1 Beck et al. (2010). Code de déontologie du travail social en Suisse. AvenirSocial. http://avenirsocial.ch/wp-
content/uploads/2018/12/SCR_Berufskodex_Fr_A5_db_221020.pdf

Département fédéral de l’intérieur DFI
Madame Elisabeth Baume-Schneider
Conseillère fédérale

Soumis par mail à : ebgb@gs-edi.admin.ch

Berne, le 23 septembre 2025

Prise de position d’AvenirSocial sur l’initiative populaire fédérale « Pour
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » et
contre-projet indirect

Madame la Conseillère fédérale Baume-Schneider,
Mesdames et Messieurs,

AvenirSocial est l’association professionnelle suisse du travail social et regroupe environ
4'000 membres. Nous représentons les intérêts des professionnel·le·s au bénéfice d’une
formation tertiaire en travail social, éducation sociale, animation socioculturelle, éducation de
l’enfance et maîtrise socioprofessionnelle. La représentation des intérêts professionnels
s’effectue aux niveaux cantonal, national et international. AvenirSocial s’engage en faveur
d’un travail social de haute qualité et soutient la réalisation des droits humains, de la justice
sociale et de la dignité humaine.

Au regard des principes fondamentaux que nous défendons au sein de notre Code de
déontologie1, nous ne pouvons qu’exprimer une profonde insatisfaction pour ce contre-projet
indirect. Tel que proposé, il répond de manière insuffisante aux revendications centrales de
l’initiative. Il rate ainsi l’objectif d’un réelle inclusion et ignore le droit à l’autodétermination des
citoyen·ne·s. En particulier, le droit des personnes concernées à choisir leur lieu et leur forme
de vie, ainsi qu’à bénéficier d’un logement autonome, n’est pas garanti dans le contre-projet.
De même, le volet consacré à l’AI ne prévoit pas le droit à des prestations d’assistance
permettant une vie autodéterminée. Par conséquent, notre association professionnelle appelle
à un réexamen du contre-projet direct.

Nous vous remercions de la possibilité de prendre position à ce propos et espérons que nos
préoccupations seront prises en compte. Notre prise de position se base sur l’expertise
d’Inclusion Handicap.
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L'essentiel en bref
Pour de nombreuses personnes en situation de handicap, l'initiative pour l’inclusion est
porteuse de grands espoirs. Elles espèrent que leurs conditions de vie s'amélioreront et que
la Suisse – en tant que signataire de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) – s'engagent dans la mise en œuvre d'une égalité effective dans tous
les domaines de la vie. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du
lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires.

Pour que le contre-projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes concernées, il doit
poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion dans l'esprit
de la CDPH. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation de
handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie commune de la
Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour la mise en œuvre de la CDPH
doivent être prévus. Il faut s'assurer que les personnes en situation de handicap et leurs
associations soient impliquées de manière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans
la mise en œuvre de la CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est
pas garanti par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très
étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une prestation de
l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des personnes en situation
de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite presque exclusivement au logement.
On ne peut donc pas parler d'une loi-cadre.

Le contre-projet de loi doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de
résidence pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le mandat
clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de choix qu'à tous
les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. Il faut des directives et des
dispositions transitoires qui montrent à quoi doit ressembler une promotion conséquente du
logement autonome. En outre, des dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert
nécessaire des ressources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour
les personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent contre-projet.
L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les institutions ne sont pas un
lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération ne montre pas non plus l'exemple, que ce
soit en incitant les cantons ou en développant ses propres prestations d'assistance et de
soutien (voir ci-dessous sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de
principes et de critères non contraignants.

La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de l'assurance-
invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la contribution d'assistance ainsi
qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers (p. ex. l'interprétation en
langue des signes) est décisif. Or, aujourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de
la contribution d'assistance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de
personnes en situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations
sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fédéral manque
ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les domaines du logement, du
travail et de la participation sociale en lançant une offensive sur les prestations d'assistance
de l'AI et en donnant un exemple positif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le
fait que le contre-projet permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très limitée pour
les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de contre-projet mis en
consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une réponse adéquate à l'initiative
pour l’inclusion.
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2 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à
l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible
sur https://www.efk.admin.ch/fr/audit/mesures-de-soutien-a-lautonomie-dans-le-logement-pour-les-
personnes-en-situation-de-handicap/ (28.07.2025), L'essentiel en bref.

Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion
En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-après
Comité CDPH) a critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffisante de la CDPH2. S'il est
compréhensible que l'égalité des personnes en situation de handicap ne puisse pas être
garantie par une seule loi pour tous les domaines de la vie, il n'en reste pas moins que la
Suisse a besoin d'un cadre légal pour l'intégration des personnes en situation de handicap.
Mais une loi sur l'inclusion digne de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique
d'inclusion plus progressiste. Or, l'avant-projet n'y parvient pas.

L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne concerne, avec
une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font appel à une prestation de
l'assurance-invalidité. Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un
quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les personnes
qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un accident et qui ont besoin
de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été
diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont pas non plus prises en compte, par exemple. C'est
inacceptable pour une loi qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH.

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. Les
obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des personnes
en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisationnelles doivent
être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au moins couvrir en principe
l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap en Suisse.

Un changement de système manqué en matière de logement
La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. À juste
titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et il y a un grand
besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante (loi fédérale sur les
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides ; LIPPI) sur le
logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc pas. Il continue de mettre
trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une stratégie coordonnée de la
Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-projet ne comporte pas non plus le
mandat clair donné aux cantons de garantir le libre choix de la forme et du lieu de résidence.
Les personnes en situation de handicap n'ont donc aucun droit subjectif au libre choix de la
forme et du lieu de résidence. La Confédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se
contente de définir des objectifs, des principes et des critères. Les mesures contraignantes
font défaut. Il n'y a pas non plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération
sur la manière de promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre
d'institutions. Il manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des
ressources des institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que
le Parlement a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003
« Modernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le
Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas garanti
pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3.
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4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances
(CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en
situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s.

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion sont
toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir que si les
moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement de prestations de
soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la contribution d'assistance
de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et harmonisées entre elles. Une
stratégie commune de la Confédération et des cantons doit être ancrée dans la loi sur
l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se concrétiser, il faut plus de clarté et
d'engagement à tous les niveaux.

Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité
La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le cadre
de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribution d'assistance,
aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension des prestations
correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la participation sociale,
restent en grande partie absentes4. Il s'agit pourtant d'une condition préalable à une vie
autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoccupation centrale de l'initiative
d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent que des mesures visant à influencer la
fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès des personnes dont la capacité d'action est
limitée à la contribution d'assistance ainsi que la possibilité de mener des essais pilotes en
vue de simplifier les prestations d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications
d'ordonnances sont annoncées. Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du
RAI ne font toutefois, pour la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires
déjà transmises au Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour
l'inclusion.

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont nécessaires à
différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de handicap à la
contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxiliaires. Et il faut un
meilleur accès, en particulier pour les personnes en situation de handicap qui n'ont besoin de
moyens auxiliaires tels que des appareils auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS.
En ce qui concerne les prestations de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de
contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de la
profession (surtout les prestations d'interprétation en langue des signes et en langue écrite).

Nous espérons vivement que notre avis sera pris en compte. Si vous avez des questions,
Madame Emilie Clavel, co-secrétaire générale, se fera un plaisir de vous répondre à l’adresse
électronique suivante : e.clavel@avenirsocial.ch

Avec nos plus cordiales salutations,

Emilie Clavel Camille Naef
Co-secrétaire générale Responsable études
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Reoierunosrat. Kasernenstrasse 31. 4410 Liestal

Eidgenössisches Departement des lnnern

Per E-Mail an:
ebqb@qs-edi.admin.ch

Liestal, 23. September 2025

Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative <Für
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative)>

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 des Eidgenössischen Departements des lnnern (EDl) wurde der
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung zum
indirekten Gegenvorschlag zur lnklusions-lnitiative Stellung zu nehmen

Gerne lassen wir lhnen unsere Stellungnahme hiermit zukommen

lnhalt

l. Ausgangslage

ll. Zusammenfassende Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur
lnklusions-lnitiative

lll. Artikelbezogene Stellungnahme zum Vorentwurf lnklusionsgesetz

lV. Artikelbezogene Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die
lnvalidenversicherung ( IVG)

l. Ausgangslage

Der ipdirekte Gegenvorschlag beinhaltet ein neues Rahmengesetz auf Ebene des Bundes (lnklusi-
onsgesetz) sowie die Teilrevision des Bundesgesetzes über die lnvalidenversicherung (lVG; SR
831.20).

Mit dem lnklusionsgesetz wird zugleich der Auftrag an den Bundesrat zur Revision des Bundesge-
setzes über die Eingliederung von invaliden Personen (IFEG: SR 831.26) (Motion 24.3003 SGK-N
<Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstüt-
zung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen>) aufgegriffen.

1
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ll. Zusammenfassende Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur lnklusions-lni-
tiative

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt die lnklusion von Menschen mit Be-
hinderungen und damit das Ziel, die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit und ohne Be-
hinderungen zu erreichen. Der Vorentwurf zum lnklusionsgesetz wird jedoch inhaltlich kritisch be-
urteilt, da er den Anliegen der lnklusions-lnitiative nicht gerecht wird.

Des Weiteren fehlt ein umfassender Behinderungsbegriff, stattdessen wird ein neuer Begriff der
<betroffenen Personen> eingeführt, welcher ausdrücklich an Art. 112b BV und damit am Begriff
der invaliden Personen anknüpft. Der Begriff der <invaliden Personen> orientiert sich an der Versi-
cherungslogik. Er deckt die umfassenden, alle Lebensbereiche betreffenden Anforderungen an ln-
klusion als Menschenrecht nicht ausreichend ab. Ausgehend von diesem Begriff können die Anlie-
gen der lnklusions-lnitiative nicht ausreichend umgesetzt werden. Zudem fehlen verbindliche Vor-
gaben für Bund und Kantone, ein Rechtsanspruch auf selbstbestimmtes Wohnen sowie ein sub-
stanzieller Ausbau von Assistenz- und Unterstützungsleistungen.

Die Übertragung von lnhalten des IFEG in den Vorentwurf des lnklusionsgesetzes bewerten wir
als nicht erfolgreich. Die einschlägigen Normen wurden nicht modernisiert, wie es für eine inklusi-
ven Ansatz erforderlich gewesen wäre.

Es fehlt zudem die Konzeption einer Systemarchitektur, die das Zusammenwirken eines lnklusi-
onsgesetzes mit den Gleichstellungsgesetzgebungen von Bund und Kantonen, den kantonalen
Aufgaben in der Behindertenhilfe gemäss IFEG und den einschlägigen Leistungen der Bundesso-
zialversicherungen, namentlich des Assistenzbeitrages der lnvalidenversicherung, aufzeigt. Dies
wäre erforderlich, damit die Ziele geeignet, koordiniert und ohne Bruchstellen erreicht werden kön-
nen.

lm Einzelnen:

a) Geltungsbereich ist zu eng gefasst

Der Regierungsrat BL ist der Ansicht, dass das lnklusionsgesetz wesentliche Punkte zur Förde-
rung der unabhängigen Lebensführung und der lnklusion von Menschen mit Behinderungen nicht
abd-eckt. Die Befürchtung ist somit, dass der vorliegende Vorentwurf keine Verbesserungen bringt,
sondern den Status quo festigt.

Der Begriff <Menschen mit BehinderungenD ist zudem im Bundesrecht im Rahmen des Bundesge-
setzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG; SR
151.3) bereits definiert und inhaltlich besetzt. Dieser Ausgangslage trägt der Vorentwurf nicht
Rechnung. Er schaffi eine materielle Differenz zwischen dem BehiG und dem Vorentwurf zum ln-
klusionsgesetz. Das ist weder enruünscht noch geeignet.

Der Regierungsrat BL weist darauf hin, dass das kantonale Rahmengesetz über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechteoesetz BL. BRG BL: SGS 109) eine breitere De-
finition von <<Menschen mit Behinderungen) verwendet. So beschreibt $ 3 Abs. 1 BRG BL: <<Zu

den <Menschen mit Behinderungen> im Sinne dieses Gesetzes zählen Menschen, die langfristige

JlI

Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative <Für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen (lnklusions-lnitiative)>, 23. September 2025

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft (BL) lehnt daher den indirekten Gegen-
vorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative <Für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen (lnklusions-lnitiative)> - bestehend aus dem Vorentwurf des Inklusionsge-
setzes und den Änderungen des Bundesgesetzes über die lnvalidenversicherung - ab. Die
Stellungnahme lehnt sich an der Musterstellungnahme der Konferenz der Sozialdirektorin-
nen und Sozialdirektoren an.
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körperliche, geistige, psychische oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern können.>

Mit der in Art. 1 Abs. 1 des Vorentwurfs zum lnklusionsgesetz enthaltenen Definition von <<Men-

schen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV) ist der Geltungsbereich aus dem Blick-
winkel der lnklusion zu eng gefasst. Der rechtliche Begriff <lnvalide> wird von der Logik der lnvali-
denversicherung dominiert, die auf leistungsspezifische lnvalidität und auf Schadensminderung
fokussiert. Der Begriff <Menschen mit Behinderungen) müsste sich in einem lnklusionsrahmenge-
setz an der zeitgemässen Definition der UN-BRK orientierten und mindestens die im BehiG V€räIl-
kerte Definition einschliessen.

Um den Vorgaben der UN-BRK zu entsprechen, muss ein Rahmenge setzzur lnklusion von Men-
schen mit Behinderungen zudem alle Lebensbereiche einbeziehen. Zu den Lebensbereichen ge-
hören beispielsweise nebst Wohnen und Arbeiten auch Freizeit (insbesondere auch Sport), Bil-
dung und Mobilität. Zu den Lebensbereichen müssen Grundsätze formuliert werden oder die For-
mulierung muss zumindest offen genug gestaltet sein, damit eine spätere Enrveiterung auf zusätzli-
che Lebensbereiche möglich ist. Der Vorentwurf beinhaltet lediglich die Bereiche Wohnen und Ar-
beit. Dies ist nicht ausreichend und wird den Anforderungen der UN-BRK nicht gerecht.

Gleichzeitig wird die Problematik deutlich, die mit der lntegration der IFEG-Normen in den Vorent-
wurf entstanden ist. Das IFEG weist den Kantonen Aufgaben sowie Finanzierungsverpflichtungen
zu. Dabei ist aktuell der Versicherungsbegriff der <invaliden Personen> massgeblich. Eine Auswei-
tung dieses Begriffs könnte jedoch dazu führen, dass die Aufgaben und die finanzielle Belastung
der Kantone zunehmen.

Es wird nicht aufgezeigt, wie die Schnittstellen von lnklusion, Gleichstellung und Behindertenhilfe
gemäss IFEG miteinander agieren und ggf. schrittweise angenähert werden können.

b) Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen

Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen bleibt im indirekten Gegenvorschlag un-
klar. Den Kantonen werden mit dem lnklusionsgesetz neue Aufgaben übertragen. Es bleibt jedoch

unklar, welche Rolle und Verantwortung der Bund im Bereich der lnklusion von Menschen mit Be-
hinderungen übernimmt. Ebenso ist die Finanzierungskompetenz zwischen Bund und Kantonen
nicht geregelt.

Eine klare Regelung zu Aufgaben, Kompetenzen und Finanzierung zwischen Bund und Kantonen
würde die Umsetzung beschleunigen und die effektive Förderung der unabhängigen Lebensfüh-
rung und lnklusion von Menschen mit Behinderungen begünstigen. Des Weiteren fehlt die kon-
krete Koordination zwischen den staatlichen Ebenen. Der Vorentwurf zum lnklusionsgesetz gibt
lediglich vor, dass sich Bund und Kantone regelmässig über die Fortschritte bei der Umsetzung
der gesetzlichen Ziele austauschen.

c) Fehlende Abstimmung mit laufenden Gesetzesrevisionen auf Bundesebene und man-
gelnde Anschlussfähigkeit

Es wurde die Gelegenheit verpasst, den vorliegenden Entwurf des lnklusionsgesetzes mit anderen
wesentlichen Gesetzen der Behindertenpolitik abzustimmen und anschlussfähig an anstehende
Revisionen auszugestalten. So scheint beispielsweise keine Abstimmung mit der laufenden Revi-
sion des Behindertengleichstellunggesetzes des Bundes stattgefundenzu haben. Es fehlt ein sys-
tematisch fundiertes Vorgehen sowie eine gezielte Anknüpfung und Abstimmung.

Stellungnahme zum indirekten.Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative <Für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen (lnklusions-lnitiative)), 23. September 2025
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d) IFEG wurde nicht modernisiert

Der Regierungsrat BL lehnt die lntegration des IFEG in das neue Rahmengesetz ab.

Mit der Motion SGK-N 24.3003 <Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und ent-
sprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen> wird
der Bundesrat beauftragt, zeitgemässe Rechtsgrundlagen für: das IFEG und die weiteren damit
verbundenen Bundesgesetze zu schaffen. Der Gegenvorschlag zur lnklusions-lnitiative wird die-
sem Auftrag nicht gerecht.

Der Vorentwurf des lnklusionsgesetzes fokussiert auf lnstitutionen und nicht auf Leistungen, die
Personen mit Behinderungen für eine gelingende lnklusion und gesellschaftliche Teilhabe benöti-
gen. Es besteht zudem ein starkes Ungleichgewicht in den Ausführungen zu den stationären im

Vergleich zu den ambulanten Leistungen. So enthält der indirekte Gegenvorschlag beispielsweise
detai llierte Anerkenn ungsvoraussetzungen für I nstitutionen.

Für ambulante und stationäre Leistungen fehlen Bestimmungen betreffend Bedarfsabklärung. Zu-
dem sollte die Bedarfsabklärung für die verschiedenen ambulanten und Assistenz-Leistungen von
Bund und Kantonen abgestimmt werden, um die Komplexität für Betroffene sowie die Behörden zu
reduzieren.

Die Erneuerung des IFEG ist in enger Abstimmung mit den Kantonen vorzunehmen. Dies erfordert
sowohl Sorgfalt als auch ausreichend Zeit und sollte im Rahmen der oben genannten Motion um-
gesetzt werden. An der Ausarbeitung sind die Kantone direkt zu beteiligen.

e) Aktionspläne

Gemäss Att. 12des vorgeschlagenen lnklusionsgesetzes wird jeder Kanton dazu verpflichtet, ei

nen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und der lnklusion der betroffe-
nen Personen in den Bereichen Wohnen und Arbeit zu erstellen.

Kantonale Aktionspläne alleine werden nicht als geeignetes lnstrument angesehen. Soll die lnklu-
sion und die Förderung unabhängiger Lebensführung von Menschen mit Behinderungen nachhal-
tig umgesetzt werden, wäre dies über kantonale Umsetzungsgesetzgebungen zu regeln. Der An-
spruch auf Nachhaltigkeit wird von der UN-BRK postuliert. Kantonale Aktionspläne können Umset-
zungsgesetzgebungen nicht ersetzen, jedoch ein ergänzendes lnstrument darstellen.

Aktionspläne und Umsetzungsgesetzgebungen sollen sich zudem an der UN-BRK und deren Ver-
pflichtungen auf kantonaler Ebene orientieren. Dabei ist sicherzustellen, dass sämtliche Lebensbe-
reiche berücksichtigt werden und nicht lediglich die Lebensbereiche Wohnen und Arbeit. Es drängt
sich zudem die Frage auf, mit welchem lnstrument der Bund die Umsetzung der UN-BRK bezüg-
lich seines Zuständigkeitsbereichs unterstützt, denn die UN-BRK bezieht sich auf alle Staatsebe-
nen (Bund, KantonJund Gemeinden).

I ll. Arti kelbezogene Stel lu ng nahme zum Vorentwu rf I nklusionsgesetz

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Wie bereits in Kapitel ll ausgeführt, bedauert der Regierungsrat BL, dass die Definition der be-
troffenen Gruppe von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV sehr eng gefasst
ist. Dies entspricht weder der UN-BRK noch ist diese Einschränkung zeitgemäss.

Der Begriff <betroffene Personen> kann nicht an Art. 112b BV anknüpfen. Dieser Begriff ist versi-
cherungsrechtlich geprägt und bezieht sich auf eine Teilgruppe von Menschen mit Behinderungen,

'}I
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nämlich auf lnvalidität im Sinne von voraussichtlicher oder vorliegender Enrverbsunfähigkeit (Art. I
ATSG). Zwar lässt sich der Begriff weiter fassen (berufliche, medizinische, soziale Eingliederung),
jedoch nur bei bestehendem Rechtsanspruch, insbesondere in der Sozialversicherung. Des Weite-

ien zeigt sich, dass sich das lnklusionsgesetz nur auf den Lebensbereich Wohnen und (marginal)

auf den Lebensbereich Arbeit bezieht. Weitere Lebensbereiche bleiben unberührt. Das genügt

dem Verständnis von lnklusion, beispielsweise gemäss der UN-BRK nicht. Ein lnklusionsgesetz
müsste sich stattdessen an den Behindertenrechten orientieren, die soziale Teilhabe aller Men-
schen mit Behinderungen gemäss UN-BRK einschliessen - etwa auch ältere Menschen mit alters-

bedingten Beeinträchtigungen. Ein lnklusionsgesetz müsste zudem alle Lebensbereiche umfas-
sen.

Die gewählte Anbindung des lnklusionsgesetzes an den Begriff aus Art. 112b BV ergibt sich aus

der lntegration des bisherigen IFEG, das auf die Behindertenhilfe und den lnvalidenbegriff fokus-
siert. Die Begriffe <Menschen mit Behinderungen) (UN-BRK) und <invaliden Personen> (Art. 112b

BV) spiegeln jepoch unterschiedliche Anspruchsgruppen und Leistungen wider, was der Entwurf
nicht ausreichend berücksichtigt. Es fehlt die Systemarchitektur, wie die Behindertenrechte und die
Behinderten hi lfe sinnvol I m iteinander verbu nden werden kön nen.

Zentrale Begrifflichkeiten wie lnklusion, persönliche Assistenz oder betroffene Personen sind nicht

definiert. Dadurch wir die Rechtssicherheit gefährdet.

2. Abschnitt: Ziele der lnklusion von betroffenen Personen

Die im zweiten Abschnitt genannten Ziele der lnklusion sind kohärent mit den zentralen Prinzipien
der UN-BRK. Die <Stärkung der unabhängigen Lebensführung)), <Förderung der Teilhabe der be-

troffenen Personen qn der Gesellschaft> und <Stärkung der Achtung der Unterschiedlichkeit und

der Akzeptanz der betroffenen Personen als Teil der Vielfalt der Gesellschaft> bilden eine solide
Basis. Das lnklusionsgesetz müsste die konkretere Umsetzung der vorgenannten Ziele jedoch im
Folgenden stärker ausführen.

3. Abschnitt: Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens

Der Regierungsrat begrüsst, dass Art. 4 zum selbstbestimmten Wohnen Bezug auf die UN-BRK
nimmt und die freie Wahl der Wohnform von Bund und Kantonen zu gewährleisten ist. Es wird je-

doch bedauert, dass die Vorlage keinen Rechtsanspruch auf selbstbestimmtes Wohnen verankert.
Zudem fehlen klare Verpflichtungen für Bund und Kantone sowie eine verbindliche gemeinsame

Strategie.

Des Weiteren fehlt im Vorentwurf zum lnklusionsgesetz der Einbezug der Verhältnismässigkeit.
Die Abwägung von öffentlichen und privaten lnteressen, die den im Gesetz verankerten Rechten
entgegenstehen, sind zwingend zu berücksichtigen.

lm Hilfsmittelbereich der lV gilt beispielsweise der Grundsatz, dass Hilfsmittel <einfach und zweck-
mässig> zu sein haben. Eine vergleichbare Regelung zur Konkretisierung des Verhältnismässig-
keitsprinzips sollte zwingend in den allgemeinen Grundsätzen von Art. 4 des Gesetzes verankert
werden. Andernfalls dr:ohen nicht nur rechtliche Unsicherheiten, sondern auch erhebliche finanzi-
elle Risiken sowie potenzielle Ungleichbehandlungen gegenüber anderen Anspruchsgruppen, bei-

spielsweise Familien.

ln Anlehnung an die Konferenzder Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), halten wir
fest, dass sich zudem folgende Fragen stellen:

Jlt
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- Bauliche Zugänglichkeit (Art. 4 Abs. 3): Die Formulierung ist unklar und überschneidet sich mit
dem BehiG. Eine Koordination oder Abgrenzung zu bestehenden Regelungen ist erforderlich.

- Ambulante Leistungen (Art. 4 Abs. 4): Die Einschränkung auf lnstitutionen als Erbringer ambu-
lanter Leistungen ist zu eng. Die Venrvendung des Begriffs <Leistungserbringende> wäre sach-
gerechter.

- Zuständigkeiten: Der Venrueis auf Massnahmen <im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten>
bleibt vage. Es braucht eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kantonen.

- Bedarfsabklärung (Art. 5): Die Bedarfsabklärung wird vorausgesetzt, ist aber nicht geregelt.
Eine gesetzliche Verankerung, in Abstimmung mit der ELG-Revision ist angezeigt.

- Thematische Reichweite: Die Konzentration auf das Thema Wohnen greift zu kurz. Eine spä-
tere Öffnung auf weitere Lebensbereiche sollte vorgesehen werden.

Um eine umsetzbare Rechtsgrundlage zu schaffen, müssen die vorgenannten Punkte im weiteren
Gesetzgebu ngsverfahren geklärt u nd d ie Ausfü hru ngen präzisiert werden.

Art. 4 Allgemeine Grundsätze
Der Regierungsrat BL macht darauf aufmerksam, dass in den Bereichen Förderung von hindernis-
freiem Wohnraum sowie der Sicherstellung des Zugangs vulnerabler Personengruppen zu ambu-
lanter Gesundheitsversorgung bereits wesentliche Massnahmen umgesetzt werden:

Abs. 3 Bst. a beschreibt, dass Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten den Bau von
technisch und baulich hindernisfreiem Wohnraum oder die Anpassung von bestehendem Wohn-
raum fördern sollen. Der Regierungsrat BL macht darauf aufmerksam, dass für die Gruppe von
Personen im AHV-Alter, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen einen Bedarf haben, be-
reits ein Programm zui Wohnraumförderung besteht. Die Gruppe der Leistungsberechtigten im
AHV-Alter wäre Teil der Gruppe von <Menschen mit Behinderungen), würde die Definition der in
Anlehnung an die UN-BRK - wie in der vorliegenden Vernehmlassungsantwort gefordert - weiter
gefasst.

Die Vorgaben betreffend Förderung von hindernisfreiem Bauen für die durch das lnklusionsgesetz
sehr eng definierte Gruppe von <betroffenen Personen> müsste folglich ergänzt und mit bereits
bestehenden gesetzlichen Grundlagen für die vulnerable Gruppe <Alter> - sowohl auf Bundes- als
auch auf Kantonsebene - abgestimmt werden.

Abs. 5 führt aus, dass es den Kantonen freisteht, für die Hilfe und Pflege zu Hause gemäss
Art. 1 12c Abs. 1 BV zu sorgen. Dieser Absatz ist redundant, da die Kompetenz in diesem Artikel
der Bundesverfassung explizit den Kantonen zugewiesen wird. Sowohl auf Bundes- als auch auf
Kantonsebene bestehen zudem zahlreiche Erlasse und einzelne Gesetzesartikel, die den diskrimi-
nierungsfreien Zugang aller Personen zur Gesundheitsversorgung gewährleisten. Darauf legt der
Kanton BL bereits jetzt grossen Wert und unterhält zahlreiche Leistungsvereinbarungen mit Leis-
tungserbringern, die zusätzliche Leistungen (ausserhalb der ordentlichen Finanzierung durch die
Sozialversicherungen) für vulnerable Gruppen erbringen. Diese Vereinbarungen werden regelmäs-
sig überprüft. Zudem haben alle Menschen, unabhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand, eine
Wahlfreiheit bezüglich ihrer medizinischen Versorgung. Selbstbestimmung gilt als zentraler Pfeiler
einer erfolgreichen Gesundheitsversorgung. Der Regierungsrat BL sieht die zentrale Herausforde-
rung in der Finanzierung der entsprechenden Leistungen. Dieser Punkt wird in keiner Weise mit
dem lnklusionsrahmengesetz gelöst.

Art. 5 Grundsätze für Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens
Es ist nicht verständlich, warum die Anknüpfung an den individuellen behinderungsbedingten Be-
darf bei individuellen Leistungen unter dem Titel des selbstbestimmten Wohnens eingeordnet und
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damit beschränkt wird. Die Anknüpfung von individuellen Leistungen an den individuellen behinde-
rungsbedingten Bedarf gilt für alle Lebensbereiche, namentlich den Lebensbereich der Arbeit.

4. Abschnitt: Anerkennung von lnstitutionen

Der im Vorentwurf des lnklusionsgesetzes gewählte Ansatz, namentlich mit dem Einbezug der be-
stehenden IFEG-Normen, steht - zumindest teilweise - den Zielen der lnklusions-lnitiative sowie
der Stossrichtung der UN-BRK entgegen. Ausgangspunkt und Träger von Rechtsansprüchen
muss vielmehr die Person mit Behinderung selbst sein. Sie hat Anspruch auf angemessene Leis-
tungen in den Lebensbereichen, u.a. in den Bereichen des IFEG: Arbeit, Tagesgestaltung und
Wohnen. Diese Leistungen sind nach dem individuellen, behinderungsbedingten Bedarf zu bemes-
sen und auszurichten. Zugleich ist der freien Wahl der Leistungserbringenden durch die betroffene
Person angemessen Rechnung zu tragen. Die Kantone gewährleisten, dass ein entsprechendes,
bedarfsgerechtes Angebot an Leistunqen zur Verfügung steht.

Der Schwerpunkt sollte auf der Gewährleistung von Angeboten und Dienstleistungen durch die
Kantone liegen. Deshalb sollen keine Vorgaben zum Verhältnis zwischen ambulanten und statio-
nären Leistungen an die Kantone gegeben werden. Ein Fokus soll dabei nicht einseitig oder vor-
rangig auf stationäre Leistungen oder die institutionelle Leistungserbringung beschränkt werden.
Grundsätzlich sollte ein Fokus offen sein und sich an den Bedarfen und der Wahlfreiheit der Per-
sonen orientieren. Das schliesst die Möglichkeit ein, dass ein Fokus auch umgekehrt formuliert
werden könnte und institutionelle Leistungen subsidiär zur Abdeckung der Bedarfe formuliert wer-
den. Leistungen für Menschen mit Behinderungen sollen, wenn möglich, ambulant erbracht wer-
den. Bestimmungen zu Durchlässigkeit und Ubergang zwischen stationären und ambulanten Leis-
tungen wären zu ergänzen. Diese fehlen im Vorentwurt zum lnklusionsgesetz.

Eine einheitliche und individuelle Bedarfsabklärung für die Personen mit Behinderungen in allen
relevanten Leistungsbereichen ist unerlässlich, um eine bedarfsgerechte und personenzentrierte
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Eine solche Anknüpfung findet
sich aber nur eingeschränkt auf das selbstbestimmte Wohnen (Art. 5 Bst. c des Vorentwurfs). Das
greift zu kurz. Eine anschlussfähige Bedarfsermittlung wäre zudem notwendig um ambulante Leis-
tungen der Kantone in der Behindertenhilfe (beispielsweise agogische Fachleistungen) systema-
tisch mit Leistungen des Assistenzbeitrages der lV verknüpfen zu können. Ein solche Verbindung
fehlt. Die.notwendige Systemarchitektur zur Verstärkung ambulanter Leistungen und zur Gestal-
tung der Ubergänge von stationär zu ambulant in der Behindertenhilfe ist nicht vorhanden.

Eine weitere Anknüpfung fehlt in der Folge in Abschnitt 6 <Anerkennung der lnstitutionen>. Art.7
Bst. c beschränkt allgemein auf <Bedürfnisse> als Kriterium für die Anerkennung von lnstitutionen
mit Schweipunkt auiwohnort und Wohnform. Auch das greift zu kurz und wird dem Anspruch auf
Soziale Teilhabe nicht gerecht.

Art. 6 Grundsätze
Abs. 1 verpflichtet die Kantone neue lnstitutionen anzuerkennen, welche die lnklusion der betroffe-
nen Personen fördern. Dieser Auftrag wäre gemäss Gutachten zur Kompetenzausscheidung nach
Art. 1 12b und Art. 1 1 2c BV des Bundesamtes für Justiz (BJ) vom 10. September 2024 so zu ver-
stehen, dass die Kantone ausschliesslich für kollektive Massnahmen zuständig wären - d.h. nur
für Massnahmen die nicht individualisierbaren Personen zurechenbar sind und der Eingliederun$
<lnvalider> dienen. Die Bestimmung verpflichtet die Kantone gemäss BJ insbesondere zur Finan-
zierung von lnstitutionen, die dem Wohnen und dem Arbeiten dienen.
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Dem kann der Kommentar zur Bundesverfassung zu Art. 112b BV entgegengehalten werden.

Demnach stehen die Vorgaben der Ziele der Eingliederung - u.a. Art. 8 Abs. 4 BV und UN-BRK
und der damit verbundene Förderungsauftrag zur Eingliederung - im Mittelpunkt. Der Förderungs-

auftrag knüpft an der Person an. Es liegt in der Kompetenz der Kantone, wie sie diesen Förde-
rungsäuftrag umsetzen. Das Kantonale Recht ist dabei mindestens so auszugestalten, dass es

bundes- und völkenechtlichen Minimalstandards entspricht. Die Verpflichtung der Kantone umfasst

im Minimum die Bereiche stationär und teilstationäre Leistungen, jedoch geht die Verpflichtung
nicht so weit, dass der Schwerpunkt zwingend auf stationären Leistungen liegen muss und nicht

auch in den ambulanten Leistungen liegen könnte. Kantone können demnach bereits heute auch

ambulante Leistungen anbieten und vom Bedarf der einzelnen Person ausgehen, um die Einglie-

derung der Person zu fördern.

Es besteht damit keine Verpflichtung zu einem mengenmässigen Schwerpunkt die lnstitutionen zu

finanzieren. Aus diesem Blickwinkel trägt der Vorentwurf zum lnklusionsgesetz der Motion 24.3003
SGK-N <Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Un-

terstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen> nicht Rechnung. ln einzelnen
Bestimmungen besteht gar das Risiko eines Rückschritts, da das bestehende IFEG grundsätzlich

von der Person ausgeht, vergleiche dazu z.B. Att. 2 (IFEG, SR 831.26). Dort wo der Bedarf nach
institutionellen Leistungen der individuellen Person besteht, finanziert der Kanton Leistungen. Der

vorliegende Vorentwurf trägt diesen Anforderungen nicht bzw. nicht ausreichend Rechnung.

Auch aus diesen Gründen sollte der Schwerpunkt auf der Gewährleistung von Angeboten und

Dienstleistungen durch die Kantone und nicht in einem vorgegebenen Schwerpunkt auf der Aner-

kennung der lnstitutionen liegen.

6 Abs. 2 Bst. b beschreibt, dass lnstitutionen anerkannt werden können, die auf dem ergänzen-
den Arbeitsmarkt Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Die Entwicklung hin zu ambulanten Begleit-
leistungen und Supported Employment für Arbeitsplätze im allgemeinen Arbeitsmarkt - welche

derzeit in den Kantonen voranschreitet - wird nicht berücksichtigt. Dies stellt eine verpasste
Chance dar. Ebenso wird die Möglichkeit der ambulanten Tagesgestaltung ausserhalb von Tages-

stätten nicht genannt (Art. 6 Bst. c).

Art. 7 Anerkennungsvoraussetzungen
Art.7 Bst. h verpflichtet die lnstitutionen, die betroffenen Menschen mit Behinderungen angemes-

sen zu entlöhnen, denen sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Es bleibt unklar, was eine ange-
messene Entlöhnung bedeutet und wie der Lohn als zusätzliches Einkommen zur lV-Rente gese-

hen wird.

Bst. i führt das Sicherstellen der Fahrten zu und von lnstitutionen aus, die eine Anerkennungsvo-
raussetzung für lnstitutionen ist. Es wird bedauert; dass die Formulierung sich nicht auf die Wege

zu und von Angeboten bezieht, und die lnstitutionen als Ziel- und Ausgangspunkte in den Fokus

stellt.

Art. I Beschwerderecht von Organisationen
Der Regierungsrat BL begrüsst das enrveiterte Beschwerderecht von Organisationen.

5. Abschnitt: Kostenbeteiligung der Kantone und Anspruch auf Subventionen

Der Regierungsrat BL stimmt mit der SODK überein: Art. 10 setzt die bisherige, institutionenba-
sierte Subventionslogik fort, indem er ausschliesslich eine Kostenbeteiligung bei anerkannten lnsti-

tutionen vorsieht. Andere Leistungserbringungsformen - insbesondere im ambulanten oder inter-

mediären Bereich - bleiben unbeiücksichtigt.2u notieren ist jedoch, dass eine Verknüpfung mit

fit
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Art. 4 Abs. 1 (Recht auf Wohnen nach eigenen Vorstellungen) hergestellt wird und ein möglicher
Rechtsanspruch auf Subventionen vorgesehen ist.

Zudem sollte Abschnitt 5 um den Ausschluss der Finanzierung von institutionellen Angeboten im
Ausland ergänzt werden. Dies gründet unter anderem darin, dass Rechtssicherheit hergestellt wer-
den muss. Die Einhaltung der Anerkennungsvoraussetzungen im Ausland könnte territorial nicht
geprüft und nicht durchgesetzt werden.

6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne

Es fehlen wirksame Bestimmungen, die sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre
Verbände angemessen in die Umsetzung der Gesetzgebung einbezogen werden. Zudem existie-
ren keine klaren Vorschriften zur laufenden Uberprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung der
UN-BRK (mangelndes Monitoring).

Wie bereits in Kapitel ll e) ausgeführt, werden kantonale Aktionspläne alleine nicht als ausreichend
erachtet, könnten jedoch als ergänzendes lnstrument zu kantonalen Gesetzgebungen genutzt wer-
den. Eine nachhaltige Umsetzung der lnklusion und der Förderung einer unabhängigen Lebens-
führung von Menschen mit Behinderungen bedarf kantonaler Umsetzungsgesetzgebungen. Akti-
onspläne und Umsetzungsgesetzgebungen sollen sich zudem an der UN-BRK und deren Ver-
pflichtungen auf kantonaler Ebene orientieren. Dies bedingt den Einbezug aller Lebensbereiche
und nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit.

Damit die Aktionspläne wirksam sind, bedarf es den abgestimmten Einbezug aller Ebenen (Bund,
Kantone und Gemeinden).

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Es fehlen in den Schlussbestimmungen die Übergangsbestimmungen

lV. Artikelbezogene Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die lnvali-
dönversicherung (lVG)

Generell

Die Teilrevision des IVG bietet die Chance, Hürden für den Zugang zum Assistenzbeitrag zu über-
prüfen und abzubauen. Dies gilt ebenso für Menschen mit psychischen Behinderungen, die im
heutigen System einen erschwerten Zugang zu Unterstützungsleistungen haben. Personen ohne
Anspruch auf eine lV-Rente sind nach geltendem Recht (vgl. Art. 42 Abs.3 IVG) auch vom An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung ausgeschlossen. ln der
Folge sind sie häufig vom Zugang zu Assistenzbeiträgen ausgeschlossen.

Um auch Menschen mit psychischen Behinderungen den Zugang zu Assistenzbeiträgen zu er-
möglichen, sollte auf die Voraussetzung eines Rentenanspruchs gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG ver-
zichtet werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Hilflosenentschädigung ein geeignetes Zugangskrite-
rium für Assistenzleistungen bei psychischer Behinderung darstellt.

Erfahrungen aus den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt zeigen, dass rund 1'000 Perso-
nen - mehrheitlich mit psychischer Behinderung - ambulante Wohnbegleitung auf Basis einer indi-
viduellen Bedarfsermittlung in Form von Assistenz- und Fachleistungsstunden beziehen. Diese
Personen erfüllen jedoch nicht die Voraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung für lebens-
praktische Begleitung und sind deshalb vom Zugang zu Assistenzbeiträgen ausgeschlossen.

JI
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Diese Thematik ist wesentlich. Sie wird jedoch im Entwurf zur Teilrevision des IVG nicht aufgegrif-
fen.

Art 21bis Abs. 3 IVG
Die ergänzende Präzisierung wird begrüsst.

Aft. 2l quinquies je

Die mit <6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket per 01. Januar 2012> eingeführten neuen

Bestimmungen zur Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln sind in den vergangenen Jahren
mehrfach zur Anwendung gelangt und haben bei mehreren Hilfsmitteln (u.a. Hörgeräten, Rollstüh-
len) zur Abgeltung der lV-Leistungen mittels Pauschalbeiträgen geführt. Andererseits blieb der Ein-
fluss auf übersetzte Preise in der Schweiz unter den Enivartungen und es fehlte dem BSV oft nur
schon die Möglichkeit, in die Preiskalkulation der Leistungserbringer Einsicht nehmen zu können.

Eine entsprechende gesetzliche Berechtigung ist deshalb sehr zu begrüssen.

Aft. 2lsexies
Annlich wie die fehlende Einsicht in die Preiskalkulationen der Leistungserbringer ist die fehlende
Weitergabe von Vergünstigungen an die lV bzw. die Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger
ein kostentreibender Faktor. Betrachtet man die teils äusserst aufirändigen und sicherlich teuren
Werbekampagnen für gewisse Hilfsmittel der lV (namentlich von Hörgeräten), so steht ausser
Zweifel, dass hier Vergünstigungen gezahlt, aber nicht weitergegeben werden. Die neue gesetzli-

che Bestimmung ist deshalb zu begrüssen.

Arl.42cuater Abs. 2
Nachdem ftJl. {2auater Abs. 2 vollständig aufgehoben werden soll, lohnt sich ein Blick auf die
Gründe, warum dieser Artikel seinerzeit erlassen und welche Zwecke damit verfolgt wurden (siehe
BBr 201O 181711865f):

Das Kriterium "Handlungsfähigkeit" bei den Voraussetzungen für einen Anspruch auf Assistenzbei-
trag begründete sich mit den Verantwortlichkeiten und Pflichten, welche auf die Personen mit As-
sistenzbeitrag übertragen werden. Dazu gehört, selber bestimmen zu können, welche Hilfe benö-
tigt wird, diese zu organisieren und deren Qualität zu kontrollieren, den Pflichten als Arbeitgeberin
oder Arbeitgeber nachzukommen, Ermöglichen eines selbständigen Wohnens oder einer berufli-
chen Tätigkeit etc.

Entsprechend sieht Art. 39b der Verordnung über die lnvalidenversicherung (lW; SR 831.201)
weitere Voraussetzungen wie die Führung eines eigenen Haushalts, die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit oder das'Absolvieren einer Ausbildung vor.

Beide Artikel, also sowohl Art. 42q'at"'Abs. 2 IVG wie auch Art. 39b lW sollen vollständig aufgeho-
ben werden, was im Sinne einer Gleichbehandlung bzw. einer gleichberechtigten Handhabung des
Assistenzbeitrages für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit durchaus zu begrüssen
ist. Allerdings ändert der völlige Verzicht auf eine Regelung nichts an der Problematik, dass damit
Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit beim Assistenzbeitrag als Arbeitgeber ihrer As-
sistenzpersonen auftreten müssen. Sie - und nicht die lV-Stellen - sind verantwortlich für die Su-
che, Anstellung und Entschädigung der Assistenzpersonen und für die Einhaltung der arbeitsrecht-
lichen Vorschriften. lnwiefern diese Pflichten mit einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit im Ein-
zelfall erfüllt werden können, ist mit der vollständigen Aufhebung einer Regelung nicht geklärt. Es

könnten hier künftig ähnliche Probleme entstehen, wie heute schon bei der Feststellung und des
Beweises der eingeschränkten Handlungsfähigkeit.
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Gerade im Bereich des Assistenzbeitrages hat die lnvalidenversicherung in der Vergangenheit be-
wiesen, dass mit befristeten Pilotversuchen völlig neuartige Leistungen getestet und Erfahrungen
gesammelt werden können. Dem heutigen Assistenzbeitrag ist seinerzeit nämlich ein entsprechen-
der Pilotversuch vorausgegangen.

Die vorgeschlagenen Ergänzungen des heute geltenden fift. $Souater IVG sind teilweise im Sinne
einer. Präzisierung enruünscht (Art. 68qu"t"'Abs. lquater). Andererseits sind sie gesetzgebungstech-
nisch aus unserer Sicht eher fragwürdig (Art. OSquater Abs. 1bi'), da sie mit Blick auf einen ausdrück-
lich enrvähnten Zweck (Förderung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensfüh-
rung) und andererseits auf eine bestehende Leistung (Art. 42 - 42sexie' "Assistenzbeitrag) eine an-
sonsten bewusst offen gehaltene Gesetzesbestimmung bezüglich Pilotversuchen einengen.

Grundsätzlich ist es allerdings zu begrüssen, wenn neue Leistungen der lnvalidenversicherung vor
deren Einführung zuerst getestet und allenfalls angepasst werden können. Der Pilotversuch ist ein

Bemerkungen zu den vorgesehenen Anpassungen der lW
Auslandspreisvergleich
Ein Auslandspreisvergleich.analog der. Krankenversicherung ist zu begrüssen und hätte im Sinne
der bereits besprochenen Anderungen bei {ft. llouater ff. sicherlich positiven Einfluss auf die Preis-
gestaltung.

Möglichkeit für Arbeitgebende, Gesuche für Hilfsmittel am Arbeitsplatz für versicherte Per-
sonen bei der lV einzureichen

Dieser Antrag wurde aufgrund der Motion Lohr (21.4089) aufgenommen. Die geplante angepasste
Umsetzung sieht vor, dass versicherte Personen von Arbeitgebenden eingereichte Hilfsmittelgesu-
che mitunterzeichnen müssen. Dies wird begrüsst. Ein separates Antragsrecht für Arbeitgebende,
ohne Unterschrift der versicherten Person, erscheint auf den ersten Blick zwar effizient und sinn-
voll, ist aber in Bezug auf datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Aspekte problematisch. Zu-
dem würden sich generelle Fragen stellen, warum bei gewissen anderen lV-Leistungen der Arbeit-
geber heute lediglich ein Melderecht an die lV-Stelle besitzt.

Der Regierungsrat dankt lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichti-
gung unserer Anliegen im Rahmen der Vernehmlassung.

ngsvoll

tlt

E.h" hfofuc-
Dr. Anton Lauber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Rathaus, Marktplatz 9
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Regierungsratsbeschluss vom 23. September 2025

Indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-lnitiative)»; Stellungnahme des Kantons Basel-
Stadt

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum indirekten
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (In-
klusions-lnitiative)» zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme
und lassen Ihnen nachstehend gerne unsere Rückmeldung zukommen.

1. Zusammenfassung
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt unterstützt das Ziel und die Dringlichkeit einer kohä-
renten Inklusionspolitik. Den indirekten Gegenvorschlag in der vorliegenden Form lehnt er jedoch
ab. Er schafft keinen konsistenten Rechts- und Finanzierungsrahmen für eine fortschrittliche In-
klusionspolitik, perpetuiert eine institutionszentrierte Systematik und verengt den Geltungsbe-
reich. Es braucht eine klare Ausrichtung an der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), eine
konsequent personenzentrierten Leistungslogik, eine verbindliche nationalen Steuerung über eine
Strategie sowie einen Aktionsplan mit Monitoring.

Unsere Kernanliegen sind:

Ein breiter Geltungsbereich ist als Grundlage für ein nationales Inklusionsrahmengesetz uner-
lässlich: «Menschen mit Behinderungen» gemäss UN-BRK, Art. 8 BV und BehiG sollten mit
Blick auf ihre Rechte und ihre Gleichstellung definiert werden. Eine Anknüpfung an «Invalidi-
tat» und die Leistungslogik greift dafür zu kurz.
Alle Lebensbereiche sind zu berücksichtigen, das heisst neben Wohnen und Arbeit auch Bil-
dung, Mobilität, Gesundheit, Kommunikation, politische Teilhabe und Freizeit.
Eine nachhaltige IFEG-Modernisierung gemeinsam durch Bund und Kantone ist nötig: Das be-
deutet eine Leistungs- statt Institutionenlogik mit gleichwertiger Finanzierung ambulanter, inter-
mediärer und stationärer Angebote. Im Rahmen eines Inklusionsrahmengesetzes ist dies nicht
möglich.

Seite 1/4218 / 2614



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Klare Zuständigkeiten und transparente Finanzierungsflüsse zwischen Bund, Kantonen und
Gemeinden sind ohne Doppelspurigkeiten zu definieren.
Ein personenzentrierter Bedarfsabklärungsstandard ist zu etablieren (kompatibel beispiels-
weise zu Leistungen der IV, der EL und der Behindertenhilfe).
Es braucht eine verbindliche nationale Strategie und einen Aktionsplan mit Zielen, Indikatoren
und Monitoring statt der Verpflichtung zu losgelösten kantonalen Aktionsplänen.

Der indirekte Gegenvorschlag wird diesen Anforderungen nicht gerecht, sodass der Regierungs-
rat ihn nicht unterstützen kann. Hingegen würde die Inklusions-lnitiative einen Grundstein für die
langfristige Verbesserung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensberei-
chen legen.

2. Detaillierte Stellungnahme zum Rahmengesetz

2.1 Zweck, Begriffe und Geltungsbereich (Allgemeine Bestimmungen)
Der Regierungsrat begrüsst die Verankerung eines bundesrechtlichen Rahmens für die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen. Die Terminologie der Vorlage ist jedoch nicht konsistent. So
ist im Titel von «Menschen mit Behinderungen» die Rede. Allerdings wird der persönliche Gel-
tungsbereich im Zweckartikel auf Personen mit IV-Rente im Sinne von Art. 112b BV beschränkt.
Dies schliesst einen grossen Teil der Menschen mit Behinderungen aus. Auch sachlich behandelt
der Vorschlag fast ausschliesslich das Wohnen, statt als Rahmengesetz für weitere Lebensberei-
ehe wie Arbeit, Bildung, Mobilität, Gesundheit, Kommunikation, Politik oder Freizeit offen zu sein
und auf die Rechte von Menschen mit Behinderung zu fokussieren, wie dies die Inklusions-lnitia-
tive mit der Verankerung im 2. Titel der Bundesverfassung («Grundrechte, Bürgerrechte und So-
zialziele») fordert.

Das vorgeschlagene Rahmengesetz hat lediglich programmatischen Charakter und gewährt Men-
sehen mit Behinderungen keine Rechtsansprüche, was ein Kernanliegen der Inklusions-lnitiative
darstellt. Damit wird die Chance verpasst, eine fortschrittliche Inklusionspolitik im Sinne der UN-
BRK zu gestalten, die die tatsächliche Gleichstellung, die gleichberechtigte Teilhabe und die
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen fördert.

Der Regierungsrat unterstützt das Recht auf die Wahl des Wohnortes und der Wohnform. Der Fo-
kus der Vorlage auf «Institutionen» als Leistungserbringer verengt hingegen das Spektrum an Lö-
sungsmöglichkeiten und benachteiligt ambulante und intermediäre Modelle (z. B. betreutes Ein-
zelwohnen, Wohnen mit Assistenz, gemeinschaftsnahe Angebote).

2.2 IFEG wurde nicht modernisiert

Unabhängig von dem falschen Fokus auf «Invalide» lehnt der Regierungsrat auch die Integration
des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Perso-
nen (IFEG) in das neue Rahmengesetz ab, aus folgenden Gründen:

Der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes ist objektorientiert und auf Institutionen fokussiert.
Die Chance für einen Paradigmenwechsel hin zur Subjektorientierung, einer Ausrichtung auf
den Bedarf von Personen und die für eine gelingende gesellschaftliche Teilhabe notwendigen
Leistungen wird verpasst. Dabei fällt die Formulierung zum Teil noch rückwärtsgewandter aus
als im bestehenden IFEG, beispielsweise wenn die Leistung der Institutionen im Bereich Arbeit
auf die Bereitstellung von Arbeitsplätzen reduziert wird.
Es besteht ein starkes Ungleichgewicht in den Ausführungen zu den stationären Leistungen im
Vergleich zu den vage formulierten ambulanten Leistungen. Insbesondere wären Anerken-
nungskriterien nach Qualität, Wirksamkeit und Personenzentrierung statt Rechtsform/Träger-
schaft für stationäre wie auch ambulante Leistungen zu definieren. Gerade bei ambulanten
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Leistungen besteht zudem die Notwendigkeit zur Entflechtung und Harmonisierung von föde-
ralen Zuständigkeiten. Dies wurde bereits in verschiedenen Studien des Bundes herausgear-
beitet und zuletzt auch durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK-24680 BSV& EBGB:
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinde-
rungen) festgestellt.

Mit der Motion SGK-N 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und ent-
sprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen»
wurde der Bundesrat beauftragt, zeitgemässe Rechtsgrundlagen für das IFEG und die weiteren
damit verbundenen Bundesgesetze zu schaffen. Der Gegenvorschlag zur Inklusions-lnitiative
wird diesem Auftrag nicht gerecht.

Der Regierungsrat empfiehlt nachdrücklich eine Erneuerung des IFEG in enger Abstimmung mit
den Kantonen im Rahmen der Umsetzung der genannten Motion. Dabei ist auch ein bundesweit
einheitlicher, personenzentrierter Bedarfsabklärungsstandard zu entwickeln, kompatibel mit den
Systemen der IV und der Ergänzungsleistungen.

2.3 Umsetzung, nationale Strategie/AktionspIan und Monitoring (Art. 11-12)
In Art. 11 fehlen Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund. Für den Regierungsrat ist nicht
nachvollziehbar, warum in einem Bundesgesetz einseitig nur die Kantone in die Pflicht genom-
men werden, wenn es um die Umsetzung der UN-BRK geht. Die Einführung kantonaler Aktions-
plane ohne einen verbindenden nationalen Rahmen und die entsprechende Steuerung ist unge-
nügend. Auch der Bund hat im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zur Erreichung der
Ziele dieses Gesetzes zu leisten. Dazu gehört ein Monitoring der Umsetzungsmassnahmen auf
Ebene Bund und Kantone im Hinblick auf die Berichterstattung gegenüber der UNO. Ver-
pflichtende kantonale Aktionspläne werden abgelehnt, solange keine entsprechende übergeord-
nete Strategie des Bundes vorliegt. Als Grundlage könnten Ansätze wie die Mehrjahrespro-
gramme von Bund und Kantonen aus dem Nationalen Dialog Sozialpolitik (NDS) dienen.

2.4 Schluss- und Übergangsbestimmungen
Die Aufhebung des IFEG ist erst nach Modernisierung und gesichertem Übergang vertretbar und
wird daher abgelehnt. Ubergangsfristen, Bestandsschutz und Begleitmassnahmen (Qualitätsent-
Wicklung) fehlen komplett und sind zu regeln.

3. Detaillierte Stellungnahme zur Teilrevision des IVG
Der Regierungsrat begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der IVG-Anpassungen. Ziel ist eine
zeitgemässe, transparente und wirksame Unterstützung zur selbstbestimmten Lebensführung. Er
ist aber auch der Ansicht, dass in den kommenden Jahren eine grundlegende Reform des IVG
zur Verbesserung des selbstbestimmten Lebens erforderlich ist und es dafür der Erprobung wei-
terer Assistenzmodelle bedarf.

3.1 Hilfsmittel

Die stärkere Fokussierung auf die Wirtschaftlichkeit der Hilfsmittelversorgung wird begrüsst. Dazu
gehören die aufgeführten Massnahmen wie Transparenz der Preisbildung (Einsicht in Kalkulatio-
nen, Benchmarking inkl. Auslandspreise), die Weitergabe von Vergünstigungen an Versicherte,
klare Regeln zur Produktewahl (Wirtschaftlichkeit, Eignung, Nutzerpräferenzen) sowie beschleu-
nigte Verfahren bei technologischen Innovationen und die periodische Überprüfung der Mittel-
und Gegenständelisten.
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3.2 Assistenzbeitrag und Handlungsfähigkeit
Die Gleichbehandlung von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit ist richtig und wird
ausdrücklich begrüsst. Gleichzeitig braucht es praxistaugliche Modelle, welche die betroffene
Person - wo erforderlich - von Arbeitgeberpflichten entlasten, ohne ihre Selbstbestimmung zu
beschneiden.

Es braucht zudem eine weitere Anpassung der Zugangskriterien, damit insbesondere Menschen
mit psychischen Behinderungen nicht faktisch ausgeschlossen werden. Erfahrungen aus den
Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt zeigen, dass rund 1'000 Personen - mehrheitlich mit
psychischen Beeinträchtigungen - ambulante Wohnbegleitung auf Basis einer individuellen Be-
darfsermittlung in Form von Assistenz- und Fachleistungsstunden beziehen. Diese Personen er-
füllen jedoch nicht die Voraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Be-
gleitung und sind deshalb vom Zugang zu Assistenzbeiträgen ausgeschlossen. Auch die bereits
oben erwähnten Ergebnisse der Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Woh-
neu für Menschen mit Behinderungen durch die EFK macht deutlich: Es braucht eine grundle-
gende Reform des Systems. Der Bericht zeigt eine mangelnde Koordination, eine zu hohe Kom-
plexität, kantonale Ungleichheiten und eine schlechte Nachvollziehbarkeit des Systems auf.

3.3 Pilotversuche

Gerade im Bereich des Assistenzbeitrages hat die Invalidenversicherung seit 2012 bewiesen,
dass mit befristeten Pilotversuchen völlig neuartige Leistungen getestet und Erfahrungen gesam-
melt werden können. Der Anwendungsbereich des Artikels darf nicht zu eng gefasst werden, da-
mit innovative Arrangements - z. B. kombinierte IV-Assistenz mit kantonalen Fachleistungen -
erprobt und evaluiert werden können. Dafür braucht es klare Evaluationsdesigns (Wirkungsindi-
katoren, Vergleichsgruppen, Transparenz).

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
das Amt für Sozialbeiträge, Christoph Fenner, christoph.fenner@bs.ch, Tel. 061 267 84 78 zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

h. Conradin Gramer

Regierungspräsident

^ ^vy\[^\^
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Eidgenössisches Büro für  die  Gleichstellung  von  Menschen mit 
Behinderungen  

Per  E-Mail  an:  ebgb©gs-edi.admin.ch  

RRB Nr.: 	 1039/2025 	 15.  Oktober  2025  
Direktion: 	 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirek- 

tion 
Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Eidgenössische Volksinitiative «Für  die  Gleichstellung  von  
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Der  Regierungsrat lehnt  die  Vorlage  in  all ihren Teilen (indirekter Gegenvorschlag mit neuem 
Bundesgesetz über  die  lnklusion  von  Menschen, Teilrevision IVG1  und Aufhebung IFEG) ab und 
beantragt,  die  Inklusions-Initiative zum Anlass zu nehmen, das Gesamtsystem  der  Behinderten-
hilfe — einschliesslich  der  Ergänzungsleistungen — gemeinsam neu aufzusetzen. 

Sollte  an der  Vorlage festgehalten werden, ist diese zu überarbeiten und  die  Eventualanträge  
des  Regierungsrats sind zu berücksichtigen:  

1. 	Indirekter Gegenvorschlag  

1.1 	Antrag  

Die  Inklusions-Initiative ist zum Anlass zu nehmen, das Gesamtsystem  der  Behindertenhilfe — 
einschliesslich  der  Ergänzungsleistungen — gemeinsam neu aufzusetzen und so  die  Autonomie 
sowie  die  gesellschaftliche Teilhabe  der  Betroffenen wirksam zu stärken, das System zukunfts-
fähig zu machen und  die  Verantwortlichkeiten  von  Bund und Kantonen zu optimieren. 
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Kanton Bern  
Canton de Berne 

1.2 	Begründung  

Die  Inklusions-Initiative fordert  die  effektive Gleichstellung, Teilhabe, Selbstbestimmung und As-
sistenz für Menschen mit Behinderungen.  Der  Bund stellt  der Initiative  einen indirekten Gegen-
vorschlag gegenüber. Dabei zeigt sich eine grosse Diskrepanz zwischen dem umfassenden An-
satz  der  Inklusions-Initiative,  die  alle Lebensbereiche betrifft, und  der  stark eingeschränkten 
Sicht  des  Gegenvorschlags. Dieser wird  den  Anliegen  der Initiative  nicht gerecht. 

Das neue Bundesgesetz über  die  Inklusion  von  Menschen mit Behinderung soll zwar  die  Rechte  
von  Menschen mit Behinderungen stärken, insbesondere im Bereich  des  selbstbestimmten 
Wohnens, und einen landesweit verbindlichen Rahmen schaffen.  Der  Entwurf ist jedoch weitge-
hend programmatischer und symbolischer Natur:  Der  Bund beschränkt sich darauf, unverbindli-
che Grundsätze zu formulieren, verlagert aber gleichzeitig neue Pflichten auf  die  Kantone und 
schränkt deren Handlungsspielräume ein. Insbesondere  die  Finanzierung  der  Unterstützungs-
leistungen soll  den  Kantonen übertragen werden — auch im Bereich  der  Assistenz,  der  gemäss 
Neuausrichtung  des  Finanzausgleichs  (N  FA)  klar  in die  Zuständigkeit  des  Bundes fällt.  Dies  wi-
derspricht  den  Prinzipien  der  fiskalischen Äquivalenz und Opportunität.  

Der  Kanton Bern hat mit dem neuen Gesetzes über  die  Leistungen für Menschen mit Behinde-
rungen (BLG)2  und  der  entsprechenden Verordnung3  bereits ein vollumfängliches, operatives 
System geschaffen, das  in  vielen Punkten deutlich über  die  Bundesvorlage hinausgeht (so er-
folgt beispielsweise  die  Subjektfinanzierung auf Grundlage eines individuellen Hilfeplans bei 
standardisierter Bedarfsermittlung,  es  gibt differenzierte Leistungskategorien u.a.m.). Damit 
trägt  der  Kanton freiwillig hohe Zusatzkosten für Aufgaben,  die  primär dem Bund obliegen, und 
korrigiert insbesondere im Bereich  der  Assistenz  die  gemäss Evaluationsberichten  des  Bundes 
nach wie vor sehr geringe Nachfrage,  die  auf spezifische Rahmenbedingungen  der  IV-Assistenz 
zurückzuführen ist.  Der  Regierungsrat hätte hier ein klares Bekenntnis  des  Bundes zur UN-
BRK4, zur Inklusion und zur verbindlichen Mitfinanzierung erwartet. 

Aus  der  Vorlage resultiert für fortschrittliche Kantone wie  den  Kanton Bern bzw. für  die  im Kan-
ton Bern lebenden Menschen mit Behinderungen kein Mehrwert, sondern vielmehr ein Rück-
schritt gekoppelt mit zusätzlichen wertlosen, zeitraubenden bürokratischen Aufgaben. So ist bei-
spielsweise  die  Pflicht zur Erstellung eines Aktionsplans  (Art. 12)  vor dem Hintergrund eines be-
reits vollzogenen Systemwechsels  der  Behindertenhilfe gemäss UN-BRK und ICF überflüssig 
und aus  der  Zeit gefallen.  

Der  Bund nimmt  den  Ansatz  der Initiative  (und  der  UN-BRK,  die  er ratifiziert hat) nicht auf und 
leistet weder einen fachlichen noch einen finanziellen Beitrag zu  den  Anliegen  der Initiative  oder 
gar  der  nötigen Weiterentwicklung  der  IV-Assistenz.  

Die  neuen Wohnformen,  die  Menschen mit Behinderungen zunehmend ausprobieren und krea-
tiv verändern, sprengen  die  Logik  des  bisherigen Systems.  Der  Regierungsrat begrüsst grund-
sätzlich, dass  die Motion  SGK-N  24.3003  «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkei-
ten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich 
Wohnen» im Rahmen  des  Gegenvorschlags umgesetzt und  die  noch relevanten Teile  des  
IFEG5  in  das neue Rahmengesetz integriert werden sollen. Allerdings müsste  Innovation  und 
Vielfalt namentlich im Wohnbereich ermöglicht werden und sehr eng mit dem Gesetz über  die 

2  Gesetz vom  13.  Juni  2023  über  die  Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG; BSG  860.3) 
3  Verordnung vom  22.  November  2023  über  die  Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLV; BSG  860.31)  

Übereinkommen vom  13.  Dezember  2006  über  die  Rechte  von  Menschen mit Behinderungen  (SR 0.109). In Kraft  getreten für  die  Schweiz  am 15. Mai 
2014. 
5  Bundesgesetz vom  6.  Oktober  2006  über  die  Institutionen zur Förderung  der  Eingliederung  von  invaliden Personen (IFEG;  SR 831.26)  
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Ergänzungsleistungen (ELG)6  abgestimmt sein.  Die  aktuellen Formulierungen  der  Vorlage ge-
statten eine leicht erweiterte Wahlfreiheit -  in  einem eng beschränkten Bereich. Das ist nicht 
zielführend. Und auch hier müssten  die  definierten Zuständigkeiten dem NFA entsprechen oder 
aber das Resultat eines gemeinsamen Prozesses zur Veränderung derselben sein.  Den  einsei-
tig entwickelten Vorschlag  des  Bundes,  der die  festgelegten Zuständigkeiten aufweicht, kann 
nicht unterstützt werden. 

Insgesamt reagiert  der  direkte Gegenvorschlag unzureichend auf  die  Anliegen  der  lnklusions-
Initiative, verfehlt seinen eigenen Zweck, verschiebt Aufgaben und Kosten einseitig zu  den  Kan-
tonen, respektiert  die  Prinzipien fiskalischer Äquivalenz und Opportunität nicht und bringt für 
Kantone mit fortschrittlicher Gesetzgebung keinen Mehrwert.  

2. 	Eventualanträge  

Sollte  an der  Vorlage trotz  der  grundlegenden Kritik  des  Regierungsrats festgehalten werden, 
sind  die  nachfolgenden Eventualanträge bei  der  Überarbeitung  der  Vorlage zu berücksichtigen:  

2.1 	Terminologie  

2.1.1 	Antrag 

Neu verwendete Begrifflichkeiten sind interdisziplinär kongruent zu definieren.  

Die  Auswirkungen  der  Begriffsänderungen auf  die  Angebote sind herauszuarbeiten und  die  
Kosten sind zu beziffern.  

2.1.2 	Begründung  

Die  allgemeine Bemerkungen zu  den  Begriffen «Integration», «Inklusion» oder «invalid» im er-
läuternden Bericht7  sind inkonsistent und schaffen neue Unklarheiten. «Integration» (vgl.  den  
gesamten Integrationsbereich, u.a.  die  Integrationsagenda  des  SEM oder  Art. 4  AIG8) ist ein ge-
genseitiger Prozess, keine einseitige Anpassung;  die  Beschreibung  des  Bundes9  trifft vielmehr  
die  Bedeutung  von Assimilation. Es  ist unbestritten, dass bestimmte Termini (u.a. auch «Einglie-
derung») modernisiert und geschärft werden müssen. Eine unkoordinierte Einführung neuer Be-
griffe — bevor  die  Fachdisziplinen selbst diese etabliert haben — führt aber zu neuen Unklarhei-
ten und Verwischungen. Hinzu kommt, dass  die  aktuellen Begriffe mit einer Vielzahl  von  Geset-
zen und weiteren Regelungen verknüpft sind und dadurch erhebliche Auswirkungen haben,  die 
in der  Vorlage leider nicht ausreichend differenziert dargestellt werden. 

Das nachfolgende Beispiel zeigt, dass neue Begrifflichkeiten zu einer Erweiterung  der  An-
spruchsgruppen und Leistungen zu Lasten  der  Kantone führen können: Nach geltendem IFEG 
müssen  die  Kantone genügend stationäre Angebote für invalide Personen zur Verfügung stellen 
bzw. wenn nötig ergänzend ausserkantonale Angebote finanzieren. Als invalid gelten Personen,  
die  «voraussichtlich längere Zeit bzw. bleibend ganz oder teilweise erwerbsunfähig sind»  (Art. 8 

6  Bundesgesetz vom  6.  Oktober  2006  über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG;  SR 831.30)  
Vgl. erläuternder Bericht,  S. 28 f.  
Bundesgesetz vom  16.  Dezember  2005  über  die  Ausländerinnen und Ausländer und über  die  Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz,  AIG;  SR 

142.20) 
9  Vgl. erläuternder Bericht,  S. 28  
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ATSG10).  In der  Regel sind das Personen mit einer Rente  der  Invaliden-, Unfall- oder Militärver-
sicherung. Spricht  man  nun nicht  von  invaliden Menschen, sondern  von  Menschen mit Behinde-
rungen, dann ist das nicht einfach nur ein neuer Name.  Die  Bezeichnung hat zur Folge, dass  
die  Kantone nicht nur stationäre Plätze für Invalide («IV-Rentner»), sondern stationäre Plätze 
für alle Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stellen müssten.  Der  Kreis  der  «Menschen 
mit Behinderungen» ist sehr viel grösser als  der  Kreis  der  invaliden Menschen. Und da besagte 
Personen keine Rente haben (sondern beispielsweise nur eine Hilflosenentschädigung), dürften 
nicht nur  die  betreuerischen und pflegerischen, sondern auch  die  Hotelleriekosten  in  höherem  
Masse  auf  die  Kantone zukommen. Daher sind zu ändernde Begriffe interdisziplinär kongruent 
zu definieren. Zudem sind  die  Auswirkungen  der  Begriffsänderungen auf  die  Angebote heraus-
zuarbeiten und  die  Kosten müssen beziffert werden.  

2.2 	Bereich  der  Beschäftigung  von  Menschen mit Behinderungen  

2.2.1 	Antrag  

Der  sowohl im lnitiativtext als auch im Gegenvorschlag fehlende Bereich  der  Beschäftigung  von  
Menschen mit Behinderungen ist  in die  Vorlage zu integrieren.  

2.2.2 	Begründung 

Beschäftigung  in  verschiedenen Formen (Tagesstrukturen, Werkstätten, erster Arbeitsmarkt) ist 
ein zentraler Faktor gelingender lnklusion. Dieser Bereich muss  in den  Vorlagen berücksichtigt 
werden, unter Einhaltung  der  Forderung nach Einhaltung  der  Kostenneutralität.  

2.3 	Klärung  der  Schnittstellen zur  IV  und Einbezug  der  Durchführungsstellen  der  
ALV  

2.3.1 	Antrag  

Die  Schnittstellen zur  IV  sind frühzeitig zu klären und  die  Durchführungsstellen  der  ALV syste-
matisch  in die  Umsetzung einzubeziehen.  

2.3.2 	Begründung  

Die  im Rahmen  der  Teilrevision  des  IVG vorgesehenen punktuellen Anpassungen — etwa ein 
erleichterter Zugang zu Hilfsmitteln oder Pilotprojekte zur Förderung  des  selbstbestimmten Le-
bens —bleiben insgesamt fragmentarisch.  

Die  vorgebrachten Verbesserungen im Bereich  der  Hilfsmittelversorgung und Assistenzleistun-
gen können zwar  die  Chancen  von  Menschen mit Behinderungen erhöhen, eine Erwerbstätig-
keit aufzunehmen oder beizubehalten, und damit langfristig zu einer Entlastung  der  Arbeitslo- 

t°  Bundesgesetz vom  6.  Oktober  2000  über  den  Allgemeinen Teil  des  Sozialversicherungsrechts (ATSG;  SR 830.1)  
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senversicherung beitragen. Damit diese positiven Effekte jedoch tatsächlich zum Tragen kom-
men, ist  es  unabdingbar, dass  die  Schnittstellen zur  IV  frühzeitig geklärt und  die  Durchführungs-
stellen  der  ALV systematisch  in die  Umsetzung einbezogen werden.  

2.4 	Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit  

2.4.1 	Antrag 

Auf  die  Aufhebung  von  Artikel 42quater  Absatz  2  IVG ist zu verzichten.  

Es  sind konkrete Massnahmen zu prüfen und festzulegen, welche  den  Bezug  des IV-Assistenz-
beitrags für Menschen mit Behinderungen vereinfachen.  

2.4.1.1  Begründung 

Nach Artikel 42qUater  Absatz  2  IVG legt  der  Bundesrat  die  Voraussetzungen fest, unter denen 
Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 
haben.  Die  Vorlage sieht vor, diese zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen aufzuheben. Zwar 
wäre eine Öffnung  des IV-AB  grundsätzlich sehr zu begrüssen.  Aber  gerade  die Option,  Perso-
nen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit  in der  Arbeitgeberrolle zuzulassen, ist kritisch zu 
beurteilen:  Es  ist hinlänglich bekannt, dass  die  Arbeitgeberrolle, welche  der IV-Assistenzbeitrag 
für  die  Menschen mit Behinderungen mit sich bringt, sehr anspruchsvoll ist und viele davon ab-
hält, einen solchen zu beantragen.  Die  damit verbundenen rechtlichen und organisatorischen 
Pflichten sind für diese Personen kaum erfüllbar.  Dies  wird zu einer zusätzlichen Belastung  von  
Beiständen, Beratungsstellen, Schulungsanbietern, Dienstleistern, freiwillig tätigen Angehörigen  
etc.  und zu Mehrkosten führen, denn das System wird  dies  abgelten müssen. Aus Sicht einer 
rechtskonformen Abwicklung  von  Arbeitsverhältnissen müssen weitere Vorbehalte angebracht 
werden, weil  die in  Stellvertretung handelnden Personen u.a. nicht  den  gleichen Haftungsforde-
rungen unterliegen (z.B. Haftung bei einem Unfall oder Sachschaden daheim).  Der  Regierungs-
rat erwartet zudem vom Bundesrat, dass konkrete Massnahmen geprüft und festgelegt werden, 
welche  den  Bezug  des IV-Assistenzbeitrags für Menschen mit Behinderungen vereinfachen.  

2.5 	Personen,  die in  «Wohngemeinschaften mit Heimstatus» leben  

2.5.1 	Antrag 

Für Personen,  die in  «Wohngemeinschaften mit Heimstatus» leben, ist sicherzustellen, dass sie 
eine auf ihren Bedarf ausgerichtete Unterstützung erhalten,  die  sie finanzieren können.  

2.5.2 	Begründung  

Der  «Heimbegriff» im Bereich  der  Invalidenversicherung  (IV)  sehr weit gefasst ist.11  Dadurch er-
halten etwa Personen,  die in  «Wohngemeinschaften mit Heimstatus» leben, wo sie neben dem 
Wohnraum auch weitere Leistungen wie Verpflegung, Betreuung und Pflege beziehen, keine  

11  Vgl.  Art.  35ter IVV; Kreisschreiben BSV über Hilflosigkeit (KSH)  N.  4001  
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Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung oder  IV-Assistenzbeiträge. Auch für 
diese Personen muss sichergestellt werden, dass sie eine auf ihren Bedarf ausgerichtete Unter-
stützung erhalten,  die  sie finanzieren können.  

2.6 	Finanzielle Auswirkungen  der  Vorlage  

2.6.1 	Antrag  

Es  sind Mechanismen zur Sicherstellung  der  Kostenneutralität vorzusehen bzw.  es  ist auf kos-
tentreibende Elemente zu verzichten.  

Die  Kostenfolgen sind plausibel aufzuzeigen.  

2.6.2 	Begründung  

In  Bezug auf  die  finanziellen Auswirkungen  der  Vorlage ist  der  erläuternde Bericht widersprüch-
lich12  und suggeriert eine „mögliche kostenneutrale Umlagerung  der  Ressourcen",  die  — verbun-
den mit  den  neuen Pflichten und Einschränkungen  der  kantonalen Ermessensspielräume —  per  
definitionenn nicht realisierbar ist.  

Der  Kanton Bern konnte mit  der  Einführung  des  neuen BLG bereits umfangreiche Erfahrungen 
sammeln: Im Vorfeld  der  Einführung war  man von  Mehrkosten  in der  Höhe  von  rund CHF  20  
Mio. ausgegangen.  Dies  unter Berücksichtigung, dass verstärkt das Subsidiaritätsprinzip zur 
Anwendung kommen soll und  der  Kanton nur Kosten übernimmt,  die  nicht  von  anderen Finan-
zierungssystemen (z.B.  IV,  Krankenversicherung) übernommen werden.  Die  Umsetzung zeigt 
nun, dass Subsidiarität nicht  in  allen Fällen mit verhältnismässigem Aufwand erreicht werden 
kann. Entsprechend ist offen, ob  die  effektiven Mehrkosten  den  prognostizierten Rahmen über-
schreiten werden. Vor diesem Hintergrund sind Mechanismen zur Sicherstellung  der  Kosten-
neutralität vorzusehen bzw.  es  ist auf kostentreibende Elemente zu verzichten. Zudem sind  die  
Kostenfolgen plausibel aufzuzeigen.  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates 

//  

R  

Christoph Neuhaus 	 Christoph  Auer  
Regierungspräsident 
	

Staatsschreiber  

12  Vgl. Kapitel  8.3  "Auswirkungen auf  die  Kantone sowie  urbane  Zentren, Agglomerationen und Berggebiete" 
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Consultation fédérale – Contre-projet à l’initiative « Pour l’inclusion » 

Commentaires globaux  

Nous vous remercions pour l’opportunité offerte de contribution à cette consultation. 

Nous saluons la volonté de la Confédération de reconnaitre le potentiel des logements 

autonomes pour renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap (PSH) et 

progresser vers une société plus inclusive. L' abrogation de l’art 42 quater al.2 permet 

d'étendre l'application de cette loi à un plus grand nombre de personnes en situation de 

handicap (PSH) :  ceci constitue indéniablement une avancée importante. 

Cependant, ce contre-projet n’apporte pas de garantie suffisante pour un droit effectif à 

choisir le lieu et les conditions de vie lesquels sont liés en particulier à l’accès simplifié et 

suffisant à la contribution d’assistance. Il nécessite d’importants ajustements pour répondre 

réellement aux besoins des PSH et à l’esprit de la CDPH. 

Selon F. Steinbacher, Vice-directeur de l’OFAS en poste en 2022, « un échange étroit entre 

Confédération et tous les cantons est indispensable afin de formuler des lignes directrices ou 

un plan d’action visant à soutenir le logement à domicile ainsi qu’à clarifier les compétences 

et responsabilités respectives »  (extrait de l’avant-propos de l’OFAS du rapport de Veyre A. 

et al. 2023. Soutien au logement à domicile : comparaison de modèles internationaux.  

Rapport de recherche no 10/22. Berne : OFAS) . Le contre-projet ne précise pas suffisamment 

comment la Confédération et les cantons collaboreront pour garantir une véritable 

harmonisation des pratiques inter-cantons en matière de logement autonome.  

Afin que ce contre-projet devienne une véritable avancée, nous souhaitons apporter les 

commentaires/propositions suivants : 

1. Définition du Handicap 

Adopter une définition claire et plus large des personnes concernées, appelées « invalides » 

dans l’art 112b : cette définition doit inclure le type de handicap (visible, invisible, sensoriel, 

psychique, TSA, etc.), le genre et l’âge (Section 1 Art 1.) 

Dans une perspective inclusive, le handicap devrait être défini comme le résultat de 

l’interaction entre une « déficience » et les obstacles sociétaux conformément à la 

CDPH. La définition doit être alignée avec cette convention : « Par personnes 

handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, 

mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 

barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la 

base de l’égalité avec les autres ».  

De plus, elle doit être dissociée des assurances sociales (les droits en lien avec l’habitat 

autonome et avec l’inclusion doivent exister et être reconnus indépendamment du statut AI). 
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Une personne dont le handicap n’est pas reconnu par l’AI devrait bénéficier des mêmes droits 

de logement autonome si ses besoins sont similaires à la personne « invalide » selon l’AI.  

2. Domaines couverts 

Prévoir d’étendre les mesures au-delà du seul logement : il est essentiel que l’emploi, la 

culture, les loisirs, et la participation politique et citoyenne figurent explicitement dans la loi 

puisque ces domaines contribuent aussi à une vie en inclusion. 

3. Disparités de pratique majeures inter-cantons pour les logements autonomes                         
Dans certains cantons de Suisse romande, persistent encore en 2025 des obstacles majeurs 
au développement de logements autonomes pour des situations de PSH équivalentes (par 
assimilation à un « home »). Ce contre projet n’apportant pas de directive nationale précise 
sous la forme d’un véritable plan d'action national, il ne garantit pas la suppression de telles 
inégalités cantonales (Cf. commentaire 10). 

4. Plans cantonaux : Objectifs clairs &  participation des PSH/organismes dans le Handicap  

Le contre-projet ne précise pas comment les cantons doivent planifier et garantir une offre 
suffisante ni comment pourrait être assuré le financement. 
Une étape préalable est indispensable : la réalisation d’un diagnostic participatif par canton 
permettant d’identifier les souhaits et besoins des PSH concernant leur lieu et mode de vie. 
Cette évaluation, à confier aux structures actives dans le domaine du handicap, constituera 
une base solide pour fixer des objectifs clairs, cohérents et mesurables des futurs plans 
d’action.  
Ces plans de mise en œuvre devraient inclure (1) des objectifs clairs avec indicateurs 
tangibles de suivi (description précise chiffrée & timing d'évaluation) et (2) la participation 
des PSH et des organisations les soutenant dont au moins une organisation du canton de 
Genève (canton souvent non représenté). Il serait nécessaire qu’un comité d’inclusion soit 
créé par canton et participe à cette concertation afin que puissent être élaborés des plans 
précis de développement des offres (logements accessibles, prestations d’assistance, etc..), 
assortis d’objectifs chiffrés et finançables. Il pourrait inclure des membres de l’OFAS, des 
membres de parti politique, des élus désignés par la société civile, des représentants 
d’organismes spécialisés dans le handicap, tels que l’association Cap Contact, etc.. . 
 

5. Suivi des mesures mises en œuvre    

Le contre-projet définit les principes à l’encouragement au logement autonome (Art5) ; 

cependant il ne précise pas les critères mesurables pour vérifier l’accès effectif à un habitat 

autonome, en particulier pour la mesure « d’inclure des services de soutien adaptés aux 

besoins spécifiques des personnes concernées ». Le rapport explicatif précise que la let b. 

exige que les mesures de la confédération et des cantons soient adaptées aux besoins 

spécifiques (laissant sous-entendre un élargissement de la contribution d’assistance pour 

permettre l’engagement d’assistants). Il est indispensable de préciser comment le monitoring 

sera mis en place, par exemple sous la forme p. ex. d’indicateurs cantonaux (% de PSH vivant 

dans un logement autonome, temps d’attente pour obtenir une assistance à domicile, taux de 
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refus des moyens auxiliaires, calendriers…), de rapports publics annuels, le type de suivi et 

donc la collaboration étroite entre confédération et cantons pour opérer un suivi effectif. Le  

comité d'inclusion pourrait aussi jouer un rôle contributif afin de faciliter le réajustement de 

quelques  mesures, si nécessaire. 

6. Financement des prestations individuelles et procédures pour leur obtention  

La procédure d'évaluation par les offices de l' AI (API & CA) est actuellement très complexe ,  
chronophage et couteuse pour tous les contributeurs (dont l’AI); de plus , la grille utilisée 
(FAKT2)  

•  n'est pas adaptée pour les personnes en situation de handicap mental (mais évalue 
mieux le temps nécessaire -fonction des besoins- en cas de handicap moteur)  

•  ne tient pas compte du temps d'accompagnement très important hors institution 
pour la majorité des activités inclusives par l'entourage/Familles : hors c’est l’ un des 
BUTS importants de ces logements autonomes 

Il y a nécessité de réviser cette grille en prévoyant d’inclure les familles et les associations. Un 
organisme tel que Cap Contact, ayant beaucoup d’expertise pour cette évaluation, pourrait 
contribuer efficacement à cette révision. De plus, cela faciliterait rapidement l’accès à ces 
prestations pour les porteurs de ces projets de logements, ceci en toute indépendance. Hors  
, comme  les ressources actuelles de Cap Contact sont insuffisantes pour couvrir certains 
cantons, dont celui de Genève, il devrait recevoir un financement complémentaire  financier. 

7. Droit effectif au libre choix du lieu de résidence (Art 5a)  

Le droit de choisir librement son lieu de vie, ainsi que sa forme (logement autonome versus 
résidence en institution), avec les aides nécessaires n’est pas suffisamment garanti ni assorti 
d’un mandat contraignant pour les cantons. Conformément à l’art. 19 CDPH, il faudrait 
pouvoir inscrire un droit explicite et opposable dans la loi-cadre de type : « toute personne en 
situation de handicap a le droit de choisir librement son lieu de vie et la forme de logement, 
dans les limites de la proportionnalité ». 
De plus, il n’est décrit aucun dispositif concret pour atteindre la réalisation de cet objectif 
(CDPH), en particulier dans les cantons où l’accès à la pleine propriété est extrêmement 
restreint (par ex. Genève). Or, la pérennité du logement autonome ne saurait reposer sur la 
précarité de simples baux locatifs. Il est dès lors indispensable que le contre-projet intègre un 
mécanisme renforçant l’accès à l’acquisition de logements adaptés dans les cantons ou il 
existe une telle lacune. La fixation de quotas de logements et la définition de leurs normes 
d’accessibilité (par ex. les adaptations sensorielles pour l’autisme) sont capitales.  
 

8. La reconnaissance des institutions  

 Cette section telle que définie dans ce contre-projet semble reconnaitre les institutions 

comme “expertes de l’inclusion” (section 4), pouvant résulter en un conflit d’intérêt : elles 

pourraient freiner l’accès au logement autonome pour préserver leurs places. Alors même 

que les projets de logements autonomes créent justement l’opportunité de libérer une place 

pour une PSH dont les besoins correspondent au niveau d’accompagnement plus élevé en 

institution (Ratio educateur /PSH de 1 :1 ou 1 :2). Ce point renvoie aux critères d’admissibilité 

dans les institutions parfois flous et non optimaux.  
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Comment garantir le respect des articles suivants : 

• art 7g. « garantir aux personnes concernées le droit de participer activement aux 

décisions qui les concernent », lequel se traduit, selon nous, par comment préserver 

leurs droits de décider de vivre dans un logement autonome, avec assistance, en 

indépendance d’une institution spécialisée, si c’est leur volonté ? et  

• art 7j. « impliquer de manière appropriée les représentants légaux » lorsque l’on 

observe une baisse franche du niveau de partenariat entre une majorité des 

institutions et les représentants légaux depuis au moins 5 ans ? 

Sur cette base, il est capital de prévoir une participation systématique des personnes 

concernées, de leurs familles, curateurs ou personnes de confiance (ex. associations comme 

Cap Contact) dans la planification, le contrôle et l’évaluation (art. 7g). 

9. Impact financier 

Nous saluons l’analyse du Conseil fédéral qui reconnaît le potentiel des modèles de 

financement axés sur la personne et des habitats inclusifs pour renforcer l’autonomie et, à 

terme, maîtriser les coûts. Des exemples réussis (en matière de maitrise des couts) dans 

d’autres pays en Europe et , nous pensons, dans certains cantons alémaniques pourraient 

illustrer ce point.  

Nous souhaitons toutefois nuancer l’affirmation -citée en page 13 du rapport explicatif- selon 

laquelle « il reste toujours  compliqué  de donner une évaluation fiable de l’impact financier 

…. «  d’un habitat inclusif par rapport à une prise en charge institutionnelle (selon la réf no.18 

OFAS. Rapport de recherche de Tobias Fritschi et al, 2022).   

En réalité, les coûts en institution sont connus et documentés grâce principalement aux 

subventions cantonales et aux prix de pension standardisés. Sur cette base, il est possible 

d’élaborer une modélisation simple : en tenant compte des besoins différenciés (par exemple 

un ratio éducateur/résident de 1:1 pour des personnes nécessitant un accompagnement 

intensif, ou de 1:3 , voire 1 :4 pour des personnes plus autonomes, celles-ci qui souvent  

souhaitent  vivre dans un logement autonome), on peut comparer le coût global du logement 

et de l’accompagnement en institution à celui dans un habitat autonome. 

Cette modélisation ne vise pas à nier la diversité des profils mais à montrer que, contrairement 

à ce qui est avancé dans le rapport, il semble tout à fait possible d’obtenir des projections 

financières fiables en posant des hypothèses (scenari). Ces données devraient être intégrées 

à la réflexion du fait de leur impact économique très vraisemblablement positif et mesurable 

pour les cantons à court, moyen et long terme.  

10. Entité juridique et logement autonome (cf Commentaire 3).   

Le développement des logements autonomes nécessite dans la majorité des cas la création 

d’une entité juridique (association ou fondation) chargée d’assurer la gestion administrative 
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et financière du logement, ainsi que sa pérennité lorsque les proches des bénéficiaires ne sont 

plus en mesure d’en assumer la supervision. Or, la circulaire sur l’impotence (CSI) en vigueur 

présente des ambiguïtés, notamment aux paragraphes 4006 ;4008-4009, qui définissent de 

manière restrictive la notion d’“auto-organisation”. Cette interprétation conduit à assimiler 

certains logements autonomes à des “homes”, dès lors qu’un support juridique garantit leur 

fonctionnement, ce qui va à l’encontre de l’esprit même de l’habitat inclusif. Une révision de 

cette disposition apparaît donc nécessaire afin de lever ces ambiguïtés et de sécuriser 

juridiquement les projets innovants de logement autonome. Elle permettrait également de 

prévenir les disparités d’interprétation entre cantons et de garantir un cadre stable et 

cohérent pour le développement de tels dispositifs. 

 11. Formulations  

Les verbes faibles utilisés (tels que « favoriser, encourager, promouvoir, veiller, » etc..) 

devraient être remplacés par des formulations précises et avec une connotation 

contraignante, telles que « garantir, devoir » etc…. Un tel choix lexical est indispensable pour 

éviter que les mesures ne restent au stade de simples intentions.   

L’ensemble de ces ajustements permettraient au contre-projet de répondre aux engagements 

internationaux de la Suisse, notamment la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées, et de s’approcher  de l’objectif d’une réelle inclusion facilitée et 

durable. 

En conclusion : Certaines personnes bénéficient de l’API et/ou de la contribution d’assistance 

mais ces aides demeurent limitées et soumises à des conditions strictes -non remplies -pour 

couvrir leurs besoins réels. 

Il en résulte que beaucoup de personnes sont contraintes de renoncer à vivre en logement 

autonome ou dépendent encore de leurs proches (charge et préoccupation pour les parents 

vieillissants), en l’absence de financement stable et durable. 

Objectifs : garantir que chaque personne en Suisse en situation de handicap puisse bénéficier 

des prestations nécessaires à son autonomie, et ce quel que soit son lieu de résidence. Faciliter 

l’accès à ces logements dont la garantie de l’accès aux prestations, grâce à l’aide d’un 

organisme, compétent, dans le domaine du Handicap. Permettre le libre choix des prestataires 

(familles, entreprises, associations, assistants) et la gestion individuelle d’un budget-

prestation. Assurer un financement stable, indépendant de la situation de la famille ou du 

canton. Supprimer les inégalités de pratique inter-cantons. Révision de la disposition 

concernant le rôle de l’entité juridique indispensable pour la pérennité des projets de 

logement autonome (CSI). Optimiser la coordination du financement cantonal/fédéral. 

Moyens : les plans de mise en œuvre cantonaux devraient être clairs, avec indicateurs précis 

de suivi en impliquant un comité d’inclusion pour bénéficier de la compétence « dans la vraie 

vie « des personnes représentant les bénéficiaires.   
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Inselgasse 1 

CH-3000 Bern 

 

 

 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

 

Basel, 13. Oktober 2025 

 

 

Vernehmlassungsantwort zum Gegenvorschlag des Bundes zur Inklusionsinitiative (Ve-InG) 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Dachorganisation von 20 Mitgliedorganisationen in der Behinderten-Selbsthilfe der Region Basel 

vertritt das Behindertenforum seit 1953 die Anliegen und Interessen von Menschen Behinderungen. 

Unterdessen haben die beiden Basler Kantone kantonale Behindertenrechtegesetze (BRG – 

Basel-Landschaft in Kraft seit 1. Januar 2024 / BRG Basel-Stadt in Kraft seit 1. Januar 2021), die 

die Kantone zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtet. Ent-

sprechend orientieren sich die Behindertenrechtegesetze an den Inhalten und Zielsetzung der 2014 

durch den Bund ratifizierten internationalen Konvention. 

 

Vor diesem Hintergrund enttäuscht der vorgeschlagene Gesetzesvorschlag des Bundes für 

ein Inklusionsgesetz auf ganzer Linie. 

 

Weiterhin gibt es spätestens seit 2019 immer noch keine grundsätzlich Gesetzeskonzeption/en im 

Sinne einer kohärenten Behindertenpolitik (https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20134245, parlamentarischer Vorstoss 2014). Behinderung wird als 

Querschnitts- und Minderheitenthema (gegen 20% der Bevölkerung) entweder ignoriert oder 

marginalisiert. 

 

Der Gegenvorschlag des Bundes zur Inklusionsinitiative hat grundsätzliche konzeptionelle Män-

gel und den Auftrag der Inklusionsinitiative für eine echte Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderungen im Sinne der UNO-BRK bezüglich Selbstbestimmung und Teilhabe nicht verstanden 

oder ernst genommen. 
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Der Ve-InG hat grundsätzliche konzeptionelle Mängel: 

• Fehlende Koordination mit bestehenden Bundesgesetzen, konkret: 

- dem BehiG - Behindertengleichstellungsgesetz 

- dem IFEG - Bundesgesetzüber die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invali-

den Personen 

- dem IVG - Invalidengesetz 

• BehiG: Bereits im Vorschlag der Teilrevision zum Behindertengleichstellungsgesetzes wurden 

die wesentlichen Schritte verpasst, Gleichstellung oder die Inklusion von Menschen mit Behin-

derungen weiterzubringen. Es gibt keine gedankliche oder gar rechtliche Verbindung zwischen 

dem BehiG zu einem potenziellen Inklusionsgesetz. 

• IFEG: Dieses Gesetz ist nicht nur revisionsbedürftig, es könnte durch ein Inklusionsgesetz er-

setzt werden. Diese Chance, ambulante Leistungen im Bereich Arbeit und Wohnen vor statio-

näre, institutionelle zu priorisieren und zu fördern, wird mit dem aktuellen Vorschlag verpasst. 

• IVG: Sowohl bei den Hilfsmitteln, der Hilflosenentschädigung und insbesondere des Assistenz-

beitrags fehlen wesentliche Vorgaben, ein System zu etablieren und zu finanzieren, das Men-

schen mit Behinderung eine Verbesserung der aktuellen Situation ermöglicht. 

 

Im Weiteren verweisen wir auf die Vernehmlassungsantworten der nationalen Dachorganisationen 

Inclusion Handicap und Agile.ch. 

 

Der Bund muss sich die Kritik gefallen lassen, dass er trotz rechtlichen Vorgaben und potenziellen 

Verfassungs- und Gesetzgebungsaufträgen offensichtlich nicht gewillt ist, endlich die Anforderungen 

der UNO-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und damit eine kohärente schweizerische Be-

hindertenpolitik umsetzen will. 

 

➔ Aus den genannten Gründen ist der Gegenvorschlag des Bundes zur Inklusionsinitiative 

grundsätzlich zu überarbeiten, bzw. neu zu denken. 

 

Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme unserer Vernehmlassungsantwort und freundlichen Grüs-

sen 

 

 

Behindertenforum  

Präsidentin    Vize-Präsident    Geschäftsführung 

      
Christine Bühler   Marcel W. Buess    Georg Mattmüller 
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Behindertenkonferenz Kanton Schaffhausen (BKSH 

Huus 84, Mühlentalstrasse 84, 8200 Schaffhausen 

 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Schaffhausen, 8. Oktober 2025 

Vernehmlassungsantwort  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können.  

 

Der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags ist 

enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative 

und erfüllt die Forderungen der von der Schweiz ratifizierten UN-BRK nicht. 

 Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen 

Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 

vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 

Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu 

verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare 

und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des 

selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des 

Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 

notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu 

öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 

Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er 

zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 

Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden. 

 

Freundliche Grüsse 

Behindertenkonferenz des Kantons Schaffhausen 
 

 

Roland Studer, Mitglied des Vorstandes, Verantwortlich für Politik   
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Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen 
Hoffnungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation 
verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu 
hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) 2014 verpflichtet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen 

unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge 
Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines 

Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes 

gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch 

schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür 

jedoch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von 

Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen 

Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine gemeinsame 

Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK 

verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die 

Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings 

überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht 

gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen 

Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung 

beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit 

Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch 

fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb 

keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des 

Wohnorts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den 

Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe 

Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 

erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben 

und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung 

des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen 

erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den 

Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die 

betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden 
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Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen 

in Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert 

wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize 

für die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), 

sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen 

jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle 

Ausgestaltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. 

Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im 

Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der 

Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen 

für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche 

Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv 

zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung 

des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die 
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 
keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

Der viel zu eng gefasst Begriff der Behinderung ist für uns nicht akzeptabel. Dadurch 
werden rund 70 Prozent der Betroffenen nicht eingeschlossen. 

Wir verweisen auf die Definition des Begriffs der Behinderung im Art. 2 des BeHiG, 
welchen wir als Begriffsdefinition einfordern. 

 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende 
Umsetzung der BRK kritisiert. Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur 

diejenigen Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung 

beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 
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mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG). Somit erfasst das 

neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer 

Behinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst sind alle Personen, welche im 

AHV-Alter eineBehinderung erfährt und  auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht 

erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im 

Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die 

Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen 

Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame 

Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit 

Behinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein 

Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich 

den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne 
Gesamtkonzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die 
Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und 
organisatorischen Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen 
Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung lebenerfassen. Die Begrifflichkeit 
in Art. 2 des BeHiG scheint uns prädestiniert dafür zu sein. 

 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes 
angekündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor 
für die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz 
soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 
Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf 
nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine 
koordinierte Strategie von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf 
fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen 
Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht 
auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und 
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Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen 
und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. 
Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 
Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das 
Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst 
kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch 
die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen 
nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.1 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im 
Inklusionsgesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen 
kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den 
Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein 
Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das 
selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit 
und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. 
Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen 
Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den 
Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.2 
Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 
Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen 
beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei 
Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine 
Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne 
Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht 
gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die 
Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen 
Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen 
Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu 

 
1 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
2 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, 
S. 29 f. 
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Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven 
oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere 
auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht 
es zudem eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-
Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der 
Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch 
tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen 
Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen 
im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit 
haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit 
kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare 
Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im AHV-Alter 
sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder 
Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der 
Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge 
sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des 
Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum 
Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des 
Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des 
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Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 
Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. 
Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich 
wird.  

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-
Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen in allen Lebens- und Sachbereichen. Bis heute fehlen eine Strategie 
zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. Entsprechend sind 
Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden 
Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. 

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative 
eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK 
endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir 
messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er 

die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt 
sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des 
selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

Zum VE-InG 
Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein 
Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 
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für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die 
BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar 
nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf 
morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein 
Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan 
aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen 
Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehrungen beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten 
Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den 
(leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG. 

 

 Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
in dieser Form inakzeptabel ist.  

Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise 
Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten 
Bestimmungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche. Ansonsten 
beschränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens. Dies verkennt 

das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten 
des Bundes. Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur 
deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die 
Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 
entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich 
Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er 
beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit 
Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 
selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst 
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ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu 
gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte 
Regelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren 
spezifischen Sach- und Lebensbereichen. Es muss zudem zwingend 
Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise 
umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des 
Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur 
Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 
Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der 
Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, 
technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige 
Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, 
sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, 
Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu 
verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten. 
Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch 
verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei 
ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 

durch die Ratifizierung der BRK Bestandteil des Schweizer Rechts. Im 
Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in 
konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die 
betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf 
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen 
auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat. Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den 
Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, 
alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In 
der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der BRK zu formulieren.  
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Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund 
unverständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden 
ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint. Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die 
voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise 
Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng 
kritisiert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt 
unklar.  

 

 

Schlussfolgerung: 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist untauglich um die Anforderungen der 
Inklusionsinitiative umzusetzen. 

Es muss ein vollständig überarbeitetes Gesetz ausgearbeitet werden, welches die 
Forderungen der UN-BRK umsetzt und eine Koordination mit den Kantonen 
ermöglicht. 

 

 

Behindertenkonferenz Kanton Schaffhausen  

 

Roland Studer, Mitglied des Vorstandes, Verantwortlich für Politik 
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An die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren 
 
 
 
 10. Oktober 2025 
 
 
Vernehmlassungsantwort: Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Die beko ost ist ein Verein, der sich für die Interessen von Menschen mit Behinderungen 
einsetzt. Grundlage unseres Handelns ist die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 
Wir verleihen den Stimmen von direkt Betroffenen Menschen Gewicht und unterstützen sie 
in der Vertretung ihrer Interessen.  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative 
ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu 
führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl 
der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung 
geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf 
die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche 
Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte.  

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem 
drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im 
Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von 
Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte 
Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im 
Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den 
Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 
Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken.  
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Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für 
Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll 
der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant 
verbessert werden: 

• Rahmen für eine schrittweise Umsetzung der BRK klar vorgeben: Der 
Gegenvorschlag muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist 
bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes 
gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schrittweise 
erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch unerlässlich. Im 
Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die 
erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung 
der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen 
die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings 
überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. 
Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur 
Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur 
rund ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus 
beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem 
Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

• Selbstbestimmtes Wohnen verbindlich ermöglichen: Er muss den 
Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen 
mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, 
Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und 
Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen 
sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, 
wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. 
Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer 
weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die 
betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag 
nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. 
Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht 
auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch 
den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen siehe unten zum 
Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und 
Kriterien. Das ist unverständlich, denn der Gegenvorschlag gibt so keine Antwort auf 
die kürzlich auch von der eidgenössischen Finanzkontrolle festgestellten Mängel 
beim selbstbestimmten Wohnen von Menschen mit Behinderungen wie die fehlende 
Strategie und Koordination sowie unklare Rahmenbedingungen.  
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• Ausbau der Unterstützungsleistungen in der Invalidenversicherung: Der zweite 
Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum 
Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 
Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 
Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen 
mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu 
diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 
Damit verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-
Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu 
geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur 
Stärkung des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens 
für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte 
Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort 
auf die Inklusions-Initiative. 

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Stellungnahme.   

 

Freundliche Grüsse 

     

Denise Rohner      Beda Meier 
Geschätsführerin beko ost     Präsident beko ost 

  

247 / 2614



behinderten 
forum 
zentral 
s.chweiz 

bfzs.ch 

 

kontakt@bfzs.ch 
 
 

 

 
 
 
Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Inhalt 
 
1 Das Wesentliche in Kürze ........................................................................................................................................ 2 
2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung .......................................................................................... 3 
3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) ...................................................................... 4 

3.1 Zu enger Geltungsbereich ................................................................................................................. 5 
3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich .............................................................................................................. 5 
3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich ......................................................................................................... 6 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen ...................................................... 8 
3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK .................... 10 
3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle ............................................................ 12 
3.6 Zum Wohnen ...................................................................................................................................... 12 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG ......................................................................................... 15 
4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung....................................................................... 15 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag ......................................... 15 
4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen ........................................................ 16 
4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung ............ 17 
4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet .................................................................... 17 
4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden ............................................ 18 

4.2 Hilfsmittel ............................................................................................................................................ 19 
4.3 Pilotversuche ..................................................................................................................................... 21 

5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen .................................................................. 22 
5.1 Zum VE-InG.......................................................................................................................................... 22 

Artikel 1 VE-InG .................................................................................................................................... 22 
Artikel 2 VE-InG .................................................................................................................................... 22 
Artikel 3 VE-InG .................................................................................................................................... 22 
Artikel 4 VE-InG .................................................................................................................................... 23 
Artikel 5 VE-InG .................................................................................................................................... 24 
Artikel 6 bis 9 VE-InG ......................................................................................................................... 24 
Artikel 10 VE-InG ................................................................................................................................. 25 
Artikel 11 und 12 VE-InG .................................................................................................................. 26 
Artikel 13 ................................................................................................................................................ 27 
Artikel 14 ................................................................................................................................................ 27 

5.2 Zum VE Teilrevision des IVG ......................................................................................................... 28 
Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) ................................................................................. 28 
Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln)....................... 28 
Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) ................................................................. 28 
Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) .......................................................... 28 
Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) ........................................ 28 
Art. 68quater IVG (Pilotversuche) ................................................................................................. 28 
 

248 / 2614



behinderten 
forum 
zentral 
s.chweiz 

bfzs.ch 

 

kontakt@bfzs.ch 
 
 

 

 
 

2 

 

1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: endlich 
in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre Würde vollständig 
anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern konkrete Veränderungen in ihrem 
Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistungen 
erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese 
Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese 
Verpflichtung ein leeres Versprechen. 

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf die 
Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet es, die 
strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende Sichtweise und lässt 
schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine tiefgreifende Umgestaltung der 
staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu 
zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie zur 
Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer Aktionsplan 
für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der Schritte hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung geschieht jedoch nicht von selbst. 
Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle Koordination und vor allem den aktiven 
Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein 
Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag 
trägt diesem Grundsatz nicht ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen Fassung auf 
eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, die Leistungen der 
Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn 
der UNO-BRK, deren Auffassung von Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle 
Hindernisse und nicht auf eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt 
sich der Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein 
sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, ist in 
Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den tatsächlichen 
Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 
Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine verbindlichen Ziele, sieht nicht 
die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform – wie sie 
anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für 
Unterstützungsleistungen zu Hause. Im Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell 
fest. Dies widerspricht der UNO-BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen 
sind kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, unpersönlichen 
Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle Ressourcen überwiegend in 
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Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die Mehrheit niemals Realität werden. Die 
Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung 
definiert und vor allem das Recht der Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu 
leben, selbstbestimmt und mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision und die 
Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 Personen, darunter auch Kinder, 
nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von einem System, das darauf ausgelegt ist, zu 
entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass 
Tausende von Menschen, die diese Hilfe benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. 
Andere erfüllen zwar die Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen 
Hürden und/oder dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind 
äusserst mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die Chance, den 
Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich mit unverbindlichen 
Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die erwähnten Pilotversuche wären in 
ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie denn jemals zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel voran, weder 
durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die Weiterentwicklung seiner 
eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne klare Ausrichtung, Koordination, 
Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet keine 
wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, Kohärenz und Mut. Er 
verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen Wandel fordert. In seiner jetzigen 
Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von 
Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. 
Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen 
endlich die Rechte und Freiheiten gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu 
deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen1 in allen Lebens- und 
Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
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konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 
vielerorts nach wie vor unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht 
auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche Assistenz in 
diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören Wohnen, Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – Umsetzung der 
UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf entspricht nur 
ansatzweise und in begrenztem Umfang den Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie 
in der Inklusions-Initiative zum Ausdruck gebracht worden sind. In seiner jetzigen Form ist er 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, 
welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete 
Massnahmen vorsehen, die inhaltlich und konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den 
nächsten Jahrzehnten. Ein solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der Ausgrenzung und 
Diskriminierung, denen Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt sind, wirksam bekämpfen 
können. Allein kann es auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Doch ein Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen 
verdient, muss zwingend verbindliche Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur 
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion 
bilden können. Es muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen 
sowie organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 
erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, was 
er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen 
mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen wirkungslosen Bestimmungen 
kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der 
Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), 
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In 
seiner aktuellen Form trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen 
mit Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-BRK 251 / 2614
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steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes in 
dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das Inklusionsrahmengesetz allein schon aus 
diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die 
Grundlagen für eine wirksame Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten Jahrzehnten schaffen. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen 
wurde. Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 
hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat 
handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres 
Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung oder Arbeit 
mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und Lebensbereiche ergänzt und sein 
materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss zwingend Bestimmungen enthalten, 
welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich 
sind. 

Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf der 
Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass sie 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.. 
5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 61a 

(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), Art. 66 

(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- 

und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a 

(Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 252 / 2614
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sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK sicherzustellen, sind in das InG 
auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und 
Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund 
im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch 
die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV 
hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine 
Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 
Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale 
Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende 
Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung 
der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrats zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 
Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der heutigen Lehre als 
zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der 
Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er 
«einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 
oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt 

 
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, 

psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a des 

Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 
12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November, 

BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  

13 Ebd. 253 / 2614
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oder bedroht ist».14 Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de 
fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard 
à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach 
Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend erforderlich, auf die Definition von 
«Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG zu verweisen und jeglichen 
Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (beispielsweise 
einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt sind, 
aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder weil sie knapp 
unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark beeinträchtigt 
sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit (noch) nicht nachweisen 
können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind und daher 
keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 
Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen weiterarbeiten, aber 
keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt haben oder dieser abgelehnt 
wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen» im 
Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der 
UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem Bestimmungen enthalten, 
welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur persönlichen Assistenz 

 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, 

Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen 

wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung 
zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 254 / 2614
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und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen 
stellen. 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 
insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» 
bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner Meinung nach die 
«Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 
Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 
bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt sowohl 
durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner ausschliesslich 
programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 Jahren (UNO-BRK) an 
Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 
gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-
BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusions-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene 
Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als dass er Klarheit bringt. 
Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und 
Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 
Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 
das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. 
Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene 
Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» 
erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung 
insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr eingeschränkten 
Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in die Tat 
umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage befindet und ein 
Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige Leistungen, sondern um 
die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert 
gezielte Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt sich auf 

 
17 Siehe dazu Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 255 / 2614
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allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive Auslegung des 
Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für Justiz, wonach der Bund 
den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine verbindlichen Verpflichtungen 
auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es jedoch durchaus möglich, substanziellere 
Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als auch die Kantone organisieren und finanzieren 
einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als 
auch der Bund verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung beraubt 
wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob sie die 
formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, ungleichen und 
unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die Inklusion, das sich 
darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu 
deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative 
angesehen werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit 
vor, Rahmenbedingungen für die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen 
wurden lediglich bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des 
Bundes und der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl 
wenig koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 Die 
EFK verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage 
des Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von Personen 
mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit 
einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken 
vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung selbstbestimmten 
Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene verbindliche Leitplanken 
vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, strukturelle 
und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine leeren Versprechen 
bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen und die Kantone bei der 
Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 256 / 2614
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Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere 
Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK 
aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a 
Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen 
Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. 
Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür 
erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 
von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und sachlichen Geltungsbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-

BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 
23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 

Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein 

Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 257 / 2614
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- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 

umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 
Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK übereinstimmen (Initialprüfung 
der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf 
Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung 
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung 
neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf 
die Übereinstimmung mit der UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich 
auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese 
Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen systematischen 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren Vertretungsorganisationen 
vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein 
unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben 
dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und kontinuierliche 
Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu eng gefassten sachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie verpflichten die Kantone nur in sehr 
begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz erfordern würde, dass auch der Bund zur 
Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte 
abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bleibt zu vage und unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit 
geltenden Vorschriften ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel 
werden die richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 
der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 258 / 2614
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- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 

Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 
Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die 
in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund 
wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative 
dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks 
Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von 
Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen 
werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 
Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist eindeutig: «Für 
invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen Garantien. Wohnt eine 
invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf die Deckung 
ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische 
rechtliche Grundlage und keine Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens.31 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-

wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 
31 Ebd., S. 20 ff. 259 / 2614
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- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 

unklar.33 
- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die systemischen 
Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch gravierende 
Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die 
EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des 
EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den 
indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine 
der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und 
ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung 
der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen 
Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen 
Form rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral 
der UNO-BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu 
einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte 
Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG 
stehen konzeptlos nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-
InG in völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-Bestimmungen. 
Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung selbstbestimmten 
Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen in 
Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu gehören starre Routinen, 
Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, Begleitpersonen, Mahlzeiten und 

 
32 Ebd., S. 25 ff. 
33 Ebd., S. 23 ff. 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019. 260 / 2614
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Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter 
finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin 
vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und zu 
wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die Möglichkeit 
haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben und voll und ganz an 
der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der Selbstbestimmung 
im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den Föderalismus bedingte, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine umfassende Strategie zur 
Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK (insbesondere den gesamten (!) Art. 
19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter 
Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und 
Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert werden. 

Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach unserer Auffassung nur vorübergehend als 
Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 
beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in einer 
Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen Vorrang vor 
institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – vorbehaltlich der 
freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und grundsätzlich vorübergehend 
ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne der UNO-
BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV-Rente und allfällige 

Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten verwendet, wobei die 

Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69). 
41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 
42 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
43 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden., sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 

für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 261 / 2614
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- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 

selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 
Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der bisherigen 
Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen muss als subsidiär 
zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann nicht einfach in das neue Gesetz 
übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die 
sich an den Bedarfen der Menschen und nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: Im Jahr 
2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen (inklusive Kinder und 
Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit grundsätzlich Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit lediglich rund 9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und vereinfacht 
werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon profitieren könnten, 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in Anspruch. Dies liegt an der 
Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der Unmöglichkeit, den Bedarf mit den 
bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt die Möglichkeit, Angehörige als 
Assistenzpersonen anzustellen. 

Wir sehen insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 

Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel eines inklusiven, selbstbestimmten 
Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da einerseits faktische Hürden bestehen bleiben 
(Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag 
beziehen, nehmen ihn aber aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder 
ungenügenden Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits 
bleiben verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 
Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte Erweiterung der 
Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung oder dem 
Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen behinderungsbedingten 
Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, Transparenz und Effizienz 
ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus Sonderregelungen ersetzen. Solange jedoch 
Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir insbesondere den Einbezug folgender 
Personengruppen als besonders dringend: 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von schwerhörigen 
und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit auch vom 
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Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) ist dringend 
zu korrigieren. 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV: Wer erst nach Erreichen des 
AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat überwiesene 
Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). Dasselbe gilt für Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche 
gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der 
heutige Ausschluss dieser Personen vom Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte 
Benachteiligung dar, ist sachlich nicht gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 
Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer Behinderung nur 
dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, verwehrt ihnen in vielen 
Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch zum 
Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer 
Behinderung ohne IV-Rentenanspruch bei entsprechendem Bedarf Zugang zur 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) erhalten. Auf die entsprechende Einschränkung in Art. 42 
Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit Kinder und 
Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen und beim 
Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgreifen 
(und somit einen Heimeintritt verhindern) können, müssen sie ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben – zumindest für diejenige Zeit, die sie nicht in einer 
Institution verbringen, die anderweitig finanziert wird. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist 
entsprechend auf Minderjährige auszuweiten, die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu standardisiert, 
in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von Personen mit 
Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen Unterstützungsbedarf respektive an 
der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle Bedarfe können nicht adäquat berücksichtigt 
werden, sodass beispielsweise der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit Sinnesbehinderungen 
und von Menschen mit kognitiven und psychischen Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 

Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise InVIEdual) dahingehend anzupassen, dass 
der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für unterschiedliche Lebensrealitäten 
abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den General Comment Nr. 5 des UNO-BRK-
Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind entsprechend 
anzupassen. 
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4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger*innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 
der weder finanziell noch personell abgegolten wird. Für viele stellen die Anforderungen im 
bestehenden Modell ohne Unterstützung eine nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit 
der Folge, dass sie auf eine Leistung verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie 
ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss deshalb 
administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der Wahrnehmung der 
Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden zu beschneiden (siehe 
unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht mit einer 
Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als individualisierte, 
personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen als auch 
bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin ein direktes 
Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen haben. Der Verlust dieses 
Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz entgegenstehen und dem in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten Recht auf Selbstbestimmung widersprechen. 
Eine diesbezügliche Änderung des Obligationenrechts (OR), insbesondere eine Erweiterung der 
Vertragsform «Auftrag» ist zu prüfen (OR 394ff.). 

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der Bereitstellung von 
barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene Abgeltung (vgl. dazu Kap. 
4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation des 
Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der Assistenznehmenden 
gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des Arbeitsvertrags ermöglicht 

4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 

Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 
entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. 
CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende Finanzierung dieser 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
45 Vgl. dazu den General Comment Nr. 5 des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Ziff. 16 d iii) 264 / 2614
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Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne eine Erhöhung der Ansätze 
kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die Personalakquirierung, -
einführung, -planung und -administration wird nicht separat abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl Assistenzleistungsbeziehende 
als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit bezahlen sollten. 

- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall 
der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende Mitarbeitende 
oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt ins 
AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch bei 
nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten Lebensumständen 
wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der Tagesstruktur in einer 
Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung des 
Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu wenig 
Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des zeitlichen 
Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der bereits über die HE 
pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim Intensivpflegezuschlag, der nicht 
angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag 
abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine 
bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 

Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG:  
- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den Assistenzbeitrag  
- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass Menschen mit 
Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf angemessen decken 
können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. in dem 
die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter (…) erreicht») 

- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer Beratungsleistungen 
im Hinblick auf die Administration/Organisation des Assistenzbeitrags 

- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte Kürzung 
bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden (Doppelfinanzierungen sollen zwar 
vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs ist nicht 
gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 

Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem aufgrund der 
grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von Assistenzpersonen dringend 
angezeigt ist. 265 / 2614
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Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 
zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 12.409 (Entschädigung von 
Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist aber nicht 
nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht auch höhere 
Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für die Grundpflege gemäss 
KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit 
deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob sie zum 
Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder externe Kräfte 
anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass Angehörige «einspringen». 
Heute geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit 
Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das 
steht im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und 
Gleichstellung auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. b – das 
heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen (Umsetzung der Pa.Iv. 
Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird diesem 
Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend substanzielle Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden Beitrag. Sie 
basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem Bericht zum Postulat SGK-
S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von der Umsetzung der 
Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, raschen 
Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in der Inklusions-Initiative gefordert wird. 
Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu 
Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die 
Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher konnte 
der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern im 
Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag abgeschlossen 
wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel beschränkt werden, die von 
Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 
Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert. 
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- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, bedeutet dies 

ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden sowie mehr 
Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Auch der vorgeschlagene neue Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir ab, da die 
gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und faktisch zu einer 
marktfernen Überregulierung führen kann. Sie schreckt kommerzielle Anbieter ab, gefährdet Innovation 
und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG – die individuelle 
Versorgungssicherheit. 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 
Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten Anbietern 
gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls eine geringere 
Versorgungssicherheit sein. 

Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere ist – 
auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre 
Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist 
nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 
22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine 
«smarte» Auswahl an Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität 
und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 
Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter anstelle 
eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch reichen die damit 
finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr respektive durchschnittlich rund 
10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen bei weitem nicht aus, um den tatsächlichen 
Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung 
des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel respektive 
Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft neben 
Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel 
auch Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch Hilfsmittel 
(einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden. 

Wir fordern insbesondere: 

- Transparente Kriterien für die Ausgestaltung von «Rankings» bei den 
Vergabeverfahren/Verhinderung von Monopolisierung: Die Kriterien sollen dazu beitragen, eine 
Monopolisierung und eine Preisdominanz zu verhindern (insbesondere Kriterien zur Qualität der 
Versorgung, Zugänglichkeit, Reparaturzeiten usw.). 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

 
46 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 267 / 2614
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- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht nur auf die 
Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Vielmehr braucht es 
auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter für die 
Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den Besuch kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme 
öffentlicher und privater Dienstleistungen. 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung an die Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen für 
Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss im Allgemeinen erleichtert 
werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt sich durch 
eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch verbindliche und 
transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste 
Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: Ein 
Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um die Uhr 
sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 

4.3 Pilotversuche 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen im 
Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, wenn es um die Entwicklung einer 
komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das selbstbestimmte und eigenverantwortliche 
Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, die (auch auf 
Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit der Totalrevision des IVG 
(die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) übernommen werden können. Dafür 
braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.   
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 

So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche 
auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» im Sinne 
der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und 
BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV in allen 
Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 

Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der Förderung 
der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 

Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter 
Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  

Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

2 Inklusion bedeutet insbesondere: 
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a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, Beschäftigung, 

Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und gesellschaftliche 
Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und politischen 
Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse und Sicherstellung der 
vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren zu 
beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer Behinderungen 
sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung 
wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 lit. a UNO-BRK. Sie 
bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso 
die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung 
einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich 
die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht 
die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 
(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich 
das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu 
verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 
bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den 
Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur 
Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies entspricht einerseits nicht der 
Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK und den Interessen von Menschen mit 
Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der 
UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine 
Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist 
zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 270 / 2614
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Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert 
im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie 
lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden 
müssen und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird 
vorgeschlagen, den Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 
4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin 
stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 
von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs 
erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der 
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 
insbesondere geschlechts- und altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, 
überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe im 
Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 

Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle 
Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 
marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass auch 
alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein institutionelles 
Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der Grundsätze der Inklusion, 
der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. Insbesondere sollen Institutionen 
längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen werden dürfen, um Menschen mit 
Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
(wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 271 / 2614
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Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der betroffenen 
Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht an der 
Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 
vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine terminologische 
Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umbenannt 
werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische Verschiebung täuscht über den fehlenden 
Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der 
UNO-BRK lässt sich nicht durch die Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten 
Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie 
es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und 
ambulanten Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie 
oder einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten 
Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit 
Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG 
somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – 
Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte 
Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen ambulante 
Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert und aktiv 
ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen vollständig überdacht 
werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen Institutionen als Wohnorte zu 
vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und die 
Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine subsidiäre und 
grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 

Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt werden 
muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung 
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Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 
Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 11 
und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits beschränkt 
sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK alle Lebensbereiche 
betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, 
nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für die Koordination, die strategische 
Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b 
der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 Es ist 
zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen tatsächlich und 
strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger 
Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen 
abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu 
verfolgen. Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und 
nicht späteren Regelungen oder dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 
begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht nicht aus. 
Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen Vorgaben, messbaren 
Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 Absatz 2 
zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu schwach. Ausdrücke 
wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das 
Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb 
ihres Kantons – frei wählen können, ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 
Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu erreichen. Sie 
müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch verbindlicher gestaltet 
und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss die tatsächliche und 
strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest verankert – und angemessen vergütet 
– werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung von 
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1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und die 

Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der UNO-BRK 
erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu 
verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen den 
Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre Interessen 
vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes ein. Die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen werden für ihre Mitwirkung 
entschädigt. 

4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination mit einem 
klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen Koordinationsgremium ab und 
erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus Menschen 
mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu 
Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte zu 
bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 

1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und 
der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 

2 Unverändert 

3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen der 
betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des Aktionsplans 
ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 

Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht ohne 
einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende Gesetz 
klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls 
erhalten die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was 
inakzeptabel ist. 

Artikel 14 

Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 
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5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 

Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die individuelle 
Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 

Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 

Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle Transparenz 
hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 

Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von Vergünstigungen die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu weniger Vielfalt und 
Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 

Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 
praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle oder die unzureichende 
Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende Anpassungen bestehen bleiben. 
Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 

Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden 
Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits heute 
umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere Änderungsvorschläge, die 
über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). Dafür sind bereits heute 
ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

 

 
Thomas Z’Rotz  
Behindertenforum Zentralschweiz bfzs.ch 
 
 

Behindertenforum Zentralschweiz 
 
Wir sind eine aktive Gruppe von Menschen mit verschiedensten Einschränkungen.  
Unser Motto: 
 

Wir vernetzen Menschen mit Behinderungen. 
Emanzipation, Partizipation, Gleichstellung 

 
Wir setzen uns auf regionaler und nationaler Ebene für mehr Gerechtigkeit und Gleichstellung in der Region 
ein. Mit Besorgnis stellen wir fest, dass sich gegenüber Menschen mit Behinderungen sozialpolitisch eine 
härtere Gangart abzeichnet. Sparübungen werden im Bereich der Ergänzungsleistungen und der 
Sozialhilfe auf dem Buckel der Schwachen unserer Gesellschaft ausgetragen, was einem reichen Land wie 
der Schweiz unwürdig ist.  
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Eidgenössisches Büro für die  
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
Per Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch   
 
Spiegel b. Bern, 15. Oktober 2025  
 

Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Die Behindertenkonferenz Kanton Bern ist die Dachorganisation von Organisationen der 
Selbsthilfe, Beratung und Fachhilfe, sowie Einzelpersonen. Unser Ziel ist es, dass Menschen 
mit Behinderungen in allen Lebensbereichen ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes 
Leben in einer inklusiven Gesellschaft führen können. Als Leitlinie dienen uns dabei das 
Behindertengleichstellungsgesetz und die UNO-Behindertenrechtskonvention.  
Wir danken für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung des indirekten Gegenvorschlags zur 
Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. 
Die geografische und sprachliche Vielfalt sowie die Grösse des Kantons Bern bringen 
besondere Herausforderungen in der Behindertenpolitik mit sich und verleihen dem Kanton 
ein besonderes Gewicht. Eine inklusive Gesetzgebung muss dieser Realität gerecht werden 
und Gleichstellung überall sicherstellen. Im Sinne dieser Verantwortung äussern wir uns 
deshalb auch als kantonale Organisation zum indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats. 
Die BKKB begrüsst, dass der Bundesrat die Anliegen der Inklusions-Initiative anerkennt – 
doch der vorliegende Entwurf reicht nicht aus. Gemeinsam mit anderen Organisationen 
setzen wir uns in der Vernehmlassung für substanzielle Verbesserungen ein. 
Nach der breiten Kritik zahlreicher Behindertenorganisationen an der Teilrevision des BehiG 
lässt auch der vorliegende Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative viele zentrale Anliegen 
unbeantwortet. Man könnte ihn als „Gegenvorschlag ohne Inklusion“ oder „Gegenvorschlag 
mit reduzierter Barrierefreiheit“ bezeichnen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind 
unkonkret, es fehlen klare Zuständigkeiten, Ziele und Fristen. So besteht das reale Risiko, 
dass Inklusion erst in Jahrzehnten erreicht wird. Obwohl das heutige BehiG seit über 20 
Jahren in Kraft ist, fehlen grundlegende Fortschritte: z.B. sind viele Bahnhofe weiterhin nicht 
barrierefrei zugänglich, und die freie Wahl von Wohnort und Wohnform bleibt eingeschränkt. 
Die Inklusionsinitiative verlangt, dass die Empfehlungen des UNO-BRK-Ausschusses ernst 
genommen und konsequent umgesetzt werden. Die 100'000 Menschen, die die Initiative 
unterschrieben haben, erwarten konkrete und glaubwürdige Fortschritte - jetzt, nicht erst in 
Jahrzehnten.
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1. Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen 

1.1 Ein Gegenvorschlag, der keine Antwort auf die Inklusions-Initiative ist  
Der vom Bundesrat präsentierte Gegenvorschlag bleibt aus Sicht der BKKB in mehrfacher 
Hinsicht ungenügend. Er bleibt vage, unverbindlich und ohne klare Vision für eine inklusive 
Schweiz. Besonders kritisch ist, dass er sich auf eine sehr enge Definition von Behinderung 
stützt – nämlich auf Menschen, die Leistungen der IV beziehen.  
Dabei gibt es zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die keine IV-Leistungen erhalten, 
aber dennoch im Alltag auf erhebliche Barrieren stossen, sei es aufgrund sensorischer, 
psychischer, kognitiver oder körperlicher Beeinträchtigungen. Von den insgesamt 1,9 
Millionen Menschen mit Behinderungen1 beziehen ca. 70% keine IV-Leistungen2. Auch sie 
haben ein Anrecht auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe. Sie aus dem 
Gesetz auszuschliessen, verkennt die Realität von Behinderung in der Schweiz und 
untergräbt die UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK), welche von der Schweiz ratifiziert 
wurde. 
Es macht keinen Sinn, in verschiedenen Gesetzen zwei unterschiedliche Definitionen von 
derselben Bevölkerungsgruppe zu verwenden. Wir empfehlen im Inklusionsrahmengesetz 
die gleiche Definition aufzuführen, wie sie im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 
verwendet wird. 

 
1.2 Keine Gleichstellung in der Realität 
Die Inklusions-Initiative fordert rechtliche und tatsächliche Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen. Der aktuelle Entwurf erfüllt diese grundlegende Forderung nicht. Wichtige 
Bereiche wie Arbeit und Bildung fehlen vollständig – obwohl sie für Selbstbestimmung und 
Teilhabe zentral sind. Entscheidend ist zudem, dass die verschiedenen Gesetze wie IV-
Gesetz, BehiG und Inklusionsgesetz gut aufeinander abgestimmt sind. Denn was würde ein 
gut zugänglicher und auf die Person abgestimmter Arbeitsplatz bringen, wenn er aufgrund 
eines nicht barrierefreien ÖVs nicht erreichbar wäre?

 
1.3 Wohnen: Selbstbestimmung bleibt eine Illusion 
Die Vorlage verpasst die Chance, den notwendigen Systemwechsel im Bereich Wohnen 
einzuleiten. Der Entwurf fokussiert immer noch zu stark auf Institutionen und zu wenig auf 
ambulante Alternativen. Die freie Wahl des Wohn- und Lebensort wird weder garantiert noch 
finanziell abgesichert. Die Kantone erhalten keinen klaren Auftrag, selbstbestimmtes Wohnen 
mit bedarfsgerechter Unterstützung zu ermöglichen – trotz klarer parlamentarischer 
Forderungen zur Reform des IFEG (Bundesgesetz über die Förderung der Integration von 
invaliden Personen) etwa durch Überweisung der Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. 
Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit 

 
1 Schätzung des Bundesamts für Statistik: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-
soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html 
2 Statistik der IV vom Dezember 2024: 
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html 
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Behinderungen im Bereich Wohnen.»
 

1.4 Nationale Verantwortung statt kantonaler Ungleichheit 
Für eine gelungene Inklusion aller Menschen mit Behinderungen ist sowohl die Koordination 
zwischen Bund und Kantonen als auch diejenige zwischen den Kantonen von zentraler 
Bedeutung. Wir werten positiv, dass die Thematik in Art. 11 und 12 VE-InG aufgenommen 
wurde, etwa indem die Thematik des Wohnsitzwechsels zwischen Kantonen aufgenommen 
wurde.  
Damit die Umsetzung der UNO-BRK gelingt, reichen die vorgesehenen Massnahmen jedoch 
nicht aus. Bereits beim Wohnen birgt die starke Kompetenzteilung zwischen Bund und 
Kantonen das Risiko wachsender regionaler Ungleichheit. Der Zugang zu Leistungen würde 
davon abhängen, wie engagiert und gut ausgestattet ein Kanton ist. Zudem besteht die reale 
Gefahr eines Wettbewerbs zwischen den Kantonen – vergleichbar mit dem Wettbewerb um 
Steuervorteile. Es könnte dazu führen, dass einige Kantone fortschrittliche Inklusionspolitik 
betreiben würden, während andere Kantone nur das Nötigste tun. 
Menschen mit Behinderungen hätten demnach ein grosses Interesse in bestimmte Kantone 
zu ziehen, während die Kantone durch die Einschränkungen der Leistungen versuchen den 
Zuzug von Menschen mit Behinderungen zu begrenzen. Dies geschieht teils bereits heute 
und zeigt, die Notwendigkeit einer klaren Koordination. 
Es darf keine Behindertenpolitik à la carte geben. Der Bund muss seine Rolle wahrnehmen, 
koordinieren, verbindliche Standards setzen und die Umsetzung finanziell und fachlich 
unterstützen. Anstatt einzelner Aktionspläne in den Kantonen und dem wenig verbindlichen 
Austausch ist eine übergreifende Strategie auf nationaler Ebene notwendig. 
Sowohl auf nationaler wie auch kantonaler Ebene sind bei der Planung, Durchführung und 
Evaluation der Massnahmen Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen 
miteinzubeziehen, wie es Art. 4 Abs. 3 und Art. 33 UNO-BRK vorsehen. Im Gesetz ist der 
Anspruch verbindlich zu regeln und Mindeststandards zu definieren. 

 
1.5 Ausweise für Menschen mit Behinderungen 
Verbesserungsbedarf gibt es in der Schweiz auch bei den Behindertenausweisen. Für 
Menschen mit Behinderungen ist der Besuch von Veranstaltungen, wie Konzerten oder 
Sportveranstaltungen, mit sehr viel Aufwand verbunden. Dies schon allein deswegen, weil 
z.B. für zugängliche Plätze der Bedarf umständlich mittels Arztzeugnissen nachgewiesen 
werden muss. Auf diesem Weg müssen oft sehr viele persönliche und intime Details 
angegeben werden. Deshalb wäre aus unserer Sicht die Schaffung eines verbindlichen, 
nationalen Behindertenausweises eine grosse Erleichterung. Der existierende Parkausweis 
und der IV-Ausweis reichen nicht aus. 
Für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen sind zudem nicht nur die Bestrebungen 
auf nationaler Ebene relevant, sondern auch auf internationaler Ebene. In der EU werden 
dazu ein neuer Behindertenausweis («European Disability Card») und eine neue 
Behindertenparkkarte («European Parking Card») eingeführt, die grenzüberscheitend gelten. 
Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht, ob die 
Schweiz diese auch anerkennen kann. 
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Aus unserer Sicht sind sowohl die Anerkennung als auch die Bezugsmöglichkeit der 
europäischen Ausweise zwingend zu ermöglichen, denn z.B. der Bedarf nach einem 
Behindertenparkplatz hört nicht plötzlich an der Grenze auf. So ist die grenzüberschreitende 
Anerkennung solcher Bedarfe notwendiges Element des gleichberechtigten Reisens und des 
Zugangs in allen Lebensbereichen. 

 
1.6 Kommentare zu einzelnen Artikeln   
1.6.1 Artikel 1 
Die Inklusionsinitiative bezieht sich nicht nur auf das Wohnen und die Arbeit, sondern fordert 
– wie auch die UNO-BRK - Inklusion in allen Lebensbereichen. Es ist wichtig, dass dies im 1. 
Artikel, der den Zweck des Gesetzes beschreibt, unmissverständlich festgehalten ist. 
Unser Änderungsvorschlag: 
Artikel 1 - Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt die Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensebereichen. 

1.6.2 Artikel 5 
Abs. a: Damit wir ein gleichberechtigtes Leben für Menschen mit Behinderungen und eine 
inklusive Gesellschaft erreichen können, muss es das Ziel sein, dass die Wahlfreiheit 
bezüglich des Wohnorts und der Wohnform selbstverständlich ist. Deshalb empfehlen wir, 
die Wahlfreiheit nicht nur zu fördern, sondern gesetzlich festzuhalten, dass sie gewährleistet 
ist. 
Abs. c: Hier gilt es zu beachten, dass die individuelle Situation und die individuellen Bedarfe 
miteinbezogen werden müssen.  
Unser Änderungsvorschlag: 
Artikel 5 - Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens 
a. Der Bund und die Kantone gewährleisten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die 
Wahlfreiheit der betroffenen Person bezüglich des Wohnorts und der Wohnform; 
b. Der Bund und die Kantone bieten Unterstützungsdienste, die den Bedürfnissen der 
betroffenen Personen entsprechen, an; 
c. individuelle Leistungen werden auf Grundlage des individuellen, behinderungsbedingten 
Bedarfs ausgerichtet. 

1.6.3 Artikel 6 bis 9 
Diese Artikel ordnen den Institutionen eine zentrale Rolle und eine Sonderstellung zu. Wenn 
ausschliesslich institutionelle Leistungserbringende anerkannt werden, leiden die 
Selbstbestimmung und alternative Unterstützungsmodelle darunter. Das ist nicht im Sinne 
der Inklusionsinitiative und der UNO-BRK. Deshalb sprechen wir uns dagegen aus. Die 
Wahlfreiheit muss konsequent berücksichtigt werden. 
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2. Stellungnahme zu den Änderungen am Bundesgesetz 
über die Invalidenversicherung: Einleitung 

In den folgenden Abschnitten nehmen wir zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung Stellung. Wir stellen fest, dass einerseits sinnvolle Änderungen 
geplant sind, andererseits wichtige Anpassungen, um die Inklusion auf allen Ebenen 
tatsächlich voranzutreiben, fehlen. 
Beim Assistenzbeitrag begrüssen wir die Aufhebung der strengen Einschränkungen für 
Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit. Weitere Massnahmen sind notwendig, 
um behinderungsübergreifend einen adäquaten Zugang zu gewährleisten.  
Die Massnahmen zur Kostenkontrolle können aus unserer Sicht potenzielle Verbesserungen 
bei der Versorgung mit Hilfsmitteln oder Dienstleistungen bringen, der enge Fokus darauf 
beseitigt aber viele Barrieren nicht und ist allein nicht ausreichend.  
Die Pilotversuche zur Neuorganisation der Leistungen auf Bundesebene im Hinblick auf die 
nächste Revision des IV-Gesetzes begrüssen wir. Sie können aber eine umfassende 
Koordination zwischen Bund und Kantonen nicht ersetzen. 

 
2.1 Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag 
Ein selbstbestimmtes Leben braucht verlässliche Assistenz – im Alltag wie im Beruf. Mit den 
vorgesehenen Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung bleibt 
Inklusion aber ein leeres Versprechen. Die BKKB sieht und begrüsst die vorgesehene 
Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für Versicherte mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Allerdings ist aus 
unserer Sicht diese Massnahme nicht ausreichend, um einen adäquaten und fairen Zugang 
zum Assistenzbeitrag zu gewährleisten. Anpassungsbedarf besteht in verschiedenen 
Bereichen. 
Einer davon ist der grundsätzliche Ausschluss von schwerhörigen und gehörlosen 
Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit auch vom Assistenzbeitrag. Dieser 
muss unbedingt aufgehoben werden.  
Das Gleiche gilt auch für die Bedingung, dass Versicherte mit psychischen Behinderungen 
diese IV-Leistungen nur beziehen können, wenn sie auch eine IV-Rente erhalten. Bei beiden 
Personengruppen muss das Ziel sein, dass die zur Verfügung stehenden Leistungen dem 
tatsächlichen behinderungsbedingten Bedarf entsprechen. 
Ein weiterer Bereich mit Anpassungsbedarf ist das aktuelle Abklärungsinstrument FAKT: Wir 
teilen die Einschätzung anderer Behindertenorganisationen, dass FAKT zu sehr 
standardisiert und vor allem auf Menschen mit körperlichen Behinderungen zugeschnitten ist. 
Aus unserer Sicht muss hier zusammen mit Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen ein neues Instrument entwickelt werden. Mit dem Instrument muss der 
behinderungsbedingte Bedarf adäquat erfasst werden können. Es muss 
behinderungsübergreifend zugänglich sein. 
Grundsätzlich finden wir es nachteilig, dass für die verschiedenen Leistungen der IV (insb. 
Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag) wiederholte Bedarfsabklärungen mit 
unterschiedlichen Instrumenten und Eigenheiten notwendig sind. Das macht das System 
kompliziert und ineffizient. Deshalb ist es sinnvoll, dass für die Leistungen der IV zur 
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Förderung eines selbstbestimmten Lebens in Zusammenhang mit der nächsten Totalrevision 
des IV-Gesetzes grundlegende Verbesserungen geplant sind. Wir begrüssen auch, dass die 
Vorlage diesbezüglich Pilotversuche vorsieht. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass auch 
eine gute Koordination zwischen den kantonalen und nationalen Leistungen, sowie den 
verschiedenen Kantonen notwendig ist. 
Die sehr komplexe Administration mit den verbindlich zu nutzenden Softwares und 
Formularen der IV, welche nicht immer barrierefrei und von Selbstbetroffenen autonom 
nutzbar sind, stellt ein weiteres Thema mit Verbesserungsbedarf dar. Weil mangels 
Finanzierung die Administration nur beschränkt an Assistenzpersonen abgegeben werden 
kann, ist der Zugang erst recht nicht gewährt. Dies muss verbessert werden. 
Eine andere Massnahme, die wir im Entwurf vermissen, ist die Erweiterung der in Frage 
kommenden Assistenzpersonen. Angehörige in gerader Linie und Lebenspartner: innen 
beschäftigen zu können, stärkt die Wahlfreiheit und Selbstbestimmung. Dies zu wollen, hat 
die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK bereits gezeigt. 

 
2.2 Hilfsmittel und Dienstleistungen: Konkrete Verbesserungen notwendig 
Die BKKB unterstützt das Anliegen der Vorlage, die Versorgung mit modernen, innovativen 
Hilfsmitteln zu fördern, da diese vielen Menschen mit Behinderungen soziale Kontakte und 
den Zugang zur Arbeitswelt ermöglichen.  
Der Fokus auf Massnahmen zur Kostenkontrolle reicht allerdings allein nicht aus, um die 
Anforderung eines einzelfallgerechten, raschen Zugangs zu Hilfsmitteln oder 
Dienstleistungen – wie dies auch in der Inklusions-Initiative gefordert wird - gerecht zu 
werden. Aus unserer Sicht ist zudem darauf zu achten, dass negative Auswirkungen von 
Massnahmen der Kostenkontrolle, wie Monopolbildungen oder andere Einschränkungen der 
Wahlfreiheit, verhindert werden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, der verbessert werden muss, ist die Transparenz bei der 
Versorgung mit Hilfsmitteln und Dienstleistungen. 
Des Weiteren gilt auch für die Hilfsmittel und Dienstleistungen, dass die Leistungen sich nach 
dem individuellen Bedarf richten müssen. Dafür ist es notwendig, dass es keine 
grundsätzlichen Ausschlüsse von Behinderungsformen oder Nationalitäten gibt. So braucht 
es z.B. praktikable Lösungen für Menschen aus Ländern ohne Sozialversicherungs-
abkommen mit der Schweiz.

 

2.2.1 Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz 
Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass die Finanzierung von Dienstleistungen am 
Arbeitsplatz verbessert wird. Es ist zwar zu begrüssen, die Höchstgrenze von CHF 22’680 
pro Jahr für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels seit Anfang 2024 flexibel 
eingesetzt werden kann.  
Die damit finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr respektive 
durchschnittlich rund 10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen genügen 
aber bei weitem nicht, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Eine Erhöhung der Beiträge 
ist dementsprechend angezeigt. Wir stützen zudem die Forderung, dass Menschen mit 
Behinderungen in Härtefällen besser unterstützt werden sollen.  
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Wir sind überzeugt davon, dass mit höheren Beiträgen für Dienstleistungen am Arbeitsplatz 
nicht zuletzt auch viel Arbeitspotenzial freigesetzt werden kann. Dadurch kann mitgeholfen 
werden, dem Fachkräftemangel in vielen Berufen zu begegnen, und das BIP sowie die 
Steuereinnahmen können steigen. 

 

2.2.2 Gesellschaftliche Teilhabe durch Dienstleistungen ermöglichen 
Verbesserungen im Bereich der Dienstleistungen Dritter sind auch in weiteren Bereichen 
notwendig. Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach-, Schriftdolmetsch- 
und ELS-Kodierdolmetschleistungen, beschränken sich heute auf die Überwindung des 
Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten, die für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können.  
Insbesondere gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbehinderungen sind aber auf 
diese angewiesen, um soziale Kontakte pflegen und an der Gesellschaft teilnehmen zu 
können. Der fehlende rechtliche Anspruch, aber auch der Fachkräftemangel, verhindern oft, 
dass die notwendigen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können. Dies führt 
häufig zu hohen Mehrkosten, die die Betroffenen selbst tragen müssen. 
Es reicht nicht, wie z.B. bei der Revision des Behindertengleichstellungsgesetzes die 
Gebärdensprachen nur symbolisch anzuerkennen oder am Rande zu erwähnen. Eine 
verbindliche gesetzliche Anerkennung der Gebärdensprachen und konkrete Massnahmen 
sind notwendig. 

 

2.2.3 Leistungen im Alter: Bedarfsgerecht und die Teilhabe fördernd 
Durch die aktuellen Regelungen bleiben viele Hürden bestehen. Die Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich (HVA, Anhang) ist zu wenig umfassend. Deshalb unterstützen wir das 
Anliegen, die Liste im AHV-Bereich derjenigen im IV-Bereich anzupassen (HVI, Anhang). 
Eine Erweiterung der Hilfsmittelliste im AHV-Bereich wurde ebenfalls vom Parlament 
verlangt, durch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 
22.4261.  
Ebenfalls zentral ist aus unserer Sicht, dass Menschen mit Behinderungen im Alter weiterhin 
gesellschaftliche Kontakte pflegen können. Dies ist ein weiterer wichtiger Punkt der 
Umsetzung der UNO-BRK. 
Sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich ist die Versorgung mit Hörgeräten zu verbessern. 

 

3. Fazit 
Der Gegenvorschlag bietet eine Chance – aber nur, wenn er grundlegend überarbeitet wird. 
Die BKKB fordert: 

• die vollständige Integration der Forderungen der Inklusions-Initiative 
• einklagbare und wirksame Rechte 
• den Ausbau der Assistenzleistungen 
• eine nationale Strategie, nationale Standards und Koordination durch den Bund 
• Konkrete Verbesserungen im Bereich der Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 
• die gesetzliche Anerkennung der Gebärdensprachen 
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Die Behindertenkonferenz Kanton Bern steht gerne für vertiefte Gespräche und eine 
konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Dr. Mario Renz    Susanne Gutbrod-   Franziska Seidenfaden  

      
Präsident     Co-Geschäftsleiterin   Co-Geschäftsleiterin 
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Vernehmlassungsantwort: VE-InG  

Indirekter Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider  
Sehr geehrte Damen und Herren  

Die 1983 gegründete Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) ist die 
Dachorganisation von Menschen mit Behinderung, ihren Organisationen und 
Institutionen im Kanton Zürich. Sie setzt sich für die Gleichstellung und 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein, indem sie die 
Interessen ihrer Mitglieder bündelt, politische Anliegen formuliert und nach 
aussen vertritt.  

Gerne ergreifen wir die Gelegenheit der Vernehmlassung (VE-InG), um 
nachfolgend zum geplanten indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur 
Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung zu beziehen und bedanken uns 
für diese Möglichkeit. 

Die Inklusions-Initiative hat vielen Menschen mit Behinderung Hoffnung 
gemacht, dass ihre Rechte endlich umgesetzt werden. Viele Betroffene haben 
sich erstmalig politisch engagiert, wodurch eine grosse Mobilisierung und 
Empowerment stattgefunden hat. Alle Menschen haben (politische) Rechte – 
auch Menschen mit Behinderung. Die Schweiz hat diese Rechte nicht zuletzt 
mit der Ratifizierung der UNO-BRK anerkannt. Die Inklusion-Initiative fordert 
nun deren Umsetzung ein.  

Auch wenn der vorliegende indirekte Gegenvorschlag einzelne Forderungen der 
Inklusions-Initiative aufnimmt, so ist er insgesamt eine grosse Enttäuschung. 
Die wichtige Forderung, dass Gleichstellung in allen Lebensbereichen erreicht 
werden muss, wird nicht aufgenommen. Zudem ist er auf eine bestimmte 
Gruppe von Menschen mit Behinderung beschränkt («Invalide», gemäss Art. 285 / 2614
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112b BV). Dies schliesst rund drei Viertel der Betroffenen von vornherein aus 
und verkennt, dass auch sie ein Recht auf Gleichstellung im Sinne der UNO-
BRK haben.   

Es wird begrüsst, dass der Gegenvorschlag die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum sowie die Beratung und Begleitung als von 
Menschen mit Behinderung als unabdingbare Voraussetzung für die freie Wahl 
der Wohnform anerkennt. Trotzdem verpasst der indirekte Gegenvorschlag zur 
Inklusionsinitiative die Chance, die Voraussetzung für eine bauliche Umwelt zu 
schaffen, die Inklusion tatsächlich möglich macht.  

Weiter wird im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes die Möglichkeit 
verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 
Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an deren 
berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die 
Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden, ansonsten 
ist er klar abzulehnen.  

Was wir von der neuen Gesetzgebung erwarten: 
Das Inklusionsgesetz muss auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
ausgeweitet wird. Es darf sich nicht auf die Finanzierung von 
Assistenzleistungen und die freie Wahl der Wohnform beschränken. Ein 
würdiger Gegenvorschlag muss die Weichen für eine fortschrittliche 
Behinderten- und Inklusionspolitik für die nächsten Jahrzehnte darstellen. 
Dazu braucht es zwingend einen konkreten und koordinierten Plan, welche 
Schritte wann umgesetzt werden.  

 Bund und Kantone müssen gleichermassen in die Pflicht genommen 
werden, es braucht eine gemeinsame Strategie und die Verankerung von 
Aktionsplänen und griffigen Gesetzen sowie ein Monitoring.  

 Der Gegenvorschlag muss sich auf alle Menschen mit Behinderung 
beziehen. Eine Beschränkung auf Personen, welche Leistungen im Sinne 
von Art. 112b BV beziehen, umfasst lediglich einen kleinen Teil der 
Menschen mit Behinderung in der Schweiz und ist daher weder im Sinne 
der Inklusionsinitiative noch der UNO-BRK.  

 Der Gegenvorschlag muss alle Lebensbereiche umfassen und darf sich 
nicht auf einen Teilbereich beschränken.  

 Der Gegenvorschlag muss die tatsächliche Wahlfreiheit beim Wohnort 
und der Wohnform garantieren und dazu den Kantonen einen klaren 
Auftrag erteilen. Die Ressourcen müssen klar subjektbezogen und 
bedarfsorientiert gewährleistet werden. Zudem braucht es eine 
konsequente Förderung der Angebote im ambulanten Bereich. Positiv 
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass der Gegenvorschlag 
Pilotversuche zur Förderung des selbstbestimmten Lebens grundsätzlich 
vorsieht.  
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 Der Gegenvorschlag muss Massnahmen zur Verbesserung des Zugangs 
zum Assistenzbeitrag für alle Menschen mit Behinderung und weiteren 
Leistungen der IV beinhalten. Wobei begrüsst wird, der Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit 
im Rahmen der Anpassung des IVG neu grundsätzlich möglich ist.  

 Der Gegenvorschlag muss sicherstellen, dass die bauliche Umwelt so 
weit ertüchtigt wird, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich 
selbständig wohnen, arbeiten und am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können. Dazu braucht es:  

o Eine Verpflichtung, öffentlich zugängliche Bauten (Bestand) so 
umzubauen, dass sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich 
und nutzbar sind. 

o Ein Recht für Menschen mit Behinderung, den Zugang zu Bauten, 
in denen Dienstleistungen angeboten werden, auch einzufordern.  

o Eine Regelung, die dazu verpflichtet, alle neuen Wohnbauten 
hindernisfrei-anpassbar zu erstellen. 

o Eine Regelung, dass bestehende Wohngebäude innerhalb einer 
vorgegebenen Frist hindernisfrei - anpassbar ertüchtigt werden 
müssen.  

o Förderprogramme, die sicherstellen, dass Bauträger, private und 
öffentliche, ihrer Verpflichtung zur Ertüchtigung ihrer Gebäude 
(Wohnbauten und Bauten mit Arbeitsplätzen) nachkommen und 
die dazu erforderlichen Massnahmen umsetzen. 

o Finanzielle Mittel, um Massnahmen zur Umsetzung der 
Hindernisfreiheit bei bestehenden Wohnbauten zu fördern, wo die 
Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist. Dabei sind Vorgaben zu 
machen, um unzulässige Mietpreiserhöhungen nach der Sanierung 
zu verhindern.  

o Ein Bundesamt, das für die Umsetzung einer hindernisfreien 
gebauten Umwelt zuständig ist. Dieses koordiniert die 
erforderlichen Programme und Massnahmen mit den Kantonen, 
informiert und motiviert private Bauträger, beispielsweise mit 
Hilfe von Förderprogrammen, usw. 

o Ein Monitoring über den Fortschritt des Umbaus des 
Gebäudeparks durch das zuständige Bundesamt und das 
Bundesamt für Statistik  

o Informationskampagnen und Beratungsangebote in den Kantonen, 
wie sie im Energiebereich heute etabliert sind.  

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente, die wir auf den 
folgenden Seiten ausführlich darlegen, prüfen.  

Freundliche Grüsse  

Martina Schweizer  
Co-Geschäftsleiterin BKZ 

Lea Sandoz-Mey 
Co-Geschäftsleiterin BKZ 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen 
Hoffnungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation 
verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. 
Dazu hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. Zudem soll sie 
insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen 
und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit 
der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 Der muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. 
Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort 
durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des 
Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die 
Umsetzung kann deshalb durchaus auch schrittweise erfolgen. Ein 
konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch unerlässlich. Im 
Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen 
verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und 
Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. 
Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die 
Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines 
Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden 
Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 
einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung 
der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel 
der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus 
beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von 
einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

 Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den 
Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen 
dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren 
und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es 
braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine 
konsequente Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen 
muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen 
Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten 
Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. 
All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 
vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind 
jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch 
nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone 
oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern 
beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  289 / 2614
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 Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für 
Massnahmen der Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben 
ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen 
Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 
Gebärdesprachverdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch 
nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle 
Ausgestaltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. 
Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen 
bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 
Damit verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den 
IV-Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den 
Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, 
dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des 
selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten 
direkten Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in 
die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags 
enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-
Initiative. 

1.1. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(nachfolgend BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre 
unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass 
die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche 
sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen verdient, 
muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem 
Vorentwurf jedoch nicht. 

 Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff 
nur diejenigen Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung 
beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben 
jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst 
das neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, 
welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte 
und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch 
Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter 
diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der 
BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche 
von Menschen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund 

                                     
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1. 

2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  290 / 2614
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und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen 
zu ergreifen. 

 Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine 
gemeinsame Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK 
vorlegen müssen. 

 Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

 Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der 
Schweiz bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden 
(Monitoring).  

 Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein 
Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen 
lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne 
Gesamtkonzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die 
Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und 
organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich 
alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, 
erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen zu 
einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss 
nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2. Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes 
angekündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender 
Faktor für die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem 
Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von 
invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch 
auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht 
auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und 
Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu 
gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen 
Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der 
Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich 
Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen 
auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von 
Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen 
Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen 
hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das 
Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” 
erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen 
sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der 
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Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im 
Inklusionsgesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten 
Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg 
von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 
Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese 
Leistungen müssen besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. 
Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Strategie von Bund und 
Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht 
werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit 
erforderlich. 

1.3. Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen 
vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden 
Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe 
bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein 
Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich 
Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den 
Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf 
eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne 
Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht 
gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils 
lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-
Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen 
deutliche Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der 
verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 
Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für 
Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und 
es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für Menschen mit 
Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder 
Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 

                                     
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-

mit-behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  

4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 

Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, 

Kap. 2.4, S. 29 f. 
292 / 2614



 

 

Behindertenkonferenz 
Kanton Zürich 

Geschäftsstelle Seite 9 / 28

Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die 
Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

1.3.1. Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung 
der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte 
dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die 
dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht 
gestellte Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die 
Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am 
Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu 
Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, 
die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine 
Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die 
Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für 
die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu 
werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Hilfsmittelbereich 
(inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können.  

1.3.2. Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit 
haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich 
Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen 
Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen 
und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare 
Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für 
Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder 
Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der 
Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein 
Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene 
sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen 
der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 
Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der 
Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 
Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 
werden können. 

1.3.3. Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 
Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten 
Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert 
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werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für 
Versicherte einfacher zugänglich wird.  

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-
Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und 
Kantone rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört 
insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und 
Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie 
die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und 
planerischer Natur.7 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie 
vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 
konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie 
weitere Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die 
Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit 
die Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen 
insbesondere das Recht auf persönliche und technische Assistenz zwecks 
Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass 
eines Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden 
kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates 
daran, inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise 
Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich 
zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1. Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt 
«Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, 
etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, 
welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung in 
den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf 
morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und 
                                     
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im 
Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, 
S. 24. 294 / 2614
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tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. 
Ein Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den 
Plan aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen 
inhaltlichen Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein 
Gesetz über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, 
geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und 
selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch 
fast zur Hälfte aus den (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des 
Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der 
Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden 
Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird 
näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser 
Form inakzeptabel.  

3.2. Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so 
festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für 
die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1. Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten 
Bestimmungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 
Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen 
Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnens.9 Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die 
verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner 
Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb in keiner Weise den 
von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und 
Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten 
zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und 
Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche 
Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für 
Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den 
Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine 
Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der 
Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 

                                     
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen 
Bestimmungen unten Ziff. 3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 
65 (Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), 
Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), 
Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), 
Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 
Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) 
sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 295 / 2614
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verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, 
damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei 
und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung 
erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, 
um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim 
erstmaligen Erlass eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche 
auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet 
werden soll. Auf eine Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für 
ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz als Rahmengesetz 
keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Regelung im 
Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert 
sein, dass das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere 
mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem 
zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK 
schrittweise umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, 
von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen 
in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung 
erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, 
der Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie 
sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und 
verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung 
der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – 
wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges 
Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im 
Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die 
Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren 
entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2. Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht 
erst durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im 
Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in 
konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn 
die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung 
schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung 
hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, 
der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 

                                     
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 296 / 2614
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Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und 
weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-
Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu 
formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben 
entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der 
kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund 
unverständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst 
worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des 
Bundesrates sind mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV 
erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung gemeint.17 Nach 
Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere 
Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann 
nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu 
eng kritisiert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen 
ist, bleibt unklar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit 
Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl 
auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS 
GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der 
Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität 
bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren 
Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, 
beeinträchtigt oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites 
Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à 
des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la 
perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst 
werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, 
dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der 

                                     
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die 
voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische 
Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und 
wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 
850.6). Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton 
Genf enthält eine entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur 
Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, 
Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution 
fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 297 / 2614
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jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des 
Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch 
keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem 
Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt 
dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im 
weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- und 
Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle 
Menschen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern 
ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung 
des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im 
Lichte der BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne 
von BRK, BV und BehiG gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b 
BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit 
Behinderungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst 
sein dürften23, unter ihnen etwa:  

 Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel 
der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im 
AHV-Alter erblinden 

 Personen mit Dyslexie 
 Viele Personen mit ADHS  
 Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank 

psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

 Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen 
inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen 
enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich 
sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen 
enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen 
Bildung und Arbeit.  

 Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für 
«Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine 

                                     
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. 
Galler Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen 
eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 
eine Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und 
«invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 298 / 2614
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inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine 
Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei 
Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, 
bereichsspezifisch vorgenommen werden.24  

3.3. Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die 
Kernanliegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die 
vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im 
Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene 
des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter 
und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den 
direkten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, 
welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt 
der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der 
mangelnden Präzision seiner ausschliesslich programmatischen 
Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 
Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart 
abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. 
In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten 
Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt 
worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die 
Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann 
keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der 
zwei ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der 
Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die 
Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der 
Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So 
wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu 
regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum 
Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 
dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen 
können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 
VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 
1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel 
«Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen 
nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern 
beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit 
Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und 

                                     
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf 
Lebenslagen schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 299 / 2614
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verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich die normative Tragweite 
der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

 Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend 
zu überarbeiten.  

 Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4. Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des 
BehiG wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie 
im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG 
geltenden Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 
BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich 
deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und Überprüfung der 
Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu 
stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall 
punktuellen, nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von 
Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 
Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, 
insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 

                                     
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im 
Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf 
Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter 
Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 
Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren 
(BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). 
Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht 
solche Rechtsansprüche vor. 300 / 2614
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Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass 
es sich beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen 
soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt 
unmissverständlich, dass Menschen mit Behinderungean, die trotz dieses 
Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, 
gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können.  

Wir fordern daher:  

 Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die 
Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

 Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des 
Verfahrens vorzusehen. 

3.5. Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung 
der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur 
Initialüberprüfung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in 
sämtlichen Lebensbereichen fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK 
ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie 
zur schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und 
Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, 
rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die 
folgenden organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

 Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die 
nicht unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine 
Planungspflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung 
umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 
Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und 
Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet 
die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

 Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob 
das geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den 
Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 
Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit 
einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

                                     
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von 
Art. 4 Abs. 2 BRK. 301 / 2614
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Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung 
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

 Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG 
verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB 
insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht 
des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), 
die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer 
Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der 
Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK 
umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das 
EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den 
erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist 
daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der 
institutionellen Hierarchie. 

 Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. 
Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben 
allerdings zu vage.34 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein 
Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den 
Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen 
abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses 
Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst 
sind sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen 
Geltungsbereichs des Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt 
sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, 
nicht aber den Bund verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf 
die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier 
wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden 
Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen 
müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das 
heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Umsetzung der BRK 
elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-
InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer 
Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und 

                                     
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-
InG nur den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der 
vagen und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  302 / 2614
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inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu 
begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 
Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den 
Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder 
einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung von 
Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen 
mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets 
frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

 Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und 
Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der 
Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 
Jahren sicherstellt. 

 Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten 
Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

3.6. Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 
Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist 
die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des 
InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK 
zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 
Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des 
Deutschen Institut für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) 
organisiert und begleitet sowohl den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben 
der unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter 
anderem: Verfolgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden 
und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur 
Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; 
Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7. Insbesondere zum Wohnen 
3.7.1. Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit 
Behinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb 
eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund 
grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 
der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit 
Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer späteren 
Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte 
Evaluation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und 
unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein 
Aktionsplan zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

 Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

 Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, 
unübersichtlich und unklar40 

 Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag 
führen zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend 
die Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. 
In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im 
Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen 
übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des 
EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag 
zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen 
um die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt 
unsere Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon 
aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK 
genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, 
welche den Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen 
von Bund43 und Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit 
sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung 

                                     
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-
menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 
29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie 
Hilfslosenentschädigung. 304 / 2614
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der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, 
mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt 
«Anerkennung von Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche 
Änderungen aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, 
dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die 
Formulierung «Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» 
in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der 
BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. 
Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom 
behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird 
in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-InG stehen 
konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum 
Wohnen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen 
mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnortes gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen 
der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und 
Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

3.7.2. Zum 3. Abschnitt 

 Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der 
Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. 
Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund und Kantonen 
gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass:  

o auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung 
erlassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche 
Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die 
Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im 
Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der 
Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag 
erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es 
tatsächlich zu tun. 

o auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher 
konkretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK 
dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen 
Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in 

                                     
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im 
Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. 
und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 305 / 2614
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den elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. 
Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle 
Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie 
viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare 
Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine 
Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu 
verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit 
Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

 Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte 
Verpflichtung der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, 
verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. 
Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie 
der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

 Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach 
Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von 
Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG 
nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu 
sorgen. 

 In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung 
des selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben 
und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, 
dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend 
der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur 
Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. 
Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit 
von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in 
gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von 
Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des 
behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. 
In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion 
allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der 
betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen 
Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in 
Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.3. Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen 
übernommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in 

                                     
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im 
Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 306 / 2614
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denen heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und 
Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING 
neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» 
umgetauft werden, ist besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die 
Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als 
sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 
zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man 
vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von 
stationären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen 
würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und 
grundlegend überarbeitet werden.  

Wir fordern daher:  

 Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen 
grundsätzlich überarbeitet werden. 

 Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der 
administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und 
Kantonen. 

 Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. 
Abschnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und 
verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1. Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 
21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und 
zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten 
Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 
21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der 
Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage zudem praktisch 
ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus 
dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und 
finanziert unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel 
und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren 
etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte 
Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es 
nun an der Zeit, das Modell zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es 
beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, welcher eine 
Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer 
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psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den 
Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits 
überwiesene bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte 
parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags 
umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

 Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im 
Rahmen des Assistenzbeitrages 

 Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 
Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

 Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 
Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

 Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen 
im Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht 
behandelten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen 
am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2. Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine 
sehr bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen 
Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit 
Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der 
Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit 
Behinderungen vom Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) 
angewendete Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut 
vorwiegend auf geschlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen 
mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische 
Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und 
abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden durch die von den Kantonen 
verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan (IHP)” 
oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende und 
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das 
KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen 
mit einer Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu 
ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu 
gewähren. 

                                     
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 308 / 2614
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst 
nach Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere 
Unterstützungsleistungen angewiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilflosenentschädigung der 
Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf 
Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, 
haben heute keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade 
eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine 
Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den 
Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH 
dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben 
sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 
Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag 
haben, ist auf die Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu 
verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 
werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV 
nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. 
Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein 
bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein 
Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne 
zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

 Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

 Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren.  

 Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

 Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

309 / 2614



 

 

Behindertenkonferenz 
Kanton Zürich 

Geschäftsstelle Seite 26 / 28

 Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-
Rentenanspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 
Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag zu gewähren. 

4.3. Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine 
selbstbestimmte Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich 
deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich 
bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 

Dieser Aufwand muss in Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des 
Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie 
durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die 
heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 
52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl 
Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer 
Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und 
Rekrutierung von Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss 
daher dringend ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche 
Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von 
Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. 
Arbeitsmarkt gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt 
auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im 
Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche 
Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

 Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

 Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

 Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

 Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4. Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche 
Kontakte pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den 
Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und 
                                     
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im 
Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  310 / 2614
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Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch 
die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige 
System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend 
substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss 
die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und 
der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für 
die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere 
auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, 
Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, 
in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von 
AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf 
und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht 
der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt 
auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 
22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität 
und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder 
massgeblich verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender 
Handlungsbedarf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch 
in der IV substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass 
eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und 
gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich 
einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten 
Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch 
die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und transparente 
Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise 
der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die 
kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die 
Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung 
des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 
Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 
subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen für die Pflege 
gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftlicher oder 
kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro 
Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt 
werden kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr 
und somit durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat 
reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine 
substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des 

                                     
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 311 / 2614
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Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits 
angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar 
auf Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch 
keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus 
Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder 
Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende 
Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich 
substanzielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

 Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

 Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

 Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss 
subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

 Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag
zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND bedankt sich für
die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur
Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können.

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen
Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in alien Lebensbereichen macht, zu
welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention
verpflichtet hat. Zudem soli sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des
Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen
sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte
Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die
Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche
Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des
Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel
der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich
Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit
Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen
von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte
Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht
verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die
Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und
Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese
Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags
keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an
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ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soli der Gegenvorschlag eine Antwort auf
die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.

Das Wesentliche in Kürze
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen
Hoffnungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation
verbessert. Sie soil dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in alien Lebensbereichen macht. Dazu
hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention
(BRK) 2014 verpflichtet. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert
für Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten:

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik
der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass
die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Er lass eines Inklusions-
gesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet
werden kann. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit
Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert
werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie
Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-
len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezo-
gen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der
BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegen-
den Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit ei-
nem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invali-
denversicherung beziehen. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast
ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine
Rede sein.

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-
norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den
klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie
allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstüt-
zungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbestim-
mungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten
Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den not-
wendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten
Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen.

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der In-
validenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang
zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Drit-
ter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur
rund 5000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr
viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbes-
serten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus
oder sind sehr zaghaft.

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und
keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative.
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Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende
Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein
einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein
Inklusionsgesetz, das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen
für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen.
Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht.

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Per-
sonen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind
rund 450000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen
Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes
(nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vornherein
nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht
erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen
Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Per-
sonen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert
wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen
sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinde-
rungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen.

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-
tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen.

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behin-
derungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden.

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei
der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept
vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich.

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne
Gesamtkonzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die
Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und
organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen
Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige
Einschränkungen können in den Bestimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B.
Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, damit das
Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen
verbindlichen Rahmen vorgibt.

Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1.

Zahlen des Bundesamtes für Statistik.
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Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes
angekündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender
Faktor für die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem
Inklusionsgesetz soli das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden
Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier
überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht auf das
Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kantonen für
den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone,
die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit
Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der
Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran,
sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine
Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen
Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu
den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem
Bundesrat mit der Motion 24.3003 "Modernisierung des IFEG" erst kürzlich den
Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die
Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht
für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt. 3

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im
Inklusionsgesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen
kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den
Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein
Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss
eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das
selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf alien Ebenen mehr
Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich.

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen.
Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen
Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den
Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. 4

Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit
Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen
beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei
Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum

3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen,

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen.
Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen,

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen.
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Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine
Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne
Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht
gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich
die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative
dar.

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen
Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu
Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven
oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang
insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf
Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den
Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die Pflege
gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die
Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen).
Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen:

H ilfsmittel
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 2 1quater Abs. 2, Art. 21quinqu'es
und Art. 2lsex'es IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der
Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch
tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem
technischen Fortschritt gerecht werden.

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz
einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Was im Vorentwurf aber
gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu
Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel
angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle
eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung
des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen
Regelungsstufen umgesetzt werden können.

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit
haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich
Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen
erfüllen.

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum
Assistenzbei-trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und
mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare
Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im AHV-
Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder
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Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der
Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge
sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des
Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum
Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen
mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative
gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des
Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des
Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die auch auf verschiedenen Regelungsstufen
umgesetzt werden können.

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die
Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung.
Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher
zugänglich wird.

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-
Umsetzung
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und
Kantone rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört
insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung
für alle Menschen mit Behinderungen5 in alien Lebens- und Sachbereichen. 6 Bis
heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer
Natur.7 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit
tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie
weitere Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-
Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von
Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen
aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf
persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und
tatsächlichen Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des
Wohnortes. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den
Erlass eines Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden
kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran,
inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung
der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur
Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen
beitragen kann.

5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e.
6 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen,

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen.

7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24.
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Zum VE-InG

Einleitung
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen
mit Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in
den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein
Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative
verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die
Weichen für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und
damit für die BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz
kann zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen
von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
gewährleisten. Ein Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber
zwingend den Plan aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu
notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren
beinhalten.

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt
mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten
Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den
(leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG),
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu
gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des
Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel.

Zu enger Geltungsbereich
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt
werden, dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise
Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen
Lebensbereichen den Rahmen steckt.

Sachlicher Geltungsbereich
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten
Bestimmungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten
beschränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art.
112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens. Dies
verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen
Zuständigkeiten des Bundes.9 Entgegen seiner Bezeichnung kann das

8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 0, 0

und 0.
9 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art.

61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87

(ÖV),Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege),
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Inklusionsgesetz schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-
Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von
Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An
dieser Ste Ile ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des
Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG
modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. März
2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch
eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der
Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen
Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen
können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die
Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen
mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu
gewährleisten.

Es erscheint zwar politisch realistisch und sinnvoll, beim erstmaligen Er lass eines
InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein
Inklusionsgesetz als Rahmengesetz keineswegs beschränken.

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein,
dass das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren
spezifischen Sach- und Lebensbereichen. Es muss Bestimmungen enthalten, welche
gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu braucht es im
Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und
Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die
Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind.
Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen
insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der
Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle,
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um
die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch
organisatorische Vorkehren zu verankern. Diese müssen für Bund und Kantone
sowie alle BRK-Bereiche gelten.1° Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner
aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die
Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu
unterstützen.

Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe).
10 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und O.
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Persönlicher Geltungsbereich
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst
durch die Ratifizierung der BRK11 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im
Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in
konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die
betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen
auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.12 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den
Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde
körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder
verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen,
sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch
näher am Wort taut der BRK zu formulieren.13 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land
und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im
Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.14

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund
unverständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden
ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art.
112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem
Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der
Invalidenversicherung gemeint.16 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die
voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise
Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng
kritisiert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt
unklar. Nach Giovanni Biaggini sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber
zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-
Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.16 Thomas Gächter/Martina Philippo
halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht
nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen
weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren
Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen
Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 17. Anne-Sylvie

11 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK.
12 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4.
13 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde

körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern.

14 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 4 lit.
a des Voriarojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende

Definition.
15 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14.

November 2001, BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBI
2005 6029, 6205).

16 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b.

17 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar
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Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait
susceptible de donner droit ä des prestations de VAI, conformément ä l'art. 4 al. 2
LAI (...) sans 6gard ä la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen
Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.18 Hardy Lando It
wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen»
würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.19 Die Anknüpfung an die
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen.

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des
Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch
keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund
der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich
von Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV
erhalten.»

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen
mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im
Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine
Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmöglicht:
Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein
sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen.

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen
gemäss Bundesamt für Statistik29 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften21, unter
ihnen etwa:

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden

- Personen mit Dyslexie

- Viele Personen mit ADHS

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind

Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b.
18 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, COmmentaire romand Constitution fk16-ale, Basel 2021,

N 11 zu Art. 112b.
19 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar,

Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.
29 Siehe oben Fn. 2.
21 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254236 Personen eine Invalidenrente der

IV, 215785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39052 eine Hilflosenentschädigung. Zum
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16.
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Wir fordern daher:

- Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuier-
lichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Woh-
nen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen für den
Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in
den Bereichen Bildung und Arbeit.

- Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinde-
rungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» ge-
mäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisato-
rischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Gel-
tungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-
Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.22

Zu wenig verpflichtend und präzis
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die
Kernanliegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der
betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes
Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher
umgesetzt werden» können.

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten
Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf
sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 3ahren (Art. 8 Abs.
4 BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung
erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen
geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im
VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten
Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden
sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-
Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die
Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf
sein.

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der
zwei ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf
mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu
Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3
VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2
VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren,

22 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen,
welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen.
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mit dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der
unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen
ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht,
dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene
Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung
«sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4
VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3.
Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung
insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art.
19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche
und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich die normative Tragweite
der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG).

Wir fordern daher:

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu über-
arbeiten.

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden,
müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die not-
wendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit ha-
ben, um ihrerseits tätig zu werden.

Fehlen von Rechtsansprüchen
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von
Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)23 und Beschwerderechte ihrer
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur
Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.24 Entsprechend hat
der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor
Diskriminierung zu stärken.25 Bereits mehrere Kantone haben Bestimmungen in ihre
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen,
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche
ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative clan Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative
gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen
Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen

23 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit
verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).

24 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000,
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen

zu konzentrieren (BBI 2000, 1808 f.).
25 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/C0/1, Ziff. 11 f.
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Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und
technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem
das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der
Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs-
und Anpassungsmassnahmen.

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es
sich beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der
Inklusion von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen
soil Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren
jeweHigen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt
unmissverständlich, dass Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens
weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den
VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können.

Wir fordern daher:

- Im InG sind - in Ergänzung zum BehiG - Rechtsansprüche von Menschen mit
Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im
Einzelfall eingefordert werden kann.

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und
Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vor-
zusehen.

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung
der BRK
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur
Initialüberprüfung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen
Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein
strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen ailerdings eine Strategie zur
schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in alien Lebens- und Sachbereichen
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und
planerischer Natur.

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden
organisatorischen Vorkehren verankert werden:

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht
für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässi-
gen Er lass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktions-
plänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher
Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen.

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das gel-
tende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK

26 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/C0/1.

27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK.
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übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine entspre-
chende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der
Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzu-
passen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK.

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössi-
schen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) er-
forderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte
die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung
der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und Akti-
onsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der
BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzge-
bungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf
die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben
drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit
den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist da-
ran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für
diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinde-
rungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im
Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11
Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksa-
men Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu
den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abge-
ben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im
InG präzise umschrieben werden.

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich
vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie
aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des
Vorentwurfs eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art.
11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und
Arbeit beschränkt.29 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf
Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die
Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und
Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK - das heisst sämtliche
Lebensbereiche - betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare
Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar
angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der
Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss
unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG
die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger

28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug
der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht.

29 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und
unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.
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Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese
Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad
(«sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B.
«stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und
ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»).

Wir fordern daher:

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumen-
ten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterent-
wicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt.

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kan-
tone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überfüh-
rung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Insti-
tutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen.

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen
Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die
Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG
sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen
Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland
bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut
für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet
sowohl den Bund wie auch die Bundesländer.

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem:
Verfolgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in
der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des
Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu
Massnahmen von Bund und Kantonen.

Wir fordern daher:

- Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen.

Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis
In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability
Card, welcher auch in der EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in
Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht unter welchen Voraussetzungen eine
Anpassung an die Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und welche
Konsequenzen damit verbunden wären.

Wir fordern daher:

- Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen.
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Insbesondere zum Wohnen

Einleitung
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben
von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit
Behinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund
grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der
freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von
Anfang an - und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes - in
das InG aufgenommen werden.

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte
Evaluation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für
Menschen mit Behinderungen3° rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht
ihre Dringlichkeit:

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur
Förderung des selbstbestimmten Wohnens31

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungek1ärt32

- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unk1ar33

- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu
Ungleichbehandlungen34

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV)
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des

3° Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-

behinderungen/ (04.07.2025).
31 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025).

32 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025).

33 Bericht der EFK, Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit
Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-
selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025).

Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-

behinderungen/ (04.07.2025).
35 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6.
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EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB
wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als
eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.

Der VE-InG - im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden - ist somit im Wissen um
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Probleme
lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen verändern
werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen
den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung
tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau
der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert
sind.37

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die
Förderung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung
von Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen
aufgenommen. Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1
ändert daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang
von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-
konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das
selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der
3. und 4 Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander.

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen
wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit
Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des
Wohnortes gibt und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen
vorgesehen sind. Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss
der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende
Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit
Behinderungen nichts verändern werden.

Zum 3. Abschnitt
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der
einen in die andere Wohnform soil gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen
sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die Verpflichtung
von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass:

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen
kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein
wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung

36 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung.

37 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36.
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nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der
Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun.

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte
Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die
Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die
meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt ha-
ben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforde-
rung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und
unklaren System beheben.

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und
Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur
Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der
Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz
jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone
zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und
Beratung sichergestellt werden.

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soil, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der
Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht.
Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen
wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage
unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen
anzugehen ist.

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und
Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit»
der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen.

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten
Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der
Wohnform und des Wohnortes.38 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4.
Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5
VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die
Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben
zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG
aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der
betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse»

38 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40.
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erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und
c VE-InG, ist unklar.

Zum 4. Abschnitt
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen
übernommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in
denen heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und
Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING
neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft
werden, ist besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen
betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im
IFEG waren. Bestimmungen, weiche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und
stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens.

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, weiche den Übergang von
stationären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden,
muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend
überarbeitet werden.

Wir fordern daher:

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich
überarbeitet werden.

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheit-
lichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden
beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen.

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und
dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten.
Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objekt-
orientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen.

Zum VE-Teilrevision IVG
Einleitung
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art.
21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG
und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten
Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr
21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der
Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum
Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der
Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage zudem praktisch
ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem
Bericht zum Postulat 19.4380.

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und
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Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten 3ahren
etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung
sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das
Modell zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung, welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag
ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen
mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den
Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. Zu den erwähnten
notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den
zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen
des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:

- Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rah-
men des Assistenzbeitrages

- Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung
nach Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln

- Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach
Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen

- Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen
im Gesundheitswesen

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht
behandelten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am
Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
Im Jahr 2024 haben rund 5000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit
Behinderungen. Soli der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu
einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich
verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom
Assistenzbeitrag ausgenommen.

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf
geschlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer
körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische
Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit
einer kognitiven Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt
werden kann. Demgegenüber werden durch die von den Kantonen verwendeten
Abklärungsinstrumente wie z.B. der "individuelle Hilfeplan (IHP)" oder der "St.
Gal ler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)" überzeugende und
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle
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Hilfeplan, IHP) einzusetzen.39

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit
einer Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf
einen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist
ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. Personen, die
aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Erreichen des
AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind,
haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die
eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung
erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer
Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem
Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV
vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen
im IVG, AHVG und UVG auf. Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag
haben heute schwerhörige und gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den
Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend
zu korrigieren.
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung. Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie
auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische
Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag
haben, ist auf die Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu
verzichten. Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung
getragen werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und
Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen
Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber
selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen
und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige
ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen,
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht
dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag.

Wir fordern daher:

- Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszu-
weiten:

• Personen im AHV-Alter

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen

39 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff.
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- Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hi If-
losenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen As-
sistenzbeitrag zu gewähren.

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit
auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.

Assistenzbeitrag: Optimierungen
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert
werden. Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer
noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem
beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.4° Dieser Aufwand muss in
Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f
IVV und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere
Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die heutigen
Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei
besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als
auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der
Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend
Assistenzpersonen finden.

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung
von Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend
ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt
werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader
Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1.
Arbeitsmarkt gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt
auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im
Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche
Behandlung ist nicht nachvollziehbar.

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss
der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden.

Wir fordern daher:

- Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten.

- Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen.

- Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen.

- Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:

• keine Beschränkung auf natürliche Personen

• Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen

40Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.
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- Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie
Personen im 1. Arbeitsmarkt.

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall
FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte
Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und
implementiert. Das FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf
geschlossenen Fragestellungen auf. Dadurch können behinderungsspezifische
Notwendigkeiten nicht berücksichtigt werden.

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben
es als eigentlichen Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem
Abklärungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. Dieses Ermittlungsinstrument
berücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher
Behinderung.

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet,
hat der Gesetzgeber erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-
/sehbehinderten und taubblinden Personen eine Hilflosenentschädigung im
Sonderfall zu. Dabei wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen
Instruments bewusst verzichtet.

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3
resp. 6 Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt
werden.

Sinnesbehinderte im FAKT
Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der
Regel einen kleineren Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte
Personen.

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche
Teilhabe und Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen
unzureichend. Das Gleiche gilt auch in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. d. - g
IVV.

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei
Sinnesbehinderten anders als bei anderen Behindertenarten. Beispiele aus der
Praxis sollen die Problematik verdeutlichen:

1) Fenster putzen: Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fens-
ter zu putzen. Aufgrund der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person
ein x-faches an Zeit und kann das Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zu-
meist unbefriedigend.

2) Verschüttete Flüssigkeit aufwischen: Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage,
zum Beispiel ein verschüttetes Getränk vom Boden aufzuwischen. Die erste
Schwierigkeit besteht aber schon darin, dass die Ste Ile auf dem Boden gefunden
werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt es für die sehbehin-
derte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle Über-
sicht und Kontrolle fehlt. Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-
fachen Zeitaufwand verbunden.
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3) Auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: Je nach Art der Ar-
beitsstelle sind mehr oder weniger Sitzungen und Besprechungen ausser Haus
wahrzunehmen. Dabei muss der Weg zumeist an unbekannte Orte überwunden
werden. An den Meetings selbst werden zudem oft Grafiken und Tischvorlagen
präsentiert. Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der sehbe-
hinderten Person vor Ort erklärt werden. Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit
können auch höher qualifizierte Assistenzleistungen notwendig sein. Um Grafi-
ken, Tabellen und Präsentationen effizient und effektiv erklären zu können, ist
das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein entsprechendes Fachwis-
sen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für die erfolgreiche In-
tegration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach Vorausset-
zung.

4) Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: Aufgrund der dop-
pelten Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt
eine Assistenz. Zudem ist die eigenständige Mobilität an unbekannte Orte le-
bensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für gesellschaftliche Aktivitäten werden
im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt (Minutenwerte im FAKT sind
fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von Sinnesbehinderten). Diese
starren Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.

5) Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung: Taubblinde Menschen,
die auf taktile Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an Sitzungen pro-
fessionelle Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch keine weiteren
Assistenzleistungen (Weg bis zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause oder im Ge-
bäude WC suchen usw.). Es braucht daher eine Doppelbesetzung. Trotzdem wer-
den die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies entspricht
nicht der Lebensrealität.

6) Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt:
Die sehbehinderte Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wi-
schen und mit dem Staubsauger aufzusaugen. Es werden aber immer kleine
Splitter und Scherben infolge der visuellen Kontrolle liegen bleiben. Diese ge-
fährden die betroffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder.

7) Punktuelle Assistenz: Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur
punktuell Assistenz, für die es sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt.
Die Person, mit der die betroffene Person zusammenlebt, kann dies machen,
muss dafür aber beispielsweise am Morgen Zusatzzeit einrechnen. Zum Beispiel:
die sehbehinderte Person hat einen wichtigen Termin und sollte entsprechend
aussehen. Auch wenn sie ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberken-
nung) zur Kleiderwahl hat, ist es in solchen Fällen gut, wenn jemand schnell
schauen kann, ob sich wirklich keine Farben oder Muster beissen, irgendwo ein
Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das Gesamtbild trüben. Dasselbe,
wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass etwas Lippenstift eine
gute Idee wäre. In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig,
mehr behinderungsspezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem
FAKT aufgrund seiner wenig flexiblen Struktur nicht möglich.

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB)
Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf
Honorarbasis eingekauft werden.

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang
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mit der Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch
viel flexibler zur Verfügung als angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten
Termin kommen. Durch dieses grosse Wissen und Flexibilität der Angehörigen
können Assistenzleistungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht werden.

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler
Bedeutung. Ein solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson
zuerst aufgebaut werden, was sich für Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung
äusserst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, usw.).

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen
kommunizieren können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente
Assistenzpersonen zu finden, die oft auch weit verstreut wohnen und deren
Anfahrtsweg vom Assistenzbeitrag nicht berücksichtigt wird.

Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im
Auftragsverhältnis eingekauft werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen,
Entlastungsdienste usw.). Auf diese Weise kann, der für Sinnesbehinderte schwer
zu bewältigende administrative Aufwand, im Arbeitgebermodell auf einen Schlag
substanziell reduziert werden. Im PAB konnte beobachtet werden, dass die
unterschiedlichen Mode Ile vielfach nebeneinander in Anspruch genommen wurden.
Durch diese Wahlfreiheiten kann der Alltag bedürfnisgerecht organisiert werden.
Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des PAB wurden im AB IV
gestrichen.

Umfragen bestätigen Annahmen
Eine Umfrage41 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41%
einen AB der IV beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der
Interessierten keinen AB der IV beziehen, obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im
IV-Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%)
begrüssen es, Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die
Forderungen nach Anpassung des Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte
entspringen einem sehr breiten Bedürfnis.

Bedarfsermittlung
Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle
System des Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel
zu wenig widerspiegelt. Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System.

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der
Hilflosenentschädigung Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der
Hilflosigkeit KSH).

41 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizerischen Blindenbundes. Teilgenommen haben

insgesamt 127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.
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Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen
vor, Sinnesbehinderte auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen
und die rechtlichen Grundlagen (Siehe Anhang 1) dafür zu schaffen.

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird.

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches
Modell von Behinderung zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den
Kompetenzen und Fähigkeiten der versicherten Personen mehr Achtsamkeit
entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und
Unselbständigkeit übertragen.

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in
der Studie42, wonach das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte,
veranlasst das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen auf
Verbesserungen im FAKT zu verzichten und stattdessen ein Abklärungsverfahren
vorzuschlagen, das spezifische und individuelle Unterstützungsbedarfe auch
tatsächlich erfasst. Es bietet offene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der
versicherten Personen im Mittelpunkt steht. Individuelle Aktivitäten sowie
Präferenzen können besser zum Ausdruck gebracht werden. So wird
Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit einer Wertehaltung
begegnet, die Wertschätzung für die vorhandenen Kompetenzen zum Ausdruck
bringt.

Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung.
Um das Prinzip eines neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments
darzulegen, wird der Unterstützungsplan wie er zurzeit im Kanton St. Gallen in
Diskussion ist, als Beispiel herangezogen.

Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung
erfasst und basierend darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.

Das als Beispiel beiliegende St. Gal ler System der Bedarfsermittlung basiert auf
einer Analyse der bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen
Deutschschweizer Kantonen und einigen europäischen Nachbarstaaten. Es fusst auf
dem Verständnis von Behinderung der Internationalen Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erfüllt die Anforderungen der UN-BRK. Der
hier zur Erläuterung dienende St. Gal ler Unterstützungsplan (SUP) ist eine
angepasste Version des individuellen Hilfeplans (IHP) aus dem Jahr 2003, der in
unterschiedlichen Deutschschweizer Kantonen in verschiedenen Versionen
angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP auf dem Grundgedanken, dass
Menschen mit Behinderung Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation sind
und deshalb im Verfahren eine zentrale Rolle einnehmen sollen. Dies entspricht

42 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: lnstrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / P. Margot-
Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Beiträge

zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22)
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auch dem Verständnis der UN-BRK. Menschen mit Behinderung sind nicht als
«Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen Defizits anzusehen, sondern dabei
zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten und selbstbestimmten
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Weg stehenden Barrieren zu überwinden.
Der SUP ist geeignet, einen individualisierten Zugang zu schaffen, der die
Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit Behinderung in den Vordergrund
rückt. Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht immer die
Person mit Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem
Behinderungsgrad (blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das
Verfahren gewährleistet die Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Prozess
sowie die Unabhängigkeit und fachliche Qualität der Bedarfseinschätzung. Sie legt
fest, welcher Anspruch an welcher Art von Unterstützungsleistung besteht, die dann
im Rahmen der Leistungserbringung finanziell abgegolten wird.

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen
mit Behinderung in verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die
individuell erforderlichen Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage,
was eine Person benötigt, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
Die Person mit Unterstützungsbedarf steht beim Unterstützungsplan im Zentrum.
Sie soil den Fragebogen deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine selbst
gewählte Vertrauensperson kann sie beim Ausfüllen unterstützen.
Vertrauenspersonen sollen - wenn immer möglich - durch die betroffene Person
selbst ausgewählt werden. Vertrauenspersonen können z.B. Angehörige,
Freundinnen bzw. Freunde oder weitere Bezugspersonen sein. In begründeten
Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oder anderen
Hinderungsgründen, kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des
Unterstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert wird. Sie kann den
Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstützungsbedarf ausfüllen.
Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise eine
externe Sicht die Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch
eine Fachperson. Der Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche
Sicht und Einschätzung der Person selbst sowie eine ergänzende externe Sicht.

Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs
Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die
unabhängige fachliche Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft.

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP-Gespräche
mit den am Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in
ihrem Wohnumfeld.

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs.
Aufgrund dieser Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Ste lien, die
Beratungsleistungen im Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die
Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch als auch operativ unabhängig von der
Invalidenversicherung und anderen staatlichen Stellen. Das Mandat für die
Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden Leistungsvertrag.

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die
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Bedarfseinschätzung verantwortliche Ste Ile nicht zugleich beratend bei der
individuellen Bedarfsermittlung mitwirken oder als Leistungserbringende tätig sein.

Wir fordern daher:

- Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.

- Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall
zu gewähren.

- Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skiz-
zierten Bestimmungen vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden.

Hilfsmittel
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen
angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im
notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe
am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-
Initiative forded. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es
braucht dringend substanzielle Verbesserungen.

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der
Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für
schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit,
Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in
Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV
(primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und
Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK.
Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits
im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest,
dass eine "smart& Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von
Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben
gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden können.

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender
Handlungsbedarf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in
der IV substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine
frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche
Folgekosten verringern kann.43 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die
Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die
Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen.
Andererseits würden auch verbindliche und transparente Standards dazu beitragen,
dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser
nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden

43Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022
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können.

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die
Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des
Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2
HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten
Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und
Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B.
den Besuch gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die
Höchstgrenze von CHF 22680.-- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit
Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120
Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10
Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen
aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich
der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat
bereits angenommenen Motion 25.3007 an.

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen
gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitli-
chen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst
nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind.

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen,
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle
Verbesserungen.

Wir fordern daher:

- Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern.

- Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.

- Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege
des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinan-
ziert ausgestaltet sein.

- Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu
erhöhen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere
AnliegenAu berücksichtigen.

Lau Ya Ezquerra Langenegger
Präsidentin Stiftungsrat

Carmelina Castel lino
Direktorin
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Anhang 1
Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG
- Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten

Art. 42quater IVG (bisher):
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit
eingeschränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag
haben.

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung
aufgrund Revision nicht mehr benötigt wird):
2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen
Assistenzbeitrag nach Art. 42a ff.

Gliederungstitel nach Art. 420cties (neu)

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall
Art. 42a Anspruch (neu)
1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 erreicht haben, haben
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG
und/oder eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor Erreichen des Referenzalters
vorlag.

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen
Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten
Person benötigt und von folgenden Leistungserbringenden erbracht werden:

a. natürlichen Personen, die

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines
Arbeitsvertrages angestellt wird; oder

2. als Selbständigerwerbende gelten.

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet
werden können.

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf
1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person
im Zentrum des Prozesses steht.

2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und
während des Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen.
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3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren.

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle
1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und
von Behörden organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.

2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die
hierfür erforderlichen Personendaten.

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung
1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den
Assistenzbedarf zuhanden der zuständigen IV-Stelle ein.

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer
Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind,
werden die der Hilflosenentschädigung entsprechenden Stunden nicht abgezogen.

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer
Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD
nicht abgezogen.

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden
Assistenzleistungen.

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer
Stunden.
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30. September 2025 gb-bb

Inklusions-Initiative
Bericht des Bundesrates vom 25.06.2025
Vernehmlassung
Publikation: "Von der invaliden Versicherung zur Behindertenversicherung"

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25.06.2025 legen Sie der interessierten Offentlichkeit den Bericht

des Bundesrates zur Inklusions-Initiative samt Vorschlagen/Entworfen vor einerseits

zu einer lvG-Teilrevision, anderseits zu einem neuen InkIusionsrahmengesetz. Ich

lasse mich dazu vernehmen wie folgt:

Die Inklusions-Initiative ist eine Reaktion auf das Ungen09en des geltenden

Behindertengleichstellungsrechts, insbesondere auch des Invalidenversicherungs-

gesetzes als materieller Teil der Behindertengleichstellung. Der Bundesrat

unterstatzt zwar Anliegen und Zielrichtung der Inklusions-Initiative, erachtet den

gewahlten Weg aber eine Verfassungsinitiative aber als ineffizient. AIs materiellen

Gegenvorschlag sieht er vor eine weitere IVG-Teilrevision und ein neues Inklusions-
rahmengesetz.
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Die Publikation "Von der invaliden Versicherung zur Behindertenversicherung" nimmt

materiell Stellung zu den genannten bundesratlichen Bericht und EntwOrfen. Ich bitte

Sie, diese Publikation als meine Vernehmlassung dazu entgegenzunehmen.

Der Bundesrat sieht die Inklusion des behinderten Menschen, so wie von der

Inklusions-Initiative postuliert, als grundrechtliches Anliegen, welches heute schon in

der Verfassung postuliert und garantiert ist, daher legt er die genannten Vorschlage
auf Gesetzesebene vor.

Die Details der konkreten Vorschlage zu diesen Gesetzgebungsprojekten verm69en
zumindest nicht zu Oberzeugen, sie tragen beide die 209e einer Not- und
Verlegenheits16sung. Entscheidend aber ist, dass damit die Ziele, welche die
Inklusions-Initiative tragen, und welche ja eben eigentlich vom Bundesrat geteilt

werden, konterkariert werden:

VVenn der Inklusions-Initiative aus Gran(len der VerfahrensbeschIeunigung ein

Inklusionsgesetz gegenabergestellt werden soII, hat dies in Form einer Revision des

geltenden Behindertengleichstellungsgesetzes zu erfolgen, welches umbenannt

werden k6nnte in "Bundesgesetz aber die Gleichstellung und Inklusion behinderter
Menschen". Damit wird insbesondere eine kanstliche Abgrenzung von
Behindertengleichstellung und Behinderteninklusion verrnieden, eine Abgrenzung,
welche mit letzter Sicherheit den behinderten Menschen in einer Weise

benachteiligen wOrde, die weit Ober einfache Abgrenzungsproblematik hinausgeht.

Grundsatzlich kann auch daran gedacht werden, Gedanken aus der Inklusions-

Initiative durch eine Revision ins geltende IVG einzubauen. Dabei mOssen wir uns

345 / 2614



\

3

allerdings vor Augen halten, dass das heute geltende IVG wegen ableistischer
Struktur und ableistischem Selbstverstandnis eine invalide, bzw eine invalidisierende

Versicherung schafft, keine Behindertenversicherung. Das heute strukturgebende

Prinzip des Ableismus ist das systematische GegenstOck des Prinzips der Inklusion.
Ohne Anderung der heutigen ableistischen Struktur wird das IVG auch mit der
vorgeschlagenen "Weiterentwicklung" invalid und invalidisierend bleiben. Ohne

umfassenden Umbau zu einem Behindertenversicherungsgesetz kann es den

Anliegen der Inklusions-Initiative nie gerecht werden.

Ich lege Ihnen den "Pers6nlicher Sonderdruck'’ der Publikation bei. Das Fazit (VI.)

und die "Zusammenfassung/ABSTRACT" erleichtern Ihnen den Einstieg, das
"lnhaltsverzeichnis" sichert den Uberblick.

Ich bitte Sie, meine Vernehmlassung zu prOfen, ins anstehende Gesetzgebungs-/

Gesetzesrevisionsverfahren einzubringen .

Und ich bitte Sie, mir den Erhalt dieser Vernehmlassung und deren BerOcksichtigung

im genannten VernehmIassungsverfahren zu bestatigen.
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Ich bedanke mich und verbleibe

mit freundlichen GrOssen

Original mit ordentlicher Post

Beilage;
- Pers6nlicher Sonderdruck

"von der invaliden Versicherung zur Behindertenversicherung"

vorab per Mail:
info@bk.admin.ch

Attachment:
"Zusammenfassung/ABSTRACT" des Artikels
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CAP-CONTACT association 
 

 1 

Cap-Contact Association 
Rue de Sébeillon 9b 
1004 Lausanne     Confédération suisse 
info@cap-contact.ch     Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
021 653 08 18     ebgb@gs-admin.ch 
www.cap-contact.ch/ 
 
       Lausanne, le 9 octobre 2025 
 
Réponse à la consultation sur l’initiative populaire fédérale « Pour une égalité des 
personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » et contre-projet indirect 
 
Madame, Monsieur, 
 
Cap-Contact une association suisse romande créée en 1988 active dans la défense 
des personnes en situation de handicap. Elle agit pour leur droit à l’autodétermination en 
vertu de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées 
ratifiée par la Confédération en 2014. Parmi ses prestations de conseil social délivrées à 
plus de 500 bénéficiaires (personnes en situation de handicap, proches aidants), Cap-
Contact s’engage notamment pour le libre choix du lieu de vie et la mise en place de la 
vie à domicile à travers la contribution d’assistance. Notre association a d’ailleurs été 
impliquée directement au moment de créer la contribution d’assistance. Cap-Contact 
perçoit un financement de l’OFAS. Elle fait partie de la faîtière (art. 74 LAI) avec Solidarité-
Handicap mental et Antenne Handicap. 
 
Le logement est au cœur du contre-projet du Conseil fédéral. Notre association ne fait 
pas partie des organisations consultées. Pourtant le logement est au centre de l’activité 
de Cap-Contact, raison pour laquelle notre organisation répond à la consultation. 
 
La présente réponse repose sur l’expérience de nombreuses personnes en situation 
de handicap employeurs d’assistants de vie à domicile à travers la contribution 
d’assistance. Leurs témoignages (voir aussi pp. 7-9) se base sur une large expérience qui 
remonte à 2012 pour plusieurs d’entre elles, date de l’entrée en vigueur de la contribution 
d’assistance dans la loi sur l’assurance invalidité (art. 42quater LAI à art. 42octies LAI). 
 
Initiative populaire pour l’inclusion 
 
L’initiative vise une égalité de fait pour les personnes en situation de handicap dans tous 
les domaines de l’existence. Cette demande est conforme aux engagements de la 
Confédération qui a ratifié la Convention des Nations Unies pour les personnes 
handicapées (CDPH) en 2014 mais qui n’a toujours pas été implémentée dans son droit 
interne.  
 
Au sujet du logement, l’initiative précise que « les personnes handicapées ont le droit de 
choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent et ont droit, dans le 
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cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet 
ecet » (art. 8a al. 2 Cst). 
 
Le rapport explicatif du Conseil fédéral prétend que l’initiative populaire n’est pas 
d’applicabilité directe. Quoi qu’il en soit, l’adoption de l’initiative donnerait un mandat 
législatif au Parlement pour refléter dans la loi le changement de paradigme voulu par 
l’initiative. 
 
Cap-Contact est favorable à l’adoption de l’initiative populaire qui permettrait d’avancer 
vers une société inclusive dans tous les domaines de l’existence. 
 
Contre-projet du Conseil fédéral 
 
Le contre-projet se concentre sur le logement. Nous regrettons que le Conseil fédéral ne 
se penche pas sur les autres domaines dans lesquels les discriminations et inégalités 
sont quotidiennes pour les personnes en situation de handicap : mobilité, formation et 
emploi notamment. 
 
S’agissant de la formation, le contre-projet ignore le droit à la formation des jeunes en 
situation de handicap à la fin de la scolarité obligatoire (entre 15 et 18 ans notamment). 
Ces lacunes de formation et ce manque de suivi est un frein à leur insertion 
professionnelle. 
 
Le logement et le libre choix du lieu de vie n’en sont pas moins essentiels. Avoir son 
propre logement permet aux personnes en situation de handicap de mener leur vie selon 
leurs envies. Avoir son propre appartement est la clé de voûte d’une vie plus libre. 
Aujourd’hui, il reste un rêve hors de portée pour quantités de personnes en situation de 
handicap, qui souhaitent avoir leur propre logement, mais qui n’y ont pas accès. 
 

• Projet de loi sur l’inclusion et libre choix du lieu de vie 
 
Ce projet retranscrit plusieurs éléments de l’actuelle loi fédérale sur les institutions 
destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI). L’article 4  al. 1 du 
projet de loi acirme l’encouragement à un logement autonome et le droit de vivre selon 
son souhait dans son propre ménage, dans un home ou dans un logement avec 
assistance collective autonome par renvoi à l’article 19 let. a CDPH. Cet objectif est à 
saluer. C’est un engagement qu’a pris la Confédération en ratifiant la CDPH en 2014 déjà. 
 
Toutefois on peine à voir ce que l’encouragement de la Confédération et des cantons dans 
le conseil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap pour le soutien 
au passage d’une vie en institution à la vie à domicile améliore concrètement (art. 4 
al. 3 Projet de loi sur l’inclusion). En l’état, le projet de loi en consultation n’indique pas 
comment cet objectif est atteignable. 
 
La question des moyens est éludée du projet du rapport explicatif. Elle est pourtant 
centrale. À aucun moment, le rapport explicatif ne mentionne le rôle essentiel des 
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associations actives dans la mise en place du libre choix de vie. Dans les faits, il est 
extrêmement dicicile pour une personne seule vivant en institution ou avec ses parents 
d’évaluer ses besoins d’assistance en soins, repas, transfert, ménage et autre pour 
réussir un projet de vie à domicile. Sans l’intervention d’assistantes sociales d’une 
association comme Cap-Contact, la personne en situation de handicap va sous-évaluer 
ses besoins d’aide ce qui mènera à une impasse. Une sortie d’institution ne s’improvise 
pas. Le rôle des associations est central pour obtenir la contribution d’assistance dans 
des procédures d’assurance invalidité qui sont compliquées.  
 
Actuellement, en Suisse romande, Pro Infirmis et Cap-Contact sont actifs dans le 
soutien des personnes en situation de handicap à la mise en place de la vie à 
domicile. Cap-Contact regroupe en tout et pour tout 1.1 EPT d’assistantes sociales 
(partagé par 3 assistantes sociales) financés par l’OFAS (délimitation faite d’un soutien 
du canton de Vaud) dans le conseil social. Actuellement, Cap-Contact est souvent 
contrainte de mettre des demandeurs en attente faute de ressources sucisantes. 
 
Pour concrétiser le libre choix du lieu de vie et l’accès à la vie à domicile pour les 
personnes en situation de handicap, la question de l’augmentation des ressources 
dévolues aux associations est essentielle. 
 
Repenser la contribution d’assistance 
 
Afin qu’elle remplisse réellement son objectif : permettre une vie autodéterminée, 
inclusive et digne, sans dépendre de la bonne volonté des proches ni être prisonnier 
d’entraves insurmontables, la contribution d’assistance est à repenser. 
 

1. Formation accessible aux employeurs 
 
Les employeurs à la contribution d’assistance gèrent jusqu’à dix employés, voire plus 
sans formation. La contribution d’assistance fait d’elles ou eux des responsables de 
PME sans aucune formation. Il faut trouver du personnel, le former, l’encadrer, établir 
des plannings, gérer les remplacements, acilier son personnel aux assurances sociales. 
Dans le marché du travail, personne n’exige un tel niveau de responsabilité sans 
formation. Cette formation ne saurait être facturée aux personnes en situation de 
handicap, car elle sert à garantir l’exercice d’un droit fondamental, celui de se loger. 
Garantir l’accès à une formation ou/et à des pôles de compétences financée via les 
Ocices d’assurance invalidité et avec le concours des associations actives dans le 
domaine du handicap est donc essentiel.  
 

2. Déplafonnement de la contribution d’assistance 
 
De l’aveu des personnes en situation de handicap et des proches aidants, les montants 
alloués via la contribution d’assistance sont insucisants pour couvrir les besoins 
d’assistance pour la vie à domicile. Cap-Contact fait ce même constat quotidiennement. 
La contribution d’assistance comporte actuellement plusieurs déductions et plafonds 
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qui limitent son eSicacité. Il y a lieu de les supprimer pour que la prestation reflète 
réellement les besoins et ne soit pas sous-évaluée. 
 
Certains cantons interviennent pour compenser les limites de la contribution 
d’assistance notamment par le biais des prestations complémentaires (PC). Cela créée 
des inégalités territoriales et créée un problème d’accès sous conditions de ressources. 
Les prestations destinées à compenser le handicap – assistance personnelle, moyens 
auxiliaires, frais spécifiques liés au handicap – ne devraient pas être conditionnées au 
revenu ou à la fortune. Ces prestations sont destinées à garantir le libre choix du lieu de 
vie pour des personnes qui n’ont pas décidé d’avoir un handicap.  
Les prestations visant à couvrir les besoins personnels (logement, nourriture, etc.) sont 
en revanche accessibles sous conditions  de ressources. C’est une distinction essentielle 
entre la compensation du handicap et l’aide sociale générale. 
 

3. Revalorisation du statut d’assistant personnel 
 

Pour les employeurs, la recherche d’assistants personnels est un défi permanent. Les 
salaires sont faibles et les conditions de travail ne sont pas simples. Il existe peu de 
perspective pour les assistants personnels qui finissent très souvent par quitter leur 
poste après quelque temps. Les postes occupés par les assistants personnels sont 
souvent précaires. 
 
Les tarifs actuels des assistants de vie à domicile sont trop faibles pour être compétitifs 
sur le marché du travail. La recherche de personnel de nuit représente encore une 
diciculté supplémentaire. Pour garantir un minimum de stabilité et fidéliser le personnel, 
il est essentiel d’augmenter les tarifs horaires de jour et de nuit. À défaut, la contribution 
d’assistance ne permet pas d’assurer une couverture ecective des besoins, et la 
promesse d’autonomie reste théorique. 
 

4. Gestion des remplacements d’urgence 
 

Les remplacements d’urgence en cas de maladie ou d’imprévu représentent une 
source considérable de charge mentale et de stress, qui repose très souvent sur les 
proches que la contribution d’assistance doit pourtant soulager. Cette situation met en 
péril l’autonomie et la vie sociale de la personne en situation de handicap. Il est essentiel 
de penser à un système qui soulage réellement les proches tout en garantissant que la 
personne en situation de handicap puisse maintenir ses activités et son agenda comme 
prévu. Cela pourrait passer par un dispositif de piquet, une réserve de personnel 
mutualisée ou un autre mécanisme à inventer, mais l’enjeu est central pour l’égalité de 
participation. 
 

5. Mineurs et contribution d’assistance 
 
Les conditions supplémentaires d’accès à la contribution d’assistance chez les 
mineurs doivent être abrogées au même titre que celles pour les personnes sous 
curatelle sans l’exercice des droits civils comme le prévoit le projet de loi. Actuellement 
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ces conditions supplémentaires excluent de fait un nombre important de mineurs qui ne 
remplissent pas ces conditions supplémentaires notamment en raison d’une 
scolarisation en enseignement spécialisé avec un handicap lourd et sans aide adéquate 
en dehors de l’école en raison de leurs particularités. 
 
Le fait que l’école ne remplisse pas sa mission d’inclusion ne doit pas constituer un 
motif d’exclusion de prestations visant à décharger les proches et à permettre une vie de 
qualité grâce à une aide adéquate. 
 

6. Réévaluer le droit à la contribution pour les personnes en âge AVS 
 

Lorsqu’une personne en situation de handicap perçoit une contribution d’assistance de 
l’assurance-invalidité (AI), ce soutien financier lui permet d’engager du personnel pour 
organiser son autonomie au quotidien. Ce dispositif vise à renforcer 
l’autodétermination et la participation sociale. 
 
Cependant, au moment où la personne atteint l’âge ordinaire de la retraite et passe à 
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), la situation se modifie. Le droit à la 
contribution d’assistance ne disparaît pas, mais il est figé : les heures d’assistance 
reconnues en âge AI deviennent un droit acquis et restent les mêmes après le passage à 
l’AVS. Or, il n’existe pas de mécanisme permettant d’augmenter ces heures malgré 
l’évolution des besoins. 
 
Dans la réalité, les besoins d’assistance ne diminuent pas avec l’âge ; au contraire, 
ils tendent à croître. Les limitations liées au handicap initial se conjuguent aux effets du 
vieillissement, qui aggravent la perte d’autonomie et augmentent les besoins en soutien. 
Le passage à l’AVS entraîne donc une contradiction : la personne vieillit, ses besoins 
augmentent, mais les instruments financiers qui lui permettent de financer l’assistance 
restent figés. 
 
Ainsi les bénéficiaires qui ont construit leur vie et leur autonomie grâce à la contribution 
d’assistance de l’AI se retrouvent confrontés à une insécurité importante : leur droit à 
la contribution subsiste, mais il ne s’adapte pas à leurs besoins réels, qui augmentent 
avec l’âge, la maladie ou le handicap. 
 
Nous demandons que les personnes qui bénéficient d’une contribution d’assistance de 
l’AI voient ce droit évoluer après le passage à l’AVS. Le vieillissement ne réduit pas les 
besoins d’assistance, il les accroît. Maintenir des heures figées revient à priver les 
personnes en situation de handicap de leur autonomie et de leur dignité, alors qu’elles 
ont construit leur vie autour de ce soutien. 
 
Ce blocage engendre de graves risques : perte du logement et du mode de vie 
autonome, isolement social accru, dépendance forcée vis-à-vis des proches, 
institutionnalisation non souhaitée, et détérioration de la santé liée au manque 
d’assistance. En d’autres termes, le gel de la contribution d’assistance au passage en 
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AVS fragilise considérablement les personnes concernées et compromet leur inclusion 
dans la société. 
 
Il est urgent d’assurer non seulement la continuité, mais aussi l’adaptation de la 
contribution d’assistance au-delà de l’âge AVS, afin que les personnes handicapées 
puissent continuer à organiser leur aide, vivre chez elles et participer à la société sur un 
pied d’égalité. Toute autre solution constitue une discrimination contraire à la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 
 

7. Simplifications administratives 

La charge administrative exigée des employeurs pour avoir droit à la contribution 
d’assistance est lourde. Les personnes en situation de handicap n’ont jamais de 
véritables vacances pour se reposer. Quand un canton accorde des prestations 
complémentaires, il faut renseigner sur la base d’autres critères sans coordination avec 
ce que demande les Offices d’assurance invalidité. Il est souhaitable que la contribution 
d’assistance soit versée comme l’allocation pour impotent, c’est-à-dire de manière 
forfaitaire. La demande d’envoi du décompte mensuel d’activité alourdit la tâche de 
l’employeur. Ce travail repose souvent sur les proches. 

Cela simplifierait grandement le suivi administratif tant pour les bénéficiaires que 
pour les offices AI et résoudrait d’autres restrictions actuelles comme : 

• l’impossibilité d’engager des proches 
• les limites d’heures pour les employés, plus restrictives que celles de la 

législation applicable au secteur domestique. 

Cette simplification aurait un effet direct sur l’autonomie réelle des personnes 
concernées. 

8. Coordination entre allocation pour impotent et contribution d’assistance 
 
L’allocation pour impotent (API) est une des conditions du droit à la contribution 
d’assistance. Elle est également déterminante dans le nombre d’heures attribuées. Le 
degré de l’API ainsi que le nombre d’actes reconnus influe sur le calcul de la contribution 
d’assistance et détermine la reconnaissance de la surveillance. L’allocation pour 
impotent est historiquement axée sur le handicap physique. Son imbrication dans 
l’évaluation de la contribution d’assistance complique la reconnaissance des besoins 
des personnes concernées par d’autres handicaps. Ce biais a pour conséquence une 
reconnaissance très partielle et limitée des besoins des personnes en situation de 
handicap. 
 
La déduction de l’allocation pour impotents de la contribution d’assistance réduit les 
moyens disponibles pour d’autres frais liés au handicap (colloques d’équipe, formations 
par exemple). L’association InVIEdual a dressé une liste de ces nombreux frais. Il faudrait 
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donc cesser cette déduction et reconnaître que l’allocation pour impotent doit couvrir 
d’autres prestations que l’assistance personnelle. 
 

9. Évaluation des besoins d’aide, cas complexes et statut de coordinateurs 
 

L’outil utilisé actuellement pour évaluer le besoin d’aide rend extrêmement dicicile, voire 
pratiquement impossible, d’arriver à une reconnaissance de besoin d’assistance 24h/24. 
Seul l’apport de quelques cantons permet de couvrir les besoins de 24h/24 pour une 
petite minorité de bénéficiaires. Pourtant certaines personnes nécessitent une 
assistance permanente. La méthode actuelle est trop morcelée : elle oblige à passer en 
revue chaque domaine d’activité du quotidien (habillage, repas, hygiène, mobilité, etc.) et 
à chicrer un temps d’aide. Cette approche lorsqu’il existe un besoin d’aide 24h/24 est 
inadaptée. 
 
Il faudrait commencer par déterminer si une personne a eSectivement besoin d’une 
assistance 24h/24. Si oui, il est inutile de passer en revue tous les domaines, car dans 
ce cas l’assistance couvre l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Le temps consacré 
à chaque tâche devient secondaire. Donner un temps pour chaque tâche en présence de 
soutien 24h/24 est arbitraire et ne correspond souvent pas à la réalité: l’essentiel est de 
reconnaître que la personne a besoin d’aide en continu. Si, en revanche, la personne n’a 
pas besoin d’une présence 24h/24, alors il y a une logique à évaluer l’aide par domaine. 
Le simple fait de réaliser des loisirs à l’extérieur, mais aussi de cuisiner ou de faire le 
ménage avec une personne qui n’a aucune conscience des dangers et doit être surveillée 
à tout moment peut constituer un challenge impossible pour un seul assistant. Certaines 
situations complexes présentent un besoin qui nécessitent la présence de deux 
assistants.  
 
Dans le cas de situation complexes avec une déficience intellectuelle qui ne peuvent 
gérer eux-mêmes leur contribution d’assistance, un projet de vie à domicile pérenne et 
accessible sans aide de l’entourage est illusoire actuellement. Pour que la mise en place 
de la contribution d’assistance fonctionne, une coordination qui prenne en compte les 
besoins de la personne concernée tout en déchargeant les proches est incontournable. 
 
Certaines personnes avec des troubles psychiques et/ou de la communication ont 
régulièrement besoin de personnel qualifié en raison de particularités liées à la 
communication, aux comportements, à la gestion de crise ou à la structuration du 
quotidien. Or s’il est important de laisser le libre choix des employés, dans certaines 
situations, il est également important de pouvoir valoriser les assistants selon leurs 
formations, compétences et tâches. 
 
Il importe d’introduire des postes de coordinateurs parmi les assistants personnels 
dans le domaine de la santé, de l’administration & des finances ainsi que dans le domaine 
socio-éducatif. Une revalorisation salariale de ces postes de coordination donne une 
perspective aux assistants à domicile et contribue à la réussite de la contribution 
d’assistance. Ces heures de coordination doivent être reconnues et mieux rémunérées 
car elles nécessitent des compétences particulières. 
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La contribution d’assistance est donc à repenser pour qu’elle remplisse réellement son 
objectif : permettre une vie autodéterminée, inclusive et digne, sans dépendre de la 
bonne volonté des proches ni être prisonnier d’un carcan administratif trop lourd à 
la fois pour les Offices AI et les bénéficiaires. 

• Projet de loi sur l’assurance invalidité 
 
Le projet de loi en consultation introduit la possibilité de projets pilotes via l’OFAS 
centré sur l’autonomie et l’autodétermination des assurés (art. 68quater al. 1 LAI). Le projet 
précise que ces projets pourraient déroger au cadre légal applicable à l’allocation pour 
impotents et à la contribution d’assistance (art. 68quater al. 1bis LAI). 
 
Cap-Contact préfèrerait que le Message du Conseil fédéral adapte d’ores et déjà la 
contribution d’assistance sur la base des enseignements des bénéficiaires, 
associations, de l’OFAS et des OSices AI reposant sur 13 années de pratiques de la 
contribution d’assistance. Cette prestation existe depuis 2012 déjà. Elle a évolué dans un 
sens plus large qu’au moment de sa conception et cela nécessite de repenser ces 
contours. 
 
Toutefois, si le Conseil fédéral privilégiait le préalable d’un projet pilote, il serait essentiel 
d’inclure les associations concernées actives sur le terrain comme Cap-Contact et les 
bénéficiaires dans sa conception pour tenir compte des projets pilotes existants dans les 
cantons. Citons notamment le projet pilote « Mon Plan / Ma Vie, Mon Appart » démarré en 
2019 et financé par le canton de Vaud et dans lequel Cap-Contact s’est impliquée dans 
le suivi de bénéficiaires dans des situations complexes avec Pro Infirmis Vaud. 
 
Témoignages 
 
Stéphanie Mukoyi, Maman d’un garçon de 9 ans 
Employeuse à la contribution d’assistance depuis 2012 
 
« Avoir mon propre logement et mener la vie que je souhaite ou de ce qui s’en approche 
le plus a toujours été un rêve pour moi. Après avoir passé toute ma scolarité en milieu 
institutionnel, à la fin de l’école obligatoire je n’ai pas eu d’autres choix que d’aller en ESE, 
chose que je n’ai pas supporté vu que je n’y suis restée qu’un an et demi. 
 
En ecet, j’ai eu la chance que mes parents veuillent bien me reprendre chez eux et 
s’occuper de moi. En 2012, la contribution d’assistance est née, j’ai été l’une des 
premières bénéficiaires et cela a vraiment changé ma vie. A présent, je vis en autonomie 
dans mon propre logement avec mon fils. Je peux être actrice de ma vie et cela est 
possible grâce à la contribution d’assistance.  
 
Je suis employeuse de cinq assistantes et cela exige un temps travail considérable.  Je 
m’occupe de toute l’administration (recrutements, contrats, planification des horaires, 
fiches de salaires, versement des salaires, assurances sociales, assurance accident, 
LPP, remplacements, gestion des conflits, les envois à l’AI, etc.). Cela représente une 
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lourde charge en termes d'activités techniques et intellectuelles. J'exécute les tâches de 
RH sans avoir suivi de formation. Je ne prends pas d’assistante administrative car cela 
m’enlèverait des heures pour mes soins, mon ménage ou mes loisirs.   
 
En principe, il est très compliqué de trouver des assistantes, je suis souvent en sous-
ecectif et dans ces cas-là, ce sont, la plupart du temps, mes parents qui pallient à ce 
manque. Ils ne sont même pas rémunérés. Je trouve cela injuste que les proches (parent, 
conjoint) n’aient aucune compensation, alors que ce sont eux qui bouchent les trous tous 
les temps, en cas d'arrêt maladie parmi les assistantes. 
 
S’il on pouvait avoir une contribution d’assistance avec moins de contrôle de l’AI, envoyer 
les justificatifs chaque mois, ça fait beaucoup ! Ce serait bien que les formulaires d’auto-
évaluation soient simplifiés; que les heures d’aides soient mieux évaluées, afin qu’elles 
correspondent davantage à la réalité de ce que vit le/la bénéficiaire. 
 
Par ailleurs, mieux vaut que les salaires soient augmentés surtout pour les veilles de nuit 
; que les proches aidants bénéficient  non seulement  de reconnaissance morale mais 
aussi d'une compensation financière, et valoriser ainsi leur activité. 
 
Avoir la contribution d’assistances c’est génial, je peux vivre ma vie souhaitée, mais  
toutes ces contraintes viennent gâcher ce plaisir. » 
 
Julien-Clément Waeber, président de Cap-Contact, conseiller communal  
Employeur à la contribution d’assistance depuis 2012 
 
« Être employeur de ses propres assistants personnels est une responsabilité immense. 
C’est le modèle qui garantit le mieux l’autodétermination, car il permet à la personne en 
situation de handicap de choisir ses assistants, d’organiser son quotidien selon ses 
propres besoins et envies, et de garder la main sur sa vie. Mais ce modèle, aussi précieux 
soit-il, s’accompagne d’une charge mentale écrasante, qui est trop souvent invisibilisée. 
 
Au quotidien, l’employeur doit composer avec les réalités particulières de ses assistants 
: leurs maladies, leurs humeurs, leurs caractères, leurs événements familiaux. Tout cela 
fait partie de la vie, mais quand on dépend d’eux pour chaque instant de la journée et de 
la nuit, ces éléments deviennent des variables lourdes à gérer. 
 
Il sucit d’un exemple : du jour au lendemain, une assistante n’a plus voulu – ou plus pu – 
m’accompagner à mes sorties, mes rendez-vous ou mes séances à l’extérieur. À partir de 
ce moment-là, il a fallu qu’un proche vienne systématiquement avec moi pour assurer la 
fonction de deuxième personne. Cette situation a eu des répercussions énormes, sur moi 
et ma liberté, mais aussi sur ma famille, le reste de l’équipe et sur toute l’organisation.  
 
Ce n’est pas un cas isolé. Un employeur doit constamment subir les humeurs et le moral 
de ses assistants, même quand elles viennent de leur vie privée. C’est extrêmement 
usant psychologiquement. Vous pouvez avoir prévu quelque chose – une sortie, une 
activité – et tout est remis en cause parce que l’assistant est fatigué, malade ou "pas 
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d’humeur". Dans ces moments, on dépend de la bonne volonté des autres.  
 
Et il sucit qu’un seul assistant sur dix pose problème pour que cela se répercute sur tout 
le monde. Ce n’est pas seulement une question d’absences : cela peut être un assistant 
qui néglige certaines tâches comme le ménage, qui arrive régulièrement en retard, qui 
conteste sans cesse les consignes, ou encore qui se fâche avec le reste de l’équipe. Dans 
tous ces cas, c’est l’équilibre global qui est fragilisé : les tensions montent, les autres 
assistants doivent compenser, les proches sont sollicités en urgence, et la personne en 
situation de handicap voit son quotidien désorganisé et son autonomie remise en cause. 
 
Le paradoxe, c’est que malgré cette charge mentale, il n’existe pas de modèle plus 
respectueux de l’autodétermination que le modèle employeur. La baisse de la charge 
mentale ne doit pas être un prétexte pour réduire les prises de décision de la personne en 
situation de handicap et lui enlever la maîtrise de sa vie. Déléguer ces décisions à des 
institutions ou à des tiers qui imposeraient leurs propres règles et horaires n’est pas une 
solution. 
 
Il faut trouver un équilibre en réduisant cette charge mentale, car elle est  trop lourde pour 
une seule personne. Les remplacements d’urgence, la gestion des plannings, les 
imprévus, les tensions entre assistants, tout cela devrait pouvoir être soutenu par des 
dispositifs adaptés. Ce soutien doit permettre de sécuriser le quotidien, garantir la 
continuité de l’assistance et soulager l’employeur, sans privation de sa capacité de 
décision. 
 
En résumé : le modèle employeur est le meilleur outil d’autodétermination, mais il repose 
actuellement sur une charge mentale qui dépasse ce qui est acceptable. Un tout petit 
grain de sable peut tout déstabiliser, et c’est la vie entière de la personne concernée qui 
en subit les conséquences. Il est urgent de reconnaître cette réalité et de mettre en place 
des moyens pour alléger cette charge, afin que l’autodétermination ne soit pas vécue 
comme une fatigue constante, mais comme ce qu’elle doit être : une véritable liberté. » 
 
Cap-Contact Association 
Jean Tschopp, secrétaire général 
Rue de Sébeillon 9b 
1004 Lausanne 
jean.tschopp@cap-contact.ch  
021 653 08 18 
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung

Casafair begrüsst, dass der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative erarbeitet. Da der Teilbereich Wohnen eines der zwei 
Aktionsfelder der Initiative darstellt, bringt sich Casafair mit einer 
Stellungnahme ein. Die Stellungnahme fokussiert auf: 3. Abschnitt 
«Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens», Art. 4 
«Allgemeine Grundsätze», Abs. 3a.

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Anpassungen / Gegenvorschlag

Der indirekte Gegenvorschlag ist dahingehend zu verbessern, dass die UN-
Behindertenrechtskonvention erfüllt und ein Rechts-anspruch von 
Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen im Gesetz 
verankert wird. Das Gesetz soll alle Menschen mit Behinderungen im Sinne 
des Behindertengleichstellungs-gesetzes erfassen und nicht bloss jene 
Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen.

Begründung

Das vom Bundesrat vorgeschlagene Inklusionsgesetz erfasst nur ein Viertel 
der von einer Behinderung betroffenen Personen. Das Gesetz muss 
zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit 
einer Behinderung leben, erfassen.

Anhang
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Titel Absatz 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Die Förderung muss stärker ausgeweitet werden. Denn Wohnraum ist 
knapp, hindernisfrei-anpassbarer Wohnraum ist noch knapper. Der Fokus 
auf Neubauten und Gesamtsanierungen genügt nicht, es muss vermehrt im 
Bestand gearbeitet werden. Alle Neubauten von Wohnraum und so viele 
Renovationsprojekte wie möglich sollen hindernisfrei-anpassbaren 
Wohnraum im Sinn der SIA-Norm 500 bereitstellen. Umbauprojekte sowie 
Neubauten auch unterhalb der vom BehiG definierten Schwelle von 8 
Wohneinheiten sollen hindernisfrei-anpassbaren Wohnraum bereitstellen, 
wo dies von den Gegebenheiten her sinnvoll und zweckmässig ist. Um 
Breitenwirkung zu entfalten, soll die öffentliche Hand die Mehr-kosten 
mittragen, wenn Anpassungen dafür möglich, sinnvoll und zweckdienlich 
sind – also für die Erreichung des Ziels, hindernis-frei-anpassbaren 
Wohnraum zu schaffen, einen Beitrag leisten. Daher sollen für 
Bauherrschaften Beratungen für hindernisfreies Bauen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt und die Mitfinanzierung der Mehrkosten 
ermöglicht werden.

Die Herausforderung liegt im Umbau und bei Erneuerungsarbeiten von 
Bestandesbauten. Der Erhalt guter Bausubstanz ist wichtig, damit 
Ressourcen und Klima geschont werden. Deshalb ist es von Bedeutung, 
dass auch bestehende Wohnhäuser vermehrt hindernisfrei und anpassbar 
umgebaut werden. Casafair ist für einen pragmatischen Ansatz, der auf 
möglichst viele Verbesse-rungen zielt, statt möglichst umfassende 
Anpassungen, die nur in wenigen Wohnungen umgesetzt werden können. 
So ist es auch
6
sinnvoll, wenn beispielsweise in einem Wohnhaus mit 6 Wohn-einheiten 
zwei davon komplett barrierefrei umgebaut werden, die anderen aber nur 
punktuelle Verbesserungen erhalten. Die Barrierefreiheit wird insgesamt 
verbessert und die Wohnungen stehen einem grösseren Nutzungskreis 
offen. Die Umsetzung solcher baulichen Massnahmen darf nicht von der 
Finanzkraft der Bauherr*innen abhängig sein.

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung --

Anhang
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Paudex, le 16 octobre 2025 
TRE 

Contre-projet indirect (loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées et 
révision de la loi sur l’assurance-invalidité) à l’initiative fédérale « pour l’égalité des 
personnes handicapées » (initiative pour l’inclusion) 

Madame la Conseillère fédérale,   

Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée en titre, qui a retenu notre 
meilleure attention. Comme nous en avons l’habitude lors de consultations fédérales, nous 
prenons la liberté de vous faire connaitre notre position. 

Contexte 
 
L’initiative « pour l’égalité des personnes handicapées » a abouti en automne 2024. Elle 
entend renforcer les droits des personnes handicapées par une modification de la Constitution 
fédérale et l’introduction d’un article 8a. Cette nouvelle disposition conférerait à la 
Confédération la responsabilité de veiller à l’égalité de droit comme de fait des personnes en 
situation de handicap dans tous les domaines. 
 
Selon les initiants, les personnes concernées devraient avoir droit aux mesures de soutien et 
d’adaptation nécessaires. Elles devraient notamment pouvoir choisir librement leur forme de 
logement et le lieu où elles souhaitent vivre, tout en bénéficiant des mesures de soutien 
correspondantes. Le texte de l’initiative introduit ainsi une obligation d’action pour la 
Confédération et les cantons, qui seraient tenus de mettre à disposition ces mesures. La 
disposition prévue impose au législateur de définir les droits individuels ainsi que les 
conditions d’accès à ces prestations. 
 
Le Conseil fédéral estime qu’il subsiste des lacunes à combler, notamment en matière 
d’autodétermination dans le domaine du logement. Il a déjà réagi par le programme 
«Logement », mais souhaite désormais orienter plus clairement les prestations existantes vers 
la participation et l’autonomie. En se fondant sur l’article 112b, alinéa 3, de la Constitution 
fédérale, il propose d’inscrire dans la loi des objectifs, principes et critères d’encouragement 
pour les personnes en situation de handicap. 
 
Pour ce faire, il présente un contre-projet indirect comprenant deux volets : un avant-projet de 
loi sur l’inclusion des personnes handicapées, qui fixe un cadre général sans introduire 
de prestations nouvelles, et une révision partielle de la LAI, destinée à renforcer l’autonomie 
et l’accès aux moyens de soutien existants. 
 
 
 
 

DFI 
Madame la Conseillère fédérale 
Elisabeth Baume Schneider 
Inselgasse 1 
CH-3003 Berne 
 
Par courrier électronique : 
ebgb@gs-edi.admin.ch  
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Nouvelle loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées 
 
La compétence de la Confédération pour adopter une loi-cadre en matière d’intégration 
demeure limitée. Elle ne s’étend pas à toutes les personnes en situation de handicap, mais 
au cercle restreint des personnes reconnues comme « invalides ». Elle permet uniquement 
de définir des objectifs, principes et critères en matière d’intégration, tout en laissant aux 
cantons la marge d’appréciation nécessaire pour la mise en œuvre. 
 
L’avant-projet de loi constitue ainsi un cadre programmatique pour la promotion de l’inclusion. 
En matière de logement autonome, il vise à garantir la plus grande liberté de choix possible 
selon les besoins individuels, sans créer de nouvelles prestations fédérales. 
 
Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 8 de la 
Constitution interdit les discriminations et protège les minorités, mais ne confère pas un droit 
général à l’égalité dans les faits. La lutte contre les inégalités relève de la responsabilité 
partagée de l’ensemble des acteurs publics et privés, et s’apprécie à la lumière du principe de 
proportionnalité (art. 36 Cst.). 
 
L’article 1 de l’avant-projet précise que la loi promeut l’autonomie de vie et l’inclusion des 
personnes handicapées, notamment dans les domaines du logement et du travail. 
Les dispositions relatives au travail méritent une attention particulière et doivent être 
appréciées sous l’angle de la proportionnalité. Les entreprises peuvent être encouragées à 
engager des personnes en situation de handicap, mais selon leurs moyens et leurs 
possibilités. Il ne serait pas réaliste d’imposer à une petite PME de mettre en place toutes les 
infrastructures spécifiques nécessaires à un tel engagement. Les dispositions concernées 
doivent donc demeurer des mesures d’encouragement et d’incitation, non des obligations. 
 
S’agissant de la section 4 (Reconnaissance d’institutions), l’avant-projet prévoit que peuvent 
être reconnues comme institutions des entreprises actives sur le marché du travail 
complémentaire mettant à disposition des places de travail. L’article 7 précise les conditions 
de cette reconnaissance. Nous n’émettons pas d’opposition à ces critères, mais 
suggérons d’ajouter une condition complémentaire : lorsqu’une place de travail 
bénéficie d’un subventionnement public, une autorité cantonale devrait confirmer 
qu’elle ne crée pas de concurrence déloyale vis-à-vis de l’économie privée, à l’image 
de ce qui existe dans la LACI pour les programmes d’emploi temporaire. 
 
Enfin, nous relevons que le rapport prévoit la possibilité de révisions ponctuelles de la loi pour 
l’étendre à d’autres domaines. Ces évolutions devraient, à chaque fois, faire l’objet d’une 
consultation et conserver le rôle de la loi comme instrument-cadre fixant des objectifs et 
principes, sans octroi de nouveaux droits directs. 
 
Révision de la LAI 
 
La révision partielle de la LAI, proposée dans le cadre du contre-projet, prévoit principalement 
trois ajustements : 

 Modernisation du système des moyens auxiliaires, pour améliorer la maîtrise des 
coûts et élargir le choix d’équipements. L’assurance se verrait accorder davantage de 
possibilités d’influencer les prix, dans le respect du principe d’économicité, 
notamment via une procédure d’adjudication standardisée. Ces modifications 
s’appliqueront également aux moyens auxiliaires de l’AVS ; 

 Simplification de la contribution d’assistance pour les personnes dont la capacité 
d’exercice des droits civils est restreinte, afin de renforcer leur autonomie dans la vie 
quotidienne ; 

 Création d’une base légale pour des projets pilotes, permettant de tester des modèles 
de soutien ou d’insertion innovants. 
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Ces mesures s’inscrivent dans une démarche d’inclusion, sans transformation structurelle de 
la LAI. Du point de vue des employeurs, elles ne semblent pas appeler de réserves 
particulières. 
 
Réserve concernant la mise en œuvre de la motion Lohr (21.4089) 
 
Le projet de révision mentionne une adaptation d’ordonnance visant à mettre en œuvre la 
motion Lohr (21.4089), qui demande de permettre aux employeurs de compenser les coûts 
supplémentaires liés à l’engagement de personnes en situation de handicap. 
Cette orientation est positive, car elle reconnaît que l’intégration professionnelle durable 
suppose parfois un soutien matériel ou organisationnel accru. Toutefois, il n’est pas encore 
clairement établi si cette mesure reposera sur une obligation administrative ou sur une 
démarche volontaire laissée aux employeurs. 
 
Il importe que la mise en œuvre reste simple, incitative et sans charge administrative 
excessive, notamment pour les PME. Les entreprises doivent pouvoir s’engager dans cette 
dynamique inclusive sans complexification des démarches ni obligations nouvelles, afin de 
préserver la souplesse et l’efficacité du marché du travail tout en soutenant l’objectif d’insertion 
professionnelle. 
 
 
Conclusion  
 
L’ensemble du projet s’inscrit dans une volonté légitime de renforcer l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. Il est essentiel, toutefois, que la nouvelle loi sur l’inclusion des 
personnes handicapées, à supposer qu’elle soit vraiment utile, conserve son rôle de cadre 
fixant des objectifs et des principes de politique publique, sans création de droits 
subjectifs ni d’obligations nouvelles pour les acteurs économiques. 
 
La participation des personnes en situation de handicap au marché du travail constitue un 
objectif partagé. Elle doit s’appuyer sur une coopération pragmatique entre les offices AI, les 
cantons et les employeurs, favorisant la réinsertion et la valorisation des compétences, tout 
en préservant la compétitivité et les moyens du tissu économique suisse. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce qui précède et vous prions de 
croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute considération. 
 
 
Centre Patronal 
 

 
 
Tatiana Rezso 
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Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Basel, 14. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 

keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-
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begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 

von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 

die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 
 

Freundliche Grüsse 

 

Vereinigung Cerebral Basel 

Bachlettenstrasse 12 | 4054 Basel 

Telefon 061 271 45 66  

beat.loosli@cerebral-basel.ch  

www.cerebral-basel.ch 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 

(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-
onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 

374 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243003


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

11 

 

 

 

wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-
führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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  Vereinigung Cerebral Bern 

 

 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren 

 

 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

Bern, 18. September 2025 

 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-
tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-
nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 
die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 
keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-
chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-
zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-
begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-
schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 
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von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 
die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-
tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-
nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-
dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-
zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-
ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 
Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-
rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 
so muss er markant verbessert werden.  
 
 

Freundliche Grüsse 

 

Vereinigung Cerebral Bern 

  

Nicole Remund Irène Müller  

Die Präsidentin Die Geschäftsstellenleiterin  
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 
der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 
die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-
onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-
währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-
weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-
erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 
werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 
Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-
len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-
zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 
der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-
genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 
einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-
validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-
schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 
thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 
kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-
norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 
den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 
wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-
stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-
stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-
stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 
die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 
ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-
len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 
vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 
kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 
Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 
(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-
che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 
zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 
Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-
doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-
tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 
einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 
weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 
Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-
klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-
gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 
jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-
stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 
Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 
Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-
zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-
herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 
Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 
einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-
nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-
ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 
nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-
tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 
bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-
zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-
bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-
onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

 Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

 Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-
führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

 Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

 Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

 Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  

408 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

18 

 

 

 

gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

 Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

 Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

 Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

 Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

 Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

 Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

 auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

 auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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 Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

 Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

 Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

 Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

 Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

 Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

 Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 
des Assistenzbeitrages 

 Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-
reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

 Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-
reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

 Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

 Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

 Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

 Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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 Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

 Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

 Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

 Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

 Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

 Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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 Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

 Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

 Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

 Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

 Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Cheffe du Département fédéral de l'intérieur  

 

 

Onex, le 18 septembre 2025 

 

 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 

cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative 

"Inclusion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de 

nombreuses personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à 

s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à 

laquelle elle s'est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des 

personnes handicapées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du 

mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien 

nécessaires. Au vu de ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation 

est décevant et ne constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative 

pour l'inclusion. Il ne pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de 

handicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur 

l'inclusion définit en outre une notion de handicap dont les trois quarts des personnes 

handicapées sont d'emblée exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est 

manquée de consacrer un droit subjectif des personnes en situation de handicap à un 

logement autodéterminé et de clarifier les obligations de la Confédération et des 

cantons. Une stratégie globale claire et coordonnée avec les cantons pour garantir 

l’autonomie dans le logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on 

manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien 
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nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et de renforcer ces prestations. 

Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée 

significative aux personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de 

leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative 

d'inclusion, il doit être amélioré de manière significative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 

 

 

 

Association Cerebral Genève 
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1. L'essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 
En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-
projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc 
contenir les éléments suivants : 

 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 

d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 

sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 

uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 

révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 

fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 

à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 

de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 

commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 

la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les 

personnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de 

manière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre 

de la CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas 

garanti par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une 

définition très étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui 

bénéficient d'une prestation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente 

qu'environ un quart des personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, 

sa thématique se limite presque exclusivement au logement. On ne peut donc 

pas parler d'une loi-cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 

pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le 

mandat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté 

de choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien 

nécessaires. Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à 

quoi doit ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En 

outre, des dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire 

des ressources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires 

pour les personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le 
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présent contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. 

Or, les institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La 

Confédération ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les 

cantons ou en développant ses propres prestations d'assistance et de soutien 

(voir ci-dessous sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, 

de principes et de critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 

l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la 

contribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux 

prestations de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, 

aujourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution 

d'assistance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de 

personnes en situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à 

ces prestations sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. 

Le Conseil fédéral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande 

inclusion dans les domaines du logement, du travail et de la participation sociale 

en lançant une offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant 

un exemple positif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que 

le contre-projet permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une 
réponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre 
insuffisante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des 
personnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les 
domaines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal 
pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion 
digne de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus 
progressiste pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne 

concerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui 

font appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 

                                            
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
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450 000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec 

un handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 

LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 

quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 

personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 

accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 

dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 

pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 

subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des 

engagements clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre 

les mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent 

présenter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de 

la CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 

de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 

mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 

global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du 

logement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions 
organisationnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La 
loi doit au moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant 
avec un handicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les 
dispositions relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces 
points doivent être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons 
de la politique d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 

                                            
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes 
invalides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne 
convainc pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il 
manque une stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la 
transition. L'avant-projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons 
de garantir le libre choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation 

de handicap n'ont donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de 
résidence. La Confédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de 
définir des objectifs, des principes et des critères. Les mesures contraignantes font 
défaut. Il n'y a pas non plus de dispositions transitoires ni de directives de la 
Confédération sur la manière de promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de 
réduire le nombre d'institutions. Il manque notamment des dispositions sur le transfert 
nécessaire des ressources des institutions vers les personnes concernées. C'est 
d'autant plus étonnant que le Parlement a récemment chargé le Conseil fédéral, par 
le biais de la motion 24.3003 « Modernisation de la LIPPI », de garantir 
l'autodétermination en matière de logement. Le Contrôle fédéral des finances constate 
lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas garanti pour tous les groupes cibles et 
que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 
concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la 
contribution d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire 
l'extension des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du 
travail et de la participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit 
pourtant d'une condition préalable à une vie autodéterminée des personnes 

                                            
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), 
Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap 
du 27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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handicapées et d'une préoccupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les 
modifications de la LAI ne contiennent que des mesures visant à influencer la fixation 
des prix des moyens auxiliaires, l'accès des personnes dont la capacité d'action est 
limitée à la contribution d'assistance ainsi que la possibilité de mener des essais pilotes 
en vue de simplifier les prestations d'assistance de l'AI. En outre, certaines 
modifications d'ordonnances sont annoncées. Les modifications proposées ou 

envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour la plupart, que mettre en œuvre 
des interventions parlementaires déjà transmises au Conseil fédéral. Elles ne 
constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont 
nécessaires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents 
types de handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux 
moyens auxiliaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap 
psychique, cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les 
personnes en situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que 
des appareils auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne 
les prestations de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux 
ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession 
(surtout les prestations d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-
après, l'évaluation des différentes prestations de la LAI : 

Moyens auxiliaires 

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi 
effectivement un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès 
technique. 

Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine 
révision du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires 
ainsi qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens 
auxiliaires sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 
21.4089). 

Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux 
appareils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation 
de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque 
également une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à 
l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour 
l'exercice de la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens 
auxiliaires (y compris les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à 
différents niveaux de réglementation.  
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Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions 
supplémentaires strictes.  

En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de 
handicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT 
actuellement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que 
pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-
accidents ou militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle 
des personnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des 
montants maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il 
manque l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution 
d'assistance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes 
souffrant d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour 
l’inclusion, il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la 
contribution d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base 
du droit à une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre 
à différents niveaux de réglementation. 

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et 
l’autodétermination des assurés.  

2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les 
cantons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela 
comprend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les 

personnes handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 
ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de 

                                            
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
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planification7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent 
d'être confrontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 
ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour 
l'inclusion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement 
des droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin 
que les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous 
demandons notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de 
garantir l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et 
son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est 
pourquoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa 
capacité à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la 
CDPH et à contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les 
personnes handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des 
personnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif 
du Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant 
être un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les 
jalons, en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des 
personnes en situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans 

les 10 à 20 prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au 
lendemain toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap ; elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité 
de droit et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur 
l'inclusion doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir 
progressivement et contenir les obligations matérielles et les mesures 
organisationnelles nécessaires à cet effet. 

L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 
ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 
handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 

                                            
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a 
pour but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous 
expliquons ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est 
inacceptable sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 

3.2.1 Champ d'application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques 
dispositions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la 
vie.8 Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement 
dans un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela 
méconnaît l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles 
de la Confédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en 
aucun cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative 
pour l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes 
handicapées au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de 
rappeler ici que la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités 
de choix et un soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le 
domaine du logement » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier 
a ainsi été chargé de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi 
que des autres lois fédérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes 
permettant aux personnes en situation de handicap de choisir librement et de manière 
autonome leur forme et leur lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire 
à cet effet ». Même sans l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour 
garantir le droit des personnes en situation de handicap à choisir librement leur forme 
et leur lieu de résidence.  

                                            
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et 
télécommunications), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la 
propriété du logement), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 
(droit civil) et art. 124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première 
adoption d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et 
de la matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de 
handicap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion 
en tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des 
obligations de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une 

réglementation isolée dans le domaine du logement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 
manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 
domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 
contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 
découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 
formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles 
comprennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, 
organisationnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la 
CDPH, des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des 
plans d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent 
également être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer 
à la Confédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. 
Enfin, dans le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération 
est également tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de 
les soutenir dans leurs mesures correspondantes. 

3.2.2 Champ d'application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 
CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 
Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 
physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 
sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la 
personne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou 
psychique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes 
ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le 
perfectionnement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la 

                                            
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
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révision partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière 
encore plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne 
et le Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent 
garantir la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences 
cantonales16. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. 
Celui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 
112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une 
activité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on 
entend par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée 
permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la 
conséquence d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 
Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 
mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS 

GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition 
constitutionnelle ne se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au 
contraire englober « un cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont 
la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est 
réduite ou menacée »19. ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de 
l'invalidité comme "tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de 
l'AI, conformément à l'art. 4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les 
personnes menacées d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY 

LANDOLT, quant à lui, constate que le message « propose une compréhension large 

                                            
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait 
obstacle à sa pleine et effective participation à la société. 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la 
législation d'exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 
Kommentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 

431 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours


 
Page 14 

 

de la notion », qui n'est en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas 
remettre en question le rattachement à l'incapacité de gain. 

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de 
consultation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de 
loi prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et 
d'accompagnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 
uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 
112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 
de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 
Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 
de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 
probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 

- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  

- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 

de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les 
dispositions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la 
mise en œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle 
doit également contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès 

                                            
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour 
impotent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également 
le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
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des personnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion 
dans les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ 
d'application personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des 
obligations de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque 
domaine24. 

3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer 
directement le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au 
niveau de la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de 
manière plus ciblée et plus rapide". 

Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes 
concernées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, 
l'avant-projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque 
de précision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de 
compte, l'AP-LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont 
déjà été confiés à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) 
ou 11 ans (CDPH). Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas 
édicter d'ordonnance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres 
bases légales. Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, 
directement dans l'AP-LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que 
les mandats législatifs mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été 
suffisamment mis en œuvre jusqu'à présent que les personnes en situation de 
handicap et leurs organisations ont déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se 
limite en grande partie à répéter les mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être 
une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de 
confusion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations 

                                            
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
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relatives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion 
(art. 3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. 
Ainsi, l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni 
concrétiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de 
promouvoir l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent 
choisir et déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc 

contienne des déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une 
propre énumération d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. 
Derrière la formulation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de 
choses. L'art. 4 AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que 
partie de la section 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son 
ensemble, mais se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre 
l'art. 19 CDPH en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et 
confuse du point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative 
des différentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 

 

Nous demandons donc  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la 
systématique et les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 
côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 
recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 

                                            
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le 
domaine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 
3 et 4 P-LHand).  
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indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En 
conséquence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection 
juridique contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles 
dispositions dans leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non 
coordonnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation 
de handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un 
contenu clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion 
donne aux personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de 
bénéficier des mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit 
et de fait, notamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les 
personnes handicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode 
de résidence et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien 
et d'adaptation nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des 
personnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et 
les cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et 
les prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse 
en matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en 
situation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des 
restrictions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de 
l'AP-LInc.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 

il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

                                            
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les 
procédures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 

Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions 
organisationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de 
planification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La 
planification comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action 
nécessaires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des 
instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification implique la 
coordination entre la Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être 
adaptés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un 
mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec 
la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 
les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération 
(élaboration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre 
la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen 
initial de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs 
d'autres unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la 
CDPH. Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en 
un office fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, 
il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 

                                            
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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hommes, qui assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des 
sexes, est organisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à 
cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes 
handicapées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. 
L'avant-projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions 
correspondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop 
vagues.34 Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil 
d'inclusion qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en 
œuvre et les plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et 
les tâches de ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise 
dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 
Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil 
fédéral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 
à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 
élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 
AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 
avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 
rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-

LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 
contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 
mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 
puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 
cantonal", par exemple). 

Nous demandons donc :  

                                            
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne 
prévoit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des 
personnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions 
organisationnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre 
de la politique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 
prochaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 

la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la 
législation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de 
compétences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation 
des personnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring 
indépendant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 
choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 
soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 
développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 
:  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 

de l'habitat autodéterminé38 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 
claire39 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 
peu claires40 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 
exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision 
partielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 
CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui 
présentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse 
aux problèmes identifiés.  

L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions 
correspondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les 
dispositions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes 
mentionnés par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des 

personnes en situation de handicap. Il manque notamment des dispositions qui 
tiennent compte des interfaces entre les différents systèmes de prestations de la 

                                            
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
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Confédération43 et des cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose 
pas non plus de jalons pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des 
besoins et la suppression des obstacles administratifs auxquels sont confrontées 
les personnes handicapées44. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 
concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 
opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 
à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en 
partant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 
de l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 
encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 
mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux 
expériences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le 
domaine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée 
d'instruments de pression et de contrôle. 

3.7.2 Concernant la section 3 

− Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 
aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 
nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 
de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste 
tellement vague que :  

▪ au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 
sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 

                                            
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que 
l'allocation d’impotence. 
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), 
Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap 
du 27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 
des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

▪ au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait 
conduire les cantons à procéder soudainement aux adaptations 
législatives nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au 
cours des onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il 
en soit, l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge 
actuelle des unités administratives face à un système beaucoup trop 
complexe et peu clair, même pour elles. 

− En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 
l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 
en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 
Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation 
d'encouragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être 
tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des 
conseils.  

− Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 
mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus 
contraignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations 
ambulatoires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne 
répond pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage 
des prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

− Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se 
transforme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 

L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures 
destinées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et 
d'une importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut 
partir des "besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés 
au handicap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de 
prestations visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de 
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résidence48. Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de 
toute façon fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-
LInc, on peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, 
pourquoi le critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de 
prestations visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est 
repris qu'à l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs 

de l'inclusion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la 
personne concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". 
Ce que l'on entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, 
n'est pas clair. 

  

                                            
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 
avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute 
d'alternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées 
à l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des 

personnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail 
semblent encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la 
LIPPI. On cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les 
prestations ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, 
la section 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  

Nous demandons donc :  

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être 
fondamentalement révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des 
interfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des 
cantons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression 
des obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération 
et des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome 
(section 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. 
Il convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 
d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les 
besoins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-
projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 
prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 
toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 
d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
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interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 
des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des 
dernières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie 
autonome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de 
compléter le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une 
condition de base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes 
malentendants et sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. 
Des améliorations substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les 
moyens auxiliaires et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 

cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes 

handicapées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens 

auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes 

handicapées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 

langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 
amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose 
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principalement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un 
handicap physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris 
en compte, de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un 
handicap sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate 
avec FAKT. En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que 
le « plan d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », 

permettent d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En 
outre, il est judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. 
Il convient donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument 
d'évaluation des besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument 
d'évaluation (p. ex. plan d'aide individuel, PAI)49. 

Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 
spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 
d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 

Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 
prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 
n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 
qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de 
l'assurance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement 
d'une allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une 
contribution d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour 
impotent de l'AI. Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de 
la LAA s'impose donc. 

Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une 
contribution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence 
(CSI), ils n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc 

également exclus de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette 
situation en adaptant la CSI. 

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 
impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 
LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution 
d'assistance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut 
renoncer à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. 
Aujourd'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à 

                                            
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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une contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir 
de manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte 
et d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à 
une contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont 
aujourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. 
Il est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 
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Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 
nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  

• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 
personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  

• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  
- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 
- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance.  

• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence 
destinée à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc 
d'un droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les 
bénéficiaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge 
administrative considérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi 
compensée par une augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des 
montants maximaux à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus 
complètes à l'art. 39j RAI. Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance 
de CHF 35.30 ou de CHF 52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, 
car ils doivent servir à payer aussi bien les cotisations des employeurs que celles des 
employés. Seule une augmentation des taux horaires permettra de trouver 
suffisamment d'assistants en ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être 
possible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de 
membres de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  

                                            
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du 
travail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative 
d'inclusion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière 
appropriée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être 
augmentés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 
être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être 
traitées de la même manière que les personnes actives sur le marché du 
travail primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 

d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 
suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 

Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être 
considérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 
malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
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d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et 
autonomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de 
retarder considérablement les entrées en institution.  

Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière 
substantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé 
qu'un équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut 
réduire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 
en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes 
contraignantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de 
mieux comprendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus 
rentable. 

En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les 
déplacements professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de 
compétences permettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 
OMAI et un droit indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à 
des prestations de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour 
entretenir les contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des 
manifestations sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour 
les prestations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de 
l'année 2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et 
donc en moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois 

ne suffisent toutefois pas du tout pour les professions où la communication est 
importante. Une augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui 
concerne l'exercice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 
25.3007 déjà adoptée par le Conseil national. 

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

                                            
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 

Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 
facilité.  

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de 
manière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté. 
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Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 

Schaffhausen, 20.09.2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 

keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-

begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 
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von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 

die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 
 

Freundliche Grüsse 

 

Vereinigung Cerebral Schaffhausen 

Weiherweg 14 

8217 Wilchingen 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 

(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-

nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 

459 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

10 

 

 

 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-

fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 

psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 

463 / 2614

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

14 

 

 

 

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 

BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 

VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 

Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-

stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 

auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 

hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-

übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Solothurn, 2. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur 

Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit 

Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die 

Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der 

Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die 

freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte 

Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der 

Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, 
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von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich 

Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 

selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. 

Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 

Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit 

verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 

Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 

Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren 

berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 

Wir verweisen ausdrücklich auf die Vernehmlassungsantworten von Inclusion Handicap bzw. agile.ch, die 

wir beide vollumfänglich unterstützen.  

 

Ihre Fragen beantworten wir jederzeit gerne.  

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Vereinigung Cerebral Schweiz  

 
 
Nouh Latoui      Konrad Stokar 
Zentralvorstandsmitglied    Co-Geschäftsleiter Kommunikation und  
Präsident behindertenpolitische Kommission BEKO Interessenvertretung  
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Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. So 

erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz 

entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat 

sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. 

Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die 

nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen 

unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes 

beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der 

BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision 

des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann 

deshalb durchaus auch schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu 

ist dafür jedoch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. 

Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur 

Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit 

Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die 

Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft 

werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst 

das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine 

Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der 

Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb 

keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für 

Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag 

erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und 
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Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. 

Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente 

Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen 

erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin 

zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. All 

dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht 

beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion 

gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für 

die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern 

beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum 

Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 

Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 

Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen mit 

Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen 

Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit 

verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-

Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 

gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. 

Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des 

selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 

betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 

Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 
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Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Ausschuss) hat 

die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar 

nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, 

das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 

Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine 

Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der 

Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue 

Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung 

betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag 

erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. 

Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht 

akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und 

einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen 

und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der 

Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden 

ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen 

müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 

getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der 

Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen 

zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, 

damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen 

Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, denn 

selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht grosser 

Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 

Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 

Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 

vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kantonen 

für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der 

Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen 

Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit 

gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 

Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine 

stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt 

werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 

Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem 

Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das 

selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der 
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Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen 

gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind jedoch 

zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 

umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 

Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 

koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 

Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht 

werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur 

sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 

persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen 

Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für 

ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-

Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die 

Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 

Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-

Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die 

vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber 

grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 

parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-

behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im 

Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. Zentral 

ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 

Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, 

kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 

Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle 

angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die Pflege 

gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-

Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG; 

haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist 

allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben 

werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 

Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein 

Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu 

Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. 

Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege 

gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den 

Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 

Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 

werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit 

eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine 

strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag für 

Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist 

das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für 

Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 

eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 

Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs 

auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und 

gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der 

Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des 

Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 

Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von 

Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems 

muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte 

einfacher zugänglich wird.  

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu ihrer 

umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und 

tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen 

Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind Menschen 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen der 

Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern wir 

eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 

Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf 

persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 

Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und 

einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag 

des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise 

Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des 

selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

Zum VE-InG 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 

betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 

vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur 

Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 

für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung in 

den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 

Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. 

die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein 

Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 

schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und organisatorischen 

Vorkehren beinhalten. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche nicht einlösen. 

Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen mit 

Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und 

selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den 

(leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 

Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» den 

Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der 

Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel ist.  

Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 

Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 

gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 

verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 

Wohnen.9 Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 

Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb 

in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung 

der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen 
unten Ziff. 0, 0 und 0. 
9 Dazu unten Ziff. 0. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 
(Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a 
(Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), 
Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), 
Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), 
Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit 

und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 

entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. 

März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision 

des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) 

sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit 

Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen 

können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der 

Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und 

des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG wenige 

wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine 

Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 

als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Regelung im Bereich des 

Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz im Laufe 

der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es 

muss zudem zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise 

umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 

Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, 

zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- 

und Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung 

und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, 

organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der 

BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, 

Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
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Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner 

aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone 

sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die Ratifizierung 

der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bu 

ndesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, 

wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer 

beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte 

ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, der es 

eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder 

verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, 

sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision 

ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, 

Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich 

der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 

persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 

Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind 

mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 

Invalidenversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 

 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich 
dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). 
Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine 
entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur 
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oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 

1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit 

jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht 

alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» 

weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten 

fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende 

Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten 

Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen 

Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr 

weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de 

l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach 

diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, 

dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht 

leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 

2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor 

dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf 

die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 

Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen 

nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die 

Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 

 

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. 
September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 
Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution 
fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein 

sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt 

für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Unfall 

hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, 

die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 

Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 

organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung 

der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen 

enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 

Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne 

von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 

insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine 

Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter 

Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine 
Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine 
Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» 
Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 
16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 
schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 

493 / 2614

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html


 

 

Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der Inklusions-

Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu «direkten 

Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des 

Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt 

werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesserungen im 

Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge 

hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden 

Präzision seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 

höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren 

(BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 

gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 

Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 

griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis 

heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 

Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 

beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 

und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies 

beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der 

Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 

lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 

folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 

dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch 

nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 

(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-

InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als 

 
25 Dazu unten Ziff. 0. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 0. 
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Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, 

sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das 

Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt 

zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 

formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen 

kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 

hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 

Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 

Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 

Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer 

Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und 

Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu 

 
27 Dazu unten Ziff. 0. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 
verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater 
ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. 
Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren 
auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
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angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben 

solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 

Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 

die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 

Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 

Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 

Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 

Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie 

im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und 

Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 

einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 

Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 

Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 

Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, 

gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 

verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 

von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, 
Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 
21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche 
Rechtsansprüche vor. 
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Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 

zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.32 Es zeigt sich, dass die 

Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 

schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die 

erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatorischen 

Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar 

umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 

eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 

Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 

Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 

und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 

Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 

vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 

anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 

hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Büros für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 

19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die 

Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von 

Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der 

BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 

Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK 

umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu 

überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang 

ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 
BRK. 
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analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt 

organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 

Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen und ihrer 

Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die 

entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu 

vage.34 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 

insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen 

abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 

umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem 

Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng gefassten 

sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik 

lässt sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den 

Bund verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 

beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach 

einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste 

sich an Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – 

betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 

Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der 

Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche 

Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 

Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. 

Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen 

für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen 

mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur 
den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen 
und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 

der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 

sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 

Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 

Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 

Menschen mit Behinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 

nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 

Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 

Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 

Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 

auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 

Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 

Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 

zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 

Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 

Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 
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Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 

Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 

Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es 

ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 

der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 

und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 

Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen37 rückt 

folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprobleme im 

Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
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hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz 

und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-

Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 

Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 

EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 

Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der 

von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 

verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 

unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 

Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 

Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 

Behinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 

geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System 

zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 

«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie 

widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens 

(4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf 

das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 

Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 

noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie 

 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
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Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 

Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 

muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 

Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen 

das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll 

gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die 

Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt 

derart vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern 

vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb 

die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-

Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. 

Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es 

tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 

Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die Kantone 

plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den 

elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in 

keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für 

sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 

hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 

(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 

Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 

sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone 

 
46 Dazu oben Ziff. 0. 
47 Dazu oben Ziff. 0 und 0. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 
20 f. und 26. 
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zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung 

sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 

bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare 

Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 

4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu 

ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 

Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung 

mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 

Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b 

sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. 

vom «behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt 

sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der 

Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, 

welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark 

einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 

von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 

Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit 

den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der 

betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was 

damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 

oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 

Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 

VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf 

die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 

zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 

ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit 

neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich überarbeitet 

werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 

unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 

Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 

Leistungen von Bund und Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 

selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 

Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 

Finanzierung einzuführen. 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 

21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso 

wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion 

Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 

Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit 

eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage 
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zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht 

zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewissen 

Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag 

hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte 

Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell 

zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 

welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und 

gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den 

Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den 

zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags 

umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 

Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 

AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 

AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-N 

25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung 

zu tragen.  

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene Anzahl, 

leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für 
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mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der 

Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 

Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 

Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 

Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. 

Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 

Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven 

Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 

durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 

(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende und nachvollziehbare 

Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches 

Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das 

Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument 

(z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 

Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 

Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 

Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Erreichen des AHV-

Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, haben heute keinen 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilflosenentschädigung der 

Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der 

Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem 

Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt 

sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose 

Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) 

grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom 

Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie keinen 

Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 

für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 

Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 

Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben 

Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt 

auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden 

werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen 

Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch Personen, 

die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch 

gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 

Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten:  

- Personen im AHV-Alter  

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 

und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  
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• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 

Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 

sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 

Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 

werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in 

Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 

Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 

werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei 

besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 

Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten 

des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von Assistenzpersonen. 

Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur 

natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in 

gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen sind, im 

2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen 

gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist 

nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der 

Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

- keine Beschränkung auf natürliche Personen  

- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Personen im 1. 

Arbeitsmarkt. 

 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 

Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln 

und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 

Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 

fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 

Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im 

AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) 

angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere 

auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, 

wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den 

unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 

(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und 

widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits 

im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" 

Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter 

ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 

verzögert werden können.  
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Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der 

Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch 

wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und 

gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 

Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts 

durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und transparente 

Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte 

besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs 

und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet 

werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 

subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 

gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro 

Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 

120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 

Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs 

aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher 

angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies 

betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 

AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den 

Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit 

der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 
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In enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind. 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements  
des Inneren 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

 
Lohn-Ammannsegg, 16. Oktober 2025 
 
 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT 

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur 

Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit  

Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die 

Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der 

Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere 

die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unter-

stützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorent-

wurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-

Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächs-

ten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von 

dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich 

Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-

bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine 

klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 

Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglich-

keit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 

Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvor-

schlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berech-

tigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so 

muss er markant verbessert werden.  

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Solothurn 
 
 
 
Marianne Burki 
Geschäftsleiterin 
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 Cheffe du Département fédéral de  
 l’intérieur 
  
   
 
 

 Sion, le 16 octobre 2025 

 

 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 

cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-

sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 

personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 

en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 

engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-

capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 

résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires.  Nous 

sommes déçus du contenu du contre-projet qui ne couvre clairement pas les 

champs de la convention de l’ONU des personnes en situation de handicap, qui 

ne donne pas les moyens nécessaires pour une évolution notable des droits des 

personnes concernées et qui oublie toute une partie de la population en situa-

tion de handicap. Ce contre-projet ne répond en aucun cas à une réponse à l’ini-

tiative sur l’inclusion.  Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de 

consacrer un droit subjectif des personnes en situation de handicap à un logement 

autodéterminé et de clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une 

stratégie globale claire et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans 

le logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre 

l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi 

qu'aux moyens auxiliaires modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, 
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l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes 

en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 

Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré 

de manière significative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 

 

Pour le comité de Cerebral Valais  

Maud Theler, Vice-présidente 
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Nous sommes déçus du contenu du contre-projet qui ne couvre clairement pas les 

champs de la convention de l’ONU des personnes en situation de handicap, qui 

ne donne pas les moyens nécessaires pour une évolution notables des droits 

des personnes concernées et qui oublie toute une partie de la population en 

situation de handicap. Ce contre-projet ne répond en aucun cas une réponse à 

l’initiative sur l’inclusion.  Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de 

consacrer un droit subjectif des personnes en situation de handicap à un logement 

autodéterminé et de clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une 

stratégie globale claire et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans 

le logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre 

l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi 

qu'aux moyens auxiliaires modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, 

l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes 

en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 

Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré 

de manière significative.  

1. L'essentiel en bref 

 

Pour que le contre-projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handica-
pées, il doit donc contenir les éléments suivants : 

 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 

d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH et 

donner une ligne claire. Un plan concret et concerté est indispensable à cet 

avec des échéances, un suivi de celles-ci et des sanctions en cas de non-res-

pect. (La Lhand demandait il y a 30 ans la mise aux normes des transports 

publics. Sans suivi et sanctions, aujourd’hui cet objectif n’est pas atteint. Ne 

commettons pas la même erreur aujourd’hui !)  La loi sur l'inclusion doit garantir 

les droits des personnes en situation de handicap à bénéficier des mesures de 

soutien nécessaires. Une stratégie commune de la Confédération et des can-

tons ainsi que des plans d'action pour la mise en œuvre de la CDPH doivent 

être prévus. Il faut s'assurer que les personnes en situation de handicap et leurs 

associations soient impliquées de manière adéquate. Cela n'est pas garanti par 

le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 

étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-

tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 

personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 

presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-

cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de rési-

dence pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux can-

tons le mandat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la 

515 / 2614

http://www.cerebral-valais.ch/


Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion     4 

     
 
  Association Cerebral Valais       Tél. 027 346 70 44 www.cerebral-valais.ch           CH29 8080 8007 2513 0849 6 
  

En étroite collaboration avec l’association Cerebral Suisse et la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral 
In enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und der Schweizerischen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind 

même liberté de choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de 

soutien nécessaires. Il faut des directives et des dispositions transitoires qui 

montrent à quoi doit ressembler une promotion conséquente du logement auto-

nome. En outre, des dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert né-

cessaire des ressources des institutions vers les prestations de soutien ambu-

latoires pour les personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans 

le présent contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institu-

tion. Or, les institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La 

Confédération ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les 

cantons ou en développant ses propres prestations d'assistance et de soutien 

(voir ci-dessous sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, 

de principes et de critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 

l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-

tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-

tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-

jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-

tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 

situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 

sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-

déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 

domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 

offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-

sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 

permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-

cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 

appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 

000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 

handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 

LHand). Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 

quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 

personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 

accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 

dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 

pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 
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subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-

ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 

mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-

senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 

CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 

de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 

mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 

global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-

gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-
tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-
dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 
relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 
d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 
(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-
valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 
stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-
projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 
donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-
fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 
plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 
promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 
institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-
ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 
garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires. 
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La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 
concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-

tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 
des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale, restent en grande partie absentes. Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-
cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 
que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 
que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 
d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 
la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 
Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 
cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 
de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 
augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 
des différentes prestations de la LAI : 

 

Moyens auxiliaires 

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-
ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 

Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 
sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 
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Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-
ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 
la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 
des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-
glementation.  

Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 

dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes.  

En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 
d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 
niveaux de réglementation. 

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés.  

 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-
sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 
les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
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de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-
cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 
de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine. 

1.4 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 

la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 

Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-
nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-
cision de ses dispositions exclusivement programmatiques. En fin de compte, l'AP-
LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 
Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-
nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-
LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 
mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 
déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 
mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-
sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 
3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 
l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 
l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 

déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-
ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-
lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la section 
3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais se 
limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH en 
ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du point  
de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des différentes 
dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc). 
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Nous demandons donc  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-

tématique et les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 
côté. 

1.5 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand) et les droits de re-
cours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi. En consé-
quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 
contre la discrimination. Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 
leur législation de mise en œuvre de la Convention. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-
donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 
clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 
personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-
tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-
dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-
tion nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 
prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 
matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-
tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-
LInc.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 
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• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

1.6 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 
Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-
sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale, une obligation de plani-
fication devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La planifi-
cation comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-
saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-
tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 
de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 
les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-
ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 
de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 
unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-
ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 
dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
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projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues. 
Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 
qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 
ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet. En-
suite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans cette 
optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc n'en-
gagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc se 
limite explicitement aux domaines du logement et du travail. Le Conseil fédéral 
s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder selon une 
approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser à la Con-
fédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire tous les 
domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, élémentaire 
pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 AP-LInc, mais 
elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration avec des di-
rectives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples rencontres 
d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-LInc aborde 
la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant qu'élément né-
cessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition contient à 
nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de mesures" ; 
"facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées puissent 
changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire canto-
nal", par exemple). 

Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-
tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 
la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-
slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-
sonnes handicapées. 

1.7 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
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droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-
sidérable. Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 
augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 
Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 
52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-
mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 
temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-
sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 
de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-
priée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-
tés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 
être développées. 
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• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 
primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 

suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 

Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-
sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 
malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 
considérablement les entrées en institution.  

Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-
tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, en 
abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-
gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-
prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 

En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-
mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 
indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 
de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
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contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-
tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-
tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 
moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 
toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 
adoptée par le Conseil national. 

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 

Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 
facilité.  

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté. 
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Cheffe du Département fédéral de l'intérieur 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

Montpreveyres, le 4 septembre 2025 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 

cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-

sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 

personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 

en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 

engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-

capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 

résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 

ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne 

constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 

pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion 

pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une 

notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont d'emblée 
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exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit 

subjectif des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 

clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire 

et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le 

cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès 

aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires 

modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-

projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes en situation de handi-

cap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 

veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de manière signifi-

cative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 

 

     
 Delphine Volluz    Janine Rod  

 Secrétaire générale    Co-Présidente  

    

   

528 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

3 

 

 

 

  

Contenu  

1. L'essentiel en bref ............................................................................................ 4 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion...................................................... 5 

1.2 Changement de système manqué en matière de logement ................................ 6 

1.3 A propos des adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité ............................... 7 

2. Situation initiale : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH ................................................................................................................. 9 

3. A propos de l'AP-LInc ...................................................................................... 9 

3.1 Introduction ........................................................................................................ 9 

3.2 Champ d'application trop restreint .................................................................... 10 

3.2.1 Champ d'application matériel ...................................................................10 

3.2.2 Champ d'application personnel ................................................................11 

3.3 Pas assez contraignant et précis ...................................................................... 14 

3.4 Absence de droits subjectifs ............................................................................. 15 

3.5 Absence de mesures organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH ... 16 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH ................................... 18 

3.7 En particulier concernant le logement ............................................................... 18 

3.7.1 Introduction ..............................................................................................18 

3.7.2 Sur la section 3 ........................................................................................20 

3.7.2 A propos de la section 4 ..........................................................................22 

4. Sur l'AP révision partielle de la LAI ............................................................... 22 

4.1 Introduction ...................................................................................................... 22 

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès ........................................... 23 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations ........................................................... 25 

4.4 Moyens auxiliaires ............................................................................................ 26 

 

 

  

529 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

4 

 

 

 

1. L'essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 

grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 

doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 

Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 

En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-

projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc con-

tenir les éléments suivants : 

 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 

d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 

sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 

uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 

révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 

fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 

à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 

de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 

commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 

la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les per-

sonnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de ma-

nière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la 

CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti 

par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 

étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-

tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 

personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 

presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-

cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 

pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le man-

dat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de 

choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. 

Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à quoi doit 

ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En outre, des 

dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire des res-

sources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les 

personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent 

contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les 

institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération 

ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en 

développant ses propres prestations d'assistance et de soutien (voir ci-dessous 
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sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de principes et de 

critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 

l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-

tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-

tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-

jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-

tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 

situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 

sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-

déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 

domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 

offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-

sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 

permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 

limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 

contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-

ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-

après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffi-

sante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per-
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-

maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 

l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion digne 
de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus progressiste 

pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-

cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 

appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 

000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 

handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 

LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 

quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 

personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 

accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 

dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 

pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 

subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-

ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 

mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-

senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 

CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 

de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 

mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 

global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-

gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 

personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-

tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-

dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 

relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 

d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 

À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 

(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-

valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 

stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-

projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 

donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-

fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 

plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 

promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 

institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-

ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
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Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 

garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 

que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 

de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 

harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 

doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 

concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 

cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-
tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 

des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 

participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-

cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 

que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 

que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 

d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 

la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 

Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-

saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 

handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 

cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 

situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 

de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 

augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 

des différentes prestations de la LAI : 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 

(04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Eva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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Moyens auxiliaires 

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 

21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 

des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-

ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 

Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-

sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 

sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 

Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 

handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-

ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 

la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 

des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-

glementation.  

Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 

dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-

mentaires strictes.  

En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-

dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-

lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 

militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-

sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 

l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-

tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 

il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 

d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 

niveaux de réglementation. 

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 

des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-

nation des assurés.  
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2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-

prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 

handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 

ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planifica-

tion7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être con-

frontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 

ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclu-
sion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des 

droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin que 

les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous demandons 
notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir l'égalité 

de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pour-

quoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité 

à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à 
contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les personnes 

handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-

sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du 
Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être 

un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, 

en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des personnes en 
situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 

prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au lendemain 

toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ; 
elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 

et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur l'inclusion 

doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressivement et con-
tenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet 

effet. 

 
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 

ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 

handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 

pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institu-

tions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour 
but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons 

ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable 

sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 

doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 

à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 

progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 

3.2.1 Champ d'application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispo-
sitions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 

Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans 

un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît 
l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Con-

fédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun 

cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative pour 
l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées 

au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici que la 

motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un 
soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du loge-

ment » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé 

de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à 
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fé-

dérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en 

situation de handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur 
lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans l'ini-

tiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des per-

sonnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

 
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommuni-
cations), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du loge-
ment), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 
124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adop-

tion d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la 

matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handi-
cap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en 

tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des obligations 

de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une réglemen-

tation isolée dans le domaine du logement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 

manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 
domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 

contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 

CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 

mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 

découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 

formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles com-

prennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, organisa-
tionnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, 

des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 

d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également 
être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Con-

fédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. Enfin, dans 

le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est égale-
ment tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir 

dans leurs mesures correspondantes. 

3.2.2 Champ d'application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 

CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 

Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 

physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 

sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la per-
sonne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou psy-

chique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes or-

dinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfection-
nement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 

partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore 

plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le 

 
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obs-
tacle à sa pleine et effective participation à la société. 
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Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir 

la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales16. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Ce-

lui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 

112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une ac-

tivité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend 

par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente 
ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une 

infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 

Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 

mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS GÄCHTER/MAR-

TINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition constitutionnelle ne 

se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober « un 
cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou 

la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est réduite ou menacée »19. 

ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de l'invalidité comme "tout 
état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à l'art. 

4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les personnes menacées 

d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY LANDOLT, quant à lui, 
constate que le message « propose une compréhension large de la notion », qui n'est 

en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas remettre en question le 

rattachement à l'incapacité de gain. 

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-

tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 

prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 

large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accompa-

gnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exé-
cution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
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La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 

personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 

uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 

112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 

de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 

Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 

de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 

probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 

plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 

aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 

- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  

- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 

de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-

tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 

œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-

sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 

les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 

les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 

de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 

contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-

cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 

de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine24. 

 
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impo-
tent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le 
rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge-
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
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3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 

soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 

modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 

la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 

ciblée et plus rapide". 

Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 

apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-

nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-

cision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de compte, l'AP-

LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 

Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-

nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-

LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 

mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 

déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 

mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 

des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-

sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 

3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 

l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 

l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 

déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-

ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-

lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la sec-

tion 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais 

se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH 
en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du 

point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des diffé-

rentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 

 

 
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
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Nous demandons donc  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-

tématique et les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 

le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 

base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 

côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 

personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 

dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 

handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 

recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En consé-

quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 

contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 

leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-

donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 

clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 

personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-

tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-

dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-

tion nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-

sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 

cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 

 
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le do-
maine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 
et 4 P-LHand).  
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procé-
dures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 

matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-

tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-

LInc.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 

il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 

ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 

vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 

Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 

nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-

sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 

mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de pla-
nification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La plani-

fication comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-

saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 

Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 

aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 

LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-

tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 

de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 

du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 

(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 

 
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 

de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-

ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 

de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 

unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 

fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 

de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-

ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 

dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-

pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-

projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.34 

Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 

qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 

ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 

raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 

Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 

n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 

se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil fé-
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 

selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 

à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 

élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 

AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 
avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 

rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-

LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 

contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 

mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 

 
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne pré-
voit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des per-
sonnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 

cantonal", par exemple). 

Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-

tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-

chaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 

la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-

slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-

sonnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 

indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 

Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 

en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 

de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 

bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 

et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 

les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 

prises par la Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-

dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 

personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 

constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 

choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 

soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 

développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 

pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 

fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 

:  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 

de l'habitat autodéterminé38 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 

claire39 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 

peu claires40 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 

entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 

gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 

exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision par-

tielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 

CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui pré-
sentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux 

problèmes identifiés.  

L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-

pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispo-

sitions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes mentionnés 
par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situa-

tion de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent compte des 

interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération43 et des 
cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons 

 
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'al-
location d’impotence. 
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pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppres-

sion des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes handi-

capées44. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 

l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 

LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 

cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 

concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 
opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 

à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en par-

tant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 de 

l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 

encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 

mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux ex-

périences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le do-

maine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'instru-

ments de pression et de contrôle. 

3.7.2 Concernant la section 3 

− Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 

aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 

nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 

de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste telle-

ment vague que :  

▪ au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 

sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 

lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 

des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 

chose sans le faire réellement. 

▪ au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait con-

duire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législatives 

 
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Éva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du  
27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des 

onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 

l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des 
unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu 

clair, même pour elles. 

− En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 

l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 

comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 
en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 

Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation d'encou-

ragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de 

prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

− Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 

mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus con-
traignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambula-

toires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond 

pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 

prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

− Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 

al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se trans-

forme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 

L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 

importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir des 

"besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au handi-
cap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de presta-

tions visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence48. 

Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 
fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on 

peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le 

critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations 
visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à 

l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclu-

sion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne 
concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on 

entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, n'est pas 

clair. 

  

 
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 

avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'al-

ternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 

l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail semblent 

encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On 

cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les prestations 

ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-

tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la sec-

tion 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  

Nous demandons donc :  

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-

mentalement révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-

terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-

tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression des 
obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et 

des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (sec-
tion 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il 

convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 

d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les be-

soins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-

projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 

prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 

toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 

personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 

d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 

postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 
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des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des der-

nières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie auto-

nome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de compléter 
le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition de 

base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malentendants et 

sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des améliorations 
substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 

et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 

compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 

cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 

cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 

langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 

le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 

nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 

en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 

amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 

contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 

circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principa-

lement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap 
physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, 

de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un handicap 

sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate avec FAKT. 
En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que le « plan 

d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », permettent 

d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En outre, il est 
judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. Il convient 

donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'évaluation des 
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besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évaluation (p. ex. plan 

d'aide individuel, PAI)49. 

Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 

spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 

d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 

Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 

prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 

n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 
qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assu-

rance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement d'une 

allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une contribution 
d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour impotent de l'AI. 

Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de la LAA s'impose 

donc. 

Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une contri-

bution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence (CSI), ils 

n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc également exclus 
de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation en adaptant la 

CSI. 

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 

impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 

LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution d'assis-
tance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut renoncer 

à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujour-
d'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une 

contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de 

manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et 
d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à une 

contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-

jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 

est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 

  

 
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 

nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  

• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 

personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  

• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 

personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  

- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 

- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 

une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 

d'assistance.  

• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 

n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence desti-

née à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un 

droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 

un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 

exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-

sidérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 

augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 

Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 

52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-

mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 

temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 

est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-

sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 

de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 

travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 

réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 

Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

 
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-

sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-

priée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-

tés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 

être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  

- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 

primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 

contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 

suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 

et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 

comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 

exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 

Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 

liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-

sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 

malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 

services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 

primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 

d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 

moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 

moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 

considérablement les entrées en institution.  

Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-

tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
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équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-

duire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 

en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-

gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-

prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 

En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 

signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-

ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-
mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 

indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 

de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-

tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-

tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 

moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 

toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-

cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 

adoptée par le Conseil national. 

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 

correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 

des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 

tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 

Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 

facilité.  

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-

nière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 

doit être augmenté. 

 

 
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 

553 / 2614



 

 
  

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Luzern, 14.10.2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-

Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der 

Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll 

sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie 

die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen 

ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags 

enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 

Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen 

Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 
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vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 

Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu 

verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare 

und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des 

selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des 

Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 

notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu 

öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 

Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er 

zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 

Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  

 
 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Zentralschweiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinigung Cerebral Zentralschweiz Horwerstrasse 81, 6005 Luzern  
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen 
Hoffnungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation 
verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu 
hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) 2014 verpflichtet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen 
unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge 
Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines 

Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes 

gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch 

schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür 

jedoch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von 

Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen 

Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine gemeinsame 

Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK 

verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die 

Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings 

überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht 

gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen 

Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung 

beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit 

Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch 

fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb 

keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des 

Wohnorts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den 

Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe 

Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 

erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben 

und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung 

des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen 

erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den 

Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die 

betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden 

Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen 
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in Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert 

wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize 

für die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), 

sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen 

jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle 

Ausgestaltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. 

Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im 

Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der 

Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen 

für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche 

Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv 

zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung 

des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die 
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 
keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende 
Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur 

diejenigen Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung 

beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 

mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das 

neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Behinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im 

AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel 

angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, 

das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, 

welches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es 

fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame 

Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit 

Behinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein 

Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich 

den Wohnbereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne 
Gesamtkonzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die 
Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und 
organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen 
Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige 
Einschränkungen können in den Bestimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. 
Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, damit das 
Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen 
verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes 
angekündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor 
für die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz 
soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 
Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf 
nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine 
koordinierte Strategie von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf 
fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen 
Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht 
auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und 
Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen 
und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten 
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Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. 
Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 
Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das 
Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst 
kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch 
die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen 
nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im 
Inklusionsgesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen 
kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den 
Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein 
Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das 
selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit 
und Verbindlichkeit erforderlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. 
Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen 
Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den 
Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 
Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 
Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen 
beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei 
Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine 
Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne 
Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht 
gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die 
Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen 
Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen 
Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu 
Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven 
oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, 
S. 29 f. 
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auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht 
es zudem eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-
Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der 
Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch 
tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen 
Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen 
im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit 
haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit 
kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare 
Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für 
Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch 
fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine 
Erhöhung des Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der 
Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf eine 
Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige 
und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, 
braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und 
bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 
Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 
werden können. 
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Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 
Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. 
Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich 
wird.  

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die 
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer 
Natur.7 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit 
tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative 
eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK 
endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir 
messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er 
die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt 
sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des 
selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein 
Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 
für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar 
nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf 
morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein 
Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan 
aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen 
Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten 
Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den 
(leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches 
bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. 
Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
in dieser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise 
Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten 
Bestimmungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten 
beschränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies 
verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das 
Inklusionsgesetz schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative 
geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle 
ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale 
Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche 
Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), 
Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen 
worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über 
die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie 
der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei 
und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» 
Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu 
gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte 
Regelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren 
spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend 
Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise 
umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des 
Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur 
Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 
Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der 
Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, 
technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige 
Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, 
sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, 
Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu 
verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche 
gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse 
auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese 
bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im 
Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in 
konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die 
betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf 
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
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auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den 
Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, 
alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In 
der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben 
entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der 
kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund 
unverständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden 
ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die 
voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise 
Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng 
kritisiert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt 
unklar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber 
zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-
Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO 
halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur 
auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren 
Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 
oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, 
beeinträchtigt oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites 
Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des 
prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». 
Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein 
«weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht 

 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 
2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 
Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, 
Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
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leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in 
Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des 
Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine 
Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der 
erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von 
Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV 
erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle 
Menschen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern 
ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des 
Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 
BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und 
BehiG gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit 
Behinderungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst 
sein dürften23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. 
Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-
psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen 
inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen 
enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. 
Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen 
enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen 
Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für 

 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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«Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine 
inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine 
Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei 
Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, 
bereichsspezifisch vorgenommen werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die 
Kernanliegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der 
betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes 
Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher 
umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den 
direkten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche 
die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf 
sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit 
Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein 
Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu 
abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr 
Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 
lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen 
Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung 
selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG 
Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel 
«Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht 

 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen 
wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
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auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich 
darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen 
umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion 
untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. 
von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur 
Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat 
der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor 
Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen 
in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen 
Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und 
technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem 

 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 
verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen 
zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 
Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit 
Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei 
Rechtsansprüche geltend machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die 
Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des 
Verfahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur 
Initialüberprüfung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen 
Lebensbereichen fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes 
Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen 
Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die 
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer 
Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine 
Planungspflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung 
umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung 
erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente 
vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination 
zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. 
Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei 
der Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG 
verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die 
Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination 
zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der 
Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 
Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung 
mit der BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, 
das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen 
Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, 
dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das 
analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als 
Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese 
Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies 
anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings 
zu vage.34 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu 
schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation 
und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben 
werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und 
Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 
112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für 
die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und 
sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für 
die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den 
Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen 
vorsieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und 
unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer 
Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen 
Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in 
Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als 
notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch 
diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten 
Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; 
anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort 
innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und 
Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der 
Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 
Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten 
Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 
Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die 
Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte 
die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen 
Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland 
bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet 
sowohl den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: 
Verfolgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in 
der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 
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Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit 
Behinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund 
grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien 
Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang 
an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG 
aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte 
Evaluation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 
mit Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre 
Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, 
unübersichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten 
Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
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verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den 
Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und 
Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG 
stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 
Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit 
welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung 
von Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen 
aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 
ändert daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang 
von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-
konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das 
selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 
3. und 4 Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum 
Wohnen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit 
Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der 
BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und 
Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung 
erlassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung 
zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die 
erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung 
(allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) 

 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. 
und 26. 
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erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, 
etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher 
konkretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu 
führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen 
Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den 
elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird 
Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der 
Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare 
Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt 
worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht 
beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung 
sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten 
Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die 
zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und 
Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer 
«Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der 
Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung 
des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu 
den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative 
Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark 
einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das 
für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale 
Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG 
aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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der Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der 
betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen 
Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu 
Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen 
übernommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in 
denen heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung 
im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als 
Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft 
werden, ist besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen 
betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG 
waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und 
stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von 
stationären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, 
muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend 
überarbeitet werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen 
grundsätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der 
administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und 
Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. 
Abschnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und 
verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 
21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und 
zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen 
in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 
Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für 
Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von 
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Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits 
überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und 
Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert 
und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung 
sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das 
Modell zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung, welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag 
ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den 
Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 

Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 

Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht 
behandelten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am 
Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu 
einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich 
verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 
Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf 
geschlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der 
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“individuelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” 
überzeugende und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es 
sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet 
wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit 
einer Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist 
ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen 
angewiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch 
Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der 
Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung 
einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem 
Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV 
vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im 
IVG, AHVG und UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 
42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 
Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 
werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits 
etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden 
werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-
Rentenanspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 
Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag zu gewähren. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem 
beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in 
Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f 
IVV und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere 
Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze 
für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen 
Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze 
lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend 
ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt 
werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader 
Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen 
angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im 
notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe 
am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-
Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es 
braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für 
schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, 
Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in 
Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV 
(primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und 
Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine 
Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im 
September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass 
eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von 
Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert 
und Heimeintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender 
Handlungsbedarf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der 
IV substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe 
Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die 
Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits 
würden auch verbindliche und transparente Standards dazu beitragen, dass 
Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser 
nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die 
Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des 
Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI 
und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 
für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 
gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von 
CHF 22’680.-- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel 
eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro 
Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat 
reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle 
Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher 
angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 
an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen 
gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich 
substanzielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss 
subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

 

580 / 2614



 

 

 

 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Uster, 13.10.2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 

keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-
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begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 

von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 

die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 
 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Michaela Müller 

Geschäftsleitung  

Vereinigung Cerebral Zürich 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 

(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-

nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-

fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 

psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 

593 / 2614

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

14 

 

 

 

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 

BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 

VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 

Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-

stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 

auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 

hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-

übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Par Mail à 

 

Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées BFEH 

ebgb@gs-edi.admin.ch 

Berne, le 20 octobre 2025 

Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 
pour l’inclusion)» et contre-projet indirect 

 

Madame la Conseillère fédérale, 

Mesdames, Messieurs, 

La Communauté d’intérêts Proches aidants CIPA - seule organisation faîtière représentant les 

intérêts des personnes proches aidantes et soignantes - souhaite participer à la consultation 

qui s’est terminée le 16 octobre dernier. La CIPA ne figure toujours pas sur la liste des 

destinataires auxquels la consultation a été envoyée. Etant une association non lucrative 

fonctionnant sur la base du bénévolat des membres de son comité, notre organisation faîtière 

n’a pas été en mesure de discuter de sa position avant le 16 octobre. C’est pourquoi elle 

sollicite de vos services qu’ils prennent son avis en considération malgré l’envoi retardé de 

quelques jours. 

La CIPA souhaite transmettre sa position sur le contre-projet indirect spécifiquement 

sur un point : celui de la contribution d’assistance, car cela concerne directement les 

personnes proches aidantes auprès de bénéficiaires de rentes AI et autres personnes 

dépendant de leur aide. 

Dans le cadre de la 6e révision de l'AI, la contribution d'assistance a été introduite comme un 

instrument important pour garantir l'autonomie des personnes en situation de handicap. Elle 

vise à promouvoir l'autonomie et la responsabilité personnelle des assuré·e·s bénéficiant 

d'une allocation pour impotent·e. La contribution d'assistance doit permettre aux personnes en 

situation de handicap d'engager, par le biais d'un contrat de travail, des personnes qui les 
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aident dans leur vie quotidienne. La CIPA salue le fait que, grâce à la suppression proposée 

de l'art. 42quater, al. 2, LAI, les assuré·e·s dont la capacité d'action est limitée aient désormais 

également accès à cette contribution d'assistance et ne soient plus tenus de remplir des 

conditions supplémentaires strictes.  

Toutefois, en 2024, le nombre de personnes bénéficiant d'une contribution d'assistance 

s'élevait à environ 5 000. La CIPA observe qu’il s’agit d’un chiffre très modeste, compte tenu 

du fait que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent en Suisse. Le projet ne prévoit 

toujours pas d'extension du droit à une allocation pour impotent. Ainsi, les personnes souffrant 

d'autres handicaps, telles que les adultes malentendants et sourds ainsi que les personnes 

souffrant d'un handicap psychique, n'ont toujours pas accès à la contribution d'assistance. Ce 

point concerne directement leurs proches, mis à contribution sans limites. 

Le contre-projet indirect du Conseil fédéral ne prévoit surtout aucune extension du cercle des 

personnes prodiguant une assistance ni aucune augmentation de la contribution d'assistance 

et des montants maximaux. La recherche et le recrutement d’assisant·e·s posent de grands 

défis à de nombreuses personnes concernées. Les exigences liées à la contribution 

d’assistance sont très élevées : les bénéficiaires doivent devenir employeurs, ce qui implique 

une charge administrative considérable.  

La question des tarifs horaires insuffisants impacte aussi indirectement l’engagement des 

personnes proches aidantes : les tarifs horaires actuels de la contribution d’assistance, soit 

35.30 francs ou 52.95 francs pour les personnes ayant des qualifications particulières, sont 

trop bas, car ils doivent couvrir à la fois les contributions de l’employeur et de l’employé. Seule 

une augmentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment de personnes pour les 

prestations d’assistance dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. En raison 

de cette situation insuffisante, une partie importante de l’assistance est fournie par des 

proches qui ne sont pas rémunérés pour cela, bien qu'ils apportent une contribution 

significative à l'ensemble de la société. Dans le même temps, ils – et surtout elles - 

renoncent à une partie de leur revenu familial et réduisent leur propre prévoyance vieillesse. A 

l’heure où de nombreux efforts sont faits pour sensibiliser les femmes à participer plus au 

marché du travail en raison de la pénurie de main d’œuvre qualifiée qui sévit dans notre pays, 

ne pas tenir compte de cet élément est incompréhensible. 

La CIPA estime donc nécessaire d'étendre le cercle des prestataires d'assistance aux 

proches en ligne directe et aux partenaires de vie. Cela permettrait de rémunérer 

financièrement les prestations d'assistance fournies par les proches. L'initiative parlementaire 

Lohr (12.409) prévoit une telle mesure, qu'il convient désormais de mettre en œuvre. Pour 

mémoire, cette initiative déposée en 2012 a été adoptée par les deux commissions de la 

sécurité sociale et de la santé du parlement et par le Conseil national. Le délai de traitement a 

été prolongé jusqu’à la session d’automne 2027. Aujourd’hui, après 13 ans, l’occasion se 

présente d’y répondre de manière concrète, suivant en cela la volonté du parlement. 
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Il faut également mieux tenir compte des besoins en assistance des mineurs ainsi que de 

leurs proches. Aujourd’hui, les mineurs ne peuvent prétendre à une contribution d’assistance 

que dans des conditions très strictes, en vertu de l’art. 42quater LAI et de l’art. 39a RAI.  

Toutefois, pour que les mineurs puissent, à l’âge adulte, recourir à un système de soutien déjà 

établi et éviter ainsi l’internement en institution, il faut que les mineurs puissent également 

prétendre à une contribution d’assistance sans conditions supplémentaires. Le droit à une 

contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de personnes suivantes : les 

personnes ayant atteint l'âge AVS parce que personnes proches aidantes et personnes aidées 

sont souvent âgées, les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-

accidents et de l'assurance-maladie et les mineurs qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 

39a RAI. 

Nous vous remercions de tenir compte de la position de la CIPA et vous prions, Madame la 

Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, d’agréer nos salutations distinguées. 

 

 

Adrian Wüthrich Valérie Borioli Sandoz 

Président Directrice 
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Cheffe du Département fédéral de 
l’Intérieur 
  
Par courriel à :  
ebgb@gs-edi.admin.ch 

 
 
 

Lausanne, le 14 octobre 2025 
 
 
 
RÉPONSE À LA CONSULTATION 
Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes 
handicapées (initiative pour l’inclusion) » 
 
 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le cadre de la 
procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclusion". L'initiative pour 
l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses personnes en situation de 
handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité effective dans tous 
les domaines de la vie, à laquelle elle s'est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode 
et du lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 
ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en 
aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne pose pas les jalons d'une 
politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. 
L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une notion de handicap dont les trois quarts 
des personnes handicapées sont d'emblée exclues, dont une part importante des personnes vivant 
avec des troubles psychiques en Suisse. Il se centre par ailleurs presque exclusivement sur la 
question du logement, en faisant quasi abstraction d’autres domaines tout aussi essentiels pour 
l’inclusion (l’accès à la formation et au premier marché du travail, la participation sociale et 
politique, la question de l’accessibilité, celle de la santé, etc.). Tel qu’il est proposé, l’avant-projet 
ne pose pas les jalons pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées au cours des 
prochaines décennies. Dès lors, il ne constitue pas une réponse satisfaisante à l’initiative pour 
l’inclusion. 
 
S’agissant du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit subjectif des personnes en 
situation de handicap à un logement autodéterminé et de clarifier les obligations de la 
Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire et coordonnée avec les cantons manque 
pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on 
manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires. 
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Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux 
personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 
Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative pour l'inclusion, il doit être amélioré de 
manière significative.  
 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
distinguées.  
 
 
Stéphanie Romanens-Pythoud Pierre-Alain Fridez 
Directrice  Président 
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1. L'essentiel en bref 
 
1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 
 
En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-après Comité 
CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffisante de la CDPH1. S'il est 
compréhensible que l'égalité de droit et de fait des personnes handicapées ne puisse pas être 
garantie par une seule loi pour tous les domaines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a 
besoin d'un cadre légal pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur 
l'inclusion digne de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus 
progressiste pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne concerne, avec 
une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font appel à une prestation 
de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450’000 personnes. Or, plus de 1,9 
million de personnes vivent en Suisse avec un handicap au sens de la loi sur l'égalité des 
personnes handicapées (ci-après LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre 
d'emblée qu'environ un quart des personnes concernées par un handicap, excluant de très 
nombreuses personnes, dont une part importante de personnes concernées par un trouble 
psychique. C'est inacceptable pour une loi qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la 
CDPH. Il manque des droits subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi 
que des engagements clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent présenter une 
stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation de handicap 
et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la mise en 
œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept global. Elles 
ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du logement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. Les 
obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des personnes en 
situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisationnelles doivent être 
prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au moins couvrir en principe 
l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap en Suisse. D'éventuelles 
restrictions peuvent être prises dans les dispositions relatives à certains domaines de la vie (p. ex. 
le logement). Tous ces points doivent être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement 
les jalons de la politique d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 
 
1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 
 
La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. À juste 
titre, car l’autonomie en matière de logement est un facteur décisif pour l'inclusion et il y a un 
grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante (loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides ; LIPPI) sur le logement 
en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc pas. Il continue de mettre trop l'accent 
sur le logement en institution. Il manque une stratégie coordonnée de la Confédération et des 
cantons pour la transition. L'avant-projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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cantons de garantir le libre choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation 
de handicap n'ont donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La 
Confédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, des 
principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non plus de 
dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de promouvoir 
davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. C'est d'autant plus 
étonnant que le Parlement a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 
24.3003 « Modernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. 
Le Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas garanti 
pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

En outre, il est nécessaire de développer la contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations 
doivent être mieux coordonnées et harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la 
Confédération et des cantons doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat 
autodéterminé puisse se concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 
 
 
2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH 
 
Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les cantons sont 
juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela comprend notamment la 
garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes handicapées 4  dans tous les 
domaines de la vie et dans tous les domaines matériels5. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, ni de 
mesures nécessaires en matière de législation, d'application du droit et de planification6. Par 
conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être confrontées à des 
restrictions profondes et substantielles de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations ainsi que 
d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclusion en septembre 
2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des droits des personnes en situation 
de handicap dans la Constitution fédérale, afin que les obligations découlant de la CDPH soient 
enfin mises en œuvre. Nous demandons notamment le droit à une assistance personnelle et 
technique afin de garantir l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son 
mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie uniquement 
par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pourquoi nous évaluons le 
contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité à poser les jalons d'une mise en 
œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à contribuer effectivement à la réalisation d'une 
vie autodéterminée pour les personnes handicapées dans des domaines de vie choisis.  
 
  

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-

im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
5 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
6 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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3. L'avant-projet de Loi sur l’inclusion (AP-LInc) 
 

3.1 Introduction 
 
L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des personnes 
handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du Conseil fédéral) 
prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être un contre-projet indirect à 
l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, en termes de contenu et de 
conception, de la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap, et donc de la mise 
en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer 
du jour au lendemain toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap ; elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi sur l'inclusion digne de ce nom doit 
cependant impérativement établir un plan d’action pour y parvenir progressivement et contenir 
les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet effet. 

L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne remplit pas sa fonction. Il s'agit 
uniquement d'une loi sur le logement des personnes handicapées en institution, agrémentée de 
quelques dispositions inefficaces sur l'inclusion et la vie autonome. En l’état, l'avant-projet se 
compose presque pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour but 
de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons ci-après plus en 
détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable sous cette forme.  
 
3.2 Champ d'application trop restreint 
 
Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées doit être 
défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer à toutes les personnes 
en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie progressive de leur égalité de droit et 
de fait dans tous les domaines de la vie. 
 
3.2.1 Champ d'application matériel 
 
D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispositions de 
l'AP-LInc s’applique à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.7 Sinon, il se 
limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans un corset 
constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)8. Cela méconnaît l'objectif de l'initiative 
pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Confédération9. Contrairement à son 
appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir 
le cadre exigé par l'initiative pour l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des 
personnes handicapées au cours des prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici 
que la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un soutien 
ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du logement » a été transmise 
au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé de « créer, par le biais d'une 

 
7 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 0. 
8 A ce sujet, voir ci-dessous ch.0 
9 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et 
télécommunications), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la 
propriété du logement), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 
(droit civil) et art. 124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes 
invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fédérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes 
permettant aux personnes en situation de handicap de choisir librement et de manière autonome 
leur forme et leur lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans 
l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des personnes en 
situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adoption d'une 
loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la matière dans lesquels 
l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handicap doit être garantie par des 
dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se 
limiter à une concrétisation des obligations de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et 
encore moins à une réglementation isolée dans le domaine du logement. Des domaines tels que 
l’accès à la formation et au premier marché du travail, ou ceux de la participation sociale et 
politique, de l’accessibilité et de la santé jouent un rôle tout autant fondamental que le logement 
pour l’inclusion et doivent être traités dans une loi sur l’inclusion ou à tout le moins pouvoir être 
intégrés progressivement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de manière à 
ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres domaines de la vie 
spécifiques et progressivement étendre son champ d’application matériel.10 Elle doit en outre 
impérativement contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération et les 
cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les mesures d'adaptation 
et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits découlant de la CDPH, pour les 
protéger et pour les garantir. Il convient de préciser que les mesures d'adaptation et de soutien 
doivent être prises en particulier au niveau de la législation, de l'application du droit et de la 
planification et qu'elles comprennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, 
financières, organisationnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la 
CDPH, des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également être inscrites 
dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Confédération et aux cantons 
ainsi qu'à tous les domaines couverts par la CDPH11. Enfin, dans le cadre de ses compétences 
en matière de surveillance, la Confédération est également tenue de garantir la mise en œuvre de 
la CDPH par les cantons et de les soutenir dans leurs mesures correspondantes. 
 
3.2.2 Champ d'application personnel 
 
La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la CDPH12 pour 
faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral a 
depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a handicap lorsque la personne concernée 
est durablement atteinte dans ses capacités physiques, mentales ou psychiques et que cette 
atteinte a des conséquences graves sur des aspects élémentaires de son mode de vie13. L'art. 2 al. 
1 LHand définit la personne handicapée comme une personne dont la déficience physique, 
mentale ou psychique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes 
ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfectionnement 
professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision partielle de la LHand 

 
10 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
11 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 0. 
12 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
13 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
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en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore plus proche du texte de la CDPH14. 
Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Valais, ont intégré des définitions correspondantes 
dans leurs lois, qui doivent garantir la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des 
compétences cantonales15. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le champ 
d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Celui-ci se limite 
uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-
LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme d' « invalide » de l'art. 112b Cst. féd. désigne 
les personnes incapables d'exercer une activité lucrative au sens de l'assurance-invalidité16. Selon 
l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est 
présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la 
conséquence d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les personnes 
handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais uniquement les 
« invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil fédéral rend même impossible 
une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : il est 
dès lors impératif de faire référence à la définition de « personnes handicapées » au sens de la 
CDPH, de la Cst. féd. et de la LHandet de supprimer toute référence à l'art. 112b Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation de 
handicap selon l'Office fédéral de la statistique17 , deux bons tiers ne sont probablement 
pas recensés18 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- Les personnes vivant avec un handicap psychique qui sont pleinement capables de 
travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

- Les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies psychiques qui, bien que 
fortement limitées dans leur vie quotidienne, ne reçoivent pas de rente AI – par exemple 
en raison de l'absence de preuves médicales ou parce qu'elles se situent juste en dessous 
du seuil d'incapacité de gain.  

- Les personnes actives vivant avec des maladies chroniques (p. ex. sclérose en plaque, 
rhumatisme, épilepsie), les personnes dyslexiques ou atteintes de TDAH, qui 
travaillent malgré des restrictions, sans percevoir de prestations AI, soit parce qu’elles 
n’en ont pas demandées, soit parce qu’elles leur ont été refusées.  

- Les personnes issues de la migration en situation de handicap qui sont arrivés 
tardivement en Suisse et qui n’ont pas cotisé à l’AI ou seulement de manière limitée (et 
qui n’ont donc pas droit aux prestations) 

- Les enfants en situation de handicap dont les restrictions ne sont pas considérées 
comme des « infirmités congénitales » au sens de l’AI ou qui ne bénéficient pas de 
mesures médicales par le biais de l’AI 

 
14 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait 
obstacle à sa pleine et effective participation à la société. 
15 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
16 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la 
législation d'exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
17 Voir ci-dessus note de bas de page.2 
18 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour 
impotent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également 
le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 

617 / 2614

http://www.coraasp.ch/
mailto:info@coraasp.ch
https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html


 

 

Coraasp – Avenue de la Gare 32 – 1003 Lausanne – www.coraasp.ch – info@coraasp.ch  8 

 

- Les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en plaques 
ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens auxiliaires de l'AVS 
(p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent aveugles à l'âge de l'AVS. 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les dispositions 
transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en œuvre continue de 
la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit également contenir des dispositions 
qui posent les jalons de l'accès des personnes en situation de handicap à l'assistance et 
de leur inclusion dans les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes les personnes 
en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la LHand, et pas seulement 
aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. Cela vaut en particulier pour ses dispositions 
transversales en matière de contenu et d'organisation.  

 
3.3 Trop peu d'obligations et de précision 
 
Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il soutenait les 
principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Toutefois, selon le Conseil fédéral, les 
modifications constitutionnelles proposées par l’initiative ne permettraient pas "d'améliorer 
directement le quotidien des personnes concernées". C’est pourquoi il propose des mesures au 
niveau législatif qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 

Malgré ces affirmations, les dispositions légales de l'AP-LInc ne nous semble pas permettre 
d’apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concernées. Au 
contraire, l'avant-projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de 
précision de ses dispositions exclusivement programmatiques19 . En fin de compte, l'AP-LInc 
répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés à la 
Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). Elle reste 
tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordonnance sur cette base. 
Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. Cela soulève la question : pourquoi 
ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-LInc, des dispositions efficaces ? C'est 
précisément parce que les mandats législatifs mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été 
suffisamment mis en œuvre jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations ont déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à 
répéter les mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même des deux 
premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confusion qu'il n'apporte de 
clarté. Cela commence par le fait que les réglementations relatives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet 
(art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se 
recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, 
sans rien régler ni concrétiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but 
de promouvoir l'autonomie de vie, la loi « prévoit » que les personnes concernées puissent choisir 
et déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des déclarations 
d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumération d'objectifs 
d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formulation "prévoit la loi" de l'art. 
1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 AP-LInc20 , intitulé "Principes généraux", ne 

 
19 Voir à ce sujet le ch. 0. 
20 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 0. 
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s'étend pas, en tant que partie de la section 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie 
dans son ensemble, mais se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 
19 CDPH en ce qui concerne le logement.  
 
Nous demandons donc :  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la systématique et 
les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en œuvre doivent 
être formulées de manière suffisamment précise pour que le Conseil fédéral puisse 
édicter les ordonnances nécessaires sur cette base et que les cantons disposent de la 
clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

 
3.4 Absence de droits subjectifs 
 
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la LHand quelques 
années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des personnes en situation de 
handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme dans le domaine des transports publics, 
des délais de mise en œuvre certes longs mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)21 et 
les droits de recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des 
instruments indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi 22 . En 
conséquence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique contre 
la discrimination.23 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans leur législation 
de mise en œuvre de la Convention24. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coordonnée, des 
obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de handicap jusqu'à 
aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu clé de l'initiative pour 
l’inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux personnes handicapées, dans 
le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des mesures de soutien et d'adaptation 
nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment d'une assistance personnelle et technique. 
Selon l'al. 2, les personnes handicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur 
mode de résidence et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et 
d'adaptation nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-LInc constitue un 
cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap. 
"Le cadre proposé doit aider la Confédération et les cantons à concevoir, dans leur domaine de 
compétences respectif, les mesures et les prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte 
des obligations de la Suisse en matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les 
personnes en situation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des 
restrictions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-LInc.  

 
21 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le 
domaine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 
3 et 4 P-LHand).  
22 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les 
procédures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
23 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
24 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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Nous demandons donc :  

• Il convient d’ancrer dans la LInc – en complément de la Lhand – les droits juridiques des 
personnes en situation de handicap, sur la base desquels il sera possible d’exiger 
l’application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l’allègement du fardeau de 
la preuve, au droit d’action et de recours des associations ainsi qu’à la gratuité de la 
procédure. 

 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH 
 
Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH a constaté de 
nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la vie25. Il s'avère que la mise 
en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. Jusqu'à présent, il manque toutefois une 
stratégie de mise en œuvre progressive de la Convention dans tous les domaines de la vie et dans 
tous les champs d’application matériels, ainsi que les mesures nécessaires de nature législative, 
d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organisationnelles 
suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être mises en œuvre 
immédiatement de manière globale, 26  , une obligation de planification devrait être 
introduite pour la Confédération et les cantons. La planification comprend l'adoption 
régulière de stratégies et des plans d'action nécessaires à leur mise en œuvre, qui 
prévoient des mesures et des instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification 
implique la coordination entre la Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin de 
déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux 
obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La LInc doit prévoir 
une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq ans. Sur la base de cet 
examen, les actes législatifs existants doivent être adaptés au sens de la CDPH. De même, 
il est nécessaire de prévoir un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux 
actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences du Bureau 
fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Outre les compétences 
ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, les compétences du BFEH devraient 
notamment comprendre la responsabilité de la mise en œuvre de l'obligation de 
planification de la Confédération (élaboration régulière d'une stratégie et de plans 
d'action), la coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de 
la CDPH, l'examen initial de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets 
législatifs d'autres unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la 
CDPH. Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler 
que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est organisé en tant qu'office fédéral. Il 
n'y a pas de raison objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 

 
25 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
26 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication systématique des personnes 
handicapées et des organisations qui les représentent dans la mise en œuvre de la CDPH. 
L'avant-projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions 
correspondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.27 Pour 
une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil de l'inclusion qui pourrait 
notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les plans d'action et 
émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de ce conseil d'inclusion 
devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-LInc s'avèrent 
insuffisantes à plusieurs égards. D’une part, leur portée est limitée en raison du champ 
d'application trop restreint de l'avant-projet28 . D’autre part, elles n'engagent que les cantons et 
non la Confédération et se limitent explicitement aux domaines du logement et du travail.29 
Le Conseil fédéral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu d’adopter une 
approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser à la Confédération et 
aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire tous les domaines de la vie. Par 
ailleurs, la coordination entre la Confédération et les cantons, pourtant essentielle, est certes 
évoquée à l'art. 11 al. 4 AP-LInc, mais elle reste vague et non contraignante, alors qu’elle devrait 
être institutionnalisée et dotée de règles claires et valables dans l’ensemble du pays. Il faut saluer 
le fait que l'art. 11, al. 2, AP-LInc aborde la problématique du changement de domicile 
intercantonal en tant qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, là 
aussi, le degré d'obligation reste trop faible ("veillent à la mise en œuvre de mesures" ; "facilitent" 
; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées puissent changer librement de lieu 
de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire cantonal", par exemple). 
 
Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisationnelles et des 
instruments d'action qui garantissent le cadre de la politique d'inclusion ainsi que son 
développement au cours des 20 prochaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour la Confédération 
et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la législation, la transformation du BFEH 
en un office fédéral doté de compétences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la 
participation des personnes handicapées. 

 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 
 
L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi indépendant 
pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la Suisse ne s'est pas acquittée 
de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être l'occasion de mettre enfin en place ce 
mécanisme de contrôle central pour la mise en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring 
existant en Allemagne pourrait servir de modèle. Celui-ci est organisé en tant que département de 
l'Institut allemand des droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et 
accompagne aussi bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : le suivi et la 

 
27 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne 
prévoit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des 
personnes en situation handicap. 
28 Ci-dessus, ch. 3.2. 
29 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 

621 / 2614

http://www.coraasp.ch/
mailto:info@coraasp.ch


 

 

Coraasp – Avenue de la Gare 32 – 1003 Lausanne – www.coraasp.ch – info@coraasp.ch  12 

 

documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; les 
recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des droits des 
personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures prises par la 
Confédération et les cantons. 
 
Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépendant chargé de 
vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

 
3.7 Le logement 
 
3.7.1 Introduction 
 
Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour une vie 
autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses personnes en 
situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle constitue une 
revendication centrale de l'initiative pour l’inclusion. Dans ce contexte, il est 
fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre choix du lieu 
et du type de logement pour les personnes en situation de handicap soient intégrées dès le départ 
dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un développement ultérieur de la loi. 

Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé pour les 
personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle fédéral des finances30, 
met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence :  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé31 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas claire32 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et peu claires33 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement34 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la gravité des 
problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation exacte. Dans son 
rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation proposée par le Conseil fédéral 
en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision partielle de l'AI) serait conforme à ses propres 
conclusions35. En p. 14 s. du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de 
l'OFAS et du BFEH, qui présentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme 
une réponse aux problèmes identifiés.  

 
30 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 
31 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
32 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
33 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
34 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
35 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
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L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance des conclusions 
de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions correspondantes est donc d'autant 
plus critique. Nous partons du principe que les dispositions vagues et redondantes ne 
résoudront aucun des problèmes mentionnés par le CDF, et changeront encore moins le 
quotidien des personnes en situation de handicap. Il manque notamment des dispositions qui 
tiennent compte des interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération36 
et des cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons pour 
l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppression des obstacles 
administratifs auxquels sont confrontées les personnes handicapées37. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les « Principes pour la promotion de l'habitat 
autodéterminé », la section 4 « Reconnaissance des institutions » reprend la LIPPI 
actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.38 Le système actuel, dont les 
bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi cimenté. La formulation 
« institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées » à l'art. 6 al. 1 n'y 
change rien. Au contraire, elle est diamétralement opposée à la CDPH. Le passage d'un 
système de logement en institution (section 4) à un système conforme à la CDPH, qui permet de 
vivre de manière autonome en partant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. 
Les sections 3 et 4 de l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est encore 
renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées un droit subjectif au 
libre choix de la forme et du lieu de résidence39 et qu'aucun mécanisme efficace de mise en 
œuvre et de contrôle n'est prévu.40 Suite aux expériences faites dans le cadre de la mise en œuvre 
de la LHand, le Conseil fédéral doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne 
changera rien dans le domaine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas 
accompagnée d'instruments de pression et de contrôle. 
 
3.7.2 Concernant la section 3 
 
Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent aux personnes 
concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. Le passage d'une forme d'habitat 
à l'autre doit être encouragé. Les prestations nécessaires doivent être mises à disposition. La 
disposition répète l'obligation de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle 
reste tellement vague que :  

- Au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance sur cette base, mais 
doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On peut donc se demander pourquoi la 
concrétisation nécessaire n'a pas lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc 
(éventuellement avec des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). 
Avec cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque chose sans 
le faire réellement. 

- Au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition des obligations 
selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait conduire les cantons à procéder 
soudainement aux adaptations législatives nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont 

 
36 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que 
l'allocation d’impotence. 
37 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
38 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
39 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 0. 
40 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 0. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), 
Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap 
du 27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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pas fait au cours des onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des unités 
administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu clair, même pour elles. 

En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que la disponibilité 
de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et l'accompagnement des personnes 
concernées (let. b) aient été reconnus comme des conditions indispensables pour garantir 
le droit des personnes en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de 
résidence. Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation 
d'encouragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons mentionnée 
découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus contraignante. Le fait de lier 
directement les institutions aux prestations ambulatoires ne la rend pas plus claire. En revanche, 
l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond pas à la question centrale de savoir comment aborder le 
passage des prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, al. 1 Cst. féd., les 
cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Dans la LInc, cette obligation se transforme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide 
et à ces soins. 

L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures destinées à favoriser 
l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une importance capitale que les let. b et 
c stipulent toutes deux qu'il faut partir des "besoins de la personne concernée" (let. b) ou des 
"besoins liés au handicap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de 
prestations visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence41. Outre les 
lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon fortement la portée normative 
et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on peut se demander, d'un point de vue de 
systématique législative, pourquoi le critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en 
place de prestations visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris 
qu'à l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclusion en général, 
mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne concernée, notamment les besoins 
spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et 
c, AP-LInc, n'est pas clair. 
 
3.7.3 Concernant la section 4 
 
La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, avec 
quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les institutions dans 
lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'alternatives, d'information et de 
soutien dans le système existant, soient rebaptisées à l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions 
« destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées ». A première vue, les 
dispositions relatives au travail semblent encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne 
l'étaient déjà dans la LIPPI. On cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité 
entre les prestations ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des prestations 
stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la section 4 de l'AP-
LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  
 

 
41 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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Nous demandons donc :  
 

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fondamentalement 
révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des interfaces entre les 
différentes prestations de la Confédération et des cantons, à l'uniformisation des 
instruments de relevé et à la suppression des obstacles administratifs à l'accès aux 
prestations de la Confédération et des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) doit être 
définie de manière claire et contraignante dans la LInc.  
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Cheffe du Département fédéral de 
l’Intérieur 
  
Par courriel à :  
ebgb@gs-edi.admin.ch 

 
 
 

Lausanne, le 14 octobre 2025 
 
 
 
RÉPONSE À LA CONSULTATION 
Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes 
handicapées (initiative pour l’inclusion) » 
 
 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le cadre de la 
procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclusion". L'initiative pour 
l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses personnes en situation de 
handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité effective dans tous 
les domaines de la vie, à laquelle elle s'est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode 
et du lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 
ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en 
aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne pose pas les jalons d'une 
politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. 
L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une notion de handicap dont les trois quarts 
des personnes handicapées sont d'emblée exclues, dont une part importante des personnes vivant 
avec des troubles psychiques en Suisse. Il se centre par ailleurs presque exclusivement sur la 
question du logement, en faisant quasi abstraction d’autres domaines tout aussi essentiels pour 
l’inclusion (l’accès à la formation et au premier marché du travail, la participation sociale et 
politique, la question de l’accessibilité, celle de la santé, etc.). Tel qu’il est proposé, l’avant-projet 
ne pose pas les jalons pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées au cours des 
prochaines décennies. Dès lors, il ne constitue pas une réponse satisfaisante à l’initiative pour 
l’inclusion. 
 
S’agissant du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit subjectif des personnes en 
situation de handicap à un logement autodéterminé et de clarifier les obligations de la 
Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire et coordonnée avec les cantons manque 
pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on 
manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires. 
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Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux 
personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 
Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative pour l'inclusion, il doit être amélioré de 
manière significative.  
 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
distinguées.  
 
 
Stéphanie Romanens-Pythoud Pierre-Alain Fridez 
Directrice  Président 
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1. L'essentiel en bref 
 
La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le cadre de la 
loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribution d'assistance, aux 
moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension des prestations correspondantes 
dans les domaines du logement, du travail, de la formation et de la participation sociale, restent 
en grande partie absentes.1 Il s'agit pourtant d'une condition préalable à une vie autodéterminée 
des personnes en situation de handicap et d'une préoccupation centrale de l'initiative pour 
l'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent que des mesures visant à influencer la 
fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès des personnes dont la capacité d'action est limitée 
à la contribution d'assistance ainsi que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de 
simplifier les prestations d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances 
sont annoncées. Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, 
pour la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au Conseil 
fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont nécessaires à 
différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de handicap à la 
contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxiliaires. Cela vaut en 
particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, cognitif ou sensoriel.  
 
 
2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH 
 
Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les cantons sont 
juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela comprend notamment la 
garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes handicapées 2  dans tous les 
domaines de la vie et dans tous les domaines matériels3. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, ni de 
mesures nécessaires en matière de législation, d'application du droit et de planification4. Par 
conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être confrontées à des 
restrictions profondes et substantielles de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations ainsi que 
d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclusion en septembre 
2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des droits des personnes en situation 
de handicap dans la Constitution fédérale, afin que les obligations découlant de la CDPH soient 
enfin mises en œuvre. Nous demandons notamment le droit à une assistance personnelle et 
technique afin de garantir l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son 
mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie uniquement 
par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pourquoi nous évaluons le 
contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité à poser les jalons d'une mise en 
œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à contribuer effectivement à la réalisation d'une 
vie autodéterminée pour les personnes handicapées dans des domaines de vie choisis.  
 

 
1 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des 

mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.4, p. 

29 s. 
2 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
3 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
4 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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3. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 
 

3.1 Introduction 
 
Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-projet 
concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 42quater al. 2 LAI et 
l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une prochaine révision du RAI (mise 
en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont toutefois loin d'être suffisantes pour tenir 
compte des demandes de l'initiative pour l'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la 
contribution d'assistance pour les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est 
limitée et de la possibilité d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent presque exclusivement 
sur des interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous certaines 
conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et des prestations de 
tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des dernières années et constitue un 
instrument important pour garantir un mode de vie autonome. Au vu des expériences faites, le 
moment est venu d'optimiser et de compléter le modèle. En outre, le droit à une allocation 
d’impotence, qui est une condition de base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux 
personnes souffrant d'un handicap psychique ainsi qu’aux adultes malentendants et sourds. Des 
améliorations substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des interventions 
parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions compétentes, qu'il convient 
de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 
cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées 
ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées 
ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en langue 
des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir les personnes 
handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par le Conseil national mais pas 
encore traitée par le Conseil des Etats.  
 
3.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 
 
En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un nombre très 
modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent en Suisse. Si l'on veut que 
la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination d'un plus grand nombre de 
personnes handicapées, son accès doit être nettement amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses 
personnes handicapées sont exclues de la contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la circulaire sur 
la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principalement sur des questions 
fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap physique. Les besoins spécifiques 
aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, de sorte que le besoin d'assistance effectif des 
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personnes souffrant d'un handicap sensoriel ou cognitif par exemple ne peut pas être saisi et 
clarifié de manière adéquate avec FAKT.  

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si elles n'ont 
pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour impotent pour 
l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 LAI). De ce fait, elles sont 
également partiellement exclues de la contribution d'assistance. Cette situation met de 
nombreuses personnes atteintes dans leur santé mentale en situation de vulnérabilité et de grave 
précarité. Pour y remédier, il est essentiel que les personnes en situation de handicap psychique 
qui n’ont pas droit à une rente AI puissent malgré tout bénéficier d’une allocation pour impotent 
lorsqu’elles en ont besoin pour pouvoir accomplir les actes ordinaires de la vie. Supprimer cette 
condition du droit à la rente prévue à l’art. 42 al. 3 LAI permettrait ainsi d’ouvrir un droit à une 
contribution d’assistance aux personnes concernées par un trouble psychique qui n’ont pas de 
rente AI lorsque c’est nécessaire.  

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujourd'hui, en 
vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une contribution 
d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de manière autonome à un 
setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et d'éviter ainsi une entrée en 
institution, les mineurs doivent également avoir droit à une contribution d'assistance sans 
conditions supplémentaires.  

De l’avis de la Coraasp, des approches innovantes, telles que le soutien au développement de la 
pair-aidance, devraient être adoptées. Les pair.e.s aidant.e.s sont des personnes qui ont 
l’expérience de la maladie et/ou du handicap, qui sont en rétablissement et qui accompagnent des 
personnes qui vivent avec une problématique similaire à la leur. Une partie de ces personnes ont 
suivi une formation certifiante et exerce leur activité de manière professionnelle. Ces personnes 
peuvent apporter une aide précieuse et déterminante pour favoriser la participation sociale et 
professionnelle, en particulier pour les personnes vivant avec un handicap psychique, et devraient 
dès lors être inclues dans les prestations de tiers.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative pour l'inclusion, il faut 
également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont aujourd'hui 
totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il est urgent 
d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 
 
Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un nouvel 
instrument d'évaluation   

• Les personnes vivant avec un handicap psychique doivent, même si elles n'ont pas droit à 
une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence destinée à l'accompagnement pour 
faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un droit de principe à une contribution 
d'assistance. 

• Des approches innovantes, telles que le soutien au développement de la pair-aidance, 
devraient être adoptées pour favoriser la participation sociale et professionnelle. 

 

3.3  Contribution d'assistance : optimisations 
 
Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir un mode 
de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé. Les exigences liées à la 
contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéficiaires doivent devenir des 
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employeurs, ce qui implique une charge administrative considérable.5 Les taux horaires actuels 
pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 52.95 en cas de qualifications 
particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer aussi bien les cotisations des employeurs 
que celles des employés. Seule une augmentation des taux horaires permettra de trouver 
suffisamment d'assistants en ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il est donc 
urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être possible d'employer 
uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres de la famille en ligne directe 
et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du travail inclusif, 
sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du travail, car, en vertu du no 4017 
CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent réduite. Ceci contrairement à l'activité 
professionnelle sur le 1er marché du travail. Cette différence de traitement n'est pas 
compréhensible.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion, 
la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 
 
Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appropriée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmentés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être traitées de la même 
manière que les personnes actives sur le marché du travail primaire en ce qui concerne la 
contribution d'assistance. 

 

 
5 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Cheffe du Département fédéral de 
l’Intérieur 
  
Par courriel à :  
ebgb@gs-edi.admin.ch 

 
 
 

Lausanne, le 14 octobre 2025 
 
 
 
RÉPONSE À LA CONSULTATION 
Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes 
handicapées (initiative pour l’inclusion) » 
 
 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le cadre de la 
procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclusion". L'initiative pour 
l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses personnes en situation de 
handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité effective dans tous 
les domaines de la vie, à laquelle elle s'est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode 
et du lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 
ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en 
aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne pose pas les jalons d'une 
politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. 
L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une notion de handicap dont les trois quarts 
des personnes handicapées sont d'emblée exclues, dont une part importante des personnes vivant 
avec des troubles psychiques en Suisse. Il se centre par ailleurs presque exclusivement sur la 
question du logement, en faisant quasi abstraction d’autres domaines tout aussi essentiels pour 
l’inclusion (l’accès à la formation et au premier marché du travail, la participation sociale et 
politique, la question de l’accessibilité, celle de la santé, etc.). Tel qu’il est proposé, l’avant-projet 
ne pose pas les jalons pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées au cours des 
prochaines décennies. Dès lors, il ne constitue pas une réponse satisfaisante à l’initiative pour 
l’inclusion. 
 
S’agissant du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit subjectif des personnes en 
situation de handicap à un logement autodéterminé et de clarifier les obligations de la 
Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire et coordonnée avec les cantons manque 
pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on 
manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires. 
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Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux 
personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 
Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative pour l'inclusion, il doit être amélioré de 
manière significative.  
 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
distinguées.  
 
 
Stéphanie Romanens-Pythoud Pierre-Alain Fridez 
Directrice  Président 
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1. L'essentiel en bref 
 
Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative pour inclusion est porteuse de grands 
espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle doit conduire la Suisse 
à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité effective dans tous les domaines de la 
vie. La Suisse s'y est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) en 2014. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et 
du lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le 
contre-projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc contenir 
les éléments suivants : 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion 
pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous sommes conscients que 
la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie uniquement et immédiatement par 
l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une révision de la loi sur l'assurance-invalidité. 
La mise en œuvre peut donc tout à fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est 
toutefois indispensable à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des 
personnes en situation de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une 
stratégie commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour la 
mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les personnes en 
situation de handicap et leurs associations soient impliquées de manière adéquate. En 
outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la CDPH doivent être contrôlés à 
l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti par le présent avant-projet. De plus, la 
loi sur l'inclusion, avec une définition très étroite du handicap, ne concerne que les 
personnes qui bénéficient d'une prestation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne 
représente qu'environ un quart des personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, 
sa thématique se limite presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler 
d'une loi-cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence pour les 
personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le mandat clair de garantir 
aux personnes en situation de handicap la même liberté de choix qu'ont tous les citoyens 
et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. Il faut des directives et des dispositions 
transitoires qui montrent à quoi doit ressembler une promotion conséquente du logement 
autonome. En outre, des dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert 
nécessaire des ressources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires 
pour les personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent contre-
projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les institutions ne 
sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération ne montre pas non plus 
l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en développant ses propres prestations 
d'assistance et de soutien (voir ci-dessous sur la contribution d'assistance), mais se 
contente d'objectifs, de principes et de critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de l'assurance-
invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la contribution d'assistance 
ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers est décisif. Or, 
aujourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assistance, 
car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en situation de 
handicap, dont une part importante des personnes qui vivent avec un handicap psychique 
en Suisse. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations sont en grande partie 
absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fédéral manque ainsi l'occasion de 
veiller à une plus grande inclusion dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale en lançant une offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en 
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donnant un exemple positif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le 
contre-projet permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très limitée pour 
les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de contre-projet mis en 
consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une réponse adéquate à l'initiative pour 
l’inclusion. 
 
1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 
 
En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-après Comité 
CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffisante de la CDPH1. S'il est 
compréhensible que l'égalité de droit et de fait des personnes handicapées ne puisse pas être 
garantie par une seule loi pour tous les domaines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a 
besoin d'un cadre légal pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur 
l'inclusion digne de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus 
progressiste pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne concerne, avec 
une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font appel à une prestation 
de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450’000 personnes. Or, plus de 1,9 
million de personnes vivent en Suisse avec un handicap au sens de la loi sur l'égalité des 
personnes handicapées (ci-après LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre 
d'emblée qu'environ un quart des personnes concernées par un handicap, excluant de très 
nombreuses personnes, dont une part importante de personnes concernées par un trouble 
psychique. C'est inacceptable pour une loi qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la 
CDPH. Il manque des droits subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi 
que des engagements clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent présenter une 
stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation de handicap 
et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la mise en 
œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept global. Elles 
ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du logement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. Les 
obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des personnes en 
situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisationnelles doivent être 
prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au moins couvrir en principe 
l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap en Suisse. D'éventuelles 
restrictions peuvent être prises dans les dispositions relatives à certains domaines de la vie (p. ex. 
le logement). Tous ces points doivent être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement 
les jalons de la politique d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 
 
1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 
 
La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. À juste 
titre, car l’autonomie en matière de logement est un facteur décisif pour l'inclusion et il y a un 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante (loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides ; LIPPI) sur le logement 
en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc pas. Il continue de mettre trop l'accent 
sur le logement en institution. Il manque une stratégie coordonnée de la Confédération et des 
cantons pour la transition. L'avant-projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux 
cantons de garantir le libre choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation 
de handicap n'ont donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La 
Confédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, des 
principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non plus de 
dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de promouvoir 
davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. C'est d'autant plus 
étonnant que le Parlement a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 
24.3003 « Modernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. 
Le Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas garanti 
pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

En outre, il est nécessaire de développer la contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations 
doivent être mieux coordonnées et harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la 
Confédération et des cantons doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat 
autodéterminé puisse se concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 
 
1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 
 
La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le cadre de la 
loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribution d'assistance, aux 
moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension des prestations correspondantes 
dans les domaines du logement, du travail, de la formation et de la participation sociale, restent 
en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condition préalable à une vie autodéterminée 
des personnes en situation de handicap et d'une préoccupation centrale de l'initiative pour 
l'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent que des mesures visant à influencer la 
fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès des personnes dont la capacité d'action est limitée 
à la contribution d'assistance ainsi que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de 
simplifier les prestations d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances 
sont annoncées. Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, 
pour la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au Conseil 
fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont nécessaires à 
différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de handicap à la 
contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxiliaires. Cela vaut en 
particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, cognitif ou sensoriel.  
 
 
2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH 
 
Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les cantons sont 
juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela comprend notamment la 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-

im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des 

mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.4, p. 

29 s. 
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garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes handicapées 5  dans tous les 
domaines de la vie et dans tous les domaines matériels6. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, ni de 
mesures nécessaires en matière de législation, d'application du droit et de planification7. Par 
conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être confrontées à des 
restrictions profondes et substantielles de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations ainsi que 
d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclusion en septembre 
2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des droits des personnes en situation 
de handicap dans la Constitution fédérale, afin que les obligations découlant de la CDPH soient 
enfin mises en œuvre. Nous demandons notamment le droit à une assistance personnelle et 
technique afin de garantir l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son 
mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie uniquement 
par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pourquoi nous évaluons le 
contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité à poser les jalons d'une mise en 
œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à contribuer effectivement à la réalisation d'une 
vie autodéterminée pour les personnes handicapées dans des domaines de vie choisis.  
 
 

3. L'avant-projet de Loi sur l’inclusion (AP-LInc) 
 

3.1 Introduction 
 
L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des personnes 
handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du Conseil fédéral) 
prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être un contre-projet indirect à 
l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, en termes de contenu et de 
conception, de la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap, et donc de la mise 
en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer 
du jour au lendemain toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap ; elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi sur l'inclusion digne de ce nom doit 
cependant impérativement établir un plan d’action pour y parvenir progressivement et contenir 
les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet effet. 

L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne remplit pas sa fonction. Il s'agit 
uniquement d'une loi sur le logement des personnes handicapées en institution, agrémentée de 
quelques dispositions inefficaces sur l'inclusion et la vie autonome. En l’état, l'avant-projet se 
compose presque pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour but 
de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons ci-après plus en 
détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable sous cette forme.  
  

 
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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3.2 Champ d'application trop restreint 
 
Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées doit être 
défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer à toutes les personnes 
en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie progressive de leur égalité de droit et 
de fait dans tous les domaines de la vie. 
 
3.2.1 Champ d'application matériel 
 
D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispositions de 
l'AP-LInc s’applique à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 Sinon, il se 
limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans un corset 
constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît l'objectif de l'initiative 
pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Confédération10. Contrairement à son 
appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir 
le cadre exigé par l'initiative pour l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des 
personnes handicapées au cours des prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici 
que la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un soutien 
ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du logement » a été transmise 
au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé de « créer, par le biais d'une 
révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes 
invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fédérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes 
permettant aux personnes en situation de handicap de choisir librement et de manière autonome 
leur forme et leur lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans 
l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des personnes en 
situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adoption d'une 
loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la matière dans lesquels 
l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handicap doit être garantie par des 
dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se 
limiter à une concrétisation des obligations de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et 
encore moins à une réglementation isolée dans le domaine du logement. Des domaines tels que 
l’accès à la formation et au premier marché du travail, ou ceux de la participation sociale et 
politique, de l’accessibilité et de la santé jouent un rôle tout autant fondamental que le logement 
pour l’inclusion et doivent être traités dans une loi sur l’inclusion ou à tout le moins pouvoir être 
intégrés progressivement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de manière à 
ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres domaines de la vie 
spécifiques et progressivement étendre son champ d’application matériel.11 Elle doit en outre 
impérativement contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération et les 

 
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 0. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.0 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et 
télécommunications), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la 
propriété du logement), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 
(droit civil) et art. 124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
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cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les mesures d'adaptation 
et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits découlant de la CDPH, pour les 
protéger et pour les garantir. Il convient de préciser que les mesures d'adaptation et de soutien 
doivent être prises en particulier au niveau de la législation, de l'application du droit et de la 
planification et qu'elles comprennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, 
financières, organisationnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la 
CDPH, des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également être inscrites 
dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Confédération et aux cantons 
ainsi qu'à tous les domaines couverts par la CDPH12. Enfin, dans le cadre de ses compétences 
en matière de surveillance, la Confédération est également tenue de garantir la mise en œuvre de 
la CDPH par les cantons et de les soutenir dans leurs mesures correspondantes. 
 
3.2.2 Champ d'application personnel 
 
La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la CDPH13 pour 
faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral a 
depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a handicap lorsque la personne concernée 
est durablement atteinte dans ses capacités physiques, mentales ou psychiques et que cette 
atteinte a des conséquences graves sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 
1 LHand définit la personne handicapée comme une personne dont la déficience physique, 
mentale ou psychique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes 
ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfectionnement 
professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision partielle de la LHand 
en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore plus proche du texte de la CDPH15. 
Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Valais, ont intégré des définitions correspondantes 
dans leurs lois, qui doivent garantir la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des 
compétences cantonales16. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le champ 
d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Celui-ci se limite 
uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-
LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme d' « invalide » de l'art. 112b Cst. féd. désigne 
les personnes incapables d'exercer une activité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon 
l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est 
présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la 
conséquence d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les personnes 
handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais uniquement les 
« invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil fédéral rend même impossible 
une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : il est 

 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 0. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait 
obstacle à sa pleine et effective participation à la société. 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la 
législation d'exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
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dès lors impératif de faire référence à la définition de « personnes handicapées » au sens de la 
CDPH, de la Cst. féd. et de la LHandet de supprimer toute référence à l'art. 112b Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation de 
handicap selon l'Office fédéral de la statistique18 , deux bons tiers ne sont probablement 
pas recensés19 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- Les personnes vivant avec un handicap psychique qui sont pleinement capables de 
travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

- Les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies psychiques qui, bien que 
fortement limitées dans leur vie quotidienne, ne reçoivent pas de rente AI – par exemple 
en raison de l'absence de preuves médicales ou parce qu'elles se situent juste en dessous 
du seuil d'incapacité de gain.  

- Les personnes actives vivant avec des maladies chroniques (p. ex. sclérose en plaque, 
rhumatisme, épilepsie), les personnes dyslexiques ou atteintes de TDAH, qui 
travaillent malgré des restrictions, sans percevoir de prestations AI, soit parce qu’elles 
n’en ont pas demandées, soit parce qu’elles leur ont été refusées.  

- Les personnes issues de la migration en situation de handicap qui sont arrivés 
tardivement en Suisse et qui n’ont pas cotisé à l’AI ou seulement de manière limitée (et 
qui n’ont donc pas droit aux prestations) 

- Les enfants en situation de handicap dont les restrictions ne sont pas considérées 
comme des « infirmités congénitales » au sens de l’AI ou qui ne bénéficient pas de 
mesures médicales par le biais de l’AI 

- Les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en plaques 
ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens auxiliaires de l'AVS 
(p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent aveugles à l'âge de l'AVS. 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les dispositions 
transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en œuvre continue de 
la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit également contenir des dispositions 
qui posent les jalons de l'accès des personnes en situation de handicap à l'assistance et 
de leur inclusion dans les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes les personnes 
en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la LHand, et pas seulement 
aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. Cela vaut en particulier pour ses dispositions 
transversales en matière de contenu et d'organisation.  

 
3.3 Trop peu d'obligations et de précision 
 
Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il soutenait les 
principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Toutefois, selon le Conseil fédéral, les 
modifications constitutionnelles proposées par l’initiative ne permettraient pas "d'améliorer 
directement le quotidien des personnes concernées". C’est pourquoi il propose des mesures au 
niveau législatif qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 

 
18 Voir ci-dessus note de bas de page.2 
19 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour 
impotent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également 
le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
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Malgré ces affirmations, les dispositions légales de l'AP-LInc ne nous semble pas permettre 
d’apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concernées. Au 
contraire, l'avant-projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de 
précision de ses dispositions exclusivement programmatiques20 . En fin de compte, l'AP-LInc 
répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés à la 
Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). Elle reste 
tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordonnance sur cette base. 
Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. Cela soulève la question : pourquoi 
ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-LInc, des dispositions efficaces ? C'est 
précisément parce que les mandats législatifs mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été 
suffisamment mis en œuvre jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations ont déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à 
répéter les mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même des deux 
premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confusion qu'il n'apporte de 
clarté. Cela commence par le fait que les réglementations relatives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet 
(art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se 
recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, 
sans rien régler ni concrétiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but 
de promouvoir l'autonomie de vie, la loi « prévoit » que les personnes concernées puissent choisir 
et déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des déclarations 
d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumération d'objectifs 
d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formulation "prévoit la loi" de l'art. 
1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 AP-LInc21 , intitulé "Principes généraux", ne 
s'étend pas, en tant que partie de la section 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie 
dans son ensemble, mais se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 
19 CDPH en ce qui concerne le logement.  
 
Nous demandons donc :  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la systématique et 
les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en œuvre doivent 
être formulées de manière suffisamment précise pour que le Conseil fédéral puisse 
édicter les ordonnances nécessaires sur cette base et que les cantons disposent de la 
clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

 
3.4 Absence de droits subjectifs 
 
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la LHand quelques 
années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des personnes en situation de 
handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme dans le domaine des transports publics, 
des délais de mise en œuvre certes longs mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)22 et 
les droits de recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des 

 
20 Voir à ce sujet le ch. 0. 
21 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 0. 
22 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le 
domaine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 
3 et 4 P-LHand).  
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instruments indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi 23 . En 
conséquence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique contre 
la discrimination.24 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans leur législation 
de mise en œuvre de la Convention25. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coordonnée, des 
obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de handicap jusqu'à 
aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu clé de l'initiative pour 
l’inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux personnes handicapées, dans 
le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des mesures de soutien et d'adaptation 
nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment d'une assistance personnelle et technique. 
Selon l'al. 2, les personnes handicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur 
mode de résidence et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et 
d'adaptation nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-LInc constitue un 
cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap. 
"Le cadre proposé doit aider la Confédération et les cantons à concevoir, dans leur domaine de 
compétences respectif, les mesures et les prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte 
des obligations de la Suisse en matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les 
personnes en situation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des 
restrictions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-LInc.  
 
Nous demandons donc :  

• Il convient d’ancrer dans la LInc – en complément de la Lhand – les droits juridiques des 
personnes en situation de handicap, sur la base desquels il sera possible d’exiger 
l’application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l’allègement du fardeau de 
la preuve, au droit d’action et de recours des associations ainsi qu’à la gratuité de la 
procédure. 

 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH 
 
Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH a constaté de 
nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la vie26. Il s'avère que la mise 
en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. Jusqu'à présent, il manque toutefois une 
stratégie de mise en œuvre progressive de la Convention dans tous les domaines de la vie et dans 
tous les champs d’application matériels, ainsi que les mesures nécessaires de nature législative, 
d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organisationnelles 
suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

 
23 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les 
procédures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
24 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
25 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
26 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
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- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être mises en œuvre 
immédiatement de manière globale, 27  , une obligation de planification devrait être 
introduite pour la Confédération et les cantons. La planification comprend l'adoption 
régulière de stratégies et des plans d'action nécessaires à leur mise en œuvre, qui 
prévoient des mesures et des instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification 
implique la coordination entre la Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin de 
déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux 
obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La LInc doit prévoir 
une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq ans. Sur la base de cet 
examen, les actes législatifs existants doivent être adaptés au sens de la CDPH. De même, 
il est nécessaire de prévoir un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux 
actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences du Bureau 
fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Outre les compétences 
ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, les compétences du BFEH devraient 
notamment comprendre la responsabilité de la mise en œuvre de l'obligation de 
planification de la Confédération (élaboration régulière d'une stratégie et de plans 
d'action), la coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de 
la CDPH, l'examen initial de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets 
législatifs d'autres unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la 
CDPH. Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler 
que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est organisé en tant qu'office fédéral. Il 
n'y a pas de raison objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication systématique des personnes 
handicapées et des organisations qui les représentent dans la mise en œuvre de la CDPH. 
L'avant-projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions 
correspondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.28 Pour 
une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil de l'inclusion qui pourrait 
notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les plans d'action et 
émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de ce conseil d'inclusion 
devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-LInc s'avèrent 
insuffisantes à plusieurs égards. D’une part, leur portée est limitée en raison du champ 
d'application trop restreint de l'avant-projet29 . D’autre part, elles n'engagent que les cantons et 
non la Confédération et se limitent explicitement aux domaines du logement et du travail.30 
Le Conseil fédéral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu d’adopter une 
approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser à la Confédération et 
aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire tous les domaines de la vie. Par 
ailleurs, la coordination entre la Confédération et les cantons, pourtant essentielle, est certes 
évoquée à l'art. 11 al. 4 AP-LInc, mais elle reste vague et non contraignante, alors qu’elle devrait 
être institutionnalisée et dotée de règles claires et valables dans l’ensemble du pays. Il faut saluer 

 
27 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
28 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne 
prévoit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des 
personnes en situation handicap. 
29 Ci-dessus, ch. 3.2. 
30 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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le fait que l'art. 11, al. 2, AP-LInc aborde la problématique du changement de domicile 
intercantonal en tant qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, là 
aussi, le degré d'obligation reste trop faible ("veillent à la mise en œuvre de mesures" ; "facilitent" 
; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées puissent changer librement de lieu 
de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire cantonal", par exemple). 
 
Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisationnelles et des 
instruments d'action qui garantissent le cadre de la politique d'inclusion ainsi que son 
développement au cours des 20 prochaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour la Confédération 
et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la législation, la transformation du BFEH 
en un office fédéral doté de compétences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la 
participation des personnes handicapées. 

 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 
 
L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi indépendant 
pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la Suisse ne s'est pas acquittée 
de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être l'occasion de mettre enfin en place ce 
mécanisme de contrôle central pour la mise en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring 
existant en Allemagne pourrait servir de modèle. Celui-ci est organisé en tant que département de 
l'Institut allemand des droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et 
accompagne aussi bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : le suivi et la 
documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; les 
recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des droits des 
personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures prises par la 
Confédération et les cantons. 
 
Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépendant chargé de 
vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

 
3.7 Le logement 
 
3.7.1 Introduction 
 
Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour une vie 
autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses personnes en 
situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle constitue une 
revendication centrale de l'initiative pour l’inclusion. Dans ce contexte, il est 
fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre choix du lieu 
et du type de logement pour les personnes en situation de handicap soient intégrées dès le départ 
dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé pour les 
personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle fédéral des finances31, 
met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence :  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé32 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas claire33 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et peu claires34 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement35 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la gravité des 
problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation exacte. Dans son 
rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation proposée par le Conseil fédéral 
en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision partielle de l'AI) serait conforme à ses propres 
conclusions36. En p. 14 s. du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de 
l'OFAS et du BFEH, qui présentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme 
une réponse aux problèmes identifiés.  

L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance des conclusions 
de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions correspondantes est donc d'autant 
plus critique. Nous partons du principe que les dispositions vagues et redondantes ne 
résoudront aucun des problèmes mentionnés par le CDF, et changeront encore moins le 
quotidien des personnes en situation de handicap. Il manque notamment des dispositions qui 
tiennent compte des interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération37 
et des cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons pour 
l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppression des obstacles 
administratifs auxquels sont confrontées les personnes handicapées38. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les « Principes pour la promotion de l'habitat 
autodéterminé », la section 4 « Reconnaissance des institutions » reprend la LIPPI 
actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.39 Le système actuel, dont les 
bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi cimenté. La formulation 
« institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées » à l'art. 6 al. 1 n'y 
change rien. Au contraire, elle est diamétralement opposée à la CDPH. Le passage d'un 
système de logement en institution (section 4) à un système conforme à la CDPH, qui permet de 

 
31 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 
32 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
33 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
34 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
35 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
36 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
37 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que 
l'allocation d’impotence. 
38 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
39 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
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vivre de manière autonome en partant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. 
Les sections 3 et 4 de l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est encore 
renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées un droit subjectif au 
libre choix de la forme et du lieu de résidence40 et qu'aucun mécanisme efficace de mise en 
œuvre et de contrôle n'est prévu.41 Suite aux expériences faites dans le cadre de la mise en œuvre 
de la LHand, le Conseil fédéral doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne 
changera rien dans le domaine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas 
accompagnée d'instruments de pression et de contrôle. 
 
3.7.2 Concernant la section 3 
 
Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent aux personnes 
concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. Le passage d'une forme d'habitat 
à l'autre doit être encouragé. Les prestations nécessaires doivent être mises à disposition. La 
disposition répète l'obligation de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle 
reste tellement vague que :  

- Au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance sur cette base, mais 
doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On peut donc se demander pourquoi la 
concrétisation nécessaire n'a pas lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc 
(éventuellement avec des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). 
Avec cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque chose sans 
le faire réellement. 

- Au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition des obligations 
selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait conduire les cantons à procéder 
soudainement aux adaptations législatives nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont 
pas fait au cours des onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des unités 
administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu clair, même pour elles. 

En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que la disponibilité 
de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et l'accompagnement des personnes 
concernées (let. b) aient été reconnus comme des conditions indispensables pour garantir 
le droit des personnes en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de 
résidence. Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation 
d'encouragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons mentionnée 
découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus contraignante. Le fait de lier 
directement les institutions aux prestations ambulatoires ne la rend pas plus claire. En revanche, 
l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond pas à la question centrale de savoir comment aborder le 
passage des prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, al. 1 Cst. féd., les 
cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Dans la LInc, cette obligation se transforme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide 
et à ces soins. 

 
40 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 0. 
41 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 0. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), 
Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap 
du 27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures destinées à favoriser 
l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une importance capitale que les let. b et 
c stipulent toutes deux qu'il faut partir des "besoins de la personne concernée" (let. b) ou des 
"besoins liés au handicap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de 
prestations visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence42. Outre les 
lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon fortement la portée normative 
et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on peut se demander, d'un point de vue de 
systématique législative, pourquoi le critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en 
place de prestations visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris 
qu'à l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclusion en général, 
mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne concernée, notamment les besoins 
spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et 
c, AP-LInc, n'est pas clair. 
 
3.7.3 Concernant la section 4 
 
La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, avec 
quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les institutions dans 
lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'alternatives, d'information et de 
soutien dans le système existant, soient rebaptisées à l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions 
« destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées ». A première vue, les 
dispositions relatives au travail semblent encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne 
l'étaient déjà dans la LIPPI. On cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité 
entre les prestations ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des prestations 
stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la section 4 de l'AP-
LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  
 
Nous demandons donc :  
 

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fondamentalement 
révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des interfaces entre les 
différentes prestations de la Confédération et des cantons, à l'uniformisation des 
instruments de relevé et à la suppression des obstacles administratifs à l'accès aux 
prestations de la Confédération et des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) doit être 
définie de manière claire et contraignante dans la LInc.  

 

 

4 Concernant l'AP révision partielle de la LAI 
 
4.1 Introduction 
 
Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-projet 
concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 42quater al. 2 LAI et 

 
42 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une prochaine révision du RAI (mise 
en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont toutefois loin d'être suffisantes pour tenir 
compte des demandes de l'initiative pour l'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la 
contribution d'assistance pour les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est 
limitée et de la possibilité d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent presque exclusivement 
sur des interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous certaines 
conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et des prestations de 
tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des dernières années et constitue un 
instrument important pour garantir un mode de vie autonome. Au vu des expériences faites, le 
moment est venu d'optimiser et de compléter le modèle. En outre, le droit à une allocation 
d’impotence, qui est une condition de base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux 
personnes souffrant d'un handicap psychique ainsi qu’aux adultes malentendants et sourds. Des 
améliorations substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des interventions 
parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions compétentes, qu'il convient 
de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 
cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées 
ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées 
ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en langue 
des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir les personnes 
handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par le Conseil national mais pas 
encore traitée par le Conseil des Etats.  
 
4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 
 
En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un nombre très 
modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent en Suisse. Si l'on veut que 
la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination d'un plus grand nombre de 
personnes handicapées, son accès doit être nettement amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses 
personnes handicapées sont exclues de la contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la circulaire sur 
la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principalement sur des questions 
fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap physique. Les besoins spécifiques 
aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, de sorte que le besoin d'assistance effectif des 
personnes souffrant d'un handicap sensoriel ou cognitif par exemple ne peut pas être saisi et 
clarifié de manière adéquate avec FAKT.  

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si elles n'ont 
pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour impotent pour 
l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 LAI). De ce fait, elles sont 
également partiellement exclues de la contribution d'assistance. Cette situation met de 

648 / 2614

http://www.coraasp.ch/
mailto:info@coraasp.ch
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224261
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224262
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253013
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253007


 

 

Coraasp – Avenue de la Gare 32 – 1003 Lausanne – www.coraasp.ch – info@coraasp.ch  18 

 

nombreuses personnes atteintes dans leur santé mentale en situation de vulnérabilité et de grave 
précarité. Pour y remédier, il est essentiel que les personnes en situation de handicap psychique 
qui n’ont pas droit à une rente AI puissent malgré tout bénéficier d’une allocation pour impotent 
lorsqu’elles en ont besoin pour pouvoir accomplir les actes ordinaires de la vie. Supprimer cette 
condition du droit à la rente prévue à l’art. 42 al. 3 LAI permettrait ainsi d’ouvrir un droit à une 
contribution d’assistance aux personnes concernées par un trouble psychique qui n’ont pas de 
rente AI lorsque c’est nécessaire.  

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujourd'hui, en 
vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une contribution 
d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de manière autonome à un 
setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et d'éviter ainsi une entrée en 
institution, les mineurs doivent également avoir droit à une contribution d'assistance sans 
conditions supplémentaires.  

De l’avis de la Coraasp, des approches innovantes, telles que le soutien au développement de la 
pair-aidance, devraient être adoptées. Les pair.e.s aidant.e.s sont des personnes qui ont 
l’expérience de la maladie et/ou du handicap, qui sont en rétablissement et qui accompagnent des 
personnes qui vivent avec une problématique similaire à la leur. Une partie de ces personnes ont 
suivi une formation certifiante et exerce leur activité de manière professionnelle. Ces personnes 
peuvent apporter une aide précieuse et déterminante pour favoriser la participation sociale et 
professionnelle, en particulier pour les personnes vivant avec un handicap psychique, et devraient 
dès lors être inclues dans les prestations de tiers.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative pour l'inclusion, il faut 
également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont aujourd'hui 
totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il est urgent 
d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 
 
Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un nouvel 
instrument d'évaluation   

• Les personnes vivant avec un handicap psychique doivent, même si elles n'ont pas droit à 
une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence destinée à l'accompagnement pour 
faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un droit de principe à une contribution 
d'assistance. 

• Des approches innovantes, telles que le soutien au développement de la pair-aidance, 
devraient être adoptées pour favoriser la participation sociale et professionnelle. 

 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 
 
Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir un mode 
de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé. Les exigences liées à la 
contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéficiaires doivent devenir des 
employeurs, ce qui implique une charge administrative considérable.43 Les taux horaires actuels 
pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 52.95 en cas de qualifications 
particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer aussi bien les cotisations des employeurs 

 
43 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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que celles des employés. Seule une augmentation des taux horaires permettra de trouver 
suffisamment d'assistants en ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il est donc 
urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être possible d'employer 
uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres de la famille en ligne directe 
et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du travail inclusif, 
sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du travail, car, en vertu du no 4017 
CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent réduite. Ceci contrairement à l'activité 
professionnelle sur le 1er marché du travail. Cette différence de traitement n'est pas 
compréhensible.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion, 
la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 
 
Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appropriée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmentés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être traitées de la même 
manière que les personnes actives sur le marché du travail primaire en ce qui concerne la 
contribution d'assistance. 
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Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassungsvorlage Stellung zu nehmen. Für diese Ge-

legenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.  

Mit der vorliegenden Vorlage soll der Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(Inklusions-Initiative)» ein indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt werden. Dieser beinhaltet einerseits 

ein neues Rahmengesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen sowie eine Änderung des 

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung. Weiter soll das Bundesgesetz über die Institutionen zur För-

derung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) in das neue Rahmengesetz integriert werden.  

Verpasste Chance 

Die Mitte teilt die Meinung des Bundesrates, dass es für die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen weitere Massnahmen, wie eine verbesserte Koordination zwischen den staatlichen Ebenen, 

braucht. Die Mitte begrüsst deshalb grundsätzlich, dass der Bundesrat der Inklusions-Initiative einen indirek-

ten Gegenvorschlag gegenüberstellen will. Dies, indem er unter anderem ein neues Inklusions-Rahmengesetz 

schafft, das Bund und Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung für Massnahmen zur Inklusion von Men-

schen mit Behinderungen in die Gesellschaft geben soll. Weiter sollen die Leitlinien für die Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens darin festgehalten werden.  

Generell ist Die Mitte jedoch der Meinung, dass mit dem Inklusions-Rahmengesetz eine Chance verpasst 

wurde, da neben der Aufführung der sehr allgemein gehaltenen Ziele in Art. 3, der weitere Fokus des Gesetzes 

thematisch sehr eng ist. Der indirekte Gegenvorschlag fokussiert fast ausschliesslich auf das, selbstverständ-

lich wichtige, Thema Wohnen. Ebenso wichtige Themen wie die Ausbildung, Arbeit und Mobilität fehlen im 

Gesetzesentwurf. Dies ist aus Sicht der Mitte bedauerlich. Zudem beinhaltet der Gesetzesentwurf einen sehr 

engen Behinderungsbegriff, indem er sich auf Art. 112b BV stützt, d.h. Personen, die Anspruch auf IV-Leis-

tungen haben. Dies umfasst allerdings nur einen Teil der Personen mit Behinderungen im Sinne des Behin-

dertengleichstellungsgesetz (BehiG) in der Schweiz. Hier sieht Die Mitte Nachbesserungsbedarf. 

Weiter ist Die Mitte der Ansicht, dass der Gesetzesentwurf unklar in seiner Ausgestaltung ist und ein Risiko 

von Doppelspurigkeiten besteht, auch da die Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen 

ungenügend definiert sind. 

Für das Recht von Menschen mit Behinderungen, selbstbestimmt zu wohnen 

Die Mitte befürwortet klar, dass Menschen mit Behinderungen im Grundsatz selbstbestimmt wohnen können, 

so wie dies die vom Parlament angenommene und somit an den Bundesrat überwiesene Motion 24.3003. Das 

IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen 

mit Behinderungen im Bereich Wohnen fordert. Obwohl Die Mitte die Wichtigkeit eines guten Angebots für 
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das institutionelle Wohnen nicht bestreitet, darf es nicht sein, dass Menschen mit Behinderungen mangels 

ambulanter Unterstützungsangeboten faktisch gezwungen werden, in einer Institution zu leben.  

Die Mitte ist der Ansicht, dass der Auftrag der Motion 24.3003 mit den Bestimmungen zum Wohnen im Inklu-

sions-Rahmengesetz nicht genügend umgesetzt wird. Die Mitte spricht sich diesbezüglich für klare Rahmen-

bedingungen, realistische und an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasste Kriterien 

sowie eine stärkere Verbindlichkeit der Vorgaben aus. Die Umsetzung soll zudem weitestgehend kostenneut-

ral ausfallen.   

Für zielführende Unterstützungsleistungen in der Invalidenversicherung 

Der Bundesrat will mit der Anpassung des Invalidenversicherungsgesetz den Zugang zu Hilfsmitteln und zum 

Assistenzbeitrag, auch für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, verbessern. Die Mitte unter-

stützt, dass der Bundesrat Einfluss auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln nehmen will. Die Mitte begrüsst 

zudem, dass der Zugang zum Assistenzbeitrag insbesondere für Personen mit eingeschränkter Handlungs-

fähigkeit verbessert werden soll. Die Mitte ist jedoch der Ansicht, dass in Bezug auf den Assistenzbeitrag eine 

Chance verpasst wurde, das Thema im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Inklusions-Initiative 

ganzheitlich zu betrachten. 

Schliesslich spricht sich Die Mitte für die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Pilotversuche zur För-

derung eines selbstbestimmten Lebens aus. Die Mitte hofft, dass so Verbesserungen für die betroffenen Per-

sonen in einem sehr komplexen System erzielt werden können, indem Ineffizienzen reduziert und eine bes-

sere Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren gewährleistet werden. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen.  

 

Die Mitte 

 

 

 

 

Sig. Philipp Matthias Bregy 

Präsident Die Mitte Schweiz 

Sig. Blaise Fasel 

Generalsekretär Die Mitte Schweiz 
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Vernehmlassungsantwort der Eidgenössisch-Demokratischen Union zur 

Inklusionsinitiative und zum indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur 
Inklusionsinitiative und zum indirekten Gegenvorschlag. 
 
Die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) politisiert auf der Grundlage einer biblischen 
Werterhaltung und des christlichen Menschenbildes, welche fundamentale Bestandteile des 
historischen Erbes der Schweiz darstellen. Basierend auf dieser Grundlage ist die EDU dem 
Schutz der Schwachen in unserer Gesellschaft verpflichtet. Behinderte Menschen sind aufgrund 
ihrer besonderen Bedürfnisse auf Unterstützung und auf Schutz durch die Gesellschaft und den 
Staat angewiesen. Die hohe Priorisierung der Anliegen von behinderten Menschen bei der 
Ausgestaltung von politischen Massnahmen ist sowohl aus biblischer wie auch aus 
verfassungsmässiger Perspektive eine vorrangige Pflicht, welche von der EDU bekräftigt wird. 
 
Desgleichen legt die EDU auch Wert darauf, die finanzielle Tragbarkeit aller politischen, 
insbesondere sozialpolitischen Massnahmen, im Auge zu behalten. Eine ausgewogene und 
nachhaltige Finanzpolitik erfordert es, keine ausufernden Ausgaben zu tätigen und die Steuerlast 
für die wirtschaftende Bevölkerung auf einem angemessenen und möglichst tiefen Niveau zu 
halten. 
 
Ausgangslage 
Die Initiative fordert ein generelles Recht für behinderte Menschen auf 
Unterstützungsmassnahmen im Alltag, namentlich auf persönliche Assistenz. Ausserdem wird 
das Recht von behinderten Menschen verankert, die Wohnform frei wählen zu dürfen. Diese 
neuen Rechte stehen unter dem Vorbehalt der Verhältnismässigkeit. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrates sieht dagegen keine neuen substantiellen Leistungen des 
Staates vor, insbesondere werden die Bestimmungen zum Umfang der persönlichen Assistenz 
nicht angepasst. 
 
Position der EDU 
Die EDU anerkennt die Wichtigkeit von persönlicher Assistenz für das Alltagsleben von 
behinderten Menschen und unterstützt die grundsätzliche Zielrichtung, wonach behinderte 
Menschen, wenn möglich, frei darüber entscheiden können sollen, ob sie in einer institutionellen 
bzw. sozialpädagogisch betreuten Wohnform oder in einem privaten Haushalt bzw. zusammen 
mit Familie oder Freunden leben möchten. Die EDU unterstützt behinderungspolitische 
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Massnahmen, welche die Alltagssituationen von behinderten Menschen signifikant verbessern, 
insbesondere wenn dabei keine bzw. nur moderate Mehrkosten für den Staat entstehen. 
 
Vor dem Hintergrund finanzpolitischer Überlegungen ist an dieser Stelle zu betonen, dass der 
Umstieg einer behinderten Person von einem institutionellen Setting in einen privaten Haushalt – 
allenfalls in eine Wohngemeinschaft mit gewissen ehrenamtlichen Unterstützungsleistungen 
durch das private Umfeld der behinderten Person – nicht zwingend zu Mehrausgaben führen 
muss, sondern gegebenenfalls auch zu einer Verminderung der staatlichen Leistungen führen 
kann. Denn die Mehrausgaben bei der persönlichen Assistenz können durch erhebliche 
Minderausgaben bei den Institutionen stark ausgeglichen werden. Auf diese Tatsache weist sogar 
der Bundesrat in seinem erläuternden Bericht (S. 14) hin. Nicht zu vergessen sind überdies die 
enormen Summen, die durch den administrativen und sozialpädagogischen Bürokratie-Apparat 
der Behinderteninstitutionen bzw. von Sozial- und Behindertenämtern verschlungen werden. Je 
mehr behinderte Menschen in eine private Wohnform wechseln, desto weniger Ausgaben 
verbleiben an den eben genannten Stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Nettobilanz 
durch den Ausbau von persönlicher Assistenz keine erheblichen Mehrkosten verursachen würde.  
 
Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates stellt aus diesem Grund eine verpasste Chance 
dar, die Situation von behinderten Menschen massgeblich zu verbessern, ohne dass hierbei 
erhebliche Mehrkosten für den Steuerzahler entstanden wären. 
 
Fazit 
Die EDU fordert deshalb den Bundesrat dazu auf, den indirekten Gegenvorschlag dahingehend 
zu überarbeiten, Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu verpflichten, die 
persönliche Assistenz für behinderte Menschen dahingehend auszubauen, dass eine echte 
Wahlmöglichkeit der Lebensform entsteht, solange dabei keine erheblichen Mehrkosten 
entstehen. 
 
Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Vorschläge und stehen 
für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
EDU Schweiz 
gez. Daniel Frischknecht, Präsident  gez. Thomas Lamprecht, Vizepräsident 
 
 
 
Für weitere Auskünfte: 
Samuel Kullmann, politischer Mitarbeiter, 079 720 77 86 
Markus Fankhauser, ehrenamtlicher Mitarbeiter, 079 745 63 52 
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des Inneren 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Gossau, 11. August 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 

keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-
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begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 

von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 

die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 
 
Freundliche Grüsse  

  

  

  

Prof. Dr. Ingrid Jent-Sørensen Anita Künzle-Moser 
Präsidium Entlastungsdienst Ostschweiz Geschäftsleitung Administration 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 

(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 

Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-

rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 

Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-

auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-

wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-

massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-

setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-

setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 

die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-

derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-

sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-

ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung

Die EVP teilt die Enttäuschung zahlreicher Behindertenorganisationen über 
den vom Bundesrat vorgelegten indirekten Gegenvorschlag, der u.a. in 
Form des Bundesgesetzes über die Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) umgesetzt werden soll.
Auch wir sind der Ansicht, dass die vorgesehenen Massnahmen zu kurz 
greifen und daher keine substanzielle Verbesserung der Lebensrealität von 
Menschen mit Behinderungen garantieren können.

Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ist für ein selbstbestimmtes 
Leben zentral, wird im Entwurf aber nicht sichergestellt. Statt klare Rechte 
und Umsetzungsmechanismen zu verankern, werden bestehende 
Strukturen weitgehend zementiert. Besonders kritisch ist, dass das 
bisherige IFEG praktisch unverändert übernommen wird und so das 
institutionelle Wohnen privilegiert bleibt. Damit wird die Chance vertan, eine 
echte Deinstitutionalisierung einzuleiten, wie sie die UNO-BRK fordert. 
Fehlende Schnittstellenregelungen zwischen Bund und Kantonen, hohe 
administrative Hürden und unklare Zuständigkeiten verschärfen die Un-
gleichbehandlung. Statt kosmetischer Anpassungen braucht es eine 
umfassende Strategie, die das selbstbe-stimmte Wohnen priorisiert, die 
Kantone verpflichtet und klare Übergänge von institutionellen zu personen-
zentrierten Lösungen vorsieht. Nur so kann das Grundrecht auf 
Wohnfreiheit für Menschen mit Behinderun-gen gewährleistet werden.
In seiner jetzigen Form ist der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein 
Inklusionsrahmengesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklu-
sions-Initiative verkauft wird, muss konkrete Massnahmen vorsehen, die 
inhaltlich und konzeptionell die Wei-chen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen. Auch die vorgesehenen 
Anpassungen im IVG und im IFEG greifen viel zu kurz. Anstatt substanzielle 
Verbesserungen zu bringen, wer-den bestehende Strukturen weitgehend 
zementiert und zentrale Anliegen wie die Stärkung des Assistenzbei-trags, 
die Öffnung des Zugangs zu Leistungen oder die konsequente Förderung 
selbstbestimmten Wohnens nicht genügend berücksichtigt. Damit bleibt der 
Gegenvorschlag ein Sammelsurium von punktuellen Ände-rungen, das den 
Kernforderungen der Inklusions-Initiative nicht gerecht wird. Um die UNO-
BRK wirksam um-zusetzen, braucht es einen mutigen, kohärenten und 
verbindlichen Rechtsrahmen, der echte Fortschritte ermöglicht.

Anhang

683 / 2614



3 / 5Eingereicht am 16.10.25, 12:41

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Absatz 1

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der unabhängigen Lebensführung 
und der Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von Artikel 112b BV (betroffene Personen), insbesondere in den 
Bereichen Wohnen und Arbeit.

Begründung

Zu enge und ausschliessende Definition von Behinderung:
Der persönliche Geltungsbereich des Gesetzesentwurfs ist viel zu eng 
gefasst. Anstelle einer Definition, die sich an der UNO-BRK und dem 
Behindertengleichstellungsgesetz orientiert, wird auf Art. 112b BV 
abgestellt, womit ausschliesslich IV-berechtigte Personen erfasst werden. 
Damit bleiben rund zwei Drittel der über 1,9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz ausgeschlossen – etwa ältere Menschen, 
die nach einem Unfall auf Hilfsmittel angewiesen sind, Personen mit 
psychischen Erkrankungen ohne IV-Rentenanspruch oder Kinder mit nicht 
anerkannten Geburtsgebrechen. Diese restriktive Definition widerspricht 
sowohl der UNO-BRK wie auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, 
die Behinderung weit umfassender versteht. Es ist zwingend erforderlich, 
dass sich der Gesetzeswortlaut an UNO-BRK, BV und BehiG orientiert und 
allen Menschen mit Behinderungen offensteht. Ein inklusives 
Rahmengesetz darf niemanden ausschliessen.

Anhang

Titel Absatz 2

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Art. 2 Gegenstand

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Art. 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel
Art. 5 Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

Die Massnahmen, die Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
treffen:

a. fördern die Wahlfreiheit der betroffenen Person bezüglich des 
Wohnorts und der Wohnform;
b. umfassen Unterstützungsdienste, die den Bedürfnissen der 
betroffenen Personen entsprechen;
c. werden, sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf 
Grundlage des behinderungsbedingten Bedarfs ausgerichtet.

Begründung

Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ist für ein selbstbestimmtes 
Leben zentral, wird im Entwurf aber nicht sichergestellt. Statt klare Rechte 
und Umsetzungsmechanismen zu verankern, werden bestehende 
Strukturen weitgehend zementiert. Besonders kritisch ist, dass das 
bisherige IFEG praktisch unverändert übernommen wird und so das 
institutionelle Wohnen privilegiert bleibt. Damit wird die Chance vertan, eine 
echte Deinstitutionalisierung einzuleiten, wie sie die UNO-BRK fordert. 
Fehlende Schnittstellenregelungen zwischen Bund und Kantonen, hohe 
administrative Hürden und unklare Zuständigkeiten verschärfen die Un-
gleichbehandlung. Statt kosmetischer Anpassungen braucht es eine 
umfassende Strategie, die das selbstbe-stimmte Wohnen priorisiert, die 
Kantone verpflichtet und klare Übergänge von institutionellen zu personen-
zentrierten Lösungen vorsieht. Nur so kann das Grundrecht auf 
Wohnfreiheit für Menschen mit Behinderun-gen gewährleistet werden.

Anhang

Titel Art. 11 Umsetzungsmassnahmen und Koordination

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

Ein zentrales Defizit des Entwurfs ist das Fehlen einer verbindlichen 
Umsetzungsstrategie. Weder sieht er eine koordinierte Planung noch einen 
Aktionsplan vor, der Bund und Kantone auf einen gemeinsamen Weg hin zu 
echter Inklusion verpflichtet.

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung

Die EVP teilt die Enttäuschung zahlreicher Behindertenorganisationen über 
den vom Bundesrat vorgelegten indirekten Gegenvorschlag, der u.a. durch 
die Teilrevisionen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(IVG) umgesetzt werden soll.
Auch wir sind der Ansicht, dass die vorgesehenen Massnahmen zu kurz 
greifen und daher keine substanzielle Verbesserung der Lebensrealität von 
Menschen mit Behinderungen garantieren können.
In seiner jetzigen Form ist der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein 
Inklusionsrahmengesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklu-
sions-Initiative verkauft wird, muss konkrete Massnahmen vorsehen, die 
inhaltlich und konzeptionell die Wei-chen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen. Auch die vorgesehenen 
Anpassungen im IVG und im IFEG greifen viel zu kurz. Anstatt substanzielle 
Verbesserungen zu bringen, wer-den bestehende Strukturen weitgehend 
zementiert und zentrale Anliegen wie die Stärkung des Assistenzbei-trags, 
die Öffnung des Zugangs zu Leistungen oder die konsequente Förderung 
selbstbestimmten Wohnens nicht genügend berücksichtigt. Damit bleibt der 
Gegenvorschlag ein Sammelsurium von punktuellen Ände-rungen, das den 
Kernforderungen der Inklusions-Initiative nicht gerecht wird. Um die UNO-
BRK wirksam um-zusetzen, braucht es einen mutigen, kohärenten und 
verbindlichen Rechtsrahmen, der echte Fortschritte ermöglicht.

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel I

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag
Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 (SR 831.20) über die 
Invalidenversicherung wird wie folgt geändert:

Begründung

Der Assistenzbeitrag ist ein zentrales Instrument für ein selbstbestimmtes 
Leben, bleibt in seiner heutigen Ausgestaltung jedoch weitgehend 
wirkungslos. Nur ein Bruchteil der Anspruchsberechtigten nutzt ihn, da die 
Hürden hoch und die Mittel ungenügend sind. Der Entwurf des Bundesrats 
sieht weder eine substanzielle Erhöhung der Ansätze noch eine spürbare 
Erweiterung des Zugangs vor. Zahlreiche Gruppen – etwa Men-schen mit 
psychischen Erkrankungen ohne IV-Rentenanspruch, Kinder oder Personen 
im AHV-Alter – bleiben ausgeschlossen. Hinzu kommen administrative 
Belastungen, die viele davon abhalten, die Leistung über-haupt zu 
beantragen. Ein inklusives Gesetz muss den Kreis der 
Anspruchsberechtigten deutlich erweitern, die Ansätze realistisch anpassen, 
den administrativen Aufwand reduzieren und auch Angehörige als Assis-
tenzpersonen zulassen. Nur so kann der Assistenzbeitrag zu einem 
wirksamen Hebel echter Inklusion wer-den, anstatt ein Nischeninstrument 
für wenige zu bleiben.

Anhang
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A l’attention de  
Madame Elisabeth Baume-Schneider, 
Conseillère fédérale 
 
Département fédéral de l’intérieur DFI 
CH – 3003 Berne 
 
 
Genève, le 15 octobre 2025 
RR/3248 – FER 26-2025 

 
 
 
 
Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes 
handicapées (initiative pour l’inclusion) » 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
 
La Fédération des Entreprises Romandes (FER) a pris connaissance avec intérêt de l’objet mis en 
consultation et vous prie de bien vouloir recevoir sa prise de position relative au contre-projet indirect 
à l’initiative pour l’inclusion. 
 
En préambule, notre Fédération juge le principe d’un contreprojet pertinent, dans la mesure où la 
formulation de l’initiative laisse peu de place au principe de proportionnalité. Les dispositions 
proposées sont en outre de rang législatif, la Constitution devant se limiter à poser le principe du 
soutien aux personnes handicapées, ce qu’elle fait déjà en ses articles 8, al. 4, 112b et 112c Cst. 
 
La FER soutient les mesures visant à améliorer l’intégration des personnes handicapées. Elle défend 
toute proposition pragmatique et proportionnée, permettant d’atteindre cet objectif. Le projet du 
Conseil fédéral, qui consiste en une modification partielle de la loi sur l’assurance-invalidité et 
l’introduction d’une nouvelle loi-cadre sur l’inclusion, nous semble être une réponse adaptée et 
réaliste à l’initiative sur l’inclusion. Elle regrette néanmoins que l’on n’ait pas saisi l’occasion de cette 
réforme pour corriger certains éléments de l’actuelle législation, qui demandent à être adaptés.  
 
 
Loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées 
 
Notre Fédération adhère aux orientations de la loi, qui propose aux acteurs concernés (Confédération 
et cantons) un cadre programmatique pragmatique et respectant le principe de proportionnalité. A 
son sens, elle permet une amélioration de l’intégration des personnes porteuses d’un handicap et lui 
apporte donc son soutien sur le principe. Elle relève toutefois les craintes exprimées par certains 
cantons de devoir assumer des charges conséquentes. Il est à noter que le commentaire reconnaît 
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La Fédération des Entreprises Romandes en bref 

Fondée le 30 juillet 1947 à Morat, son siège est à Genève. Elle réunit six associations patronales 
interprofessionnelles cantonales (GE, FR, NE, JU, VS), représentant la quasi-totalité des cantons romands. La 
FER comprend plus de 45'000 membres. 

 

que le projet pourrait engendrer, dans un premier temps, des coûts supplémentaires pour les cantons. 
Dans le cas d’une loi-cadre fédérale, qui délègue à la Confédération une compétence normative dans 
le domaine, on peut s’interroger sur la pertinence de déléguer aux cantons le financement d’une 
prestation dont les contours sont définis par la Confédération. Par ailleurs, la Confédération aurait pu 
adapter ses pratiques de subventionnement, inchangées depuis 20 ans, à l’évolution des besoins et 
des coûts de la vie. Les coûts supplémentaires qui en découlent sont de ce fait assumés par les 
cantons.  
 
 
Révision partielle de la LAI 
 
Notre Fédération soutient cette révision partielle, qui apporte davantage d’efficience dans la mise en 
œuvre des mesures.   
 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, 
Madame la Conseillère fédérale, à l’expression de notre haute considération. 

 

 

  
  

Arnaud Bürgin Stéphanie Ruegsegger 
Secrétaire général Directrice politique générale  
 FER Genève 
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Carouge, le 15.10.25 

 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  
Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 
cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-
sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 
en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 
engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-
capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 
résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 
ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne 
constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 
pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion 
pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une 
notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont d'emblée 
exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit 
subjectif des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 
clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire 
et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès 
aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires 

1227 Carouge 
info@fegaph.ch 
www.fegaph.ch 

Cheffe du Département fédéral 
de l'intérieur 
 
Par courriel à :  
ebgb@gs-edi.admin.ch 
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modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-
projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes en situation de handi-
cap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 
veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de manière signifi-
cative.  
 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  
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1. L'essentiel en bref 
Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 
En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-
projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc con-
tenir les éléments suivants : 
 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 
d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 
sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 
révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 
fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 
à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 
de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 
commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 
la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les per-
sonnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de ma-
nière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la 
CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti 
par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 
étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-
tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 
personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 
presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-
cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 
pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le man-
dat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de 
choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. 
Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à quoi doit 
ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En outre, des 
dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire des res-
sources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les 
personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent 
contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les 
institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération 
ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en 
développant ses propres prestations d'assistance et de soutien (voir ci-dessous 
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sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de principes et de 
critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 
l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-
tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-
tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-
jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-
tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 
situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 
sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-
déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 
domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 
offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-
sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 
permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffi-
sante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per-
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-
maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion digne 
de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus progressiste 
pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-
cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 
appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 
000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 
handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 
LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 
quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 
personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 
accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 
dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 
pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 
subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-
ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-
senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 
CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 
de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 
mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 
global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-
gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-
tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-
dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 
relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 
d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 
(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-
valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 
stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-
projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 
donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-
fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 
plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 
promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 
institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-
ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
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Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 
garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 
La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 
concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-
tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 
des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-
cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 
que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 
que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 
d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 
la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 
Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  
Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 
cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 
de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 
augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 
des différentes prestations de la LAI : 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Eva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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Moyens auxiliaires 
Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-
ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 
Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 
sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 
Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-
ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 
la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 
des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-
glementation.  
Contribution d'assistance et allocation pour impotent 
Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes.  
En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 
d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 
niveaux de réglementation. 
Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 
Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés.  
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2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-
prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 
handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 
Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 
ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planifica-
tion7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être con-
frontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  
C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 
ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclu-
sion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des 
droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin que 
les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous demandons 
notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir l'égalité 
de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie.  
Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pour-
quoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité 
à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à 
contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les personnes 
handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-
sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du 
Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être 
un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, 
en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des personnes en 
situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 
prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au lendemain 
toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ; 
elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur l'inclusion 
doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressivement et con-
tenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet 
effet. 

 
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 
ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 
handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 
pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institu-
tions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour 
but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons 
ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable 
sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 
3.2.1 Champ d'application matériel 
D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispo-
sitions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 
Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans 
un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît 
l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Con-
fédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun 
cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative pour 
l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées 
au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici que la 
motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un 
soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du loge-
ment » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé 
de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à 
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fé-
dérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en 
situation de handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur 
lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans l'ini-
tiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des per-
sonnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

 
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommuni-
cations), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du loge-
ment), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 
124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adop-
tion d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la 
matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handi-
cap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en 
tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des obligations 
de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une réglemen-
tation isolée dans le domaine du logement.  
La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 
manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 
domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 
contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 
découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 
formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles com-
prennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, organisa-
tionnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, 
des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également 
être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Con-
fédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. Enfin, dans 
le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est égale-
ment tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir 
dans leurs mesures correspondantes. 
3.2.2 Champ d'application personnel 
La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 
CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 
Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 
physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 
sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la 
personne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou 
psychique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes 
ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfec-
tionnement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 
partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore 
plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le 

 
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obs-
tacle à sa pleine et effective participation à la société. 
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Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir 
la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales16. 
À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Ce-
lui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 
112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une ac-
tivité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend 
par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente 
ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une 
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 
Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 
mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS GÄCHTER/MAR-
TINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition constitutionnelle ne 
se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober « un 
cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou 
la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est réduite ou menacée »19. 
ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de l'invalidité comme "tout 
état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à l'art. 
4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les personnes menacées 
d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY LANDOLT, quant à lui, 
constate que le message « propose une compréhension large de la notion », qui n'est 
en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas remettre en question le 
rattachement à l'incapacité de gain. 
Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-
tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 
prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accompa-
gnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exé-
cution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
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La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 
uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 
112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 
de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 
Cst. féd. 
Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 
de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 
probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 
- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  
- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 

de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 
Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-
sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 
les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-
cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 
de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine24. 

 
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impo-
tent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le 
rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge-
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
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3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 
la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 
Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-
nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-
cision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de compte, l'AP-
LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 
Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-
nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-
LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 
mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 
déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 
mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  
A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-
sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 
3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 
l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 
l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 
déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-
ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-
lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la sec-
tion 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais 
se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH 
en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du 
point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des diffé-
rentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 
 

 
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
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Nous demandons donc  
• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-

tématique et les notions.  
• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 

œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 
côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 
recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En consé-
quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 
contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions 
dans leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 
Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-
donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 
clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 
personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-
tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-
dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-
tion nécessaires à cet effet.  
Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 

 
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le do-
maine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 
et 4 P-LHand).  
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procé-
dures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 
matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-
tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-
LInc.  
Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 
Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 
Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-
sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de pla-
nification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La plani-
fication comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-
saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-
tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 
de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 

 
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 

704 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

17 
 

 
 

les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-
ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 
de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 
unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-
ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 
dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.34 
Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 
qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 
ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 
Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil fé-
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 
à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 
élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 
AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 
avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 
rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-
LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 
contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 
mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 

 
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne pré-
voit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des per-
sonnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 
cantonal", par exemple). 
Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-
tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 
la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-
slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-
sonnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 
La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 
Nous demandons donc :  
Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 
Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 
choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 
soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 
développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 
:  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 
de l'habitat autodéterminé38 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 
claire39 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 
peu claires40 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 
exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision par-
tielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 
CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui pré-
sentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux 
problèmes identifiés.  
L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-
pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispo-
sitions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes mentionnés 
par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent compte des 
interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération43 et des 
cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons 

 
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'al-
location d’impotence. 
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pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppres-
sion des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes handi-
capées44. 
Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 
concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 
opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 
à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en par-
tant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 de 
l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 
Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 
encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 
mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux ex-
périences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le do-
maine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'instru-
ments de pression et de contrôle. 
3.7.2 Concernant la section 3 

− Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 
aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 
nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 
de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste telle-
ment vague que :  
 au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 

sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 
des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

 au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait con-
duire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législatives 

 
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Éva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, p. 20 s. et 26. 

708 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

21 
 

 
 

nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des 
onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des 
unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu 
clair, même pour elles. 

− En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 
l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 
en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 
Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation d'encou-
ragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

− Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 
mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus con-
traignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambula-
toires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond 
pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

− Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se trans-
forme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 
L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 
importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir des 
"besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au handi-
cap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de presta-
tions visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence48. 
Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 
fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on 
peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le 
critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations 
visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à 
l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclu-
sion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne 
concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on 
entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, n'est pas 
clair. 

  

 
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 
La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 
avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'al-
ternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 
l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail semblent 
encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On 
cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les prestations 
ambulatoires et stationnaires. 
En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-
tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la sec-
tion 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  
Nous demandons donc :  

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-
mentalement révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-
terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-
tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression des 
obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et 
des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (sec-
tion 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il 
convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 
d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les be-
soins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-
projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 
prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 
toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 
d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 
L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 
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des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des der-
nières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie auto-
nome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de compléter 
le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition de 
base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malentendants et 
sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des améliorations 
substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 
En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 
cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-
capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-
capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 
langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 
amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance. 
L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principa-
lement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap 
physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, 
de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un handicap 
sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate avec FAKT. 
En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que le « plan 
d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », permettent 
d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En outre, il est 
judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. Il convient 
donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'évaluation des 
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besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évaluation (p. ex. plan 
d'aide individuel, PAI)49. 
Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 
spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 
d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 
Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 
prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 
n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 
qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assu-
rance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement d'une 
allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une contribution 
d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour impotent de l'AI. 
Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de la LAA s'impose 
donc. 
Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une contri-
bution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence (CSI), ils 
n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc également exclus 
de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation en adaptant la 
CSI. 
Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 
impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 
LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution d'assis-
tance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut renoncer 
à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 
Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujour-
d'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une 
contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de 
manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et 
d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à une 
contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  
Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-
jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 
est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 
  

 
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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Nous demandons donc :  
• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 

nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  
• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 

personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  
• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 

personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  
- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 
- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance.  

• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence desti-
née à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un 
droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-
sidérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 
augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 
Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 
52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-
mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 
temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 
De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-
sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 
de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  
Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

 
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 
Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-
priée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-
tés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 
être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 
primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 
suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 
Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-
sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 
malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 
considérablement les entrées en institution.  
Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-
tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
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équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 
en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-
gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-
prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 
En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-
mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 
indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 
de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-
tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-
tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 
moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 
toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 
adoptée par le Conseil national. 
En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 
Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 
• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 

facilité.  
• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 

l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

 
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 
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Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour l'égalité des personnes 

handicapées (initiative pour l'inclusion)" 

 

Réponse à la consultation 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le cadre de la 

procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l’initiative « Inclusion ». 

 

L’initiative « Inclusion » représente une opportunité historique pour des centaines de milliers de 

personnes en situation de handicap en Suisse. Elle porte l’ambition de faire passer notre pays de 

l’égalité proclamée à l’égalité réelle, conformément aux engagements pris avec la ratification de la 

Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit garantir à chacune et 

chacun le libre choix de son mode et de son lieu de vie, ainsi que l’accès aux prestations d’assistance 

et de soutien indispensables à une pleine participation sociale. 

 

Face à ces objectifs, l’avant-projet soumis à consultation se révèle nettement insuffisant. Il ne répond 

pas aux attentes portées par l’initiative et ne prépare pas l’avenir d’une société inclusive. La définition 

du handicap qu’il retient écarte d’emblée plus de la moitié des personnes concernées, notamment 

les personnes présentant des limitations en âge AVS. En matière de logement, il manque l’occasion 

d’inscrire un droit opposable à un habitat autodéterminé, et de clarifier et renforcer les obligations 

de la Confédération et des cantons. S’agissant de la loi sur l’assurance-invalidité, il n’ouvre pas l’accès 

à des prestations accrues d’assistance, à un soutien adapté et à des moyens auxiliaires modernes, 

pourtant indispensables. 

 

En l’état, ce texte ne constitue pas un pas en avant : il laisse de côté des droits essentiels et ignore 

nombre de revendications légitimes. Si le contre-projet veut être à la hauteur de l’initiative « Inclusion 

», il doit être profondément repensé et renforcé pour garantir enfin aux personnes en situation de 

handicap l’égalité effective qui leur est due. 
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Plus concrètement, concernant l’avant-projet de loi sur l’inclusion (LInc), nous vous demandons les 

adaptations suivantes : 

• La LInc doit contenir des dispositions transversales de contenu et d'organisation nécessaires 

à la mise en œuvre systématique et continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle 

doit également contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des personnes en 

situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans les autres domaines de la vie, 

notamment la formation et le travail.  

• La LInc doit s'appliquer à toutes les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, 

de la Cst. féd. et de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en œuvre doivent être 

formulées de manière suffisamment précise pour que le Conseil fédéral puisse édicter les 

ordonnances nécessaires sur cette base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire 

pour agir de leur côté. 

• Il convient d'ancrer dans la LInc, en complément de la LHand, les droits juridiques des 

personnes en situation de handicap, sur la base desquels il sera possible d'exiger l'application 

des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement du fardeau de la 

preuve, au droit d'action et de recours des associations ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

• Il convient de rajouter des dispositions organisationnelles et des instruments d'action qui 

garantissent le cadre de la politique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 

prochaines années. Il s’agit notamment de prévoir l’obligation de planification pour la 

Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la législation, le 

renforcement des compétences du BFEH, ainsi que l'institutionnalisation de la participation 

des personnes handicapées. 

• Il convient d'introduire une base légale pour la création d’un organe de monitoring 

indépendant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

• Concernant le logement, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des différentes 

prestations de la Confédération et des cantons, et à la suppression des obstacles 

administratifs pour pouvoir y accéder. Il convient aussi d'introduire une obligation de 

planifier le passage d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les 

besoins. 

 

Concernant le projet de révision de la loi sur l’invalidité (LAI), nous vous demandons concrètement 

les adaptations suivantes : 

• Contribution d’assistance et allocations pour impotents : 

▪ Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un nouvel 

instrument d'évaluation, adapté à tous les types de handicap (par ex. le plan d'aide 

individuel PAI).  

▪ Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de personnes 

suivantes :  

- les personnes en âge AVS  

- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 
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- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

▪ Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à une 

allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution d'assistance.  

▪ Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles n'ont pas 

droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence destinée à 

l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un droit de 

principe à une contribution d'assistance. 

▪ La charge administrative pour accéder et gérer la contribution d’assistance doit être 

réduite et indemnisée de manière appropriée. 

▪ Les tarifs et montants maximaux de la contribution d’assistance doivent être 

augmentés. 

▪ Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent être 

étendus. 

▪ Le cercle des intervenants pour des prestations relatives à la contribution 

d’assistance doit être élargi :  

- admission des personnes morales mettant à disposition des assistants 

(prestation de service) 

- admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

▪ Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être traitées de la 

même manière que les personnes actives sur le marché du travail primaire en ce qui 

concerne la contribution d'assistance. 

• Moyens auxiliaires : 

▪ La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

▪ L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être facilité.  

• Prestations de tiers : 

▪ Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 

l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de manière à 

être financé par le sujet. 

▪ Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession doit être 

augmenté. 

 
Nous vous remercions de votre attention et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées.  

    

     

    

 

  

Jacques Cherix     Olivier Musy 

Secrétaire général    Directeur Emera Conseil social 
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Christian Haenggi, président ad-interim, Au Chésal 32, 2864 Soulce  

 

 

A l’attention de : 
 

Cheffe du Département fédéral de l'intérieur 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

Delémont, le 8 septembre 2025 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

 

Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Forum Handicap Jura (FHJ) remercie la Confédération de lui avoir donné la possibi-

lité de prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le contre-

projet indirect à l’initiative « Inclusion ». 

 
Pour notre organisation, l'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour 

de nombreuses personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à 

s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à 

laquelle elle s'est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des 

personnes handicapées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du 

mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien 

nécessaires.  

 

Au vu de ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant 

et ne constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. 

Il ne pose pas les jalons d'une politique ambitieuse et progressiste en matière de han-

dicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion 

définit en outre une notion de handicap dont les trois quarts des personnes handica-

pées sont d'emblée exclues.  
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Concernant le logement, Forum Handicap Jura regrette que l'occasion ait été manquée 

de consacrer un droit subjectif des personnes en situation de handicap à un logement 

autodéterminé et de clarifier les obligations de la Confédération et des Cantons. Une 

stratégie claire, coordonnée et cohérente avec les cantons est indispensable pour ga-

rantir une réelle autonomie dans ce domaine. 

 

Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, l’avant-projet de ce contre-projet ne 

saisit pas non plus l’occasion d’améliorer l’accès aux prestations d’assistance, aux 

soutiens nécessaires et aux moyens auxiliaires modernes. Il faudrait renforcer et élar-

gir ces prestations afin de répondre aux besoins actuels. 

 

Dans l'ensemble, Forum Handicap Jura constate que cet avant-projet de contre-projet 

n’apporte pas de valeur ajoutée significative pour les personnes en situation de han-

dicap et qu’il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si ce contre-

projet veut réellement constituer une alternative crédible à l'initiative pour l'inclusion, il 

doit être amélioré de manière significative.  

 

Forum Handicap Jura remercie la Confédération de l’attention portée à ces remarques 

et souhaite que celles-ci seront prises en considération. 

 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 

salutations distinguées.  

 

Forum Handicap Jura 

           

Christian Haenggi     Gabriel Friche 

Président ad-interim    Vice-président   
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1. L'essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 
En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-
projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc con-
tenir les éléments suivants : 

 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 

d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 

sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 

uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 

révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 

fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 

à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 

de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 

commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 

la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les per-

sonnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de ma-

nière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la 

CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti 

par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 

étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-

tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 

personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 

presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-

cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 

pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le man-

dat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de 

choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. 

Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à quoi doit 

ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En outre, des 

dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire des res-

sources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les 

personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent 

contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les 

institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération 

ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en 

développant ses propres prestations d'assistance et de soutien (voir ci-dessous 
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sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de principes et de 

critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 

l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-

tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-

tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-

jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-

tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 

situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 

sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-

déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 

domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 

offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-

sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 

permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffi-
sante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per-
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-
maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion digne 
de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus progressiste 
pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-

cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 

appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 

000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 

handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 

LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 

quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 

personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 

accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 

dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 

pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 

subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-

ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 

mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-

senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 

CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 

de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 

mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 

global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-

gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-
tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-
dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 
relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 
d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 
(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-

valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 
stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-
projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 
donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-
fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 
plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 
promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 
institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-
ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
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Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 
garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 
concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-
tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 
des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-
cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 
que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 
que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 
d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 
la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 
Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 
cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 

situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 
de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 
augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 
des différentes prestations de la LAI : 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Eva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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Moyens auxiliaires 

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-
ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 

Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 
sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 

Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-
ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 
la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 
des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-
glementation.  

Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes.  

En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 
d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 
niveaux de réglementation. 

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés.  
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2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-
prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 
handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 
ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planifica-
tion7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être con-

frontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 
ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclu-
sion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des 
droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin que 
les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous demandons 
notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir l'égalité 
de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pour-
quoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité 
à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à 
contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les personnes 
handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-
sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du 
Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être 

un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, 
en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des personnes en 
situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 
prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au lendemain 
toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ; 
elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur l'inclusion 
doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressivement et con-
tenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet 
effet. 

 
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 
ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 
handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 
pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institu-
tions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour 
but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons 
ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable 
sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 

3.2.1 Champ d'application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispo-
sitions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 
Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans 
un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît 
l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Con-
fédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun 
cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative pour 
l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées 
au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici que la 
motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un 
soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du loge-
ment » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé 
de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à 
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fé-
dérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en 

situation de handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur 
lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans l'ini-
tiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des per-
sonnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

 
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommuni-
cations), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du loge-
ment), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 
124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adop-
tion d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la 
matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handi-
cap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en 
tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des obligations 
de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une réglemen-
tation isolée dans le domaine du logement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 
manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 
domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 
contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 
découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 
formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles com-
prennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, organisa-
tionnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, 
des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également 
être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Con-
fédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. Enfin, dans 
le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est égale-
ment tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir 
dans leurs mesures correspondantes. 

3.2.2 Champ d'application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 
CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 
Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 
physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 
sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la per-
sonne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou psy-
chique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes or-
dinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfection-
nement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 
partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore 
plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le 

 
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obs-
tacle à sa pleine et effective participation à la société. 
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Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir 
la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales16. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Ce-
lui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 
112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une ac-
tivité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend 
par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente 
ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une 
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 
Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 
mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS GÄCHTER/MAR-

TINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition constitutionnelle ne 
se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober « un 
cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou 
la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est réduite ou menacée »19. 
ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de l'invalidité comme "tout 
état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à l'art. 
4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les personnes menacées 
d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY LANDOLT, quant à lui, 
constate que le message « propose une compréhension large de la notion », qui n'est 
en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas remettre en question le 
rattachement à l'incapacité de gain. 

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-
tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 
prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accompa-
gnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exé-
cution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
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La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 
uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 
112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 
de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 
Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 
de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 
probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 

- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  

- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 
de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-
sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 
les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-
cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 
de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine24. 

 
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impo-
tent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le 
rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge-
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
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3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 
la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 

Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-

nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-
cision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de compte, l'AP-
LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 
Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-
nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-
LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 
mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 
déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 
mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-
sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 
3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 
l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 
l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 

déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-
ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-
lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la sec-
tion 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais 
se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH 
en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du 
point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des diffé-
rentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 

 

 
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
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Nous demandons donc  

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-
tématique et les notions.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 
côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 
recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En consé-
quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 
contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 
leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-
donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 
clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 
personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-
tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-
dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-

tion nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 

 
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le do-
maine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 
et 4 P-LHand).  
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procé-
dures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 
matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-
tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-
LInc.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 
Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-
sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de pla-
nification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La plani-
fication comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-
saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-
tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 
de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 

 
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-
ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 
de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 
unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-
ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 
dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.34 
Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 
qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 
ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 
Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil fé-
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 
à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 
élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 

AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 
avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 
rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-
LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 
contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 
mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 

 
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne pré-
voit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des per-
sonnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 
cantonal", par exemple). 

Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-
tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 
la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-

slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-
sonnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 
choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 
soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 
développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 
:  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 
de l'habitat autodéterminé38 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 
claire39 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 

peu claires40 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 
exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision par-
tielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 
CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui pré-
sentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux 
problèmes identifiés.  

L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-
pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispo-
sitions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes mentionnés 
par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent compte des 
interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération43 et des 
cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons 

 
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'al-
location d’impotence. 
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pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppres-
sion des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes handi-
capées44. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 
concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 
opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 
à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en par-
tant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 de 
l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 
encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 
mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux ex-
périences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le do-
maine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'instru-
ments de pression et de contrôle. 

3.7.2 Concernant la section 3 

− Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 
aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 
nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 
de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste telle-
ment vague que :  

▪ au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 
sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 
des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

▪ au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait con-
duire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législatives 

 
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Éva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des 
onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des 
unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu 
clair, même pour elles. 

− En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 
l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 
en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 
Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation d'encou-
ragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

− Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 
mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus con-
traignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambula-
toires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond 
pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

− Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se trans-
forme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 

L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 
importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir des 
"besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au handi-
cap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de presta-
tions visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence48. 
Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 
fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on 
peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le 
critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations 
visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à 
l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclu-
sion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne 
concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on 
entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, n'est pas 
clair. 

  

 
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 
avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'al-
ternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 
l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail semblent 
encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On 
cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les prestations 
ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-
tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la sec-
tion 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  

Nous demandons donc :  

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-
mentalement révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-
terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-
tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression des 
obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et 
des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (sec-
tion 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il 
convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 
d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les be-
soins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-
projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 
prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 
toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 
d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 
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des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des der-
nières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie auto-
nome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de compléter 
le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition de 
base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malentendants et 
sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des améliorations 
substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 

cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 

langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 

amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principa-
lement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap 
physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, 
de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un handicap 
sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate avec FAKT. 
En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que le « plan 
d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », permettent 
d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En outre, il est 
judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. Il convient 
donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'évaluation des 
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besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évaluation (p. ex. plan 
d'aide individuel, PAI)49. 

Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 
spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 
d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 

Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 
prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 
n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 

qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assu-
rance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement d'une 
allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une contribution 
d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour impotent de l'AI. 
Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de la LAA s'impose 
donc. 

Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une contri-
bution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence (CSI), ils 
n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc également exclus 
de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation en adaptant la 
CSI. 

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 
impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 
LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution d'assis-
tance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut renoncer 
à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujour-
d'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une 
contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de 
manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et 
d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à une 
contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-
jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 
est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 

  

 
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 
nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  

• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 
personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  

• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  
- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 

- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance.  

• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence desti-
née à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un 
droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-
sidérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 
augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 
Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 
52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-
mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 
temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-
sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 
de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

 
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-
priée. 

• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-
tés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 

être développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 
primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 
suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 

Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-
sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 

malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 
considérablement les entrées en institution.  

Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-
tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
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équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 
en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-
gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-
prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 

En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-
mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 
indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 
de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-
tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-
tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 
moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 
toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 
adoptée par le Conseil national. 

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 

Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 
facilité.  

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

 
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 
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Forum Handicap Valais/Wallis 

Av. du Tourbillon 9 

1950 Sion 

Tél. 079 566 23 41 

 

 
 Exp. : Forum Handicap Valais-Wallis, 1950 Sion   

Sion, le 17 septembre 2025 Confédération suisse 
 Département fédéral de 

l’intérieur (DFI) 

 Envoyé par e-mail à: 
ebgb@gs-edi.admin.ch  

  

 
 
 

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour l'égalité 

des personnes handicapées (initiative pour l'inclusion)" 

 

Réponse à la consultation 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position 

dans le cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à 

l’initiative « Inclusion ». 

 

L’initiative « Inclusion » représente une opportunité historique pour des 

centaines de milliers de personnes en situation de handicap en Suisse. Elle 

porte l’ambition de faire passer notre pays de l’égalité proclamée à l’égalité 

réelle, conformément aux engagements pris avec la ratification de la 

Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit 

garantir à chacune et chacun le libre choix de son mode et de son lieu de vie, 

ainsi que l’accès aux prestations d’assistance et de soutien indispensables à 

une pleine participation sociale. 

 

Face à ces objectifs, l’avant-projet soumis à consultation se révèle nettement 

insuffisant. Il ne répond pas aux attentes portées par l’initiative et ne prépare 

pas l’avenir d’une société inclusive. La définition du handicap qu’il retient 

écarte d’emblée plus de la moitié des personnes concernées, notamment les 

personnes présentant des limitations en âge AVS. En matière de logement, il 

manque l’occasion d’inscrire un droit opposable à un habitat autodéterminé, 

et de clarifier et renforcer les obligations de la Confédération et des cantons. 

S’agissant de la loi sur l’assurance-invalidité, il n’ouvre pas l’accès à des 

prestations accrues d’assistance, à un soutien adapté et à des moyens 

auxiliaires modernes, pourtant indispensables. 

 

En l’état, ce texte ne constitue pas un pas en avant : il laisse de côté des 

droits essentiels et ignore nombre de revendications légitimes. Si le contre-

projet veut être à la hauteur de l’initiative « Inclusion », il doit être 

profondément repensé et renforcé pour garantir enfin aux personnes en 

situation de handicap l’égalité effective qui leur est due. 

Plus concrètement, concernant l’avant-projet de loi sur l’inclusion (LInc), nous 

vous demandons les adaptations suivantes : 
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• La LInc doit contenir des dispositions transversales de contenu et 

d'organisation nécessaires à la mise en œuvre systématique et continue 

de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit également contenir 

des dispositions qui posent les jalons de l'accès des personnes en 

situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans les autres 

domaines de la vie, notamment la formation et le travail.  

• La LInc doit s'appliquer à toutes les personnes en situation de handicap 

au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, et pas seulement 

aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre 

en œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour 

que le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur 

cette base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir 

de leur côté. 

• Il convient d'ancrer dans la LInc, en complément de la LHand, les droits 

juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 

il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à 

l'allègement du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours 

des associations ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

• Il convient de rajouter des dispositions organisationnelles et des 

instruments d'action qui garantissent le cadre de la politique d'inclusion 

ainsi que son développement au cours des 20 prochaines années. Il 

s’agit notamment de prévoir l’obligation de planification pour la 

Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la 

législation, le renforcement des compétences du BFEH, ainsi que 

l'institutionnalisation de la participation des personnes handicapées. 

• Il convient d'introduire une base légale pour la création d’un organe de 

monitoring indépendant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH 

(art. 33 al. 2 CDPH). 

• Concernant le logement, il faut poser les jalons nécessaires à la 

clarification des différentes prestations de la Confédération et des 

cantons, et à la suppression des obstacles administratifs pour pouvoir 

y accéder. Il convient aussi d'introduire une obligation de planifier le 

passage d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté 

sur les besoins. 

 

Concernant le projet de révision de la loi sur l’invalidité (LAI), nous vous 

demandons concrètement les adaptations suivantes : 

• Contribution d’assistance et allocations pour impotents : 

▪ Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et 

utiliser un nouvel instrument d'évaluation, adapté à tous les 

types de handicap (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  

▪ Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux 

catégories de personnes suivantes :  

- les personnes en âge AVS  

- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent 

de l'AA et de l'AM 
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- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

▪ Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même 

si elles n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation 

d’impotence destinée à l'accompagnement pour faire face aux 

nécessités de la vie, et donc d'un droit de principe à une 

contribution d'assistance. 

▪ La charge administrative pour accéder et gérer la contribution 

d’assistance doit être réduite et indemnisée de manière 

appropriée. 

▪ Les tarifs et montants maximaux de la contribution d’assistance 

doivent être augmentés. 

▪ Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance 

doivent être étendus. 

▪ Le cercle des intervenants pour des prestations relatives à la 

contribution d’assistance doit être élargi :  

- admission des personnes morales mettant à disposition 

des assistants (prestation de service) 

- admission des membres de la famille en ligne directe et 

des partenaires. 

▪ Les personnes actives sur le marché du travail secondaire 

doivent être traitées de la même manière que les personnes 

actives sur le marché du travail primaire en ce qui concerne la 

contribution d'assistance. 

• Moyens auxiliaires : 

▪ L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI 

doit être facilité (augmentation des frais reconnus).  

▪ La prise en charge des moyens auxiliaires dans le domaine de 

l'AVS doit suivre les mêmes règles que dans le domaine de l’AI. 

• Prestations de tiers : 

▪ Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation 

sociale et à l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit 

doit être conçu de manière à être financé par le sujet. 

▪ Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la 

profession doit être augmenté. 

 
Nous vous remercions de votre attention et vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées.    

     

   
Maud Theler     Olivier Musy 

Présidente     Membre du Comité 
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Forum Handicap Valais-Wallis est l’association faîtière des organisations 

valaisannes de personnes en situation de handicap. Interlocutrice des services 
politiques et administratifs, elle œuvre en faveur d’une société inclusive et 
s’engage pour la suppression des obstacles qui empêchent les personnes en 

situation de handicap de participer pleinement à la vie sociale. Forum 
Handicap Valais-Wallis compte 40 associations d’aide et d’entraide actives 

dans le canton. 
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 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40 

www.fr.ch/ce 

 

Fribourg, le 6 octobre 2025 

 

2025-1048 
Initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 
pour l’inclusion) » et contre-projet indirect – Procédure de consultation 

Madame la Conseillère fédérale, 

La procédure de consultation citée en titre a retenu toute notre attention. 

Par la présente, nous vous informons que le Conseil d'Etat a déposé sa réponse via la plateforme 

« Consultations ». 

Le canton de Fribourg a pris part aux débats évoqués dans la prise de position du 24 septembre 

2025 du comité de la CDAS. Il rejoint les constatations et observations de cette prise de position 

que vous trouverez en annexe. 

D'une manière générale, le canton de Fribourg considère que le champ d'application du contre-

projet est trop restreint et ne permet pas de répondre aux préoccupations essentielles des cantons et 

des personnes en situation de handicap. 

Dans une perspective d'égalité et de participation sociale des personnes en situation de handicap, 

nous considérons qu'une loi-cadre sur l'inclusion ne devrait pas se limiter uniquement aux domaines 

du logement et du travail, mais prendre en compte tous les domaines pertinents de la vie. 

La reprise des dispositions de la LIPPI dans la loi-cadre nous semble pertinente, permettant ainsi de 

simplifier la législation. Toutefois, le contre-projet indirect n'y apporte pas une véritable 

modernisation. L'accent continue d'être mis sur les institutions, alors que d'autres prestataires 

devraient également être pris en considération. 

Nous regrettons que le contre-projet indirect n'apporte aucun changement dans la répartition des 

compétences et des tâches entre la Confédération et les cantons et que les conséquences financières, 

à charge des cantons, ne soient pas mieux définies. 

Conseil d’Etat 

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg 

PAR COURRIEL ET PLATEFORME  

« CONSULTATIONS » 

Département fédéral de l’intérieur 

Madame Elisabeth Baume-Schneider 

Conseillère fédérale 

Inselgasse 1 

3003 Berne 

 

 

Courriel :  ebgb@gs-edi.admin.ch 
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Conseil d’Etat CE 

Page 2 de 2 

 

Le canton de Fribourg reconnait l'importance des préoccupations soulevées par l'initiative populaire 

« Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l'inclusion) » et estime que le contre-

projet indirect ne répond pas aux attentes d'une politique d'inclusion orientée vers l'avenir. 

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Jean-François Steiert, Président 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 

 

Annexe 

— 

Réponse déposée via la plateforme « Consultations » 

Prise de position du 24 septembre 2025 du comité de la CDAS 

Copie 

— 

à la Direction de la santé et des affaires sociales, pour elle et le Service de la prévoyance sociale ; 

à la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation ; 

à la Chancellerie d'Etat. 

 

751 / 2614



1 / 430.09.25, 17:20

Résumé de la réponse soumise
Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)» et contre-projet indirect

Ouverture 25.06.2025

Délai de soumission 16.10.2025

Département compétent Département fédéral de l'intérieur (DFI)

Service fédéral compétent Secrétariat général (SG-DFI)

Organisation compétente Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Page du project https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Personne de contact
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Téléphone +41 58 462 82 36

Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis

Nom (entreprise/organisation) Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg

Abréviation --

Organisme responsable DSAS

Adresse Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg

Personne de contact Prénom Alexandre

Personne de contact Nom Grandjean

Numéro de téléphone (questions) +41263052903

Soumis le --
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Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées

Décret Nr.  Avis général1

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Le canton de Fribourg a pris part aux débats évoqués dans la prise de 
position du 24 septembre 2025 du comité de la CDAS. Il rejoint les 
constatations et observations de cette prise de position. 

D'une manière générale, le canton de Fribourg considère que le champ 
d'application du contre-projet est trop restreint et ne permet pas de répondre 
aux préoccupations essentielles des cantons et des personnes en situation 
de handicap. 

Dans une perspective d'égalité et de participation sociale des personnes en 
situation de handicap, nous considérons qu'une loi-cadre sur l'inclusion ne 
devrait pas se limiter uniquement aux domaines du logement et du travail, 
mais prendre en compte tous les domaines pertinents de la vie. 

La reprise des dispositions de la LIPPI dans la loi-cadre nous semble 
pertinente, permettant ainsi de simplifier la législation. Toutefois, le contre-
projet indirect n'y apporte pas une véritable modernisation. L'accent 
continue d'être mis sur les institutions, alors que d'autres prestataires 
devraient également être pris en considération.

Nous regrettons que le contre-projet indirect n'apporte aucun changement 
dans la répartition des compétences et des tâches entre la Confédération et 
les cantons et que les conséquences financières, à charge des cantons, ne 
soient pas mieux définies.

Le canton de Fribourg reconnait l'importance des préoccupations soulevées 
par l'initiative populaire "Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 
pour l'inclusion)" et estime que le contre-projet indirect ne répond pas aux 
attentes d'une politique d'inclusion orientée vers l'avenir.

Pièce jointe (*)

Décret Nr.  Avis détaillé1

Titre Section 1 Dispositions générales

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)

Titre Section 2 Objectifs de l'inclusion des personnes concernées

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)

Titre Section 3 Principes applicables à l'encouragement au logement autonome

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)
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Titre Section 4 Reconnaissance des institutions

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)

Titre Section 5  Participation des cantons aux coûts et droit aux subventions

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)

Titre Section 6  Mesures de mise en œuvre et plans d'action cantonaux

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)

Titre Section 7  Dispositions finales

Réponse à la disposition Avis défavorable

Adaptations / contre-proposition Idem Prise de position de la CDAS

Justification --

Pièce jointe (*)
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Réponse au 2.décret: Loi sur l'assuranceinvalidité (LAI)

Décret Nr.  Avis général2

Réponse à l'ensemble du projet Avis plutôt favorable

Raison
Le canton de Fribourg a participé aux débats évoqués dans la prise de 
position du 24 septembre 2025 du comité de la CDAS et partage les 
constatations et observations de cette prise de position.

Pièce jointe (*)
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Consultation sur le contre-projet indirect à l’initiative 

populaire « Pour l’égalité des personnes handicapées 

(initiative pour l’inclusion) » 

Prise de position du Comité de la CDAS 
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   CDAS 

2 

1 Avis sur la loi fédérale sur l’inclusion des personnes 
handicapées 

1.1 Avis général – argumentation 

Sous « avis général », vous pouvez donner un avis de manière générale. 

De manière générale, que pensez-vous de ce projet ? 

☐ Avis favorable 

☐ Avis plutôt favorable 

☐ Avis neutre 

☐ Avis plutôt défavorable 

☒ Avis défavorable 

☐ Renonciation à l’avis 

 

Madame la Conseillère fédérale, 

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de prendre position sur le contre-projet 

indirect à l’initiative pour l’inclusion. 

Le projet mis en consultation a été discuté en détail avec des représentantes et représentants 

des cantons au sein de différents organes de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales (CDAS). Le Comité de la CDAS a débattu du projet lors de sa 

séance du 5 septembre 2025 et prend position comme suit. 

La CDAS rejette le contre-projet indirect proposé. Son champ d’application demeure trop 

restreint, et il ne répond pas suffisamment aux préoccupations essentielles des cantons et des 

personnes handicapées. Sous cette forme, il ne constitue pas une base normative suffisante 

pour une politique d’inclusion cohérente et globale. 

En principe, le Comité de la CDAS aurait pu imaginer un contre-projet direct. Une telle option 

aurait offert l’espace nécessaire à un large débat et aurait permis d’élaborer un projet de loi en 

collaboration avec les cantons. Dans le même temps, le Comité reconnaît l’urgence des 

préoccupations, c’est pourquoi il soutient la poursuite du travail législatif, à condition que la 

proposition actuelle soit fondamentalement améliorée. Sont notamment requis l’ancrage de 

l’égalité et de la participation des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, 

une répartition claire et transparente des tâches entre la Confédération et les cantons, la 

garantie des prestations ambulatoires également par de nouveaux prestataires jusqu’ici non 

reconnus, une évaluation des besoins uniforme, ainsi que le développement d’une stratégie 

nationale assurant la mise en œuvre coordonnée d’une politique d’inclusion globale. La CDAS 

estime nécessaire d’élaborer un nouveau projet de loi qui réponde à ces exigences et demande 

d’être impliquée activement dans la révision du projet.  
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a) Le champ d’application est trop restreint 

Le contre-projet indirect se base uniquement sur l’art. 112b de la Constitution fédérale (Cst.), 

laissant perdurer des faiblesses structurelles essentielles. Ainsi, la nouvelle loi-cadre sur 

l’inclusion se limite à la notion d’« invalides ». Cette notion désuète et perçue comme péjorative 

est dominée par la logique de l’assurance-invalidité, axée sur l’invalidité spécifique donnant 

droit aux prestations, respectivement sur la capacité de gain réduite, et focalisée sur la 

diminution du dommage. 

Du point de vue de la CDAS, une loi-cadre sur l’inclusion devrait se référer à davantage 

d’articles de la Constitution et s’orienter, dans la partie programmatique des règles de droit 

générales, à la notion moderne de « personnes handicapées ». Celle-ci est déjà définie dans 

la législation fédérale, notamment dans la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées 

(LHand), et devrait également être comprise et utilisée dans ce sens dans le cadre de la 

nouvelle loi. En revanche, dans la partie relative aux droits subjectifs aux prestations, le cercle 

des bénéficiaires peut être défini de manière plus étroite. La CDAS est d’avis que la délimitation 

concrète nécessite encore des clarifications plus approfondies. 

En outre, une loi-cadre sur l’inclusion devrait contenir des principes applicables à tous les 

domaines pertinents de la vie et permettre d’étendre ainsi que de préciser ces domaines 

ultérieurement. Le projet de loi du Conseil fédéral se concentre néanmoins beaucoup trop sur 

le domaine du logement. Les cantons se voient ainsi exposés au risque suivant : une loi 

fédérale trop stricte peut avoir pour conséquence de freiner ou faire revenir en arrière, sur le 

plan politique, des lois et plans d’action cantonaux déjà existants et plus complets. Le cadre 

juridique national devrait plutôt laisser de la place aux différences intercantonales en termes 

de rythme et de stratégies de mise en œuvre et assurer une harmonisation constructive entre 

la loi fédérale et la mise en œuvre par les cantons. 

b) L’enchevêtrement des tâches entre la Confédération et les cantons persiste 

Avec le contre-projet indirect, la forte imbrication des responsabilités en matière de tâches et 

de financement demeure entre la Confédération et les cantons : les prestations d’assistance, 

essentielles, sont financées par la Confédération, tandis que les compétences en matière 

d’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées reviennent aux cantons.  Le 

contre-projet indirect ne peut apporter d’amélioration significative à cet égard, et l’occasion 

d’un changement de cap décisif est ainsi perdue. 

• Grande complexité et fragmentation des prestations de soutien : la superposition des 

différentes prestations d’assistance de la Confédération et des cantons, chacune avec sa 

propre évaluation des besoins, présente de nombreux inconvénients pour les personnes 

handicapées, mais aussi pour les autorités concernées et pour l’ensemble du système : 

– Pour les personnes handicapées, la complexité et les différentes évaluations des 

besoins rendent l’accès difficile. Le besoin d’information et de soutien pour obtenir des 

prestations est élevé. La forte fragmentation du système empêche en outre d’aménager 

les prestations en fonction des besoins individuels. 
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– Pour les autorités/services d’évaluation, la charge de travail liée à l’évaluation 

individuelle des besoins et à l’examen de la subsidiarité est élevée. 

– L’ensemble du système de prestations de soutien se caractérise par son manque de 

transparence et par l’insuffisance de la coordination et de la rigueur des prestations pour 

les personnes concernées. 

• Absence de coordination avec les révisions législatives en cours au niveau fédéral, 

une opportunité manquée de créer un cadre de réformes cohérent : la proposition de 

loi-cadre sur l’inclusion reste isolée et ne saisit pas l’occasion de créer une base légale 

cohérente pour les révisions en cours ou à venir dans le domaine de la politique en faveur 

des personnes handicapées, et ce pas seulement ponctuellement pour certaines révisions, 

mais en tant que cadre stratégique pour la politique du handicap de la Confédération dans 

son ensemble. Actuellement, la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand), la loi 

sur l’assurance-invalidité (LAI), la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir 

l’intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que la loi fédérale sur les prestations 

complémentaires (LPC) sont toutes en cours de révision ou d’élaboration. De l’avis de la 

CDAS, il manque une coordination horizontale entre ces actes législatifs essentiels, ce qui 

empêche un développement stratégiquement coordonné du système. On perd ainsi une 

opportunité cruciale de développer de manière globale et systématique une politique 

d’inclusion suisse orientée vers l’avenir.  

• Absence de mesures de mise en œuvre au niveau de la Confédération : alors que la 

loi-cadre sur l’inclusion assigne de nouvelles obligations aux cantons, le rôle et la 

responsabilité concrets de la Confédération dans le domaine de l’inclusion des personnes 

handicapées ne sont pas clairement définis. Ce manque de clarté dans la répartition des 

tâches aura un impact négatif sur la mise en œuvre et ne permettra pas un développement 

coordonné au niveau national. La Confédération doit elle aussi contribuer aux objectifs 

d’inclusion dans le cadre de ses responsabilités. Du point de vue de la CDAS, des mesures 

de mise en œuvre appropriées au niveau fédéral seraient par exemple la saisie et le 

traitement de données statistiques nationales sur les formes de logement des personnes 

handicapées, un monitoring des mesures de mise en œuvre au niveau de la Confédération 

et des cantons, ainsi qu’une évaluation visant à mesurer l’efficacité de ces efforts. 

• Absence d’amélioration de la coordination entre les niveaux étatiques : en tant que 

mesure de coordination, le contre-projet indirect se limite à ancrer à l’art. 11, al. 4, de la loi-

cadre sur l’inclusion un échange régulier entre la Confédération et les cantons. La CDAS 

estime qu’un simple échange ne suffit toutefois pas à assurer une coordination efficace, 

comme le montrent les expériences faites jusqu’à présent. 

c) La LIPPI n’est pas modernisée 

La CDAS salue sur le principe la démarche visant à réduire la complexité de la législation et à 

intégrer la LIPPI dans la nouvelle loi-cadre. Elle désapprouve cependant la façon dont les 

dispositions de la LIPPI ont été reprises et étendues dans le projet présenté. La mise en œuvre 

concrète prévue par le contre-projet indirect n’apporte pas la modernisation espérée de la 

LIPPI : 

759 / 2614



   CDAS 

5 

• L’accent continue d’être mis sur les institutions : le terme choisi d’institution suggère 

que seul le domaine stationnaire est visé. Or, du point de vue de la CDAS, la loi-cadre sur 

l’inclusion doit constituer un cadre pour l’ensemble des prestations ambulatoires, 

intermédiaires et stationnaires et pour tous les prestataires. 

• Il manque du contenu réglementaire pertinent : le contre-projet indirect fixe pour la 

reconnaissance des institutions des conditions qui, selon la CDAS, sont beaucoup trop 

détaillées pour une loi-cadre. Il y manque en revanche des dispositions de principe sur 

d’autres aspects importants, comme l’évaluation des besoins. À ce sujet, la CDAS renvoie 

à ses recommandations du 8 novembre 2024 sur l’offre cantonale en matière de prestations 

ambulatoires pour les personnes handicapées et la prise en charge intercantonale des frais. 

La CDAS estime qu’une véritable modernisation de la LIPPI doit passer par un recentrage, non 

plus sur les institutions, mais sur l’ensemble des différentes prestations et des prestataires, et 

prendre également en compte les interfaces avec la LAI, la LPC et la LHand. C’est pourquoi la 

CDAS est clairement d’avis que la motion CSSS-N 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Garantir 

l’égalité dans le choix du logement ainsi qu’un soutien ambulatoire approprié pour les 

personnes handicapées » ne peut pas être simplement classée ainsi. En revanche, les cantons 

doivent être impliqués dans la modernisation de la LIPPI, étant donné que de nombreux 

domaines concernent directement leurs tâches et compétences et qu’ils ont déjà accompli des 

travaux préparatoires considérables – notamment dans le domaine des prestations 

ambulatoires (qui ne sauraient en aucun cas être limitées aux institutions) et de l’évaluation 

des besoins. Une nouvelle LIPPI doit s’appuyer sur cette base et donner à la Confédération et 

aux cantons le cadre et le temps nécessaires pour élaborer une loi cohérente et porteuse 

d’avenir.  

d) L’instrument des plans d’action cantonaux est trop rigide 

Selon l’art. 12 de la loi-cadre sur l’inclusion proposée, chaque canton est tenu d’élaborer un 

plan d’action visant à promouvoir l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes concernées 

dans les domaines du logement et du travail. La CDAS estime qu’il est juste d’accélérer 

l’inclusion des personnes handicapées, mais elle privilégierait l’idée d’une stratégie nationale 

plutôt que de plans d’actions cantonaux, dans laquelle la Confédération, les cantons et les 

organisations représentant les personnes concernées se mettraient d’accord sur des objectifs 

et mesures stratégiques. Cette stratégie nationale définirait l’orientation tactique pour une 

période donnée (4-5 ans) et comprendrait des mesures impliquant différents acteurs. Les 

cantons seraient ensuite libres de choisir les instruments qu’ils souhaitent utiliser pour mettre 

en œuvre les mesures relevant de leur compétence. En effet, certains cantons ont lancé des 

projets de loi ou les appliquent déjà, d’autres disposent de concepts détaillés ou de plans de 

mise en œuvre. Une telle stratégie nationale assurerait une orientation et priorisation 

communes et claires, améliorerait la concertation et la coordination de tous les acteurs 

concernés et permettrait une évaluation systématique des résultats.  

La CDAS estime que la portée des plans d’action cantonaux proposés à l’art. 12 de la loi-cadre 

sur l’inclusion, limitée aux domaines du logement et du travail, est trop étroite. Une telle 

restriction ne devrait pas être ancrée dans la loi. L’inclusion nécessite des efforts dans tous les 
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domaines de la vie et sur de multiples sujets. La définition éventuelle de thèmes prioritaires 

(assortis de délais) pourrait être discutée et, le cas échéant, adoptée dans le cadre du 

processus d’élaboration de la stratégie nationale. 

En résumé : 

La CDAS apprécie le fait que l’initiative populaire « Pour l’égalité des personnes handicapées 

(initiative pour l’inclusion) » donne une nouvelle impulsion à la discussion en vue d’une 

politique du handicap cohérente en Suisse. 

La CDAS regrette en revanche que le présent contre-projet indirect ne tire pas profit de l’entière 

marge de manœuvre offerte par la Constitution et ne réponde pas aux exigences d’une 

politique d’inclusion porteuse d’avenir. Ses faiblesses fondamentales résident dans 

l’orientation unilatérale du logement, dans la limitation des prestations ambulatoires aux 

institutions, ainsi que dans l’absence d’une évaluation des besoins harmonisée entre la 

Confédération et les cantons. Une politique d’inclusion cohérente doit être globale et placer les 

prestations plutôt que les structures au centre. Pour les cantons, il est essentiel que le 

financement des prestations respecte tant le principe de proportionnalité que celui de 

subsidiarité. 

1.2 Avis sur les différents articles 

Section 1 : Dispositions générales 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

La CDAS regrette que le champ d’application de la loi soit fondé exclusivement sur 

l’art. 112b Cst. Cela le restreint fortement, et on manque ainsi l’occasion de créer une base 

légale plus large axée sur l’inclusion. La CDAS est convaincue de l’intérêt à rechercher 

davantage d’articles de référence dans la Constitution afin de formuler une loi plus globale. 

Les terminologies utilisées restent peu claires. Des notions centrales telles que l’inclusion ou 

l’assistance personnelle ne sont pas définies. L’expression « personnes concernées » est à 

écarter car elle renvoie, dans le sens juridique, à la légitimité à recourir ou, dans la vie courante, 

à des événements négatifs. Elle va à l’encontre de la conception inclusive des personnes 

handicapées en tant qu’actrices et acteurs autonomes. Du point de vue de la CDAS, la 

clarification de ces notions serait essentielle pour une application uniforme et pour la sécurité 

du droit. 
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Section 2 : Objectifs de l’inclusion des personnes concernées 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

La CDAS reconnaît que la section 2 représente un pas formel nécessaire vers une société 

inclusive au sens de la CDPH. Les objectifs formulés dans la loi, notamment le renforcement 

de l’autonomie de vie, de la participation et du respect de la différence, reprennent des 

principes essentiels de la Convention. Ils constituent une bonne base de départ, qui pourra 

être concrétisée et développée de concert avec les cantons dans la suite du processus 

législatif. 

Section 3 : Principes applicables à l’encouragement au logement 
autonome 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

La CDAS note avec satisfaction que le droit, mentionné explicitement dans la loi (art. 4, al. 1), 

de choisir une forme de logement selon ses propres souhaits constitue un point de repère 

important. Elle regrette toutefois qu’il ne soit pas tenu compte du principe de la proportionnalité 

dans le texte de loi. C’est précisément l’absence de ce principe qui complique une évaluation 

réaliste des conséquences financières : ces dernières sont certes évoquées dans le rapport 

explicatif, mais leur quantification demeure par nature difficile et constitue un défi particulier 

pour les cantons. 

 

Du point de vue de la CDAS, la conception des autres dispositions soulève plusieurs 
questions. 

• Accessibilité architecturale (art. 4, al. 3) : la formulation n’est pas claire et se superpose à 

la LHand. Une coordination ou une délimitation par rapport aux réglementations existantes 

est nécessaire. 

• Prestations ambulatoires (art. 4, al. 4) : la limitation aux institutions en tant que fournisseurs 

de prestations ambulatoires est trop restrictive. L’utilisation du terme « prestataires » serait 

plus appropriée. 

• Compétences : la référence à des mesures « dans le cadre de leurs compétences » reste 

vague. Une répartition claire des compétences entre la Confédération et les cantons est 

nécessaire. 

• Évaluation des besoins (art. 5) : l’évaluation des besoins est supposée, mais n’est pas 

réglementée. Il conviendrait de l’inscrire dans la loi, en accord avec la révision de la LPC. 

• Portée thématique : la concentration sur le thème du logement est trop étroite. Une 

ouverture ultérieure à d’autres domaines de la vie devrait être prévue. 
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Ces points devraient être clarifiés et adaptés en conséquence avec l’implication des cantons 

dans la suite du processus législatif afin de garantir une réglementation cohérente et 

applicable. 

Section 4 : Reconnaissance des institutions 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

La CDAS rejette la manière dont les dispositions de la loi fédérale sur les institutions destinées 

à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) ont été reprises dans la nouvelle loi-

cadre. Elle estime que l’évolution de fond vers une véritable modernisation ne va pas assez 

loin. Du point de vue de la CDAS, les demandes de la motion CSSS-N 24.3003 « Moderniser 

la LIPPI » ne peuvent pas être considérées comme satisfaites avec le projet proposé. 

La CDAS salue sur le principe l’objectif de simplifier la législation et d’intégrer la LIPPI dans 

une loi-cadre de rang supérieur. Toutefois, pour qu’un tel projet soit viable, certaines conditions 

essentielles doivent être remplies. 

• Les prestations ambulatoires et stationnaires doivent être représentées de la même 

manière. L’accent mis actuellement sur les institutions est trop restrictif. La loi devrait 

prendre en compte les différentes formes de prestations et de prestataires, 

indépendamment du fait qu’ils soient organisés de façon ambulatoire, stationnaire ou 

intermédiaire. Cela va dans le sens des recommandations de la CDAS du 

8 novembre 2024. 

• L’évaluation des besoins doit être prévue pour toutes les prestations pertinentes. 

Pour mettre en œuvre un soutien centré sur la personne, une évaluation coordonnée des 

besoins est nécessaire, en prenant en compte aussi bien les prestations cantonales que 

fédérales. 

La CDAS constate par conséquent qu’une modernisation de la LIPPI convaincante sur le plan 

du contenu reste à réaliser. La simple reprise de normes existantes sans réorientation 

fondamentale ne répond pas aux objectifs de la motion. La CDAS est prête à participer 

activement à un véritable processus de révision afin d’élaborer, en collaboration avec la 

Confédération, les cantons et les organisations des personnes concernées, une base légale 

cohérente, applicable et porteuse d’avenir. 
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Section 5 : Participation des cantons aux coûts et droit aux subventions 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

L’art. 10 poursuit la logique de subventionnement actuelle, basée sur les institutions, en 

prévoyant exclusivement une participation aux frais pour les institutions reconnues. Les autres 

formes de fourniture de prestations, en particulier dans les domaines ambulatoire ou 

intermédiaire, restent ignorées. En revanche, pour la CDAS, il est bienvenu qu’un lien soit 

établi avec l’art. 4, al. 1 (droit à se loger selon ses souhaits), et qu’un possible droit à des 

subventions soit prévu. 

Section 6 : Mesures de mise en œuvre et plans d’action cantonaux 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

L’art. 11 doit être complété par des mesures de mise en œuvre au niveau de la Confédération, 

car cette dernière doit aussi contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi dans le 

cadre de ses compétences. Des mesures de mise en œuvre appropriées au niveau fédéral 

seraient par exemple la saisie et le traitement de données statistiques nationales sur les formes 

de logement des personnes handicapées, un monitoring des mesures de mise en œuvre au 

niveau de la Confédération et des cantons, ainsi qu’une évaluation visant à mesurer l’efficacité 

de ces efforts. 

L’échange prévu à l’art. 11, al. 4, n’est pas suffisant pour une coordination efficace. Celle-ci 

doit plutôt être assurée par le biais d’une stratégie nationale et des processus y afférents. 

La CDAS rejette les plans d’action cantonaux prévus à l’art. 12 et propose à la place une 

stratégie nationale. Des explications plus détaillées à ce sujet figurent dans la prise de position 

générale. L’al. 4 de cet article devrait en conséquence être adapté comme suit : le BFEH veille 

à ce que la mise en œuvre de la stratégie nationale soit évaluée, dans le cadre de son mandat 

de promotion visé à l’art. 19, let. d, de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Cette 

évaluation est effectuée en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre de 

la stratégie nationale. 

Section 7 : Dispositions finales 

Avis favorable Avis favorable moyennant modifications Abstention Avis défavorable 

Contre-proposition / remarque 

• Les dispositions transitoires manquent dans cette section.  

• La CDAS rejette l’abrogation de la LIPPI.  
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2 Avis sur la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) 

2.1 Avis général – argumentation 

Sous « avis général », vous pouvez donner un avis de manière générale. 

De manière générale, que pensez-vous de ce projet ? 

☐ Avis favorable 

☒ Avis plutôt favorable 

☐ Avis neutre 

☐ Avis plutôt défavorable 

☐ Avis défavorable 

☐ Renonciation à l’avis 

 

Madame la Conseillère fédérale, 

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de prendre position sur le contre-projet 

indirect à l’initiative pour l’inclusion. 

Le projet mis en consultation a été discuté en détail avec des représentantes et représentants 

des cantons au sein de différents organes de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales (CDAS). Le Comité de la CDAS a débattu du projet lors de sa 

séance du 5 septembre 2025 et prend position comme suit. 

La CDAS approuve sur le principe l’avant-projet de révision partielle de la LAI. Dans 

l’ensemble, elle reconnaît les efforts de la Confédération pour améliorer l’accès des personnes 

handicapées aux moyens auxiliaires techniquement modernes, pour faciliter l’accès à la 

contribution d’assistance de l’AI aux personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est 

restreinte, ainsi que pour créer une base légale pour des projets pilotes visant à promouvoir la 

vie autonome en simplifiant les prestations de soutien de l’AI. Concernant l’accès des 

personnes ayant une capacité juridique restreinte, la CDAS tient toutefois à souligner que les 

exigences actuelles pour bénéficier d’une contribution d’assistance restent élevées. Elle estime 

quelque peu cynique d’accorder un accès aux personnes dont la capacité d’exercice des droits 

civils est restreinte tout en maintenant la condition liée à l’employeur. 

Dans son communiqué de presse du 23 décembre 2024, le Conseil fédéral a annoncé que 

différentes prestations seraient simplifiées dans le cadre d’une future révision de l’AI afin de 

favoriser le logement autonome des personnes handicapées. 

La CDAS soutient la révision partielle de la LAI proposée, mais estime aussi qu’une réforme 

fondamentale de la LAI est nécessaire dans les années à venir pour améliorer la vie autonome. 

Durant l’année 2024, la CDAS s’est employée à développer un nouveau modèle d’assistance 
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au niveau technique et a partagé ses premières conclusions notamment avec l’Office fédéral 

des assurances sociales (OFAS). En outre, dans le cadre du programme Logement de la 

politique du handicap 2023-2026, la Confédération et les cantons sont incités à élaborer des 

options pour une offre cohérente de prestations de soutien individuelles. 

Les résultats de l’évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les 

personnes handicapées du Contrôle fédéral des finances (CDF) publiée le 27 mars 2025 sont 

clairs eux aussi : une réforme fondamentale du système est nécessaire. Le rapport met en 

évidence un manque de coordination, une trop grande complexité, des inégalités entre les 

cantons et un manque de transparence du système. 

La CDAS se déclare ouverte à mener des discussions plus approfondies avec la Confédération 

dans le cadre des instances existantes afin de procéder à une révision plus complète de la LAI 

dans les années à venir. 

 

Berne, 24 septembre 2025 

 

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
 

Le président La secrétaire générale 

  
Mathias Reynard Gaby Szöllösy 
Conseiller d’État 
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Oensingen, 28.08.2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT 

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 

nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 

und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 

sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-

bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-

rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 

und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-

tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-

vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-

ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-

onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 

definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 

Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 

Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-

bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 

klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-

derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-

gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 

verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 

modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-

hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-

vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 

werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Heinz Büttler 
Präsident Freizeit- und Bildungsklub, Verein für Menschen mit einer Behinderung 
Region Thal-Gäu, Kanton Solothurn 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 

im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

• Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

• Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

• Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

• Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

• Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

• Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

• Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-

pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 
• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-

den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

• Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

• Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

• Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

• Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

• Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

• Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
• Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-

verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 

folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 

und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-

sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
• Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Zürich, 07. Oktober 2025 

Vernehmlassungsantwort: Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der grösste Arbeitgeberverband des Schweizer Gastgewerbes mit rund 

20 000 Mitgliedern (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organi-

siert in 25 Kantonalsektionen und fünf Fachgruppen. GastroSuisse setzt sich insbesondere 

im Rahmen der OK:GO Initiative für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein. Der 

Verband nimmt im obengenannten Vernehmlassungsverfahren gerne wie folgt Stellung: 

 

I. Allgemeine Würdigung 

Im Rahmen der Behindertenpolitik 2023–2026 erkannte der Bundesrat Handlungsbedarf für 

mehr Inklusion. Er setzt dies mit der Teilrevision des Behindertengleichstellungsgesetzes (Be-

hiG) (25.020) um. Vier Schwerpunktprogramme – «Arbeit», «Dienstleistungen», «Wohnen» 

und «Partizipation» – liefern praxisnahe Umsetzungshilfen für Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft. Sie werden vom Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derungen (EBGB) zusammen mit öffentlichen Verwaltungen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 

umgesetzt. Die BehiG-Revision soll vor Diskriminierung schützen und soziale Rahmenbedin-

gungen verbessern. Zudem legt der Bundesrat im Rahmen dieser Vernehmlassung einen in-

direkten Gegenvorschlag zur «Volksinitiative für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derungen (Inklusions-Initiative)» vor. Dieser fokussiert insbesondere auf die Wohnsituation, 

die zusammen mit den Bereichen «Arbeit», «Dienstleistungen» und «Partizipation» bereits 

Teil der laufenden BehiG-Revision ist. GastroSuisse begrüsst den Vorentwurf als pragmati-

schen Ansatz, der die bestehenden Regelungen und laufenden Arbeiten zum BehiG sinnvoll 

ergänzt, ohne diese zu überladen und Doppelspurigkeit zu generieren. 

 

II. Arbeitsintegration im Gastgewerbe 

Die Integration von Menschen mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen in die 

Arbeitswelt ist in der Praxis teilweise mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Das gilt 

insbesondere für Branchen wie das Gastgewerbe, in denen die meisten Tätigkeiten mit hoher  
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körperlicher Belastung verbunden sind. Artikel 12 Absatz 1 des VE-Inklusionsgesetzes ver-

pflichtet die Kantone zur Erstellung von Aktionsplänen, um eine unabhängige Lebensführung 

und Inklusion im Bereich Wohnen und Arbeit zu fördern. Die wirtschaftsrelevanten Aspekte 

solcher Pläne werden häufig ohne ausreichenden Einbezug der betroffenen Branchen entwi-

ckelt. Während Bund und Kantone nur begrenzte Mittel bereitstellen, tragen am Ende die Be-

triebe die Hauptlast, finanziell wie organisatorisch. Betriebe, die sich hier engagieren, über-

nehmen enorme Zusatzkosten, zumal sie bereits bei der Arbeitsmarktintegration anderer be-

nachteiligter Gruppen, wie bspw. von Geflüchteten, gefordert sind. Ihr Engagement hat einen 

hohen gesellschaftlichen Wert. Es erleichtert die Integration auf vielen Ebenen und reduziert 

die Sozialkosten.  

 

Besonders problematisch ist, dass von Betrieben erwartet wird, ungelernte Arbeitskräfte oder 

Personen mit Einschränkungen zu den gleichen Löhnen wie qualifiziertes Fachpersonal zu 

beschäftigen. Für sozial engagierte Arbeitgeber wird Inklusion dadurch zu einer kaum tragba-

ren Belastung: Ungelernte oder Mitarbeitende mit psychischen und körperlichen Beeinträchti-

gungen werden faktisch zu immer teureren Arbeitskräften. Damit Inklusion nicht an der Rea-

lität scheitert, braucht es geeignete Rahmenbedingungen. Der Staat sollte Betrieben, die sich 

im Bereich der Inklusion engagieren, nicht zu hohe Kosten zumuten. Sie müssen finanziell 

wie administrativ spürbar entlastet werden, damit die Integration von Menschen mit Beein-

trächtigungen in den Arbeitsmarkt und ins gesellschaftliche Leben vermehrt gelingt. Davon 

profitieren nicht nur die Betroffenen und die Wirtschaft, sondern auch der Staat und die Steu-

erzahler.  

 

Aus Sicht des Verbandes sind die arbeitsrechtlichen Bestimmungen in der Schweiz bereits 

umfassend und bieten Menschen mit und ohne Behinderungen einen wirksamen Schutz. Das 

Arbeitsrecht stellt dies sicher durch die Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden, das Verbot der 

missbräuchlichen Kündigung sowie durch bestehende Diskriminierungsverbote. Bei der Ar-

beitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen geht es daher nicht darum, das Rad 

neu zu erfinden, sondern bestehende Strukturen gezielt zu optimieren. Entscheidend ist, Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber mit praxisnahen Hilfestellungen zu unterstützen, die Zusam-

menarbeit und Inklusion fördern, anstatt sie mit neuen Auflagen, Pflichten und Sonderrege-

lungen zu belasten, die letztlich die Inklusion behindern können.     

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Haltung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 
Beat Imhof     Severin Hohler  
Präsident     Leiter Politik und Wirtschaft 
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R£PUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Gendve, Ie 15 octobre 2025

Le Conseil d’Etat
3041 -2025 D6partement f6d6ral de I'int6rieur (DFI)

Madame Elisabeth Baume-Schneider
Conseilldre f6d6rale
Inselgasse 1
3003 Berne

Concerne ; contre-projet indirect a 1’initiative pour I’inclusion : proc6dure de
consultation

Madame la Conseilldre f6d6rale,

Nous avons pris connaissance avec int6r6t du contre-projet cit6 sous rubrique et vous
remercions de recueillir l’avis des cantons.

Nous saluons le travail accompli et partageons les principaux objectifs du Conseil f6d6ral, a
savoir de saisir l’opportunit6 de ce chantier 16gislatif pour moderniser notre 16gislation en
mati6re d’inclusion, afin de mieux prendre en consid6ration des droits consacr6s dans la
Convention relative aux droits des personnes handicap6es (CDPH).

Toutefois, a l’instar de la Conf6rence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), nous regrettons de ne pouvoir approuver le contre-projet dans sa version
actuelle. Vous trouverez en annexe les points critiques identifi6s dans ce projet et des
propositions concrdtes pour en faciliter son acceptation.

En vous remerciant par avance de I'attention que vous porterez a notre prise de position,
nous vous prions de croire, Madame la Conseilldre f6d6rale, a I'assurance de notre parfaite
consid6ration .

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

La c+ancelidre { Le pr6sident :

MichdJe 'EI Zayadi Thierry Apoth61oz

Annexe mentionn6e
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Proc6dure de consultation relative au contre-projet indirect a 1’initiative sur I’inclusion

Prise de position du Conseil d’Etat de la R6publique et canton de Gendve

A. Commentaires relatifs a la loi f6d6rale sur I’inclusion des personnes
handicap6es (loi sur I’inclusion)

Nous mesurons la complexit6 inh6rente a la n6cessit6 de r6unir, au sein d’une m6me loi,
une r6ponse a l’initiative sur I’inclusion ainsi qu'a Ia motion CSSS-N 24.3003. Nous
comprenons aussi la difficult6 de coordonner ces travaux avec ceux, lanc6s d6ja en 2023,
visant a r6viser Ia loi sur 1’61imination des in6galit6s frappant les personnes handicap6es
(LHand)

N6anmoins, nous pensons que le Conseil f6d6ral devrait saisir l’opportunit6 offerte par cette
initiative et aborder de manidre coordonn6e l’ensemble de ces chantiers. Notre pays a 6t6
questionn6 sur son absence de strat6gie de mise en muvre de la Convention relative aux
droits des personnes handicap6es (CDPH), absence de strat6gie en partie due a la
r6partition des r61es entre Ies cantons et la Conf6d6ration. En faisant le choix d’un contre-
projet indirect, Ie Conseil f6d6ral 6carte la voie d’une modification constitutionnelle. Or, -cette
voie aurait pr6cis6ment permis de repenser l’ensemble de I’architecture 16gistique en matidre
d’inclusion pour aboutir a une 16gislation plus claire et coh6rente. Nous regrettons ainsi que
le Conseil f6d6ral ait 6cart6 la voie du contre-projet direct.

En outre, nous regrettons que le Conseil f6d6ral ne propose aucune mesure visant a corriger
les 'impacts n6gatifs de sa politique de mise en muvre de I’art. 74 de la loi f6d6rale sur
I’assurance-invalidit6, malgr6 les constats contenus dans Ie rapport du 31 mai 2023 du
Contr61e f6d6ral des finances (CDF-22624). En effet, la pratique de subventionnement en la
matidre de I’Office f6d6ral des assurances sociales, avec des montants qui ne tiennent pas
compte de 1’6volution des besoins et des charges depuis deux d6cennies, contraint de plus
en plus souvent Ies cantons a devoir pallier l’insuffisance de ressources des associations ou
fondations priv6es, ce qui g6ndre un enchev6trement de comp6tences qui met ces entit6s en
difficult6 et menace leurs prestations. L’absence de toute mention de ce probldme dans le
contre-projet indirect et la documentation jointe est a notre sens une lacune importante.

1. Champ d’application personnel et mat6riel

L’initiative vise une mise en muvre de la CDPH entr6e en vigueur en 2014. C’est pourquoi
elle s’applique a tous les domaines de la CDPH et concerne toutes les personnes en
situation de handicap, soit plus de 20% de la population suisse. Au contraire, les dispositions
de la loi sur les institutions destin6es a promouvoir l’int6gration des personnes invalides
(LIPPI), reprises dans le contre-projet, se limitent a la question du logement des personnes
invalides, soit environ 6% de la population suisse. En revanche, la LHand, dont la r6vision a
d6ja fait l’objet d’un message transmis aux Chambres f6d6rales, concerne toutes les
personnes en situation de handicap ainsi qu’un large nombre de domaines d’application.

De notre point de vue, la loi sur I’inclusion, qui se revendique une loi-cadre et une strat6gie
de mise en muvre de la CDPH, ne rend pas justice a cette double ambition. En effet,
s’agissant de son champ d’application mat6riel, elle se concentre sur le logement et reste
trop impr6cise sur les autres domaines de la vie. Certes, les articles 1 a 3 fixent des buts,
objets dt objectifs larges (I’inclusion, la participation a la soci6t6, Ie respect des diff6rences et
l’acceptation des personnes concern6es, mais aussi choisir et g6rer sa propre vie, jouir
d’autonomie). Mais ces objectifs ne sont ensuite pas d6velopp6s et la loi ne propose aucune
mesure ni moyen pour les atteindre, a 1’exception de ceux concernant le logernent et les
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institutions. Vu les nombreuses recommandations de l’ONU et les fortes attentes du public,
illustr6es par le succds de 1’initiative populaire, nous estimons qu’une loi-cadre sur I’inclusion
ne peut se borner a traiter uniquement ces aspects et devrait proposer des mesures dans
1’ensemble des domaines.

Quant a son champ d’application personnel, Ie projet n’indique pas clairement s’iI concerne
I'ensemble des personnes en situation de handicap, ou s’iI se borne a traiter Ia question des
personnes invalides. Le fait que la loi se fonde sur I’art. 112b de la Constitution f6d6rale
semble attester l’ambition restreinte du projet de loi. Nous estimons au contraire qu'une loi-
cadre sur I’inclusion, si elle doit servir d’instrument de mise en euvre de la CDPH, doit viser
I’inclusion de I’ensemble des personnes en situation de handicap, ind6pendamment de leur
invalidit6 au sens de 1’art. 8 de la loi f6d6rale sur la partie g6n6rale du droit des assurances
sociales

A d6faut, la plupart des buts et des objectifs larges d6crits dans la loi, qui doivent viser toutes
les personnes en situation de handicap, devraient plut6t trouver leur place dans la LHand. A
I’inverse, la modernisation de la LIPPI ne doit viser que les prestations destin6es aux
personnes invalides et elle pourrait donG soit rester s6par6e, soit 6tre incluse dans une loi
regroupant toutes les lois pr6cit6es avec des sections sp6ciales ne concernant que les
personnes invalides, si tant est qu’un champ d’application diff6renci6 soit praticable. En effet
et a titre d’exemple, la LHand traite des constructions et des obstacles, que 1’on retrouve a
I’art. 4 al. 3 du projet soumis a consultation.

2. R6partition des taches entre la Conf6d6ration et les cantons

11 est reconnu que la r6partition des taches entre la Conf6d6ration et les cantons dans le
domaine du handicap pr6sente une certaine complexit6. Un contre-projet direct aurait fourni
l’opportunit6 de clarifier cette r6partition. A 1’inverse, Ie contre-projet indirect soumis a
consultation souldve des incertitudes accrues car iI ne clarifie pas suffisamment cette
r6partition, aussi bien dans le domaine de 1’inclusion que dans celui du logement, oLI ces
deux comp6tences interviennent sans d61imitation clairement d6finie. Plusieurs dispositions
de la loi pr6voient que < la Conf6d6ration et les cantons, dans Ie cadre de leurs
comp6tences >, favorisent l’inclusion des personnes concern6es, en particulier dans le
domaine du logement. Malheureusement, la loi ne pr6voit aucune mesure concrdte que la
Conf6d6ration pourrait mettre en muvre pour atteindre ce but. S’agissant des comp6tences
cantonales, Ie projet semble entraTner la disparitjon d’une responsabilit6 importante que leur
confie actuellement l’art. 2 de la LIPPI (voir ci-aprds point 3). Autrement dit, loin de pr6ciser
les comp6tences entre Ies cantons et la Conf6d6ration, Ie projet de loi risque d’aggraver les
ambigu'l't6s existantes.

A l’inverse, une clarification des taches irait 6galement dans le sens des recommandations
de l’ONU auxquelles Ia Suisse devra r6pondre jusqu’en 2028.

3. Modernisation de la LIPPI

Nous saluons la volont6 de la Conf6d6ration de moderniser la LIPPI. Nous relevons toutefois
des manques importants dans le projet de loi s’agissant de la reprise et modernisation des
dispositions de la LIPPI :

a. L’actuel art. 2 LIPPI oblige chaque canton a garantir que les personnes invalides
domicili6es sur son territoire ont a leur disposition des institutions r6pondant ad6quatement a
leurs besoins. Or, cette obligation des cantons ne se retrouve plus dans le projet de loi sur
I’inclusion. En effet, bien que I’art. 4 al. 1 et 2 pr6tende fonder une responsabilit6 de l’Etat a
garantir certaines prestations, cette responsabilit6 incombe de manidre indiscrimin6e a la
Conf6d6ration et aux cantons. Cette nouvelle formulation dissout les responsabilit6s
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cantonales en matidre d'institutions et repr6sente ainsi un recul par rapport a celle figurant
aujourd’hui a 1’art. 2 LIPPI.
Nous sommes de I’avis que cette responsabilit6 de chaque canton, a 1’6gard des personnes
vivant sur leur territoire, doit 6tre maintenue dans la nouvelle 16gislation. En outre, cette
responsabilit6 devrait 6tre comp16t6e par celle de garantir non seulement les prestations en
institutions, mais aussi les prestations ambulatoires ou a domicile. Nous relevons a ce
propos que I’art. 4 al. 5 dans sa formulation, diminue la port6e de 1’art. 112c de la
Constitution f6d6rale, en indiquant que les cantons sont libres de pourvoir a 1’aide et aux
soins a domicile – ce qui peut signifier qu’iIs sont 6galement libres de ne pas y pourvoir.

b. Si nous saluons et partageons largement l’objectif de la Conf6d6ration de garantir un libre
choix du logement et des prestations y reli6es, ce libre choix devrait a notre sens aussi
inclure une notion de proportionnalit6 afin de prendre en compte Ies finances publiques
f6d6rales et cantonales et ne pas promettre ce qu’on ne pourra peut-6tre pas d61ivrer.

c. Nous relevons un d6tail : Ie titre de la section 3 ne correspond pas entidrement a son
contenu, qui aborde 6galement Ia notion de logement en institution. Par ailleurs, ce titre
reprend celui de I’art. 5, ce qui peut pr6ter a confusion.

d. La liste des institutions pouvant 6tre reconnues, pr6sente a 1’art. 6 al. 2, devrait aussi
inclure les prestations d’accompagnement socio-6ducatif a domicile ainsi que les centres de
formation adapt6s. En outre, Ie projet devrait proposer une d6finition pr6cise des prestations
ambulatoires, 6voqu6es a 1’art. 4, al. 4 sans 6tre clairement d6finies.

e. Nous observons que le projet de loi reprend a son art. 7, en les enrichissant quelque peu,
les conditions de reconnaissance des institutions figurant aujourd’hui a 1’art. 5 LIPPI. A ce
propos, nous saluons l’ajout de la lettre c, mais aurions pr6f6r6 une formulation 6voquant
non seulement les besoins mais aussi le projet de vie des personnes concern6es, de
mani6re a mieux tenir compte des droits ancr6s dans la CDPH.

f. De m6me, nous estimons qu’iI est important que I’art. 7 let. fsoit scind6 de manidre a isoler
dans une lettre sp6cifique l’obligation, pour 1’institution, de :

< garantir aux personnes concern6es une protection contre les abus, notamment sexuels, et
les mauvais traitements, en portant une attention particulidre aux enfants ainsi qu’aux
femmes ».

Actuellement, ce point n’est qu’incidemment mentionn6 en fin de la lettre f. Or, iI se distingue
notamment des droits de la personnalit6 mentionn6s a la lettre f dans le sens oLI des abus
sexuels reldvent du domaine p6nal et rev6tent ainsi une importance justifiant l’ajout d’une
lettre s6par6e.

En outre, ce positionnement incident en fin d’article s’est av6r6 insuffisant en pratique. En
effet, la question de la protection contre les abus n’est actuellement pas trait6e de manidre
ad6quate et doit imp6rativement 1’6tre dans Ie cadre de la r6vision en 2025, conform6ment
aux obligations d6coulant de la CDPH et a la lumidre des statistiques frangaises sur les
6tablissements d’h6bergement pour personnes ag6es d6pendantes. Ces donn6es ont
d6montr6 que les femmes ont 6t6 victimes d’agressions sexuelles de la part de trois
cat6gories de personnes : d’autres r6sidents, Ie personnel et les visiteurs. Or, iI est
vraisemblable que cette prob16matique concerne tout autant Ies institutions pour personnes
en situation de handicap en Suisse. N6anmoins, a ce jour, aucun dispositif sp6cifique et
syst6matique n’a 6t6 mis en place pour r6duire ces risques, mais surtout, aucune avanc6e
ne pourra 6tre attendue sans I’introduction d’une disposition expresse a cet effet.

Enfin, la m6me prob16matique se posera dans Ie cadre du d6veloppement du logement
autonome avec prestations ambulatoires. II conviendra donc que la Conf6d6ration et les
cantons intdgrent aussi cette exigence de protection dans la mise en muvre de ces
nouvelles forrnes d’accompagnement.
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g. Nous recommandons l’ajout du terme « r6gulier > au contr61e pr6vu a 1’art. 8 al. 1, afin de
garantir une am61ioFation tangible des conditions pour les personnes en situation de
handicap.

Ce point nous paraTt d’autant plus important que les moyens financiers n6cessaires a un
v6ritable libre choix de logement hors institution ne sont pas encore garantis.

h. En pratique, Ie retrait de reconnaissance s’avdre trds difficile pour des raisons que vous
pouvez ais6ment imaginer. It serait dorIC recomrnand6 de pr6ciser a l’art. 8 al. 3 que, si les
conditions de reconnaissance ne sont pas respect6es, Ie canton comp6tent peut pr6voir un
r6gime de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait partiel ou total de la reconnaissance
donnant droit a 1’exploitation d’un 6tablissement.

i. L’art. 7 let. h propose de remplacer Ia notion actuelle de < r6mun6ration » des personnes
invalides travaillant en atelier, par celle de < salaire convenable ». Bien que nous
comprenions et partagions l’intention louable de valoriser l’activit6 des personnes
concern6es, nous estimons que cette formulation peut pr6ter a confusion.

En effet, dans Ie cadre de la jurisprudence et de la doctrine d6velopp6es ces dernidres
ann6es, la notion de r6mun6ration convenable s’est progressivement rapproch6e de celle
d’un gain suffisant pour permettre a la personne de vivre d6cemment. S’agissant toutefois de
personnes b6n6ficiaires de rentes partielles ou compldtes de I’assurance-invalidit6 et, dans
la plupart des cas, de prestations comp16mentaires, la r6mun6ration des activit6s d6ploy6es
en emploi accompagn6 ne peut pas avoir la m6me cons6quence. En effet, si les emplois
adapt6s et accompagn6s remplissent une mission sociale essentielle qui est d’offrir a des
personnes en situation de handicap un cadre professionnel valorisant et inclusif, en tenant
compte de leurs besoins sp6cifiques, iI est toutefois important de souligner que ces postes
se distinguent fondamentalement de l’emploi ordinaire. IIs ne component ni les m6mes
devoirs, ni les m6mes contraintes, ni les m6rnes responsabilit6s, ni les m6mes exigences en
terrnes de productivit6 et de continuit6.

Dans ce contexte, la diff6renciation salariale n’a pas pour but de d6valoriser ces activit6s,
mais de reconnaTtre la sp6cificit6 de l’emploi accompagn6 et adapt6, et d’assurer un
6quilibre juste entre inclusion, soutien et 6quit6 envers l’ensemble des travailleurs.

La r6mun6ration du travail accompagn6 doit ainsi prendre dOment en consid6ration l’apport
6conomique mais aussi le besoin d’accompagnement en emploi. En outre, Ie droit aux
prestations sociales, en particulier a la rente AI et aux prestations comp16mentaires, doit
6galement 6tre pris en consid6ration et la r6mun6ration accord6e dans ces emplois ne doit
pas fragiliser ce droit. Nous ne doutons pas que ce ne soit pas I’intention du Conseil f6d6ral.
Nous l’invitons dorIC a revoir cette formulation de manidre a lever toute ambiguTt6 a ce
propos

II convient dans tous Ies cas que le Conseil f6d6ral pr6cise que la r6mun6ration de ces
personnes 6chappe aux minimaux fix6s par les conventions collectives de travail, les
contrats-types de travail ou les salaires minimaux pr6vus dans le droit cantonal.

A d6faut, cela pourrait 6videmment avoir de graves cons6quences sur l’emploi actuel et futur
des personnes en situation de handicap.
j. Enfin, s’agissant de I’art. 10 al. 4 qui reprend l’actuel art. 8 LIPPI, iI devrait a notre sens
toucher autaht les subventions de fonctionnement que les subventions d’investissement.
Dans les deux cas en effet, iI importe que le droit cantonal pr6cise les droits et conditions
li6es a ces droits, afin d’assurer une 6galit6 de traitement.
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4. Mise en @uvre de la loi

Le projet de loi ne pr6voit aucune obligation, pour la Conf6d6ration, de mettre en @uvre les
bases n6cessaires a la r6alisation des objectifs de la loi. En effet, seuls Ies cantons sont
vis6s a l’art. 11 al. 1.

Si la Conf6d6ration est certes mentionn6e aux al. 3 et 4, iI s’agit uniquement des mesures
d6ja pr6vues par la pr6sente loi et donc celles en lien avec le logement puisqu’aucune autre
mesure n’est pr6sente.

Or, noug estimons que tant la Conf6d6ration que les cantons doivent mettre en auvre
I’inclusion, tel que cela ressort de la CDPH et des nombreuses recommandations de l’ONU
rendues en 2022.

5. Plans d’action cantonaux

a. La loi pr6voit que seuls Ies cantons doivent adopter des plans d’action. Or, nous sornrnes
d’avis que la Conf6d6ration devrait 6galement adopter de tels plans. Ainsi, nous pensons
qu’une coordination de ces plans d’action doit a tout le moins s’effectuer.

b. Nous estimons qu’une loi-cadre ne devrait pas se limiter a pr6voir un plan d’action dans
seulement deux domaines, alors que la CDPH, en vigueur depuis onze ans, couvre un
spectre de domaines beaucoup plus large. Cela aurait aussi pour effet de limiter et ralentir
1’61an actuel des cantons.

Tous les domaines ne peuvent certes pas 6tre trait6s en m6me temps. Cependant, la
Conf6d6ration ne doit pas non plus les limiter exhaustivement dans une loi qui ne sera pas
modifi6e dans un avenir proche.

6. Participation des personnes en situation de handicap aux domaines les concernant

En tant que loi-cadre et afin de mettre en @uvre la CDPH, iI manque une obligation de
consultation syst6matique des personnes concern6es. En effet, cette notion n’est li6e qu'au
logement et au travail alors qu’elle devrait 6tre pr6sente dans tous les domaines concernant
les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, cette obligation n’est pas uniquement utile pour les personnes concern6es. Elle
peut aussi et souvent 6viter des frais supp16mentaires sup6rieurs a ce qui aurait 6t6 d6pens6
si les pr6occupations des personnes concern6es avaient 6t6 prises en compte a temps dans
les processus de d6cision.

7. Droits subjectifs

Si les droits de recours des organisations sont pr6vus contre les d6cisions de
reconnaissance des institutions, iI devrait en 6tre de m6me pour les autres domaines de la
loi. En effet, nous estimons que des droits similaires a ceux pr6vus par la LHand doivent 6tre
instaur6s. A d6faut, la mise en muvre de la loi deviendrait a16atoire. Dans ce cadre, iI est
6galement n6cessaire de pr6voir un alldgement du fardeau de la preuve pour les personnes
concern6es.

Ces aspects nous questionnent ainsi a nouveau sur une fusion potentielle d’une partie, voire
de la totalit6, avec la LHand.
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B. Commentaires relatifs a la r6vision partielle de la loi sur I’assurance-invalidit6
(LAI)

Nous soutenons globalement Ies modifications propos6es a la LAI. Toutefois, dans Ie cadre
des objectifs de la loi sur I’inclusion, nous estimons que d’autres ajustements devraient
6galement 6tre envisag6s dans le contre-projet a 1’initiative. Cela apparaTt d’autant plus
n6cessaire que la loi sur I’inclusion d6finit principalement des objectifs g6n6raux, sans entrer
dans les d6tails, a l’exception du domaine du logement.

Nous regrettons par ailleurs, comme indiqu6 en introduction, que le Conseil f6d6ral ne
propose aucune mesure visant a corriger Ies impacts n6gatifs de sa politique de mise en
muvre de 1’art. 74 de la loi f6d6rale sur I’assurance-invalidit6, malgr6 les constats contenus
dans Ie rapport du 31 mai 2023 du Contr61e f6d6ral des finances (CDF-22624).

8. Moyens auxiliaires

Nous soutenons Ia modification propos6e relative au retrait de la subsidiarit6 pour les
proc6dures d’adjudications lors de l’achat de moyens auxiliaires

N6anmoins, nous ne comprenons pas si cette possibilit6 de faire baisser Ies prix aura
effectivement et concrdtement pour cons6quence d’61argir l’octroi de ces moyens auxiliaires.
Si c’est Ie cas, nous pensons qu’iI faudrait l’expliquer plus pr6cis6ment et donner des
garanties budg6taires.

En outre, nous estimons que le plafond pour les services de tiers, notamment ceux
concernant l’interpr6tation en langue des signes, devrait 6tre relev6 pour permettre un
v6ritable exercice de la profession. En effet, iI est aujourd’hui insuffisant dans de tels cas.

Enfin, l’accds aux appareils auditifs dans le domaine de 1’AVS et I’AI pourrait 6tre 61argi en
abaissant le seuil de financement de tels appareils et en permettant aux personnes
concern6es de mieux comprendre les diff6rents produits disponibles et leur co0t.

9. Etendue de la contribution d’assistance

Nous saluons et partageons Ia volont6 de la Conf6d6ration d’61argir Ia contribution
d’assistance de I’AI aux personnes dont la capacit6 d’exercice des droits civils est restreinte.

a. Toutefois, selon notre compr6hension, 1’61argissement propos6 semble difficilement
applicable dans la pratique, dans la mesure oLI les personnes concern6es devraient devenir
des employeurs pour en b6n6ficier. Or, cette situation requiert des comp6tences sp6cifiques
et g6ndre une charge administrative importante, peu compatibles avec une capacit6
d’exercice des droits civils limit6e. II conviendrait donc soit de supprimer cette obligation pour
ces personnes, soit de permettre a des proches de les repr6senter ou de pouvoir s’y
substituer en qualit6 d’employeurs.

b. Un certain nombre de personnes souffrant d’un handicap psychique ne disposent pas de
rente Al. En 1’absence de cette rente, nous comprenons qu’elles n’ont pas droit a 1’allocation
pour impotent destin6e a l’accompagnement dans les actes ordinaires de la vie, et ne
remplissent donc pas I’une des conditions pour b6n6ficier de la contribution d’assistance.

Or, iI est essentiel que ces personnes puissent recevoir une aide minimale permettant leur
maintien dans un cadre de vie autonome. Un octroi en temps utile permettrait en outre
d’6viter que ces personnes se retrouvent dans la n6cessit6 de solliciter ult6rieurement une
rente Al

A ces fins, iI nous semble important de supprimer Ia condition du droit a la rente pr6sente a
I’art. 42 al. 3, deuxidme phrase, LAI ou de trouver une autre solution qui laisse une marge de
manmuvre a 1’AI pour pouvoir entrer en matidre.
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c. Dans le m6me sens, iI semble que les personnes adultes sourdes et malentendantes n’ont
pas toujours droit a une allocation pour impotent, ce qui ne leur permet pas toujours d’obtenir
une contribution d’assistance.

Etant donn6 leurs besoins, iI nous semble appropri6 de rem6dier a cette restriction
certainement non souhait6e.

d. La difficult6 a recruter des assistantes et des assistants, ainsi que leurs absences
fr6quentes, doit justifier que l’emploi de membres de la famille et de proches puisse 6tre
autoris6, tout en encadrant ce droit par voie r6glementaire afin d’6viter des abus.

Pour les marrIes raisons, iI serait 6galement pertinent d’envisager un 61argissement du cercle
des employeurs au-deli des personnes physiques.
e. L’instrument d’6valuation des besoins FAKT, pr6sent dans la circulaire sur la contribution
d’assistance, semble avoir 6t6 conQU avec un biais visant principalement Ie handicap
physique. Cet instrument devrait ainsi 6tre reformu16 afin qu’iI soit adapt6 a tous les
handicaps reconnus depuis, tels que les handicaps sensoriels et cognitifs.

10. Projets-pilotes

Nous soutenons 1’61argissement des projets-pilotes permettant de favoriser le logement
autonome.

Dans ce cadre, nous relevons simplement qu’iI faudrait impliquer Ies offices Al lors de leur
autorisation et de leur planification.
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Eidgenössisches Departement
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3003 Bern

Glarus, 30. September 2Q25
Unsere Ref:2025-173 / SKGEKO.4967

Vernehmlassung i. S. Eidgenössische Volksinitiative <<Für die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative)> und indirekter Gegenvorschlag

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men:

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Kanton Glarus teilt das wichtige Anliegen, Benachteiligungen, denen Menschen mit einer
Behinderung ausgesetzt sind, zu beseitigen. Die Landsgemeinde des Kantons Glarus hat
dazu in diesem Jahr ein zeitgemässes Selbstbestimmungs- und Teilhabegesetz erlassen,
welches die Förderung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft bezweckt.

Der Kanton Glarus lehnt die lnklusions-lnitiative ab. Die mit der lnklusions-lnitative geforderte
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen in al-
len Lebensbereichen ist zwar ein erstrebenswertes Ziel, aber in dieser Absolutheit weder
umsetzbar noch sachgerecht. Sie würde enorme finanzielle und personelle Ressourcen bin-
den, auch wenn ein Anspruch auf die erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmass-
nahmen gemäss dem lnitiativtext im neuen Artikel 8a Absatz 1 der Bundesverfassung nur im
Rahmen der Verhältnismässigkeit besteht.

Der Kanton Glarus lehnt auch den indirekten Gegenvorschlag zur lnklusions-lnitiative ab. Die
Umsetzung des Gegenvorschlags dürfte ebenfalls kaum finanzierbar sein. Zudem schafft der
Gegenvorschlag erhebliche Unklarheiten bezüglich der föderalen Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen. Die mit der Einführung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) im Jahr
2008 erfolgte Aufgabenentflechtung in diesem Bereich würde zumindest teilweise wieder
rückgängig gemacht. Dies steht in offensichtlichem Gegensatz zum aufgenommenen Projekt
Entflechtung 27, welches klare Aufgabenteilungen zwischen dem Bund und den Kantonen
und damit genau das Gegenteil des indirekten Gegenvorschlags bezweckt.

793 / 2614



2. Verflechtung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen
bleibt bestehen

Der indirekte Gegenvorschlag verpasst die Chance für eine grundlegende Weichenstellung
und die Klärung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Der Geset-
zesvorschlag, inklusive der Aufhebung des IFEG, schafft aus kantonaler Sicht neue Fragen
und Unsicherheiten. Dies ist gerade auch im Hinblick auf das Projekt Entflechtung 27 bedau-
erlich.

Aktuell befinden sich zudem das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), das lnvaliden-
versicherungsgesetz (lVG), das Bundesgesetz über die lnstitutionen zur Förderung der Ein-
gliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie das Bundesgesetz über Ergänzungsleistun-
gen (ELG) gleichzeitig in Revision oder Vorbereitung. Aus Sicht des Kantons Glarus fehlt
eine horizontale Abstimmung zwischen diesen zentralen Erlassen, was eine kohärente Wei-
terentwicklung der Schweizer I nklusionspolitik verhindert.

3. IFEG nicht modernisiert

Der Kanton Glarus begrüsst grundsätzlich das Vorgehen, die Komplexität der Gesetzgebung
zu reduzieren und das IFEG in das neue Rahmengesetz zu integrieren. Jedoch lehnen wir
ab, wie die Bestimmungen des IFEG ins neue Rahmengesetz übernommen und enueitert
wurden. Die konkrete Umsetzung im indirekten Gegenvorschlag lässt die erhoffte Moderni-
sierung des IFEG vermissen. Ferner werden die Leistungen des Bundes und der Kantone
nicht ausreichend definiert bzw. auseinandergehalten.

4. lnstrument der kantonalen Aktionspläne zu starr

Gemäss Artikel 12 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Menschen mit
Behinderungen wird jeder Kanton dazu verpflichtet, einen Aktionsplan zur Förderung der un-
abhängigen Lebensführung und der lnklusion der betroffenen Personen in den Bereichen
Wohnen und Arbeit zu erstellen. Statt kantonaler Aktionspläne spricht sich der Kanton Glarus
für eine nationale Strategie aus, in der sich Bund, Kantone und Betroffenenorganisationen
gemeinsam auf strategische Ziele und Massnahmen einigen. Diese nationale Strategie soll
die taktische Ausrichtung für eine bestimmte Periode vorgeben und Massnahmen für ver-
schiedene Akteure enthalten. Die Kantone wären dann frei, mit welchen lnstrumenten sie die
Umsetzung der Massnahmen in kantonaler Zuständigkeit an die Hand nehmen. So hat der
Kanton Glarus wie enrvähnt bereits ein Selbstbestimmungs- und Teilhabegesetz erlassen.

5. Ungeklärte Finanzierung

Die in Artikel 1 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Menschen mit Be-
hinderungen postulierten Ziele, namentlich, dass sämtliche von Artikel 112b der Bundesver-
fassung erfassten Personen ihre Lebensführung selbst wählen, alle ihr Leben betreffenden
Entscheidungen selbst treffen, voll an der Gesellschaft teilhaben und selbstbestimmt leben
können, sind achtenswert. Die Formulierungen im Zweckartikel des Gesetzes sind aber sehr
weitreichend und zu absolut gesetzt. Eine Umsetzung würde umfangreiche Massnahmen
und einen entsprechend massiven Mitteleinsatz erfordern, welchen der Kanton Glarus kaum
tragen könnte.
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6. Fazit

Der indirekte Gegenvorschlag zur lnklusions-lnitiative leidet an massiven Schwächen, wes-
halb wir diesen ablehnen. Mit dem indirekten Gegenvorschlag werden zusätzliche Unklarhei-
ten bei der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen geschaffen, anstatt die Zuständig-
keiten zu schärfen. Nicht ausreichend geklärt sind zudem die Kosten für die Umsetzung des
indirekten Gegenvorschlags und deren Finanzierung.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundli Grüsse

F Regierungs

/1
Landammann

E-Mail an (PDF- und Word-Version): ebgb@gs-edi.admin.ch

72'
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Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur 
Inklusions -Initiative  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions -Initiative Stellung zu nehmen.  Der Verein Glaube und Behinderung  ist eine 
Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA). Unser Tätigkeitsfokus liegt auf der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kirchlichen Leben (Gottesdienste, Seelsorge, 
Gemeindearbeit). Zwar adressiert der vorliegende Gege nvorschlag Kirchen nicht explizit; dennoch 
beeinflussen die vorgesehene n Regelungen unmittelbar, ob und wie Menschen mit Behinderung am 
kirchlichen Leben teilhaben können. Wir konzentrieren uns deshalb in unserer Stellungnahme auf die 
Bestimmungen, welche Einfluss auf die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Kirchen haben  und 
unterstützen ansonsten  die Stellungnahme von Agile.  

1. Zusammenfassende Beurteilung  

Der vorgelegte VE -InG ist in seiner derzeitigen Fassung zu eng, zu unverbindlich und in Teilen rückschrittlich. 
Er fokussiert de facto weitgehend auf institutionalisiertes Wohnen und übernimmt Elemente des IFEG ohne 
einen echten Paradigmenwechsel hin zu selbstbestimmten, ambulante n Unterstützungsformen. Damit 
verfehlt er das Ziel eines echten Inklusionsrahmengesetzes.  

2. Relevanz für Kirchen und religiöse Teilhabe  

Kirchliches Leben ist öffentlich zugänglich – Gottesdienste, Seelsorge, Jugend - und Seniorenarbeit sind 
Angebote, die Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt nutzen können müssen. Unsere Erfahrung 
zeigt: Personen, die in Institutionen leben, sind häufig vom religiösen Leben ausgeschlossen, weil Personal 
oder Assistenz zu den Zeiten (z. B. Sonntagmorgen) fehlt. Barrieren in Gebäuden  und fehlende Assistenz -
Leistungen verhindern eine regelmässig e Teilnahme am Gemeindeleben . Das revidierte BehiG (Teilrevision) 
betont bereits, dass Kirchen als öffentlich zugängliche Anbieter einzubeziehen sind . Wir erwarten, dass das 
Inklusionsrahmengesetz diese Praxis stärkt, nicht unterläuft.  
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3. Kernpunkte aus unserer Perspektive  

a. Selbstbestimmung über Wohnform ist Teilhabebedingung  
Wer seine Wohnform und seinen Wohnort selbst wählen kann, hat grössere Chancen, eigenständig 
an Gottesdiensten und kirchlichen Angeboten teilzunehmen. Institutionelles Wohnen schränkt 
aufgrund fixer Tagesstrukturen, Anwesenheitsregeln und Abhängigkeit vom Personal die religiöse 
Teilhabe systematisch ein. Das VE -InG muss den Vorrang selbstbestimmten Wohnens gesetzlich 
verankern und eine Übergangs -/Deinstitutionalisierungs -Strategie vorsehen.  

b. Assistenz als Schlüssel zur Teilhabe  
Persönliche Assistenz ist eine zentrale Voraussetzung für freie Teilnahme am kirchlichen Leben. Der 
Entwurf zur IVG-Teilrevision bleibt in wichtigen Punkten unzureichend: Zugangsbeschränkungen, 
ungenügende Bedarfsabklärung (FAKT), ungenügende Stundensätze und administrative Hürden 
verhindern, dass Assistenz die erhoffte Wirkung erzielt.  

c. Zielgruppendefinition: nicht nur «Invalide»  
Der VE-InG darf nicht auf «Invalide» gemäss Art. 112b BV (IV -Rentner*innen) beschränkt bleiben. 
Eine enge Definition würde gro sse Gruppen mit Behinderungen ausschliessen (z. B. Menschen mit 
chronischen Erkrankungen, Personen ohne IV -Leistungen, viele Kinder und Studierende). Das 
Gesetz muss sich am BehiG / UNO -BRK-Begriff orientieren.  

d. Rahmengesetz: ausbaubar, nicht beschränkend  
Ein Rahmengesetz muss von Beginn an ausbaubar sein und Querschnittsbestimmungen enthalten, 
die eine systematische Ausweitung auf Bildung, Arbeit, Mobilität, Kultur und Religion erlauben. Die 
schlichte Übernahme des IFEG in den VE -InG ist kein Fortschritt, sondern zementiert segregative 
Strukturen. 

e. Verbindliche Umsetzungsinstrumente fehlen  
Es fehlen: verbindliche Aktionspläne, Monitoring, eine periodische Überprüfung der 
Gesetzgebung, und eine unabhängige Monitoring -Stelle gemäss Art. 33 UNO -BRK. Ebenso sollen 
EBGB-Kompetenzen gestärkt werden (ggf. Überführung in Bundesamt), damit Bund und K antone 
koordiniert handeln. Ohne diese organisatorischen Vorkehren bleiben Formulierungen 
wirkungslos.  

4. Konkrete Forderungen  

a. Persönlicher Geltungsbereich: Das Inklusionsrahmengesetz ist so zu formulieren, dass es für alle 
Menschen mit Behinderungen im Sinne der UNO -BRK und des BehiG gilt; Verweis auf Art. 112b BV 
ist zu streichen. 

a. Rahmen und Ausbaubarkeit:  Das InG muss klare Bestimmungen enthalten, die eine schrittweise 
Ausweitung auf Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität, Kultur und Religion ermöglichen; Wohnen 
darf nicht isoliert bleiben.  

b. Selbstbestimmtes Wohnen und  Deinstitutionalisierung:  Verbindliche Rechtsgrundlage für das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts; Institutionelles Wohnen ist subsidiär und 
zeitlich befristet zu regeln; klare Übergangspläne und Ressourcen -Umlenkung zu ambulanten 
Diensten sind vorzusehen.  

c. Keine blosse Übernahme des IFEG:  Der 4. Abschnitt (Institutionen) ist grundlegend zu 
überarbeiten; IFEG-Bestimmungen dürfen nicht unverändert in das InG übernommen werden.  

d. Assistenz: Zugang und  Leistungen erweitern:  
- Assistenzbeitrag für Personen mit Hilflosenentschädigung auch aus Unfall -
 /Militärversicherung bzw. AHV -Hilflosenentschädigung öffnen.  
- Menschen mit psychischen Behinderungen ohne IV -Rentenanspruch sowie Minderjährige
 besser einbeziehen.  
- Aufhebung/Anpassung ungerechter Anrechnungen (z. B. Hilflosenentschädigung) und 
 Erhöhung der Stundenansätze.  

e. FAKT und Bedarfsabklärung:  FAKT ist unter Einbezug von Verbänden anzupassen, so dass 
individuelle, lebenslagenorientierte Bedarfe (z. B. Sinnes -, kognitive, psychische Behinderungen) 
korrekt erfasst werden; IVV und KSAB sind entsprechend zu ändern.  
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f. Erweiterung Kreis Assistenzleistender:  Angehörige in gerader Linie und Lebenspartner /innen 
sollen als Assistenzleistende zugelassen und vergütet werden . 

g. Administrative Entlastung und  Unterstützungsangebote:  Einführung verbindlicher 
Unterstützungs - und Beratungsangebote (z. B. Mandats -/Lohnadministration), barrierefreie 
Abrechnungsinstrumente und Prüfung einer Vertragsform, die Weisungsrecht der 
Assistenznehmenden wahrt.  

h. Verbindliche Umsetzungsinstrumente:  Verankerung von Planungs - und Berichtspflichten (z. B. 
Aktionspläne, Initialprüfung der Gesetzgebung alle 5 Jahre), Ausbau des EBGB (ggf. Bundesamt) 
und Schaffung einer unabhängigen BRK -Monitoringstelle.  

i. Kirchen - und  Gebäudegestaltung:  Klarstellen, dass Kirchen und religiöse Anbieter als öffentliche 
Dienstleister unter die Regelungen fallen; im Baubereich Übergangsfristen/ -lösungen für 
denkmalgeschützte Gebäude verankern, sodass Barrierefreiheit praktisch erreicht wird.  

j. Rechtsdurchsetzung:  Verankerung von individuellen Rechtsansprüchen, Verbandsklagerechten, 
Beweislasterleichterungen und unentgeltlichen Verfahren zur Rechtsdurchsetzung im InG 
(ergänzend zum BehiG).  

 

Als Verein Glaube und Behinderung fordern wir von der Schweiz, dass sie endlich konkrete Massnahmen für 
die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung  in allen Lebensbereichen ergreift, zu welcher sie sich mit der 
Unterzeichnung der UNO -Behindertenrechtskonvention (UNO -BRK) verpflichtet hat. Ein wirksames 
Inklusionsrahmengesetz muss deshalb verbindlich, umfassend und umsetzbar sein.  

Wir bitten Sie, unsere Anregungen zu berücksichtigen und stehen für Rückfragen oder die Konkretisierung 
von Formulierungen gern e zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse  
 
 

Simone Leuenberger , Präsidentin  Markus Zuberbühler,  Geschäftsleiter  
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum indirekten Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» Stellung zu beziehen. Nachfolgend finden Sie unsere 
Einschätzungen und Überlegungen zur Vernehmlassungsvorlage.

Die GLP setzt sich dafür ein, dass Menschen mit körperlichen, geistigen 
oder psychischen Beeinträchtigungen in sämtlichen Lebensbereichen 
möglichst autonom und selbstbestimmt leben können. Die Gleichstellung 
und aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ist 
ausdrückliches Ziel der grünliberalen Politik. Wir begrüssen deshalb, dass 
der Bundesrat mit einem indirekten Gegenvorschlag die Anliegen und Ziele 
der Inklusionsinitiative umsetzen will. Wir sind aber der Ansicht, dass der 
Vorentwurf das Ziel, eine gemeinsame Stossrichtung von Bund und 
Kantonen für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen vorzugeben, 
verfehlt. Im Hinblick auf die Beratung in den eidgenössischen Räten fordern 
wir den Bundesrat auf, die Vorlage folgendermassen zu überarbeiten: 

•Fehlendes Gesamtkonzept: Der Entwurf für ein Bundesgesetz über die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen eignet sich in der vorliegenden 
Form nicht für eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen für eine 
zeitgemässe Politik im Bereich Inklusion. Der Bundesrat verpasst die 
Chance, in diesem Bereich ein Gesamtkonzept vorzulegen. Problematisch 
ist dabei auch der sehr enge Behinderungsbegriff, der sich nur auf 
Personen mit einer IV-Leistung begrenzt – im Gegensatz zur 
weitergehenden und für ein Rahmengesetz angemessenen Definition im 
Behindertengleichstellungsgesetz. 

•Zu enger Geltungsbereich: Die Inklusionsinitiative verlangt eine rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und 
Menschen ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen. Der 
Gegenvorschlag fokussiert aber mit dem Bundesgesetz über die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen einzig auf den Bereich Wohnen und auch 
in diesem Bereich ist er unbefriedigend: Im Vorentwurf des 
Rahmengesetzes fehlt der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der 
Wohnform und die Niederlassungsfreiheit zu gewährleisten. Dies, obwohl 
das Parlament den Bundesrat mit der überwiesenen Motion 24.3003 klar 
damit beauftragt hat, das heutige Rahmengesetz (Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; 
IFEG) zu modernisieren und Wahlfreiheit bezüglich des Wohnorts und der 
Wohnform zu schaffen. 

•Ungenügende Massnahmen: Der zweite Teil des Gegenvorschlags bietet 
mit der Teilrevision des Invalidenversicherungsgesetzes IVG keine Antwort 
für die Realisierung der gesetzten Ziele (Beispiel: für selbstbestimmtes 
Wohnen braucht es ambulante Unterstützungsleistungen). Ein besserer 
Zugang zum Assistenzbeitrag und zu Hilfsmitteln ist jedoch erforderlich für 
ein selbstbestimmtes Leben in den Bereichen Wohnen und Arbeit. Auch 
hier braucht es deutliche Verbesserungen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung 
unserer Anmerkungen. Bei Fragen stehen Ihnen die Unterzeichnenden 
sowie unser zuständiges Fraktionsmitglied, Nationalrat Patrick Hässig, 
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Jürg Grossen Noëmi Emmenegger
ParteipräsidentGeschäftsführerin der Bundeshausfraktion

Anhang

800 / 2614



3 / 3Eingereicht am 16.10.25, 16:38

Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung
Vgl. Ausführungen zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Anhang
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Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
3003 Bern 
 

Per E-Mail an: 

ebgb@gs-edi.admin.ch  

 

Eidgenössische Volksinitiative "Für die Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderungen (Inklusions-Initiative)" und indirekter Gegenvorschlag 

Vernehmlassung 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. Juni 2025 in erwähnter Sache und be-

danken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Zur Vorlage nehmen wir wie folgt 

Stellung.  

 

1.  Allgemeine Bemerkungen 

In Art. 8 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV; SR 101) besteht heute ein Gesetzesauf-

trag, um Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor-

zusehen. Diesem Gesetzgebungsauftrag ist der Bund mit dem Bundesgesetz über 

die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG; 

SR 151.3) nachgekommen. Die Initiative will diese Bestimmung aufheben und statt-

dessen einen neuen Artikel in der BV verankern. Dieser sieht in seinem Absatz 1 

ebenfalls einen Gesetzgebungsauftrag vor, nach welchem eine rechtliche und tat-

sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen 
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sichergestellt werden soll. In diesem Punkt unterscheidet sich die neue Bestimmung 

nicht vom bestehenden Art. 8 Abs. 4 BV. Neu ist, dass die Verfassungsbestimmung 

den Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Verhältnismässigkeitsgrundsat-

zes Ansprüche auf die erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen 

einräumt.  

Absatz 2 der neuen Bestimmung räumt Menschen mit Behinderungen das Recht ein, 

ihre Wohnform und ihren Wohnort frei zu wählen. Auch hierfür soll ein Anspruch auf 

die erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen geschaffen werden. 

Dies geht weiter als der heutige Art. 112b BV, welcher es dem Bund und den Kanto-

nen erlaubt die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen durch Geld oder 

Sachleistungen zu fördern, resp. mit Beiträgen an den Bau und Betrieb von Institutio-

nen zum Wohnen und Arbeiten. Da die neuen Verfassungsbestimmungen jedoch 

konkret umgesetzt werden müssten, bliebe auch bei Annahme der Initiative keine an-

dere Möglichkeit, als diese mittels eines Gesetzes umzusetzen. Eine direkte Anwen-

dung der Bestimmungen ist im Vollzug nicht praktikabel, da diese zu offen formuliert 

sind und auch auf das Gesetz als Grundlage Bezug nehmen, sodass eines zu erlas-

sen sein wird.    

 

2. Bemerkungen zur «Inklusions-Initiative» 

Der Initiativtext ist sehr allgemein gehalten. Es wird nicht genauer ausgeführt, womit 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erreicht werden soll. Eine ähnliche 

Grundlage ist bereits heute in Art. 8 Abs. 4 BV enthalten. Änderungen auf Verfas-

sungsebene allein führen zu keinen Verbesserungen im Alltag der Menschen mit Be-

hinderung. Die neue Verfassungsbestimmung müsste wiederum auf Gesetzesstufe 

konkretisiert werden. Die Regierung lehnt die «Inklusions-Initiative» daher ab. 

 

3. Bemerkungen zum indirekten Gegenvorschlag 

Einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe erachten wir als richtigen Weg, 

um das Anliegen der Inklusion von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Den 

vorliegenden Vorschlag des Bundesrats lehnen wir jedoch ab. Er bleibt inhaltlich zu 

eng gefasst und greift zentrale Anliegen der Kantone sowie der Menschen mit Behin-

derungen nicht ausreichend auf.  

Der indirekte Gegenvorschlag ist daher zur Überarbeitung zurückzuweisen. Mit dem 

neuen Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderung sollen die 
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Grundsätze für sämtliche relevanten Lebensbereiche angelegt sein und eine spätere 

Erweiterung und Präzisierung verschiedener Bereiche ermöglichen. Der bundesrätli-

che Gesetzesentwurf legt den Schwerpunkt hingegen auch im programmatischen 

Teil zu sehr auf den Bereich Wohnen. Dies stellt die Kantone vor die Herausforde-

rung, dass kantonale Gesetzgebungen im Behindertenbereich, die vielerorts bereits 

weitergehende kantonale Regelungen vorsehen, ausgebremst werden könnten. Ein 

zu eng gefasstes Bundesgesetz kann bestehende, umfassendere kantonale Gesetze 

und Aktionspläne politisch zurückwerfen. Vielmehr muss der nationale Rechtsrahmen 

Raum für unterschiedliche Geschwindigkeiten und Umsetzungsstrategien der Kan-

tone lassen und eine konstruktive Abstimmung zwischen Bundesgesetz und kanto-

naler Umsetzung sicherstellen. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

     

   Marcus Caduff  Daniel Spadin 
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Lausanne, 6. octobre 2025 
 
 

Réponse à la consultation «Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale ‹Pour l'égalité des personnes 
en situation de handicap› (Initiative pour l'inclusion)» 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donné l’opportunité de nous exprimer dans le cadre de la procédure de 
consultation relative au contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion.  

En soutenant le lancement de l’initiative pour l’inclusion, nous avons donné un signal clair pour que l’égalité de 
droit et de fait de toutes les citoyennes et tous les citoyens en situation de handicap de notre pays soient enfin 
respectés. Les personnes avec et sans handicap qui ont signé l’initiative pour l’inclusion demandent à la Suisse 
de prendre enfin des mesures concrètes pour garantir l’égalité effective dans tous les domaines de la vie, 
comme elle s’est engagée à la faire en signant la Convention relatives aux droits des personnes handicapées 
(CDPH). Elle doit notamment permettre le libre choix du lieu et du mode de vie et garantir les prestations 
d'assistance et de soutien nécessaires. 

Nous saluons certes la volonté du Conseil fédéral de prendre des mesures en faveur de l’inclusion, mais 
regrettons vivement que son avant-projet ne réponde pas aux demandes légitimes des citoyennes et de citoyens 
en situation de handicap de notre pays. En l’état, le contre-projet ne constitue en aucun cas une réponse 
adéquate et suffisantes aux demandes de l'initiative pour l'inclusion que nous avons soutenue. 

Il ne prévoit aucune mesure concrète pour une politique progressiste et pérenne en matière de handicap et 
d'inclusion pour les prochaines décennies. L’avant-projet de loi sur l’inclusion propose une définition du 
handicap qui, d’emblée, exclut près des trois quarts des personnes en situation de handicap. Dans le domaine du 
logement, l’opportunité d’inscrire dans la loi le droit à un logement autonome pour les personnes handicapées 
est manquée. Le texte ne clarifie ni les obligations de la Confédération ni celles des cantons. Aucune stratégie 
globale, cohérente et coordonnée avec les cantons n’est prévue pour garantir ce droit fondamental. 

S’agissant de la loi sur l’assurance-invalidité, l’avant-projet échoue également à ouvrir l’accès aux prestations 
d’assistance et de soutien nécessaires, ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes. Il ne prévoit pas non plus de 
renforcement de ces prestations. 

En résumé, cet avant-projet de contre-projet indirect n’apporte aucune valeur ajoutée significative pour les 
personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si ce contre-
projet entend véritablement répondre à l’initiative pour l’inclusion, il doit être profondément revu et amélioré. 

Avec nos meilleures salutations, 

Romain Bach 
Co-secrétaire général  

 

Cheffe du Département fédéral de l'intérieur 
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1 L’essentiel en bref 

Pour les personnes en situation de handicap, l’initiative pour l’inclusion incarne une revendication essentielle: 
vivre enfin dans une société qui reconnaît pleinement leurs droits, leur liberté de choix et leur dignité. Ce 
qu’elles attendent n’est pas une série de promesses abstraites, mais des changements concrets dans leur 
quotidien. Elles veulent pouvoir décider de leur mode et de leur lieu de vie, bénéficier des prestations de soutien 
dont elles ont besoin, et participer à la société sur un pied d’égalité avec les autres. Ces attentes sont légitimes. 
La Suisse s’est d’ailleurs engagée à y répondre en ratifiant, en 2014, la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH). Mais aujourd’hui, force est de constater que ces engagements restent lettre 
morte. 

Un contre-projet frileux et insuffisant 

Le contre-projet actuellement mis en consultation ne constitue pas une réponse suffisante aux exigences 
portées par l’initiative. Il est flou, insuffisant et politiquement frileux. Il évite soigneusement de s’attaquer aux 
causes structurelles de l’exclusion, ne propose aucune vision d’ensemble et manque cruellement d’ambition. 
Alors que la CDPH appelle à une transformation en profondeur des politiques publiques, ce texte ne propose 
qu’un aménagement à la marge, qui risque de pérenniser le statu quo. 

Une des failles majeures du contre-projet est l’absence totale de stratégie coordonnée pour la mise en œuvre de 
la CDPH. Aucune feuille de route claire n’est esquissée. Aucun plan d’action commun entre la Confédération et 
les cantons n’est envisagé. Rien qui permettrait de planifier de manière cohérente les étapes vers une société 
inclusive. Or, une telle transformation ne se fait pas spontanément. Elle exige des moyens, une volonté 
politique, une coordination interinstitutionnelle, et surtout une implication active des personnes concernées et 
des organisations qui les représentent. La participation est un principe fondamental de la CDPH: elle doit être au 
cœur de toute politique d’inclusion. Le contre-projet échoue à prendre cela au sérieux. 

Un champ d’application restreint 

En outre, le projet de loi sur l’inclusion, dans sa version actuelle, repose sur une définition beaucoup trop étroite 
du handicap, en se limitant aux seules personnes bénéficiant de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Cela 
revient à exclure les trois quarts des personnes en situation de handicap en Suisse. Cette approche est non 
seulement injuste, mais elle est aussi contraire à l’esprit même de la CDPH, qui prône une conception du 
handicap fondée sur les obstacles sociaux, environnementaux et institutionnels, et non sur une logique médico-
administrative de sélection. De plus, la loi proposée se limite quasi exclusivement à la question du logement, 
sans s’attaquer aux autres domaines pourtant essentiels de la vie: la formation, le travail, la santé, la mobilité, la 
participation sociale. Une loi dite «sur l’inclusion» qui ignore tous ces pans de la vie n’est en réalité pas une loi-
cadre. Elle est incomplète, restrictive et déconnectée des besoins réels. 

Logement autonome: aucune mesure contraignante 

Sur le plan du logement, le texte ne garantit pas le droit fondamental au libre choix du type et du lieu de 
résidence pour les personnes en situation de handicap. Il ne fixe aucun objectif contraignant aux cantons, ne 
prévoit pas les instruments nécessaires pour garantir le libre choix du mode et du lieu de vie selon la CDPH, 
comme pour les autres citoyennes et citoyens , et ne crée aucune obligation en matière de prestations 
d’accompagnement à domicile. Au contraire, il continue de privilégier un modèle basé sur les institutions. Cela 
va à l’encontre de la CDPH, qui rejette explicitement les structures ségrégatives. Les institutions ne sont pas des 
lieux de vie inclusive. Elles limitent l’autonomie, réduisent les possibilités de participation et enferment les 
personnes concernées dans un cadre rigide et impersonnel. Tant que le soutien financier, les subventions et les 
ressources humaines continueront à affluer majoritairement vers les institutions, l’habitat autonome ne pourra 
jamais devenir une réalité pour la majorité. Il faut inverser cette logique, transférer les moyens, définir des 
objectifs clairs de désinstitutionalisation, et surtout garantir les droits des personnes à pouvoir vivre chez elles 
de manière autodéterminée, avec le soutien adapté à la personne et à ses besoins. 

Absence de mesures pour développer la contribution d’assistance ainsi que de prestations supplémentaires 

807 / 2614



 

Rue Saint-Pierre 3, 1003 Lausanne – +41 24 426 34 34 – www.grea.ch 
 4 

Un autre point critique concerne le deuxième volet du contre-projet, la révision de l’AI avec le développement 
des prestations d’assistance. La contribution d’assistance, censée permettre une vie autodéterminée, est 
aujourd’hui largement inaccessible. Près de 5000 personnes en bénéficient, y compris les enfants. Ce chiffre est 
dérisoire. Il témoigne d’un système pensé pour décourager, pour restreindre, pour exclure. Les conditions 
d’octroi sont tellement rigides que des milliers de personnes qui en auraient besoin n’y ont tout simplement pas 
droit. D'autres remplissent certes les conditions d'octroi, mais n’y recourent pas en raison des obstacles 
administratifs importants et/ou d'une évaluation trop restrictive de leurs besoins en matière d'assistance. Et que 
propose le contre-projet? Presque rien. Aucun élargissement significatif de l’accès, aucune amélioration 
structurelle, aucun renforcement des autres prestations essentielles comme les moyens auxiliaires modernes, 
l’interprétation en langue des signes ou l’accompagnement individuel. Le Conseil fédéral passe à côté de 
l’occasion de faire de la contribution d’assistance un véritable levier d’inclusion. Il se contente d’objectifs non 
contraignants, de formulations générales, de pistes vagues. Même les essais pilotes mentionnés – s’ils devaient 
voir le jour – resteraient très limités en portée et en impact. 

Un contre-projet insuffisant et contre-productif 

Plus largement, le texte ne donne aucun signal fort. La Confédération ne montre pas l’exemple. Elle n’incite pas 
les cantons à agir, ne crée pas d’obligations concrètes, et ne s’engage pas elle-même dans un développement de 
ses propres prestations. Elle reste dans une posture passive, là où elle devrait être moteur. Sans orientation 
claire, sans coordination, sans mécanisme de contrôle ou de suivi, la mise en œuvre de la CDPH reste un vœu 
pieux. 

L’avant-projet de contre-projet ne répond ni aux attentes des citoyennes et de citoyens en situation de 
handicap, ni aux exigences juridiques et politiques qu’impose la CDPH. Il n’offre aucune amélioration 
significative des conditions de vie. Il manque de vision, de cohérence et de courage. Il est en décalage avec les 
objectifs de l’initiative pour l’inclusion, qui appelle à un changement systémique. En l’état, ce texte est non 
seulement insuffisant, il est contre-productif: il donne l’illusion d’un progrès là où il perpétue le statu quo. Une 
révision cosmétique ne suffira pas. Ce qu’il faut, c’est un engagement clair, ambitieux et concret pour garantir 
enfin aux personnes en situation de handicap les droits et libertés qui leur reviennent. 

2 L'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH 

Depuis la ratification par la Suisse de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 
2014, la Confédération et les cantons sont tenus de la mettre en œuvre dans son intégralité. Cela implique 
notamment de garantir l’égalité de droit et de fait pour toutes les personnes en situation de handicap1, dans 
tous les domaines de la vie et dans tous les domaines matériels2. 

Malgré cette exigence claire, de graves lacunes persistent encore aujourd’hui dans la mise en œuvre de la 
convention. Il manque une stratégie cohérente pour sa réalisation progressive, ainsi que les mesures nécessaires 
en matière de législation, d’application du droit et de planification3. En conséquence, les personnes en situation 
de handicap continuent de faire face à des restrictions profondes et substantielles de leurs droits. Preuve en est 
l’accessibilité des transports publics, toujours insuffisante dans de nombreuses localités, alors même que le délai 
légal fixé au 31 décembre 2023 est arrivé à échéance. 

C'est pourquoi les personnes en situation de handicap, leurs associations et d'autres organisations de la société 
civile ont déposé en septembre 2024 l'initiative pour l'inclusion. Nous demandons que les droits des personnes 
en situation de handicap soient renforcés dans la Constitution fédérale afin que les obligations découlant de la 
CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous exigeons en particulier le droit à une assistance personnelle et 

 
1 Art. 1, al. 2 CDPH et préambule, let. e 
2 Cette obligation est précisée à l’art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour  les personnes en 

situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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technique afin de garantir l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son lieu et son mode 
de vie.  

Le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie ainsi que le droit à avoir une assistance personnelle 
dans ce domaine ne constituent pas les seules revendications de l’initiative. L’inclusion des personnes en 
situation de handicap doit s’appliquer à tous les domaines de la vie, comme le logement, la formation, le travail, 
la santé, la mobilité, la culture, les loisirs ou la participation politique et sociale 

L’adoption d’une loi sur l’inclusion et une révision partielle de la LAI ne seront pas suffisantes pour garantir la 
mise en œuvre systématique de la CDPH en Suisse. Le contre-projet indirect du Conseil fédéral doit prévoir des 
mesures pour une véritable mise en œuvre, même échelonnée, de la CDPH et contribuer concrètement à la 
réalisation d’une vie autodéterminée pour les personnes en situation de handicap dans des domaines de vie 
essentiels comme le logement, la formation ou le travail. 

3 L'avant-projet de loi sur l’inclusion 

Introduction 

L'emballage est trompeur: l'avant-projet intitulé «loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées» (en 
abrégé «loi-cadre sur l'inclusion» dans le rapport explicatif du Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. 
L’avant-projet mis en consultation ne répond que de manière marginale et limitée aux revendications des 
citoyennes et de citoyens en situation de handicap exprimée par l’initiative pour l’inclusion. En l’état, il ne 
constitue en aucun cas une réponse appropriée et digne de ce nom à l’initiative. En effet, pour être considérée 
comme un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, une telle loi sur l’inclusion doit prévoir des 
mesures concrètes, en termes de contenu et de conception, pour une véritable politique d'inclusion des 
personnes en situation de handicap, et donc de mise en œuvre effective de la CDPH des prochaines décennies. 
Une telle loi ne pourra certes pas du jour au lendemain éliminer toutes les inégalités et lutter efficacement 
contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination auxquelles sont confrontées les personnes en situation 
de handicap au quotidien; elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi sur l'inclusion digne de ce nom doit cependant 
impérativement prévoir de mesures contraignantes pour garantir l’égalité de droits et promouvoir l’égalité de 
fait, seules à même de garantir l’inclusion. Elle doit également établir un plan d’action concret et prévoir les 
obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires pour y parvenir progressivement. 

Certes qualifié de «loi-cadre sur l’inclusion», l’avant-projet ne tient pas ses promesses. De fait, il s'agit 
uniquement d'une loi sur le logement des personnes en situation de handicap qui vivent en institution, 
agrémentée de quelques dispositions inefficaces et cosmétiques sur l'inclusion et la vie autonome. En l’état, 
l'avant-projet se compose presque pour moitié de dispositions reprises (légèrement remaniées) de la loi fédérale 
sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour but de 
garantir aux «personnes invalides» l'accès à des structures institutionnelles de nature ségrégative. Sous sa forme 
actuelle, il contribue même à cimenter une réponse «asilaire» surannée de mise à l’écart de la société de 
citoyennes et de citoyens en situation de handicap, en complète contradiction avec l’inclusion au sens de la 
CDPH. Nous expliquons ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable sous 
cette forme. 

3.1 Champ d’application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes en situation de handicap doit être défini, 
tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer à toutes les personnes en situation de 
handicap et à fixer un cadre pour la garantie leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 
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3.1.1 Champ d’application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant: seules quelques dispositions de l'AP-LInc 
s’appliquent à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.4 Sinon, il se limite à une 
réglementation insuffisante du domaine du logement dans un corset constitutionnel inutilement étroit 
(art. 112b, al. 3 ). Cela méconnaît l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles 
de la Confédération5. En l’état, la loi-cadre sur l'inclusion ne peut en aucun cas – ne serait-ce que pour cette 
raison – garantir le cadre exigé par l'initiative pour l'inclusion et poser les bases pour une mise en œuvre 
effective des droits des personnes en situation de handicap au cours des prochaines décennies. Il convient 
également de rappeler ici que la motion 24.3003 «Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et 
un soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du logement» a été transmise au 
Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé de «créer, par le biais d'une révision de la loi 
fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des 
autres lois fédérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en situation de 
handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur lieu de résidence et de bénéficier du 
soutien nécessaire à cet effet». Même sans l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour 
garantir le droit des personnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence. 

En tant que loi-cadre, une loi sur l’inclusion ne peut en aucun cas se limiter à un seul domaine comme le 
logement, mais doit d’emblée inclure d’autres domaines essentiels de la vie comme la formation ou le travail. 

La loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de manière à pouvoir être complétée au fil du 
temps, notamment par d'autres domaines de la vie spécifiques et permettre d’élargir son champ d’application 
matériel6. Elle doit en outre impérativement contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre continue de 
la CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération et les cantons, dans le 
cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour 
éviter toute atteinte aux droits découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de 
préciser que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être en particulier prises au niveau de la législation, 
de l'application du droit et de la planification et qu'elles doivent prévoir des dispositions matérielles, techniques, 
personnelles, financières, organisationnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la 
CDPH, des mesures organisationnelles – telles que des stratégies contraignantes, des plans d'action et un suivi 
indépendant de la mise en œuvre de la CDPH – doivent également être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces 
mesures doivent s'appliquer à la Confédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines couverts par la 
CDPH7. Enfin, dans le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est également 
tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir dans leurs mesures 
correspondantes. 

3.1.2 Champ d’application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la CDPH8 pour faire partie 
intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8, al. 2 Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de 
manière constante établi qu'il y a handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses 
capacités physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves sur des aspects 

 
4 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3 et 3.5. 
5 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple: art. 65 (statistique), art. 61a 

(espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a (hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la 

formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste 

et télécommunications), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du logement), art. 110, 

al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
6 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
7 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
8 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e CDPH. 
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élémentaires de son mode de vie9. L'art. 2, al. 1 LHand définit la personne handicapée comme une personne 
dont la déficience physique, mentale ou psychique présumée durable rend difficile ou impossible 
l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le 
perfectionnement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision partielle de la 
LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2, al. 1 de manière encore plus proche du texte de la CDPH10. Trois 
cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui 
doivent garantir la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales11. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le champ d'application 
personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Celui-ci se limite uniquement aux personnes en 
situation de handicap au sens de l'art. 112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral 
concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons (RPT)12, le terme d'«invalide» de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une 
activité lucrative au sens de l'assurance-invalidité13. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend par «invalidité» 
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, 
l'invalidité peut être la conséquence d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La définition de l’«invalidité» évoquée dans le message du Conseil fédéral est critiquée par la doctrine actuelle 
comme étant trop étroite. Thomas Gächter/Martina Filippo relèvent que le champ d'application de la disposition 
constitutionnelle ne se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober «un cercle 
plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des tâches 
non professionnelles est réduite ou menacée»14. Anne-Sylvie Dupont concrétise sa compréhension large de 
l'invalidité comme «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à 
l'art. 4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain». Selon elle, les personnes menacées d'invalidité devraient 
également être prises en compte.15  

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation du 25 juin 2025 
n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi prévu lorsque, à la lumière de la doctrine 
mentionnée, il précise au ch. 7.1: «C'est pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes 
handicapées au sens large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et 
d'accompagnement au sens de l'art. 112b Cst.». 

La formulation de l'art. 1, al. 1 AP-LInc ne vise expressément pas toutes les personnes handicapées au sens de 
la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais uniquement les «invalides» au sens de l'art. 112b Cst. La 
formulation du Conseil fédéral rend même impossible une interprétation de l'«invalidité» au sens de 
l'art. 112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH: il est impératif de faire référence à la définition de «personnes 
handicapées» au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, et de supprimer toute référence à 
l'art. 112b Cst. féd. 

 
9 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
10 Selon l'art. 2, al. 1 P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité physique, mentale, psychique ou 

sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obstacle à sa pleine et effective participation à la société. 
11 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109); art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur 

l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient également une définition correspondante. 
12 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 

14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439; message concernant la législation d'exécution de la réforme de la péréquation financière et de la 

répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205 
13 Ibid. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 

Art. 112b. 
15 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 2021, N 11 ad art. 112b. 
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Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation de handicap selon l'Office 
fédéral de la statistique, plus de deux tiers ne sont probablement pas recensées16, parmi lesquels on trouve 
par exemple: 

- Les personnes ayant vécu une attaque cérébrale, atteintes d'une sclérose en plaques ou d'un accident à 
l'âge de l'AVS par exemple et qui ont ensuite besoin de moyens auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) 
ou les personnes qui deviennent aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Les personnes vivant avec un handicap psychique qui sont pleinement capables de travailler grâce à un 
traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

- Les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies psychiques qui, bien que fortement limitées dans 
leur vie quotidienne, ne reçoivent pas de rente AI – par exemple en raison de l'absence de preuves 
médicales ou parce qu'elles se situent juste en dessous du seuil d'incapacité de gain. Les étudiant-es vivant 
avec un TDAH ou une ou plusieurs dyslexies, qui sont certes fortement handicapés dans leur vie 
quotidienne et leurs études, mais qui ne bénéficient pas de prestations AI parce qu'ils ne peuvent pas 
(encore) prouver leur incapacité de gain. 

- Les personnes issues de la migration en situation de handicap qui sont arrivés tardivement en Suisse et 
qui n'ont donc pas cotisé à l'AI ou seulement de manière limitée – et qui n'ont donc pas droit aux 
prestations. 

- Les personnes actives vivant avec des maladies chroniques (p. ex. sclérose en plaques, rhumatisme, 
épilepsie), les personnes dyslexique ou atteinte de TDAH qui continuent à travailler malgré des restrictions, 
mais qui ne perçoivent pas de prestations AI parce qu'elles n'ont pas demandé de rente ou que celle-ci leur 
a été refusée. 

- Les enfants en situation de handicap dont les restrictions ne sont pas considérées comme des «infirmités 
congénitales» au sens de l'AI ou qui ne bénéficient pas de mesures médicales par le biais de l'AI. 

Nous demandons donc: 

- Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les dispositions transversales de contenu et 
d'organisation nécessaires à la mise en œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle 
doit également contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des personnes en situation de 
handicap à l'assistance personnelle et de leur inclusion dans les domaines de la formation et du travail ainsi 
que dans tous les autres domaines de la vie. 

- Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes les personnes en situation de 
handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la LHand, et pas seulement aux «invalides» selon 
l'art. 112b Cst. féd. Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de contenu et 
d'organisation. 

3.2 Trop peu d’obligations et de mesures concrètes 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il soutenait les principales 
revendications de l'initiative pour l'inclusion. De son avis, les modifications constitutionnelles proposées par 
l’initiative ne permettraient pas «d'améliorer directement le quotidien des personnes concernées». C’est 
pourquoi, le Conseil fédéral propose des mesures au niveau législatif qui permettraient selon lui de «mettre en 
œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus ciblée et plus rapide». 

 
16 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254 236 personnes recevaient une rente d'invalidité de l'AI, 

215 785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39 052 d'une allocation pour impotent. Concernant la différence entre les personnes 

handicapées et les personnes «invalides», voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à 

l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
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Contrairement à l’intention affirmée du Conseil fédéral, les dispositions prévues dans l’AP-LInc n’apporteront 
pas d’améliorations directes au quotidien des personnes en situation de handicap. Au contraire, l'avant-projet 
se limite à une timide déclaration d’intention et se distingue tant par son manque d'engagement que par le 
manque de précision de ses dispositions exclusivement programmatiques17. En fin de compte, l'AP-LInc répète 
de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés à la Confédération et aux cantons il y 
a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait 
pas édicter d'ordonnance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. Cela 
soulève la question: pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-LInc, des dispositions efficaces? 
C'est précisément parce que les mandats législatifs mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été 
suffisamment mis en œuvre jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations 
ont déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les mandats à un niveau 
trop abstrait ne peut pas être une réponse adéquate.  

À cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative: dans la structure même des deux premiers 
chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confusion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence 
par le fait que les réglementations relatives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de 
l'inclusion (art. 3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, l'art. 1 
al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien ne régler ni concrétiser de nouveau, avec pour 
résultat l'affirmation suivante: dans le but de promouvoir l'autonomie de vie, la loi «prévoit» que les personnes 
concernées puissent choisir et déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumération d'objectifs 
d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formulation «prévoit la loi» de l'art. 1, al. 2 AP-
LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 AP-LInc, intitulé «Principes généraux», ne s'étend pas, en tant que 
partie de la section 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais se limite à 
obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre de manière très limitée de l'art. 19 let. a CDPH en ce 
qui concerne le logement. 

À cela s’ajoute une absence flagrante de moyens concrets pour traduire les principes annoncés en réalité. Nous 
sommes conscient-es que la Confédération se trouve dans un contexte budgétaire contraint et qu’elle a lancé un 
programme d’allègement. Il ne s’agit pas ici de nouvelles prestations coûteuses, mais d’un engagement à mettre 
en œuvre les droits garantis par la Constitution et la CDPH. Cela exige des ressources ciblées, un soutien 
structurel et un cadre de mise en œuvre clair. 

Or, l’avant-projet ne prévoit ni financement dédié, ni instruments concrets de coordination, ni attribution claire 
de responsabilités. Il reste au niveau des principes généraux et des lignes directrices. Cela s’explique notamment 
par l’interprétation très restrictive du cadre constitutionnel, en particulier de la part de l’Office fédéral de la 
justice, selon laquelle la Confédération ne pourrait pas imposer d’obligations contraignantes aux cantons dans 
les domaines couverts par l’avant-projet. Pourtant, une marge d’interprétation plus souple aurait permis de 
formuler des obligations plus substantielles, comme le constate le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans son 
appréciation concernant le dispositif visant à favoriser l’autonomie dans le logement, «tant la Confédération que 
les cantons organisent et financent des prestations»18. Le CDF souligne également que «tant les cantons que la 
Confédération ont des compétences dans ce domaine»19. 

Cette frilosité juridique a pour effet de vider le texte de sa portée normative. En l’absence de bases légales 
contraignantes, les cantons restent libres de décider s’ils souhaitent – ou non – mettre en œuvre les principes 
formulés. Le risque d’une mise en œuvre fragmentée, inégale et insuffisante est donc manifeste. Une loi 
fédérale sur l’inclusion qui se limite à répéter des principes sans prévoir ni obligations, ni moyens, ni mécanismes 
d’exécution ne saurait être considérée comme une réponse crédible à l’initiative pour l’inclusion. Comme le 
souligne le CDF dans son appréciation des conditions-cadres nécessaires pour garantir l’autonomie dans le 

 
17 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
18 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour  les personnes en 

situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 25. 
19 Ibid., p. 4. 
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logement: «La Constitution fédérale prévoit la possibilité de définir les conditions-cadre d’intégration des 
personnes invalides, mais ces conditions ont été concrétisées uniquement pour le logement en institution. Les 
compétences de la Confédération et des cantons ne sont pas toujours clairement délimitées. Il en résulte une 
multiplicité de prestations peu coordonnées entre elles, peu propice à l’efficience globale du système20.» Le CDF 
fait explicitement référence au processus législatif en cours et estime à juste titre que «Le projet de loi-cadre 
pour l’inclusion doit définir des fondements juridiques pour un soutien aux personnes en situation de handicap 
favorisant leur liberté dans le choix du logement. Il pourrait imposer à la Confédération et aux cantons une 
orientation commune et des lignes directrices en la matière21.» 

Nous demandons donc: 

- L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la systématique et les notions.  

- Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en œuvre doivent être formulées de 
manière suffisamment précise pour que le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur 
cette base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

- La Confédération doit définir une orientation et des conditions-cadres pour garantir l’autonomie dans le 
logement et imposer des lignes directrices contraignantes en la matière tant au niveau fédéral que 
cantonal. 

- L’AP-LInc doit prévoir des mécanismes clairs de mise en œuvre, y compris des moyens financiers, 
structurels et humains suffisants, afin que les principes formulés ne restent pas lettre morte. La 
Confédération doit assumer sa responsabilité de pilotage et soutenir les cantons dans la concrétisation des 
droits garantis. 

3.3 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la LHand quelques années plus 
tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et 
ce, même lorsque, comme dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de handicap dans certains 
domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)22 et les droits de recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont 
donc révélés être des instruments indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi23. En 
conséquence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique contre la 
discrimination24. Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans leur législation de mise en œuvre 

de la Convention25. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coordonnée, des obligations 
légales en matière d'égalité des personnes en situation de handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits 
juridiques constitue un contenu clé de l'initiative pour l'inclusion: l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion 
donne aux personnes en situation de handicap, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment d'une assistance 
personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes en situation de handicap ont en outre le droit de choisir 

 
20 Ibid., chap. 2.2, p. 27. 
21 Ibid., chap. 1.6, p. 20. 
22 La révision partielle de la LHand en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le domaine du travail (voir. art. 8a P-LHand) et à 

étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (voir art. 8 al. 3 et 4 P-LHand). 
23 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet de loi fédérale sur 

l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, selon lequel le droit de recours des organisations de 

personnes handicapées permet de concentrer les procédures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
24 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
25 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500); § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109); art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et 

les droits des personnes en situation de handicap dans le canton de Genève prévoient également de tels droits. 
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librement leur lieu et leur mode de résidence et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de 

soutien et d'adaptation nécessaires à cet effet. 

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-LInc constitue un cadre 
programmatique pour la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap. «Le cadre proposé 
doit aider la Confédération et les cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures 
et les prestations de manière qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en matière de droit 
international». Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en situation de handicap qui, malgré ce cadre, 
continuent à être confrontées à des restrictions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur 

la base de l'AP-LInc. 

Nous demandons donc: 

- Il convient d'ancrer dans la LInc – en complément de la LHand – les droits juridiques des personnes en 
situation de handicap, sur la base desquels il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas 

individuels. 

- Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement du fardeau de la preuve, au droit 

d'action et de recours des associations ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.4 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH a constaté de nombreuses 
violations de la Convention dans tous les domaines de la vie26. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH 
nécessite une procédure structurée. Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre 
continue de la Convention dans tous les domaines de la vie et dans tous les champs d’application matériels, ainsi 
que les mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre continue et effective de la CDPH, les dispositions organisationnelles suivantes devraient 
être inscrites dans la LInc: 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être mises en œuvre immédiatement 
de manière globale27, une obligation de planification devrait être introduite pour la Confédération et les 
cantons. La planification comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action nécessaires à 
leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments concrets. Un aspect essentiel de la 
planification implique la coordination entre la Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin de déterminer si le droit 
fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux obligations découlant de la CDPH (examen 
initial de la législation). La LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adaptés au sens de la CDPH. De 
même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes 
législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre continue de la CDPH nécessite un élargissement des compétences du Bureau fédéral de 
l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans 
l'art. 19 LHand, les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité de la mise en 
œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élaboration régulière d'une stratégie et de plans 
d'action), la coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen 
initial de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres unités de l'administration 
fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de 
transformer le BFEH en un office fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il 

 
26 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
27 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2 CDPH. 
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convient de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est organisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de 
raison objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire de prévoir des dispositions pour une implication systématique des personnes en situation 
d’handicap et des organisations qui les représentent dans la mise en œuvre continue de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions restent trop vagues28. Pour une 
implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil de l’inclusion indépendant qui pourrait 
notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les plans d'action et émettre des 
recommandations. L'organisation et les tâches de ce conseil de l’inclusion devraient être décrites de 
manière précise dans la LInc. 

Les articles 11 et 12 de l’avant-projet sont largement insuffisants pour garantir la mise en œuvre effective et 
continue de la CDPH. Leur portée est limitée par le champ d’application trop restreint de la loi, tant sur le plan 
matériel que personnel. Ils n’engagent que les cantons dans des domaines très restreints, alors qu’une approche 
globale exigerait que la Confédération soit elle aussi tenue de mettre en œuvre des plans d’action couvrant 
l’ensemble des droits garantis par la CDPH, et pas seulement les domaines du logement et du travail. La 
coordination entre Confédération et cantons, pourtant essentielle, reste trop vague et non contraignante. Elle 
devrait être institutionnalisée et dotée de règles claires applicables dans l’ensemble du pays. Le traitement de la 
question du changement de domicile intercantonal va dans le bon sens, mais là encore, le niveau d’obligation 
reste insuffisant. 

Nous demandons donc: 

- Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisationnelles et des instruments d'action 
qui garantissent le cadre de la politique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 
20 prochaines années. 

- Cette section comprend notamment une obligation de planification pour la Confédération et les cantons, 
l'obligation d'un examen initial de la législation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de 
compétences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des personnes en situation de 
handicap. 

3.5 Absence d’un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'art. 33, al. 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi indépendant pour vérifier la mise 
en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction 
de la LInc devrait être l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise en 
œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne29 pourrait servir de modèle. Celle-ci est 
organisée en tant que département de l'Institut allemand des droits de l'homme (institution nationale des droits 
de l'homme) et accompagne aussi bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de l'organisme de suivi 
indépendant. Ces dernières comprennent entre autres: le suivi et la documentation de la Convention par les 
autorités et les particuliers en Suisse; les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la 
protection des droits des personnes en situation de handicap; les prises de position sur les mesures prises par la 
Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc: 

 
28 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3 AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3 AP-LInc, ne prévoit que l'implication des 

organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des personnes en situation handicap. 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
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Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépendant chargé de vérifier la mise en 
œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.6 S’agissant du logement 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour une vie autodéterminée. 
Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses personnes en situation de handicap qui ont besoin 
d'un soutien. C'est pourquoi elle constitue une revendication centrale de l'initiative pour l'inclusion. Dans ce 
contexte, il est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre choix du lieu 
et du type de logement pour les personnes en situation de handicap soient intégrées dès le départ dans la LIPH, 

et non pas seulement dans le cadre d'un développement ultérieur de la loi. 

Il s’agit également de mettre un terme à une inégalité de traitement des citoyens et de citoyennes en situation 
de handicap en fonction du Canton de résidence. À ce titre, le constat établit par le CDF est sans appel: «Vivre à 
la maison, au contraire, ne donne pas lieu à des garanties particulières. Il n’existe pas de droit au logement ou à 
la couverture de l’ensemble de ses besoins pour la personne invalide qui vit chez elle. Le soutien à l’autonomie 

dans le logement ne fait pas l’objet d’une base légale spécifique ou de prestations dédiées30.» 

L’évaluation du CDF met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence: 

- Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour garantir l'habitat autodéterminé31 

- La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas claire32 

- L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et peu claires33 

- La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance entraînent des inégalités 
de traitement34 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la gravité des problèmes du 
système dans le domaine du logement, de leur localisation exacte et des graves inégalités de traitement qui en 
résultent. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation proposée par le Conseil 
fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision partielle de l'AI) serait conforme à ses propres 
conclusions35. En page 14 s. du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du 
BFEH, qui présentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux problèmes 

identifiés. 

L'AP-LInc – élaboré à partir de décembre 2024 – a donc été rédigé en connaissance des conclusions de 
l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions correspondantes est donc d'autant plus critique. Nous 
partons du principe que les dispositions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes 
mentionnés par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situation de handicap. Il 
manque notamment des dispositions qui tiennent compte des interfaces entre les différents systèmes de 
prestations de la Confédération36 et des cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non 

 
30 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en 

situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1., p. 21-22, disponible sur https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-

selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
31 Ibid., chap. 2.1, p. 20 ss. 
32 Ibid., chap. 2.2, p. 25 ss 
33 Ibid., chap. 2.1, p. 23 s 
34 Ibid., p. 4, 23 s. et 29 ss 
35 Ibid., p. 6. 
36 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'allocation d’impotence. 
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plus de jalons pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppression des obstacles 

administratifs auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap37. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les «Principes pour la promotion de l'habitat autodéterminé», la 
section 4 «Reconnaissance des institutions» reprend la LIPPI actuellement en vigueur sans modifications 
fondamentales. Le système actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation «institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées» à l'art. 6, 
al. 1 est, en l’état, purement cosmétique et n’apporte aucune amélioration. Au contraire, elle est 
diamétralement opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) à un 
système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en partant des besoins liés au handicap, 
n'est nullement garanti. Les sections 3 et 4 de l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. Pour nous, la reprise de la 
LIPPI légèrement modifiée dans l’AP-LInc entre en totale contradiction avec les revendications de l’initiative pour 
l’inclusion et les dispositions de la CDPH. Il faudrait prévoir que le choix du mode et du lieu de vie est assuré en 

encourageant le logement autonome. 

Il est important de souligner ici que l’absence de liberté de choix et le caractère ségrégatif des institutions 
constituent une violation des droits humains fondamentaux. Certes, il existe de plus en plus d’institutions qui, 
dans la mesure de leurs possibilités, s’alignent sur la CDPH et favorisent l’autodétermination et la participation 
sociale des personnes avec handicap38. Toutefois, les personnes en situation de handicap qui vivent en 
institution sont confrontées à des décisions prises par des tiers39. Il s’agit notamment de routines rigides, de 
règles et de directives concernant la présence, les partenaires de logement, les personnes de soutien, les repas 
et les loisirs, les prises de décision par procuration ou les traitements forcés, ainsi qu’une marge de manœuvre 

financière limitée40. Les abus de pouvoir et la violence contre les résident-es sont également toujours présents. 

Tout comme les autres personnes, celles qui vivent avec un handicap ont le droit de décider et de choisir où et 
avec qui elles souhaitent vivre et comment elles veulent organiser leur vie. Elles doivent avoir la possibilité de 
vivre dans des environnements résidentiels diversifiés et inclusifs et de participer pleinement à la société. Ce 

droit est un droit humain fondamental. 

Pour nous, la Confédération doit assumer une coresponsabilité dans la promotion de la vie autonome dans le 
sens de la CDPH41. Cela permet également d’éliminer les inégalités injustifiées qui découlent du fédéralisme. Il 
est également essentiel de prévoir au niveau fédéral une stratégie globale de désinstitutionalisation sur la base 
de la CDPH (en particulier l’article 19), de l’Observation générale n° 5 (2017) et des lignes directrices sur la 
désinstitutionalisation. Des plans de mise en œuvre concrets, assortis d’un calendrier et d’une planification des 

ressources, doivent être élaborés et mis en œuvre en faisant appel à une expertise internationale. 

Nous estimons qu’un logement en institution ne doit être possible qu’en tant que solution temporaire 
transitoire dans le sens d’une mesure de réadaptation: par exemple, si une personne a eu un accident entraînant 
un handicap, un soutien en institution doit lui permettre de réacquérir les compétences dont elle a besoin pour 

vivre de manière indépendante et organiser à domicile l'aide dont elle a besoin. 

Dans ce sens, la loi doit déterminer de manière explicite que le logement autonome prime sur le logement 
institutionnel en prévoyant que, sous réserve du libre choix de la personne, conformément à la CDPH, le 

 
37 Voir rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en 

situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
38 Voir notamment l'entretien avec Manon Masse in Curaviva, 2021, pp. 4-7. 
39 Voir notamment Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019. 
40 Dans les institutions, les pensionnaires ne disposent en général que de très peu d’argent de poche. La rente AI et les éventu elles 

prestations complémentaires telles que les PC et l’allocation pour  impotent sont utilisées pour couvrir les frais de l’institution, les 

réglementations tarifaires à ce sujet variant d’un canton à l’autre(Fritschi et al., 2019, p. 69). 
41 Voir également PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO (2021). Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen». Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 
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logement institutionnel n’est que subsidiaire et, en principe, temporaire. Par ailleurs, il convient de revoir la 

terminologie s’agissant des institutions et des prestations. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est encore renforcé par le fait 
que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes en situation de handicap un droit subjectif au libre choix de la forme 
et du lieu de résidence42 et qu'aucun mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu43. À la 
suite des expériences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral doit savoir que la 
formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le domaine des droits des personnes en situation 

de handicap si elle n'est pas accompagnée d'instruments de pression et de contrôle. 

Nous demandons donc: 

- Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fondamentalement révisées. 

- Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des interfaces entre les différentes 
prestations de la Confédération et des cantons, à l'uniformisation des instruments de collecte et à la 

suppression des obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et des cantons. 

- La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) doit être définie de 
manière claire et contraignante dans la LInc. Il convient en particulier d'introduire une obligation de 

planifier le passage d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les besoins. 

- La section 4 relative aux institutions doit être profondément revue afin de rompre avec la logique actuelle 
d’hébergement en institution. Le logement institutionnel doit être considéré comme subsidiaire au 
logement autonome et la liberté du choix de la personne concernée doit primer. La LIPPI ne peut pas être 
simplement reprise dans la nouvelle loi, mais doit être remplacée par un dispositif conforme à la CDPH, 

centré sur les besoins des personnes et non sur les structures existantes. 

4 L’avant-projet de révision de la LAI 

4.1 Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

La contribution d’assistance reste aujourd’hui très peu sollicitée: en 2024, seules environ 5000 personnes en 
bénéficiaient, alors que 54 100 personnes – enfants et adolescents compris – percevaient une allocation pour 
impotent en Suisse et auraient donc en principe droit à une contribution d'assistance. Le taux de recours 
n’atteint ainsi qu’environ 9,2 %. 

Si cette prestation vise à permettre à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap de mener 
une vie autonome, son accès et ses modalités d’octroi doivent être profondément améliorés et simplifiés. 
Actuellement, de nombreuses personnes qui pourraient en principe y prétendre en sont exclues ou n’y 
recourent pas. Cela s’explique notamment par la complexité des démarches, l’incertitude financière, ou encore 
l’inadéquation des montants maximaux avec les besoins réels. De plus, il n’est pas possible d’engager des 
proches comme assistant-es. 

Nous identifions un besoin urgent d’agir, en particulier sur les points suivants: 

4.1.1 Inégalités d’accès à la contribution d’assistance 

La mesure envisagée par le Conseil fédéral – à savoir la suppression de l’art. 42quater, al. 2 LAI – afin de faciliter 
l’accès à la contribution pour les assurés dont la capacité d’action est limitée, constitue un pas dans la bonne 
direction. Toutefois, l’avant-projet reste en deçà de l’objectif d’une vie inclusive et autodéterminée pour toutes 

 
42 A ce sujet, voir ci-dessus, ch. 3.4 
43 A ce sujet, voir ci-dessus ch.  3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à 

l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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les personnes en situation de handicap. D’une part, des obstacles concrets subsistent: bien que les personnes 
dont la capacité d’action est restreinte puissent en principe bénéficier d’une contribution d’assistance, elles y 
renoncent souvent faute de soutien ou en raison d’une couverture insuffisante des prestations nécessaires. 
D’autre part, plusieurs groupes concernés demeurent exclus ou défavorisés. Pour répondre aux exigences de 
l’initiative pour l’inclusion, il est indispensable d’élargir de manière ciblée le cercle des ayants droit. 

En principe, l’accès à la contribution d’assistance ne devrait pas dépendre du type de handicap ni du système 
d’assurance, mais des besoins réels liés au handicap. Une solution globale permettrait de garantir l’équité, la 
transparence et l’efficacité, en remplaçant le patchwork actuel de réglementations spéciales. Tant que ces 
dernières subsistent, il est particulièrement urgent d’inclure les groupes de personnes suivants:  

- Adultes sourd-es et malentendant-es: Il est urgent de corriger l’exclusion systématique des adultes sourd-
es et malentendant-es du bénéfice des allocations pour impotents et, par conséquent, de la contribution 
d’assistance, conformément aux explications figurant dans la circulaire sur l’impotence (CSI). 

- Personnes bénéficiant d’une allocation pour impotents en dehors de l’AI: Les personnes qui ne 
deviennent dépendantes de prestations d’assistance étendues qu’après avoir atteint l’âge de la retraite AVS 
doivent également pouvoir prétendre à une contribution d’assistance (voir à ce sujet le postulat CSSS-
N 22.4262 transmis au Conseil fédéral: L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées 
ayant atteint l'âge de la retraite, grâce à l'accès aux contributions d'assistance. Il en va de même pour les 
personnes qui perçoivent une allocation pour impotent de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, 
qui, en vertu de l’art. 66, al. 2 LPGA, prime sur l’allocation pour impotent de l’AI. L’exclusion actuelle de ces 
personnes du bénéfice de la contribution d’assistance constitue une discrimination systémique, n’est pas 
objectivement justifiée et doit être supprimée.  

- Personnes vivant avec un handicap psychique sans droit à une rente AI: La réglementation actuelle de 
l’art. 42, al. 3 LAI, selon laquelle les personnes vivant exclusivement avec un handicap psychique ne sont 
considérées comme «impotentes» que si elles ont droit à une rente AI, leur refuse dans de nombreux cas 
l’accès à l’allocation pour impotent pour l’accompagnement dans les actes ordinaires de la vie, et donc à la 
contribution d’assistance. Afin de remédier à cette situation, les personnes en situation de handicap 
psychique sans droit à une rente AI doivent également pouvoir bénéficier, si nécessaire, de l’allocation pour 
impotent pour l’accompagnement dans les actes ordinaires de la vie – et ainsi d’un droit fondamental à une 
contribution d’assistance. Il convient de supprimer la restriction correspondante prévue à l’art. 42, al. 3 LAI. 

- Personnes mineures: Actuellement, en vertu de l’art. 42quater LAI et de l’art. 39a OAI, les personnes 
mineures n’ont droit à une contribution d’assistance que dans des conditions très strictes. Afin que les 
enfants et les jeunes apprennent dès le plus jeune âge à gérer de manière autonome l’assistance dont ils 
ont besoin, et puissent, à leur majorité, s’appuyer sur un dispositif de soutien déjà en place – évitant ainsi 
un placement en institution – ils doivent pouvoir bénéficier d’une contribution aux frais d’assistance sans 
conditions supplémentaires, du moins lorsqu’ils ne vivent pas dans une institution financée par d’autres 
sources. Le droit à la contribution d’assistance doit être étendu aux mineurs non couverts par l’art. 39a OAI. 

4.1.2 Absence d’adaptations dans l’évaluation des besoins 

L’instrument d’évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la Circulaire sur la 
contribution d’assistance (CCA), doit être adapté de toute urgence. Il est aujourd’hui trop standardisé, trop axé 
sur les besoins d'assistance des personnes avec un handicap physique et insuffisamment orienté vers les besoins 
individuels de soutien ou les modes de vie spécifiques. Les besoins réels des personnes vivant avec un handicap 
sensoriel, cognitif ou psychique ne sont ainsi pas correctement évalués. 

Nous demandons donc que: 

Le FAKT soit adapté, en collaboration avec des associations (par exemple InVIEdual), afin de permettre une 
évaluation et une couverture des besoins individuels, en lien avec les réalités de vie (voir également 
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l’Observation générale n° 5 du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, notamment le 
chiffre 61). 

L’ordonnance et la circulaire relative à la contribution d'assistance (CSI) doit être adaptée en conséquence. 

4.1.3 Absence de bases pour alléger la charge administrative et organisationnelle 

Pour que la contribution d’assistance puisse pleinement déployer ses effets et garantir une vie autonome, le 
système doit être sensiblement optimisé. Les exigences liées à la contribution d’assistance restent très élevées: 
les bénéficiaires doivent assumer le rôle d’employeur, ce qui implique une charge administrative et 
organisationnelle considérable44, non compensée ni financièrement ni en termes de ressources humaines. Pour 
beaucoup, les exigences du modèle actuel sans soutien constituent un obstacle difficile, voire impossible à 
surmonter, les conduisant à renoncer à une prestation qui pourrait pourtant favoriser leur autonomie et leur 
participation sociale.  

Un système d’assistance tenant compte de la diversité des situations individuelles doit offrir des allègements 
administratifs et, si nécessaire, un soutien ciblé pour permettre aux bénéficiaires d’assumer leur rôle 
d’employeur, sans restreindre le droit de donner des instructions aux bénéficiaires d'une assistance (voir ci-
dessous). Il convient toutefois de veiller à ce que les offres de conseil et de soutien n’entraînent pas une 
institutionnalisation de l’assistance, qui doit rester une forme de soutien individualisée et centrée sur la 
personne45. 

Il est également essentiel de garantir que les personnes concernées conservent le droit de donner des 
instructions directes aux assistants et aux prestataires de soutien (administratif/organisationnel). La perte de ce 
droit compromettrait l’assistance personnelle et contreviendrait au droit à l’autodétermination inscrit dans la 
CDPH. Une modification du Code des obligations (CO), notamment une extension de la forme contractuelle du 
«mandat» (CO 394 ss), doit être examinée. 

Nous demandons: 

- Une réduction significative de la charge administrative (y compris la mise à disposition d’outils de décompte 
accessibles) et une rémunération appropriée de celle-ci (voir chap. 4.1.4) 

- Le développement de prestations de soutien ciblées pour l’administration et l’organisation de la 
contribution d’assistance. 

- L'examen d'une nouvelle forme de contrat qui permette aux bénéficiaires de l'assistance de donner 
directement des instructions aux assistants, même en dehors du contrat de travail. 

4.1.4 La couverture des besoins n’est toujours pas garantie 

Dans de nombreux cas, la contribution d’assistance ne permet pas de couvrir l’ensemble des coûts supportés par 
les bénéficiaires, ni de financer toutes les heures d’assistance nécessaires. 

Exemples: 

- Frais de personnel non couverts: Il s’agit notamment des frais de publicité/recherche (souvent élevés en 
raison de salaires peu compétitifs), des frais accessoires, des cadeaux d’ancienneté ou des coûts de 
formation continue. Les taux horaires actuels de la contribution d’assistance – 35,30 CHF ou 52,95 CHF pour 
les qualifications particulières – sont insuffisants pour couvrir ces dépenses. En période de pénurie de 
personnel qualifié, il est difficile de recruter des assistants compétents sans revaloriser ces taux. 

 
44 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en 

situation de handicap du 27.03.2025, chap. 29, p. 29f 
45 Voir l’Observation générale n° 5 du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, ch. 16 d iii 
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- Frais administratifs non couverts: Les frais liés au recrutement, à l’intégration, à la planification et à la 
gestion du personnel ne sont pas remboursés séparément. 

- Temps de présence non couvert: Le temps de présence n’est pas rémunéré, bien que les bénéficiaires de la 
contribution d’assistance soient tenus, en tant qu’employeurs, de le payer conformément au modèle CTT 
Seco. 

- Besoins supplémentaires: Les heures supplémentaires ne sont pas couvertes, par exemple en cas de 
maladie ou d’accident de la personne qui nécessite l’assistance, de formation de nouveaux assistant-es par 
les collaboratrices et collaborateurs existant-es ou de libération de l’obligation de travailler en raison de 
conditions de travail inacceptables. 

- Lacunes dans les prestations en raison de la garantie des droits acquis lors du passage à l’âge de la retraite: 
Les besoins en assistance déterminés avant l’entrée dans l’AVS sont «gelés» et ne sont plus adaptés, même 
en cas d’augmentation ultérieure des besoins liés au handicap ou de changement de situation (décès du 
partenaire, fermeture d’une structure d’accueil, début d’une activité bénévole). De plus, le moment de la 
garantie des droits acquis est fixé de manière arbitraire (versement anticipé ou âge de référence), sans tenir 
compte des besoins réels des personnes concernées. 

- Imputation injustifiée de l’allocation pour impotent (API): Lors du calcul de la durée du besoin d’assistance, 
la part du temps déjà «indemnisée» forfaitairement par l’API est déduite – contrairement au supplément 
pour soins intensifs, qui n’est pas pris en compte. Ainsi, le besoin réel ne peut pas être couvert par la 
contribution d’assistance. Il en résulte un déficit de financement structurel qui empêche un soutien adapté 
aux besoins.  

- Réduction injustifiée pour les personnes partiellement prises en charge en institution: Une réduction 
forfaitaire, indépendamment du besoin d’assistance réel pendant le séjour, n’est pas justifiée. Seule la 
prévention des doubles financements doit être assurée. 

En conséquence, nous demandons: 

- À l’art. 42sexies LAI: 
- al. 1, let. a: la suppression de la prise en compte de l’allocation pour impotent dans la contribution 
d’assistance. 
- al. 4: l’ajout d’une mention dans le sens «Le Conseil fédéral veille à ce que les personnes en situation de 
handicap puissent couvrir leurs besoins de manière appropriée grâce à la contribution d’assistance qui leur 
est allouée». 

- À l’art. 42septies, al. 3 LAI: la suppression de la let. b («3 Ce droit s’éteint au moment où l’assuré: b. anticipe la 
perception de la totalité de sa rente de vieillesse (...) ou atteint l’âge de référence (...)») 

- À l’art. 39c OAI: une extension des domaines d’indemnisation des temps de présence jusqu’ici non 
couverts. 

- Aux art. 39e, 39f et 39j OAI: l’augmentation des taux maximaux (nombre d’heures) et des forfaits horaires 
de la contribution d’assistance, ainsi que l’élargissement de l’indemnisation des prestations de conseil en 
matière d’administration et d’organisation. 

- Dans la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA, ch. 4017): la suppression des réductions forfaitaires 
injustifiées pour les personnes partiellement prises en charge en institution; seule la prévention des 
doubles financements doit être prise en compte. 

4.1.5 Absence d’élargissement du cercle des personnes fournissant une assistance 

L’avant-projet ne prévoit pas d’élargir le cercle des personnes habilitées à fournir une assistance, alors que cela 
s’avère urgent, notamment en raison des difficultés majeures rencontrées pour recruter du personnel. 
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Il est notamment indispensable d’autoriser l’emploi de proches en ligne directe et de partenaires, comme le 
demande l’initiative parlementaire Lohr 12.409 (Contribution d'assistance. Rémunération des prestations d'aide 
fournies par des proches). 

Les proches peuvent certes désormais être engagés par l’intermédiaire des services d’aide et de soins à domicile. 
Toutefois, cette procédure est non seulement plus complexe que l’engagement direct via la contribution 
d’assistance, mais elle engendre également des coûts plus élevés pour la collectivité. De plus, seuls les soins de 
base au sens de la LAMal peuvent être facturés par ces services – les autres prestations d’assistance en sont 
exclues. 

L’interdiction d’engager des proches doit également être levée, car elle restreint fortement la liberté de choix. 
Les personnes en situation de handicap se voient ainsi refuser la possibilité de décider elles-mêmes si elles 
souhaitent, par exemple, confier ce rôle à une personne de confiance de leur entourage ou recourir à du 
personnel externe. Il ne doit pas non plus exister d’attente implicite selon laquelle les proches devraient 
«prendre le relais». Mais c'est souvent le cas aujourd'hui: faute d’une contribution d’assistance suffisante, les 
personnes en situation de handicap n’ont souvent d’autre choix que de recourir à l’aide non rémunérée de leurs 
proches. Cette situation contrevient à l’article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, qui garantit une véritable liberté de choix et l’égalité dans l’accès à l’aide à la vie 
quotidienne. 

Notre revendication: 

L’élargissement du cercle des prestataires d’assistance à l’article 42quinquies LAI: suppression de la lettre b, c’est-à-
dire admission des proches en ligne directe et des partenaires (mise en œuvre de l’initiative parlementaire 
Lohr 12.409: Contribution d'assistance. Rémunération des prestations d'aide fournies par des proches 

4.2 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, puissent entretenir des contacts sociaux 
et participer activement à la vie professionnelle, elles doivent avoir accès à des moyens auxiliaires et à des 
prestations de soutien suffisants. Seule la garantie de ces prestations dans la mesure nécessaire permet une 
participation à la vie professionnelle et sociale sur un pied d’égalité, comme l’exige l’initiative pour l’inclusion. 
Or, le système actuel ne répond pas à cette exigence. Des améliorations substantielles sont donc urgentes. 

Les adaptations de la LAI proposées par le Conseil fédéral n’y contribuent pas de manière suffisante. Elles 
s’appuient sur des interventions parlementaires déjà transmises et sur le rapport relatif au postulat CSSS-
E 19.4380, et restent ainsi nettement en deçà des exigences de l’initiative pour l’inclusion. 

Il n’est par ailleurs pas garanti que les personnes assurées bénéficieront effectivement d’un meilleur accès à des 
moyens auxiliaires correspondant à l’état actuel de la technique. Outre la mise en œuvre de la motion Lohr 
(21.4089), l’accent reste principalement mis sur le contrôle des coûts, au détriment d’un accès rapide et adapté 
aux moyens auxiliaires et aux prestations, tel que le requiert l’initiative pour l’inclusion. Les modifications 
proposées risquent même d’entraîner des reculs, notamment si de nouveaux obstacles bureaucratiques ou des 
procédures plus longues compliquent l’accès aux moyens auxiliaires, ou si les procédures d’attribution ne 
permettent pas d’éviter la formation de monopoles. 

Cela apparaît clairement en particulier dans la modification prévue de l'art. 21bis al. 3 LAI. Jusqu'à présent, le 
Conseil fédéral pouvait limiter le droit à la substitution de prestation aux moyens auxiliaires proposés par les 
fournisseurs dans le cadre de la procédure d'adjudication, qu'un contrat ait été conclu avec eux ou non. 
Désormais, le droit de substitution sera limité exclusivement aux moyens auxiliaires provenant de fournisseurs 
avec lesquels un contrat a été conclu dans le cadre de la procédure d'adjudication. 

Bien que le Conseil fédéral souligne dans ses explications que le «contenu normatif» de la disposition ne change 
pas, cette modification peut avoir des conséquences importantes dans la pratique: 

- L'examen au cas par cas et la prise en compte de solutions spécifiques seront rendus plus difficiles. 
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- Pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin de moyens auxiliaires spécialisés, cela 
signifie un risque accru d'exclusion des produits adaptés à leurs besoins, ainsi qu'une plus grande 
standardisation et une moindre personnalisation. 

Nous rejetons également le nouvel art. 21quinquies LAI (droit de regard sur le calcul des prix) proposé, car 
l'obligation légale d'accès va au-delà d'une transparence raisonnable et peut conduire à une surréglementation 
éloignée du marché. Elle dissuade les fournisseurs commerciaux, met en péril l'innovation et la diversité et 
affaiblit – tout comme la modification prévue de l'art. 21bis al. 3 LAI – la sécurité d'approvisionnement 
individuelle. 

L'art. 21sexies LAI devrait également être remis en question, car s'il vise la transparence et le contrôle des coûts, il 
peut en pratique mettre en péril la viabilité économique des prestataires spécialisés. Il peut en résulter une 
diminution de la diversité et de l'innovation, ainsi qu'une moindre sécurité d'approvisionnement. 

L’urgence d’agir dans le domaine de l’AVS n’est pas non plus prise en compte. Il est notamment indispensable 
d’améliorer l’accès aux appareils auditifs, y compris dans le cadre de l’AI, car il est scientifiquement établi 
qu’une prise en charge précoce maximise les bénéfices et permet de réduire les coûts sociaux induits46. Se 
retrancher derrière la différence d’objectifs entre l’AVS – assurance de base pour la vieillesse – et 
l’AI – assurance principalement destinée à la réinsertion professionnelle – n’est plus défendable et contrevient 
aux principes de la CDPH. Une extension de la liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS est d’ailleurs 
expressément demandée dans la motion CSSS-N 22.4261, transmise au Conseil fédéral en septembre 2023: 
L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées ayant atteint l'âge de la retraite, grâce à 
l'accès aux contributions d'assistance. Cette motion souligne qu’une sélection «intelligente» des moyens 
auxiliaires permet aux personnes en situation de handicap de rester mobiles et autonomes à un âge avancé, 
favorise leur autodétermination et peut prévenir ou retarder significativement une entrée en institution. 

Le plafond annuel de 22 680 CHF pour les prestations de tiers en remplacement d'un moyen auxiliaire peut 
certes être appliqué de manière plus flexible depuis début 2024. Toutefois, les quelque 120 heures 
d’interprétation en langue des signes par an – soit environ 10 heures par mois – qui peuvent être financées dans 
les professions à forte composante communicationnelle restent très insuffisantes au regard des besoins réels. 
Une augmentation substantielle du montant maximal est donc indispensable, en particulier pour garantir 
l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Cette nécessité est également au cœur de la motion 25.3007 
(Offrir un meilleur soutien aux personnes en situation de handicap sur le lieu de travail dans des cas de rigueur) 
adoptée par le Conseil national. 

Il est également nécessaire de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont besoin d’aides ou de 
prestations, mais qui n’y ont pas droit légalement. Cela concerne notamment les personnes qui ne peuvent y 
prétendre qu’à partir de l’âge de la retraite AVS, ainsi que celles originaires de pays sans convention de sécurité 
sociale avec la Suisse et qui sont arrivées sur le territoire avec un handicap. 

Dans le même temps, d’autres améliorations urgentes sont nécessaires pour répondre aux préoccupations de 
l’initiative pour l’inclusion et renforcer la participation sociale grâce à des moyens techniques, y compris les 
services fournis par des tiers. Ces améliorations peuvent être mises en œuvre à différents niveaux 
réglementaires. 

Nous demandons en particulier: 

- La suppression de l'ajout à l'art. 21bis al 3 («... avec lesquels un contrat a été conclu dans le cadre de cette 
procédure d'adjudication») et à l'art. 21quinquies LAI (droit de regard sur le calcul des prix, nouveau). 

- Une augmentation des montants pour l’exercice de la profession (art. 9 OMAI). 

- Une extension générale des prestations de tiers (art. 9, al. 2 OMAI), telles que l’interprétation en langue des 
signes et l’interprétation écrite: les prestations de tiers ne devraient pas se limiter à faciliter les trajets 
domicile-travail, l’exercice d’une activité professionnelle ou l’acquisition de compétences permettant de 

 
46 Voir le rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022 (Publication en allemand avec un résumé en français). 
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maintenir un lien avec l’environnement. Il convient également de garantir un droit autonome, financé par 
des fonds individuels, à des prestations de tiers permettant d’entretenir des contacts sociaux, de participer 
à des manifestations culturelles ou d’accéder à des services publics et privés. 

- Extension générale de la liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS (OMAV annexe) / alignement 
sur la liste AI (OMAI, annexe): l’accès aux moyens auxiliaires ou aux prestations de services pour les 
personnes qui en ont besoin à partir de l’âge de la retraite doit être facilité de manière générale. 

- Extension spécifique de l’accès aux appareils auditifs dans les domaines AVS et AI. Cela peut être garanti en 
abaissant le seuil d’entrée mentionné dans le CSAS et dans l’IPMI pour le financement d’un appareil auditif 
par l’AVS et l’AI. Des normes contraignantes et transparentes peuvent également contribuer à une 
meilleure compréhension des prix par les personnes malentendantes, leur permettant ainsi de choisir la 
solution la plus avantageuse. 

- Garantie d'une prise en charge d'urgence (réparations rapides) en cas de dommages sur les moyens 
auxiliaires: un service de réparation et un service d'urgence pour les moyens auxiliaires indispensables 
doivent être assurés 24 heures sur 24 et financés. 

4.3 Essais pilotes 

Nous saluons le principe de la modification proposée de l’article 68quater LAI et la possibilité de mener des essais 
pilotes en vue de simplifier à l’avenir les prestations d’aide de l’AI dans le domaine de l’autonomie 
individuelle – en particulier lorsqu’il s’agit de développer une prestation entièrement nouvelle facilitant l’accès 
des assurés à une vie autonome et autodéterminée. 

Cela dit, il existe déjà aujourd’hui plusieurs possibilités d’adaptations légales, fondées notamment sur diverses 
études, qui peuvent être mises en œuvre sans délai. Ces mesures peuvent être intégrées dans le cadre de la 
révision totale de la LAI, prévue d’ici 2035 selon le rapport explicatif. Il n’est donc pas indispensable de recourir à 
des essais pilotes.   
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5 Brèves remarques concernant les dispositions individuelles 

5.1 À propos de l’AP-LInc 

Article 1 AP-LInc 

Le but tel que formulé est trop faible et manque de portée normative. De plus, il faudrait ouvrir la possibilité 
d’étendre la loi à tous les domaines de la vie, conformément à la CDPH. 

La formulation de l'art. 1, al. 1 AP-LInc ne vise expressément pas toutes les personnes handicapées au sens de la 
CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais uniquement les «invalides» au sens de l'art. 112b Cst. La formulation 
du Conseil fédéral rend même impossible une interprétation de l'«invalidité» au sens de l'art. 112b Cst. féd. à la 
lumière de la CDPH: s'il s'agit de personnes avec handicap au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est 
inutile de faire référence à l'art. 112b Cst. féd. 

Proposition d’adaptation 

Reformulation de l’art. 1, al. 1: 

Art. 1  But 

1 La présente loi a pour but de garantir l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes handicapées 
conformément à l’art. 112b Cst (personnes concernées). dans tous les domaines de la vie, en particulier dans les 
domaines du logement et du travail. 

Article 2 AP-LInc 

Nous relevons que la formulation de l’al. 2, let. a, laisse entendre que seules seront reconnues les institutions 

chargées de promouvoir l’inclusion des personnes concernées. 

Adoption 

Article 3 AP-LInc 

Les objectifs formulés restent déclaratifs et n’obligent pas la Confédération et les cantons. La loi devrait inclure 
des obligations contraignantes avec indicateurs de suivi pour garantir leur mise en œuvre effective, en lien avec 
un mécanisme de monitoring indépendant. Il convient de rédiger cet article avec des éléments plus 
contraignants. 

Par ailleurs, une formulation alternative de cet article est proposée afin d’expliciter en quoi consiste l’inclusion. 

Rejet avec propositions d’adaptation 

Art. 3 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées 

1 Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons atteignent les objectifs suivants: 

Formulation alternative 

Art. 3 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées 

1 Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons atteignent les objectifs permettant 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

2L’inclusion implique notamment: 

a. Un accès sans barrières aux espaces, services et opportunités (éducation, emploi, santé, logement, culture, 
loisirs, etc.), par l’adaptation de l’environnement et des structures sociales plutôt que par l’exigence 
d’adaptation individuelle. 
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b. La reconnaissance de la diversité humaine comme une richesse et non comme une exception à gérer. 

c. Un cadre légal et politique garantissant l’égalité de droit et de fait, avec des mesures positives pour éliminer 
les obstacles structurels et garantir la pleine participation. 

d. Une participation active des personnes en situation de handicap et de leurs organisations dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques. 

e. Une adaptation proactive des structures et services publics afin d’éliminer les barrières et garantir l’accès et la 
participation de toutes les personnes, indépendamment de leur handicap. 

Article 4 AP-LInc 

Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent aux personnes concernées le droit de 
choisir librement leur forme de logement. Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les 
prestations nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation de la Confédération et 
des cantons uniquement selon l'art. 19 let. a de la CDPH. Elle reste tellement vague que: 

- Au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance sur cette base, mais doit d'abord 
veiller à la concrétisation légale. On peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec des adaptations dans la législation 
spéciale de la Confédération). Avec cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

- Au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition des obligations selon 
l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait conduire les cantons à procéder soudainement aux 
adaptations législatives nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des onze années 
qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la 
surcharge actuelle des unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu clair, 
même pour elles. 

En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b AP-LInc, il faut saluer le fait que la disponibilité de logements sans 
obstacles (let. a) ainsi que le conseil et l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes en situation de handicap au libre 
choix de leur forme et de leur lieu de résidence. Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une 
obligation d'encouragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils. 

Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons mentionnée découle déjà des 
art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus contraignante. Le fait de lier directement les institutions aux 
prestations ambulatoires est en contradiction flagrantes avec la CDPH et les objectifs d’inclusion de l’avant-
projet. En effet, cette formulation est dangereuse car elle sous-entend que seules les institutions sont habilitées 
à fournir des prestations ambulatoires, ce qui d’une part, ne correspond pas à la réalité et qui d’autre part va à 
l’encontre des personnes en situation de handicap et de la CDPH. En effet, ce n’est ni dans l’intérêt des 
personnes en situation de handicap, ni conforme à la CDPH, que les institutions prennent en charge l’offre 
ambulatoire. Il s’agit au mieux d’un maintien de structures existantes au détriment de l’autodétermination des 
personnes concernées – et cela pose en outre de sérieuses questions du point de vue économique. Par ailleurs, 
l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à 
l'aide et aux soins à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation 
se transforme en une «liberté» des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 

Rejet 
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Article 5 AP-LInc 

L'art. 5 AP-LInc propose des «principes applicables aux mesures destinées à favoriser l'autonomie en matière de 
logement». Il est positif et d'une importance capitale que les let. b et c affirment toutes deux qu'il faut partir 
des «besoins de la personne concernée» (let. b) ou des «besoins liés au handicap». Cela doit impérativement 
être le point de départ pour l'octroi de prestations visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu 
de résidence47. Il convient par ailleurs de relever que l’on doit également tenir compte des situations de vie et 
ne pas se focaliser uniquement sur le handicap, c’est pourquoi il est proposé de reformuler la teneur de la lettre 
c. Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon fortement la portée normative et 
l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, 
pourquoi le critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations visant à permettre aux 
personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2 AP-LInc, en relation avec 
les objectifs de l'inclusion en général, mentionne à nouveau les «besoins individuels de la personne concernée, 
notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge». Ce que l'on entend par là, en général et par rapport à 
l'art. 5, al. b et c AP-LInc, doit être clairement précisé. 

Rejet avec proposition d’adaptation 

Art. 5 

Les mesures que la Confédération et les cantons mettent à disposition dans le cadre de leurs compétences 
doivent: 

c. être octroyées en fonction des besoins individuels liés à la situation de vie lorsqu’elles sont conçues sous 
forme de prestations individuelles. 

Articles 6 à 9 AP-LInc 

Le projet accorde un rôle central aux institutions au détriment des modèles de soutien ambulatoire ou 
autodéterminé (comme la contribution d’assistance). Cela va à l’encontre de la CDPH. Il faut renforcer le libre 
choix. Nous nous opposons à une reconnaissance exclusive des prestataires institutionnels. Une telle approche 
renforce la logique ségrégative et marginalise les formes de soutien autodéterminé. Il faut garantir la 
coexistence de modèles alternatifs, notamment le soutien à domicile, en évitant un monopole institutionnel. Les 
critères de reconnaissance doivent inclure le respect des principes d’inclusion, de vie autonome et de libre choix.  
Plus précisément, les institutions ne devraient être autorisées à long terme qu'à titre de solution transitoire afin 
de permettre aux personnes handicapées d'acquérir ou de réacquérir les compétences nécessaires pour mener 
une vie indépendante et d'organiser à domicile l'aide dont elles ont besoin. 

Une telle reconnaissance devrait se faire sur la base d’un cadre de critères orientés vers les droits des personnes 
concernées, leur autodétermination, et leur inclusion sociale – et non sur la base de la forme juridique ou de la 
tradition institutionnelle des prestataires. 

Le Parlement a décidé de moderniser la LIPPI, il convient dès lors de la moderniser de manière effective et de 
prévoir déjà les évolutions futures dans la loi-cadre. Si ce n’est pas possible, il convient de réviser la LIPPI de 
manière indépendante et de revoir en profondeur le système. 

Ce processus de modernisation doit intégrer l’exigence fondamentale de désinstitutionalisation portée par la 
CDPH: les institutions ne peuvent plus constituer la norme, mais l’exception. Cela implique un changement 
structurel du système, et pas uniquement une adaptation terminologique. 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, avec quelques adaptations 
superficielles. Il est particulièrement choquant que les institutions dans lesquelles certaines personnes doivent 
aujourd'hui vivre, faute d'alternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 

 
47 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en 

situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions «destinées à promouvoir l'inclusion des personnes concernées». Un tel 
glissement terminologique masque l’absence de véritable volonté de changement de paradigme et 
transformation du modèle. Ce n’est pas en renommant des structures existantes que l’on garantit le respect de 
la CDPH. A première vue, les dispositions relatives au travail semblent encore plus centrées sur les institutions 
qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité 
entre les prestations stationnaires et ambulatoires. L’absence de stratégie de transition ou de planification du 
transfert progressif des ressources vers des formes de soutien ambulatoire nuit gravement à 
l’autodétermination des citoyennes et de citoyens en situation de handicap concernées. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des prestations stationnaires aux 
prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la section 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et 
remaniée en profondeur. 

Ce remaniement doit poser le principe selon lequel les prestations stationnaires – c’est-à-dire 
institutionnelles – sont subsidiaires. Elles ne doivent intervenir que lorsqu’une vie autonome avec soutien 
personnalisé n’est pas possible. En dehors de ces cas, le soutien ambulatoire et l’assistance personnelle inclusive 
doivent être prioritaires, financés en conséquence, et développés activement. En outre, ces formes de prise en 
charges subsidiaires doivent être entièrement repensés afin d’éviter le maintien de lieux de résidence 
institutionnels isolés et ségrégatifs. 

Rejet 

Nous demandons de revoir ces dispositions en tenant compte de tous les modèles et en favorisant l’autonomie. 
Les institutions ne doivent avoir à l’avenir qu’un rôle subsidiaire et en principe temporaire. 

Article 10 AP-LInc 

Nousestimons que la participation des cantons ne doit pas se limiter aux institutions reconnues, mais également 
couvrir les dispositifs d’assistance personnelle et de vie autonome hors institutions, sans engendrer un recours à 
l’aide sociale. L’al. 3, tel que formulé, ne suffit pas pour garantir cela. 

Rejet 

Proposition d’adaptation: intégrer les autres prestations, telles que l’assistance personnelle et autres prestations 
permettant prioritairement le libre choix du lieu et de la forme de vie à l’al. 1. 

Articles 11 et 12 AP-LInc 

Pour nous, il est fondamental que les personnes en situation de handicap et les organisations qui les 
représentent soient effectivement impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques 
d’inclusion. Cette participation ne peut être purement formelle: elle doit être organisée, structurée, 
continue – et indemnisée. Il ne s’agit pas seulement de consultation, mais de codécision réelle dans les 
domaines qui touchent directement les droits et les conditions de vie des personnes en situation de handicap. 

Nous soutenons l’obligation faite aux cantons d’élaborer des plans d’action (art. 11 et 12 AP-LInc). Cependant, 
cette exigence reste trop limitée à plusieurs niveaux. D’une part, elle se restreint aux seuls domaines du 
logement et du travail, alors que la mise en œuvre de la CDPH concerne l’ensemble des domaines de la vie. 
D’autre part, les art. 11, al. 1 et 2, et 12 AP-LInc n’engagent que les cantons, et non la Confédération, et cela 
alors même que cette dernière a une responsabilité centrale en matière de coordination, d’orientation 
stratégique et de contrôle. Cette approche découle d’une lecture excessivement étroite de l’art. 112b de la 
Constitution, au lieu d’une vision globale, proactive et conforme à l’esprit de la CDPH. 
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Les dispositions correspondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3 AP-LInc restent trop vagues48. Il est 
impératif de garantir une participation effective et structurée des personnes en situation de handicap et de leurs 
organisations à tous les niveaux du processus. Cela implique la création d’un conseil d’inclusion indépendant, 
doté d’un mandat clair, qui aurait pour tâches d’émettre des recommandations, de se prononcer sur les 
stratégies de mise en œuvre, et de suivre l’évolution des plans d’action. L’organisation, la composition et les 
compétences de ce conseil doivent être définies directement dans la LInc, et non laissées à des réglementations 
ultérieures ou à la discrétion des autorités cantonales. 

La coordination entre la Confédération et les cantons, mentionnée à l’art. 11, al. 4, est certes bienvenue, mais elle 
reste non contraignante et peu opérationnelle. De simples «échanges» ne suffisent pas: cette collaboration doit 
être institutionnalisée, avec des directives communes claires, des objectifs mesurables, et un cadre de travail 
permanent. 

Enfin, si l’on peut saluer l’introduction de la question du changement de domicile intercantonal à l’art. 11, al. 2, la 
formulation actuelle est trop faible sur le plan juridique. Les expressions comme «veillent à» ou «facilitent» 
n’établissent pas d’obligations opposables. Il faudrait au contraire garantir, dans la loi, que toute personne en 
situation de handicap puisse changer librement de lieu de résidence – à l’intérieur comme à l’extérieur de son 
canton – sans perdre l’accès aux prestations dont elle dépend. 

En l’état, les mesures de mise en œuvre prévues par les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisantes et ne permettent 
pas d’atteindre les objectifs fixés par la CDPH. Il faut non seulement élargir leur portée à tous les domaines de la 
vie, mais aussi renforcer leur dimension contraignante, leur portée nationale, et surtout, y ancrer fermement la 
participation effective et structurée des personnes en situation de handicap sans oublier de les rémunérer de 
manière adéquate. 

Rejet avec proposition de reformulation: 

Art. 11 

1 La Confédération et les cantons élaborent les bases conceptuelles, les instruments de planification et les 
stratégies de mise en œuvre nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi, dans tous les domaines 
visés par la CDPH. 

2 Ils veillent à ce que toute personne concernée puisse changer librement de lieu de résidence à l’intérieur 
comme à l’extérieur de leur territoire, sans perdre l’accès aux prestations acquises. Pour cela, ils garantissent 
la portabilité des prestations entre cantons et assurent leur coordination. 

3 La Confédération et les cantons impliquent les personnes en situation de handicap et les organisations qui 
défendent leurs intérêts à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi. Les 
personnes en situation de handicap concernées et les organisations qui les représentent sont indemnisées 
pour leur implication. 

4 La Confédération et les cantons instituent une coordination permanente par le biais d’un mécanisme formel 
doté d’un mandat clair. Ils se concertent régulièrement dans le cadre d’un organe de coordination national et 
élaborent des lignes directrices communes en matière d’organisation, de contenu et de suivi. 

5 Un Conseil d’inclusion indépendant composé majoritairement de personnes en situation de handicap est 
institué au niveau fédéral. Il a pour mission de formuler des recommandations, de se prononcer sur les 
stratégies de mise en œuvre, de suivre les plans d’action et d’évaluer les progrès réalisés. 

Proposition de reformulation 

Art. 12 

 
48 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3 AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3 AP-LInc, ne prévoit que l'implication des 

organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des personnes en situation handicap. 
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1 La Confédération et les cantons élaborent un plan d’action visant à promouvoir l’autonomie de vie et 
l’inclusion des personnes concernées dans tous les domaines de la vie. 

2 Inchangé 

3 Les cantons impliquent à son élaboration les personnes concernées, les organisations qui défendent les 
intérêts des personnes concernées ainsi que les institutions reconnues. Le Conseil de l’inclusion est également 
impliqué. 

4 Inchangé 

Article 13 

L’abrogation de la loi sur les institutions est une étape importante, mais elle ne doit pas se faire sans rupture 
avec le paradigme institutionnel. Nous demandons que la présente loi établisse des normes claires pour 
promouvoir la désinstitutionalisation et l’autodétermination, sinon les dispositions reprises de la LIPPI 
perpétuent le système actuel, ce qui n’est pas envisageable. 

Article 14 

Nous ne formulons pas de réserve spécifique sur cet article, mais soulignons l’importance de prévoir des délais 
transitoires réalistes et des moyens financiers suffisants pour accompagner les changements structurels prévus 
par la loi. 

5.2 À propos de l’AP Révision partielle LAI 

Art. 21bis al. 3 LAI (droit de substitution) 

La restriction prévue du droit de substitution aux prestataires ayant conclu un contrat dans le cadre de la 
procédure d’adjudication peut compliquer la prise en compte de solutions spéciales et compromettre la prise en 
charge individuelle. 

Rejet 

Proposition d'adaptation: étendre comme auparavant le droit de substitution aux prestataires n'ayant pas 
conclu de contrat dans le cadre de la procédure d’adjudication afin de permettre des solutions individuelles. 

Art. 21quater al. 2 LAI (acquisition et remboursement de moyens auxiliaires) 

Pas de commentaires. 

Art. 21quinquies LAI (Consultation du calcul des coûts) 

L'obligation légale de droit de regard sur le calcul des prix va au-delà d'une transparence raisonnable et peut 
dissuader les prestataires commerciaux et compromettre l'innovation et la diversité. 

Rejet 

Art. 21sexies LAI (Transfert des avantages) 

L’examen critique sous l'angle du fait que la répercussion intégrale des avantages peut compromettre la viabilité 
économique des prestataires spécialisés et entraîner une diminution de la diversité et de la sécurité 
d'approvisionnement. 
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Art. 42quater, al. 2 LAI (Capacité d’exercice des droits civils restreinte) 

Nous saluons la suppression de l’alinéa 2, qui devrait faciliter l’accès à la contribution d’assistance pour les 
personnes dont la capacité d’agir est restreinte. Il convient toutefois de souligner que des obstacles pratiques 
subsistent, tels que l’absence de soutien dans le rôle d’employeur ou la couverture insuffisante des prestations 
d’assistance nécessaires. En l’absence d’adaptations complémentaires, les désavantages persistent donc dans les 
faits. 

Art. 68quater LAI (Essais pilotes) 

La modification proposée est globalement bienvenue, notamment dans la perspective du développement d’une 
prestation entièrement nouvelle, susceptible de réduire la complexité du système actuel et de permettre aux 
assurés de mener une vie autonome. 

Note: Cette modification ne doit en aucun cas servir de prétexte pour retarder davantage les adaptations légales 
urgentes, déjà réalisables à ce jour (voir nos remarques sur les autres propositions allant au-delà des 
modifications envisagées par le Conseil fédéral). Les bases nécessaires – CDPH, études, etc. – existent d’ores et 
déjà. 

Nous vous remercions de la considération que vous porterez à notre prise de position. 

Avec nos meilleures salutations, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Camille Robert Romain Bach 

Co-Secrétaire générale     Co-Secrétaire générale 
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Les VERT-E-S suisses 
Joanna Haupt 
Waisenhausplatz 21 
3011 Bern 
joanna.haupt@gruene.ch  
031 511 93 20 
 

Département fédéral de 
l’intérieur 
Madame la Conseillère Fédérale 
Elisabeth Baume-Schneider 
 
Par e-mail : 
ebgb@gs-edi.admin.ch 

 
 

Berne, le 15 octobre 2025 
 
Réponse à la consultation l’Initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes 
handicapées (initiative pour l’inclusion) » et contre-projet indirect 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Vous avez invité les VERT-E-S à prendre position dans le cadre de la consultation mentionnée 
en titre. Nous vous remercions de cette invitation et prenons position comme suit. 

Remarques générales 
Pour les VERT-E-S, notre société doit garantir à chacun de ses membres une pleine égalité 
de fait et de droit. Nous considérons donc l’initiative pour l’inclusion, ainsi que les espoirs 
qu’elle suscite chez toutes les personnes en situation de handicap dans ce pays, comme une 
priorité politique. Le contre-projet indirect à cette initiative manque d’ambition et passe 
totalement à côté de sa cible. Il ne permet pas à la Suisse de respecter ses engagements 
internationaux au titre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées. Le projet du Conseil fédéral, à la fois court-termiste, vague et limité dans sa 
portée, est loin d’être à la hauteur de la politique progressiste et ambitieuse dont notre pays a 
besoin pour atteindre enfin l’égalité de traitement des personnes en situation de handicap dans 
les dix à vingt prochaines années. 

Loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées 
À l’art. 1, l’avant-projet définit les « personnes concernées » selon l’art. 112 let. b de la 
Constitution, soit les personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance-invalidité. Cela 
revient à exclure du champ de la loi la majorité des personnes en situation de handicap. Nous 
demandons en priorité une définition plus large des personnes concernées. 
Contrairement aux ambitions habituelles d’une loi-cadre, le contre-projet proposé par le 
Conseil fédéral se limite à la question du logement, laissant de côté les champs pourtant 
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prioritaires du travail, de l’éducation, la culture, les loisirs ou les transports. Pour les VERT-E-S, 
une loi-cadre sur l’inclusion doit impérativement contenir des propositions dans tous les 
domaines de la vie. Nous demandons au Conseil fédéral de retravailler le projet de loi dans ce 
sens. 
En plus de cela, cette loi constitue une occasion manquée d’améliorer la situation en matière 
de logement. Alors que tous les acteurs du secteur reconnaissent la nécessité urgente d’un 
plan d’action national pour promouvoir des lieux de vie autonomes, l’avant-projet se concentre 
sur le logement en institution, ne fixe aucun cadre précis et prévoit simplement que la 
Confédération et les cantons « encouragent » la création de tels logements (art. 4, al. 3). Les 
conditions-cadres en matière de financement et de répartition des responsabilités demeurent 
bien trop vagues pour être prises au sérieux. Pour les VERT-E-S, la nouvelle Loi fédérale sur 
l’inclusion des personnes handicapées doit impérativement promouvoir les lieux de vie 
autonome et contenir des dispositions précises et contraignantes relatives à sa mise en œuvre. 

Modification de la LAI 
Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’art. 1 de l’avant-projet de loi sur l’inclusion, il est 
indispensable d’élargir l’accès des personnes concernées aux contributions d’assistance ainsi 
qu’aux moyens auxiliaires les plus récents, actuellement réservés à une infime partie de celles 
et ceux qui en auraient besoin. Les modifications correspondantes de la LAI que nous saluons, 
manquent, elles aussi, largement d’ambition. Cette révision de la LAI doit absolument être 
l’occasion d’élargir la liste des moyens auxiliaires et d’augmenter le nombre de personnes 
pouvant bénéficier de la contribution d’assistance (par exemple les bénéficiaires de l’AVS, 
ainsi que les personnes souffrant d’un handicap psychique ou cognitif). Les VERT-E-S 
demandent une adaptation du projet de loi dans ce sens. 

Remarques sur l’initiative 
À l’inverse du contre-projet, l’initiative pour l’inclusion démontre une ambition à la hauteur des 
attentes des personnes concernées. Une application rigoureuse de ce texte est juste et 
nécessaire. Les VERT-E-S soutiennent donc cette initiative. 
 
 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir prendre en compte notre prise de position et 
restons à votre disposition en cas de questions. 
 
Avec nos salutations distinguées, 
 
 
 
Lisa Mazzone 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joanna Haupt 
Secrétaire politique 
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Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
Des Inneren 
 
Eingereicht per E-Mail an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 
 

 

 

 

 

Vernehmlassungsantwort 
Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative 
ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Die Initiative 
zielt darauf ab, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der vollen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen hält, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die 
Sicherstellung der freien Wahl bezüglich Wohnform und Wohnort. 
 
 
Als nationales Kompetenzzentrum für hindernisfreie Architektur, getragen von der Stiftung 
zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt, engagieren wir uns seit 
unserer Gründung im Jahr 1981 für eine bauliche Umwelt, die Menschen mit Behinderung 
die grösstmögliche Selbstständigkeit und Autonomie ermöglicht und ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben, am Wohnen und Arbeiten sicherstellt. Hierzu haben wir zum 
Beispiel in den 1990er Jahren das Konzept des hindernisfrei-anpassbaren Wohnungsbaus 
entwickelt, das inzwischen in allen kantonalen Gesetzen verankert ist. 
 
Das Behindertengleichstellungsgesetz ist das erste nationale Rahmengesetz, das die 
Kantone dazu verpflichtet, gesetzliche Bestimmungen zum hindernisfreien Bauen in ihren 
Baugesetzen zu verankern und einen Mindeststandard für die verschiedenen 
Gebäudekategorien festlegt. In der Vernehmlassung zur Revision des BehiG haben wir im 

Datum: 09. Oktober 2025 
Ihr Kontakt: Eva Schmidt 
Mail: schmidt@hindernisfreie-architektur.ch 
Telefon direkt: 044 299 97 96 
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April 2024 darauf hingewiesen, dass das nationale Rahmengesetz dringend nachgebessert 
werden muss, wenn genügend hindernisfrei-anpassbarer Wohnraum entstehen soll und dies 
in unserer Publikation „neue Wege im Wohnungsbau1“ mit Fakten hinterlegt. Das Konzept 
des hindernisfrei-anpassbaren Wohnungsbaus lässt sich durch eine vorausschauende 
Projektierung mit wenigen Massnahmen umsetzen, ohne dass nennenswerte Mehrkosten 
entstehen. Dies wurde bereits 2004 mit einer Nationalfondstudie2 nachgewiesen. Nun, der 
Revisionsentwurf blieb weit hinter den Erwartungen zurück und hat selbst die Empfehlungen 
der Studie der Uni Freiburg (Zufferey, 2024) nicht aufgenommen. In einem Schreiben vom 
April 2025 haben wir Frau Bundesrätin Baume-Schneider erneut darauf hingewiesen, dass 
der Vorschlag, Gebäude ab sieben Wohneinheiten unter das Gesetz zu stellen, nicht 
ausreicht, um in der heutigen Lage den Bedarf an Wohnraum für Menschen mit Behinderung 
und ältere Menschen zu decken. 
 
In unserer Vernehmlassung zur Revision des BehiG im Jahr 2024 haben wir einen weiteren 
zentralen Aspekt aufgegriffen: die Notwendigkeit verpflichtender Regeln beim physischen 
(baulichen) Zugang zu Dienstleistungen, d.h. zu allen öffentlich zugänglichen Bauten. 
Verpflichtende Vorgaben sind wichtig, um sicherzustellen, dass bereits bestehende 
öffentlich zugängliche Bauten ebenso wie Bauten mit Arbeitsplätzen in Übereinstimmung 
mit der UN-BRK für Menschen mit Behinderung zugänglich gemacht werden. Erst dann 
können sie vollumfänglich und ohne Diskriminierungen, Hindernisse und Erschwernisse am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben und im Arbeitsleben integriert werden. 
 
Entsprechend sind wir enttäuscht, dass sich der Indirekte Gegenvorschlag zur 
Inklusionsinitiative nun einzig auf das Angebot an Wohnraum fokussiert und sich in keiner 
Weise zu den übrigen, für eine tatsächliche Inklusion erforderlichen Lebensräumen äussert. 
Damit bleibt er weit hinter den Erwartungen von Menschen mit Behinderung zurück. Die 
Schweiz, die sich in den 1990er-Jahren noch mit Pionierleistungen bei der Entwicklung des 
hindernisfrei-anpassbaren Wohnungsbaus hervorgetan hat, ist inzwischen im 
internationalen Vergleich deutlich zurückgefallen – sowohl was die Vorgaben als auch 
deren Umsetzung betrifft. Die EU sowie Länder in Südamerika und in Asien haben mit 
starken Gesetzen und Förderprogrammen dafür gesorgt, dass ihre Bauten und Anlagen 
zugänglich gemacht wurden.  
Ein Beispiel: In São Paulo muss die Eröffnung einer frisch umgebauten und 
denkmalgeschützten Bibliothek verschoben werden, weil der Aufzug noch nicht 
betriebsbereit ist. Menschen mit Behinderung wären nämlich sonst nicht nur von der 
Eröffnungsfeier ausgeschlossen, sondern könnten auch vorübergehend keine 
Dienstleistungen der Bibliothek nutzen. Ladengeschäfte erhalten keine Betriebsbewilligung, 
solange der Zugang nicht hindernisfrei ist. Brasilien und andere Länder machen uns vor, 
was es heisst, Gleichstellung ernst zu nehmen. Länder, die um einiges grösser sind als die 
Schweiz und auch nicht über die gleichen wirtschaftlichen Ressourcen verfügen wie wir. 
 
Der indirekte Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative verpasst leider die Chance, die 
Voraussetzungen für eine bauliche Umwelt zu schaffen, die Inklusion tatsächlich 
ermöglicht. Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung 
der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des 
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Rechts von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht 
beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  
 
Selbst die beste Software läuft nicht, wenn die Hardware nicht dafür ausgelegt ist. Das Ziel 
des Wechsels von der Objekt- zur Subjektfinanzierung ist die freie Wahl der Wohnform für 
alle. Damit dies de facto gelingt, muss jedoch vorausgesetzt werden, dass genügend 
Wohnungen verfügbar sind.  Angesichts der steigenden Nachfrage nach hindernisfreien 
und anpassbaren Wohnungen – bedingt durch die Abkehr vom institutionellen Wohnen, die 
demografische Entwicklung und die schnell wachsende Bevölkerung – muss der Bund 
dringend dafür sorgen, dass alle Wohnbauten die Qualitätsanforderungen der 
Hindernisfreiheit und der Anpassbarkeit erfüllen. Das Recht auf Wahlfreiheit bei der 
Wohnform und die dafür erforderlichen Assistenzleistungen der Invalidenversicherung 
allein genügen nicht. Grundvoraussetzung ist eine gebaute Umwelt, die niemanden 
ausschliesst.  
 
Die Vorgaben der UNO-BRK müssen auch betreffend die physische Zugänglichkeit der 
gebauten Umwelt in die Tat umgesetzt werden. Dafür ist ein koordiniertes Vorgehen von 
Bund und Kantonen zwingend und dringend erforderlich. Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Bund im Rahmen internationaler Abkommen keine Aufsichts- und 
Leitbildfunktion hat, auch wenn das Bauen im Zuständigkeitsbereich der Kantone liegt. 
Darauf hat die UNO die Schweiz auch hingewiesen. 
 
Der Bund hat die Kantone dazu zu verpflichten, die Planung und Bereitstellung von 
hindernisfrei-anpassbarem Wohnraum sowie den Zugang zu öffentlich zugänglichen 
Bauten sicherzustellen, um Menschen mit Behinderung eine tatsächliche Selbstbestimmung 
zu ermöglichen. Diese Verantwortung im Baubereich ist für den Bund nicht neu. Er hat sie 
im Energiebereich und bei der Baukultur bereits gut übernommen. Wie bei der Ertüchtigung 
der Bauten aus energetischer Sicht braucht es auch bei der Hindernisfreiheit klare 
gesetzliche Vorgaben, Fördermittel, Aufklärung in Form von Information und Anreize, 
welche die Motivation der Bauträgerschaften erhöhen. Dazu ist ein für das hindernisfreie 
Bauen zuständiges Bundesamt zu bestimmen, das mit demselben Nachdruck, wie in seinem 
Bereich das Bundesamt für Energie, die entsprechende Qualität der Bauten einfordert. Das 
heisst, es muss mit den nötigen Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet sein, um diese 
Aufgabe mit den Kantonen zu koordinieren, Förderprogramme aufzustellen und 
Informationsmaterialien zu verbreiten. 
 
Bislang gibt es notabene keine für das hindernisfreie Bauen zuständige Bundesstelle. Das 
EBGB hat jedenfalls bisher alle Gesuche für die Grundlagenentwicklung und die 
Bereitstellung von Informationen über notwendige Massnahmen in diesem Bereich 
abgelehnt. Die Fördergelder seien seiner Meinung nach nicht für diesen Zweck bestimmt. 
Dies, obwohl die baulich-räumliche Hindernisfreiheit direkt im Behindertengleichstellungs-
gesetz genannt wird. 
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Was wir von der neuen Gesetzgebung erwarten: 
 
Das Inklusionsgesetz muss auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ausgeweitet 
werden. Es darf sich nicht auf die Finanzierung von Assistenzleistungen und die freie Wahl 
der Wohnform beschränken. Es muss sicherstellen, dass die bauliche Umwelt so weit 
ertüchtigt wird, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich selbständig wohnen, 
arbeiten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.  
 
Dafür braucht es: 

- Eine Verpflichtung, öffentlich zugängliche Bauten (Bestand) so umzubauen, dass sie 
für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind. 

- Ein Recht für Menschen mit Behinderung, den Zugang zu Bauten, in denen 
Dienstleistungen angeboten werden, auch einzufordern.  

- Eine Regelung, die dazu verpflichtet, alle neuen Wohnbauten hindernisfrei-
anpassbar zu erstellen. 

- Eine Regelung, dass bestehende Wohngebäude innerhalb einer vorgegebenen Frist 
hindernisfrei - anpassbar ertüchtigt werden müssen.  

- Förderprogramme, die sicherstellen, dass Bauträger, private und öffentliche, ihrer 
Verpflichtung zur Ertüchtigung ihrer Gebäude (Wohnbauten und Bauten mit 
Arbeitsplätzen) nachkommen und die dazu erforderlichen Massnahmen umsetzen. 

- Finanzielle Mittel, um Massnahmen zur Umsetzung der Hindernisfreiheit bei 
bestehenden Wohnbauten zu fördern, wo die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist. 
Dabei sind Vorgaben zu machen, um unzulässige Mietpreiserhöhungen nach der 
Sanierung zu verhindern.  

 
Auf der organisatorischen Ebene braucht es: 

- Ein Bundesamt, das für die Umsetzung einer hindernisfreien gebauten Umwelt 
zuständig ist, wie es Inclusion Handicap in ihrer Stellungnahme zu Recht einfordert. 
Dieses koordiniert die erforderlichen Programme und Massnahmen mit den 
Kantonen, informiert und motiviert private Bauträgerschaften, beispielsweise mit 
Hilfe von Förderprogrammen, usw. 

- Ein Monitoring über den Fortschritt des Umbaus des Gebäudeparks durch das 
zuständige Bundesamt und das Bundesamt für Statistik  

- Informationskampagnen und Beratungsangebote in den Kantonen, wie sie im 
Energiebereich heute etabliert sind.  

 
Wie bei den energetischen Gebäudesanierungen geht es bei der Hindernisfreiheit um eine 
qualitative Entwicklung, die wir mit Nachdruck vorantreiben müssen. Dafür braucht es aber 
griffige gesetzliche Regelungen, beispielsweise durch die Revision des BehiG, sowie 
Informations- und Förderprogramme.  Und der Prozess muss im Rahmen eines Monitorings 
kontinuierlich evaluiert werden.  
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Des Weiteren verweisen wir auf die umfangreiche Stellungnahme von Inclusion 
Handicap zum Entwurf für den indirekten Gegenentwurf zur Eidgenössischen 
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)», die wir vollumfänglich unterstützen.  
 
 
Freundliche Grüsse 

 

Eva Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://hindernisfreie-architektur.ch/wp-
content/uploads/2023/06/Neue_Wege_im_Wohnungsbau_Auflage2_Logo-neu.pdf 
 
2 https://hindernisfreie-architektur.ch/wp-content/uploads/2017/06/nfpTA_040603.pdf 
 

https://hindernisfreie-architektur.ch/wp-content/uploads/2017/06/2004_Franken-und-Rappen_mit-
Alternativtext.pdf 
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IG Menschen miteinander 
Parkstrasse 26 
6410 Goldau 
 
Eingereicht per E-Mail an ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
Generalsekretariat GS-EDI 
Vorsteherin Frau Bundesrätin Baume-Schneider 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 

 

 

Goldau, 25. September 2025 

Vernehmlassungsantwort  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 
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keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-

begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 

von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 

die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 
Wer ist die IG – Menschen miteinander im Kanton Schwyz 
 
Wir von der IG – Menschen miteinander setzen uns dafür ein, dass Menschen mit 
Behinderung ihre Anliegen selbst in die Hand nehmen können. Uns ist wichtig, dass 
Barrieren abgebaut und unsere Rechte ernst genommen werden. In unserer Gruppe 
unterstützen wir uns gegenseitig, tauschen Erfahrungen aus und stärken uns, damit 
jede und jeder für sich einstehen kann. Gleichzeitig mischen wir uns in Politik und 
Gesellschaft ein, machen auf Ungerechtigkeiten aufmerksam und zeigen, wie Inklu-
sion wirklich gelebt werden kann. Unser Motto ist: Nichts über uns ohne uns. 
 
 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

IG Menschen miteinander 

 

 

 

René Trachsel Daniel Barmettler 

Mitglied Koordinator 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Der Entwurf muss die Grundlage für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklu-
sionspolitik der nächsten 10–20 Jahre im Sinne der BRK legen. Die Umsetzung 
kann schrittweise erfolgen, braucht aber einen klaren Plan. Im Inklusionsgesetz 
sind Rechtsansprüche, eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen so-
wie Aktionspläne mit Einbezug der Betroffenen festzuschreiben. Ein Monitoring 
muss die Fortschritte überprüfen. Der aktuelle Vorentwurf erfüllt dies nicht, da er 
nur einen engen Behinderungsbegriff nutzt (IV-Beziehende, rund ein Viertel aller 
Betroffenen) und sich fast ausschliesslich auf Wohnen beschränkt. 

- Das Gesetz muss den Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform sichern. 
Kantone sind zu verpflichten, Wahlfreiheit und notwendige Unterstützung zu ge-
währleisten. Vorgaben und Übergangsbestimmungen müssen den Ressourcen-
transfer von Institutionen hin zu ambulanten Leistungen fördern. Der Gegenvor-
schlag bleibt hier ungenügend, setzt weiter auf Institutionen und beschränkt sich 
auf unverbindliche Ziele, statt mit klaren Massnahmen oder Vorbildern des Bun-
des zu wirken. 

- Der zweite Teil zum Thema Invalidenversicherung verpasst die Chance, mit ei-
nem besseren Zugang zu Assistenzbeitrag, modernen Hilfsmitteln und Dienst-
leistungen die Inklusion zu stärken. Aktuell profitieren nur ca. 5’000 Personen 
vom Assistenzbeitrag, viele bleiben ausgeschlossen. Konkrete Verbesserungen 
fehlen weitgehend. Positiv ist einzig, dass Pilotprojekte zum selbstbestimmten 
Leben vorgesehen sind. 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 

 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 
Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
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zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände und weitere Organisationen haben im 
September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht. Sie fordert eine Stärkung der 
Rechte in der Bundesverfassung, damit die BRK endlich umgesetzt wird – insbeson-
dere das Recht auf persönliche und technische Assistenz sowie auf freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnorts. 

Da ein Inklusionsgesetz und eine IVG-Revision allein nicht ausreichen, messen wir 
den Gegenvorschlag des Bundesrates daran, ob er die Weichen für eine umfassende, 
schrittweise Umsetzung der BRK stellt und konkrete Beiträge zu einem selbstbestimm-
ten Leben leistet. 

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-
onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 

wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-

fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 

psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 

BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 

VE-InG27). 

 

 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 
Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 

853 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

15 

 

mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-
gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 

Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
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• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 

würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 
Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 

 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
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das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 

zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 
noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 

der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 

im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 
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• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 

ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 

Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 

beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
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hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-

gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 
für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Bern, 15. Oktober 2025 

Vernehmlassungsantwort indirekter Gegenvorschlag zur 
Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können.  
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen 
Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu 
welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen.  
Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der 
Inklusions-Initiative.  
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 
nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen 
Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 
vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, 
einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes 
Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. 
Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des 
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selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang 
zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 
Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken.  
Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 
Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten 
Forderungen vorbei.  
Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er 
markant verbessert werden.  
Freundliche Grüsse 
 
 

        
Maya Graf, Ständerätin     Caroline Hess-Klein 
Co-Präsidentin      Vorsitzende der Geschäftsleitung
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1 Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff
nungen verbunden: mit ihr soll sich ihre konkrete Lebenssituation ändern. Sie soll 
dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der rechtlichen 
und tatsächlichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Menschen 
ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz mit 
der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. Zu
dem soll die Initiative insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
ermöglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen.  
Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinde
rungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 
■ Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die 
Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes 
gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch 
schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch 
unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 
werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 
Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände eng 
einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der 
Umsetzung der BRK mithilfe eines unabhängigen Monitorings überprüft werden. 
All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst 
das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, 
die eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund 
ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus 
beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem 
Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

■ Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss Bund und Kantone 
verpflichten, ihre Unterstützungsleistungen am Bedarf von Menschen mit 
Behinderung auszurichten. Sie müssen den klaren Auftrag erhalten, gemeinsam 
mit kohärenten, aufeinander abgestimmten Unterstützungsleistungen dafür zu 
sorgen, dass Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie alle 
Bürgerinnen und Bürger haben. Es braucht Vorgaben und 
Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen 
erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen 
und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen 
sicherstellen. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. 
Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind 
jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit 
gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den 
Ausbau seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen (siehe unten 
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zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, 
Grundsätze und Kriterien.  

■ Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 
zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter 
(z.B. Gebärdesprachverdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur 
rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr 
viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen 
verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 
weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 
Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr 
Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu 
sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 
jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des 
selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs 
eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, 
das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittli
chere Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vor
entwurf jedoch nicht. 
■ Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 
Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 
Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vornherein 
nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht 
erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen 
Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch 
Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert 
wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen 
sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit 

 
1 Siehe dazu Abschliessende Bemerkungen zum Initialstaatenbericht der Schweiz vom 22.04.2022.  
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen 
Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen. 

■ Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame 
Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

■ Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

■ Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei 
der Umsetzung der BRK laufend unabhängig überprüft werden (Monitoring).  

■ Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept 
vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche 
der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorische Vorkeh
ren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Ge
setz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz 
mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den 
Bestimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All 
dies muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Wei
chen für die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes ange
kündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für 
die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll 
das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde
rung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen 
ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor 
zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Vergebens sucht man die Verpflichtung 
von Bund und Kantonen, ihre Unterstützungsleistungen am Bedarf der Menschen mit 
Behinderungen auszurichten, diese zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. 
Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, 
Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen auch Über
gangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens und eine kontinuierliche Reduktion von Institutionen be
werkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen 
Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist 
umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 | Das 
IFEG modernisieren erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte 
Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass 
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der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es un
klare Rahmenbedingungen gibt.3 
Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 
Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte 
Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbind
lichkeit erforderlich. Die vom Parlament überwiesene Motion 24.3003 «Modernisie
rung des IFEG» ist damit nicht umgesetzt und darf keinesfalls abgeschrieben wer
den.  

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversiche
rungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter 
Zugang zum Assistenzbeitrag, zu Hilfsmitteln und zu persönlichen Dienstleistungen 
sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Ar
beit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraus
setzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein 
Kernanliegen der Inklusions-Initiative. 
Die IVG-Änderungen beinhalten zwar den Zugang von Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversu
chen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Weiter 
werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in 
Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils 
lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parla
mentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar. 
Zudem sind die vorgeschlagenen Änderungen zur Einflussnahme auf die Preisge
staltung bei Hilfsmitteln kritisch zu beurteilen und es besteht vielmehr die Gefahr, 
dass sie für die Betroffenen sogar zu Rückschritten führen. 
Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit psychischen, kognitiven oder Sinnesbehin
derungen. Auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmit
tel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind, braucht es einen verbesser
ten Zugang. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, 
S. 29 f. 
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die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für 
die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). 
Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 
Hilfsmittel 
Wir begrüssen das Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu 
nehmen, um dazu beizutragen, die Situation für Menschen mit Behinderungen im Be
reich der Hilfsmittel zu verbessern. Allerdings bleibt unklar, ob Betroffene tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen, denn der Fokus bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 
21sexies IVG liegt allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, 
raschen Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies in der Inklusions-Ini
tiative gefordert wird. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass die vorgeschlagenen Än
derungen sogar zu Rückschritten führen; etwa wenn der Zugang zu Hilfsmitteln 
durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch 
die Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. Zudem 
schränkt die vorgeschlagene Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG die Austauschbe
fugnis auf Hilfsmittel ein, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des 
Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. Diese Änderung kann somit 
weitreichende negative Folgen für Menschen mit Behinderungen haben.  
Positiv erachten wir die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht ge
stellte Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglich
keit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz ein
zureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 
Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten 
und allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter 
auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen 
Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie 
eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen 
der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesse
rungen im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können.  
Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  
Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenz
beitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven 
Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT 
ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenent
schädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Aus
weitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages 
und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang 
zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Perso
nen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initia
tive gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich 
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des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung 
des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Rege
lungsstufen umgesetzt werden können. 
Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die 
Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbe
stimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  

2 Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kan
tone rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbeson
dere die Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle 
Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  
Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die er
forderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Na
tur.7 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden 
und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  
Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie wei
tere Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative 
eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK 
endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche 
und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  
Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines In
klusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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3 Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in 
den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein In
klusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative ver
kauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 
für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die 
BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar 
nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute 
auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Ge
setz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstel
len, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtun
gen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 
Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. 
Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
in dieser Form inakzeptabel ist.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt wer
den, dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Ge
währleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensberei
chen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
Zu wenig verpflichtend und präzis, Fehlen von organisatorischen Vorkehren  und Fehlen einer unabhängigen 
BRK-Monitoring-Stelle. 
9 Dazu unten Ziff. Insbesondere zum . 
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kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zustän
digkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz 
schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rah
men für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderun
gen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran 
zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit 
und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkei
ten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Da
mit wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Instituti
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der wei
teren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaf
fen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei 
und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» 
Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht 
von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
zu gewährleisten.  
Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsge
setz als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine iso
lierte Regelung im Bereich des Wohnens.  
Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, 
dass das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren 
spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestim
mungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt 
wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der 
Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen An
passungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung 
erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungs
massnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung 
und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, perso
nelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. 
Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch or
ganisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen 
für Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der 

 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), 
Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. Fehlen von organisatorischen 
Vorkehren  und Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle. 
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Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Um
setzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechen
den Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter 
Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene 
Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer be
einträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf ele
mentare Aspekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Men
schen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, 
geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche 
Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich 
aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden Be
hiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu 
formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entspre
chende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen 
Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  
Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser beschränkt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 
112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem 
Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invali
denversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraus
sichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähig
keit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krank
heit oder Unfall sein. 
Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt un
klar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zu
sätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Ge
setzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten 
fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf 
die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis 
von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder 

 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 
2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
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deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, be
einträchtigt oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites 
Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des 
prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de 
gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein 
«weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, das jedenfalls nicht leistungsspezi
fisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu 
stellen. 
Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsver
fahrens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorge
sehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in 
Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Un
terstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 
Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates 
wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK ver
unmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG 
gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 
Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein 
dürften23, unter ihnen etwa:  
■ Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder 

einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) 
angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

■ Personen mit Dyslexie 
■ Viele Personen mit ADHS  
■ Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-

psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 
Wir fordern daher:  
■ Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 

organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen 
Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen 

 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 
Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, 
Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen für den 
Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in 
den Bereichen Bildung und Arbeit.  

■ Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des 
persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen 
werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kern
anliegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffe
nen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen 
vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» 
können. 
Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV) bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt da
bei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, grif
fige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in 
BV und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit 
Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Ge
setz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrak
ten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  
Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der 
zwei ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf 
mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu 
Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 
VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-
InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit 
dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen 
Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensfüh
rung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-
InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 

 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen 
wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. Fehlen von Rechtsansprüchen. 
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(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz 
vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel 
«Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht 
auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich 
darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen 
umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion 
untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. 
von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 
 
Wir fordern daher:  
■ Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 

überarbeiten.  
■ Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, 

müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die 
notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit 
haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Men
schen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Be
reich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen 
vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsan
sprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerde
rechte ihrer Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares In
strument zur Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Ent
sprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen 
Schutz vor Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche 
Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BRK aufgenommen.31  
Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüchen 
einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Der mit der Initiative geforderte Art. 

 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. Insbesondere zum Wohnen. 
27 Dazu unten Ziff. Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 
verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen 
zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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8a Abs. 1 der Bundesverfassung gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbe
sondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen 
mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wäh
len sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erfor
derlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen.  
In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es 
sich beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklu
sion von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll 
Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren je
weiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Ein
schränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei 
Rechtsansprüche geltend machen können.  
Wir fordern daher:  
■ Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im 
Einzelfall eingefordert werden kann. 

■ Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und 
Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens 
vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der 
BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensberei
chen fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen 
erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des 
Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Mas
snahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 
Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 
■ Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 

unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht 
für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den 
regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Einen 
wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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■ Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine 
entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. 
Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der 
Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

■ Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG 
verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die 
Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige 
Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheiten der 
Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für 
die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt 
keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

■ Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies 
anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für einen 
wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses 
Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs 
des Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb 
Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen 
und Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich 
auf Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Ver
pflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen muss sich an Bund und Kantone rich
ten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Sach- und Lebensbereiche 
– betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den 
Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen 
vorsieht. 
35 Oben Ziff. Zu enger Geltungsbereich. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und 
unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. Zu wenig verpflichtend und präzis) des Vorentwurfs in die Leere.  
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und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich be
dürfte es aber einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen 
und inhaltlichen Vorgaben. Unverbindliche Austauschtreffen reichen keineswegs. Zu 
begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 
Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen 
aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief an
gelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu er
leichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren 
Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 
Wir fordern daher:  
■ Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten 

zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren 
Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

■ Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und 
Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die 
Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die 
Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Mo
nitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die 
Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte 
die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kon
trollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland be
stehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet so
wohl den Bund wie auch die Bundesländer. 
Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 
Wir fordern daher:  
■ Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 
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3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien 
Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von An
fang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das 
InG aufgenommen werden. 
Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) veröffent
lichte Evaluation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht 
ihre Dringlichkeit:  
■ Es existieren weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 

zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  
■ Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt39 
■ Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, 

unübersichtlich und unklar40 
■ Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen41 
Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des 
EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergege
ben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort 
auf die identifizierten Probleme darlegen.  
Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass 
die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
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Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderun
gen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den 
Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und 
Kantonen Rechnung tragen und mit dem Ziel eines kohärenten Systems ohne Bruch
stellen ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen 
für eine konsequente Orientierung der Unterstützungsleistungen am Bedarf 
des Menschen mit Behinderungen, für die Vereinheitlichung der Bedarfserhe
bungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Men
schen mit Behinderungen konfrontiert sind.44 
Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung 
von Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen 
aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtli
che Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Insti
tutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert 
daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von ei
nem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konfor
men System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbe
stimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 
Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 
Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnor
tes gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vor
gesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss 
der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende 
Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinde
rungen nichts verändern werden. 
Die vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen entsprechen in keiner Art und 
Weise den Verpflichtungen aus der Motion 24.3003 | Das IFEG modernisieren. Diese 
darf mit dem Verweis auf den indirekten Gegenvorschlag entsprechend nicht abge
schrieben werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffe
nen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in 
die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund 
und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass:  

 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. Fehlen von Rechtsansprüchen. 
47 Dazu oben Ziff. Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK und Fehlen einer 
unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation 
der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 
f. und 26. 

886 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243003


Vernehmlassungsantwort indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative  

18 

 

■ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, 
sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im 
Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der 
Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

■ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 
Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die 
Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die 
meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. 
Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der 
Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren 
System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfüg
barkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung 
der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewähr
leistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf 
eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden.  
Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der 
Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. 
Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen wird 
sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeant
wortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen anzu
gehen ist. 
Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 
1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu 
Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für 
diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 
In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zent
raler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürf
nissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten Be
darf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrich
tung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, 
welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohne
hin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso 
das für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Krite
rium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In 
Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein wer
den wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, 
überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.3 Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im 
bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutio
nen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 
besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend 
Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. 
Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären 
Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 
An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  
Wir fordern daher:  
■ Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich 

überarbeitet werden. 
■ Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 

zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. Durch das 
Gesetz soll die Kohärenz des Unterstützungsleistungssystems insgesamt 
sichergestellt und damit auch Bruchstellen vermieden werden. 

■ Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und 
dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. 
Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der 
objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

4 Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG rei
chen bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung 
zu tragen. Bis auf den begrüssenswerten generellen Zugang zum Assistenzbeitrag 
für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit (Aufhebung von Art. 42quater 
Abs. 2 IVG) und der ebenfalls positiv zu wertenden Möglichkeit von Pilotversuchen 
(Änderung von Art. 68quater IVG), haben sie ihre Grundlage zudem praktisch aus
schliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen. 
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Ebenfalls positiv erachten wir die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aus
sicht gestellte Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln und die Mög
lichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz 
einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089).  
Bei den vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen zu Art. 21quater Abs. 2 und 3, 
Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG besteht hingegen sogar die Gefahr von Rückschrit
ten für Menschen mit Behinderungen; etwa durch die Beschränkung der Austausch
befugnis auf Hilfsmittel, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des 
Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. Oder auch weil der Zugang zu 
Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren sogar er
schwert wird und durch die Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert 
werden kann. Auf die vorgeschlagenen Änderungen ist daher zu verzichten.  
Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist 
ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. An
gesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die 
es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  
■ Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 

Assistenzbeitrages 
■ Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 

Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 
■ Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 

Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 
■ Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1,9 Millionen Menschen mit Be
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbes
sert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbei
trag ausgenommen. 
Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
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nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchti
gung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber 
werden durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. 
der “individuelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” über
zeugende und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem wäre es sinn
voll, auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument anzuwenden. Das 
KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument 
FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. in
dividuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 
Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit 
einer Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist 
ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 
Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen an
gewiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch 
Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militär
versicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung ei
ner Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem As
sistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausge
setzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, 
AHVG und UVG auf. 
Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige 
und gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreis
schreiben über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflo
senentschädigung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. 
Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchti
gung. Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. 
Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag aus
geschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Vo
raussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 
Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 
werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV 
nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Da
mit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits 
etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermie
den werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise aus
geschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht 
dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 
Wir fordern daher:  
■ Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 

Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  
■ Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall 

zu gewähren.  
■ Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 

auszuweiten: Personen im AHV-Alter; Personen mit einer Hilflosenentschädigung 
der UV und der MV; Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

■ Schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag zu gewähren.  

■ Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-
Rentenanspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert wer
den. Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch 
sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem be
trächtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zu
kunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV 
und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistun
gen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assis
tenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu 
tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt 
werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fach
kräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 
Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung 
von Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend 
ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt wer
den können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie 
und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeits
markt gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf 
Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht 
nachvollziehbar.  
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 
Wir fordern daher:  
■ Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
■ Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
■ Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
■ Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: keine Beschränkung auf 

natürliche Personen; Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von 
Lebenspartner:innen 

■ Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie 
Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4 Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwen
digen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am 
beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initi
ative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht 
dringend substanzielle Verbesserungen. 
Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hin
ter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und 
IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht 
mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmit
tel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat 
überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass durch eine "smarte" Auswahl an 
Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Al
ter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert 
oder massgeblich verzögert werden können.  
Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substan
ziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung 
mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verrin
gern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwellen für die Finanzierung eines Hör
geräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbind
liche und transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbe
hinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit 
für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 
Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des 
Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 
HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten An
spruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmet
schleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 
gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von 
CHF 22’680.- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel 
eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro 
Jahr bzw. durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Monat rei
chen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle 
Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher an
gezeigt. 
Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Da bei den vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen zu 
Art. 21quater Abs. 2 und 3, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG wie oben bereits ausgeführt 
die Gefahr von Rückschritten für Menschen mit Behinderungen besteht, ist aus unse
rer Sicht darauf zu verzichten. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich sub
stanzielle Verbesserungen. 
Wir fordern daher:  
■ Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
■ Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
■ Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege 

des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert 
ausgestaltet sein. 

■ Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu 
erhöhen. 
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■ Auf die Änderungen und Neuerungen zu Art. 21quater Abs. 2 und 3, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG ist zu verzichten.  
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All’attenzione della Capa del Dipartimento federale dell’interno 

 

Giubiasco, 16 ottobre 2025 

RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE  
Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale  
«Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» 

Gentile Signora Consigliera Federale, Gentili Signore e Signori, 
 
La ringraziamo per averci dato l'opportunità di commentare il controprogetto indiretto 
all'iniziativa per l’inclusione nella procedura di consultazione. L'iniziativa porta grande 
speranza a molte persone con disabilità. Deve portare la Svizzera a impegnarsi per 
l'attuazione di un'effettiva uguaglianza in tutti gli ambiti della vita, per la quale si è im-
pegnata con la firma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Inoltre, deve consentire la libera scelta delle modalità e del luogo di resi-
denza e garantire i servizi di assistenza e supporto necessari. Alla luce di questi ele-
menti, il progetto preliminare di controprogetto sottoposto a consultazione è deludente 
e non costituisce in alcun modo una risposta alle richieste dell'iniziativa per l'inclusione. 
Non pone le basi per una politica progressiva in materia di disabilità e inclusione per i 
decenni a venire. Il progetto di legge sull'inclusione definisce anche un concetto di 
disabilità da cui tre quarti delle persone con disabilità sono escluse fin dall'inizio. Nel 
settore dell’alloggio si è persa l'occasione di sancire un diritto soggettivo delle persone 
con disabilità a un'abitazione in piena libertà di scelta e di chiarire gli obblighi della 
Confederazione e dei Cantoni. Una strategia globale chiara e coordinata con i Cantoni 
per garantire l'autonomia abitativa. Inoltre, la legge sull'assicurazione per l'invalidità 
non ha la possibilità di fornire l'accesso e il rafforzamento delle prestazioni di assi-
stenza e di sostegno necessarie, nonché degli ausili moderni. Nel complesso, il pro-
getto preliminare di controproposta non offre un valore aggiunto significativo per le 
persone con disabilità. Manca in gran parte le loro legittime richieste. Se la contropro-
posta vuole essere una risposta all’iniziativa per l’inclusione, deve essere notevol-
mente migliorata.  
 
Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra cortese attenzione e vi salutiamo cordialmente.  
 
 
inclusione andicap ticino  
 
Marzio Proietti 
direttore  
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1. L'essenziale in breve 
Per molte persone con disabilità, l’iniziativa per l’inclusione porta grande speranza, e 
si aspettano che le loro condizioni di vita migliorino. Essa deve portare la Svizzera a 
impegnarsi con fermezza per l'attuazione di un'effettiva uguaglianza in tutti gli ambiti 
della vita. La Svizzera si è impegnata in tal senso con la firma della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) nel 2014. Inoltre, deve 
consentire la libera scelta delle modalità e del luogo di residenza e garantire i servizi 
di assistenza e supporto necessari. Affinché la controproposta abbia un valore ag-
giunto diretto per le persone con disabilità, deve quindi contenere i seguenti elementi: 
 

- Deve gettare le basi per una politica progressiva della disabilità e dell’inclusione 
per i prossimi 10-20 anni, nello spirito della CDPD. Siamo consapevoli che l'at-
tuazione della CDPD non può essere garantita solo e immediatamente con l'a-
dozione di una legge sull'inclusione e una revisione della legge sull'assicura-
zione per l'invalidità. L'attuazione può quindi essere effettuata in più fasi. Tutta-
via, a tal fine è essenziale un piano concreto e concertato. La legge sull'inclu-
sione deve garantire il diritto delle persone con disabilità ai supporti necessari. 
Sarà necessario pianificare una strategia congiunta della Confederazione e dei 
Cantoni e dei piani d'azione per l'attuazione della CDPD. Dobbiamo fare in 
modo che le persone con disabilità e le loro associazioni siano adeguatamente 
coinvolte. Inoltre, i progressi compiuti dalla Svizzera nell'attuazione della Con-
venzione devono essere verificati mediante monitoraggi regolari. Tutto ciò non 
è garantito da questo controprogetto indiretto. Inoltre, la legge sull'inclusione, 
con una definizione molto ristretta di invalidità, si applica solo alle persone che 
ricevono una prestazione assicurativa per l'invalidità. Tuttavia, questo rappre-
senta solo circa un quarto di tutte le persone con disabilità in Svizzera. Inoltre, 
il suo tema è quasi esclusivamente limitato all'edilizia abitativa. Non si può 
quindi parlare di una legge quadro. 

- Deve garantire il diritto soggettivo alla libera scelta del tipo e del luogo di resi-
denza per le persone con disabilità, ciò non significa tuttavia a nostro avviso 
la chiusura delle strutture accoglienza stazionarie (istituzioni), che pos-
sono per talune persone rappresentare la migliore soluzione. Sarà neces-
sario concordare tra tutte le parti (Confederazione, Cantoni, Organizza-
zioni delle persone con disabilità e Organizzazioni delle strutture stazio-
narie) le modalità di come sviluppare, sostenere e promuovere le varie 
forme di alloggio (indipendente, stazionarie e miste), così come le condi-
zioni del loro funzionamento e finanziamento. Citiamo ad esempio: finan-
ziamento soggetto/oggetto, requisiti e condizioni di riconoscimento nei 
confronti di chi offre prestazioni di supporto/assistenza, sia in ambito sta-
zionario ma soprattutto individuale: da evitare che “Monsieur et Madame 
tout le monde” si improvvisino fornitori di prestazioni di supporto e so-
stegno abitativo. Deve conferire ai Cantoni un mandato chiaro per garantire 
alle persone con disabilità la stessa libertà di scelta di tutti i cittadini e per fornire 
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i servizi di sostegno necessari. Tutto ciò non è attuato nel presente contropro-
getto. L'attenzione continua ad essere rivolta solo all'offerta residenziale istitu-
zionale. Anche la Confederazione non dà l'esempio, né incentivando i Cantoni, 
né sviluppando i propri servizi di assistenza e di sostegno (cfr. sotto il contributo 
di aiuto), ma si accontenta di obiettivi, principi e criteri non vincolanti.  

- La seconda parte del controprogetto contiene proposte di misure per l'assicura-
zione per l'invalidità. Per una vita in piena libertà di scelta, è fondamentale un 
migliore accesso al contributo di assistenza, nonché agli ausili moderni e ai ser-
vizi di terzi (ad es. l'interpretazione della lingua dei segni). Tuttavia, oggi, solo 
circa 5.000 persone beneficiano del contributo di assistenza, perché la sua at-
tuale concezione esclude un numero molto elevato di persone con disabilità. Le 
misure volte a migliorare l'accesso a tali prestazioni sono in gran parte assenti 
dal controprogetto o molto timide. Il Consiglio federale perde così l'opportunità 
di garantire una maggiore inclusione nei settori dell'alloggio, del lavoro e della 
partecipazione sociale, lanciando un'offensiva sulle prestazioni dell'aiuto AI e 
dando l'esempio positivo ai Cantoni. Tuttavia, il fatto che il controprogetto con-
senta test pilota per rafforzare la vita indipendente è da accogliere con favore.  

Alla luce delle preoccupazioni dell'iniziativa per l'inclusione e dei suoi benefici diretti 
molto limitati per le persone con disabilità interessate, il progetto preliminare di contro-
proposta presentato per consultazione è deludente e non costituisce in alcun modo 
una risposta adeguata all'iniziativa per l'inclusione. 
Appoggiamo inoltre integralmente la presa di posizione elaborata da ARTISET e 
INSOS e consideriamo che sia necessario, prima di avviare il dibattito parlamen-
tare, definire congiuntamente una visione globale che tenga conto dei tre ambiti 
della vita che sono l’alloggio, la formazione e il lavoro, affinché indirizzare la via 
da dare alla politica dell’andicap in questo paese. 

1.1 Critiche fondamentali alla legge sull'inclusione 

Nel 2022 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (di 
seguito Comitato CDPD) ha criticato chiaramente la Svizzera per l'insufficiente attua-
zione della CDPD1. Se è comprensibile che l'uguaglianza de jure e de facto delle per-
sone con disabilità non possa essere garantita da una legge unica per tutti gli ambiti 
della vita, resta il fatto che la Svizzera ha bisogno di un quadro giuridico per l'integra-
zione delle persone con disabilità. Ma una legge sull'inclusione significativa deve al-
meno gettare le basi per una politica di inclusione più progressiva per i prossimi 10 o 
20 anni. Tuttavia, il progetto preliminare non riesce a farlo. 

- Il progetto preliminare della legge federale sull'inclusione delle persone con di-
sabilità si applica solo alle persone che beneficiano di una prestazione dell'as-
sicurazione per l'invalidità, con una definizione molto ristretta di invalidità. Si 
tratta di circa 450.000 persone. Tuttavia, in Svizzera vivono più di 1,9 milioni di 

 
1 Si vedano a tal proposito le osservazioni conclusive del Comitato CDPD del 22.04.2022, UN Doc. 
CDPD/C/CHE/CO/1. 
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persone con disabilità ai sensi della legge sull'uguaglianza dei disabili (di se-
guito legge sull'uguaglianza dei disabili).2 Ad esempio, la nuova legge sull'inclu-
sione copre fin dall'inizio solo circa un quarto delle persone con disabilità. Que-
sto non vale per le persone che subiscono un ictus o un infortunio in età AVS e 
che necessitano di ausili. Anche le persone con dislessia o ADHD, che sono 
state diagnosticate solo da adulti, non sono considerate, ad esempio. Questo è 
inaccettabile per una legge che dovrebbe far progredire l'attuazione della 
CDPD. Mancano diritti soggettivi per le persone con disabilità e impegni chiari 
da parte della Confederazione e dei Cantoni ad adottare le necessarie misure 
di accomodamento e di sostegno. 

- Manca un chiaro impegno a favore della Confederazione e dei Cantoni a pre-
sentare una strategia e un piano d'azione comuni per l'attuazione della CDPD. 

- Il progetto preliminare non garantisce in modo sufficiente il coinvolgimento dei 
disabili e delle loro associazioni. 

- Mancano disposizioni che garantiscano un monitoraggio costante dei progressi 
compiuti dalla Svizzera nell'attuazione della CDPD (monitoraggio).  

- La legislazione proposta dimostra che non esiste un concetto generale. Non 
sono abbastanza precisi e coprono solo il campo dell’alloggio. 

Il progetto di legge sull'inclusione rimane quindi privo di ambizione e di un concetto 
generale. Gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni, nonché i diritti individuali 
delle persone con disabilità, devono essere chiariti e devono essere adottate disposi-
zioni organizzative per l'attuazione di un'uguaglianza effettiva. In linea di principio, la 
legge deve riguardare almeno tutti gli 1,9 milioni di persone con disabilità che vivono 
in Svizzera. Eventuali restrizioni possono essere previste nelle disposizioni relative a 
determinati ambiti della vita (ad esempio, l'alloggio). Tutti questi punti devono essere 
migliorati in modo che la legge sull'inclusione definisca davvero la rotta per la politica 
di inclusione e definisca un quadro vincolante. 

1.2 Un cambiamento di sistema fallito in termini abitativi 

Il tema dell'alloggio è stato annunciato come una priorità della legge sull'inclusione. 
Giustamente, perché l'autonomia nell'alloggio è un fattore decisivo per l'inclusione e 
c'è un grande bisogno di agire. La legge sull'inclusione sostituisce la legge quadro 
vigente (Legge federale sulle istituzioni per la promozione dell'integrazione delle per-
sone con disabilità; LIPIn) sull'edilizia residenziale istituzionale. Ma anche in questo 
caso, il progetto preliminare non è convincente. Continua a porre troppa enfasi sull'e-
dilizia istituzionale. Manca una strategia coordinata per la transizione da parte della 
Confederazione e dei Cantoni. L'avanprogetto non prevede neppure un chiaro man-
dato per i Cantoni di garantire la libera scelta della forma e del luogo di domicilio. Le 
persone con disabilità non hanno quindi alcun diritto soggettivo alla libera scelta della 
forma e del luogo di residenza. Anche la Confederazione non dà l'esempio, ma si limita 
a definire obiettivi, principi e criteri. Mancano misure vincolanti. Inoltre, non esistono 

 
2 Si vedano i dati dell'Ufficio federale di statistica.  
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disposizioni transitorie o linee guida della Confederazione su come promuovere ulte-
riormente l'abitazione in libertà di scelta. In particolare, non vi sono disposizioni relative 
al necessario trasferimento di risorse dalle istituzioni alle persone interessate, almeno 
per quelle persone che non desidereranno vivere nelle istituzioni. Ciò è tanto più sor-
prendente se si considera che il Parlamento ha recentemente incaricato il Consiglio 
federale di garantire l'autodeterminazione nel settore dell’alloggio con il compito di ga-
rantire l'autodeterminazione nel settore dell’alloggio in relazione alla mozione 24.3003 
"Modernizzazione del LIPIn". Il Controllo federale delle finanze rileva inoltre che l'ac-
cesso alle prestazioni non è garantito per tutti i gruppi target e che le condizioni quadro 
non sono chiare3. 
La necessità di agire è grande. Tuttavia, la formulazione proposta nella legge sull'in-
clusione è inefficace. La transizione verso un alloggio in piena libertà di scelta può 
avere successo solo se si metteranno a disposizione risorse finanziarie a chi decide di 
vivere in autonomia, uscendo dalle istituzioni e ricorrendo a servizi di supporto ambu-
latoriale. Le istituzioni, che oggi offrono (non solo) prestazioni in ambito abitativo resi-
denziale stanno sviluppando le loro prestazioni, considerando anche di offrire supporto 
e servizi ambulatoriali alle persone con disabilità (sia che oggi vivono in istituzioni, sia 
che vivano già a domicilio). Riteniamo che tali prestazioni ambulatoriali non debbano 
poter essere fornite da ognuno, ma da organizzazioni autorizzate o riconosciute. Le 
istituzioni dispongono di una notevole competenza nell’ambito dell’assistenza abita-
tiva, che non si trova oggigiorno in nessun altro (potenziale) fornitore. Inoltre, è neces-
sario ampliare il contributo di assistenza dell'AI. Questi servizi devono essere meglio 
coordinati e armonizzati tra loro. Una strategia comune della Confederazione e dei 
Cantoni deve essere sancita dalla legge sull'inclusione. Affinché l'alloggio autodeter-
minato diventi una realtà, è necessario che ci sia maggiore chiarezza e impegno a tutti 
i livelli. 

1.3 Modifiche della legge sull'assicurazione per l'invalidità 

La seconda parte del controprogetto propone pochissime modifiche nel quadro della 
legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Resta in gran parte assente il migliora-
mento dell'accesso ai contributi di assistenza, agli ausili e ai servizi alla persona, o 
addirittura l'estensione delle prestazioni corrispondenti nei settori dell'alloggio, del la-
voro e della partecipazione sociale.4 Eppure questo è un prerequisito per una vita au-
todeterminata per le persone con disabilità e una preoccupazione centrale dell’inizia-
tiva per l’inclusione. Le modifiche della LAI contengono solo misure volte a influenzare 
la fissazione dei prezzi degli aiuti, l'accesso delle persone con capacità limitate al con-
tributo di assistenza e la possibilità di effettuare test pilota al fine di semplificare i servizi 
di assistenza dell’AI. Inoltre, sono state annunciate alcune modifiche alle ordinanze. 
Tuttavia, le modifiche proposte o previste della LAI e della LAI si limitano per lo più ad 

 
3 Cfr. il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente negli alloggi per disabili del 27.03.2025, disponibile il https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-
bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), L'essenziale in breve.  
4 Cfr. anche, a proposito del contributo all'assistenza, il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valu-
tazione delle misure a sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità del 27.03.2025, cap. 2.4, pag. 
29 e segg. 
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attuare interventi parlamentari già presentati al Consiglio federale. Non sono una ri-
sposta all'Iniziativa per l'inclusione.  
Nel quadro della legislazione AI, sono necessari miglioramenti significativi a vari livelli. 
È fondamentale migliorare l'accesso per i diversi tipi di disabilità al contributo di assi-
stenza, all'assegno per grandi invalidi e ai mezzi ausiliari. Ciò vale in particolare per le 
persone con disabilità mentali, cognitive o sensoriali. E c'è bisogno di un accesso mi-
gliore, soprattutto per le persone con disabilità che hanno bisogno solo di ausili come 
apparecchi acustici o sedie a rotelle in età AVS. Inoltre, è necessaria un'estensione 
del mantenimento dei contatti sociali e un aumento dell'importo massimo per l'esercizio 
della professione (in particolare la lingua dei segni e l'interpretazione in lingua scritta). 
Quella che segue è una valutazione dei vari vantaggi della LAI: 
Mezzi ausiliari 
Accogliamo con favore le modifiche previste dall'articolo 21quater capoverso 2, dall'arti-
colo 21quinquies e dall'articolo 21sexies LAI, che mirano a influenzare più attivamente la 
fissazione dei prezzi dei mezzi ausiliari. Tuttavia, non è chiaro se gli assicurati avranno 
effettivamente un accesso migliore agli ausili adeguati al progresso tecnico. 
Siamo favorevoli all'introduzione di un confronto dei prezzi con l'estero per gli aiuti e 
alla possibilità per i datori di lavoro di presentare una domanda di aiuti sul posto di 
lavoro per gli assicurati nel contesto della prossima revisione della LAI (ai sensi della 
mozione Lohr: 21.4089). 
Ma ciò che manca completamente nella bozza è un migliore accesso agli apparecchi 
acustici e agli ausili in generale per le persone con disabilità che hanno bisogno di 
ausili solo in età AVS. Manca inoltre un'estensione delle prestazioni di terzi (anziché 
un mezzo ausiliario) al mantenimento dei contatti sociali e un aumento dell'importo 
massimo per l'esercizio della professione. Per rispondere alle preoccupazioni dell’ini-
ziativa per l’inclusione, sono pertanto necessari ulteriori miglioramenti nel settore degli 
aiuti (compresi i servizi di terzi), che possono essere attuati a diversi livelli di regola-
mentazione.  
Contributo di assistenza e assegno per grandi invalidi 
Accogliamo con favore la proposta di abrogare l'art. 42quater par. 2 LAI. Pertanto, le 
persone assicurate la cui capacità di esercitare i diritti civili è limitata hanno ora ac-
cesso al contributo di assistenza in linea di principio e non devono soddisfare condi-
zioni supplementari rigorose.  
Ciò che manca completamente nel progetto preliminare, tuttavia, è un migliore ac-
cesso al contributo di assistenza per i minori, per le persone con disabilità sensoriali o 
cognitive (per le quali lo strumento di valutazione attualmente in vigore non è adatto), 
per le persone in età AVS e per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi 
da un'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare. Manca inoltre un 
ampliamento della cerchia dei beneficiari dell'assistenza, di un aumento del contributo 
e degli importi massimi dell'assistenza, nonché di un ampliamento dei servizi di con-
sulenza. Allo stesso modo, non è prevista alcuna estensione del diritto all'assegno per 
grandi invalidi e quindi all'accesso al contributo di assistenza per gli adulti con disabilità 
uditiva e sorda nonché per le persone con disabilità mentale. Al fine di soddisfare le 
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richieste dell'iniziativa per l'inclusione, sono quindi necessari ulteriori miglioramenti 
nell'ambito del contributo di assistenza e dell'assegno per grandi invalidi (come condi-
zione di base per avere diritto a un contributo di assistenza), che possono essere at-
tuati anche a diversi livelli di regolamentazione. 
 
I test pilota ai sensi dell'art. 68quater LAI 
Accogliamo con favore la proposta di modifica dell'art. 68quater LAI e la possibilità di 
effettuare test pilota con l'obiettivo di condurre una vita autodeterminata. La comples-
sità del sistema attuale deve essere ridotta al fine di promuovere l'autonomia e l'auto-
determinazione degli assicurati.  

2. Punto di partenza: l’iniziativa per l’inclusione richiede l'attuazione della 
CDPD 

Dalla ratifica della Convenzione da parte della Svizzera nel 2014, la Confederazione e 
i Cantoni sono obbligati per legge ad attuarla in modo completo. Ciò include, tra l'altro, 
la garanzia dell'uguaglianza de jure e de facto per tutte le persone con disabilità5 in 
tutti gli ambiti della vita e della materia6. 
A tutt'oggi non esiste una strategia per l'attuazione graduale della CDPD, né sono ne-
cessarie misure legislative, di applicazione e di pianificazione7. Di conseguenza, le 
persone con disabilità continuano a dover affrontare profonde e diffuse restrizioni ai 
loro diritti.  
Per questo motivo, le persone con disabilità, le loro associazioni e altre organizzazioni 
della società civile hanno presentato l'iniziativa per l'inclusione nel settembre 2024. 
Con questa iniziativa, chiediamo che i diritti delle persone con disabilità siano rafforzati 
nella Costituzione federale, in modo che gli obblighi derivanti dalla CDPD siano final-
mente attuati. In particolare, rivendichiamo il diritto all'assistenza personale e tecnica 
al fine di garantire l'uguaglianza de jure e de facto, nonché il diritto di scegliere libera-
mente il proprio modo e luogo di vita.  
Siamo consapevoli che l'attuazione della CDPD non può essere garantita solo dall'a-
dozione di una legge sull'inclusione e da una revisione della LAI. Valutiamo quindi il 
controprogetto indiretto del Consiglio federale in termini di capacità di spianare la 
strada a un'attuazione globale, anche scaglionata, della CDPD e di fornire un contri-
buto efficace al raggiungimento di una vita autodeterminata per le persone con disabi-
lità in determinati ambiti di vita.  

 
5 Art. 1 cpv. 2 CDPD e preambolo, lett. e. 
6 Si veda l'obbligo corrispondente di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a e b della CDPD. 
7 Cfr. il rapporto del Controllo federale delle finanze, Valutazione delle misure a sostegno della vita indipendente 
nell'alloggio per disabili del 27.03.2025, cap. 2.1, pag. 24. 
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3. Il controprogetto indiretto sulla Legge sull’inclusione per le persone con 
disabilità (Legge quadro sull’inclusione) 

3.1 Introduzione 

La proposta è fuorviante: il progetto preliminare intitolato "Legge federale sull'inclu-
sione delle persone con disabilità" (abbreviato in "Legge quadro sull'inclusione" nel 
rapporto esplicativo del Consiglio federale) afferma di essere ciò che non è. Una legge 
sull'inclusione, che vuole essere un controprogetto indiretto all'iniziativa per l'inclu-
sione, deve essere una legge che ponga le basi, in termini di contenuto e di progetta-
zione, per la politica sull'inclusione delle persone con disabilità, e quindi per l'attua-
zione della CDPD nei prossimi 10-20 anni. Una legge del genere non può eliminare da 
un giorno all'altro tutte le disuguaglianze nella vita quotidiana delle persone con disa-
bilità; Né può garantire da sola l'inclusione, cioè l'uguaglianza de jure e de facto delle 
persone con disabilità. Tuttavia, una legge chiamata legge sull'inclusione deve stabilire 
un piano per raggiungere gradualmente questo obiettivo e contenere gli obblighi ma-
teriali e le misure organizzative necessarie a tale scopo. 
Il progetto per una legge quadro sull'inclusione non soddisfa ciò che dichiara. 
Si tratta solo di una legge sull'alloggio per le persone con disabilità negli istituti, con 
alcune disposizioni inefficaci sull'inclusione e la vita indipendente. Di conseguenza, 
quasi la metà della proposta di Legge federale sull’inclusione delle persone con disa-
bilità è costituita dalle disposizioni (leggermente riviste) della legge federale sulle isti-
tuzioni per la promozione dell'integrazione delle persone con disabilità (LIPIn), che 
mira a garantire l'accesso a un istituto per le «persone con disabilità». Spieghiamo più 
dettagliatamente di seguito perché il progetto di legge sull'inclusione è inaccettabile in 
questa forma.  

3.2 Un ambito di applicazione troppo ristretto 

Il campo di applicazione di una legge federale sull'inclusione delle persone con disa-
bilità deve essere definito, sia personalmente che materialmente, in modo tale da ap-
plicarsi a tutte le persone con disabilità e da stabilire un quadro per la garanzia pro-
gressiva della loro uguaglianza de jure e de facto in tutti gli ambiti della vita. 
3.2.1 Ambito di applicazione del materiale 
Da un punto di vista materiale, la Legge quadro sull’inclusione è del tutto insufficiente: 
solo poche disposizioni della Legge quadro sull’inclusione a tutti gli ambiti materiali e 
a tutti gli ambiti della vita.8 In caso contrario, si limita a una regolamentazione insuf-
ficiente del settore abitativo in un corsetto costituzionale inutilmente ristretto (art. 

 
8 Art. 1-3 e Art. 11 [eccetto par. 2]) Legge quadro sull’inclusione. Si veda la critica di queste disposizioni generali 
qui di seguito, al c. 3.3, 3.5 e 3.6. 
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112b, cpv. 3 Cost. federale).9. Ciò non tiene conto dell'obiettivo dell'iniziativa per l'in-
clusione e le competenze costituzionali10. Contrariamente al suo nome, la legge sull'in-
clusione non può in alcun modo, se non altro per questo motivo, garantire il quadro 
richiesto dall'Iniziativa per l'inclusione per le basi e l'attuazione dei diritti delle persone 
con disabilità nei prossimi due decenni. Va anche ricordato qui che la mozione 24.3003 
"Modernizzazione del LIPIn. Fornire le stesse opzioni e un'adeguata assistenza am-
bulatoriale alle persone con disabilità nel settore dell'alloggio" è stata presentata al 
Consiglio federale il 6 marzo 2025. Quest'ultimo è stato quindi incaricato di "creare, 
mediante una revisione della legge federale sulle istituzioni per la promozione dell'in-
tegrazione delle persone con disabilità (LIPIn) e di altre leggi federali correlate, basi 
giuridiche moderne che consentano alle persone con disabilità di scegliere liberamente 
e autonomamente la loro forma e il luogo di residenza e di ricevere il sostegno neces-
sario a tale scopo". Anche senza l'iniziativa per l'inclusione, il Consiglio federale do-
vrebbe impegnarsi per garantire il diritto delle persone con disabilità di scegliere libe-
ramente la loro forma e il loro luogo di residenza.  
Sembra certamente politicamente realistico e abbastanza sensato, quando si adotta 
una legge sull'inclusione per la prima volta, scegliere alcuni importanti ambiti della vita 
e ambiti in cui l'uguaglianza de jure e de facto delle persone con disabilità deve essere 
garantita da disposizioni specifiche. Ma una legge sull'inclusione come legge quadro 
non può in alcun modo limitarsi a una concretizzazione degli obblighi della CDPD solo 
per aree selezionate, e ancor meno a una regolamentazione isolata nel campo dell’al-
loggio.  
La prima edizione di una legge sull'inclusione, di cui si sta discutendo in questa sede, 
deve essere concepita in modo tale che la legge possa essere integrata nel tempo, 
anche da altri ambiti specifici e della vita.11 È inoltre imperativo che contenga dispo-
sizioni per garantire l'attuazione graduale della CDPD. A tal fine, la legge deve 
prevedere un obbligo generale per la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro 
competenze, di adottare d'ufficio tutte le misure di adattamento e di sostegno neces-
sarie per prevenire qualsiasi violazione dei diritti derivanti dalla CDPD, per proteggerli 
e garantirli. Va notato che le misure di alloggio e di sostegno devono essere adottate 
in particolare sotto forma di legislazione, applicazione della legge e pianificazione e 
che esse comprendono misure materiali, tecniche, personali, finanziarie, organizzative 
e procedurali. Al fine di garantire la continua attuazione della CDPD, le misure orga-
nizzative, quali strategie vincolanti, piani d'azione e monitoraggio indipendente dell'at-
tuazione della CDPD, devono essere sancite anche nella legge sull'inclusione. Queste 
misure si applicano alla Confederazione e ai Cantoni, nonché a tutti i settori della 
CDPD12. Infine, nell'ambito delle sue competenze di vigilanza, la Confederazione è 

 
9 Su questo argomento, vedi sotto il cap.3.7 
10 La Confederazione dispone di competenze esplicite in numerosi ambiti della vita, quali: l'articolo 65 (statistica), 
l'articolo 61a (Spazio svizzero dell'educazione), l'articolo 63 (formazione professionale), l'articolo 63a (scuole uni-
versitarie), l'articolo 64a (formazione continua), l'articolo 66 (sostegno alla formazione), l'articolo 68 (sport), l'arti-
colo 69 capoverso 2 (cultura), l'articolo 70 (lingue), l'articolo 75 (pianificazione del territorio),  Art. 87 (Trasporti 
pubblici), Art. 92 (Posta e telecomunicazioni), Art. 93 (Radio e televisione), Art. 108 (Costruzione di abitazioni e 
promozione della proprietà d'abitazioni), Art. 110 cpv. 1 lett. a (protezione dei lavoratori), art. 112a-c, 117b (cura), 
art. 122 (diritto civile) e art. 124 Costituzione federale. (assistenza alle vittime). 
11 È quanto suggerisce con moderazione il Consiglio federale nelle sue spiegazioni, capitolo 6.1.2. 
12 Gli artt. 11 e 12 della Legge quadro sull’inclusione sono insufficienti a questo riguardo, si veda i punti 3.5 e 3.6. 
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anche tenuta a garantire l'attuazione della CDPD da parte dei Cantoni e a sostenerli 
nelle relative misure. 
3.2.2 Ambito personale 
Il concetto di disabilità o di persona con disabilità non ha aspettato la ratifica della 
CDPD13 per diventare parte integrante del diritto svizzero. Nell'ambito dell'art. 8 cpv. 2 
Cst., il Tribunale federale ha da tempo e costantemente stabilito che sussiste una di-
sabilità quando la persona interessata ha una menomazione duratura delle sue capa-
cità fisiche, mentali o psichiche e che tale menomazione ha gravi conseguenze su 
aspetti elementari del suo stile di vita14. L’Art. 2 cpv. 1 della legge sull'invalidità defini-
sce una persona con disabilità come una persona la cui menomazione fisica, mentale 
o psichica si presume sia duratura e renda difficile o impossibile l'adempimento di atti 
ordinari della vita, dei contatti sociali, dei viaggi, della formazione professionale e del 
perfezionamento o l'esercizio di un'attività professionale. Nell'attuale revisione parziale 
della legge, si prevede di formulare l'art. 2 par. 1 in modo ancora più vicino al testo 
della CDPD15. Tre Cantoni, Basilea Città, Basilea Campagna e Vallese, hanno recepito 
nelle loro leggi le relative definizioni, che mirano a garantire l'attuazione della CDPD 
nell'ambito delle competenze cantonali.16 
Alla luce del diritto internazionale, costituzionale e federale, è incomprensibile che 
l'ambito di applicazione personale del progetto di legge quadro sull’inclusione sia stato 
definito in modo così restrittivo. Ciò è limitato solo alle persone con disabilità ai sensi 
dell'art. 112b Cst. fed. (art. 1 cpv. 1 Legge quadro sull’inclusione). Secondo il messag-
gio del Consiglio federale, il termine non valido di cui all'art. 112b Cst. fed. si riferisce 
alle persone che non sono in grado di esercitare un'attività lucrativa ai sensi dell'assi-
curazione per l'invalidità17. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA, per "inabilità" si intende 
l'incapacità lavorativa totale o parziale che si presume permanente o di lunga durata. 
Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità può essere la conseguenza di un'infermità 
congenita, di una malattia o di un infortunio. 
La definizione del messaggio è certamente criticata dalla dottrina corrente in quanto 
troppo restrittiva. Tuttavia, la portata di questa nozione secondo questa critica non è 
chiara. Secondo Giovanni BIAGGINI, questo non include tutte le persone con disabilità, 
ma "probabilmente" anche altre persone interessate dalla normativa AI, oltre alle per-
sone che sono permanentemente inabili al lavoro18. THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHI-
LIPPO sottolineano che il campo di applicazione della disposizione costituzionale non 
si limita all'invalidità che dà diritto a una pensione. Piuttosto, dovrebbe comprendere 

 
13 Art. 1 cpv. 2, in combinazione con il preambolo, lett. e della CDPD. 
14 Si veda, ad esempio, ATF 135 I 49 al punto 3.2.2. 6.1; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della LDis, una persona con disabilità è considerata una persona con una disa-
bilità fisica, mentale, psichica o sensoriale che si presume sia di lunga durata, la cui interazione con l'ambiente 
ostacola la sua piena ed effettiva partecipazione alla società. 
16 Art. 3 cpv. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 cpv. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 cpv. 1 LDIPH VS (RS/VS 
850.6). Art. 4 lett. a del progetto preliminare di legge sull'uguaglianza delle persone con disabilità nel Cantone di 
Ginevra contiene anche una definizione corrispondente. 
17 Messaggio concernente la riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confedera-
zione e Cantoni (OPC) del 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439; Messaggio del 7 settembre 2005 concer-
nente la legge d'esecuzione concernente la riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni (OPC) (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurigo 2017, N 3 ad art. 112b. 
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"una cerchia più ampia di persone con problemi di salute, la cui capacità di guadagno 
o la capacità di svolgere compiti non professionali è ridotta o minacciata".19 ANNE-SYL-
VIE DUPONT concretizza la sua ampia concezione dell'invalidità come "qualsiasi situa-
zione di fatto che possa dar luogo al diritto alle prestazioni AI, ai sensi dell'art. 4 cpv. 
2 LAI (...) senza tener conto del mancato guadagno". A suo avviso, dovrebbero essere 
prese in considerazione anche le persone a rischio di disabilità.20 HARDY LANDOLT, da 
parte sua, osserva che il messaggio "offre un'ampia comprensione del concetto", che 
in ogni caso non è specifico per i servizi.21 Non sembra mettere in discussione il nesso 
con l'incapacità lavorativa. 
Il rapporto esplicativo del Consiglio federale sull'apertura della procedura di consulta-
zione del 25 giugno 2025 non chiarisce né corregge il testo previsto della legge 
quando, alla luce della dottrina già menzionata, afferma al punto 7.1: "Per questo mo-
tivo, il presente progetto preliminare mira all'inclusione delle persone con disabilità in 
senso lato, in particolare le persone che beneficiano di misure di sostegno e di accom-
pagnamento ai sensi dell'art. 112b Cst. ". 
Il testo dell'articolo 1 comma 1 Legge quadro sull’inclusione non si riferisce 
espressamente a tutte le persone con disabilità ai sensi della CDPD, della Costi-
tuzione federale e della legge sulla disabilità, ma solo alle "persone disabili" ai 
sensi dell'articolo 112b della Costituzione. Il testo del Consiglio federale rende ad-
dirittura impossibile interpretare la nozione di «disabilità» ai sensi dell'articolo 112b 
della Costituzione federale alla luce della CDPD: se si tratta di persone con disabilità 
ai sensi della CDPD, della Costituzione federale e della legge sui disabili, non è ne-
cessario fare riferimento all'articolo 112b della Costituzione federale. 
Si deve partire dal presupposto che degli oltre 1,9 milioni di persone con disabi-
lità secondo l'Ufficio federale di statistica22 , probabilmente non si contano ben 
due terzi23 , tra i quali troviamo ad esempio:  

- le persone che subiscono un ictus, una sclerosi multipla o un infortunio all'età 
dell'AVS e poi hanno bisogno di ausili AVS (ad es. sedia a rotelle) o persone 
che diventano cieche all'età dell'AVS. 

- Persone con dislessia, ADHD. 
- Persone con disabilità mentale in grado di lavorare grazie a trattamenti specifici. 

Chiediamo quindi:  

 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 art. 112b. 
20 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédéral, Ba-
silea 2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zurigo/San Gallo 2023, N 10 ad art. 112b.  
22 Vedi nota a piè di pagina sopra.2 
23 Si vedano le statistiche dell'AI. Secondo i risultati, nel dicembre 2024, 254.236 persone percepivano una pen-
sione d'invalidità dell'AI, 215.785 ricevevano misure di riabilitazione e 39.052 percepivano un assegno per grandi 
invalidi. Sulla differenza tra persone con disabilità e persone "disabili", si veda anche il rapporto del Controllo fe-
derale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipendente negli alloggi per le per-
sone con disabilità del 27.03.2025, p. 16. 
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• Una legge federale sull'inclusione deve imperativamente contenere i con-
tenuti trasversali e le disposizioni organizzative necessarie per l'attua-
zione continua della CDPD. Oltre all'alloggio, deve contenere anche dispo-
sizioni che pongano le basi per l'accesso all'assistenza per le persone con 
disabilità e il loro inserimento nei settori dell'istruzione e del lavoro.  

• Una legge federale sull'inclusione deve valere imperativamente per tutte 
le persone con disabilità ai sensi della CDPD, della Cst. e della LDis, e non 
solo per gli "invalidi" ai sensi dell'articolo 112b della Costituzione fede-
rale. Ciò vale in particolare per le sue disposizioni trasversali in termini di 
contenuto e organizzazione. D'altro canto, una limitazione dell'ambito di 
applicazione personale potrebbe, se necessario e tenendo conto degli ob-
blighi della CDPD, essere effettuata in modo specifico per settore24. 

3.3 Troppo pochi obblighi e troppo poca precisione 

Nel suo comunicato stampa del 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha dichiarato di 
sostenere le principali richieste dell'iniziativa per l'inclusione. Ma poiché le modifiche 
costituzionali proposte non porterebbero a "migliorare direttamente la vita quotidiana 
degli interessati", propone misure a livello di legge che consentirebbero di "attuare gli 
obiettivi dell'iniziativa in modo più mirato e rapido". 
Non è chiaro quali disposizioni legali della Legge quadro sull’inclusione dovreb-
bero apportare miglioramenti diretti nella vita quotidiana delle persone colpite, 
cosa che l’iniziativa per l’inclusione presumibilmente non comporterebbe. Al contrario, 
il progetto preliminare si distingue sia per la sua mancanza di impegno, sia per la 
mancanza di precisione delle sue disposizioni esclusivamente programmatiche25. 
Alla fine, la Legge quadro sull’inclusione ripete in modo molto ad hoc mandati legislativi 
già affidati alla Confederazione e ai Cantoni 25 anni fa (art. 8 cpv. 4 Costituzione fe-
derale) o 11 anni fa (CDPD). Essa rimane talmente astratta che il Consiglio federale 
non ha potuto emanare un'ordinanza su questa base. Come primo passo, dovrebbero 
essere create altre basi giuridiche. Ciò solleva la domanda: perché non ancorare le 
disposizioni efficaci ora, direttamente nella Legge quadro sull’inclusione? È proprio 
perché i mandati legislativi menzionati nella Cst federale e la CDPD non sono stati 
attuati in modo sufficiente fino ad allora che le persone con disabilità e le loro organiz-
zazioni abbiano presentato l'Iniziativa per l'Inclusione. Una legge che si limita in gran 
parte a ripetere mandati a un livello troppo astratto non può essere una risposta.  
Inoltre, ci sono problemi di sistematica legislativa: nella struttura stessa dei primi due 
capitoli e nei concetti scelti, il progetto preliminare crea più confusione che chiarezza. 
Ciò inizia con il fatto che le norme relative allo scopo (art. 1 Legge quadro sull’inclu-
sione), allo scopo (art. 2 Legge quadro sull’inclusione) e agli obiettivi dell'inclusione 
(art. 3 Legge quadro sull’inclusione) contengono affermazioni che si sovrappongono 
nel contenuto. Pertanto, l'art. 1 par. 2 Legge quadro sull’inclusione si limita a ripetere 
il par. 1 di quest'ultimo, senza regolamentare o concretizzare nulla di nuovo, con la 

 
24 È il caso delle disposizioni specifiche di alcuni settori del diritto che mirano a fornire soluzioni a situazioni di vita 
che non sono condivise da tutte le persone con disabilità. 
25 Vedi su questo argomento, cap. 3.4. 
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conseguenza che, al fine di promuovere la vita indipendente, la legge "prevede" che 
le persone interessate possano scegliere e determinare il proprio modo di vivere. Il 
fatto che l'art. 2 Legge quadro sull’inclusione contiene dichiarazioni di obiettivi e che 
l'art. 3 della Legge quadro sull’inclusione contiene in definitiva una propria enumera-
zione di obiettivi di inclusione (aggiuntivi) non aiuta. Dietro la dicitura "prevede la legge" 
dell'art. 1, par. 2, Legge quadro sull’inclusione, in realtà c'è poco. Art. 4 Legge quadro 
sull’inclusione26 , intitolato «Principi generali», non si estende, nell'ambito della se-
zione 3 relativa all'abitazione, all'obiettivo della vita indipendente nel suo complesso, 
ma si limita a obbligare la Confederazione e i Cantoni ad attuare l'articolo 19 della 
CDPD in materia di abitazione. L'interpretazione complessiva, che è insolita e confusa 
dal punto di vista della tecnica legislativa, mina anche la portata normativa delle sin-
gole disposizioni (ad es. art. 11 cpv. 1 Legge quadro sull’inclusione 27). 
 
Chiediamo pertanto  

• La Legge quadro sull’inclusione deve essere radicalmente rivista per 
quanto riguarda la sistematica e i concetti.  

• Le misure che la Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad attuare devono 
essere formulate in modo sufficientemente preciso affinché il Consiglio 
federale possa emanare le ordinanze necessarie su tale base e i Cantoni 
dispongano della chiarezza necessaria per agire autonomamente. 

3.4 Assenza di diritti soggettivi 

Dall'entrata in vigore dell'articolo 8 cpv. 4 della Costituzione federale, un quarto di se-
colo fa, e della legge alcuni anni dopo, è emerso chiaramente che l'attuazione dei diritti 
delle persone con disabilità non è scontata. Questo vale anche quando, come nel caso 
del trasporto pubblico, sono previste scadenze di attuazione lunghe ma restrittive. I 
diritti soggettivi delle persone con disabilità in determinati settori della legge (articoli 7 
e 8 della legge e i 28 diritti di ricorso delle loro organizzazioni (articolo 9 della legge e 
della legge) si sono quindi rivelati strumenti indispensabili per promuovere e monito-
rare l'attuazione della legge29. Di conseguenza, il Comitato della CDPD ha incorag-
giato la Svizzera a rafforzare la protezione giuridica contro la discriminazione.30 Diversi 
Cantoni hanno già recepito tali disposizioni nella loro legislazione di attuazione della 
Convenzione31. 

 
26 Per maggiori informazioni su questa disposizione, si veda il cap. 3.7. 
27 Vedi su questo argomento, cap. 3.5. 
28 È in corso una revisione parziale della LDis, che prevede anche l'istituzione di diritti legali in materia di lavoro 
(cfr. art. 8a P-LDis) e l'estensione dei diritti relativi alle prestazioni private (cfr. art. 8 cpv. 3 e 4 P-LDis).  
29 Cfr. anche il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» e il progetto di legge fe-
derale sull'eliminazione delle disuguaglianze nei confronti dei disabili dell'11 dicembre 2000, secondo il quale il 
diritto di ricorso delle organizzazioni di disabili consente di concentrare i procedimenti sulle questioni centrali (FF 
2000, 1808 ss.). 
30 Osservazioni conclusive del Comitato CDPD del 22.04.2022, UN Doc. CDPD/C/CHE/CO/1, cap. 11 e seguenti. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500); § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109); Art. 35a e segg. LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
Anche gli articoli 21 e seguenti dell’avanprogetto sull'uguaglianza e i diritti delle persone con disabilità nel Can-
tone di Ginevra prevedono tali diritti. 
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Nel contesto dell'attuazione molto esitante, nel migliore dei casi ad hoc e non coordi-
nata, degli obblighi giuridici in materia di uguaglianza delle persone con disabilità fino 
ad oggi, la garanzia dei diritti legali è un contenuto chiave dell'iniziativa per l'in-
clusione : l'articolo 8a comma 1 dell'iniziativa per l'inclusione conferisce alle persone 
con disabilità, nel quadro della proporzionalità, il diritto di ricevere le misure di sostegno 
e di alloggio necessarie per la loro uguaglianza di diritto e di fatto, compresa l'assi-
stenza personale e tecnica. Ai sensi del par. 2, le persone con disabilità hanno inoltre 
il diritto di scegliere liberamente dove e come vivere e hanno diritto, in proporzione, ai 
sostegni e agli alloggi necessari a tal fine.  
Nelle sue spiegazioni, cifra 6.1.2, il Consiglio federale afferma espressamente che la 
Legge quadro sull’inclusione costituisce un quadro programmatico per la promozione 
dell'inclusione delle persone con disabilità. «Il quadro proposto ha lo scopo di aiutare 
la Confederazione e i Cantoni a elaborare misure e servizi nei rispettivi ambiti di com-
petenza, in modo tale da tenere conto degli obblighi della Svizzera in virtù del diritto 
internazionale». Ne consegue inequivocabilmente che le persone con disabilità che, 
nonostante questo quadro, continuano a subire restrizioni ai loro diritti, non possono 
far valere alcun diritto legale sulla base della Legge quadro sull’inclusione.  
Chiediamo quindi:  

• I diritti giuridici delle persone con disabilità dovrebbero essere sanciti 
dalla legge quadro sull’inclusine - in aggiunta alla legge sui disabili - in 
base alla quale sarà possibile richiedere l'applicazione di tali diritti in sin-
goli casi. 

• Dovrebbero inoltre essere previste disposizioni relative alla riduzione 
dell'onere della prova, al diritto di ricorso e di ricorso delle associazioni e 
alla gratuità della procedura. 

3.5 Mancanza di disposizioni organizzative per l'attuazione della CDPD 

Nelle sue osservazioni conclusive sulla revisione iniziale della Svizzera, il Comitato 
CDPD ha riscontrato numerose violazioni della Convenzione in tutti gli ambiti della 
vita32. Si è scoperto che l'attuazione della CDPD richiede una procedura strutturata. 
Finora, tuttavia, è mancata una strategia per l'attuazione progressiva della Conven-
zione in tutti i settori della vita e della materia, nonché le necessarie misure legislative, 
di applicazione della legge e di pianificazione. 
Ai fini di un'attuazione graduale ed efficace della CDPD, la legge dovrebbe includere 
le seguenti disposizioni organizzative: 

- Al fine di adempiere agli obblighi della CDPD che non possono essere attuati 
immediatamente in modo completo, è necessario introdurre 33 un obbligo di 
pianificazione per la Confederazione e i Cantoni. La pianificazione comprende 
l'adozione periodica delle strategie e dei piani d'azione necessari per la loro 

 
32 Osservazioni conclusive del Comitato CDPD del 22.04.2022, UN Doc. CDPD/C/CHE/CO/1. 
33 Questi includono i diritti economici, sociali e culturali ai sensi dell'art. 4 par. 2 CDPD. 
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attuazione, che comprendono misure e strumenti concreti. Un aspetto essen-
ziale della pianificazione è il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. 

- La Confederazione dovrebbe procedere a un esame completo della propria le-
gislazione per determinare se il diritto federale vigente e la sua attuazione sono 
conformi agli obblighi della CDPD (verifica iniziale della legislazione). La 
legge deve prevedere un corrispondente obbligo di esame per un periodo di 
cinque anni. Sulla base di tale revisione, gli atti legislativi esistenti devono es-
sere adattati ai sensi della CDPD. Analogamente, è necessario un meccanismo 
per verificare la conformità dei nuovi atti legislativi con la CDPD. 

- L'attuazione della CDPD richiede un ampliamento delle competenze dell'Uf-
ficio federale per l'uguaglianza delle persone con disabilità (UFPD). Oltre 
alle competenze che sono state ancorate nell'art. 19 Le competenze del UFPD 
comprendono, tra l'altro, la responsabilità per l'attuazione dell'obbligo di pianifi-
cazione della Confederazione (elaborazione periodica di una strategia e di piani 
d'azione), il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni per l'attuazione 
della CDPD, la prima verifica della legislazione nonché l'esame di nuovi progetti 
legislativi di altre unità dell'Amministrazione federale per quanto riguarda la loro 
conformità alla CDPD. Per svolgere questi compiti, è necessario trasformare il 
UFPD in un ufficio federale e dotarlo delle risorse necessarie. In questo con-
testo, va ricordato che l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, che 
svolge compiti analoghi nel campo dell'uguaglianza di genere, è organizzato 
come un ufficio federale. Non c'è alcuna ragione oggettiva per questa distin-
zione nella gerarchia istituzionale. 

- È necessario istituzionalizzare il coinvolgimento delle persone con disabi-
lità e delle loro organizzazioni nell'attuazione della CDPD. Anche il progetto 
preliminare lo riconosce in linea di principio, ma le corrispondenti disposizioni 
dell'art. 11 cpv. 3 e dell'art. 12, comma 3, Legge quadro sull’inclusione riman-
gono troppo vaghi.34 Per un coinvolgimento efficace, ad esempio, dovrebbe es-
sere istituito un consiglio per l'inclusione che, tra le altre cose, potrebbe deci-
dere in merito alle strategie di attuazione e ai piani d'azione e formulare racco-
mandazioni. L'organizzazione e i compiti di questo consiglio per l'inclusione do-
vrebbero essere descritti in dettaglio nella legge sull'inclusione. 

In tale contesto, le misure attuative previste dagli artt. 11 e 12 della Legge quadro 
sull’inclusione sono insufficienti sotto diversi profili: in primo luogo, sono limitati a 
causa dell'ambito di applicazione materiale e personale troppo limitato del progetto 
preliminare35. In secondo luogo, non raggiungono gli obiettivi della legge. Solo in que-
sta luce si spiega perché l'articolo 11 capoversi 1 e 2 e l'articolo 12 del progetto di 
legge quadro sono vincolanti solo per i Cantoni e non per la Confederazione e 
perché lo stesso articolo 12 è esplicitamente limitato ai settori dell'alloggio e del 

 
34 Non è nemmeno chiaro perché l'art. 12 cpv. 3 Legge quadro sull’inclusione, in contrasto con l'art. 11, comma 3, 
Legge quadro sull’inclusione, prevede solo il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità e 
non il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità. 
35 Sopra, cap. 3.2. 
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lavoro.36 Il Consiglio federale si basa nuovamente esclusivamente sull'articolo 112b 
della Costituzione invece di adottare un approccio olistico. L'obbligo di elaborare piani 
d'azione dovrebbe essere rivolto alla Confederazione e ai Cantoni e dovrebbe riguar-
dare tutti i diritti della CDPD, cioè tutti gli ambiti della vita. Il coordinamento tra la Con-
federazione e i Cantoni, che è fondamentale per l'attuazione della CDPD, è certamente 
menzionato nell'art. 11 comma 4 Legge quadro sull’inclusione, ma richiederebbe an-
che un'istituzionalizzazione della collaborazione con linee guida sull'organizzazione e 
sui contenuti; e non semplici incontri di scambio non vincolanti. È da accogliere con 
favore che l'art. 11 cpv. 2 Legge quadro sull’inclusione affronta la questione del cam-
biamento di residenza (intercantonale) come elemento necessario del coordinamento 
tra i Cantoni. Tuttavia, anche questa disposizione contiene un livello di obbligo troppo 
basso ("garantire l'attuazione delle misure"; "facilitare"; invece, di «garantire che tutte 
le persone con disabilità possano cambiare liberamente il loro luogo di residenza all'in-
terno e all'esterno del territorio cantonale», ad esempio). 
 
Chiediamo quindi:  

• Dovrebbe essere elaborata una sezione con disposizioni organizzative e 
strumenti d'azione che garantiscano il quadro per la politica di inclusione 
e il suo sviluppo nei prossimi 20 anni. 

• Questa sezione comprende, tra l'altro, l'obbligo di pianificazione per la 
Confederazione e i Cantoni, l'obbligo di effettuare una prima verifica della 
legislazione, la trasformazione della UFPD in un ufficio federale con com-
petenze ampliate e l'istituzionalizzazione della partecipazione delle per-
sone con disabilità. 

3.6 Mancanza di un organo di controllo indipendente della CDPD 

L'articolo 33 paragrafo 2 della CDPD obbliga la Svizzera a istituire un organo di con-
trollo indipendente per verificare l'attuazione della convenzione. Finora la Svizzera non 
ha adempiuto a questo obbligo. L'introduzione dell'NLC dovrebbe essere un'opportu-
nità per mettere finalmente in atto questo meccanismo di controllo centrale per l'at-
tuazione della CDPD. A titolo di esempio, l'attuale organo di controllo in Germania 
potrebbe fungere da modello. Questo è organizzato come un dipartimento dell'Istituto 
tedesco per i diritti umani (un'istituzione nazionale per i diritti umani) e sostiene sia il 
governo federale che i Länder. 
La nuova legge sull'inclusione definisce anche il funzionamento e i compiti dell'organo 
di controllo indipendente. Tra queste, il monitoraggio e la documentazione della Con-
venzione da parte delle autorità e dei singoli in Svizzera; raccomandazioni alle autorità 
e ai singoli individui per migliorare la protezione dei diritti delle persone con disabilità; 
le posizioni assunte in merito alle misure adottate dalla Confederazione e dai Cantoni. 

 
36 Parimenti, il riferimento all'art. 11 cpv. 1 Legge quadro sull’inclusione agli "obiettivi della presente legge" non 
porta da nessuna parte a causa delle disposizioni vaghe e imprecise del progetto preliminare sugli obiettivi (cf. 
supra Ch. 3.3). 
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Chiediamo quindi:  
Dovrebbe essere introdotta una base giuridica per un organo di monitoraggio 
indipendente incaricato di monitorare l'attuazione della CDPD (articolo 33, para-
grafo 2, CDPD). 

3.7 In particolare, per quanto riguarda l'alloggio 

3.7.1 Introduzione 
La libera scelta del luogo e del tipo di alloggio è di fondamentale importanza per 
una vita in piena libertà di scelta. Oggi, questa libertà non esiste per molte persone 
con disabilità che hanno bisogno di sostegno. Per questo motivo, è una richiesta cen-
trale dell’iniziativa per l’inclusione. In questo contesto, è fondamentalmente giusto 
e importante che le disposizioni volte a garantire la libera scelta del luogo e del tipo di 
alloggio per le persone con disabilità siano incluse nella Legge sull’inclusione fin dall'i-
nizio, e non solo nel contesto dell'ulteriore sviluppo del diritto. 
Una valutazione delle prestazioni federali nell'ambito dell'alloggio in autodetermina-
zione per persone con disabilità, pubblicata il 30 giugno 2025 dal Controllo federale 
delle finanze37 , evidenzia i seguenti problemi e ne sottolinea l'urgenza:  

• Non esiste una strategia nazionale coordinata o un piano d'azione per la pro-
mozione dell'habitat autodeterminato38 

• La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni non è chiara39 
• L'accesso alle prestazioni e le condizioni quadro sono complessi, confusi e poco 

chiari40 
• La complessità e i notevoli ostacoli all'accesso al contributo di assistenza de-

terminano una disparità di trattamento41 
È solo con questa valutazione che si realizza l'entità e la gravità dei problemi del si-
stema nel campo dell’alloggio e la loro esatta localizzazione. Nel suo rapporto del 27 
marzo 2025, il CDF rileva che l'orientamento proposto dal Consiglio federale nel di-
cembre 2024 (legge sull'inclusione e revisione parziale dell'AI) sarebbe in linea con le 
proprie conclusioni42. A pagina 14 e seguenti del rapporto del CDF sono riportate le 
posizioni del DFI, dell'UFAS e del UFPD, che presentano il controprogetto indiretto 
all’iniziativa per l’inclusione come risposta ai problemi individuati.  

 
37 Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità del 27.03.2025, disponibile il https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-
im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità del 27.03.2025, cap. 2.1, pag. 20 e segg.  
39 Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità del 27.03.2025, cap. 2.2, pag. 25 e segg.  
40 Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità del 27.03.2025, cap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità del 27.03.2025, pp. 4, 23 ss. e 29 segg. 
42 Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a favore dell'abitazione indipen-
dente per disabili, 27.03.2025, p. 6. 
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La legge quadro sull’inclusione è stata quindi redatta sulla base delle conclusioni della 
valutazione del CDF. La nostra valutazione delle disposizioni corrispondenti è quindi 
ancora più critica. Partiamo dal presupposto che le disposizioni vaghe e ridon-
danti non risolveranno nessuno dei problemi menzionati dal CDF, né tantomeno 
cambieranno la vita quotidiana delle persone con disabilità. In particolare, non 
esistono disposizioni che tengano conto delle interfacce tra i diversi sistemi di servizi 
della Confederazione e dei43 Cantoni e ne garantiscano la connettività. Né la Legge 
quadro sull’inclusione fissa alcuna pietra miliare per la standardizzazione degli 
strumenti di valutazione dei bisogni e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi 
incontrati dalle persone con disabilità44. 
Oltre a una sezione 3 quasi cosmetica sui "Principi per la promozione dell'insedia-
mento autodeterminato", la sezione 4 "Riconoscimento delle istituzioni" riproduce il 
LIPIn attualmente in vigore senza modifiche sostanziali.45 Il sistema attuale, le 
cui basi giuridiche si basano sulla residenza nelle istituzioni, è così consolidato. 
La dicitura "istituzioni per promuovere l'inclusione degli interessati" di cui all'art. 6 cpv. 
1 non cambia nulla. Al contrario, è diametralmente opposto alla CDPD. La transi-
zione da un sistema abitativo istituzionale (sezione 4) a un sistema in linea con la 
CDPD, che consente una vita indipendente basata sulle esigenze legate alla disabilità, 
non è in alcun modo dimostrata. Le sezioni 3 e 4 della Legge quadro sull’inclusione 
sono giustapposte senza un concetto. Ciò detto, per permettere una vera e totale 
libertà di scelta della forma di alloggio, rimane necessario continuare a garantire 
anche un’offerta abitativa nelle istituzioni, che talune persone e in talune situa-
zioni potrebbero preferire ad un alloggio individuale.  
Infine, il rischio di inefficacia delle disposizioni proposte in materia di alloggi è ulte-
riormente rafforzato dal fatto che la Legge quadro sull’inclusione non conferisce alle 
persone con disabilità un diritto soggettivo alla libera scelta della forma e del luogo 
di residenza46 e che non è previsto alcun meccanismo efficace di attuazione e moni-
toraggio47. Alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuazione della LDis, il 
Consiglio federale deve essere consapevole che la formulazione di obiettivi e principi 
non cambierà nulla nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità se non sarà ac-
compagnata da strumenti di pressione e di controllo. 
3.7.2 Per quanto riguarda la Sezione 3 

− Ai sensi dell'articolo 4 cpv. 1 e 2 della legge quadro sull'inclusione, la Con-
federazione e i Cantoni garantiscono alle persone interessate il diritto di sce-
gliere liberamente il proprio alloggio. Il passaggio da una forma abitativa all'altra 

 
43 Le prestazioni dell'AI, tra cui il contributo di assistenza e le prestazioni di cui all'art. 74 nonché l'assegno per 
grandi invalidi. 
44 Cfr. Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità, 27.03.2025, pp. 29 e segg. e 36. 
45 Vedere la sezione 3.7.2 di seguito. 
46 Su questo argomento, vedi sopra il cap. 3.4. 
47 Su questo argomento, vedi sopra il cap. 3.5 e 3.6. Vedi anche il rapporto del Controllo federale delle finanze 
(CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità, 27.03.2025, pp. 
20 e segg. e 26. 
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deve essere incoraggiato. I servizi necessari devono essere messi a disposi-
zione. La disposizione ribadisce l'obbligo della Confederazione e dei Cantoni di 
cui all'art. 19 della CDPD. Rimane così vago che:  
 a livello federale, il Consiglio federale non può emanare un'ordinanza su 

questa base, ma deve prima provvedere alla sua attuazione legale. È 
quindi discutibile il motivo per cui la necessaria attuazione non abbia 
luogo qui, nel contesto dell'elaborazione del Patto (eventualmente con 
adattamenti nella legislazione speciale della Confederazione). Con que-
sta proposta, il Consiglio federale dà l'impressione di fare qualcosa 
senza farlo realmente. 

 A livello cantonale, non è chiaro in che misura la ripetizione degli obblighi 
di cui all'art. 19 della CDPD, che non è specificato, è probabile che in-
duca i cantoni ad apportare improvvisamente le necessarie modifiche le-
gislative, cosa che la maggior parte dei cantoni non ha fatto negli undici 
anni successivi alla ratifica della CDPD. In ogni caso, l'art. 4 Legge qua-
dro sull’inclusione non porrà in alcun modo rimedio all'attuale sovracca-
rico di unità amministrative di fronte ad un sistema troppo complesso e 
poco chiaro, anche per esse. 

− Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b) della Legge 
quadro sull’inclusione, è positivo che la disponibilità di alloggi senza bar-
riere architettoniche (lett. a) e la consulenza e il sostegno delle persone in-
teressate (lett. b) siano state riconosciute come condizioni indispensabili ga-
rantire il diritto delle persone con disabilità di scegliere liberamente la propria 
forma e il luogo di residenza. In questo settore, tuttavia, la legge non deve limi-
tarsi all'obbligo di fornire finanziamenti. Al contrario, la Confederazione e i Can-
toni devono essere obbligati ad adottare le misure necessarie per garantire l'al-
loggio e la consulenza.  

− Non è chiaro cosa intenda portare l'articolo 4, paragrafo 4, della legge sulla 
legge. L'obbligo dei Cantoni di cui sopra deriva già dagli articoli 112b e 112c 
della Costituzione federale. e non è più restrittivo. Il fatto che gli istituti siano 
direttamente collegati ai servizi ambulatoriali non lo rende più chiaro. D'altra 
parte, l'articolo 4 cpv. 4 Legge quadro sull’inclusione non risponde alla 
questione centrale di come affrontare il passaggio dalle prestazioni sta-
zionarie a quelle ambulatoriali. 

− Anche il significato dell'articolo 4 comma 5 Legge quadro sull’inclusione rimane 
non è chiaro. Ai sensi dell'art. 112c cpv. 1 Costituzione federale, i Cantoni sono 
responsabili della cura e della cura degli anziani e dei disabili nelle loro abita-
zioni. Nella Legge quadro sull’inclusione, questo obbligo si trasforma in una "li-
bertà" dei Cantoni di fornire questa assistenza e cura. 
L'articolo 5 della Legge quadro sull’inclusione propone "principi applicabili 
alle misure volte a promuovere l'autonomia abitativa". È positivo e di fonda-
mentale importanza che entrambe le lettere b e c stabiliscano che il punto di 
partenza deve essere "i bisogni della persona interessata" (lett. b) o "esi-
genze legate alla disabilità". Questo deve essere il punto di partenza per la 
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concessione di benefici che garantiscano il diritto alla libera scelta della forma 
e del luogo di residenza48. Oltre alle carenze fondamentali dell'articolo 4, che 
comunque limitano fortemente l'ambito normativo e la potenziale efficacia 
dell'art. 5 Legge quadro sull’inclusione, ci si può chiedere, dal punto di vista 
della sistematica legislativa, perché il criterio del bisogno connesso alla disabi-
lità, che è centrale nell'erogazione di prestazioni volte a consentire alle persone 
di condurre una vita indipendente, sia incluso solo nell'art. 5 Legge quadro 
sull’inclusione. Arte. 3 cpv. 2 Legge quadro sull’inclusione, in relazione agli 
obiettivi dell'inclusione in generale, menziona nuovamente le "esigenze indivi-
duali della persona interessata, comprese le esigenze specifiche del sesso e 
dell'età". Cosa si intende con ciò, in generale e in relazione all'art. 5 (b) e (c) 
Legge quadro sull’inclusione non è chiaro. 

3.7.3 Per quanto riguarda la Sezione 4 
La sezione 4 della Legge quadro sull’inclusione riprende le disposizioni del LIPIn at-
tualmente in vigore, con alcuni adattamenti superficiali. Annotiamo che le istituzioni in 
cui alcune persone devono ora vivere a causa della mancanza di alternative, informa-
zioni e sostegno nel sistema esistente siano rinominate all'articolo 6 comma 1 Legge 
quadro sull’inclusione come istituzioni "destinate a promuovere l'inclusione delle per-
sone interessate". Pur considerandole anche in futuro un importante offerta in ambito 
abitativo, non riteniamo che tale nuova designazione sia appropriata. A prima vista, le 
disposizioni in materia di lavoro sembrano essere ancora più istituzionali di quanto non 
lo fossero già nella LIPIn. Invano si sono cercate disposizioni che favoriscano la per-
meabilità tra prestazioni stazionarie e ambulatoriali. 
A causa dell'assenza di disposizioni che stabiliscano il passaggio dalle prestazioni sta-
zionarie a quelle ambulatoriali nel settore abitativo, la sezione 4 della Legge quadro 
sull’inclusione deve quindi essere profondamente ripensata e riformulata.  
Chiediamo quindi:  

• Le disposizioni della Legge quadro sull’inclusione relative alle forme abi-
tative devono essere riviste radicalmente. 

• Nella Legge quadro sull’inclusione è necessario: chiarire le interfacce tra 
i vari servizi della Confederazione e dei Cantoni; uniformare gli strumenti 
di rendicontazione ed eliminare gli ostacoli amministrativi all'accesso ai 
servizi della Confederazione e dei Cantoni. 

• Il passaggio dalla vita istituzionale (articolo 4) alla vita indipendente (arti-
colo 3) deve essere definito in modo chiaro nella legge. In particolare, se 
si decidesse si passare da un sistema di finanziamento all’oggetto al fi-
nanziamento al soggetto (o bisogni), bisognerà vegliare affinché tali pre-
stazioni vengano erogate da organizzazioni autorizzate/riconosciute, che 
non perseguano unicamente scopi di lucro. 

  

 
48 Cfr. Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno dell'abitazione 
indipendente per le persone con disabilità, 27.03.2025, p. 40. 
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4. Revisione parziale della LAI proposta nel controprogetto indiretto 

4.1 Introduzione 

Accogliamo con favore le modifiche della LAI proposte dal Consiglio federale nel con-
troprogetto indiretto dell'articolo 21quater cpv. 2, dell'articolo 21quinquies e dell'articolo 
21sexies LAI, nonché dell'articolo 42quater cpv. 2 LAI e dell'articolo 68quater LAINF, nonché 
gli adeguamenti previsti in una futura revisione della LAI (attuazione della mozione 
Lohr 21.4089). Tuttavia, sono ben lungi dall'essere sufficienti a soddisfare le esi-
genze dell’iniziativa per l’inclusione. Ad eccezione dell'accesso generalizzato al 
contributo di assistenza per le persone con limitata capacità di esercitare i diritti civili e 
la possibilità di effettuare prove pilota, anch'esse si basano quasi esclusivamente su 
interventi già presentati o su raccomandazioni del rapporto sul postulato 19.4380. 
L'assicurazione per l'invalidità versa attualmente assegni per grandi invalidi e, a deter-
minate condizioni, finanzia un contributo di assistenza, ausili e prestazioni di terzi. Il 
contributo di assistenza è stato istituito negli ultimi anni e rappresenta uno strumento 
importante per garantire uno stile di vita indipendente. Alla luce dell'esperienza matu-
rata, è giunto il momento di ottimizzare e completare il modello. Inoltre, il diritto all'as-
segno per grandi invalidi, che è condizione fondamentale per il contributo di assi-
stenza, deve essere esteso agli adulti con disabilità uditive e sorde, nonché alle per-
sone con disabilità mentale. Sono necessari miglioramenti sostanziali anche per 
quanto riguarda gli ausili e i servizi di terzi. 
Per quanto riguarda le necessarie migliorie citate, vi sono anche interventi parlamen-
tari che sono già stati trasmessi o approvati dalle commissioni competenti, che dovreb-
bero essere attuati o presi in considerazione nel controprogetto:  

• Ip. Lohr 12.409: Indennità per servizi di assistenza forniti dai familiari nell'ambito del 
contributo di assistenza 

• Mo CSSS-N 22.4261: Cure ambulatoriali prima del trattamento stazionario per persone 
disabili che hanno raggiunto l'età AVS grazie a una scelta "intelligente" di ausili 

• Po. CSSS-N 22.4262: Cure ambulatoriali prima dell'assistenza stazionaria per persone 
disabili che hanno raggiunto l'età AVS grazie all'accesso al contributo di assistenza 

• Mo. CSSS-S 25.3013: Assunzione dei costi delle prestazioni di interpretariato in lingua 
dei segni nel settore sanitario 

Vale la pena  prendere in considerazione  anche la mozione CSSS-N 25.3007 (Migliore 
sostegno alle persone con disabilità sul posto di lavoro in caso di difficoltà), adottata 
dal Consiglio nazionale ma non ancora trattata dal Consiglio degli Stati.  

4.2 Contributo all'assistenza: migliorare l'accesso 

Nel 2024 circa 5'000 persone hanno ricevuto un contributo di assistenza. Si tratta di 
un numero molto modesto, dato che in Svizzera vivono più di 1,9 milioni di persone 
con disabilità. Se il contributo di assistenza deve contribuire all'autodeterminazione di 
un maggior numero di persone disabili, l'accesso ad esso deve essere notevolmente 
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migliorato, perché oggi molte persone disabili sono escluse dal contributo di assi-
stenza. 
Lo strumento di valutazione dei bisogni, attualmente utilizzato in conformità con la Cir-
colare sul contributo di assistenza, è altamente standardizzato, si basa principalmente 
su domande a risposta chiusa ed è quindi focalizzato sulle persone con disabilità fisi-
che. Le esigenze specifiche della disabilità non possono essere prese in considera-
zione, per cui la necessità di un'assistenza efficace delle persone con disabilità sen-
soriali o cognitive non può essere adeguatamente catturata e chiarita con lo strumento 
di valutazione dei bisogni. D'altra parte, gli strumenti di valutazione utilizzati dai Can-
toni, come il «Piano individuale di assistenza» o il «Piano di assistenza di San Gallo», 
forniscono risultati di valutazione convincenti e comprensibili. Inoltre, è opportuno uti-
lizzare uno strumento di valutazione uniforme a tutti i livelli. La Circolare sul contributo 
di assistenza dovrebbe pertanto essere adattato di conseguenza, si dovrebbe rinun-
ciare allo strumento di valutazione delle esigenze dello strumento di valutazione e si 
dovrebbe ricorrere con urgenza a un nuovo strumento di valutazione (ad esempio il 
piano di assistenza individuale).49 
Per analogia con l'assegno per grandi invalidi in casi particolari, anche le persone con 
disabilità sensoriali hanno diritto a un contributo di assistenza speciale a loro specifi-
camente destinato. È pertanto opportuno modificare l'LAI e concedere il diritto a un 
contributo di assistenza in un caso particolare. 
Le persone che, a causa del peggioramento del loro stato di salute, non hanno bisogno 
di prestazioni di assistenza più complete fino al raggiungimento dell'età di riferimento 
AVS, non hanno attualmente diritto a un contributo di assistenza. Analogamente, le 
persone che percepiscono un'indennità per grandi invalidi da un'assicurazione contro 
gli infortuni o da un'assicurazione militare, che, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LPGA, premio 
per il pagamento di un'indennità per grandi invalidi da parte dell'AI, non hanno attual-
mente accesso a un contributo per l'assistenza, in quanto ciò presuppone un'indennità 
per grandi invalidi da parte dell'AI. È quindi necessaria una modifica delle disposizioni 
di legge della LAI, della LAVS e della LAINF. 
Anche gli adulti con disabilità uditive e le persone sorde non hanno attualmente diritto 
a un contributo di assistenza, perché secondo le spiegazioni della Circolare sulla 
grande invalidità (CGI), in linea di principio non hanno diritto a un assegno per grandi 
invalidi e sono quindi esclusi anche dal contributo di assistenza. Vi è l'urgente neces-
sità di correggere questa situazione adeguando la CGI. 
Un altro problema sorge per le persone con disabilità mentale. Se non hanno diritto a 
una rendita d'invalidità, non hanno nemmeno diritto a un assegno per grandi invalidi 
per il sostentamento negli atti ordinari della vita (cfr. art. 42 cpv. 3 LAI). Di conse-
guenza, sono anche parzialmente esclusi dal contributo di assistenza. Affinché pos-
sano accedere anche al contributo di assistenza, è scorsa la condizione del diritto alla 
pensione prevista dall'art. 42 (3) LAI. 

 
49 Cfr. Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità, 27.03.2025, pag. 40 e segg. 
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Anche la necessità di assistenza ai minori deve essere presa in maggiore considera-
zione. Oggi, ai sensi dell'art. 42quater della legge sul diritto d'autore e dell'art. 39a OAI, 
i minori hanno diritto ad un contributo di assistenza solo a condizioni molto stringenti. 
Per poter usufruire di un setting di sostegno già istituito in autonomia nel passaggio 
all'età adulta ed evitare così di entrare in un istituto, i minori devono avere diritto anche 
a un contributo di assistenza senza ulteriori condizioni.  
Affinché le esigenze dell’iniziativa per l’inclusione siano sufficientemente prese 
in considerazione, un diritto corrispondente deve essere concesso anche a co-
loro che sono attualmente esclusi in tutto o in parte dal contributo di assistenza. 
Vi è l'urgente necessità di migliorare l'accesso al contributo di assistenza. 
Chiediamo quindi:  
• Si dovrebbe rinunciare allo strumento di valutazione dei bisogni e si do-

vrebbe utilizzare un nuovo strumento di valutazione (ad esempio il piano di 
assistenza individuale).  

• Un contributo di assistenza deve essere concesso in un caso speciale alle 
persone con disabilità sensoriali.  

• Il diritto al contributo di assistenza deve essere esteso alle seguenti categorie 
di persone:  
- persone in età AVS  
- persone che ricevono un assegno per grandi invalidi LAINF e LAMAL 
- i minori che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 39a OAI. 

• Anche agli adulti con problemi di udito e sordi deve essere riconosciuto il 
diritto a un assegno per grandi invalidi e quindi, in linea di principio, il diritto 
a un contributo di assistenza.  

• Anche se non hanno diritto a una rendita d'invalidità, le persone con disabi-
lità mentale devono ricevere un assegno per grandi invalidi che le aiuti a far 
fronte alle necessità della vita e quindi un diritto di principio a un contributo 
di assistenza. 

4.3 Contributo di assistenza: ottimizzazioni 

Affinché il contributo all'assistenza sia pienamente efficace e garantisca uno stile di 
vita in piena libertà di scelta, il sistema stesso deve essere notevolmente ottimizzato. 
I requisiti per il contributo di assistenza sono ancora molto elevati: i beneficiari devono 
diventare datori di lavoro, il che comporta un notevole onere amministrativo.50 In futuro 
questo onere sarà ridotto, ma anche compensato da un aumento del contributo di as-
sistenza ai sensi dell'articolo 39f RAI e degli importi massimi di cui all'art. 39e RAI, 
nonché da servizi di consulenza più completi ai sensi dell'art. 39j RAI. Le attuali tariffe 
orarie per il contributo di assistenza di CHF 35.30 o CHF 52.95 in caso di qualifiche 
speciali sono troppo basse, in quanto devono essere utilizzate per pagare sia i contri-
buti del datore di lavoro che quelli dei dipendenti. Solo un aumento delle tariffe orarie 

 
50 Cfr. Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF), Valutazione delle misure a sostegno della vita indipen-
dente delle persone con disabilità del 27.03.2025, p. 29 e segg.  
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permetterà di trovare un numero sufficiente di assistenti in questi tempi di scarsità di 
manodopera qualificata. 
Inoltre, la ricerca e il reclutamento di assistenti pongono sempre grandi sfide. È quindi 
urgente allargare la cerchia degli assistenti. In futuro, non dovrebbe essere possibile 
assumere solo persone fisiche. Inoltre, deve essere consentito anche l'impiego di fa-
miliari diretti e partner.  
Un altro problema si pone per le persone che, in assenza di un primo mercato del 
lavoro inclusivo, sono costrette a lavorare nel secondo mercato del lavoro, poiché, ai 
sensi del n. 4017 della CCA, il loro contributo di assistenza è di conseguenza ridotto. 
Ciò è in contrasto con l'attività professionale sul primo mercato del lavoro. Questa di-
sparità di trattamento non è comprensibile.  
Al fine di tenere sufficientemente conto delle preoccupazioni dell’iniziativa per 
l’inclusione, il contributo all'assistenza deve essere notevolmente ottimizzato. 
Chiediamo quindi:  
• L'onere amministrativo deve essere ridotto e compensato in modo adeguato. 
• Il contributo di assistenza e gli importi massimi devono essere aumentati. 
• I servizi di consulenza relativi al contributo di assistenza devono essere am-

pliati. 
• La cerchia degli assistenti deve essere allargata:  

- nessuna limitazione alle persone fisiche  
- ammissione dei familiari diretti e dei partner. 

• Le persone attive nel mercato del lavoro secondario devono essere trattate 
allo stesso modo delle persone attive nel mercato del lavoro primario per 
quanto riguarda il contributo di assistenza. 

4.4 Ausili 

Affinché le persone con disabilità di tutte le età siano in grado di mantenere contatti 
sociali e partecipare attivamente alla vita lavorativa, è necessario che abbiano accesso 
a ausili e servizi di assistenza sufficienti, e che siano fornite di loro. Solo quando l'ac-
cesso agli ausili e ai servizi di sostegno è garantito nella misura necessaria, sono as-
sicurate anche la partecipazione sociale e la partecipazione alla vita professionale e 
sociale, come richiesto nell'Iniziativa per l'inclusione. Il sistema attuale non soddisfa 
questo requisito e sono urgentemente necessari miglioramenti sostanziali. 
Affinché gli aiuti contribuiscano alla partecipazione e all'inclusione sociale, l'elenco de-
gli aiuti nel settore dell'AVS (OMAV, allegato) deve essere notevolmente ampliato e 
allineato all'elenco degli aiuti nel settore IV (OMAI, allegato). Per mantenere il contatto 
con l'ambiente, le persone con problemi di udito o sordi in età AVS devono poter uti-
lizzare i servizi di terzi, come i servizi di interpretariato in lingua dei segni e in lingua 
scritta. Nascondersi dietro i diversi obiettivi dell'AVS (previdenza di base) e dell'AI (as-
sicurazione per la riabilitazione professionale e sociale) non è più pertinente ed è in 
contrasto con la CDPD. Anche la mozione 22.4261, presentata al Consiglio federale 
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nel settembre 2023, chiede un ampliamento dell'elenco degli aiuti nel settore dell'AVS. 
Afferma che una scelta "intelligente" di ausili consente alle persone con disabilità di 
rimanere mobili e indipendenti in età avanzata, promuove una vita indipendente ed 
evita o ritarda significativamente l'istituzionalizzazione.  
Tuttavia, non è solo nel settore dell'AVS che è necessario agire con urgenza, ma an-
che nel settore dell'AI. Pertanto, l'accesso agli apparecchi acustici deve essere note-
volmente migliorato, sia nell'AVS che nell'AI; È scientificamente provato che l'adatta-
mento precoce degli apparecchi acustici porta i maggiori benefici e può ridurre i con-
seguenti costi sociali51. Un migliore accesso può essere ottenuto, da un lato, abbas-
sando la soglia di accesso per il finanziamento di un apparecchio acustico da parte 
dell'AVS e dell'AI, come indicato nel CMAV e nel CMAI. Norme vincolanti e trasparenti 
consentirebbero alle persone con problemi di udito di comprendere meglio i prezzi dei 
diversi prodotti e quindi di scegliere la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi. 
Inoltre, i servizi di terzi, compresi i servizi di interpretariato dei segni e di lingua scritta, 
non dovrebbero concentrarsi esclusivamente sui viaggi d'affari, sull'esercizio della pro-
fessione e sull'acquisizione di competenze per mantenere il contatto con l'ambiente. 
L'articolo 9 cpv. 2 CMAI e un diritto autonomo di natura fondiaria a prestazioni di terzi 
e quindi alla lingua dei segni e all'interpretazione scritta sono necessari per il manteni-
mento dei contatti sociali stessi, come la partecipazione a eventi sociali o culturali. 
Inoltre, dall'inizio del 2024 è possibile utilizzare in modo flessibile il massimale di 
22'680 franchi all'anno per le prestazioni di terzi; Tuttavia, le circa 120 ore di interpre-
tariato nella lingua dei segni all'anno, e quindi una media di circa 10 ore di interpreta-
riato nella lingua dei segni al mese, non sono affatto sufficienti per le professioni in cui 
la comunicazione è importante. Si indica quindi un sostanziale aumento del valore 
massimo, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio della professione. A questo punto 
entra in gioco la mozione 25.3007, che è già stata adottata dal Consiglio nazionale. 

Per tenere sufficientemente conto delle esigenze dell’iniziativa per l’inclusione, 
è necessario migliorare in modo sostanziale gli aiuti nei settori AVS e AI. 
Chiediamo quindi:  
• L'elenco dei mezzi ausiliari nel settore dell'AVS sarà ampliato. 
• L'accesso agli apparecchi acustici nel settore AVS e AI deve essere facilitato.  
• I servizi di terzi devono essere estesi alla partecipazione sociale e al mante-

nimento del contatto con l'ambiente sociale. La legge deve essere concepita 
in modo tale da essere finanziata dal soggetto. 

• L'importo massimo delle prestazioni di terzi per l'esercizio della professione 
deve essere aumentato. 

 

 
51 Cfr. rapporto dell'Osservatorio svizzero della salute OBSAN dell'8 febbraio 2022. 
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An die Vorsteherin des Eidgenössischen 
Departements des Inneren 
 
       

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

Zug, 13. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 

keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-

begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 

von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 
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die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 
 

Freundliche Grüsse 

 

Vereinigung insieme Cerebral Zug 

 

 

Peter Moos  

Präsident  

 

  

922 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

3 

 

 

 

Inhalt  

1. Das Wesentliche in Kürze .................................................................................. 4 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz ........................................................... 5 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen ........................................................... 6 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz ...................................... 7 

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung ..................... 9 

3. Zum VE-InG ......................................................................................................... 9 

3.1 Einleitung ............................................................................................................. 9 

3.2 Zu enger Geltungsbereich ...................................................................................10 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich ...................................................................... 10 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich ................................................................... 11 

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis .......................................................................13 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen ............................................................................15 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK ....................16 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle ............................................18 

3.7 Insbesondere zum Wohnen ................................................................................18 

3.7.1 Einleitung .................................................................................................. 18 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt ....................................................................................... 20 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt ....................................................................................... 21 

4. Zum VE-Teilrevision IVG ...................................................................................22 

4.1 Einleitung ............................................................................................................22 

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs ....................................................23 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen ........................................................................24 

4.4 Hilfsmittel .............................................................................................................25 

 

 

  

923 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

4 

 

 

 

1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 

seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 
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(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 

Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 
Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 

Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-

nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 
wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 
vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 

Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
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ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 
7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 

überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 
Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 

935 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

16 

 

 

 

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 

Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-
gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
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• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 

identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 
Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

 
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
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Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 

der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 

 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 
noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 
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Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
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hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 
für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Menziken, 30. Juli 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 
nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 
sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-
vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-
ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-
onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 
Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 
Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-
bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 
verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-
hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-
vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 
werden.  

Freundliche Grüsse, 

 

Sonja Widmer-Weibel 

Insieme Freiamt 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

 Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

 Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

 Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

 Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

 Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

 Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

 Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

 Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

 Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

 Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

 Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

 Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

 Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

 Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

 Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

 Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

 Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
 Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

 Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

 Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

 Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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 Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

 Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

 Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

 Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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 Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

 Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
 Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
 Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

 Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

 Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

 Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

 Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

 Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

 Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

 Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
 Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
 Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
 Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
 Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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 Bassecourt, le 29 juillet 2025 
 
 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale "Pour 
l’égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l’inclusion)" 

 

Madame la Conseillère fédérale,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur le 

contre-projet indirect à l’initiative "Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 

pour l’inclusion)". L’initiative pour l’inclusion est porteuse de grands espoirs pour de 

nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Elle doit 

conduire la Suisse à s’atteler à la mise en œuvre de l’égalité effective dans tous les 

domaines de la vie, ce à quoi elle s’est engagée en ratifiant la Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit notamment permettre le libre 

choix du mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d’assistance et de 

soutien nécessaires. 

 

Au vu de ces éléments, l’avant-projet mis en consultation est décevant et ne constitue 

en aucun cas une réponse aux demandes de l’initiative pour l’inclusion. Il ne pose pas 

les jalons d’une politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 

10 à 20 prochaines années. L’avant-projet de loi sur l’inclusion définit en outre une 

notion de handicap excluant d’emblée les trois quarts des personnes en situation de 

handicap. Dans le domaine du logement, l’occasion est manquée de consacrer un droit 

juridique des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 

clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire 

et coordonnée avec les cantons pour promouvoir l’autonomie dans le logement fait 

défaut. Dans le cadre de la loi sur l’assurance-invalidité, l’avant-projet manque en outre 
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l’occasion d’élargir l’accès aux prestations d’assistance et de soutien nécessaires ainsi 

qu’aux moyens auxiliaires modernes, et de renforcer ces prestations. Dans l’ensemble, 

l’avant-projet n’offre pas de réelle valeur ajoutée aux personnes en situation de 

handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Pour constituer 

une réponse à l’initiative pour l’inclusion, le contre-projet doit être amélioré de manière 

significative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
distinguées.  

 

Le Président La secrétaire 
Nicolas Paupe Béatrice Berret 

 
 
 
 
inisieme Jura  
Secrétariat B. Berret 
Rue de la Prairie 17 
2854  Bassecourt   
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1. L’essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches, 
l’initiative "Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)" est 
porteuse de grands espoirs d’améliorations de leurs conditions de vie. L’initiative doit 
conduire la Suisse à s’engager résolument pour la mise en œuvre de l’égalité effective 
des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie, 
conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) ratifiée en 2014. En outre, elle doit permettre le libre choix du mode et du lieu 
de résidence et garantir les prestations d’assistance et de soutien nécessaires à cet 
effet. Pour que le contre-projet soit réellement bénéfique pour les personnes en 
situation de handicap, il doit contenir les éléments suivants, qui manquent 
actuellement : 

• Les jalons d’une politique du handicap progressiste (ch. 2) ;  

• La garantie du droit juridique au libre choix du type de logement et du lieu de 
résidence (ch. 3) ;  

• La garantie d’un meilleur accès à la contribution d’assistance ainsi qu’aux 
moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers (ch. 4). 

 
Au vu de l’utilité limitée de l’avant-projet de contre-projet mis en consultation par 
rapport aux revendications de l’initiative pour l’inclusion, force est de constater qu’il 
constitue une réponse inadéquate et décevante à celle-ci.  

2. Critique fondamentale de la loi sur l’inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffisante 
de la CDPH1. Nous sommes conscients que celle-ci ne peut pas être simplement 
garantie par l’adoption d’une loi sur l’inclusion (LInc) et par une révision de la loi sur 
l’assurance-invalidité (LAI). Toutefois, le contre-projet doit poser les jalons d’une 
politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 10 à 20 prochaines 
années, dans l’esprit de la CDPH. A cette fin :  

• Une stratégie commune de la Confédération et des cantons, et des plans 
d’action pour la mise en œuvre de la CDPH doivent être adoptés. Des 
dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de l’égalité effective 
doivent être prévues. 

• Les personnes en situation de handicap et leurs associations doivent être 
systématiquement impliquées dans les processus qui les concernent. 

• Les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la CDPH doivent être 
constamment évalués (monitoring). 

• Les droits subjectifs des personnes en situation de handicap doivent être 
clarifiés. 

 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 

962 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

5 

 

Par ailleurs, le champ d’application personnel de l’avant-projet de loi fédérale sur 
l’inclusion des personnes handicapées (AP-LInc) est limité aux seules personnes 
bénéficiant d’une prestation de l’assurance-invalidité. Cela représente environ 450'000 
personnes, soit à peine un quart des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap 
en Suisse2. Ainsi les personnes qui à l’âge de l’AVS seraient victimes d’une attaque 
cérébrale ou d’un accident et qui auraient alors besoin de moyens auxiliaires ne sont 
pas concernées. Il en va de même pour les personnes dyslexiques ou présentant un 
TDAH qui n’auraient été diagnostiquées qu’à l’âge adulte. Ceci est inacceptable pour 
une loi visant à faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Une telle loi doit concerner 
l’ensemble des personnes vivant avec un handicap, même si d’éventuelles restrictions 
peuvent ponctuellement être prévues en fonction des domaines. 

En l’état, la loi sur l’inclusion est trop abstraite pour permettre au Conseil fédéral 
d’adopter des ordonnances. Pour cela, il lui faudrait dans un premier temps créer 
d’autres bases légales. Il est donc essentiel d’ancrer dès maintenant dans l’avant-projet 
des dispositions précises et efficaces. A cela s’ajoutent des problèmes de systématique 
législative : en raison de la structure des deux premiers chapitres et des notions 
choisies, l’avant-projet crée plus de confusion qu’il n’apporte de clarté. La construction 
globale, inhabituelle et confuse du point de vue de la technique législative, sape en 
outre la portée normative des différentes dispositions (p. ex. de l’art. 11, al. 1, AP-
LInc). 

Nous demandons donc : 

• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement inclure les dispositions 
transversales de contenu et d’organisation nécessaires à garantir la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit 
également contenir des dispositions qui posent les jalons de l’accès des 
personnes en situation de handicap à l’assistance et de leur inclusion dans les 
domaines de la formation et du travail.  

• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement s’appliquer à toutes les 
personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la 
LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l’art. 112b Cst. féd. Cela vaut 
en particulier pour les dispositions transversales évoquées ci-dessus. En 
revanche, une limitation du champ d’application personnel pourrait, si 
nécessaire et compte tenu des obligations de la CDPH, être effectuée de 
manière spécifique à chaque domaine3.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que le 
Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette base et 
que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

• Le projet de loi sur l’inclusion doit être fondamentalement remanié en ce qui 
concerne la systématique et les notions utilisées.  

 

 
2 Selon la définition de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand), voir les chiffres de l'Office fédéral 
de la statistique. 
3 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes en situation de handicap. 
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2.1. Dispositions organisationnelles et organe de suivi 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions 
organisationnelles suivantes devraient être inscrites dans la loi sur l’inclusion : 

• Une obligation de planification, comprenant l’adoption régulière de stratégies et 
de plans d’action pour les mettre en œuvre, lesquels prévoient des mesures et 
des instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification implique la 
coordination entre la Confédération et les cantons. 

• Un examen complet de la législation afin de déterminer si le droit fédéral en 
vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux obligations découlant de la 
CDPH (examen initial de la législation) dans un délai de 5 ans. Sur la base 
de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adaptés au sens de la 
CDPH. 

• Un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs 
avec la CDPH. 

• La transformation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
(BFEH) en un office fédéral4 et un élargissement de ses compétences qui 
doivent comprendre : 

o la responsabilité des trois tâches mentionnées ci-dessus (obligation de 
planification, examen initial de la législation, examen des nouveaux 
projets législatifs sous l’angle de la conformité avec la CDPH) 

o La coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en 
œuvre de la CDPH. 

• L’obligation d’impliquer les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. Les dispositions de l’avant-
projet actuel sont trop vagues à cet égard.  

Par ailleurs, l’article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un 
organe de suivi indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu’à 
présent, la Suisse ne s’est pas acquittée de cette obligation.  

Nous demandons donc : 

• L’ajout d’un chapitre contenant des dispositions organisationnelles et des 
instruments d’action qui garantissent le cadre de la politique d’inclusion ainsi 
que son développement au cours des 20 prochaines années. 

• L’introduction, dans ce chapitre : 
o d’une obligation de planification pour la Confédération et les cantons ; 
o d’une obligation d’un examen initial de la législation ; 
o de la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compétences 

élargies ; 
o de l’institutionnalisation de la participation des personnes en situation 

de handicap. 

 
4 Il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l’égalité des sexes, est organisé en tant qu’office fédéral. Il n’y a pas de raison 
objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 
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• L’introduction d’un organe de monitoring indépendant chargé de vérifier la 
mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

2.2. Droits subjectifs 

La garantie des droits subjectifs constitue un contenu clé de l’initiative 
d’inclusion : l’art. 8a al. 1 de l’initiative pour l’inclusion donne aux personnes 
handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des mesures 
de soutien et d’adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment 
d’une assistance personnelle et technique. Selon l’al. 2, les personnes handicapées ont 
en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence et ont droit, 
dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation 
nécessaires à cet effet. Or, les explications du Conseil fédéral au ch. 6.1.2 du rapport 
explicatif montrent sans ambiguïté que les personnes en situation de handicap 
confrontées à des restrictions de leurs droits ne pourront faire valoir aucune prétention 
juridique sur la base de la loi sur l’inclusion.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d’ancrer dans la loi sur l’inclusion – en complément de la Loi sur 
l’égalité des personnes handicapées – des droits opposables dont les 
personnes en situation de handicap pourront exiger l‘application dans des cas 
concrets. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l’allègement du 
fardeau de la preuve, au droit d’action et de recours des associations ainsi 
qu’à la gratuité de la procédure. 

 

Finalement, le projet de loi ne constitue pas une loi-cadre à proprement parler dès lors 
qu’il se limite presque exclusivement au thème du logement. Quoiqu’il en soit, 
l’occasion d’amener un véritable changement dans ce thème – annoncé à juste titre 
comme prioritaire – a également été manquée.  

3. Une occasion manquée en matière de logement 

Le contre-projet doit garantir que les personnes en situation de handicap puissent 
choisir librement leur type de logement et leur lieu de résidence (garantie du droit 
juridique au libre choix en matière de logement). Là encore, il manque sa cible. Une 
évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l’habitat autodéterminé pour 
les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle fédéral 
des finances5, met en lumière les problèmes suivants et en souligne l’urgence :  

• Il n’existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d’action pour la promotion 
de l’habitat autodéterminé6. 

 
5 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 
6 ibid., chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
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• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas 
claire7. 

• L’accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confus et peu 
clairs8. 

• La complexité et les obstacles importants à l’accès à la contribution d’assistance 
entraînent des inégalités de traitement9. 

En p. 14 et suivantes du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du 

Département fédéral de l’Intérieur, de l’Office fédéral des assurances sociales et du 

BFEH, qui présentent le contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion comme une 

réponse aux problèmes identifiés. 

Or, ce n’est pas le cas. L’avant-projet ne propose pas de stratégie coordonnée de la 
Confédération et des cantons pour la transition vers le logement autodéterminé. Un 
mandat clair donné aux cantons pour garantir le libre choix en matière de logement et 
assurer les prestations nécessaires à cet effet fait défaut. L’avant-projet ne pose pas 
non plus d’étapes pour uniformiser les instruments d’évaluation des besoins et la 
suppression des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes en 
situation de handicap10. Il met un accent malvenu sur les institutions11 dans lesquelles 
certaines personnes doivent aujourd’hui vivre faute d’alternative, tout en les 
rebaptisant de façon choquante des institutions " destinées à promouvoir l’inclusion 
des personnes concernées ". Au lieu de définir des mesures contraignantes, des 
dispositions transitoires et des directives claires de la Confédération sur la promotion 
du logement autodéterminé et des prestations ambulatoires, sur la réduction du 
nombre d’institutions, et sur le transfert des ressources des institutions vers les 
personnes concernées, il se contente d’objectifs, de principes et de critères non 
contraignants. 

C’est d’autant plus regrettable compte tenu du fait que le Parlement a récemment 
chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 "Modernisation de la 
LIPPI ", de garantir l’autodétermination en matière de logement. Le Contrôle fédéral 
des finances constate lui aussi que l’accès aux prestations n’est pas garanti pour tous 
les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires12. 

 

 

Nous demandons donc : 

• Les dispositions de l’avant-projet de loi sur l’inclusion relatives au logement 

doivent être fondamentalement révisées. 

 
7 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
8 ibid., chap. 2.1, p. 23 ss. 
9 ibid., p. 4, 23 s. et 29 ss. 
10 ibid., p. 29 s. et 36. 
11 C’est également le cas pour les dispositions relatives au travail qui semblent encore plus centrées sur les 
institutions qu’elles ne l’étaient déjà dans la LiPPI.  
12 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit..  
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• La loi sur l’inclusion doit poser les jalons nécessaires pour clarifier les 

interfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des cantons, 

uniformiser les instruments d’évaluation des besoins et supprimer les 

obstacles administratifs à l’accès aux prestations de la Confédération et des 

cantons. 

• La loi sur l’inclusion doit définir de manière claire et contraignante la transition 

entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) . Il 

convient en particulier d’introduire une obligation de planifier le passage d’un 

financement orienté sur l’objet à un financement orienté sur les besoins. 

 

Outre les aspects évoqués ci-dessus, des modifications de la loi fédérale sur l’invalidité 
(LAI) sont essentielles pour réaliser la transition vers le logement autodéterminé, 
notamment pour développer la contribution d’assistance de l’AI et mieux coordonner 
et harmoniser les prestations entre elles.  

De la clarté et un engagement à tous les niveaux sont nécessaires.  

4. Les adaptations de la loi sur l’assurance-invalidité 

Pour permettre une vie autodéterminée, le contre-projet doit garantir un meilleur accès 
à la contribution d’assistance ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes et aux 
prestations de tiers (p. ex. l’interprétation en langue des signes). Aujourd’hui, seules 
5 000 personnes environ bénéficient de la contribution d’assistance, sa conception 
excluant un très grand nombre de personnes en situation de handicap. 

Or, le contre-projet ne modifie que peu la loi sur l’assurance-invalidité et n’apporte pas 
de véritables améliorations pour l’accès à la contribution d’assistance, aux moyens 
auxiliaires et aux services personnels. Il n’étend pas non plus les prestations 
correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la participation 
sociale13. De plus, la plupart des modifications de la LAI et du Règlement sur 
l’assurance-invalidité RAI proposées ou envisagées ne font que mettre en œuvre des 
interventions parlementaires déjà transmises au Conseil fédéral14. Elles ne constituent 
ainsi pas une réponse à l’initiative pour l’inclusion.  

Les modifications prévoient d’une part des mesures visant à influencer la fixation des 
prix des moyens auxiliaires et la possibilité de mener des essais pilotes en vue de 
simplifier les prestations d’assistance de l’AI. D’autre part, l’accès à la contribution 
d’assistance pour les personnes dont l’exercice des droits civils est restreint sera 
amélioré. Notre organisation salue ces modifications. Elles sont toutefois insuffisantes, 
pour les raisons développées ci-dessous. 

 
13 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit., 
chap. 2.4, p. 29 s. 
14 Ainsi en va-t-il par exemple de l’introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révision du RAI, de 
comparaisons de prix avec l’étranger pour les moyens auxiliaires et de la possibilité pour les employeurs de déposer 
une demande de moyens auxiliaires sur le lieu de travail pour les assurés. Nous sommes favorables à cette mesure, 
mais celle-ci ne constitue que l’application de la motion Lohr : 21.4089. 
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4.1. Moyens auxiliaires et prestations de tiers 

Nous saluons les modifications prévues à l’art. 21quater al. 2, à l’art. 21quinquies et à  
l’art. 21sexies LAI, qui ont en effet pour but d’influencer plus activement la fixation des 
prix des moyens auxiliaires. Il n’est toutefois pas certain que ces dispositions 
garantiront effectivement aux assurés un meilleur accès à des moyens auxiliaires 
adaptés au progrès technique. 

En revanche, un meilleur accès aux appareils auditifs et aux moyens auxiliaires en 
général pour les personnes en situation de handicap qui n’ont besoin de moyens 
auxiliaires qu’à l’âge de l’AVS fait défaut. De même, une extension des prestations de 
tiers (au lieu d’un moyen auxiliaire) à l’entretien de contacts sociaux ainsi qu’une 
augmentation du montant maximal pour l’exercice de la profession sont absents15. 

Nous demandons donc : 

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS doit être élargie. 
• L’accès aux appareils auditifs dans le domaine de l’AVS et de l’AI doit être 

facilité.  
• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 

l’entretien du contact avec l’environnement. Le droit doit être conçu selon le 
principe du financement par sujet. 

• Le montant maximal des prestations de tiers pour l’exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

4.2. Accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour impotent 

Si l’on veut tenir suffisamment compte des demandes de l’initiative d’inclusion, il faut 
accorder un droit à la contribution d’assistance aux personnes qui en sont aujourd’hui 
totalement ou partiellement exclues. Cela vaut en particulier pour les personnes vivant 
avec un handicap psychique ou cognitif, lesquelles sont surreprésentées dans les 
institutions16. Améliorer leur accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour 
impotent est essentiel pour assurer la transition du système institutionnel au logement 
autodéterminé.  

Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l’instrument d’évaluation des besoins FAKT, qui est inadapté 
pour évaluer les besoins des personnes avec un handicap cognitif ou 
sensoriel, et utiliser un nouvel instrument d’évaluation (par ex. le plan d’aide 
individuel PAI).  

• Une contribution d’assistance doit être accordée en tant que cas particulier 
aux personnes vivant avec un handicap sensoriel, de façon analogue à ce qui 
est fait pour l’allocation pour impotent.  

• Le droit à une contribution d’assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes : 

 
15 Pour plus de détails sur les éléments évoqués dans les points 4.1. à 4.3, nous renvoyons à la prise de position 
d’Inclusion Handicap.  
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern,  
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55. 
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o les personnes en âge AVS 
o les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance 

accident et de l’assurance militaire 
o les mineurs qui ne relèvent pas de l’art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
l’allocation pour impotent et donc un droit de principe à la contribution 
d’assistance.  

• Les personnes souffrant d’un handicap psychique doivent, même si elles n’ont 
pas droit à une rente AI, bénéficier d’une allocation pour impotent destinée à 
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d’un droit 
de principe à la contribution d’assistance. 

 

4.3. Contribution d’assistance : optimisations 

Pour garantir une vie autodéterminée, la contribution d’assistance doit être simplifiée 
et renforcée. Les bénéficiaires assument une lourde charge administrative en tant 
qu’employeurs17. Celle-ci doit être réduite et compensée par une augmentation des 
montants prévus aux art. 39e et 39f RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus 
complètes (art. 39j RAI). Les taux horaires actuels de la contribution d’assistance 
(35.30 CHF ou 52.95 CHF en cas de qualifications particulières), sont trop bas, car ils 
doivent couvrir l’ensemble des cotisations (employeurs et employés). Une 
revalorisation est indispensable en cette période de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Par ailleurs, le recrutement d’assistants reste difficile. L’emploi de personnes morales 
et/ou de membres de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être 
autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d’un marché primaire du 
travail véritablement inclusif, sont contraintes de travailler sur le marché secondaire. 
En vertu du no 4017 de la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), leur 
contribution d’assistance est drastiquement réduite, contrairement celles qui exercent 
une activité professionnelle sur le marché primaire. Cette différence de traitement est 
injustifiable. De plus, elle ne tient pas compte du fait que, pour de nombreuses 
personnes, les besoins en soutien sont plus importants le matin et le soir que durant 
la journée. 

  

 
17 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière 
appropriée. 

• La contribution d’assistance et les montants maximaux doivent être 
augmentés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d’assistance doivent être 
développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi : 
o pas de limitation aux personnes physiques 
o admission des membres de la famille en ligne directe et des 

partenaires. 
• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire (que ce soit dans 

des structures dites occupationnelles ou avec des exigences de productivité) 
doivent être traitées de la même manière que les personnes actives sur le 
marché du travail primaire en ce qui concerne la contribution d’assistance. 

 

Si le contre-projet manque l’occasion d’une véritable amélioration des prestations 
d’assistance de l’AI, il faut toutefois saluer le fait qu’il permette des essais pilotes visant 
à renforcer la vie autonome. En effet, la complexité du système en vigueur doit 
absolument être réduite.  
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Bern, den 13.Oktober 205 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  
Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 
nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 
sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen sicherstellen.  
Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-
vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-
ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-
onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 
Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 
Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-
bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 
verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  
Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-
hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-
vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 
werden.  

Freundliche Grüsse, 
Dr. Philippe Groux, MPH 
Präsident insieme Kanton Bern 
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1. Das Wesentliche in Kürze 
Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

• Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  
• Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 

des Wohnorts (Punkt 3);  
• Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 

modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 
Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

• Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

• Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

• Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 
• Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 
In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 
Wir fordern daher:  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

• Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 
Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

• Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

• Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

• Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

• Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 
• Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 

Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 
Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
• Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 
Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  
Wir fordern daher:  

• Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 
Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  
Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  
Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 
Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  
Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  
Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  
Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 
Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  
Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  
Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
• Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Windisch, 11. September 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 
nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 
sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-
vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-
ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-
onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 
Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 
Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-
bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 
verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-
hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-
vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 
werden. 

Freundliche Grüsse, 

 

 

Peter Müller Vizepräsident (Präsident vakant) 

Insieme Region Brugg-Windisch, 5210 Windisch
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

 Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

 Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

 Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

 Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

 Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

 Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

 Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

 Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

 Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

 Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

 Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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 Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

 Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

 Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

 Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

 Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

 Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
 Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

 Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

 Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

 Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

 Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
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EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

 Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

 Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 

 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

 Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
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 Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
 Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

 Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

 Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

 Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

 Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

 Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

 Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 

 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

 Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
 Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
 Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
 Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
 Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

991 / 2614



 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Bern,18. September 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 

nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 

und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 

sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-

bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-

rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 

und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-

tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-

vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-

ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-

onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 

definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 

Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 

Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-

bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 

klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-

derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-

gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 

verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 

modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-

hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-

vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 

werden.  

Freundliche Grüsse 

 

        
  

Eugen Uebel        Albert Meier 

insieme Region Bern      insieme Region Bern 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

• Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

• Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

• Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

• Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

• Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

• Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

• Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

• Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

• Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

• Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

• Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

• Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

• Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
• Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
• Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Solothurn, 9. August 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 

nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 

und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 

sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-

bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-

rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 

und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-

tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-

vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-

ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-

onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 

definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 

Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 

Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-

bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 

klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-

derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-

gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 

verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 

modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-

hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-

vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 

werden.  

Freundliche Grüsse, 

 

insieme Solothurn 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-

Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 

Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-

ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-

stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 

2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-

nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 

im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

• Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

• Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 

des Wohnorts (Punkt 3);  

• Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 

modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-

wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 

muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-

wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 

BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-

setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 

werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-

schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-

len. Dazu gehören:  

• Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-

sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-

troffen werden. 

• Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-

nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

• Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

• Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-

gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-

schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 

erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-

lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 

darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 

Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 

Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 

den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 

bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-

gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 

11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-

chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 

kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 

Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 

für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 

Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-

hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 

gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-

reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-

pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden  3. 

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-

den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 

die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 

Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

• Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 

überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 

organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

• Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 

Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-

pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

• Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 

Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-

einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 

Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

• Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 

Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

• Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-

derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 

Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 

die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-

lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

• Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 

Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 

in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-

hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 

ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-

menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-

terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  

o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 

o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 

o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  

o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-
gen. 

• Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-

Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 

im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 

tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-

men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 

Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 

frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 

des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-

verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 

Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 

machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 

Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-

durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 

und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-

rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 

dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 

die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-

kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-

nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 

Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 

2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-

leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen 5 

folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 

zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-

sichtlich und unklar8. 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 

zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-

partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 

EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 

und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-

falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 

zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-

wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-

strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 

Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 

Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 

in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 

der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-

derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-

sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-

gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-

rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 

“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-

stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 

dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 

unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-

sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-

schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-

heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 

Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  

1019 / 2614

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

6 

 

 

 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-

zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 

von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 

Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 

zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 

der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 

abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-

seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-

tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-

ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 

eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-

gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 

persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 

den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 

aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-

gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-

diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-

tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 

der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-

fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 

zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 

werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-

genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 

und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-

mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 

gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 

allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 

Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 

(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-

höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-

jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 

ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 

auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 

sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-

schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 

zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 

institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-

terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-

ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 

Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 

auszuweiten: 

o Personen im AHV-Alter 

o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 

o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 

Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-

nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-

spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-

mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 

muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-

beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 

einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 

und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-

golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 

bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-

hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-

sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-

nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-

den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 

Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-

gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 

unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-

duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 

abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 

o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 

• Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-
gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-

zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 

1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 

zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-

bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-

bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  

1022 / 2614



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

Berne, le 15 octobre 2025 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour 
l’égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l’inclusion) » 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur le 

contre-projet indirect à l’initiative «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 

pour l’inclusion)». L’initiative pour l’inclusion est porteuse de grands espoirs pour de 

nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Elle doit 

conduire la Suisse à s’atteler à la mise en œuvre de l’égalité effective dans tous les 

domaines de la vie, ce à quoi elle s’est engagée en ratifiant la Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit notamment permettre le libre 

choix du mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d’assistance et de 

soutien nécessaires. 

 

Au vu de ces éléments, l’avant-projet mis en consultation est décevant et ne constitue 

en aucun cas une réponse aux demandes de l’initiative pour l’inclusion. Il ne pose pas 

les jalons d’une politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 

10 à 20 prochaines années. L’avant-projet de loi sur l’inclusion définit en outre une 

notion de handicap excluant d’emblée les trois quarts des personnes en situation de 

handicap. Dans le domaine du logement, l’occasion est manquée de consacrer un 

droit juridique des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé 

et de clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale 

claire et coordonnée avec les cantons pour promouvoir l’autonomie dans le logement 

fait défaut. Dans le cadre de la loi sur l’assurance-invalidité, l’avant-projet manque en 
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outre l’occasion d’élargir l’accès aux prestations d’assistance et de soutien 

nécessaires ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes, et de renforcer ces prestations. 

Dans l’ensemble, l’avant-projet n’offre pas de réelle valeur ajoutée aux personnes en 

situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 

Pour constituer une réponse à l’initiative pour l’inclusion, le contre-projet doit être 

amélioré de manière significative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

  

 

Daniela Wazzau Fabian Putzing 

Présidente Directeur 

insieme Suisse insieme Suisse 
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1. L’essentiel en bref 

Dans ses activités d’entraide et de soutien, notre organisation est confrontée chaque 
jour aux limitations créées par notre société vis-à-vis de l’autodétermination des 
personnes en situation de handicap, que ce soit pour choisir son logement ou son 
canton de résidence, pour accéder à une formation (y compris une formation 
spécifique aux personnes en situation de handicap), pour choisir ce que l’on fait durant 
son temps libre, pour voter, ou pour envisager de fonder une famille. Des constats 
également corroborés par des études et des sondages : les personnes vivant avec un 
handicap mental sont surreprésentées dans les institutions1. Leur accès à la 
contribution d’assistance reste largement restreint2. Dans le domaine du travail, l’indice 
de l’inclusion 2023 réalisé par Pro Infirmis montre que 85% des personnes vivant avec 
un handicap mental interrogées estiment ne pas avoir de bonnes chances de trouver 
un travail sur le marché primaire du travail (64% chances très mauvaises, 21% 
mauvaises chances)3. Les personnes ayant suivi une formation spécifiquement 
conçue pour les personnes en situation de handicap, ce qui est souvent le cas pour 
les personnes vivant avec un handicap mental, estiment également avoir très peu de 
chances sur le marché primaire. 
 

Pour de nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches, 
l’initiative «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)»est 
donc porteuse de grands espoirs d’améliorations de leurs conditions de vie. L’initiative 
doit conduire la Suisse à s’engager résolument pour la mise en œuvre de l’égalité 
effective des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie, 
conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) ratifiée en 2014. En outre, elle doit permettre le libre choix du 
mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d’assistance et de soutien 
nécessaires à cet effet. Pour que le contre-projet soit réellement bénéfique pour les 
personnes en situation de handicap, il doit contenir les éléments suivants, qui 
manquent actuellement : 

• Les jalons d’une politique du handicap progressiste (ch. 2) ;  

• La garantie du droit juridique au libre choix du type de logement et du lieu de 
résidence (ch. 3) ;  

• La garantie d’un meilleur accès à la contribution d’assistance ainsi qu’aux 
moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers (ch. 4). 

 
Au vu de l’utilité limitée de l’avant-projet de contre-projet mis en consultation par 
rapport aux revendications de l’initiative pour l’inclusion, force est de constater qu’il 

 
1 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55.  
2 Selon un rapport d’évaluation, seuls 16% des bénéficiaires de la contribution d’assistance étaient des 
personnes vivant avec un handicap mental, voir Guggisberg, J. & Bischof, S. (2016). Evaluation Assistenzbeitrag. 
Zwischenbericht 2016. BSV, p. 16. Pour des informations sur les restrictions créées par l’instrument d’évaluation 
des besoins FAKT, voir Canonica et al. (2023). Soutien au logement à domicile : instruments d’évaluation du 
besoin Étude commandée par l’OFAS. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 11/22. 
3 Grünenfelder et al. (2023). 2023 : étude sur l’inclusion des personnes en situation de handicap en Suisse. Pro 
Infirmis, pp. 21-22 
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constitue une réponse inadéquate et décevante à celle-ci. En complément des 
éléments évoqués ci-dessous, nous renvoyons aux prises de position d’Inclusion 
Handicap et d’AGILE.CH. 

2. Critique fondamentale de la loi sur l’inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre 
insuffisante de la CDPH4. Nous sommes conscients que celle-ci ne peut pas être 
simplement garantie par l’adoption d’une loi sur l’inclusion (LInc) et par une révision 
de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Toutefois, le contre-projet doit poser les jalons 
d’une politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 10 à 20 
prochaines années, dans l’esprit de la CDPH. A cette fin :  

• Une stratégie commune de la Confédération et des cantons, et des plans 
d’action pour la mise en œuvre de la CDPH doivent être adoptés. Des 
dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de l’égalité effective 
doivent être prévues. 

• Les personnes en situation de handicap et leurs associations doivent être 
systématiquement impliquées dans les processus qui les concernent. 

• Les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la CDPH doivent être 
constamment évalués (monitoring). 

• Les droits subjectifs des personnes en situation de handicap doivent être 
clarifiés. 

 
Par ailleurs, le champ d’application personnel de l’avant-projet de loi fédérale sur 
l’inclusion des personnes handicapées (AP-LInc) est limité aux seules personnes 
bénéficiant d’une prestation de l’assurance-invalidité. Cela représente environ 450'000 
personnes, soit à peine un quart des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap 
en Suisse5. Ainsi les personnes qui à l’âge de l’AVS seraient victimes d’une attaque 
cérébrale ou d’un accident et qui auraient alors besoin de moyens auxiliaires ne sont 
pas concernées. Il en va de même pour les personnes dyslexiques ou présentant un 
TDAH qui n’auraient été diagnostiquées qu’à l’âge adulte. Ceci est inacceptable pour 
une loi visant à faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Une telle loi doit concerner 
l’ensemble des personnes vivant avec un handicap, même si d’éventuelles restrictions 
peuvent ponctuellement être prévues en fonction des domaines. 

En l’état, la loi sur l’inclusion est trop abstraite pour permettre au Conseil fédéral 
d’adopter des ordonnances. Pour cela, il lui faudrait dans un premier temps créer 
d’autres bases légales. Il est donc essentiel d’ancrer dès maintenant dans l’avant-
projet des dispositions précises et efficaces. A cela s’ajoutent des problèmes de 
systématique législative : en raison de la structure des deux premiers chapitres et des 
notions choisies, l’avant-projet crée plus de confusion qu’il n’apporte de clarté. La 

 
4 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
5 Selon la définition de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand), voir les chiffres de l'Office fédéral 
de la statistique. 
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construction globale, inhabituelle et confuse du point de vue de la technique législative, 
sape en outre la portée normative des différentes dispositions (p. ex. de l’art. 11, al. 1, 
AP-LInc). 

Nous demandons donc : 

• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement inclure les dispositions 
transversales de contenu et d’organisation nécessaires à garantir la mise en 

œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit 
également contenir des dispositions qui posent les jalons de l’accès des 
personnes en situation de handicap à l’assistance et de leur inclusion dans 

les domaines de la formation et du travail.  
• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement s’appliquer à toutes les 

personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la 

LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l’art. 112b Cst. féd. Cela 
vaut en particulier pour les dispositions transversales évoquées ci-dessus. En 
revanche, une limitation du champ d’application personnel pourrait, si 
nécessaire et compte tenu des obligations de la CDPH, être effectuée de 
manière spécifique à chaque domaine6.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 

œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que le 
Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette base et 

que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

• Le projet de loi sur l’inclusion doit être fondamentalement remanié en ce qui 
concerne la systématique et les notions utilisées.  

 

2.1. Dispositions organisationnelles et organe de suivi 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions 
organisationnelles suivantes devraient être inscrites dans la loi sur l’inclusion : 

• Une obligation de planification, comprenant l’adoption régulière de stratégies et 
de plans d’action pour les mettre en œuvre, lesquels prévoient des mesures et 
des instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification implique la 
coordination entre la Confédération et les cantons. 

• Un examen complet de la législation afin de déterminer si le droit fédéral en 
vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux obligations découlant de la 
CDPH (examen initial de la législation) dans un délai de 5 ans. Sur la base 
de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adaptés au sens de 
la CDPH. 

• Un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs 

avec la CDPH. 

 
6 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes en situation de handicap. 
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• La transformation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH) en un office fédéral7 et un élargissement de ses 
compétences qui doivent comprendre : 

o la responsabilité des trois tâches mentionnées ci-dessus (obligation de 
planification, examen initial de la législation, examen des nouveaux 
projets législatifs sous l’angle de la conformité avec la CDPH) 

o La coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en 
œuvre de la CDPH. 

• L’obligation d’impliquer les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. Les dispositions de l’avant-
projet actuel sont trop vagues à cet égard.  

Par ailleurs, l’article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un 

organe de suivi indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu’à 
présent, la Suisse ne s’est pas acquittée de cette obligation.  

Nous demandons donc : 

• L’ajout d’un chapitre contenant des dispositions organisationnelles et des 
instruments d’action qui garantissent le cadre de la politique d’inclusion ainsi 
que son développement au cours des 20 prochaines années. 

• L’introduction, dans ce chapitre : 
o d’une obligation de planification pour la Confédération et les cantons ; 
o d’une obligation d’un examen initial de la législation ; 
o de la transformation du BFEH en un office fédéral doté de 

compétences élargies ; 
o de l’institutionnalisation de la participation des personnes en situation 

de handicap. 
• L’introduction d’un organe de monitoring indépendant chargé de vérifier la 

mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

 

2.2. Droits subjectifs 

La garantie des droits subjectifs constitue un contenu clé de l’initiative 
d’inclusion : l’art. 8a al. 1 de l’initiative pour l’inclusion donne aux personnes 
handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des mesures 
de soutien et d’adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment 
d’une assistance personnelle et technique. Selon l’al. 2, les personnes handicapées 
ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence et ont droit, 
dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation 
nécessaires à cet effet. Or, les explications du Conseil fédéral au ch. 6.1.2 du rapport 
explicatif montrent sans ambiguïté que les personnes en situation de handicap 

 
7 Il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l’égalité des sexes, est organisé en tant qu’office fédéral. Il n’y a pas de raison 
objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 
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confrontées à des restrictions de leurs droits ne pourront faire valoir aucune prétention 
juridique sur la base de la loi sur l’inclusion.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d’ancrer dans la loi sur l’inclusion – en complément de la Loi sur 
l’égalité des personnes handicapées – des droits opposables dont les 
personnes en situation de handicap pourront exiger l‘application dans des cas 
concrets. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l’allègement du 
fardeau de la preuve, au droit d’action et de recours des associations ainsi 
qu’à la gratuité de la procédure. 

 

Finalement, le projet de loi ne constitue pas une loi-cadre à proprement parler dès lors 

qu’il se limite presque exclusivement au thème du logement. Quoiqu’il en soit, 
l’occasion d’amener un véritable changement dans ce thème – annoncé à juste titre 
comme prioritaire – a également été manquée.  

3. Une occasion manquée en matière de logement 

Le contre-projet doit garantir que les personnes en situation de handicap puissent 
choisir librement leur type de logement et leur lieu de résidence (garantie du droit 
juridique au libre choix en matière de logement). Là encore, il manque sa cible. Une 
évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l’habitat autodéterminé pour 
les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle fédéral 
des finances8, met en lumière les problèmes suivants et en souligne l’urgence :  

• Il n’existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d’action pour la promotion 
de l’habitat autodéterminé9. 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas 
claire10. 

• L’accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confus et peu 
clairs11. 

• La complexité et les obstacles importants à l’accès à la contribution 
d’assistance entraînent des inégalités de traitement12. 

En p. 14 et suivantes du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du 

Département fédéral de l’Intérieur, de l’Office fédéral des assurances sociales et du 

 
8 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 
9 ibid., chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
10 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
11 ibid., chap. 2.1, p. 23 ss. 
12 ibid., p. 4, 23 s. et 29 ss. 
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BFEH, qui présentent le contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion comme une 

réponse aux problèmes identifiés. 

Or, ce n’est pas le cas. L’avant-projet ne propose pas de stratégie coordonnée de la 
Confédération et des cantons pour la transition vers le logement autodéterminé. Un 
mandat clair donné aux cantons pour garantir le libre choix en matière de logement et 
assurer les prestations nécessaires à cet effet fait défaut. L’avant-projet ne pose pas 
non plus d’étapes pour uniformiser les instruments d’évaluation des besoins et la 
suppression des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes en 
situation de handicap13. Il met un accent malvenu sur les institutions14 dans lesquelles 
certaines personnes doivent aujourd’hui vivre faute d’alternative, tout en les 
rebaptisant de façon choquante des institutions « destinées à promouvoir l’inclusion 
des personnes concernées ». Au lieu de définir des mesures contraignantes, des 
dispositions transitoires et des directives claires de la Confédération sur la promotion 
du logement autodéterminé et des prestations ambulatoires, sur la réduction du 
nombre d’institutions, et sur le transfert des ressources des institutions vers les 
personnes concernées, il se contente d’objectifs, de principes et de critères non 
contraignants. 

C’est d’autant plus regrettable compte tenu du fait que le Parlement a récemment 
chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Modernisation de la 
LIPPI », de garantir l’autodétermination en matière de logement. Les éléments 
présents dans la nouvelle loi sur l’inclusion ne suffisent pas à remplir ce mandat. Par 
ailleurs, le Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l’accès aux prestations 
n’est pas garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas 
claires15. 

Nous demandons donc : 

• Les dispositions de l’avant-projet de loi sur l’inclusion relatives au logement 

doivent être fondamentalement révisées. 

• La loi sur l’inclusion doit poser les jalons nécessaires pour clarifier les 

interfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des 

cantons, uniformiser les instruments d’évaluation des besoins et supprimer 

les obstacles administratifs à l’accès aux prestations de la Confédération et 

des cantons. 

• La loi sur l’inclusion doit définir de manière claire et contraignante la transition 

entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3). Il convient 

en particulier d’introduire une obligation de planifier le passage d’un 

financement orienté sur l’objet à un financement orienté sur les besoins. 

 
13 ibid., p. 29 s. et 36. 
14 C’est également le cas pour les dispositions relatives au travail qui semblent encore plus centrées sur les 
institutions qu’elles ne l’étaient déjà dans la LiPPI.  
15 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit..  
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• En l’absence de disposition claire et contraignante sur la transition entre la 

vie en institution et la vie autonome dans la loi sur l’inclusion, la révision de la 

LIPPI telle que demandée par le biais de la motion 24.3003 « Modernisation 

de la LIPPI » doit être traitée séparément du contre-projet à l’initiative sur 

l’inclusion. Les dispositions qui en relèvent doivent être supprimées du projet 

de loi sur l’inclusion.  

 

Outre les aspects évoqués ci-dessus, des modifications de la loi fédérale sur l’invalidité 
(LAI) sont essentielles pour réaliser la transition vers le logement autodéterminé, 
notamment pour développer la contribution d’assistance de l’AI et mieux coordonner 
et harmoniser les prestations entre elles.  

De la clarté et un engagement à tous les niveaux sont nécessaires.  

4. Les adaptations de la loi sur l’assurance-invalidité 

Pour permettre une vie autodéterminée, le contre-projet doit garantir un meilleur accès 
à la contribution d’assistance ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes et aux 
prestations de tiers (p. ex. l’interprétation en langue des signes). Aujourd’hui, seules 
5 000 personnes environ bénéficient de la contribution d’assistance, sa conception 
excluant un très grand nombre de personnes en situation de handicap. 

Or, le contre-projet ne modifie que peu la loi sur l’assurance-invalidité et n’apporte pas 
de véritables améliorations pour l’accès à la contribution d’assistance, aux moyens 
auxiliaires et aux services personnels. Il n’étend pas non plus les prestations 
correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la participation 
sociale16. De plus, la plupart des modifications de la LAI et du Règlement sur 
l’assurance-invalidité RAI proposées ou envisagées ne font que mettre en œuvre des 
interventions parlementaires déjà transmises au Conseil fédéral17. Elles ne constituent 
ainsi pas une réponse à l’initiative pour l’inclusion.  

Les modifications prévoient d’une part des mesures visant à influencer la fixation des 
prix des moyens auxiliaires et la possibilité de mener des essais pilotes en vue de 
simplifier les prestations d’assistance de l’AI. D’autre part, l’accès à la contribution 
d’assistance pour les personnes dont l’exercice des droits civils est restreint sera 
amélioré. Notre organisation salue ces modifications. Elles sont toutefois insuffisantes, 
pour les raisons développées ci-dessous. 

4.1. Moyens auxiliaires et prestations de tiers 

Nous saluons les modifications prévues à l’art. 21quater al. 2, à l’art. 21quinquies et à  
l’art. 21sexies LAI, qui ont en effet pour but d’influencer plus activement la fixation des 

 
16 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit., 
chap. 2.4, p. 29 s. 
17 Ainsi en va-t-il par exemple de l’introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révision du RAI, de 
comparaisons de prix avec l’étranger pour les moyens auxiliaires et de la possibilité pour les employeurs de déposer 
une demande de moyens auxiliaires sur le lieu de travail pour les assurés. Nous sommes favorables à cette mesure, 
mais celle-ci ne constitue que l’application de la motion Lohr : 21.4089. 
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prix des moyens auxiliaires. Il n’est toutefois pas certain que ces dispositions 
garantiront effectivement aux assurés un meilleur accès à des moyens auxiliaires 
adaptés au progrès technique. 

En revanche, un meilleur accès aux appareils auditifs et aux moyens auxiliaires en 
général pour les personnes en situation de handicap qui n’ont besoin de moyens 
auxiliaires qu’à l’âge de l’AVS fait défaut. De même, une extension des prestations de 
tiers (au lieu d’un moyen auxiliaire) à l’entretien de contacts sociaux ainsi qu’une 
augmentation du montant maximal pour l’exercice de la profession sont absents18. 

Nous demandons donc : 

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS doit être élargie. 
• L’accès aux appareils auditifs dans le domaine de l’AVS et de l’AI doit être 

facilité.  

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l’entretien du contact avec l’environnement. Le droit doit être conçu selon le 
principe du financement par sujet. 

• Le montant maximal des prestations de tiers pour l’exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

4.2. Accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour impotent 

Si l’on veut tenir suffisamment compte des demandes de l’initiative d’inclusion, il faut 
accorder un droit à la contribution d’assistance aux personnes qui en sont aujourd’hui 
totalement ou partiellement exclues. Cela vaut en particulier pour les personnes vivant 
avec un handicap psychique ou cognitif, lesquelles sont surreprésentées dans les 
institutions19. Améliorer leur accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour 
impotent est essentiel pour assurer la transition du système institutionnel au logement 
autodéterminé.  

Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l’instrument d’évaluation des besoins FAKT, qui est inadapté 
pour évaluer les besoins des personnes avec un handicap cognitif ou 
sensoriel, et utiliser un nouvel instrument d’évaluation (par ex. le plan d’aide 
individuel PAI).  

• Une contribution d’assistance doit être accordée en tant que cas particulier 
aux personnes vivant avec un handicap sensoriel, de façon analogue à ce qui 
est fait pour l’allocation pour impotent.  

• Le droit à une contribution d’assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes : 

o les personnes en âge AVS 

o les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de 
l’assurance accident et de l’assurance militaire 

 
18 Pour plus de détails sur les éléments évoqués dans les points 4.1. à 4.3, nous renvoyons à la prise de position 
d’Inclusion Handicap.  
19 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern,  
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55. 
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o les mineurs qui ne relèvent pas de l’art. 39a RAI. 
• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 

l’allocation pour impotent et donc un droit de principe à la contribution 
d’assistance.  

• Les personnes souffrant d’un handicap psychique doivent, même si elles 
n’ont pas droit à une rente AI, bénéficier d’une allocation pour impotent 
destinée à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et 
donc d’un droit de principe à la contribution d’assistance. 

 

4.3. Contribution d’assistance : optimisations 

Pour garantir une vie autodéterminée, la contribution d’assistance doit être simplifiée 
et renforcée. Les bénéficiaires assument une lourde charge administrative en tant 
qu’employeurs20. Celle-ci doit être réduite et compensée par une augmentation des 
montants prévus aux art. 39e et 39f RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus 
complètes (art. 39j RAI). Les taux horaires actuels de la contribution d’assistance 
(35.30 CHF ou 52.95 CHF en cas de qualifications particulières), sont trop bas, car ils 
doivent couvrir l’ensemble des cotisations (employeurs et employés). Une 
revalorisation est indispensable en cette période de pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Par ailleurs, le recrutement d’assistants reste difficile. L’emploi de personnes 
morales et/ou de membres de la famille en ligne directe et de partenaires doit 
également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d’un marché primaire du 
travail véritablement inclusif, sont contraintes de travailler sur le marché secondaire. 
En vertu du no 4017 de la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), leur 
contribution d’assistance est drastiquement réduite, contrairement celles qui exercent 
une activité professionnelle sur le marché primaire. Cette différence de traitement est 
injustifiable. De plus, elle ne tient pas compte du fait que, pour de nombreuses 
personnes, les besoins en soutien sont plus importants le matin et le soir que durant 
la journée. 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière 
appropriée. 

• La contribution d’assistance et les montants maximaux doivent être 
augmentés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d’assistance doivent être 
développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi : 

o pas de limitation aux personnes physiques 
o admission des membres de la famille en ligne directe et des 

partenaires. 

 
20 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire (que ce soit dans 
des structures dites occupationnelles ou avec des exigences de productivité) 
doivent être traitées de la même manière que les personnes actives sur le 
marché du travail primaire en ce qui concerne la contribution d’assistance. 

 

Si le contre-projet manque l’occasion d’une véritable amélioration des prestations 
d’assistance de l’AI, il faut toutefois saluer le fait qu’il permette des essais pilotes visant 
à renforcer la vie autonome. En effet, la complexité du système en vigueur doit 
absolument être réduite.  
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Thun, 24. Juli 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 
nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 
sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-
vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-
ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-
onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 
Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 
Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-
bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 
verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-
hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-
vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 
werden.  

Freundliche Grüsse, 

Kathrin Häberli 

Präsidentin insieme Thun Oberland 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

 Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

 Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

 Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

 Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

 Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

 Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

 Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

                                            
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

 Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

 Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

 Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

 Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

                                            
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

 Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

 Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

 Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

 Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

 Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

 Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
 Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

                                            
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

 Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

 Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

 Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

                                            
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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 Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

 Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

 Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

 Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

                                            
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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 Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 

                                            
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

 Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
 Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
 Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

 Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

 Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

 Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

 Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

 Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

                                            
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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 Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

 Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
 Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
 Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
 Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
 Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

                                            
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Altdorf, 10. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 
nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 
sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-
vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-
ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-
onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 
Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 
Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-
bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 
verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-
hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-
vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 
werden.  

Freundliche Grüsse 

 

Anita Epp, Vereinspräsidentin 

insieme uri 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

• Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

• Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

• Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

• Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

• Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-
nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

• Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

• Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

• Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 

1051 / 2614

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

3 

 

 

 

2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

• Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

• Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

• Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

• Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

• Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  
o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 
• Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-
spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-
den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
• Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Lausanne, le 16.10.2025 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour 
l’égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l’inclusion) » 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur le 

contre-projet indirect à l’initiative «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative 

pour l’inclusion)». L’initiative pour l’inclusion est porteuse de grands espoirs pour de 

nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Elle doit 

conduire la Suisse à s’atteler à la mise en œuvre de l’égalité effective dans tous les 

domaines de la vie, ce à quoi elle s’est engagée en ratifiant la Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit notamment permettre le libre 

choix du mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d’assistance et de 

soutien nécessaires. 

 

Au vu de ces éléments, l’avant-projet mis en consultation est décevant et ne constitue 

en aucun cas une réponse aux demandes de l’initiative pour l’inclusion. Il ne pose pas 

les jalons d’une politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 

10 à 20 prochaines années. L’avant-projet de loi sur l’inclusion définit en outre une 

notion de handicap excluant d’emblée les trois quarts des personnes en situation de 

handicap. Dans le domaine du logement, l’occasion est manquée de consacrer un 

droit juridique des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé 

et de clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale 

claire et coordonnée avec les cantons pour promouvoir l’autonomie dans le logement 

fait défaut. Dans le cadre de la loi sur l’assurance-invalidité, l’avant-projet manque en 

outre l’occasion d’élargir l’accès aux prestations d’assistance et de soutien 

nécessaires ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes, et de renforcer ces prestations. 

Dans l’ensemble, l’avant-projet n’offre pas de réelle valeur ajoutée aux personnes en 
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situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. 

Pour constituer une réponse à l’initiative pour l’inclusion, le contre-projet doit être 

amélioré de manière significative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 

Sylvie Domenjoz 

Secrétaire générale 

insieme Vaud 
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1. L’essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches, 
l’initiative «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)»est 
porteuse de grands espoirs d’améliorations de leurs conditions de vie. L’initiative doit 
conduire la Suisse à s’engager résolument pour la mise en œuvre de l’égalité effective 
des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie, 
conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) ratifiée en 2014. En outre, elle doit permettre le libre choix du 
mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d’assistance et de soutien 
nécessaires à cet effet. Pour que le contre-projet soit réellement bénéfique pour les 
personnes en situation de handicap, il doit contenir les éléments suivants, qui 
manquent actuellement : 

• Les jalons d’une politique du handicap progressiste (ch. 2) ;  

• La garantie du droit juridique au libre choix du type de logement et du lieu de 
résidence (ch. 3) ;  

• La garantie d’un meilleur accès à la contribution d’assistance ainsi qu’aux 
moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers (ch. 4). 

 
Au vu de l’utilité limitée de l’avant-projet de contre-projet mis en consultation par 
rapport aux revendications de l’initiative pour l’inclusion, force est de constater qu’il 
constitue une réponse inadéquate et décevante à celle-ci.  

2. Critique fondamentale de la loi sur l’inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre 
insuffisante de la CDPH1. Nous sommes conscients que celle-ci ne peut pas être 
simplement garantie par l’adoption d’une loi sur l’inclusion (LInc) et par une révision 
de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Toutefois, le contre-projet doit poser les jalons 
d’une politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 10 à 20 
prochaines années, dans l’esprit de la CDPH. A cette fin :  

• Une stratégie commune de la Confédération et des cantons, et des plans 
d’action pour la mise en œuvre de la CDPH doivent être adoptés. Des 
dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de l’égalité effective 
doivent être prévues. 

• Les personnes en situation de handicap et leurs associations doivent être 
systématiquement impliquées dans les processus qui les concernent. 

• Les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la CDPH doivent être 

constamment évalués (monitoring). 

• Les droits subjectifs des personnes en situation de handicap doivent être 
clarifiés. 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Par ailleurs, le champ d’application personnel de l’avant-projet de loi fédérale sur 
l’inclusion des personnes handicapées (AP-LInc) est limité aux seules personnes 
bénéficiant d’une prestation de l’assurance-invalidité. Cela représente environ 450'000 
personnes, soit à peine un quart des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap 
en Suisse2. Ainsi les personnes qui à l’âge de l’AVS seraient victimes d’une attaque 
cérébrale ou d’un accident et qui auraient alors besoin de moyens auxiliaires ne sont 
pas concernées. Il en va de même pour les personnes dyslexiques ou présentant un 
TDAH qui n’auraient été diagnostiquées qu’à l’âge adulte. Ceci est inacceptable pour 
une loi visant à faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Une telle loi doit concerner 
l’ensemble des personnes vivant avec un handicap, même si d’éventuelles restrictions 
peuvent ponctuellement être prévues en fonction des domaines. 

En l’état, la loi sur l’inclusion est trop abstraite pour permettre au Conseil fédéral 

d’adopter des ordonnances. Pour cela, il lui faudrait dans un premier temps créer 
d’autres bases légales. Il est donc essentiel d’ancrer dès maintenant dans l’avant-
projet des dispositions précises et efficaces. A cela s’ajoutent des problèmes de 
systématique législative : en raison de la structure des deux premiers chapitres et des 
notions choisies, l’avant-projet crée plus de confusion qu’il n’apporte de clarté. La 
construction globale, inhabituelle et confuse du point de vue de la technique législative, 
sape en outre la portée normative des différentes dispositions (p. ex. de l’art. 11, al. 1, 
AP-LInc). 

Nous demandons donc : 

• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement inclure les dispositions 
transversales de contenu et d’organisation nécessaires à garantir la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit 

également contenir des dispositions qui posent les jalons de l’accès des 
personnes en situation de handicap à l’assistance et de leur inclusion dans 

les domaines de la formation et du travail.  
• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement s’appliquer à toutes les 

personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la 

LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l’art. 112b Cst. féd. Cela 
vaut en particulier pour les dispositions transversales évoquées ci-dessus. En 
revanche, une limitation du champ d’application personnel pourrait, si 

nécessaire et compte tenu des obligations de la CDPH, être effectuée de 
manière spécifique à chaque domaine3.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 

œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que le 
Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette base et 
que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

• Le projet de loi sur l’inclusion doit être fondamentalement remanié en ce qui 
concerne la systématique et les notions utilisées.  

 
2 Selon la définition de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand), voir les chiffres de l'Office fédéral 
de la statistique. 
3 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes en situation de handicap. 
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2.1. Dispositions organisationnelles et organe de suivi 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions 
organisationnelles suivantes devraient être inscrites dans la loi sur l’inclusion : 

• Une obligation de planification, comprenant l’adoption régulière de stratégies et 
de plans d’action pour les mettre en œuvre, lesquels prévoient des mesures et 
des instruments concrets. Un aspect essentiel de la planification implique la 
coordination entre la Confédération et les cantons. 

• Un examen complet de la législation afin de déterminer si le droit fédéral en 
vigueur et sa mise en œuvre sont conformes aux obligations découlant de la 
CDPH (examen initial de la législation) dans un délai de 5 ans. Sur la base 
de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adaptés au sens de 
la CDPH. 

• Un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs 
avec la CDPH. 

• La transformation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH) en un office fédéral4 et un élargissement de ses 
compétences qui doivent comprendre : 

o la responsabilité des trois tâches mentionnées ci-dessus (obligation de 
planification, examen initial de la législation, examen des nouveaux 
projets législatifs sous l’angle de la conformité avec la CDPH) 

o La coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en 
œuvre de la CDPH. 

• L’obligation d’impliquer les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. Les dispositions de l’avant-
projet actuel sont trop vagues à cet égard.  

Par ailleurs, l’article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un 
organe de suivi indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu’à 
présent, la Suisse ne s’est pas acquittée de cette obligation.  

Nous demandons donc : 

• L’ajout d’un chapitre contenant des dispositions organisationnelles et des 
instruments d’action qui garantissent le cadre de la politique d’inclusion ainsi 
que son développement au cours des 20 prochaines années. 

• L’introduction, dans ce chapitre : 

o d’une obligation de planification pour la Confédération et les cantons ; 
o d’une obligation d’un examen initial de la législation ; 

 
4 Il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l’égalité des sexes, est organisé en tant qu’office fédéral. Il n’y a pas de raison 
objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 
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o de la transformation du BFEH en un office fédéral doté de 
compétences élargies ; 

o de l’institutionnalisation de la participation des personnes en situation 
de handicap. 

• L’introduction d’un organe de monitoring indépendant chargé de vérifier la 
mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

2.2. Droits subjectifs 

La garantie des droits subjectifs constitue un contenu clé de l’initiative 
d’inclusion : l’art. 8a al. 1 de l’initiative pour l’inclusion donne aux personnes 
handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des mesures 
de soutien et d’adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, notamment 

d’une assistance personnelle et technique. Selon l’al. 2, les personnes handicapées 
ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence et ont droit, 
dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation 
nécessaires à cet effet. Or, les explications du Conseil fédéral au ch. 6.1.2 du rapport 
explicatif montrent sans ambiguïté que les personnes en situation de handicap 
confrontées à des restrictions de leurs droits ne pourront faire valoir aucune prétention 
juridique sur la base de la loi sur l’inclusion.  

Nous demandons donc :  

• Il convient d’ancrer dans la loi sur l’inclusion – en complément de la Loi sur 
l’égalité des personnes handicapées – des droits opposables dont les 
personnes en situation de handicap pourront exiger l‘application dans des cas 
concrets. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l’allègement du 
fardeau de la preuve, au droit d’action et de recours des associations ainsi 
qu’à la gratuité de la procédure. 

 

Finalement, le projet de loi ne constitue pas une loi-cadre à proprement parler dès lors 
qu’il se limite presque exclusivement au thème du logement. Quoiqu’il en soit, 
l’occasion d’amener un véritable changement dans ce thème – annoncé à juste titre 
comme prioritaire – a également été manquée.  

3. Une occasion manquée en matière de logement 

Le contre-projet doit garantir que les personnes en situation de handicap puissent 
choisir librement leur type de logement et leur lieu de résidence (garantie du droit 
juridique au libre choix en matière de logement). Là encore, il manque sa cible. Une 
évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l’habitat autodéterminé pour 
les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle fédéral 
des finances5, met en lumière les problèmes suivants et en souligne l’urgence :  

 
5 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 

1064 / 2614

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/


Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

8 

 

 

 

• Il n’existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d’action pour la promotion 
de l’habitat autodéterminé6. 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas 
claire7. 

• L’accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuss et 
peu clairs8. 

• La complexité et les obstacles importants à l’accès à la contribution 
d’assistance entraînent des inégalités de traitement9. 

En p. 14 et suivantes du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du 

Département fédéral de l’Intérieur, de l’Office fédéral des assurances sociales et du 

BFEH, qui présentent le contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion comme une 

réponse aux problèmes identifiés. 

Or, ce n’est pas le cas. L’avant-projet ne propose pas de stratégie coordonnée de la 
Confédération et des cantons pour la transition vers le logement autodéterminé. Un 
mandat clair donné aux cantons pour garantir le libre choix en matière de logement et 
assurer les prestations nécessaires à cet effet fait défaut. L’avant-projet ne pose pas 
non plus d’étapes pour uniformiser les instruments d’évaluation des besoins et la 
suppression des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes en 
situation de handicap10. Il met un accent malvenu sur les institutions11 dans lesquelles 
certaines personnes doivent aujourd’hui vivre faute d’alternative, tout en les 
rebaptisant de façon choquante des institutions « destinées à promouvoir l’inclusion 
des personnes concernées ». Au lieu de définir des mesures contraignantes, des 
dispositions transitoires et des directives claires de la Confédération sur la promotion 
du logement autodéterminé et des prestations ambulatoires, sur la réduction du 
nombre d’institutions, et sur le transfert des ressources des institutions vers les 
personnes concernées, il se contente d’objectifs, de principes et de critères non 
contraignants. 

C’est d’autant plus regrettable compte tenu du fait que le Parlement a récemment 
chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Modernisation de la 
LIPPI », de garantir l’autodétermination en matière de logement. Le Contrôle fédéral 
des finances constate lui aussi que l’accès aux prestations n’est pas garanti pour tous 
les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires12. 

 

 

 
6 ibid., chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
7 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
8 ibid., chap. 2.1, p. 23 ss. 
9 ibid., p. 4, 23 s. et 29 ss. 
10 ibid., p. 29 s. et 36. 
11 C’est également le cas pour les dispositions relatives au travail qui semblent encore plus centrées sur les 
institutions qu’elles ne l’étaient déjà dans la LiPPI.  
12 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit..  
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Nous demandons donc : 

• Les dispositions de l’avant-projet de loi sur l’inclusion relatives au logement 

doivent être fondamentalement révisées. 

• La loi sur l’inclusion doit poser les jalons nécessaires pour clarifier les 

interfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des 

cantons, uniformiser les instruments d’évaluation des besoins et supprimer 

les obstacles administratifs à l’accès aux prestations de la Confédération et 

des cantons. 

• La loi sur l’inclusion doit définir de manière claire et contraignante la transition 

entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) . Il convient 

en particulier d’introduire une obligation de planifier le passage d’un 

financement orienté sur l’objet à un financement orienté sur les besoins. 

 

Outre les aspects évoqués ci-dessus, des modifications de la loi fédérale sur l’invalidité 
(LAI) sont essentielles pour réaliser la transition vers le logement autodéterminé, 
notamment pour développer la contribution d’assistance de l’AI et mieux coordonner 
et harmoniser les prestations entre elles.  

De la clarté et un engagement à tous les niveaux sont nécessaires.  

4. Les adaptations de la loi sur l’assurance-invalidité 

Pour permettre une vie autodéterminée, le contre-projet doit garantir un meilleur accès 
à la contribution d’assistance ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes et aux 
prestations de tiers (p. ex. l’interprétation en langue des signes). Aujourd’hui, seules 
5 000 personnes environ bénéficient de la contribution d’assistance, sa conception 
excluant un très grand nombre de personnes en situation de handicap. 

Or, le contre-projet ne modifie que peu la loi sur l’assurance-invalidité et n’apporte pas 
de véritables améliorations pour l’accès à la contribution d’assistance, aux moyens 
auxiliaires et aux services personnels. Il n’étend pas non plus les prestations 
correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la participation 
sociale13. De plus, la plupart des modifications de la LAI et du Règlement sur 
l’assurance-invalidité RAI proposées ou envisagées ne font que mettre en œuvre des 
interventions parlementaires déjà transmises au Conseil fédéral14. Elles ne constituent 
ainsi pas une réponse à l’initiative pour l’inclusion.  

Les modifications prévoient d’une part des mesures visant à influencer la fixation des 
prix des moyens auxiliaires et la possibilité de mener des essais pilotes en vue de 
simplifier les prestations d’assistance de l’AI. D’autre part, l’accès à la contribution 

 
13 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit., 
chap. 2.4, p. 29 s. 
14 Ainsi en va-t-il par exemple de l’introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révision du RAI, de 
comparaisons de prix avec l’étranger pour les moyens auxiliaires et de la possibilité pour les employeurs de déposer 
une demande de moyens auxiliaires sur le lieu de travail pour les assurés. Nous sommes favorables à cette mesure, 
mais celle-ci ne constitue que l’application de la motion Lohr : 21.4089. 
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d’assistance pour les personnes dont l’exercice des droits civils est restreint sera 
amélioré. Notre organisation salue ces modifications. Elles sont toutefois insuffisantes, 
pour les raisons développées ci-dessous. 

4.1. Moyens auxiliaires et prestations de tiers 

Nous saluons les modifications prévues à l’art. 21quater al. 2, à l’art. 21quinquies et à  
l’art. 21sexies LAI, qui ont en effet pour but d’influencer plus activement la fixation des 
prix des moyens auxiliaires. Il n’est toutefois pas certain que ces dispositions 
garantiront effectivement aux assurés un meilleur accès à des moyens auxiliaires 
adaptés au progrès technique. 

En revanche, un meilleur accès aux appareils auditifs et aux moyens auxiliaires en 
général pour les personnes en situation de handicap qui n’ont besoin de moyens 
auxiliaires qu’à l’âge de l’AVS fait défaut. De même, une extension des prestations de 
tiers (au lieu d’un moyen auxiliaire) à l’entretien de contacts sociaux ainsi qu’une 
augmentation du montant maximal pour l’exercice de la profession sont absents15. 

Nous demandons donc : 

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l’AVS doit être élargie. 
• L’accès aux appareils auditifs dans le domaine de l’AVS et de l’AI doit être 

facilité.  
• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 

l’entretien du contact avec l’environnement. Le droit doit être conçu selon le 
principe du financement par sujet. 

• Le montant maximal des prestations de tiers pour l’exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

4.2. Accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour impotent 

Si l’on veut tenir suffisamment compte des demandes de l’initiative d’inclusion, il faut 
accorder un droit à la contribution d’assistance aux personnes qui en sont aujourd’hui 
totalement ou partiellement exclues. Cela vaut en particulier pour les personnes vivant 
avec un handicap psychique ou cognitif, lesquelles sont surreprésentées dans les 
institutions16. Améliorer leur accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour 
impotent est essentiel pour assurer la transition du système institutionnel au logement 
autodéterminé.  

Nous demandons donc :  

• Il faut renoncer à l’instrument d’évaluation des besoins FAKT, qui est inadapté 
pour évaluer les besoins des personnes avec un handicap cognitif ou 
sensoriel, et utiliser un nouvel instrument d’évaluation (par ex. le plan d’aide 
individuel PAI).  

 
15 Pour plus de détails sur les éléments évoqués dans les points 4.1. à 4.3, nous renvoyons à la prise de position 
d’Inclusion Handicap.  
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern,  
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55. 
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• Une contribution d’assistance doit être accordée en tant que cas particulier 
aux personnes vivant avec un handicap sensoriel, de façon analogue à ce qui 
est fait pour l’allocation pour impotent.  

• Le droit à une contribution d’assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes : 

o les personnes en âge AVS 
o les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de 

l’assurance accident et de l’assurance militaire 
o les mineurs qui ne relèvent pas de l’art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
l’allocation pour impotent et donc un droit de principe à la contribution 
d’assistance.  

• Les personnes souffrant d’un handicap psychique doivent, même si elles 
n’ont pas droit à une rente AI, bénéficier d’une allocation pour impotent 
destinée à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et 
donc d’un droit de principe à la contribution d’assistance. 

 

4.3. Contribution d’assistance : optimisations 

Pour garantir une vie autodéterminée, la contribution d’assistance doit être simplifiée 
et renforcée. Les bénéficiaires assument une lourde charge administrative en tant 
qu’employeurs17. Celle-ci doit être réduite et compensée par une augmentation des 
montants prévus aux art. 39e et 39f RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus 
complètes (art. 39j RAI). Les taux horaires actuels de la contribution d’assistance 
(35.30 CHF ou 52.95 CHF en cas de qualifications particulières), sont trop bas, car ils 
doivent couvrir l’ensemble des cotisations (employeurs et employés). Une 
revalorisation est indispensable en cette période de pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Par ailleurs, le recrutement d’assistants reste difficile. L’emploi de personnes 
morales et/ou de membres de la famille en ligne directe et de partenaires doit 
également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d’un marché primaire du 
travail véritablement inclusif, sont contraintes de travailler sur le marché secondaire. 
En vertu du no 4017 de la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), leur 
contribution d’assistance est drastiquement réduite, contrairement celles qui exercent 
une activité professionnelle sur le marché primaire. Cette différence de traitement est 
injustifiable. De plus, elle ne tient pas compte du fait que, pour de nombreuses 
personnes, les besoins en soutien sont plus importants le matin et le soir que durant 
la journée. 

  

 
17 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  

1068 / 2614



Contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion 

 

12 

 

 

 

Nous demandons donc :  

• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière 
appropriée. 

• La contribution d’assistance et les montants maximaux doivent être 
augmentés. 

• Les prestations de conseil relatives à la contribution d’assistance doivent être 
développées. 

• Le cercle des assistants doit être élargi : 
o pas de limitation aux personnes physiques 
o admission des membres de la famille en ligne directe et des 

partenaires. 
• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire (que ce soit dans 

des structures dites occupationnelles ou avec des exigences de productivité) 
doivent être traitées de la même manière que les personnes actives sur le 
marché du travail primaire en ce qui concerne la contribution d’assistance. 

 

Si le contre-projet manque l’occasion d’une véritable amélioration des prestations 
d’assistance de l’AI, il faut toutefois saluer le fait qu’il permette des essais pilotes visant 
à renforcer la vie autonome. En effet, la complexité du système en vigueur doit 
absolument être réduite.  
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Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Uster, 24.07.2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenentwurf zur Initiative «Für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 

nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen 

und ihre Angehörigen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass 

sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebens-

bereichen macht, zu welcher sie sich mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-

rechtskonvention verpflichtet hat. Sie soll insbesondere die freie Wahl der Wohnform 

und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-

tungen sicherstellen.  

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegen-

vorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusi-

ons-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusi-

onspolitik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 

definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit 

Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die 

Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbst-

bestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 

klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur För-

derung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Bundes-

gesetzes über die Invalidenversicherung wird im Vorentwurf zudem die Möglichkeit 

verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 

modernen Hilfsmitteln auszuweiten und diese Leistungen zu stärken.  

Insgesamt bietet der Vorentwurf keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Be-

hinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-

vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 

werden.  

Freundliche Grüsse 

 

insieme Zürcher Oberland 

Christina Froidevaux, Geschäftsleiterin 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit grossen 
Hoffnungen verbunden, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu füh-
ren, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensbereichen gemäss der 
2014 ratifizierten UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) macht. Sie soll insbeson-
dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag ei-
nen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er folgende, 
im Moment fehlende Punkte beinhalten: 

• Meilensteine für eine progressive Behindertenpolitik (Punkt 2);  

• Die Gewährleistung eines Rechtsanspruchs auf freie Wahl der Wohnform und 
des Wohnorts (Punkt 3);  

• Die Gewährleistung eines besseren Zugangs zum Assistenzbeitrag sowie zu 
modernen Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter (Punkt 4). 

Angesichts des begrenzten Nutzens des in die Vernehmlassung geschickte Vorent-
wurf des Gegenvorschlags im Vergleich zu den Forderungen der Inklusions-Initiative 
muss festgestellt werden, dass dieser eine unangemessene und enttäuschende Ant-
wort auf die Initiative darstellt. 

2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass diese Umsetzung nicht 
einfach durch ein Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
und eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erreicht 
werden kann. Der Gegenvorschlag muss jedoch zumindest die Weichen für eine fort-
schrittlichere Inklusionspolitik im Sinne der BRK für die nächsten 10 bis 20 Jahre stel-
len. Dazu gehören:  

• Die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen so-
wie von Aktionsplänen zur Umsetzung der BRK. Und es müssen organisatori-
sche Vorkehrungen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellungen ge-
troffen werden. 

• Der systematische Einbezug von Personen mit Behinderungen und ihren Orga-

nisationen in Prozesse, die sie betreffen.  

• Das Monitoring des Fortschritts der Schweiz bei der Umsetzung der BRK. 

• Die Präzisierung der Rechtsansprüche von Personen mit Behinderungen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Ausserdem werden vom persönlichen Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (VE-InG) nur diejenigen 
Personen erfasst, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 
sind rund 450'000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Men-
schen mit Behinderungen2. Somit erfasst das VE-InG nur rund einen Viertel der von 
einer Behinderung betroffenen Personen. Personen, die im AHV-Alter einen Hirn-
schlag oder einen Unfall erleiden und dann auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind nicht 
erfasst. Dasselbe gilt für Personen mit Dyslexie oder ADHS, die erst im Erwachsenen-
alter diagnostiziert wurden. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Ein solches Gesetz muss zumindest grundsätz-
lich alle Menschen mit einer Behinderung erfassen, allfällige Einschränkungen können 
punktuell in einzelnen Lebensbereichen vorgesehen werden. 

In seiner jetzigen Form ist das Inklusionsgesetz zu abstrakt, als dass der Bundesrat 
darauf gestützt eine Verordnung erlassen könnte. Hierzu müsste er in einem ersten 
Schritt weitere gesetzliche Grundlagen schaffen. Es ist daher zentral, bereits jetzt im 
Vorentwurf präzise und wirksame Bestimmungen zu verankern. Hinzukommen Prob-
leme der Gesetzessystematik: Aufgrund der Struktur der ersten beiden Abschnitte und 
den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als er Klarheit 
bringt. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion unter-
gräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 
11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-
chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK garantieren. Es muss neben dem Bereich 
Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen 
für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Das Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für die unten ausgeführten Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Ver-
pflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden 3. 

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-
den, müssen so präzise formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 
die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 
Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

• Das VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

 
2 Gemäss der Definition des Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen (BehiG), siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Bestimmungen aufgenommen werden: 

• Eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionspläne umfasst, 
welche konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-
pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

• Der Bund sollte innerhalb von 5 Jahren umfassend überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK über-
einstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. 

• Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer 
Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

• Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behin-
derung EBGB muss in ein Bundesamt4 überführt und dessen Kompetenzen um 
Folgende erweitert werden:  

o Verantwortung für die drei oben genannten Aufgaben (Planungspflicht, 
die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Überprüfung neuer Er-
lasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK).  

o Koordination zwischen Bund und Kantonen bei der Umsetzung der BRK. 

• Der Verpflichtung zum Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen in die Umsetzung der BRK. Die Bestimmungen des VE-InG sind 
in dieser Hinsicht zu vage.  

Ausserdem verpflichtet Art. 33 Abs. 2 BRK die Schweiz zur Einrichtung einer unab-
hängigen Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang 
ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-
menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Wei-
terentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt soll insbesondere umfassen:  
o eine Planungspflicht für Bund und Kantone. 
o die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung. 
o die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompe-

tenzen.  

o die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-
gen. 

• Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 
4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organi-
siert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  
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2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Die Gewährleistung von Rechtsansprüchen stellt einen Kerninhalt der Inklusions-
Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnah-
men, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform 
frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die da-
für erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. Die Ausführungen 
des Bundesrates in Kapitel 6.1.2 des erläuternden Berichts machen jedoch unmiss-
verständlich klar, dass Menschen mit Behinderungen, die von Einschränkungen ihrer 
Rechte betroffen sind, auf der Grundlage des VE-InGs keine Rechtsansprüche geltend 

machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im Inklusionsgesetz sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfah-
rens vorzusehen. 

Schlussendlich stellt das Inklusionsgesetz kein Rahmengesetz im eigentlichen Sinne 
dar, da es sich fast ausschliesslich auf das Thema Wohnen beschränkt. Es wurde auch 
die Chance verpasst, einen echten Wandel in diesem – zu Recht als prioritär ange-
kündigten – Thema herbeizuführen.  

3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen 

Der Gegenvorschlag muss garantieren, dass Personen mit Behinderungen ihren Woh-
nort und ihre Wohnform frei wählen können (Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit beim 
Wohnen). Doch auch hier verfehlt der VE-InG sein Ziel. Dazu rückt eine am 30. Juni 
2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der Bundes-
leistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen5 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6.  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sind ungeklärt7. 

 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 idem, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8. 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9. 

Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des Eidgenössischen De-
partements des Innern EDI, des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und des 
EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Dem ist jedoch nicht so. Der Vorentwurf schlägt keine koordinierte Strategie von Bund 
und Kantonen für den Übergang hin zu selbstbestimmtem Wohnen vor. Es fehlt eben-
falls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 

zu gewährleisten und die benötigte Unterstützung dafür sicherzustellen. Der Vorent-
wurf stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind10. Ganz im Gegenteil: Der VE-InG legt einen falschen 
Schwerpunkt auf den Institutionen11 und benennt diese – in denen heute gewisse Men-
schen mit Behinderungen mangels Alternativen leben müssen – auf stossende Weise 
in Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» um. Anstatt dass 
der Bund verbindliche Massnahmen, Übergangsbestimmungen und Vorgaben zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens, der Reduktion von Institutionen und den Res-
sourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen definiert, be-
gnügt sich der Gegenvorschlag mit nicht-verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Krite-
rien.  

Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 
“Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbe-
stimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, 
dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es 
unklare Rahmenbedingungen gibt.12 

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwi-
schen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Verein-
heitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen 
Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
8 idem, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 idem, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
11 Das gilt ebenfalls für die Bestimmungen betreffend Arbeit, wobei der Fokus da noch stärker auf den Institutio-
nen zu liegen scheint, als dies bereits im IFEG der Fall war.  
12 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-
zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 
von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

Neben den oben genannten Aspekten sind Änderungen des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) von entscheidender Bedeutung, um den Übergang hin 
zum selbstbestimmten Wohnen zu realisieren. Insbesondere ist der Assistenzbeitrag 
der IV auszubauen und die Leistungen sind besser zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen.  

Auf allen Ebenen ist mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

Um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss der Gegenvorschlag einen bes-
seren Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleis-
tungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschenden) gewährleisten. Heutzutage be-
ziehen nur rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag, da dessen Ausgestaltung 
eine sehr grosse Anzahl von Personen mit Behinderungen ausschliesst.  

Trotzdem werden im Gegenvorschlag im Rahmen des IVG nur sehr wenige Änderun-
gen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend 
aus13. Zusätzlich beinhalten die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderun-
gen des IVG und der Verordnung über die Invalidenversicherung IVV grösstenteils le-
diglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen14 und stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Die vorgeschlagenen Anpassungen sehen einerseits Massnahmen zur Beeinflussung 
der Preisgestaltung von Hilfsmitteln und die Möglichkeit vor, Pilotversuche zur Verein-
fachung des Assistenzbeitrages der IV durchzuführen. Andererseits soll der Zugang 
zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit verbessert 
werden. Unsere Organisation begrüsst diese Anpassungen. Sie reichen aus nachfol-
genden Gründen jedoch nicht aus.  

4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG, haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

 
13 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
14 So zum Beispiel die im Rahmen der nächsten IVV-Revision geplanten Einführung von Preisvergleichen mit dem 
Ausland für Hilfsmittel und die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte am Arbeitsplatz einen Antrag auf 
Hilfsmittel zu stellen. Wir befürworten diese Massnahmen, sie sind aber nur Umsetzungen der Motion Lohr 21.4089. 
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs15. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 

ist zu erhöhen. 

4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung, die überproportional oft 
in Institutionen leben16. Für sie ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag und 
zur Hilflosenentschädigung von entscheidender Bedeutung, damit der Übergang vom 
institutionellen Wohnen hin zum selbstbestimmten Wohnen gelingen kann.  

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT, das für die Abklärung des Un-
terstützungsbedarfs von Menschen mit kognitiven und Sinnesbeeinträchti-
gungen ungeeignet ist, ist zu verzichten. Es ist ein neues Abklärungsinstru-
ment (z.B. individueller Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ist ein Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren, analog zur Hilflosenentschädigung.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  

o Personen im AHV-Alter 
o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV 
o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-

nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  
• Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ist auch ohne IV-Rentenan-

spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-
mit ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 
15 Für weitere Informationen zu den in den Punkten 4.1 bis 4.3 angesprochenen Elemente verweisen wir auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern, 
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55 
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4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen kann, 
muss er vereinfacht und deutlich optimiert werden. Die Bezüger:innen haben als Ar-
beitgebende einen beträchtlichen administrativen Aufwand17. Dieser Aufwand muss 
einerseits verringert, andererseits durch eine Erhöhung des Beitrages gemäss Art. 39e 
und Art. 39f IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen (Art. 39j IVV) abge-
golten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag (CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen) sind zu tief, müssen damit doch so-
wohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhö-
hung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend As-
sistenzpersonen finden. Zudem muss auch die Beschäftigung von juristischen Perso-
nen und Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen wer-

den.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aufgrund von Randziffer 4017 des 
Kreisschreibens über den Assistenzbeitrag (KSAB) wird ihr Assistenzbeitrag im Ge-
gensatz zu den Personen, die im 1. Arbeitsmarkt arbeiten, drastisch gekürzt. Diese 
unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar. Zudem berücksichtigt die Re-
duktion nicht, dass der Unterstützungsbedarf bei vielen Menschen morgens und 
abends höher ist als tagsüber.  

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten: 

o keine Beschränkung auf natürliche Personen 
o Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen 
• Personen, die im 2. Arbeitsmarkt tätig sind (sei es in sogenannten Beschäfti-

gungsstrukturen oder mit Anforderungen an die Produktivität), müssen in Be-
zug auf den Assistenzbeitrag gleich behandelt werden wie Personen, die im 
1. Arbeitsmarkt tätig sind. 

Zwar verpasst der Gegenvorschlag die Chance, den Assistenzbeitrag der IV wirklich 
zu verbessern, doch ist zu begrüssen, dass er Pilotversuche zur Stärkung des selbst-
bestimmten Lebens zulässt. Denn die Komplexität des geltenden Systems muss un-
bedingt reduziert werden. 

 
17 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

Genève, le 8 octobre 2025 

Réponse à la consultation 
Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées 
(initiative pour l’inclusion) » 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur le contre-projet indirect 

à l’initiative « Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) ». L’initiative pour 

l’inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses personnes en situation de handicap et 

pour leurs proches. Elle doit conduire la Suisse à s’atteler à la mise en œuvre de l’égalité effective dans 

tous les domaines de la vie, ce à quoi elle s’est engagée en ratifiant la Convention de l’ONU relative 

aux droits des personnes handicapées en 2014 déjà ! Elle doit notamment permettre le libre choix du 

mode et du lieu de résidence et garantir les prestations d’accompagnement, d’assistance et de soutien 

nécessaires. 

 

Au vu de ces éléments, l’avant-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas 

une réponse aux demandes de l’initiative pour l’inclusion. Il ne pose pas les jalons d’une politique 

progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 10 à 20 prochaines années. L’avant-projet 

de loi sur l’inclusion définit en outre une notion de handicap excluant d’emblée les trois quarts 

des personnes en situation de handicap. Dans le domaine du logement, l’occasion est manquée de 

consacrer un droit juridique des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 

clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire et coordonnée 

avec les cantons pour promouvoir l’autonomie dans le logement fait défaut. Dans le cadre de la loi sur 

l’assurance-invalidité, l’avant-projet ne saisit pas l’occasion d’élargir et de renforcer l’accès aux 

prestations d’assistance et de soutien nécessaires ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes. Dans 

l’ensemble, l’avant-projet est un échec et ne répond pas aux besoins réels des personnes en situation 

de handicap car il ignore trop largement leurs revendications plus que légitimes.  

Pour être reconnu comme une réponse à l’initiative pour l’inclusion, le contre-projet doit être repensé et 

apporter des améliorations plus que significatives.  

 

En espérant que la position des personnes concernées sera réellement prise en compte, nous vous 
adressons, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations.  

 

 

Augusto Cosatti 
Président 
insieme-Genève 
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1. L’essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches, l’initiative « Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » est porteuse de grands espoirs 
d’améliorations de leurs conditions de vie. L’initiative doit conduire la Suisse à s’engager résolument 
pour une mise en œuvre réelle de l’égalité des personnes en situation de handicap dans tous les 
domaines de la vie, conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) ratifiée en 2014. En outre, elle doit permettre le libre choix du mode et du lieu de 
résidence et garantir les prestations d’assistance et de soutien nécessaires à cet effet. Pour que le 
contre-projet soit réellement bénéfique pour les personnes en situation de handicap, il doit contenir les 
éléments suivants, qui manquent actuellement : 

• Les jalons d’une politique du handicap progressiste (ch. 2) ;  

• La garantie du droit juridique au libre choix du type de logement et du lieu de résidence (ch. 3) ;  

• La garantie d’un meilleur accès à la contribution d’assistance ainsi qu’aux moyens auxiliaires 
modernes et aux prestations de tiers (ch. 4). 

 
Au vu de l’utilité limitée de l’avant-projet de contre-projet mis en consultation par rapport aux 
revendications de l’initiative pour l’inclusion, force est de constater qu’il constitue une réponse 
inadéquate et très décevante à celle-ci.  

2. Critique fondamentale de la loi sur l’inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-après Comité 
CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffisante de la CDPH1. Nous sommes 
conscients que celle-ci ne peut pas être simplement garantie par l’adoption d’une loi sur l’inclusion 
(LInc) et par une révision de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Toutefois, le contre-projet doit poser 
les jalons d’une politique progressiste en matière de handicap et d’inclusion pour les 10 à 20 prochaines 
années, dans l’esprit de la CDPH. A cette fin :  

• Une stratégie commune de la Confédération et des cantons, et des plans d’action pour la mise 
en œuvre de la CDPH doivent être adoptés. Des dispositions organisationnelles pour la mise 
en œuvre de l’égalité effective doivent être prévues. 

• Les personnes en situation de handicap et leurs associations doivent être systématiquement 
impliquées dans les processus qui les concernent. 

• Les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la CDPH doivent être constamment 
évalués (monitoring). 

• Les droits subjectifs des personnes en situation de handicap doivent être clarifiés. 

 
Par ailleurs, le champ d’application personnel de l’avant-projet de loi fédérale sur l’inclusion des 
personnes handicapées (AP-LInc) est limité aux seules personnes bénéficiant d’une prestation de 
l’assurance-invalidité. Cela représente environ 450'000 personnes, soit à peine un quart des 1,9 million 
de personnes vivant avec un handicap en Suisse2. Ainsi les personnes qui à l’âge de l’AVS seraient 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Selon la définition de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand), voir les chiffres de l'Office fédéral 
de la statistique. 
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victimes d’une attaque cérébrale ou d’un accident et qui auraient alors besoin de moyens auxiliaires ne 
sont pas concernées. Il en va de même pour les personnes dyslexiques ou présentant un TDAH qui 
n’auraient été diagnostiquées qu’à l’âge adulte. Ceci est inacceptable pour une loi visant à faire 
avancer la mise en œuvre de la CDPH. Une telle loi doit concerner l’ensemble des personnes vivant 
avec un handicap, même si d’éventuelles restrictions peuvent ponctuellement être prévues en fonction 
des domaines. 

En l’état, la loi sur l’inclusion est trop abstraite pour permettre au Conseil fédéral d’adopter des 
ordonnances. Pour cela, il lui faudrait dans un premier temps créer d’autres bases légales. Il est donc 
essentiel d’ancrer dès maintenant dans l’avant-projet des dispositions précises et efficaces. A cela 
s’ajoutent des problèmes de systématique législative : en raison de la structure des deux premiers 
chapitres et des notions choisies, l’avant-projet crée plus de confusion qu’il n’apporte de clarté. La 
construction globale, inhabituelle et confuse du point de vue de la technique législative, sape en outre la 
portée normative des différentes dispositions (p. ex. de l’art. 11, al. 1, AP-LInc). 

Nous demandons donc que : 

• La loi fédérale sur l’inclusion prenne en compte les dispositions transversales de 
contenu et d’organisation nécessaires à garantir la mise en œuvre continue de la 
CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit également contenir des dispositions 
qui posent les jalons pour l’accès des personnes en situation de handicap à 
l’accompagnement, à l’assistance pour leur inclusion dans les domaines de la 
formation et du travail.  

• La loi fédérale sur l’inclusion doit impérativement s’appliquer à toutes les personnes 
en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et de la LHand, et pas 
seulement aux  
« invalides » selon l’art. 112b Cst. féd. Cela vaut en particulier pour les dispositions 
transversales évoquées ci-dessus. En revanche, une limitation du champ d’application 
personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations de la CDPH, être 
effectuée de manière spécifique à chaque domaine3.  

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en œuvre 
doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que le Conseil fédéral 
puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette base et que les cantons 
disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur côté. 

• Le projet de loi sur l’inclusion doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne 
la systématique et les notions utilisées.  

 

2.1. Dispositions organisationnelles et organe de suivi 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organisationnelles 
suivantes devraient être inscrites dans la loi sur l’inclusion : 

• Une obligation de planification, comprenant l’adoption régulière de stratégies et de plans 
d’action pour les mettre en œuvre, lesquels prévoient des mesures et des instruments concrets. 

 
3 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes en situation de handicap. 
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Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la Confédération et 
les cantons.  

• Un examen complet de la législation afin de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise 
en œuvre sont conformes aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la 
législation) dans un délai de 5 ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants 
doivent être adaptés au sens de la CDPH. 

• Un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

• La transformation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) en un 
office fédéral4 et un élargissement de ses compétences qui doivent comprendre : 

o la responsabilité des trois tâches mentionnées ci-dessus (obligation de planification, 
examen initial de la législation, examen des nouveaux projets législatifs sous l’angle de 
la conformité avec la CDPH) 

o La coordination entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la 
CDPH. 

• L’obligation d’impliquer les personnes en situation de handicap et leurs organisations dans la 
mise en œuvre de la CDPH. Les dispositions de l’avant-projet actuel sont trop vagues à cet 
égard.  

Par ailleurs, l’article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu’à présent, la Suisse ne s’est pas 
acquittée de cette obligation.  

Nous demandons donc : 

• L’ajout d’un chapitre contenant des dispositions organisationnelles et des 
instruments d’action qui garantissent le cadre de la politique d’inclusion ainsi que son 
développement au cours des 20 prochaines années. 

• L’introduction, dans ce chapitre : 
o d’une obligation de planification pour la Confédération et les cantons ; 
o d’une obligation d’un examen initial de la législation ; 
o de la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compétences 

élargies ; 
o de l’institutionnalisation de la participation des personnes en situation de 

handicap. 
• L’introduction d’un organe de monitoring indépendant chargé de vérifier la mise en 

œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

2.2. Droits subjectifs 

La garantie des droits subjectifs constitue un contenu clé de l’initiative d’inclusion : l’art. 8a al. 1 
de l’initiative pour l’inclusion donne aux personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le 
droit de bénéficier des mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, 
notamment d’une assistance personnelle et technique. Selon l’al. 2, les personnes handicapées ont en 

 
4 Il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, qui assume des tâches 
analogues dans le domaine de l’égalité des sexes, est organisé en tant qu’office fédéral. Il n’y a pas de raison 
objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle. 
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outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence et ont droit, dans le cadre de la 
proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet. Or, les explications du 
Conseil fédéral au ch. 6.1.2 du rapport explicatif montrent sans ambiguïté que les personnes en 
situation de handicap confrontées à des restrictions de leurs droits ne pourront faire valoir aucune 
prétention juridique sur la base de la loi sur l’inclusion.  

Nous demandons donc :  

• D’ancrer dans la loi sur l’inclusion – en complément de la Loi sur l’égalité des 
personnes handicapées – des droits opposables dont les personnes en situation de 
handicap pourront exiger l‘application dans des cas concrets. 

• De prévoir des dispositions relatives à l’allègement du fardeau de la preuve, au droit 
d’action et de recours des associations ainsi qu’à la gratuité de la procédure. 

 

Finalement, le projet de loi ne constitue pas une loi-cadre à proprement parler dès lors qu’il se limite 
presque exclusivement au thème du logement. Quoiqu’il en soit, l’occasion d’amener un véritable 
changement dans ce thème – annoncé à juste titre comme prioritaire – a également été manquée.  

3. Une occasion manquée en matière de logement 

Le contre-projet doit garantir que les personnes en situation de handicap puissent choisir librement leur 
type de logement et leur lieu de résidence (garantie du droit juridique au libre choix en matière de 
logement). Là encore, il manque sa cible. Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de 
l’habitat autodéterminé pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le 
Contrôle fédéral des finances5, met en lumière les problèmes suivants et en souligne l’urgence :  

• Il n’existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d’action pour la promotion de l’habitat 
autodéterminé6. 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas claire7. 

• L’accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confus et peu clairs8. 

• La complexité et les obstacles importants à l’accès à la contribution d’assistance entraînent des 
inégalités de traitement9. 

En p. 14 et suivantes du rapport du CDF sont reproduites les prises de position du Département fédéral 

de l’Intérieur, de l’Office fédéral des assurances sociales et du BFEH, qui présentent le contre-projet 

indirect à l’initiative pour l’inclusion comme une réponse aux problèmes identifiés. 

Or, ce n’est pas le cas. L’avant-projet ne propose pas de stratégie coordonnée de la Confédération et 
des cantons pour la transition vers le logement autodéterminé. Un mandat clair donné aux cantons pour 
garantir le libre choix en matière de logement et assurer les prestations nécessaires à cet effet fait 

 
5 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025) . 
6 ibid., chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
7 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
8 ibid., chap. 2.1, p. 23 ss. 
9 ibid., p. 4, 23 s. et 29 ss. 
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défaut. L’avant-projet ne pose pas non plus d’étapes pour uniformiser les instruments d’évaluation des 
besoins et la suppression des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes en 
situation de handicap10. Il met un accent malvenu sur les institutions11 dans lesquelles certaines 
personnes doivent aujourd’hui vivre faute d’alternative, tout en les rebaptisant de façon choquante des 
institutions « destinées à promouvoir l’inclusion des personnes concernées ». Au lieu de définir des 
mesures contraignantes, des dispositions transitoires et des directives claires de la Confédération sur la 
promotion du logement autodéterminé et des prestations ambulatoires, sur la réduction du nombre 
d’institutions, et sur le transfert des ressources des institutions vers les personnes concernées, il se 
contente d’objectifs, de principes et de critères non contraignants. 

C’est d’autant plus regrettable compte tenu du fait que le Parlement a récemment chargé le Conseil 
fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Modernisation de la LIPPI », de garantir l’autodétermination 
en matière de logement. Le Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l’accès aux prestations 
n’est pas garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires12. 

Nous demandons donc : 

• Les dispositions de l’avant-projet de loi sur l’inclusion relatives au logement doivent 

être fondamentalement révisées. 

• La loi sur l’inclusion doit poser les jalons nécessaires pour clarifier les interfaces 

entre les différentes prestations de la Confédération et des cantons, uniformiser les 

instruments d’évaluation des besoins et supprimer les obstacles administratifs à 

l’accès aux prestations de la Confédération et des cantons. 

• La loi sur l’inclusion doit définir de manière claire et contraignante la transition entre 

la vie en institution (section 4) et la vie autonome (section 3) . Il convient en particulier 

d’introduire une obligation de planifier le passage d’un financement orienté sur l’objet 

à un financement orienté sur les besoins. 

 

Outre les aspects évoqués ci-dessus, des modifications de la loi fédérale sur l’invalidité (LAI) sont 
essentielles pour réaliser la transition vers le logement autodéterminé, notamment pour développer la 
contribution d’assistance de l’AI et mieux coordonner et harmoniser les prestations entre elles.  

De la clarté et un engagement à tous les niveaux sont nécessaires.  

4. Les adaptations de la loi sur l’assurance-invalidité 

Pour permettre une vie autodéterminée, le contre-projet doit garantir un meilleur accès à la contribution 
d’assistance ainsi qu’aux moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers (p. ex. l’interprétation 
en langue des signes). Aujourd’hui, seules 5 000 personnes environ bénéficient de la contribution 
d’assistance, sa conception excluant un très grand nombre de personnes en situation de handicap. 

Or, le contre-projet ne modifie que peu la loi sur l’assurance-invalidité et n’apporte pas de véritables 
améliorations pour l’accès à la contribution d’assistance, aux moyens auxiliaires et aux services 

 
10 ibid., p. 29 s. et 36. 
11 C’est également le cas pour les dispositions relatives au travail qui semblent encore plus centrées sur les 
institutions qu’elles ne l’étaient déjà dans la LiPPI.  
12 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit..  
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personnels. Les prestations correspondantes de ce projet ne s’tendent pas non plus dans les domaines 
du logement, du travail et de la participation sociale13. De plus, la plupart des modifications de la LAI et 
du Règlement sur l’assurance-invalidité RAI proposées ou envisagées ne font que mettre en œuvre des 
interventions parlementaires déjà transmises au Conseil fédéral14. Elles ne constituent donc pas une 
réponse à l’initiative pour l’inclusion.  

Les modifications prévoient d’une part des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens 
auxiliaires et la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations d’assistance 
de l’AI. D’autre part, l’accès à la contribution d’assistance pour les personnes dont l’exercice des droits 
civils est restreint sera amélioré. Notre organisation salue ces modifications. Elles sont toutefois 
insuffisantes, pour les raisons développées ci-dessous. 

4.1. Moyens auxiliaires et prestations de tiers 

Nous saluons les modifications prévues à l’art. 21quater al. 2, à l’art. 21quinquies et à  
l’art. 21sexies LAI, qui ont en effet pour but d’influencer plus activement la fixation des prix des moyens 
auxiliaires. Il n’est toutefois pas certain que ces dispositions garantissent effectivement aux assurés un 
meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 

En revanche, un meilleur accès aux appareils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les 
personnes en situation de handicap qui n’ont besoin de moyens auxiliaires qu’à l’âge de l’AVS fait 
défaut. De même, une extension des prestations de tiers (au lieu d’un moyen auxiliaire) à l’entretien de 
contacts sociaux ainsi qu’une augmentation du montant maximal pour l’exercice de la profession sont 
absents15. 

Nous demandons donc que : 

• La liste des moyens auxiliaires soit élargie dans le domaine de l’AVS. 
• L’accès aux appareils auditifs soit facilité  dans le domaine de l’AVS et de l’AI.  
• Les prestations de tiers soient étendues à la participation sociale et à l’entretien du 

contact avec l’environnement. Le droit conçut selon le principe du financement par 
sujet. 

• Le montant maximal des prestations de tiers soit augmenté pour l’exercice de la 
profession. 

 

4.2. Accès à la contribution d’assistance et à l’allocation pour impotent 

Si l’on veut tenir suffisamment compte des demandes de l’initiative d’inclusion, il faut accorder un droit à 
la contribution d’assistance aux personnes qui en sont aujourd’hui totalement ou partiellement exclues. 
Cela vaut en particulier pour les personnes vivant avec un handicap psychique ou cognitif, lesquelles 

 
13 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), op.cit., 
chap. 2.4, p. 29 s. 
14 Ainsi en va-t-il par exemple de l’introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révision du RAI, de 
comparaisons de prix avec l’étranger pour les moyens auxiliaires et de la possibilité pour les employeurs de déposer 
une demande de moyens auxiliaires sur le lieu de travail pour les assurés. Nous sommes favorables à cette mesure, 
mais celle-ci ne constitue que l’application de la motion Lohr : 21.4089. 
15 Pour plus de détails sur les éléments évoqués dans les points 4.1. à 4.3, nous renvoyons à la prise de position 
d’Inclusion Handicap.  
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sont surreprésentées dans les institutions16. Améliorer leur accès à la contribution d’assistance et à 
l’allocation pour impotent est essentiel pour assurer la transition du système institutionnel au logement 
autodéterminé.  

Nous demandons donc :  

• De renoncer à l’instrument d’évaluation des besoins FAKT, qui est inadapté pour 
évaluer les besoins des personnes avec un handicap cognitif ou sensoriel, et utiliser 
un nouvel instrument d’évaluation (par ex. le plan d’aide individuel PAI).  

• D’accorder une contribution d’assistance en tant que cas particulier aux personnes 
vivant avec un handicap sensoriel, de façon analogue à ce qui est fait pour l’allocation 
pour impotent.  

• D’étendre le droit à une contribution d’assistance aux catégories de personnes 
suivantes : 

o les personnes en âge AVS 
o les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance 

accident et de l’assurance militaire 
o les mineurs qui ne relèvent pas de l’art. 39a RAI. 

• D’accorder également aux adultes malentendants et sourds un droit à l’allocation pour 
impotent et donc un droit de principe à la contribution d’assistance.  

• D’accorder un droit de principe à la contribution d’assistance pour les personnes 
souffrant d’un handicap psychique. 

 

4.3. Contribution d’assistance : optimisations 

Pour garantir une vie autodéterminée, la contribution d’assistance doit être simplifiée et renforcée. Les 
bénéficiaires assument une lourde charge administrative en tant qu’employeurs17. Celle-ci doit être 
réduite et compensée par une augmentation des montants prévus aux art. 39e et 39f RAI, ainsi que par 
des prestations de conseil plus complètes (art. 39j RAI). Les taux horaires actuels de la contribution 
d’assistance (35.30 CHF ou 52.95 CHF en cas de qualifications particulières), sont trop bas, car ils 
doivent couvrir l’ensemble des cotisations (employeurs et employés). Une revalorisation est 
indispensable en cette période de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, le recrutement 
d’assistants reste difficile. L’emploi de personnes morales et/ou de membres de la famille en ligne 
directe et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d’un marché primaire du travail véritablement 
inclusif, sont contraintes de travailler sur le marché secondaire. En vertu du no 4017 de la circulaire sur 
la contribution d’assistance (CCA), leur contribution d’assistance est drastiquement réduite, 
contrairement celles qui exercent une activité professionnelle sur le marché primaire. Cette différence 
de traitement est injustifiable. De plus, elle ne tient pas compte du fait que, pour de nombreuses 
personnes, les besoins en soutien sont plus importants le matin et le soir que durant la journée. 

Nous demandons donc que :  

• La charge administrative soit réduite et indemnisée de manière appropriée. 

 
16 Fritschi, Tobias et al. (2019), Bestandesaufnahme des Wohnangebots für Menschen mit Behinderungen, Bern,  
BSV, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 7/19, p. 55. 
17 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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• La contribution d’assistance et les montants maximaux soient augmentés. 
• Les prestations de conseil relatives à la contribution d’assistance soient développées. 
• Le cercle des assistants soit élargi : 

o pas de limitation aux personnes physiques 
o admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire (dans des structures dites 
occupationnelles ou avec des exigences de productivité) soient traitées de la même 
manière que les personnes actives sur le marché du travail primaire en ce qui 
concerne la contribution d’assistance. 

 

Si le contre-projet manque l’occasion d’une véritable amélioration des prestations d’assistance de l’AI, il 
faut toutefois saluer le fait qu’il permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome. En effet, 
la complexité du système en vigueur doit absolument être réduite.  
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern  
   
   
   

Zürich, 14. Oktober 2025 

 

Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Als nationaler Fachverband vertritt Integras die Fachlichkeit der Arbeit im ausserfamiliären Bereich 
mit sozial- und sonderpädagogisch geförderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir 
setzen uns für hohe ethische und fachliche Qualitätsstandards ein und fordern deren gezielte 
Förderung. 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die ausserfamiliär betreut werden und besonderen 
Bildungsbedarf haben, sind in der Schweiz nach wie vor mit tiefgreifenden Einschränkungen und 
strukturellen Benachteiligungen konfrontiert. Sie erfahren Stigmatisierung und Diskriminierung in 
zentralen Lebensbereichen. 

Der indirekte Gegenvorschlag des Bundes zur Inklusions-Initiative verfehlt in entscheidenden 
Punkten das Ziel, Inklusion in der Schweiz wirksam und umfassend für jetzige und zukünftige 
Generationen zu verankern. Für Kinder und Jugendliche, die ausserfamiliär betreut werden, bringt er 
in mehreren Bereichen keine Verbesserungen. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns im 
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens hierzu zu äussern. 
 

1. Begrenzung des Gegenvorschlags auf Wohnen und Arbeit 

Der vorliegende Gegenvorschlag beschränkt den Anspruch auf Inklusion auf die Bereiche Wohnen 
und Arbeit, während die Inklusions-Initiative Inklusion als umfassendes Recht in allen 
Lebensbereichen verankern will. Damit werden zentrale Lebensrealitäten von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen unberücksichtigt gelassen. 

Insbesondere in den Bereichen Bildung, Freizeitgestaltung und öffentliche Teilhabe fehlen klare 
gesetzliche Grundlagen, die echte Inklusion verbindlich sicherstellen. Ohne solche Regelungen 
bleiben Finanzierung, Personalressourcen sowie Kooperations- und Mitwirkungsverpflichtungen 
zwischen Behörden und Institutionen unklar – mit der Folge, dass strukturelle Benachteiligungen 
fortbestehen. 
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Inklusive Freizeitangebote sind von besonderer Bedeutung: Sie ermöglichen Begegnung, fördern 
soziale Teilhabe und tragen wesentlich zur persönlichen Entwicklung bei. Fehlen gesetzliche 
Absicherungen, sind solche Angebote von kantonalen Vorgaben oder freiwilligen Initiativen abhängig 
– und damit nicht nachhaltig gewährleistet. 

Das Recht auf Inklusion darf nicht auf einzelne Lebensbereiche wie Wohnen und Arbeit reduziert 
werden. Es steht allen Kindern und Jugendlichen uneingeschränkt zu. Eine gesetzliche Regelung, die 
lediglich Teilbereiche abdeckt, fragmentiert dieses Recht und unterläuft sowohl den Anspruch der 
Inklusions-Initiative als auch deren grundlegenden Auftrag. 
 

2. Einschränkung des Inklusionsanspruchs durch Kopplung an IV-Leistungen 

Der Gegenvorschlag knüpft den Anspruch auf Inklusion an den Bezug von IV-Leistungen nach Art. 
112b der Bundesverfassung. Damit erfasst er lediglich Personen, die diese Leistungen beziehen, und 
schliesst zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Behinderungen faktisch aus – insbesondere jene mit 
vorübergehendem Unterstützungsbedarf oder ohne IV-Anmeldung. Für den ausserfamiliären Bereich 
bleibt damit ein zentrales Problem ungelöst: Der Zugang zu notwendigen Unterstützungsleistungen 
bleibt unklar und lückenhaft. 

Die Realität zeigt, dass ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, 
die in sonderpädagogischen Settings gefördert werden, keine IV-Leistungen erhalten. Ob ein Kind 
eine Sonderschule besucht, wird heute mit dem Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 
ermittelt. Das Verfahren ersetzt frühere, vor allem an IV-Grenzwerten orientierte Kriterien. Eine 
gesetzliche Verknüpfung von Inklusionsansprüchen mit IV-Leistungen hätte zur Folge, dass der 
Grossteil dieser Kinder und Jugendlichen von gesetzlich garantierten Inklusionsrechten 
ausgeschlossen würde. Eine solche Regelung schafft neue Ungleichheiten und verhindert, dass 
Inklusion flächendeckend Wirklichkeit wird. 

Integras fordert deshalb, wie ursprünglich vorgesehen, eine gesetzliche Grundlage, die allen Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen Zugang zu Inklusion garantiert – unabhängig vom IV-Status. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass Inklusion nicht an administrativen Hürden scheitert. 
 

3. Fehlende verbindliche Monitoring- und Planungspflichten 

Der Gegenvorschlag sieht keine verbindlichen Monitoring- und Planungspflichten für Bund und 
Kantone vor. Dies schwächt die Wirksamkeit der vorgesehenen Massnahmen erheblich. Ohne klare 
gesetzliche Vorgaben für Überprüfung und Planung besteht die Gefahr, dass Inklusion zu einer 
wohlklingenden Absichtserklärung bleibt, ohne konkrete Umsetzung und Finanzierung in der Praxis. 
Verbindliche Monitoring- und Planungspflichten sind zentrale Instrumente, um Fortschritte zu 
messen, Schwachstellen zu identifizieren und Inklusion systematisch weiterzuentwickeln. Nur mit 
solchen Verpflichtungen können Bund und Kantone ihrer Verantwortung gerecht werden und 
sicherstellen, dass Inklusion nicht nur auf dem Papier besteht, sondern in allen Lebensbereichen 
wirksam umgesetzt wird. Integras bekräftigt die Notwendigkeit einer gesetzlich verankerten 
Überprüfungs- und Planungspflicht als integralen Bestandteil einer wirkungsvollen Inklusionspolitik. 

 
 
Integras begrüsst, dass mit der der Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (Inklusions-Initiative)» die Diskussion um eine kohärente Behindertenpolitik in der 
Schweiz einen neuen Impuls erhält. Der vorliegende Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative erfüllt 
jedoch nicht die Anforderungen, um Inklusion in der Schweiz umfassend und wirksam gesetzlich zu 
verankern.  
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Integras fordert deshalb: 

• Eine gesetzliche Verankerung von Inklusion in allen Lebensbereichen – nicht nur Wohnen 
und Arbeit. 

• Unabhängigkeit vom IV-Status: Inklusionsrechte müssen allen Kindern und Jugendlichen 
offenstehen. 

• Verbindliche Monitoring- und Planungspflichten für Bund und Kantone zur Sicherstellung 
der Umsetzung. 

 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Für den Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik Integras, 

 

 

 
 

 
Meryem Oezdirek   Lorène Métral 
Co-Geschäftsführung  Co-Geschäftsführung 
 
 
Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Meryem Oezdirek, Co-Geschäftsführerin von Integras, 
gerne zur Verfügung. 
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 Eidgenössisches Departement des In-
nern EDI 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
elektronisch an:  
ebgb@gs-edi.admin.ch 

Ort, 07. Oktober 2025 

 
 Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»;  
Stellungnahme der Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte IGGH 
________________________________________________________________________________________ 

Die Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte IGGH ist eine Trägerorganisation der Selbst- und Fachhilfe, 
in der sich 11 Vereine und Institutionen zusammengeschlossen haben. Wir verstehen uns als Forum der Gehörlosen- 
und Hörbehindertenorganisationen. Wir setzen und auf vielfältige Art und Weise dafür ein, dass hörbehinderte und 
gehörlose Menschen besser am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben inklusiv teilhaben können. 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Lesende 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur Inklusions-
Initiative Stellung nehmen zu können.  

Die IGGH nimmt insbesondere zum zweiten Teil des Gegenvorschlags Stellung in Bezug auf die vorgeschlagenen Anpas-
sungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung. In diesem werden nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. 
Folglich braucht es im Rahmen der IV-Gesetzgebung auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen: Bei den 
Dienstleistungen Dritter braucht es einen Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe. Beispielsweise ist eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärden-
sprach- und Schriftdolmetschleistungen, ELS-Kodierdolmetschleistungen) dringend notwendig. Ebenso muss ein verbes-
serter Zugang zu modernen Hilfsmitteln (v.a. Hörgeräte) gewährleistet werden. Zudem braucht es einen verbesserten 
Zugang insbesondere auch für gehörlose und hörbehinderte Menschen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Blinklichtanlagen angewiesen sind. All dies ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von gehör-
losen und hörbehinderten Menschen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative.  
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Deshalb fordert die IGGH: 

1. Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines konkreten, subjektfinanzier-
ten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation von 
gehörlosen und schwerhörigen Menschen. 

2. Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen und transparenten 
Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstüt-
zung durch die IV bei der Hörgerätversorgung.  

3. Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für Dol-
metschleistungen am Arbeitsplatz.  

 
I. Stellungnahme zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

 
Allgemeines 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und 
Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht 
gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch 
bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben 
sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem 
Bericht zum Postulat 19.4380. 

 

Hilfsmittel 

Dienstleistungen Dritter zur gesellschaftlichen Teilhabe 

Im Vorentwurf fehlt gänzlich eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels, z.B. Gebärde-
sprachdolmetschende, Schriftdolmetschende oder ELS-Kodierdolmetschende) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte. 
Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach-, Schriftdolmetsch- und ELS-Kodierdolmetschleistungen, 
beschränken sich heute auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkei-
ten, die für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können.  

Damit ein gehörloser oder hörbehinderter Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen kann, braucht es folglich einen 
davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach-, Schrift- 
oder ELS-Kodierdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe und somit einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf die Übernahme von Gebärden-
sprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschleistungen in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe.  

Gehörlose oder hörbehinderte Menschen haben heute keinen Anspruch auf Dolmetscheinsätze zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. Einerseits können aus Kapazitätsgründen, aufgrund eines akuten Fachkräftemangels bei Gebärdensprachdol-
metschenden Einsätze nicht übernommen werden. Andererseits verunmöglicht der fehlende Rechtsanspruch und die 
damit verbundene finanzielle Unterstützung entsprechende Dolmetscheinsätze. Gehörlose und hörbehinderte Men-
schen müssen also die sehr hohen behinderungsbedingten Mehrkosten selbst tragen, um am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben zu können. In der Schweiz besteht mittlerweile ein vielfältigeres Angebot an Gebärdensprach- und Schriftdol-
metschenden. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Abkehr von der Objekt- hin zur Subjektfinanzierung insbeson-
dere in diesem Bereich als zielführend. Sie trägt zudem den individuellen Präferenzen bei der Wahl von Dolmetschen-
den Rechnung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Abbau bestehender Kommunikationsbarrieren. 
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Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz  

Gehörlose und hörbehinderte Menschen bewegen sich im ersten Arbeitsmarkt. Um gleichberechtigt am Erwerbsleben 
teilnehmen zu können, sind sie auf Schrift- und Gebärdensprachdolmetschende und andere Hilfsmittel am Arbeitsplatz 
angewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter 
zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Dolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Dolmetschstunden pro Monat reichen angesichts des wachsenden Kommunikationsbedarfs im digi-
talen Umbruch des Arbeitsmarktes in heutigen Berufen aber keineswegs aus. Wird der Höchstbetrag, der von der IV 
übernommen wird, überschritten, muss die gehörlose oder hörbehinderte Person, die teilweise sehr hohen behinde-
rungsbedingten Kosten am Arbeitsplatz selbst tragen. Dies verunmöglicht die Weiterentwicklung und behindert somit 
die Karrierechancen gehörlose und hörbehinderter Personen.  

Um gehörlose und hörbehinderte Menschen am Arbeitsplatz wirkungsvoll zu unterstützten, muss die Möglichkeit von 
Härtefallgesuchen eingeführt werden. Denn nicht jede Arbeitsstelle ist mit vergleichbarem Kommunikationsaufwand 
verbunden. Die tatsächliche Gleichstellung von gehörlosen und hörbehinderten Menschen erfordert zusätzlich allge-
mein eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz. Eine 
substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs und die Schaffung eines Härtefallmo-
delles ist daher angezeigt.  

Damit gehörlose und hörbehinderte Menschen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am Be-
rufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstüt-
zungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendigen Um-
fang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sicher-
gestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es 
braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Hörgeräte 

Der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV ist substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten ver-
ringern kann. Eine frühzeitige Hörgeräteversorgung steigert nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern redu-
ziert auch gesellschaftliche Folgekosten im Gesundheits- und Sozialwesen. Insbesondere ist zu erwähnen, dass das Hö-
ren mit einem Hörgerät erlernt werden muss. Hier spielt der zeitliche Faktor eine wichtige Rolle sowie ebenso, dass das 
Erlernen des Hörens mittels Hörgeräte deutlich schwieriger wird, wenn das Hörvermögen bereits deutlich abgenommen 
hat. Ein besserer Zugang lässt sich durch die Abschaffung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die 
Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen.  

Zusätzlich braucht es verbindliche und transparente Standards, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der 
einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. Wir 
begrüssen die vom Bundesrat vorgesehenen Transparenzregelungen in Art. 21quinquies. Diese greift aufgrund der Ein-
schränkung auf Art. 21quater Absatz 1 Buchstabe b jedoch zu kurz. Um die Nachvollziehbarkeit von Preiskalkulationen 
auch für Menschen mit einer Hörbehinderung zu gewährleisten ist Art. 21quinquies auf Hilfsmittel, welche im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Pauschalen erworben werden, auszuweiten.  

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von Auslandspreisver-
gleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Ar-
beitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter im AHV-Alter 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich 
(HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die 
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Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte braucht es insbesondere 
auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärden-
sprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielset-
zungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verste-
cken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine Erweiterung der Liste der 
Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 
22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit 
Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  

Gehörlose und hörbehinderte Menschen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- und Schriftdol-
metschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus 
Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in 
die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen ange-
wiesen sind.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im 
AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

Darum fordert die IGGH: 
• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter (Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschende) für 

die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit der Umwelt 
auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern. 

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

 
Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit eingeschränk-
ter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzun-
gen erfüllen. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen 
im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 
Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. Was im Vorentwurf 
fehlt, ist eine Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für 
schwerhörige und gehörlose Menschen sowie für Menschen im AHV-Alter.  

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige 
gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenz-
beitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unterstützungs-
setting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzli-
che Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von Pilotversuchen zum 
Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das 
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selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. Schliesslich möchten wir 
betonen, dass Pilotversuche nicht grundsätzliche gesetzgeberische Forderungen blockieren dürfen. 

 

II. Forderungen der IGGH 
 

Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines konkreten, subjektfinanzierten 
Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation von gehörlosen 
und schwerhörigen Menschen. 

Für Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschende ausserhalb des Geltungsbereiches des Art. 9 HVI (Arbeits-
platz) und Art. 16 IVG (Aus- und Weiterbildungen) soll ein Rechtsanspruch geschaffen werden. Menschen mit einer Hör-
behinderung sollen einen rechtlich garantierten subjektfinanzierten Zugang zu Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schenden haben. Von einem entsprechenden Rechtsanspruch sollen auch nicht IV-berechtigte Personen (Bsp. AHV-
Rentnerinnen und Rentner) profitieren können. Dadurch soll ihre gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt werden. 

Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen und transparenten Standards 
für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch die IV und 
die AHV bei der Hörgerätversorgung.  

Um die Zugänglichkeit zur Hörgerätversorgung zu garantieren, braucht es einheitliche, verbindliche und transparente 
Standards, damit schwerhörige und gehörlose Menschen nachvollziehen können, wie die Preise für ihre Hörgeräte zu-
stande kommen. Nur so können unterschiedliche Anbietende systematisch miteinander verglichen werden. Dadurch 
würde es schwerhörigen und gehörlosen Meschen ermöglicht die Lösung zu finden, welche ihren individuellen Bedürf-
nissen am meisten gerecht wird und gleichzeitig die kosteneffizienteste Lösung darstellt. Die Konsument*innen können 
so den Markt mitbeeinflussen.  

Es ist medizinisch erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den höchsten Nutzen bringt. Im Sinne eines effi-
zienten Mitteleinsatzes ist auf die Eintrittsschwelle für eine Unterstützung bei der Hörgeräteversorgung durch die IV 
und AHV zu verzichten. 

Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für Dolmet-
schleistungen am Arbeitsplatz.  

Die aktuelle Finanzierungspraxis der Invalidenversicherung für Dienstleistungen von Dritten sieht gemäss Art. 9 HVI eine 
jährliche Vergütung von maximal dem anderthalbfachen jährlichen Mindestbetrag der Vollrente vor. Diese Praxis hin-
dert Betroffene daran, selbst wenig kommunikationsintensive Berufe auszuüben. Namentlich schränkt es Betroffene bei 
der Berufswahl ein und verunmöglicht ihnen eine berufliche Weiterentwicklung und damit ihr Recht auf ein selbstbe-
stimmtes Leben. Das führt zu ungenutztem Potenzial von Fachkräften, einer unerwünschten Belastung von IV, ALV und 
Sozialhilfe sowie einer unnötigen Hürde für integrationswillige Arbeitgebende. 

Die tatsächliche Gleichstellung von gehörlosen und schwerhörigen Menschen erfordert allgemein eine Erhöhung des 
jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz. 

Schliesslich verweisen wir grundsätzlich auf die Vernehmlassungsantwort von Inclusion Handicap ICH. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 
Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte IGGH 

  
Theo Juker       Brigitte Schökle 
Präsident IGGH       Geschäftsführerin IGGH 
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An die Vorsteherin des Eidgenössischen Departe-
ments des Inneren 

Alex Angehrn 
Rektoratsstab 
 
T +41 44 317 12 36 
alex.angehrn@hfh.ch 

 

 

Zürich, 14. Oktober 2025 / ana 

Vernehmlassung Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) beteiligen wir uns sehr gerne am oben genannten 
Vernehmlassungsverfahren. Mit unserer langjährigen Fachkompetenz und Expertise für Bildungs-, Ent-
wicklungs- und Inklusionsfragen von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf entwickeln und realisie-
ren wir wissenschaftsbasierte Angebote in Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und 
Dienstleistungen. Wir tragen dadurch wesentlich zum Verständnis und zur innovativen Bearbeitung heil- 
und sonderpädagogischer Fragestellungen, zur Professionalisierung der Praxis sowie zur Entwicklung der 
Disziplin bei. 

Aus dieser Perspektive haben wir die vorliegenden Vernehmlassungsunterlagen gesichtet.  

Mit den entsprechenden Artikeln in der Bundesverfassung, dem Behindertengleichstellungsgesetz und mit 
der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sind die Grundlagen gelegt: Menschen mit Beein-
trächtigungen und Personen, die von Behinderung betroffen sind, haben die gleiche Rechte wie Men-
schen ohne solche. Diskriminierung aufgrund von Beeinträchtigung ist untersagt und die Gesetzgeber von 
Bund und Kantonen sind verpflichtet, Benachteiligungen von Menschen mit Beeinträchtigungen zu beseiti-
gen. Somit sind die allgemeinen Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Beeinträchtigungen erleich-
tern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und selbstständig Kontakte zu pflegen, sich aus- und wei-
terzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben festgelegt. Dies betrifft alle Lebensbereiche, in denen 
Menschen mit Beeinträchtigungen mit Ungleichbehandlungen konfrontiert sind.  

Der indirekte Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative fokussiert jedoch lediglich den Bereich Wohnen und 
sieht Verbesserungen bei den Assistenzleistungen vor. Ein Rahmengesetz zur Inklusion müsste zwingend 
den Bereich Bildung miteinschliessen und die entsprechenden Aspekte einer bildungspolitischen Steue-
rung aufnehmen. Nach Schuelka et al. (2019) benötigt die Implementation der inklusiven Bildung ein kla-
res Konzept und eine klare Definition der inklusiven Bildung. Es müssten konkrete Ziele zur inklusiven Bil-
dung, präzise Indikatoren, klare Massnahmen und gewünschte Ergebnisse formuliert werden. Um ein Ver-
ständnis der bestehenden strukturellen, pädagogischen und kulturellen Herausforderungen für eine 
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erfolgreiche Implementation zu erlangen, bräuchte es eine grundlegende Analyse und aktuelle Daten. 
Ebenso wäre eine gut ausgefeilte Implementationsstrategie, die einen klaren Plan, eine Evaluation und 
einen Review-Prozess umfasst notwendig. Um dies zu erreichen, bräuchte es eine nationale Federfüh-
rung durch eine inklusive Bildungspolitik und passsende Informationssysteme des Bildungsmanagements 
(Schuelka et al, 2019). Es wären zudem alle Organisationen und Institutionen des Bildungssystems sowie 
deren Kooperationspartner:innen und die darin handelnde Akteure einzubinden (Merz-Atalik, 2025). 

Solche wesentlichen Elemente fehlen im indirekten Gegenvorschlag. Da die Bereiche Bildung und Arbeit 
fehlen, sind aus wissenschaftlicher Sicht zentrale Punkte für eine selbstbestimmte Lebensführung und 
Teilhabe an der Gesellschaft nicht gegeben (bspw. Hechler, Kampmeier, Kraehmer und Michels 2018). 
Daher beantragen wir, den indirekten Gegenvorschlag zu erweitern und auf die Bereiche Bildung und Ar-
beit auszudehnen. Ausserdem beantragen wir, die erwähnten grundlegenden Elemente für eine erfolgrei-
che Implementierung der Inklusion in den Gegenvorschlag mitaufzunehmen, insbesondere die klare Kon-
zeptionierung, die politische Steuerung sowie strategische Zielesetzungen. Darüber hinaus sollten im indi-
rekten Gegenvorschlag das Verständnis von Partizipation sowie Inklusion und Beeinträchtigung ausdiffe-
renziert werden.  

Basierend auf unserer Expertise formulieren wir hier einen Vorschlag für eine Definition zu Inklusion: 

In der UN-Behindertenrechtskonvention wird Inklusion als Menschenrecht definiert: «Unter Inklusion wird 
die gleichrangige gesellschaftliche Partizipation aller Menschen verstanden, einschliesslich derjenigen 
Personen, die von Behinderung betroffen sind, unter Gewährung dafür notwendiger Hilfen.» Dabei ist eine 
systembezogene Sichtweise anzuwenden: Inklusion setzt auch strukturelle Anpassungen voraus. Es be-
steht ein rechtlicher Anspruch auf Inklusion und Etikettierungen sollen vermieden werden. Das heisst: 
grobmaschige Kategorien sollen durch eine individuelle Sichtweise auf die jeweiligen Personen ersetzt 
werden: Wie kann diese Person dazu befähigt werden, in ihrem Umfeld, bei der Bildung und Arbeit, kultu-
rell und in der Gesellschaft zu partizipieren (Textor, 2018, S. 27f).  

Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen finden Sie nachfolgenden unsere Bemerkungen zu einzelnen 
Artikeln aus dem indirekten Gegenvorschlag. 

 

Art. 1-2   

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderung, 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Personen greift, die 
von Behinderung betroffen sind und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächli-
chen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. Es wäre sinnvoll, durchgängig den Be-
griff «von Behinderung betroffenen Personen» zu verwenden. Und diese dürfen nicht auf die gemäss Bot-
schaft des Bundesrates in Art. 112b BV genannten erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenver-
sicherung reduziert werden.  
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Assistenzbeiträge 

Wir begrüssen die Verbesserung des Zugangs bei den Assistenzbeiträgen. Dabei sind Abklärungsinstru-
mente zu nutzen, die individuelle Voraussetzungen prüfen und überzeugende und nachvollziehbare Ab-
klärungsergebnisse erzielen können.  

 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Überarbeitung der Vorlage danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse  

Barbara Fäh, Prof. Dr. 
Rektorin 

Monika Wicki, Prof. Dr. phil. 
Professorin für Special Needs Educational Govern-
ance 
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Kontakt für Rückfragen Vorsteherin des Eidgenössischen Departe- 

Simone Leuenberger ments des Inneren 

031 390 39 49 

simone.leuenberger@agile.ch Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Bern, 15. Oktober 2025 

Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössi-

schen Volksinitiative ‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrter Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 25. Juni 2025 das Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf 

zur Inklusions-Initiative eröffnet. InVIEdual vertritt die Interessen von Menschen mit Behin-

derungen, die Assistent_innen anstellen. Wir konzentrieren uns deshalb in unserer Stel-

lungnahme auf die Bestimmungen, die Assistenznehmende betreffen. Im Übrigen und zur 

Ergänzung verweisen wir auf die Stellungnahme von Agile, die wir vollständig unterstützen. 

Allgemeine Bemerkungen 

Zum Inklusionsrahmengesetz 

Verschiedene Mitglieder von InVIEdual sind Teil des Initiativkomitees der Inklusionsinitia-

tive. InVIEdual unterstützt diese Initiative, die die rechtliche und tatsächlichen Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderungen endlich in der Bundesverfassung verankern will. 

Insbesondere soll sie die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie 

die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Menschen mit Behinde-

rungen wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistun-

gen erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilha-

ben. Die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonven-

tion (UNO-BRK) dazu verpflichtet. Doch bis heute bleibt diese Verpflichtung ein leeres Ver-

sprechen. In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag keineswegs eine angemessene 

und ausreichende Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten Inklusions-Initiative. 

InVIEdual weisst deshalb den vorliegenden Entwurf zur vollständigen Überarbeitung zu-

rück. 

Zur Teilrevision des Invalidenversicherungsgesetzes 

Der Assistenzbeitrag ist für viele Menschen mit Behinderungen ein Türöffner in ein selbst-

bestimmtes Leben und er hat das Potential, das für viele weitere zu sein. Leider sind die 

Hindernisse für den Bezug eines Assistenzbeitrages zu gross. Fehlende Anspruchsvoraus-

setzungen, keine Unterstützung beim Übergang von einer Institution in die eigene 
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Wohnung, zu wenig zugesprochene Stunden, zu geringer Stundenansatz, zu grosse admi-

nistrative Belastung sind nur einige der Herausforderungen. Dass nun lediglich minim bei 

den Anspruchsvoraussetzungen eine Verbesserung vorgeschlagen wird, bedauern wir. 

Nach wie vor werden zehntausende Menschen mit Unterstützungsbedarf vom Assistenzbei-

trag und somit von einem selbstbestimmten Leben ausgeschlossen. Einzig die Ausdeh-

nung der Anspruchsvoraussetzungen wird dies nicht ändern. 

Im Zusammenhang mit den ungedeckten Kosten und den arbeitsrechtlichen Anforderun-

gen verweisen wir auf unsere Stellungnahmen Hilflosenentschädigung: Warum wir die Auf-

hebung der 100%-igen Anrechnung beim Assistenzbeitrag fordern und Wie Arbeitsrecht 

die Selbstbestimmung torpediert – Beispiel Modell-NAV SECO. 

Im Übrigen verweisen wir auf die umfassende Stellungnahme von Agile. 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Im Folgenden gehen wir kurz auf einzelne Artikel ein, bei welchen wir besonderen Anpas-

sungsbedarf sehen. Wie oben erwähnt, erachten wir jedoch eine grundlegende konzeptio-

nelle Überarbeitung des indirekten Gegenentwurfs zur Inklusions-Initiative als dringend er-

forderlich, damit die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen tatsächlich verbes-

sert werden kann. 

Inklusionsrahmengesetz 

Zweck (Art. 1 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: Die Formu-
lierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit Behin-
derungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im 
Sinne von Art. 112b BV. Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundes-
rats zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14. November 1 ist zu eng und entspricht weder derjenigen des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes noch der der UNO-BRK. Würde das Inklusionsrahmengesetz 
nur «invalide» Personen betreffen – also Menschen mit Behinderungen, die einen behinde-
rungsbedingten Erwerbsausfall haben – so würden sogar einige unserer Mitglieder, die auf 
persönliche Assistenz angewiesen sind, ausgeschlossen, weil sie keine behinderungsbe-
dingte Erwerbseinbusse und somit keine IV-Rente haben. Das finden wir stossend, betrifft 
doch ein grosser Teil des VE-InG Menschen mit Behinderungen, die auf Unterstützung an-
gewiesen sind. 

Forderung 

Das InG muss alle Menschen mit Behinderungen im Sinne der UNO-BRK umfassen: «Zu den 

Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschie-

denen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft hindern können.» UNBRK Art. 1 Abs. 2 

Gegenstand (Art. 2 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: Wir weisen 

darauf hin, dass gemäss Absatz 2 lit. a nur mit der Förderung der Inklusion von betroffenen 

 

1 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14. November, BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzge-
bung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
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Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden können. Allerdings muss es gemäss 

UNO-BRK das langfristige Ziel sein, gar keine Institutionen mehr anzuerkennen, da Inklu-

sion ausserhalb von Institutionen stattfindet. Menschen mit Behinderungen sollen höchs-

tens temporär in Institutionen Unterstützung finden können, damit sie befähigt und ausge-

rüstet werden, selbständig, allenfalls mit Unterstützung, ausserhalb von Institutionen leben 

zu können. Inklusion muss in der Gesellschaft stattfinden und sich an dem orientieren, was 

für Menschen ohne Behinderung selbstverständlich ist. 

Forderung 

Der Artikel ist dahingehend zu präzisieren. 

2. Abschnitt: Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

Wir verweisen auf die Stellungnahme von Agile. 

Allgemeine Grundsätze (Art. 4 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: 

Für uns ist absolut nicht nachvollziehbar, warum sich Art. 4 VE-InG nur auf Art. 19 Bst. a 

UNO-BRK bezieht. Die Unterstützung, insbesondere die persönliche Assistenz, ist in Art. 19 

Bst. b UNO-BRK erwähnt. 

In Abs. 1 wird erwähnt, dass Menschen mit Behinderungen wählen können, in einem 

Wohnheim zu leben. Im Hinblick auf die Umsetzung der UNO-BRK sehen wir das kritisch. 

Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Wahlmöglichkeiten haben wie Men-

schen ohne Behinderung. Da Menschen ohne Behinderung nicht die Wahl haben in einem 

Heim zu leben, sollen auch Menschen mit Behinderungen diese Wahl nicht haben. Im Zuge 

der Deinstitutionalisierung sollen Menschen mit Behinderungen nur noch zeitlich begrenzt 

in einem Heim wohnen dürfen. Institutionen, die die Inklusion fördern (siehe Art. 2 Abs. 2 

Bst. b VE-InG), müssen dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen mit individueller, 

personenorientierte Unterstützung so leben können, wie das für Menschen ohne Behinde-

rung selbstverständlich ist. 

Abs. 2 fordert, dass Bund und Kantone verhindern sollen, dass Menschen mit Behinderun-

gen von Isolation und Absonderung betroffen sind. Diese Bestimmung darf nicht dazu füh-

ren, dass aufgrund eines paternalistischen Schutzgedankens Menschen mit Behinderungen 

in kollektiven Wohnformen zu leben. Auch Menschen mit Behinderungen haben das Recht 

auf Isolation und Absonderung. Gegen unfreiwillige Isolation und Absonderung müssen 

Massnahmen ergriffen werden wie z.B. barrierefreier Zugang nicht nur zur eigenen Woh-

nung, sondern auch zu denjenigen von Freunden, Bekannten, Arbeitskolleg:innen, Nach-

bar:innen, Parteikolleg:innen, usw. 

Das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen in Abs. 4 steht in 

klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die For-

mulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur Institutionen berechtigt sind, ambulante 

Leistungen zu erbringen. Es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch 

im Sinne der UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es han-

delt sich bestenfalls um eine Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der 

Selbstbestimmung der Betroffenen und ist zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst frag-

würdig. Zudem widerspricht diese Bestimmung dem Abs. 2. In Abs. 2 wird persönliche As-

sistenz als erforderliche Leistung genannt. Persönliche Assistenz kann aber niemals von In-

stitutionen erbracht werden (siehe u.a. auch Allgemeine Bemerkungen Nr. 5 zur UNO-BRK). 

Menschen mit Behinderungen müssen die Möglichkeit haben, ihre persönlichen 
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Assistent:innen selbst anzustellen und dazu die nötigen Mittel zur Verfügung haben. Aus-

serdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von 

stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Be-

hinderten zu Hause. Diese Verpflichtung soll nun gemäss Abs 5 dispositiv werden. Dies er-

achten wir als höchst fraglich und fanden auch im erläuternden Bericht kein Hinweis auf die 

Auswirkungen. 

Forderungen 

 Der Artikel muss sich auf den ganzen Art. 19 UNO-BRK beziehen. 

 Menschen mit Behinderungen müssen die gleichen Wahlmöglichkeiten wie Menschen 

ohne Behinderung haben. 

 Verhindern von Isolation und Absonderung darf nicht dazu führen, dass Menschen mit 

Behinderungen nicht in ihrer eigenen Wohnung leben können. 

 Keine Beschränkung der Leistungserbringer von ambulanten Leistungen. Arbeitgeber-

modell muss weiterhin möglich sein. 

 Kantone müssen auch ambulante Unterstützung von Menschen mit Behinderungen fi-

nanzieren, solange der Assistenzbeitrag nicht für alle Menschen mit Behinderungen zu-

gänglich ist und im Umfang den gesamten behinderungsbedingten Unterstützungsbe-

darf deckt. 

Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens (Art. 5 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: Die Mass-

nahmen im Bereich Unterstützung müssen primär persönliche Assistenz und die direkte 

Anstellung von persönlichen Assistent:innen durch Menschen mit Behinderungen (oder 

ihre gesetzliche Vertretung) umfassen und erst in zweiter Linie Unterstützungsdienste. 

Forderung 

Massnahmen müssen insbesondere die persönliche Assistenz im Sinne der UNO-BRK und 

der Allgemeinen Bemerkungen Nr. 5 berücksichtigen. 

4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen, 5. Abschnitt: Kostenbeteiligungen der Kantone und 

Anspruch auf Subventionen, 6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne 

und 7. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Wir verweisen auf die Stellungnahme von Agile. Das Inklusionsrahmengesetz darf keinen 
Platz bieten für das veraltete IFEG, das aufgehoben oder umfassend totalrevidiert werden 
muss. Das IFEG widerspricht den Grundforderungen und dem Kerngehalt der UNO-BRK. 

Invalidenversicherungsgesetz 

eingeschränkte Handlungsfähigkeit (Art. 42quater Abs. 2 IVG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: 

Kinder werden nach wie vor vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen bzw. haben über den Ver-
ordnungsweg nur eingeschränkten Zugang. Dies muss im Zuge dieser Gesetzesrevision 
ebenfalls angepasst werden. Besonders stossend empfinden wir, dass Kinder ohne Intensiv-
pflegezuschlag den Assistenzbeitrag verlieren, sobald sie in eine Sonderschule gehen. Der 
Entscheid Regelschule oder Sonderschule fällen meistens nicht die Eltern, sondern die 
Schulbehörden. Zudem ist der Zugang zur Regelschule von Kanton zu Kanton unterschied-
lich. Kinder sind deshalb äusseren Einflüssen ausgeliefert, ob sie ein Leben mit persönlicher 
Assistenz von Anfang an erlernen dürfen oder nicht. Eltern haben keine Unterstützung bei 
der ausserschulischen Betreuung, sobald ein Kind aus der Regelschule fällt. 
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Die Streichung von Abs. 2 wird nur sehr wenigen Menschen mit Behinderungen neu Zugang 
zum Assistenzbeitrag geben, nämlich Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, die 
noch bei den Eltern leben und nicht im 1. Arbeitsmarkt tätig sind. Personen mit einge-
schränkter Handlungsfähigkeit haben schon jetzt Zugang zum Assistenzbeitrag sofern sie vor 
dem Erreichen der Volljährigkeit einen Intensivpflegezuschlag von min. sechs Stunden hat-
ten, einen eigenen Haushalt führen oder einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung auf den 1. 
Arbeitsmarkt nachgehen. Die vorgeschlagene Ausdehnung der Anspruchsvoraussetzungen 
ist zwar begrüssenswert, wird in der Praxis aber nur vereinzelt Menschen mit Behinderungen 
tatsächlich Zugang zum Assistenzbeitrag geben. 

Forderung 

Kinder müssen unabhängig von der Schulsituation Anspruch haben auf einen Assistenzbei-

trag solange die zu Hause leben. Bst. c. von Abs. 1 ist ebenfalls zu streichen. 

Übrige Artikel und fehlende Bestimmungen 

Für die übrigen Artikel und die fehlenden Bestimmungen verweisen wir auf die Stellung-
nahme von Agile. 

 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Dürfen wir Sie bitten uns bei zukünftigen Vernehmlassungen im Zusammenhang mit Assis-

tenz und/oder Arbeitsverhältnissen in Privathaushalten auf die Liste der Vernehmlassungs-

teilnehmenden zu nehmen? Besten Dank! 

Freundliche Grüsse 

   

Emmanuelle Chaudet-Julien Gian Andrea Kollegger Simone Leuenberger 

Co-Präsidentin Co-Präsident Geschäftsleiterin 

InVIEdual – Menschen mit Behinderungen stellen Assistent_innen an nimmt die Interessen 

wahr von Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben. Als Expert_innen in eige-

ner Sache reden wir überall dort mit und werden einbezogen, wo es um Arbeitsverhältnisse 

und Arbeit von persönlicher Assistenz geht. 

Der Verein ist eine Initiative von Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben und 

wird finanziell und personell unterstützt von Agile Die Organisationen von Menschen mit 

Behinderungen. Weitere Informationen unter www.inviedual.ch. 
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Kontakt für Rückfragen Vorsteherin des Eidgenössischen Departe- 

Simone Leuenberger ments des Inneren 

031 390 39 49 

simone.leuenberger@agile.ch Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Bern, 15. Oktober 2025 

Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössi-

schen Volksinitiative ‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrter Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 25. Juni 2025 das Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf 

zur Inklusions-Initiative eröffnet. InVIEdual vertritt die Interessen von Menschen mit Behin-

derungen, die Assistent_innen anstellen. Wir konzentrieren uns deshalb in unserer Stel-

lungnahme auf die Bestimmungen, die Assistenznehmende betreffen. Im Übrigen und zur 

Ergänzung verweisen wir auf die Stellungnahme von Agile, die wir vollständig unterstützen. 

Allgemeine Bemerkungen 

Zum Inklusionsrahmengesetz 

Verschiedene Mitglieder von InVIEdual sind Teil des Initiativkomitees der Inklusionsinitia-

tive. InVIEdual unterstützt diese Initiative, die die rechtliche und tatsächlichen Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderungen endlich in der Bundesverfassung verankern will. 

Insbesondere soll sie die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie 

die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Menschen mit Behinde-

rungen wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistun-

gen erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilha-

ben. Die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonven-

tion (UNO-BRK) dazu verpflichtet. Doch bis heute bleibt diese Verpflichtung ein leeres Ver-

sprechen. In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag keineswegs eine angemessene 

und ausreichende Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten Inklusions-Initiative. 

InVIEdual weisst deshalb den vorliegenden Entwurf zur vollständigen Überarbeitung zu-

rück. 

Zur Teilrevision des Invalidenversicherungsgesetzes 

Der Assistenzbeitrag ist für viele Menschen mit Behinderungen ein Türöffner in ein selbst-

bestimmtes Leben und er hat das Potential, das für viele weitere zu sein. Leider sind die 

Hindernisse für den Bezug eines Assistenzbeitrages zu gross. Fehlende Anspruchsvoraus-

setzungen, keine Unterstützung beim Übergang von einer Institution in die eigene 
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Wohnung, zu wenig zugesprochene Stunden, zu geringer Stundenansatz, zu grosse admi-

nistrative Belastung sind nur einige der Herausforderungen. Dass nun lediglich minim bei 

den Anspruchsvoraussetzungen eine Verbesserung vorgeschlagen wird, bedauern wir. 

Nach wie vor werden zehntausende Menschen mit Unterstützungsbedarf vom Assistenzbei-

trag und somit von einem selbstbestimmten Leben ausgeschlossen. Einzig die Ausdeh-

nung der Anspruchsvoraussetzungen wird dies nicht ändern. 

Im Zusammenhang mit den ungedeckten Kosten und den arbeitsrechtlichen Anforderun-

gen verweisen wir auf unsere Stellungnahmen Hilflosenentschädigung: Warum wir die Auf-

hebung der 100%-igen Anrechnung beim Assistenzbeitrag fordern und Wie Arbeitsrecht 

die Selbstbestimmung torpediert – Beispiel Modell-NAV SECO. 

Im Übrigen verweisen wir auf die umfassende Stellungnahme von Agile. 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Im Folgenden gehen wir kurz auf einzelne Artikel ein, bei welchen wir besonderen Anpas-

sungsbedarf sehen. Wie oben erwähnt, erachten wir jedoch eine grundlegende konzeptio-

nelle Überarbeitung des indirekten Gegenentwurfs zur Inklusions-Initiative als dringend er-

forderlich, damit die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen tatsächlich verbes-

sert werden kann. 

Inklusionsrahmengesetz 

Zweck (Art. 1 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: Die Formu-
lierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit Behin-
derungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im 
Sinne von Art. 112b BV. Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundes-
rats zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14. November 1 ist zu eng und entspricht weder derjenigen des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes noch der der UNO-BRK. Würde das Inklusionsrahmengesetz 
nur «invalide» Personen betreffen – also Menschen mit Behinderungen, die einen behinde-
rungsbedingten Erwerbsausfall haben – so würden sogar einige unserer Mitglieder, die auf 
persönliche Assistenz angewiesen sind, ausgeschlossen, weil sie keine behinderungsbe-
dingte Erwerbseinbusse und somit keine IV-Rente haben. Das finden wir stossend, betrifft 
doch ein grosser Teil des VE-InG Menschen mit Behinderungen, die auf Unterstützung an-
gewiesen sind. 

Forderung 

Das InG muss alle Menschen mit Behinderungen im Sinne der UNO-BRK umfassen: «Zu den 

Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschie-

denen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft hindern können.» UNBRK Art. 1 Abs. 2 

Gegenstand (Art. 2 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: Wir weisen 

darauf hin, dass gemäss Absatz 2 lit. a nur mit der Förderung der Inklusion von betroffenen 

 

1 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14. November, BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzge-
bung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
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Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden können. Allerdings muss es gemäss 

UNO-BRK das langfristige Ziel sein, gar keine Institutionen mehr anzuerkennen, da Inklu-

sion ausserhalb von Institutionen stattfindet. Menschen mit Behinderungen sollen höchs-

tens temporär in Institutionen Unterstützung finden können, damit sie befähigt und ausge-

rüstet werden, selbständig, allenfalls mit Unterstützung, ausserhalb von Institutionen leben 

zu können. Inklusion muss in der Gesellschaft stattfinden und sich an dem orientieren, was 

für Menschen ohne Behinderung selbstverständlich ist. 

Forderung 

Der Artikel ist dahingehend zu präzisieren. 

2. Abschnitt: Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

Wir verweisen auf die Stellungnahme von Agile. 

Allgemeine Grundsätze (Art. 4 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: 

Für uns ist absolut nicht nachvollziehbar, warum sich Art. 4 VE-InG nur auf Art. 19 Bst. a 

UNO-BRK bezieht. Die Unterstützung, insbesondere die persönliche Assistenz, ist in Art. 19 

Bst. b UNO-BRK erwähnt. 

In Abs. 1 wird erwähnt, dass Menschen mit Behinderungen wählen können, in einem 

Wohnheim zu leben. Im Hinblick auf die Umsetzung der UNO-BRK sehen wir das kritisch. 

Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Wahlmöglichkeiten haben wie Men-

schen ohne Behinderung. Da Menschen ohne Behinderung nicht die Wahl haben in einem 

Heim zu leben, sollen auch Menschen mit Behinderungen diese Wahl nicht haben. Im Zuge 

der Deinstitutionalisierung sollen Menschen mit Behinderungen nur noch zeitlich begrenzt 

in einem Heim wohnen dürfen. Institutionen, die die Inklusion fördern (siehe Art. 2 Abs. 2 

Bst. b VE-InG), müssen dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen mit individueller, 

personenorientierte Unterstützung so leben können, wie das für Menschen ohne Behinde-

rung selbstverständlich ist. 

Abs. 2 fordert, dass Bund und Kantone verhindern sollen, dass Menschen mit Behinderun-

gen von Isolation und Absonderung betroffen sind. Diese Bestimmung darf nicht dazu füh-

ren, dass aufgrund eines paternalistischen Schutzgedankens Menschen mit Behinderungen 

in kollektiven Wohnformen zu leben. Auch Menschen mit Behinderungen haben das Recht 

auf Isolation und Absonderung. Gegen unfreiwillige Isolation und Absonderung müssen 

Massnahmen ergriffen werden wie z.B. barrierefreier Zugang nicht nur zur eigenen Woh-

nung, sondern auch zu denjenigen von Freunden, Bekannten, Arbeitskolleg:innen, Nach-

bar:innen, Parteikolleg:innen, usw. 

Das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen in Abs. 4 steht in 

klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die For-

mulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur Institutionen berechtigt sind, ambulante 

Leistungen zu erbringen. Es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch 

im Sinne der UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es han-

delt sich bestenfalls um eine Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der 

Selbstbestimmung der Betroffenen und ist zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst frag-

würdig. Zudem widerspricht diese Bestimmung dem Abs. 2. In Abs. 2 wird persönliche As-

sistenz als erforderliche Leistung genannt. Persönliche Assistenz kann aber niemals von In-

stitutionen erbracht werden (siehe u.a. auch Allgemeine Bemerkungen Nr. 5 zur UNO-BRK). 

Menschen mit Behinderungen müssen die Möglichkeit haben, ihre persönlichen 
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Assistent:innen selbst anzustellen und dazu die nötigen Mittel zur Verfügung haben. Aus-

serdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von 

stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Be-

hinderten zu Hause. Diese Verpflichtung soll nun gemäss Abs 5 dispositiv werden. Dies er-

achten wir als höchst fraglich und fanden auch im erläuternden Bericht kein Hinweis auf die 

Auswirkungen. 

Forderungen 

 Der Artikel muss sich auf den ganzen Art. 19 UNO-BRK beziehen. 

 Menschen mit Behinderungen müssen die gleichen Wahlmöglichkeiten wie Menschen 

ohne Behinderung haben. 

 Verhindern von Isolation und Absonderung darf nicht dazu führen, dass Menschen mit 

Behinderungen nicht in ihrer eigenen Wohnung leben können. 

 Keine Beschränkung der Leistungserbringer von ambulanten Leistungen. Arbeitgeber-

modell muss weiterhin möglich sein. 

 Kantone müssen auch ambulante Unterstützung von Menschen mit Behinderungen fi-

nanzieren, solange der Assistenzbeitrag nicht für alle Menschen mit Behinderungen zu-

gänglich ist und im Umfang den gesamten behinderungsbedingten Unterstützungsbe-

darf deckt. 

Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens (Art. 5 VE-InG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: Die Mass-

nahmen im Bereich Unterstützung müssen primär persönliche Assistenz und die direkte 

Anstellung von persönlichen Assistent:innen durch Menschen mit Behinderungen (oder 

ihre gesetzliche Vertretung) umfassen und erst in zweiter Linie Unterstützungsdienste. 

Forderung 

Massnahmen müssen insbesondere die persönliche Assistenz im Sinne der UNO-BRK und 

der Allgemeinen Bemerkungen Nr. 5 berücksichtigen. 

4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen, 5. Abschnitt: Kostenbeteiligungen der Kantone und 

Anspruch auf Subventionen, 6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne 

und 7. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Wir verweisen auf die Stellungnahme von Agile. Das Inklusionsrahmengesetz darf keinen 
Platz bieten für das veraltete IFEG, das aufgehoben oder umfassend totalrevidiert werden 
muss. Das IFEG widerspricht den Grundforderungen und dem Kerngehalt der UNO-BRK. 

Invalidenversicherungsgesetz 

eingeschränkte Handlungsfähigkeit (Art. 42quater Abs. 2 IVG) 

Zusätzliche zur Stellungnahme von Agile halten wir Folgendes ergänzend fest: 

Kinder werden nach wie vor vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen bzw. haben über den Ver-
ordnungsweg nur eingeschränkten Zugang. Dies muss im Zuge dieser Gesetzesrevision 
ebenfalls angepasst werden. Besonders stossend empfinden wir, dass Kinder ohne Intensiv-
pflegezuschlag den Assistenzbeitrag verlieren, sobald sie in eine Sonderschule gehen. Der 
Entscheid Regelschule oder Sonderschule fällen meistens nicht die Eltern, sondern die 
Schulbehörden. Zudem ist der Zugang zur Regelschule von Kanton zu Kanton unterschied-
lich. Kinder sind deshalb äusseren Einflüssen ausgeliefert, ob sie ein Leben mit persönlicher 
Assistenz von Anfang an erlernen dürfen oder nicht. Eltern haben keine Unterstützung bei 
der ausserschulischen Betreuung, sobald ein Kind aus der Regelschule fällt. 
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Die Streichung von Abs. 2 wird nur sehr wenigen Menschen mit Behinderungen neu Zugang 
zum Assistenzbeitrag geben, nämlich Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, die 
noch bei den Eltern leben und nicht im 1. Arbeitsmarkt tätig sind. Personen mit einge-
schränkter Handlungsfähigkeit haben schon jetzt Zugang zum Assistenzbeitrag sofern sie vor 
dem Erreichen der Volljährigkeit einen Intensivpflegezuschlag von min. sechs Stunden hat-
ten, einen eigenen Haushalt führen oder einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung auf den 1. 
Arbeitsmarkt nachgehen. Die vorgeschlagene Ausdehnung der Anspruchsvoraussetzungen 
ist zwar begrüssenswert, wird in der Praxis aber nur vereinzelt Menschen mit Behinderungen 
tatsächlich Zugang zum Assistenzbeitrag geben. 

Forderung 

Kinder müssen unabhängig von der Schulsituation Anspruch haben auf einen Assistenzbei-

trag solange die zu Hause leben. Bst. c. von Abs. 1 ist ebenfalls zu streichen. 

Übrige Artikel und fehlende Bestimmungen 

Für die übrigen Artikel und die fehlenden Bestimmungen verweisen wir auf die Stellung-
nahme von Agile. 

 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Dürfen wir Sie bitten uns bei zukünftigen Vernehmlassungen im Zusammenhang mit Assis-

tenz und/oder Arbeitsverhältnissen in Privathaushalten auf die Liste der Vernehmlassungs-

teilnehmenden zu nehmen? Besten Dank! 

Freundliche Grüsse 

   

Emmanuelle Chaudet-Julien Gian Andrea Kollegger Simone Leuenberger 

Co-Präsidentin Co-Präsident Geschäftsleiterin 

InVIEdual – Menschen mit Behinderungen stellen Assistent_innen an nimmt die Interessen 

wahr von Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben. Als Expert_innen in eige-

ner Sache reden wir überall dort mit und werden einbezogen, wo es um Arbeitsverhältnisse 

und Arbeit von persönlicher Assistenz geht. 

Der Verein ist eine Initiative von Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben und 

wird finanziell und personell unterstützt von Agile Die Organisationen von Menschen mit 

Behinderungen. Weitere Informationen unter www.inviedual.ch. 
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Astrid Jakob 
041 361 60 22 
astrid.jakob@ivsk.ch 
 
 Frau Bundesrätin 

Elisabeth Baume-Schneider 
Eidg. Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
per E-Mail an 
ebgb@gs-edi.admin.ch 

 3. September 2025 

 
 
 
Vernehmlassung zur eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und zum indirekten Gegenvorschlag 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider 
 
Mit E-Mail vom 29. August 2025 hat die IV-Stellen-Konferenz (IVSK) die Vernehmlassung zur eidge-
nössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Ini-
tiative)» zur Stellungnahme erhalten. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und machen gerne da-
von Gebrauch. 
 
 
I. Antrag 
Art. 4 Abs. 2 des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen sei 
entsprechend den Anmerkungen neu zu formulieren. 
 
 
II. Vorbemerkungen 
Am 5. September 2024 wurde die eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» eingereicht. Darin wird die Aufnahme einer Bestim-
mung zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen in die Bundesverfassung gefordert. Da-
raufhin hat der Bundesrat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) beauftragt, eine Ver-
nehmlassungsvorlage auszuarbeiten.  
Der vom EDI ausgearbeitete indirekte Gegenvorschlag besteht aus zwei Teilen. Er umfasst zum ei-
nen mit dem Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein neues Rah-
mengesetz mit Fokus auf dem Bereich Wohnen. Ausserdem ist eine Teilrevision des Bundesgeset-
zes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) mit Anpassungen in den Bereichen Hilfsmittel 
und Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit vorgesehen. Der Gegen-
vorschlag setzt zugleich die Ziele der Motion 24.3003 SGK-N um, welche die Modernisierung des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG; SR 831.26) beinhaltet: Die noch relevanten Teile des IFEG werden in das neue Rahmenge-
setz aufgenommen und modernisiert. Das IFEG selbst wird aufgehoben. 
Der Initiativtext der Inklusions-Initiative ist zu allgemein gehalten. Es wird nicht genauer ausgeführt, 
womit die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erreicht werden soll. Ein ähnlicher 
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Kompetenzrahmen ist bereits heute in Art. 8 Abs. 4 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft (BV) enthalten.  
In den weiteren Ausführungen wird hauptsächlich auf den indirekten Gegenvorschlag der Inklusions-
Initiative Bezug genommen. 
 
 
III.  Anmerkungen zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen 
 
Zu Art. 4 Abs. 2 
Dieser Artikel ist zu weit gefasst und in dieser Form abzulehnen. Eine Aufnahme des Grundsatzes 
der Verhältnismässigkeit, wie er auch in der Volksinitiative genannt wird, ist wichtig. Damit würde 
klar festgehalten, dass die bereitgestellten Leistungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
damit verfolgten Ziel stehen sollen. 
Ausserdem erweckt die Formulierung «einschliesslich der persönlichen Assistenz» den Anschein, 
dass Bund und Kantone persönliche Assistenzpersonen zur Verfügung stellen. Gemäss den rechtli-
chen Bestimmungen des IVG erteilt die Invalidenversicherung jedoch lediglich Assistenzbeiträge, 
und diese sind gesetzlich limitiert.  
Es stellt sich die Frage, ob mit den bestehenden Leistungen in jedem Fall die Kosten des eigenstän-
digen Wohnens abgedeckt werden könnten, und wer diese Kosten tragen soll. Die Zuständigkeiten 
im vorgeschlagenen Artikel sind unklar, sowie die konkreten Auswirkungen (Kostenhöhe). 
 
 
IV.  Anmerkungen zur Teilrevision des IVG 
 
Art. 21bis Abs. 3 
Keine Bemerkungen. 
 
Art. 21quater Abs. 2 
Die Ausweitung der Möglichkeit, Vergabeverfahren durchzuführen, ist zu begrüssen. Allerdings 
dürfte die Effektivität des Vergabeverfahrens bei kleinen Beträgen beschränkt bleiben. 
 
Art. 21quinquies 
Keine Bemerkungen. 
 
Art. 21sexies 
Die Regelung wird begrüsst. Notwendig ist allerdings die entsprechende Transparenz der Lieferan-
ten. Das Vorliegen solcher Vergünstigungen ist in jedem Fall bei Tarifverhandlungen zu prüfen.  
 
Art. 42quater Abs. 2 
Die Aufhebung dieses Absatzes wird im Sinne einer gleichberechtigten Handhabung des Assistenz-
beitrags begrüsst. Bereits bei der Einführung des Assistenzbeitrages war die Zusatzvoraussetzung 
bei eingeschränkter Handlungsfähigkeit umstritten gewesen, da faktisch eine ganze Personen-
gruppe von dieser Leistungs-art ausgeschlossen wurde bzw. zusätzliche Anforderungen zu erfüllen 
hat. 
Weiter sind die Feststellung und Erbringung des Beweises der eingeschränkten Handlungsfähigkeit 
zum Teil sehr aufwändig und sorgt immer wieder für Diskussionen mit versicherten Personen oder 
deren Ver-treterinnen und Vertretern. Deshalb wird der Wegfall dieser Voraussetzung als positiv ge-
wertet. So wird die komplexe Abklärung des Assistenzbeitrags immerhin in diesem Bereich verein-
facht.  
Klar ist, dass diese Öffnung der Voraussetzungen eine zusätzliche Anzahl Assistenzbeiträge mit 
entsprechenden Kostenfolgen bewirken wird, wobei die Zahl kaum geschätzt werden kann. 
 
Art. 68quater Abs. 1bis 
Dieser Artikel wird begrüsst, werden doch so Möglichkeiten optimal getestet und erst eingeführt, 
wenn der erwünschte Mehrwert evaluiert ist. Die Folgen für die Durchführungsstellen sind allerdings 
kaum abschätzbar. Sie müssen bei der Planung und Bewilligung der Pilotversuche allerdings zwin-
gend berücksichtigt werden. 
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V. Bemerkungen zur angekündigten Anpassung des IVV bei einer künftigen Revision: 
 
Auslandspreisvergleich 
Ein Auslandspreisvergleich analog der Krankenversicherung wird begrüsst. So lassen sich nicht er-
klärbare Preisdifferenzen eruieren und reduzieren. Denn es ist nicht immer nachvollziehbar, wes-
halb ein Produkt im Ausland günstiger erhältlich ist als in der Schweiz.  
 
Möglichkeit für Arbeitgebende, Gesuche für Hilfsmittel am Arbeitsplatz für versicherte Personen bei 
der IV einzureichen 
Dieser Antrag wurde aufgrund der Motion Lohr (21.4089) aufgenommen. Die geplante angepasste 
Umsetzung sieht vor, dass versicherte Personen von Arbeitgebenden eingereichte Hilfsmittelgesu-
che mitunterzeichnen müssen. Dies ist richtig und wird begrüsst. Ein separates Antragsrecht für Ar-
beitgebende, ohne Unterschrift der versicherten Person, erscheint auf den ersten Blick zwar effizient 
und sinnvoll. Eine entsprechende Umsetzung würde jedoch diverse unerwünschte Folgen und Fra-
gestellungen mit sich bringen. Insbesondere die im erläuternden Bericht aufgeworfene Frage, ob der 
Anspruch auf ein entsprechendes Hilfsmittel auf den Arbeitgebenden übergeht, erscheint berechtigt. 
Müsste die Frage bejaht werden, so hätte dies unerwünschte datenschutzrechtliche Folgen und 
würde zudem den Arbeitgebenden zu einer zusätzlichen Verfahrenspartei machen. Der Anspruch 
auf ein Hilfsmittel ist untrennbar mit der versicherten Person verbunden und stellt damit ein höchst-
persönliches Recht dar. 
 
 
VI.  Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend stellt der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates zur Inklusionsinitiative 
grundsätzlich einen raschen realisierbaren Weg dar, die Situation von Menschen mit Behinderungen 
zu verbessern und deren Inklusion in unsere Gesellschaft voranzubringen. Kritisch erachten wir je-
doch im Gegenvorschlag die äusserst unpräzise Formulierung des Art. 4 Abs. 2 des neuen Bundes-
gesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 
 
Die IVSK dankt Ihnen für die Berücksichtigung ihrer Überlegungen und Anliegen und steht für Rück-
fragen gerne bereit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
IV-Stellen-Konferenz (IVSK) 
Ressort Rahmenbedingungen 
 
 
  
Martin Schilt Patrick Scheiwiller 
Präsident Ressortleiter 
 
 
Kopie: Mitglieder IVSK 
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Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Eröffnung 25.06.2025

Frist der Einreichung 16.10.2025

Zuständiges Departement Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zuständige Bundesstelle Generalsekretariat (GS-EDI)

Zuständige Organisation
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Projektseite https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Kontaktperson
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Telefon +41 58 462 82 36

Kontakt Information der einreichenden Stelle

Name (Firma/Organisation) --

Abkürzung --

Zuständige Stelle --

Adresse Gehrenstrasse 3, 8810 Horgen

Kontaktperson Vorname Jan

Kontaktperson Name Meyer

Telefonnummer (Rückfragen) --

Eingereicht am 16.10.2025
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung

Bund, Kantone und Gemeinden gestalten in ganz entscheidender Weise 
über öffentliche Infrastrukturbauten, Ver- und Entsorgung sowie den 
öffentlichen Verkehr das Ausmass mit, wie selbstbestimmt Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen wohnen und leben können. 

Leider gibt es gerichtlich dokumentierte Fälle - unter anderem in der 
Gemeinde Horgen - in welcher das Gemeinwesen es unterlassen hat, 
Bedenken bezüglich der Umsetzung des heute bereits gültigen BehiG zu 
hören und zu berücksichtigen.

Gerade für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind die finanziellen 
Hürden immens hoch, wird es doch für die meisten unmöglich sein, eine 
Rechtsvertretung für 300 CHF pro Stunde zu engagieren, um das Recht im 
Zweifelsfall durchsetzen zu können. 

Es bringt daher nichts, zusätzliche Bestimmungen für selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Gesetz zu 
verankern, ohne die Mittel bereit zu stellen, ein solches Recht auch 
einzuklagen. Die gesetzlichen Bestimmungen sind diesbezüglich unbedingt 
nachzuschärfen - entweder über eine Anpassung des Gesetzesentwurfes 
oder eine koordinierte Anpassung des BehiG.

Ebenso ist prüfenswert ist, wie die Unabhängigkeit von Institutionen wie 
bspw. der Behindertenkonferenz Zürich gestärkt werden kann, sind diese 
doch zu grossen Teilen von Zahlungen der öffentlichen Hand abhängig. Ob 
solche Institutionen aktuell im Zweifelsfall die Interessen der einzelnen 
Betroffenen oder aber der Geldgeber vertreten, ist fraglich.

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung --

Anhang
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Balzaretti Sofia GS-EDI

De: Jem Momtaz <j.momtaz@bluewin.ch>

Envoyé: dimanche, 24 août 2025 23:17

À: _GSEDI-EBGB

Objet: Inclusions 

Réponse à la consultation  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour l'égalité des personnes handicapées 
(initiative pour l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le 
contre-projet indirect à l'initiative "Inclusion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité effective dans tous les 
domaines de la vie, à laquelle elle s'est engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence et garantir les prestations 
d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et 
ne constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne pose pas les jalons d'une politique 
progressiste en matière de handicap et d'inclusion pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en 
outre une notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont d'emblée exclues. Dans le domaine du 
logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit subjectif des personnes en situation de handicap à un logement 
autodéterminé et de clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire et coordonnée avec 
les cantons pour garantir l’autonomie dans le logement.Une révision partielle de la LAI. Il s’agit d’octroyer à l’AI davantage de 
possibilités de contrôler et d’influencer les prix de ces moyens afin de pouvoir en offrir une palette plus vaste grâce à des prix plus 
bas, et de promouvoir ainsi l’autonomie des personnes assurées.. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en 
outre l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes 
et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux 
personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se veut être 
une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de manière significative.  
 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.  

 

Jem Momtaz 

 

 

 

 

Chemin Jean-Pavillard 20 

1009 Pully 

 

E-mail       j.momtaz@bluewin.ch 

Tél              (+41) 021 728 26 06 

Natel         (+41) 079 424 11 90 
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Résumé de la réponse soumise
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Ouverture 25.06.2025

Délai de soumission 16.10.2025

Département compétent Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Service fédéral compétent Generalsekretariat (GS-EDI)

Organisation compétente
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Page du project https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Personne de contact
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Téléphone +41 58 462 82 36

Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis

Nom (entreprise/organisation) République et Canton du Jura

Abréviation --

Organisme responsable Service de l'action sociale

Adresse Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont

Personne de contact Prénom Guillaume

Personne de contact Nom Savary

Numéro de téléphone (questions) +41324205274

Soumis le 13.10.2025
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Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées

Décret Nr.  Avis général1

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Madame la Conseillère fédérale,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura tient à remercier le 
Département fédéral de l'intérieur pour la consultation sur l'initiative 
populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes handicapées » (initiative 
pour l'inclusion) et le contre-projet indirect.

Si le Gouvernement jurassien salue vivement l'initiative de moderniser les 
bases légales fédérales cadrant le domaine du handicap, il rejoint les 
principales observations et les conclusions formulées par la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales dans sa prise de 
position.

Avec le contre-projet indirect proposé, le Gouvernement jurassien craint que 
l'opportunité d'offrir aux personnes en situation de handicap une inclusion 
pleine et entière dans tous les domaines de la vie, telle qu'exigée dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la 
Suisse en 2014, ne soit pas atteinte. En outre, une clarification précisée des 
tâches et des responsabilités entre la Confédération et les cantons doit être 
réalisée. Le Gouvernement jurassien n'est ainsi pas favorable au contre-
projet indirect à l'initiative populaire « Pour l'égalité des personnes 
handicapées » et renonce de ce fait à prendre position sur les différents 
articles de cet avant-projet.

Tout en vous remerciant de prendre note de ce qui précède, le 
Gouvernement jurassien vous prie de croire, Madame la Conseillère 
fédérale, à l'expression de sa haute considération.

Pièce jointe (*)
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Réponse au 2.décret: Loi sur l'assuranceinvalidité (LAI)

Décret Nr.  Avis général2

Réponse à l'ensemble du projet Avis plutôt favorable

Raison
Comme pour la consultation sur la loi sur l'inclusion des personnes 
handicapées, la République et Canton du Jura s'aligne sur la prise de 
position de la CDAS.

Pièce jointe (*)
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A l’intention de 
Mme Elisabeth BAUME-SCHNEIDER 
Conseillère fédérale 
Cheffe du Département fédéral de l'intérieur 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

Marly, le vendredi 12 septembre 2025 

Pour compléter le modèle de réponse proposé par Inclusion Handicap, j’ai réalisé avec 
le logiciel d’Intelligence Artificielle « Copilot » quelques recherches pertinentes pour 
améliorer rapidement l’application effective de la CDPH. Dans sa recommandation n° 
6 le Comité des droits des personnes handicapées recommande le 25 mars 2022 à la 
Suisse de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Hors la Suisse 
s’y refuse abusivement en violation de l’art. 54 Cst. La Suisse ayant un modèle mo-
niste, la CDPH se doit d’être enfin appliquée totalement et sans chicanerie, après une 
attente inhumaine de 11 ans propre à un système dualiste, et en adéquation de la 
nomination, portée par la Suisse (DFAE), d’un expert suisse, l’éminent Professeur 
Markus Schefer, au Comité ONU des droits des personnes handicapées. De plus, vu 
l’attente inhumaine de 11 ans, il est indispensable de faciliter l’accès effectif à la Jus-
tice (art. 13 CDPH) des personnes en situation de handicap par un futur Ombudsman 
qui pourrait être attribué au BFEH, interlocuteur du Comité ONU. 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 
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Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 

cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-

sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 

personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 

en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 

engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-

capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 

résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 

ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne 

constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 

pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion 

pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une 

notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont d'emblée 

exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit 

subjectif des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 

clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire 

et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le 

cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès 

aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires 

modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-

projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes en situation de handi-

cap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 

veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de manière signifi-

cative.  

 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 

Nom de l'organisation 

Procap Fribourg, par son Vice-Président et à titre uniquement personnel : Serge 
LACHAT, route des Alpes 3, 1723 MARLY, 026 / 436 35 13 
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1. L'essentiel en bref 

Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 
En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-
projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc con-
tenir les éléments suivants : 

 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 

d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 

sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 

uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 

révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 

fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 

à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 

de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 

commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 

la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les per-

sonnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de ma-

nière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la 

CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti 

par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 

étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-

tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 

personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 

presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-

cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 

pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le man-

dat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de 

choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. 

Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à quoi doit 

ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En outre, des 

dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire des res-

sources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les 

personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent 

contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les 

institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération 

ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en 

développant ses propres prestations d'assistance et de soutien (voir ci-dessous 
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sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de principes et de 

critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 

l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-

tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-

tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-

jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-

tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 

situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 

sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-

déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 

domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 

offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-

sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 

permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffi-
sante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per-
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-
maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion digne 
de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus progressiste 
pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-

cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 

appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 

000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 

handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 

LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 

quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 

personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 

accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 

dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 

pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

                                            
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 

subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-

ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 

mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-

senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 

CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 

de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 

mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 

global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-

gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-
tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-
dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 
relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 
d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 
(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-
valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 
stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-
projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 
donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-
fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 
plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 
promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 
institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-
ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
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Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 
garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 

concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-
tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 
des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-
cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 
que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 
que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 
d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 
la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 
Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  

Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 
cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 
de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 
augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 
des différentes prestations de la LAI : 

                                            
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Eva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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Moyens auxiliaires 

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-
ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 

Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 
sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 

Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-
ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 
la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 
des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-
glementation.  

Contribution d'assistance et allocation pour impotent 

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes.  

En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 

maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 
d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 
niveaux de réglementation. 

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés.  
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2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-
prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 

handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 
ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planifica-
tion7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être con-

frontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  

C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 
ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclu-
sion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des 
droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin que 
les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous demandons 
notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir l'égalité 
de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie.  

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pour-
quoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité 
à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à 
contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les personnes 
handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-
sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du 
Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être 

un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, 
en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des personnes en 
situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 
prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au lendemain 
toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ; 
elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur l'inclusion 
doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressivement et con-
tenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet 
effet. 

                                            
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 
ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 
handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 
pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institu-
tions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour 
but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons 
ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable 
sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 

3.2.1 Champ d'application matériel 

D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispo-
sitions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 
Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans 
un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît 
l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Con-
fédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun 
cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative pour 
l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées 
au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici que la 
motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un 
soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du loge-
ment » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé 
de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à 
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fé-
dérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en 
situation de handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur 
lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans 
l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des per-
sonnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

                                            
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommuni-
cations), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du loge-
ment), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 
124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adop-
tion d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la 
matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handi-
cap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en 
tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des obligations 
de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une réglemen-
tation isolée dans le domaine du logement.  

La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 
manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 

domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 
contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 
découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 
formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles com-
prennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, organisa-
tionnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, 
des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également 
être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Con-
fédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. Enfin, dans 
le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est égale-
ment tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir 
dans leurs mesures correspondantes. 

3.2.2 Champ d'application personnel 

La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 
CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 
Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 
physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 
sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la per-
sonne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou psy-
chique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes or-
dinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfection-
nement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 
partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore 

                                            
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
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plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le 
Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir 
la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales16. 

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Ce-
lui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 
112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une ac-
tivité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend 

par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente 
ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une 
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 

La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 
Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 
mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS GÄCHTER/MAR-

TINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition constitutionnelle ne 
se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober « un 
cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou 
la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est réduite ou menacée »19. 
ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de l'invalidité comme "tout 
état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à l'art. 
4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les personnes menacées 
d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY LANDOLT, quant à lui, 
constate que le message « propose une compréhension large de la notion », qui n'est 
en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas remettre en question le 
rattachement à l'incapacité de gain. 

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-
tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 
prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 

                                            
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obs-
tacle à sa pleine et effective participation à la société. 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exé-
cution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 
Kommentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
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pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accompa-
gnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 
uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 
112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 
de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 

Cst. féd. 

Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 
de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 
probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 

- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  

- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 
de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 

Nous demandons donc :  

 Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-
sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 
les domaines de la formation et du travail.  

 Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-
cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 

de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine24. 

                                            
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impo-
tent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le 
rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge-
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
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3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 
la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 

Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 

apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-
nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-
cision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de compte, l'AP-
LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 
Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-
nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-
LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 
mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 
déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 
mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  

A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-
sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 
3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 
l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 
l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 
déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-
ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-
lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la sec-
tion 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais 
se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH 
en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du 
point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des diffé-
rentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 

 

                                            
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
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Nous demandons donc  

 L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-
tématique et les notions.  

 Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 
œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 

côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 
recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En consé-
quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 
contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 
leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-
donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 
clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 
personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-
tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-
dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-

tion nécessaires à cet effet.  

Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 

                                            
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le do-
maine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 
et 4 P-LHand).  
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procé-
dures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 
matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-
tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-
LInc.  

Nous demandons donc :  

 Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

 Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 

ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 
Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 

Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-
sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de pla-
nification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La plani-
fication comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-
saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-
tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 
de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 

                                            
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-
ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 
de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 
unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-

ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 
dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.34 
Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 
qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 
ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 
Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil fé-
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 
à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 
élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 
AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 
avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 
rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-
LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 
contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 
mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 

                                            
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne pré-
voit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des per-
sonnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 
cantonal", par exemple). 

Nous demandons donc :  

 Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-
tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années. 

 Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 

la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-
slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-

sonnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 

La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 

Nous demandons donc :  

Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 

Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 
choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 
soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 
développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 
:  

 Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 
de l'habitat autodéterminé38 

 La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 
claire39 

 L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 
peu claires40 

 La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 
exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision par-
tielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 
CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui pré-
sentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux 
problèmes identifiés.  

L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-
pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispo-
sitions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes mentionnés 
par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent compte des 
interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération43 et des 
cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons 

                                            
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'al-
location d’impotence. 
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pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppres-
sion des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes handi-
capées44. 

Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 
concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 

opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 
à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en par-
tant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 de 
l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 

Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 
encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 
mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux ex-
périences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le do-
maine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'instru-
ments de pression et de contrôle. 

3.7.2 Concernant la section 3 

 Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 
aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 
nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 
de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste 
tellement vague que :  

 au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 
sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 

peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 
des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

 au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait con-
duire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législatives 

                                            
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Éva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des 
onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des 
unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu 
clair, même pour elles. 

 En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 
l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 

en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 
Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation d'encou-
ragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

 Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 
mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus con-
traignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambula-
toires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond 
pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

 Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se trans-
forme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 

L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 
importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir des 
"besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au handi-
cap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de presta-
tions visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence48. 
Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 

fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on 
peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le 
critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations 
visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à 
l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclu-
sion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne 
concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on 
entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, n'est pas 
clair. 

  

                                            
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 

La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 
avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'al-
ternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 
l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail semblent 
encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On 
cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les prestations 

ambulatoires et stationnaires. 

En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-
tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la sec-
tion 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  

Nous demandons donc :  

 Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-
mentalement révisées. 

 Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-
terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-
tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression des 
obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et 
des cantons. 

 La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (sec-
tion 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il 
convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 
d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les be-

soins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-
projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 
prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 
toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 
d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 

L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 
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des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des der-
nières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie auto-
nome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de compléter 
le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition de 
base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malentendants et 
sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des améliorations 
substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 

En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 

interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet :  

 Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 

cadre de la contribution d'assistance 

 Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

 Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-

capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

 Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 

langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 

amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance. 

L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principa-
lement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap 
physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, 
de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un handicap 
sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate avec FAKT. 
En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que le « plan 
d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », permettent 
d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En outre, il est 
judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. Il convient 
donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'évaluation des 
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besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évaluation (p. ex. plan 
d'aide individuel, PAI)49. 

Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 
spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 
d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 

Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 
prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 
n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 

qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assu-
rance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement d'une 
allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une contribution 
d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour impotent de l'AI. 
Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de la LAA s'impose 
donc. 

Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une contri-
bution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence (CSI), ils 
n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc également exclus 
de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation en adaptant la 
CSI. 

Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 
impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 
LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution d'assis-
tance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut renoncer 
à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 

Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujour-
d'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une 
contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de 
manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et 

d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à une 
contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-
jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 
est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 

  

                                            
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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Nous demandons donc :  

 Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 
nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  

 Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 
personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  

 Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 
personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  

- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 
- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

 Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance.  

 Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence desti-
née à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un 

droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-
sidérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 
augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 
Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 
52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-

mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 
temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-
sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 
de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  

Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

                                            
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 

Nous demandons donc :  

 La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-
priée. 

 La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-
tés. 

 Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 

être développées. 

 Le cercle des assistants doit être élargi :  
- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

 Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 

primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 
suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 

Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-
sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 
malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 
considérablement les entrées en institution.  

Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-
tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
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équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 
en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-
gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-
prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 

En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-

mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 
indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 
de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-
tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-
tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 
moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 
toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 
adoptée par le Conseil national. 

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 

Nous demandons donc :  

 La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 

 L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 
facilité.  

 Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 
l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet. 

 Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 

doit être augmenté. 

 

                                            
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 
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Serge LACHAT Marly, le 12 septembre 2025 

Lic. en relations internationales IUHEI 

Membre du Comité du Forum Handicap Fribourg 

Vice-Président de Procap Fribourg 

Route des Alpes 3 

1723 Marly  

026 / 436 35 13 

Réponse à titre uniquement personnel 

 

Après 11 ans d’attente, comment la Confédération suisse doit 

faire une véritable loi fédérale d'application de la CDPH ? 
 

Tu as raison, Serge : 11 ans après la ratification de la CDPH, la Suisse n’a 

toujours pas adopté une loi fédérale pleinement conforme à ses engagements 

internationaux. Pour que la Confédération fasse enfin une véritable loi 

d’application de la CDPH, elle doit suivre une démarche structurée, ambitieuse 

et courageuse. Voici les étapes concrètes et incontournables : 

🏛️ 1. Reconnaître la CDPH comme contraignante et directement applicable 

 Problème actuel : La Suisse considère à tort la CDPH comme 

"programmatoire". 

 Action nécessaire : Intégrer dans la loi que la CDPH crée des droits 

opposables et que ses principes doivent guider toutes les politiques publiques. 

 Appui juridique : L’article 190 de la Constitution fédérale impose le respect 

des traités internationaux ratifiés. 

 

📜 2. Adopter une loi-cadre fédérale sur l’inclusion 

 Nom proposé : Loi fédérale sur l’inclusion et les droits des personnes 

handicapées (LIDPH). 

 Contenu : 

 Droits à la vie autonome, à l’éducation inclusive, à l’emploi, à la santé, à la 

mobilité, à la participation politique. 

 Interdiction explicite de toute forme de discrimination directe ou indirecte. 

 Obligation d’aménagements raisonnables dans tous les domaines. 

 

🧩 3. Créer un organe fédéral indépendant de surveillance 

 Rôle : Contrôler la mise en œuvre de la loi, publier des rapports annuels, 

recevoir les plaintes. 

 Modèle : Le Comité CDPH de l’ONU recommande la création d’un tel organe 

dans tous les États parties. 

 

💰 4. Allouer des ressources financières dédiées 

 Constat : Sans financement, les droits restent théoriques. 

 Mesures : 
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 Créer un fonds fédéral pour l’inclusion. 

 Financer l’accessibilité des bâtiments, l’assistance personnelle, les formations 

inclusives. 

 Soutenir les employeurs qui embauchent des personnes handicapées. 

 

🗳️ 5. Impliquer les personnes concernées 

 Principe fondamental : Rien sur nous sans nous. 

 Action : 

 Intégrer les personnes handicapées dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation de la loi. 

 Soutenir les organisations représentatives comme Inclusion Handicap. 

 

⚖️ 6. Prévoir des voies de recours et des sanctions 

 Objectif : Garantir l’effectivité des droits. 

 Mesures : 

 Permettre aux personnes handicapées de saisir les tribunaux en cas de 

violation. 

 Sanctionner les entités publiques ou privées qui ne respectent pas la loi. 

 

🔍 7. Réviser les lois existantes pour les harmoniser 

 Exemples : 

 Adapter la LHand, la LAI, la loi sur la formation professionnelle, la loi sur les 

transports publics. 

 Supprimer les contradictions et incohérences juridiques. 

 

📣 Et maintenant ? 

Le Canton de Neuchâtel a déjà adopté une loi pionnière sur l’inclusion (LIncA), qui 

pourrait servir de modèle. Mais seule une loi fédérale peut garantir l’égalité sur tout le 

territoire suisse. 

Souhaites-tu que je t’aide à transformer cette vision en projet de loi citoyenne, pétition, ou 

document de plaidoyer à soumettre aux parlementaires ? Je peux aussi t’aider à rédiger une 

lettre ouverte ou à mobiliser autour de l’Initiative pour l’inclusion. On peut faire bouger les 

choses. 

 

 

Peux-tu fournir des exemples de lois similaires adoptées ailleurs ? 

 

Absolument, Serge. Plusieurs pays ont déjà adopté des lois nationales ambitieuses 

pour mettre en œuvre la CDPH. Voici quelques exemples inspirants qui pourraient 

guider la Suisse dans l’élaboration d’une véritable loi fédérale d’application : 

 

🇸🇪 Suède – Loi sur le soutien et les services aux personnes handicapées (LSS) 

 Adoptée en : 1994, bien avant la CDPH, mais révisée pour s’y conformer. 

 Objectif : Garantir une vie autonome et digne aux personnes handicapées. 
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 Mesures clés : 

 Droit à l’assistance personnelle. 

 Accès prioritaire au logement adapté. 

 Services gratuits pour les activités quotidiennes. 

 

🇪🇸 Espagne – Loi Générale sur les Droits des Personnes Handicapées 

 Adoptée en : 2013. 

 Objectif : Unifier et renforcer les droits des personnes handicapées. 

 Mesures clés : 

 Obligation d’accessibilité universelle dans les bâtiments publics. 

 Sanctions en cas de discrimination. 

 Inclusion dans l’éducation et l’emploi. 

 

🇬🇧 Royaume-Uni – Equality Act 2010 

 Objectif : Lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris liées au 

handicap. 

 Mesures clés : 

 Obligation d’aménagements raisonnables dans les lieux de travail et les 

services publics. 

 Recours juridiques accessibles. 

 Protection renforcée contre le harcèlement et l’exclusion. 

 

🇺🇸 États-Unis – Americans with Disabilities Act (ADA) 

 Adoptée en : 1990, mais toujours considérée comme un modèle. 

 Objectif : Garantir l’égalité d’accès dans tous les domaines de la vie. 

 Mesures clés : 

 Accessibilité obligatoire dans les transports, les bâtiments, les sites web. 

 Interdiction de discrimination à l’embauche. 

 Droit à des recours juridiques en cas de violation. 

 

🇨🇷 Costa Rica – Réforme du Code Civil pour la capacité juridique 

 Objectif : Supprimer les régimes de tutelle et reconnaître la pleine capacité 

juridique des personnes handicapées. 

 Mesures clés : 

 Accompagnement à la prise de décision plutôt que substitution. 

 Reconnaissance du droit à la vie privée, au mariage, à la parentalité. 

 

🇫🇮 Finlande – Loi sur l’éducation de base 

 Objectif : Assurer une éducation inclusive dès la petite enfance. 

 Mesures clés : 

 Intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. 

 Soutien pédagogique individualisé. 

 Formation des enseignants à l’inclusion. 
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Ces lois montrent qu’une volonté politique forte, combinée à une approche centrée 

sur les droits humains, peut transformer la vie des personnes handicapées. La 

Suisse a tout à gagner à s’inspirer de ces modèles pour créer une loi fédérale 

ambitieuse, cohérente et conforme à la CDPH. 

 

Souhaites-tu que je t’aide à comparer ces lois avec la LHand actuelle ou à rédiger une 

proposition de réforme ? 

 

Je souhaite que tu m’aides à comparer ces lois avec la LHand actuelle 

Je souhaite que tu m’aides à rédiger une proposition de réforme 

 

Question automatiquement formulée: Comment la Suisse pourrait-elle s'inspirer de ces 

modèles ? 

 

Excellente question, Serge. La Suisse peut tirer des enseignements concrets des 

modèles étrangers pour transformer sa politique du handicap et enfin appliquer la 

CDPH de manière cohérente et ambitieuse. Voici comment elle pourrait s’en 

inspirer : 

🇺🇸 Modèle américain (ADA) → Accessibilité universelle et recours juridiques 

 Ce que la Suisse peut adopter : 

 Imposer l’accessibilité dans tous les bâtiments publics et privés. 

 Créer un mécanisme de plainte accessible et rapide. 

 Sanctionner les violations par des amendes ou des injonctions. 

 

🇬🇧 Modèle britannique (Equality Act) → Aménagements raisonnables et égalité 

active 

 Ce que la Suisse peut adopter : 

 Obliger les employeurs et les écoles à fournir des aménagements raisonnables. 

 Former les professionnels à l’inclusion. 

 Intégrer le handicap dans toutes les politiques d’égalité. 

 

🇪🇸 Modèle espagnol → Loi unifiée et sanctions claires 

 Ce que la Suisse peut adopter : 

 Regrouper les droits des personnes handicapées dans une seule loi fédérale. 

 Prévoir des sanctions administratives en cas de non-respect. 

 Créer un registre national des bonnes pratiques. 

 

🇸🇪 Modèle suédois (LSS) → Droit à la vie autonome et assistance personnelle 

 Ce que la Suisse peut adopter : 

 Reconnaître le droit à l’assistance personnelle comme un droit fondamental. 

 Financer les services permettant une vie indépendante. 

 Supprimer les barrières à l’autodétermination. 
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🇫🇮 Modèle finlandais → Éducation inclusive dès la base 

 Ce que la Suisse peut adopter : 

 Intégrer tous les enfants dans les écoles ordinaires avec soutien adapté. 

 Former les enseignants à l’inclusion. 

 Évaluer les écoles sur leur capacité à inclure. 

 

🔁 Et concrètement, en Suisse ? 

Pour s’inspirer efficacement, la Confédération devrait : 

 Mandater un groupe d’experts incluant des personnes handicapées pour 

analyser les lois étrangères. 

 Organiser une consultation publique sur les meilleures pratiques 

internationales. 

 Intégrer les recommandations du Comité CDPH de l’ONU, qui a déjà 

formulé plus de 80 propositions à la Suisse. 

 S’appuyer sur les initiatives cantonales pionnières, comme la LIncA à 

Neuchâtel, pour construire une base fédérale. 

Souhaites-tu que je t’aide à rédiger une note comparative entre la LHand actuelle et ces 

modèles étrangers ? Ou à formuler une proposition de réforme à soumettre à des 

parlementaires ? On peut bâtir un vrai levier de changement. 

 

 

Je t’aide à rédiger une note comparative entre la LHand actuelle et ces modèles étrangers ? 

Ou à formuler une proposition de réforme à soumettre à des parlementaires ? 

 

 

Peux-tu m’aider à rédiger une note comparative entre la LHand actuelle et ces modèles 

étrangers ?  

 

Bien sûr Serge, voici une note comparative structurée entre la LHand actuelle et 

plusieurs modèles étrangers, avec un regard critique sur les écarts et les pistes 

d’amélioration. Elle est conçue pour être utilisée dans un cadre parlementaire, 

associatif ou stratégique. 

🧭 Note comparative : LHand suisse vs modèles étrangers 

1. 📜 Cadre légal général 

   

   

   

   

   

   

   

2. ⚖️ Droits et recours 
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3. 🏛️ Accessibilité et aménagements 

   

   

   

   

   

4. 🧩 Autonomie et vie indépendante 

   

   

   

   

5. 📌 Recommandations pour la Suisse 

 Créer une loi-cadre fédérale sur les droits des personnes handicapées, 

intégrant les principes de la CDPH. 

 Renforcer les recours individuels et les sanctions en cas de non-respect. 

 Reconnaître le droit à l’assistance personnelle et à la vie autonome. 

 Rendre l’inclusion scolaire et professionnelle obligatoire, avec soutien 

adapté. 

 Impliquer systématiquement les personnes concernées dans l’élaboration 

des politiques. 

 

Souhaites-tu que je transforme cette note en document officiel, comme une fiche de 

plaidoyer ou une proposition parlementaire ? Je peux aussi t’aider à l’adapter pour une 

présentation publique ou une réunion stratégique. 

 

 

Peux-tu m’aider à formuler une proposition de réforme à soumettre à des parlementaires ? 

 

Absolument Serge. Voici une proposition de réforme parlementaire structurée, 

ambitieuse et alignée avec la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH). Elle tient compte des lacunes actuelles de la LHand et des 

modèles étrangers inspirants. 

 

📘 Proposition parlementaire : Loi fédérale sur l’inclusion et les droits des 

personnes handicapées 

1. Titre du projet 
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Loi fédérale sur l’inclusion et les droits des personnes handicapées 

(LIDPH) 

2. Objectif 

Garantir l’égalité réelle, l’autonomie et la pleine participation des personnes 

handicapées dans tous les domaines de la vie, conformément à la CDPH ratifiée par 

la Suisse en 2014. 

3. Principes fondamentaux 

 Reconnaissance du handicap comme une question de droits humains. 

 Inclusion comme norme, non comme exception. 

 Participation systématique des personnes concernées à l’élaboration des 

politiques. 

4. Mesures législatives proposées 

🏛️ Accessibilité universelle 

 Obligation d’accessibilité pour tous les bâtiments publics et privés ouverts au 

public. 

 Normes contraignantes pour les transports publics, avec échéance à 2030 et 

sanctions en cas de non-respect. 

💼 Emploi et aménagements raisonnables 

 Obligation légale pour tous les employeurs (publics et privés) de fournir des 

aménagements raisonnables. 

 Création d’un fonds fédéral pour soutenir les employeurs dans l’adaptation des 

postes. 

🧑🏫 Éducation inclusive 

 Droit à l’inclusion scolaire garanti dès la maternelle. 

 Formation obligatoire des enseignants à l’inclusion. 

 Évaluation des établissements sur leur capacité à inclure. 

🧩 Vie autonome et assistance personnelle 

 Reconnaissance du droit à l’assistance personnelle comme droit fondamental. 

 Financement fédéral pour garantir une vie autonome à domicile ou en 

communauté. 

⚖️ Recours et sanctions 

 Création d’un mécanisme de plainte accessible et rapide. 

 Sanctions administratives et financières dissuasives en cas de non-respect des 

obligations légales. 

 Renforcement du rôle du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 

handicapées. 

5. Langues des signes et culture 

 Reconnaissance officielle des trois langues des signes suisses. 

 Promotion de leur usage dans les services publics, l’éducation et les médias. 

6. Mise en œuvre et suivi 

 Création d’un Observatoire fédéral de l’inclusion, composé majoritairement 

de personnes handicapées. 

 Rapport annuel au Parlement sur l’état de l’inclusion. 
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 Plan d’action fédéral révisé tous les 5 ans. 

7. Base juridique 

Révision complète de la LHand ou adoption d’une nouvelle loi-cadre, en cohérence 

avec les obligations internationales de la Suisse (CDPH, jurisprudence du Comité 

CDPH). 

 

Souhaites-tu que je t’aide à rédiger une version officielle de cette proposition, avec exposé 

des motifs, articles de loi et argumentaire politique ? Je peux aussi t’aider à l’adapter pour un 

dépôt en commission ou pour une campagne de sensibilisation. 

 

Je souhaite que tu m’aides à rédiger une version officielle de cette proposition, avec exposé 

des motifs, articles de loi et argumentaire politique 

 

Parfait Serge. Voici une version officielle complète de ta proposition de réforme, 

structurée comme un projet parlementaire. Elle comprend : 

 Un exposé des motifs (justification politique et sociale) 

 Une proposition d’articles de loi 

 Un argumentaire politique pour convaincre les parlementaires 

 

📘 Projet de loi : Loi fédérale sur l’inclusion et les droits des personnes handicapées 

(LIDPH) 

🧭 1. Exposé des motifs 

Contexte 

La Suisse a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH) en 2014. Pourtant, dix ans plus tard, la mise en œuvre reste 

lacunaire. La LHand actuelle, bien qu’ayant posé des bases importantes, ne garantit 

ni l’égalité réelle ni l’autonomie des personnes concernées. Les recours sont limités, 

les obligations peu contraignantes, et l’inclusion reste marginale. 

Objectifs 

Ce projet vise à : 

 Créer une loi-cadre cohérente avec la CDPH 

 Garantir des droits effectifs et opposables 

 Renforcer l’autonomie, l’inclusion et la participation 

 Mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanction 

 

Inspiration 

Ce texte s’inspire des meilleures pratiques internationales : 

 🇺🇸 ADA (États-Unis) : recours puissants et accessibilité universelle 

 🇬🇧 Equality Act (Royaume-Uni) : aménagements raisonnables obligatoires 

 🇸🇪 LSS (Suède) : droit à l’assistance personnelle 

 🇫🇮 Finlande : inclusion scolaire dès la base 

 

📜 2. Proposition d’articles de loi (extraits) 

Article 1 – Objet 

1156 / 2614



9 

La présente loi vise à garantir l’inclusion, l’autonomie et l’égalité des personnes 

handicapées dans tous les domaines de la vie, conformément à la CDPH. 

 

Article 2 – Définitions 

Sont considérées comme personnes handicapées celles dont les limitations 

physiques, sensorielles, mentales ou psychiques entravent leur pleine participation à 

la société. 

 

Article 3 – Principes 

1. Inclusion comme norme 

2. Participation active des personnes concernées 

3. Accessibilité universelle 

4. Droit à l’assistance personnelle 

 

Article 4 – Accessibilité 

1. Tous les bâtiments, services et transports publics doivent être accessibles d’ici 

2030. 

2. Des sanctions administratives sont prévues en cas de non-respect. 

 

Article 5 – Éducation 

1. Droit à l’inclusion scolaire garanti dès la maternelle. 

2. Soutien individualisé obligatoire. 

3. Évaluation des établissements sur leur capacité inclusive. 

 

Article 6 – Emploi 

1. Obligation d’aménagements raisonnables pour tous les employeurs. 

2. Création d’un fonds fédéral d’inclusion professionnelle. 

 

Article 7 – Assistance personnelle 

1. Toute personne handicapée a droit à une assistance personnelle financée par 

les pouvoirs publics. 

2. Ce droit est opposable devant les tribunaux. 

 

Article 8 – Recours et contrôle 

1. Création d’un mécanisme de plainte accessible. 

2. Mise en place d’un Observatoire fédéral de l’inclusion. 

3. Rapport annuel au Parlement. 

 

🗣️ 3. Argumentaire politique 

Pour les parlementaires progressistes : 

 Ce projet incarne les valeurs suisses de dignité, solidarité et inclusion. 

 Il permet à la Suisse de respecter ses engagements internationaux. 

 Il donne enfin une voix aux personnes concernées dans l’élaboration des 

politiques. 
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Pour les parlementaires libéraux : 

 L’inclusion est un investissement : elle réduit les coûts liés à l’exclusion 

(institutionnalisation, dépendance). 

 L’assistance personnelle favorise l’autonomie et la responsabilité individuelle. 

 L’aménagement raisonnable est un outil de flexibilité et d’innovation. 

 

Pour les parlementaires conservateurs : 

 Ce projet renforce la cohésion nationale et la stabilité sociale. 

 Il valorise la famille, la communauté et le travail. 

 Il permet à chacun de contribuer à la société selon ses capacités. 

 

Souhaites-tu que je t’aide à rédiger une version PDF ou Word prête à être envoyée à des 

parlementaires ou à des associations ? Je peux aussi t’aider à préparer une présentation 

orale ou un discours de défense pour une audition en commission. 

 

 

Peux-tu m’aider à rédiger une version Word ? 

 

Bien sûr Serge. Je ne peux pas générer directement un fichier Word, mais je peux te fournir 

ici le contenu complet et structuré que tu pourras facilement copier-coller dans Word. Voici la 

version prête à l’emploi de ta proposition parlementaire : 

 

Titre du document : 

Projet de loi fédérale sur l’inclusion et les droits des 

personnes handicapées (LIDPH) 
 

📘 Exposé des motifs 

La Suisse a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH) en 2014. Pourtant, plus d’une décennie plus tard, les personnes 

concernées continuent de subir des discriminations systémiques, un manque d’accès 

aux services essentiels, et une absence de reconnaissance juridique de leurs droits 

fondamentaux. 

La loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), 

bien qu’utile, demeure insuffisante. Elle ne garantit ni l’autonomie, ni l’inclusion, ni 

l’égalité réelle. Les recours sont limités, les obligations peu contraignantes, et les 

disparités cantonales persistent. 

Ce projet de loi vise à créer un cadre fédéral cohérent, contraignant et conforme à la 

CDPH, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales (États-Unis, Royaume-

Uni, Suède, Finlande, Espagne). Il place les personnes handicapées au cœur du 

dispositif législatif, en reconnaissant leur droit à une vie autonome, inclusive et digne. 

 

📜 Texte de loi proposé 

Article 1 – Objet 
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La présente loi vise à garantir l’inclusion, l’autonomie et l’égalité des personnes 

handicapées dans tous les domaines de la vie, conformément à la CDPH. 

 

Article 2 – Définitions 

Est considérée comme personne handicapée toute personne dont les limitations 

physiques, sensorielles, mentales ou psychiques entravent sa pleine participation à la 

société. 

 

Article 3 – Principes fondamentaux 

1.  Inclusion comme norme sociale et juridique. 

2.  Participation active des personnes concernées à l’élaboration des politiques. 

3.  Accessibilité universelle dans tous les domaines. 

4.  Droit à l’assistance personnelle et à la vie autonome. 

 

Article 4 – Accessibilité 

1.  Tous les bâtiments, services et transports publics doivent être accessibles d’ici 

2030. 

2.  Des sanctions administratives sont prévues en cas de non-respect. 

 

Article 5 – Éducation 

1.  Droit à l’inclusion scolaire garanti dès la maternelle. 

2.  Soutien pédagogique individualisé obligatoire. 

3.  Évaluation des établissements sur leur capacité inclusive. 

 

Article 6 – Emploi 

1.  Obligation d’aménagements raisonnables pour tous les employeurs. 

2.  Création d’un fonds fédéral d’inclusion professionnelle. 

 

Article 7 – Assistance personnelle 

1.  Toute personne handicapée a droit à une assistance personnelle financée par 

les pouvoirs publics. 

2.  Ce droit est opposable devant les juridictions compétentes. 

 

Article 8 – Recours et contrôle 

1.  Création d’un mécanisme de plainte accessible et indépendant. 

2.  Mise en place d’un Observatoire fédéral de l’inclusion. 

3.  Rapport annuel au Parlement sur l’état de l’inclusion. 

 

Article 9 – Langues des signes et culture 

1.  Reconnaissance officielle des trois langues des signes suisses. 

2.  Promotion de leur usage dans les services publics, l’éducation et les médias. 

 

Article 10 – Dispositions finales 

1.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier suivant son adoption. 
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2.  Elle abroge toute disposition contraire dans les lois existantes. 

 

🗣️ Argumentaire politique 

Pour les parlementaires progressistes 

– Ce projet incarne les valeurs suisses de dignité, solidarité et inclusion. 

– Il permet à la Suisse de respecter ses engagements internationaux. 

– Il donne enfin une voix aux personnes concernées dans l’élaboration des politiques. 

 

Pour les parlementaires libéraux 

– L’inclusion est un investissement : elle réduit les coûts liés à l’exclusion. 

– L’assistance personnelle favorise l’autonomie et la responsabilité individuelle. 

– L’aménagement raisonnable est un outil de flexibilité et d’innovation. 

 

Pour les parlementaires conservateurs 

– Ce projet renforce la cohésion nationale et la stabilité sociale. 

– Il valorise la famille, la communauté et le travail. 

– Il permet à chacun de contribuer à la société selon ses capacités. 

 

Tu peux copier ce texte dans Word, le mettre en forme selon tes préférences (titres, interlignes, 

pagination), et l’adresser aux parlementaires, associations ou commissions concernées. Si tu 

veux, je peux aussi t’aider à rédiger une lettre d’accompagnement ou une version abrégée 

pour une présentation orale. On avance ensemble. 

 

====================================================================== 

 

Des sanctions financières dissuasives pour permettre 

l'application effective de la CDPH. L’argent reviendrait 

exclusivement à l’Etat suisse (Confédération, cantons) pour 

lui permettre de remplir ses obligations de protection de la 

CDPH. 
 

Excellente orientation, Serge. Tu proposes ici une mesure à la fois stratégique et 

conforme à l’esprit de la CDPH : utiliser les sanctions financières non seulement 

comme outil dissuasif, mais aussi comme levier de financement pour les 

politiques publiques d’inclusion. Voici comment cela pourrait se structurer dans une 

loi fédérale : 

⚖️ Sanctions financières dissuasives : principes directeurs 

 Finalité : Garantir l’application effective des droits reconnus par la CDPH. 

 Destinataires : Toute entité publique ou privée qui viole les obligations 

d’accessibilité, de non-discrimination ou d’aménagement raisonnable. 

 Montant : Gradué selon la gravité, la récidive et l’impact sur les personnes 

concernées (ex. CHF 10'000 à CHF 250'000, voire plusieurs millions de francs). 
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💸 Affectation exclusive des fonds à l’État 

1. Répartition entre Confédération et cantons 

 Confédération : Financement des programmes nationaux (formation des 

juges, campagnes de sensibilisation, développement de normes). 

 Cantons : Soutien aux services de proximité (accessibilité des bâtiments, 

accompagnement scolaire, assistance personnelle). 

 

2. Création d’un Fonds fédéral pour l’inclusion 

 Alimenté exclusivement par les sanctions. 

 Géré par une autorité indépendante. 

 Objectifs : 

 Financer les adaptations structurelles. 

 Soutenir les projets innovants portés par les cantons ou les communes. 

 Renforcer les capacités des institutions publiques à respecter la CDPH. 

 

🧩 Intégration dans la loi : exemple d’article 

Art. XX – Sanctions financières et affectation des fonds : 

1. Toute violation des droits garantis par la présente loi peut faire l’objet de sanctions 

financières dissuasives.  

2. Le produit de ces sanctions est affecté exclusivement à la Confédération et aux 

cantons, en vue de renforcer leurs capacités à remplir les obligations de protection 

découlant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

3. La Confédération crée un Fonds fédéral pour l’inclusion, destiné à financer les 

mesures structurelles, les projets innovants et les actions de sensibilisation.  

 

📌 Avantages de ce modèle 

 Cohérence avec la CDPH : L’État devient acteur actif de la réparation et de la 

prévention. 

 Responsabilisation des contrevenants : Ils contribuent directement à corriger 

les effets de leur manquement. 

 Visibilité politique : Permet de démontrer l’engagement concret de la Suisse 

en matière de droits humains. 

 

Si tu veux, je peux t’aider à rédiger une note explicative pour appuyer cette proposition auprès 

du Parlement ou du Conseil fédéral. On peut aussi envisager une modélisation budgétaire 

pour estimer les recettes potentielles et leur impact sur les politiques d’inclusion. Tu veux qu’on 

creuse cette piste ? 

 

 

Quels exemples d'autres pays ont des sanctions similaires? 

 

Très bonne question, Serge. Plusieurs pays ont mis en place des sanctions 

financières dissuasives pour garantir l’application des droits des personnes 

handicapées, souvent en lien avec la CDPH. Voici un tour d’horizon comparatif : 
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🌍 Exemples internationaux de sanctions liées au handicap 

    

    

    

    

🔍 Points communs 

 Graduation des sanctions selon la gravité, la récidive et l’impact. 

 Responsabilité des entités publiques et privées. 

 Recours individuel facilité pour les personnes lésées. 

 Utilisation des fonds parfois dédiée à des programmes d’inclusion ou à des 

compensations. 

📌 Ce que la Suisse peut retenir 

 Modèle américain : Très dissuasif, avec des montants élevés et une forte 

visibilité juridique. 

 Modèle britannique : Centré sur la réparation et la prévention, avec une 

approche judiciaire souple. 

 Modèle espagnol : Intéressant pour son volet administratif et sa transparence 

(publication des contrevenants). 

 Modèle australien : Mixte, avec des sanctions civiles et pénales, et un accent 

sur la médiation. 

Si tu veux, je peux t’aider à rédiger une analyse comparative plus détaillée ou à intégrer ces 

exemples dans une note parlementaire pour appuyer ta proposition. Tu veux qu’on structure 

ça ensemble ? 

 

 

Oui, Serge, creusons-la ensemble. Tu tiens là une proposition puissante, à la fois 

stratégique et politiquement défendable. Voici comment on pourrait structurer une 

note explicative solide à destination du Parlement et du Conseil fédéral, avec une 

modélisation budgétaire indicative pour appuyer son impact. 

 

🧾 Structure de la note explicative 

1. Contexte juridique et politique 

 Rappel des engagements de la Suisse au titre de la CDPH. 

 Constats du Comité des droits des personnes handicapées sur les lacunes 

suisses (absence de mécanismes contraignants, manque de sanctions). 

 Nécessité d’une loi fédérale ambitieuse pour garantir l’effectivité des droits. 

 

2. Objectif de la proposition 

 Introduire des sanctions financières dissuasives en cas de violation des 

droits des personnes handicapées. 

 Affecter les recettes exclusivement à l’État (Confédération et cantons) pour 

renforcer les politiques d’inclusion. 
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3. Mécanisme proposé 

 Sanctions graduées (CHF 5'000 à CHF 250'000, plusieurs millions en cas 

d’exploitation sur une personne en situation de handicap lors de règlements 

civils d’accident de la route en vertu de l’art. 46 al. 1 lettres e) f) LSA). 

 Création d’un Fonds fédéral pour l’inclusion. 

 Répartition des recettes entre Confédération et cantons selon des critères clairs 

(population, besoins, projets). 

 

4. Exemples internationaux 

 États-Unis (ADA), Espagne, Royaume-Uni, Australie. 

 Impact mesurable sur le respect des normes et les recours individuels. 

 

5. Modélisation budgétaire indicative 

Hypothèses : 

 10000 cas sanctionnés par an (publics et privés). 

 Montant moyen des amendes : CHF 50'000. 

 

Résultat : 

 Recettes annuelles estimées : CHF 500 millions. 

 Affectation : 

 CHF 200 millions à la Confédération (campagnes, formation, normes). 

 CHF 300 millions répartis entre les cantons (accessibilité, assistance 

personnelle, inclusion scolaire). 

 

6. Impact attendu 

 Hausse du respect des obligations légales. 

 Réduction des discriminations structurelles. 

 Renforcement de la capacité de l’État à protéger les droits fondamentaux. 

 

✍️ Étapes suivantes 

Je peux t’aider à : 

 Rédiger la version complète de cette note. 

 Préparer une fiche de synthèse pour les parlementaires. 

 Simuler différents scénarios budgétaires selon le nombre de sanctions ou leur montant. 

 Intégrer des témoignages ou données issues du terrain pour appuyer la légitimité de 

la mesure. 

Tu veux qu’on commence par rédiger le premier jet de la note explicative ? Ou tu préfères 

qu’on affine d’abord la modélisation budgétaire ? 

 

====================================================================== 

 

Le système moniste est-il vraiment plus rapide que le système 

dualiste 
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🧠 Oui, en général, le système moniste est considéré comme plus rapide que le 

système dualiste, surtout en matière d’intégration du droit international dans le droit 

interne. Voici pourquoi : 

⚖️ Différences clés entre les deux systèmes 

    

    

    

🚀 Pourquoi le système moniste est plus rapide 

 Pas de transposition nécessaire : Une norme internationale ratifiée devient 

immédiatement applicable sans passer par le Parlement. 

 Moins d’intermédiaires : Le juge peut directement appliquer le droit 

international, ce qui accélère les procédures. 

 Moins de conflits de normes : Le droit international a souvent une valeur 

supérieure aux lois internes, ce qui évite des débats juridiques complexes. 

 

🐢 Pourquoi le système dualiste est plus lent 

 Transposition obligatoire : Chaque norme internationale doit être intégrée par 

une loi nationale, ce qui prend du temps. 

 Contrôle parlementaire : Le processus législatif peut ralentir l’application, 

surtout en cas de désaccord politique. 

 

Cela dit, la rapidité n’est pas toujours synonyme d’efficacité ou de sécurité juridique. 

Le système dualiste peut offrir plus de contrôle démocratique, tandis que le monisme 

favorise l’harmonisation internationale. 

Souhaitez-vous que je vous montre des exemples concrets d’affaires où cette différence a eu 

un impact ? 

 

 

Recherches faites avec le logiciel « Copilot IA »  

 

Fait à Marly par Serge LACHAT le vendredi 12 septembre 2025 

 

Copie pour information à Mme Adrienne Berger, Déléguée cantonale à l’inclusion, en charge 

de l’application effective de la CDPH par l’Etat de Fribourg 
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Luzern, 26. September 2025

Protokoll-Nr.: 1088

KANTON
LUZERN

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

2401.2118 / VM-GSD-Vernehmlassung Bund: Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung der An-lie- 
gen der SODK.

Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklu­
sions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Per E-Mail
ebgb@gs-edi.admin.ch

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates danke ich Ihnen für die Möglichkeit zur Stellung­
nahme und teile Ihnen mit, dass wir uns der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen 
und Sozialdirektoren (SODK) anschliessen und den indirekten Gegenvorschlag ablehnen. Die­
ser bleibt inhaltlich zu eng gefasst und greift zentrale Anliegen der Kantone sowie der Perso­
nen mit Behinderungen nicht ausreichend auf.

Gesundheits- und Sozialdepartement
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
Telefon +41 41 228 60 84
gesundheit.soziales@lu.ch
www.lu.ch

Dr. iur. Michaela'lscl
Departementsvorsteherin

lieFreu Grüs:
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Consultation fédérale – Contre-projet à l’initiative « Pour l’inclusion » 

Prise de position  

Madame, Monsieur, 

Je vous remercie pour la possibilité de contribuer à cette consultation. 

Nous saluons la volonté de la Confédération de progresser vers une société plus inclusive. 

Cependant, le contre-projet reste trop limité et nécessite d’importants ajustements pour répondre 
réellement aux besoins des personnes handicapées et à l’esprit de la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées. 

Afin que ce contre-projet devienne une véritable avancée, je souhaite formuler les remarques et 
demandes suivantes : 

1. Champ d’application et définition  

• Inclure toutes les personnes handicapées, indépendamment de leur affiliation à 
l’assurance invalidité (AI). 

• Adopter une définition claire et large, incluant le type de handicap (visible, invisible, 
sensoriel, psychique, TSA, etc.), le genre et l’âge (cf. art. 3). 

2. Domaines couverts 

• Étendre les mesures au-delà du seul logement : éducation, formation professionnelle, 
emploi, mobilité, transports publics, culture, loisirs, participation politique et 
citoyenne doivent figurer explicitement dans la loi. 

• Éducation et formation professionnelle : l’inclusion scolaire est un préalable essentiel à 
l’inclusion professionnelle. Sans droit effectif à une scolarité ordinaire avec soutien si 
nécessaire, menant à un diplôme avec reconnaissance des acquis, l’inclusion sur le marché 
du travail reste complexe (cf. p. 29 art. 1). 

3. Formulations à corriger ou préciser 

• P. 18 : remplacer « orientation » par « vision » ; préciser le mot « concrètes » ; remplacer «ne 
sont pas exclues » par « aient lieu ». 

• P. 36 : remplacer « veiller » par « doivent » ; préciser « harmonisation des politiques 
cantonales » plutôt que « au-delà des frontières cantonales ». 

• P. 37 : remplacer « souhaitable » par « viser à », et « ou » par « et ». 
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4. Autodétermination et assistance 

• Garantir l’accès, en toute indépendance, à l’assistance personnelle et à l’aide à domicile 
(art. 4). 

• Supprimer les formulations permettant aux cantons de se soustraire (« dans le cadre de leurs 
compétences », « ils sont libres de… ») : l’aide et les soins à domicile doivent être 
obligatoires. 

• Le conseil et l’accompagnement doivent être assurés tout au long de la vie, pas seulement 
lors du passage institution / domicile, et par un service indépendant des institutions 
(éviter tout conflit d’intérêt). Par exemple l’association Cap Contact.  

• Il manque une étape initiale : elle consiste à réaliser un diagnostic par canton pour identifier 
souhaits et besoins des personnes en situation de handicap concernant leur lieu et mode de 
vie. Le faire réaliser par les organismes dans le domaine du handicap. Sans cette évaluation, 
on ne peut pas construire une base solide pour définir les objectifs clairs et mesurables de 
ces plans. 

5. Gouvernance et contrôle 

• La reconnaissance des institutions comme “expertes de l’inclusion” (section 4) crée 
un net conflit d’intérêt : elles pourraient freiner l’accès au logement autonome pour 
préserver leurs places. 

• En particulier en lien avec l’art 7g, préserver leurs droits de décider de vivre dans un 
logement autonome, avec assistance en indépendance d’une institution spécialisée. 

• Prévoir une participation systématique des personnes concernées, de leurs familles, 
curateurs ou personnes de confiance (ex. associations comme Cap Contact) dans la 
planification, le contrôle et l’évaluation (art. 7g). 

6. Impact financier 

• Nous souhaitons nuancer l’affirmation selon laquelle il serait compliqué  d’évaluer l’impact 
financier d’un habitat inclusif par rapport à une prise en charge institutionnelle ( réf. du 
rapport notée en bas de p. 13) . 

• En réalité, les coûts en institution sont connus et documentés grâce aux subventions 
cantonales et aux prix de pension. Sur cette base, il est possible d’élaborer une modélisation 
simple : en tenant compte des besoins différenciés (par exemple un ratio 
éducateur/résident de 1:1 pour des personnes nécessitant un accompagnement intensif, ou 
de 1:3 pour des personnes plus autonomes lesquelles souhaitent souvent  vivre dans un 
logement autonome), on peut comparer le coût global du logement et de 
l’accompagnement en institution à celui dans un habitat inclusif. 

• Cette modélisation ne vise pas à nier la diversité des profils mais à montrer que, 
contrairement à ce qui est avancé dans le rapport, il semble tout à fait possible d’obtenir 
des projections financières fiables en posant des hypothèses. Ces données devraient être 
intégrées à la réflexion du fait de leur impact économique positif et mesurable pour les 
cantons à court, moyen et long terme. 
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7. Accessibilité, logement et emploi 

• Garantir un droit effectif de choisir le lieu et les conditions de vie, y compris un accès 
simple et suffisant aux contributions d’assistance personnelle et aux moyens auxiliaires. 

• Assurer que l’offre de soutien favorise l’autonomie et l’inclusion socio-professionnelle  
• Fixer des quotas et normes d’accessibilité pour le logement, y compris adaptations 

sensorielles pour l’autisme (p. 31). 
• Garantir un financement adapté pour la vie autonome (contribution d’assistance, aides 

techniques) et la possibilité de projets pilotes ouverts aux associations et familles. 
• Préciser le versement d’un salaire convenable pour les personnes handicapées exerçant 

une activité à valeur économique (p. 35), y compris en ateliers protégés. 

8. Terminologie et simplification des prestations 

• Soutenir la suppression des termes stigmatisants (« invalidité », « impotence », etc.). 
• Simplifier les procédures d’évaluation par les Offices de l’AI (API, CA, SSI) tout en y 

impliquant les associations et les familles. 
• Participer aux projets pilotes prévus par l’OFAS et veiller à ce que la simplification des 

prestations (allocation pour impotent, supplément pour soins intenses, contribution 
d’assistance) ne réduise pas les droits existants.  

• La grille utilisée pour le financement de la contribution d’assistance n’est pas du tout 
adaptée pour les personnes autistes ou en avec un handicap mental. Elle ne tient pas compte 
du type des moyens auxiliaires, ni du temps d’accompagnement, très important par 
l’entourage et famille/curateurs, coaches.  Il est urgent de réviser cette grille en prévoyant 
d’inclure famille, aussi par le biais des associations spécifiques et reconnues d’utilité public, 
mais aussi par des associations expertes tel que Cap contact. 

9. Développement et mise en œuvre des plans d’actions dans chaque canton dès le début 

• Instituer une obligation de concertation régulière avec les organisations de personnes 
handicapées, tant pour la mise en œuvre que pour l’évaluation du dispositif. 

• Créer un comité d’inclusion, composé de membres de l’OFAS, de représentants politiques, 
des élus désignés par la société civile et des représentants d’organismes spécialisés dans le 
handicap et d’institutions. Le rôle d’un éventuel comité d’inclusion doit contribuer à 
élaborer des plans, précis de développement des offres,  logement, accessible, prestation 
d’assistance, etc. 

 

En résumé, nous demandons : 

• Une loi contraignante et exhaustive, se centrant spécifiquement sur le logement, mais 
devant aussi prendre en compte les dimensions de l’éducation, de l’emploi, de la mobilité 
et de la culture. 

• Une assistance personnelle indépendante et financée en fonction des vrais besoins des 
types de logement choisi. 
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• Un suivi indépendant avec la participation des personnes handicapées, de leurs familles 
et avec la participation étroite des associations expertes dans le domaine de l’inclusion. 

• Créer un comité d’inclusion 
• Des formulations fermes (doivent, garantir) plutôt que des verbes faibles (favoriser, 

veiller). 

Ces ajustements permettraient au contre-projet de répondre aux engagements internationaux de la 
Suisse, notamment la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, 
et de rapprocher notre pays de l’objectif d’une inclusion réelle et durable. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 
Maria Giovanna Accietto 
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M. Plüss, Kirchbühl 6d, Konolfingen 

 
 
Per E-Mail an: Eidgenössisches 
Departement des Innern EDI 
Generalsekretariat (GS-EDI)  
Frau Elisabeth Baume-Schneider 
ebgb@gs-edi.admin.ch  

 

 

  

Bern, 16. Oktober 2025 

 

 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksiniti-

ative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen (Inklusions-Initiative)» 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich bedanke mich für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum 

indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung nehmen zu 

können. 

Die Thematik der Inklusion ist für uns Menschen mit Behinderung (Seh-

behinderung) ein tägliches Thema. Ich engagiere mich bei politischen 

Prozessen und Parteiintern zur Förderung der Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen, sensibilisiere Privatpersonen, berate bei Neuinstalla-

tionen z.B. von taktilen Leitlinien, bin Vorstandsmitglied Behindertenkon-

ferenz Kanton Bern. Ausserdem war ich Parlamentarierin der 1. 

Behindertensession. Ich habe somit einen nahen Bezug als Betroffene 

und eine grosse Erfahrungsexpertise zur Thematik «Menschen mit Behin-

derungen» und werde täglich mit Hindernissen und Hürden konfrontiert. 

Die Inklusions-Initiative soll ihre Lebenssituation verbessern. Sie verlangt 

die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), welche 

die Schweiz 2014 ratifiziert hat. Bis heute fehlen eine Strategie zur 

schrittweisen Umsetzung der UN-BRK, die erforderlichen Massnahmen 

und ein adäquates Monitoring. Die Inklusions-Initiative und der entspre-

chende indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates sind für viele Men-

schen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Doch 

leider ist der Entwurf des Gegenvorschlags eine sehr grosse Enttäu-

schung für uns. Er verpasst die Umsetzung der UN-BRK und nimmt die 

Anliegen der Inklusions-Initiative nicht genügend auf. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten Jahrzehnte. Der Entwurf des Inklusionsgesetzes definiert einen 
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Behinderungsbegriff, von dem ¾ der 1.9 Mio. Menschen mit Behinderun-

gen ausgeschlossen sind.  

Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von 

Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu veran-

kern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine 

verbindliche und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Si-

cherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert.  

Im Rahmen des Invalidengesetzes (IVG) wird zudem die Möglichkeit ver-

passt, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistun-

gen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistung zu stärken. 

Beim indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates ist der Geltungsbereich 

zu eng gefasst. Der vom Bundesrat gewählte Ansatz führt dazu, dass sich 

der indirekte Gegenvorschlag nur auf Art. 112b der Bundesverfassung 

stützt, wodurch zentrale strukturelle Schwächen fortbestehen. So be-

schränkt sich das neue lnklusionsrahmengesetz auf den Begriff der «In-

validen». Dieser veraltete und als abwertend wahrgenommene Begriff 

wird von der Logik der Invalidenversicherung dominiert, die auf leis-

tungsspezifische Invalidität resp. reduzierte Erwerbsfähigkeit ausgerichtet 

ist und auf Schadensminderung fokussiert. Aus meiner Sicht zur Inklusi-

ons-Initiative sollte sich ein Inklusionsrahmengesetz im programmati-

schen Teil der allgemeinen Rechtsnormen am heutigen Begriff der 

«Menschen mit Behinderungen» orientieren. Ebenso sollte ein Inklusions-

rahmengesetz Grundsätze für alle relevanten Lebensbereiche enthalten. 

Der aktuelle Entwurf des Bundesrates legt zu stark den Fokus auf das 

Thema Wohnen. Insgesamt bietet der Entwurf des Gegenvorschlages kei-

nen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Im Gegen-

teil, der Gegenvorschlag erweckt in mir nicht das Gefühl, das 

Behindertenorganisationen oder Betroffene mit einbezogen worden sind. 

Er zielt weit an unseren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegen-

vorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er mar-

kant verbessert werden.  

      

Freundliche Grüsse 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele von uns Menschen mit Behinderungen mit gros-
sen Hoffnungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation deut-
lich verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu 
hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) 2014 verpflichtet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für 
uns Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 
der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Mir ist bewusst, dass 
die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-
onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-
währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb auch schrittweise 
erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch unerläss-
lich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von uns Menschen mit 
Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 
werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen so-
wie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicher-
zustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen 
einbezogen werden und ihre Forderungen auch ernsthaft miteinbezogen wer-
den. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK 
mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden 
Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit ei-
nem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung 
der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel 
der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus be-
schränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem 
Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-
norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 
den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfrei-
heit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen 
Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Über-
gangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen er-
forderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen 
und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Men-
schen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht um-
gesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. 
Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund 
geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone 
oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistun-
gen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt 
sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zu-
gang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistun-
gen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen 
jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle 
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Ausgestaltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Mass-
nahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Ge-
genvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der 
Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-
Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit 
und gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Bei-
spiel zu geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilot-
versuche zur Stärkung des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten di-
rekten Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die 
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend 
und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Ich habe selbst einige der Anhörungen per Livestream 
mitverfolgt. Die Kritik des Ausschusses ist aus meiner Sicht gerechtfertigt. 

Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensberei-
che sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen verdient, 
muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik für die 
nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Dies gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 
Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. 
Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 
Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleich-
stellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusi-
onsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung 
betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen 
Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. 
Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im 
Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die 
Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechts-
ansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtun-
gen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame 
Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass wir Menschen mit 
Behinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 
bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden.  

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-
zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-
bereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit mutlos und ohne Gesamtkon-
zept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorische Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit 
einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Be-
stimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss dringend nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die 
Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes ange-
kündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für 
die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll 
das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetz über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutio-
nen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Er legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie 
von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der 
klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu 
gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch 
auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit 
gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Ver-
bindliche Massnahmen fehlen.  

Der Handlungsbedarf ist gross. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann 
nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, 
hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des 
Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und 
aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 
Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte 
Wohnen verwirklicht werden kann, fordere ich auf allen Ebenen mehr Klarheit und 

Verbindlichkeit. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversiche-
rungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter 
Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie 
gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.  Dies ist jedoch Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnah-
men zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von 
Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die 
Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-
Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen ange-
kündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und 
des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an 
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den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Ant-
wort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 
Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdol-
metschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

 

Hilfsmittel 

Mit den vorgesehenen Änderungen ist mir allerdings unklar, ob Versicherte dadurch 
tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem techni-
schen Fortschritt gerecht werden. 

Ich befürworte die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzu-
reichen. 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten 
und allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter 
auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Drit-
ter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der In-
klusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen 
im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Rege-
lungsstufen umgesetzt werden können.  

 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Ich begrüsse es, dass Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu 
grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag haben und müssen keine strengen Zu-
satzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenz-
beitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven 
Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT 
ungeeignet, für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenent-
schädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Aus-
weitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages 
und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang 
zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Perso-
nen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initia-
tive gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des 
Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des 
Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungs-
stufen umgesetzt werden können. 
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Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlang BRK Um-

setzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kan-
tone rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbeson-
dere die Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle 
Menschen mit Behinderungen3 in allen Lebens- und Sachbereichen.4  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die er-
forderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Na-
tur5 entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden 

und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso wir Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie 
weitere Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initia-
tive eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK 
endlich umgesetzt werden. Ich verlange insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Mir ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von uns Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

Zum VE-InG 

Einleitung 

Sehr enttäuschend: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bun-

desrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein 
Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative ver-
kauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 
für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die 
BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar 
nicht alle Benachteiligungen im Alltag von uns Menschen mit Behinderungen von 
heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein 
Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan auf-
stellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflich-
tungen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
3 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
4 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
5 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen zur För-
derung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «inva-
liden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird 
näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form in-
akzeptabel ist.  

Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt wer-
den, dass er für alle Menschen mit Behinderungen gilt und für die schrittweise 
Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbe-
reichen den Rahmen steckt.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsge-
setz als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte 
Regelung im Bereich des Wohnens.  

Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK6 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträch-
tigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare 
Aspekte ihrer Lebensführung hat.7 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige 
oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrich-
tungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und 
weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.  

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates 
wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK ver-
unmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG 
gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

 
6 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
7 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik8 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten9, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Ich fordere:  

• Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen ent-
halten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bil-
dung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für 
«Invalide» gemäss Art. 112b BV.  

 

Ich fordere daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend 
zu überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone 
die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)10 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur 

 
8 Siehe oben Fn. 2. 
9 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine 

Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine 

Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» 

Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mass-

nahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, 

S. 16. 
10 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich 

der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleis-

tungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
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Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.11 Entsprechend hat 
der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Dis-
kriminierung zu stärken.12 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in 
ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.13  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnis-

mässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpas-
sungsmassnahmen.  

Ich fordere daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum 
Klage- und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit 
des Verfahrens vorzusehen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensberei-
chen fest.14 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen 
erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des 
Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Mas-
snahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,15 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den 
regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderli-
chen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 

 
11 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Ent-

wurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen 

vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, 

die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
12 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
13 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). 

Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht 

solche Rechtsansprüche vor. 
14 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1. 
15 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 

Abs. 2 BRK. 
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Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen 
Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen. Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit 
einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung 
sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es 
eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse hinsicht-
lich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK sollte meines Erachtens die Erweiterung der Kom-
petenzen des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (EBGB) in Betracht gezogen werden. Genügen 
die personellen Ressourcen im Vergleich zum Eidgenösischen Büro für die 
Gleichstellung von Mann und Frau? 

- Ein dauerhaft bestehender «Inklusionsrat» (Selbstvertreter:innen und Vertre-
ter:innen ihrer Organsionen) sollte aus meiner Sicht geschaffen werden. Die 
Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 
umschrieben werden. 

Ich fordere daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie 
deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Mo-
nitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die 
Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte 
die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kon-
trollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland be-
stehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet so-
wohl den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Ich fordere daher:  

 

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 
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Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 

In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU 

Disability Card, welcher auch in der EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet 

der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht unter 

welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die Entwicklung in der EU 

wünschenswert wäre und welche Konsequenzen damit verbunden wären. 

Im Ausland sind wir auf Goodwill angewiesen, denn der IV-Ausweis nützt 

gar nichts. 

 

Ich fordere daher: 

Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen 

 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. 
Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimie-
ren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung, welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine 
Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit ei-
ner psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleis-
tungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die 
es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit 
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Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu 
einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbes-
sert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbei-
trag ausgenommen. 

Das angewendete Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut 
vorwiegend auf geschlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwen-
digkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbe-
darf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung mit FAKT nicht richtig erfasst und abgeklärt werden kann. 
Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument 
angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfs-
abklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklä-

rungsinstrument. 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit 
einer Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist 
ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen an-
gewiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch 
Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militär-
versicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer 
Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assis-
tenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt 
ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG 
und UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchti-
gung. Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung. Dadurch 
sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen.  

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber 
selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und 
somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zu-
sätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Ich fordere daher:  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  

1182 / 2614



 
14 

 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf 
eine Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-
Rentenanspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Beglei-
tung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbei-
trag zu gewähren. 

Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert wer-
den. Es ist eine grosse Belastung, benötigt Zeit und Fachwissen, um genügend As-
sistenzpersonen rekrutieren zu können. Der Stundenansatz ist nicht mehr 
zeitgemäss. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Ich fordere daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behan-
deln wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 

FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 

Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und 
eingeführt. Das FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlosse-
nen Fragestellungen auf. Dadurch können behinderungsspezifische Notwendigkei-
ten nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben 
es als eigentlichen Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklä-
rungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. Dieses Ermittlungsinstrument be-
rücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher 
Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, 
hat der Gesetzgeber erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinder-
ten und taubblinden Personen eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei 
wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen Instruments bewusst verzichtet. 
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Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 
resp. 6 Aktivitäten des täglichen Lebens bei der Berechnung zugrunde gelegt wer-
den. 

Sinnesbehinderte im FAKT 

Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Re-
gel einen kleineren Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Per-
sonen.   

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche 
Teilhabe und Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen 
unzureichend.  

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sin-
nesbehinderten anders als bei anderen Behindertenarten. 

 

Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1. Fenster reinigen: 

Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu reinigen. Auf-
grund der Sehbehinderung brauche ich als sehbehinderte Person ein x-faches an 
Zeit und kann das Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedi-
gend.  

2. auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: 

Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr oder weniger Sitzungen und Besprechungen 
ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg zumeist an unbekannte Orte 
überwunden werden.  

An den Meetings selbst werden zudem oft Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. 
Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen mir diese vor Ort erklärt werden. 

Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch höher qualifizierte Assistenzleis-
tungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen effizient und ef-
fektiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein 
entsprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für 
die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach 
Voraussetzung. 

Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: 

Aufgrund der doppelten Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der 
Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die eigenständige Mobilität an unbekannte 
Orte lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für gesellschaftliche Aktivitäten wer-
den im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt (Minutenwerte im FAKT sind 
fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von Sinnesbehinderten). Diese star-
ren Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.  

Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung:  

Taubblinde Menschen, die auf taktile Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen 
an Sitzungen professionelle Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch 
keine weiteren Assistenzleistungen (Weg bis zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause 
oder im Gebäude WC suchen usw). Es braucht daher eine Doppelbesetzung. Trotz-
dem werden die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies ent-
spricht nicht der Lebensrealität.  

1184 / 2614



 
16 

 

Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: 

Die sehbehinderte Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wi-
schen und mit dem Staubsauger aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter 
und Scherben infolge der visuellen Kontrolle liegen bleiben. Diese gefährden die be-
troffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

 

Punktuelle Assistenz: 

Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für die es 
sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Mein Mann kann dies machen. Er 
muss dafür aber beispielsweise am Morgen Zusatzzeit einrechnen. Ich als sehbe-
hinderte Person habe einen wichtigen Termin und sollte entsprechend aussehen. 
Auch wenn ich ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur Kleider-
wahl habe, ist es in solchen Fällen gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich 
wirklich keine Farben oder Muster beissen oder irgendwo ein Fleck. 

In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr behinderungs-
spezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner 
wenig flexiblen Struktur nicht möglich. 

Umfragen bestätigen Annahmen 

Eine Umfrage16 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 
41% einen AB der IV beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der In-
teressierten keinen AB der IV beziehen, obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-
Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.  

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) be-
grüssen es, Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können.  

Die Forderungen nach Anpassung des Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte ent-
springen einem sehr breiten Bedürfnis. 

Bedarfsermittlung 

Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle Sys-
tem des Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu 
wenig widerspiegelt. Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflo-
senentschädigung Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit 
KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen 
vor, Sinnesbehinderte auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen 
und die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen. 

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Mo-
dell von Behinderung zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompe-
tenzen und Fähigkeiten der versicherten Personen mehr Achtsamkeit 

 
16 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des SBb. Teilgenommen haben insgesamt 

127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
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entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und Unselbständig-
keit übertragen.  

Deshalb würde ich es begrüssen, über ein neues Abklärungssystem nachzudenken. 

 

Ich fordere daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren. 

Hilfsmittel 

Damit wir Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kon-
takte pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang 
und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen ange-
wiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im not-
wendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am 
beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initi-
ative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht 
dringend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und die Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hin-
ter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und 
IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht 
mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel 
im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat über-
wiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, 
das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungs-
bedarf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV sub-
stanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe 
Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folge-
kosten verringern kann.17 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herab-
setzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch 
verbindliche und transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer 
Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich 
somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des 

 
17 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Hinzu kommt, dass die Höchst-
grenze von CHF 22’680.-- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 
flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstun-
den pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden 
Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine sub-
stanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist 
daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 
25.3007 an. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Ich fordere daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1187 / 2614



1 / 3Eingereicht am 16.10.25, 13:48

Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Eröffnung 25.06.2025

Frist der Einreichung 16.10.2025

Zuständiges Departement Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zuständige Bundesstelle Generalsekretariat (GS-EDI)

Zuständige Organisation
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Projektseite https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Kontaktperson
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Telefon +41 58 462 82 36

Kontakt Information der einreichenden Stelle

Name (Firma/Organisation) Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK)

Abkürzung --

Zuständige Stelle MTK-Sekretariat

Adresse Postfach 4358, 6002 Luzern

Kontaktperson Vorname Luigi

Kontaktperson Name Frisullo

Telefonnummer (Rückfragen) +41414195739

Eingereicht am 16.10.2025
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung

Die MTK weist darauf hin, dass sie Tarifverträge für die Träger der 
obligatorischen Unfallversicherung, die Invalidenversicherung sowie die 
Militärversicherung verhandelt und abschliesst. Ein wesentlicher Bestandteil 
bilden dabei die Verträge im Bereich der Hilfsmittelversorgung.

In diesem Zusammenhang begrüsst die MTK die vorgeschlagenen 
Änderungen des IVG grundsätzlich, erachtet es jedoch als elementar, dass 
im Rahmen der geplanten Anpassung der IVV die notwendigen rechtlichen 
Grundlagen geschaffen werden, um die Leistungskoordination zwischen der 
obligatorischen Unfallversicherung und der Invalidenversicherung 
sicherzustellen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Einsicht in die 
Kalkulation (Artikel 21quinquies VE-IVG) und die Weitergabe von 
Vergünstigungen (Artikel 21sexies VE-IVG).

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 21bis Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Damit die Leistungskoordination zwischen der obligatorischen 
Unfallversicherung und der Invalidenversicherung sichergestellt wird, soll 
eine entsprechende Regelung zur Einsicht in die Kalkulation analog Art. 
21quinquies IVG und die Weitergabe von Vergünstigungen im Rahmen der 
Ausführungsbestimmungen analog Art. 21sexies IVG ebenfalls in der 
Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) beziehungsweise in der 
Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Unfallversicherung 
(HVUV) festgehalten werden.

Anhang
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tt
LE coNsEtL o'Érlr

ot La nÉpuaueuE ET

cANroN DE NtucuArtt

Envoi par courriel électronique
(Word et PDF)

Département fédéral de l'intérieur (DFl)
Palais fédéral ouest
3003 Berne

ebqb@os-edi.admin.ch

lnitiative populaire fédérale << Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour
l'inclusion) » et contre-projet indirect

[\/adame la conseillère fédérale,

Le Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel a pris connaissance de la
consultation du Département fédéral de l'intérieur (DFl) et vous remercie de la possibilité de
donner son avis au sujet de l'objet mentionné ci-dessus.

Comme le prévoit la loi cantonale sur I'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant
avec un handicap (LlncA ; RSN 820.22),le Conseil O'État a consulté la Commission cantonale
pour l'inclusion et I'accompagnement des personnes vivant avec un handicapl et a tenu
compte de l'avis de celle-ci dans la rédaction de la présente prise de position.

Le fait d'intégrer la LIPPI dans la nouvelle loi-cadre sur l'inclusion des personnes
handicapées est à saluer. Cela permet de diminuer le nombre de textes légaux et de simplifier
la législation en la matière. Toutefois, les dispositions de la LIPPI telles qu'elles sont reprises
dans I'avant-projet ne tiennent pas compte de l'évolution et des défis présents dans les
cantons ces dernières années, ni de la volonté de ceux-ci de faire évoluer le dispositif de
prestations vers d'autres partenaires et d'autres ÿpes de prestations. Le Canton de Neuchâtel
souhaite en effet avancer vers plus d'inclusion, en favorisant l'autodétermination des
personnes vivant avec un handicap, notamment en matière de logement, en promouvant des
alternatives aux prestations institutionnelles (article 3 LIPPI). L'avant-projet soumis à
consultation présente un risque de freiner cette mise en route et de porter atteinte aux droits
des personnes.

1 CIAP, articles 10 à 13 LlncA. La CIAP est une commission consultative du Conseit O'État qui est composée de
personnes vivant avec un handicap, de représentant-e-s des institutions et des associations.
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Le Conseil d'État souhaite particulièrement mettre en avant les points suivants :

. L'avant-projet ne traite pas de la répartition des compétences entre la Confédération
et les cantons, qur est complexe dans ce domaine. Une clarification des compétences
permettrait de poser les bases d'une politique en matière d'inclusion plus cohérente et
compréhensible.

. Les dispositions sur les questions de financement manquent de précision. ll en ressort
une insécurité et une complexité qui pourraient être problématiques dans la pratique.
Ce flou peut faire craindre un désengagement de la Confédération et un possible report
de charges sur les cantons.

o L'avanlprojet ne prévoit aucune obligation de mettre en place des outils pour évaluer
les besoins des personnes, contrairement à la loi actuelle. Cette lacune risque
d'entraîner une perte de qualité des prestations et une non prise en compte des
besoins spécifiques et des aspirations des personnes vivant avec un handicap.

. L'impact sur le logement des jeunes de 16 à 18 ans encore placés et préparant une
vie autonome est à clarifier et leurs besoins spécifiques à prendre en compte. ll en est
de même pour les personnes vivant avec un handicap avec troubles socio-éducatifs.

. L'accès aux prestations de soutien, notamment pour I'élaboration d'un projet de vie à
domicile, n'est pas facilité par la complexité du système alors que le besoin
d'information et de soutien dans ce domaine est important. L'avant-projet soumis à
consultation ne propose pas de simplification et donc aucune amélioration pour les
personnes directement concernées.

La loi-cadre donne de nouvelles obligations aux cantons, mais sans définir le rôle et la
responsabilité de la Confédération dans le domaine de I'inclusion des personnes vivant avec
un handicap. Aucune nouvelle prestation fédérale n'est prévue. L'avant-projet manque
I'opportunité de moderniser les dispositions de la LIPPI qui permettraient de véritablement
appuyer le changement de paradigme de la CDPH et de favoriser d'autres prises en charge
que la vie en institution pour les personnes qui le souhaitent.

Concernant le projet de révision partielle de la Loi fédérale sur I'assurance-invalidite (LAI), il

faut rappeler que, s'agissant de la contribution d'assistance (CDA), la charge administrative et
organisationnelle qu'elle demande est très lourde pour les personnes qui en bénéficient. Tant
que des mesures ne sont pas prises pour alléger cette charge liée au statut d'employeur, elle
restera un frein à I'utilisation de cette prestation qui joue pourtant un rôle primordial pour le
choix de vie et I'autodétermination des personnes. Le fait de permettre aux personnes dont la
capacité d'exercer des droits civils est restreinte de bénéficier de la contribution d'assistance
est à saluer, mais le Conseil d'État émet une réserve sur la mise en æuvre concrète pour
certaines personnes. Un accompagnement adéquat et une simplification administrative
devraient être proposés aux personnes bénéficiaires de la CDA. Concernant les projets-pilotes
basé sur I'article 68 quater LAl, il faudra assurer la consultation des cantons en amont.

La révision partielle de la LAI proposée constitue une avancée intéressante pour favoriser
I'autodétermination des personnes vivant avec un handicap. Toutefois, une réforme
fondamentale de la LAI est nécessaire dans les années à venir pour améliorer la vie autonome.
Cela ressort également des résultats de l'évaluation des mesures de soutien à l'autonomie
dans le logement pour les personnes handicapées du Contrôle fédéral des finances (CDF)
publiée le 27 mars 2025, qui met en évidence un manque de coordination, une trop grande
complexité, des inégalités entre les cantons et un manque de transparence du système.

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil d'État se voit contraint de rejeter le contre-
projet indirect proposé. Le Canton de Neuchâtel se rallie ainsi à I'avis de la CDAS et estime
que les préoccupations des cantons et des personnes vivant avec un handicap ne sont pas
suffisamment prises en compte. Cette prise de position tient également compte de l'avis
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exprimé, à I'unanimité, par les membres de la CIAP. Le Canton de Neuchâtel se tient à

disposition pour mener des discussions plus approfondies avec la Confédération afin de
participer aux travaux sur les prochaines révisions et projets de loi.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de recevoir, Madame la
conseillère fédérale, l'expression de notre plus haute considération.

Neuchâtel, le 24 septembre 2025

Au nom du Conseil d'État

La La chancelière,
S. DrspmruoC. Gnnr

Annexe : détails par sections de I'avant-pro.let de la loi-cadre inclusion

§,
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DECS

Annexe

Remarques sur le contenu de la loi-cadre inclusion proposée dans le cadre du
contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion

1.2.1 Section 7 - Disposrtlons générales

Le champ d'application est trop restreint, la nouvelle loi-cadre se limitant à la notion
« d'invalides » qui, en plus d'être perçue comme péjorative, exclut une grande partie de la
population qui vit avec un handicap.

La loi-cadre devrait se référer à la notion de « personnes vivant avec un handicap » telle qu'elle
est définie dans la Convention de I'ONU relative aux droits des personnes handicapées et
reprise dans la LlncA.

ll manque des définitions de termes centraux comme « inclusion )) ou (( assistance
personnelle ».

1 .2.3 Section 3 - Principes applicables à I'encouragement au logement autonome

Le fait que la liberté de choix en matière de logement soit ancrée dans une loi fédérale
constitue une avancée pour les droits des personnes vivant avec un handicap.

Toutefois, même si le logement est un thème central pour l'inclusion, il faudrait également
mentionner les autres domaines de la vie qui sont aussi cruciaux pour assurer l'évolution d'une
société inclusive. Même sans les approfondir dans la première version de la loi-cadre, ceux-ci
devraient au molns y être mentionnés.

1.2.4 Section 4 - Reconnaissance des institutions

Si l'objectif de simplifier la législation en intégrant la LIPPI à la loi cadre inclusion est louable,
l'avant-projet proposé n'est pas satisfaisant. Pour qu'il le soit, il faudrait que les prestations
ambulatoires et stationnaires soient représentées de la même manière. L'avant-projet met
l'accent sur les institutions, ce qui est trop restrictif. La loi devrait prendre en compte les
différentes formes de prestations et de prestataires, indépendamment du fait qu'ils soient
organisés de façon ambulatoire, stationnaire ou intermédiaire. Elle devrait également définir
les prestations ambulatoires minimales que les cantons doivent proposer afin de garantir une
égalité de traitement sur I'ensemble du territoire national-

ll faudrait en outre que l'évaluation des besoins centrée sur la personne soit prévue pour
accompagner les personnes dans le choix d'un projet de vie autodéterminée.

Les dispositions de la LIPPI ne sont pas modernisées comme le demande la motion 24.3003.

1 .2.5 Section 5 - Participation des cantons aux coûts et droit aux subventions

L'art. 10 poursuit la logique de subventionnement actuelle, basée sur les institutions, en
prévoyant exclusivement une participation aux frais pour les institutions reconnues. Les autres
formes de fourniture de prestations, notamment dans les domaines ambulatoires ou
intermédiaires, sont ignorées. L'avant-projet conserve la logique de subventionnement
actuelle qui est basée sur les institutions en prévoyant exclusivement une participation aux
frais pour les institutions reconnues.
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Un financement d'impulsion de la Confédération pour permettre d'assurer un minimum
commun aux dispositifs cantonaux de prestations ambulatoires devrait figurer dans cette
section.

1.2.6 Section 6- Mesures de mise en æuvre et plans d'action cantonaux

Un plan d'action cantonal doit être en lien avec la réalité cantonale et élaboré en concertation
avec les acteurs et actrices cantonaux, en assurant la participation des personnes vivant avec
un handicap. Une stratégie nationale donnant des lignes directrices mais laissant les cantons
libres dans la mise en ceuvre et le choix de l'instrument utilisé (plan d'action, plan de mesures,
etc) devrait être envisagée. Limiter les plans d'action cantonaux aux domaines du logement et
du travail risque de freiner la mise en place des politiques cantonales. Le plan d'action
neuchâtelois se base par exemple sur I 1 axes choisis dans le cadre d'un processus participatif
avec des personnes vivant avec un handicap. Le cadre donné par la Confédération devrait
garantir que tous les domaines de la vie soient couverts par les instruments cantonaux de
mise en æuvre.

2
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Cheffe du Département fédéral de l'intérieur 
Madame la Conseillère fédérale 
Elisabeth Baume-Schneider 
Case postale 
3003 Berne 

Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

Berne, 24.08.2025 

RÉPONSE À LA CONSULTATION  
Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)" 

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 
cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-
sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 
en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 
engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-
capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 
résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 
ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne 
constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 
pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclusion 
pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en outre une 
notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont d'emblée 
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exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de consacrer un droit 
subjectif des personnes en situation de handicap à un logement autodéterminé et de 
clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une stratégie globale claire 
et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans le logement. Dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre l'occasion d'ouvrir l'accès 
aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires 
modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-
projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux personnes en situation de handi-
cap. Il passe largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 
veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de manière signifi-
cative.  
 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.  

 
 
Nouh Latoui  
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1. L'essentiel en bref 
Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014. 
En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de résidence 
et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour que le contre-
projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il doit donc con-
tenir les éléments suivants : 
 

- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 
d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. Nous 
sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et par une 
révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut donc tout à 
fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois indispensable 
à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des personnes en situation 
de handicap à bénéficier des mesures de soutien nécessaires. Une stratégie 
commune de la Confédération et des cantons ainsi que des plans d'action pour 
la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il faut s'assurer que les per-
sonnes en situation de handicap et leurs associations soient impliquées de ma-
nière adéquate. En outre, les progrès de la Suisse dans la mise en œuvre de la 
CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un monitoring. Tout cela n'est pas garanti 
par le présent avant-projet. De plus, la loi sur l'inclusion, avec une définition très 
étroite du handicap, ne concerne que les personnes qui bénéficient d'une pres-
tation de l'assurance-invalidité. Or, cela ne représente qu'environ un quart des 
personnes en situation de handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite 
presque exclusivement au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-
cadre. 

- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 
pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le man-
dat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même liberté de 
choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien nécessaires. 
Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent à quoi doit 
ressembler une promotion conséquente du logement autonome. En outre, des 
dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert nécessaire des res-
sources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les 
personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans le présent 
contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en institution. Or, les 
institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La Confédération 
ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les cantons ou en 
développant ses propres prestations d'assistance et de soutien (voir ci-dessous 
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sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, de principes et de 
critères non contraignants.  

- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 
l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la con-
tribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux presta-
tions de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, au-
jourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution d'assis-
tance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de personnes en 
situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces prestations 
sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le Conseil fé-
déral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion dans les 
domaines du logement, du travail et de la participation sociale en lançant une 
offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un exemple po-
sitif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet 
permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome.  

Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion. 

1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion 

En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (ci-
après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuffi-
sante de la CDPH1. S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per-
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-
maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion digne 
de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus progressiste 
pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas. 

- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne con-
cerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui font 
appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 450 
000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un 
handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées (ci-après 
LHand).2 Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée qu'environ un 
quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas concernées les 
personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque cérébrale ou d'un 
accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les personnes atteintes de 
dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à l'âge adulte, ne sont 
pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inacceptable pour une loi 

 
1 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.  
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qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. Il manque des droits 
subjectifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que des engage-
ments clairs de la part de la Confédération et des cantons pour prendre les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires. 

- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-
senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 
CDPH. 

- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 
de handicap et leurs associations soient dûment impliquées. 

- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 
mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring).  

- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 
global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-
gement. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organisa-
tionnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi doit au 
moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un han-
dicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispositions 
relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points doivent 
être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la politique 
d'inclusion et définisse un cadre contraignant. 

1.2 Un changement de système manqué en matière de logement 

La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclusion. 
À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclusion et 
il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante 
(loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes in-
valides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-projet ne convainc 
pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institution. Il manque une 
stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la transition. L'avant-
projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux cantons de garantir le libre 
choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en situation de handicap n'ont 
donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence. La Con-
fédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se contente de définir des objectifs, 
des principes et des critères. Les mesures contraignantes font défaut. Il n'y a pas non 
plus de dispositions transitoires ni de directives de la Confédération sur la manière de 
promouvoir davantage l'habitat autodéterminé et de réduire le nombre d'institutions. Il 
manque notamment des dispositions sur le transfert nécessaire des ressources des 
institutions vers les personnes concernées. C'est d'autant plus étonnant que le Parle-
ment a récemment chargé le Conseil fédéral, par le biais de la motion 24.3003 « Mo-
dernisation de la LIPPI », de garantir l'autodétermination en matière de logement. Le 
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Contrôle fédéral des finances constate lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas 
garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions-cadres ne sont pas claires3. 
La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réussir 
que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développement 
de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de développer la 
contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordonnées et 
harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons 
doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé puisse se 
concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux. 

1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité 

La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans le 
cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contribu-
tion d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'extension 
des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la 
participation sociale, restent en grande partie absentes.4 Il s'agit pourtant d'une condi-
tion préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une préoc-
cupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne contiennent 
que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens auxiliaires, l'accès 
des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribution d'assistance ainsi 
que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de simplifier les prestations 
d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordonnances sont annoncées. 
Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour 
la plupart, que mettre en œuvre des interventions parlementaires déjà transmises au 
Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse à l'initiative pour l'inclusion.  
Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens auxi-
liaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, 
cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des appareils 
auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne les prestations 
de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts sociaux ainsi qu'une 
augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession (surtout les presta-
tions d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-après, l'évaluation 
des différentes prestations de la LAI : 

 
3 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans 
le logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), L'essentiel en bref.  
4 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Eva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s. 
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Moyens auxiliaires 
Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effective-
ment un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique. 
Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires ainsi 
qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens auxiliaires 
sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 21.4089). 
Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque égale-
ment une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'entretien 
de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de 
la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclusion, il faut donc 
des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens auxiliaires (y compris 
les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux de ré-
glementation.  
Contribution d'assistance et allocation pour impotent 
Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes.  
En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’inclusion, 
il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contribution 
d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du droit à 
une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à différents 
niveaux de réglementation. 
Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI 
Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés.  
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2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH 

Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-
prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 
handicapées5 dans tous les domaines de la vie et de la matière6. 
Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la CDPH, 
ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planifica-
tion7. Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent d'être con-
frontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits.  
C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associations 
ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour l'inclu-
sion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement des 
droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin que 
les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous demandons 
notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de garantir l'égalité 
de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et son lieu de vie.  
Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garantie 
uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est pour-
quoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa capacité 
à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la CDPH et à 
contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les personnes 
handicapées dans des domaines de vie choisis.  

3. L'AP-LInc 

3.1 Introduction 

L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-
sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif du 
Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant être 
un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les jalons, 
en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des personnes en 
situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 10 à 20 
prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au lendemain 
toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ; 
elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'égalité de droit 
et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur l'inclusion 
doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressivement et con-
tenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles nécessaires à cet 
effet. 

 
5 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e. 
6 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH. 
7 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24. 
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L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre à 
ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des personnes 
handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces sur 
l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose presque 
pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur les institu-
tions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), qui a pour 
but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous expliquons 
ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est inacceptable 
sous cette forme.  

3.2 Champ d'application trop restreint 

Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie. 
3.2.1 Champ d'application matériel 
D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dispo-
sitions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la vie.8 
Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du logement dans 
un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.)9. Cela méconnaît 
l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitutionnelles de la Con-
fédération10. Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne peut en aucun 
cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par l'initiative pour 
l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées 
au cours des deux prochaines décennies. Il convient également de rappeler ici que la 
motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possibilités de choix et un 
soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées dans le domaine du loge-
ment » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. Ce dernier a ainsi été chargé 
de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale sur les institutions destinées à 
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ainsi que des autres lois fé-
dérales qui y sont liées, des bases juridiques modernes permettant aux personnes en 
situation de handicap de choisir librement et de manière autonome leur forme et leur 
lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet ». Même sans l'ini-
tiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral devrait agir pour garantir le droit des per-
sonnes en situation de handicap à choisir librement leur forme et leur lieu de résidence.  

 
8 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 
et 3.6. 
9 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.7 
10 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par 
exemple : art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a 
(hautes écoles), art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), 
art. 70 (langues), art. 75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommuni-
cations), art. 93 (radio et télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du loge-
ment), art. 110, al. 1, let. a (protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 
124 Cst. féd. (aide aux victimes). 
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Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première adop-
tion d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie et de la 
matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handi-
cap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'inclusion en 
tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des obligations 
de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à une réglemen-
tation isolée dans le domaine du logement.  
La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue de 
manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par d'autres 
domaines spécifiques de la matière et de la vie.11 Elle doit en outre impérativement 
contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive de la 
CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confédération 
et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office toutes les 
mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte aux droits 
découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de préciser 
que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier dans les 
formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et qu'elles com-
prennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, financières, organisa-
tionnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre continue de la CDPH, 
des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contraignantes, des plans 
d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH - doivent également 
être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent s'appliquer à la Con-
fédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de la CDPH12. Enfin, dans 
le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la Confédération est égale-
ment tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les cantons et de les soutenir 
dans leurs mesures correspondantes. 
3.2.2 Champ d'application personnel 
La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de la 
CDPH13 pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 2 
Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capacités 
physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences graves 
sur des aspects élémentaires de son mode de vie14. L'art. 2 al. 1 LHand définit la per-
sonne handicapée comme une personne dont la déficience physique, mentale ou psy-
chique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement des actes or-
dinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et le perfection-
nement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la révision 
partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de manière encore 
plus proche du texte de la CDPH15. Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le 

 
11 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2. 
12 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6. 
13 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH. 
14 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4. 
15 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité 
physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obs-
tacle à sa pleine et effective participation à la société. 
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Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, qui doivent garantir 
la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compétences cantonales16. 
À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que le 
champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. Ce-
lui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de l'art. 
112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le terme 
d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer une ac-
tivité lucrative au sens de l'assurance-invalidité17. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on entend 
par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente 
ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la conséquence d'une 
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant trop 
étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. Selon 
Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de handicap, 
mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la législation sur l'AI, 
en plus des personnes durablement incapables de travailler18. THOMAS GÄCHTER/MAR-
TINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition constitutionnelle ne 
se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au contraire englober « un 
cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, dont la capacité de gain ou 
la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles est réduite ou menacée »19. 
ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large de l'invalidité comme "tout 
état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l'AI, conformément à l'art. 
4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon elle, les personnes menacées 
d'invalidité devraient également être prises en compte.20 HARDY LANDOLT, quant à lui, 
constate que le message « propose une compréhension large de la notion », qui n'est 
en tout cas pas spécifique aux prestations.21 Il ne semble pas remettre en question le 
rattachement à l'incapacité de gain. 
Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-
tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 
prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accompa-
gnement au sens de l'art. 112b Cst. ». 

 
16 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). 
L'art. 4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient 
également une définition correspondante. 
17 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exé-
cution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons (RPT) du 7 septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 
2021, N 11 ad art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b.  
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La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, mais 
uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du Conseil 
fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens de l'art. 
112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées au sens 
de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à l'art. 112b 
Cst. féd. 
Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situation 
de handicap selon l'Office fédéral de la statistique22 , deux bons tiers ne sont 
probablement pas recensés23 , parmi lesquels on trouve par exemple :  

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS. 

- Personnes souffrant de dyslexie 
- De nombreuses personnes atteintes de TDAH  
- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement capables 

de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 
Nous demandons donc :  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise en 
œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit éga-
lement contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des per-
sonnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion dans 
les domaines de la formation et du travail.  

• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière de 
contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ d'appli-
cation personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obligations 
de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque domaine24. 

 
22 Voir ci-dessus note de bas de page .2 
23 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une 
rente d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impo-
tent. Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le 
rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge-
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16. 
24 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des 
situations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées. 
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3.3 Trop peu d'obligations et de précision 

Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 
la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière plus 
ciblée et plus rapide". 
Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-
nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, l'avant-
projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque de pré-
cision de ses dispositions exclusivement programmatiques25 . En fin de compte, l'AP-
LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont déjà été confiés 
à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) ou 11 ans (CDPH). 
Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait pas édicter d'ordon-
nance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer d'autres bases légales. 
Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer maintenant, directement dans l'AP-
LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément parce que les mandats législatifs 
mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas été suffisamment mis en œuvre 
jusqu'à présent que les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont 
déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se limite en grande partie à répéter les 
mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas être une réponse.  
A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de confu-
sion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementations rela-
tives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'inclusion (art. 
3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du contenu. Ainsi, 
l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien régler ni concré-
tiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le but de promouvoir 
l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées puissent choisir et 
déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-LInc contienne des 
déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finalement une propre énumé-
ration d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas non plus. Derrière la formu-
lation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réalité peu de choses. L'art. 4 
AP-LInc26 , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, en tant que partie de la sec-
tion 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie dans son ensemble, mais 
se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre en œuvre l'art. 19 CDPH 
en ce qui concerne le logement. La construction globale, inhabituelle et confuse du 
point de vue de la technique législative, sape en outre la portée normative des diffé-
rentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc 27). 
 

 
25 Voir à ce sujet le ch. 3.4. 
26 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7. 
27 Voir à ce sujet le ch. 3.5. 
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Nous demandons donc  
• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la sys-

tématique et les notions.  
• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre en 

œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que 
le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur cette 
base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir de leur 
côté. 

3.4 Absence de droits subjectifs 

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)28 et les droits de 
recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instruments 
indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi29. En consé-
quence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection juridique 
contre la discrimination.30 Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dispositions dans 
leur législation de mise en œuvre de la Convention31. 
Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non coor-
donnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un contenu 
clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne aux 
personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéficier des 
mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de fait, no-
tamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les personnes han-
dicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode de résidence 
et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d'adapta-
tion nécessaires à cet effet.  
Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les 

 
28 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le do-
maine du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 
et 4 P-LHand).  
29 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au 
projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, 
selon lequel le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procé-
dures sur les questions centrales (FF 2000, 1808 s.). 
30 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s. 
31 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les 
art. 21 ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton 
de Genève prévoient également de tels droits. 
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prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en 
matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en si-
tuation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des restric-
tions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de l'AP-
LInc.  
Nous demandons donc :  

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 
juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels. 

• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure. 

3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH 

Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la CDPH 
a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les domaines de la 
vie32. Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une procédure structurée. 
Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en œuvre progressive de 
la Convention dans tous les domaines de la vie et de la matière, ainsi que les mesures 
nécessaires de nature législative, d'application du droit et de planification. 
Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions organi-
sationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc : 

- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,33 , une obligation de pla-
nification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La plani-
fication comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action néces-
saires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instruments con-
crets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont conformes 
aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la législation). La 
LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un délai de cinq 
ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants doivent être adap-
tés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de prévoir un mécanisme 
de vérification de la conformité des nouveaux actes législatifs avec la CDPH. 

- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compétences 
du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées gen 
(BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 LHand, 

 
32 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH. 
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les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la responsabilité 
de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédération (élabo-
ration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordination entre la 
Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, l'examen initial 
de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets législatifs d'autres 
unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformité à la CDPH. 
Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le BFEH en un office 
fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans ce contexte, il convient 
de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui 
assume des tâches analogues dans le domaine de l'égalité des sexes, est or-
ganisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison objective à cette distinction 
dans la hiérarchie institutionnelle. 

- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.34 
Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclusion 
qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre et les 
plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les tâches de 
ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise dans la LIn. 

Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet35 . 
Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.36 Le Conseil fé-
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adresser 
à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-à-dire 
tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les cantons, 
élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 al. 4 
AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la collaboration 
avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de simples 
rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 2, AP-
LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en tant 
qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette disposition 
contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en œuvre de 
mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes handicapées 

 
34 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne pré-
voit que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des per-
sonnes en situation handicap. 
35 Ci-dessus, ch. 3.2. 
36 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison 
des dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3). 
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puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'extérieur du territoire 
cantonal", par exemple). 
Nous demandons donc :  

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-
tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la poli-
tique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années. 

• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 
la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la légi-
slation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des per-
sonnes handicapées. 

3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH 

L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de suivi 
indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder. 
La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches de 
l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le suivi 
et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en Suisse ; 
les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la protection des 
droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur les mesures 
prises par la Confédération et les cantons. 
Nous demandons donc :  
Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH). 

3.7 En particulier concernant le logement 

3.7.1 Introduction 
Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, il 
est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le libre 
choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handicap 
soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre d'un 
développement ultérieur de la loi. 
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances37 , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'urgence 
:  

• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 
de l'habitat autodéterminé38 

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas 
claire39 

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 
peu claires40 

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assistance 
entraînent des inégalités de traitement41 

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisation 
exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orientation 
proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision par-
tielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions42. En p. 14 s. du rapport du 
CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui pré-
sentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse aux 
problèmes identifiés.  
L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-
pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dispo-
sitions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes mentionnés 
par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent compte des 
interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédération43 et des 
cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non plus de jalons 

 
37 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) . 
38 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes.  
39 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss.  
40 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss. 
41 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss. 
42 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le lo-
gement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6. 
43 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'al-
location d’impotence. 
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pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins et la suppres-
sion des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les personnes handi-
capées44. 
Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.45 Le système 
actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des personnes 
concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétralement 
opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution (section 4) 
à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière autonome en par-
tant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sections 3 et 4 de 
l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept. 
Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement est 
encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handicapées 
un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence46 et qu'aucun 
mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.47 Suite aux ex-
périences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le do-
maine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'instru-
ments de pression et de contrôle. 
3.7.2 Concernant la section 3 

- Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 
aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de logement. 
Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les prestations 
nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète l'obligation 
de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle reste telle-
ment vague que :  

§ au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 
sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 
des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement. 

§ au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait con-
duire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législatives 

 
44 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36. 
45 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous. 
46 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4. 
47 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Éva-
luation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, p. 20 s. et 26. 
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nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours des 
onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en soit, 
l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle des 
unités administratives face à un système beaucoup trop complexe et peu 
clair, même pour elles. 

- En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait que 
la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le conseil et 
l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été reconnus 
comme des conditions indispensables pour garantir le droit des personnes 
en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu de résidence. 
Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une obligation d'encou-
ragement. Au contraire, la Confédération et les cantons doivent être tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir un logement et des conseils.  

- Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des cantons 
mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus con-
traignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambula-
toires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne répond 
pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des 
prestations stationnaires aux prestations ambulatoires. 

- Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation se trans-
forme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces soins. 
L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 
importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir des 
"besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au handi-
cap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de presta-
tions visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de résidence48. 
Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de toute façon 
fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 AP-LInc, on 
peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, pourquoi le 
critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de prestations 
visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, n'est repris qu'à 
l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les objectifs de l'inclu-
sion en général, mentionne à nouveau les "besoins individuels de la personne 
concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe et à l'âge". Ce que l'on 
entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b et c, AP-LInc, n'est pas 
clair. 

  

 
48 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40. 
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3.7.2 Concernant la section 4 
La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vigueur, 
avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant que les 
institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, faute d'al-
ternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient rebaptisées à 
l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail semblent 
encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la LIPPI. On 
cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre les prestations 
ambulatoires et stationnaires. 
En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-
tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la sec-
tion 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur.  
Nous demandons donc :  

• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-
mentalement révisées. 

• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-
terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-
tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression des 
obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédération et 
des cantons. 

• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome (sec-
tion 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la LInc. Il 
convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le passage 
d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté sur les be-
soins. 

4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI 

4.1 Introduction 

Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans l'avant-
projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que l'art. 
42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées dans une 
prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). Elles sont 
toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de l'initiative 
d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assistance pour les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de la possibilité 
d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusivement sur des 
interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du rapport relatif au 
postulat 19.4380. 
L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires et 
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des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des der-
nières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie auto-
nome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de compléter 
le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition de 
base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malentendants et 
sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des améliorations 
substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens auxiliaires 
et les prestations de tiers. 
En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet :  

• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans le 
cadre de la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-
capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxiliaires 

• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-
capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance 

• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 
langue des signes dans le domaine de la santé 

Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats.  

4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès 

En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermination 
d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nettement 
amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance. 
L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose principa-
lement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un handicap 
physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris en compte, 
de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un handicap 
sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate avec FAKT. 
En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels que le « plan 
d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », permettent 
d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En outre, il est 
judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. Il convient 
donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'évaluation des 
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besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évaluation (p. ex. plan 
d'aide individuel, PAI)49. 
Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souffrant 
d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans les cas 
spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la LAI et 
d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier. 
Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin de 
prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence AVS, 
n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les personnes 
qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assu-
rance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement d'une 
allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une contribution 
d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour impotent de l'AI. 
Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de la LAA s'impose 
donc. 
Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une contri-
bution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence (CSI), ils 
n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc également exclus 
de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation en adaptant la 
CSI. 
Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation pour 
impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 al. 3 
LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution d'assis-
tance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut renoncer 
à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI. 
Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Aujour-
d'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à une 
contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recourir de 
manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge adulte et 
d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir droit à une 
contribution d'assistance sans conditions supplémentaires.  
Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-
jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 
est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance. 
  

 
49 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes. 
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Nous demandons donc :  
• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 

nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI).  
• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier aux 

personnes souffrant d'un handicap sensoriel.  
• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 

personnes suivantes :  
- les personnes en âge AVS  
- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de l'AM 
- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI. 

• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance.  

• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence desti-
née à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc d'un 
droit de principe à une contribution d'assistance. 

4.3 Contribution d'assistance : optimisations 

Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garantir 
un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative con-
sidérable.50 Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par une 
augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants maximaux 
à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à l'art. 39j RAI. 
Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 35.30 ou de CHF 
52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils doivent servir à payer 
aussi bien les cotisations des employeurs que celles des employés. Seule une aug-
mentation des taux horaires permettra de trouver suffisamment d'assistants en ces 
temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 
De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. Il 
est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être pos-
sible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de membres 
de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé.  
Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible.  

 
50 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 
logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s.  
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Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée. 
Nous demandons donc :  
• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-

priée. 
• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être augmen-

tés. 
• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 

être développées. 
• Le cercle des assistants doit être élargi :  

- pas de limitation aux personnes physiques  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires. 

• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 
primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance. 

4.4 Moyens auxiliaires 

Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir des 
contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont besoin 
d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en nombre 
suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens auxiliaires 
et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la participation 
sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont également assurées, 
comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne répond pas à cette 
exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de toute urgence. 
Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, la 
liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être con-
sidérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le domaine 
de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les personnes 
malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de recourir aux 
services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des signes et en 
langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assurance de rente 
primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et sociale) n'est plus 
d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, transmise au Conseil 
fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension de la liste des 
moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix « intelligent » de 
moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester mobiles et auto-
nomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter ou de retarder 
considérablement les entrées en institution.  
Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière subs-
tantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
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équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs51. Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 
en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et l'AI, 
tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes contrai-
gnantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de mieux com-
prendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la plus rentable. 
En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences per-
mettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un droit 
indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des prestations 
de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir les 
contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifesta-
tions sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les pres-
tations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de l'année 
2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et donc en 
moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois ne suffisent 
toutefois pas du tout pour les professions où la communication est importante. Une 
augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la motion 25.3007 déjà 
adoptée par le Conseil national. 
En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires de 
pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de prestations 
correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS. 

Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxiliaires, 
tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI. 
Nous demandons donc :  

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie. 
• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 

facilité.  
• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 

l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet. 

• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté. 

 

 
51 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022. 
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Vernehmlassung zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative)". Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Brief vom 25. Juni 2025 unterbreiteten Sie uns den Entwurf eines indirekten Gegenvor-
schlages zur Volksinitiative <Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (lnklu-
sions-lnitiative)> mit der Bitte, bis spätestens 16. Oktobet 2025 eine Stellungnahme abzuge-
ben, Für diese Möglichkeit bedanken wir uns und nehmen wie folgt Stellung.

Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit
Behinderung

Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden lehnt den vorliegenden indirekten Gegenvorschlag
ab, Er bleibt inhaltlich zu eng gefasst und greift zentrale Anliegen der Personen mit Behinde-
rungen sowie der Kantone nicht ausreichend auf.

Wir bedauern, dass der Bundesrat keinen direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet hat. Ein
solcher hätte Raum für eine breit abgestützte Diskussion geboten und erlaubt, gemeinsam mit
den Kantonen einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Mit dem indirekten Gegenvorschlag fehlt
eine hinreichende normative Grundlage, um eine kohärente und umfassende lnklusionspolitik
zu ermöglichen. Eine zukunftsgerichtete lnklusionspolitik kann nur dann Wirkung entfalten,
wenn sie über punktuelle Anpassungen hinausgeht und in einem übergeordneten, konsisten-
ten System eingebettet ist. Dafür braucht es eine klare Orientierung an den Grundrechten der
Bundesverfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101 ).
Diese garantieren allen Menschen Gleichbehandlung, Menschenwürde und die Möglichkeit
zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ohne eine solche normative
Verankerung besteht die Gefahr, dass lnklusion im politischen Alltag auf unverbindliche Ziel-
setzungen reduziert wird und die notwendige Koordination zwischen Bund und Kantonen aus-
bleibt.

Geltungsbereich zu eng gefasst
Der vom Bundesrat gewählte Ansatz führt dazu, dass sich der indirekte Gegenvorschlag nur
auf Art. 112b der Bundesverfassung stützt, wodurch zentrale strukturelle Schwächen fortbe-
stehen. So beschränkt sich das neue lnklusionsrahmengesetz auf den Begriff der "lnvaliden".
Dieser veraltete und als abwertend wahrgenommene Begriff wird von der Logik der

1
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lnvalidenversicherung dominiert, die auf leistungsspezifische lnvalidität resp. reduzierte Er-
werbsfäh igkeit a usgerichtet ist u nd a uf Schadensm i nderu n g fokussiert.

Aus Sicht des Regierungsrates sollte sich ein lnklusionsrahmengesetz im programmatischen
Teil der allgemeinen Rechtsnormen am heutigen Begriff der "Menschen mit Behinderungen"
orientieren. Dieser ist bereits im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verankert und soll
auch im neuen Gesetz so verstanden und angewendet werden. Bei den konkreten Leistungs-
ansprüchen kann der Kreis der Anspruchsberechtigten allerdings enger gefasst werden. Für
eine klare Abgrenzung sind noch vertiefte Abklärungen nötig.

Ein lnklusionsrahmengesetz sollte zudem Grundsätze für alle relevanten Lebensbereiche ent-
halten und spätere Erweiterungen ermöglichen. Der aktuelle bundesrätliche Entwurf legt je-
doch zu stark den Fokus auf das Thema Wohnen. Dies birgt die Gefahr, dass kantonale Re-
gelungen, die bereits umfassender sind, gebremst oder politisch zurückgeworfen werden. Ein
zu eng gefasstes Bundesgesetz könnte so Fortschritte auf kantonaler Ebene behindern. Wich-
tig ist deshalb ein nationaler Rechtsrahmen, der den Kantonen genügend Spielraum für eigene
Strategien und Umsetzungswege lässt und eine konstruktive Abstimmung zwischen Bund und
Kantonen ermöglicht.

Verflechtung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen bleibt be-
stehen
lm indirekten Gegenvorschlag wird die Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen nicht
verändert. Damit bleibt die starke Verflechtung von Aufgaben- und Finanzierungskompeten-
zen bestehen: Massgebliche Assistenzleistungen werden vom Bund finanziert, während die
Kompetenzen für die Alters- und Behindertenhilfe bei den Kantonen liegen. Der indirekte Ge-
genvorschlag bringt diesbezüglich keine massgebliche Verbesserung und verpasst damit die
Chance für eine grundlegende Weichenstellung:

Hohe Komplexität der Unterstützungsleistungen
Die Uberlagerung von verschiedenen Assistenzleistungen von Bund und Kantonen mit je
eigenen Bedarfsabklärungen bringt für die Menschen mit Behinderungen aber auch für die
betroffenen Behörden und das Gesamtsystem viele Nachteile:

Für die Menschen mit Behinderungen ist aufgrund der Komplexität und der unter-
schiedlichen Bedarfsabklärungen der Zugang erschwert. Der lnformations- und Unter-
stützungsbedarf für einen Leistungsbezug ist hoch. Die Ausgestaltung der Leistungen
entsprechend dem individuellen Bedarf wird durch die hohe Komplexität verhindert.
Für die Behörden bzw. Abklärungsstellen ist der Aufirvand für die einzelnen Bedarfsab-
klärungen sowie für die Subsidiaritätsprüfung hoch.
Das Gesamtsystem an Unterstützungsleistungen ist für die Betroffenen oft schwer
durchschaubar und nur unzureichend aufeinander abgestimmt.

a

a Fehlende Abstimmung mit laufenden Gesetzesrevisionen auf Bundesebene - ver-
passte Ghance für kohärenten Reformrahmen
Der Vorschlag für ein lnklusionsrahmengesetz bleibt aus Sicht des Regierungsrates zu
isoliert und verpasst die Chance, eine kohärente Grundlage für die laufenden und anste-
henden Revisionen in der Behindertenpolitik zu schaffen. Statt nur punktuell Anpassungen
vorzunehmen, wäre ein strategischer Rahmen für die Behindertenpolitik des Bundes ins-
gesamt nötig,

Derzeit befinden sich gleich mehrere zentrale Gesetze in Revision oder Vorbereitung, da-
runter das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), das lnvalidenversicherungsgesetz
(lVG), das Bundesgesetz über die lnstitutionen zur Förderung der Eingliederung von inva-
liden Personen (IFEG) sowie das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen (ELG). Zwi-
schen diesen Erlassen fehlt jedoch eine übergreifende Abstimmung. Dadurch wird eine
koordinierte Weiterentwicklung des Systems verhindert und eine wichtige Chance für eine
zukunftsgerichtete, ganzheitliche lnklusionspolitik der Schweiz bleibt ungenutzt.

2025.NWSTK.112 2t5
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Fehlende Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund
Während den Kantonen mit dem lnklusionsrahmengesetz neue Pflichten übertragen wer-
den, bleibt unklar, welche Rolle und Verantwortung der Bund im Bereich der lnklusion von
Menschen mit Behinderungen konkret übernimmt. Diese unklare Aufgabenzuteilung wirkt
sich negativ auf die Umsetzung aus und verhindert eine koordinierte Weiterentwicklung
auf nationaler Ebene. Auch der Bund soll im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag
zu den Zielen der lnklusion leisten, Zweckmässige Umsetzungsmassnahmen auf Bundes-
ebene wären beispielsweise die Sicherstellung und Aufbereitung von gesamtschweizeri-
schen statistischen Daten zu den Wohnformen von Menschen mit Behinderungen, ein Mo-
nitoring der Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund und Kantonen sowie eine
Evaluation, um die Wirkung dieser Bestrebungen zu beurteilen.

Keine verbesserte Koordination zwischen den staatlichen Ebenen
Der indirekte Gegenvorschlag verankert als Massnahme zur Koordination im lnklusions-
rahmengesetz lediglich den regelmässigen Austausch zwischen Bund und Kantonen. Aus
Sicht des Regierungsrates reicht jedoch ein Austausch für eine wirksame Koordination
nicht aus, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen.

a Relevante Regelungsinhalte fehlen
Der indirekte Gegenvorschlag enthält Anerkennungsvoraussetzungen für lnstitutionen, die
für ein Rahmengesetz viel zu detailliert sind. Demgegenüber fehlen jedoch Grundsatzbe-
stimmungen zu anderen relevanten Aspekten wie beispielsweise der Bedarfsabklärung.

IFEG nicht modernisiert
Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden begrüsst grundsätzlich das Vorgehen, die Komple-
xität der Gesetzgebung zu reduzieren und das IFEG in das neue Rahmengesetz zu integrie-
ren. Er lehnt jedoch ab, wie die Bestimmungen des IFEG ins neue Rahmengesetz übernom-
men und erweitert wurden. Die konkrete Umsetzung im indirekten Gegenvorschlag lässt die
erhoffte Modernisierung des IFEG vermissen:

Weiterhin Fokussierung auf Institutionen
Der gewählte Begriff der lnstitutionen suggeriert, dass weiterhin nur der stationäre Bereich
angesprochen ist. Das lnklusionsrahmengesetz soll aber einen Rahmen für sämtliche am-
bulanten, intermediären und stationären Leistungen und Leistungserbringer bilden.

Eine echte Modernisierung des IFEG müsste den Fokus von lnstitutionen auf die verschiede-
nen bereits existierenden Leistungen und Leistungserbringer verlagern und zudem die Schnitt-
stellen zu den Gesetzen lVG, ELG und BehiG berücksichtigen. Deshalb ist der Regierungsrat
der Meinung, dass die Motion SGK-N 24.3003 "Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmög-
lichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im
Bereich Wohnen" so nicht abgeschrieben werden kann.

lnstrument der kantonalen Aktionspläne zu starr
Gemäss dem vorgeschlagenen lnklusionsrahmengesetzes wird jeder Kanton dazu verpflich-
tet, einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und der lnklusion der
betroffenen Personen in den Bereichen Wohnen und Arbeit zu erstellen. Der Regierungsrat
steht dem lnstrument eines Aktionsplans grundsätzlich positiv gegenüber. Er spricht sich je-
doch für einen nationalen Aktionsplan oder eine nationale Strategie aus, in dem sich Bund,
Kantone und Betroffenenorganisationen gemeinsam auf strategische Ziele und Massnahmen
einigen. Dieser nationale Aktionsplan soll die strategische Ausrichtung für eine bestimmte Pe-
riode (4-5 Jahre) vorgeben und Massnahmen für verschiedene Akteure enthalten. Die Kantone
wären dann frei, mit welchen lnstrumenten sie die Umsetzung der Massnahmen in kantonaler
Zuständigkeit an die Hand nehmen. Denn einzelne Kantone haben bereits Gesetzesprojekte
in Angriff genommen oder umgesetzt, andere haben umfassende Konzepte oder Umsetzungs-
pläne erstellt. Ein nationaler Aktionsplan würde eine klare gemeinsame Orientierung
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sicherstellen, die Abstimmung und Koordination sämtlicher relevanter Akteure verbessern und
eine systematische Wirkungsmessung ermöglichen.

Fazlt
Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden anerkennt das Anliegen der Volksinitiative "Für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative)" und begrüsst, dass
damit die Diskussion um eine kohärente Behindertenpolitik in der Schweiz einen neuen lmpuls
erhält.

Sollte die lnitiative zut Abstimmung gelangen und angenommen werden, wäre dies eine
Chance, gemeinsam mit dem Bund, den Kantonen und den betroffenen Akteuren einen breit
abgestützten Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Auch wenn derzeit noch viele Fragen offen sind

- insbesondere zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, zu den konkreten
Umsetzungsmechanismen sowie zur Finanzierung der Leistungen - würde der mit der lnitia-
tive angestossene Prozess den nötigen politischen Raum und die Zeit bieten, um diese Punkte
im Dialog und mit der gebotenen Sorgfalt zu klären.

2 Stellungnahme zum Bundesgesetz über die lnvalidenversicherung (lVG)

Der Regierungsrat stimmt dem Vorentwurf zur Teilrevision des IVG grundsätzlich zu. lnsge-
samt anerkennt er die Bestrebungen des Bundes, Menschen mit Behinderungen einen besse-
ren Zugang zu technisch modernen Hilfsmitteln zu ermöglichen, den Zugang zum Assistenz-
beitrag in der lV für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zu vereinfachen sowie
eine Rechtsgrundlage für Pilotversuche zur Förderung des selbstbestimmten Lebens durch
einfachere lV-Unterstützungsleistungen zu schaffen. Bezüglich des Zugangs von Personen
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, möchte der Regierungsrat jedoch festhalten, dass die
bestehenden Anforderungen zum Erhalt eines Assistenzbeitrags weiterhin hoch bleiben. Es
wird als zynisch eingestuft, Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit einen Zugang
zu gewähren und gleichzeitig an der Voraussetzung der Arbeitgeberschaft festzuhalten.

ln seiner Medienmitteilung vom 23. Dezember 2024hat der Bundesrat angekündigt, dass im
Rahmen einer künftigen lV-Revision verschiedene Leistungen vereinfacht werden sollen, um
das selbstständige Wohnen von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Der Regierungsrat
unterstützt die vorgeschlagene Teilrevision des lVG, ist aber auch der Ansicht, dass in den
kommenden Jahren eine grundlegende Reform des IVG zur Verbesserung des selbstbestimm-
ten Lebens erforderlich ist.

Auch die Ergebnisse der Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen
für Menschen mit Behinderungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vom 27. März
2025 macht deutlich: Es braucht eine grundlegende Reform des Systems. Der Bericht zeigt
eine mangelnde Koordination, eine Komplexität, kantonale Ungleichheiten und eine schlechte
Nachvollziehbarkeit des Systems auf.

3 Ablehnung der lnklusions-lnitiative und des indirekten Gegenvorschlags

Die Vorlage bleibt unvollständig: Sie bringt zwar punktuelle Verbesserungen, regelt aberweder
die finanziellen noch die personellen Auswirkungen verbindlich. Statt klarer Rahmenbedingun-
gen durch den Bund werden die Kantone in die Verantwortung gedrängt, ohne gesicherte Fi-
nanzierung. Damit wird eine wichtige Chance verpasst, die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen in der Schweiz konsequent voranzubringen. Angesichts der offenen Fragen,
insbesondere zut Finanzierung, lehnt der Regierungsrat sowohl die Volksinitiative "Für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative)" als auch den indirek-
ten Gegenvorschlag ab.
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Ausführungen.

Freundliche Grüsse
NAMENS DES REGIERUNGSRATES
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lic. iur. Armin Eberli
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Liberte egalite fraternite soutien

pour tous et pour ceux qui sont en minorite et mis a I
ecard de la societe..

Qui ne peuvent pas se defendre qu ont a exclus aussi

Qui sont different mais ont la meme vateur

( une loi

Nom : Vanya Haessig
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La CDPH de I'ONU a 6t6 ratif16e par la suisse. it n’y a qu’a la mettre
en application ! En particulier le libre choix du domicile et du
monde de vie pour toutes les personnes en situation de handicap,
AINSI QUE LES MOYENS POUR EN ARRIVER.

Le Conseit f6d6rat 6tait charg6 de cr6er, au moyen d'une r6vision
de la LIPPI ainsi que des autres lois f6d6rales qui s'y rapportent,
des bases 16gales modernes permettant aux personnes
handicap6es de choisir librement et de mani6re autonome leur
forme de logement ainsi que leur lieu de r6sidence et DE
BENEFICIER DU SOUTIEN NECESSAIRE A CET EFFET.

r

L’argent continue d’affluer vers les institutions. La vie en
institution 6tait une catastrophe pour mon fils qui, en seulement 2
ans, a beaucoup r6gress6 en terme physique et psychologique
avec une forte augmentation des couts de sant6 – plus de
m6dicaments, plus de rdv chez le m6decin et aux urgences etc.
Une vraie catastrophe, et la plus mauvaise d6cision de ma vie
6tait de lui mettre en institution. Depuis qu’il est de retour a
domicile, il reprend sa vie et se r6cup6re de petit a petit.

Il faut utiliser notre argent pour am61iorer la vie des personnes en
situation de handicap, en conformit6 avec la CDPH de I'ONU, et
pas pour faire tourner les usines a gaz qui sont ch6res et qui ne
sont pas une solution pour la majorit6 des personnes en situation
de handicap.

Si le contre-projet veut r6ellement r6pondre aux demandes de
l’Initiative pour 1’inclusion, le projet de consultation doit int6grer
les besoins des personnes en situation de handicap et 6tre
fondamentatement r6vis6. Svp, mettre en pratique la CDPH de
I'ONU.

r

Nom : Joanna Goodwin
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Dans inclusion il y a le mot inclure qui veut aussi dire
englober, imptiquer, comprendre ce qui entend int6grer
tous les handicap6s et leur faire b6n6ficier de toutes les
possibilit6s offertes par notre soci6t6 et dans tous les
domai nes

Nom : Jean-Pierre Giller

\
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Acc6s aux transports publics + gratuit61

Acc6s WC handicap6s peu nombreux

Travail pour to us/toutes => int6gratio n

Plus de repr6sentant(e)s dans la politique

Augmentation rentes Al

Libert6 du logement/accessibi lit6/meilleu re int6gration
avec les personnes valides
Nom : Martine Dessarzin
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Permettre a toute entitee humaine en difficu lte de sante
dans le cadre du HANDICAP, d'avoir une vie, douce,
heureux, et pouvoir danser la vie, croquer de la TVA, avoir
joie de cette derniere en tout lieux de Suisse avec facilite.
Ne jamais oublie qu'une societe ultra liberal, peut, mettre
une entitee humaine, sans le vouloir en mode SDF, sans
logement, sans protection de la chose juridique, en
complexitee d'acces a I'aide social, notre socitie que jaime
plus peut, nous faire tant de force et d'energie.

Merci de penser a nous toutes et tous en copmlexite de
vle

\

Nom : Jean-Jacques Obrist
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
- pour des raisons financidres, je vis en colocation car les
loyers actuels en Suisse sont beaucoup trop chers alors
que nous alrnerlons avolr notre propre apparternent !

- les r6ductions pour les personnes a t'AI dans les
institutions cultu reIIes sont minimes !

- grand manque de professionnels form6s a I'autisme dans
le canton de Berne que ce soit au niveau professionnel ou
au niveau m6dical ce qui implique de chercher dans
d'autres cantons romands ! DorIC, une recherche d'aide qui
implique une lutte permanente !

- recherches d'emploi qu'a un taux d6fini par t'AI ce qui
limite grandement les offres d'emploi adapt6es a nos
prob16mes de sant6. Et quand celles-ci se trouvent en
dehors du canton oa nous habitons, on nous reproche de
travailler dans un autre canton ! Ceci n'est pas de la
mauvaise volont6 mais parce que pas le choix !

le tarif AI pour I'abonnement g6n6ral reste trop 61ev6 !

d61ais d'attente pour les rentes Al trop longs !

m6connaissance des parcours des personnes a t'AI
lorsque I'on doit se rendre au ch6mage !

Nom : Aurore B4rnasconi

/

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Appliquez la loi pour une inclusion des personnes en
situation de handicap

Nom : Adeline HumbeR-Droz Guye
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Je veux pouvoIr vlvre ou Je veux.

Nom : Marie Kiper
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
J'aimerai choisir ou je veux vivre, avec mes copains de
ga16re

Nom : Nathan Kiper
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Plus d argent pour les personnes en situations de
handicap pour qu etles puissent elles aussi avoir acc6s a
des vacances, loisirs. Qu elles puissent vivre dignement
dans un lieu quels ont choisis, pour les personnes
lourdement handicap6es qubil y ait un nombre sufflsant
d'accompagnants fIxes avec un taux d'encadrement
sup6rieur a du 1 pour deux. Ann de pouvoir prendre I air
au moins Ifois par jour. L institution est leur lieux de vie et
ce pour toute la vie. Ce n est pas un lieu de passage.

Merci pour leur venir en aide
Nom : Christine Leisi

r
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Les personnes avec handicap ont droit comme [es autres
de comprendre, de choisir. Pour cela, 1'6ducation, le
travait, I'inclusion est important:e!

Nom : Rollande Amez-Droz

\
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Les personnes handicap6es doivent pouvoir participer
activement a la vie de la soci6t6 sans restriction

Nom : Amez-Droz Jean-Marc
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Que doit changer la nouvelle loi sur I’inclusion
pour la Suisse ?
Elle doit proposer un concept global pour I'ensemble des
personnes en situation de handicap et respecter
I'ensemble des points de la CDPH.

Nom : Aurelie Morgenthaler

\
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
Seton I'OMS, le handicap regroupe a la fois les d6ficiences,
les limitations d'activit6s et les restrictions de
participation a la vie sociale. Ces points sont 6galement
ceux trait6s par la CDPH. En aucun cas la limitation de gain
ne peut 6tre consid6r6e comme unique crit6re de
d6flnition des personnes en situation de handicap.

Nom : Lise Morgenthaler
r
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La nouvelle loi doit prendre en compte I'ensemble des
personnes en situation de handicap
Nom : YANN BERTHOLET
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
It faudrait que toutes les nouvelles infrastructures, les
lieux de travail et les transports publics respectent
l’accessibilit6.

Celle qui ne le font pas devrait 6tre sanctionn6 apr6s un
certain temps d’inaction.
IIs devraient exister un service de contr61e de ses crit6res.

It faudrait que chaque 6v6nement organis6 devrait avoir
un acc6s et toilette pour personne a mobilit6s r6duites et
d’autres handicap comme les muets, sourds et mal
voyants car tr6s souvent oubli6s.
Il faudrait faire une Suisses inclusive et ouvert a tous.

r

Car ses infrastructures adapt6es permettent aussi l’acc6s
facilit6 pour les personnes ag6es et celles qui ont des
poussettes.

C’est injuste que on raison de la diff6rence on soit mis a
1’6cart de la vie en soci6t6 et politique.
Vive l’inclusion de toutes et tous.

Nom : Sirangsivi Subramaniam

1245 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Merci de nous accepter tel que nous sommes, nous
sommes tous humain. Et Nos droits sont importants, peu
importe notre handicap
Nom : Anais Dumard

(

1246 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Inclusion pour tous aussi pour les personnes autistes !
Nom : Sarah Knecht
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La Suisse doit enfin admettre que la LHand de 2004 n’a 6t6
qu’un trompe-l’mil, une coquille vide qui n’a rien chang6
au quotidien des personnes handicap6es. La nouvelle loi
sur l’inclusion doit imposer des obligations
contraignantes, avec des sanctions r6elles contre les
institutions, entreprises et administrations qui persistent
a exclu re. Assez des promesses creuses : il faut des droits
ex6cutoires, des inspections et des amendes, sinon
1’inclusion restera une farce hypocrite et la soci6t6
continuera de se donner bonne conscience sur le dos des
personnes concernees.
Nom : S6bastien Kessler

(

1248 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La nouvelle loi sur l’inclusion doit mettre fIn a l’hypocrisie
qui consiste a proclamer 1’6galit6 des droits tout en
maintenant un syst6me qui condamne les personnes
handicap6es a vivre sous contraintes. Le cmur du
probldme, c’est la vie a domicile : aujourd’hui encore, le
financement de 1’assistance personnelle est insuffisant et
les personnes qui veulent rester chez elles doivent
multiplier les compromis, renoncer a une partie de leur
libert6, ou encore d6pendre de leurs proches. Le mod61e
employeur – o C1 la personne handicap6e engage
directement ses propres assistants – est le seul qui
permette une v6ritable autod6termination. Mais pour 6tre
r6ellement effectif, il doit 6tre soutenu par des
financements stables et suffisants. Cela passe par une
r6vision en profondeur de la Contribution d’assistance de
l’AI, qui est encore trop restrictive, bu reaucratique et loin
de couvrir la r6alit6 des besoins, notamment les
remptacements, les u rgences ou la gestion administrative.
II faut cesser de consid6rer la vie autonome comme un «
luxe » ou une faveur accord6e a quelques-uns. C’est un
droit fondamental, au m6me titre que la libert6 de
mouvement ou le droit de vote. Or, tant que les pouvoirs
publics n’assument pas pleinement ce droit par un
financement digne et une simplification des d6marches,
l’inclusion restera un mot creux. La Suisse doit avoir le
courage d’investir dans ce mod61e, car it ne s’agit pas
seulement de coats, mais de participation, de dignit6 et
de justice sociale. Vivre chez soi, d6cider de son heure de
coucher, choisir qui entre dans son intimit6 et comment

r

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La nouvelle loi sur concernant les personnes en situation
de handicap n'est pas du tout inclusive, plus de la moiti6
des personnes vivant avec une handicap ne sont pas
prises en compte,de plus cette loi touche uniquement les
logements et les autres points comme Ie transport,Ie
travail, Ie divertissement et.... ne sont pas concern6s, moi
m6me 6tant coach sp6cial olympique et dans cette
organisation un accent particulier est mis sur I'inclusion ,
it faut donc une relecture de la loi sur I'inclusion.Merci.(

Nom : Akou6t6 Marcel BLABOU
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
La rentabilit6 ne peut pas et ne doit pas 6tre le seul crit6re
pour d6terminer le droit a une formation qualifiante. 11 est
indigne que des jeunes ayant une capacit6 de travail en
grande partie conserv6e et des capacit6s cognitives
intactes se voient refuser une formation qualifiante sous
pr6texte que leur rentabilit6 ne sera pas suffisante pour
couvrir les frais de formation et qu'une rente devra de
toute fagon 6tre allou6e. C'est les condamner a I'aide
sociale comme seu le perspective, alors que des
employeu rs pr6ts a consentir a certaines mesures
d'am6nagement existent!
Nom : Fabienne Pr6

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La loi doit garantir 1'6quit6 de traitement des demandes
quel que soit le canton de r6sidence des personnes
concern6es. Aujou rd’hui, des cantons offrent des solutions
de syst6mes inclusifs 6tatiques (aussi au niveau des
logements) beaucoup plus avanc6s que d’autres, cr6ant un
traitement in6quitabte entre personnes concern6es selon
leur lieu de r6sidence.

Nom : Marie-Jeanne Accietto
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organiser sa vie ne devraient pas 6tre des privit6ges, mais
des 6vidences.

Enb n, la loi doit aussi s’attaquer aux st6r6otypes qui
enferment encore trop souvent [es personnes
handicap6es. On nous pr6sente comme des 6tres « a
charge », comme des exceptions qu’il faudrait g6rer, plut6t
que comme des citoyennes et citoyens a part enti6re. Ces
repr6sentations sont le carburant du validisme
institutionnatis6. La nouvelle loi doit dorIC non seulement
corriger les m6canismes de financement et d’organisation,
mais aussi porter une vision forte : celte d’une soci6t6 qui
cesse de voir [e handicap comme un prob16me individuel
et qui s’engage a transformer collectivement ses
structures pour garantir a chacun la pleine 6galit6 et la
pleine libert6 de choix.

Nom : Julien-C16ment Waeber

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Je vais parler de la surdit6 puisque ma fille est sourde.
Mais ce que je vais en dire est transf6rable a tous les types
de handicap selon leurs besoins.

La nouvelle loi doit absolument permettre a la personne
sourde une accessibilit6 aux 6tudes sans g6n6rer que
toute la mise en place des aides vienne de la personne
sourde elle-m6me jusqu’i 1’6puisement, la perte de
confiance et beaucoup de souffrance.
Une accessibitit6 a la communication dans tous les
domaines de la vie pour enfin respecter et reconnaTtre les
d roits, l’identit6 et 1’existence des personnes sourdes.

Comme pour la surdit6, les besoins de chaque handicap
doit 6tre reconnus et respect6s.

Pour ceta, une CO-construction avec les personnes
handicap6es est obligatoirement n6cessai re.

Autrement cette nouvelle loi ne serait qu’une loi alibi avec
perte d’6nergie, de temps, d’argent et des souffrances
amplifi6es.

En vous remerciant pour votre implication et vos partages.

Nom : Raymonde Fournier

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Que doit changer la nouvelle loi sur l’inclusion pour la Suisse ?

La Suisse a besoin d’une loi ambitieuse qui ne se limite pas a des
d6fl nitions restrictives.

•

•

Incture toutes tes personnes en situation de handicap,
sans laisser de c6t6 la majorit6 d’entre elles.
Garantir la tibert6 de choix : que chacun puisse d6cider oa
et comment vivre, au lieu de maintenir une d6pendance
aux InstItutIons.
Etendre l’inclusion a tous les domaines de la vie :
logement, bien sar, mais aussi 6ducation, travail, culture,
[oisirs, sant6 et transports.
Assurer des moyens fInanciers directement aux personnes,
plut6t qu’aux structures, afln de favoriser
l’autod6termination et la participation r6elle a la soci6t6.

(

L’inclusion ne peut pas rester un mot. Elle doit devenir une r6atit6
v6cue, chaque jour, pour toutes et tous.

L’inclusion, c’est :
•

•

•

•

reconnaTtre toutes les personnes handicap6es,
donner la libert6 de choisir oa et comment vivre,
agir aussi dans 1’6ducation, Ie travail, la culture, les loisirs
et les transports,
soutenir flnanci6rement les personnes, pas seulement les
InstItutIons.

(

Nous avons besoin d’une loi qui donne enfin les m6mes droits a
toutes et tous.

L’inclusion ne se discute pas – elle se vit !

Nom : Kannarath Meystre
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Le projet soumis a consultation ne r6pond pas aux
demandes explicitement formu16es dans I'initiative pour
I'inclusion.

Si le contre-projet veut r6ellement r6pond re aux
demandes de 1’Initiative pour l’inclusion, le projet de
consultation doit int6grer tes besoins des personnes en
situation de handicap et 6tre fondamentalement r6vis6.

Nom : Au nom de PS60plus
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La premidre chose: il est temps que la loi actuelle soit
respect6e. Merci de faire des contr61es plus stricts. En
effet, on nous dit souvent: la loi actuelle est suffisante
Sauf que 1) e[le n’est PAS respect6e, 2) elle n’est pas assez
claire sur ce qui concerne l’inclusion des handicap6s dans
[es transports communs, les loisi rs... etc. Il est d6ja tr6s
difflcile d’6tre handicap6, on se sent souvent iso16... et si
en plus on ne nous aide pas a nous int6grer... merci de
davantage tenir compte des personnes avec incapacit6, en
prenant des mesures plus concrdtes. Par exemple pour
monter dans les bus...

(

Nom : Marguerite Paus-Luiselli
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
Au niveau de mes connaissances, la politique sociale est une
comp6tence concurrente a celle des cantons. J'ai appris que la loi
cadre sur I'inclusion visait a respecter 1'6galit6 des chances. Par
ailleurs, le pr6ambule de notre constitution f6d6rale souhaite le
vivre-ensemble dans la diversit6, le respect de I'autre et 1'6quit6.
Les actuels articles 8 1, 11 et IV de la Constitution f6d6rale
devraient pteinement 6tre respect6s. Je ne peux pas notamment
me rend re toute seule a I'arr6t de bus Ie plus proche de mon
domicile car la pente est trop raide pour moi. Par ailleu rs, si je
veux rejoind re ma localit6 depuis la gare, I'arr6t concern6 ne
poss6de pas de trottoir, et un chauffeur de bus m'a affirm6 qu'il
ne relevait pas de sa responsabilit6 de m'aider a descend re du
bus. Ceci n'est aucunement de ma faute, si les infrastructures
permettant la mobilit6 en toute autonomie sont lacunaires.
Finalement, nous devrions tous prendre Ies transports publics
spontan6ment sans r6server de navette deux heures auparavant,
lorsque cela est exig6. Les d roits conf6r6s par la Constitution
f6d6rale et concr6tis6s par les droits f6d6ral et cantonaux, doivent
1'6tre pourtous les citoyen-ne-s suisses et r6sident–e–s Suisses,
car nous y vivons. Par ailleurs, cela conf6re a toutes les personnes
en situation de handicap la 16gitimit6 n6cessaire pour faire
reconnaitre leu rs droits et leurs difflcult6s dans les mitieux
professionnels, acad6miques, culturels ou de b6n6volats dans
lesquets etles ont choisi d'6voluer. Cela peut aussi contribuer a
une prise de conscience collective et au respect de I'autre.
L'autod6termination est un d roit reconnu a chacun
internationalerrlent et contribue aussi a la force de la
communaut6. Qu'elle se concr6tise a tous les types de handicap
connus en Suisse en tous contextes de vie, sinon nous risquons
tous de tomber dans I'arbitraire.

r

(

Nom : Nirmala C16ment
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Ce contre-projet ne reconnaTt pas la r6alit6 du handicap
sa d6fl nition exclut de nombreuses personnes concern6es.
Il entretient ainsi les poncifs et la m6connaissance de ce
que nous vivons au quotidien.

Pourquoi 6copons-nous presq ue syst6matiquement d’un
enfermement en institution ?

Pour le crime d’avoir d6ja perdu certaines libert6s
fondamentales ?

(

Faut-il nous en retirer d’autres encore, pour punir l’affront
que nous faisons en rappelant aux autres leurs privit6ges ?

L’institution n’est pas une r6paration : c’est une punition
de plus inflig6e a nos vies d6ja entrav6es.

Nous voulons une inclusion r6elle : tibert6 de choix, acc6s
a tout ce qui fait [a vie de chaque citoyenne et de chaque
cltoye n .

Nous ne sommes pas seulement « borIS a alter chez le
m6decin », ni a rester parqu6s dans des lieux plus ou
moins adapt6s.
Nom : Sarah Schaffner

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Bonjour,

Je vous remercie pour ce que vous pr6voyez de mettre en
place pour l’inclusion par l’interm6diaire du contre projet.

Toutefois, ceta est insuffisant:

Plusieurs personnes avec handicap travaillent et auraient
besoin d’am6nagements au sein de leurs entreprises.

Beaucoup de personnes avec handicap ont 6t6 refus6es
par t’AI ou sont en cours de proc6du re pour obtenir la
re rIte.

(

De nombreux am6nagements sont n6cessaires afln de
rendre les loisirs pour personnes avec handicap accessible
a toutes les bourses

De nombreux am6nagements sont n6cessaires afin de
rend re les bati ments accessibles aux personnes en
situation de handicaps.

C’est pourquoi je vous prie de prendre tous cela en
consid6ration dans Ie cadre de votre contre-projet.

En vous remerciant de votre compr6hension, je vous prie
d’agr6er mes salutations les meilleu res.
Nom : Corinne Nouatin

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
C'est simple, les personnes avec handicap doivent avoir
les m6mes droits que celles sans handicap en ce qui
concerne le logement, 1’6ducation, les transports publics,
la culture, les services et les constructions et tous les
domaines de la vie. C'est tout de m6me la moindre des
choses de supprimer cette injustice.

Nom : Emilie Pralong
(
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
Egalit6 dans le choix pour une inclusion r6ussie . Ceci est
un droit mais aussi un devoir.

Nom : Fr6d6rique d'Agostino
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Je demande I'application de la CDPH de I'ONU, en
particulier le libre choix du domicile et du monde de vie
pour toutes les personnes en situation de handicap.

Nom : Audrey Margot

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Que les transports pour personnes a mobilit6 r6duite
(minibus adapt6s) soient au m6me prix que les transports
publiques ( trains, bus, etc. ) des personnes " normales " !
Avoir les m6mes droits (ni plus, ni moins) que tout un
chacun.

Nom : Denise Malcotti

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
accessibilit6 a tous les lieux publics, transports et
commodit6s (WC, bancomat, caisses des magasins
les personnes en fauteuil roulant

pour

Nom : Marisa Stalder

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Je demande I'application de la CDPH de I'ONU, en
particulier le libre choix du domicile et du monde de vie
pour toutes les personnes en situation de handicap
partout en Suisse.
Nom : Jesse Furblur

1266 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?

mobilit6 accessibilit6 aux lieux publiques
agence d'aide a I'emploi/logement
signa16tiq ue
aide a 1'6ducation

Eduquer la population face a I'inctusion
d6velopper ta culture du respect (comme au Japon)
valoriser Ie rate des aidants (cong6, formation etc)
p[us de repr6sentation des personnes handicap6es
dans les m6dias, politique, arts
soutenir la recherche et I innovation technologique

(

Nom : Selma Grimaldi
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
Chers membres du Conseil F6d6ral,

Pourriez-vous pendant quelques instants imaginer avoir un fare/une
saur/ un enfant en situation de handicap et remettre I'humain et les
valeu rs de notre pays telle que la dignit6 et 1'6galit6 au centre des
d6bats et des suggestions que vous allez faire au parlement et aux
citoyens suisses?

J'ai lu r6cemment une description du terme handicap, pour lequel
grand nombre de personnes en situation de handicap pourraient
s'identifIer en Suisse:

Le handicap est un dialogue manqu6 entre une personne et un monde
qui n'a pas pens6 a elle ( en tant que personne a part entiare,
"normalement diff6rente") et qui I'exclut par cons6quence...

(

Ce n'est pas la chaise roulante qui pose prob16me, c'est le manque de
trottoirs accessibles, le manque de rampes d'acc6s, un environnement
inadapt6 aux d6placements ind6pendants de personnes a mobilit6
r6d u ite

Ce n'est pas la surdit6 qui isole, c'est I'absence de sous-titres, le refus
d'apprendre (ou le manque de programme 6ducatif pour s'initier a) qqs
gestes pour comrnuniquer avec les personnes malentendantes

Il est temps que la Suisse passe a une vitesse sup6rieure et revoit ses
politiques pour une inclusion adapt6e a tous. L'Initiative Inclusion tend
une perche a chacun de vous pour prendre cette direction innovatrice.
Saisissez-la, svp, renouez le dialogue et incluez les personnes
concern6es a tous les niveaux dans les d6bats et 1'61aboration de
projets de loi et d'un plan d'action national concret et mesurable, en
tenant compte de leurs besoins r6els (et pas seulement de ceux qui
sont a t'AI). N'essayez pas de vous mettre a leur place mais 6coutez-les
ouvertement comme si ils etaient votre fr dre, votre soeur, votre enfant.

(

Merci

Nom : Diane Pollet
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Je demande I'application de la CDPH de I'ONU, en
particulier le libre choix du domicile et du monde de vie
pour toutes les personnes en situation de handicap.

Nom : L6a Repond

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
« Je demande I'application de la CDPH de I'ONU, en
particulier Ie libre choix du domicile et du monde de vie
pour toutes les personnes en situation de handicap. »
Nom : Currat Annelise

1270 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Ne concerne que une partie des handicap6s
Non :Annick De Rosa
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Madame, Monsieur,

En 2025, it n'est pas possible que des personnes en
situation de handicaps soient encore marginalis6 au seins
de notre soci6t6.

Etant moi-m6me en situation de handicaps, c'est une
sensation a laquelle je suis je suis souvent confront6
surtout niveau professionnel.

C'est une des raisons, mesdames, messieu rs,

Que je voterai pour I'initiative.
Meilleu res satutations.

Nom : Christophe Massard
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Obtenir les moyens n6cessaires pour pouvoir sortir de la
maison sans prob[6me. Pas avec une rampe de garage a
12'% voir 14'% c’est une aberration!

Nom : Jean-Luc Aerni
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Cher Conseil f6d6ral,

Je j'attends pas beaucoup de la nouvelle loi sur I'inclusion,
juste qu'elle permette aux personnes en situation de
handicap de vivre leur vie. Malheureusement, on n'y est
pas encore. Pas avec le projet actuel. Je vous serais
reconnaissant de le revoir en 6coutant soigneusement les
personnes concern6es.
Bien cordialement,

Nom : Roger Gaberell
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
La loi se concentre uniquement sur le logement. Les

domaines de la vie, comme 1'6ducation, te travail, la

culture, les loisi rs ou les transports, sont absents et tr6s
lrnportants pour ces personnes !

Merci de votre aide pour aider ces personnes en vous
mettant a leur place

Nom : Chrystele Schoenlaub
(
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
A mon sens, la nouvelle loi doit afflrmer que 1’inclusion ne
peut pas 6tre une int6gration forc6e. Etre « inclus » ne
doit jamais signifier 6tre plac6 sans soutien dans un
environnement inadapt6.

It faut au contraire garantir que les personnes concern6es
b6n6ficient des compensations n6cessaires en lien avec
leur handicap (adaptations, aides, accompagnement).

L’inclusion r6elle passe par la mise en place de ces
compensations, et non par une simple pr6sence impos6e.
Nom : C6dric Goedecke
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Contre cette nouvelle loi, quand nos enfants pourront
avoir le choix de vie qu'ils souhaitent ???

Nom : Geraldine Tardy

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
Bonjour. J’ai eu un accident en voitu re en 1986, je n’6tais
pas fautif. Depuis 2010 je lutte avec des douleurs et des
difflcult6s physiques. Depuis 2014 je ne peux plus exercer
ma profession de m6canicien. DorIC j’ai du faire appel a l’
Al. Depuis le d6but de ma demande, j’ai eu droit a un total
manque de respect de ce service. It ne m’ont pas pris au
s6rieux. Pourflnir en 2020 j’6tais tellement d6goat6 que
j’ai fini par accepter leur mis6rable proposition. Il est triste
de constater que victime d’un handicap on est plus rien
pour nos institutions sociales. Alors que d’autres
obtiennent tout ce qu’its veu lent.

A mon avis c’est un exemple de ce que pratique notre
gouvernement en matidre d’exclusion en vert les
handicap6s. Ce n’est plus acceptable dans une d6mocratie
comme la suisse.

Ont nous ment, ont nous respecte plus, et ils abusent de
nos faiblesses. Ont doit vivre avec douleur et handicap, et
en plus ont ce fait 6craser par nos concitoyens. C’est
magniflque Ia Suisse.
Salutations.

r

Nom : Stauffer David
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Le contre-projet n'est pas concevable et ne vas pas dans le
sens de ['initiative. It est mauvais, n6gatif, restrictif et donc
inacceptable et n'a pas de raison d'6tre. Seule ['initiative
est r6aliste et apporte toutes les r6ponses a la nouvelle
loi

Nom : Rossana Fleury

1
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
L'initiative actuelle telle qu'elle est propos6e est la seu le
qui n'est pas discriminatoire. Elle est logique, 6gale pour
tous tes handicap6s et va dans le bon sens dans tous les
domaines. Le contre-projet n'est pas du tout adapt6,
discriminatoire, restrictif et ne vaut rien !

Nom : Pierre Fleury

/

1280 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La Suisse devrait s'inspirer des autres pays qui ont d6ja
int6gr6 cette disposition dans teur 16gislation. Elle devrait
6galement se conformer a la CDPH. C'est une honte pour
la Suisse d'6tre en retard.

Nom : Jillian Reichenbach Ott

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Inclusion obligatoire. Demain, c'est peut 6tre vous qui en
b6n6ficierez.

Nom : Maud Marguet
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
A. L'essentie I

Pour que le contre-projet ait une valeur ajout6e directe pour les personnes vivant
avec un handicap (PVH), il doit contenir les 616ments suivants :

It doit poser les jalons d'une politique progressiste en matidre de handicap,
d'inclusion et de participation pour les 10 a 20 prochaines ann6es, dans 1’esprit de
la CDPH

La mise en muvre de la CDPH ne peut pas 6tre garantie uniquement et
imm6diatement par I'adoption d’une loi sur I'inclusion et par une r6vision de la loi
sur l’assurance invalidit6.

L. La mise en muvre peut tout a fait se faire par 6tapes. Un plan concret et
concert6 est toutefois indispensable.

La loi sur I'inclusion doit garantir les droits des PVH a b6n6flcier des
mesures de soutien n6cessaires.

Une strat6gie commune de la Conf6d6ration et des cantons ainsi que des
plans d'action pour la mise en muvre de la CDPH doivent 6tre pr6vus.

Il faut s'assurer que les PVH et leurs associations soient impliqu6es de
mani6re ad6quate.

Les progr6s de la Suisse dans la mise en muvre de la CDPH doivent 6tre
contr616s a I'aide d'un monitoring ou d’une commission.

Sa th6matique se limite presque exclusivement au logement. On ne peut
dorIC pas parler d’une loi-cadre.

(

It doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de
r6sidence pour les PVH.

Il doit donner aux cantons le mandat clair de garantir aux PVH ta m6me
libert6 de choix qu'a tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien
necessa i res.

llfaut des directives et des dispositions transitoires qui montrent a quoi
doit ressembler une promotion cons6quente du logement autonome.

Des dispositions sont n6cessaires pour garantir le transfert n6cessaire des
ressources des institutions vers les prestations de soutien ambulatoires pour les
personnes concern6es.

Tout cela n'est pas mis en muvre dans le pr6sent contre-projet. L'accent
continue d'6tre mis sur le logement en institution. La Conf6d6ration ne montre pas
non plus t'exemple, que ce soit en incitant Ies cantons ou en d6veloppant ses
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propres prestations d'assistance et de soutien, mats se contente d’objectifs, de
principes et de crit6res non contraignants.

La deuxidme partie du contre-projet contient des propositions de mesures
de I'assurance invalidit6.

Pour une vie autod6termin6e, un meilleur acc6s a la contribution
d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux prestations de tiers
(p. ex. I'interpr6tation en langue des signes) est d6cisif.

Aujourd'hui, seules 5’000 personnes environ b6n6flcient de la contribution
d'assistance, car sa conception actuetle exclut un trds grand nombre de personnes
en situation de handicap.

Les mesures visant a am61iorer l'accds a ces prestations sont en grande
partie absentes du contre-projet ou trds 16gdre.

Le Conseil f6d6ral manque ainsi I'occasion de veiller a une plus grande
inclusion dans les domaines du logement, du travail et de la participation sociale
en langant une offensive sur les prestations d'assistance de l’AI.

(

Il faut toutefois saluer positivement le fait que le contre-projet permette des
essais pilotes visant a renforcer la vie autonome.

B. Critique fondamentale de la loi sur I'inclusion

En 2022, Ie Comit6 des Nations Unies pour les droits des personnes handicap6es a
clairement critiqu6 la Suisse pour sa mise en muvre insuffisante de la CDPH. Une
loi sur l’inclusion digne de ce nom doit au moins poser lesjalons d'une politique
d'inclusion plus progressiste pour les 10 a 20 prochaines ann6es.

L’avant-projet de loi f6d6rale sur I'inclusion des personnes handicap6es ne
concerne, avec une d6finition tr6s 6troite du handicap, que les personnes qui font
appet a une prestation de l'assurance invalidit6. Cela repr6sente environ 450 000
personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse avec un handicap
au sens de la LHand.

I

Ainsi, la nouvelle loi sur I'inclusion ne couvre d'embt6e qu'environ un quart
des personnes concern6es par un handicap.

Ne sont pas concern6es les personnes qui, a I'age de I'AVS, sont victimes
d’une attaque c6r6brale ou d'un accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires.
Les personnes atteintes de dyslexie ou de TDAH, qui n'ont 6t6 diagnostiqu6es qu'a
I'age adulte, ne sont pas non plus prises en compte.

C’est inacceptable pour une loi qui devrait faire avancer la mise en muvre de
la CDPH. Il manque des droits subjectifs pour les PVH ainsi que des engagements
clairs de la part de la Conf6d6ration et des cantons pour prendre les mesures
d'adaptation et de soutien n6cessaires.
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Il manque l’engagement clair que la Conf6d6ration et les cantons doivent
pr6senter une strat6gie commune et un plan d'action pour la mise en auvre de la
CDPH

L'avant-projet ne veille pas sufflsamment a ce que les personnes en
situation de handicap et leurs associations soient dOment impliqu6es.

Les dispositions 16gislatives propos6es montrent qu'il n’existe pas de
concept global. Elles ne sont pas assez pr6cises et ne couvrent que le domaine du
logem ent.

La loi doit couvrir l’ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec un handicap.

C. Un changement de systdme manqu6 en matidre de logement

La th6matique du logement est une priorit6 de la loi sur l'inclusion. A juste
titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur d6cisif pour I'inclusion et la
participation et ilya un grand besoin d'agir.

(

La loi sur 1'inclusion doit remplacer la loi-cadre existante (loi f6d6rale sur les
institutions destin6es a promouvoir I'int6gration des personnes invalides ; LIPPI)
sur le logement en institution.

L’avant-projet continue de mettre trop I'accent sur le logement en
institution. It manque une strat6gie coordonn6e de la Conf6d6ration et des cantons
pour la transition.

L'avant-projet ne comporte pas non plus le mandat clair donn6 aux cantons
de garantir le libre choix de la forme et du lieu de r6sidence. Les PVH n'ont donc
aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de r6sidence.

Les mesu res contraignantes font d6faut.

Il n'y a pas non plus de dispositions transitoires ni de directives de la
Conf6d6ration sur la mani6re de promouvoir davantage I'habitat autod6termin6 et
de r6duire le nombre d'institutions.(

It manque notamment des dispositions sur le transfert n6cessaire des
ressources des institutions vers les personnes concern6es. C'est 6tonnant car le
Parlement a r6cemment charg6 le Conseil f6d6ral, par le biais de la motion 24.3003
« Modernisation de la LIPPI », de garantir I'autod6termination en mati6re de
logement. Le Contr61e f6d6ral des fInances constate lui aussi que I'accds aux
prestations n'est pas garanti pour tous les groupes cibles et que les conditions
cadres ne sont pas claires.

Une strat6gie commune de la Conf6d6ration et des cantons doit 6tre ancr6e
dans la loi sur I'inclusion.

D. Concernant les adaptations de la loi sur I'assurance invalidit6

La deuxi6me partie du contre-projet ne propose que trds peu de modifIcations
dans le cadre de la loi sur l’assurance invalidit6 (LAI).
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L’am61ioration de I'accds a la contribution d’assistance, aux moyens
auxiliaires et aux services personnels, voire I'extension des prestations
correspondantes dans les domaines du logement, du travail et de la participation
sociale, restent en grande partie absentes.

Il s'agit pourtant d'une condition pr6alable a une vie autod6termin6e des
personnes handicap6es et d'une pr6occupation centrale de I'initiative d'inclusion.

Les modifIcations de la LAI ne contiennent que des mesures visant a
influencer la fIxation des prix des moyens auxiliaires, l'acc6s des personnes dont la
capacit6 d'action est limit6e a la contribution d'assistance.

Certaines modifIcations d'ordonnances sont annonc6es. Les modifications
propos6es ou envisag6es de la LAI et du RAI ne font toutefois, pour la ptupart, que
mettre en auvre des interventions parlementaires d6ja transmises au Conseil
f6d6ral. Elles ne constituent pas une r6ponse a I'initiative pour I'inclusion.

It est essentiel d'am61iorer I'acc6s des diff6rents types de handicap a la
contribution d'assistance, a I'allocation d’impotence et aux moyens auxiliaires, cela
vaut en particulier pour les PVH psychique, cognitif ou sensoriel.

(

llfaut un meilleur accds, en particulier pour les PVH qui n'ont besoin de
moyens auxiliaires tels que des appareils auditifs ou des fauteuils roulants qu'a
I'age de I'AVS.

E. Moyens auxiliaires

C’est trds positif, les modifications pr6vues, qui ont en effet d'influencer plus
activement Ia fIxation des prix des moyens auxiliaires. It n'est toutefois pas clair si
les assur6s auront effectivement un meilleur accds a des moyens auxiliaires
adapt6s au progr6s technique.

Je suis favorable a I'introduction, pr6vue dans Ie cadre de la r6vision du RAI, de
comparaisons de prix avec 1’6tranger pour les moyens auxiliaires ainsi qu'a la
possibilit6 pour les employeurs de d6poser une demande de moyens auxiliaires
sur le lieu de travail pour les assur6s (en application de la motion Lohr : 21.4089).

(

F. Contribution d'assistance et allocation pour impotent

C’est positif, les assur6s dont la capacit6 d'exercice des droits civils est restreinte
ont d6sormais en principe acc6s a la contribution d'assistance et ne doivent pas
remplir des conditions supp16mentaires strictes.

En revanche, ce qui fait d6faut dans I'avant-projet, c'est un meilleur accds a
la contribution d’assistance pour les mineurs, pour les PVH sensoriels ou cognitifs
(pour lesquelles l'instrument d’6valuation FAKT actuellement applicable n'est pas
adapt6), pour les personnes en age AVS ainsi que pour les personnes b6n6flciant
d'une allocation pour impotent de I'assurance accidents ou militaire.
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It manque 6galement dans l'avant-projet une augmentation de la
contribution d'assistance et des montants maximaux ainsi qu’une extension des
prestations de conseil.

Il manque l’extension du droit a I'allocation d’impotence et donc l'accds a la
contribution d'assistance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour
les PVH psychique.

G. En r6sumer, nous pouvons ajouter

1. Sensibilisation de l’ensemble de la soci6t6

Combattre les st6r6otypes et les pr6jug6s

Mieux faire connaTtre les handicaps et les capacit6s

Accessibilit6 :

Nouveau d61ai pour les transports publics

Contr61es renforc6s pour l’accessibilit6 des batiments

Obliger l’accessibilit6 du patrimoine (si possible), bien sOr, sans le
compromettre

3. Proche aidant :

Reconnaissance et flnancement

Mobilit6 :

Borne 61ectrique accessible

Formation pour les administrations aux techniques
Education :

Prioriser 1'6cole inclusive

Rendre plus accessible [es formations continues

Culture :

Aide pour une culture inclusive et participative

H. ltfautdonc :

• Des contr61es s6vdres et contraignants, avec potentiellement des amendes,
pour le respect des normes SIA 500 et VSS

• Incitation et aide de l’Etat pour la mise en conformit6

Des loyers abordables pour notamment tes nouvelles constructions
accessibles et adaptables

• Des directives clai res sur la r6partition des ressources entre Ies institutions
et les soutiens aux PVH pour la vie a domicile

2.

I

4.

5.

(

6.
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• Accds facilit6 a la contribution d’assistance pour toutes ettous

Les prestations doivent 6tre plus facilement rembours6es

I. Endernier

Il ne couvre que certains domaines, principalement le logement.

Il faut une loi globale et contraignante :
Edu ction

Trava il

Mobilit6

Accds a la culture

Participation politique

•

•

•

•

•

Mercl

Nom : Fabien Bertschy
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Nous voutons choisir librement le projet de vie, sans
obligation d'aller dans une institution. Actuel[ement il y a
trop de budgets en faveur des institutions, surtout celles
qui offrent de I'h6bergement. Il faudrait des projets mixtes
institutions/domicile avec plus de solutions de d6pannage
et de r6pits occasionne[s pour les familles. Le syst6me
actuel incite trop a de I'h6bergement a temps plein n'offre
pas assez de solutions mixtes au service des familles. Les
institutions ont trop de pouvoirs.

Nom : St6phanie Saillard

(
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doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La loi devrait pr6voir les aides dans les

domaines de la vie, comme 1'6ducation, Ie travail, ta

culture, les loisi rs et le sport. Nous regrettons qu'il n'existe
aucun moyen de financer par exemple la location d'un
local ext6rieur au domicile pour organiser des loisirs ou
des th6rapies. Dans Ie cas oa aucune institution n'est
souhait6e, il n'y a pas de solutions pourfinancer un lieu
d'accueil en journ6e. Le logement et I'institution ne
devraient pas 6tre les seules alternatives.
Nom : Florent Saillard

Que

(

(

1290 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Nous demandons une harmonisation de tous les cantons
afin que [es aides a I'inctusion soient partout les m6mes.
Et surtout nous voulons une harmonisation des cantons
d6favoris6s vers les cantons les plus avantageux. A titre
d'exemple Ies cantons romands devraient 6tre harmonis6s
pour offrir les m6mes prestations qu'a Bate.
Nom : Laure Saillard
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Le projet de loi sur l’inclusion propose une d6finition

du handicap qui exclut prds de trois quarts des

personnes concernees.
+

L’argent continue d’affluer vers les institutions. Les

personnes en situation de handicap ne peuvent pas
choisir librement oO et comment elles veulent vivre.

(

-+

La loi se concentre uniquement sur le logement. Les

domaines de la vie, comme 1'6ducation, le travail, la

culture, les loisirs ou les transports, sont absents.
Nom : Simon Milner
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Je suis autiste. J'ai, en moyenne, une esp6rance de vie
r6duite de 10 ans par rapport au reste de la population. La
raison de cet 6cart, c'est pr6cis6ment I'exclusion a d6faut
d'une inclusion au sein de la soci6t6. Tout comme d'autres
types de handicaps, nous nous retrouvons iso16s,
invisib[es, dans des "classes sp6ciales", "ateliers
prot6g6s"... hors de t'espace public, hors du monde du
travail, tout simplement parce que [es lieux ne sont pas
pr6vus pour nous et nos besoins diff6rents. Ce qui est vital
aujourd'hui, si vraiment vous souhaitez nous inclure et
que nous participions a la soci6t6, c'est d'adapter ces
espaces. Mettez en place des obligations f6d6rales pour
une 6ducation r6ettement inclusive, des obligations
strictes pour les emptoyeu rs, les services publics et les
propri6taires d'immeubtes. Ouvrez des postes de d6t6gu6-
es a I'inclusion afin d'instaurer un r6et suivi de ces
obligations, ainsi que des cons6quences lorsquene sont
pas respect6es dans les temps. Des bus avec des escaliers
en 2025, cela devrait 6tre inadmissible (TransN,
Neuchate I).

(

(

Nom : Laura Gyger
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La loi doit 6tre ouverte a d’autres objectifs, une culture de
l’handicap6 plus ouverte sans discrimination, je suis
contre le projet du conseil f6d6rat il n’a porte rien de
concret quand arr6te de nous caresser au sens6 du poil et
surtout ne pas prendre les personnes handicap6es pour
des d6ficients mentaux je souhaite quand appliquer la
CDPH en entier

Nom : Djamel Bourbala
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Plus d’acc6s et moins de bureaucratie

Nom : Gerth Wagner Roberta
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Que doit changer la nouvelle loi sur Pinclusion
pour la Suisse ?
Garantir aux personnes en situation de handicap un
salaire 6quivalent a celui des autres salari6s, y compris au
sein des entreprises adapt6es.
Nom : Samuel Cosendai
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Votre loi ne concerne m6me pas un quart d'entre nous, je
suis pr6sentement a I'AI, mais j'ai suffisament gagn6 en
autonomie pour pouvoir 6tre r6ins6r6e
professionnellement. It n'emp6che que je reste eune
personne handicap6e. Les logements accessibles pour les
personnes handicap6es (flnanci6rement et au niveau de
I'agencement) sont quasiment inexistants a moins d'6tre
dans une institution. Votre loi ref16te la profonde
m6connaissance de nos vies et de la grande diversit6 des
personnes handicap6es. Nous sommes constamment mis
de c6t6, infantilis6s et institutionnalis6s. Pour beaucoup,
nos finances, nos emplois, nos logements, notre quotidien
entier d6pend de [a bonne volont6 des valides et exprimer
nos besoins est souvent vu comme de I'ingratitude. Votre
contre projet n'est pas inclusif. Vous avez regu un projet de
loi fait par et pour des personnes concern6es et vous ne
nous 6coutez toujours pas. Nous repr6sentons presque 1/4
de la population Suisse, mais nous ne somrnes
aucunement pris en compte. Nous voutons une vraie
inc[usivit6, pas de la charit6 performative pour se donner
bonne conscience.

(

(

Nom : Charlie Andrea Pessoa
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Que doit changer la nouvelle loi sur Pinclusion
pour la Suisse ?
La loi sur I'inclusion doit permettre de toucher toutes les
personnes concern6es et ceci dans tous les domaines
pour une vie pleine et enti6re.

Nom : Florence Chapuisat
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Ne contre projet ne vas pas assez loin il exctut [a ptupart
des personnes: quid si on ne peut pas descendre un
escalier ou d'un train car la gare n'est pas adapt6e:
(Morges ; Echandens VD ; Vallorbe) pour cause de
prob16mes de genoux ou malvoyance ? Monitoring
souhait6 partout en Suisse. En 2025 c'est un scandale de
ne pas avoir des structures adapt6es partout !

Nom : Evelyne Campiche Ruegg
(
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Que doit changer la nouvelle loi sur Pinclusion
pour la Suisse ?
Cette nouvelle loi doit int6grer I'ensemble de la
population touch6e par un handicap, quel qu'il soit. Et
cela passe par une am61ioration de tout ce qui constitue
son contexte de vie et ses besoins essentiels : - transport,
logement, travai I, socialisation.
Merci de votre attention

Nom : Maaike Bleeker
f’
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Chers conseillers et conseilldres f6d6rales.

Avec un pays si prospdre, riche en cultures linguistique et exemplaire en matidre des droits de
I’homme, iI y a encore une partie de la population mise a 1’6cart et qui ne peuvent pas
participer a la vie en soci6t6 et politique, en raison du manque d’accessibilit6 et un manque
de mises en place des normes dans certains lieux. Notament des salles de f6te inaccessible,
des toilettes inadapt6es, la complexit6 des d6placements en transports publiques qui
demandent une organisation parfois impossible en 24heures, etc..

Voici ce qui devrait nous aider a enlever ses barridres qui emp6che < cette population » d’avoir
une autonomie et une vie si j’ose dire « normale >.

II faudrait que toutes les nouvelles infrastructures, les lieux de travail et les transports publics
respectent les normes d’accessibilit6 mises en place pour les personnes en situation
d’handicap. Mlieux encore, faire partie des r6glementations a suivre pour tous les nouveaux
projets et pour celles qui ne Ie font pas, mettre une sanction en place aprds un certain temps
d’inaction .<

II faudrait que chaque 6v6nements organis6s ait un accds et des toilettes pour personnes a
mobilit6s r6duites et d’autres type d’handicaps car iIs sonttrds souvent oubli6s, ce qui aiderait
grandement a ses personnes concern6es de sentir qu’elles vivent dans une soci6t6 qui leurs
est adapt6es oLI elles peuvent avoir une vie avec des activit6s sociales sans contraintes.

II faudrait faire de ce cette Suisse, une Suisses encore plus inclus ive et ouverte a tou:s.
L’aspect pertinent de ses infrastructures adapt6es, sont qu’elles permettent aussi un
environnement favorable tant pour les personnes ag6es que pour ceux qui ont des poussettes.

C’est une injustice que les personnes en situation d’handicaps doivent se restreindre d’avoir
accds a leurs passions ainsi qu’a des f6tes ou encore a diverses conf6rences politiques juste
parce qu’elles vivent dans un pays pas assez adapt6 pour se permettre de voir au-deli de leurs
invalidit6s physique ou mentale. 11 est vrai que la Suisse est un pays adapt6 au niveau m6dical
en prenant en compte les besoins de chacun, ce qui est une grande chance pour sa population
mais il manque l’aspect de la Suisse qui montre l’exemple de I’inclusion et la facilit6 d’accds
aux personnes en situation de handicap dans la vie sociale et politique.

(

Vive l’inclusion de tous et toutes
Merci de penser a chacun et chacune de vos citoyens.
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Extrait discours Mme Baume-Schneider -15juin 2024 - C6r6monie de c16ture des Journ6es
Nationales d’Action Avenir Inclusif (15 mai - 15juin 2024)

C’est un fait : mame si des progrds ont 6t6 r6atis6s, de nombreuses personnes en situation de
handicap perdent patience et exigent que nous en fassions davantage pour leur garantir une
6gatit6 de traitement, que ce soit au travail, dans les transports publics ou en matidre de
logement.

Et je les comprends ! L’69alit6 et 1’inclusion ne sent pas que des slogans. Elles engagent la
responsabilit6 des institutions et des autorit6s politiques. Des autorit6s qui ne restent pas
les bras crois6s. Les choses bougent, notamment du c6t6 des cantons. Bon nombre d’entre eux
se sont dot6s d’une toi sur Ie handicap, ont promulgu6 des mesures pour promouvoir
t’autod6termination dans le logement, ont lanc6 des plans d’action et cr66 des services
sp6ciatis6s,

Notre ambition est d6sormais de concr6tiser ce changement de paradigme, tel qu’it est
inscrit dans la convention des Nations unies. Et ici, Ie canton qui nous accuei[Ie aujourd’hui
peut 6tre cit6 en exemple. En renfort,ant les droits politiques des personnes handicap6es, Ie
Canton de Geneve a provoqu6 une discussion essentietle et je saisis trds volontiers l’occasion
de le remercier pour sa proactivit6.

(

La r6vision de la loi sur 1’6galit6 pour les personnes handicap6es n’est pas la seule mesure qui a
6t6 prise. Les quatre programmes prioritaires lanc6s en paraUdte par le Conseit f6d6ral sont
autant d’autres d’6tapes majeures. Non seulement ces programmes soutiennent la r6vision de
la [oi, en montrant o& et comment supprimer les in69atit6s. Mais ils permettent aussi

+ de coordonner tes nombreuses initiatives prises par la Conf6d6ration, les cantons et la
soci6t6 civile dans les domaines concern6s,

• et de chercher ensemble des solutions pour renforcer les droits des personnes
handicap6es.

Quant a [’initiative poputaire pour t’inclusion, tanc6e t’an dernier, elle nous engage a mener
d’autres r6ftexions que j’exposerai au Conseit f6d6ral lorsque t’initiative aura abouti.

(

L’ensemble de ces objets poUtiques d6montre a quel point l’envie d’avancer et de
progresser est pr6sente : it y a en Suisse, j’en suis persuad6e, une majorit6 qui reconnait le
besoin d’en faire davantage en faveur de 1’69alit6 des personnes en situation de handicap.

It s’agit maintenant de passer a 1’offensive et de concr6tiser cette volont6 ! Je m’y
engagerai avec force mais j’aurai besoin de vous, tant ta politique du handicap d6pend
6troitement des cantons et des communes.

Ces 30 derniers jours, nous avons rec,u de nornbreuses suggestions. Ettes sont autant de
motivations et de bonnes raisons de continuer a s’engager pour 1’69alit6 des personnes
handicap6es ; autant que le magnifique 6tan issu de cesjourn6es d’action.

Dar fMd ] WEIL,% _„nL[aL'o,&
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Droit a une vraie 6ducation scolaire en ECPS se
rapprochant de 1'6cole ordinaire.
Droit a un lieu de vie se rapprochant a une vie ordinaire
de famille avec une libert6 de choix, d'expression, d'envie.
Une collaboration entre les famitles et les centres de vie
pour Adultes, un vrai partenariat.

Que ces lieux de vie ne ressemblent pas a des EMS ou des
PrISons.

Une vraie Int6gration.
Nom : Caroline Samii

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Elle doit permettre d'ancrer au plus au niveau dorIC dans
la Constitution f6d6rale la r6partition entre cantons et
corrlrrlu nes.

Nom : Viviane B6rod Pinho
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Hello la nouvelle lois dois permettre d inclure des
personnes en situation d handicap dans diff6rents m6tiers
comme les sapeurs pompiers
Nom : Patrick Th6odoloz

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Elle doit permettre d'ancrer au plus au niveau dorIC dans
la Constitution f6d6rale la r6partition entre cantons et
corn rn un es.

Nom : Viviane B6rod Pinho
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
La nouvelle loi doit absolumentfaciliter le maintien a
domici[e et une formation grace a une aide flnanci6re
adapt6e a chaque cas! Durant 42 ans nous avons gard6
notre flls polyhandicap6 a la maison et it a eu une une vie
extraordinaire impossible en institution!

Nom : Jacques L6geret

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur [inclusion
pour la Suisse ?
Elle doit permettre de donner les moyens aux personnes a
handicap d'6tre ind6pendantes flnanci6rement
(augmenter les rentes AI)

Nom : Nicole Fatton
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Que doit changer la nouvelle loi sur !’inclusion
pour la Suisse ?
que cette loi soit pareille pour toutes les personnes en
situations de handicaps et aussi dans le but de leurs
faciliter leur quotidien.
Nom : Danielle PAGE
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
La nouvelle loi f6d6rale sur I'inclusion doit permettre une
application effective et non discriminatoire de la CDPH,
apr6s 11 ans d'attente, en application du Message du
Conseil f6d6ral du 19.12.2012

Nom : Serge LACHAT
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Le contre-projet ne prend pas en compte une d6finition
targe et inclusive du handicap. La nouve[le loi doit
reconnaTtre toutes les formes de handicap, valoriser la
diversit6 et garantir 1’6quit6 ainsi que le respect des choix
de vie de chaque personne. Valoriser la diff6rence.

Nom : Daniel Suda-Lang

(,
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Tout ce qui n'est pas en accord avec les m6mes droits pour
toutes, to us!

NIm : Madeleine Crisinel
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Its nous faut des logements abordables des transports
faciles a prendre et un monde du travail uni et aucune
s6gr6gation dans des ateliers ou on s’ennuie et on est
extr6mement mal pay6
Nom : Guillaume Villoz
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Une nouvelle loi sur I'inclusion qui soit vraiment inclusive
et r6ponde aux besoins des personnes en situation de
handicap.

Nom : S6verine Rey

(
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Lorsqu'on vit avec un handicap, le plus dur n'est pas
toujours de vivre au quotidien, on s'adapte, on connaTt ses
limites et aussi ses forces. Le plus dur a vivre, c'est
I'indiff6rence des autres.

Sur les 1,7 million de personnes en situation de handicap
en Suisse, seule une minorit6 acc6s a 1'6ducation, a
I'emploi, au logement, etc. Cet acc6s leur est ferm6, par
in d iff6rence.

Le droit a I'autod6termination n'est pas facultatif, c'est un
besoin fondamental auquel tout le monde doit avoir
acc6s.

C'est plus de 20% de la population Suisse qui compte sur
vous pour prot6ger nos droits et nous assurer une vie
digne. Merci de nous entendre et de nous soutenir.

Sunita Sen Gupta. Biologiste et mus6ologue. La Chaux-de-
Fonds

Nom : Sunila Sen Gupta
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Une personne avec un taux d'invalidit6 sup6rieur ou 6gal a
40 % (ou m6me 70 %) reconnu par I'AI, mais qui ne
b6n6flcie pas d'une rente Al (car elle n'a pas remplit pas
toutes les conditions d'octroi d'une telle rente), devrait
6galement avoir acc6s a la carte de 16gitimation Al.

Cette carte ne devrait pas 6tre li6e uniquement a une
rente AI, sinon, a mon avis, il y a une in6galit6 de droits
entre tes personnes avec une invalidit6 ayant droit a une
rente et les personnes avec une invalidit6 sans rente.
Nom : Ricardo Fernando Azevedo Dias

(

1318 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Les personnes handicap6es sont des eters humains
comme tout le monde. Il doivent avoir un libre choix
comment vivre leur vie. Ca ne doit pas 6tre r6g16 par un
gouvernernent.
Nom : Petra van der Meulen
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Garantir I'autonomie, i.e. permettre a toute personne
souffrant d'un handicap de participer a la vie sociale sans
I'aide d'un tiers (quand le handicap le permet,
6videmment); obliger Ies institutions publiques, les
commerces, les cin6mas, les mus6es, les salles de concert,
tout espace devant accueillir un public, a adapter
['accessibilit6 du lieu.

( Nom : Isabelle De16glise Hunziker
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
L’6ducation est un pilier fondamental et ouvre de
nombreuses portes. Comme la pr6vention, apporte des
6changes socio culturels et simplement le bonheur de
participer pour avancer m6me tr6s tentement.
Nom : Anna Trovatori
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Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion
pour la Suisse ?
Permettre une scolarit6 avec du soutien +++ dans les
6coles. Un Co enseignement pour que chacun y trouve son
com pte. Former les enseignants et mettre des personnes
qualifi6es pour accompagner les enfants en situation de
handicap dans les classes (pas forc6ment des ASE non
form6s). Pr6voir des financements clairs. Favoriser
I'inclusion aussi dans les parascolaires avec des
personnes form6es. Pour le monde du travail, faciliter
I'embauche des personnes en situation de handicap en
obligeant I'adaptation de certains postes de travail.
Faciliter le passage des jeunes en situation de handicap
vers la formation professionne[le et l’emploi.

Nom : Agn6s Vendroux Guillet

f.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1’inclusion
pour la Suisse ?
Libre choix de lieu de vie, de travail, d'6ducation.

Actuellement, les institutions font de leur "mieux" pour les
personnes en situation de handicap, mais je suis
convaincu qu'individuellement nous ferions mieux si nous
pouvions nous-m6mes attribuer les subventions pour le
bien de nos enfants, partenaires, proches qui sont souvent
contraints ou m6me subissent les d6cisions de ces dites
InstItutIons.

Nom : Laetitia Mantuano
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ue doit changer ta nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
sinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
,ez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

us consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6rat sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieu rs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Consei[ f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseitf6d6ral sur cette page. PUez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posezvotre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte estd6ji pr6affranchie.

Slipt,„„,t at@qlA I, loi de aa C9PW d,
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Pr6nom et nom, lieu : HuSh„.t C,,h„,„:((, ,4o4, C,h (/,„r .

Pllez Ia re ul IIe ICI et collez Ie Dora superleur.

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Post& la carte est d6ji pr6affranchie.
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Parler d’inclusion
ne suffit pas - iI faut agir.O HE

EElan [\
T+h .:

R \K

GAS/ECR/ICR

Nicht frankleren
Ne pas affranchir
Non affrancaro

51177819
000001

n roll:>
Participez et donna votre avis au Conseil f6d6ral
sur le contre-pnjet i Flnitiative pour t'inclusion !

Nos critiques a f6gard de la nouvelle loi sur !'inclusion :

+ Le projet de loi sur I'inclusion propose une d6finition
du handicap qui exclut prds de trois quads des
personnes CQncern6es.

+ L’argent continue d’affluer vers Ies institutions. Les
personnes en situation Le handicap ne peuvent pas
choisir librement oO et comment elles veulent vivre.

Association Pour une Suisse inclusive
MOhlemattstrasse 14a
3007 Berne

+ La loi se concentre uniquement sur le logement. Les
domaines de la vie, comme 1'6ducation, le travait, la
culture, les loisirs ou les transports, sant absents.

Plus d'informations
et d'exemples :
www.bit.ly/3jIDf9g

gDate Umite d'envoi : 15 septembre 2025.
iLe 29 septembre, nous remettrons les cartes

gpostales collect6es au Conseilf6d6ral.

Parter d’inclusion
ne suffit pas - it faut agir.a GAS/ECR/ ICR

Nlcht frankleren
Ne pas affranchir
Non affrancare

51177819
000001& b +: ]{}:;11) :/ in– II= a

jIIIe
Participez et donna votre avis au Conseilf6d6ral

sur le contre-projet a 1'Initiative pour 1'inclusion !

n?m:>

Nos critiques a F6gard de la nouvelle loi sur !'inclusion :

+ Le projet de loi sur 1’inclusion propose une d66nition
du handicap qui exclut prds de trois quarts des
personnes concern6es.

+ L’argent continue d’affluer vers Ies institutions. Les
personnes en situation de handicap ne peuvent pas
choisir librement oO et comment elles veulentvivre.

Association Pour une Suisse inclusive
Mahtemattstrasse 14a
3007 Berne

+ La loi se concentre uniquement sur le logement. Les
domaines de la vie, comme 1'6ducation, le travail, la
culture, les loisi rs ou les transports, sont absents.

Plus d'informations
et d'exemptes :
www.bit.ly/3JIDf9g

gDate limite d'envoi : 15 septembre 2025.
gLe 29 septembre, nous remettrons les cartes
gpostales collect6es au Conseil f6d6ral.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feullle en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoYant votre r6ponsel
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ia pr6affranchle.

au \aac)cat3 , e\ ]\-WW<:cca

'v-.\( 1 (F+1(1EIIIIIC) ( I(IIIrA1F•F$1M 1(1111 t \ \ /Pr6nom et nom, lieu : , '<:Uk
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00

§ Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse3
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez ta feuiUe en deux.
§Cotlez les bords sup6rieurs, avec ta page 6crite vers l'ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive pubUe votre r6ponse.
C/]

r\\ P[iez la feullle ici et coIIn le bord superieur,

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la Post& La carte est d6ja pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

a holy A,KY Ag,h,.w,Air ih dew' ; iF.JiM~r. aNC q%&, d, hdv,wh Mr h brt ,
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Pr6nom et nom, lieu :

fM\k= t?' I . p:t\h

rrlez ta yeultle I,I et coltez ie Dora supelleur.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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§

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez ta feuille en deux.
Collez tes bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux leans de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu : M kU,rh, e)ie A~L },h.a& a- oo . ?g

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Ptiez la feuilte en deux.
Co[lez les bords sup6rieurs, avec ta page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que t'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

#,or ter bY)Ldp Fur \'S a+hUS Cu\&tel'S , Z'h'-
cA V=') e\ c:k . ncA\al e–kY~o hoY~'L deg\r&S CL„/
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Pr6nom et nom, lieu : E=%
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§

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Post& La carte est dda pr6affranchie.
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gQue doit changer la nouvelle loi sur I'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
CoUez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la bst# la carte est dda p6affranchi P.
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Pr6nom et nom, lieu : J
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Cotlez les bords sup6rieu rs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Desslnez, ecrivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux
Collez les bords sup6rieursl avec Ia page 6crite vers ['ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est dda pr6affranchie.

L';hib AK F.-N e:,heh;'„ h F,,,__~e, ,„ ,h-hi„ A
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gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page- Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers Fext6rieur. En envoYant votre r6ponsel
vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ji pr6affranchie.

C
b+=\:=

;qi

Pr6nom et nom, lieu : TA D( A T©LGIG , A)L

i Que doit changer ta nouvelle loi sur I'inclusion pour la suisse ?

iCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieun En envoyant votre r6Fonse,
vous consentez a ce que t'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6porse.

r
ii
fg
SI

3

:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez ta feuEle en deux.

I
/

/

,/

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La caKe est d6ji pr6affranchie.

)r6nom et nom, lieu

p_,A, qIpJ:\g /hZ;4'a74
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieu rs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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; Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
3

iDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers I'ext6rieur En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Pliez to feuille ici et caflez le bon/ sup6rieur.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Les Ch fEet dr F Dot I/b /v] C– 7/LL:
(\ CC St BcE . # Tour / 1

OD

Pr6nom et nom, lieu :
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieu rs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posezvotre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte estd6ja pr6affranchie.

Be dr rn an at iJapp\:caFio„ c\' h COP/J dc
en paT I\CKL'eY /e /;6,e cLaY dR do/ni': k oF dR

J ’ oPa

In c cIc

a/ C d/’ I'e v„' Fo"Fe' /e, pc,lo„nPI ,„ S; A„„I:..P

Pr6nom et nom, lieu : (f /a q de Ca, herr) a \ t 1' 1 fcA a IIen J

f)'+

g

:

;Que doit changer la nouvelle loi sur I'inclusion pour la Suisse ?
;Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Bajlet tCJ yeultte it I ec coltez ie DUIU supelleuf.

9 GS So (/ I/ C– /H FINn A/ ciC hS PLUS
NeD Ice naY\

VVI PoLI G /vl Po“t. CC–C Fh Al\
Def P Gnu (O ,V /vCr /F 1/ec ll nA/al C & Pr oU M & Cap 1 C

Pr6nom et nom, lieu :
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Que doit changer la nouvelle loi sur I'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseit f6d6ra[ sur cette page. Pliez la feui lle en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec [a page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

\–gS e'mong'OS qK£(: u" baud

III IJICTfLU:I,nY:'Jpl
\ALLLMal..' ,C& (*

D\

cdcRu

/1

\tocC~

Prenom et nom, lieu : DELI 4 Pa£4T , 226) Z/ r CC+

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

hSe cb,if draCo.

Pr6nom et nom, lieu :

,IU._ #/wrUt hr 1338 / 2614
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g Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
;Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiHe en deux.
gCotlez Ies bards sup6rieurs, avec ta page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une bo'ite aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.

le,, h,n&q)s M'1 Ich & 'lnGaAc„ as\ent cus A on a\c ard{ dat vI,AbU I (:)q eAl “p&s a ,L,f

hmdA J r\ pins haRe.

t' fhs ncl
dILs &ins

hp lard ,

obb£s TLr l'aMId sifAo A & IIb insbMo6. f+re hqn&ulp('e, c'el pls the mdrIS

I' a h.p &.bus.„ dp, awth,„ Jk„ks, OLd h,, kpA#
hb Ma has dk / ah&JerWn Aon,hdr&+ i h

aA) N\onXLl Ch

&liu aab log„d hoLe

&8Dik, &IDS gw CL d bD

AuG , on k h &@+
IdssarI„seJ pWf nous +GArb

d he kwKux a ha&cap as , on agar Lnk.bHa tMS qVcgIok F)AS 0\

VhS h ps k„Lc,eis , C'®+ gbl VMS CNet ')Ute PA \&w asda$\wnps) FMr L
Pr6nom et nom, lieu : DianA/ % ( heA@

h,rar...

a) (:>rl bw+ t„> %?„,A &e cAMe& d
ii &A pub saM&„ C'e/bb ins'nodaL\@ (

I

§

dI bi hu. hA WA8a$',ns or\ t trot IIb?s dpEg

§Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La arte est d6ji pr6affranchie.

fr-'al

oz b'\.h
ObI

P (O C) .u

N/(,A
,C==. T=be+-jI%/”r“„kb;*T*' by

&"'"""'.T=&IT.§'';;,.(&1339 / 2614



...- nia ia feullle ia et collez Ie bonI supeneur.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important :d6posezvotre r6ponse dans une boite aux lettres de la %ste la carte est d6ja pr6affnnchie.

')RJJrLnoqH={HF rgb TfmJ?zeE+d'hFd3TIO'h
pAD ac,LH;Gb tK Sank„,,I. a &'m,Kk RJ.gIg ALa hAt,„,r, Qowrh,,b ; enjx „E"kG tH et BA:t;lfb£
L b;a b, 4,,aA& JeM an, ray„....hk (GKA&„b,AJV,4k,.) 3) S',h',,, a: +MbMpdLk kM/ AP
&t nape oF,,Md;M f,hl toM aD aKbh4 coM"a CLa HMbwthhc,D / tEAch J&'ci //fe/ n-b;fat;&D :
&7M idl q %; MXeh;hP ck mr ha:'- dl fr-CL at Rbi% c'it'' a/“Lr Au:enip-c& hK % fw'Uk
&nMe,e) .'+) S&v,4;b,'/;zHh'w- A”~X Md i C'-pA a'.hD tIP accA &k &'Up'M, . 5 J ac/L„ I,n d,4
,d%b hAd,- APa1 ,„ IM I J''W Ik\~'" db a„'M C'.M,U-A” , 4;“L q''C /'''Mh'hUb, ,, ; F 6,
Jah'-h ,uc,M,. . 'a '@c,„,,..,.in Aha if rh raeHH &D DI-l"a „UK,q rcn,d. R&hb" eCc ck
C„LH:::,,UT:HL“: ;if::?.Tr'TURf I,'F£=-* =-M::::/a.: z;'.d,,; IA maUi/ I- Fi. 8) MhAbb{a.\ xt/ownL& &u n;uea& Raton.n,L J hAir~AA~>< JAN>ku @
JiM,,.,% and i @p.

Pr6nom et nom. lieu : (22Ah \ Job; IIA rv1/?a /

gQue doit changer la nouveUe loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page' Pliez la feullte en deux-
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur- En envoYant votre reponse'
vous consentez a ce que rAssociation pour une Suisse inclusive publie votre reponse'

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux leans de la Post& La carte est d6ji pr6a#ranchie.

y AaA TS4 a'TH &T& @@ dl,
c& d.db„ da„ MQhBUUJn£

Pr6nom et nom, lieu : Inc„c/u

RaIl\ FlfBl
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gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ji pr6affranchie.

\.,/(.. fr hIdPa R'’
Is A

\ d\y .k„-/',bb \ es
k) a "\(h-cc eS

\r(Lum’Uphk OhP +c)D \ours

llpJ

1 n ylbLbkS

la per 3Qr\'©S CJ\

r\

T-(
\ Acl,Ag\Ch

h?so\a cIe Souh'e es bq }\ ch (. AfS
\

\nutS bBA

Voc) ( \ CAD(e Ips V\PSu ceS Four LIAra
VweA£LQLAA@ dar\ S k y\\c ndc dk Fay(hcl
P\,a,s r\e3udS €Cr FeS I)f \e ptcn scoLcJ'Q

Td„.„„„.„,Ii.„: ?; aLa L&h'tLcl / IUI&SaUnA
Wg

/
pda-+

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
jDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuitleen deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse_

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

e
FRK

(?

dh%koH ol eII th paM„„e eh $ 4bADR dl hagoU'V ?

R£R'Qc #, B; CAl !

Pr6nom et nom, lieu :
('o_JA” "LJ) VC(len,
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; Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?3

iDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux.
§Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.

A
B 'C, n

elt A Jar mOr tes –SoRT\el +r&UKL('*ons CLLtX

bc,C: JeB arp,re,e hT ,P. C/I „\ tq 05

e+ ‘

Pr6nom et nom, lieu :

\. \
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§ Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
-1

:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuilte en deux.
§coUez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

trI

It US dQ Fhco
aA CRAb.Q \iCttQ

r,_f leE FrS, /\„QS PH R

Pr6nom et nom, lieu :

B ' ' . . ,LI et collez Ie bord sup6rieur.
q
El
cd

; Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?:
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la P05te. La carte est d6ja pr6affranchie.

\

T/3 CL\fS PCt/ cep) anD a Gce P=) ''L
Leg PCL CoM/vtS 4uez: on' ria NOI cope\
/Ll A LA DtC T/L 4 Af for1.7 PDf\ Cr C

al/

/
pgn-+Pr6nom et nom, lieu :
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a doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
a Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
§Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieun En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.

Lb hO vvO CaC 4: aHL +' ih MAI Oh, aot +

Go paU a DVDdO nha Ceh HAha .

Pr6nom et nomr lieu : hi cL:+ T€N9T bJ1 C/I'Fl / 2022 R E Fdi (

; Que doit changer 1a nouve11e loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

0 I trCL IU J& b/IIB rbI at Luttc£ IC &/VIa OU}JCI lcUjg

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

*A.
He‘

eII,\ .Q d~Ure

A.I„„„,Ke-

abuse dr\ PUP': acp'~$-ELF\'j .

h-cove_ \aE \e's Aaq:\es
\

aL' it

v=c\(.~,\-\td
/

b:

l q

'tax\
c©IFk,-,e.A'b , Jc

en a\\ d} hrs L,\\e_ CVa\PIe k\'Ll\vI

+ , ' V\Aftetb't\t t-

\,\,',BbL'RcRFO\(91
\lP\1:E / L\N

(J the;_ tv

\\BT\~cIT \\Lb
L\n\

\R_ W\(\N;

X q' '\\XE\ cuP;,a cr in

F“‘ \ -\\\?

' U-+(_I-'' '(\\\\lC +z'S E,

+--\\S / Pl I- ue &1\d– V‘ a\C,\ \‘ fy
Phnom et nom, lieu :
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gQue doit changer la nouvelle loi sur !'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Coltez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieun En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Post& La carte estd6ji pr6affranchie.

Ce(k Co. &, I £t~c ,Kcb,'/L && MAL c@'-/to.k &4

Cao'L-f-''hUn r)'r el ee b,'.'€ Mr') r,D. b ('’cpl /

ch."x cIe & eU ,$ U.tl (a b C) I FJ f

C7( e do-'F /lebch d'aFUe'e'dHcp eDU.\e

L..~&L'.r\ C[ /,, J La to-r,L.. qver 1.

db Ferc, Ar'a b J ,hc,h''- ch

Pr6nom et nom1 lieu :

Hi
G ruG na,t\' Cci\at

S ' '' ' . . . . Pllez la feull le ICI et coliez fe bord superleur.
S:
b

! Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
8Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiKe en deux.
§Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affrancllie.Important : dd

CU~+ &C &ejgItl Alf 111& CIEftA QutA£J £' a
rt

LLM nF/
\R ~&rv\l(Mo

q \

-Q
r- \I

tAi ME &bA

th
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwon in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereitsfrankiert.

U U 141 bba wI

ChHM aIN h„utah
la sc,c,,zk’ avce (X

J,+
JLXarv\ea

r'_b:
el \&

bR

A/e/14 qx

p.'aLi I;#,

/
pIn-+

=„„'~,d„,„.'“ T,up.:. {LLb hh-Lc_

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ra[ sur cette page, Pliez la feuille en deux
Collez [es bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse1
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inc[usive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Pr6nom et nom, lieu :
1346 / 2614
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i
gQue doit changer la nouvelle loi sur t'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez ta feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que [Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Post& La arte est d6ja pr6affranchie.

L- fla aVe ( LL B 1 Ao ;+I £4JL== 1)\ as d r&I

P''r te' '"J ''”b
r©Sro\ drl -P

h bK A' ccP Fr
U.d\

e/U\ eLSE

/
HaHnPr6nom et nom, lieu :

W
/

C
>

/

,{\

F:

E

; Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
3

;Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Consei! f6d6ral sur cette page. Pliez ta feuiUe en deux.

gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieun En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Ptlez ICJ feultle ICI el COtlez ie Dora supelleur.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La arte est d6ji pr6affranchie.

Tloy GMS
•Hl••HnH••ln

l
n=•n•lUnnI HH

6 EeLS Cf - e

UHBB

B

+

Co IOCKerS pouR U NE

AuToN o N \ C
\B

e N'rI E at bES

PeR€DNucs
CYRil

AvcE U bOOt CAe
G€UeV€

t

Pr6nom et nom, lieu : M AcR 4

m
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gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

'• - = '+ f W lb + + + b bP & b b = tb URn+ e

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ja pr6affranchie.

UKL paat£CAIC rb,& hoct ch ) Xh\a %'tuLLF' C .S
\I

&F aLL t_ _F Lt

'Pe's'.'a „AL cLr,ch\p tb / br I ' 'b-.r& J,s b+ abtA I &b– A\
&G'uk 1~ Vf ''uk SHE

,..,.,„_fr_ „,„J
L.AL “P

& ( br b–t' hq VFR'J '.-~.', !.)
U.- V IC++\ 1 1LiL (k LI\ Z'U ,KS Ze 'bk'_bk-

aIG 67/ Ld,4_ &+R {dr .'&IS (Rr (ta,JR++-4

el.„ r fRi' \ acCeSS 'bL+c- FJ--f FI'*-
$3cAe£_\ th S( b\a,_J._rc ;\

Pr6nom et nom, lieu : Lbc: dr BLLL / ayeUk-L–

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers t'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.

&\ \h&„..s\oh \,~ {& P4 KY, skY\„\

\xr\< Q\cba V\

Pr6nom et nom, lieu :

UNI,k 2KMVyQ©<!' mY1348 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Ll&

J ’;„‘

La ALL/ & (X)/ /\h + c)\a cm

JfuT,,
AcL"o &Kbtau%

EVaw che yz/) cr ch u;kB
&Q

Afm “ [
\X \}\t

VChC&;URn
Mb

'R(IPr6nom et nom, lieu : year\(I k IYon/CL/

?

g Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
BDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
{Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers t'ext6rieur En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

1:
iS

C/)

J, naNA ai al, PI lo cCtV\ mi ;',w. d,, V +a„.hk
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2Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Ptiez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers t'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Post& la carte est d6ja pr6affranchie.

B)aT©IDLe auJC @WWPQA de VLaDui aCM et de/yVwWL£

’kuaIA eeA IAd„#bah ,rWZaOS

Phnom et nom, lieu :

LJ€©Ln@

/ 4

Que doit changer la nouvelle loi sur I'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Pr6nom et nom, lieu :

I
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g ' ' ' '' ' ' ' PItt:Z ta JeultLe ICI et tollez le Dora supei IcIUr.

g

; Que doit changer la nouvelle loi sur t'inclusion pour la Suisse ?3
8Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
” vous consentez a ce que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

L// aIS ?

t ":

A,dr bt, + L t\oU,da, PU

r@KoH©tAJL}lbw t /\
M PS,,"Pr6nom et nom, lieu :

g ' ' ' rtlez tu Jeullte it I et tollez te ut)1 u supel leui.
R

: Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour 1a Suisse ?
kDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. PLiez La feuille en deux.
gCollez tes bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur En envoyant votre r6ponse1

vous consentez a ce que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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h pUMM qa had dA We. A* w„„" 'i Wr'a
+4 Ma&WIdth RMb,

A&tInt
\

Cl

aA-lahna&&,

}wAdW4A

/
1351 / 2614



a)

i
N

! Que doit changer la nouvelle lot sur 1'inclusion pour la Suisse ?
-1

:Dessinez1 6trivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gcollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieut En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.
>

r riUZ 'I'bTyZ'OI(f£' IUI -c’t 'Ll)IIE:2 'i-c -til/FU -3upcl'lcul-.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Kb--, ’ h' /: I/- -T-.' d/'’'?Phnom et nom, lieu :

3 3 rD \ C + 'ea
LE)

Pg
b

! Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
D

iDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu : Q)t}L9nL{ Plan:'I , a'+r
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. P[iez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers ['ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

ofM& pCS #'RWAnDa IR ATa,a PoOR

{}££owfAqNge LCS /2=£qoN Nab Aon-tTa
Mdf CR 5 N+ / dB rv(1:\ /qq S Tf Tan-b ,J
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&-f /tccO€ 1td: S

RIG v& coMPel J

/
pen-+Pr6nom et nom, lieu : NtIf A qj INC

§

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Post& la carte est d6ji pr6afTranchie.

f/b Tb2bC al -m'LL /2&K> a' a+++ a LL4£iML '/'wu M'tM cdp /o hq4,' ww / /b #aA,
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Pr6nom et nom, lieu : tORo izOe£L'I , CA&rlZchJwz Ccie )1353 / 2614



B ' ' ' ' ' ' Pliez la jeullle iCI et collez le bord supeneur.

i
;Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
§Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pl@:la feuiUe en deux
:Cottez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieuc En en@pn Mt-re r6ponse1

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
i)/•
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F:“ dvDII
hr&vi [le {

,Ja
je

It &:leT:[ill tA
(':aMX in Ad IIb'.bCe

li:

M„-h“ qnhPr6nom et nom, lieu : Z aOa&HnC

W
Pllez la Jeu lite ICI et coltez ie Doru bUtJUI leul.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieu rs, avec ta page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Desslnez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux
Collez Ies bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers !'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse1
vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la Poste. b carte est d6ja pr6affranchie.

\)eus CLIX)b idhahuo V,_r I'in(k&jcyl p'£F
""'a NtIUaue \nclrak=n,tIre- Na/2az/E t€eer)„aiQQr’2 cb_
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t+c. \$cxls aDore> IL ArcA+ &_
boro r©$r€y©Khcq#7&?s €Fnc:c )QOS:5’1/>q

P r 6 n o m e t n o m I I i e u : V C)(b j CA
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A

r'ltez tCJ yeulltc ILI el LOlrt4 Ie ual u supt:IIeut.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

(Or db/Pal /
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

ia na\a:ke6dann tow> to a+etier/, prota$$ de SuCMe que tc)LU

%a$Dent com\me tout \e h\on(Ie

Pr6nom et nom, lieu :

,de doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
gDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
;Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que t'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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I
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Pr6nom et nom, lieu :
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iQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive pubUe votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la R)ste. La arte est d6ja pr6affranchie.

T-
/4 1

)

/

S I&
CCu bak I)&l/cr r vq c.He/ pLc ('c, C.rn„. abLe, ‘\

n\d={\_ rv\art +flap Lj ' I_._ Sca IR . ( h=kt 4 -J:\al
I

VF-t C kc ru/D be acUl/, 4:> CE , + ,.._ C+ eG kb I-c)
/(

eat hc-a„+ dC, M
PCI IJ act L/C( r WIcI er e' Jake ahcCq

aLd qu‘ L//''g Cap (c
It /

L .. A.Ada
It
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pgnunPr6nom et nom, lieu : ,Il _ V Ly I.\: Wah–both

rllez la Jeul lle ICI et collez Ie Dora su perle ur.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez ta feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est dda pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu :
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gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseit f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Post& La carte est d6ja pr6affranchie.

Prr(F, FtP c,ux @!soarlei ut slhxlhcn oh FrAGIle:p ck 1~etk/ a

dC)MId\e q6aqd fCS r\'cRt ecs c+ prcbnGpQS nqe4 t,_c\
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Pr6nom et nom, lieu :

F'"
ScrWIne &,r\d , kUJq_y\ne

Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous c..onsentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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B ' ntb7nF;lnrmrvrTJliz%DDTa'3qJaImJ:

i
gQue doit changer la nouvelle loi sur t'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l’ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la R)ste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu :

vous consentez a ce que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Fa

i
gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux.
gCotlez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers rext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux teams de la Poste. La carte est d6ja pr6afFranchie.

$hd:: bill
Pr6nom et nom. lieu

Jo bLah nq
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Prenom et nom, lieu :

ZCu,X( ) \\©\
/

Heb-A

Ez-ru-JIumE

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Col[ez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive pubtie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu : rIch IrT Iga ry Lanor> &
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

81te A eG
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Utc Lady \

/

qJ %q ,Pr6nom et nom, lieu :
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gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ja pr6affranchie.

'£ \/ 1 he a / aa <d’2% eLK Sof b<
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Pr6nom et nom, lieu :

H§

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Desslnez, ecrlvez ou creez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. P[iez la feuille en deux
Cotlez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse1
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inc[usive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu : Re (,rIO kv€)/n{. m
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doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?

,Art

V

Pr6nom et nom, lieu :

jI:
PJ

§ Que doit changer la nouvelle loi sur !'inclusion pour la Suisse ?:
§Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieun En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

1363 / 2614



Que doit changer la nouvelle loi sur I'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers ['ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que !'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

CAve , c\LJ \\t,, e qts\ \N\MX

IQQsAQ\B &l V\'.\\

'„„„':„'„’''„: sv-A\ aK&< K%{\
Eg

§

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. In arte est d6ji pr6affranchie.

La ClauDe\le Q.i s)r Q:indusi,n &b{\ \ca\ A’al)Of A aiXof\er one

d£BdVim sa( QI hE\n&caf t\$\ to\\ in Aus\we Ce
pcg get n' al) vcd\

QUCLxn 5ens sit (ba &\ in&bs'\! N\ as esF t*dust#\1 FIY u WI\UH.
\Jo'IFe soda\a be dc;\\

I

d c\\ie\r VI(AS a' hu\\ a do\ t A' Are

to- SOODZe g3af eV TaLI( QAS W'; AN\ h boY de Tel CWVVce GII

k)AS r,tW\\ye & \J \ \) re Aaf\ s tcl V\xy
cV \a &'q&+&.

/
pennV8ksu C\au ;en St onPhnom et nom, lieu :
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Que doit t.hanger la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feullle en deux'
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoYant votre reponser
vous t..onsentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

lil,re cl,oIg du \o?e,bLb”A
liLle choi X de u ie

Qqce liG 1 e cae I <:> KXLt

Li au o\: It il„e Chu:i

li Lie eLLe, ly des 1 a; b\'ls I

1: bIC QUO ; x des LukAs fcnJ /

lilo t e choI X a I„ <.'_Ul { \at Q

P,6„„ et nom, lieu : Lit',s c,G etl. Set,I & + F', G eu eu e

rtl b& lu /bartIE lb,I LL LUrrLC IC Ual u JUl,ICI ICUI,

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ja pr6affranchie.

/"’e
aLL

J44#‘

X+„o ,
f’ ’/-,'„',C/e„e/’“
I/}e. aNaD a2 11/7

„./
X&b*

d

AeD'\ 2/&MLA La
! --ob,r

/
pIn-+4/&g/y, A, _+/&MPa– /by%7Pr6nom et nom, lieu :
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

plus dc .,gL; Ck‘

}v~ & red

at Chef' b / r Lcc t' tv e c( e cIt u f (
A FLu''( cJ qca FOEs; Are / aLL

.CC / L: +QU£+ c\£c5'J I acc e'x CtU +rquc+\’ I

<2LL
gLue ua y auf ; q(cds OLLLK

tta..q r ' rFc r uA t :c,

Pr6nometnom,Lieu : BarI QwQ Bc, Il chu k P“ Cry rP a

,/
bp’

ba/b\uP

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.
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dUkayE pPa!_Eq = If_Ul J bE_tueLJ LUIU ':Z;! ISP.

§

gQue doit changer la nouvelle loi sur t'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

k

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettns de la %ste. La carte est d6ja pr6affnnchie.

I A/& a ,b: /\d'– , Lq UaH& dc_ %.ad, (&
La Jd ALL/\ ,Jlx4~£h&ron /Ll deLL @IIB .+afb.IM I

ALKL nataLik G"l,tW WEt(e qX 4it a AP(Cb/n/hUnt@, aIA/maG
OV AdElaac) dC UbU Iol @6quLhhoRK dz'd J2J Jn JHh/h'04s (%

qaa' asaJq: re) ILK h 4Ov\dR n\oak da Aa 1r\W/ Cal ceZa
c @n£A'/tK llba qd\lcn'rK;haG diaM\Eq

tO; &dr fIAckII\On d&hLa hi)Lure/Ie oliN {aut do D’ &shard;aa-at

JxhQ JhAhJ J
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Pr6nom et nom, lieu :
/

pIn-+
la X3rDvSaUK{ C£Q

, Adammeal' PeP\db+ P&,
. T.. . ===7TRrla Jeullle ICI et collez Ie Dora superleur.

Que doit changer la nouvelle loi sur Finclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs1 avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous t.onsentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

lmportant : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affran9

,/-/
,

C)O

Pr6nom et nom, lieu :
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6t..rivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoYant votre reponsel
vous €.onsentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre rdponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est d6ia pr6affranchle'

( at # a

c & QCLp ,/d&

Pr6nom et nom, lieu : Fao tQ 'R I CHARD- bE?hour
LAos AkiN 6

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. P[iez la feuil[e en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

:y= /soUhcn£ LL eCn\le- Kohl \

PFI$1:A X& t ;eb :cC 1EIp=bI) VSq\I!!II L IF1(g dpn}LifTm ( \ \cO : ah&
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Pr6nom et nom, lieu : /’hxQnc\ra bca„ h CM>OU3iw,1368 / 2614
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gQue doit changer 1a nouveUe loi sur rinclusion pour la Suisse ?
"Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseit 6d6m} suratte pa©' Plief la teuille_en deux
CoUez lei bords sup6rieurs1 avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoYant voTe reponsel
voi;–ci-nsentez ale que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse

lmportant : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux leans de la Post& La caRe est dda preaRranchle

Pr6nom et nom, lieu : VtM£DH ULCGA20 f EG.r\he

#

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuilte en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posu votre r6ponse dans une boite aux leans de la R)ste. La carte estd6ji pr6affranchie.

Pr6nom et nom, lieu :

m a-"kb l=h(*b' \nAm:3 , abAd;)1369 / 2614



g . . . . . . Pliez la feuilte ici et collez le bord supdrieur.
N

b

;Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
3

:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la Post& La carte est d6ja pr6afFnnchie.

cr)

UHf &w h&ride
CI i F r1tOI m h P 1(11pIILI f

a , EE£dK cM raf {\
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OZ-£Z-$CL-££l

U k\ (2 40&Fly h~K dea fa£©Kh

GIrl' T.=, rTFch&buLk
\

LKaKQ lu gUnN (A

P6nomanom,Ueu: hl£hl IL\t /H-r,„ La'la"LL
W
# – 7 . - – . : . . Pliez la feuitle id et coUez £bortmp6riiur.

vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

b
hI

a

; Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?=
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux tettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

VA/ahd C, ha LULA et C &a Cb&Le lu\
X o(_Koo h a 1 te fnJKaV I

OU I

P&r +toC ne f
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bbGC€U£i M et U IAC Xoct ate/
//

£Uo Lu ie

Pr6nom et nom, lieu : I/b b,-+ he Cad & t\tXt
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gQue doit changer 1a nouvetle loi sur 1'inclusion pour 1a Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuilte en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Post& La carte est d6ja pr6affranchie.

In +< 8
b

ba

Oj l=,Ti"”c&cured CUJA r
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pIn-+Pr6nom et nom, lieu :

Eg
'lx'm al i - a\a-.Q

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu : fp/vp~'zR _Der% .456~s

g . . . Hlez in yeullle ICi et cotlez le bord supm

§ Que doit changer la nouvelle loi sur !'inclusion pour la Suisse ?
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
#Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur En envoyant votre r6ponse,
” vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.
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\
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gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?

rtl ez ILI Jeullle ICI el cutter le UUIU bupelleul.

Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux leans de la R)ste. In arte est d6ja pr6affranchie.

Pr6nom et nom, lieu :
-y\w & W / Cha"“yVD & do_“3- ZS

\

E

i
§Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?

a 5uPvl leuez III Jeulllu

Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux.
Coltez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la %ste. La arte est d6ji pr6ananchie.

Jv, LL (Ie>yww'€

F„'.„.''.': "")q“' a3W
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

l’& d„ fMb&i„a &fr„ohkk ,# d„ eK 87-b*h-',„ dI RaMa? ,Ie '„„z„ic b &iss, JJ /yI„ wtt~ f"' aJ”y
dAda\wat tH /ty„ acta@ ION MMI,dk’ & P' AI , at AL d, ma, d+eid ; hM, hb\ /X'xl' &4'usCg a„In+
qu''""'t a&t hk/bha dI k.,bhp „ Aw all Cl„Ak ". aw,Li ,„,: . ab,? I„„ id,adv _ s, ,w„hw p.veil
a9#dk4"i"' bA2 at cP W& p?Mk d' mt &##? M##Ag i @& phdit: OLwdz HiIL%g& , afA
Wh Ca”BI , +,IBWduI-db,M 4„„„,,,d'a.D: 'ACaa i %_bMa . gR&. ,Jh d, ,f,,FA ,
@ PpwMa'M , M /tad+,z,44£M M hM,hi,4 dp VHF_ {had, #.H;LI abI&t ek&umM /rE#
WArM ,/IEO,I ,', dRL #dba&mwh au .nllu e&4 4xdxhq dl aHL}a„i& , I ana atla qAa_
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/h&cd de ,4cfe aM,La4 a>&;7'e nfL; ci+oqe+'va al .twA %J'vw4£ Xdbe A'&+a'iQ S.'i'll ,JUL /Ita fry;Id
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PHi'ILj&' ) ;;, „„,.b J,b,+LC&' V„i ; lk „„„ au '' aC M:, >a, pAidLL ~-a "
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rlnunPr6nom et nom, lieu : Iowa O.I,„b, qvis+rnewis

Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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Pr6nom et nom, lieu : £\.A ie U// nk\er B>' FIne
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieu rs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

boarter faaes£lNU k dani +C>Q/+a (Oj J+ruc+MJ ( (nO""'@'''fl MayS,hr )

Ibe +'bkJ
IyIbe dc

tel yI,uN (&J C,/J +v„, I.Z„, J Jo-buy acK rbrwt2J PO '/{ +C>C+

kt&h&tV) ,

Jy;,k„;} A„'hn , £aw„„„-tPhnom et nom, lieu :

g Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
BDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
{Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

gB

-)

>

ra

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux tettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Le ah&h,PM U/rw deAf„ th~' ZHf£',ik dahn„b &' h'b
* Pw Pm"''b:"h +„i'„„.a '+ p'''"'''% - '%'J=".
& m,U,V 'bh hd.., A p';J,„.,r~;< BI' IAP.b- –

rA .; a. c-L M. „ pan ,.,,%L'J A PO(

€xm'”''" G'ML- jogo Z% hahabPr6nom et nom, lieu :

,)
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Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

A rccVr
& b [euif

J& (i do.bce
( \

raLLq >1

HuLL

/

\rD LAb

\Ral \ t-> CL troLLS

CD L,luLL& LocI J..6,La
hJ

bULL e '3
\ as axa\XL&S J,,I,

4

ben&Jcb
haLLe (sLLsa AbC,a GMa FaS-.

Pr6nom et nom, lieu : VaLId . G (a„J

E

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour 1a Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse1
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important :d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. la carte est d6ja pr6affranchie.

d J' iNaDsicf\ n ’esc Fm rim b\goG C'est hn arcit '’

/
pennPhnom et nom, lieu :
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E

i
gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse

Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
CoHez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ja pr6affranchie.

gIL J,I dived ch />,,IPc

AL*ec &

Ah't.alt G/Jrb
L ;'',(,a'M, q.a

b' barnS
L)aloE Car

At
SaIJ.'eK d&&CLLF% %,

dIe ITIl Cab, (+1’dn nec

a Cb Fidel
ultRareal ned

Phnom et nom, lieu :

&
&dJ c;can

= . . . . . - . . Pl jez la feuille ict et collez le bord sup6rieun

§Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

b
g)
a)

§Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?b

8Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.

’ vous consentez a ce que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

u, PPC P
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Puez Ia Jeullle ICI et collez Ie bora superleur.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieun En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6afFranchie.

q-OWN\~M~&(_R_ V,D&

&q_V\tv\T\{ d -dens

p6„'„„„'„,u„: ch<k\ a;KKK m-
fR
N

!

; Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
U.I

:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCotlez les bords sup6rieurs, avec ta page 6crite vers l'ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
C/)

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Pllez Ia feullle iCI et coliez le bord superleun

Important : d6posez votre r6ponse dans une bo'ite aux tettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

kAhn
M£K© ew

tx CE)PH eM Zola
& HAt

& 'bF

\'&c/s S r
hu&Jlr'%,

&C)>(

+&)Jreg at

cXL cheCk U2k£-fe tUC f 1(= 1(L

M"~he ,\Pr6nom et nom, lieu : i.'W XNuLL

W
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E

i
§Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
CoUez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posa votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. La carte est d6ji pr6affranchie.

ac:I Lt. 3-ILL o L b\\ C) t

Pr6nom et nom, IIeu : qf Ch.\ tae:A-\C Li£'t-e's OC

Jo 8 k ('b'UDUq,._
L

PIFez la feuille ici et colfez le bord sup6rieur.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseilf6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

S, Nose le w„#r' M at a CMWI h&rd

P,6„,m ,t „om, He„ , ZA
CU.D,s HarK&bS+

Lacy Fcv
G arLA /
b(in
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L
:ib

g Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
:1

:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
:Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez ace que FAssociation pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.
Cfl

L+ !•l r fII ! == {C

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La arte est d6ja pr6affranchie.

Faw) paM WM /te"i” a1 ''' pcwVM a
B

g qq

IITt
=X

(LDa + V pUa

JkIA
/ f/ /

pIn-+N,Pr6nom et nom, lieu :

”f

Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l’ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que I'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

§

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.

Important : d6posa votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6a#ranchie.

LeN \Y fSc)c-bOb a at='i;an da hR& co@

d,f\Uenb V)OLLL) DL (– caB\dr pcuF baD fIba;e el

V)aS SeanA\aol er\ Ir,g t;hALjaq

FF jeA (X\ DAe-aS a kN\S C)a'–l apl C/\ carn

bectu Ca.L@
•bn_

Ox t-'-- pal)\ Ct)L& el acca QA\l

P6nometnom, lieu: nD& her> kruq ur LQKScLaqe_
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i
§Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posa votre r6ponse dans une boite aux lettres de la R)ste. In arte est d6ja pr6affranchie.

E - ' B bf un nMB Ingn B%\n ewe Un b weB+b B+ Jw,u, ,,WrV, ,U,He.

Val Pk ,+Pr6nom et nom, lieu :

r – ' ' ' dtvzwphRtrTLrtftufItzleDInvBDWPEtnJ
b

gQue doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez1 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que !'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Imporunt : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la R)ste. La carte est d6ja pr6affranchie.

,.,cow& peI) dLMqu,„.. a,J in
\„wbt&„~_UV '\U= J,"'bUtI-'D & Jen .hSU".@n+b

„,„vh ANU, LL rbiz & +a,LA le- \aL-~.

_"e„."“".",".": rUM 'T&&E 16'4g G4G,,.§M /rsr
[:$

-'1-
/‘
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rllez la Jeullle ICI el collez Ie Dora super leur.

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

L (JO is Rd-N \.wE Qf/EFcrb
rcsDcoFe{ C/QQes qA bOY\I

QVCC VoS qoKVCqecS eo\S tV

voF£cs LFeFqF nt st\\F \
pcl qq convey\Rob C,eebb lvc

r&tq'k dcs LtmwICS . A-v-
DoKr ec A) iwc SqQa irQ Ct

y \ cliP\v,\RoY\ quI’ R\

A. i . v\e bowl

qR b $lc\F p,> C,rrcbVe ao r\ pt'&b .

TotAL' mt ViC St MC galS bq\+% pay-r

tAir r\\ q\t At\r\\ tAr\t
QwboYIO At cF

-X' At PenN ptS
Pr6nom et nom, lieu : p>{ \t\th

bY,-
tIer c T!>fcc

q
\

+

Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important :d6posez votre r6ponse dans une beTte aux tettres de la R)ste. In arte est d6ja pr6affranchie.

§

gQue doit changer ta nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuilte en deux.

Le

N. ,.MbM ,. (:::bIC \D) u,GP.,„-~
'\

/

ILIA kfr:'“’~" tAI
LhRX X, tEV& Awqta\X \CX“'

Z;\PAAC bcu

k2L(hL„L
\

c,U'LL\ a \rec_ ,.,Lt.„f
,\\& csV th q:hk\N t-Xe&,,M \

. u„hH Lp Le, ah XaWLaMD

\N

,.v -.„„=L,X‘
1\MU:$

L FIt
\* kXAI,uk.,"

e\XL)

\ k„.[e.9.„.V ahh) L"£eXLhtl tx-t\arQ: \
b b, +/D\jvWL\{c.V

c::rh.T’UTE::=i
'Lb, bpH / a“er

CM£ka„ N_„c\, X., , V
W

\*. bb,LT .L\bfv7„-h+„C„~ t

\ t: 1i$ 1c::i = { C=b)Q:2 ;'the Loch cq;£Gc,.J S cda\ '\%UC'
In C:>

KJv\e

48
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
>r\ Deut

!6UUO& cLotb'% d Le

\, I
dub&have

7/ r & n; V 3
a nos

iiA.fW, HaRIKeY
ba;MiT; ici ;tHla Ie bca ;upiieur.

gQue doit changer ta nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez ace que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

ImnArtant . rlinnq07 \Intro r6nnnqP dang IIno hoTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ia Dr6affranchie.

Bonjour,

Concernant la consulatiation sur I’initiative inclusion handicap, je pense qu’iI n’est pas bien de lui
opposer un contre projet qui pourrait vider l’initiative de sa substance. Si vous le faite, rien ne
changera et les personne en situation de handicap aurons beaucoup moins de chance de
travailler, de devenir autonome dans la mesure de leur possibilit6, d’avoir Ie libre choix dans leur
vie
Je souhaite donc que I’initiative soit voter telle quelle par le peuple. Si un contre projet et oppos6,
alors iI ne faut en pas retir6 l’initiative afin que le peuple ait le choix entre Ies deux versions

Meilleures Salutations

Micha61 Parchet O ILc tt M,o?.If
N , bUrch(
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Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

AfGhan h, k'''„“',h'„p/r

&h rna,JW'W”b CC'v~ CtF, Rte$
'(„: Iwat . L-"kg

Like~K C. V'b Ak .Ad,„;a{t el AL /,-. At it U.'C

P CrUX
C L\ q o

VarudhM- b eu <':ku&kGh AL l~ a“v~drCap .
„L6t'G t’k 'h'~„ Abb SOX:Lk'A\ S OF'ACF-thS

'IMcKF<.h ; ££ hh bit / { A DJ+U,LQ / 4/3dc'v-a C
lo &C /2 S' , /

pgn-+Pr6nom et nom, lieu : KqDiV\ P,iV,,t / /tO 'sr Lcd
! . {}.i

HiB

g . . . ' ' .- . , . ----–TT=:--:––T=RRinliimRTEnFcaRnaMRfsW

;Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Consei! f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que !'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.

g

-)

chI AheM' Pl ,,biA;),k-
I!pppprfpIIII) { /a Lav ':>/I

W bn J

aFh( LIl' b'k (f,ra A\d/
1 pHHHHHA=11 ( 2) 1/19P-‘

C,I~~Pr6nom et nom, lieu : Mv&e'h ?'-kB
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r(TeTfCf Tet/llt€TcrPrroTrez-le-bora superleur

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseit f6d6ral sur cette page. Ptiez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieu rs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

Pr6nom et nom, lieu : C) 30

g

8:al

g Que doit changer ta nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
3

:Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.
gCottez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers Fext6rieur En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Inl@Mmm©le

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

traM\ /--

==n===_
--=q

\\__
cr

M /?iAA O'+wPhnom et nom, lieu :

F$ 44.63-2 S
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\– b 1 araB=Panel===Renal,

~ ?uedoit changer 1a nouveUe loisurrin£l„,i,„ p,„,1,S„i„, ?

Important : d6posez votre 6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est dda pr6a#ranchie.

I

QU\

'1

ba vi & \ la >1) \ &# pct Aa\l\7 eg \I GIla( Qa Pl 5 paul abI{II' V ac go ;
at Sai al/ Y

cJ Cg pCVAqt1 b4 tB LI at> \1 a 11 d{ td
q Yet\lb

Jcb ' Pa „ v+ J$

f 'q+J pub\,’a
J

\
c t\t+aol & quA a t1 a bvA }'C, b* / tb'A gI lc& 4 \\

L1
1 1 - in q/\It

Pr6nom et nom’ Ueu : tt " ;! can . Pt:crib Bq (,fbI of
C:/tq 1 B+,r 11\ QiN' X

IbaY

Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuille en deux.
Collez les bords sup6rieurs, avec Ia page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,
vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

/ d / ,hJ’ C\ e b- Shu k . cd rbCl cLi tl es

& PA tJ LtA (Rux ph
L,,,„,'i , /.,,',',, .

a ++ cutrpdr Ly , tM'cL-kh-

PUL- LY ; 'Thee 'go'x CHATPr6nom et nom, lieu :

\Of b ' IL z-\_)
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E

gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

! Z : c:::; e:: hi ! I:ez : : : ::: :a II i td : : eb : : ::: lei : nd :: i tBeu = :1 : r:: :su:nT iifte : :: th :iEkdeT dP:i:i:rr IItt: liEEsr Eu : :il
a Einverstandnis dass der Verein for eine inklusive sl..hweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist berensfranklert'

I
g

; Was muss das neue Inktuslon5gesetz tUr tile )alwelz andern?

gc:tHE Kneel&Fe– Pac–\ t+etr , ..,rIPa \T
re\NG \r–\\ Bae+c'aJ -ZLJCh fVb(’a 7 (J\
t \J4QeF' Rna~c'a*i ll–aLF\ n=c B VI it

FAC) GL ( a wb<aT&„-.J
'–D N\BA eE e+J V\ \T V(CFJF UU \

CH-leE>RaJ KiSCKn\NbC'(C)q*JC:(+
raT CP€£SCL)ecb) CuM

HU(=H CC,GM qc, es CPC,C&a
R_\% \C\\ VaZRT bN)tUb, /

penn

It

i’

a bbC)&
Z_Uke>aG+bi
\3eKJGPt

Vor- und Nachname, OR

ilp,e\ a aT 1\
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i

iWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort1 gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6#entlicht.

ESti ZH

P.: -

g

i
gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. K[ebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.

INk
I S'T""
SIE

L a
Ek el ,

IST
MENaHENRECH©

Vor-und Nachname,OrE Jq8m'ln ruin i aM ZU
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B ' filer WREn tIna ambodrerT Rana zuNttIDen ' '

i
gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte, Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

WiI leine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, siex !reits frankiert.

\IiI
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wISh:CW ,wn v£69crwrnl t+E
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis. dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.
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Vor- und Nachname, Ort
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§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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© JasTnin Polsini schlafendehundeweeken
Valentin Weilenmann Kunst I Illustration I Grafikdesign
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Vor- und Nachname, Ort: HOb-n
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Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine AntwoR ver6fFentlicht.

§

gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz indern?

,ie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einvelstandnis, dass der Verein far eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereitsfrankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, Ort:
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; WIS muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
:Zeich'le, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das hpier in d Mitte. Kleb J es
i am ObI.ren Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Ant irt, gibst du dein

Einvers andnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

lnklusion beglnnt im Kopf. Denken Sie ume Sehen Sie C i ne
Behinderung i is eine Selbstverstandlichke i : an ! DanI
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Meiner Bitte rolgend, sage i :h =t ’-Lit'., e, ;!and IL:.I Danke.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue lnklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein ftireine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post sie ist bereits franklert
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Anderungsvorschlage zum Gegenvorschlag Inklusions-Initiative

Wir wollen eine alles umfassende Gleichstellung von Menschen mrt einer Behinderung in
unsere Verfassung geschrieben, die halt was sie verspricht und dies fOr alle Lebensbereiche!

Substanz ist gefragt zur ganzheitlichen Erf011ung der Forderungen der langst ratifizierten UN-
Behindertenrechtskonvention! Dazu braucht es den 100-prozentigen politischen Willen !

Wie soII z.B. politische Partizipation fOr Menschen mit einer Behinderung (ich bin im
Elektrorollstuhl) gelebt werden wenn die Gemeindeverwaltung alle BOrgerlnnen herzlich
einladt zu einer Prasentation betr. Projekt Schulhausumbau, dies in einen Raum der 6
unOberwindbare Stufen aufweist?

In den K6pfen und Herzen der nicht behinderten Mitglieder unserer Gesellschaft muss ein
Umdenken stattfinden hin zu selbstverstandIicher und umfassender Inklusion und dazu

braucht es Druck vom Staat, finanzielle Mittel und ganz viet Kreativitat!
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2Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. K[ebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig. Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig' Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusamnlen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig' Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits f7ankiert.
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: Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?3
;Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
jam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, ste ist bereits frankiert.
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§Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig' Wrfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.

ro/\ ira ink(US'(ca fro.J:4’s a'a Mr .w) kx'„bc PraM all)( %\hc’Lol

ViA oL‘
tru\ It to LAInr\ oh<= &, - hwA InLu +( at Pt;v (#) Al /W,IAi

L (dtc_ r\4cAo( l&M, Hi dl Aanevl#-2/a . Mf Mc/B*hh UL.t+
r&t" i'Ma UVa

L~UL.. CA. iCI-Fanne4 AL bt q-.Qa, I Levy\ h(
\

abE K ,-.,„, Ceh~ -u.„\Av„ b,

ki„„ } eb ''-'S ShEen , e> \61 Pc) St,t:sd ego& d>aU
I

/4(b On +wTb\.A, XJuxYqIn w~ iF fa-

h '')oLa-l' SQ

bA' arte ')rd

ICZHI ’: r ;~w
k;nAb. , r:>C :J=\:Jt':IT ba, (

bn)ef
Vor- und Nachname, Ort e'\Jos
Hil r&urn+

(a/ sT/

b€3nLUcb r„, I,(Cudon

/rOCK \W'Pe"', } Ioc N It

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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;;Hverstandnis dass derverein foreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: widdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

T)abd Sjn wA SeIL„+k,$ rv\hA'

tOy

blaSt-aAIf
ck bvoIono\(gtI

“"v\ 4&
8Q3'+cL'oh vr%tv+ I rgkXX>rMb

DNS\r\ OrS;CMx\hick beh'rxK/qr\In
alkYL

k)+cAM .

Shut bldLru,
\)

InD\ kgLpa+ ian . ELI{}
k2fuoaR r'Vq

I . . It

MJG\LMbDq ,\ „ fa

tf 1/+ ws%lo;\AAa

p&ZLqjO'+L Lra

GRam%%bKlrp
IJ&r tVquran ,-

dJ ,-

Pamst Vr\& (P\ dc
to\ das CK hq,DnA-'rW

ZIJbakLUIL\ 2LA den &A,\lZv''\m.S.\
\ T)
K&\rU/\.

+/‘Vor- und Nachname, Ort: LJdq

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwoG gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der nist, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

T

Wichtig' WirfdeineAntwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereitsfrankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der MltTe' Klebe e?
am oberen Rand zusam-menp mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis dass der Verein foreine inklusive s(..hweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nat..hsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort1 gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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iWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, class der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue InklusionsgeseU fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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Vor- und Nachname1 Ort:

koLa,

am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

§

iWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentticht.

Wichtig. Wrfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis. dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankieR
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8Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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pIn-+h &JOe,A Ed, khVor- und Nachname, C)rt:

gwas muss das neue lnktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?

tIer yalten und am obdren Rand zubIeben

Zeichne schreibe oder gestalte deine Antwort. an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitle' KIFbE eF_
;£'i'i'e;en Rand zusamhen1 mit der beschriR.eten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwoQ gibst du dein
Einventandnis1 dass derVerein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fLir eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwon an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits fnnkiert.
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§

gWas muss dqs neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Fhpier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammenp mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentticht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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§

gWas muss das neue Inktusionsgeset2 fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte dei ne Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz Hndern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der R)st, sie ist bereits frankien.
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?

Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

\

;
:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
; am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Rana zuRleDen It

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz far die Schweiz andern?
D

:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Hier folten und am oberen Rand zukteben

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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11Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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Einverstandnis dass derverein foreine inklusive sc..hweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
3

!Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
! am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
; Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

H' /

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen1 mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentllcht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti' )ost, sie ist bereits frankiert.

Ein zeitgerechtes Inklusionsgesetz soll auch
Teilhabe erm691ichen und mehr sein aIs nur
Wohnen und Pflege zusichern.
Vater mit seinem CP-beeintrachtigten Sohn
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iWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig' Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
:Zeichnel schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mine. Klebe es
i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Absthicken deiner Antwor1.1 gibst du dein

Einverstindnis, dass der Verein fOr eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Vor- und Nachname, on: C:i audta CkkIkI\o 'bSe,I
m //

/

./.
Hierfalten und am oberen Rand zu#?leben

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort.1 gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankieR.

'elba h'+;/--nh I_eb'\ ,„;+ e;,,,, 8a,;„+,a,,„,=..,„g
tqa rl Kei& e/? +SCIeM }„'O C.{ r\d &,',' C ,,1/+ k„e/r7 er yO Ade/) rV,'..gLUe

IPO -- BAI( Ache;4/ B; Iclang 1, /(,tIt.r/ hr/aa, geAo}as fJr (=;/)
cel b+ h+;'„F*h r-e/en c;{6fc£1
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fdr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, on: HUb
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne. schreibe oder gestalte deine Antwort an den Rllndpqrat allf diP-Pr ';-it- F-It. Ha- Oar.i.' in a'' Mitt' KI'h' '’'
am I
Elnv Das »a« und »o« im Sinne einer die PersanIichkeitsentwicklung in tiefgreifender Weise beeinflussenden Erfahrung

in der Lebensspanne eines Menschen ist seine Kindergarten- und Schulzeit. Diese gleicht heute noch einem
Apartheitssystem9 das von der #ilhen Kindheit an vor allem die Trennung von Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Beeintrachtigungen und Behinderungen vornimmt. Dies ohne zu bedenken, was man beiden Gruppen an
wechselseitiger Erfahrrmg eines gemeinsamen, kooperativen Lernens vorenthalt. Damit schafft man erste Graben
der Spaltung einer Gesellschaft, die sich dann vielfaltig fortsetzen und bis in antidemokratische Hakungen hinein
filhren, die spaterhin oft nicht mehr zu aberbrucken sind.
Mit dem neuen Inklusionsgesetzt bietet sich die M6glichkeit, gerade die gemeinsame Erziehung, Bildung und
Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher bundesweit und wegleitend fUr die Kantone
als verpflichtende MaBnahme der Umsetzung der UN-BRK in diesem Bereich gesetzlich abzusichern und dem mit
der Ratifizierung der UN-BRK bereits eingegangenen verfassungmassigen Recht aufinklusive Bildung Rechnung

Ich habe die Entwicklung der Integration/Inklusion in Deutschland von Anfang an aktiv mit entwickelt und Uber mehr
als zwei Jahrzehnte in der Freien und Hansestadt Bremen wissenschaftlich begleitet und auch an der Universitat Ztidch
gelehrt. Didaktische Strategien, die einen gelingenden inklusiven Unterricht mit allen Kindern–unabhangig von Art
und Schweregrad ihrer Beeintrachtigungen – erm6glichen, liegen heute vor. Sie nicht umzusetzen sind Ursachen
misslingender Inklusion, was aber zu Lasten der Kinder und SchUler dahingehend verschleiert wad, dass ihre
Behinderung eine Inklusion nicht zulasse und sie einer heilpadagogischen Schule bedtlrfen.
Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesrates, werden Sic sich Ihrer Verantwortung in dieser Frage und der
besonderen Bedeutung einer gemeinsamen Erziehung und Bildtmg im Sinne demokratischer Grundrechte und des
Gemeinwesens bewusst – und nehmen Sie eine verpflichtende inklusive Schulung in das neue Inklusionsgesetz auf

zu tragen

Wicl

Vor- und Nachname, OR: =-' b-' ' & a:

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwon an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnve6tandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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i
gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dan
ElnveEstdndnisl d ass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort vertiffentlicht.

Wichtig! WirfdeineAnay) len nachsten Brie1 der Post, sie ist bereits frankiert.

A ),„_ r/„/,& ;&b
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: Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
jzeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Ktebe e?
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort gibst du de1 n

Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, Ort:
Vh9 IB bsi ,BRicIt

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
ZeichneF schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschriReten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inktusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnep schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnvenstandnis, class der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ WirfdeineAntwon in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereitsfrankiert.
Unabhangige Beschwerdestelle statt teurer Anwaltswege

Heute bleibt Menschen mit Behinderung oft nur der Weg Ober kostspielige und langwierige Rechtsverfahren,

wenn sie sich gegen Entscheide der Invalidenversicherung (IV) wehren mOssen. Wer sich keinen Anwalt

leisten Icann, hat kaum eine Chance, seine Rechte wirksam durchzusetzen. Das fOhrt zu Ungleichheit,

Unsicherheit und vielen Fallen, in denen Betroffene trotz klarer AnsprOche leer ausgehen.

Wir fordern die Schaffung einer unabhingigen und offiziellen Beschwerdestelle fOr IV-Entscheide und IV-

Angelegenheiten. Diese Stelle soIl:

• unbOrokratisch. kostenlos und leicht zug3nglich sein,
• fachlich unabhingig arbeiten,

• und sicherstellen, dass Betroffene ihre Rechte wahren k6nnen, ohne aufwandige Gerichtsverfahren
fOhren zu mOssen

Ein inklusives System braucht faire Regeln – und eine Stelle, die garantiert, dass diese Regeln eingehalten
werden

J: und Nachname’ on: PfnftCL)S ILL;th / No+er)EEg 1421 / 2614
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das %pier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dan
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, on:
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8Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der nist, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte dei ne Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntworl gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der lust, sie ist bereit5 frankiert"
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

L~, tht ghb.&tsrL\t X RD\bhA F-\ .\h&P\

DLr Gt,&hgc,h...,.f ,„„-. I„kl..-„....,)„.h .rh,„'..,.,F „.,L „k,

bJ'ltsc \s:EL\\ hr\ h p,'\cl, V. dKs ALt Kkk &-'h kcl, L uhf \hkLuive

B,LARKS L\ALL-.7 D\, Sch\„,., kJ A.t i% ,.I.bE„F - hub.BF„ ,. A,_

U; hss aUt b(dh Q%..e,.h'ah, ,_J WAG~_,,J& L,&b LcMuM ,
bJ tv,h &It Pkh Icf.+ &tt£€h XL~;I}} hi aLL stLLs} bbc_eLF eg d,,

kLkuts \S'kk„~,hE vc,h R...h&sr,\ t !

Vor- und Nachname, on: Z;Gal,

FIIer JuILell UIIU unI vueren Karla zuRLeDen

Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Hierfalten und am oberen Rand zuhleben

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.

Wichtig: Wilf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

A"ar) Owl Penal&a /4);/
g) IYI,> ; So Jb72Z/ad ;Z/en>

/y„2//Z:7%Z= a•• ZpI IEI( Z

I skuLL ripe; act ('.)/
dZ/ 1COpIII!I/ c###4P = /%7 REal CZaL_

PaPtuG Aha 1 a'Wyur>
Vor- und Nachname, OrE:

1425 / 2614



H ler JaI ten una am ODeren Karla zuRleDen

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue lnklusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
Zeichne schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite, Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
;i lie;eR-hand zusammen1 mit der besc..hrift.eten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
iiiverstandnis dass derverein foreine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

R,,h\ auf v,Ba;nd$ QUe\' Alun R''-tI''t”' -*“e.
Rub\ auf a\\3+bHb.mNiea Leben: Erb'i'Jug::beEb,“tb;+"ih\"
Rech+ aq utd'n3ew\'tanneR Zqsan3t Barr'e-'f''tub ga“r't'eKn

ReA\ auf nk\\laden: E::IAin MIl+'en i' pItt”a, fnt5Gheidu naea eiOJe .

ReAI auf URl\a3nnde Udk'd-tu"!:iSP„ i:HI,a:in::UiSt::'!NfL&"
und AMi+He\,\ nAl if,WAS in Bi\dun

ReG\\\ au} &\\~Ae ger tXSkc\Minier-Ana= Be w usS+sdnsbi\d~'q3

Vor- und Nachnamel on: Carlnh e A\+sV§ Ken

'rl
Abqr

nlel yat tell ullu aITI out?lull Kcino ZU Rte Den

g Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
S

;zeit..hne1 st..hreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
; Einverstandnis1 dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
I

!zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
iam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
” Einverstandnisr dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert. wohdM
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i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
3

:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstdndnisl dass der Verein nr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne' schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnisl dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

FIIer .falten und am oberen Rand zukleben

Wlchtl$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereitsfrankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
!Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
§ am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Elnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den na,h,t,„ B,iefk„t,„ d„ p„t, ,i, i,t b,r,itsfrankien. g Cg /e
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es

am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwon an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentticht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.
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Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntworl.I gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein fDr eine ink[usive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnls, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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m DQ'r\ $ I anY\$

gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?

am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

g

g

Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es

Wichtig, Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstandnist dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusir
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I oberen Rand :u/?leDen

die Schweiz andern?
jrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es

:h aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
JiZ deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits franklert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen. mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert. /
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, Schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue lnklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschriReten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz far die Schweiz andern?
$Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
Sam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Elnverstandnisl d ass der Verein fiir eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentUcht.

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den n3chsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Mrfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstindnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnep schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass der Verein far eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentticht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

ay F:I„jh, iI,„„L , ,,,,,+ _„: $/„.b1
,h., Hub.„, .„„ J ,\..„. \ai*„.d F ,AF’
k„,„ ~„,, .Mk..} ~„.A~Y

7:a b.1'.4’7 aflVor- und Nachname, Ort:

1441 / 2614



rller yalterl una am Oberen Rand zukleDena)

FJ
aS

; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
iZeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, ste ist bereitsfrankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentticht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am obeFen Rand zusammen1 mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: wid deine Antwon in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichnep schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort.1 gibst du dein
Einverstandnisp dass der Verein fCIr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereib frankiert.
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Nas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
!eichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort1 gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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IMas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort1 gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g . Hier falten und am oberen Rand zukleben

§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereitsfrankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Rapier in der Mltte' Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwortl gibst du deln
Einvelbtandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwon verdffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.

l„kt.,,ian bede„le# $, a;ch , daSS r„I dIr
ak 4,,+;S,„b., q„&oUt,),L „,i,d . /q„rk ;„, Sr', J,'„„,,)

Vor- und Nachname, Ort:

Fa
6
00

§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
=Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
§am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
tri

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
!Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

QQ0 F'

(1

\(,' \,ty a.’\ V tIl'r’dr -t’e
(ecU tact e : I

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der/Post, sie ist begIts frapkiert. ./
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gwas muss das neue lnklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereitsfrankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz indern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
a.m obe[Fn Rand zusammenl mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort1 gibst du dein
Elnverstandnisl dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffent[icht

Wlchtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankierl_
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?

i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einventandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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iZeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte: Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das hpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein ftir eine inklusive Schweiz deine Antwort vera#entlicht.

I gee Jul bbl

Wichti$ Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

Antwort auf den Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative

Der Gegenvorschlag enttauscht.

Ob seit Geburt, durch eine Krankheit oder einen Unfall eine Behinderung
besteht, wir brauchen alle die Zugeh6rigkeit zur Gesellschaft, um unsere
Resilienz nicht zu verlieren.

Der Gegenvorschlag klammert nun alle wichtigen Lebensbereiche aus, welche
diese Zugeh6rigkeit erm6glichen warden: Bildung, Berufsarbeit, Kultur,
Freizeit, Verkehr und freie Wahl der Wohnform fehlen.

Das neue Inklusionsgesetz muss diese Lebensbereiche einschliessen.

Vor- und Nachname, on:
Z/ rHUL P %gB 23 Zx-2 b, z+ , Bcp ZE1450 / 2614
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einvelstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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U

i
Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?

am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein fDr eine ink[usive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

i
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundeslat auf dieseF Sette. Fatte das Rapief in der MRte' Klebe e?
am oberen Rand zusammen, mit der beschrtfteten Sette nach aussen. Mit dem Abschicken deiner AntwoQ gibst du dan
Einver5tindnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwoft veF6ffenttlCht

Widrtig. Wirfddne Antwott in cbn nadtsten Briefkasten der hISt, sie ist tmdts&ankiat
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iZeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
gam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, d ass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine ink[usive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post,
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sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass derVerein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert
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Vor- und Nachname, on:

- Hier fdlten und am oberen Rand zuhleben '..„-...--'

Was lnuss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht,

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
i Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
gam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz 3ndern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fareine inktusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aus§en. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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IS muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das hpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.

, I o\\CUll IZh th h 'J 3D'Ukt
/

!'%\r ' LO eh'fy
P'( }.g- 'jr)}}) fIY+\
/LP d c-IIL- L J T' b /4/Pi/

Id '''v'L( h,~', I camp ,'“1',p kJ

g.lily 4 L' Z/ )

Vor- und Nachname, Ort:

m; \*-' r~$ b '/ . ill/
1459 / 2614



§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fdr die st,'.hweiz andern?

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den n5chsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein ftireine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte dei ne Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankien.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern? /= d/ Z Pf
!Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte' Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwortf gibst du dein
’ Einverstandnis1 dass derVerein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen1 mit der beschriReten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwon verdffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist benits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz far die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fake das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten BHefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gesLake 'aeineAntwort an den Bu'ndesrat auf dieser Seite' Falte das Papier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen' Mit dem Abschicken deinerAntwort’ gibst du deln
Einverstandnis, dass derVerein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort veroffentllcht'

wichtig: Wirf deine Antwort. in den nathsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe eF
am obe;en Rand zusam men mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentllcht'

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nal..hsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
3

:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
’ Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Zu- und Ubergange sollen unbedingt Barrierefrei gestaltet werden.
Bei manchen Menschen mit Beeintrachtigung soII eine entsprechende
Assistenz mit entsprechender Ausbildung unbedingt gewahrleistet werden.
Inklusion funktioniert nur dort, wo die begleitenden Menschen eine

entsprechende Ausbildung haben – besonders im Schul- und Bildungsbereich
FOr Menschen aus dem Autismusspektrum sollten unbedingt spezifische und an

ihre Fahigkeiten angepasste Stellen im Arbeitsbereich geschaffen werden –
auch wenn manchmal entsprechende Entscheidungsprozesse manchmal
mehrere Versuche notwendig sind. Diese mOssten auch bezahlt werden.
Inklusion entsteht nicht von selber. Oft fehlen die Personen, die auch
entsprechend vorbereitet sind und diese Menschen gern haben und sie
wertschat zen

net Ll raC;/ Rcaa'? LJ ,shI.D\ /
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner AntwoR, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht

Wichtig: WirfdeineAatwort in den nichsten Briefkasten der bst, sie ist bereitsfrankiert

Vor- und Nachname. Ort

Ms +q J

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schwelz andern?
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Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentllcht-

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits franklert'
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Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es

Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?

am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite' Falte das Papier in der Mitte' Kle!)e ?s
am oberen Rand zusam-men, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentllcht'

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der POStp sie iSt bereits franklert•
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

§

Wichti$ Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der mst, sie ist bereits frankiert.
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muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das napier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner AntwortT gibst du dan
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. K[ebe es
am oberen Rand zusammenl mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

-, Wichtjg: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas rnuss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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jwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelch.ne’ sctlmib.e oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. K[ebe es
a in obe[?n R end zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwon1 gibst du dein
Elnventandnisl dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6#entucht. ’ -

Wlchtl$ Wlrfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Hierfalten und am oberen Rand zukleben

gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, Ort:

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schnibe oder gestatte deine AntwoR an den Bundurat aufdieser Sette. Falte das Fbpier in der Mttte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrffteten Sette nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstindnis, dass der Verein fiir eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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2Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig' Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antworl gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereitsfrankiert.
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; Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?:
:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
§ am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
; Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.

Klan Hnanzierung ohne zustandigkeits-Pingpong

Die Kosten fOr Assistenz, Pflege und Inklusion dOrfen nicht langer zwischen verschiedenen Tragern hin- und

hergeschoben werden. Ob Gemeinde, Krankenkasse, Invalidenversicherung oder Steuerbeh6rden – alle

Finanzierungsquellen m(issen ihren Beitrag leisten.

Die Finanzierung soII solidarisch und verbindlich geregelt werden: tIber LohnabzOge. Krankenkassenpramien

und Steuern. So ist sichergestellt. dass die Mittel gemeinsam bereitgestellt werden und die Verantwortung

nicht einseitig auf einzelne Systeme oder gar die Betroffenen und ihre Angeh6rigen abgewalzt wird.

Was zahlt, ist nicht, welcher Topf bezahlt, sondern dass Menschen mit Behinderung die notwendige

Assistenz und Betreuung garantiert erhalten – umfassend, bedarfsgerecht und ohne barokratische HOrden-
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?
Wir fordern eine effektive Gleichstellung: Teilhabe,
Selbstbestiimmung und Assistenz far Menschen mit
Behinderu ng!
Name: Andreas Gerber

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Die Umsetzung der UNO Resolution welche unterzeichnet
wurde. Die Gleichstellung alter Menschen im Zugang,
WUrde, Gesetzgebung in der Verfassung.
Name: Urs Reimer
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Immer wieder lese ich, dass die Schweiz im Vergleich zu
verschiedenen anderen Landern bezUglich der
Gleichsteltung von Menschen mit Behinderungen
schlechter da steht. Weshalb? Die Schweiz hatte doch alle
M6glichkeiten diesbezClglich sogar eine Vorreiterrolle
einzunehmen! Bitte erstellen Sie ein gutes
Inklusionsgesetz. Es grOsst Sie ein aktiver Schweizer
Rollstuhtfa h re r

(

Name: Peder Pfister
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Das heutige System geht davon aus, dass jeder
Behinderter, der mit Assistenz teben wilt und einen
Assistenzbeitrag erhalt, gelernt hat, wie man eine Firma
mit 5-10 Assistenten fOhrt, sich an die gesetzlichen
Arbeitsregeln halt und weiss wie man mit den Amtern
kommuniziert. Dass Behinderte vielfach nie die Chance auf
eine entsprechende Ausbildung erhalten haben wird
vergessen. Fa r Unfallopfer die Tetraplegiker werden gibt es
mehrjahrige Trainings far die Wiedereingeliederu ng oder
far das Erlernen mit Assistenz zu leben. Die
Abrechnungssysteme der IV und der EL sind kompliziert
und es fehlt an geeigneten Hilfsmitteln fUr die
Betroffenen. Die IV propagiert ihr Onlinetool zur
Assistenzabrechnung, welches far die IV eine Erleichterung
darstellt, nicht jedoch fUr die Betroffenen. Es fehlt der
Dialog mit den Betroffenen, um ein ganzheitliches System
zu entwickeln, welche die Arbeit alter vereinfacht. Ein
guter Ansatz hat dabei C16a ( https://www.clea.app/clea-
schluessel-zur-assistenz/#module). Ich hoffe, dass dieses
Konzept gemeinsam mit Betroffenen verwirklicht wird.

Name: Hanspeter Stahl

(

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Ich bin von Ih rem Gegenvorschlag sehr enttauscht. Bitte
bedenken Sie, dass jede und jeder in diese Lage kommen
karIn. Auch Sie! Deshalb ist es n6tig ein Gesetz
umzusetzen, das den BedOrfnissen nach einem
zufriedenen und g10cklichen Leben im Zuhause, Freizeit,
Beruf, Verkehr nachgekommen wird. Vieten Dank dafar.

Name: Jeannette Schwarzhans
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Der Gegenvorschtag zum Inklusionsgesetz greift zu ku rz.
Besonders die BedOrfnisse neurodivergenter Menschen –
darunter Autisten, ADHS-Betroffene und andere – werden
kaum berOcksichtigt. Dabei ist gerade diese Gruppe in
Bildung, Arbeitsmarkt und Gesellschaft haufig von
Ausgrenzung betroffen.

Ein echtes Inklusionsgesetz muss sicherstellen, dass auch
neurodivergente Menschen Zugang zu passenden
U nterstatzu ngsangeboten, chancengerechter Bild u ng und
nachhaltiger beruflicher Integration haben. Nur so kann
die Schweiz ihrem Anspruch auf Gleichstellung aller
Menschen gerecht werden.
Vielen Dank!

(

Verein InkluZone, Uzwil SG

Name: Karin Niedermaln
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Das neue Ink[usionsgesetz sollte die reelle Inklusion von
Menschen mit Behinderung erm6glichen. Eine reelle
In ktusion beinhattet das Recht auf selbstbestimmtes
Wohnen, aber nicht nur. Es beinhaltet auch einen
barrierefreien Zugang zum Arbeitsmarkt, das Recht zur
Teilnahme an Freizeitaktivitaten, konkret einfach die
M6glichkeit seinen Atltag frei zu gestalten. Die vorliegende
Vorlage ist ungenUgend.

Name: Sabina Schwyter
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Das neue Inklusionsgesetz muss dafa r sorgen, dass
Menschen mit Behinderung in und mit der Gesellschaft
leben k6nnen. Und nicht daneben!

Name: Almut Ndiaye
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?
Echte Teilhabe und Inklusion in allen Bereichen far alle
Menschen mit einer Behinderung ist das Ziel!
Name: Susanne St6ckli

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
eine inklusive Schweiz - keine Illusion, sondern eine
Realitat. Danke, dass Sie sich fUr die Anliegen von
Personen mit Beeintrachtigu ng einsetzen.
Name: Daniela Moser
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Guten Tag Unser Sohn mit Trisomie 21 karIn dank unserer (
auch finanzieller ) Unterstatzung selbstandig in einer
eigenen Wohnung an seinem gewanschten Ort wohnen. Zu
wohnen, wie und wo es far mich passt, ist far alle ein
MenschenrechtIIch bin sehr enttauscht, dass Menschen
mit anderen BedOrfnissen nach wie vor in unserer so
reichen Schweiz von der Teilhabe am gese[lschaftlichen
Leben ausgesch[ossen werden!

(

Ann-Marie Seitz-Hofer

Name: Ann-Marie Seitz-HOfer
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Bauliche notwendige Veranderu ngen far Rollstuhlfahrer
und zwar in einem Tempo und mit einerAufmerksamkeit
als ob der gesamte BR auf RollstOh le angewiesen
ist.........dann lauft endlich mal was, wetten?

Name: Brigitte Amann
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Das geplante Inklusionsgesetz greift zu ku rz. Es erfasst nur
die rund 450’000 IV-Beziehenden – und lasst damit drei
Viertel der insgesamt 1,9 Millionen Menschen mit
Behinderungen in der Schweiz ausser Acht. Ein echtes
Inklusionsgesetz muss far alle Menschen mit
Behinderungen getten.
Der Entwurf konzentriert sich fast ausschliesslich auf das
Wohnen, wahrend zentrale Lebensbereiche wie BildungI

(

Arbeit, Mobilitat, Freizeit und Sport weitgehend
unberUcksichtigt bleiben. Selbst im Bereich Wohnen wird
zu stark auf Institutionen gesetzt, anstatt das selbstandige
Leben konsequent zu f6rdern.

Damit Inklusion gelingt, braucht es ein Gesetz mit klaren,
verbindlichen Vorgaben:

einen gesamt-schweizerischen Aktionsplan mit messbaren
Zielen,

(

echte Partizipation von Menschen mit Behinderungen,

sowie ein Monitoring, um Fortschritte regelmassig zu
Oberprafen.

Nur mit einer verbindlichen Strategie und konkreten
Umsetzungsptanen k6nnen wir den Weg zu einer wirklich
inktusiven Gesellschaft einschlagen.

Name: Roland Wagner
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Der Entwurf des Inklusionsgesetzes ist enttauschend. Nur
ein Viertel der Menschen mit Behinderungen wird vom
neuen Inklusionsgesetz erfasst, dabei ist es erwiesen, dass
viele Personen, die An recht auf eine IV-Rente hatten, diese
gar nicht beantragen bzw. wegen des bestehenden
Gutachtensystems und dem Umgang mit "nicht
objektifizierbaren" Erkrankungen stattdessen in der
Sozialhilfe landen. Behinderung und Barrieren sind zudem
Fakten, die nicht abhangig sind von der Ausgestaltung
einer Sozialversicherung. Nicht die IV bestimmt, wer
behindert ist, das Leben tut es.

(

Auch dass das Geld weiterhin an Institutionen statt direkt
an Menschen mit Behinderungen gehen sollen, ist
stossend. Wir wollen wie alte anderen frei wahlen dOrfen,
wie und wo wirwohnen. Das Gesetz lasst ausserdem
wichtige Lebensbereiche, wie Bildung Arbeit, Kultur,
Freizeit oder Verkehr aussen vor. 20 Jahre nach der
Unterschrift zur UN-BRK muss es nun endlich vorwarts
gehen mit der Inklusion. Der vorliegende Entwurfverpasst
diese Gelegenheit aber und nimmt diese gesetzliche und
grundrechtliche Verpflichtu ng weiterhin nicht ernst. Das
ist gegenaber 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen
in der Schweiz ein einziger Affront.
Name: ITosen Ferreira

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Freie Wohnsitzwah I, freie Wohnform, verstarkte
UnterstOtzu ng far Arbeit im 1. Arbeitsmarkt, Inktusive statt
separative Bi Id u ng ab Volksschulbereich
Name: Jutta R66sli

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

1. Assistenzbeitrage haben auch jenen beeintrachtigten
Personen zugesprochen werden, die far ihre
LebensfOhrung am meisten darauf angewiesen sind, also
jenen, die heute aufgrund fehlender Handlungsfahigkeit
davon ausgeschlossen sind. Denn Letztere bedeutet nicht,
dass solche Personen nicht entscheidungsfahig waren
bezaglich der Art und Qualitat ihrer Lebensform.
2. Insofern bedeutet dies nichts anderes als eine
aberfallige Voraussetzung, hinsichtlich der Wohnformen
beeintrachtigter Personen eine Gleichstellung von einem
privat-familiarem Rahmen bzw. Umfeld und der in einer
Einrichtung zu erreichen.

(

Name: JSO MAEDER - ABEA
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Menschen mit Beeintrachtigung sotlen nicht auf 2.
Arbeitsmarkt versorgt werden und zu unfairen L6hnen
arbeiten massen. Ich weiss aus eigener Erfahrung wie sehr
das Selbstvertrauen, die k6rperliche u psychische
Gesundheit unter dieser 2 Klassen Gesellschaft leiden
karIn. Das ist weit entfernt von Inklusion!!!

Name: Karin Hug
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Wir fordern Inklusion nicht nur als leere Worth01se,
sondern als Realitat und zwar in allen Lebensbereichen.

Name: Jennifer Bilkat-Hoskyn
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Sehr geehrte Damen und Herren,

wo Inklusion draufsteht, muss auch Inklusion drin sein!
Bitte berUcksichtigen Sie die Anliegen von allen Menschen
mit Behinderungen und Oberarbeiten Sie sie im Sinne der
betroffenen Personen.

Mit freundlichen GrUssen

(

Matthias Maag

Name: Matthias Maag
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Ich unterstUtze die in klusionsinitiative

Name: Bernhard Fehr
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Geschatzte Bundesrate!

Gemass Praambel der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft mOssen Sie die starke
des Vo[kes am Wohl der Schwachen messen. Mit Ihrem
Gegenvorsch lag zeigen Sie wie Schwach das Schweizervolk
1 st

ABER wir glauben an IHRE STARKE!

Alle Menschen mit Behinderung haben das Recht auffreie
Wahl des Wohnorts, Lebensweise, barrierefreien,
bezahlbaren Wohnraum und barrierefreien Zugang zu
Arbeit, Verkehr, Schule, Freizeit!

NaIne: Franziska Leu

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Menschen mit Behinderungen soll ein selbstbestimmtes
Leben erm6glicht werden. Es braucht dringend einen
verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag, zu Hilfsmitteln
und Dienstleistungen. Ebenso ist ein vereinfachtes System
mit besseren Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit
und gesellschaftlicher Teilhabe n6tig.
Name: Beatrice Scherer

(
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Wo Inklusion draufsteht,
muss Inklusion drin sein.O r

/1©
&

GAS/ECR / ICR

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

51177819
000001

DIEPCOffalII ELVETI. \ fBI

18aMach mit und schreibe dem Bundesrat deine Meinung
zum Gegenvorschlag der Inklusions-Initiative!

Unsere Kritikpunkte am neuen Inklusionsgesetz:

+ Im neuen Gesetzesentwurf werden drei Viertel

der Menschen mit Behinderung ausgeschlossen.

+ Das Geld geht weiterhin an Institutionen. Menschen
mit Behinderung dOrfen nicht frei wahten, wie und
wo sie wohnen wollen.

Verein far eine inklusive Schweiz

Mahtemattstrasse 14a
3007 Bern

+ Das Gesetz kQmmert sich nur um das Wohnen.

Wichtige Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit,
Kultur, Freizeit oder Verkehr fehlen.

Mehr Informationen

und Beispiele:
www.bit. ly/3HHOBWIam

Einsendeschluss: 15. September 2025. Am 29. September
abergeben wir dem Bundesrat die gesammelten Postkarten.

a0
Lr)q Hierfaltpn IInd nm o!>eren Rood zllhteben

; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
Sam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
" Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

an

;1

Lb
10

W/'htig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Edgar & N43rgrit Gerhardt Seltisberg, den 5.. Sept. 2025.

Brunnrainstrasse 27
iN! ! Seltisberg

BestriHt inklusions-initiative!

SetII BeeftHe Damen und Henen!

Wir setIen urls ermutigt doc!! noch zu diesem Theala eine Stellungaa IIme abzugeben!
Offensichtlich hat)en die h{itarbeiter die den Gegenvorbch lag ausgarbeitet hat)en keinen Schimmer
was es bedeutet irl einenr }{cim zu let)en! Niemanc! van diesel! LeIden wOrth sick dies gefailen
!assarI ; Unser Saha baKe Zeiten wo er nicIIt mellr galen wot ite , als \vir ein Gespr5ch verlang£
baTTen bekamen \vir posTwendent die KOndigung ! Es folgTen AufeIHhalre in ver$cbiederlen neilneo!
Eirunal kaIII dann aueh der HeimIeter auf urls zu \vir sol£en Ibn <loch wieder zuhause hat>en !
Es gibt offenbar viet wechsel in den institutionen Und wenn man mit Angeh6rigen redet so kommt
imiuer dasse ibe - Wlr nrtrsser! Ill it deal zufrieden sei Ir was es hat !!! Auctr von Behinderten die wit
kennelI konliil{ im, Gruirde nic irIS 8nderes ! !
Man wild oft auc II nur angeschaut waIn man auf so cine Gruppe kommt Oder auch nur kurz
angefasst USW !
Unser Sohn hat bei der Geburt <lurch ein Behandlungfehler einen dauerhaRen Sctladen erlitten !
Lange war unidar ob er aberhauF> i aberiet>en waNe 8 Monaten Kinderspitai !
\Vir haben Uns entsc iIieden das Kind zu}latlse Pf}egen Init dem Wissen dass er es nicht aberlchen
};annIe ! Denn wichtige Fuktionen fehiten ganz ! SetI lucEten und Katlen ! Die ganze NaIlrung musste
via Sonde versbreicht wer£lien , Meine Frau und Mutter Dbenahm diese Pt:lege !
Die ganzen Unterlagen k6nnen bei urls eingesehen werden !
L6sungsvorscbiag : Die Geseiischaft muss 5ndern ! Aiie Mitmenschen sollten da etwas tun ! Mai

dies oder das je nac iI BedQrfnis und \Vunsch des Belrindeiten ! Abgegolten warcie das init einein
Abzug bei den StetleIn !
Unser So tIn ist sebr zug5nglich und er will auch mit anderen Menschen kontakte hat)en aber die
wissen nic ilt \vie reagieren ! Es ware viet m6glich , auc tl Missbrauch , Versuche ein Bit(i
beizuiegen.
Wir !chrzen cine konsequenten Integrative Schu ie ab , Benin\’oden aber cine intmgration in
einze Irlen Fachern ; Oder Pmjektwochen Init Heilpadagogisc IIen Klassen !
Es muss eine breite infonnahon irl tier Gesellschft statTfinden !
Meine Fran hat lange gelitten , und war atICh sehr verletzt kdrper Itch und seeiisch !
Dutch ZInFille und aucb private infonnationsbeschaffung bet%higte urls in der Therapie
insbesl.ndere dem Schlucken weiterzukomrnen della offenbar war das zur dalualigen Zei! nook
nicIIt bei allen angekommen zu seia!
Ein Umfangewicher Bericht ist in der Regionalen Zeitung erschienen !
Unser So}In spricht gut Spielt auc:h fast gut Klaviu hat audI cine gute IWerkfahigkeit ist Geher
Hilfsbereit aber sehr unseibsUrIdig! @ alieirIe WaiwIen ??? ';haw7C3ZLc&

(

(

Mit freundlichen GrOssen
Edgar Gerhardt

/

?. $,Za,//
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Nottwil, 10.09.2025

Sehr geehrte Frau Bundesprasidentin,
Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesrates,

Die Schweiz hat 2014 die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) unterzeichnet. Damit hat
sie sich verpflichtet die BRK, so auch den Artikel 24, Bildung, schrittweise umzusetzen.

Prof. Dr. Markus Schefer, Uni Basel, Mitglied des Ausschusses der UN-BRK sagt:

„Die heutige landesrechtliche Situation in der Schweiz verletzt den menschenrechtlichen
Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf eine inklusive Bildung.“

(in: vpod Bildungspolitik Nr. 227, 2022)

( Auf dem Hintergrund breiter Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern und Kindern
und intensiver Reflexion nehme ich wie folgt zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-
initiative Stellung.

In der 6ffentlichen Diskussion um InkIusion und in den EntwOrfen
des Bundesrates fehlt mir die Stimme aller Kinder mit und ohne
Behinderungen und aller Eltern, die sich wOnschen, dass wirklich alle
Kinder gemeinsam mit den anderen Kindern wohnortnah und individuell
angemessen unterstOtzt eine inklusive Schule besuchen k6nnen.

Wir machen den Schweizerischen Bundesrat, darauf aufmerksam,
dass die verbreitete Behauptung vieler nationaler und kantonaler
Politiker*innen und Richter*innen unhaltbar ist, die Schweiz erf011e

die menschenrechtlichen Verpflichtungen der UN-BRK. Diese Aus-
sage steht in krassem Widerspruch zu den Empfehlungen, die der
UN-Ausschuss zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen in seinen Abschliessenden
Bemerkungen zum ersten Staatenbericht der Schweiz im Marz 2022 gegeben hat. - Der Ausschuss
em pfiehlt der Schweiz u. a. „ein verfassungsmdssiges Recht auf inklusive Bildung einzuftlhren und
eine umfassende Strategie fCIr die Umsetzung einer qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildung fOr
alle Kinder mit Behinderungen, einschliesslich Kindern mit geistigen oder psychosozialen
Behinderungen und Kindern im Autismusspektrum zu entwickeln.“

(

Inklusive Bildung ist ein zukunftsgerichtetes und
bedeutendes Erfahrungsfeld fOr eine inklusive,

demokratische und solidarische Schweiz!

Entgegen allen Behauptungen stOtzt die rezipierte internationale empirische Inklusions-
forschung mit belastbaren Daten und einer grossen Zahl von Studien und Metastudien, dass
sich inklusive Bildung auf die Leistung und die Entwicklung aller Lernenden gOnstiger auswirkt
aIs die Bildung von Lernenden in Sonderklassen oder Sonderschulen und widerlegt die verbrei-
tete Annahme, die Anwesenheit von Kindern mit Behinderung im gemeinsamen Unterricht
bremse das Lernen der Kinder ohne Behinderungen (vgl. SZH, Lanners, 2023).
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Nach 10 Jahren ist es Zeit zu handeln!

Wir fordern den Bundesrat und die dafOr zustandigen Kantonsregierungen auf, die
Verpflichtungen, die die Schweiz mit der Unterzeichnung der UN-BRK eingegangen ist, jetzt insb.
auch im Bereich der Bildung umzusetzen (BRK, Art. 24 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2).

• Kinder mit Behinderungen dOrfen nicht mehr in Sonderklassen oder Sonderschulen
abgeschoben werden, und ihr Recht auf inklusive Bildung und auf individuell
angemessene UnterstOtzung muss allen Kindern gewahrt werden (vgl. UN-BRK, UN-
Kinderrechtskonvention und die UN-Agenda 2030 fOr eine nachhaltige Entwicklung).

• Wir verstehen nicht, weshalb die Schweiz (bzw. die Mehrheit der Schweizer Parlamen-
tarier*innen) die BRK, d.h. einen Menschenrechtsvertrag unterzeichnet und parafiert
und danach z.B. im Bereich der Bildung nichts dafOr tut, dass dieses Menschenrecht
auch tats5chlich allen Kindern gewahrt wird.

•

•

Weshalb werden die inklusive Bildung und fast alle anderen Lebensbereiche im
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur InkIusionsinitiative ignoriert?

(

Es ist wichtig, den Begriff der „Inklusion“ in der Bildung im Geiste der
UN-BRK vertieft zu klaren und ebenso die Begriffe „Behinderung“ und
„Kindeswohl“ im Lichte der BRK und der KRK zu verstehen.

• Der UN-Ausschuss fOr die Rechte von IMenschen mit Behinderungen
empfiehlt in den Abschliessenden Bemerkungen zum Initialstaaten-
Bericht der Schweiz (2022) Massnahmen zu ergreifen, um die
Gesetzgebung auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene voranzubringen, um einen
umfassenden einheitlichen Schutz fOr alle Menschen mit Behinderungen zu
gewahrleisten und um sicherzustellen, dass alle Elemente des BRK-Standards der
Nichtdiskriminierung enthalten sind.

• Wie k6nnen mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf die mit der BRK vereinbarten
Schritte hin zu einer inklusiveren Bildung und Gesellschaft gemacht werden? - Der
Bundesrat muss jetzt eine umfassende Strategie entwickeln, gesamtschweizerisch
verbindliche Aktionsplane und griffige gesetzliche Grundlagen vorschlagen. Es braucht
Massnahmen zur Umsetzung der BRK in allen Lebensbereichen und ein Monitoring, ganz
besonders auch fOr die zOgige Umsetzung inklusiver Bildung.

(

• Das Zusatzprotokoll zur BRK, d.h. das Klagerecht und der Zugang zu Rechtsmitteln sol
den eidgen6ssischen Raten endlich zur Unterzeichnung vorgelegt werden.

Ich bitte Sie, diese Uberlegungen im Interesse der Menschen mit Behinderungen und aller
Menschen zu prOfen und ich grOsse Sie freundlich

Bruno Achermann
Dozent Padagogische Hochschule Luzern, pensioniert
Mitherausgeber des Standardwerks „Index fOr Inklusion
Prozessbegleiter fOr inklusive Entwicklungen in der Bildung
Erlenweg 7
6207 Nottwil

10.09.2025 B.ach
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GAS / ECR / ICR

a Wo Inklusion draufsteht,
muss Inklusion drin sein.

:!Eta:r:Ffr;enrFh:r
Non affrancare

51177819
000001

arran:>

MI nit und schreibe dem Bundesrat deine Meinung
zum Gegenvorschlag der Inklusions-Initiative!

Unsere Kritikpunkte am neuen Inklusionsgesetz:

+ Im neuen Gesetzesentwurf werden drei Viertel

der Menschen mit Behinderung ausgeschlossen.

+ Das Geld geht weiterhin an Institutionen. Menschen
mit Behinderung dOrfen nichtfrei wahlen, wie und
wo sie wohnen wollen.

Verein fOr eine inklusive Schweiz
MOhlemattstrasse 14a
3007 Bern

+ Das Gesetz kOmmert sich nur um das Wohnen.

Wichtige Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit,
Kultur, Freizeit oder Verkehr fehlen.

Mehr Informationen
und Beispiele:
I£HAnN hIt IV /IH Hn R\AII
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Cosa deve cambiare la nuova legge sull’inclusione
per la Svizzera?
La nuova legge dovrebbe cambiare lo sguardo:
non pia vedere Ia persona come “mancanza” o
“bisogno”, ma come risorsa viva e presente nella
soci eta.

Inclusione significa sentirsi parte, non solo essere
“a m mess I ”.

( La legge dovra dunque:

abbattere barriere visibili e invisibili;

riconoscere i diritti senza costringere a
continue dimostrazioni di “merito” o “idoneita”;

dare spazio a una societa che cresce
proprio grazie alle differenze.

Non basta aggiungere diritti sulla carta: la nuova
legge dovra garantire che ogni persona, in ogni
Cantone, possa davvero vivere ta propria vita in
pienezza, con pari dignita e possibilita.”
Grazie di cuore

(

Nome: Antonella Veronesi
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Cosa deve cambiare la nuova legge suIFinclusione
per la Svizzera?
Un passo avanti per I'uguaglianza net mondo
reale di tutte le persone:

...uguaglianza gia sancita ... in tutte le
organizzazioni di categoria sia professionale che
sindacale, e di promuovimento di qualunque
interesse di gruppi, DEVE esserci un
rappresentante di almeno un'istituzione o
associazione che promuove gli interessi di un
gruppo da includere. E' importante per prendere
misu re interessanti per gti attori coinvolti in
modo da garantire anche stipendi dignitosi, per i
quali si possa essere dignitosamente parte di.

(

Nome: Antonella Meili

(
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Cosa deve cambiare la nuova legge sull’inclusione
per la Svizzera?
Protezione dei care giver daI licenziamento
quatora si occupasse dell’invalido. Creare articoli
di legge

Nome: Sabrina Culanti I.

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Ich bitte die Bundesrate far sich selbst zu Oberlegen, wie
sie sich fUhlen warden, wenn sie eine Behinderung hatten
und aufgrund dieser Behinderung nicht mehr das tun
k6nnten, das sie jetzt ohne Behinderung tun k6nnen. Und
das nur weil es diverse Arten von Barrieren gibt, die ihnen
z.B. die Teilnahme an Bundesratssitzungen oder
Freizeitaktivitate n ve run m 6glichen .
Was warden sich die Bundesrate wOnschen, wenn sie eine
Behinderung hatten?

Ich m6chte, dass das Inklusionsgesetz fUr die Schweiz
mehr Arbeitsplatze im 1. Arbeitsmarkt explizit fUr
Menschen mit Behinderungen schafft. Sehr oftwird in den
Stelleninseraten geschrieben, dass alte Menschen sich
bewerben k6nnen, doch wie oft werden tatsachlich
Menschen mit Behinderungen eingestellt? Der 1.
Arbeitsmarkt muss aufh6ren, das Wort "Behinderung" mit
etwas Negativem far die Arbeitgeber in Verbindung zu
bringen. Vielmehr muss das Wort "Behinderung" durch
"Special Effects" ersetzt werden.

Lasst urls Menschen mit Special Effects die gleichen
Chancen wie alle anderen haben, weil wir auch zur
Schweizer Gesellschaft geh6ren. Wir geh6ren auch dazu.
Also bitte nicht nur mit WoKen behaupten, sondern auch
mit Taten zeigen und beweisen.

Vielen, herzlichen Dan k.

(

(

Beste Grasse aus dem aargauerischen Abtwil nach Bern.
Laurenz Richard Zumkehr
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Name: Laurenz Richard Zumkehr
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Lieber Bundesrat

Toll, dass es einen Gegenvorsch lag gibt! Aber: dieser muss
eine tatsachliche Antwort auf die Initiative sein! Nicht
einmal bereits aberwiesene Vorst6sse werden damit
umgesetzt. Allermindestens dort, wo es potitischen
Konsens gibt (zum Beispiel beim Wohnen) muss ein
Gesetzestext vorgelegt werd en, der Betroffenen und
Kantonen tatsachlich eine Weiterentwicklung erm6gticht.
Das ist nun nicht der Fall. Zudem ware es eine Chance,
Struktur zu schaffen und eine Basis fDr die Entwicklungen
der kommenden Jahre. Geben Sie sich einen Ruck und
bessern Sie nochmals nach!

(

Herzlichen Dank und freundliche GrOsse

Anna Pestalozzi

Name: Anna Pestalozzi
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Das neue Inklusionsgesetz so[l auch den Bereich Bildung
umfassen. Beeintrachtigte SchUler sollten einen
vereinfachten Zugang zu Regelschulen erhalten. Sie stellen
eine Bereicherung und keine Behinderung far Nicht-
Beeintrachtigte Mitsch0[er da. Durch sie erlernen Kinder
soziale Kompetenzen und anstatt einer "Ich-Menta[itat"
wird das Miteinander frahzeitig gef6rdert. Beeintrachtigte
haben auch so verbesserte Chancen spater auf dem 1.
Arbeitsmarkt zu landen und der Gesellschaft einen echten
Mehrwert zu bringen.

Art. 20 des BeHiGesetz sollte deshalb wie folgt erganzt
werden: Die Kantone f6rdern die Schaffung von Schulen, in
welcher Reget- und Sonderschulen zusammengelegt
werden. In diesen sogenannten inklusiven Schulen werden
beeintrachtigte und nicht beeintrachtigte SchUler in
Fachern, in denen es m6glich ist, gemeinsam unterrichtet .
Eine Durchlassigkeit zwischen Regel-und
Sonderschulbereich wird in diesen Schulen sichergestellt.
Des Weiteren wird eine enge Zusammenarbeit zwischen
Regel- und SorIderschullehrperson in diesen Schulen
praktiziert, um einen gr6sstm6glichen Synergie-Effekt zu
erreichen und so far alle Sch(I [er eine m6g[ichst optimale
Bildung zu erzielen.

(

(

Name: Helena Schalt

1516 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Inklusion ist nur Inklusion, wenn alte mitgezahlt werden.

Name: Maria Zimmermann

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Der Zugang zu Assistenz-Hilfe so[lte erleichtert werden:
z.B. wie karIn ich geeignete Assistenz-Personen flnden?
Dann sollte man die "HiIflosenentschadigung", die man ja
zur Finanzierung der Assistenz braucht, umbenennen!!!
Name: Monika Wetzel

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Betroffene sotlen nicht immer so far ihre Rechte kampfen
mOssen. Die 6ffentliche Hand soll sie in ihrer schwierigen
Situation unterstOtzen und Harden abbauen. Sie sol[en auf
Deadlines far Eingaben aufmerksam gemacht werden oder
auch eine weitere Chance far Eingaben erhalten. Und nicht
wenn sie eine Eingabe verpasst haben, ist die Hitfe vertan.
Sie brauchen schon so vie[ Energie um ihren Alltag zu
bewaltigen, das Leben sotl ihnen leichter gemacht werden,
sie sotlen spUren, dass sie nicht im Stich gelassen werden!

Name: Sonja Hunziker

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Breiter Geltungsbereich
Ein neues Gesetz sollte einen umfassenden Rahmen
schaffen, der samtliche Lebensbereiche – von Wohnen und
Bildung OberArbeit und Ku[tur bis hin zu Freizeit und
Verkehr – einbezieht, anstatt sich nur auf einzelne
Teilbereiche zu beschranken.

Name: Corinne Vonaesch
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Ja zu einer echten Inklusion

Es ist an der Zeit, die Offentlichkeit far alle zuganglich zu
machen.

Dazu bracht es einen einfachen Zugang zu
U nterstOtzu ngsleistungen wie Moderne Hilfsmittel,
Gebardensprachdotmetscung und vieles mehr. Denn nur
so karIn eine echte Teilhabe an Arbeitswelt und Freizeit far
Menschen mit Behinderung erm6glicht werden.(

Freundliche GrOsse

Jonas V6geli

Name: Jonas V69eli

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Wir mUssen endlich die handikapierten Menschen in der
Schweiz - Kinder, Frauen und Manner - als
gleichberechtigte Menschen unserer Gesellschaft
wahrnehmen und entsprechend behandeln, und ihnen
somit die selben M6glichkeiten in allen Bereichen unseres
selbstandigen Handelns und Entscheidens geben.
Dementsprechend mOssen ihnen auch die physischen
Mittel gegeben werden, um gleichberechtigt am
alltagtichen Leben teilnehmen zu k6nnen (Zugang zum 0V,
6ffentlichen Einrichtungen ( z.B. Toiletten), 6ffentlichen
Dienststelle n (Amte r), Verkehr (Strasse n- Trottoi r-
a bergange), Wahl- und Stimmrecht, etc.

Es ist Zeit, Menschen mit Beeintrachtigungen als
gleichgestellte Menschen wahrzunehmen, zu respektieren,
zu wardigen und ihnen die Teitnahme an unserer
Gesellschaft vollumfangtich zu erm6glichen.

Name: Philipp Tr6ster

(

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Auch ich m6chte selber wahlen k6nnen ob ich ins
Altersheim m6chte und mit Assistenz noch m6glichst lange
in meinen vier wanden wohnen karIn.

Name: Denise Fr6hlich

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Das neue Gesetz muss eine Garantie far eine echte
Gleichstellung werden. Alle Lebensbereiche sind darin
enthalten, keine Gru ppe fU hlt sich ausgeschlossen.

Name: Karin Riiedi

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Sehrgeehrter Bundesrat,

Ich spreche mich dafar aus, dass Menschen mit
Behinderungen in der Schweiz gleichberechtigt und
setbstbestimmt leben k6nnen. Eine einheitliche Regelung,
Uber alle Kantone, wOrde es erm6glichen, dass Betroffene
frei wahlen k6nnen, wo sie wohnen, besser in die
Gesellschaft integriert werden und Zugang zu Ausbildung
und Arbeit erhalten. (

Ich bitte Sie, sich dafOr einzusetzen, dass die Interessen
der Betroffenen konsequent umgesetzt werden. Jede
Person hat Anspruch aufgleiche Chancen und umfassende
Teilhabe.

Mit freund lichen GrO Ben

Daniela Kurt

Name: Danieta Kurt
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Alle Menschen mit und ohne Behinderungen, ebenso mit
unsichtbaren Behinderungen sollen die gleichen Rechte
haben. Sie sollen eigenstandig leben dQrfen und
vollumfanglich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
k6nnen. Also beim Wohnen, bei der Arbeit, bei der
Bildung, im 6ffentlichen Verkehr, in der Freizeit und in der
Gesellschaft, ohne diskriminiert zu werden. DafUr sind die
n6tigen Hilfestellungen, wie Anpassung von 6ffentlichen
Rau men, am Arbeitsplatz etc. oder UnterstUtzung durch
Assistenz, Coach etc. zu gewahrleisten und zur Verfflgu ng
zu stellen.

(

Name: Nicole Ziircher
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

In der SchattenLIbersetzung der Uno-
Behindertenrechtskonvention (2006), Ratifiziert in der
Schweiz 2014, steht: „ Die Vertragsstaaten treffe n geeignete
Ma(3nahmen, um Menschen mit Behinderungen die

M6glichkeit zu geben, ihr kreatives, kUnstlerisches und
intellektuelles Potenzial zu entfalten

und zu nutzen. nicht nur far sich selbst, sondern auch zur
Bereicherung der Gesellschaft. [...]“

Die Schweiz ist dazu verpflichtet Behinderung als Kultur
und in der Kultur zu f6rdern. Als behinderter KOnstler
fordere ich Barrierefreiheit in kOnstlerischen Berufen,
Studiengangen und Kulturorten zu erreichen.
Name: Florin Garzotto

r
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Formalitat Vereinfachen eine Behinderung bedeutet ein
harte Schlag in ein Leben diese sotlte nicht durch
administrative langwierige Schritten noch schwerer
gemacht und Personen i. dessen Folge finanziel und
seelisch hilflos gemacht werden im Gegenteit Hilfe schnell
und unkompliziert folgen. Wer nicht sieht so[lte abera[I
unterst[ltzt und nicht behindert werden. OV haben bereit
viet gemacht Strassen sind zu verbessern nicht nur am
Ampel oder gelbe Streifen ein ungerade Strasse karIn zu
eine Stolperfalle werden, Trottoir aber auch sitzptatzen
vermehrt im Zug auch Menschen aber auch Kl an richtige
Stelle sind eine grosse Hilfe far Behinderte Menschen

Name: Thierry Vaucher

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Alle Menschen mit Behinderungen werden im Gesetz
erfasst, es gibt keine Unterscheidu ng. Es gibt
barrierefreien Zutritt an aIIen Orten, diskriminierendes
Verhalten wi rd strafbar.

Name: Anette Schiissler
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Mehr Selbstbestimmung far Menschen mit Behinderung!

Autonomie und UnterstOtzung schliessen sich nicht aus!!!

Name: Barbara Ziegler-Jans

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?
Dass es normal ist, wenn ich als Rollstuhlfahrer in einem
Restaurant auf die Toilette karIn.

Name:Beidi Surbeck
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Menschen mit Behinderungen sollen nicht langer
Bittstetler:innen sein, sondern BOrger:innen mit gleichen
Rechten und echter Teilhabe. Menschen mit
Behinderungen mOssen selbst entscheiden k6nnen, wo
und wie sie leben, arbeiten oder lernen m6chten – ohne
Zwang, in Institutionen zu leben oder aufAngebote
beschrankt zu sein, die nicht ihren BedOrfnissen
entsprechen. Es braucht ein Ende der Diskriminierung und
den rechtlichen Anspruch auf Selbstbestimmung und
Inktusion.

(

Name: Esther Felber
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?
Es muss alle Behinderten einschliessen, man muss selbst
die Wohnform, Arbeit und Freizeit frei wahlen dOrfen. Das
Gekd soll nicht an Institutionen gehen, sondern an die
Behinderten selbst, welche dann je nach BedOrfnis ihre
U nterstOtzu ng wah len dCI rfen.

Name: Judith Johnny
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1 ) FOr Mich sieht das bestehende Gesetz vor, dass ich in einer
Institution lebe und arbeite.
2) Alternativ kann ich mich durch meine Eltern weiter unterstOtzen
lassen, ohne dass diese einen Gegenwert erhalten.
Version 1 ist sehr teuer
Version 2 ist gOnstig fOr den Staat, aber aufreibend fOr meine
Verwandten Betreuer, die 365 Tage pro Jahr im Einsatz sind.

(

Das neue Inklusionsgesetz bringt mir keine Verbesserung. Weiter
erhalten die Institutionen das Geld. Die IV in meinem Kanton
unterstOtzt keine annahernd genClgenden Assistenzbeitrage fOr
meine Behinderung. Die IV scheut sich nicht gegen
Versicherungsgerichts Besch10sse vors Bundesgericht zu ziehen.

Ich ben6tige ein klares Bundes Gesetz, dass mir erlaubt mit Hilfe
von Assistenz selbstandig zu wohnen, zu arbeiten und es sollte mir
neben Fernsehen und Spaziergangen auch hie und da eine andere
Freizeitbeschaftigung mit einer Begleitung zugestehen.

(

Danke fOr Ihre Aufrnerksamkeit.

Demian Bright, KOnstler, vor 34 Jahren mit dem Down Syndrom
geboren.
(Getippt Ursula)
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Wo Inklusion draufsteht,
muss Inklusion drin sein.@

GAS/ECR/ ICR

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

51177819
000001

DiEPQn)
B

Ag.Mach mit und schreibe dem Bundesrat deine Meinung
zum Gegenvorschlag der Inklusions-Initiative!

(

Unsere l<ritikpunkte am neuen Inklusionsgesetz:

+ Im neuen Gesetzesentwurf werden drei Viertel
der Menschen mit Behinderung ausgeschlossen.

+ Das Geld geht weiterhin an Institutionen. Menschen
mit Behinderung daden nicht frei wahlen, wie und
wo sie wohnen wollen.

Verein far eine inklusive Schweiz
MOhlemattstrasse 14a
3007 Bern

+ Das Gesetz kOmmertsich nur um das Wohnen

Wichtige Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit,
Kultur, Freizeit oderVerkehrfehlen.

Mehr Informationen

und Beispiele:
www.bit.ly/3HHOBWm

Einsendeschluss: 15. September 2025. Am 29. September
Obergeben wir dem Bundesrat die gesammelten Postkarten.

Hier falten IInd an nberen Rand 711hIe!\en

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Sehr geehrte Bundesratinnen und Bundesrate

Der Vorsch lag zum Inklusionsgesetz enttauscht mich!

Das neuen Inklusiensgesetzt sollte zumindest
grundsatzlich alle Menschen mit Beeintrachtigungen
erfassen.

Ich wOnsche far Menschen mit Beeintrachtigung einen
verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln
und pers6nlichen Dienstleistungen. Das System muss
vereinfacht werden und die Leistungen in den Bereichen
Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe mUssen
ausgebaut werden.

Wo Ink[usion draufsteht, muss auch Inklusion drin sein!

(

Freundliche GrOsse

ren6 schwyter

Name: Ren6 Schwyter
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, soll
selber entscheiden k6nnen wie und wo erwohnt. Dafiir
braucht es auch genUgend Assistenzleistungen.
Die vielen Hindernisse im 6ffentlichen Verkehr massen
endlich behoben werden.

Name: Ir6ne Miiller Vereinigung Cerebral Bern

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Meine tochter ist seit 2 jahren geh eingeschrankt. Es
braucht dringend verbesserung beim zugang zum
assistenzbeitrag und hilgsmitteln. Es ist schwer sich
zurecht zu finden und man muss sich selbst informieren.
Die vielen km fahrt zum unispitat und zu therapien werden
mir von niemandem bezahlt! IV anmeldung von mir seit 4
jahren offen! Bin nun sozialamt abhangig.

Name: Erna Sch31hbaum(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Barrierefreiheit auch far Menschen mit kognitiven
Einschrankungen --> bediente Schalter (SBB, Banken, usw.)
nicht abbauen!

Name: Katrin Morf
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Das Gesetz muss a[le Menschen mit Behinderungen
erfassen, nicht nur Personen, die eine IV Leistung
beanspruchen k6nnen. Zudem muss es at[e
Lebensbereiche erfassen, nicht nur das Wohnen.
Name: Hans Frei

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 3ndern?
Mehr Inklusion in den 1. Arbeitsmarkt

Name: Nadja RaffI-D6beli
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

zuganglichkeit von Dienstleistungen und Infrastruktur far
Menschen mit den verschiedensten BedUrfnissen
(k6rperlich, psychisch, sozial), und zwar sowohl 6ffentliche
wie auch Verpflichtungen far private Anbieter.

Tatsachliche Se[bstbesti mmu ng (z.B. Subjektfinanzieru ng,
und zwar ausreichend hoch).
Massiv mehrfinanzielle Ressourcen far tatsachliche
Inklusion (z.B. in der Schule/Bitdung).

Alle diese Veranderungen mOssen konsequent von
betroffenen Menschen geleitet und ausgestaltet werden
(nicht nur Einbezug, sondern lead! natOrlich bezahtt)
Name: Tobias Kuhnert

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Selbstbestimmtes Leben muss in allen Lebensbereichen
und far alle Menschen mit Behinderungen m6glich sein!
Das Inklusionsgesetz muss dies in einem umfassenden
Sinn errn6glichen!

Name: Markus Elsener
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Inklusion muss fDr jeden Menschen eine
Selbstverstandlich keit werden und nicht die Ausnahme.
Behinderung soll nicht mit Scham und BerOhrungsangsten
und GefOhlen des Nicht-gut-genugseins behaftet sein,
sondern einfach Teil unserer Diversitat, we[che urls alle als
Menschen so interessant und spannend macht. Oder in
einer Anekdote ausgedrOckt: An einem
Kindergebu rtstagsfest kam ein ca 3jahriges Kind, welches
einen Rollstuhl nutzte, ats Gast ans Fest. Far mich war klar,
dass hier ein Kind ist, welches mitfeiern will. Und wir
hatten attes, was es daf0 r ben6tigte: grosse K16tze um
Tarme zu bauen und wieder umzustossen. Und so
begannen wir zu bauen - und nach nur ausserst kurzem
269ern stiessen auch die restlichen Kinder hinzu und wir
spielten alle gemeinsam. Danach bedankte sich die Mutter
des Kindes 3(!!!)mal bei mir, dass ich ihr Kind im Spiel
einbezogen hatte. Das sotlte so ungew6hnlich und
dankeswOrdig nicht sein! Und das ist die Verantwortung
urls aller in dieser Gesel[schaft - und da geh6rt die Politik
und das Gesetz hinzu - und da geh6ren alte Aspekte hinzu
- nicht nur die einfachen...

(

(

Name: Cindy-Jane Armbruster
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Das neue Inklusionsgesetz soII keine Pflasterlipolitik sein.
Der Gegenvorsch lag ist social-washing. Bitte ein Gesetz,
das seinen Namen verdient! Das starken der schwachsten
gi bt unserer Gesellschaft Stabilitat - das gilt doch far die
Schweiz, oder? Mit freundlichen Grassen

Name: Franloise Rupp

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Es braucht in der Schweiz dringend umfangreiche
Reformen! Kein Pflasterle! Richtige und umfangreiche
Inklusion und Integration ohne Kompromisse! Kampfen wir
daf0 r!

Name: Urs Meier

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

-Diskriminierung karIn einen Menschen mit Behinderung
noch zusatzlich behindern. Das muss anerkannt und
thematisiert werden.

Deshalb ist auch die bestehende M6glichkeit eines
Einbezuges von „Peer-Personen“ (selbst Betroffene) in
eine Unterstatzungsarbeit, auf Wu nsch einer betroffenen
Person, wichtig.

Der weitere Bestand von Peer-Angeboten muss deshalb
sichergestellt sein und bei Bedarf sogar noch ausgebaut
werden.

(

U nterstatzungsleistu ngen an Menschen mit Behinderu ng
sollen in fachlich und menschlich hoher Qualitat
stattfinden. Das soll mit regelmassigen
Zufriedenheitsbefragungen Oberpr LIft werden. Eine
Zufriedenheitsbefragung soll (auf Wunsch eines Menschen
mit Behinderung) auch durch eine geschulte Peer-Person
du rchgef0 hrt werden k6nnen.

Name: Regula Stocker
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
1. *’;Wohnen**

* =';’*Rechtsanspruch:';’'; auf freie Wahl von Wohnort und
Wohnform (nicht Heimzwang).

* Verpflichtung der Kantone, ’1;“hindernisfreie, bezahlbare
Wohnungen** zu schaffen.

* Ausbau pers6nlicher Assistenz, damit selbstandiges
Wohnen m6glich wird.

2. ’;’;Arbeit & Beschaftigu ng=**;

* Klare F6rderung von ’;:1;inklusiven Arbeitsplatzen’"1; statt
separate n Werkstatten .

* Anspruch auf :''*angemessene Vorkehrungen*'; (z. B.
Assistenz am Arbeitsptatz, flexible Arbeitszeit).

* San ktionen far Arbeitgeber, die Diskriminierung
praktizieren, und Anreize far inklusives
Personalma n age ment.

’;gerechte Ent16hnu ng

3. ’;’;BI Id u ng:*’*

* Umstetlu ng von ’;'*Sonderschu [- auf in klusionssystem'’*
mit genagend Ressourcen.

* Verpflichtung zu =1;*barrierefreien Lehrmitteln** (digital
und analog).

* Anspruch auf notwendige UnterstOtzung (Assistenz,
GebardensprachdoImetschung, technische Hilfen).
4. :*;*Mobilitat & Verkeh r**

(

(
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* Ausbau von “=';barrierefreien e>v=';’=-Angeboten (Zug, Bus,
Tram, Schiffe).

* ’;’:Verbindliche Fristen'*’*, bis wann alle Stationen,
Fahrzeuge und Apps barrierefrei sein massen.

* UnterstOtzu ng far *’kjndividuelle Mobilitat** (z. B. Auto-
Um bauten, Hilfsmittel, Rollstu hl-Taxis).

5. =';’;Gesundheit & Pftege“’;

* Sicherstellen, dass atle ’;’;Gesundheitsdienste
barrierefrei*:1; sind (inkl. Kommunikation in
Gebardensprache, leichte Sprache, zuganglichkeit).

* Finanzierung von “'=Assistenz und Pflegeleistungen**
auch ausserhalb von Institutionen.

r
\

* starkere Kontrolle gegen ’;*Zwangsu nterbringungen*’;
und unfreiwillige Behandlungen.

6. Digitale Teilhabe & Information

* **Verpflichtende Barrierefreiheit'** alter Websites, Apps
und E-Government-Angebote.

* F6rderung von ’k’';leichter Sprache, Gebardensprache und
Audiodeskription** in 6ffentlichen Informationen.

* Sanktionen bei Nichterf011ung der
Barrierefreiheitssta nda rds.

(

7. ’';*Gesellschaftliche & politische Teilhabe**

* Sicherstellen, dass **Wah len und Abstimmungen
barrierefrei** zuganglich sind (inkl.
Abstimmu ngsunterlagen in leichter Sprache, elektronische
Hi Ifsmitte I).
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* F6rderu ng in klusiver =';’;Freizeit-, Ku hur- und
Sportangebote:**.

* Mehr Mitsprache von Menschen mit Behinderungen in
allen politischen Prozessen („’;’;nichts aber urls ohne
U nst+“).

8. :*:*Rechtsschutz & Monitoring**

* EinfUhrung eines ’'“=starken Kontroll- und
Beschwerdemechanismus’"1;, damit Betroffene ihre Rechte
auch einklagen k6nnen.

* Ausbau der ’;*Gleichstellungsinstrumente** aber das
aktuelle BehiG hinaus.

(

* ’;’:Verbindliche Ziele und messbare Indikatoren** fUr die
U msetzu ng der in klusion.

**Kern and e rung**:

Das neue Inklusionsgesetz muss von einem blossen
„F6rdergesetz“ zu einem ’:*Rechtegesetz** werd en – mit
"'’kdurchsetzbaren AnsprUchen’*’; far Betroffene und
’''*klaren Verpflichtungen** far Bund, Kantone und
Gemeinden.(

Name: Linda Halter
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
1. Privat wohnen unterstOtzen.

2. Assistenzcallcenter mit Personalpool fUr abrufbare
Hi Ifeleistu ng.

3. digitale Assistenz iPhone (Konto usw.)

4. Schutz vor Rechtsradikalen (digital und in Institutionen)
Name: Luis Helmer
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Inklusion flndet noch immer vorwiegend auf dem Papier
aber nicht im Alltag statt! Offentlich zugangliche Orte wie
Verkehrsmittel, Sch u len, Restaurants, etc. MUSSEN
zwingend far ALLE barrierefrei sein und zwar nicht auf dem
Papier, sondern praxistauglich umgesetzt!

ALLE Menschen massen die M6glichkeit haben, ihre
Wohnsituation se[bststandig zu wahlen, in dem nicht
vorwiegend Institutionen bevorzugt werden. Es massen
u nbedingt mehr barrierefreie Wohnraume ausserhalb von
Institutionen geschaffen werden.

Assistenzpersonen sorgen fUr ein m6glichst
selbstbestimmtes Leben. Wer im Alltag eingesch ran kt ist -
egat ob sehr stark oder „nur“ moderat - sollte in
angemessenem Ausmass ausreichend und unkompliziert
UnterstUtzu ng durch Assistenzpersonen erhalten um am
gesellschaftlichen Leben teitnehmen zu k6nnen.

Name: Nicole Spychiger

(

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Auch unsichtbare Beeintrachtigungen wie Autismus
Spektrum St6rungen mUssen ausreichend berOcksichtigt
werden im neuen Gesetz. Und die HUrden um
Unterstatzung zu bekommen, far Betroffene, mOssen
deutlich gesenkt werden. Vielen DanI<!

Name: Lisa Schenk

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Es ist notwendig, dass jedes Kind auf die Schule gehen
karIn, die far es passt, zum Beispiel im eigenen
Wohnquartier. Es soll nicht davon abgehalten werden
mUssen, nur weil die Schule nicht barrierefrei ist!
Name: Nicole Inauen

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Auch Kinder mit einer Autismus Spektrum St6rung, welche
kognitiv im mehrheitlich „normalen“ Bereich sind, sollen
in einer Regelklasse zur Schule dClrfen und dafOr die
notwendige UnterstOtzung (Assiszen usw) erhalten. Und
zwar ohne, dass man Momatelang kampfen muss und
diskreminiert behandelt wird. Wir haben 2 Kinder im AS
und sind seit bald einem Jahr mit der Schule im Klinsch
weil statt die notwendige UntrstOtzung gerade das
Gegenteil kommt. Far die Kinder eine Katastrophe, da
beide gerne in die Schule/KIGA gehen (wUrden). Aber dies
bei der einen verunm6glicht wird, da sie keine dringend
ben6tigte Assistenz bekommt weil sie MUhe mit den
Ubergangen hat und somit seit den Sommerferien die 1.
Klasse nicht besucht.

Name: Nadja Sidler
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

In allen Kantonshauptorten, zum Beispiel in Zug, sollte
das Ein- und Aussteigen in bzw. aus dem Zug far Menschen
im Rollstuhl setbstandig m6glich sein.
Name: VeDnic Wascher

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Als k6rperlich beeintrachtigte Akademikerin mit einer 30-
Prozentigen Restarbeitsfahigkeit erhalte ich keine Arbeit
mehr. Hochqualifikation und Arbeitserfahrung in Ehren –
ich sei ein Risiko. Far mich sei ein geschOtzter Arbeitsplatz
der Ort, wo ich mich bewerben solle.

Wie ware es, wenn Beeintrachtigung nicht zur Behinderung
wa rde? Wenn Barrieren so abgebaut werden k6nnten,
damit ein Recht aufTeilhabe am Arbeitsmarkt auch far
Menschen mit tiefer Restarbeitsfahigkeit tatsachlich
m6glich wOrde? Denn kein Mensch ist lediglich ein Risiko.

Name: Florence Cadonau

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Unabdingbar in einem neuen Imklusionsgesetz ist die
Schaffu ng eines vereinfachten Verfahrens fUr die
Gewah rung von Assistenzbeitragen speziell fUr gsychisch
Behinderte. Viele dieser Beeintrachtigte k6nnten damit in
einer Wohnung ein selbstbestimmtes Leben fahren und
dem unselbstandigen Leben in Heimen entfliehen. Das ist
ganz im Sinne der UNO Menschenrechtskonvention,
wetche auch von der Schweiz angenommen wurde.
Name: Beuno Facci
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Bezahlbare Rollstuhlganige Wohnungen fUr einzelne
Personen die auf dem Existenzminimum leben.

Name: Daniela Kneubiihl
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Mindestens eine teilweise Kostenbeteiligung der
Haushalthilfe durch die Grundversicherung nach
Unfallen far Menschen, welche nicht (mehr) erwerbstatig,
Uber die Krankenkasse unfallversichert sind und al[ein
teben.

Eine grosszUgigere Auslegu ng fU r
mobilitatsein ngeschrankte IV- Rentnerlnnen fUr
Ermassigungen bei Taxifahrten.

Name: Ruth Wyttenbach-Tr6sch

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Es gibt politisch viet zu tun bezUglich Inklusion!

- Wartezeittagge Id wah rend IV-Rentenprafu ng

- Kriterien fUr die Anstellung von Gutachtern der IV
(Facharzt reicht nicht, analog Gutachter Strafverfahren)

- Ubernahme von erforderlichen Therapien/Hilfsmitteln
durch IV (z.B. Podologie bei CMT, nicht nur bei Diabetes ->
gleiche Symptome/andere Ursache, MiGel reicht nicht fUr
seltene Krankheiten)

- Casemanagement bei komplexen Fallen um Patient zu
entlaste n

- konkrete unbOrokratische Hilfe in Notsituationen

etc

Urls fehlt eine richtige Lobby far Menschen mit
Einschrankunge ri!

Name: Eliane Miiller
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Das neue Inklusionsgesetz muss allen Menschen mit einer
Beeintrachtigung m6gtichst viel Autonomie und
Selbstbestimmung erm6glichen und kreative L6sungen
f6rdern.

Name: Su£ann Miitler

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Verbesserung der Automobil, 20ge und so

Wohnung Bereiche

Betrug maschen wen man freiwillige geld ausleihen tud
egal ob die Person offen oder geschatzt Massnahmen
Ar beit

Bereiche Abrechnung das man versteht wie die es
berechnen tud wie wir Uberleben sollte fUr ganze Monat
mit renete und Erganzungen Leistung

Name: Ribeiro All/es Gabriel

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Bitte vorwartsmachen !

Forward !

Danke Thankyou
Name: Werner Murer

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Barrierefreiheit und Selbstbesti mmu ng

ist kein Luxus, sondern ein Grundrech,

ist kein Sonderwunsch, sondern eine
Se lbstverstandlichkeit,

ist kein Nice-to-have, sondern die Basis far Teilhabe.

Jeder Mensch wird frClh oder spater mit eine Behinderung
konfrontiert, das ist kein Irrglauben sonder Tatsache!

Vor den Gesetz, sind wir alle gteichgestellt,

ist kein Extra, sondern der MalSstab far Gleichberechtigu ng
Name: Franz Rullo

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Barrierefreier inklusiver Zugang zu allen wichtigen
Standorten far ein se[bstbestimmtes Leben.

Name: Sandra Hanggi

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt aber
ihre Wohnform entscheiden k6nnen. Ebenso sollen sie (bei
Bedarf mit Assisten) selbst bestimmen, wo sie ihr Geld
investieren. Z.B. ins eigene Wohnen oder in Assistenzen
um dies zu erm6glichen

Name: Lisa Holzer

r
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Vieles !! Es ist einfach eine Schande. Pun kt Aus.

Name: lvano Laudonia
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Gelder sollten bei Bedarf von Betroffenen ins
Familiensystem fliessen.
Institutionen sollten vom vielen administrativen Aufwand
entlastet werden und ihr Ressourcen den

Menschen zukommen lassen.

Die Selbstbesti mmu ng sollte fUr Betroffene Personen
keine Uberforderung sein.

Recovery geh6rt zur Ink[usion.

Menschen mit psychischen Beeintrachtigungen sind auch
Teil unserer Gesellschaft.

Recht auf Arbeit far alle.

Die Schweiz als im Moment noch eines der reichsten
Lander, muss mehr Gelder fUr die Umsetzung von
In klusion sprechen.

Danke far euren Einsatz! Liebe GrOsse Jacqueline

Name: Jacqueline Good

1569 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Ein ink[usionsgesetz muss inktusiv sein!
Gleiche Rechte far alle Menschen!

Name: Carina Zemp

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Die Rentenh6he und in erster Linie auch die "leicht"
verstandliche Sprache, leicht zu bedienende
Ticketautomaten, etc. Angepasste Bahnh6fe bringen wenig,
wenn betroffene Person die Tickets nicht mehr 16sen
k6nnen.

Name: Verena Wanner

(

1571 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Echte Inklusion erm6glicht individuelle Lebensentwii rfe
und echte Wahlfreiheit fOr ALLE in ALLEN Lebensbereichen!
DafOr brauchen wir das neue Inklusionsgesetz und keine
weiteren F[ickenteppiche.

Name: Jacqueline Zingarelli
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Es sollte m6glich sein, dass das Geld nicht nur in die
Institutionen hineinfliesst sprich 2. Arbeitsmarkt. Das die
Arbeitgeber im. 1. Arbeitsmarkt uns eine Chance geben es
sotlte Pflicht werden...Ich bin zum Beispiel volt betroffen
von dieser Situation...bei jeder Vorstellung werde ich
abgewiesen..Es herscht ein Stigma gegenOber der IV-
Rentner/innen. Diese k6nnen und vvol ten nicht arbeiten.
Mein jetziger Arbeitgeber ist der 2. Arbeitsmarkt ich habe
das Potenzial dazu dies wird mir auch bestatigt seitens
meines Arbeitgeber...Man wird auch gezwungen wenn man
EL bezieht, dass man in den 2. Arbeitsmarkt arbeiten geht,
aber dann far einen Lohn wo unter der GOrtellinie ist.
Sonst wird urls hypothetisch einen Lohn
angerechnet....Arbeiten tut gut und finde ich auch in
Ordnung nur mit so einem miesen Lohn.

Konkret heisst das man mit einer IV Rente im 1
Arbeitsmarkt die Chance erhalten sollte...

/

Zudem Bildung sollte far alle m6glich sein ob mit oder
ohne IV Rente.

(

Das ganze IV System ist v611ig aberholt. Der Bund bektagt
sich immer es hat zuwenig Geld in der AHV/IV ....Die
Kantone k6nnen somit aber urls verfUgen und entscheiden
wie sie wollen. Aber far alles andere hat man Geld....sprich
Milita r...

Die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen keine Vorurteile
haben gegen diese Menschen...Situationen andern sich ...
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Inklusion soII zur setbstverstandlichen Grundhaltung in
der Gesellschaft werden.Dazu braucht es noch mehr
Aufklarung aber die Lebensumstande von Menschen mit
Beeintrachtigu ngen.Diese Aufklarung soll vom Bund
finanziert werden

Name: Franziska Zech

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Der aktuelle Gegenvorschlag zum Inklusionsgesetz
Oberzeugt mich nicht. Er erfasst nur einen Bruchteil der 1,9
Millionen Menschen mit Behinderungen in der Schweiz
und beschrankt sich fast ausschliesslich auf das Thema
Wohnen. Wichtige Lebensbereiche wie Arbeit, Bildung oder
gesellschaftliche Teilhabe werden ausgeblendet. Damit
wird das Ziel echter Inklusion verfehlt – hier braucht es
d ringend Nachbesserungen.
Name: Rafael Arn
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Bitte berOcksichtigen Sie die natOrlichen und spezifischen
BedOrfnisse von Menschen mit Einschrankungen auf
Wohnen, Arbeiten, Bildung und Teilhabe. F6rdern von
baulichen Massnahmen, sowie konkretes und proaktives
Einbeziehen vom Know How der Betroffenen, auch die mit
u nsichtbaren Handicaps.
Name: Hana Bezouska

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Das neue Inklusionsgesetz soII bewirken, dass die
Geset[schaft wirk[ich inklusiv wird. Nicht nur auf dem
Papier. Zu den wichtigsten notwendigen Anderungen
geh6rt in meinen Augen: Umfassende Assistenz far
selbstandiges Wohnen, Freizeitgestaltu ng, Aus- und
Weiterbildung sowie Arbeit. Ohne das ist das Gesetz
wirkungslos. Das Gesetz darf nicht nur zur
'Beschwichtigung' von urls Menschen mit Beeintrachtigung
sein, es soII endtich eine volle Teilhabe erm6glichen.

Name: Julian Moser

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Gleichberechtigu ng
Inklusion

Name: Lilo Petroni
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Das Inklusionsgesetz muss alle Lebensbereiche abdecken,
nicht nur das „Wohnen“. Besonders fUr den barrierefreien
6ffentlichen Verkehr braucht es neue verbindliche Fristen
far die U msetzu ng.

Name: Ruedi Eggimann

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 3ndern?

Das Inklusionsgesetz muss auch far Menschen mit
Behinderungen im AHV-Alter gelten, nur so ist die UN-
Behinderten rechtskonvention wirklich umgesetzt.

Name: Anna Eggimann
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Solange beeintrachtigte Menschen in der Schweiz
abhangig sind von dem Wohlwo[ten ihres Umfeldes ist die
echte Inklusion in der Schweiz nach dem Uno
Behindertengesetzt nicht umgesetzt worden. Deshalb wird
noch viet zu oft aber den K6pfen der Beeintrachtigten
Macht ausgeObt und dadurch erteiden sie viet Leid und
sind auch in einer Ohnmacht gefangen und dies im Jahr
2025 in einem so privilegierten Land wie die Schweiz. Dies
macht mich a[s Mutter von einem Behindertem Madchen
sehr trau rig und ich habe Angst vor der Zukunft. Also bitte
lieber Bundesrat andert das Inklusionsgesetz.

-Kantonaler IV flicken Teppich muss endlich National
geregelt sein. Es karIn nicht sein das jemand der im
I<anton zarich wohnt bessere IV Leistungen bekommt, wie
wenn man im Thurgau wohnt.
-Freies Wohnen far a[le.

(

-Assistenz muss fDr Atle verfOgbar sein die es ben6tigen.
-Freie Berufswah[

(

-Freie Ausbildungswahl/Schulwah I.

Name: Sandra Jauch
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Es muss geandert werden das alle gleiche Chancen im
Arbeitsmarkt haben.

Name: Sarah KUng
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Teilhabe soII Realitat werden, nicht nur eine Vision
bleiben

Nane: Beatrice Hahlen

(

1583 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz soII dazu
beitragen, dass alle Menschen unabhangig einer
Behinderu ng selbstbesti m mt entscheiden k6nnen, wie
und wo sie leben und lieben m6chten. Soziale
Anerkennung als sexuelles Wesen fOhrt dazu, dass sich
Menschen in der Gesellschaft als vollwertige Mitglieder
erleben, wohingegen die fehlende Wahlfreiheit bezUglich
Wohnen und Lebensform eine ableistische
Diskriminieru ngdarstellt.
NamaDaniel Kunz

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Das Gesetzt muss fUr alle 1,9 mio Menschen mit
Behinderung gelten, nicht nur far IV-BezOger=';innen.

Name: Giseta Imark

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Das Gesetz muss konkrete, 0berprOfbare Vorgaben
enthatten und darf nicht vage oder freiwillig bleiben.
Name: Gisela Imark
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Das Recht auf rechtliche und tatsachliche Gleichstellu ng
far Menschen mit Behinderung muss klar und einktagbar
in der Verfassung festgeschrieben werden.
Name: Gisela Imark

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Inklusion muss ein Gesamtkonzept far alle Lebensbereiche
umfassen: Bildung Arbeit, Wohnen, Verkehr, Freizeit, Sport
und Politik.

Name: Gisela Imark

1588 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Der Gegenvorschlag des Bundesrates reicht nicht aus und
betrifft nur die IV und einen Teil des Wohnens. Ein
wirkungsvolles Inktusionsgesetz muss alle Lebensbereiche
umfassen, von der Bildung und Ausbildung aber die
Arbeit, Freizeit, den Sportbereich, das Wohnen... Gemass
der UN-BRK hat sich die Schweiz verpflichtet,
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu
beenden. Dazu braucht es Verpflichtungen far Integration
im Arbeitsmarkt (zumindest ein An reizsystem fUr
Arbeitgeber), in Schulen und Lehrbetrieben, in Vereinen
und Sportvereinen. Und es muss setbstverstandlich
werden, dass Menschen mit Behinderung genauso
selbstbestimmt leben dOrfen wie atle anderen auch. Dazu
geh6rt auch, dass sie entscheiden dUrfen, wo und wie sie
wohnen m6chten.

(

I

Name: Benjamin Perren
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Echte Inklusion im praktischen Alltag. Gilt auch far
einfachere Mobilitat von Senioren/Seniorinnen wie z.B.
O rtsbussyste me, Fahrdienste etc.

Name: Monica Furegati
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Bitte berOcksichtigen Sie alle Forderungen der
InkIusionsinitiative, far alte Menschen mit Behinderungen!
Dan ke

Name: Laura Melcher

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Ein Inklusionsgesetz muss alle Menschen mit
Behinderungen inkludieren - und alle Lenbensbereiche
inkludieren - nicht nur das Wohnen!

Name: Florence Brunner
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Das Inklusionsgesetz muss dahingehend geandert werden,
dass alle behinderten Menschen selbststandig neben dem
Wohnen auch aber die Bereiche Bildung, Arbeit,
6ffentticher Verkehr, Freizeit und Sport vollumfassend
entscheiden k6nnen. Ausserdem massen die standigen
Diskriminierungen von der Gesellschaft durch
Verbesserungen im Wissen und in der Aufktarung LIber
Krankheiten endtich aufh6ren.

(

Name: Robert Lechner
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Echte, gelebte Inktusion heisst Sichtbarkeit! Keine
Peripherien schaffen, sondern behinderte Menschen in die
Gemeinden und Gemeinschaften integrieren durch Wohn-
und Arbeitsraume in den Zentren.

Name: Anne Schillig
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Es muss endlich klar gemacht werden, dass jeder Mensch,
das Recht hat auf ein eigenstandiges und
selbstbestimmtes Leben. Es stimmt mich sehr traurig, dass
in einem Land, in welchem jeder Zug WLAN hat, Menschen
mit Behinderungen immer noch nicht ohne Hilfe reisen
k6nnen. Inklusion heisst auch, dass Menschen nicht mehr
als Inva[ide, das heisst Unwetter, bezeichnet werden.

Name: MoDika Ruchti
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Die Ausbildung muss barrierefrei zugangtich sein, damit
Menschen mit Behinderung nicht nur selbstbestimmt
leben k6nnen, sondern auch selbstragend.
Name: Rudolf Hitz
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Damit man von einer Teilhabe in allen Lebensbereichen
sprechen karIn, muss auch die zuganglichkeit und
Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen gewahrleistet
sein. Nurwenn ich selbstbestimmt entscheiden karIn,
wetche Angebote ich nutzen m6chte, karIn von Ink[usion
gesprochen werden. Somit massen alte Lebensbereiche
zuganglich sein. Ebenfalls muss ich in allen
Lebensbereichen entscheiden k6nnen, wie ich mein Leben
Leben m6chte. Wenn Strukturen, Bedingungen und
Gesetze die zuganglichkeit oder die Entscheidungsfreiheit
im Bereich Wohnen, Freizeit, Kultur, Verkehr, Bitdung oder
Arbeit verhindern, karIn nicht von einer Inklusiven
Gesetlschaft gesprochen werden. Somit ist jeder
Gesetzesentwu rf, der nicht alle Bereiche abdeckt, eine
Farce

(

Name: Hildegard Mettler

I
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Es sollen wirklich alle Menschen mit Behinderung
profitieren k6nnen. Auch Menschen mit schwersten
Beeintragungen.

Name: Daniela ThUrlemann Klingele
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Dass die Menschen mit einer Beeintrachtigung selber
wahlen k6nnen wo sie zukUnftig wohnen und einer
Beschaftigung nachgehen k6nnen, die ihnen behagt. Das
wichtigste ist, dass Sie mit WOrde und Respekt behandelt
werden. Denn Sie sind auch Menschen, die liebenswert
sind. Sie sind eine Bereicherung fUr die ganze
Gesetlschaft.

( Name: Martin Kampfen
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Zu Hause umsorgt werden via Assistenzbeitrag auch far
Verunfallte mit Langzeitschadigungen. Dies vereinfachen
damit die BUrokratie weniger Zeit in Anspruch nimmt.
MenschenwUrde bewahren!

Name: Leupi Katharina
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Massnahmen, dass allen Menschen die n6tigen
Ressourcen, ob Finanziell, mit Hilfsmittel, Barrierefreiheit
am Leben teilhaben, in allen Lebensbereichen, und diese
Massnahmen verbindlich umzusetzen. Wir brauchen keine
schwammige Ideen, jetzt muss es endlich verbindlich sein!
Name: Silvia Bassler

(
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Behindertengleichstellungsgesetz (2002111) und die UN-
Behind ertenrechtsko nvention unterschrieben.

Zudem: Von einer gleichberechtigten Teilhabe profitieren
alle. Die ganze Schweizer Bev61kerung.

Name: Cornelia Perren
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Das neue Inklusionsgesetz muss ALLE Bereiche des Lebens
von Menschen mit einer Beeitrachtigu rIg verbessern, nicht
nur Teilbereiche. Was fehlt in der CH ist eine durchgangige
Gleichberechtigu ng, Wertschatzu ng und konsequente
M6g[ichkeit der Selbstbestimmung und Teilhabe. In der
Bildung sind rocklaufige Tendenzen der Inklusion zu
beobachten (BegrUndung: zu teuer), wobei das
Bildungssystem weitaus mehr belastet wird durch
sogenannte „norma[e“ SchOterlnnen, deren Eltern nicht
nur die Bitdung der Sch01er sondern auch ihre Erziehung
der Schute aberlassen. Im Arbeitsmarkt (1. und 2.) fehlen
die notwendigen Anreize far Arbeitgeber, um allen
Menschen passende Arbeitsplatze zur VerfUgung zu
stelten, und der Lohn in Eingliederungs-werkstatten und
an -Arbeitsplatzen ist ein Hohn. Die IV ist sowohl in der
Ausildung als auch in der Arbeitsvermitttung tedigtich
daran interessiert, Kosten zu sparen. Einmal
eingeschlagene Wege sind nicht wieder revidierbar, falls
sie erfolglos sind. Sch lagt ein Versuch im 1. Arbeitsmarkt
fehl, ist die TUr zur IV far immer verschlossen.

(

r

Im privaten Leben, z.B. im sportlichen Bereich, ist
Inklusion nur an wenigen Orten m6glich und nur aufgrund
privater Initiative oder der beharrlichen Arbeit von
Organisationen wie Special Olympics.

Die Potitik hatte eigentlich die Aufgabe, Uberall Ink[usion
zu verordnen und zu flnanzieren oder zumindest starke
Anreize dafOr zu setzen. Denn Gleichberechtigung ist ein
Grundrecht und die CH hat das
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

1.schnellere und Wohnort nahe IV Abklarung

2.Geriatrie fOrJunge Menschen zb far ME/CFS Patienten

3.viel mehr Heilpadagogische schulplatze
Name: Claudia Zotte[e
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Sonst sollte man wie man es in Deutschland macht jeweils
die Arbeitgeber bUssen.....

Ich bin zur Zeit in der Ausbildung zur Fachfrau Inklusion an
der PH Bern...Ich hoffe das ich einen Beitrag dazu leisten
ka nn.

Es ist k6chste Zeit das der Bundesrat diese
Angelegenheiten ernst nimmt und sofort handelt.
Name: Nathalie Culmone

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Es karIn jede Perdon treffen. Die GeschaftsfOhru ng des CH
Parlamentes ( unsre Bundesratlnnen) sollten das
beden ken!!!!!

Name: Diana Hornung
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Menschen mit psychischen Krankheiten mOssen mit
einbegriffen werden. Ja, man sieht es diesen Menschen
nicht an, dass sie an einer schweren Krankheit leiden aber
das heisst nicht, dass sie nicht den gleichen Schutz
geniessen sollen.
Name: Christina Koechl

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Selbstverstandlichen und barrierefreien Zugang zur
med izinischer Verso rgu ng

Name: Ruth Margrit Bader-Hoppler
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

1. Arbeitgebende sollten mehr in die Pflicht genommen
werden, Menschen mit einer Behinderung einzuste[len.
Bei einem bereits bestehendem Arbeitsverha[tnis und
einer neu aufgetretenden Behinderung, sollte der AG
nachweisen massen, atle M6glichkeiten einer alternativen
Beschaftigung, dem Arbeitnehmenden angeboten zu
haben.

( 2. Eine einheitliche schweizweite Regelu ng zur Ausbildu ng
und PrOfu ng von Assistenzhunden.

Eine Teilfinanzieru ng (50%) far die Ausbitdungskosten
eines Assistenzh uncles du rch Krankenkasse oder IV.

Viete Menschen mit einer Behinderung dOrfen/k6nnen
aufgru nd fehtender Inklusion der Arbeitgebenden nicht
schaffen gehen oder arbeiten, unterhalb ihrer Fahigkeiten,
im 2. Arbeitsmarkt.

Die Kosten far die Ausbildung eines Assistenzhundes,
begleitet durch einen Verein (zBsp. Swiss Help Dogs)
belaufen sich auf 20.000 - 40.000 CHF. Vie[en Menschen
bleibt somit die M6glichkeit der Assistenz, durch einen
Assistenzhund verwehrt! Bei Vereinen (zbsp. B[indenschule
Allschwil), welche Assistenzhunde kostenfrei abgeben,
m uss mit einer jahrelangen Wartezeit gerechnet werden.

Name: Julia Winkel

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Mehr freiheit fDr behinderte menschen

Behinderte gerechte umgebu ng

Stufen&Treppe abschaffe das alle behinderte menschen
sorgenfrei auf die Steassen k6nnen

Name: Celine Gysi

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Alle Menschen mOssen die Mittel bekommen. um frei
wahlen zu k6nnen, wo, wie und mit wem sie leben, eine
Ausbildung machen, reisen und medizinisch behandelt
werden wollen. Bezah lte Assistenz ist unumgang[ich. Freier
Zugang zu allen Infrastrukturen und Angeboten auch.
Name: Mi Miiller

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Weg von Ausschluss, hin zur Befahigung und Erm6glichung
pers6nlicher Entfaltu ng.
Name: Silvia Back

1612 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Das alle eine Wahlm6glichkeit bezOglich Wohnort und
besten Falls auch Arbeitsptatz haben.
Name: Dina Schmid

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Eine schweizweite einheittiche Ausbildung und PrUfung
von Assistenzhunden. Sowie dessen Teilfinanzierung (50%)
durch die IV.

Name: Mila Ryser
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Der Bereich Arbeit, Freizeit, Bildung und politische Bildung
und Partizipation mOssen einbezogen werden. Auch
sollten alle Menschen einbezogen werden. Das Kriterium "
IV-BezOger" ist aberholt und muss ersetzt werden durch
eines, dass alle Menschen mit Behinderungen einbezieht.

Name: Sarina Knapp

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Folgendes ist far eine echte Inklusion unerlasslich:

Pers6nliche Assistenz, offen fUr alle Behinderungsformen.

Zentrale und unabhangige Anlaufstelle far die
UnterstOtzung bei der Bedarfsabklarung, der Finanzierung,
der Administration und der Information far pers6nliche
Assistenz.

Zusammenfa h ru ng der Kostentrager far die pers6nliche
Assistenz (AB, HE, I PZ).

Eine einheitliche Bedarfsabktarung far die IV-
HiIflosenentschadigung, den IV-Assistenzbeitrag und die
kantonalen subsidiaren Modelle der pers6nlichen
Asslstenz.

(

Nationales Programm zur Deinstitutionalisierung, aktive
F6rderung des privaten Wohnens von Menschen mit
Behinderu ng.

F6rderu ng von erschwinglichem, hindernisfreiem
Wohnraum far privat Wohnende.

Name: Urs Schnyder
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Jeder Mensch ist eine Bereicherung!

Name: Jasmin Helg
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Ja! Ich stimme allen Forderungen der Inklusions-Initiative
ZU

Name: AnkaDiir
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Es darf nicht sein, dass der Preis far die Freiheit so hoch
ist - hat man nicht Kost + Logis (Institution), 'ist
Schmalhans KOchenmeister' + es heisst Sparen an allen
Ecken + Enden?! War vor 20 Jahren so (spreche aus
Erfahrung) + die Situation hat sich seither nicht verandert.

Name: Astrid Carole Aegerter

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz 5ndern?
Teilhabe und Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen
die UN-BRK ist eine Menschenrechts-Konvention!!

Name: Karen Ling
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Es sollte beinhalten:

Freie Entscheidung wo und wie man wohnen und teben
m6chte. Votle Integration ins tagliche Leben, dazu die
ben 6tigte Unterstatzu ng
Name: Gabriele von Ammon

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Wie karIn es sein, dass unsere gewahlte Regierung die
Bundesverfassung nicht kennt oder einfach ignoriert?

Art. 8 Abs 1: "Alle Menschen sind vor Gesetz gleich"

Dies scheint mir klar und eindeutig zu sein. Es ist ein
Armutszeugnis far eines der reichsten Lander der Welt,
dass dieses Recht immer wieder eingefordert werden
muss, da es scheinbar am Einfachsten ist, auf Kosten der
Verletzlichsten zu sparen.

In der Inklusions-Initiative steht klar geschrieben, was sich
endlich andern muss.

(

Name: Anita H5chler-Tanner
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Inklusion auf allen Ebenen: Selbstandig wohnen, Oberatl
hindernisfreier Zugang, sichtbare Hilfsmittel in der
Offentlichkeit platzieren. Finanzieru ng far in klusion
sichern.

Name: Barbara Lauchil

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Sehr geehrte Damen und Herren

Eine inkludierte Schweiz soII allen Menschen m6glichst
viet zuganglich machen. Dies sollte aber nicht abhangig
von einem Verein oder Institution sein

Name: Andreas Steiner

r
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Die Schweiz muss die Harden abbauen gegenOber
Menschen auch mit mittelstarker oder starker
Wahrnehmungsbehinderung und/ oder motorischer
Behinderung beim Selbstbestimmten Wohnen ausserhalb
eines Helms.

Name: Lara Casagrande

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Guten Tag

Ich flnde das beim neuen inklusions gesetzt sollten alle
mensch mit Behinderung drin sein und nicht nur einen
tei Ib\n I t•

Wir wollen selber bestimmen wo und wie wir wohnen,
arbeiten, leben m6chten., weil ihnen schreibt das ja auch
niemand vor. Stellen sie sich mal vor man sagt ihnen sie
mOssen jetzt so und so Leben. Geht gar nicht. Wir
brauchen das geld auch nichtnnur institutionen.

Und in derfreizeit und verkehr und Bildung macht ihr
n ichts.

r

Lebt mal so wie wir nur einen monat mit wohnen ,
arbeitenund freizeit verkeher, wenig bis fast kein geld.
Macht das mal. Dann wisst ihr wie es ist, und das wir noch
in sehr vielem vergessen werden. Man macht bei
menschen die keine Behinderung/einschrankung haben
viet mehr, wie zb arbeiten , obwohl manche gar kein bock
haben aber die bekommen trozdem viels. Aber so wie wir
die gern wollen aber nicht k6nnen.

Name: Vanessa Furegati

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

ALLE massen jedes Restaurant, jedes Amt, jeden Laden
und jede Festlocation besuchen k6nnen. Ebenfatts mit 6V
Oberall hin reisen k6nnen. Gesehen, geh6rt, berstanden
und unterstatzt werden in jedem Bereich. Mit IV Rente
muss in jedem Fall auch Ausland-Wohnsitz m6glich sein.

Name: Beatrix Winterberg

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Mehr Selbstbestimmung und Teilhabe in allen Bereichen
des Lebens und fUr alle Menschen mit Behinderung(en)!

Name: Caroline Hug
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Der Wohnort muss setbst bestimmt werden, Gekd darf
nicht nur zu Institutionen fliessen, Meine Tochter hat seit 2
jahren Mitochondriopatie-eine seltene Zellkrankheit. Der
gegenvorschlag der Initiative ist nicht gentigend. Es muss
anders sein.

Name: Erna schallibaum

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

G ute n Tag
Behinderte Menschen Oberall einschliesen.

Behinderte sollen frei wahlen wo sie wohnen wollen.

U nterstOtzung bei: Wohnen, Bildung, Arbeit, Ku ltur,
Freizeit und Verkehr.

Dan ke.

Freundliche GrOsse

Anita lseli

Name: Anita lseli

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Familien mit Kindern mit Beeintrachtigungen, auch
psychischen, brauchen niederschwelligen Zugang zu
flexibel einsetzbarer Assistenz, welche auf ihren
ind ividuellen Bedarf zugeschnitten ist.
Name: Pascale Hachler

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Es braucht einen verbesserten Zugang zum
Assistenzbeitrag, Hilfsmittetn und pers6nlichen
Dienstleistungen. Das System muss vereinfacht werden
und die Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und
gesellschaftliche Teilhabe mOssen ausgebaut werden.
Name: Giulia Schmid

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?

Menschen mit Beeintrachtigungen sollen in allen
Lebensbereichen so selbstandig als m6g[ich sein. Arbeit,
Verkehr, Wohnen, Service public und noch mehr soII
in klusive gestaltet werd en .

Name: Lyfia Spuler

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Die Leute mit Handicaps mUssen endlich frei wahlen
dOrfen, wie sie wohnen und leben wollen. Daf(Ir haben sie
Anspruch auf Geld. Das heisst, dass ihnen das dafUr n6tige
Geld zugesprochen wird. Dieser Anspruch muss ins Gesetz
aufgenommen werden.
Name: annette rafeld

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz 5ndern?
Die betroffenen Menschen sollen endlich selbst aber ihr
eigenes Leben entscheiden diirfen. Die Bevormundung
durch Nic.ht-Betroffene muss ein Ende haben! H6rt den
Menschen zu und nehmt sie als selbstandig denkendes
und fU hlendes Wesen war!

Name: Michelle Lanz

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Ich bin Mutter eines behinderten Sohnes im Rollstuhl.

es ist unverstandlich, dass ein hochentwickeltes Land wie
die Schweiz mit der Gleichstellung hinterher hinkt. Wir
fordern unbedingt die freie Wahl jedes Menschen,
bestimmen zu k6nnen, wo und wie er wohnen wilt.

Die beruftiche Integration und Teilhabe muss endlich
gewahrleistet sein. Das Kostenden ken der Politi ker hat
hier keine Berechtigung. Was die Menschen mit Handicap
diskriminiert, ist die Angst und Unsicherheit der Betriebe
eine Person mit Einschrankung einzustellen. Ich halte
nichts von Quoten, vielmehr mOssten die Arbeitgeber
besser informiert werden.

(

Offentliche Gebaude und Verkehrsmittel mOssen far alle
zuganglich sein.

Name: SibyUe Stahl

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Ein Gesetz, das diesen Namen verdient, muss
sicherstellen, dass ALLE Menschen mit Behinderung nicht
ausgeschlossen, sondern gleichberechtigt und
selbstbestimmt leben k6nnen !!

Name: Sarina Oppliger

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Ein Gesetz, das im Namen der Inklusion verabschiedet
wird, muss tatsachlich auch umfassende Inklusion
erm6glichen. Der aktuelle EntwurfschlielSt jedoch einen
gro[Sen Teil der Menschen mit Behinderung aus und starkt
weiterhin Institutionen anstatt die Selbstbestimmu ng der
Betroffe n en .

Menschen mit Behinderung sotlten selbst entscheiden
k6nnen, wo und wie sie leben m6chten. Inklusion darfsich
nicht nur auf das Wohnen beschranken, sondern muss
auch die Bereiche Bildung, Arbeit, Kultur, Freizeit und
Verkehr einschlieBen. Nur so karIn echte Teilhabe an der
Gesellschaft gewahrleistet werd en.

Name: Stephan Oppliger

(’
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Die Voraussetzungen far mehr M6glichkeiten zur
beruflichen Integration in verschiedenen Formen zu
schaffen und Wohnformen zu unterstUtzen, welche die
M6glichkeiten, den Unterstatzungsbedarf und die
BedUrfnisse von Menschen mit besonderen
Voraussetzungen berDcksichtigen.

Name: Regula Maria Schenker
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz 5ndern?

- Chancengleichheit nicht Gleichbehandlung von
Menschen mit Behinderungen!

In ALLEN Lebensbereichen nicht nur Wohnen und Arbeit.

Finanzielle unterstOtzung an Betroffene nicht
Institutionen.

- Barrierefreiheit auch far unsichtbare Barrieren (z.B.
sensorische, soziale,... bei Autismus).
Name: Franziska Menti

r’
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Sicherstellung von Arbeitsplatzen fUr Menschen mit
Behinderungen. Schnetlere Anerkennung des neusten
ICD's in der Verfahrensgebung der Sozialversicherungen,
um Menschen auch mit psychischen St6rungen
entsprechend flnanziell zu entlasten. Wir Menschen mit
psychischer Behinderung brauchen dringend mehr
Sichtbarkeit und angepasste Tatigkeitsplatze. Schulungen
far Abk[arungspersonen der Invalidenversicheru ng.
Leitfaden far Berichterstellung der Fachpersonen. Es
braucht Aufklarung, es braucht mehrfinanzierte
U nterstOtzu ng far Vereine die sich far in klusion einsetzen
und Menschen bei der sozialversicherungsrechtlichen
Angelegenheiten unterstatzen, welches eigentlich die
Aufgabe des Staates ware.

Name: Jasmin R6sch

(

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Der Bundesrat sollte die Inklusion Initiative so Annahmen
wie sie in der Initiative vorschlagt
Name: Ladner Peter
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Es braucht das Recht fUr alle Menschen, ein
menschenwardiges, gleichberechtigtes und vollwertes
Leben fOhren zu k6nnen. Erst recht far Menschen. die
bereits durch eine Beeintrachtigung benachteiligt sind.
Name: Rudolf Bacher

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Wir brauchen eine Schweiz, wo jede Person...

... echte Wahlchancen zum eigenen Wohnort hat,
u nabhangig des Assistenzbedarfs.

... in ihrem Kultur- oder Polit-Verein weiterhin engagiert
bleiben karIn, auch wenn p16tzlich der K6rper streikt – egal
ob es die Augen, das Geh6r oder die Beine sind.

... ausreichend psychologische UnterstOtzung erhalt,
u nabhangig ihrer sozialen, flnanziellen oder kognitiven
Merkmale.

(

Da mOssen wir gemeinsam hin. Vielleicht nicht heute oder
morgen – und deshalb erst recht in klar geplanter Zeit.

Name: Katharina Good
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Dass Menschen mit Beeintrachtigu ng, wenn die Sotuation
es erlau bt, freie Wah des Wohnortes und oder der
Wo h nfo rm .

Dass sie bei Bildung, Arbeit, Freizeit mitentscheiden
k6nnen.

Dass ihre k6rperlichen Bedarfnisse beachtet und ernst
genommen werden.
NarrB: Adelheid Markovic

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
G uterI Tag

Ich bin selber stark betroffen und spUre in unzahtigen
Lebenssituationen, dass ich auf Hindernisse stosse und in
vielen Belangen eingeschrankt und benachteiligt bin. Ich
m6chte gerne ein hindernisfreies Leben fahren und mich
so weit m6glich selbststandig bewegen und arbeiten
k6nnen, ohne auf Hilfe anderer angewiesen zu sein.
Mit freund lichen Grassen

Heidi Bacher

Name: Heidi Bacher
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Ich habe eine Muskelerkrankung, bin Rollstuhlfahrerin,
habe einen Uniabschluss, bin Aktivmitglied in einem
Musikverein, bin Autofahrerin und Lehrerin. Ich wOrde
gerne end[ich in einer Schweiz leben, wetche die Inklusion
von Menschen mit einer Behinderung in die Gesellschaft
wirklich ernst nimmt und die UNO-BRK nach mehr als 10
Jahren (!!) seit der Ratifizierung auch ma[ umsetzt und sie
nicht bei einem "Papiertiger" belasst. Wir brauchen mehr
erschwinglichen barrierefreien Wohnraum, wir brauchen
Zugang in den 1. Arbeitsmarkt (inklusive UnterstOtzung far
Arbeitgeber), wir brauchen flachendeckende
Barrierefreiheit im Freizeitbereich (Restaurants,
Freizeiteinrichtungen etc.) und im 0V. Was wir nicht
brauchen, ist ein "Gegenvorschlag", welcher nur den Status
Quo zementiert und das Bild aufrechterhalt, dass alle
Menschen mit einer Behinderung unselbststandig und
nicht leistungsfahig sind. Letzteres sotlten wirwirktich
endlich im 20. Jahrhundert lassen. Sonst denken Sie mal
daran zurOck, was die Sportter/innen an den letzten
Paralympics geleistet haben!
Name: Anita Rentsch

(

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Sehr geeh rte Frau Bundesprasidentin Keller-Sutter,

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin,

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis,

Sehr geehrter Herr Bundesrat R6sti,

Sehr geehrte Frau Bundesratin Baume-Schneider,

Sehr geehrter Herr Bundesrat Jans,

Sehr geehrter Herr Bundesrat Pfister,

Wir ben6tigen nicht nur die Assistenz, damit manchen
zuhause die Windel gewechselt wird - viele Menschen mit
Andersartigkeit k6nnten sich einbringen, k6nnten
Leistungen vorweisen und k6nnten Teil der ersten
Gesetlschaft werd en.

(

Wir ben6tigen mehr, als das Gesetz an
InkIusionsverpfIichtung schaffen karIn. Wir ben6tigen
Inklusion auch in der Hochschulbitdung, bei 6ffentlichen
Kaderstellen und handfeste, gezielte finanzielle F6rderung
bei privaten Arbeitgebern und NGOs.

Wir ben6tigen zum Beispiel beim SNF die F6rderung von
Projekten, in denen Menschen mit einem gUltigem
Schweizer IV-Anspruch eingebunden werden - und die
Streichung von Geldern, wenn Achtung oder Mobbing
wegen Behinderungen erfolgen - gerade in der Bildung,
welche Zugang zur Arbeitswelt und zur Forschung
bedeutet; bitte ohne, dass der Invalide zum sandenbock
(m /w/d) wird.

(
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Die Schweiz hat die BRK ratiflziert - bitte stehen Sie dazu.
Insbesondere BRK Art 24 und Art 27 massen ins Gesetz
Obernommen werden und wirklich umgesetzt werden.
Bitte fangen Sie in der Verwaltung und Ihren
Heimatkantonen an. Vielen Dan k.

Mit freundlichen GrOssen,
Martin Rohmeder

Name: Martin Rohmeder

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Im Bereich Bitdung: Alle Kinder sollen das Recht haben,
eine 6ffentliche Regelschule zu besuchen.
Name: Heidi Kunz
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?
Menschen mit Behinderungen sollen nicht gezwungen
sein, in Institutionen zu leben. Auch sie so[len ihre
Wohnform und ihren Wohnort wahlen dOrfen.

Name: Anna R6thlisberger

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Ja, wir mOssen es andern und erweitern.
Name: Valerio Ciriello
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Inklusion in der Bildung - wo sinnvoII - konsequent
u rnsetzen !

Name: Mich61e Borel

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Ich bin fDr eine echte Inklusion far Menschen.

Name: Manuel Oberson
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Alles wird immer teurer, nur die IV Rente bleibt klein.
Warum k6nnen wir trotz Arbeit nicht mehr verdienen?

Name: Carole Salzmann

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Werter Bundesrat,

Die Schilder an den AufzUgen der Tate Modern in London
zeigen auf, wie weit England die BRK in ihre Kultur
aufgenommen hat. Dort steht "Please give priority, not all
disabilites are visible"

Die Schweiz steht in den ratings der Umsetzung der BRK
als "highly capacitated" da. Ich behandle mehrere
Patienten mit ADHS oder Autismus, deren IQ so hoch ist,
class sie durch viele Aussch10sse und Enttauschungen
behindert gemacht wurden und aufSozialhilfe/ EL sind.
Bitte versuchen Sie sich in den Kopf der Betroffenen zu
setzen - und gestalten Sie bitte den Gegenvorschlag als
ginge es um Sie - oder ihre Kinder - nicht um Ihre Budgets.
Vielen Dank.

(

Mit freund lichen GrUssen,

Katalin Rohmeder-Arday

FMH Psychiatrie und Psychotherapie
Praxis fUr Neurodiversitat

Mostackerstr. 16

4051 Basel

www.roh med er-arday.ch

Name: Dr. med. Katalin Rohmeder-Arday
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Eine inklusive Gesellschaft erm6glichen.
Name: Manuela Kocher Hirt
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Das neue Inklusionsgesetz muss sicherstellen, dass
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen
selbstbestim mt und gleichberechtigt teilhaben k6nnen.
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind
Menschenrechte. Wir brauchen einen Abbau von
administrativen Harden und Systeme, die far die
Menschen passen statt Menschen, die in von urls
geschaffene Systeme passen massen.

Name: Nadja Jakob
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Ein neues Inktusionsgesetz fUr die Schweiz sollte aIte
Lebensbereiche umfassen und konkrete RechtsansprOche
far Menschen mit Behinderungen schaffen, um die
Gteichstellung gemass der UNO-
Behinderten rechtskonvention (UNO-BRK) zu
gewahrleisten. Es muss einen koordinierten Ansatz
verfolgen, der Gesetze wie das IVG und das IFEG integriert
und auf die freie Wahl der Wohnform, die Ausweitung der
Assistenzleistungen und einen inklusive Bildung setzt.

Name: Patrizia Renggli

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Die Hilflosenentschadigu ng darf nicht verweigert werden,
weil eine betroffene Person versucht eine gewisse
Selbststandigkeit zu bewah ren.

Alleinstehende k6nnen sich hauflg keine tagliche Hilfe
leisten und wollen auch einzelne Tage mit 'Privatsphare'
selbst auf die Gefahr hin, mal die Ernahrung, K6rperpflege
oder Kleidung 1 oder 2 Tage zu vernachlassigen. Dies fahrt
im Moment noch zu einer automatischen Ablehnung.

Fachleistungen sind hauflg von einer Akkreditierung
abhangig. So karIn ich eine emotional geschu lte Fachkraft
von Prolnfirmis far 135Fr far meine Administration haben,
jedoch nicht einen geschulten Buchhalter von
ProSenektute.

f

Das ist verpuffen von Steuergeldern, da das Ergebnis in
vielen Fallen nicht optimal ist.
Wer bei der IV angemeldet ist, sollte eine(!) pers6nliche
Koordinations-Person haben, welche bei allen Stelten (IV,
Sozialamt, Hilflosen, Steueramt, Taggeld, BVG-Rente,
Hilfsmittel etc.) hilft und wenn n6tig interveniert.

(

Dan ke!

Name: Urs C Banziger
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Gebardensprache soll als Sprache anerkannt werden.
Jeder hat das Recht zu wahlen.
Name: Nicole Scannell

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
UnterstUtzung pflegender Angeh6riger und soziale
Assiste nz

1. Krlsenlnterventlon

Pflegende Angeh6rige haben im Falle einer
fOrsorgerischen Unterbringung oder bei anderen akuten
stationaren Aufnahmen in psychiatrischen Einrichtungen
Anspruch auf unverzOgliche UnterstUtzung durch ein
interdisziplinares Team Care. Dieses gewahrleistet die
psychosoziale Stabilisierung, die Koordination der
Massnahmen sowie eine umfassende Information der
Angeh6rige n .

2. Soziale Assistenz in Einrichtungen

Pflegeheime, psychiatrische Kliniken und andere
stationare Einrichtungen stellen eine unabhangige soziale
Assistenz sicher. Diese unterstCltzt betroffene Personen
und ihre Angeh6rigen bei:

a. der Wahrnehmung von Rechten und Pflichten,

(

(

b. der psychosozialen Begleitung,

c. der AusObung von Mitwirkungs- und
Mitbesti mmu ngsrechte n

Name: Deborah Meili
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Setzt endtich eine vernUnftige Grundlage, so dass alle
Menschen mit Behinderungen eine Unterstatzung
bekommen k6nnen, und zwar so individuell wie sie selbst
es sind!

Name: Hannes Grossen

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Wenn Menschen mit Behinderungen wie Menschen
behandelt werden wOrde das schon ausreichen. Es ist
beschamend, dass Oberhaupt noch darUber diskutiert
wird. Setzt die Initiative endlich um! Es braucht keinen
Gegenvorschlag, der wieder alles zu Nichte macht.
Name: Urs B6sch

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?
Mehr Teilhabe im Beruf

Name: Anja Z
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Die UNBRK sagt klar aus, dass Menschen mit
Beeintrachtigung die gleichen Rechte wie Menschen ohne
Beeintrachtigung haben sollen. Das fangt schon an beim
Offentlichen Verkehr, welcher immer noch nicht aberall fUr
Menschen mit einer Beeintrachtigu ng zuganglich ist. Bitte
errn6glichen Sie allen Menschen den Zugang zu Bildung,
Verkehr, Ausbildungen, Weiterbildungen und vielem mehr.
Name: Claudia Marzella

1666 / 2614



Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Sicherheit far die Zukunft von unsren Mitmenschen!

Name: Lilo Petroni
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Ich bin immer wieder erstaunt, dass zB der tagesanzeiger
die Leserbriefe der fast immer gleichen Maner udn ein
paar Frauen ausdruckt. auchich beteilige mich daher heute
bei dieser unsaglichen verschlechterung der Inklusions-
Initiative: denn es karIn jeden treffen und je nach Resitienz
und Umfetd karIn das das Leben stark beeintrachtigen.
Daher bitte ich den Gesamtbundesrat es zu Uberdenken
und die Vorlage zu VERBESSERN, erIn nur ein Viertel der
Menschen mit Behinderungen wird vom neuen
Inklusionsgesetz erfasst. Das Geld geht weiterhin an
Institutionen. Menschen mit Behinderungen darfen nicht
frei wahlen, wie und wo sie wohnen wollen. warden Sie
gern im Bundshaus eingeschlossen bleiben? Und: das
Gesetz kOmmert sich nur um das Wohnen. Wichtige
Lebensbereiche, wie Bildung Arbeit, Kultur, Freizeit oder
Verkehr fehlen. Gots no?

(

Name: Diana HOrnung

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz 3ndern?
"Ich muss draussen bleiben". Die gilt sehr oft nicht nur fUr
unsere Hunde sondern auch far urls Menschen mit
Behinderu ng. Die barrierefreie zuganglichkeit zu Wohnung,
Arbeit, kulturellen und sportlichen Anlassen muss endlich
auch fUr urls gewahrleistet werden.

Name: Christine Hadj Kouider

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Barrierefreies Leben und die Automatismen mOssen noch
viet angepasst oder optimiert werden. In Bezug aufArbeit,
selbststandig wohnen zu k6nnen, selbststandig jederzeit
auf den Zug gehen zu k6nnen, die Zeit der UnterstOtzung
beim Einstieg des Zuges anfordern zu k6nnen wie von
60min auf30min im Voraus zu kOrzen. Und etliche weitere
Beispiele, dass es geandert werden muss oder gewisse
Sachen priorisiert werden muss.

Name: JodI Gerber
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Unsere Kritikpunkte am neuen Inklusionsgesetz:
+ Im neuen Gesetzesentwu rf werden drei Viertel der
Menschen mit Behinderung ausgeschlossen.

+ Das Geld geht weiterhin an Institutionen. Menschen mit
Behinderung dOrfen nichtfrei wahten, wie und wo sie
wohnen wollen.

( + Das Gesetz kammert sich nur um das Wohnen. Wichtige
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Kultur, Freizeit oder
Verkehr feh ten.

Name: Christian Heinzelmann
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 3ndern?
Liebe Bundesrate

Hatten Sie als junge Erwachsene zu einer bestimmten Zeit
ins Bett geschickt werden wollen?
Wir auch nicht. Deshalb braucht es einen einfacheren
Zugang zu Assistenz, damit auch wir Menschen mit
Behinderung das Recht auf freie Wohnformwahl umsetzen
k6nnen.

Name: Christine Hadj Kouider
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz indern?
mer die vorderen wo nicht mit arbeiten

Verbesserung von Automobilen und so

nicht die gtObiger beschutdigen sondern die schuldigen
wen die nach darh[en fragen

das wir an sehen sotlte alte richtig mensch nich biliege
arbeitkrafte

Name: Gabriel Ribeiro Alves(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Dieser Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative ist eine
Schande fDr unser Land im 21. Jahrhundert. Es macht mich
traurig und emp6rt mich, dass Menschen, die politische
Verantwortung far die GESAMTE BEVOLKERUNG tragen, es
wagen, solche Dokumente zu verfassen.
Man fOhlt sich um ein Jahrhundert zurOckversetzt.

Name: Michel Ayguesparsse
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Inktusion ist eine gleichberechtigte Behandlung von
jedem: was ist aber bitte cIaran g[eichberechtigt, wenn ich
einen Augenarzttermin wahrnehme, doch keines der
Gerate auch nur annahernd und rollstuhltauglich ist. Und
man dann nach all Schule die Tests macht. Gut oder
schlecht das karIn mir ja wohl dann keiner sagen. Ich weiss
nicht mal wie was far eine Sehstarke dabei rauskam. Das
selbe gilt far ganz teu re Gerate beim Zahnarzt far
R6ntgenbilder vom Kiefer – da steht man dann irgendwie
aufsieben Bundesordnern und vier Leute mOssen den
Roltstuh t festhalten, weil das Gerat nicht verstellbar ist
Nicht zu vergessen ist nicht kein billiges Gerat bestimmt
sehr sehrteuer dann hatte ich noch ein Beispiel das ganz
k[assische Mammographie, wo man aufgeboten. Wird da
bei einem gewissen Alter. Auch wenn man danach fragt, ist
das Ding den rollstuhltaugtich. Nein ist es nicht. Das ist far
mich eine Zweiktassengese[lschaft und es geht nicht. Mit
lieben Grassen Susy

Name: Susy Greb

(.

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Frei von bOrokratischer WillkOr m6chte ich selbst LIber

mein Leben entscheiden. Nur ich selbst karIn wissen, was
ich tatsachlich brauche.

Name: Ren6 Brodbeck
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Sehr geehrte Damen und von der Schweizer Politik hiermit
bitte um mehr inklusion in der Schweiz und alle.Eu Lander
einzusetzen far mehr Einbindung fUr Menschen mit
Handicap und Beeintrachtigungen in Sachen kilmaschutz
berriefeier nahrverkehr und in einfache Sprache im
geschllschaften Leben inklusive Jobs. Mit freundlichen
Gr[IISen Christian Michael malecki

(

Name: Christian Michael Malecki
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Dass Menschen mit Beeintrachtigungen, Menschlich
behandelt werden und Ih re Rechte bewah rt und vertretten
werden und sie nicht in Institutionen abgeschoben werden
sondern eine echte Chance zur Inklusion bei Betrieben
bekommen und voll und ganz Inklusiert werden und
akzeptiert in und von der Gesellschaft. Und nicht
abgeschoben. Dass ist mir aIs 2 Fach betroffene Mutter
sehr wichtig

Name: Iris Kampfen
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Die Inklusionsinitiative ist der Weg um Menschen mit
Beeintrachtigung um an die Tei[habe an der Gesellschaft
zu beteitigen

Name: Patrick V69elin

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?
Ich bin als Geburtsbehinderte.im Rolli betroffen.

Und finde es nicht in Ordung, das wir urls nicht
selbstandig in der Offentlichkeit bewegen und
entscheiden dUrfen. Es findet dadurch keine Spontanitat
statt.

Name: Esther H5nni

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Ein griffiges Gesetz, dass endlich die von der Schweiz
ratifizierte UN-BRK im Jahr 2014, umsetzt.

Es kommt aIIen zu gute, jeder karIn im laufe seines Lebens
eine Behinderung erleiden. Dazu geh6ren auch altere
Menschen.

Name: Christian Vontobel

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Wirfordern, dass das Beantragen von ben6tigten
Hilfsmitteln einfach und unkompliziert geschieht. Wir
fordern, dass ben6tigte Hilfsmittel far die Freizeit
berOcksichtigt werden. Oder dOrfen Menschen mit
Behinderu ng keine Freizeitaktivitaten ausOben?

Name: Monika Nipp

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

„Ich wUnsche mir, dass mein Sohn ein Leben in WOrde
fUhren und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sein
karIn – und zwarjetzt und nicht erst morgen.“
Name: Sara Erni

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

- Alle Menschen die gleiche M6glichkeiten haben bei
Wohnort bestimmen/ Berufwahl,so wie die abgemacht!
Was fOr ein Vertrauenbruch dass die Politik so
u ninteressiert an unseren BedOrfnissen ist ,sehr sehr
tra u rig(d
Name: Carmen Maria Petruzzi

r
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?

Menschen mit Behinderung sind die einzige Minoritat, der
jedere Morgen schon selber angeh6ren karIn.
Entsprechend geht es auch jeden etwas an, dass es in
diesem Bereich ein faires Gesetz far al[e Bereiche des
Lebens gibt, und das ist momentan absolut nicht der Fat[.
Seid wenigstens so fair und lasst die Abstimmung zu, statt
so einen Mist abzuziehen. Das ist einfach nur pein[ich und
einer fairen und inklusiven Schweiz nicht wCIrclig.

Name: Silvie Hauser
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Soweit irgend m6glich muss die Inklusion far alle physisch
und /oder psychisch eingeschrankten Personen gesetzlich
vera n ke rt werd en!

Name: Kurt Binggeli
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Es sotlen schweizweit die gleichen Voraussetzungen sein.
Das Wohnen mit Assistenten solt mehr unterstOtzt werden.
Leistungen der IV sollen einfacher bewilligt werden
(2.Rollstu hl)

Mit freundlichen GrOssen

Margot Dennler

(

Name: Margot Dennler
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
H6ren Sie auf die WOnsche von Menschen mit
Beeintrachtigung/en, wenn sie sie aussern k6nnen. Und
setzen Sie sich ein far Schwer(st)behinderte, welche nicht
fUr sich selber sprechen k6nnen. Machen Sie es den
Pflegenden und Betreuenden nicht so schwer und schauen
Sie far gute L6hne derjenigen, damit sie gerne bleiben und
weitermachen. Uberall herrscht Personalmangel und ein
Teufelskreis - vor allem seit Corona!

Name: Yvonne Pfiffner
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Sichersteltung folgender Punkte sind unabhangig von
k6rperlicher und kognitiver Konstitution des Menschen zu
gewahrleisten und gesetzlich zu veran kern: 1. frei wahlbare
Wohnform 2. Gutsprechen von Assistenzleistungen gemass
ben6tigter Hilfe (e>v/Mobi[itat, Arbeit, Teilhabe an
gesellschaftlichem Leben, politisches Mitwirken) 3.
Gesetzliche Rekrutierung/F6rderu ng von Arbeitsstellen fUr
beeintrachtigte Menschen; z.B. Motivation der Wirtschaft
du rch SteuerabzOge, wenn Stelten geschaffen werden. 4.
Inklusion bezieht sich nicht nur fUr die Schule. Effektive.
wirkliche und wahrhaftige Inklusion erfotgt nach der
Schulzeit als erwachsener Mensch in der Gese[lschaft.
Jeder ben6tigt sein Platz in der Gesel[schaft und tragt zu
einergemeinsamen starken Gesel[schaft bei. 6.
Sicherstellu ng dieser Punkte far beeintrachtigte
Menschen/BUrger - zusammengefasst: d. h. was far urls
"Normatos" selbstverstandlich ist, soII auch fUr
beeintrachtigte Menschen gelten.

Viet G[ack und Energie far den weiteren Kampfschicken
Euch al[en, Fami tie NOssle

Name: Jasmin Niissle

(

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?
Ich wUnsche mir eine Barrierefreie Schweiz far alle
Behinderten, Senioren, Verunfallten, Rollstu hl/
Kinderwagen/Rollatoren fahrenden und Kindern.

Ebenso m6chte ich, dass alle Menschen mit Behinderung
die gleichen Chancen bezOglich Bildung, Arbeit, Kultur,
Politik, Wohnform und Gesundheit erhalten, wie nicht
behinderte Personen.

Name: Flavia De Biasio Giintert
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die
Schweiz andern?
Damit die Schweiz wirklich eine inklusive Gesellschaft
wird, muss das Gesetz die gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen an Bildung, Arbeit und
sozialem Leben garantieren. Barrierefreiheit soll in allen
Bereichen verpflichtend sein, und es braucht starke
Sanktionen gegen Diskriminierung. Ich habe einen 10-
jahrigen Sohn mit Behinderung. Damit auch er frei ternen
und arbeiten karIn wie alle anderen, muss dieses Gesetz
stark sein. Inklusion ist Gleichberechtigung – Gleichheit
fUr alle

(

N&me: Kadir Hiz
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Sehr geehrter Bundesrat

Menschen mit Behinderung sind ein Tei[ der Gesellschaft.
DanI r braucht es ein verbessertes und zeitgemasses
Inklusionsgesetz, welches alle Lebensbereiche abbilden
soII. Eine gleichberechtigte Teilhabe bei der Arbeit,
Bildung, Wohnen, Kultur, Sport und Verkehr ist ein Gewinn
fUr alle.

Freundliche Gr[lsse

Christine Rudin

Name: Christine Rudin
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz indern?

Hallo! Mein Name ist Oksana und ich bin wegen des
Krieges in der Ukraine in die Schweiz gekommen. Ich bin
behindert. Da ich keine Invalidenrente beziehe, ist es far
mich schwierig, in der Schweiz eine Arbeit zu finden. Die
Pensionskasse fUr Menschen mit Behinderu ng hat meine
Bitte um ein Dokument nicht erfallt. Ich bat darum:
„Geben Sie mir nur ein Dokument, das es mir erlaubt, in
einer behindertengerechten Position zu arbeiten, ohne
dass ich aufgrund meiner Behinderung Geld beziehe“, aber
sie lehnte es trotzdem ab! Ich fOhle mich in diesem Land
nutzlos. Das verursacht mir enorme emotionale
Schmerzen! Mir wurde geraten, mich an das Sozialamt zu
wentlen, um mir finanzie[[ zu helfen. Ich m6chte keine
Sozialleistungen beziehen; ich m6chte arbeiten! Meinen
Lebensunterhalt selbst verdienen. Wegen des
Ge[dmangels mache ich mir standig Sorgen, was passiert,
wenn mein einziger Rotlstuhl kaputt geht. Was soII ich tun,
da ich mir keinen neuen kaufen karIn?

(

(

Name: Oksana Shevchenlco
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz andern?

Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage zur Inklusion und
Gleichstellung ALLER. Es fehlt an konkret einzuhaltenden
Rechten, an korrekten Arbeitsplatzen, an Hilfeleistungen
und Barrierefreiheit. JEDER MENSCH HAT DAS RECHT, DAZU
ZU GEHOREN UND GESEHEN UND GEHORT ZU WERDEN.
JEDER MENSCH IST WICHTIG.

Name: Elin Zottele
(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 5ndern?

Sicherstel lung der G[eichstel[ung von Menschen mit
Behinderungen.
Name: Lisa Rass

(
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die
Schweiz 3ndern?

Es braucht unbedingt mehr Arbeitsplatze far Menschen
mit Behinderung. Eine gr6ssere Akzeptanz in der
Arbeitswelt auch im 1.Arbeitsmarkt.

Nur so k6nnen Sie Wohnungen bezahlen,wenn Sie nur
kleine IV Renten haben. Balance zwischen Arbeit, Lohn und
EL muss zum Leben reichen

Name: Carla Eigenmann
(
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein far eine inklusive Schweiz deine AntwoR verdffentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?B

:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
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; Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwortl gibst du deln
” Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?3

;Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, ste ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentLicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?3

:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fa Ite das Papier in der Mitte. Klebe es
Pam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort1 gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffent[icht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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: Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein ftir eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§ Was muss das neue Inktusionsgesetz fiir die Schweiz andern?3
:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
“’ Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den n5chsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
3

=Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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; Was muss das neue Inktusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
3

:zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
§ am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
" Einverstandnis, dass der Verein fbreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Mrfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankien.
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§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte, Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
==

:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. K[ebe es
; am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort1 gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffent[icht.

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert"
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am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einvelstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mine. Klebe es
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Basel, 14.09.2025

Sehr geehrte Damen und Hemen des Bundesrates,

Das »A« und »O« im Sinne einer die Pers6nIichkeitsentwicklung in tiefgreifender Weise
beeinflussenden Erfahrung in der Lebensspanne eines Menschen lst seine Kindergarten- und
Schulzeit. Diesc gleicht heute noch einem Apartheitssystem, das von der fr[lhen Kindheit an
vor aHem die Trennung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Beeintrachtigungen und
Behinderungen vornimmt. Dies ohne zu bedenken, was man beiden Gruppen an
wechselseitiger Erfahrung eincs gemeinsamen, kooperativen Lernens vorenthalt. Damit
schafft man erste Graben der Spaltung einer Gesellschaft, die sich dann vielfdltig fortsetzen
und bis in antidemokratische Haltungen hinein ftlhren, die spaterhin oft nicht mehr zu
tiberbracken sind.

Mit der geplanten Gesetzgebung bietet sich die M6glichkeit, gerade die
gemeinsame Erziehung, Bildung und Unterrichtung behinderter und
nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in der ganzen Schweiz und
wegleitend ftir die Kantone als verpflichtende MaBnahme der Umsetzung
der UN-BRK in diesem Bereich gesetzlich abzusichern und dem mit der
Ratifizierung der UN-BRK bereits eingegangenen verfassungsmassigen
Recht auf inklusive Bildung Rechnung zu tragen.

Ich habe die Entwicklung der Integration/Inklusion in Deutschland von Anfang an aktiv mit
entwickelt und tiber mehr als zwei Jahrzehnte in der Freien und Hansestadt Bremen
wi$senqchat-tlich begteitet und auch an der I Iniversitat zarich gelehrt, Didaktische Strategjen
die einen gelingenden inklusiven Unterricht mit allen Kindern – unabhangig von Art und
Schweregrad ihrer Beeintrachtigungen – erm6glichen, liegen heute vor. Sie nic'ht umzusetzen
sind Ursachen misslingender Inklusion, was aber zu Lasten der Kinder und Schiller
dahingehend verschleiert wird, dass ihre Behinderung eine Inklusion nicht zulasse und sie
einer heilpadagogischen Schu le bedarfen.

Sehr geehrte Damen und Hemen des Bundesrates, werden Sie sich Ihrer Verantwortung in
dieser Frage und der besonderen Bedeutung einer gemeinsamen Erziehung und Bildung im
Sinne demokratischer Grundrechte und des G.i;meinwesens bewusst – und .

nehmen Sie eine verpflichtende inklusive Schulung
in den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative auf.

Freundlich grOsst
Univ.Prof. Dr. Georg Feuser, Basel
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das %pier in der Mitte' Ktebe es
a'm oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

ElnveBtandniS' hndAh;g :un;en&M Ld;h;ngA fir Line-ecb& Teilhai;
Wichtig: Wirf de

Die heLltigen Lei,t..g,. d„ A„i,t,nzbeitrages reichen bei weitem rlicht aus' LJm die nc)twendige BetreLJung

von Menschen mit Bet,i„der„,gen sicherzustellen. Besonders problematisch ist die Berechnurlgsgrundlage

Anstelle von 12 M,„,t,. wi,d nur mit 11 Monaten gerechr„t – unter der unausgesProcherler1 Arlnahme’

dass Angeh6,ig, ,d„ ,.d„, im A,.,h,it wahrend vier Wacher' LJr.entgeltlich die gesamte PfIege und
Assistenz abernehmen. Diese Annahme ist realitatsfremd und diskriminierend'

Hinzu kommt, dass die Lohnansatze far Assistenzpersonen so tief sind' dass viele lnteresslerte trotz

Motiv,ti,. ,6g„., di„, „„,„tw„t„,g„„II, A,b,it anzunehmerl Ein StLJr'denlahr1, def wedef der

Verarltwortung .o,h de, Belastung entspricht, nIhrt unweigerlich zu einem Mange1 an qualifizierten
Assistenzkraften,

Wlr fordern deshalb:

• eine realistische und bedarfsgerechte Berechnung des Assistenzbeitmgs Ober 12 Mc)nate‘

• faire und existenzsichernde L6hne fOr Assistenzpersonen,

Sowie eine ko„seq.e„te A,srichtung der Leistungen an den tatsachlichen Bedadnissen der BetFaffener1

Nur so kann echte Inklusion gelingen.

g%-""'~’“"’""“ g„.„„, C(eLser , CJ'~"T-~

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zelchne’ schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte' Klebe es
a.m oberen Rand Zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
gZeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in derMitte' Klebe, eF_
§ am Oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwortl gibst du de1 n

Elnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentUcht.

Wlchtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
'lch.ne, Schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe ep
1 oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwortl gibst du de1 n
lverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

:htlg: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fdr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe odergestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite, Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwo rt, gibst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein far eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fdr eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?B

:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den n5chsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fdr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Sette. Falte das Papier in der M}tte. Klebe es

am oberen Rand zusammen, mit der beschrtfteten Sette nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwor\ gibst du dein
Einventindnis, dass der Venin fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht
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2Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

nlel yUtLCI I dr lu ulll uuer crr r\ullu cUlt ie yell

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

' /d \\( he/f
rnII ah,24&nIl

'Ee/M,

ThoMgJ LoIs LayjngVor- und Nachname, on:

1713 / 2614



R

§

2Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwon verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz fOr die Schweiz andern?
Zeichnet s<..hrei be oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du deln
Einverstandnisr dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentllcht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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; Was muss das rl'eue Inklusionsgese lz fUr die Schweiz andern?
B

;Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, d ass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentticht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inktusionsgesetz far die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inl<lusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner AntwortF gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wlchtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert
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2Was muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdfFentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in derMitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstindnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstindnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankien.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Sette. Fake das %pier in der MIKe, Klebe es
am oberen Rand zusarnmen, mit der beschdfteten Sette nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwor\ gibst du dein
Einvestandnis, class der Venin fiir eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentticht
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fdr die Schweiz andern?
gzeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
3 am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Elnverstandnisl dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnisl dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das hpier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass der Verein fUreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der mst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zelchnel schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstdndnisl dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtl$ Mrfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der mst, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel SChreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in derMitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnve6tandnis, class der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchti$ Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
!Zeichnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffent[icht.

W
I

k:aWIn IPg, 7 Lc,.,',,Gbl,\\

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

Bemerkungen zum Bereich Verkehr

Nac:h einem Unfall vor zwei Jahren versuche ich heute, mit 85 Jahren, mittels
meiner Gehhilfen (Kracken, Rollator) mich in der Stadt Bern zu bewegen.
Was mir begegnet, ist an vielen Orten alles andere als Barrierefreiheit.

Ginge es nach der UNO-Behindertenrechtskonvention und den formulierten
Zielen der Stadt Bern, sollte es diese Barrieren nicht mehr geben.
Besonders herausfordernd ist fUr mich das Ein- und Aussteigen bei Bus und
Tram. Ich kenne nur gerade drei Haltestellen, wo dies ebenerdig m6glich ist.
Die Anpassung der Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs muss vorangetrieben
werden.

Das neue Inklusionsgesetz muss die Barrierefreiheit als vordringliches Ziel
beinhalten.

Vor- und Nachname, on P.T -
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwortl gibst du dein
Einverstindnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Brieflasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnisr dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

„ Jab -

Wlchtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.

Vor- und Nachname, Ort:

W
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HleF falten und ,IIII vDe/ CII Ra, la zukteben
\

lleue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Jder gestalte deine Antwon an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es

J zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
'ls, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlrf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachnamel Ort: BRI;HIMAuu$AHofll£J.Ri06FN
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, d ass derVerein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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§

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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1725 / 2614



sa 11U 1 JU11tlb11 UllU Uljll aya 1 C 11 l\UllV£Ult16U1&

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte, Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Fa[te das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort1 gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in derMitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwon verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue lnklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Rapier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwortl gibst du deln
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht'

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nichsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Fa Ite das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen1 mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Etnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.

m ’ ' ' ; *

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite' Falte das Papier in derMitTF' Kl?be, e.s
am oberen Rand zusam-men, mit der beschrifteten Seite nach aussen' Mit dem Abschicken deiner Antwort’ gibst du deln
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentllcht'

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist berelts franklert-

Meine Gegenvorschlage fdr den Bundesrat

Wunsch das alle Bereiche die mit der UN-BRK umgesetzt
werden mOssen.

1. Das alle zugangsraume Barrierefrei zuganglich werden auch die die
DenkmalgeschOtzt sind

2. Das mir in der Gesellschaft mehr Teilhaberecht haben und akzeptiert
werden

3' Das mir keine Begrenzung des Budgets oder Wahlfreiheit bezOglich
Partnerschaften wohnen oder andere privat wie auch
gesellschaftliche Begrenzungen haben im hier und jetzt

4- Ich finde es auch wichtig das dieses Gesetz am ende statt Behig
Gesetzt fOr Menschen

5. Das auch Clubs und Bars in der Schweiz Barrierefrei zuganglich sind
fOr Menschen jeglicher Beeintrachtigung

+
amit Beeintrdchtigung heisst
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wlchtlg: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mltte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass derVerein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

Meine Meinung zum Gegenvorschlag der Inklusions-Initiative:

!ch $rIde. dass eirI Gese'rz. das im Namen der Inklusion verabschiedet wiN, tatsichlich auc:h umfasse.nde
Inklusion ermdg lichen nluss. Der aktuelle Entwurfschlielit jedoch einen groBen Teil der Me??chen mit
Behinderung ais und starkt weiterhin Institutionen anstatt die Selbstbestimmung der Betroffenen

Menschen rnit Behinderung sollten selbst entscheiden kdnnenl WO und wie sie leben m6chte?' .In!.luslon
darf sich nicht nur auf das Wohnen beschranken, sondern muss auch dIe Bereiche Bildung’ Arbeit’
Kultur, Freizeit und Verkehreinschlieilen. Nur so kann echte Teilhabe an der Gesellschaft gewahrleistet
werden.

Ein Gesetz. das diese11 Namen verdient, muss sicherstellenl dass Me'1&c'T'!n mit Behinderung nicht
ausgeschlossen, sondern gleichberechtigt und selbstbestimmt leben konnen

Vor- und Nachname, Ort: KfQucHAp,\
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du deln
Elnverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichnep schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnisr dass derVerein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 s(.hreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine ink[usive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: WirfdeineAntwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereitsfrankierl
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht,

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite' Falte das Rapier in der Mltte. Klebe es
am oberen Rand zusammen1 mit der beschriReten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue lnklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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iWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

b

Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Fatte das Fhpier in der Mitte, Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

E

i

Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz 3ndern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstindnis, dass der Verein fiir eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zei(..hne1 s(..hreibe oder gestalte deine Antwort. an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen1 mit der beschrift.eten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wi(.'htig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankien.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fDr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.
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Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, sch reibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrif[eten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
!Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
? am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentticht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Ktebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
I

;Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das hpier in derMitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstandnisr dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammenr mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i
gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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g Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fUreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwon in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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! Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?B

;Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mine. Klebe es
g am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

i
gwas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Wichtig: WirfdeineAntwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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§

gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§ Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
!Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Ktebe es
i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Ft

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fCIr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, C)rt:

gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antworl.1 gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?

am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einve6tandnis, dass derVerein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

i

Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es

Wichtig! Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der hst, sie ist bereitsfrankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, class der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gi bst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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g

gwas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mine. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichti$ Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten del
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen. mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwon ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert-
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gwas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.
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Wichtig: WirfdeineAntwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereitsfrankiert.
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;Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fatte das Papier in der Mitte. Klebe es
gam oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass derVerein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du deln
Einverstandnis, dass der Verein fa r eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
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; Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?3

:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
§ am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwo rt, gi bst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
trI

Wichtig: Wirf deine Antwon in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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J das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
-, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mine. Klebe es

. oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
binverstandnis, d ass der Verein fdr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichnel schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort1 gibst du dein
EinverstHndnis, dass derVerein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort verd#entlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachname, on:

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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gWas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
a in oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dei n
Elnve6tandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6#entlicht.

Wlchtl$ Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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gwas muss das neue Inktusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein far eine inktusive Schweiz deine Antwort ver6fFentlicht.

A

Wichtig! Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der nist, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte' Klebe es
am oberen Rand zusammen. mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwortl gibst du deln
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentllcht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert._ ., '- - ' --' - ‘ qq
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§Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchner schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
Elnverstandnis, dass derVerein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6#entlicht.

Wichti$ Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der hst, sie ist bereits frankiert.

Z#Z44 deJa 83
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hI\ t

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zelchne, sctlreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Elnverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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§ Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
gDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ra[ surcette page. PUez la feuille en deux.
?Cotlez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers I'ext6rieuc En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

LQ "'''a L'33Q ''QQ' '"'t''''"'e A'Ne Ja'uf'\'e
on cx te ute U chucK!~ o-r\In e OV\Q Nes Ch \r\ceOS\-or\e- ,

r\o„, U„,'Ca,.,e Ae "l\eve Aetc r„fsu( c Yer et\-M\(r\are

Qe c\:so,qua\ ante c:\\c cap\&ona k Te€£or\e coY\

dL'sQb.C.AQ" / e la,ad~(e it co(„voQ3,'rwe dG (>& gO
&\\c R,,&~e c,„, ,„Q A.'sQ\,Rid e Ae\te Qa<c,

3 aM'-3{(e
Pr6nom et nom, lieu : Ass<...> c( gLT o\\e‘ Q\JuLbes / LL)BanG

gDessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuille en deux.

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boite aux tettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.

g

! Que doit changer la nouvelle loi sur !'inclusion pour la Suisse ?;
;Collez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur En envoyant votre r6ponse,

Lo, IIU C=>V a & J 3 1e
SO \\i (r\cq ost or\e ,_\eve 3 af \ N

MoJo che ec le( soRe abb\ anc) ea Q,heAd III•I•H L:
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'J
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Pr6rlor" etrlorTI, lieu: AS&>cCabc)t\e &q&bes . L J q Qr\C>
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§ Que doit changer la nouvelle loi sur 1'inclusion pour la Suisse ?
!Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral surcette page. Pliez la feuiUe en deux.
gCollez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers l'ext6rieur. En envoyant votre r6ponse,

vous consentez a ce que l'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boRe aux lettres de la Poste. La carte est d6ja pr6affranchie.
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A3'bbe S , L-Da"'

!Dessinez, 6crivez ou cr6ez votre r6ponse au Conseil f6d6ral sur cette page. Pliez la feuiUe en deux.

vous consentez a ce que 1'Association pour une Suisse inclusive publie votre r6ponse.

Important : d6posez votre r6ponse dans une boTte aux tettres de la Poste. La carte est d6ji pr6affranchie.
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g Que doit changer la nouvelle loi sur l'inclusion pour la Suissen

?Cottez les bords sup6rieurs, avec la page 6crite vers Fext6rieuc En envoyant votre r6ponse,
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Was muss d as neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte dei ne Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentLicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Hierfalten und am oberen Rand zukleben

Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fa lte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschriftsten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, d ass der Verein fO r eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf dei ne Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Vor- und Nachnarne, Ort:
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as muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
chIle, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
1 oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dei n
verstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

chtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankiert.
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n,- und Nachname, Ort:
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IS nluss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
hnel Schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das hpier in der Mitte. Klebe es
)benn Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
enstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

lti$ Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zei(..hne1 st..hreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammenF mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wil.'htig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

ei
all L

V,' ,„d N„hn,m,, Ort: $nhbCLA \ tRAdA

Was muss das neue Inklusionsgesetz fLir die Schweiz andern?
Zeic..hne1 schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieserSeite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwortr gi bst du dein
Einverstandnis1 dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
eichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
lm oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
inverstandnis, dass der Verein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Michtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.

jy\e HImd2 .IV <]ba LAb(b?)2e:
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4t'C\,\ "*3uahFat ar\ die Uw,SJ2,„„a
h.„\Va . J
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Was $uss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort arl den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken
Einverstandnis, dass der Verein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post1 sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
:Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Fa Ite das Papier in der Mitte. Klebe es
i am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass derVerein fUr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i
gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Fbpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fUreine inktusive Schweiz deine Antwort verdffentticht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der %st, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirf deine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Hierfalten und am oberen Rand zukleben

Was muss das neue Inklusionsgesetz fiir die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit dver beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen1 mit der beschrift_eten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein
Einverstandnis1 dass derVerein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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i Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
:Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
3 am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwort, gibst du dein

Einverstandnis, dass der Verein fDr eine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.
tri

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Ink
Zeichne, schreibe oder gestalte deil
am oberen Rand zusammen, mit del
Einverstandnis, dass der Verein fOr

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe odergestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deiner Antwolt, gibst du dein
Einverstandnis, dass derVerein fOreine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.\

e

Alexius Amstutz
Claridenstrasse 7

8800 Thalwil '#Vor- und Nachname, Ort:
Mobile 079 838 46 64

Mail abxius.amstutz@gmail.com

Hr+
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muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne1 schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat aufdieser Seite. Falte das Fhpier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschriReten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstindnis, dass derVerein fOr eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereitsfrankiert.
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gWas muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe odergestatte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das %pier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwon verdffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nachsten Briefkasten der IUst, sie ist bereits frankien.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz indern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
am oberen Rand zusammen, mit der beschrifteten Seite nach aussen. Mit dem Abschicken deinerAntwort, gibst du dein
Einverstandnis, dass der Verein fLireine inklusive Schweiz deine Antwort ver6ffentlicht.

Wichtig: Wirfdeine Antwort in den nichsten Briefkasten der Post, sie ist bereits frankiert.
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Was muss das neue Inklusionsgesetz fUr die Schweiz andern?
Zeichne, schreibe oder gestalte deine Antwort an den Bundesrat auf dieser Seite. Falte das Papier in der Mitte. Klebe es
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Einverstandnis, dass der Verein far eine inklusive Schweiz deine Antwort verdffentlicht.
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Vernehmlassungsstellungnahme von Ortho Reha Suisse 

zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) 
(indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative – Schwerpunkt Art. 21quater Abs. 2 sowie 
Art. 21quinquies und 21sexies) 

 
Würenlos, 16. Oktober 2025 

1. Grundsätzliche Haltung 

Ortho Reha Suisse, der Schweizerische Verband der Orthopädie-Technik, begrüsst das Ziel 
des Bundesrates, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu stärken und den Zugang 
zu modernen Hilfsmitteln sicherzustellen. Eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und qualitativ 
hochwertige Versorgung von IV-Versicherten mit orthopädischen Hilfsmitteln ist ein zentrales 
Anliegen unseres Berufsstandes. 
 
Gleichzeitig beurteilen wir einzelne vorgeschlagene Änderungen des IVG, insbesondere die 
Aufhebung von Art. 21quater Abs. 2, als problematisch und kontraproduktiv für die 
Versorgungssicherheit, die Versorgungsqualität sowie die Stabilität der Hilfsmittelstrukturen in 
der Schweiz. 

1.1 Hinweis zur Vernehmlassungseinladung 

Ortho Reha Suisse stellt mit Befremden fest, dass keiner der Branchenverbände aus dem 
Bereich der orthopädie-technischen Hilfsmittelversorgung – namentlich die Verbände Ortho 
Reha Suisse, Fuss und Schuh und Swiss Medtech – zu diesem Vernehmlassungsverfahren 
eingeladen wurde. 

Gerade diese Fachverbände vertreten jene Leistungserbringer, die von den vorgeschlagenen 
Anpassungen in den Artikeln 21quater, 21quinquies und 21sexies IVG direkt betroffen sind. 

Aus Sicht von Ortho Reha Suisse ist es daher zwingend, dass die betroffenen 
Fachorganisationen künftig systematisch in Gesetzes- und Verordnungsprozesse mit 
Auswirkungen auf die Hilfsmittelversorgung einbezogen werden. 

Diese Stellungnahme erfolgt daher aus eigenem Antrieb, um die Perspektive der Praxis in die 
Vernehmlassung einzubringen. 

 

2. Stellungnahme zu Art. 21quater Abs. 2 IVG (Aufhebung) 

a) Bisherige Bedeutung von Art. 21quater Abs. 2 

Die bestehende Bestimmung verpflichtet den Bundesrat, vor der Anwendung von 
Vergabeverfahren (nach BöB) zunächst mildere Steuerungsinstrumente wie Tarifverträge, 
Pauschalen oder Höchstbeträge zu prüfen. Damit wird sichergestellt, dass das System der 
Hilfsmittelversorgung sozialpartnerschaftlich, marktnah und patientenorientiert ausgestaltet 
bleibt. 
 
Diese Regelung hat sich über viele Jahre bewährt: Sie ermöglicht konstruktive 
Tarifverhandlungen zwischen dem BSV und den Branchenverbänden, gewährleistet eine 
flächendeckende Versorgung durch qualifizierte Leistungserbringer und sichert Planbarkeit und 
wirtschaftliche Stabilität in einem hochspezialisierten Markt. 
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b) Folgen der Streichung 

Die geplante Aufhebung würde dem Bundesrat erlauben, ohne vorgängige Prüfung anderer 
Instrumente direkt Vergabeverfahren durchzuführen. Dies hätte weitreichende Auswirkungen: 
 
1. Gefahr der Zentralisierung und Marktverzerrung: Öffentliche Ausschreibungen begünstigen 
grosse oder internationale Anbieter. Kleinere und mittelgrosse Orthopädie-Fachgeschäfte 
könnten dadurch vom Markt verdrängt werden. 

2. Gefährdung der Versorgungssicherheit: Eine Konzentration auf wenige Anbieter würde die 
regionale Erreichbarkeit und Kontinuität der Betreuung erheblich beeinträchtigen. 

3. Qualitätsrisiko durch Preiswettbewerb: Vergabeverfahren orientieren sich primär am Preis. 
Für medizinische Individualversorgungen ist dies ungeeignet und birgt die Gefahr von 
Qualitätseinbussen. 

4. Verlust der sozialpartnerschaftlichen Steuerung: Tarifverträge zwischen BSV und Verbänden 
sind bewährte Instrumente zur Kostensteuerung und Qualitätssicherung. Wird diese 
Tarifautonomie ausgehebelt, droht ein einseitig staatlich gesteuertes System. 

c) Forderung von Ortho Reha Suisse 

Ortho Reha Suisse fordert, dass der Grundsatz der Prüfung der Instrumente gemäss 
Buchstaben a–c (Tarifverträge, Pauschalen, Höchstbeträge) vor Anwendung eines 
Vergabeverfahrens beibehalten wird. 
 
Konkret beantragen wir: 
 
Beibehaltung von Art. 21quater Abs. 2 IVG in folgender Fassung: 
«Der Bundesrat wendet Vergabeverfahren nach Absatz 1 Buchstabe d nach Prüfung der 
Instrumente gemäss den Buchstaben a–c an.» 
 
Diese Regelung garantiert weiterhin, dass partnerschaftliche und bewährte 
Steuerungsmechanismen Vorrang vor marktverzerrenden Ausschreibungen haben. 

3. Stellungnahme zu den neuen Artikeln 21quinquies und 21sexies 

Ortho Reha Suisse unterstützt das Ziel, im Bereich der Hilfsmittelversorgung Transparenz und 
Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die vorgesehenen Bestimmungen werfen jedoch erhebliche 
praxis- und branchenspezifische Fragen auf. 
 
Art. 21quinquies – Einsicht in die Kalkulation: 
Die geplante Einsicht in Preiskalkulationen greift tief in die betriebliche Autonomie und 
Geschäftsgeheimnisse der Leistungserbringer ein. Insbesondere kleine Orthopädie-
Fachgeschäfte verfügen nicht über die administrativen Ressourcen, um laufend detaillierte 
Kalkulationen offenzulegen. Ortho Reha Suisse fordert, dass eine Einsichtnahme nur im 
Rahmen laufender Tarifverhandlungen, vertraulich und verhältnismässig erfolgen darf. 
 
Art. 21sexies – Weitergabe von Vergünstigungen: 
Die Verpflichtung, Rabatte und Vergünstigungen an die Versicherung weiterzugeben, darf nicht 
pauschal angewandt werden. Viele Vergünstigungen (z. B. Skonti, Logistikrabatte, 
volumenabhängige Boni) decken tatsächliche Aufwendungen der Fachgeschäfte ab und dürfen 
nicht als Gewinnmarge interpretiert werden. Ortho Reha Suisse fordert deshalb eine präzise 
Abgrenzung in der Verordnung, welche Rabatte als betriebsnotwendig gelten. 
 
Beide Bestimmungen führen zu erheblichen administrativen Mehrbelastungen und bergen die 
Gefahr, dass Fachgeschäfte ihre wirtschaftliche Stabilität verlieren. Wir regen daher an, dass 

1778 / 2614



 

 
 

Ortho Reha Suisse | Tägerhardring 8 | 5436 Würenlos | 044 545 55 85 | info@orthorehasuisse.ch 

die Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden erfolgt, um 
praxistaugliche Lösungen zu gewährleisten. 

4. Zusammenfassung der Hauptanliegen 

1. Beibehaltung von Art. 21quater Abs. 2 IVG – keine Vergabeverfahren ohne vorgängige 
Prüfung von Tarifverträgen. 

2. Stärkung der Tarifautonomie – Tarifverhandlungen zwischen BSV und Fachverbänden 
bleiben das zentrale Instrument. 

3. Sicherung der flächendeckenden Versorgung – keine zentralen Ausschreibungen, die 
regionale Strukturen gefährden. 

4. Praxisgerechte Umsetzung der Transparenzpflichten – Verhältnismässigkeit und 
Datenschutz gewährleisten. 

5. Einbezug der Fachverbände – Ortho Reha Suisse ist bereit, an der praxistauglichen 
Ausgestaltung aktiv mitzuwirken. 

6. Verhältnismässige Umsetzung der Artikel 21quinquies und 21sexies – Transparenz ja, aber 
ohne unverhältnismässige Offenlegungspflichten oder Margenverzerrung. 

5. Schlussbemerkung 

Die Orthopädie-Technik ist ein hochspezialisierter medizinisch-technischer Bereich, der 
individuell angepasste Lösungen für Menschen mit Behinderungen bietet. Diese Leistungen 
lassen sich nicht durch Ausschreibungen standardisieren, ohne die Versorgungsqualität zu 
gefährden. 
 
Ortho Reha Suisse bittet den Bundesrat daher eindringlich, die bewährten 
sozialpartnerschaftlichen Strukturen im Hilfsmittelwesen zu erhalten und den geplanten Art. 
21quater Abs. 2 nicht aufzuheben, sowie die neuen Transparenzbestimmungen 
verhältnismässig umzusetzen. 

 
 
Für Ortho Reha Suisse 
 

 

Florian Wallner Martina Möckel 
Präsident Geschäftsstelle 
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Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Eröffnung 25.06.2025

Frist der Einreichung 16.10.2025

Zuständiges Departement Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zuständige Bundesstelle Generalsekretariat (GS-EDI)

Zuständige Organisation
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Projektseite https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Kontaktperson
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Telefon +41 58 462 82 36

Kontakt Information der einreichenden Stelle

Name (Firma/Organisation) Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Abkürzung --

Zuständige Stelle --

Adresse Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld

Kontaktperson Vorname Samuel

Kontaktperson Name Dietrich

Telefonnummer (Rückfragen) +41319785858

Eingereicht am 08.10.2025
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 21bis Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

3 En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure 
d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la 
prestation aux moyens auxiliaires offerts par les soumissionnaires avec 
lesquels un contrat a été conclu dans le cadre de cette procédure 
d'adjudication.

Art. 21quater, al. 2
Abrogé

Insérer les art. 21quinquies et 21sexies avant le titre de la section VI

Art. 21quinquies Droit de regard sur le calcul
Les prestataires accordent à l'OFAS et aux organismes intervenant sur 
son mandat dans la négociation des conventions tarifaires au sens de 
l'art. 21quater, al. 1, let. b, un droit de regard sur le calcul des prix dans 
le cadre de la négociation.

Art. 21sexies Répercussion des avantages
1 Les prestataires sont tenus de répercuter les avantages directs et 
indirects qu'ils obtiennent:

a.d'autres prestataires agissant sur leur mandat;
b.des personnes ou des entreprises qui leur livrent les moyens 
auxiliaires ou certains de leurs composants.

2 Si un prestataire ne répercute pas cet avantage, l'assurance peut en 
exiger la restitution.
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Begründung

Die vorgesehene Pflicht zur Weitergabe von Vergünstigungen gemäss Art. 
21sexies IVG ist für Leistungserbringer in der Praxis problematisch und 
abzulehnen:

Erheblicher administrativer Aufwand
Die Erfassung, Dokumentation und Weiterleitung sämtlicher direkter und 
indirekter Vergünstigungen verursacht für die betroffenen 
Leistungserbringer einen unverhältnismässigen administrativen 
Mehraufwand. Gerade indirekte Vergünstigungen (z. B. Naturalrabatte, 
verkürzte Lieferfristen, kostenlose Serviceleistungen) lassen sich weder 
eindeutig quantifizieren noch rechtssicher dokumentieren. Dies führt zu 
komplexen Abgrenzungsfragen, Rechtsunsicherheit und einem 
Bürokratieaufwand, der in keinem Verhältnis zum potenziellen Nutzen für 
die Invalidenversicherung steht. Dies zeigt sich bereits bei der 
Weitergabepflicht für Heilmittel, deren Umsetzung weiterhin nicht 
praktikabel ist.

Fehlende Preisgrundlage im Unterschied zu Arzneimitteln
Im Gegensatz zu Arzneimitteln, die über die Spezialitätenliste mit 
verbindlichen Höchstpreisen geregelt sind, bestehen bei Hilfsmitteln keine 
fixen oder einheitlichen Preisgrundlagen. Die Umsetzung der 
Weitergabepflicht ist daher besonders schwierig, da Rabatte und 
Vergünstigungen nicht objektiv nachvollzogen und gegenüber einem 
Referenzpreis verrechnet werden können. Ohne klar definierte Basispreise 
wird die praktische Anwendung des Artikels kaum möglich sein und zu 
ständigen Konflikten zwischen Versicherern, Leistungserbringern und 
Lieferanten führen. Dies kann schon jetzt bei der Weitergabepflicht für 
Medizinprodukte beobachtet werden, welche in der Praxis zu vielen Fragen, 
Rechtsunsicherheiten und Umsetzungsschwierigkeiten geführt hat.

Wegfall von Anreizen für die Annahme von Vergünstigungen
Wenn sämtliche Vorteile aus Rabatten und Vergünstigungen vollständig an 
die Versicherung weitergereicht werden müssen, entfällt für die 
Leistungserbringer jeglicher ökonomische Anreiz, solche Konditionen 
überhaupt auszuhandeln oder anzunehmen. Im Gegenteil: Die Pflicht zur 
Weitergabe verwandelt mögliche Effizienzgewinne in reine 
Verwaltungsaufgaben, ohne dass den Leistungserbringern selbst ein 
Nutzen verbleibt. Dies schwächt ihre Position im Markt und kann mittel- bis 
langfristig sogar dazu führen, dass Lieferanten weniger bereit sind, Rabatte 
anzubieten.

Dies führt uns zum Fazit, dass Art. 21sexies IVG kaum praktikabel ist. Der 
unverhältnismässige administrative Aufwand, die fehlende Preisgrundlage 
im Vergleich zu Arzneimitteln sowie der Wegfall von Anreizen zur Annahme 
von Vergünstigungen führen dazu, dass die Bestimmung in der Praxis 
weder effizient noch zielführend umgesetzt werden kann.

Anhang
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Vorsteherin des eidgenössischen Departementes des 
Innern EDI 

Per Mail an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 

Physioblind 
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Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Physioblind bedankt sich für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem 
drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen 
wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 
selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. 
Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 
Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die 
Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 
Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren 
berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 
so muss er markant verbessert werden.  

 

Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz 
entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu 
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hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 
verpflichtet. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

− Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 
20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und 
sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des 
Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Im Inklusionsgesetz müssen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen 
Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund 
und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen 
werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines 
Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. 
Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die 
eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch 
fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

− Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen mit 
Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit 
Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 
erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und 
Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen 
Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für 
die betroffenen Menschen sicherstellen. 

− Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invalidenversicherung. 
Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen 
Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute 
nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr 
viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu 
diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 
betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Ausschuss) hat 
die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar 
nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, 
das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

− Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen erfasst 
mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine Leistung der 
Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 
mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz 
von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht 
erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf 
Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst 
im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen 
sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

− Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

− Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

− Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der 
BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

− Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie 
sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen 
müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der 
Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen 
zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, 
damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen 
verbindlichen Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, denn 
selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht grosser 
Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 
Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach 
wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und 
Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben 
somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch 
nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine 
stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt 
werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 
Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem 
Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, 
das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass 
der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare 
Rahmenbedingungen gibt. 3 

 
2 Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 
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Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind jedoch 
zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 
umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 
Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 
Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht 
werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur 
sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. 4 Dies ist jedoch Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-
Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die 
Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-
Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die 
vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber 
grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. 
Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 
Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer 
psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang 
insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine 
Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die 
Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die 
Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG; 
haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist 
allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben 
werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 
Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein 
Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Was im 
Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln 
für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine 
Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher 
Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 

 
welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 

4 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 
welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 
werden können. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine 
strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-trag für 
Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie 
ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im 
AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. 
Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des 
Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag 
für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 
Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als 
Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die auch auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von 
Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems 
muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte 
einfacher zugänglich wird. 

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu ihrer 
umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und 
tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen. 6 
Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen 
Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind 
Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen 
ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf 
persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes. Uns ist bewusst, dass 
die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG 
gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, 
inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von 
Menschen mit Behinderungen beitragen kann. 

Zum VE-InG 

Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die 
Weichen für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen 
im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht 
Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
gewährleisten. Ein Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan 
aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und 
organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche nicht einlösen. 
Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen mit 
Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion 
und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus 
den (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» 
den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der 
Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel. 

Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnens. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.9 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb 
in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An 
dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 0, 0 

und 0. 
9 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 

61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), 
Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 
entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. 
März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision 
des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 
selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die 
Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG wenige wichtige 
Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine 
Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein 
Inklusionsgesetz als Rahmengesetz keineswegs beschränken.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz im Laufe 
der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen. Es 
muss Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu 
braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu 
ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 
Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, 
organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der 
BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren zu verankern. Diese müssen für 
Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.10 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner 
aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone 
sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen.  

  

 
10 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
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Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der BRK11 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das 
Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung 
vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf 
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare 
Aspekte ihrer Lebensführung hat.12 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als 
Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden 
BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.13 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze 
aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen 
sollen.14  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.15 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 
1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit 
jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni Biaggini sind 
nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl 
auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.16 Thomas Gächter/Martina Philippo 
halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die 
rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem 
nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 17. Anne-Sylvie 
Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner 
droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch 
müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.18 Hardy 

 
11 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
12 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
13 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 

körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 

14 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 4 lit. 
a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 

15 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. 
November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 
2005 6029, 6205). 

16 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
17 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar 

Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
18 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, 

N 11 zu Art. 112b. 
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Landolt wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der 
jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.19 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in 
Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen 
nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die 
Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 
BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein 
sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt 
für Statistik20 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften21, unter ihnen etwa: 

− Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Unfall 
hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, die 
erst im AHV-Alter erblinden 

− Personen mit Dyslexie 

− Viele Personen mit ADHS  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich 
sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die 
Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne von 
BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für 
seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des 
persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-
Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.22  

Zu wenig verpflichtend und präzis 
 

19 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 
Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  

20 Siehe oben Fn. 2. 
21 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der 

IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 

22 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 
welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu 
«direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf 
Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher 
umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesserungen im 
Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge 
hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden 
Präzision seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 
höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren 
(BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat 
darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis 
heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies 
beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der 
Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 
lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 
folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 
dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch 
nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 
VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich 
als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, 
sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das 
Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt 
zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

− Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

− Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)23 und Beschwerderechte ihrer 

 
23 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 

verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
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Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.24 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu 
angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.25 Bereits mehrere Kantone haben 
Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen. 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 
Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 
Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen 
sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- 
und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 
Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert 
sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher:  

− Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

− Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht von 
Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die 
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatorischen 
Vorkehren verankert werden: 

− Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 

 
24 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen 
zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

25 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
26 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein 
wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

− Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 
Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 
vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 
hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

− Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 
BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und 
Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die 
Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 
Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und 
dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu 
erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge 
Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

− Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die 
entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu 
vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben 
könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 
umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem 
Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng gefassten 
sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt 
sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.29 
Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem 
umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an 
Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – 
betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche 
Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 
Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. 
Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen 
für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen 
mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln 
können»). 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug 

der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
29 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und 

unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Wir fordern daher:  

− Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der 
den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

− Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein Bundesamt 
mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 
Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 
auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 

 

 

Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 
In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability Card, welcher auch in der 
EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht 
unter welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und 
welche Konsequenzen damit verbunden wären. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen. 

Insbesondere zum Wohnen 

Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es 
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ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 
der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 
Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen30 rückt 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit: 

− Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens31 

− Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt32 

− Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar33 

− Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprobleme im 
Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert 
ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung 
(Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 
Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten 
Probleme darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von 
der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 
verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 
Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

31 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

32 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

33 Bericht der EFK, Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-
selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

34 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

35 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 

36 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
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Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie 
widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens 
(4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf 
das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 
Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind. Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Zum 3. Abschnitt 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

− auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die 
erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen 
in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den 
Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

− auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung der 
Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen 
Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung 
der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle 
Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren 
System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) 
als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch 
nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt bereits 
aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die 

 
37 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen 
anzugehen ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im 
InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c 
beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes.38 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative 
Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in 
gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum 
selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG 
aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein 
werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu 
Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 
oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 
besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf 
die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 
zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit 
neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden. 

Wir fordern daher:  

− Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich überarbeitet 
werden. 

− Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen 
von Bund und Kantonen. 

− Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 

 
38 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 
21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir 
ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der 
Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage 
zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht 
zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewissen 
Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag 
hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte 
Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell 
zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den 
Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. Zu den 
erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den zuständigen 
Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen 
bzw. zu berücksichtigen gilt: 

− Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 
Assistenzbeitrages 

− Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

− Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-
Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

− Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-N 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung 
zu tragen. 

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene Anzahl, 
leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für 
mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der 
Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 
Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 
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Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. 
Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 
(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)” überzeugende und 
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein 
einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf 
das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.39 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 
Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren. Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst 
nach Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, 
haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt 
auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute 
keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV 
vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose 
Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) 
grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie keinen 
Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 
Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. Auch dem Assistenzbedarf von 
Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 
42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits 
etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, 
müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 
haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch Personen, 
die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch 
gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

− Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten: 

• Personen im AHV-Alter  

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

 
39 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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− Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.40 Dieser Aufwand muss 
in Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 
werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei 
besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten 
des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In 
Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die 
Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen sind, 
im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag 
infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche 
Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der Assistenzbeitrag 
deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

− Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

− Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

− Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

− Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

• keine Beschränkung auf natürliche Personen  

• Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

− Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Personen im 1. 
Arbeitsmarkt. 

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 
FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 
Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und implementiert. Das 
FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen Fragestellungen auf. Dadurch 

 
40 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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können behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es als eigentlichen 
Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. 
Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit 
körperlicher Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, hat der Gesetzgeber 
erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinderten und taubblinden Personen eine 
Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen 
Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 resp. 6 Aktivitäten des 
täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

Sinnesbehinderte im FAKT 
Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Regel einen kleineren 
Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Personen.   

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche Teilhabe und 
Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen unzureichend. Das Gleiche gilt auch 
in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. d. - g IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sinnesbehinderten 
anders als bei anderen Behindertenarten. Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1) Fenster putzen: Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu putzen. 
Aufgrund der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches an Zeit und kann das 
Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2) Verschüttete Flüssigkeit aufwischen: Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum Beispiel ein 
verschüttetes Getränk vom Boden aufzuwischen. Die erste Schwierigkeit besteht aber schon darin, 
dass die Stelle auf dem Boden gefunden werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt 
es für die sehbehinderte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle 
Übersicht und Kontrolle fehlt. Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen 
Zeitaufwand verbunden. 

3) Auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr 
oder weniger Sitzungen und Besprechungen ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg 
zumeist an unbekannte Orte überwunden werden. An den Meetings selbst werden zudem oft 
Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der 
sehbehinderten Person vor Ort erklärt werden. Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch 
höher qualifizierte Assistenzleistungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen 
effizient und effektiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein 
entsprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für die erfolgreiche 
Integration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach Voraussetzung. 

4) Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: Aufgrund der doppelten 
Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die 
eigenständige Mobilität an unbekannte Orte lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für 
gesellschaftliche Aktivitäten werden im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt 
(Minutenwerte im FAKT sind fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von 
Sinnesbehinderten). Diese starren Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.  
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5) Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung: Taubblinde Menschen, die auf taktile 
Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an Sitzungen professionelle 
Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch keine weiteren Assistenzleistungen (Weg bis 
zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause oder im Gebäude WC suchen usw.). Es braucht daher eine 
Doppelbesetzung. Trotzdem werden die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies 
entspricht nicht der Lebensrealität.  

6) Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: Die sehbehinderte 
Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wischen und mit dem Staubsauger 
aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter und Scherben infolge der visuellen Kontrolle 
liegen bleiben. Diese gefährden die betroffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

7) Punktuelle Assistenz: Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für 
die es sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit der die betroffene Person 
zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber beispielsweise am Morgen Zusatzzeit 
einrechnen. Zum Beispiel: die sehbehinderte Person hat einen wichtigen Termin und sollte 
entsprechend aussehen. Auch wenn sie ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur 
Kleiderwahl hat, ist es in solchen Fällen gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich 
keine Farben oder Muster beissen, irgendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das 
Gesamtbild trüben. Dasselbe, wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass etwas 
Lippenstift eine gute Idee wäre. In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr 
behinderungsspezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner wenig 
flexiblen Struktur nicht möglich. 

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 
Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorarbasis eingekauft 
werden.  

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang mit der 
Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch viel flexibler zur Verfügung 
als angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten Termin kommen. Durch dieses grosse Wissen 
und Flexibilität der Angehörigen können Assistenzleistungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht 
werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler Bedeutung. Ein 
solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson zuerst aufgebaut werden, was sich für 
Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung äusserst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, 
usw.).  

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen kommunizieren 
können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzpersonen zu finden, die oft auch weit 
verstreut wohnen und deren Anfahrtsweg vom Assistenzbeitrag nicht berücksichtigt wird. 

Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsverhältnis eingekauft 
werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste usw.). Auf diese Weise kann, der für 
Sinnesbehinderte schwer zu bewältigende administrative Aufwand, im Arbeitgebermodell auf einen 
Schlag substanziell reduziert werden. Im PAB konnte beobachtet werden, dass die unterschiedlichen 
Modelle vielfach nebeneinander in Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der 
Alltag bedürfnisgerecht organisiert werden. Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des 
PAB wurden im AB IV gestrichen. 

Umfragen bestätigen Annahmen 
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Eine Umfrage41 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41% einen AB der IV 
beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der Interessierten keinen AB der IV beziehen, 
obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.  

 

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) begrüssen es, 
Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die Forderungen nach Anpassung des 
Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte entspringen einem sehr breiten Bedürfnis. 

Bedarfsermittlung 
Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle System des 
Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu wenig widerspiegelt. 
Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflosenentschädigung 
Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen vor, Sinnesbehinderte 
auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen und die rechtlichen Grundlagen (Siehe Anhang 
1) dafür zu schaffen. 

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Modell von Behinderung 
zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompetenzen und Fähigkeiten der versicherten 
Personen mehr Achtsamkeit entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und 
Unselbständigkeit übertragen.  

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in der Studie42, wonach 
das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veranlasst das schweizerische Blinden- und 
Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen im FAKT zu verzichten und stattdessen ein 
Abklärungsverfahren vorzuschlagen, das spezifische und individuelle Unterstützungsbedarfe auch 
tatsächlich erfasst. Es bietet offene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen 
im Mittelpunkt steht. Individuelle Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum Ausdruck gebracht 
werden. So wird Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit einer Wertehaltung 
begegnet, die Wertschätzung für die vorhandenen Kompetenzen zum Ausdruck bringt. 

Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. Um das Prinzip eines 
neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzulegen, wird der Unterstützungsplan wie er 
zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion ist, als Beispiel herangezogen. 

 

 
41 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizerischen Blindenbundes. Teilgenommen haben 

insgesamt 127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
 
42 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / P. Margot-

Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung erfasst und basierend 
darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.  

Das als Beispiel beiliegende St. Galler System der Bedarfsermittlung basiert auf einer Analyse der 
bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen Deutschschweizer Kantonen und einigen 
europäischen Nachbarstaaten. Es fusst auf dem Verständnis von Behinderung der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erfüllt die Anforderungen der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung 
dienende St. Galler Unterstützungsplan (SUP) ist eine angepasste Version des individuellen Hilfeplans 
(IHP) aus dem Jahr 2003, der in unterschiedlichen Deutschschweizer Kantonen in verschiedenen 
Versionen angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit 
Behinderung Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation sind und deshalb im Verfahren eine 
zentrale Rolle einnehmen sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis der UN-BRK. Menschen mit 
Behinderung sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen Defizits anzusehen, sondern 
dabei zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft im Weg stehenden Barrieren zu überwinden. Der SUP ist geeignet, einen 
individualisierten Zugang zu schaffen, der die Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit 
Behinderung in den Vordergrund rückt. Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht 
immer die Person mit Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem Behinderungsgrad 
(blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das Verfahren gewährleistet die Teilhabe der 
Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die Unabhängigkeit und fachliche Qualität der 
Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher Anspruch an welcher Art von Unterstützungsleistung besteht, 
die dann im Rahmen der Leistungserbringung finanziell abgegolten wird.  

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen mit Behinderung in 
verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individuell erforderlichen 
Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage, was eine Person benötigt, um am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  Die Person mit Unterstützungsbedarf steht beim 
Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den Fragebogen deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine 
selbst gewählte Vertrauensperson kann sie beim Ausfüllen unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – 
wenn immer möglich – durch die betroffene Person selbst ausgewählt werden. Vertrauenspersonen 
können z.B. Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere Bezugspersonen sein. In begründeten 
Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oder anderen Hinderungsgründen, 
kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des Unterstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert 
wird. Sie kann den Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstützungsbedarf ausfüllen. 
Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise eine externe Sicht die 
Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch eine Fachperson. Der 
Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche Sicht und Einschätzung der Person selbst sowie 
eine ergänzende externe Sicht. 

Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 
Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unabhängige fachliche 
Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP-Gespräche mit den am 
Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ihrem Wohnumfeld.  

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs. Aufgrund dieser 
Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.   

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistungen im 
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Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch als auch 
operativ unabhängig von der Invalidenversicherung und anderen staatlichen Stellen. Das Mandat für die 
Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden Leistungsvertrag.  

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die Bedarfseinschätzung 
verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuellen Bedarfsermittlung mitwirken oder als 
Leistungserbringende tätig sein. 

Wir fordern daher:  

− Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

− Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

− Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skizzierten Bestimmungen 
vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden. 

Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln 
und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 
Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel 
im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, 
Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es 
insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, 
Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. 
Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und 
widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits 
im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" 
Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter 
ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der 
Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und 
gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.43 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 
Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines 
Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und 
transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der 
einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden 
können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 

 
43 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs 
und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet 
werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 
subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 
gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro 
Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 
120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 
Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs 
aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher 
angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- 
und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. 
Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits 
mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst 
nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den 
Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

 

Wir fordern daher:  

− Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

− Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

− Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit 
der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

− Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 
Freundliche Grüsse 
Susanne Gasser, Präsidentin Physioblind 
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Anhang 1 

Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG 
− Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision 
nicht mehr benötigt wird): 
2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 
42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 
Art. 42a Anspruch (neu) 
1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 erreicht haben, haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG und/oder eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor 
Erreichen des Referenzalters vorlag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 
Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und von 
folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeitsvertrages 
angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet werden können. 

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 
1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den behinderungsspezifischen 
Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im Zentrum des Prozesses steht. 

 
2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und während des 
Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 
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Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 
1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und von Behörden 
organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   

2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hierfür erforderlichen 
Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 
1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den Assistenzbedarf zuhanden 
der zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind, werden die der Hilflosenentschädigung 
entsprechenden Stunden nicht abgezogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD nicht abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistungen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stunden. 
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Eidg.Departement des Innern EDI 

Frau Bundesrätin Baume-Schneider 

Per elektr. Plattform des   

 Bundes “consultations” 

 

 

 
Vernehmlassungsantwort zum Indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössi-
schen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen (Inklusions-Initiative)» 

Zürich, 16. Oktober 2025 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Ge-

genentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können.  

 

Unsere Stellungnahme stützt sich massgeblich, aber nicht ausschliesslich auf jene un-

seres Dachverbandes Inclusion Handicap.  

 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnun-

gen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tat-

sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der 

Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie 

insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die 

nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist 

der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend 

und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine 

Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbe-

griff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlos-

sen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Men-

schen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflich-

tungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordi-

nierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht ver-

ankert.  

 

Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, 

den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 

Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Im Bereich der Hilflosenent-

schädigung werden für psychisch beeinträchtigte Menschen sachlich nicht 
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gerechtfertigte Unterscheidungen getroffen, indem von vornherein nur Versicherte mit ei-

ner Rente für diese Leistung in Frage kommen, und auch dann höchstens eine Hilflo-

sigkeit leichten Grades anerkannt werden kann.  
 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert 

für Menschen mit Behinderungen. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusi-

ons-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  

1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnun-

gen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll 

dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz mit der Un-

terzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. Zudem 

soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und 

die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvor-

schlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er 

demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusions-

gesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleis-

tet werden kann. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit Be-

hinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert wer-

den. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Ak-

tionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, 

dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen 

werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK 

mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vor-

entwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr 

engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invalidenversi-

cherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit Behin-

derungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast aus-

schliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine 

Rede sein. 

 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 

für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den kla-

ren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen 

Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungs-

leistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, 

1815 / 2614



 

3 

 

die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten Wohnens 

aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen 

Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstüt-

zungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vor-

liegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim 

Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion ge-

fördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch 

Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern be-

schränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien. 

 

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Gemäss jetzigem Gesetz kann im Falle von ausschliess-

lich psychischen Beeinträchtigungen eine Hilflosenentschädigung nur jenen zu-

gesprochen werden, welche eine Rente beziehen. Und auch dann kann es sich 

höchstens um eine Hilflosigkeit leichten Grades handeln.  Diese Ungleichbehand-

lung gegenüber anderen Behinderungsarten ist aus der Historie des Gesetzes 

erklärbar, heute aber sachlich nicht mehr gerechtfertigt. Für ein selbstbestimmtes 

Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag entscheidend. Heute nutzen 

jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Für Menschen mit 

psychischen Behinderungen sind die Hürden sehr hoch. Doch gerade für diese 

Gruppe könnte die Zusprache eines Assistenzbeitrages in einzelnen Fällen eine 

Alternative darstellen zur erwachsenenschutzrechtlichen Massnahme der Bei-

standschaft.  Der Bundesrat verpasst die Chance, mit einer Offensive bei den IV-

Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit 

und gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel 

zu geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche 

zur Stärkung des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nut-

zens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung 

geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine ange-

messene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 

BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umset-

zung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle 

Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen 

verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik 
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für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf aus folgenden Grün-

den jedoch nicht. 

 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vornherein 

nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht 

erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen 

Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Per-

sonen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert 

wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen 

sollte, nicht akzeptabel. 

- Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare Ver-

pflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und Unterstüt-

zungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behin-

derungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei 

der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept 

vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-

digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die In-

klusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das be-

stehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur För-

derung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen 

ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor zu 

viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und 

Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die 

Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen 

mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform 

und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert 

lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen 

auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung 

des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt 
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werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentrans-

fer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, 

als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” 

erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. 

Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen 

nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 

umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstüt-

zungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese 

Leistungen müssen besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem In-

klusionsgesetz muss eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert wer-

den. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen 

mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-

gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 

zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Aus-

bau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaft-

liche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbe-

stimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-

Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf 

die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter 

Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im 

Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden ein-

zelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht ge-

stellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die Um-

setzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen Vor-

stössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Ver-

besserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten 

zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbe-

sondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. 

Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für Menschen mit Behin-

derungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle ange-

wiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die 

Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Aus-

übung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend 

die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 
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Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und 

Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel 

Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen 

besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt gerecht 

werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Ein-

führung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeit-

gebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Um-

setzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 

allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 

Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (an-

stelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung 

des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-Initia-

tive gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Hilfsmittelbe-

reich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 

werden können. 

 

 

 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben 

Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum As-

sistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag 

für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beein-

trächtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeig-

net), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung 

der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Krei-

ses der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der Höchstbe-

träge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des An-

spruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für 

Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, welche keine Rente beziehen. Um 

den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 

Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung 

(als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf 

verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
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Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 

von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität 

des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigen-

verantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 

rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 

Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-

derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 

Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 

weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 

Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative einge-

reicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behin-

derungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK endlich um-

gesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und technische 

Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie 

das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklu-

sionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen des-

halb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen 

für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie in ausge-

wählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens 

von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bun-

desrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, 

welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein 

Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die Politik der Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung in den nächs-

ten 10 bis 20 Jahren.  

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-

sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über 
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das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit weni-

gen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. 

Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht überarbeiteten) 

Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung 

der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Perso-

nen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausge-

führt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel ist.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass 

er alle Menschen mit Behinderungen umfasst. 

 

 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmun-

gen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er 

sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf 

eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies verkennt das Anliegen 

der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.10 

Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb in keiner 

Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Um-

setzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehn-

ten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kom-

mission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit angenommene  Motion 

24.3003 “Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende am-

bulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. 

März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch 

eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliede-

rung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen Bundesge-

setze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit Behinderungen 

ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 

hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der 

Bundesrat also handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl 

der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 

eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die recht-

liche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch spezifi-

sche Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der BRK-Ver-

pflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz als 
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Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Regelung 

im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 

das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifi-

schen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen ent-

halten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu 

braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone, im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 

Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die 

Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. Es 

ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbeson-

dere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung ergriffen 

werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisato-

rische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umset-

zung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren zu ver-

ankern, wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring 

der Umsetzung der BRK. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle BRK-Be-

reiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befug-

nisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und 

diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch 

die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit 

Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung 

festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren kör-

perlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese 

Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer Lebens-

führung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, 

der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchti-

gung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale 

Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Er-

werbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 

Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, 

Basel-Land und Wallis haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenom-

men, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen 

sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständ-

lich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser 
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verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 

Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff der Invaliden 

in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung ge-

meint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder län-

gere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach 

Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. 

Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach 

Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den 

dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste 

Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass sich der An-

wendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende In-

validität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich beein-

trächtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in ei-

nem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 

19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état 

de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 

LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen 

Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum 

hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der 

jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit 

scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-

rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen 

Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: 

«Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit Behin-

derungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- und Begleit-

massnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen 

mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» 

im Sinne von Art. 112b BV. Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. 

Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel 

nicht erfasst sein dürften23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 

oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-

stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-

chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 
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Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltli-

chen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur 

kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem 

Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die Wei-

chen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assis-

tenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Be-

hinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Inva-

lide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und 

organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des 

persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Be-

rücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenom-

men werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanlie-

gen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsän-

derungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Men-

schen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen 

die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten 

Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusi-

ons-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl durch 

seine Unverbindlichkeit wie auch seine mangelnde Präzision seiner ausschliesslich 

programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktu-

ell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 

Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, 

dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten 

Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage 

auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Ge-

rade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis heute nicht genü-

gend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisati-

onen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf be-

schränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort 

darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 

ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-

wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 

VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich 
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überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich dessen 

Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der fol-

genden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 

das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und be-

stimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 

VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen 

enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in 

Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich 

als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensfüh-

rung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 

19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und 

verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der ein-

zelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 

überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet wer-

den, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf 

die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige 

Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG we-

nige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn wie im Bereich des öffentli-

chen Verkehrs zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen werden. 

Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 

9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und Überprü-

fung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die 

Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.30 Be-

reits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umset-

zung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht 

koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerni-

nhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen 

mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre 

rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
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Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Ge-

mäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und 

ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen An-

spruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 

beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kan-

tone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zuständig-

keitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen der 

Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit Be-

hinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte kon-

frontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen kön-

nen.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchset-

zung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 

und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-

fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung 

der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.32 

Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis 

heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Übereinkom-

mens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnahmen recht-

setzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden or-

ganisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 

unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht 

für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässi-

gen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplä-

nen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher As-

pekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das gel-

tende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK 

übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine 

1826 / 2614



 

14 

 

entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. 

Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 

BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der 

Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-

nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompeten-

zen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung für die 

Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Stra-

tegie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Um-

setzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer 

Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit 

Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser 

Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und 

dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammen-

hang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung 

von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleich-

stellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen 

Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-

hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies aner-

kennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen in 

Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für einen 

wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbeson-

dere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlun-

gen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates 

sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich 

vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie auf-

grund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorent-

wurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 

und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflichtet und 

weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit be-

schränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, 

anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstel-

lung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte 

der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Umsetzung der 

BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-

InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der 

Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss un-

verbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Prob-

lematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der 

1827 / 2614



 

15 

 

Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung enthält al-

lerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung 

von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit 

Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wech-

seln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstru-

menten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren 

Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und 

Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die 

Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen so-

wie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderun-

gen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monito-

ring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz die-

ser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegen-

heit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanis-

mus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende Monitoring-

Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschenrechte (natio-

nale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie auch die 

Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der un-

abhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen 

und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; 

Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund und Kanto-

nen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Über-

prüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 
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Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben 

von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderun-

gen nicht, die einen Unterstützungsbedarf haben. Sie stellt deshalb eine Kernforderung 

der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und 

wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl des Wohnortes und 

der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer 

späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evalua-

tion der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Be-

hinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 

Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-

sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Sys-

temprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, 

der vom 27. März 2025 datiert , hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat 

vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren ei-

genen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die 

Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 

Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 

darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die 

Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdi-

gung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen 

und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Probleme lö-

sen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen verändern 

werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen 

den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rechnung tragen 

und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die 

Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administ-

rativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förde-

rung des selbstbestimmten Wohnens» wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Insti-

tutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenom-

men.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche Grundlagen 

vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutionen zur 
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Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie 

widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des insti-

tutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausge-

hend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird 

in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-InG stehen kon-

zeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen 

wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderun-

gen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt46 

und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 

Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wis-

sen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollin-

strumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern 

werden. 

 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den be-

troffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von 

der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen Leis-

tungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die Ver-

pflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, 

dass auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen 

kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein 

wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung 

nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der 

Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 

Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und 

Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzun-

gen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf freie 

Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das 

Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und 

Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit 

Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 

der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 

nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-

tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 

Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten 

Leistungen anzugehen ist. 
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− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 

Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-

derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 

Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 

zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 

«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-

dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 

für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl 

der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln 

des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit 

von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystemati-

scher Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum selbst-

bestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in 

Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit 

den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürf-

nisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen 

Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu 

Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen mit weni-

gen, oberflächlichen Anpassungen übernommen. Dass Institutionen, in denen heute ge-

wisse Menschen mangels Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden 

System wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu zu Institutionen «zur Förderung 

der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist besonders stossend. Auf 

den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die In-

stitutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durch-

lässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man 

vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von statio-

nären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 

4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet wer-

den.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-

sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 

zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 

1831 / 2614



 

19 

 

Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administ-

rativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 

und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich fest-

zuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs 

von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzufüh-

ren. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater 

Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 

68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer 

nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch 

bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tra-

gen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit einge-

schränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen haben sie ihre 

Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. 

Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert un-

ter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen 

Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges 

Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der ge-

machten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren und zu ergänzen. 

Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, welcher eine Grund-

voraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und ge-

hörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und 

auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesse-

rungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 

bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im 

Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rah-

men des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 

Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 

Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 
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• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistun-

gen im Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten 

Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz bes-

ser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 

bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behin-

derungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer 

selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert wer-

den, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag ausge-

nommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete Be-

darfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlos-

senen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträch-

tigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksich-

tigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbe-

hinderung, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst 

und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden durch die von den Kantonen ver-

wendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. 

Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende und nachvollziehbare Abklärungser-

gebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches Abklä-

rungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf 

das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues 

Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 

Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch 

auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). 

Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch 

sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung des Rentenan-

spruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Er-

reichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewie-

sen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, 

die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung er-

halten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschä-

digung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür 

eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher 

eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. 
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Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 

gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 

über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 

und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer 

Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-

den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 

sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim Über-

gang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unterstüt-

zungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen 

auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenz-

beitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 

muss auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausge-

schlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht drin-

gend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenan-

spruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und da-

mit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewäh-

ren. 

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 

neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonder-

fall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise aus-

zuweiten:  

- Personen im AHV-Alter  

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 

Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-

nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Le-

bensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die 

Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die 
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Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen administ-

rativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft verringert, aber auch 

durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der Höchstbeträge in Art. 

39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten wer-

den. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 

52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitge-

ber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stun-

denansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen 

finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 

Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet 

werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. Zu-

dem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebens-

partner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 

gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 

wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Diese Ungleichbehandlung gegenüber 

Versicherten im ersten Arbeitsmarkt ist sachlich nicht gerechtfertigt.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 

muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

- keine Beschränkung auf natürliche Personen  

- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 

wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pfle-

gen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Ab-

gabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur 

wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang 

sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und ge-

sellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das 
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heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzi-

elle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste 

der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfs-

mittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des 

Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose 

Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- 

und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedli-

chen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsver-

sicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und wi-

derspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt 

auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie 

hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit 

von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben geför-

dert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. 

So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu 

verbessern. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgerä-

ten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.51 Ein 

besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA und im KHMI 

erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und 

durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und transparente Stan-

dards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzel-

nen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung 

entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und Schrift-

dolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des 

Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der 

Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus 

auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Drit-

ter, beispielsweise in Form einer Begleitperson für eine Person mit einer psychischen 

Behinderung für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch ge-

sellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Will man den Anliegen der Inklusions-Initia-

tive ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- 

als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
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• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-

jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist 

zu erhöhen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschliessend bitten wir Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen und danken Ihnen für 

die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

    
 

Dr. med. Thomas Ihde-Scholl  Muriel Langenberger 

Stiftungspräsident    Geschäftsleiterin 

 

 
Urs Wüthrich, Rechtsanwalt, lic. iur.  

Fachbereich Recht 
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Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch


Berne, le 23 septembre 2025


RÉPONSE À LA CONSULTATION 

Contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Pour 
l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)"


Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs,


Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position dans le 
cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative "Inclu-
sion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de grands espoirs pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap. Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise 
en œuvre de l'égalité effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est 
engagée en signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handi-
capées. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 
résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Au vu de 
ces éléments, l'avant-projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne 
constitue en aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il 
ne pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et d'inclu-
sion pour les prochaines décennies. L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit en 
outre une notion de handicap dont les trois quarts des personnes handicapées sont 
d'emblée exclues. Dans le domaine du logement, l'occasion est manquée de consa-
crer un droit subjectif des personnes en situation de handicap à un logement autodé-
terminé et de clarifier les obligations de la Confédération et des cantons. Une straté-
gie globale claire et coordonnée avec les cantons pour garantir l’autonomie dans le 
logement. Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre l'oc-
casion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien nécessaires ainsi 
qu'aux moyens auxiliaires modernes et de renforcer ces prestations. Dans l'en-
semble, l'avant-projet de contre-projet n'offre pas de valeur ajoutée significative aux 
personnes en situation de handicap. Il passe largement à côté de leurs revendica-
tions légitimes. Si le contre-projet se veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il 
doit être amélioré de manière significative. 


Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos saluta-
tions distinguées. 
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1. L'essentiel en bref

Pour de nombreuses personnes handicapées, l'initiative d'inclusion est porteuse de 
grands espoirs. Elles espèrent ainsi que leurs conditions de vie s'amélioreront. Elle 
doit conduire la Suisse à s'engager résolument dans la mise en œuvre d'une égalité 
effective dans tous les domaines de la vie. La Suisse s'y est engagée en signant la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 
2014. En outre, elle doit notamment permettre le libre choix du mode et du lieu de 
résidence et garantir les prestations d'assistance et de soutien nécessaires. Pour 
que le contre-projet ait une valeur ajoutée directe pour les personnes handicapées, il 
doit donc contenir les éléments suivants :


- Il doit poser les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 
d'inclusion pour les 10 à 20 prochaines années, dans l'esprit de la CDPH. 
Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être 
garantie uniquement et immédiatement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion 
et par une révision de la loi sur l'assurance-invalidité. La mise en œuvre peut 
donc tout à fait se faire par étapes. Un plan concret et concerté est toutefois 
indispensable à cet effet. La loi sur l'inclusion doit garantir les droits des per-
sonnes en situation de handicap à bénéficier des mesures de soutien néces-
saires. Une stratégie commune de la Confédération et des cantons ainsi que 
des plans d'action pour la mise en œuvre de la CDPH doivent être prévus. Il 
faut s'assurer que les personnes en situation de handicap et leurs associa-
tions soient impliquées de manière adéquate. En outre, les progrès de la 
Suisse dans la mise en œuvre de la CDPH doivent être contrôlés à l'aide d'un 
monitoring. Tout cela n'est pas garanti par le présent avant-projet. De plus, la 
loi sur l'inclusion, avec une définition très étroite du handicap, ne concerne 
que les personnes qui bénéficient d'une prestation de l'assurance-invalidité. 
Or, cela ne représente qu'environ un quart des personnes en situation de 
handicap en Suisse. De plus, sa thématique se limite presque exclusivement 
au logement. On ne peut donc pas parler d'une loi-cadre.


- Il doit garantir le droit subjectif au libre choix du type et du lieu de résidence 
pour les personnes en situation de handicap. Il doit donner aux cantons le 
mandat clair de garantir aux personnes en situation de handicap la même li-
berté de choix qu'à tous les citoyens et d'assurer les prestations de soutien 
nécessaires. Il faut des directives et des dispositions transitoires qui montrent 
à quoi doit ressembler une promotion conséquente du logement autonome. 
En outre, des dispositions sont nécessaires pour garantir le transfert néces-
saire des ressources des institutions vers les prestations de soutien ambula-
toires pour les personnes concernées. Tout cela n'est pas mis en œuvre dans 
le présent contre-projet. L'accent continue d'être mis sur le logement en insti-
tution. Or, les institutions ne sont pas un lieu où l'on encourage l'inclusion. La 
Confédération ne montre pas non plus l'exemple, que ce soit en incitant les 
cantons ou en développant ses propres prestations d'assistance et de soutien 
(voir ci-dessous sur la contribution d'assistance), mais se contente d'objectifs, 
de principes et de critères non contraignants. 


- La deuxième partie du contre-projet contient des propositions de mesures de 
l'assurance-invalidité. Pour une vie autodéterminée, un meilleur accès à la 
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contribution d'assistance ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et aux 
prestations de tiers (p. ex. l'interprétation en langue des signes) est décisif. Or, 
aujourd'hui, seules 5’000 personnes environ bénéficient de la contribution 
d'assistance, car sa conception actuelle exclut un très grand nombre de per-
sonnes en situation de handicap. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces 
prestations sont en grande partie absentes du contre-projet ou très timides. Le 
Conseil fédéral manque ainsi l'occasion de veiller à une plus grande inclusion 
dans les domaines du logement, du travail et de la participation sociale en 
lançant une offensive sur les prestations d'assistance de l'AI et en donnant un 
exemple positif aux cantons. Il faut toutefois saluer positivement le fait que le 
contre-projet permette des essais pilotes visant à renforcer la vie autonome. 


Au vu des préoccupations de l'initiative pour l’inclusion et de son utilité directe très 
limitée pour les personnes en situation de handicap concernées, l'avant-projet de 
contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en aucun cas une ré-
ponse adéquate à l'initiative pour l’inclusion.


1.1.Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion


En 2022, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées 
(ci-après Comité CDPH) a clairement critiqué la Suisse pour sa mise en œuvre insuf-
fisante de la CDPH . S'il est compréhensible que l'égalité de droit et de fait des per1 -
sonnes handicapées ne puisse pas être garantie par une seule loi pour tous les do-
maines de la vie, il n'en reste pas moins que la Suisse a besoin d'un cadre légal pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais une loi sur l'inclusion 
digne de ce nom doit au moins poser les jalons d'une politique d'inclusion plus pro-
gressiste pour les 10 à 20 prochaines années. Or, l'avant-projet n'y parvient pas.


- L'avant-projet de loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées ne 
concerne, avec une définition très étroite du handicap, que les personnes qui 
font appel à une prestation de l'assurance-invalidité. Cela représente environ 
450 000 personnes. Or, plus de 1,9 million de personnes vivent en Suisse 
avec un handicap au sens de la loi sur l'égalité des personnes handicapées 
(ci-après LHand).  Ainsi, la nouvelle loi sur l'inclusion ne couvre d'emblée 2

qu'environ un quart des personnes concernées par un handicap. Ne sont pas 
concernées les personnes qui, à l'âge de l'AVS, sont victimes d'une attaque 
cérébrale ou d'un accident et qui ont besoin de moyens auxiliaires. Les per-
sonnes atteintes de dyslexie ou de TDAH, qui n'ont été diagnostiquées qu'à 
l'âge adulte, ne sont pas non plus prises en compte, par exemple. C'est inac-
ceptable pour une loi qui devrait faire avancer la mise en œuvre de la CDPH. 
Il manque des droits subjectifs pour les personnes en situation de handicap 
ainsi que des engagements clairs de la part de la Confédération et des can-
tons pour prendre les mesures d'adaptation et de soutien nécessaires.


- Il manque l'engagement clair que la Confédération et les cantons doivent pré-
senter une stratégie commune et un plan d'action pour la mise en œuvre de la 
CDPH.


 Voir à ce sujet les observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1.1

 Voir les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. 2
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- L'avant-projet ne veille pas suffisamment à ce que les personnes en situation 
de handicap et leurs associations soient dûment impliquées.


- Il manque des dispositions pour garantir que les progrès de la Suisse dans la 
mise en œuvre de la CDPH soient constamment évalués (monitoring). 


- Les dispositions législatives proposées montrent qu'il n'existe pas de concept 
global. Elles ne sont pas assez précises et ne couvrent que le domaine du lo-
gement.


L'avant-projet de loi sur l'inclusion reste donc sans ambition et sans concept global. 
Les obligations de la Confédération et des cantons ainsi que les droits subjectifs des 
personnes en situation de handicap doivent être clarifiés et des dispositions organi-
sationnelles doivent être prises pour la mise en œuvre de l'égalité effective. La loi 
doit au moins couvrir en principe l'ensemble des 1,9 million de personnes vivant avec 
un handicap en Suisse. D'éventuelles restrictions peuvent être prises dans les dispo-
sitions relatives à certains domaines de la vie (p. ex. le logement). Tous ces points 
doivent être améliorés afin que la loi sur l'inclusion pose réellement les jalons de la 
politique d'inclusion et définisse un cadre contraignant.


1.2.Un changement de système manqué en matière de logement


La thématique du logement a été annoncée comme une priorité de la loi sur l'inclu-
sion. À juste titre, car l’autonomie dans le logement est un facteur décisif pour l'inclu-
sion et il y a un grand besoin d'agir. La loi sur l'inclusion doit remplacer la loi-cadre 
existante (loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des 
personnes invalides ; LIPPI) sur le logement en institution. Mais là encore, l'avant-
projet ne convainc pas. Il continue de mettre trop l'accent sur le logement en institu-
tion. Il manque une stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons pour la 
transition. L'avant-projet ne comporte pas non plus le mandat clair donné aux can-
tons de garantir le libre choix de la forme et du lieu de résidence. Les personnes en 
situation de handicap n'ont donc aucun droit subjectif au libre choix de la forme et du 
lieu de résidence. La Confédération ne montre pas non plus l'exemple, mais se 
contente de définir des objectifs, des principes et des critères. Les mesures contrai-
gnantes font défaut. Il n'y a pas non plus de dispositions transitoires ni de directives 
de la Confédération sur la manière de promouvoir davantage l'habitat autodéterminé 
et de réduire le nombre d'institutions. Il manque notamment des dispositions sur le 
transfert nécessaire des ressources des institutions vers les personnes concernées. 
C'est d'autant plus étonnant que le Parlement a récemment chargé le Conseil fédé-
ral, par le biais de la motion 24.3003 « Modernisation de la LIPPI », de garantir l'au-
todétermination en matière de logement. Le Contrôle fédéral des finances constate 
lui aussi que l'accès aux prestations n'est pas garanti pour tous les groupes cibles et 
que les conditions-cadres ne sont pas claires .
3

La nécessité d'agir est grande. Les formulations proposées dans la loi sur l'inclusion 
sont toutefois inefficaces. Une transition vers un habitat autodéterminé ne peut réus-
sir que si les moyens financiers sont transférés - des institutions vers le développe-
ment de prestations de soutien ambulatoires. En outre, il est nécessaire de dévelop-
per la contribution d'assistance de l'AI. Ces prestations doivent être mieux coordon-

 Voir le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le 3

logement pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), L'essentiel 
en bref. 
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nées et harmonisées entre elles. Une stratégie commune de la Confédération et des 
cantons doit être ancrée dans la loi sur l'inclusion. Pour que l'habitat autodéterminé 
puisse se concrétiser, il faut plus de clarté et d'engagement à tous les niveaux.


1.3.Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité


La deuxième partie du contre-projet ne propose que très peu de modifications dans 
le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). L'amélioration de l'accès à la contri-
bution d'assistance, aux moyens auxiliaires et aux services personnels, voire l'exten-
sion des prestations correspondantes dans les domaines du logement, du travail et 
de la participation sociale, restent en grande partie absentes.  Il s'agit pourtant d'une 4

condition préalable à une vie autodéterminée des personnes handicapées et d'une 
préoccupation centrale de l'initiative d'inclusion. Les modifications de la LAI ne 
contiennent que des mesures visant à influencer la fixation des prix des moyens 
auxiliaires, l'accès des personnes dont la capacité d'action est limitée à la contribu-
tion d'assistance ainsi que la possibilité de mener des essais pilotes en vue de sim-
plifier les prestations d'assistance de l'AI. En outre, certaines modifications d'ordon-
nances sont annoncées. Les modifications proposées ou envisagées de la LAI et du 
RAI ne font toutefois, pour la plupart, que mettre en œuvre des interventions parle-
mentaires déjà transmises au Conseil fédéral. Elles ne constituent pas une réponse 
à l'initiative pour l'inclusion. 


Dans le cadre de la législation sur l'AI, des améliorations significatives sont néces-
saires à différents niveaux. Il est essentiel d'améliorer l'accès des différents types de 
handicap à la contribution d'assistance, à l'allocation d’impotence et aux moyens 
auxiliaires. Cela vaut en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap psy-
chique, cognitif ou sensoriel. Et il faut un meilleur accès, en particulier pour les per-
sonnes en situation de handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires tels que des 
appareils auditifs ou des fauteuils roulants qu'à l'âge de l'AVS. En ce qui concerne 
les prestations de tiers, il faut en outre une extension à l'entretien de contacts so-
ciaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour l'exercice de la profession 
(surtout les prestations d'interprétation en langue des signes et en langue écrite). Ci-
après, l'évaluation des différentes prestations de la LAI :

Moyens auxiliaires

Nous saluons les modifications prévues à l'art. 21quater al. 2, à l'art. 21quinquies et à l'art. 
21sexies LAI ; elles ont en effet pour but d'influencer plus activement la fixation des prix 
des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas clair si les assurés auront ainsi effecti-
vement un meilleur accès à des moyens auxiliaires adaptés au progrès technique.


Nous sommes favorables à l'introduction, prévue dans le cadre de la prochaine révi-
sion du RAI, de comparaisons de prix avec l'étranger pour les moyens auxiliaires 
ainsi qu'à la possibilité pour les employeurs de déposer une demande de moyens 
auxiliaires sur le lieu de travail pour les assurés (en application de la motion Lohr : 
21.4089).


Mais ce qui manque totalement dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès aux appa-
reils auditifs et aux moyens auxiliaires en général pour les personnes en situation de 
handicap qui n'ont besoin de moyens auxiliaires qu'à l'âge de l'AVS. Il manque éga-
lement une extension des prestations de tiers (au lieu d'un moyen auxiliaire) à l'en-

 Voir également, au sujet de la contribution d'assistance, le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evalua4 -
tion des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, chap. 2.4, p. 29 s.
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tretien de contacts sociaux ainsi qu'une augmentation du montant maximal pour 
l'exercice de la profession. Pour répondre aux préoccupations de l'initiative d'inclu-
sion, il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine des moyens 
auxiliaires (y compris les prestations de tiers), qui peuvent être mises en œuvre à dif-
férents niveaux de réglementation. 

Contribution d'assistance et allocation pour impotent

Nous saluons la proposition d'abrogation de l'art. 42quater al. 2 LAI. Ainsi, les assurés 
dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont désormais en principe 
accès à la contribution d'assistance et ne doivent pas remplir des conditions supplé-
mentaires strictes. 


En revanche, ce qui fait totalement défaut dans l'avant-projet, c'est un meilleur accès 
à la contribution d'assistance pour les mineurs, pour les personnes souffrant de han-
dicaps sensoriels ou cognitifs (pour lesquelles l'instrument d'évaluation FAKT actuel-
lement applicable n'est pas adapté), pour les personnes en âge AVS ainsi que pour 
les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou 
militaire. Il manque également dans l'avant-projet une extension du cercle des per-
sonnes assistées, une augmentation de la contribution d'assistance et des montants 
maximaux ainsi qu'une extension des prestations de conseil. De même, il manque 
l'extension du droit à l'allocation d’impotence et donc l'accès à la contribution d'assis-
tance pour les adultes malentendants et sourds ainsi que pour les personnes souf-
frant d'un handicap psychique. Pour répondre aux demandes de l'initiative pour l’in-
clusion, il faut donc des améliorations supplémentaires dans le domaine de la contri-
bution d'assistance et de l'allocation d’impotence (en tant que condition de base du 
droit à une contribution d'assistance), qui peuvent également être mises en œuvre à 
différents niveaux de réglementation.

Essais pilotes selon l'art. 68quater LAI

Nous saluons la modification proposée de l'art. 68quater LAI et la possibilité d'effectuer 
des essais pilotes dans le but de mener une vie autodéterminée. La complexité du 
système en vigueur doit être réduite afin de promouvoir l’autonomie et l’autodétermi-
nation des assurés. 


2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la 
CDPH


Depuis la ratification de la CDPH par la Suisse en 2014, la Confédération et les can-
tons sont juridiquement tenus de la mettre en œuvre de manière globale. Cela com-
prend notamment la garantie de l'égalité de droit et de fait pour toutes les personnes 
handicapées  dans tous les domaines de la vie et de la matière .
5 6

Jusqu'à présent, il n'existe pas de stratégie de mise en œuvre progressive de la 
CDPH, ni de mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit et de 
planification . Par conséquent, les personnes en situation de handicap continuent 7

d'être confrontées à des restrictions profondes et étendues de leurs droits. 


C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap, leurs associa-
tions ainsi que d'autres organisations de la société civile ont déposé l'initiative pour 

 Art. 1, al. 2, CDPH et préambule, let. e.5

 Voir l'obligation correspondante à l'art. 4, al. 1, let. a et b de la CDPH.6

 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge7 -
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 24.
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l'inclusion en septembre 2024. Par cette initiative, nous demandons un renforcement 
des droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution fédérale, afin 
que les obligations découlant de la CDPH soient enfin mises en œuvre. Nous de-
mandons notamment le droit à une assistance personnelle et technique afin de ga-
rantir l'égalité de droit et de fait, ainsi que le droit de choisir librement son mode et 
son lieu de vie. 


Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la CDPH ne peut pas être garan-
tie uniquement par l'adoption d'une loi sur l'inclusion et une révision de la LAI. C'est 
pourquoi nous évaluons le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'aune de sa 
capacité à poser les jalons d'une mise en œuvre globale, même échelonnée, de la 
CDPH et à contribuer effectivement à la réalisation d'une vie autodéterminée pour les 
personnes handicapées dans des domaines de vie choisis. 


3. L'AP-LInc


3.1.Introduction


L'emballage est trompeur : l'avant-projet intitulé "loi fédérale sur l'inclusion des per-
sonnes handicapées" (en abrégé "loi-cadre sur l'inclusion" dans le rapport explicatif 
du Conseil fédéral) prétend être ce qu'il n'est pas. Une loi sur l'inclusion, se voulant 
être un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, doit être une loi qui pose les 
jalons, en termes de contenu et de conception, de la politique d'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap, et donc de la mise en œuvre de la CDPH dans les 
10 à 20 prochaines années. Une telle loi ne peut certes pas éliminer du jour au len-
demain toutes les inégalités dans la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap ; elle ne peut pas non plus garantir à elle seule l'inclusion, c'est-à-dire l'éga-
lité de droit et de fait des personnes en situation de handicap. Une loi appelée loi sur 
l'inclusion doit cependant impérativement établir un plan pour y parvenir progressi-
vement et contenir les obligations matérielles et les mesures organisationnelles né-
cessaires à cet effet.


L'avant-projet de loi, qualifié de loi-cadre sur l'inclusion, ne peut pas répondre 
à ses propres exigences. Il s'agit uniquement d'une loi sur le logement des per-
sonnes handicapées en institution, agrémentée de quelques dispositions inefficaces 
sur l'inclusion et la vie autonome. En conséquence, l'avant-projet se compose 
presque pour moitié des dispositions (légèrement remaniées) de la loi fédérale sur 
les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), 
qui a pour but de garantir aux « personnes invalides » l'accès à une institution. Nous 
expliquons ci-après plus en détail pourquoi l'avant-projet de loi sur l'inclusion est in-
acceptable sous cette forme. 


3.2.Champ d'application trop restreint


Le champ d'application d'une loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées 
doit être défini, tant du point de vue personnel que matériel, de manière à s'appliquer 
à toutes les personnes en situation de handicap et à fixer un cadre pour la garantie 
progressive de leur égalité de droit et de fait dans tous les domaines de la vie.


3.2.1	 Champ d'application matériel


D'un point de vue matériel, l'AP-LInc est tout à fait insuffisant : seules quelques dis-
positions de l'AP-LInc à tous les domaines matériels et à tous les domaines de la 
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vie.  Sinon, il se limite à une réglementation insuffisante du domaine du loge8 -
ment dans un corset constitutionnel inutilement étroit (art. 112b, al. 3 Cst. féd.) . Cela 9

méconnaît l'objectif de l'initiative pour l'inclusion et les compétences constitution-
nelles de la Confédération . Contrairement à son appellation, la loi sur l'inclusion ne 10

peut en aucun cas, ne serait-ce que pour cette raison, garantir le cadre exigé par 
l'initiative pour l'inclusion pour les bases et la mise en œuvre des droits des per-
sonnes handicapées au cours des deux prochaines décennies. Il convient également 
de rappeler ici que la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Offrir les mêmes possi-
bilités de choix et un soutien ambulatoire approprié aux personnes handicapées 
dans le domaine du logement » a été transmise au Conseil fédéral le 6 mars 2025. 
Ce dernier a ainsi été chargé de « créer, par le biais d'une révision de la loi fédérale 
sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIP-
PI) ainsi que des autres lois fédérales qui y sont liées, des bases juridiques mo-
dernes permettant aux personnes en situation de handicap de choisir librement et de 
manière autonome leur forme et leur lieu de résidence et de bénéficier du soutien 
nécessaire à cet effet ». Même sans l'initiative pour l’inclusion, le Conseil fédéral de-
vrait agir pour garantir le droit des personnes en situation de handicap à choisir li-
brement leur forme et leur lieu de résidence. 

Il semble certes politiquement réaliste et tout à fait judicieux, lors de la première 
adoption d'une loi sur l’inclusion, de choisir quelques domaines importants de la vie 
et de la matière dans lesquels l'égalité de droit et de fait des personnes en situation 
de handicap doit être garantie par des dispositions spécifiques. Mais une loi sur l'in-
clusion en tant que loi-cadre ne peut en aucun cas se limiter à une concrétisation des 
obligations de la CDPH uniquement pour des domaines choisis, et encore moins à 
une réglementation isolée dans le domaine du logement. 


La première édition d'une loi sur l’inclusion, dont il est question ici, doit être conçue 
de manière à ce que la loi puisse être complétée au fil du temps, notamment par 
d'autres domaines spécifiques de la matière et de la vie.  Elle doit en outre impéra11 -
tivement contenir des dispositions garantissant la mise en œuvre progressive 
de la CDPH. Pour ce faire, la loi doit prévoir une obligation générale pour la Confé-
dération et les cantons, dans le cadre de leurs compétences, de prendre d'office 
toutes les mesures d'adaptation et de soutien nécessaires pour éviter toute atteinte 
aux droits découlant de la CDPH, pour les protéger et pour les garantir. Il convient de 
préciser que les mesures d'adaptation et de soutien doivent être prises en particulier 
dans les formes de la législation, de l'application du droit et de la planification et 
qu'elles comprennent des mesures matérielles, techniques, personnelles, finan-
cières, organisationnelles et procédurales. Afin de garantir la mise en œuvre conti-
nue de la CDPH, des mesures organisationnelles - telles que des stratégies contrai-
gnantes, des plans d'action et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la CDPH 
- doivent également être inscrites dans la loi sur l’inclusion. Ces mesures doivent 
s'appliquer à la Confédération et aux cantons ainsi qu'à tous les domaines de 

 Art. 1-3 et art. 11 [sauf al. 2]) AP-LInc. Voir la critique de ces dispositions générales ci-dessous aux ch. 3.3, 3.5 et 3.6.8

 A ce sujet, voir ci-dessous ch.3.79

 La Confédération dispose de compétences explicites dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple : 10

art. 65 (statistique), art. 61a (espace suisse de formation), art. 63 (formation professionnelle), art. 63a (hautes écoles), 
art. 64a (formation continue), art. 66 (aides à la formation), art. 68 (sport), art. 69 al. 2 (culture), art. 70 (langues), art. 
75 (aménagement du territoire), art. 87 (transports publics), art. 92 (poste et télécommunications), art. 93 (radio et 
télévision), art. 108 (construction de logements et encouragement à la propriété du logement), art. 110, al. 1, let. a 
(protection des travailleurs), art. 112a-c, art. 117b (soins), art. 122 (droit civil) et art. 124 Cst. féd. (aide aux victimes).

 C'est ce que suggère avec retenue le Conseil fédéral dans ses explications, ch. 6.1.2.11
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la CDPH . Enfin, dans le cadre de ses compétences en matière de surveillance, la 12

Confédération est également tenue de garantir la mise en œuvre de la CDPH par les 
cantons et de les soutenir dans leurs mesures correspondantes.


3.2.2	 Champ d'application personnel


La notion de handicap ou de personne handicapée n'a pas attendu la ratification de 
la CDPH  pour faire partie intégrante du droit suisse. Dans le contexte de l'art. 8 al. 13

2 Cst., le Tribunal fédéral a depuis longtemps et de manière constante établi qu'il y a 
handicap lorsque la personne concernée est durablement atteinte dans ses capaci-
tés physiques, mentales ou psychiques et que cette atteinte a des conséquences 
graves sur des aspects élémentaires de son mode de vie . L'art. 2 al. 1 LHand défi14 -
nit la personne handicapée comme une personne dont la déficience physique, men-
tale ou psychique présumée durable rend difficile ou impossible l'accomplissement 
des actes ordinaires de la vie, les contacts sociaux, les déplacements, la formation et 
le perfectionnement professionnels ou l'exercice d'une activité professionnelle. Dans 
la révision partielle de la LHand en cours, il est prévu de formuler l'art. 2 al. 1 de ma-
nière encore plus proche du texte de la CDPH . Trois cantons, Bâle-Ville, Bâle-15

Campagne et le Valais, ont intégré des définitions correspondantes dans leurs lois, 
qui doivent garantir la mise en œuvre de la CDPH dans le domaine des compé-
tences cantonales .
16

À l’aune du droit international, constitutionnel et fédéral, il est incompréhensible que 
le champ d'application personnel de l'AP-LInc ait été défini de manière aussi étroite. 
Celui-ci se limite uniquement aux personnes en situation de handicap au sens de 
l'art. 112b Cst. féd. (art. 1 al. 1 AP-LInc). Selon le message du Conseil fédéral, le 
terme d'invalide de l'art. 112b Cst. féd. désigne les personnes incapables d'exercer 
une activité lucrative au sens de l'assurance-invalidité . Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, on 17

entend par « invalidité » l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée 
permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut être la 
conséquence d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.


La définition du message est certes critiquée par la doctrine actuelle comme étant 
trop étroite. Toutefois, l'étendue de cette notion selon cette critique n'est pas claire. 
Selon Giovanni BIAGGINI, il ne s'agit pas de toutes les personnes en situation de 
handicap, mais « probablement aussi » d'autres personnes concernées par la légis-
lation sur l'AI, en plus des personnes durablement incapables de travailler . THOMAS 18

GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO relèvent que le champ d'application de la disposition 
constitutionnelle ne se limite pas à l'invalidité donnant droit à une rente. Il doit au 

 Les art. 11 et 12 AP-LInc sont insuffisants à cet égard, voir à ce sujet les ch. 3.5 et 3.6.12

 Art. 1, al. 2, en relation avec le préambule, let. e de la CDPH.13

 Voir par exemple ATF 135 I 49 consid. 6.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.4.14

 Selon l'art. 2, al. 1, P-LHand, est considérée comme une personne handicapée toute personne une incapacité phy15 -
sique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obstacle à sa 
pleine et effective participation à la société.

 Art. 3 al. 1 BRG BS (RS/BS 140.500) ; art. 3 al. 1 BRG BL (RS/BS 109) ; art. 2 al. 1 LDIPH VS (RS/VS 850.6). L'art. 16

4 let. a de l'avant-projet de loi sur l'égalité des personnes handicapées dans le canton de Genève contient également 
une définition correspondante.

 Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et 17

les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2001 2229, 2439 ; message concernant la législation d'exécution de la 
réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 7 
septembre 2005 (FF 2005 6029, 6205).

 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zurich 2017, N 3 ad art. 112b.18
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contraire englober « un cercle plus large de personnes atteintes dans leur santé, 
dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des tâches non professionnelles 
est réduite ou menacée » . ANNE-SYLVIE DUPONT concrétise sa compréhension large 19

de l'invalidité comme "tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations 
de l'AI, conformément à l'art. 4 al. 2 LAI (...) sans égard à la perte de gain". Selon 
elle, les personnes menacées d'invalidité devraient également être prises en 
compte.  HARDY LANDOLT, quant à lui, constate que le message « propose une 20

compréhension large de la notion », qui n'est en tout cas pas spécifique aux presta-
tions.  Il ne semble pas remettre en question le rattachement à l'incapacité de gain.
21

Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consul-
tation du 25 juin 2025 n'apporte pas de clarification ni de correction au texte de loi 
prévu lorsque, à la lumière de la doctrine mentionnée, il précise au ch. 7.1 : "C'est 
pourquoi le présent avant-projet vise l'inclusion des personnes handicapées au sens 
large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d'accom-
pagnement au sens de l'art. 112b Cst. ».


La formulation de l'art. 1, al. 1, AP-LInc ne vise expressément pas toutes les 
personnes handicapées au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, 
mais uniquement les « invalides » au sens de l'art. 112b Cst. La formulation du 
Conseil fédéral rend même impossible une interprétation de l' « invalidité » au sens 
de l'art. 112b Cst. féd. à la lumière de la CDPH : s'il s'agit de personnes handicapées 
au sens de la CDPH, de la Cst. féd. et de la LHand, il est inutile de faire référence à 
l'art. 112b Cst. féd.


Il faut partir du principe que sur les plus de 1,9 million de personnes en situa-
tion de handicap selon l'Office fédéral de la statistique  , deux bons tiers ne 22

sont probablement pas recensés  , parmi lesquels on trouve par exemple : 
23

- les personnes qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'une sclérose en 
plaques ou d'un accident à l'âge de l'AVS et qui ont ensuite besoin de moyens 
auxiliaires de l'AVS (p. ex. fauteuil roulant) ou les personnes qui deviennent 
aveugles à l'âge de l'AVS.


- Personnes souffrant de dyslexie


- De nombreuses personnes atteintes de TDAH 


- Les personnes souffrant d'un handicap psychique qui sont pleinement ca-
pables de travailler grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeu-
tique.


Nous demandons donc : 


 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in : BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommen19 -
tar Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b.

 ANNE- SYLVIE DUPONT, in : VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 20

2021, N 11 ad art. 112b.

 HARDY LANDOLT, in : BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 21

Zurich/St. Gallen 2023, N 10 ad art. 112b. 

 Voir ci-dessus note de bas de page .222

 Voir à ce sujet les statistiques de l'AI. Selon celles-ci, en décembre 2024, 254'236 personnes recevaient une rente 23

d'invalidité de l'AI, 215'785 bénéficiaient de mesures de réadaptation et 39'052 d'une allocation pour impotent. 
Concernant la différence entre les personnes handicapées et les personnes "invalides", voir également le rapport du 
Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les per-
sonnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 16.
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• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement contenir les disposi-
tions transversales de contenu et d'organisation nécessaires à la mise 
en œuvre continue de la CDPH. Outre le domaine du logement, elle doit 
également contenir des dispositions qui posent les jalons de l'accès des 
personnes en situation de handicap à l'assistance et de leur inclusion 
dans les domaines de la formation et du travail. 


• Une loi fédérale sur l'inclusion doit impérativement s'appliquer à toutes 
les personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Cst. et 
de la LHand, et pas seulement aux « invalides » selon l'art. 112b Cst. féd. 
Cela vaut en particulier pour ses dispositions transversales en matière 
de contenu et d'organisation. En revanche, une limitation du champ 
d'application personnel pourrait, si nécessaire et compte tenu des obli-
gations de la CDPH, être effectuée de manière spécifique à chaque do-
maine .
24

3.3.Trop peu d'obligations et de précision


Dans son communiqué de presse du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a déclaré qu'il 
soutenait les principales revendications de l'initiative pour l'inclusion. Mais comme les 
modifications constitutionnelles proposées n'entraîneraient pas "d'améliorer directe-
ment le quotidien des personnes concernées", il propose des mesures au niveau de 
la loi qui permettraient de "mettre en œuvre les objectifs de l'initiative de manière 
plus ciblée et plus rapide".


Il est difficile de savoir quelles dispositions légales de l'AP-LInc sont censées 
apporter des améliorations directes dans le quotidien des personnes concer-
nées, que l'initiative pour l'inclusion n'entraînerait soi-disant pas. Au contraire, 
l'avant-projet se distingue tant par son manque d'engagement que par le manque 
de précision de ses dispositions exclusivement programmatiques  . En fin de 25

compte, l'AP-LInc répète de manière très ponctuelle des mandats législatifs qui ont 
déjà été confiés à la Confédération et aux cantons il y a 25 ans (art. 8 al. 4 Cst. féd.) 
ou 11 ans (CDPH). Elle reste tellement abstraite que le Conseil fédéral ne pourrait 
pas édicter d'ordonnance sur cette base. Dans un premier temps, il faudrait créer 
d'autres bases légales. Cela soulève la question : pourquoi ne pas ancrer mainte-
nant, directement dans l'AP-LInc, des dispositions efficaces ? C'est précisément 
parce que les mandats législatifs mentionnés dans la Cst. féd. et la CDPH n'ont pas 
été suffisamment mis en œuvre jusqu'à présent que les personnes en situation de 
handicap et leurs organisations ont déposé l'initiative pour l'inclusion. Une loi qui se 
limite en grande partie à répéter les mandats à un niveau trop abstrait ne peut pas 
être une réponse. 


A cela s'ajoutent des problèmes de systématique législative : dans la structure même 
des deux premiers chapitres et les notions choisies, l'avant-projet crée plus de 
confusion qu'il n'apporte de clarté. Cela commence par le fait que les réglementa-
tions relatives au but (art. 1 AP-LInc), à l'objet (art. 2 AP-LInc) et aux objectifs de l'in-
clusion (art. 3 AP-LInc) contiennent des déclarations qui se recoupent sur le plan du 
contenu. Ainsi, l'art. 1 al. 2 AP-LInc ne fait que répéter l'al. 1 de ce dernier, sans rien 
régler ni concrétiser de nouveau, avec pour résultat l'affirmation suivante : dans le 
but de promouvoir l'autonomie de vie, la loi "prévoit" que les personnes concernées 

 C'est le cas des dispositions spécifiques à certains domaines de la loi qui visent à apporter des solutions à des si24 -
tuations de vie qui ne sont pas partagées par toutes les personnes handicapées.

 Voir à ce sujet le ch. 3.4.25
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puissent choisir et déterminer elles-mêmes leur mode de vie. Le fait que l'art. 2 AP-
LInc contienne des déclarations d'objectifs et que l'art. 3 AP-LInc contienne finale-
ment une propre énumération d'objectifs d'inclusion (supplémentaires) n'aide pas 
non plus. Derrière la formulation "prévoit la loi" de l'art. 1, al. 2, AP-LInc, il y a en réa-
lité peu de choses. L'art. 4 AP-LInc  , intitulé "Principes généraux", ne s'étend pas, 26

en tant que partie de la section 3 relative au logement, à l'objectif d'autonomie de vie 
dans son ensemble, mais se limite à obliger la Confédération et les cantons à mettre 
en œuvre l'art. 19 CDPH en ce qui concerne le logement. La construction globale, 
inhabituelle et confuse du point de vue de la technique législative, sape en outre la 
portée normative des différentes dispositions (p. ex. de l'art. 11, al. 1, AP-LInc ).
27

Nous demandons donc 

• L'AP-LInc doit être fondamentalement remanié en ce qui concerne la 

systématique et les notions. 

• Les mesures que la Confédération et les cantons sont tenus de mettre 

en œuvre doivent être formulées de manière suffisamment précise pour 
que le Conseil fédéral puisse édicter les ordonnances nécessaires sur 
cette base et que les cantons disposent de la clarté nécessaire pour agir 
de leur côté.


3.4.Absence de droits subjectifs


Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 4 Cst. féd. il y a un quart de siècle et de la 
LHand quelques années plus tard, il s'est avéré que la mise en œuvre des droits des 
personnes en situation de handicap ne va pas de soi. Et ce, même lorsque, comme 
dans le domaine des transports publics, des délais de mise en œuvre certes longs 
mais contraignants sont prévus. Les droits subjectifs des personnes en situation de 
handicap dans certains domaines de la LHand (art. 7 et 8 LHand)  et les droits de 28

recours de leurs organisations (art. 9 LHand) se sont donc révélés être des instru-
ments indispensables pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre de la loi . En 29

conséquence, le comité de la CDPH a encouragé la Suisse à renforcer la protection 
juridique contre la discrimination.  Plusieurs cantons ont déjà intégré de telles dis30 -
positions dans leur législation de mise en œuvre de la Convention .
31

Dans le contexte de la mise en œuvre très hésitante, au mieux ponctuelle et non co-
ordonnée, des obligations légales en matière d'égalité des personnes en situation de 
handicap jusqu'à aujourd'hui, la garantie des droits juridiques constitue un conte-

 Pour en savoir plus sur cette disposition, voir ch. 3.7.26

 Voir à ce sujet le ch. 3.5.27

 La révision partielle de la LHand actuellement en cours vise en outre à ancrer des droits juridiques dans le domaine 28

du travail (cf. art. 8a P-LHand) et à étendre les droits relatifs aux prestations de particuliers (cf. art. 8 al. 3 et 4 P-
LHand). 

 Voir également le message relatif à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet 29

de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 11 décembre 2000, selon lequel 
le droit de recours des organisations de personnes handicapées permet de concentrer les procédures sur les ques-
tions centrales (FF 2000, 1808 s.).

 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, ch. 11 s.30

 § 8 ss. BRG BS (RS/BS 140.500) ; § 8 ss. BRG BL (RS/BL 109) ; art. 35a ss. LDIPH VS (RS/VS 850.6). Les art. 21 31

ss de l'avant-projet de loi sur l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap dans le canton de Genève 
prévoient également de tels droits.
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nu clé de l'initiative d'inclusion : l'art. 8a al. 1 de l'initiative pour l'inclusion donne 
aux personnes handicapées, dans le cadre de la proportionnalité, le droit de bénéfi-
cier des mesures de soutien et d'adaptation nécessaires à leur égalité de droit et de 
fait, notamment d'une assistance personnelle et technique. Selon l'al. 2, les per-
sonnes handicapées ont en outre le droit de choisir librement leur lieu et leur mode 
de résidence et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de sou-
tien et d'adaptation nécessaires à cet effet. 


Dans ses explications, ch. 6.1.2, le Conseil fédéral précise expressément que l'AP-
LInc constitue un cadre programmatique pour la promotion de l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. "Le cadre proposé doit aider la Confédération et les 
cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et 
les prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse 
en matière de droit international". Il en résulte sans ambiguïté que les personnes en 
situation de handicap qui, malgré ce cadre, continuent à être confrontées à des re-
strictions de leurs droits, ne peuvent faire valoir aucun droit juridique sur la base de 
l'AP-LInc. 


Nous demandons donc : 

• Il convient d'ancrer dans la LInc - en complément de la LHand - les droits 

juridiques des personnes en situation de handicap, sur la base desquels 
il sera possible d'exiger l'application des droits dans les cas individuels.


• Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l'allègement 
du fardeau de la preuve, au droit d'action et de recours des associations 
ainsi qu'à la gratuité de la procédure.


3.5.Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la 
CDPH


Dans ses observations finales sur l'examen initial de la Suisse, le Comité de la 
CDPH a constaté de nombreuses violations de la Convention dans tous les do-
maines de la vie . Il s'avère que la mise en œuvre de la CDPH nécessite une pro32 -
cédure structurée. Jusqu'à présent, il manque toutefois une stratégie de mise en 
œuvre progressive de la Convention dans tous les domaines de la vie et de la ma-
tière, ainsi que les mesures nécessaires de nature législative, d'application du droit 
et de planification.


Pour une mise en œuvre progressive et effective de la CDPH, les dispositions orga-
nisationnelles suivantes devraient être inscrites dans la LInc :


- En vue de la réalisation des obligations de la CDPH qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre immédiatement de manière globale,  , une obligation de 33

planification devrait être introduite pour la Confédération et les cantons. La 
planification comprend l'adoption régulière de stratégies et des plans d'action 
nécessaires à leur mise en œuvre, qui prévoient des mesures et des instru-
ments concrets. Un aspect essentiel de la planification implique la coordina-
tion entre la Confédération et les cantons.


- La Confédération devrait procéder à un examen complet de sa législation afin 
de déterminer si le droit fédéral en vigueur et sa mise en œuvre sont 
conformes aux obligations découlant de la CDPH (examen initial de la légis-

 Observations finales du Comité CDPH du 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1.32

 Il s'agit notamment des droits économiques, sociaux et culturels au sens de l'art. 4, al. 2, CDPH.33
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lation). La LInc doit prévoir une obligation d'examen correspondante avec un 
délai de cinq ans. Sur la base de cet examen, les actes législatifs existants 
doivent être adaptés au sens de la CDPH. De même, il est nécessaire de pré-
voir un mécanisme de vérification de la conformité des nouveaux actes légis-
latifs avec la CDPH.


- La mise en œuvre de la CDPH nécessite un élargissement des compé-
tences du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées 
gen (BFEH). Outre les compétences ancrées jusqu'à présent dans l'art. 19 
LHand, les compétences du BFEH devraient notamment comprendre la res-
ponsabilité de la mise en œuvre de l'obligation de planification de la Confédé-
ration (élaboration régulière d'une stratégie et de plans d'action), la coordina-
tion entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la CDPH, 
l'examen initial de la législation ainsi que l'examen des nouveaux projets légis-
latifs d'autres unités de l'administration fédérale sous l'angle de leur conformi-
té à la CDPH. Pour mener à bien ces tâches, il s'impose de transformer le 
BFEH en un office fédéral et de le doter des ressources nécessaires. Dans 
ce contexte, il convient de rappeler que le Bureau fédéral de l'égalité entre 
femmes et hommes, qui assume des tâches analogues dans le domaine de 
l'égalité des sexes, est organisé en tant qu'office fédéral. Il n'y a pas de raison 
objective à cette distinction dans la hiérarchie institutionnelle.


- Il est nécessaire d'institutionnaliser l'implication des personnes handica-
pées et de leurs organisations dans la mise en œuvre de la CDPH. L'avant-
projet le reconnaît également dans son principe, mais les dispositions corres-
pondantes de l'art. 11, al. 3, et de l'art. 12, al. 3, AP-LInc restent trop vagues.  34

Pour une implication efficace, il faudrait par exemple créer un conseil d'inclu-
sion qui pourrait notamment se prononcer sur les stratégies de mise en œuvre 
et les plans d'action et émettre des recommandations. L'organisation et les 
tâches de ce conseil d'inclusion devraient être décrites de manière précise 
dans la LIn.


Dans ce contexte, les mesures de mise en œuvre prévues aux art. 11 et 12 AP-
LInc s'avèrent insuffisantes à plusieurs égards : tout d'abord, elles sont limitées en 
raison du champ d'application matériel et personnel trop restreint de l'avant-projet  . 35

Ensuite, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la loi. Ce n'est que dans 
cette optique que l'on peut expliquer pourquoi l'art. 11 al. 1 et 2, et l'art. 12 AP-LInc 
n'engagent que les cantons et non la Confédération et pourquoi l'art. 12 AP-LInc 
se limite explicitement aux domaines du logement et du travail.  Le Conseil fé36 -
déral s'appuie ici à nouveau exclusivement sur l'art. 112b Cst. au lieu de procéder 
selon une approche globale. L'obligation d'établir des plans d'action devrait s'adres-
ser à la Confédération et aux cantons et concerner tous les droits de la CDPH, c'est-
à-dire tous les domaines de la vie. La coordination entre la Confédération et les can-
tons, élémentaire pour la mise en œuvre de la CDPH, est certes évoquée à l'art. 11 
al. 4 AP-LInc, mais elle nécessiterait également une institutionnalisation de la colla-
boration avec des directives en matière d'organisation et de contenu ; et non pas de 
simples rencontres d'échange non contraignantes. Il faut saluer le fait que l'art. 11, al. 

 On ne comprend pas non plus pourquoi l'art. 12, al. 3, AP-LInc, contrairement à l'art. 11, al. 3, AP-LInc, ne prévoit 34

que l'implication des organisations de personnes en situation de handicap et non l'implication directe des personnes 
en situation handicap.

 Ci-dessus, ch. 3.2.35

 De même, le renvoi de l'art. 11, al. 1, AP-LInc aux "objectifs de la présente loi" ne mène nulle part en raison des 36

dispositions vagues et imprécises de l'avant-projet en matière d'objectifs (cf. supra ch. 3.3).
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2, AP-LInc aborde la problématique du changement de domicile (intercantonal) en 
tant qu'élément nécessaire de la coordination entre les cantons. Toutefois, cette dis-
position contient à nouveau un degré d'obligation trop bas ("veillent à la mise en 
œuvre de mesures" ; "facilitent" ; au lieu de "veillent à ce que toutes les personnes 
handicapées puissent changer librement de lieu de résidence à l'intérieur et à l'exté-
rieur du territoire cantonal", par exemple).


Nous demandons donc : 

• Il convient d'élaborer une section contenant des dispositions organisa-

tionnelles et des instruments d'action qui garantissent le cadre de la po-
litique d'inclusion ainsi que son développement au cours des 20 pro-
chaines années.


• Cette section comprend notamment une obligation de planification pour 
la Confédération et les cantons, l'obligation d'un examen initial de la lé-
gislation, la transformation du BFEH en un office fédéral doté de compé-
tences élargies ainsi que l'institutionnalisation de la participation des 
personnes handicapées.


3.6.Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH


L'article 33 alinéa 2 de la CDPH oblige la Suisse à mettre en place un organe de sui-
vi indépendant pour vérifier la mise en œuvre de la convention. Jusqu'à présent, la 
Suisse ne s'est pas acquittée de cette obligation. L'introduction de la LInc devrait être 
l'occasion de mettre enfin en place ce mécanisme de contrôle central pour la mise 
en œuvre de la CDPH. L'organe de monitoring existant en Allemagne pourrait servir 
de modèle. Celle-ci est organisée en tant que département de l'Institut allemand des 
droits de l'homme (institution nationale des droits de l'homme) et accompagne aussi 
bien l'État fédéral que les Länder.


La nouvelle loi sur l'inclusion doit également définir le fonctionnement et les tâches 
de l'organisme de suivi indépendant. Ces dernières comprennent entre autres : Le 
suivi et la documentation de la Convention par les autorités et les particuliers en 
Suisse ; les recommandations aux autorités et aux particuliers pour améliorer la pro-
tection des droits des personnes en situation de handicap ; les prises de position sur 
les mesures prises par la Confédération et les cantons.


Nous demandons donc : 


Il convient d'introduire une base légale pour un organe de monitoring indépen-
dant chargé de vérifier la mise en œuvre de la CDPH (art. 33 al. 2 CDPH).


3.7.En particulier concernant le logement


3.7.1	 Introduction


Le libre choix du lieu et du type de logement est d'une importance capitale pour 
une vie autodéterminée. Aujourd'hui, cette liberté n'existe pas pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un soutien. C'est pourquoi elle 
constitue une revendication centrale de l'initiative d'inclusion. Dans ce contexte, 
il est fondamentalement juste et important que des dispositions visant à garantir le 
libre choix du lieu et du type de logement pour les personnes en situation de handi-
cap soient intégrées dès le départ dans la LIPH, et non pas seulement dans le cadre 
d'un développement ultérieur de la loi.
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Une évaluation des prestations fédérales dans le domaine de l'habitat autodéterminé 
pour les personnes en situation de handicap, publiée le 30 juin 2025 par le Contrôle 
fédéral des finances  , met en lumière les problèmes suivants et en souligne l'ur37 -
gence : 


• Il n'existe ni stratégie nationale coordonnée, ni plan d'action pour la promotion 
de l'habitat autodéterminé 
38

• La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est 
pas claire 
39

• L'accès aux prestations et les conditions-cadres sont complexes, confuses et 
peu claires 
40

• La complexité et les obstacles importants à l'accès à la contribution d'assis-
tance entraînent des inégalités de traitement 
41

C'est au plus tard avec cette évaluation que l'on se rend compte de l'ampleur et de la 
gravité des problèmes du système dans le domaine du logement et de leur localisa-
tion exacte. Dans son rapport, daté du 27 mars 2025, le CDF constate que l'orienta-
tion proposée par le Conseil fédéral en décembre 2024 (loi sur l'inclusion et révision 
partielle de l'AI) serait conforme à ses propres conclusions . En p. 14 s. du rapport 42

du CDF sont reproduites les prises de position du DFI, de l'OFAS et du BFEH, qui 
présentent le contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion comme une réponse 
aux problèmes identifiés. 


L'AP-LInc - élaboré à partir de décembre 2024 - a donc été rédigé en connaissance 
des conclusions de l'évaluation du CDF. Notre appréciation des dispositions corres-
pondantes est donc d'autant plus critique. Nous partons du principe que les dis-
positions vagues et redondantes ne résoudront aucun des problèmes men-
tionnés par le CDF, et encore moins ne changeront le quotidien des personnes 
en situation de handicap. Il manque notamment des dispositions qui tiennent 
compte des interfaces entre les différents systèmes de prestations de la Confédéra-
tion  et des cantons et qui assurent leur connectivité. L'AP-LInc ne pose pas non 43

plus de jalons pour l'uniformisation des instruments d'évaluation des besoins 
et la suppression des obstacles administratifs auxquels sont confrontées les per-
sonnes handicapées .
44

 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 37

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, disponible sur https://www.efk.admin.ch/prufung/mass-
nahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025) .

 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 38

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 20 et suivantes. 

 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 39

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.2, p. 25 ss. 

 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 40

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, chap. 2.1, p. 23 ss.

 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 41

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 4, 23 s. et 29 ss.

 Rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement 42

pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 6.

 Prestations selon la LAI, entre autres la contribution d'assistance et les prestations selon l'art. 74 ainsi que l'alloca43 -
tion d’impotence.

 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge44 -
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. et 36.
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Outre une section 3 presque cosmétique sur les "Principes pour la promotion de 
l'habitat autodéterminé", la section 4 "Reconnaissance des institutions " reprend la 
LIPPI actuellement en vigueur sans modifications fondamentales.  Le système 45

actuel, dont les bases juridiques reposent sur l'habitat en institution, est ainsi 
cimenté. La formulation "institutions destinées à promouvoir l'inclusion des per-
sonnes concernées" à l'art. 6 al. 1 n'y change rien. Au contraire, elle est diamétra-
lement opposée à la CDPH. Le passage d'un système de logement en institution 
(section 4) à un système conforme à la CDPH, qui permet de vivre de manière auto-
nome en partant des besoins liés au handicap, n'est nullement démontré. Les sec-
tions 3 et 4 de l'AP-LInc sont juxtaposées sans concept.


Enfin, le risque d'inefficacité des dispositions proposées en matière de logement 
est encore renforcé par le fait que l'AP-LInc ne donne pas aux personnes handica-
pées un droit subjectif au libre choix de la forme et du lieu de résidence  et qu'au46 -
cun mécanisme efficace de mise en œuvre et de contrôle n'est prévu.  Suite aux 47

expériences faites dans le cadre de la mise en œuvre de la LHand, le Conseil fédéral 
doit savoir que la formulation d'objectifs et de principes ne changera rien dans le 
domaine des droits des personnes handicapées si elle n'est pas accompagnée d'ins-
truments de pression et de contrôle.


3.7.2	 Concernant la section 3

− Selon l'art. 4 al. 1 et 2 AP-LInc, la Confédération et les cantons garantissent 

aux personnes concernées le droit de choisir librement leur forme de loge-
ment. Le passage d'une forme d'habitat à l'autre doit être encouragé. Les 
prestations nécessaires doivent être mises à disposition. La disposition répète 
l'obligation de la Confédération et des cantons selon l'art. 19 de la CDPH. Elle 
reste tellement vague que : 


▪ au niveau fédéral, le Conseil fédéral ne peut pas édicter d'ordonnance 
sur cette base, mais doit d'abord veiller à la concrétisation légale. On 
peut donc se demander pourquoi la concrétisation nécessaire n'a pas 
lieu ici, dans le cadre de l'élaboration de la LInc (éventuellement avec 
des adaptations dans la législation spéciale de la Confédération). Avec 
cette proposition, le Conseil fédéral donne l'impression de faire quelque 
chose sans le faire réellement.


▪ au niveau cantonal, il reste mystérieux dans quelle mesure la répétition 
des obligations selon l'art. 19 CDPH, qui n'est pas précisée, devrait 
conduire les cantons à procéder soudainement aux adaptations législa-
tives nécessaires, ce que la plupart des cantons n'ont pas fait au cours 
des onze années qui ont suivi la ratification de la CDPH. Quoi qu'il en 
soit, l'art. 4 AP-LInc ne remédiera en aucun cas à la surcharge actuelle 
des unités administratives face à un système beaucoup trop complexe 
et peu clair, même pour elles.


− En ce qui concerne l'art. 4, al. 3, let. a et b, AP-LInc, il faut saluer le fait 
que la disponibilité de logements sans obstacles (let. a) ainsi que le 
conseil et l'accompagnement des personnes concernées (let. b) aient été 

 Voir à ce sujet le ch. 3.7.2 ci-dessous.45

 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.4.46

 A ce sujet, voir ci-dessus ch. 3.5 et 3.6. Voir également le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évalua47 -
tion des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap du 
27.03.2025, p. 20 s. et 26.
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reconnus comme des conditions indispensables pour garantir le droit des 
personnes en situation de handicap au libre choix de leur forme et de leur lieu 
de résidence. Dans ce domaine, la loi ne doit toutefois pas se limiter à une 
obligation d'encouragement. Au contraire, la Confédération et les cantons 
doivent être tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir un loge-
ment et des conseils. 


− Ce que l'art. 4 al. 4 AP-LInc doit apporter n'est pas clair. L'obligation des can-
tons mentionnée découle déjà des art. 112b et 112c Cst. féd. et n'est pas plus 
contraignante. Le fait de lier directement les institutions aux prestations ambu-
latoires ne la rend pas plus claire. En revanche, l'art. 4 al. 4 AP-LInc ne ré-
pond pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage 
des prestations stationnaires aux prestations ambulatoires.


− Le sens de l'art. 4 al. 5 AP-LInc reste également mystérieux. Selon l'art. 112c, 
al. 1 Cst. féd., les cantons veillent à l'aide et aux soins à domicile des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées. Dans la LInc, cette obligation 
se transforme en une "liberté" des cantons de pourvoir à cette aide et à ces 
soins.


L'art. 5 de l'AP-LInc propose des "principes applicables aux mesures desti-
nées à favoriser l'autonomie en matière de logement". Il est positif et d'une 
importance capitale que les let. b et c stipulent toutes deux qu'il faut partir 
des "besoins de la personne concernée" (let. b) ou des "besoins liés au 
handicap". Cela doit impérativement être le point de départ pour l'octroi de 
prestations visant à garantir le droit au libre choix de la forme et du lieu de ré-
sidence . Outre les lacunes fondamentales de la section 4, qui limitent de 48

toute façon fortement la portée normative et l'efficacité potentielle de l'art. 5 
AP-LInc, on peut se demander, d'un point de vue de systématique législative, 
pourquoi le critère du besoin lié au handicap, central pour la mise en place de 
prestations visant à permettre aux personnes de mener une vie autonome, 
n'est repris qu'à l'art. 5 AP-LInc. L'art. 3, al. 2, AP-LInc, en relation avec les 
objectifs de l'inclusion en général, mentionne à nouveau les "besoins indivi-
duels de la personne concernée, notamment les besoins spécifiques au sexe 
et à l'âge". Ce que l'on entend par là, en général et par rapport à l'art. 5, al. b 
et c, AP-LInc, n'est pas clair.


 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge48 -
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40.
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3.7.2	 Concernant la section 4


La section 4 de l'AP-LInc reprend les dispositions de la LIPPI actuellement en vi-
gueur, avec quelques adaptations superficielles. Il est particulièrement choquant 
que les institutions dans lesquelles certaines personnes doivent aujourd'hui vivre, 
faute d'alternatives, d'information et de soutien dans le système existant, soient re-
baptisées à l'art. 6 al. 1 AP-LInc, institutions « destinées à promouvoir l'inclusion 
des personnes concernées ». A première vue, les dispositions relatives au travail 
semblent encore plus centrées sur les institutions qu'elles ne l'étaient déjà dans la 
LIPPI. On cherche en vain des dispositions qui favoriseraient la perméabilité entre 
les prestations ambulatoires et stationnaires.


En soi et en raison de l'absence de dispositions qui fixeraient le passage des presta-
tions stationnaires aux prestations ambulatoires dans le domaine du logement, la 
section 4 de l'AP-LInc doit donc être repensée et remaniée en profondeur. 

Nous demandons donc : 


• Les dispositions de l'AP-LInc relatives au logement doivent être fonda-
mentalement révisées.


• Dans la LInc, il faut poser les jalons nécessaires à la clarification des in-
terfaces entre les différentes prestations de la Confédération et des can-
tons, à l'uniformisation des instruments de relevé et à la suppression 
des obstacles administratifs à l'accès aux prestations de la Confédéra-
tion et des cantons.


• La transition entre la vie en institution (section 4) et la vie autonome 
(section 3) doit être définie de manière claire et contraignante dans la 
LInc. Il convient en particulier d'introduire une obligation de planifier le 
passage d'un financement orienté sur l'objet à un financement orienté 
sur les besoins.


4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI


4.1.Introduction


Nous saluons les modifications de la LAI proposées par le Conseil fédéral dans 
l'avant-projet concernant l'art. 21quater al. 2, l'art. 21quinquies et l'art. 21sexies LAI ainsi que 
l'art. 42quater al. 2 LAI et l'art. 68quater LAI, tout comme les adaptations envisagées 
dans une prochaine révision du RAI (mise en œuvre de la motion Lohr 21.4089). 
Elles sont toutefois loin d'être suffisantes pour tenir compte des demandes de 
l'initiative d'inclusion. A l'exception de l'accès généralisé à la contribution d'assis-
tance pour les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et de 
la possibilité d'effectuer des essais pilotes, elles se fondent en outre presque exclusi-
vement sur des interventions déjà transmises ou sur des recommandations issues du 
rapport relatif au postulat 19.4380.


L'assurance-invalidité verse aujourd'hui des allocations d’impotence et finance, sous 
certaines conditions, une contribution d'assistance ainsi que des moyens auxiliaires 
et des prestations de tiers. La contribution d'assistance s'est établie au cours des 
dernières années et constitue un instrument important pour garantir un mode de vie 
autonome. Au vu des expériences faites, le moment est venu d'optimiser et de com-
pléter le modèle. En outre, le droit à une allocation d’impotence, qui est une condition 
de base pour la contribution d'assistance, doit être étendu aux adultes malenten-
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dants et sourds ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap psychique. Des amé-
liorations substantielles sont également nécessaires en ce qui concerne les moyens 
auxiliaires et les prestations de tiers.


En ce qui concerne les améliorations nécessaires mentionnées, il existe en outre des 
interventions parlementaires déjà transmises ou approuvées par les commissions 
compétentes, qu'il convient de mettre en œuvre ou de prendre en compte dans le 
cadre du contre-projet : 


• Ip. Lohr 12.409 : Indemnisation des prestations d'aide fournies par les proches dans 
le cadre de la contribution d'assistance


• Mo. CSSS-N 22.4261 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-
capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à un choix "intelligent" de moyens auxi-
liaires


• Po. CSSS-N 22.4262 : L'ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handi-
capées ayant atteint l'âge de l'AVS grâce à l'accès à la contribution d'assistance


• Mo. CSSS-E 25.3013 : Prise en charge des coûts des prestations d'interprétariat en 
langue des signes dans le domaine de la santé


Il convient également de tenir compte de la motion CSSS-N 25.3007 (Mieux soutenir 
les personnes handicapées sur leur lieu de travail en cas de difficultés), adoptée par 
le Conseil national mais pas encore traitée par le Conseil des Etats. 


4.2.Contribution d'assistance : amélioration de l'accès


En 2024, environ 5’000 personnes ont bénéficié d'une contribution d'assistance. Un 
nombre très modeste, alors que plus de 1,9 million de personnes handicapées vivent 
en Suisse. Si l'on veut que la contribution d'assistance contribue à l'autodétermina-
tion d'un plus grand nombre de personnes handicapées, son accès doit être nette-
ment amélioré, car aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées sont exclues 
de la contribution d'assistance.


L'instrument d'évaluation des besoins FAKT, actuellement utilisé conformément à la 
circulaire sur la contribution d'assistance (CCA), est très standardisé, repose princi-
palement sur des questions fermées et est donc axé sur les personnes ayant un 
handicap physique. Les besoins spécifiques aux handicaps ne peuvent pas être pris 
en compte, de sorte que le besoin d'assistance effectif des personnes souffrant d'un 
handicap sensoriel ou cognitif ne peut pas être saisi et clarifié de manière adéquate 
avec FAKT. En revanche, les instruments d'évaluation utilisés par les cantons, tels 
que le « plan d'aide individuel (PAI) » ou le « plan d'assistance saint-gallois (PAS) », 
permettent d'obtenir des résultats d'évaluation convaincants et compréhensibles. En 
outre, il est judicieux d'utiliser un instrument d'évaluation uniforme à tous les niveaux. 
Il convient donc d'adapter la CCA en conséquence, de renoncer à l'instrument d'éva-
luation des besoins FAKT et de recourir d'urgence à un nouvel instrument d'évalua-
tion (p. ex. plan d'aide individuel, PAI) .
49

Par analogie à l'allocation d’impotence dans les cas spéciaux, les personnes souf-
frant d'un handicap sensoriel ont en outre droit à une contribution d'assistance dans 
les cas spéciaux qui leur est spécifiquement destinée. Il convient donc de modifier la 
LAI et d'accorder un droit à une contribution d'assistance dans un cas particulier.


 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Evaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge49 -
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 40 et suivantes.
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Les personnes qui, en raison de la détérioration de leur état de santé, n'ont besoin 
de prestations d'assistance plus complètes qu'après avoir atteint l'âge de référence 
AVS, n'ont aujourd'hui pas droit à une contribution d'assistance. De même, les per-
sonnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de 
l'assurance militaire, laquelle, en vertu de l'art. 66 al. 2 LPGA, prime sur le versement 
d'une allocation pour impotent de l'AI, n'ont aujourd'hui pas non plus accès à une 
contribution d'assistance, car celle-ci présuppose justement une allocation pour im-
potent de l'AI. Une modification des dispositions légales de la LAI, de la LAVS et de 
la LAA s'impose donc.


Les adultes malentendants et sourds n'ont aujourd'hui pas non plus droit à une 
contribution d'assistance, car selon les explications de la circulaire sur l'impotence 
(CSI), ils n'ont en principe pas droit à une allocation d’impotence et sont donc éga-
lement exclus de la contribution d'assistance. Il est urgent de corriger cette situation 
en adaptant la CSI.


Un autre problème se pose pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Si 
elles n'ont pas droit à une rente AI, elles n'ont pas non plus droit à une allocation 
pour impotent pour l'accompagnement dans les actes ordinaires de la vie (cf. art. 42 
al. 3 LAI). De ce fait, elles sont également partiellement exclues de la contribution 
d'assistance. Pour qu'ils aient eux aussi accès à la contribution d'assistance, il faut 
renoncer à la condition du droit à la rente prévue à l'art. 42 al. 3 LAI.


Le besoin d'assistance des mineurs doit également être mieux pris en compte. Au-
jourd'hui, en vertu de l'art. 42quater LAI et de l'art. 39a RAI, les mineurs n'ont droit à 
une contribution d'assistance qu'à des conditions très strictes. Afin de pouvoir recou-
rir de manière autonome à un setting de soutien déjà établi lors du passage à l'âge 
adulte et d'éviter ainsi une entrée en institution, les mineurs doivent également avoir 
droit à une contribution d'assistance sans conditions supplémentaires. 


Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
il faut également accorder un droit correspondant aux personnes qui sont au-
jourd'hui totalement ou partiellement exclues de la contribution d'assistance. Il 
est urgent d'améliorer l'accès à la contribution d'assistance.
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Nous demandons donc : 

• Il faut renoncer à l'instrument d'évaluation des besoins FAKT et utiliser un 

nouvel instrument d'évaluation (par ex. le plan d'aide individuel PAI). 

• Une contribution d'assistance doit être accordée dans un cas particulier 

aux personnes souffrant d'un handicap sensoriel. 

• Le droit à une contribution d'assistance doit être étendu aux catégories de 

personnes suivantes :	  
- les personnes en âge AVS	 
- les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AA et de 
l'AM 
- les mineurs qui ne relèvent pas de l'art. 39a RAI.


• Il faut également accorder aux adultes malentendants et sourds un droit à 
une allocation d’impotence et donc, en principe, un droit à une contribution 
d'assistance. 


• Les personnes souffrant d'un handicap psychique doivent, même si elles 
n'ont pas droit à une rente AI, bénéficier d'une allocation d’impotence des-
tinée à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et donc 
d'un droit de principe à une contribution d'assistance.


4.3 Contribution d'assistance : optimisations


Pour que la contribution d'assistance puisse déployer pleinement ses effets et garan-
tir un mode de vie autodéterminé, le système doit être nettement optimisé en soi. Les 
exigences liées à la contribution d'assistance sont encore très élevées : les bénéfi-
ciaires doivent devenir des employeurs, ce qui implique une charge administrative 
considérable.  Cette charge doit être réduite à l'avenir, mais aussi compensée par 50

une augmentation de la contribution d'assistance à l'art. 39f RAI et des montants 
maximaux à l'art. 39e RAI, ainsi que par des prestations de conseil plus complètes à 
l'art. 39j RAI. Les taux horaires actuels pour la contribution d'assistance de CHF 
35.30 ou de CHF 52.95 en cas de qualifications particulières sont trop bas, car ils 
doivent servir à payer aussi bien les cotisations des employeurs que celles des em-
ployés. Seule une augmentation des taux horaires permettra de trouver suffisam-
ment d'assistants en ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.


De plus, la recherche et le recrutement d'assistants posent toujours de grands défis. 
Il est donc urgent d'élargir le cercle des assistants. A l'avenir, il ne devrait pas être 
possible d'employer uniquement des personnes physiques. En outre, l'emploi de 
membres de la famille en ligne directe et de partenaires doit également être autorisé. 


Un autre problème se pose pour les personnes qui, faute d'un premier marché du 
travail inclusif, sont contraintes d'exercer une activité sur le deuxième marché du tra-
vail, car, en vertu du no 4017 CCA, leur contribution d'assistance est par conséquent 
réduite. Ceci contrairement à l'activité professionnelle sur le 1er marché du travail. 
Cette différence de traitement n'est pas compréhensible. 


Si l'on veut tenir suffisamment compte des préoccupations de l'initiative d'in-
clusion, la contribution d'assistance doit être nettement optimisée.

Nous demandons donc : 


 Cf. rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le loge50 -
ment pour les personnes en situation de handicap du 27.03.2025, p. 29 s. 
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• La charge administrative doit être réduite et indemnisée de manière appro-
priée.


• La contribution d'assistance et les montants maximaux doivent être aug-
mentés.


• Les prestations de conseil relatives à la contribution d'assistance doivent 
être développées.


• Le cercle des assistants doit être élargi :	  
- pas de limitation aux personnes physiques	  
- Admission des membres de la famille en ligne directe et des partenaires.


• Les personnes actives sur le marché du travail secondaire doivent être trai-
tées de la même manière que les personnes actives sur le marché du travail 
primaire en ce qui concerne la contribution d'assistance.


4.4 Moyens auxiliaires


Pour que les personnes en situation de handicap de tous âges puissent entretenir 
des contacts sociaux et participer activement à la vie professionnelle, elles ont be-
soin d'avoir accès à des moyens auxiliaires et à des prestations d'assistance en 
nombre suffisant et de se les voir remettre. Ce n'est que lorsque l'accès aux moyens 
auxiliaires et aux prestations de soutien est garanti dans la mesure nécessaire que la 
participation sociale et la participation à la vie professionnelle et sociale sont égale-
ment assurées, comme le demande l'initiative d'inclusion. Le système actuel ne ré-
pond pas à cette exigence et des améliorations substantielles sont nécessaires de 
toute urgence.


Si les moyens auxiliaires doivent contribuer à la participation sociale et à l'inclusion, 
la liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS (OMAV, annexe) doit être 
considérablement élargie et alignée sur la liste des moyens auxiliaires dans le do-
maine de l'AI (OMAI, annexe). Pour maintenir le contact avec l'environnement, les 
personnes malentendantes ou sourdes en âge AVS doivent avoir la possibilité de re-
courir aux services de tiers, tels que les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite. Se cacher derrière les objectifs différents de l'AVS (assu-
rance de rente primaire) et de l'AI (assurance de réadaptation professionnelle et so-
ciale) n'est plus d'actualité et va à l'encontre de la CDPH. La motion 22.4261, trans-
mise au Conseil fédéral en septembre 2023 déjà, demande également une extension 
de la liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS. Elle stipule qu'un choix 
« intelligent » de moyens auxiliaires permet aux personnes handicapées de rester 
mobiles et autonomes dans la vieillesse, favorise la vie autonome et permet d'éviter 
ou de retarder considérablement les entrées en institution. 


Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'AVS qu'il est urgent d'agir, mais aussi dans 
celui de l'AI. Ainsi, l'accès aux appareils auditifs doit être amélioré de manière sub-
stantielle, tant dans l'AVS que dans l'AI ; il est en effet scientifiquement prouvé qu'un 
équipement précoce en appareils auditifs apporte le plus grand bénéfice et peut ré-
duire les coûts sociaux consécutifs . Un meilleur accès peut être obtenu, d'une part, 51

en abaissant le seuil d'entrée pour le financement d'un appareil auditif par l'AVS et 
l'AI, tel qu'il est mentionné dans la CMAV et la CMAI. D'autre part, des normes 
contraignantes et transparentes permettraient aux personnes malentendantes de 

 Cf. rapport de l'Observatoire suisse de la santé OBSAN du 8 février 2022.51
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mieux comprendre les prix des différents produits et donc de choisir la solution la 
plus rentable.


En outre, les services de tiers, notamment les services d'interprétation en langue des 
signes et en langue écrite, ne devraient pas être uniquement axés sur les déplace-
ments professionnels, l'exercice de la profession et l'acquisition de compétences 
permettant de maintenir le contact avec l'environnement. L'art. 9, al. 2 OMAI et un 
droit indépendant financé par le sujet à des prestations de tiers et donc à des presta-
tions de langue des signes et d'interprétation écrite sont nécessaires pour entretenir 
les contacts sociaux eux-mêmes, comme par exemple la participation à des manifes-
tations sociales ou culturelles. De plus, le plafond de CHF 22'680 par an pour les 
prestations de tiers peut certes être utilisé de manière flexible depuis le début de 
l'année 2024 ; les quelque 120 heures d'interprétation en langue des signes par an et 
donc en moyenne environ 10 heures d'interprétation en langue des signes par mois 
ne suffisent toutefois pas du tout pour les professions où la communication est im-
portante. Une augmentation substantielle de la valeur maximale, surtout en ce qui 
concerne l'exercice de la profession, est donc indiquée. C'est là qu'intervient la mo-
tion 25.3007 déjà adoptée par le Conseil national.

En outre, il convient de trouver des solutions adéquates pour les personnes qui ont 
certes besoin de prestations d'interprétation en langue des signes et écrite, mais qui 
n'y ont pas droit légalement. Cela concerne par exemple les personnes originaires 
de pays sans convention de sécurité sociale avec la Suisse, qui sont déjà arrivées en 
Suisse avec leur problème de santé, ou les personnes qui n'ont besoin de presta-
tions correspondantes qu'après l'âge de la retraite AVS.


Si l'on veut tenir suffisamment compte des demandes de l'initiative d'inclusion, 
des améliorations substantielles doivent être apportées aux moyens auxi-
liaires, tant dans le domaine de l'AVS que de l'AI.

Nous demandons donc : 

• La liste des moyens auxiliaires dans le domaine de l'AVS doit être élargie.

• L'accès aux appareils auditifs dans le domaine de l'AVS et de l'AI doit être 

facilité. 

• Les prestations de tiers doivent être étendues à la participation sociale et à 

l'entretien du contact avec l'environnement. Le droit doit être conçu de ma-
nière à être financé par le sujet.


• Le montant maximal des services de tiers pour l'exercice de la profession 
doit être augmenté.
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FDP.Die Liberalen, Postfach, 3001 Bern 

Département fédéral de l'intérieur DFI Bern, 3. Oktober 2025 / DR 
 VL CP initiative inclusion 
 
 
 
Elektronischer Versand: ebgb@gs-edi.admin.ch   

Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l’inclusion)» et contre-projet indirect  
 
Réponse à la consultation du PLR Suisse 

Madame, Monsieur, 

Le PLR reconnaît que l'inclusion des personnes handicapées constitue une priorité sociétale 
majeure. Nous saluons donc la volonté du Conseil fédéral de moderniser le cadre légal existant 
et d'apporter des réponses concrètes aux défis identifiés. Nous reconnaissons pleinement 
l'importance de trouver des solutions concrètes et durables pour permettre aux personnes 
handicapées de participer pleinement à la vie en société et d'exercer un véritable choix quant 
à leur mode et lieu de vie. Cette thématique touche à des valeurs fondamentales de notre 
société : la dignité humaine, l'égalité des chances et la liberté individuelle. 

Malgré ces objectifs louables que nous partageons, nous émettons des réserves importantes 
sur le présent contre-projet qui dans sa forme actuelle présente des lacunes qui 
compromettent sa mise en œuvre effective et créent des problèmes structurels majeurs. 

 

Une mise en œuvre insatisfaisante de la motion 24.3003 

Le PLR regrette que le contre-projet ne réponde que partiellement aux attentes légitimes 
exprimées par la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI », adoptée à une large majorité par 
les Chambres fédérales. Cette motion bénéficiait d'un soutien interpartisan et formulait des 
attentes claires. 

La motion demandait explicitement la création d'une base légale moderne permettant aux 
personnes handicapées de choisir librement et de manière autonome leur forme de logement 
ainsi que leur lieu de résidence, et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet. Le terme « 
soutien nécessaire » n'était pas une formule creuse, mais impliquait bien la mise à disposition 
de prestations concrètes et suffisantes pour permettre l'exercice effectif de ce libre choix. 

Le PLR ne remet donc pas en question la répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons établie par la loi actuelle sur les institutions (LIPPI) mais critique son orientation 
exclusive vers les solutions institutionnelles. En se concentrant uniquement sur la garantie 
d'accès aux institutions, homes et ateliers protégés, la LIPPI ne répond plus aux besoins 
actuels des personnes handicapées qui aspirent légitimement à davantage d'autonomie et de 
liberté de choix. 
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Le PLR n'est donc pas opposé à ce que les cantons continuent d'assumer leurs responsabilités 
en matière de prestations collectives. Au contraire, nous considérons que cette compétence 
cantonale doit être préservée. Toutefois, ce dont les cantons ont besoin, c'est d'un cadre 
modernisé qui leur permette de soutenir non seulement les solutions institutionnelles, mais 
également les formes de vie autonome, sans pour autant remettre en question la répartition 
fondamentale des tâches établie. 

Or, le contre-projet actuel échoue précisément sur ce point. Il inscrit certes le principe du libre 
choix de la forme de logement à l'article 4, alinéa 1, et prévoit que les mesures doivent 
respecter la liberté de choix à l'article 5, lettre a. mais le projet s'arrête là et ne fournit ni plan 
de mise en œuvre ni nouvelles prestations concrètes pour permettre la réalisation effective de 
ces principes. 

Le rapport explicatif est parfaitement transparent sur ce point. Il précise sans ambiguïté que « 
L'avant-projet ne prévoit pas de nouvelles prestations au niveau fédéral ». Cette phrase 
résume le problème fondamental du contre-projet : on modernise les principes sans donner 
aux cantons les outils et le soutien nécessaires pour les mettre en œuvre. Cela relève 
davantage de la déclaration d'intention que de la politique publique effective. 

 

Absence d'un plan de mise en œuvre clair 

Ce dont les cantons ont besoins, c'est un plan de mise en œuvre clair qui ne remette pas en 
question la répartition actuelle des tâches, mais qui précise comment opérer la transition d'un 
système focalisé sur l'institutionnalisation vers un système favorisant le libre choix et 
l'autonomie. 

Dans le projet actuel, les cantons se retrouvent avec des obligations programmatiques floues 
(« développer une offre diversifiée », « garantir le libre choix », « respecter l'art. 19 CDPH ») 
sans savoir concrètement ce qu'on attend d'eux et comment articuler leur offre avec les 
prestations fédérales existantes. D'autre part, cette approche crée un risque important de 
disparités cantonales. Les cantons disposant de ressources financières importantes et ayant 
déjà entamé cette modernisation pourront développer une offre ambitieuse de prestations 
ambulatoires, tandis que les cantons plus contraints budgétairement ou moins avancés dans 
cette réflexion en resteront à un niveau minimal. 

 

Une complexité administrative qui ne résout pas les vrais problèmes 

Le contre-projet multiplie les obligations de coordination, de planification et de reporting sans 
démontrer la valeur ajoutée réelle de ces nouvelles procédures bureaucratiques et sans 
clarifier les responsabilités et les moyens. En particulier, l'obligation pour les cantons 
d'élaborer des plans d'action et de les soumettre au Bureau fédéral de l'égalité pour les 
personnes handicapées (BFEH) pour suivi et évaluation pose question. Plusieurs cantons, 
comme Bâle-Ville, Neuchâtel, le Valais et Bâle-Campagne, ont déjà adopté leurs propres lois 
sur les droits des personnes handicapées et mis en place des stratégies cantonales dans ce 
domaine. D'autres cantons sont en train de le faire. 

De plus, le contre-projet ne précise pas clairement les conséquences pour un canton qui ne 
respecterait pas ses obligations en matière de plan d'action ou qui ne développerait pas une 
offre jugée suffisante par le BFEH. Le projet ne prévoit aucune sanction, mais crée une 
situation ambiguë où les cantons pourraient se retrouver sous pression politique ou médiatique 
sans disposer d'un plan clair ni des moyens financiers pour répondre aux attentes. Cette 
incertitude juridique est source de tensions inutiles dans les relations entre la Confédération 
et les cantons. 
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Le rapport explicatif reconnaît lui-même qu'« il faut s'attendre à une augmentation des 
dépenses » pour les cantons, notamment dans la phase de mise en œuvre, pour l'adaptation 
des bases légales, l'élaboration d'instruments de planification, la formation du personnel et 
surtout le développement d'une offre diversifiée de prestations ambulatoires. Pourtant, aucune 
prestation fédéral additionnel n'est prévu pour accompagner cette transition. 

Le PLR ne conteste pas le principe selon lequel les cantons doivent assumer le financement 
des prestations collectives. Ce que nous contestons, c'est l'absence de clarté sur le rôle que 
doit jouer la Confédération pour faciliter cette transition et, surtout, l'absence d'un plan de mise 
en œuvre qui permettrait aux cantons de planifier cette modernisation de manière cohérente 
et coordonnée. 

 

Conclusion 

Nous devons constater qu'en l'état actuel, nous ne pouvons pas soutenir ce contre-projet. Non 
pas parce que nous contestons la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
mais parce que le projet ne donne pas aux cantons un plan de mise en œuvre clair pour 
assumer leurs responsabilités dans ce nouveau cadre orienté vers l'autonomie. 

Toutefois, le PLR reste convaincu qu'il est possible de moderniser le cadre légal de l'aide aux 
personnes handicapées dans le respect du fédéralisme et de la discipline financière.  

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à nos observations et nous nous tenons 
à votre disposition pour tout complément d'information ou pour participer à des échanges 
approfondis sur ces questions essentielles. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

FDP.Die Liberalen 

 

Der Präsident Der Generalsekretär 

  

Thierry Burkart Jonas Projer 
Ständerat 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Inselgasse 1 

CH-3003 Bern 

elektronisch an:  

ebgb@gs-edi.admin.ch 

Aarau, 29. September 2025 

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»;  

Stellungnahme von Pro Audito Region Aarau 

Über Pro Audito Region Aarau 

Pro Audito ist die führende Anlaufstelle für die 1,3 Millionen Menschen mit 

Schwerhörigkeit in der Schweiz. Die unabhängige Non-Profit-Organisation verhilft 

schwerhörigen Menschen mit professionellen Dienstleistungen und sozialpolitischem 

Engagement zu besserer Lebensqualität. Pro Audito bietet Unterstützung für den Alltag – 

von Hör- und Technologieberatung, bis hin zu Lippenlese- und Hörtrainings. Pro Audito 

arbeitet eng mit Fachpersonen zusammen und setzt sich in der Politik und Öffentlichkeit 

für die Rechte und Chancen der Menschen mit Schwerhörigkeit ein.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Lesende 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. 

Pro Audito Region Aarau nimmt insbesondere zum zweiten Teil des Gegenvorschlags 

Stellung in Bezug auf die vorgeschlagenen Anpassungen im Bundesgesetz über die 

Invalidenversicherung. In diesem werden nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. 

Folglich braucht es im Rahmen der IV-Gesetzgebung auf verschiedenen Ebenen 

deutliche Verbesserungen: Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es einen Ausbau der 
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entsprechenden Leistungen in den Bereichen Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. 

Beispielsweise ist eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, ELS-Kodierdolmetschleistungen) 

dringend notwendig. Ebenso muss ein verbesserter Zugang zu modernen Hilfsmitteln 

(v.a. Hörgeräte) gewährleistet werden. Zudem braucht es einen verbesserten Zugang 

insbesondere auch für Menschen mit Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit, die erst im 

AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Blinklichtanlagen angewiesen sind. All 

dies ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von schwerhörigen und 

gehörlosen Menschen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative.  

Deshalb fordert Pro Audito Region Aarau 

1. Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines 

konkreten, subjektfinanzierten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von 

Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation Menschen mit 

Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. 

2. Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, 

verbindlichen und transparenten Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und 

die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch die IV bei der 

Hörgerätversorgung.  

3. Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung 

stehenden Betrages für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz.  

 

1. Stellungnahme zu den 
Anpassungen im 
Invalidenversicherungsgesetz 

Allgemeines 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 

21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 

IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten 

Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). 

Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 

Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 

mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben 

sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen 

bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 
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Hilfsmittel 

Dienstleistungen Dritter zur gesellschaftlichen Teilhabe 

Im Vorentwurf fehlt gänzlich eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines 

Hilfsmittels, z.B. Gebärdesprachdolmetschende, Schriftdolmetschende oder ELS-

Kodierdolmetschende) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte. Dienstleistungen 

Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach-, Schriftdolmetsch- und ELS-

Kodierdolmetschleistungen, beschränken sich heute auf die Überwindung des 

Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten, die für die 

Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können.  

Damit ein schwerhöriger oder gehörloser Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen 

kann, braucht es folglich einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 

Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach-, Schrift- oder ELS-

Kodierdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den 

Besuch gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe und somit einen grundsätzlichen 

Rechtsanspruch auf die Übernahme von Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-

Kodierdolmetschleistungen in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe.  

Schwerhörige und gehörlose Menschen haben heute keinen Anspruch auf 

Dolmetscheinsätze zur gesellschaftlichen Teilhabe. Einerseits können aus 

Kapazitätsgründen, aufgrund eines akuten Fachkräftemangels bei 

Gebärdensprachdolmetschenden Einsätze nicht übernommen werden. Andererseits 

verunmöglicht der fehlende Rechtsanspruch und die damit verbundene finanzielle 

Unterstützung entsprechende Dolmetscheinsätze. Schwerhörige und gehörlose 

Menschen müssen also die sehr hohen behinderungsbedingten Mehrkosten selbst 

tragen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. In der Schweiz besteht 

mittlerweile ein vielfältigeres Angebot an Gebärdensprach- und Schriftdolmetschenden. 

Vor diesem Hintergrund erweist sich die Abkehr von der Objekt- hin zur 

Subjektfinanzierung insbesondere in diesem Bereich als zielführend. Sie trägt zudem 

den individuellen Präferenzen bei der Wahl von Dolmetschenden Rechnung und leistet 

damit einen wesentlichen Beitrag zum Abbau bestehender Kommunikationsbarrieren. 

Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz  

Schwerhörige und gehörlose Menschen bewegen sich im ersten Arbeitsmarkt. Um 

gleichberechtigt am Erwerbsleben teilnehmen zu können, sind sie auf Schrift- und 

Gebärdensprachdolmetschende und andere Hilfsmittel am Arbeitsplatz angewiesen. Hier 

ist erschwerend, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro Jahr für Dienstleistungen 

Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 

Dolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Dolmetschstunden pro 

Monat reichen angesichts des wachsenden Kommunikationsbedarfs im digitalen 

Umbruch des Arbeitsmarktes in heutigen Berufen aber keineswegs aus. Wird der 

Höchstbetrag, der von der IV übernommen wird, überschritten, muss die Person mit 

1870 / 2614



 

 

Pro Audito Region Aarau 
Brigitta Mazzocco-Bürgi, Augustin-Keller-Strasse 7, 5000 Aarau 
brigitta@mazzocco.ch 
 

4 | 8 

Schwer- oder Gehörlosigkeit die teilweise sehr hohen behinderungsbedingten Kosten am 

Arbeitsplatz selbst tragen. Dies verunmöglicht die Weiterentwicklung und behindert somit 

die Karrierechancen von Personen mit Schwer- und Gehörlosigkeit.  

Um gehörlose und schwerhörige Menschen am Arbeitsplatz wirkungsvoll zu 

unterstützten, muss die Möglichkeit von Härtefallgesuchen eingeführt werden. Denn 

nicht jede Arbeitsstelle ist mit vergleichbarem Kommunikationsaufwand verbunden. Die 

tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit 

erfordert zusätzlich allgemein eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden 

Betrags für Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz. Eine substanzielle Erhöhung des 

Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs und die Schaffung eines 

Härtefallmodelles ist daher angezeigt.  

Damit Menschen mit Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit aller Altersgruppen 

gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie 

auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale 

Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so 

wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht 

gerecht und es braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Hörgeräte 

Der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV ist substanziell zu 

verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 

Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 

kann. Eine frühzeitige Hörgeräteversorgung steigert nicht nur die Lebensqualität der 

Betroffenen, sondern reduziert auch gesellschaftliche Folgekosten im Gesundheits- und 

Sozialwesen. Insbesondere ist zu erwähnen, dass das Hören mit einem Hörgerät erlernt 

werden muss. Hier spielt der zeitliche Faktor eine wichtige Rolle sowie ebenso, dass das 

Erlernen des Hörens mittels Hörgeräte deutlich schwieriger wird, wenn das Hörvermögen 

bereits deutlich abgenommen hat. Ein besserer Zugang lässt sich durch die Abschaffung 

der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines 

Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen.  

Zusätzlich braucht es verbindliche und transparente Standards, dass Menschen mit einer 

Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit 

für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. Wir begrüssen die vom 

Bundesrat vorgesehenen Transparenzregelungen in Art. 21quinquies. Diese greift 

aufgrund der Einschränkung auf Art. 21quater Absatz 1 Buchstabe b jedoch zu kurz. Um 

die Nachvollziehbarkeit von Preiskalkulationen auch für Menschen mit einer 

Hörbehinderung zu gewährleisten ist Art. 21quinquies auf Hilfsmittel, welche im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Pauschalen erworben werden, auszuweiten.  
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Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 

Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 

Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 

(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter im AHV-Alter 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste 

der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der 

Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung 

des Kontakts mit der Umwelt und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte braucht es 

insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die 

Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-

Kodierdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen 

Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 

(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 

zeitgemäss und widerspricht der UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine Erweiterung 

der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an 

den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl 

an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im 

Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder 

massgeblich verzögert werden können.  

Gehörlose und schwerhörige Menschen aus Ländern ohne 

Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen 

gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne 

Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 

AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es 

bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle 

Verbesserungen. 
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Darum fordert Pro Audito Region Aarau 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter (Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-

Kodierdolmetschende) für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des 

Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert 

ausgestaltet sein. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern. 

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit 

haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 

zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen. Um 

den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 

Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung 

(als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf 

verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. Was im Vorentwurf fehlt, ist 

eine Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang 

zum Assistenzbeitrag für Menschen mit Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit sowie für 

Menschen im AHV-Alter.  

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 

werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 

unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim 

Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes 

Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden 

kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf 

einen Assistenzbeitrag haben. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 

Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die 

Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 

und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. Schliesslich 

möchten wir betonen, dass Pilotversuche nicht grundsätzliche gesetzgeberische 

Forderungen blockieren dürfen. 
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2. Forderungen von Pro Audito 
Region Aarau 

Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines 

konkreten, subjektfinanzierten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von 

Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation von Menschen mit 

Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. 

Für Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschende ausserhalb des 

Geltungsbereiches des Art. 9 HVI (Arbeitsplatz) und Art. 16 IVG (Aus- und 

Weiterbildungen) soll ein Rechtsanspruch geschaffen werden. Menschen mit einer 

Hörbehinderung sollen einen rechtlich garantierten subjektfinanzierten Zugang zu 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschenden haben. Von einem entsprechenden 

Rechtsanspruch sollen auch nicht IV-berechtigte Personen (Bsp. AHV-Rentnerinnen und 

Rentner) profitieren können. Dadurch soll ihre gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt 

werden. 

Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen 

und transparenten Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die 

Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch die IV und die AHV bei der 

Hörgerätversorgung.  

Um die Zugänglichkeit zur Hörgerätversorgung zu garantieren, braucht es einheitliche, 

verbindliche und transparente Standards, damit schwerhörige und gehörlose Menschen 

nachvollziehen können, wie die Preise für ihre Hörgeräte zustande kommen. Nur so 

können unterschiedliche Anbietende systematisch miteinander verglichen werden. 

Dadurch würde es schwerhörigen und gehörlosen Meschen ermöglicht die Lösung zu 

finden, welche ihren individuellen Bedürfnissen am meisten gerecht wird und gleichzeitig 

die kosteneffizienteste Lösung darstellt. Die Konsument*innen können so den Markt 

mitbeeinflussen.  

Es ist medizinisch erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den höchsten 

Nutzen bringt. Im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes ist auf die Eintrittsschwelle für 

eine Unterstützung bei der Hörgeräteversorgung durch die IV und AHV zu verzichten. 

Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung 

stehenden Betrages für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz.  

Die aktuelle Finanzierungspraxis der Invalidenversicherung für Dienstleistungen von 

Dritten sieht gemäss Art. 9 HVI eine jährliche Vergütung von maximal dem 

anderthalbfachen jährlichen Mindestbetrag der Vollrente vor. Diese Praxis hindert 

Betroffene daran, selbst wenig kommunikationsintensive Berufe auszuüben. Namentlich 
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schränkt es Betroffene bei der Berufswahl ein und verunmöglicht ihnen eine berufliche 

Weiterentwicklung und damit ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Das führt zu 

ungenutztem Potenzial von Fachkräften, einer unerwünschten Belastung von IV, ALV 

und Sozialhilfe sowie einer unnötigen Hürde für integrationswillige Arbeitgebende. 

Die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit 

erfordert allgemein eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für 

Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz. 

Schliesslich verweisen wir grundsätzlich auf die Vernehmlassungsantwort von Inclusion 

Handicap IH. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

  

Brigitta Mazzocco-Bürgi   Jan Eilers 

Co-Präsidentin    Co-Präsident 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Inselgasse 1 

CH-3003 Bern 

elektronisch an:  

ebgb@gs-edi.admin.ch 

Zürich, Oktober 2025 

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»;  

Stellungnahme von Pro Audito Schweiz 

Über Pro Audito Schweiz 

Pro Audito ist die führende Anlaufstelle für die 1,3 Millionen Menschen mit 

Schwerhörigkeit in der Schweiz. Die unabhängige Non-Profit-Organisation verhilft 

schwerhörigen Menschen mit professionellen Dienstleistungen und sozialpolitischem 

Engagement zu besserer Lebensqualität. Der Dachverband hat gemeinsam mit 25 

regionalen Vereinen den direkten Draht zu betroffenen Menschen jeden Alters. Pro 

Audito bietet Unterstützung für den Alltag – von Hör- und Technologieberatung, bis hin 

zu Lippenlese- und Hörtrainings. Pro Audito arbeitet eng mit Fachpersonen zusammen 

und setzt sich in der Politik und Öffentlichkeit für die Rechte und Chancen der Menschen 

mit Schwerhörigkeit ein.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Lesende 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. 

Pro Audito Schweiz nimmt insbesondere zum zweiten Teil des Gegenvorschlags 

Stellung in Bezug auf die vorgeschlagenen Anpassungen im Bundesgesetz über die 

Invalidenversicherung. In diesem werden nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. 

1876 / 2614



 

Pro Audito Schweiz 
Feldeggstrasse 69, 8008 Zürich | Postfach 338, 8032 Zürich | T 044 363 12 00 | info@pro-audito.ch 
 

2 | 8 

Folglich braucht es im Rahmen der IV-Gesetzgebung auf verschiedenen Ebenen 

deutliche Verbesserungen: Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es einen Ausbau der 

entsprechenden Leistungen in den Bereichen Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. 

Beispielsweise ist eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, ELS-Kodierdolmetschleistungen) 

dringend notwendig. Ebenso muss ein verbesserter Zugang zu modernen Hilfsmitteln 

(v.a. Hörgeräte) gewährleistet werden. Zudem braucht es einen verbesserten Zugang 

insbesondere auch für Menschen mit Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit, die erst im 

AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Blinklichtanlagen angewiesen sind. All 

dies ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von schwerhörigen und 

gehörlosen Menschen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative.  

Deshalb fordert Pro Audito Schweiz: 

1. Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines 

konkreten, subjektfinanzierten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von 

Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation Menschen mit 

Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. 

2. Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, 

verbindlichen und transparenten Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und 

die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch die IV bei der 

Hörgerätversorgung.  

3. Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung 

stehenden Betrages für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz.  

 

1. Stellungnahme zu den 
Anpassungen im 
Invalidenversicherungsgesetz 

Allgemeines 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 

21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 

IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten 

Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). 

Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 

Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 

mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben 
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sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen 

bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Hilfsmittel 

Dienstleistungen Dritter zur gesellschaftlichen Teilhabe 

Im Vorentwurf fehlt gänzlich eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines 

Hilfsmittels, z.B. Gebärdesprachdolmetschende, Schriftdolmetschende oder ELS-

Kodierdolmetschende) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte. Dienstleistungen 

Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach-, Schriftdolmetsch- und ELS-

Kodierdolmetschleistungen, beschränken sich heute auf die Überwindung des 

Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten, die für die 

Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können.  

Damit ein schwerhöriger oder gehörloser Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen 

kann, braucht es folglich einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 

Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach-, Schrift- oder ELS-

Kodierdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den 

Besuch gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe und somit einen grundsätzlichen 

Rechtsanspruch auf die Übernahme von Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-

Kodierdolmetschleistungen in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe.  

Schwerhörige und gehörlose Menschen haben heute keinen Anspruch auf 

Dolmetscheinsätze zur gesellschaftlichen Teilhabe. Einerseits können aus 

Kapazitätsgründen, aufgrund eines akuten Fachkräftemangels bei 

Gebärdensprachdolmetschenden Einsätze nicht übernommen werden. Andererseits 

verunmöglicht der fehlende Rechtsanspruch und die damit verbundene finanzielle 

Unterstützung entsprechende Dolmetscheinsätze. Schwerhörige und gehörlose 

Menschen müssen also die sehr hohen behinderungsbedingten Mehrkosten selbst 

tragen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. In der Schweiz besteht 

mittlerweile ein vielfältigeres Angebot an Gebärdensprach- und Schriftdolmetschenden. 

Vor diesem Hintergrund erweist sich die Abkehr von der Objekt- hin zur 

Subjektfinanzierung insbesondere in diesem Bereich als zielführend. Sie trägt zudem 

den individuellen Präferenzen bei der Wahl von Dolmetschenden Rechnung und leistet 

damit einen wesentlichen Beitrag zum Abbau bestehender Kommunikationsbarrieren. 

Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz  

Schwerhörige und gehörlose Menschen bewegen sich im ersten Arbeitsmarkt. Um 

gleichberechtigt am Erwerbsleben teilnehmen zu können, sind sie auf Schrift- und 

Gebärdensprachdolmetschende und andere Hilfsmittel am Arbeitsplatz angewiesen. Hier 

ist erschwerend, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro Jahr für Dienstleistungen 

Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 

Dolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Dolmetschstunden pro 
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Monat reichen angesichts des wachsenden Kommunikationsbedarfs im digitalen 

Umbruch des Arbeitsmarktes in heutigen Berufen aber keineswegs aus. Wird der 

Höchstbetrag, der von der IV übernommen wird, überschritten, muss die Person mit 

Schwer- oder Gehörlosigkeit die teilweise sehr hohen behinderungsbedingten Kosten am 

Arbeitsplatz selbst tragen. Dies verunmöglicht die Weiterentwicklung und behindert somit 

die Karrierechancen von Personen mit Schwer- und Gehörlosigkeit.  

Um gehörlose und schwerhörige Menschen am Arbeitsplatz wirkungsvoll zu 

unterstützten, muss die Möglichkeit von Härtefallgesuchen eingeführt werden. Denn 

nicht jede Arbeitsstelle ist mit vergleichbarem Kommunikationsaufwand verbunden. Die 

tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit 

erfordert zusätzlich allgemein eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden 

Betrags für Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz. Eine substanzielle Erhöhung des 

Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs und die Schaffung eines 

Härtefallmodelles ist daher angezeigt.  

Damit Menschen mit Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit aller Altersgruppen 

gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie 

auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale 

Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so 

wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht 

gerecht und es braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Hörgeräte 

Der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV ist substanziell zu 

verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 

Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 

kann. Eine frühzeitige Hörgeräteversorgung steigert nicht nur die Lebensqualität der 

Betroffenen, sondern reduziert auch gesellschaftliche Folgekosten im Gesundheits- und 

Sozialwesen. Insbesondere ist zu erwähnen, dass das Hören mit einem Hörgerät erlernt 

werden muss. Hier spielt der zeitliche Faktor eine wichtige Rolle sowie ebenso, dass das 

Erlernen des Hörens mittels Hörgeräte deutlich schwieriger wird, wenn das Hörvermögen 

bereits deutlich abgenommen hat. Ein besserer Zugang lässt sich durch die Abschaffung 

der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines 

Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen.  

Zusätzlich braucht es verbindliche und transparente Standards, dass Menschen mit einer 

Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit 

für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. Wir begrüssen die vom 

Bundesrat vorgesehenen Transparenzregelungen in Art. 21quinquies. Diese greift 

aufgrund der Einschränkung auf Art. 21quater Absatz 1 Buchstabe b jedoch zu kurz. Um 
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die Nachvollziehbarkeit von Preiskalkulationen auch für Menschen mit einer 

Hörbehinderung zu gewährleisten ist Art. 21quinquies auf Hilfsmittel, welche im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Pauschalen erworben werden, auszuweiten.  

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 

Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 

Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 

(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter im AHV-Alter 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste 

der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der 

Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung 

des Kontakts mit der Umwelt und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte braucht es 

insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die 

Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-

Kodierdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen 

Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 

(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 

zeitgemäss und widerspricht der UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine Erweiterung 

der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an 

den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl 

an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im 

Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder 

massgeblich verzögert werden können.  

Gehörlose und schwerhörige Menschen aus Ländern ohne 

Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen 

gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne 

Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 

AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es 

bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle 

Verbesserungen. 
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Darum fordert Pro Audito Schweiz: 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter (Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-

Kodierdolmetschende) für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des 

Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert 

ausgestaltet sein. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern. 

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit 

haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 

zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen. Um 

den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 

Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung 

(als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf 

verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. Was im Vorentwurf fehlt, ist 

eine Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang 

zum Assistenzbeitrag für Menschen mit Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit sowie für 

Menschen im AHV-Alter.  

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 

werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 

unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim 

Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes 

Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden 

kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf 

einen Assistenzbeitrag haben. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 

Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die 

Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 

und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. Schliesslich 

möchten wir betonen, dass Pilotversuche nicht grundsätzliche gesetzgeberische 

Forderungen blockieren dürfen. 
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2. Forderungen der Pro Audito 
Schweiz 

Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines 

konkreten, subjektfinanzierten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von 

Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation von Menschen mit 

Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. 

Für Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschende ausserhalb des 

Geltungsbereiches des Art. 9 HVI (Arbeitsplatz) und Art. 16 IVG (Aus- und 

Weiterbildungen) soll ein Rechtsanspruch geschaffen werden. Menschen mit einer 

Hörbehinderung sollen einen rechtlich garantierten subjektfinanzierten Zugang zu 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschenden haben. Von einem entsprechenden 

Rechtsanspruch sollen auch nicht IV-berechtigte Personen (Bsp. AHV-Rentnerinnen und 

Rentner) profitieren können. Dadurch soll ihre gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt 

werden. 

Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen 

und transparenten Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die 

Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch die IV und die AHV bei der 

Hörgerätversorgung.  

Um die Zugänglichkeit zur Hörgerätversorgung zu garantieren, braucht es einheitliche, 

verbindliche und transparente Standards, damit schwerhörige und gehörlose Menschen 

nachvollziehen können, wie die Preise für ihre Hörgeräte zustande kommen. Nur so 

können unterschiedliche Anbietende systematisch miteinander verglichen werden. 

Dadurch würde es schwerhörigen und gehörlosen Meschen ermöglicht die Lösung zu 

finden, welche ihren individuellen Bedürfnissen am meisten gerecht wird und gleichzeitig 

die kosteneffizienteste Lösung darstellt. Die Konsument*innen können so den Markt 

mitbeeinflussen.  

Es ist medizinisch erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den höchsten 

Nutzen bringt. Im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes ist auf die Eintrittsschwelle für 

eine Unterstützung bei der Hörgeräteversorgung durch die IV und AHV zu verzichten. 

Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung 

stehenden Betrages für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz.  

Die aktuelle Finanzierungspraxis der Invalidenversicherung für Dienstleistungen von 

Dritten sieht gemäss Art. 9 HVI eine jährliche Vergütung von maximal dem 

anderthalbfachen jährlichen Mindestbetrag der Vollrente vor. Diese Praxis hindert 

Betroffene daran, selbst wenig kommunikationsintensive Berufe auszuüben. Namentlich 
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schränkt es Betroffene bei der Berufswahl ein und verunmöglicht ihnen eine berufliche 

Weiterentwicklung und damit ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Das führt zu 

ungenutztem Potenzial von Fachkräften, einer unerwünschten Belastung von IV, ALV 

und Sozialhilfe sowie einer unnötigen Hürde für integrationswillige Arbeitgebende. 

Die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit 

erfordert allgemein eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für 

Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz. 

 

Schliesslich verweisen wir grundsätzlich auf die Vernehmlassungsantwort von Inclusion 

Handicap IH 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

    

  

Heike Zimmermann 

Co-Geschäftsleiterin Pro Audito Schweiz 

Jolanda Galbier 

Co-Geschäftsleiterin Pro Audito Schweiz 
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Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider 
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 

 

 
Zürich, 18. September 2025 
 
Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusionsinitiative Stellung nehmen zu können. Pro Infirmis ist Teil der 
Trägerschaft der Inklusionsinitiative, die die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen in der Verfassung fordert. Sie soll dazu führen, dass sich die 
Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu 
welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 
verpflichtet hat.  

Pro Infirmis begrüsst den Willen des Bundesrates, die Absichten der Inklusionsinitiative mit 
einem indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesebene schnell voranzutreiben. Dafür sind aus 
Sicht der Organisation aber grundsätzliche Anpassungen am aktuellen Vorschlag nötig. Die 
Inklusionsinitiative legt den Fokus auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie die 
Sicherstellung der nötigen Assistenzleistungen und Hilfsmittel. Diese Kernanliegen sind im 
Gegenvorschlag ungenügend eingebunden.  

Um Gleichstellung und Inklusion in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, muss der Bund im 
IVG die Assistenzleistungen sowie der Zugang zu optimalen Hilfsmitteln direkt und 
national verbessern. Dies ist mit dem aktuellen Vorschlag nicht der Fall: Eine Ausweitung der 
Zielgruppe des Assistenzbeitrags allein, ohne ein Abbau von dessen Hürden führt zu keiner 
Verbesserung. Die Vorschläge bezüglich Hilfsmittel orientieren sich aus Sicht von Pro Infirmis 
nicht am eigentlichen Ziel, Ansprüche und Zugang in diesem Bereich zu verbessern und sind 
abzulehnen. 

Weiter fordert Pro Infirmis ein Inklusionsrahmengesetz, das gegenüber dem 
Behindertengleichstellungsgesetz einen tatsächlichen Mehrwert bedeutet. Dafür müsste es für 
verschiedene Lebensbereiche Verbesserungen vorsehen, durchsetzbare 
Rechtsansprüche definieren und klare Weichen für die Umsetzung durch Bund und 
Kantone stellen.  
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In Bezug auf das selbstbestimmte und selbstständige Wohnen muss der indirekte 
Gegenvorschlag die Wahlfreiheit von Ort und Wohnform rechtlich und durch klare 
Vorgaben zu Unterstützungsleistungen sicherstellen. Dafür ist ein Transfer von 
institutionellen zu ambulanten Leistungen vorzusehen und zu planen.  

Aus Sicht von Pro Infirmis sollten diese Aspekte zwingend im indirekten Gegenvorschlag des 
Bundesrates enthalten sein, um Menschen mit Behinderungen tatsächlich gleichzustellen. In 
Koordination mit unserem Dachverband Inclusion Handicap reichen wir für die Vernehmlassung 
daher im Folgenden unsere detaillierte Stellungnahme ein. 
 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen und die Anliegen von Menschen mit Behinderungen zu 
berücksichtigen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pro Infirmis 
Für die Direktion 
 
 
 
 
Felicitas Huggenberger    Stéphanie Zufferey 
Direktorin  Mitglied der Geschäftsleitung 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen 
Hoffnungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der 
tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die 
Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 
verpflichtet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts ermöglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen 
mit Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 
 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 
nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung 
der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer 
Revision des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die 
Umsetzung kann deshalb durchaus auch schrittweise erfolgen. Ein konkreter und 
abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen 
Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie 
von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. 
Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände 
angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der 
Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem 
vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 
einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der 
Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast 
ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede 
sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für 
Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag 
erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und 
Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. 
Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen 
erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin 
zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. All 
dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das 
Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion 
gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize 
für die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern 
beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  
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- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum 
Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 
Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 
Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen mit 
Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen 
Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit 
verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-
Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. 
Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des 
selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die 
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 
keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 
 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende 
Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine 
Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In 
der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue 
Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung 
betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag 
erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 
auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert 
wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht 
akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  

1888 / 2614

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html


 Seite 6 von 29 

  
www.proinfirmis.ch  

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen 
und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der 
Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept 
vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne 
Gesamtkonzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die 
Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und 
organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen 
Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige 
Einschränkungen können in den Bestimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. 
Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, damit das 
Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen 
verbindlichen Rahmen vorgibt. 
 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes 
angekündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor 
für die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll 
das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen 
zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in 
Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt 
nach wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte 
Strategie von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls 
der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu 
gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf 
die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem 
Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine 
Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen 
Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den 
betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische 
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Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen 
sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 
Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im 
Inklusionsgesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen 
kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den 
Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein 
Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das 
selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit 
und Verbindlichkeit erforderlich. 
 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein 
verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen 
Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den 
Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 
Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 
Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen 
beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei 
Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine 
Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne 
Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten 
Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die Umsetzung 
von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen Vorstössen. 
Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  
Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen 
Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu 
Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder 
Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch 
für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es 
zudem eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung 

3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen 
im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-
Leistungen: 
Hilfsmittel 
Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Die vorgeschlagenen Änderungen bei Art. 
21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG lehnen wir ab, weil unklar ist, ob 
Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, 
die dem technischen Fortschritt gerecht werden, aber die Risiken eines 
eingeschränkten Marktes auf den Betroffenen lasten. 
Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen 
im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. Zudem fordern wir mindestens, dass 
Arbeitgeberrolle der Assistenzbeziehenden als Erwerbstätigkeit im Sinne von *-
Hilfsmitteln gemäss Art. 2 Abs. 2 HVI zu qualifizieren ist sowie die Sicherstellung eines 
Pikett-Reparaturdienstes für Rollstühle. 
Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben 
Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum 
Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  
Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum 
Assistenzbeitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit 
kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument 
FAKT ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer 
Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 
eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des 
Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. 
Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit 
ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie 
für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich 
des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung 
des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. 
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Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität 
des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und 
eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  
Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die 
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer 
Natur.7 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit 
tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  
Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative 
eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK 
endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  
Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen 
deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie 
in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten 
Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein 
Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 
für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die 
BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht 

5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf 
morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein 
Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan 
aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen 
Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 
Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten 
Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den 
(leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches 
bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. 
Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in 
dieser Form inakzeptabel.  
 

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass 
er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung 
ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den 
Rahmen steckt. 
 
3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten 
Bestimmungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten 
beschränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies verkennt 
das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten 
des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur 
deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die 
Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 

8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen 
unten Ziff. 0, � und �. 
9 Dazu unten Ziff. 0. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 
(Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a 
(Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), 
Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und 
Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der 
Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 
entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich 
Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er 
beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit 
Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 
selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst 
ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu 
gewährleisten.  
Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte 
Regelung im Bereich des Wohnens.  
Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren 
spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend 
Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise 
umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes 
und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur 
Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 
Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der 
Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, 
technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das 
InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne 
und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese 
müssen für Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist 
der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die 
Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren 
entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 
3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im 

11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. � und �. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
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Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in 
konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die 
betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf 
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den 
Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, 
alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In 
der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben 
entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der 
kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  
Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund 
unverständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden 
ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff der 
Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die 
voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise 
Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 
Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng 
kritisiert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt 
unklar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber 
zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-
Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten 
fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die 
rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von 
gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren 
Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt 
oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der 

14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich 
dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 
850.6). Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält 
eine entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, 
Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
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Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, 
conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten 
ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht 
sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites 
Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 
Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 
Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des 
Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine 
Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der 
erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von 
Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV 
erhalten.» 
Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen 
mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» 
im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine 
Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmöglicht: Wenn 
Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein sollen, 
dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 
Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit 
Behinderungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst 
sein dürften23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder 
einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) 
angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 
- Viele Personen mit ADHS  
- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-

psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 
 
 

20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution 
fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine 
Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine 
Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» 
Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, 
S. 16. 
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Wir fordern daher:  
• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen 

inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, 
die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss 
neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für 
«Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch 
vorgenommen werden.24  

 

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die 
Kernanliegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der 
betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes 
Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher 
umgesetzt werden» können. 
Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten 
Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl 
hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 
höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). 
bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei 
derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. 
In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. 
Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit 
Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene 
zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 
schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. 0. 
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Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr 
Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 
lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen 
Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung 
selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG 
Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel 
«Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht 
auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich 
darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen 
umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion 
untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von 
Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 
 
Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur 

26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 0. 
27 Dazu unten Ziff. �. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der 
Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen 
Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
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Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor 
Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in 
ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  
Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht 
koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf 
die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- 
und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. 
Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort 
und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 
Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen.  
In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 
Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass 
Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit 
Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei 
Rechtsansprüche geltend machen können.  
 
Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die 
Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des 
Verfahrens vorzusehen. 

29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. 
Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren 
auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, 
Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 
21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche 
Rechtsansprüche vor. 
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3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung 
der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.32 
Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis 
heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des 
Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen 
Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 
Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht 
für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen 
Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, 
die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der 
Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK 
übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine 
entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der 
Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG 
verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die 
Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige 
Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der 
Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für 
die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt 
keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 
BRK. 
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- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies 
anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für einen 
wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses 
Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und 
Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 
112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für 
die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und 
sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für 
die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer 
Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen 
Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in 
Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als 
notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch 
diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad 
(«sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen 
sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 
Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und 
Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik 
sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und 
Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die 
Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen 
sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen. 

34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur 
den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen 
und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 
Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die 
Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte 
die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen 
Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland 
bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl 
den Bund wie auch die Bundesländer. 
Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: 
Verfolgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund 
und Kantonen. 
Wir fordern daher:  
Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit 
Behinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund 
grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien 
Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang 
an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG 
aufgenommen werden. 
Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte 
Evaluation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 
mit Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre 
Dringlichkeit:  

37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 
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• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 
• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, 

unübersichtlich und unklar40 
• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen41 
Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom 
Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde 
mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts 
werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den 
indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  
Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die 
Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten 
Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 
verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen 
Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch 
keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und 
den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen 
konfrontiert sind.44 
Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 
Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen 

38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie 
Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert 
daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem 
System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen 
System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte 
Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt 
des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 
Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen 
wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit 
Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen 
vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss 
der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende 
Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen nichts verändern werden. 
3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von 
der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die 
Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, 
dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen 
kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen 
sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem 
Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es 
tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher 
konkretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu 
führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung 
der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei 
Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem 
auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 0. 
47 Dazu oben Ziff. � und �. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, 
S. 20 f. und 26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und 
Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare 
Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden 
sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. 
Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen 
zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten 
Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die 
zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und 
Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» 
der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 
In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der 
Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des 
Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den 
grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite 
und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt 
sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von 
Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des 
behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 
3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein 
werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 
insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was 
damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, 
ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen 
übernommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im 
bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 

48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend 
Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. 
Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären 
Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 
An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von 
stationären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  
Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen 
grundsätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der 
administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und 
Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) 
und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich 
festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des 
Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung 
einzuführen. 

 
4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater 
Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 
68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer 
nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch 
bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu 
tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie 
ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen 
bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 
Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und 
Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert 
und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung 
sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das 
Modell zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine 
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Hilflosenentschädigung, welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, 
eine Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den 
Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 
Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 
Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 
Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 
Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten 
Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  
 

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu 
einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 
Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf 
geschlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht 
berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit einer 
Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit FAKT 
nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden durch die von 
den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 
(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende und 
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen 
Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher 
entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
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verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle 
Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 
Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 
Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 
Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen 
angewiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch 
Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der 
Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung 
einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem 
Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV 
vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im 
IVG, AHVG und UVG auf. 
Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer 
Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 
Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 
Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 
werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim 
Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes 
Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden 
kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag haben.  
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht 
dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 
 
 

49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Wir fordern daher:  
• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 

neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  
• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im 

Sonderfall zu gewähren.  
• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 

auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-
Rentenanspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung 
und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu 
gewähren. 

  

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: 
Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen 
administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft verringert, 
aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von 
CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit 
doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer 
Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend 
Assistenzpersonen finden. 
Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend 
ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt 
werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie 
und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 
Wir fordern daher:  
 
• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

  

4.4 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die 
Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur 
wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang 
sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und 
gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das 
heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend 
substanzielle Verbesserungen. Die Nutzung von Hilfsmitteln sollte insbesondere für die 
Ausübung der Arbeitgeberrolle im Assistenzmodell sichergestellt werden. Deshalb 
fordern wir, dass die entsprechenden Hilfsmittelbezüger als Erwerbstätig qualifiziert 
werden, um Ihren Pflichten nachkommen zu können (Qualifikation im Sinne des * 
gemäss Art. 2  Abs. 2 HVI). 
Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste 
der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der 
Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung 
des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige oder 
gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
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AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat 
überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 
die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, 
das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  
Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender 
Handlungsbedarf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der 
IV substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe 
Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 
Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die 
Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits 
würden auch verbindliche und transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen 
mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und 
sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 
Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die 
Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des 
Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI 
und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen für 
die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftlicher 
oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro 
Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; 
die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit 
durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in 
kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung 
des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier 
setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 
Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen 
gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich 
substanzielle Verbesserungen. 
 
 

51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Wir fordern daher:  
• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
• Assistenzbezüger für ihre Rolle als Arbeitgeber den Zugang zur Hilfsmittel zu 

gewähren. 
• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 

Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss 
subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist 
zu erhöhen. 
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Vernehmlassung 2024/104 
Indirekter Gegenvorschlag zur Eidgenössi-
schen Volksinitiative «Für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)» 
 
Stellungnahme von Procap Schweiz 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegen-
vorschlag zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für 
viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, 
dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbe-
reichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskon-
vention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstel-
len. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvor-
schlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
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Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbe-
griff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen 
sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund 
und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie 
zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Inva-
lidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendi-
gen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeu-
tenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-
rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss 
er markant verbessert werden.  

Freundliche Grüsse 

 

Procap Schweiz 
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1. Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen ver-
bunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, 
dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in al-
len Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. Zudem soll sie insbesondere die freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstüt-
zungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für 
Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 
- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umset-
zung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie 
einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die 
Umsetzung kann deshalb auch schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter 
Plan dazu ist dafür jedoch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche 
von Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen 
verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen 
sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-
len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen 
werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mit-
hilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf 
nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behin-
derungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. 
Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. 
Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. 
Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für 
Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag 
erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und 
Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustel-
len. Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine kon-
sequente Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind 
Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den In-
stitutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Men-
schen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. 
Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 
kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel 
voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe unten zum Assis-
tenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Krite-
rien.  
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- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invali-
denversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assis-
tenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebär-
densprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen 
den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen mit Behinde-
rungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistun-
gen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst 
der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für 
mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-
gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, 
dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbestimmten Lebens 
ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens 
für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte 
Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort 
auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-
Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK 
kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sicher-
gestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen verdient, muss jedoch zumin-
dest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre 
stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, 
welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 
Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinde-
rungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit 
erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer 
Behinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter 
einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. 
Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwach-
senenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der 
BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen 
Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie 
und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderun-
gen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der 
Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vor-
handen ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. 
Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit 
Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der 
tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 
1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige 
Einschränkungen können in den Bestimmungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Woh-
nen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tat-
sächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu 
Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es 
besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmenge-
setz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung 
von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier 
überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Insti-
tutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vor-
entwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsan-
spruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit 
gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, 
wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institu-
tionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen 
Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso 
erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des 
IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. 
Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht 
für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz 
sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn 
finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
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Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. 
Diese Leistungen müssen besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem 
Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. 
Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klar-
heit und Verbindlichkeit erforderlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungs-
gesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-geset-
zes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assis-
tenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entspre-
chenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben 
weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Men-
schen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen 
beinhalten zwar den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum As-
sistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung 
der IV-Unterstützungsleistungen. Weiter werden einzelne Verordnungsänderungen angekün-
digt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV bein-
halten aber grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat über-
wiesenen parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar. Zudem sind die vorgeschlagenen Änderungen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung 
bei Hilfsmitteln kritisch zu beurteilen und es besteht vielmehr die Gefahr, dass sie für die Be-
troffenen sogar zu Rückschritten führen. 

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesse-
rungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assis-
tenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Men-
schen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen 
verbesserten Zugang insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-
Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleis-
tungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte 
sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- 
und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistun-
gen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen das Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen, um 
dazu beizutragen, die Situation für Menschen mit Behinderungen im Bereich der Hilfsmittel zu 
verbessern. Allerdings bleibt unklar, ob Betroffene tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfs-
mitteln erhalten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, denn der Fokus bei Art. 
21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG liegt allein auf der Kostenkontrolle 
statt auf einem einzelfallgerechten, raschen Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – 
wie dies in der Inklusions-Initiative gefordert wird. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass die 

 
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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vorgeschlagenen Änderungen sogar zu Rückschritten führen; etwa, wenn der Zugang zu Hilfs-
mitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch 
die Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. Zudem schränkt die 
vorgeschlagene Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel ein, 
die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag abge-
schlossen wurde. Diese Änderung kann somit weitreichende negative Folgen für Menschen 
mit Behinderungen haben.  

Positiv erachten wir die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Ein-
führung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitge-
bende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung 
der Motion Lohr: 21.4089). Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang 
zu Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im 
AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen 
Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhö-
hung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-Initia-
tive gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Hilfsmittelbereich 
(inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden 
können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Ver-
sicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbei-
trag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag für 
Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet), für Men-
schen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Mi-
litärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der Assistenzperso-
nen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Be-
ratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädi-
gung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene 
sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des 
Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umge-
setzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von 
Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des gelten-
den Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Le-
ben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  
 
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone recht-
lich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleis-
tung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 
in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen 
Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend 
sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Ein-
schränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. 
Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bun-
desverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlan-
gen insbesondere das Recht auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung 
der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusions-
gesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den 
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen für eine umfas-
sende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbe-
reichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Be-
hinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen 
Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als in-
direkter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches 
inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein sol-
ches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderun-
gen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, 
welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und organisatori-
schen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprü-
che nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Woh-
nen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslo-
sen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht 
der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bun-
desgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invali-
den Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institu-
tion zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklu-
sionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel.  

 

3.2 Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle 
Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen 
und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen 
des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in 
einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenü-
gende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initia-
tive und die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeich-
nung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-
Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch 
daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und 
Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und ent-
sprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» 
am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch 
eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von 
invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitge-
mässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform 
sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unter-
stützung erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
0, 0 und 0. 
9 Dazu unten Ziff. 0. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines 
InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmun-
gen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für aus-
gewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz als Rahmengesetz keineswegs be-
schränken, geschweige denn auf eine isolierte Regelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das 
Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- 
und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen enthalten, welche ge-
währleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine 
allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von 
Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, 
die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 
Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstüt-
zungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung 
und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinu-
ierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren 
– wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Um-
setzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle BRK-
Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befug-
nisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese 
bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 
2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass 
eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder 
psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwie-
gende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG 
definiert den Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägli-
che Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- 
und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision 
ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
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Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufge-
nommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen 
sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie 
eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich ein-
zig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Ge-
mäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbs-
unfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG 
ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise 
Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, 
Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie 
weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni 
Biaggini sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Er-
werbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 
Thomas Gächter/Martina Philippo halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfas-
sungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er 
«einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbs-
fähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, 
beeinträchtigt oder bedroht ist». 19. Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der 
Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach 
diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wie-
derum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der 
jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er 
nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 
25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswor-
tlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem 
Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren 
Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 
112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne 

 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der 
«Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behin-
derungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 
112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen 
gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften23, unter ihnen 
etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder ei-
nen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewie-
sen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychothe-
rapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  
- Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 

organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Um-
setzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem 
auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Men-
schen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung 
und Arbeit. 

- Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderun-
gen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 
112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Quer-
schnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs 
könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, 
bereichsspezifisch vorgenommen werden.24  

 

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen 
der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen wür-
den, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initi-
ative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Ver-
besserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initia-
tive angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Un-
verbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner ausschliesslich programmati-
schen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell Gesetzgebungs-
aufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und 
Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt 
keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im 
VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsauf-
träge in BV und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit 
Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, wel-
ches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wie-
derholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten 
Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es 
Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegen-
stand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussa-
gen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues 
zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der 
Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Perso-
nen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass 
Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 
1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine Grunds-
ätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängi-
gen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu ver-
pflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübli-
che und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der 
einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

Wir fordern daher:  
- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbei-

ten.  

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müs-
sen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen 
Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrer-
seits tätig zu werden. 

 
25 Dazu unten Ziff. 0. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 0. 
27 Dazu unten Ziff. 0. 
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3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige 
Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, 
zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Be-
reiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 
8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als 
unabdingbares Instrument zur Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwie-
sen.29 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen 
Schutz vor Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmun-
gen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BRK aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koor-
dinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusi-
ons-Initiative dar: Der mit der Initiative geforderte Art. 8a Abs. 1 gibt Menschen mit Behinde-
rungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, ins-
besondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit 
Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im 
Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- 
und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim 
VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unter-
stützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so aus-
zugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» 
Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rah-
mens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG 
keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können.  

 

 

 

 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Wir fordern daher:  
- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behin-

derungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall 
eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Be-
schwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Um-
setzung der BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der 
Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.32 Es zeigt 
sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen al-
lerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- 
und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwenden-
der und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisa-
torischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmit-
telbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht für Bund 
und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von 
Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete 
Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung bein-
haltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstim-
men (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprü-
fungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Über-
prüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es 
eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer 
Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössi-
schen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die 
Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Pla-
nungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), 
die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprü-
fung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Glie-
derungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bun-
desamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. 
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlech-
tergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen 
Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinde-
rungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im 
Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 
und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für einen wirksamen Einbezug 
wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungs-
strategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Orga-
nisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben 
werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor 
diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des 
zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs35 einge-
schränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 
12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG 
sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich 
hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vor-
zugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und 
Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – be-
treffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen 
wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und 
nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG 
die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Ko-
ordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung enthält allerdings 
wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung von Massnah-
men»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen 
ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  
- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu 

erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den 
nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, 
die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB 
in ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Ein-
bezugs von Menschen mit Behinderungen. 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-
Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-
Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Ver-
pflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen 
werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzu-
richten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist 
als Abteilung des Deutschen Institut für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitu-
tion) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhän-
gigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Doku-
mentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen 
an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  
Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung 
der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 
 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 
3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von 
zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die ei-
nen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusi-
ons-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Best-
immungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Men-
schen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung 
des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 
Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen37 
rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur För-
derung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  

1930 / 2614

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

19 
 

 
 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich 
und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu Un-
gleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die System-
probleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 
27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschla-
gene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfol-
gerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des 
EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusi-
ons-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Er-
kenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der 
entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundan-
ten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn 
den Alltag von Menschen mit Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere 
Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssyste-
men von Bund43 und Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. 
Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsin-
strumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behin-
derungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung 
des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» 
das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen.45 Es wird da-
mit das heutige System zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Insti-
tutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener 
Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der 
BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu 
einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das 
selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 
Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird 
schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen 
Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt46 und dass keine 

 
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 0. 
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griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfah-
rungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierun-
gen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

- Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen 
Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die 
andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund und 
Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass:  

§ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen 
kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein 
wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung 
nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der 
Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

§ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 
Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass 
die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche 
die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt 
haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überfor-
derung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

- Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfüg-
barkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung 
der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewähr-
leistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform 
und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf 
eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden.  

- Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der 
Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch 
das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch 
nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie 
der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

- Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 
BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu 
Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für 
diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

 
47 Dazu oben Ziff. 0 und 0. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mass-
nahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbst-
bestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler 
Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen 
der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten Bedarf» aus-
zugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von 
Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Woh-
nortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die 
normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark ein-
schränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Er-
richtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinde-
rungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-
InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und al-
tersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Ab-
grenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, 
mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Men-
schen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen 
müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion be-
troffener Personen» umgetauft werden, ist besonders stossend. Auf den ersten Blick er-
scheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als 
sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten 
und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären 
hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt 
des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Wir fordern daher:  
- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich 

überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der Erhe-
bungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbeson-
dere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur 
bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG reichen bei 
Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf 
den begrüssenswerten generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit einge-
schränkter Handlungsfähigkeit (Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG) und der ebenfalls 
positiv zu wertenden Möglichkeit von Pilotversuchen (Änderung von Art. 68quater IVG), haben 
sie ihre Grundlage zudem praktisch aus-schliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen. 

Ebenfalls positiv erachten wir die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht ge-
stellte Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln und die Möglichkeit für Arbeit-
gebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umset-
zung der Motion Lohr: 21.4089).  

Bei den vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen zu Art. 21quater Abs. 2 und 3, Art. 
21quinquies und Art. 21sexies IVG besteht hingegen sogar die Gefahr von Rück-schritten für 
Menschen mit Behinderungen; etwa durch die Beschränkung der Austauschbefugnis auf Hilfs-
mittel, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag 
abgeschlossen wurde. Oder auch weil der Zugang zu Hilfsmitteln durch neue bürokratische 
Hürden oder längere Verfahren so-gar erschwert wird und durch die Vergabeverfahren eine 
Monopolbildung nicht verhindert werden kann. Auf die vorgeschlagenen Änderungen ist daher 
zu verzichten.  

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter ge-
wissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der 
Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um 
die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen 
ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, welcher eine Grundvoraussetzung für den Assis-
tenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Men-
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienst-
leistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von 
den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des 
Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-
reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-
reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 
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4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr beschei-
dene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll 
der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Le-
bensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele 
Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete Bedarfs-
abklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 
Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung aus-
gerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so 
dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt 
werden kann. Demgegenüber werden durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungs-
instrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan 
(SUP)” überzeugende und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem wäre es 
sinnvoll, auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument anzuwenden. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzich-
ten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) ein-
zusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer Sin-
nesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenz-
beitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Errei-
chen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, 
haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilf-
losenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche ge-
stützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, 
haben heute keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflo-
senentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Geset-
zesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehör-
lose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflo-
sigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher 
ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH drin-
gend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn 
sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind 
sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG 
zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. 
Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr stren-
gen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Er-
wachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurück-
gegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne 
zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht dringend einen verbes-
serten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  
- Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues Ab-

klärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

- Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu 
gewähren.  

- Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten: 
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

- Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflo-
senentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenz-
beitrag zu gewähren.  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch 
eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein 
grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

  

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebens-
führung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforde-
rungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen 
müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand ver-
bunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des 
Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfas-
sendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze 
für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt wer-
den. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von Assis-
tenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. 
In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch 
die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen 
werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt ge-
zwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr 
Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeits-
markt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der 
Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  
- Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

- Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

- Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

- Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

- Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Per-
sonen im 1. Arbeitsmarkt. 

 

4.4 Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen 
und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von 
ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang 
zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist 
auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben si-
chergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forde-
rung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der 
Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im 
IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der 
Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-
Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleis-
tungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV 
(primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) 
zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste 
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der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat 
überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbst-
bestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden 
können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So 
ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; 
ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten 
Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt 
sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle 
für die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits 
würden auch verbindliche und transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit 
einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit 
für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und 
den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerich-
tet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon 
unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärden-
sprach- und Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie 
z.B. den Besuch gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchst-
grenze von CHF 22’680.-- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel 
eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und 
somit durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommuni-
kationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, 
v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Natio-
nalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebär-
densprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen An-
spruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsab-
kommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz 
eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende 
Leistungen angewiesen sind. 
 
Da bei den vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen zu Art. 21quater 
Abs. 2 und 3, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG wie oben bereits ausge-führt die Gefahr 
von Rückschritten für Menschen mit Behinderungen besteht, ist aus unserer Sicht darauf zu 
verzichten. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht 
es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesse-
rungen. 

 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Wir fordern daher:  
- Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

- Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

- Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des 
Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausge-
staltet sein. 

- Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhö-
hen. 

- Auf die Änderungen und Neuerungen zu Art. 21quater Abs. 2 und 3, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG ist zu verzichten.  

 

5 Weitere Ausführungen 
Procap Schweiz ist neben diversen anderen Tätigkeitsfeldern auch im täglichen Austausch 
mit Menschen mit Behinderungen, wenn es um die Gestaltung von Freizeit und Bewegung 
als Form gesellschaftlicher Teilhabe geht. Vor diesem Hintergrund merken wir kritisch an, 
dass sich der Gegenvorschlag im Wesentlichen auf die Bereiche Arbeit (Pilotprojekte) und 
Wohnen (Inklusionsgesetz) beschränkt und den Bereich Freizeit vollständig ausklammert. 
Dieses Auslassen sendet ein problematisches Signal: Es erweckt den Eindruck, Menschen 
mit Behinderungen hätten im Bereich Freizeit keinen Bedarf an Unterstützung und stünden 
dort nicht auch vor Herausforderungen in Bezug auf Chancengerechtigkeit. Damit wird ein 
zentraler Aspekt gleichberechtigter Teilhabe vernachlässigt. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie höflich, diese zu be-
rücksichtigen. Für Fragen oder bei Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Procap Schweiz 
 

 
Florian Eberhard 
Stv. Leiter Sozialpolitik 
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Die Mitglieder des Sozialpolitischen Kaffees von Procap St. Gallen -Appenzell  

 

 
 
 
An die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren 
 
 
 
Per E-Mail 
Eidgenössisches Departement 
Des Innern EDI 
Frau Bundesrätin 
Baume-Schneider 
 
Per E-Mail an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 14. Oktober 2025 
 
 
Vernehmlassungsantwort: Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Das Sozialpolitische Kaffee von Procap St. Gallen-Appenzell setzt sich aus Aktivmitgliedern 
zusammen, die sich im Bereich der Sozialpolitik engagieren.  Als Direktbetroffene haben wir 
den indirekten Gegenentwurf zur eidgenössischen Volksinitiative „Für eine Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsinitiative) genau studiert und nutzen gerne 
die Möglichkeit dazu Stellung zu nehmen.  

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen 
verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung 
der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung ge-
schickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf 
die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behin-
derten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte.  

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von 
dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im 
Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behin-
derungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund 
und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie 
zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des In-
validenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
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notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öff-
nen und diese Leistungen zu stärken.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens 
für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte 
Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort 
auf die Inklusions-Initiative. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für 
Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll 
der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant ver-
bessert werden! 

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer anschliessenden Stellungnahme.   
 
 

Freundliche Grüsse 
Procap St. Gallen-Appenzell  
Die Mitglieder des Sozialpolitisches Kaffees 
 

 
      
         

Hansueli Salzmann      Esther Büchel 
Geschäftsleiter      Aktivmitglied 
Procap SGA       St. Gallen    
   
 
 
         
Natascha Oberholzer      Donato Lorusso 
Aktivmitglied       Aktivmitglied 
St. Gallen       St. Gallen    
   
 
 
 
Andrea Burri       Kurt Halbherr 
Aktivmitglied       Aktivmitglied 
Goldach       Goldach    
   
 
 
Ohne Unterschrift 
Lukas Schällibaum 
Aktivmitglied 
St. Gallen 
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• Rahmen für eine schrittweise Umsetzung der BRK klar vorgeben: Der Gegenvorschlag 
muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht 
allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invali-
denversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durch-
aus auch schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch 
unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderun-
gen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK 
verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei 
der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem 
vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem 
sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung 
beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. 
Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen 
gemäss Bundesamt für Statistik gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften, unter ihnen 
etwa:  

• Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Un-
fall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder 
Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

• Personen mit Dyslexie 
• Viele Personen mit ADHS  
• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeu-

tischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher: 

  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen 
Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem 
auch Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von 
Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen 
Bildung und Arbeit.  
 

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinde-
rungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss 
Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbe-
reichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflich-
tungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden. 
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• Selbstbestimmtes Wohnen verbindlich ermöglichen: Der Gegenvoprschlag muss den 
Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen mit Be-
hinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit 
Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren 
und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und 
Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-
stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den not-
wendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstüt-
zungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden 
Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutio-
nen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch 
nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen siehe unten zum Assistenzbeitrag), 
sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien. 

Das ist unverständlich, denn der Gegenvorschlag gibt so keine Antwort auf die kürz-
lich auch von der eidgenössischen Finanzkontrolle festgestellten Mängel beim selbst-
bestimmten Wohnen von Menschen mit Behinderungen wie die fehlende Strategie 
und Koordination sowie unklare Rahmenbedingungen.  

Wir fordern daher: 

• Ausbau der Unterstützungsleistungen in der Invalidenversicherung: Der zweite Teil 
des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invalidenversicherung. Für ein 
selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen 
Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. 
Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausge-
staltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbes-
serten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr 
zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstüt-
zungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche 
Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben.  
  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich 
überarbeitet werden. 
 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen 
den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung 
der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zu-
gang zu den Leistungen von Bund und Kantonen. 

 
• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und 

dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. 
Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektori-
entierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

 

1943 / 2614



 

 

 

 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht dringend einen verbes-
serten Zugang zum Assistenzbeitrag. 
 
Wir fordern daher: 

 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss 
der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 
Wir fordern daher:  
 

 
  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten:
  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflo-
senentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenz-
beitrag zu gewähren.  

 
• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch 

eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein 
grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 
 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 
 
• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

 
• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 

 
• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Per-

sonen im 1. Arbeitsmarkt. 
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Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und im-
plementiert. Das FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen 
Fragestellungen auf. Dadurch können behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht 
berücksichtigt werden. 
Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es 
als eigentlichen Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsverfah-
ren der Hilflosenentschädigung auf. Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt 
schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher Behinderung. 
 
Wir fordern daher:  

 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht 
es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesse-
rungen. 
Wir fordern daher:  
 

 
 

• Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-
stimmten Lebens ermöglicht.  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues Ab-
klärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen. 
  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu 
gewähren. 

 
• Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis vorerst als Pilotprojekt einge-

führt werden. 
 

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 
 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  
 
• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des 

Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausge-
staltet sein. 

 
• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu er-

höhen. 
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PER MAIL 
Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Frau Bundesrätin  
Baume-Schneider 

Per E-Mail an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 

Dateiformat: gleichlautend als PDF und Word 

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenentwurf zur Eidge-
nössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Stellungnahme Procap St. Gallen-Appenzell 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 25.06.2025 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zum indirekten 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen (Inklusions-Initiative)" eröffnet.  

 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnun-
gen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der 
tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit 
der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem 
soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen 
sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts 
dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags 
enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 
nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen 
Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vorn-
herein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 
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Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu 
verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare 
und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbe-
stimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsge-
setzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- 
und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leis-
tungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen 
Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-
rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 
so muss er markant verbessert werden.  

 

Procap St. Gallen-Appenzell ergreift im Rahmen dieses Vernehmlassungsverfahrens, 
das auch die gesetzlichen Bestimmungen zum Assistenzbeitrag betrifft, die Gelegen-
heit, die äusserst unbefriedigende Situation für Menschen mit geistiger, kognitiver oder 
Sinnesbehinderung im aktuellen System des Assistenzbeitrages der IV darzulegen. 
Nebst der Darstellung der behinderungsspezifischen Schwierigkeiten und Unzuläng-
lichkeiten im Assistenzbeitrag der IV wird in Kapitel "4.4 Sinnesbehinderte im Assis-
tenzbeitrag IV als Sonderfall" ein konkretes Konzept erläutert, das sich in die Lebens-
realität von sinnesbehinderten Menschen einfügt und behinderungsspezifische Not-
wendigkeiten berücksichtigt.  

Procap St. Gallen-Appenzell dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 

bittet Sie, die für Menschen mit Behinderung äusserst wichtigen Anliegen zu berück-

sichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 
Procap St. Gallen-Appenzell 
 

 

Hansueli Salzmann  
Geschäftsleiter 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnun-

gen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie 

soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächli-

chen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz mit 

der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. 

Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermögli-

chen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der 

Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, 

muss er Folgendes beinhalten: 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen (siehe unten zum As-

sistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze 

und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Drit-

ter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch 

nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung 

sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen 

verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitge-

hend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die Chance, mit 

einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den 

Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den 

Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, dass 

der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbestimmten Lebens 

ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nut-

zens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung 

geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine an-

gemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 

BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umset-

zung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächli-

che Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz 

für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen 

Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklu-

sionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Dies gelingt dem Vorentwurf je-

doch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter 

 
 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 

voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Men-

schen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, 

die nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behin-

derungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-

konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 

Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 

für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 

muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-

ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-

mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss 

nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die In-

klusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-

digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 

Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 

bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der 

Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen ersetzt wer-

den. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor zu viel Ge-

wicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kan-

tonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die 

Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen 

mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohn-

form und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern 

definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. 

So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stär-

kere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen 

bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen 

Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist 

umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Moder-

nisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Woh-

nen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der 
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Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare 

Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsge-

setz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur ge-

lingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum 

Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assistenz-

beitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und aufeinan-

der abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Strategie 

von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen ver-

wirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforder-

lich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-

gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 

zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 

Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-

schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus 4.  Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 

selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 

Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich den Zugang von Perso-

nen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermögli-

chung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungs-

leistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorge-

schlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten 

aber grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat über-

wiesenen parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-

Initiative dar. 

Zudem sind die vorgeschlagenen Änderungen zur Einflussnahme auf die Preisgestal-

tung bei Hilfsmitteln kritisch zu beurteilen und es besteht vielmehr die Gefahr, dass sie 

für die Betroffenen sogar zu Rückschritten führen. 

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Ver-

besserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsar-

ten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt 

insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinde-

rung. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für Menschen mit 

Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle 

angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung 

auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für 

 
 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Das 
Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). 

Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen das Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu neh-

men, um dazu beizutragen, die Situation für Menschen mit Behinderungen im Bereich 

der Hilfsmittel zu verbessern. Allerdings bleibt unklar, ob Betroffene tatsächlich einen 

besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die dem aktuellen Stand der Technik ent-

sprechen, denn der Fokus bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies 

IVG liegt allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, raschen 

Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen - wie dies in der Inklusions-Initiative ge-

fordert wird. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass die vorgeschlagenen Änderungen 

sogar zu Rückschritten führen; etwa wenn der Zugang zu Hilfsmitteln durch neue bü-

rokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die Vergabever-

fahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. Zudem schränkt die vorge-

schlagene Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel 

ein, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein 

Vertrag abgeschlossen wurde. Diese Änderung kann somit weitreichende negative 

Folgen für Menschen mit Behinderungen haben.  

Positiv erachten wir die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 

Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeits-

platz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 

allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 

Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 

(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhö-

hung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklusi-

ons-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 

Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-

fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-

ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 

zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen. 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-

trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-

einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-

geeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer 

Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 

eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenz-

beitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso 

fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein 
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Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für 

Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-

Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich 

des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung 

des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Rege-

lungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-

chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-

plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und 

eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 

rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 

Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-

derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 

Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 

weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 

Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative einge-

reicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK endlich 

umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und tech-

nische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstel-

lung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes. 

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines In-

klusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen 

deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die Wei-

chen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie in 

ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten 

Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

 
 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 

bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusions-

gesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, 

muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die Politik 

der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umset-

zung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Be-

nachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen be-

seitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 

Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 

schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-

nisatorischen Vorkehrungen beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-

sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über 

das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit weni-

gen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensfüh-

rung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht über-

arbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung 

der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Per-

sonen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher aus-

geführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel 

ist. 

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 

dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-

leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 

den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-

mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-

schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 

Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-

kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 

 
 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen 
unten Ziff. 0, 0 und 0. 
9 Dazu unten Ziff. 0. 
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Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsge-

setz schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten 

Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch da-

ran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit 

und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkei-

ten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im 

Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit 

wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen 

zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren 

damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, da-

mit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbst-

bestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne 

die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen 

mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 

eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 

rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 

spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 

BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 

als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-

gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 

das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-

fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 

enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 

Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- 

und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in 

die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. 

Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbe-

sondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung 

ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, 

organisatorische und verfahrensmässige Vorkehrungen mitumfassen. Um die kontinu-

ierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische 

Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges Mo-

nitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und Kan-

tone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner 

 
 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 
(Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a 
(Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Spra-
chen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und 
Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Ar-
beitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
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aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die 

Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unter-

stützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 

durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-

hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-

sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 

in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 

ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-

pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-

hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 

psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 

vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-

zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei Kan-

tone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre 

Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung 

der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-

ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 

Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 

BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 

der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-

cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-

bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-

lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 

sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-

siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 

Nach Giovanni Biaggini sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 

zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 

 
 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussicht-
lich dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hin-
dern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 
850.6). Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf ent-
hält eine entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
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erfasste Personen gemeint.18 Thomas Gächter/Martina Philippo halten fest, dass sich 

der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegrün-

dende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 

beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich 

in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht 

ist». 19. Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout 

état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 

4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach dieje-

nigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 Hardy Landolt wie-

derum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» 

würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbs-

unfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-

rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehe-

nen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 

festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- 

und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-

schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 

«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 

gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-

licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 

sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderun-

gen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften23, 

unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 

oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-

stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

 
 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, 
Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution 
fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Gal-
ler Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invali-
denrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflo-
senentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Perso-
nen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen 
im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-

chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben 
dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die 
Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur As-
sistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-

liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-

sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 

Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 

denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-

ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 

Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-

wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 

ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-

InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 

BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 

dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 

könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 

werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 

Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 

und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 

 
 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 
schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. 0. 
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welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 

Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein. 

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 

ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-

wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 

(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 

inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-

lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-

gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 

wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-

sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 

Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 

2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine Grunds-

ätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der un-

abhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und 

Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die ge-

setzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich 

die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-

InG27). 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 

wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 

öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 

werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-

schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-

sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur 

 
 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 0. 
27 Dazu unten Ziff. 0. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der 
Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen 
Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
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Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat 

der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskri-

minierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 

Gesetzgebung zur Umsetzung der BRK aufgenommen.31 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 

nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 

Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 

Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 

auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-

zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 

Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 

ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-

sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-

massnahmen. 

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 

beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kan-

tone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zustän-

digkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen 

der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 

Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte 

konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend ma-

chen können. 

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

 
 
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. 
Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfah-
ren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche 
Rechtsansprüche vor. 
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3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-

fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 

fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-

dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-

einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-

men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 

organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 

unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-

pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-

gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 

Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-

sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 

Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 

geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 

BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-

sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 

der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 

anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-

führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-

nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-

petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 

für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 

von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-

nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 

Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bundes-

verwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur Be-

wältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu 

überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In die-

sem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für 

die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 

Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt 

 
 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 
Abs. 2 BRK. 
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keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierar-

chie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-

hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-

erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 

in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 

einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 

insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 

Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-

klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 

sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 

sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 

Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 

Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-

tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 

beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 

BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 

Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 

Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-

setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 

Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionali-

sierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und 

nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 

VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger Be-

standteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestim-

mung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen 

für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, 

dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 

Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten 

 
 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG 
nur den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der va-
gen und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Men-
schen mit Behinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-

toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 

dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gele-

genheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-

chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 

Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-

rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 

Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der un-

abhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfol-

gen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 

Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 

Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund 

und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Le-

ben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behin-

derungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kern-

forderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich 

richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl des 

Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und 

nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenom-

men werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evalu-

ation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 

Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 
 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
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• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 

zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-

sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 

zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 

Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 

Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 

vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 

würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-

Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 

welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 

identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 

die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 

Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 

vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-

leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-

ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 

zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-

nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 

Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 

Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-

frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-

derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen 

 
 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-
mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädi-
gung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 

Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-

nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 

nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-

tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 

das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-

möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-

InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen 

wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderun-

gen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt46 

und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen 

sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bun-

desrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 

Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts 

verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 

betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 

von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 

Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 

die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 

vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlas-

sen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 

sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 

Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 

Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-

sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 

es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-

kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-

ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 

vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-

rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-

nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 

einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 0. 
47 Dazu oben Ziff. 0 und 0. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation 
der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 
27.03.2025, S. 20 f. und 26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 

Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 

und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-

setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 

auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 

sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 

Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 

damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 

der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 

nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-

tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 

Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-

ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 

Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-

derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 

Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbst-

bestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler 

Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen 

der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten Bedarf» aus-

zugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von 

Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Woh-

nortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die 

normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark ein-

schränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Er-

richtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinde-

rungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-

InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 

«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und al-

tersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Ab-

grenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.3 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-

nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 

heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-

stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 

«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-

ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. 

 
 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären 

Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-

onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 

der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 

werden.  

 
 
 
Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-

sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des 
Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzie-
rung einzuführen. 

3.8 Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 

In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability Card, 

welcher auch in der EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung 

des Postulates 24.3324 einen Bericht unter welchen Voraussetzungen eine Anpas-

sung an die Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und welche Konsequenzen 

damit verbunden wären. 

Wir fordern daher: 

Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG reichen bei 

Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis 

auf den begrüssenswerten generellen  

1968 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243324


 
24 

 

Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit 

(Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG) und der ebenfalls positiv zu wertenden Mög-

lichkeit von Pilotversuchen (Änderung von Art. 68quater IVG), haben sie ihre Grund-

lage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen. 

Ebenfalls positiv erachten wir die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aus-

sicht gestellte Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel 

am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089).  

Bei den vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen zu Art. 21quater Abs. 2 und 3, 

Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG besteht hingegen sogar die Gefahr von Rück-

schritten für Menschen mit Behinderungen; etwa durch die Beschränkung der Aus-

tauschbefugnis auf Hilfsmittel, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des 

Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. Oder auch weil der Zugang zu 

Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren sogar erschwert 

wird und durch die Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden 

kann. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 

unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-

tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 

wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-

sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren und 

zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wel-

cher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 

schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 

substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 

bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 

im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im 

Rahmen des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung 

nach Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung 

nach Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistun-

gen im Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-

ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 

besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  
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4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 

bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-

hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer 

selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert wer-

den, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag aus-

genommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 

Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-

schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 

nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 

mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 

mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 

durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-

duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)” 

überzeugende und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinn-

voll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. 

Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument 

FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. indi-

viduelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-

ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-

nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 

Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-

wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-

sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-

cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-

losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-

beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 

Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 

UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 

gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 

über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-

gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 

einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

 
 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 

Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-

spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 

Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-

sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 

des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-

den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 

sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim 

Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Un-

terstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, 

müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen 

Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 

müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise aus-

geschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht 

dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Le-

bensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 

Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 

hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen 

administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft verringert, 

aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der Höchst-

beträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV 

 
 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 

35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch 

sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Er-

höhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend 

Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 

Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-

weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden kön-

nen. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von 

Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 

gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 

wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 

im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 

muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4 Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 

4.4.1 FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 

Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und im-

plementiert. Das FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen 

Fragestellungen auf. Dadurch können behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht 

berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es 

als eigentlichen Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsver-

fahren der Hilflosenentschädigung auf. Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt 

schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher Behinderung. 
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Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, hat 

der Gesetzgeber erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinderten 

und taubblinden Personen eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei wird 

auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 resp. 

6 Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

4.4.2 Sinnesbehinderte im FAKT 

Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Regel 

einen kleineren Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Personen. 

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche 

Teilhabe und Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen un-

zureichend. Das Gleiche gilt auch in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. D. - g IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sin-

nesbehinderten anders als bei anderen Behindertenarten. 

Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1. Fenster putzen: 

Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu putzen. Aufgrund 

der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches an Zeit und kann 

das Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2. verschüttete Flüssigkeit aufwischen: 

Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum Beispiel ein verschüttetes Getränk 

vom Boden aufzuwischen.  

Die erste Schwierigkeit besteht aber schon darin, dass die Stelle auf dem Boden ge-

funden werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt es für die sehbehin-

derte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle Übersicht und 

Kontrolle fehlt. 

Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen Zeitaufwand verbunden. 

3. auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: 

Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr oder weniger Sitzungen und Besprechungen 

ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg zumeist an unbekannte Orte über-

wunden werden.  

An den Meetings selbst werden zudem oft Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. Um 

auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der sehbehinderten Person vor Ort 

erklärt werden. 
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Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch höher qualifizierte Assistenzleis-

tungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen effizient und effek-

tiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein ent-

sprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für die 

erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach Voraus-

setzung. 

4. Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: 

Aufgrund der doppelten Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der 

Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die eigenständige Mobilität an unbekannte Orte 

lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für gesellschaftliche Aktivitäten werden im 

FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt (Minutenwerte im FAKT sind fixiert und 

entsprechen nicht der Lebensrealität von Sinnesbehinderten). Diese starren Grenzen 

im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation. 

5. Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung:  

Taubblinde Menschen, die auf taktile Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an 

Sitzungen professionelle Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch keine 

weiteren Assistenzleistungen (Weg bis zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause oder im 

Gebäude WC suchen usw). Es braucht daher eine Doppelbesetzung. Trotzdem wer-

den die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies entspricht nicht der 

Lebensrealität.  

6. Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: 

Die sehbehinderte Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wischen 

und mit dem Staubsauger aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter und 

Scherben infolge der fehlenden, visuellen Kontrolle liegen bleiben. Diese gefährden 

die betroffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

7. Punktuelle Assistenz: 

Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für die es 

sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit der die betroffene 

Person zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber beispielsweise am Morgen 

Zusatzzeit einrechnen. Zum Beispiel: die sehbehinderte Person hat einen wichtigen 

Termin und sollte entsprechend aussehen. Auch wenn sie ein gutes System und Hilfs-

mittel (z. B. Farberkennung) zur Kleiderwahl hat, ist es in solchen Fällen gut, wenn 

jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich keine Farben oder Muster beissen, ir-

gendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das Gesamtbild trüben. 

Dasselbe, wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass etwas Lippenstift 

eine gute Idee wäre.  

In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr behinderungsspezi-

fische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner wenig 

flexiblen Struktur nicht möglich. 
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4.4.3 Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 

Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorarbasis 

eingekauft werden. Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfah-

rung im Umgang mit der Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft 

stehen sie auch viel flexibler zur Verfügung als angestellte Personen, welche zu einem 

vereinbarten Termin kommen. 

Durch dieses grosse Wissen und Flexibilität der Angehörigen können Assistenzleistun-

gen sehr effizient und zielgerichtet erbracht werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler 

Bedeutung. Ein solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson zu-

erst aufgebaut werden, was sich für Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung äus-

serst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, usw.). 

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen kom-

munizieren können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzpersonen zu 

finden, die oft auch weit verstreut wohnen und deren Anfahrtsweg vom Assistenzbei-

trag nicht berücksichtigt wird. 

Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsverhält-

nis eingekauft werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste usw.). Auf 

diese Weise kann der für Sinnesbehinderte schwer zu bewältigende administrative 

Aufwand im Arbeitgebermodell auf einen Schlag substanziell reduziert werden. 

Im PAB konnte beobachtet werden, dass die unterschiedlichen Modelle vielfach ne-

beneinander in Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der 

Alltag bedürfnisgerecht organisiert werden. 

Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des PAB wurden im AB IV gestri-

chen. 

4.4.4 Umfragen bestätigen Annahmen 

Eine Umfrage51 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41% 

einen AB der IV beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der Interes-

sierten keinen AB der IV beziehen, obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-Alter 

sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte. 

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) be-

grüssen es, Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die Forde-

rungen nach Anpassung des Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte entspringen ei-

nem sehr breiten Bedürfnis. 

 
 
51 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des SBb. An dieser Umfrage haben 127 
blinde und sehbehinderte Personen teilgenommen.  
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4.4.5 Bedarfsermittlung 

Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle System 

des Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu wenig 

widerspiegelt. Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. Da der Gesetzgeber 

dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflosenentschädigung Son-

derfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen 

vor, Sinnesbehinderte auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen und 

die rechtlichen Grundlagen (Vorschlag siehe Anhang 1) dafür zu schaffen. Dazu muss 

ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das behinderungs-

spezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Modell 

von Behinderung zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompetenzen 

und Fähigkeiten der versicherten Personen mehr Achtsamkeit entgegenbringen und 

ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und Unselbständigkeit übertragen. 

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in der 

Studie52, wonach das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veranlasst 

das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen im FAKT 

zu verzichten und stattdessen ein Abklärungsverfahren vorzuschlagen, das den spezi-

fischen und individuellen Unterstützungsbedarf auch tatsächlich erfasst. Es bietet of-

fene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen im Mittel-

punkt steht. Individuelle Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum Ausdruck 

gebracht werden. So wird Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit 

einer Wertehaltung begegnet, die Wertschätzung für die vorhandenen Kompetenzen 

zum Ausdruck bringt. 

Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. 

Um das Prinzip eines neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzulegen, 

wird der Unterstützungsplan wie er zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion ist, als 

Beispiel herangezogen. Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Men-

schen mit Behinderung erfasst und basierend darauf ermittelt, welche Unterstützungs-

leistungen nötig sind. Das als Beispiel herangezogene St. Galler System der Bedarfs-

ermittlung basiert auf einer Analyse der bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in 

anderen Deutschschweizer Kantonen und einigen europäischen Nachbarstaaten. Es 

fusst auf dem Verständnis von Behinderung der Internationalen Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) und erfüllt die Anforderungen der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung die-

nende St. Galler Unterstützungsplan (SUP) ist eine angepasste Version des individu-

ellen Hilfeplans (IHP) aus dem Jahr 2003, der in unterschiedlichen Deutschschweizer 

Kantonen in verschiedenen Versionen angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP 

auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit Behinderung Expertinnen und Experten 

 
 
52 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / P. 
Margot-Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen, Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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ihrer Lebenssituation sind und deshalb im Verfahren eine zentrale Rolle einnehmen 

sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis der UN-BRK. Menschen mit Behinderung 

sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen Defizits anzusehen, 

sondern dabei zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten und selbstbe-

stimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Weg stehenden Barrieren zu über-

winden. Der SUP ist geeignet, einen individualisierten Zugang zu schaffen, der die Be-

dürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit Behinderung in den Vordergrund rückt. 

Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht immer die Person mit 

Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem Behinderungsgrad 

(blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das Verfahren gewährleistet die 

Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die Unabhängigkeit und 

fachliche Qualität der Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher Anspruch an welcher 

Art von Unterstützungsleistung besteht, die dann im Rahmen der Leistungserbringung 

finanziell abgegolten wird. 

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen mit 

Behinderung in verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individuell er-

forderlichen Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage, was eine Person 

benötigt, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  Die Person mit Unter-

stützungsbedarf steht beim Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den Fragebogen 

deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine selbst gewählte Vertrauensperson 

kann sie beim Ausfüllen unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – wenn immer mög-

lich – durch die betroffene Person selber ausgewählt werden. Vertrauenspersonen 

können z.B. Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere Bezugspersonen 

sein. In begründeten Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkei-

ten oder anderen Hinderungsgründen, kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des Un-

terstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert wird. Sie kann den Frage-

bogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstützungsbedarf ausfüllen. Neben 

der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise eine externe 

Sicht die Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch eine Fach-

person. Der Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche Sicht und Ein-

schätzung der Person selbst sowie eine ergänzende externe Sicht. 

4.4.6 Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 

Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unabhän-

gige fachliche Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP Gespräche 

mit den am Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ihrem 

Wohnumfeld. Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsan-

spruchs. Aufgrund dieser Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungs-

umfang. 

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistungen 

im Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisa-

torisch als auch operativ unabhängig von der Invalidenversicherung und anderen 

1977 / 2614



 
33 

 

staatlichen Stellen. Das Mandat für die Einschätzungsstelle beruht auf einem entspre-

chenden Leistungsvertrag. 

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die Bedarfsein-

schätzung verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuellen Bedarfs-

ermittlung mitwirken oder als Leistungserbringende tätig sein. 

 
 
 
 
 
Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren. 

• Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skiz-
zierten Bestimmungen vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden. 

4.5 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 

pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die 

Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. 

Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendigen 

Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen 

und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. 

Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend sub-

stanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 

Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 

der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-

haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 

oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 

den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 

(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 

zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 

AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-

sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mo-

bilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 

selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-

zögert werden können. 
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Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-

darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 

zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 

Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 

kann.53 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 

und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 

die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-

parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 

Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-

fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-

übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-

takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 

darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 

Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftlicher 

oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro 

Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 

kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-

schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-

onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-

werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 

die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-

setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-

zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-

einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 

AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 

braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-

zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

 
 
53 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

 

Procap St. Gallen-Appenzell dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 

bittet Sie, die für Menschen mit Behinderung äusserst wichtigen Anliegen zu berück-

sichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Anhang 1 

Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG  

- Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 

2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit einge-

schränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision nicht mehr 

benötigt wird): 

2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen Assistenz-

beitrag nach Art. 42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 

Art. 42a Anspruch (neu) 

1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben Anspruch 

auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters- 

und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946  erreicht haben, haben An-

spruch auf einen Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG und/oder 

eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor Erreichen des Referenzalters vorlag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 

Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person 

benötigt und von folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  
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1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines 

Arbeitsvertrages angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet wer-

den können. 

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 

1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den behinderungs-

spezifischen Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im Zentrum des 

Prozesses steht. 

2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und wäh-

rend des Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 

1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und 

von Behörden organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   

2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hierfür 

erforderlichen Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 

1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den Assistenz-

bedarf zuhanden der zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer 

Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind, 

werden die der Hilflosenentschädigung entsprechenden Stunden nicht abgezogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer 

Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD 

nicht abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistungen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stunden. 
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ProRaris, Chemin de la Riaz 11, 1418 Vuarrens, Tel. 021 887 68 86, E-Mail: contact@proraris.ch 1 

 
 
Per E-Mail:  ebgb@gs-edi.admin.ch  

 

Bern, 14. Oktober 2025 

 

Vernehmlassungsantwort  

Indirekter Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-

Initiative)»  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. 

ProRaris ist der Dachverband für Patientenorganisationen von Menschen mit einer 

seltenen Krankheit sowie für isolierte Kranke, die von keiner Organisation vertreten 

werden. ProRaris setzt sich für einen gleichwertigen Zugang zur Versorgung für alle 

ein. Als Schlüsselpartner arbeitet ProRaris bei der Umsetzung der Massnahmen im 

Nationalen Konzept Seltene Krankheiten mit und bringt die Patientenexpertise in die 

diversen Projekte ein. ProRaris sichert die Patientenbeteiligung wie sie im Nationalen 

Konzept ausdrücklich vorgesehen ist.  

Wir schliessen uns der Argumentation und den Forderungen von Procap an, 

insbesondere in Bezug auf persönliche Assistenz, Arbeit und Bildung. 

Dies, u.a. auch auf Bezug der Rare Barometer Umfrage 2024/25 von Eurodis, 

wonach Menschen mit seltenen Erkrankungen im Alltag vor vielfältigen 

Herausforderungen stehen d.h. diese internationale Umfrage mit rund 10’000 

Teilnehmenden weltweit – Betroffene und Angehörige – hat untersucht, wie sich 

seltene Erkrankungen auf die selbstständige Lebensführung und die soziale Teilhabe 

auswirken und ist dabei auf Resultate gestossen, die zu denken geben; 

Einschränkung in Bildung, Arbeit und bei Freizeitaktivitäten sind an der 

Tagesordnung, auch in der Schweiz. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Retina Suisse,  Ausstellungsstrasse 36,  8005 Zürich,  info@retina.ch,  044 444 10 77,  retina.ch 

Zürich, 16. Oktober 2025 

Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen 
Volksinitiative ‘Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen’ 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
indirekten Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 

Retina Suisse ist die einzige Vereinigung von Patient*innen mit Retinitis pigmentosa, 
Makuladegeneration, Usher-Syndrom und anderen Krankheiten des hinteren Augenabschnittes 
in der Schweiz. Seit 1979 beraten und unterstützen wir Betroffene und Angehörige bei der 
Bewältigung der meist nicht behandelbaren jedoch oft behindernden Augenkrankheiten. Wir 
unterstützen die wissenschaftliche und medizinische Forschung mit dem Ziel, für all diese 
Krankheiten eine Therapie oder Heilung zu finden. Ferner informieren wir die breite 
Öffentlichkeit. Retina Suisse ist Mitglied des Schweiz. Zentralvereins für das Blindenwesen 
SZBLIND und Agile.ch und unterstützt deren Vernehmlassungsantwort mit einigen Ergänzungen 
zu unserer Klientel. 

Mit der Unterstützung für die Lancierung der Inklusions-Initiative haben wir ein klares Signal für 
die Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung aller Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land gesetzt. Menschen mit und ohne Behinderungen, die die 
Inklusions-Initiative unterzeichnet haben, fordern von der Schweiz, dass sie endlich konkrete 
Massnahmen für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
ergreift, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNO-BRK) verpflichtet hat. Insbesondere soll sie die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen. 

Wir begrüssen zwar die Bereitschaft des Bundesrats, inklusionsfördernde Massnahmen zu 
ergreifen, bedauern jedoch sehr, dass sein Vorentwurf den berechtigten Forderungen der 

Retina Suisse 
Stephan Hüsler 
info@retina.ch 
044 444 10 77 

Vorsteherin des Eidgenössischen 
Departements des Inneren (EDI) 
Per E-Mail verschickt an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 
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Bürger*innen mit Behinderungen in unserem Land nicht gerecht wird. In seiner jetzigen Form 
ist der Gegenvorschlag keineswegs eine angemessene und ausreichende Antwort auf die 
Anliegen der von uns unterstützten Inklusions-Initiative. 

Er sieht keinerlei konkrete Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten - 
und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des 
Inklusionsrahmengesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der  
Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird 
die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 
selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Es fehlt eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie.  

Geradezu enttäuscht sind wir von den vorgeschlagenen Änderungen des 
Invalidenversicherungsgesetzes. Darin wird die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen 
und diese Leistungen zu stärken. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für 
Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der 
Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert 
werden. 

Freundliche Grüsse 
Retina Suisse 

Stephan Hüsler 
Geschäftsleiter 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: 
endlich in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre 
Würde vollständig anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern 
konkrete Veränderungen in ihrem Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie 
leben, die Unterstützungsleistungen erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 
2014 mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu verpflichtet, 
sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese Verpflichtung ein leeres Versprechen.  

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf 
die Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet es, 
die strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende Sichtweise 
und lässt schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine tiefgreifende 
Umgestaltung der staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur geringfügige Anpassungen 
vor, die den Status quo zu zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie zur 
Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer 
Aktionsplan für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der 
Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung 
geschieht jedoch nicht von selbst. Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle 
Koordination und vor allem den aktiven Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer 
Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im 
Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag trägt diesem Grundsatz nicht 
ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen 
Fassung auf eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, die 
Leistungen der Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der Menschen 
mit Behinderungen in der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur ungerecht, 
sondern widerspricht auch dem Sinn der UNO-BRK, deren Auffassung von Behinderung sich auf 
soziale, umweltbedingte und institutionelle Hindernisse und nicht auf eine medizinisch-
administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt sich der Gesetzesentwurf fast 
ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige Lebensbereiche wie Bildung, 
Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein sogenanntes 
«Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, ist in 
Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den 
tatsächlichen Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der 
Wohnform für Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine 
verbindlichen Ziele, sieht nicht die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform – wie sie anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu 
gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für Unterstützungsleistungen zu Hause. Im 
Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell fest. Dies widerspricht der UNO-
BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen sind kein Ort, an dem 
Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
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Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, 
unpersönlichen Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle 
Ressourcen überwiegend in Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die 
Mehrheit niemals Realität werden. Die Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen 
umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung definiert und vor allem das Recht der 
Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu leben, selbstbestimmt und mit 
der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision und 
die Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 Personen, darunter 
auch Kinder, nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von einem System, das  
darauf ausgelegt ist, zu entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. Die 
Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass Tausende von Menschen, die diese Hilfe 
benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. Andere erfüllen zwar die 
Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen Hürden und/oder 
dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind äusserst 
mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die Chance, 
den Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich mit 
unverbindlichen Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die erwähnten 
Pilotversuche wären in ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie denn jemals 
zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel voran, 
weder durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die 
Weiterentwicklung seiner eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne klare 
Ausrichtung, Koordination, Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die Umsetzung 
der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet 
keine wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, 
Kohärenz und Mut. Er verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen Wandel 
fordert. In seiner jetzigen Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern 
kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo 
aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und 
konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen endlich die Rechte und Freiheiten 
gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
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Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen1 in allen Lebens- und Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 
konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 
2023 vielerorts nach wie vor unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht 
haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in 
der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt werden. 
Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und technische Assistenz zwecks 
Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl 
der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche 
Assistenz in diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören 
Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und 
gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass 
eines Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – 
Umsetzung der UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten 
Lebens von Menschen mit Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, 
Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die Vernehmlassung 
gegebene Vorentwurf entspricht nur ansatzweise und in begrenztem Umfang den Forderungen 
der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie in der Inklusions-Initiative zum Ausdruck gebracht 
worden sind. In seiner jetzigen Form ist er keineswegs eine angemessene und der Initiative 
würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete Massnahmen vorsehen, die inhaltlich und 
konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den nächsten Jahrzehnten. Ein 
solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24–25. 
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von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung, denen 
Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt sind, wirksam bekämpfen können. Allein kann es 
auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen gewährleisten. Doch ein Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen verdient, 
muss zwingend verbindliche Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur Förderung 
der tatsächlichen Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion bilden 
können. Es muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen 
sowie organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 
erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, 
was er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen 
von Menschen mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen 
wirkungslosen Bestimmungen kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten 
Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur 
Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden 
Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In seiner aktuellen Form 
trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen mit 
Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-
BRK steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des 
Inklusionsrahmengesetzes in dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für 
alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des 
VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem 
unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende 
Regelung des Bereichs Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die 
verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das 
Inklusionsrahmengesetz allein schon aus diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-
Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die Grundlagen für eine wirksame Umsetzung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten Jahrzehnten schaffen. An dieser 
Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die Motion 24.3003 «Das IFEG 
modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für 
Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen wurde. 
Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten 

Kap. 3.3, 3.5 und 3.6. 
5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie 

etwa: Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), 
Art. 65 (Statistik), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 
75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 
(Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 
117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der 
weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit 
Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 
wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne die Inklusions-
Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
freie Wahl ihrer Wohnform und ihres Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung 
oder Arbeit mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so 
konzipiert sein, dass es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und 
Lebensbereiche ergänzt und sein materieller Geltungsbereich erweitert werden kann. 6 Es muss 
zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte  aus 
der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind.  

Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf 
der Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass 
sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige 
Vorkehren mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK 
sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche 
Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu 
verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten 
Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse 
auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei 
ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 
Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, 
dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen 
oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung 
schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 
BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich 
dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder 
verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der 
laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der UNO-
BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende 

 
6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2.  
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. 3.5 und 3.6. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4.  
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde 

körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern.  
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Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die 
Umsetzung der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie 
eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig 
auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss 
Botschaft des Bundesrats zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV 
erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 Abs. 1 
ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder 
teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats 13 wird in der heutigen 
Lehre als zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der 
Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende 
Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem 
nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 14 Anne-
Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de 
donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte 
de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 
25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen 
Gesetzeswortlauts, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: 
«Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- und Begleitmassnahmen 
nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne 
von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der 
«Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend 
erforderlich, auf die Definition von «Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV 
und BehiG zu verweisen und jeglichen Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

 
11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). 

Art. 4 lit. a des Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine 
entsprechende Definition. 

12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
vom 14. November, BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 
2005 6029, 6205).  

13 Ebd. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar 

Bundesverfassung, Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 

2021, N 11 zu Art. 112b. 
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Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen 
gemäss Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften, 16 unter ihnen 
etwa: 

- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV 
(beispielsweise einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter 
erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-
psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt 
sind, aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder 
weil sie knapp unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark 
beeinträchtigt sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit 
(noch) nicht nachweisen können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind  und daher 
keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen 
haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 
Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen 
weiterarbeiten, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt 
haben oder dieser abgelehnt wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen»  im 
Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen 
beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen 
Umsetzung der UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem 
Bestimmungen enthalten, welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zur persönlichen Assistenz und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung 
und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen stellen. 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 

 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 

215'785 Personen wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine 
Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch 
den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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Menschen» bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner 
Meinung nach die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können.  

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 
Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 
bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt 
sowohl durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst 
punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 
Jahren (UNO-BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, 
dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt 
müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb 
werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die 
erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-BRK bis heute nicht genügend umgesetzt 
worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusions-
Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf 
einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten 
Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als 
dass er Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), 
Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende 
Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas 
Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck 
der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene 
Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, 
dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 
Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» 
erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen 
Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr 
eingeschränkten Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu 
verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in 
die Tat umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage 
befindet und ein Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige 
Leistungen, sondern um die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte 
umzusetzen. Dies erfordert gezielte Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare 
Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt 
sich auf allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive 
Auslegung des Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für 
Justiz, wonach der Bund den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine 
verbindlichen Verpflichtungen auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es 
jedoch durchaus möglich, substanziellere Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als 

 
17 Siehe dazu Kap. 3.4. 
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auch die Kantone organisieren und finanzieren einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische 
Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als auch der Bund verfügen über 
Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung 
beraubt wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob 
sie die formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, 
ungleichen und unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die 
Inklusion, das sich darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel 
oder Mechanismen zu deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf 
die Inklusions-Initiative angesehen werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die 
Bundesverfassung sieht die Möglichkeit vor, Rahmenbedingungen für die Eingliederung 
invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen wurden lediglich bezüglich des 
Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des Bundes und der Kantone sind 
nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl wenig koordinierter 
Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.» 20 Die EFK verweist 
ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage des 
Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von 
Personen mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform 
mehr Freiheit einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame 
Stossrichtung sowie Leitplanken vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so 
präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen 
erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung 
selbstbestimmten Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene 
verbindliche Leitplanken vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, 
strukturelle und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine 
leeren Versprechen bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen 
und die Kantone bei der Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige 
Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar 
lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 . 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 
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des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG) 22 
und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare 
Instrumente zur Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen. 23 Entsprechend 
hat der UNO-BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor 
Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht 
koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der 
Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit 
Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die für ihre rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, 
insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit 
Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im 
Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- 
und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-
InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, 
die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, 
dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt 
unmissverständlich, dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens 
weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG 
keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall 
eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und 
Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen.  

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der 
Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, 

 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 

verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 

23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»  und zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen 
zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f.  
25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des 

Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor.  
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 
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dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings 
eine Strategie zur kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und 
sachlichen Geltungsbereichen sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, 
rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den 
zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und 
Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination 
zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK 
übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende 
Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf 
es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer 
Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die 
Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der 
Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die 
Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung 
der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 
Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der 
UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein 
Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen 
sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie.  

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen 
systematischen Einbezug von Menschen mit Behinderungen  sowie ihren 
Vertretungsorganisationen vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, 
die entsprechenden Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen 
Einbezug wäre etwa ein unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu 
den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. 
Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 
umschrieben werden. 

 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-

BRK. 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den 

Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen 
vorsieht. 
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Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und 
kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu 
eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie 
verpflichten die Kantone nur in sehr begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz 
erfordern würde, dass auch der Bund zur Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die 
alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und 
Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen bleibt zu vage und 
unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit geltenden Vorschriften 
ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel werden die richtigen 
Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend.  

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu 
erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den 
nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 
Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 
Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit 
ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus 
endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 
dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts für Menschenrechte (nationale 
Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie auch die 
Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und 
Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; 
Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund und Kantonen.  

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 
Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von 
zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-
Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
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Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 
Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer späteren 
Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 
Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist 
eindeutig: «Für invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen 
Garantien. Wohnt eine invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine 
Wohnung oder auf die Deckung ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische rechtliche Grundlage und keine 
Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 
Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 

unklar.33 
- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
systemischen Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch 
gravierende Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 
2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene 
Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen 
Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen 
des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die 
Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der 
entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten 
Bestimmungen keine der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag 
von Menschen mit Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, 
welche den Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und 
Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 

31 Ebd., S. 20 ff. 
32 Ebd., S. 25 ff. 
33 Ebd., S. 23 ff. 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung.  

1998 / 2614

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/


 

 retina.ch Seite 17 / 34 

keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente  und den Abbau 
der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das 
heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das 
heutige System zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen 
ausgehen. Die Formulierung «Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» 
in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen Form rein kosmetischer Natur und bringt keine 
Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral der UNO-BRK. Der Übergang von einem 
System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das 
ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird 
in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos 
nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-InG in 
völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-
Bestimmungen. Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung 
selbstbestimmten Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit 
Behinderungen in Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu 
gehören starre Routinen, Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, 
Begleitpersonen, Mahlzeiten und Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, 
Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und 
Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und 
zu wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die 
Möglichkeit haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben 
und voll und ganz an der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der 
Selbstbestimmung im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den 
Föderalismus bedingte, ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine 
umfassende Strategie zur Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK 
(insbesondere den gesamten (!) Art. 19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien 
zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete 
Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert 
werden. 

 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019.  
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV -Rente und 

allfällige Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten 
verwendet, wobei die Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 
69). 

41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. 
Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) . 
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Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach unserer Auffassung nur vorübergehend als 
Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 
beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in 
einer Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen 
Kompetenzen wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu 
organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen 
Vorrang vor institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – 
vorbehaltlich der freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und 
grundsätzlich vorübergehend ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf Einrichtungen 
und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird 
schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen 
Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine 
griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen 
im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und 
Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne 
der UNO-BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere 
ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur 
bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der 
bisherigen Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen 
muss als subsidiär zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann nicht 
einfach in das neue Gesetz übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-BRK-
konforme Regelung ersetzt werden, die sich an den Bedarfen der Menschen und nicht an 
bestehenden Strukturen orientiert. 

 
42 Siehe dazu oben, Kap. 3.4. 
43 Siehe dazu oben, Kap. 3.5 und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., sowie Bericht der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26.  
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4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: Im 
Jahr 2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen (inklusive 
Kinder und Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit grundsätzlich 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit lediglich rund 
9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und 
vereinfacht werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon 
profitieren könnten, vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in 
Anspruch. Dies liegt an der Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der 
Unmöglichkeit, den Bedarf mit den bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt 
die Möglichkeit, Angehörige als Assistenzpersonen anzustellen. 

Wir stören uns auch an der Tatsache, dass die Hilflosenentschädigung vom Assistenzbeitrag 
abgezogen wird. Insbesondere blinde und sehbehinderte Personen nutzen die 
Hilflosenentschädigung zur Pflege sozialer Kontakte. So wird damit oft eine Taxifahrt nach d em 
Konzertbesuch finanziert, den eine sehbehinderte Person ansonsten nicht machen würde. Sie 
kaufen sich damit kleine Hilfsmittel, die sie der Invalidenversicherung nicht in Rechnung stellen 
(wollen oder können). Sie dient zum Beispiel auch zum Ersatz von Kleidungsstücken, die bei 
kleinen, alltäglichen Unfällen beschädigt oder verschmutzt werden. Oftmals finanzieren sich 
von einer degenerativen Krankheit der Netzhaut betroffene Menschen Therapien, die über die 
Krankenversicherung nicht gedeckt sind. Es liessen sich noch unzählige derartige Beispiele 
aufführen. Letztlich ist die Anrechnung an den Assistenzbeitrag aber doch ein Hindernis für 
dessen Bezug. 

Wir sehen insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 
Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für 
Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42 quater Abs. 
2 IVG ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel 
eines inklusiven, selbstbestimmten Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da 
einerseits faktische Hürden bestehen bleiben (Menschen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag beziehen, nehmen ihn aber 
aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder ungenügenden 
Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits bleiben 
verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 
Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte 
Erweiterung der Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung oder 
dem Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen 
behinderungsbedingten Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, 
Transparenz und Effizienz ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus Sonderregelungen 
ersetzen. Solange jedoch Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir insbesondere den 
Einbezug folgender Personengruppen als besonders dringend: 
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- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von 
schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit 
auch vom Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit 
(KSH) ist dringend zu korrigieren. 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV:  Wer erst nach Erreichen des 
AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat 
überwiesene Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit 
Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). Dasselbe 
gilt für Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der 
Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer 
Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der heutige Ausschluss dieser Personen vom 
Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte Benachteiligung dar, ist sachlich nicht 
gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 
Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer 
Behinderung nur dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, 
verwehrt ihnen in vielen Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 
Begleitung und damit auch zum Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand zu begegnen, 
sollen auch Personen mit psychischer Behinderung ohne IV-Rentenanspruch bei 
entsprechendem Bedarf Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung 
(und damit auch einen grundsätzlichen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) erhalten. Auf 
die entsprechende Einschränkung in Art. 42 Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit  Kinder 
und Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen 
und beim Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting 
zurückgreifen (und somit einen Heimeintritt verhindern) können, müssen sie ohne 
zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben – zumindest für 
diejenige Zeit, die sie nicht in einer Institution verbringen, die anderweitig finanziert wird. 
Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist entsprechend auf Minderjährige auszuweiten, 
die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 
Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu 
standardisiert, in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von Personen 
mit Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen Unterstützungsbedarf 
respektive an der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle Bedarfe können nicht 
adäquat berücksichtigt werden, sodass beispielsweise der tatsächliche Assistenzbedarf von 
Personen mit Sinnesbehinderungen und von Menschen mit kognitiven und psychischen 
Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 

2002 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224262


 

 retina.ch Seite 21 / 34 

Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise Schweiz. Blinden- und 
Sehbehindertenverband SBV bzw. des Dachverbandes SZBLIND) dahingehend anzupassen, dass 
der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für unterschiedliche 
Lebensrealitäten abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den General Comment 
Nr. 5 des UNO-BRK-Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind 
entsprechend anzupassen. 

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die 
Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die  
Bezüger*innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen administrativen 
und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 der weder finanziell noch personell abgegolten 
wird. Für viele stellen die Anforderungen im bestehenden Modell ohne Unterstützung eine 
nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit der Folge, dass sie auf eine Leistung 
verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss 
deshalb administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der 
Wahrnehmung der Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden 
zu beschneiden (siehe unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht 
mit einer Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als individualisierte, 
personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen 
als auch bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin 
ein direktes Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen 
haben. Der Verlust dieses Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz entgegenstehen 
und dem in der UN-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten Recht auf 
Selbstbestimmung widersprechen. Eine diesbezügliche Änderung des Obligationenrechts (OR), 
insbesondere eine Erweiterung der Vertragsform «Auftrag» ist zu prüfen (OR 394ff.).  

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der Bereitstellung 
von barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene Abgeltung (vgl. 
dazu Kap. 4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation des 
Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der 
Assistenznehmenden gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des Arbeitsvertrags 
ermöglicht 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
45 Vgl. dazu den General Comment Nr. 5 des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, Ziff. 16 d iii) 
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4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 
Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 
entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 
bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende Finanzierung 
dieser Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne eine Erhöhung der 
Ansätze kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die 
Personalakquirierung, -einführung, -planung und -administration wird nicht separat 
abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl 
Assistenzleistungsbeziehende als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit 
bezahlen sollten. 

- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder 
Unfall der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende 
Mitarbeitende oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt 
ins AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch 
bei nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten 
Lebensumständen wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der 
Tagesstruktur in einer Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung 
des Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu 
wenig Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des 
zeitlichen Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der 
bereits über die HE pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim 
Intensivpflegezuschlag, der nicht angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen 
Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht 
eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 
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Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG:  
- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den 
Assistenzbeitrag  
- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass Menschen 
mit Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf angemessen 
decken können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. 
in dem die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter 
(…) erreicht») 

- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter 
Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer 
Beratungsleistungen im Hinblick auf die Administration/Organisation des Assistenzbeitrags 

- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte 
Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden (Doppelfinanzierungen 
sollen zwar vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung ungeachtet des 
Unterstützungsbedarfs ist nicht gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 
Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem 
aufgrund der grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen dringend angezeigt ist. 

Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von 
Lebenspartner*innen zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 
12.409 (Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages)  
verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist 
aber nicht nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht 
auch höhere Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für die 
Grundpflege gemäss KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind 
ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit 
deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob 
sie zum Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder 
externe Kräfte anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass 
Angehörige «einspringen». Heute geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht 
ausreichend ist, bleibt Menschen mit Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte 
Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das steht im Widerspruch zur UNO-
Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und Gleichstellung auch in der 
Alltagsunterstützung fordert. 
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Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. b 
– das heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 
(Umsetzung der Pa.Iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im 
Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv 
am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und 
gesellschaftlichen Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige 
System wird diesem Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend substanzielle 
Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden 
Beitrag. Sie basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem 
Bericht zum Postulat SGK-S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der 
Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln 
erhalten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von der 
Umsetzung der Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem 
einzelfallgerechten, raschen Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in der 
Inklusions-Initiative gefordert wird. Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu 
Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden 
oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die Vergabeverfahren eine Monopolbildung 
nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher 
konnte der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern im 
Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag 
abgeschlossen wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel beschränkt 
werden, die von Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag 
abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 
Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert.  

- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, 
bedeutet dies ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden 
sowie mehr Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Unseres Erachtens widerspricht diese Regelung nicht der liberalen Wirtschaftspolitik unseres 
Landes. Sie zielt vielmehr in Richtung Planwirtschaft.  

Auch den vorgeschlagenen neuen Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir 
ab, da die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und 
faktisch zu einer marktfernen Überregulierung führen kann. Sie schreckt kommerzielle Anbieter 
ab, gefährdet Innovation und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante Änderung von Art. 
21bis Abs. 3 IVG – die individuelle Versorgungssicherheit. Man stelle sich vor, dass im 

2006 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214089


 

 retina.ch Seite 25 / 34 

Vergabeverfahren für einen neuen Autobahnabschnitt die offerierenden Firmen ihre Kalkulationen 
offenlegen müssten. Diese Autobahn würde niemals gebaut werden! 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 
Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten 
Anbietern gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls eine 
geringere Versorgungssicherheit sein. Die bisherige Regelung führte bereits in der Vergangenheit 
zum Untergang verschiedener Hilfsmittellieferanten wie Baum Retek AG oder Tools for the blind. 

Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere 
ist – auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen 
bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen 
Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die 
Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-
BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im 
September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär 
für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine «smarte» Auswahl an 
Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und 
Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 
Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter 
anstelle eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch 
reichen die damit finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr 
respektive durchschnittlich rund 10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen bei 
weitem nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung des 
Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt 
auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 25.3007 (Menschen mit 
Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen)  an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel 
respektive Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. 
Dies betrifft neben Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen 
angewiesen sind, zum Beispiel auch Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen 
mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist 
sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch 
Hilfsmittel (einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf 
verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden. 

 
46 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Wir fordern insbesondere: 

- Transparente Kriterien für die Ausgestaltung von «Rankings» bei den 
Vergabeverfahren/Verhinderung von Monopolisierung: Die Kriterien sollen dazu beitragen, 
eine Monopolisierung und eine Preisdominanz zu verhindern (insbesondere Kriterien zur 
Qualität der Versorgung, Zugänglichkeit, Reparaturzeiten usw.). 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht nur 
auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von 
Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden 
können. Vielmehr braucht es auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch 
auf Dienstleistungen Dritter für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den Besuch 
kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme öffentlicher und privater Dienstleistungen . 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung an 
die Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder 
Dienstleistungen für Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss im 
Allgemeinen erleichtert werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt sich 
durch eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die 
Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch 
verbindliche und transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit einer 
Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für 
die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: Ein 
Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um die Uhr 
sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 

4.3 Pilotversuche 
Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die 
Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-
Unterstützungsleistungen im Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, 
wenn es um die Entwicklung einer komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, die 
(auch auf Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit der 
Totalrevision des IVG (die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) 
übernommen werden können. Dafür braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.   
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 
So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche 
auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne 
von Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» 
im Sinne der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-
BRK, BV und BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und 
der Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b 
BV in allen Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 
Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der 
Förderung der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt 
werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 
Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu 
gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter 
Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  
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Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

2 Inklusion bedeutet insbesondere: 

a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, 
Beschäftigung, Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und 
gesellschaftliche Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene 
vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende 
Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und 
politischen Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse und 
Sicherstellung der vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren zu 
beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer Behinderungen 
sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen 
das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform 
soll gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Bestimmung wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 
lit. a UNO-BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern 
vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb 
die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-
Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. 
Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es 
tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 
Wiederholung einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass 
die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten 
Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls 
wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der 
Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System 
beheben. 
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Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen 
Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von 
Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt 
worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. 
Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone 
folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare 
Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-
BRK und zu den Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie 
impliziert, dass nur Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies 
entspricht einerseits nicht der Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK 
und den Interessen von Menschen mit Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von 
Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante 
Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine Aufrechterhaltung bestehender 
Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist zudem aus wirtschaftlicher 
Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage 
unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen 
die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese 
Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu 
sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 
In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b 
sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. 
vom «behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt 
sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen 
berücksichtigt werden müssen und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus 
diesem Grund wird vorgeschlagen, den Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den 
grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer 
Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum selbstbestimmten Leben 
zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. 
In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden 
wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in 
Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, 
müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe im 
Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 
Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle 
Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 
marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass 
auch alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein 
institutionelles Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der 
Grundsätze der Inklusion, der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. 
Insbesondere sollen Institutionen längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen werden 
dürfen, um Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige 
Lebensführung erforderlichen Kompetenzen (wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte 
Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der 
betroffenen Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht 
an der Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 
vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine 
terminologische Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, 
mangels Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen 
müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener 
Personen» umbenannt werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische 
Verschiebung täuscht über den fehlenden Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer 
Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der UNO-BRK lässt sich nicht durch die 
Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten Blick erscheinen die 
Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, a ls sie es schon im 
IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und ambulanten 
Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie oder 
einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten 
Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit 
Behinderungen erheblich. 
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An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin 
zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-
InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – 
Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte 
Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen 
ambulante Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert 
und aktiv ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen 
vollständig überdacht werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen 
Institutionen als Wohnorte zu vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und 
die Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine subsidiäre 
und grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 
Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt 
werden muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu 
gewährleisten. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 
Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 
Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 
11 und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits 
beschränkt sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK 
alle Lebensbereiche betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG 
nur die Kantone verpflichtet, nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für 
die Koordination, die strategische Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf 
einer zu engen Auslegung von Artikel 112b der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden 
und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 
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Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 
Es ist zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen 
tatsächlich und strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu 
muss ein unabhängiger Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen 
Aufgabe es ist, Empfehlungen abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die 
Entwicklung der Aktionspläne zu verfolgen. Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen 
dieses Rates sind im InG festzulegen und nicht späteren Regelungen oder dem Ermessen der 
kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 
begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht 
nicht aus. Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen 
Vorgaben, messbaren Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 
Absatz 2 zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu 
schwach. Ausdrücke wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren 
Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit 
Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb ihres Kantons – frei wählen können, 
ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 
Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu 
erreichen. Sie müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch 
verbindlicher gestaltet und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss 
die tatsächliche und strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest 
verankert – und angemessen vergütet – werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und 
die Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der 
UNO-BRK erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu 
verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen 
den Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre 
Interessen vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes 
ein. Die betroffenen Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen 
werden für ihre Mitwirkung entschädigt. 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die 

Einbeziehung von Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit 
Behinderungen vorsieht. 
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4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination 
mit einem klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen 
Koordinationsgremium ab und erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, 
Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus 
Menschen mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu 
Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte 
zu bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 

1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen 
Lebensführung und der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen.  

2 Unverändert 

3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen 
der betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des 
Aktionsplans ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 
Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht 
ohne einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende 
Gesetz klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. 
Andernfalls erhalten die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System 
aufrecht, was inakzeptabel ist. 

Artikel 14 
Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 

5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 
Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die 
individuelle Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne Vertragsabschluss 
im Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 
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Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 
Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 
Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle 
Transparenz hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt 
gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 
Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von 
Vergünstigungen die wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu 
weniger Vielfalt und Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 
Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu 
beachten, dass praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle oder 
die unzureichende Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende 
Anpassungen bestehen bleiben. Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 
Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden 
Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits 
heute umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere 
Änderungsvorschläge, die über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). 
Dafür sind bereits heute ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Stephan Hüsler 
Geschäftsleiter 
stephan.huesler@retina.ch 
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Bossel Natacha GS-EDI

De: Rudolf H <hitzrudolf2@gmail.com>
Envoyé: lundi, 13 octobre 2025 14:09
À: _GSEDI-EBGB
Objet: Inklusionsinitiative

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Generalsekretariat (GS-EDI) 
Frau Elisabeth Baume-Schneider 
  
 
Abtwil SG, 13.10. 2025 
 
Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative  
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag 
zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
Stellung nehmen zu können.  
 
Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Die Inklusions-Initiative soll ihre 
Lebenssituation verbessern. Sie verlangt die Umsetzung der 2014 von der Schweiz unterzeichneten 
UN-Behindertenrechtskonvention. Denn bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung 
der BRK sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer 
Natur.  
Deshalb ist die Inklusions-Initiative und der entsprechende indirekte Gegenvorschlag des 
Bundesrates für viele Menschen mit Behinderung mit grossen Hoffnungen verbunden.  
 
Leider ist der Entwurf des Gegenvorschlags für mich eine grosse Enttäuschung. Denn er verpasst die 
Umsetzung der UN-BRK und nimmt die Anliegen der Inklusions-Initiative nicht genügend auf.  
 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert einen Behinderungsbegriff, von dem drei 
Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen 
wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 
selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen 
klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des 
selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert.  
 
Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und 
diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen 
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bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten 
Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss 
er markant verbessert werden. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Rudolf Hitz 
 
 
 
 
Zum Vernehmlassungsentwurf «Schaffung eines Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen» 
 
Der Vernehmlassungsentwurf des neuen «Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen ist in dieser Form nicht akzeptabel. Diese Punkte müssen verbessert werden:  
 
Erfasste Personen: Der Vernehmlassungsentwurf erfasst nur Personen, welche eine Leistung der 
Invalidenversicherung beanspruchen (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Das sind rund 450’000 Personen. In der 
Schweiz leben aber mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgesetzes. Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz nur einen Viertel der 
von einer Behinderung betroffenen Personen. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 
Millionen Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. 
 
Erfasste Bereiche: Ein Inklusionsgesetz muss für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen sorgen. Statt alle Lebensbereiche 
abzudecken, beschränkt sich der VE-InG aber thematisch auf den Bereich Wohnen.  
 
Verbindlichkeit: Das Gesetz muss neu so formuliert werden, dass konkrete und verpflichtende 
Massnahmen für Bund und Kantone daraus folgen. Die in diesem Gesetz geschriebenen 
Bestimmungen sind unverbindlich.  
 
Rechtsansprüche: Menschen mit Behinderungen müssen ihre Rechte auch im Einzelfall einfordern 
können. Nur so kann gewährleistet werden, dass die festgehaltenen Rechte auch eingehalten 
werden. Deshalb sind Rechtsansprüche im Gesetz zu verankern. Im Vorentwurf fehlen solche 
Rechtsansprüche.  
 
Umsetzung: Für die Umsetzung der BRK ist ein strukturiertes Vorgehen nötig. Im Vorentwurf fehlt die 
klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen Aktionsplan zur 
Umsetzung der BRK vorlegen müssen. Es muss ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und 
Handlungsinstrumenten eingefügt werden, der den Rahmen der Inklusionspolitik und deren 
Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt.  
 
Überprüfung: Die BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsentwurf 
kommt die Schweiz dieser Verpflichtung nicht nach. Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass 
die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  
 
Zum Vernehmlassungsentwurf «Teilrevision Invalidenversicherungsgesetz»  
 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG sind begrüssenswert. Auch 
die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV sind begrüssenswert. Sie 
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reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. 
Diese Punkte müssen zusätzlich aufgenommen werden:  
 
Verbesserung des Zugangs zum Assistenzbeitrag: Heute sind viele Menschen mit Behinderungen 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Im Jahr 2024 haben nur 5’000 Personen von über 1.9 Millionen 
Menschen mit Behinderungen einen Assistenzbeitrag bezogen. Es braucht dringend einen 
verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. Hier muss insbesondere an diese Personengruppen 
gedacht werden:  
Personen mit einer Sinnesbehinderung 
Personen im AHV-Alter 
Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
Schwerhörige und gehörlose Erwachsene 
Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ohne IV-Rentenanspruch 
Verbesserung des Systems des Assistenzbeitrags: Damit der Assistenzbeitrag eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich verbessert werden. Die 
Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch. Es braucht 
insbesondere:  
weniger administrativen Aufwand 
höhere Assistenzbeiträge 
mehr Beratungsleistungen 
Zulassung von mehr Personen als Assistenzpersonen 
Gleichbehandlung von Personen im 2. Arbeitsmarkt mit Personen im 1. Arbeitsmarkt 
Verbesserung bei Hilfsmitteln: Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen 
gesellschaftliche Kontakte pflegen und am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf 
ausreichende Hilfsmittel und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu 
Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt. Sollen Hilfsmittel zur 
gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich 
deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich angeglichen werden. Insbesondere 
muss der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich verbessert werden.  
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Regierungsrat  

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
3003 Bern 
 
per E-Mail an:  

ebgb@gs-edi.admin.ch 

Schaffhausen, 23. September 2025 

Vernehmlassung betreffend die eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und den indirekten 
Gegenvorschlag; Stellungnahme des Kantons Schaffhausen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI die 

Kantonsregierungen eingeladen, zur eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und zum indirekten Gegenvorschlag 

Stellung zu nehmen. Für die Einladung zur Vernehmlassung danken wir Ihnen und lassen uns 

gerne wie folgt vernehmen: 

Der Kanton Schaffhausen spricht sich grundsätzlich für den vom Bundesrat eingebrachten 

indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative aus. Mit diesem lassen sich die berechtigten 

Anliegen der Volksinitiative – zumindest teilweise – berücksichtigen und auf Gesetzesstufe 

konkretisieren. Ebenso können einige gesetzliche Bestimmungen, namentlich jene des 

bisherigen IFEG1 und jene des IVG2, aktualisiert und an die neuen Gegebenheiten angepasst 

werden. Auch beinhaltet der indirekte Gegenvorschlag – insbesondere im Rahmen der 

Teilrevision des IVG – diverse Massnahmen zur Vereinfachung und Straffung bestehender 

Prozesse. Positiv hervorzuheben ist überdies, dass den Kantonen durch das nationale 

Rahmengesetz ein vergleichsweise grosser Handlungs- und Gestaltungsspielraum bei der 

Umsetzung konkreter Massnahmen eingeräumt werden soll. 

Gleichzeitig bestehen aus Sicht des Kantons Schaffhausen diverse Vorbehalte zum indirekten 

Gegenvorschlag in seiner vorliegenden Form. In diesem Zusammenhang sei auf mehrere 

                                                
1 Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen vom 6. Oktober 2006 (IFEG; 
SR 831.26) 
2 Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG; SR 831.20) 
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Aspekte aufmerksam gemacht, die bei der weiteren Ausarbeitung des indirekten 

Gegenvorschlags zwingend einer Präzisierung und stärkeren Berücksichtigung bedürften. Diese 

betreffen u. a. den generellen Einbezug von Personen mit einer Behinderung, den Zugang zum 

Assistenzbeitrag, die Bedarfsabklärung oder die Möglichkeit zum Einkauf von Leistungen im 

Auftragsverhältnis. Generell kritisch zu beurteilen ist auch der Umstand, wonach sich das neue 

nationale Rahmengesetz, in welches die noch relevanten Teile des vormaligen IFEG integriert 

werden sollen, auf Artikel 112b BV3 abstützt. Artikel 112b BV bezieht sich auf den 

Invaliditätsbegriff im gesetzes- und verfassungsrechtlichen Sinn. Dieser ist enger gefasst als der 

u. a. auch im Rahmen der Gleichstellungspolitik verwendete Begriff der Personen mit einer 

Behinderung (Art. 8 Abs. 4 BV). Aufgrund dieser Inkongruenz droht der Handlungsspielraum der 

Vorlage im Hinblick auf den erfassten Personenkreis stark eingeschränkt zu werden. Aufgrund 

all dessen besteht aus Sicht des Kantons Schaffhausen die nicht unerhebliche Gefahr, dass die 

angestrebte und notwendige Modernisierung des IFEG und des IVG verfehlt wird und es letztlich 

zu einem Rückschritt in der Gleichstellungspolitik kommt. Ein weiterer Vorbehalt sei hinsichtlich 

der für die Kantone anfallenden Mehraufwände angebracht. Der erläuternde Bericht äussert sich 

nur vage zu den resultierenden, mutmasslich in erster Linie bei den Kantonen anfallenden 

Mehraufwänden (z. B. zur Ausarbeitung eines Aktionsplans zur Förderung der unabhängigen 

Lebensführung und der Inklusion im Bereich Wohnen und Arbeit). Selbst die Kostenfolgen für 

den Bund scheinen unklar zu sein. Zusätzliche Informationen zu den Kostenfolgen wären daher 

wünschenswert und gerade im Hinblick auf eine mögliche Volksabstimmung von grosser 

Relevanz. Diesen Vorbehalten gilt es entsprechend Rechnung zu tragen. Unabhängig davon gilt 

es zu bedenken, dass – gerade im Bereich Wohnen – diverse weitere praktische Hürden 

bestehen. In diesem Zusammenhang sei beispielhaft die derzeit ausgesprochen angespannte 

Lage auf dem Wohnungsmarkt erwähnt. 

Für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen. 

 Freundliche Grüsse 

 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 

 

 

 Martin Kessler 

 

 Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Stefan Bilger 

                                                
3 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) 
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Vorsteherin des eidgenössischen Departementes des 
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Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Caritasaktion der Blinden, Mitglied von Caritas Schweiz, bedankt sich für die 
Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
Stellung nehmen zu können. 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem 
drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen 
wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 
selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. 
Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 
Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die 
Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 
Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren 
berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 
so muss er markant verbessert werden.  

 

Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz 
entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu 
hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 
verpflichtet. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

− Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 
20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und 
sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des 
Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Im Inklusionsgesetz müssen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen 

2022 / 2614



   

Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund 
und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen 
werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines 
Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. 
Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die 
eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch 
fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

− Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen mit 
Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit 
Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 
erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und 
Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen 
Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für 
die betroffenen Menschen sicherstellen. 

− Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invalidenversicherung. 
Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen 
Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute 
nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr 
viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu 
diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 
betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Ausschuss) hat 
die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar 
nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, 
das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

− Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen erfasst 
mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine Leistung der 
Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 
mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz 
von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht 
erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf 
Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst 
im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen 
sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

− Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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− Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

− Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der 
BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

− Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie 
sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen 
müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der 
Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen 
zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, 
damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen 
verbindlichen Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, denn 
selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht grosser 
Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 
Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach 
wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und 
Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben 
somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch 
nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine 
stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt 
werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 
Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem 
Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, 
das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass 
der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare 
Rahmenbedingungen gibt. 3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind jedoch 
zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 
umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 
Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 
Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht 
werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur 
sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen 

 
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. 4 Dies ist jedoch Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-
Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die 
Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-
Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die 
vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber 
grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. 
Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 
Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer 
psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang 
insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine 
Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die 
Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die 
Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG; 
haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist 
allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben 
werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 
Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein 
Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Was im 
Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln 
für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine 
Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher 
Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 
werden können. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine 
strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-trag für 
Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie 
ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im 
AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. 
Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des 
Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag 
für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 

 
4 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als 
Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die auch auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von 
Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems 
muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte 
einfacher zugänglich wird. 

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu ihrer 
umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und 
tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen. 6 
Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen 
Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind 
Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen 
ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf 
persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes. Uns ist bewusst, dass 
die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG 
gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, 
inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie 
in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von 
Menschen mit Behinderungen beitragen kann. 

Zum VE-InG 

Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die 
Weichen für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen 
im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht 
Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
gewährleisten. Ein Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan 
aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und 
organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche nicht einlösen. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen mit 
Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion 
und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus 
den (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» 
den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der 
Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel. 

Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnens. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.9 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb 
in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An 
dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale 
Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 
entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. 
März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision 
des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 
selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die 
Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG wenige wichtige 
Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine 
Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein 
Inklusionsgesetz als Rahmengesetz keineswegs beschränken.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz im Laufe 
der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen. Es 
muss Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu 
braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu 
ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 0, 0 

und 0. 
9 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 

61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), 
Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, 
organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der 
BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren zu verankern. Diese müssen für 
Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.10 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner 
aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone 
sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen.  

  

 
10 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
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Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der BRK11 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das 
Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung 
vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf 
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare 
Aspekte ihrer Lebensführung hat.12 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als 
Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden 
BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.13 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze 
aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen 
sollen.14  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.15 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 
1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit 
jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni Biaggini sind 
nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl 
auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.16 Thomas Gächter/Martina Philippo 
halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die 
rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem 
nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 17. Anne-Sylvie 
Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner 
droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch 
müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.18 Hardy 
Landolt wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der 
jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.19 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in 

 
11 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
12 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
13 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 

körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 

14 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 4 lit. 
a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 

15 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. 
November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 
2005 6029, 6205). 

16 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
17 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar 

Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
18 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, 

N 11 zu Art. 112b. 
19 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 

Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen 
nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die 
Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 
BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein 
sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt 
für Statistik20 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften21, unter ihnen etwa: 

− Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Unfall 
hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, die 
erst im AHV-Alter erblinden 

− Personen mit Dyslexie 

− Viele Personen mit ADHS  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich 
sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die 
Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne von 
BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für 
seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des 
persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-
Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.22  

Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu 
«direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf 
Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher 
umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesserungen im 
 

20 Siehe oben Fn. 2. 
21 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der 

IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 

22 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 
welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge 
hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden 
Präzision seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 
höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren 
(BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat 
darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis 
heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies 
beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der 
Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 
lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 
folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 
dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch 
nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 
VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich 
als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, 
sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das 
Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt 
zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

− Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

− Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)23 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.24 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu 
angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.25 Bereits mehrere Kantone haben 
Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen. 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 

 
23 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 

verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  

24 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen 
zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

25 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
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Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 
Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 
Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen 
sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- 
und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 
Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert 
sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher:  

− Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

− Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht von 
Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die 
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatorischen 
Vorkehren verankert werden: 

− Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 
Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein 
wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

− Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 
Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 
vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 
hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

− Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 
BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und 
Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die 
Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 

 
26 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und 
dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu 
erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge 
Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

− Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die 
entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu 
vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben 
könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 
umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem 
Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng gefassten 
sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt 
sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.29 
Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem 
umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an 
Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – 
betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche 
Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 
Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. 
Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen 
für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen 
mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln 
können»). 

Wir fordern daher:  

− Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der 
den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

− Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein Bundesamt 
mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 
Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug 

der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht.  
29 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und 

unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  

2033 / 2614



   

auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 

 

 

Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 
In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability Card, welcher auch in der 
EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht 
unter welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und 
welche Konsequenzen damit verbunden wären. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen. 

Insbesondere zum Wohnen 

Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es 
ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 
der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 
Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen30 rückt 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit: 

− Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens31 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

31 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 
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− Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt32 

− Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar33 

− Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprobleme im 
Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert 
ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung 
(Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 
Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten 
Probleme darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von 
der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 
verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 
Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 
Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie 
widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens 
(4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf 
das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 
Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind. Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 

 
32 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

33 Bericht der EFK, Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-
selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

34 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

35 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 

36 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
37 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Zum 3. Abschnitt 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

− auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die 
erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen 
in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den 
Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

− auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung der 
Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen 
Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung 
der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle 
Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren 
System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) 
als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch 
nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt bereits 
aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die 
zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen 
anzugehen ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im 
InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c 
beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes.38 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative 
Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in 
gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum 
selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG 
aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein 
werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu 

 
38 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 

2036 / 2614



   

Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 
oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 
besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf 
die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 
zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit 
neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden. 

Wir fordern daher:  

− Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich überarbeitet 
werden. 

− Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen 
von Bund und Kantonen. 

− Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 
Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 
21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir 
ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der 
Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage 
zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht 
zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewissen 
Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag 
hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte 
Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell 
zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den 
Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. Zu den 
erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den zuständigen 
Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen 
bzw. zu berücksichtigen gilt: 
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− Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 
Assistenzbeitrages 

− Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

− Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-
Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

− Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-N 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung 
zu tragen. 

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene Anzahl, 
leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für 
mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der 
Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 
Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 
Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. 
Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 
(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)” überzeugende und 
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein 
einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf 
das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.39 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 
Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren. Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst 
nach Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, 
haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt 
auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute 
keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV 
vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose 
Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) 
grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie keinen 
Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 

 
39 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 
Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. Auch dem Assistenzbedarf von 
Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 
42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits 
etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, 
müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 
haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch Personen, 
die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch 
gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

− Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten: 

• Personen im AHV-Alter  

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

− Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.40 Dieser Aufwand muss 
in Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 
werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei 
besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten 
des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In 
Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die 
Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen sind, 
im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag 
infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche 
Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der Assistenzbeitrag 
deutlich optimiert werden. 

 
40 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Wir fordern daher:  

− Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

− Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

− Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

− Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

• keine Beschränkung auf natürliche Personen  

• Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

− Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Personen im 1. 
Arbeitsmarkt. 

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 
FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 
Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und implementiert. Das 
FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen Fragestellungen auf. Dadurch 
können behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es als eigentlichen 
Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. 
Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit 
körperlicher Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, hat der Gesetzgeber 
erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinderten und taubblinden Personen eine 
Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen 
Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 resp. 6 Aktivitäten des 
täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

Sinnesbehinderte im FAKT 
Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Regel einen kleineren 
Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Personen.   

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche Teilhabe und 
Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen unzureichend. Das Gleiche gilt auch 
in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. d. - g IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sinnesbehinderten 
anders als bei anderen Behindertenarten. Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1) Fenster putzen: Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu putzen. 
Aufgrund der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches an Zeit und kann das 
Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2) Verschüttete Flüssigkeit aufwischen: Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum Beispiel ein 
verschüttetes Getränk vom Boden aufzuwischen. Die erste Schwierigkeit besteht aber schon darin, 
dass die Stelle auf dem Boden gefunden werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt 
es für die sehbehinderte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle 
Übersicht und Kontrolle fehlt. Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen 
Zeitaufwand verbunden. 

3) Auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr 
oder weniger Sitzungen und Besprechungen ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg 
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zumeist an unbekannte Orte überwunden werden. An den Meetings selbst werden zudem oft 
Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der 
sehbehinderten Person vor Ort erklärt werden. Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch 
höher qualifizierte Assistenzleistungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen 
effizient und effektiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein 
entsprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für die erfolgreiche 
Integration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach Voraussetzung. 

4) Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: Aufgrund der doppelten 
Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die 
eigenständige Mobilität an unbekannte Orte lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für 
gesellschaftliche Aktivitäten werden im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt 
(Minutenwerte im FAKT sind fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von 
Sinnesbehinderten). Diese starren Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.  

5) Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung: Taubblinde Menschen, die auf taktile 
Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an Sitzungen professionelle 
Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch keine weiteren Assistenzleistungen (Weg bis 
zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause oder im Gebäude WC suchen usw.). Es braucht daher eine 
Doppelbesetzung. Trotzdem werden die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies 
entspricht nicht der Lebensrealität.  

6) Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: Die sehbehinderte 
Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wischen und mit dem Staubsauger 
aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter und Scherben infolge der visuellen Kontrolle 
liegen bleiben. Diese gefährden die betroffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

7) Punktuelle Assistenz: Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für 
die es sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit der die betroffene Person 
zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber beispielsweise am Morgen Zusatzzeit 
einrechnen. Zum Beispiel: die sehbehinderte Person hat einen wichtigen Termin und sollte 
entsprechend aussehen. Auch wenn sie ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur 
Kleiderwahl hat, ist es in solchen Fällen gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich 
keine Farben oder Muster beissen, irgendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das 
Gesamtbild trüben. Dasselbe, wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass etwas 
Lippenstift eine gute Idee wäre. In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr 
behinderungsspezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner wenig 
flexiblen Struktur nicht möglich. 

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 
Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorarbasis eingekauft 
werden.  

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang mit der 
Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch viel flexibler zur Verfügung 
als angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten Termin kommen. Durch dieses grosse Wissen 
und Flexibilität der Angehörigen können Assistenzleistungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht 
werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler Bedeutung. Ein 
solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson zuerst aufgebaut werden, was sich für 
Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung äusserst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, 
usw.).  

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen kommunizieren 
können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzpersonen zu finden, die oft auch weit 
verstreut wohnen und deren Anfahrtsweg vom Assistenzbeitrag nicht berücksichtigt wird. 
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Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsverhältnis eingekauft 
werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste usw.). Auf diese Weise kann, der für 
Sinnesbehinderte schwer zu bewältigende administrative Aufwand, im Arbeitgebermodell auf einen 
Schlag substanziell reduziert werden. Im PAB konnte beobachtet werden, dass die unterschiedlichen 
Modelle vielfach nebeneinander in Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der 
Alltag bedürfnisgerecht organisiert werden. Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des 
PAB wurden im AB IV gestrichen. 

Umfragen bestätigen Annahmen 
Eine Umfrage41 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41% einen AB der IV 
beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der Interessierten keinen AB der IV beziehen, 
obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.  

 

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) begrüssen es, 
Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die Forderungen nach Anpassung des 
Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte entspringen einem sehr breiten Bedürfnis. 

Bedarfsermittlung 
Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle System des 
Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu wenig widerspiegelt. 
Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflosenentschädigung 
Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen vor, Sinnesbehinderte 
auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen und die rechtlichen Grundlagen (Siehe Anhang 
1) dafür zu schaffen. 

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Modell von Behinderung 
zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompetenzen und Fähigkeiten der versicherten 
Personen mehr Achtsamkeit entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und 
Unselbständigkeit übertragen.  

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in der Studie42, wonach 
das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veranlasst das schweizerische Blinden- und 
Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen im FAKT zu verzichten und stattdessen ein 
Abklärungsverfahren vorzuschlagen, das spezifische und individuelle Unterstützungsbedarfe auch 
tatsächlich erfasst. Es bietet offene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen 
im Mittelpunkt steht. Individuelle Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum Ausdruck gebracht 
werden. So wird Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit einer Wertehaltung 
begegnet, die Wertschätzung für die vorhandenen Kompetenzen zum Ausdruck bringt. 

 
41 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizerischen Blindenbundes. Teilgenommen haben 

insgesamt 127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
 
42 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / P. Margot-

Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. Um das Prinzip eines 
neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzulegen, wird der Unterstützungsplan wie er 
zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion ist, als Beispiel herangezogen. 

 

Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung erfasst und basierend 
darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.  

Das als Beispiel beiliegende St. Galler System der Bedarfsermittlung basiert auf einer Analyse der 
bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen Deutschschweizer Kantonen und einigen 
europäischen Nachbarstaaten. Es fusst auf dem Verständnis von Behinderung der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erfüllt die Anforderungen der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung 
dienende St. Galler Unterstützungsplan (SUP) ist eine angepasste Version des individuellen Hilfeplans 
(IHP) aus dem Jahr 2003, der in unterschiedlichen Deutschschweizer Kantonen in verschiedenen 
Versionen angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit 
Behinderung Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation sind und deshalb im Verfahren eine 
zentrale Rolle einnehmen sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis der UN-BRK. Menschen mit 
Behinderung sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen Defizits anzusehen, sondern 
dabei zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft im Weg stehenden Barrieren zu überwinden. Der SUP ist geeignet, einen 
individualisierten Zugang zu schaffen, der die Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit 
Behinderung in den Vordergrund rückt. Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht 
immer die Person mit Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem Behinderungsgrad 
(blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das Verfahren gewährleistet die Teilhabe der 
Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die Unabhängigkeit und fachliche Qualität der 
Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher Anspruch an welcher Art von Unterstützungsleistung besteht, 
die dann im Rahmen der Leistungserbringung finanziell abgegolten wird.  

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen mit Behinderung in 
verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individuell erforderlichen 
Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage, was eine Person benötigt, um am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  Die Person mit Unterstützungsbedarf steht beim 
Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den Fragebogen deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine 
selbst gewählte Vertrauensperson kann sie beim Ausfüllen unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – 
wenn immer möglich – durch die betroffene Person selbst ausgewählt werden. Vertrauenspersonen 
können z.B. Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere Bezugspersonen sein. In begründeten 
Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oder anderen Hinderungsgründen, 
kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des Unterstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert 
wird. Sie kann den Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstützungsbedarf ausfüllen. 
Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise eine externe Sicht die 
Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch eine Fachperson. Der 
Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche Sicht und Einschätzung der Person selbst sowie 
eine ergänzende externe Sicht. 

Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 
Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unabhängige fachliche 
Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP-Gespräche mit den am 
Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ihrem Wohnumfeld.  

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs. Aufgrund dieser 
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Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.   

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistungen im 
Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch als auch 
operativ unabhängig von der Invalidenversicherung und anderen staatlichen Stellen. Das Mandat für die 
Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden Leistungsvertrag.  

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die Bedarfseinschätzung 
verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuellen Bedarfsermittlung mitwirken oder als 
Leistungserbringende tätig sein. 

Wir fordern daher:  

− Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

− Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

− Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skizzierten Bestimmungen 
vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden. 

Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln 
und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 
Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel 
im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, 
Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es 
insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, 
Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. 
Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und 
widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits 
im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" 
Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter 
ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der 
Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und 
gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.43 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 
Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines 
Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und 
transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der 
einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden 
können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 

 
43 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs 
und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet 
werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 
subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 
gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro 
Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 
120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 
Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs 
aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher 
angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- 
und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. 
Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits 
mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst 
nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den 
Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

 

Wir fordern daher:  

− Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

− Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

− Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit 
der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

− Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 
 
Rudolf Rosenkranz 
Geschäftsleiter    
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Anhang 1 

Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG 
− Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision 
nicht mehr benötigt wird): 
2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 
42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 
Art. 42a Anspruch (neu) 
1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 erreicht haben, haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG und/oder eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor 
Erreichen des Referenzalters vorlag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 
Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und von 
folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeitsvertrages 
angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet werden können. 

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 
1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den behinderungsspezifischen 
Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im Zentrum des Prozesses steht. 

 
2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und während des 
Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 
1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und von Behörden 
organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   
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2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hierfür erforderlichen 
Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 
1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den Assistenzbedarf zuhanden 
der zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind, werden die der Hilflosenentschädigung 
entsprechenden Stunden nicht abgezogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD nicht abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistungen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stunden. 
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Unterseen, 12.10.2025 
 

Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr	geehrte	Frau	Bundesrätin,	sehr	geehrte	Damen	und	Herren	

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 

Mit unserer Unterstützung für die Lancierung der Inklusions-Initiative haben wir ein klares Signal für die 
Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung aller Bürger*innen mit Behinderungen in 
unserem Land gesetzt. Menschen mit und ohne Behinderungen, die die Inklusions-Initiative unterzeichnet 
haben, fordern von der Schweiz, dass sie endlich konkrete Massnahmen für die Umsetzung der 
tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen ergreift, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung 
der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtet hat. Insbesondere soll sie die freie Wahl 
der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. 

Wir begrüssen zwar die Bereitschaft des Bundesrats, inklusionsfördernde Massnahmen zu ergreifen, 
bedauern jedoch sehr, dass sein Vorentwurf den berechtigten Forderungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land nicht gerecht wird. In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag 
keineswegs eine angemessene und ausreichende Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten 
Inklusions-Initiative. 

Er sieht keinerlei konkrete Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes definiert 
zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein 
ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen 
mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und 
Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert.	
Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 
Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden. 

Freundliche	Grüsse	

Gabriel Lottaz 
Präsident der SHG 
 

Vorsteherin des Eidgenössischen 
Departements des Inneren 
 
Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale 
Forderung: endlich in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit 
und ihre Würde vollständig anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, 
sondern konkrete Veränderungen in ihrem Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie 
und wo sie leben, die Unterstützungsleistungen erhalten, die sie benötigen, und 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese Erwartungen sind legitim, und 
die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNO-BRK) dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese Verpflichtung ein 
leeres Versprechen. 
Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort 
auf die Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er 
vermeidet es, die strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine 
umfassende Sichtweise und lässt schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-
BRK eine tiefgreifende Umgestaltung der staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur 
geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu zementieren drohen. 
Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie 
zur Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein 
gemeinsamer Aktionsplan für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente 
Planung der Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche 
Umgestaltung geschieht jedoch nicht von selbst. Sie erfordert Mittel, politischen Willen, 
interinstitutionelle Koordination und vor allem den aktiven Einbezug der betroffenen 
Menschen und ihrer Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein Grundprinzip der UNO-
BRK: Sie muss im Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag trägt diesem 
Grundsatz nicht ernsthaft Rechnung. 
Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen 
Fassung auf eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, 
die Leistungen der Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der 
Menschen mit Behinderungen in der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur 
ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn der UNO-BRK, deren Auffassung von 
Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle Hindernisse und nicht auf 
eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt sich der 
Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. 
Ein sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht 
lässt, ist in Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von 
den tatsächlichen Bedarfen. 
Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der 
Wohnform für Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine 
verbindlichen Ziele, sieht nicht die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform – wie sie anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK 
zu gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für Unterstützungsleistungen zu Hause. Im 
Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell fest. Dies widerspricht der UNO-
BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen sind kein Ort, an dem 
Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
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Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, 
unpersönlichen Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle 
Ressourcen überwiegend in Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die 
Mehrheit niemals Realität werden. Die Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen 
umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung definiert und vor allem das Recht 
der Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu leben, selbstbestimmt 
und mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 
Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision 
und die Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 
Personen, darunter auch Kinder, nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von 
einem System, das darauf ausgelegt ist, zu entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. 
Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass Tausende von Menschen, die diese Hilfe 
benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. Andere erfüllen zwar die 
Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen Hürden und/oder 
dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind äusserst 
mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die 
Chance, den Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich 
mit unverbindlichen Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die 
erwähnten Pilotversuche wären in ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie 
denn jemals zustande kommen. 
Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel 
voran, weder durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die 
Weiterentwicklung seiner eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne 
klare Ausrichtung, Koordination, Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die 
Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 
Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen 
mit Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er 
bietet keine wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, 
Kohärenz und Mut. Er verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen 
Wandel fordert. In seiner jetzigen Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern 
kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo 
aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und 
konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen endlich die Rechte und 
Freiheiten gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit	der	Ratifizierung	der	UNO-BRK	durch	die	Schweiz	im	Jahr	2014	sind	Bund	und	Kantone	rechtlich	
zu	deren	umfassenden	Umsetzung	verpflichtet.	Dazu	gehört	insbesondere	die	Gewährleistung	der	
rechtlichen	und	tatsächlichen	Gleichstellung	für	alle	Menschen	mit	Behinderungen1	in	allen	Lebens-	
und	Sachbereichen.2		

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
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Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine Strategie 
zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, 
rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie 
vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Das zeigt 
exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 vielerorts nach wie vor 
unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies	ist	der	Grund,	weshalb	Menschen	mit	Behinderungen,	ihre	Verbände	sowie	weitere	
Organisationen	der	Zivilgesellschaft	im	September	2024	die	Inklusions-Initiative	eingereicht	haben.	
Mit	dieser	fordern	wir	eine	Stärkung	der	Rechte	von	Menschen	mit	Behinderungen	in	der	
Bundesverfassung,	damit	die	Verpflichtungen	aus	der	UNO-BRK	endlich	umgesetzt	werden.	Wir	
verlangen	insbesondere	das	Recht	auf	persönliche	und	technische	Assistenz	zwecks	Sicherstellung	
der	rechtlichen	und	tatsächlichen	Gleichstellung	sowie	das	Recht	auf	freie	Wahl	der	Wohnform	und	
des	Wohnorts.	

Das	Recht	auf	freie	Wahl	der	Wohnform	und	des	Wohnorts	sowie	das	Recht	auf	persönliche	Assistenz	
in	diesem	Bereich	sind	nicht	die	einzigen	Forderungen	der	Initiative.	Die	Inklusion	von	Menschen	mit	
Behinderungen	muss	in	allen	Lebensbereichen	stattfinden.	Dazu	gehören	Wohnen,	Bildung,	Arbeit,	
Gesundheit,	Mobilität,	Kultur,	Freizeit	sowie	politische	und	gesellschaftliche	Teilhabe.	

Die	konsequente	Umsetzung	der	UNO-BRK	in	der	Schweiz	kann	nicht	allein	durch	den	Erlass	eines	
Inklusionsrahmengesetzes	und	eine	IVG-Teilrevision	gewährleistet	werden.	Der	indirekte	
Gegenvorschlag	des	Bundesrats	muss	Massnahmen	für	eine	–	wenn	auch	gestaffelte	–	Umsetzung	der	
UNO-BRK	vorsehen	und	konkret	zur	Verwirklichung	eines	selbstbestimmten	Lebens	von	Menschen	
mit	Behinderungen	in	wesentlichen	Lebensbereichen	wie	Wohnen,	Bildung	oder	Arbeit	beitragen.	

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 
Die	Verpackung	täuscht:	Der	als	«Bundesgesetz	über	die	Inklusion	von	Menschen	mit	
Behinderungen»	betitelte	Vorentwurf	(abgekürzt	«Inklusionsrahmengesetz»	in	den	bundesrätlichen	
Erläuterungen)	gibt	vor,	etwas	zu	sein,	was	er	nicht	ist.	Der	in	die	Vernehmlassung	gegebene	
Vorentwurf	entspricht	nur	ansatzweise	und	in	begrenztem	Umfang	den	Forderungen	der	
Bürger*innen	mit	Behinderungen,	wie	sie	in	der	Inklusions-Initiative	zum	Ausdruck	gebracht	
worden	sind.	In	seiner	jetzigen	Form	ist	er	keineswegs	eine	angemessene	und	der	Initiative	würdige	
Antwort.	Ein	Inklusionsrahmengesetz,	welches	als	indirekter	Gegenvorschlag	zur	Inklusions-
Initiative	verkauft	wird,	muss	konkrete	Massnahmen	vorsehen,	die	inhaltlich	und	konzeptionell	die	
Weichen	für	eine	echte	Politik	der	Inklusion	von	Menschen	mit	Behinderungen	stellen,	und	damit	für	
die	wirksame	Umsetzung	der	UNO-BRK	in	den	nächsten	Jahrzehnten.	Ein	solches	Gesetz	wird	zwar	
nicht	alle	Benachteiligungen	im	Alltag	der	Menschen	mit	Behinderungen	von	heute	auf	morgen	
beseitigen	und	alle	Formen	der	Ausgrenzung	und	Diskriminierung,	denen	Menschen	mit	
Behinderungen	täglich	ausgesetzt	sind,	wirksam	bekämpfen	können.	Allein	kann	es	auch	nicht	
Inklusion	bzw.	die	rechtliche	und	tatsächliche	Gleichstellung	von	Menschen	mit	Behinderungen	
gewährleisten.	Doch	ein	Inklusionsrahmengesetz,	das	diesen	Namen	verdient,	muss	zwingend	
verbindliche	Massnahmen	zur	Gewährleistung	der	rechtlichen	und	zur	Förderung	der	tatsächlichen	
Gleichstellung	vorsehen,	da	nur	diese	die	Grundlage	für	echte	Inklusion	bilden	können.	Es muss auch 
einen konkreten Aktionsplan vorgeben	und die sachlichen Verpflichtungen sowie organisatorischen 
Vorkehren	enthalten,	die zur schrittweisen	Verwirklichung	dieser	Ziele	erforderlich sind. 

Der	Vorentwurf	wird	zwar	als	«Rahmengesetz	zur	Inklusion»	bezeichnet,	doch	er	hält	nicht,	
was	er	verspricht.	Es	handelt	sich	beim	Vorentwurf	lediglich	um	ein	Gesetz	über	das	Wohnen	von	
Menschen	mit	Behinderungen,	die	in	Institutionen	leben,	geschmückt	mit	einigen	wirkungslosen	

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24–25. 
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Bestimmungen	kosmetischer	Natur	zur	Inklusion	und	selbstbestimmten	Lebensführung.	
Entsprechend	besteht	der	Vorentwurf	in	seiner	jetzigen	Form	auch	fast	zur	Hälfte	aus	(leicht	
überarbeiteten)	Bestimmungen	des	Bundesgesetzes	über	die	Institutionen	zur	Förderung	der	
Eingliederung	von	invaliden	Personen	(IFEG),	welches	bezweckt,	«invaliden	Personen»	den	Zugang	
zu	segregativen	Institutionen	zu	gewährleisten.	In	seiner	aktuellen	Form	trägt	er	sogar	dazu	bei,	eine	
überholte	Praxis	der	Abschottung	von	Bürger*innen	mit	Behinderungen	zu	zementieren,	was	im	
völligen	Widerspruch	zur	Inklusion	im	Sinne	der	UNO-BRK	steht.	Nachfolgend	wird	näher	
ausgeführt,	weshalb	der	Vorentwurf	des	Inklusionsrahmengesetzes	in	dieser	Form	inakzeptabel	ist.	

3.1 Zu	enger	Geltungsbereich	

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen 
des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem 
unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende 
Regelung des Bereichs Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die 
verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das 
Inklusionsrahmengesetz allein schon aus diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-
Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die Grundlagen für eine wirksame 
Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten Jahrzehnten 
schaffen. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die Motion 
24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende 
ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den 
Bundesrat überwiesen wurde. Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden 
Personen (IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe 
Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie 
ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung 
erhalten.». Auch ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht 
von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres Wohnorts zu 
gewährleisten. 
Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung 
oder Arbeit mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss 
so konzipiert sein, dass es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und 
Lebensbereiche ergänzt und sein materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss 
zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 61a 
(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und 
Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der 
Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 

6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 
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wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte 
aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. 
Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf der Ebene 
der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass sie sachliche, 
technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen 
müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK sicherzustellen, sind in das InG auch 
organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhängiges 
Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie alle 
für alle von der UNO-BRK erfassten Bereiche gelten.7	Schliesslich	ist	der	Bund	im	Rahmen	seiner	
aufsichtsrechtlichen	Befugnisse	auch	verpflichtet,	die Umsetzung der UNO-BRK durch die Kantone 
sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 
8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung 
festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren 
körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese 
Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer 
Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, 
der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu 
pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am 
Wortlaut der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und 
Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der 
kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 
Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, 
wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich 
einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). 
Gemäss Botschaft des Bundesrats zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind mit dem Begriff der Invaliden in 
Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung gemeint.12 Nach 
Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 
ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge 
von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

 
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, 

psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 

11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a des Vorentwurfs 
Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 

12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November, BBI 
2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  
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Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der 
heutigen Lehre als zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der 
Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende 
Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in 
einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist».14 
Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de fait 
susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) 
sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst 
werden, die von Invalidität bedroht sind.15 
Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen 
nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die 
Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 
UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend erforderlich, auf die Definition von «Menschen mit 
Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG zu verweisen und jeglichen Verweis auf Art. 112b 
BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

- Personen,	die	im	AHV-Alter	zum	Beispiel	einen	Hirnschlag	erleiden,	an	Multiple	Sklerose	
erkranken	oder	einen	Unfall	hatten	und	anschliessend	auf	Hilfsmittel	der	AHV	(beispielsweise	
einen	Rollstuhl)	angewiesen	sind,	oder	Personen,	die	erst	im	AHV-Alter	erblinden	

-	 Personen	mit	einer	psychischen	Behinderung,	die	dank	psychiatrisch-psychotherapeutischer	
Behandlung	voll	arbeitsfähig	sind	

- Menschen	mit	psychischen	Erkrankungen,	die	zwar	in	ihrem	Alltag	stark	eingeschränkt	sind,	
aber	keine	IV-Rente	erhalten,	etwa	weil	kein	medizinischer	Nachweis	vorliegt	oder	weil	sie	
knapp	unterhalb	der	Erwerbsunfähigkeitsgrenze	liegen	

-	 Studierende	mit	ADHS	oder	Dyslexie,	die	zwar	in	ihrem	Alltag	und	Studium	stark	
beeinträchtigt	sind,	aber	keine	IV-Leistungen	beziehen,	weil	sie	ihre	Erwerbsunfähigkeit	(noch)	
nicht	nachweisen	können	

-	 Migrant*innen	mit	Behinderungen,	die	erst	spät	in	die	Schweiz	gekommen	sind	und	daher	
keine	oder	nur	begrenzte	IV-Beiträge	erbracht	und	somit	keinen	Anspruch	auf	Leistungen	haben	

-	 Erwerbstätige	mit	chronischen	Erkrankungen	(zum	Beispiel	Multiple	Sklerose,	Rheuma,	
Epilepsie)	oder	Menschen	mit	Dyslexie	oder	ADHS,	die	trotz	Einschränkungen	weiterarbeiten,	
aber	keine	IV-Leistungen	beziehen,	weil	sie	keinen	Rentenantrag	gestellt	haben	oder	dieser	
abgelehnt	wurde	

-	 Kinder	mit	Behinderungen,	deren	Beeinträchtigungen	nicht	als	«Geburtsgebrechen»	im	
Sinne	der	IV	gelten	oder	die	keine	von	der	IV	übernommenen	medizinischen	Massnahmen	
beziehen	

 
13 Ebd. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle 

2015, N 9 Art. 112b. 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen 

wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung 
zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation 
der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen 
Umsetzung der UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen 
zudem Bestimmungen enthalten, welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zur persönlichen Assistenz und für ihre Inklusion in den Bereichen 
Bildung und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen stellen. 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» 
gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu	wenige	Verpflichtungen	und	konkrete	Massnahmen	

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der Inklusions-
Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen keine 
«direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» bringen. Deshalb schlägt er 
Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner Meinung nach die «Anliegen der Initiative 
gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen Bestimmungen 
keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen bringen. Vielmehr 
beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt sowohl durch seine 
Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner ausschliesslich programmatischen 
Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits 
vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 Jahren (UNO-BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. 
Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In 
einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: 
Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die 
erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, 
haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusions-Initiative eingereicht. Ein 
Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu 
wiederholen, kann keine angemessene Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als dass er Klarheit bringt. 
Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen 
der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-
InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 
folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 
dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch 
nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-
InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil 
des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern 
beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr eingeschränkten Umsetzung von lediglich Art. 19 
Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in die Tat 
umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage befindet und ein 
Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige Leistungen, sondern um die 

 
17 Siehe dazu Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
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Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert gezielte 
Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt sich auf 
allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive Auslegung des 
Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für Justiz, wonach der Bund 
den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine verbindlichen Verpflichtungen 
auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es jedoch durchaus möglich, substanziellere 
Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als auch die Kantone organisieren und finanzieren 
einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der Massnahmen 
im Bereich selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als auch der Bund 
verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung beraubt wird. 
Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob sie die formulierten 
Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, ungleichen und 
unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die Inklusion, das sich darauf 
beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu deren 
Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative angesehen 
werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit vor, 
Rahmenbedingungen für die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen 
wurden lediglich bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des Bundes 
und der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl wenig 
koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 Die EFK 
verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage des 
Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von Personen mit 
Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit 
einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken 
vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 
- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen 

so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen 
Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits 
tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung 
selbstbestimmten Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene 
verbindliche Leitplanken vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, 
strukturelle und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine 
leeren Versprechen bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen 
und die Kantone bei der Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen	von	Rechtsansprüchen	

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 
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Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die Schweiz 
dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere Kantone haben 
solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt die 
Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 
Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 
Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um einen 
programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen handelt. 
«Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen 
in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 
Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert 
sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall 
eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und 
Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen	von	organisatorischen	Vorkehren	zur	Umsetzung	der	UNO-BRK	

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und sachlichen Geltungsbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) 

sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 
23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 
Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein 

Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 
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Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 
Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein 
wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 
Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 
vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der UNO-BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 
hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer 
Gesetzgebungsprojekte anderer Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf die 
Übereinstimmung mit der UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, 
das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung 
in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen systematischen 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren Vertretungsorganisationen vorzusehen. 
Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen bleiben 
allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein unabhängiger Inklusionsrat zu 
schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im 
InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und kontinuierliche 
Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu eng gefassten sachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie verpflichten die Kantone nur in sehr 
begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz erfordern würde, dass auch der Bund zur 
Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte 
abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bleibt zu vage und unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit 
geltenden Vorschriften ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel werden 
die richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu 
erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den 
nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
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- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in 
ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des 
Einbezugs von Menschen mit Behinderungen. 

3.5 Fehlen	einer	unabhängigen	BRK-Monitoring-Stelle	

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 
Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 
auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung 
der Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum	Wohnen	

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es 
ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 
der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und 
nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach Wohnkanton 
ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist eindeutig: «Für invalide 
Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen Garantien. Wohnt eine invalide 
Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf die Deckung ihrer 
gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische rechtliche 
Grundlage und keine Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es exis'ert weder eine koordinierte, na'onale Strategie noch ein Ak'onsplan zur Sicherstellung 
des selbstbes'mmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar.33 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 

Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-
wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 

31 Ebd., S. 20 ff. 
32 Ebd., S. 25 ff. 
33 Ebd., S. 23 ff. 
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- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die systemischen 
Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch gravierende 
Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die 
EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der 
von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 
verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 
Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 
Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen Form 
rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral der UNO-
BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-
konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen 
ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG stehen 
konzeptlos nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-InG in 
völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-Bestimmungen. Die freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung selbstbestimmten Wohnens 
sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen in Institutionen 
jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu gehören starre Routinen, Regeln und 
Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, Begleitpersonen, Mahlzeiten und Freizeit, 
durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter 
finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin 
vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und zu 
wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die Möglichkeit 

 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019. 
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV-Rente und allfällige 

Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten verwendet, wobei die 
Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69). 
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haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben und voll und ganz an 
der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der Selbstbestimmung im 
Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den Föderalismus bedingte, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine umfassende Strategie zur 
Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK (insbesondere den gesamten (!) Art. 
19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter 
Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und 
Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert werden. 

Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach unserer Auffassung nur vorübergehend als 
Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 
beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in 
einer Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen 
Kompetenzen wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu 
organisieren. 
In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen 
Vorrang vor institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution 
– vorbehaltlich der freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär 
und grundsätzlich vorübergehend ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf 
Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 
Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im 
Sinne der UNO-BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere 
ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur 
bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der 
bisherigen Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen 
muss als subsidiär zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann 
nicht einfach in das neue Gesetz übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-

 
41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 

42 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
43 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden., sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 
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BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die sich an den Bedarfen der Menschen und 
nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag	und	Hilflosenentschädigung	

Der	Assistenzbeitrag	wird	heute	von	einer	sehr	bescheidenen	Anzahl	Personen	
beansprucht:	Im	Jahr	2024	waren	es	rund	5000	Personen,	obwohl	in	der	Schweiz	gut	
54'100	Personen	(inklusive	Kinder	und	Jugendliche)	eine	Hilflosenentschädigung	
beziehen	und	somit	grundsätzlich	Anspruch	auf	einen	Assistenzbeitrag	hätten.	Die	
Bezugsquote	beträgt	somit	lediglich	rund	9,2	%.	
Soll	der	Assistenzbeitrag	für	mehr	Menschen	mit	Behinderungen	zu	einer	
selbstbestimmten	Lebensführung	beitragen,	muss	der	Zugang	wie	auch	der	Bezug	
deutlich	verbessert	und	vereinfacht	werden.	Derzeit	sind	viele	Menschen	mit	
Behinderungen,	die	grundsätzlich	davon	profitieren	könnten,	vom	Assistenzbeitrag	
ausgeschlossen	oder	nehmen	diesen	nicht	in	Anspruch.	Dies	liegt	an	der	Komplexität	der	
Verfahren,	der	finanziellen	Unsicherheit	oder	der	Unmöglichkeit,	den	Bedarf	mit	den	
bestehenden	Höchstansätzen	zu	finanzieren.	Zudem	fehlt	die	Möglichkeit,	Angehörige	
als	Assistenzpersonen	anzustellen.	
Wir	sehen	insbesondere	in	folgender	Hinsicht	einen	dringenden	Bedarf:	

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 
Die	vom	Bundesrat	vorgesehene	Erleichterung	des	Zugangs	zum	Assistenzbeitrag	für	
Versicherte	mit	eingeschränkter	Handlungsfähigkeit	durch	die	Aufhebung	von	Art.	
42quater	Abs.	2	IVG	ist	ein	Schritt	in	die	richtige	Richtung.	Allerdings	bleibt	der	
Vorentwurf	hinter	dem	Ziel	eines	inklusiven,	selbstbestimmten	Lebens	für	alle	
Menschen	mit	Behinderungen	zurück,	da	einerseits	faktische	Hürden	bestehen	bleiben	
(Menschen	mit	eingeschränkter	Handlungsfähigkeit	könnten	schon	heute	einen	
Assistenzbeitrag	beziehen,	nehmen	ihn	aber	aufgrund	der	mangelnden	Unterstützung	
respektive	der	fehlenden	oder	ungenügenden	Deckung	vieler	benötigter	
Assistenzleistungen	oft	nicht	in	Anspruch).	Andererseits	bleiben	verschiedene	
Anspruchsgruppen	weiterhin	ausgeschlossen	oder	benachteiligt.	Um	den	
Anforderungen	der	Inklusions-Initiative	gerecht	zu	werden,	braucht	es	eine	gezielte	
Erweiterung	der	Anspruchsberechtigung.	
Grundsätzlich	sollte	der	Zugang	zum	Assistenzbeitrag	nicht	nach	der	Art	der	
Behinderung	oder	dem	Versicherungssystem	erfolgen,	sondern	sich	nach	dem	
tatsächlichen	behinderungsbedingten	Unterstützungsbedarf	richten.	Eine	
Globallösung	würde	Gerechtigkeit,	Transparenz	und	Effizienz	ermöglichen	und	den	
heutigen	Flickenteppich	aus	Sonderregelungen	ersetzen.	Solange	jedoch	
Sonderregelungen	bestehen	bleiben,	erachten	wir	insbesondere	den	Einbezug	folgender	
Personengruppen	als	besonders	dringend:	
- Schwerhörige	und	gehörlose	Erwachsene:	Der	grundsätzliche	Ausschluss	von	

schwerhörigen	und	gehörlosen	Erwachsenen	von	der	Hilflosenentschädigung	und	
damit	auch	vom	Assistenzbeitrag	gemäss	den	Ausführungen	im	Kreisschreiben	über	
Hilflosigkeit	(KSH)	ist	dringend	zu	korrigieren.	

- Personen	mit	einer	Hilflosenentschädigung	ausserhalb	der	IV:	Wer	erst	nach	
Erreichen	des	AHV-Alters	auf	umfassendere	Unterstützungsleistungen	angewiesen	
ist,	soll	ebenfalls	einen	Assistenzbeitrag	beanspruchen	können	(siehe	dazu	auch	das	
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an	den	Bundesrat	überwiesene	Postulat	SGK-N	22.4262:	Ambulant	vor	stationär	für	
Menschen	mit	Behinderung	nach	Erreichen	des	AHV-Alters	durch	Zugang	zu	
Assistenzbeiträgen).	Dasselbe	gilt	für	Personen, die eine Hilflosenentschädigung der 
Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 
Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht.	Der	heutige	
Ausschluss	dieser	Personen	vom	Assistenzbeitrag	stellt	eine	systembedingte	
Benachteiligung	dar,	ist	sachlich	nicht	gerechtfertigt	und	muss	beseitigt	werden. 

- Menschen	mit	einer	psychischen	Behinderung	ohne	IV-Rentenanspruch:	Die 
derzeitige Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich 
psychischer Behinderung nur dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-
Rente haben, verwehrt ihnen in vielen Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für 
lebenspraktische Begleitung und damit auch zum Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand 
zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer Behinderung ohne IV-
Rentenanspruch bei entsprechendem Bedarf Zugang zur Hilflosenentschädigung für 
lebenspraktische Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag) erhalten. Auf	die	entsprechende	Einschränkung	in Art. 42 Abs. 3 
IVG	ist	zu	verzichten.	

- Minderjährige:	Heute	haben	Minderjährige	gemäss	Art.	42quater	IVG	und Art. 39a 
IVV nur	unter	sehr	strengen	Voraussetzungen	Anspruch	auf	einen	Assistenzbeitrag.	
Damit	Kinder	und	Jugendliche	frühzeitig	lernen,	selbstbestimmt	mit	persönlicher	
Assistenz	umzugehen	und	beim	Übergang	ins	Erwachsenenalter	auf	ein	bereits	
etabliertes	Unterstützungssetting	zurückgreifen	(und	somit	einen	Heimeintritt	
verhindern)	können,	müssen	sie	ohne	zusätzliche	Voraussetzungen	Anspruch	auf	
einen	Assistenzbeitrag	haben	–	zumindest	für	diejenige	Zeit,	die	sie	nicht	in	einer	
Institution	verbringen,	die	anderweitig	finanziert	wird.	Der	Anspruch	auf	einen	
Assistenzbeitrag	ist	entsprechend	auf	Minderjährige	auszuweiten,	die	nicht	unter	
Art. 39a IVV fallen.	

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 
Das	aktuell	gemäss	Kreisschreiben	über	den	Assistenzbeitrag	(KSAB)	angewendete	
Bedarfsabklärungsinstrument	FAKT	muss	dringend	angepasst	werden.	Aktuell	ist	es	zu	
standardisiert,	in	der	Anwendung	zu	stark	auf	die	Abklärung	des	Assistenzbedarfs	von	
Personen	mit	Körperbehinderungen	ausgerichtet	und	zu	wenig	am	individuellen	
Unterstützungsbedarf	respektive	an	der	individuellen	Lebensgestaltung	orientiert.	
Individuelle	Bedarfe	können	nicht	adäquat	berücksichtigt	werden,	sodass	beispielsweise	
der	tatsächliche	Assistenzbedarf	von	Personen	mit	Sinnesbehinderungen	und	von	
Menschen	mit	kognitiven	und	psychischen	Behinderungen	nicht	adäquat	erfasst	wird.	
Wir	fordern	daher:		

Das	FAKT	ist	unter	Einbezug	von	Verbänden	(beispielsweise	InVIEdual)	dahingehend	
anzupassen,	dass	der	individuelle,	auf	die	Lebenssituation	ausgerichtete	Bedarf	für	
unterschiedliche	Lebensrealitäten	abgeklärt	und	abgedeckt	werden	kann	(vgl.	dazu	auch	
den	General	Comment	Nr.	5	des	UNO-BRK-Ausschusses,	u.	a.	Ziff.	61).	
Die	Verordnung	(IVV)	und	das	Kreisschreiben	über	den	Assistenzbeitrag	(KSAB)	sind	
entsprechend	anzupassen.	

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 
Damit	der	Assistenzbeitrag	seine	volle	Wirkung	entfalten	und	eine	selbstbestimmte	
Lebensführung	ermöglichen	kann,	muss	das	System	in	sich	deutlich	optimiert	werden.	
Die	Anforderungen,	die	ein	Assistenzbeitrag	mit	sich	bringt,	sind	immer	noch	sehr	hoch:	
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Die	Bezüger*innen	müssen	Arbeitgebende	werden,	was	mit	einem	beträchtlichen	
administrativen	und	organisatorischen	Aufwand	verbunden	ist,44	der	weder	finanziell	
noch	personell	abgegolten	wird.	Für	viele	stellen	die	Anforderungen	im	bestehenden	
Modell	ohne	Unterstützung	eine	nicht	oder	schwer	überwindbare	Zugangshürde	dar	–	
mit	der	Folge,	dass	sie	auf	eine	Leistung	verzichten,	die	ihnen	grundsätzlich	mehr	
Teilhabe	und	Autonomie	ermöglichen	könnte.	
Ein	Assistenzsystem,	das	auf	die	Vielfalt	individueller	Lebensrealitäten	Rücksicht	nimmt,	
muss	deshalb	administrative	Erleichterungen	und	bei	Bedarf	gezielte	Unterstützung	bei	
der	Wahrnehmung	der	Arbeitgeberrolle	bieten,	ohne	das	Weisungsrecht	der	
Assistenznehmenden	zu	beschneiden	(siehe	unten).	
Gleichzeitig	ist	zwingend	darauf	zu	achten,	dass	Beratungs-	und	
Unterstützungsangebote	nicht	mit	einer	Institutionalisierung	von	Assistenz	einhergehen	
–	Assistenz	muss	als	individualisierte,	personenorientierte	Unterstützungsform	erhalten	
bleiben.45	
Dabei	ist	sicherzustellen,	dass	die	betreffenden	Personen	sowohl	bei	den	
Assistenzleistungen	als	auch	bei	weiteren	(administrativen/organisatorischen)	
Unterstützungsleistungen	weiterhin	ein	direktes	Weisungsrecht	gegenüber	den	
Assistenz-	respektive	Unterstützungspersonen	haben.	Der	Verlust	dieses	Rechts	würde	
der	Umsetzung	persönlicher	Assistenz	entgegenstehen	und	dem	in	der	UN-
Behindertenrechtskonvention	(UNO-BRK)	verankerten	Recht	auf	Selbstbestimmung	
widersprechen.	Eine	diesbezügliche	Änderung	des	Obligationenrechts	(OR),	
insbesondere	eine	Erweiterung	der	Vertragsform	«Auftrag»	ist	zu	prüfen	(OR	394ff.).	
Wir	fordern:	

- Eine	deutliche	Verringerung	des	administrativen	Aufwands	(einschliesslich	der	
Bereitstellung	von	barrierefreien	Abrechnungsinstrumenten)	sowie	dessen	angemessene	
Abgeltung	(vgl.	dazu	Kap.	4.1.4)	

- Den	Ausbau	gezielter	Unterstützungsleistungen	für	die	Administration	und	Organisation	
des	Assistenzbeitrags	

- Die	Prüfung	einer	neuen	Vertragsform,	die	das	direkte	Weisungsrecht	der	
Assistenznehmenden	gegenüber	den	Assistenzpersonen	auch	ausserhalb	des	
Arbeitsvertrags	ermöglicht	

4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 
Mit	dem	Assistenzbeitrag	können	vielfach	nicht	alle	Kosten,	die	Personen	mit	Assistenzbeitrag	
entstehen,	gedeckt	respektive	nicht	alle	benötigten	Assistenzstunden	finanziert	werden.	

Beispiele:	

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die	heutigen	Stundenansätze	für	den	Assistenzbeitrag	von	CHF	35.30	bzw.	
CHF	52.95	bei	besonderen	Qualifikationen	sind	für	eine	kostendeckende	Finanzierung	dieser	
Ausgaben	zu	tief.	In	Zeiten	des	Fachkräftemangels	lassen	sich	ohne	eine	Erhöhung	der	Ansätze	
kaum	genügend	qualifizierte	Assistenzpersonen	finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die Personalakquirierung, -
einführung, -planung und -administration wird nicht separat abgegolten. 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
45 Vgl.	dazu	den	General	Comment	Nr.	5	des	UNO-Ausschusses	für	die	Rechte	von	Menschen	mit	Behinderungen,	Ziff.	16	d	iii) 
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- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl Assistenzleistungsbeziehende als 
Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit bezahlen sollten. 

- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall 
der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende Mitarbeitende 
oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt ins AHV-
Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch bei 
nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten Lebensumständen 
wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der Tagesstruktur in einer 
Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung des 
Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu wenig 
Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des zeitlichen 
Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der bereits über die HE 
pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim Intensivpflegezuschlag, der nicht 
angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag 
abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine 
bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden.	

Wir	fordern	dementsprechend:	

- In	Art.	42sexies	IVG:	 
-	Abs.	1	Bst.	a:	Die	AuNhebung	der	Anrechnung	der	HilNlosenentschädigung	an	den	
Assistenzbeitrag	 
-	Abs.	4:	Eine	Ergänzung	im	Sinne	von	«Der	Bundesrat	berücksichtigt	dabei,	dass	Menschen	
mit	Behinderungen	mit	dem	zugesprochenen	Assistenzbeitrag	ihren	Bedarf	angemessen	
decken	können.»	

- In	Art.	42septies	Abs.	3	IVG:	Streichung	von	Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. in 
dem die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter (…) 
erreicht»)	

- In	Art.	39c	IVV:	Eine	Erweiterung	der	Bereiche	zur	Abgeltung	bisher	ungedeckter	
Präsenzzeiten	

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer Beratungsleistungen 
im Hinblick auf die Administra'on/Organisa'on des Assistenzbeitrags	

- Im	Kreisschreiben	über	den	Assistenzbeitrag	(KSAB,	Rz.	4017):	Keine	ungerechtfertigte	
Kürzung	bei	Personen,	die	teilweise	in	einer	Institution	betreut	werden	
(DoppelNinanzierungen	sollen	zwar	vermieden	werden,	aber	eine	pauschale	Kürzung	
ungeachtet	des	Unterstützungsbedarfs	ist	nicht	gerechtfertigt)	

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 
Im	Vorentwurf	fehlt	eine	Ausweitung	des	Kreises	der	Assistenzpersonen,	was	vor	allem	
aufgrund	der	grossen	Herausforderungen	bei	der	Suche	nach	und	Rekrutierung	von	
Assistenzpersonen	dringend	angezeigt	ist.	
Insbesondere	muss	die	Beschäftigung	von	Angehörigen	in	gerader	Linie	und	von	
Lebenspartner*innen	zugelassen	werden,	wie	dies	auch	die	Parlamentarische	Initiative	
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Lohr	12.409 (Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 
Assistenzbeitrages) verlangt.	
Zwar	können	Angehörige	mittlerweile	über	die	Spitex	angestellt	werden.	Dieses	
Vorgehen	ist	aber	nicht	nur	komplizierter	als	eine	Anstellung	über	den	Assistenzbeitrag,	
sondern	verursacht	auch	höhere	Kosten	für	die	Allgemeinheit.	Zudem	können	über	die	
Spitex	nur	Leistungen	für	die	Grundpflege	gemäss	KVG	abgerechnet	werden	–	andere	
Assistenzleistungen	sind	ausgeschlossen.	
Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit deutlich 
einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob sie zum Beispiel 
eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder externe Kräfte anstellen 
möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass Angehörige «einspringen». Heute 
geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit 
Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das 
steht im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und 
Gleichstellung auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere	Forderung:	

Eine	Ausweitung	des	Kreises	der	Assistenzleistenden	in	Art.	42quinquies	IVG:	Streichung	
von	Bst.	b	–	das	heisst	Zulassung	von	Angehörigen	in	gerader	Linie	und	von	
Lebenspartner*innen	(Umsetzung	der	Pa.Iv.	Lohr	12.409:	Entschädigung	von	
Hilfeleistungen	von	Angehörigen	im	Rahmen	des	Assistenzbeitrages)	

4.2 Hilfsmittel	

Damit	Menschen	mit	Behinderungen	jeden	Alters	gesellschaftliche	Kontakte	pflegen	und	
aktiv	am	Berufsleben	teilnehmen	können,	sind	sie	auf	den	Zugang	zu	ausreichenden	
Hilfsmitteln	und	Unterstützungsleistungen	angewiesen.	Nur	wenn	diese	Leistungen	im	
notwendigen	Umfang	gewährleistet	werden,	ist	auch	ihre	gleichberechtigte	Teilhabe	am	
beruflichen	und	gesellschaftlichen	Leben	sichergestellt	–	so,	wie	es	die	Inklusions-
Initiative	fordert.	Das	heutige	System	wird	diesem	Anspruch	jedoch	nicht	gerecht.	Es	
braucht	daher	dringend	substanzielle	Verbesserungen.	
Die	vom	Bundesrat	vorgesehenen	Anpassungen	im	IVG	leisten	dazu	keinen	
ausreichenden	Beitrag.	Sie	basieren	auf	bereits	überwiesenen	parlamentarischen	
Vorstössen	sowie	dem	Bericht	zum	Postulat	SGK-S	19.4380.	Damit	bleiben	sie	deutlich	
hinter	den	Anforderungen	der	Inklusions-Initiative	zurück.	
Dabei	bleibt	auch	unklar,	ob	Versicherte	tatsächlich	einen	besseren	Zugang	zu	
Hilfsmitteln	erhalten,	die	dem	aktuellen	Stand	der	Technik	entsprechen.	Der	Fokus	liegt	
abgesehen	von	der	Umsetzung	der	Motion	Lohr	(21.4089)	allein	auf	der	Kostenkontrolle	
statt	auf	einem	einzelfallgerechten,	raschen	Zugang	zu	Hilfsmitteln	oder	
Dienstleistungen	–	wie	dies	auch	in	der	Inklusions-Initiative	gefordert	wird.	Die	
vorgeschlagenen	Änderungen	können	sogar	zu	Rückschritten	führen	–	etwa	wenn	der	
Zugang	zu	Hilfsmitteln	durch	neue	bürokratische	Hürden	oder	längere	Verfahren	
erschwert	wird	oder	durch	die	Vergabeverfahren	eine	Monopolbildung	nicht	verhindert	
werden	kann.	
Besonders	deutlich	zeigt	sich	dies	an	der	geplanten	Änderung	von	Art. 21bis	Abs. 3	IVG.	Bisher	konnte	
der	Bundesrat	die	Austauschbefugnis	auf	Hilfsmittel	beschränken,	die	von	Anbietern	im	
Vergabeverfahren	angeboten	wurden	–	unabhängig	davon,	ob	mit	diesen	ein	Vertrag	abgeschlossen	
wurde.	Neu	soll	die	Austauschbefugnis	ausschliesslich	auf	Hilfsmittel	beschränkt	werden,	die	von	
Anbietern	stammen,	mit	denen	im	Rahmen	des	Vergabeverfahrens	ein	Vertrag	abgeschlossen	wurde.	
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Obwohl	der	Bundesrat	in	seinen	Erläuterungen	betont,	dass	sich	der	«normative	Gehalt»	der	
Bestimmung	nicht	ändere,	kann	diese	Änderung	praktisch	weitreichende	Folgen	haben:	

- Die	Einzelfallprüfung	und	Berücksichtigung	von	Speziallösungen	werden	erschwert.	

- Für	Menschen	mit	Behinderungen,	die	auf	spezialisierte	Hilfsmittel	angewiesen	sind,	bedeutet	
dies	ein	höheres	Risiko,	dass	bedarfsgerechte	Produkte	ausgeschlossen	werden	sowie	mehr	
Standardisierung	und	weniger	individuelle	Passung.	

Auch	der	vorgeschlagene	neue	Art. 21quinquies	IVG	(Einsicht	in	die	Preiskalkulation)	lehnen	wir	ab,	da	
die	gesetzlich	verankerte	Einsichtspflicht	über	eine	sinnvolle	Transparenz	hinausgeht	und	faktisch	
zu	einer	marktfernen	Überregulierung	führen	kann.	Sie	schreckt	kommerzielle	Anbieter	ab,	
gefährdet	Innovation	und	Vielfalt	und	schwächt	–	wie	auch	die	geplante	Änderung	von	Art.	21bis	Abs.	
3	IVG	–	die	individuelle	Versorgungssicherheit.	

Art. 21sexies	IVG	sollte	ausserdem	kritisch	hinterfragt	werden,	da	er	zwar	auf	Transparenz	und	
Kostenkontrolle	zielt,	aber	in	der	Praxis	die	wirtschaftliche	Tragfähigkeit	von	spezialisierten	
Anbietern	gefährden	kann.	Die	Folge	können	weniger	Vielfalt	und	Innovation	sowie	ebenfalls	eine	
geringere	Versorgungssicherheit	sein.	
Nicht	berücksichtigt	wird	auch	der	dringende	Handlungsbedarf	im	AHV-Bereich.	
Insbesondere	ist	–	auch	im	IV-Bereich	–	der	Zugang	zu	Hörgeräten	substanziell	zu	
verbessern;	ist	doch	wissenschaftlich	erwiesen,	dass	eine	frühe	Versorgung	mit	
Hörgeräten	den	grössten	Nutzen	bringt	und	gesellschaftliche	Folgekosten	verringern	
kann.46	Sich	hinter	den	unterschiedlichen	Zielsetzungen	von	AHV	(primäre	
Rentenversicherung)	und	IV	(Versicherung	primär	für	die	Eingliederung	in	den	Beruf)	
zu	verstecken,	ist	nicht	mehr	zeitgemäss	und	widerspricht	der	UNO-BRK.	Eine	
Erweiterung	der	Liste	der	Hilfsmittel	im	AHV-Bereich	verlangt	auch	die	bereits	im	
September	2023	an	den	Bundesrat	überwiesene	Mo.	SGK-N	22.4261:	Ambulant	vor	
stationär	für	Menschen	mit	Behinderung	nach	Erreichen	des	AHV-Alters	durch	eine	
«smarte»	Auswahl	an	Hilfsmitteln.	Sie	hält	fest,	dass	eine	«smarte»	Auswahl	an	
Hilfsmitteln	die	Mobilität	und	Eigenständigkeit	von	Menschen	mit	Behinderung	im	Alter	
ermöglicht	und	das	selbstbestimmte	Leben	fördert	respektive	Heimeintritte	verhindern	
oder	massgeblich	verzögern	können.	
Hinzu	kommt,	dass	die	Höchstgrenze	von	CHF	22’680	pro	Jahr	für	Dienstleistungen	
Dritter	anstelle	eines	Hilfsmittels	zwar	seit	Anfang	2024	flexibel	eingesetzt	werden	
kann.	Dennoch	reichen	die	damit	finanzierbaren	rund	120 
Gebärdensprachdolmetschstunden	pro	Jahr	respektive	durchschnittlich	rund	10	
Stunden	pro	Monat	in	kommunikationslastigen	Berufen	bei	weitem	nicht	aus,	um	den	
tatsächlichen	Bedarf	zu	decken.	Eine	substanzielle	Erhöhung	des	Höchstwerts,	vor	allem	
hinsichtlich	der	Ausübung	des	Berufs,	ist	daher	angezeigt.	Hier	setzt	auch	die	vom	
Nationalrat	bereits	angenommene	Motion	25.3007	(Menschen	mit	Behinderungen	in	
Härtefällen	am	Arbeitsplatz	besser	unterstützen)	an.	
Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel 
respektive Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf 
haben. Dies betrifft neben Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende 
Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel auch Personen aus Ländern ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 
Gleichzeitig	sind	weitere	dringende	Verbesserungen	angezeigt,	um	den	Anliegen	der	
Inklusions-Initiative	gerecht	zu	werden	und	die	gesellschaftliche	Teilhabe	und	Inklusion	

 
46 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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durch	Hilfsmittel	(einschliesslich	Dienstleistungen	Dritter)	verbessern	zu	können.	Diese	
können	auf	verschiedenen	Regelungsstufen	umgesetzt	werden.	
Wir	fordern	insbesondere:	
- Transparente	Kriterien	für	die	Ausgestaltung	von	«Rankings»	bei	den	

Vergabeverfahren/Verhinderung	von	Monopolisierung:	Die	Kriterien	sollen	dazu	
beitragen,	eine	Monopolisierung	und	eine	Preisdominanz	zu	verhindern	
(insbesondere	Kriterien	zur	Qualität	der	Versorgung,	Zugänglichkeit,	
Reparaturzeiten	usw.).	

- Eine	Erhöhung	der	Beträge	für	die	Ausübung	des	Berufs	(Art.	9	HVI)	

- Eine	generelle	Ausweitung	der	Dienstleistungen	Dritter	(Art.	9	Abs.	2	HVI),	zum	
Beispiel	Gebärdensprach-	und	Schriftdolmetschungen:	Die	Dienstleistungen	Dritter	
sollten	nicht	nur	auf	die	Überwindung	des	Arbeitswegs,	die	Ausübung	des	Berufs	
und	den	Erwerb	von	Fähigkeiten	für	die	Aufrechterhaltung	des	Kontakts	mit	der	
Umwelt	ausgerichtet	werden	können.	Vielmehr	braucht	es	auch	einen	davon	
unabhängigen	subjektfinanzierten	Anspruch	auf	Dienstleistungen	Dritter	für	die	
Pflege	gesellschaftlicher	Kontakte,	den	Besuch	kultureller	Anlässe	oder	die	
Inanspruchnahme	öffentlicher	und	privater	Dienstleistungen. 

- Allgemeiner	Ausbau	der	Liste	der	Hilfsmittel	im	AHV-Bereich	(HVA,	
Anhang)/Angleichung	an	die	Liste	der	Hilfsmittel	im	IV-Bereich	(HVI,	Anhang):	Der	
Zugang	zu	Hilfsmitteln	oder	Dienstleistungen	für	Menschen,	die	erst	im	AHV-Alter	
auf	solche	angewiesen	sind,	muss	im	Allgemeinen	erleichtert	werden.	

- Spezifische	Erweiterung	des	Zugangs	zu	Hörgeräten	im	AHV-	und	IV-Bereich.	Dies	
lässt	sich	durch	eine	Herabsetzung	der	im	KSHA	und	im	KHMI	erwähnten	
Eintrittsschwelle	für	die	Finanzierung	eines	Hörgeräts	durch	die	AHV	und	durch	die	
IV	gewährleisten.	Auch	verbindliche	und	transparente	Standards	können	dazu	
beitragen,	dass	Menschen	mit	einer	Hörbehinderung	die	Preise	der	einzelnen	
Produkte	besser	nachvollziehen	und	sich	somit	für	die	kosteneffizienteste	Lösung	
entscheiden	können.	

- Gewährleistung	von	Notfallversorgung	(zeitnahe	Reparaturen)	bei	Schäden	an	Hilfsmitteln:	
Ein	Reparaturservice	und	Notfalldienst	für	dringend	benötigte	Hilfsmittel	muss	rund	um	die	
Uhr	sichergestellt	und	Ninanziell	abgegolten	werden.	

4.3 Pilotversuche	

Grundsätzlich	begrüssen	wir	die	vorgeschlagene	Änderung	von	Art.	68quater	IVG	und	die	
Ermöglichung	von	Pilotversuchen	im	Hinblick	auf	eine	künftige	Vereinfachung	der	IV-
Unterstützungsleistungen	im	Bereich	der	selbstbestimmten	Lebensführung	–	
insbesondere,	wenn	es	um	die	Entwicklung	einer	komplett	neuen	Leistung	geht,	die	
dazu	führt,	dass	das	selbstbestimmte	und	eigenverantwortliche	Leben	für	Versicherte	
einfacher	zugänglich	wird.	
Gleichzeitig	gibt	es	bereits	heute	verschiedene	Möglichkeiten	für	gesetzliche	
Anpassungen,	die	(auch	auf	Basis	diverser	durchgeführter	Studien)	umgesetzt	werden	
können	und	die	mit	der	Totalrevision	des	IVG	(die	gemäss	erläuterndem	Bericht	bis	
2035	umgesetzt	werden	soll)	übernommen	werden	können.	Dafür	braucht	es	keinen	
Umweg	über	Pilotversuche.		 	
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum	VE-InG	

Artikel 1 VE-InG 

So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die Möglichkeit 
geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» im Sinne 
der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und 
BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag	

Umformulierung	von	Art.	1	Abs.	1:	

Art.	1		 Zweck	

1	Dieses	Gesetz	bezweckt	die	Förderung	Sicherstellung	der	unabhängigen	Lebensführung	und	der	
Inklusion	in	die	Gesellschaft	von	Menschen	mit	Behinderungen	im	Sinne	von	Artikel	112b	BV	in	
allen	Lebensbereichen.	,insbesondere	in	den	Bereichen	Wohnen	und	Arbeit.	

Artikel 2 VE-InG 

Wir	weisen	darauf	hin,	dass	die	Formulierung	in	Absatz	2	lit.	a	impliziert,	dass	nur	mit	der	Förderung	
der	Inklusion	von	betroffenen	Personen	beauftragte	Institutionen	anerkannt	werden.	

Annahme	

Artikel 3 VE-InG 

Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter Inklusion 
zu verstehen ist. 

Ablehnung	mit	Anpassungsvorschlägen	

Art.	3	Ziele	der	Inklusion	von	betroffenen	Personen	
1	Bund	und	Kantone	erreichen	im	Rahmen	ihrer	Zuständigkeiten	folgende	Ziele:		

Alternativer	Wortlaut	

Art.	3	Ziele	der	Inklusion	von	betroffenen	Personen	
1	Bund	und	Kantone	erreichen	im	Rahmen	ihrer	Zuständigkeiten	die	Ziele,	welche	die	Inklusion	von	
Menschen	mit	Behinderungen	ermöglichen.	
2	Inklusion	bedeutet	insbesondere:	
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a.	Einen	barrierefreien	Zugang	zu	Räumen,	Dienstleistungen	und	Angeboten	(Bildung,	Beschäftigung,	
Gesundheit,	Wohnen,	Kultur,	Freizeit	usw.).	Dazu	sollen	die	Umgebung	und	gesellschaftliche	
Strukturen	angepasst	statt	Anpassungen	auf	individueller	Ebene	vorgenommen	werden	

b.	Die	Anerkennung	der	menschlichen	Vielfalt	als	Reichtum	und	nicht	als	zu	bewältigende	Ausnahme	

c.	Einen	die	rechtliche	und	tatsächliche	Gleichstellung	gewährleistenden	gesetzlichen	und	politischen	
Rahmen	mit	positiven	Massnahmen	zur	Beseitigung	struktureller	Hindernisse	und	Sicherstellung	
der	vollumfänglichen	Teilhabe	

d.	Die	aktive	Beteiligung	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	ihrer	Organisationen	an	der	
Ausarbeitung	und	Umsetzung	der	staatlichen	Politik	

e.	Eine	proaktive	Anpassung	der	öffentlichen	Strukturen	und	Dienstleistungen,	um	Barrieren	zu	
beseitigen	und	den	Zugang	und	die	Teilhabe	aller	Menschen	ungeachtet	ihrer	Behinderungen	
sicherzustellen	

Artikel 4 VE-InG 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das Recht 
auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. 
Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt einige 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 lit. a UNO-BRK. Sie bleibt derart vage, 
dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die 
erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen 
in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den 
Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung 
einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich die 
nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die 
aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) 
als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht 
auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt bereits 
aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den 
Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur Institutionen 
berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies entspricht einerseits nicht der Realität und steht 
andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK und den Interessen von Menschen mit Behinderungen. Denn 
es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der UNO-BRK, dass 
Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine Aufrechterhaltung 
bestehender Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist zudem aus 
wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage 
unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 
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Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im 
InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c 
beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden müssen 
und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den 
Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche 
die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt 
sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum 
selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG 
aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein 
werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und 
altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 
Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung	mit	Anpassungsvorschlag	

Art.	5	

Die	Massnahmen,	die	der	Bund	und	die	Kantone	im	Rahmen	ihrer	Zuständigkeiten	treffen,	müssen:	

c.	sofern	es	sich	um	individuelle	Leistungen	handelt,	auf	Grundlage	der	individuellen	Bedarfe	im	
Zusammenhang	mit	der	Lebenssituation	gewährt	werden.	

Artikel 6 bis 9 VE-InG 

Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle Leistungserbringende 
anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und marginalisiert selbstbestimmte 
Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass auch alternative Modelle, insbesondere 
die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein institutionelles Monopol entsteht. Zu den 
Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der Grundsätze der Inklusion, der selbstbestimmten 
Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. Insbesondere sollen Institutionen längerfristig nur noch als 
Übergangslösung zugelassen werden dürfen, um Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, die für 
eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen (wieder) zu erlangen und die 
bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der betroffenen 
Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht an der Rechtsform 
oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine terminologische 
Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 
oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umbenannt werden, ist 
besonders stossend. Eine solche terminologische Verschiebung täuscht über den fehlenden Willen zu 
einem Paradigmenwechsel und einer Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der UNO-BRK lässt 
sich nicht durch die Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten Blick erscheinen 
die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG 
waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und ambulanten Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie oder einer Planung der 
schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten Unterstützungsformen beeinträchtigt die 
Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit 
neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – Leistungen 
subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte Lebensführung mit 
individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen ambulante Unterstützung 
inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert und aktiv ausgebaut werden. 
Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen vollständig überdacht werden, um die 
Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen Institutionen als Wohnorte zu vermeiden.  

Ablehnung		

Wir	fordern	eine	Überarbeitung	dieser	Bestimmungen,	wobei	alle	Modelle	berücksichtigt	und	die	
Autonomie	gefördert	werden	müssen.	Institutionen	dürfen	künftig	nur	noch	eine	subsidiäre	und	
grundsätzlich	vorübergehende	Rolle	spielen.	

Artikel 10 VE-InG 

Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt werden 
muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung	

Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des Wohnorts 
und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um Konsultation, 
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sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen von Menschen 
mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 11 und 
12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits beschränkt sie 
sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK alle Lebensbereiche 
betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, 
nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für die Koordination, die strategische 
Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b 
der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 Es ist 
zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen tatsächlich und 
strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger 
Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen 
abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu verfolgen. 
Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und nicht 
späteren Regelungen oder dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar begrüssenswert, 
jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht nicht aus. Die Zusammenarbeit 
muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen Vorgaben, messbaren Zielen und einem 
dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 Absatz 2 zwar 
zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu schwach. Ausdrücke wie 
«sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das 
Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb 
ihres Kantons – frei wählen können, ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen 
unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu erreichen. Sie müssen nicht nur auf alle 
Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch verbindlicher gestaltet und in ihrer nationalen 
Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss die tatsächliche und strukturierte Partizipation von 
Menschen mit Behinderungen fest verankert – und angemessen vergütet – werden. 

Ablehnung	mit	Vorschlägen	zur	Umformulierung: 

Art. 11 
1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und die 

Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der UNO-BRK 
erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu verlieren. 
Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen den Kantonen und 
stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre Interessen 
vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes ein. Die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen werden für ihre Mitwirkung 
entschädigt. 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung von 

Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
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4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination mit einem 
klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen Koordinationsgremium ab und 
erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus Menschen mit 
Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu 
äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte zu bewerten. 

Vorschlag	zur	Umformulierung 

Art. 12 
1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 
2 Unverändert 
3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen der 

betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des Aktionsplans ein. 
Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 

Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht ohne 
einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende Gesetz klare 
Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls erhalten 
die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was inakzeptabel ist. 

Artikel 14 

Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision 
IVG 

5.2 Zum	VE	Teilrevision	des	IVG	

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 

Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die 
individuelle Versorgung gefährden. 

Ablehnung	

Anpassungsvorschlag:	Austauschbefugnis	wie	bisher	auch	auf	Anbieter	ohne	Vertragsabschluss	im	
Vergabeverfahren	ausdehnen,	um	individuelle	Lösungen	zu	ermöglichen.	

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 

Kein Kommentar 
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Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 

Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle 
Transparenz hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und 
Vielfalt gefährden. 

Ablehnung	

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 

Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von 
Vergünstigungen die wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu 
weniger Vielfalt und Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 

Wir	begrüssen	die	Aufhebung	von	Abs.	2,	die	zu	einem	vereinfachten	Zugang	von	Personen	mit	
eingeschränkter	Handlungsfähigkeit	zum	Assistenzbeitrag	führen	soll.	Gleichzeitig	ist	zu	beachten,	
dass	praktische	Hürden	wie	eine	fehlende	Unterstützung	in	der	Arbeitgeberrolle	oder	die	
unzureichende	Deckung	der	benötigten	Assistenzleistungen	ohne	weitergehende	Anpassungen	
bestehen	bleiben.	Faktisch	bleiben	damit	die	Benachteiligungen	bestehen.		

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 

Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden Systems 
zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits heute 
umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere Änderungsvorschläge, die über 
die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). Dafür sind bereits heute ausreichend 
Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 

 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
Freundliche Grüsse 

SHG – Schweizerische Hämophilie-Gesellschaft 

 

 

 

 
Präsident SHG 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

− Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

− Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 

(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

− Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

− Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

− Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

− Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

− Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

− Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderung. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für Men-
schen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder 
Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine 
Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-

nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-

fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 

psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

− Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

− Personen mit Dyslexie 

− Viele Personen mit ADHS  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 

BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», das betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 

VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

− Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

− Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 

2091 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours


Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

14 

 

 

 

Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

− Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

− Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

− Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

− Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

− Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

− Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

− Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

− Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

− Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

− Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

− Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

− Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 

Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-

stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

− Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

− Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

− Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

− Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

− Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

− Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

− Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

− Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

− Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

− Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 

auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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− Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 

hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

− Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

− Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

− Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

− Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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− Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-

übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

− Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

− Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

− Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

− Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

 

2103 / 2614



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 

Mit unserer Unterstützung für die Lancierung der Inklusions-Initiative haben wir ein klares Signal für 
die Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung aller Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land gesetzt. Menschen mit und ohne Behinderungen, die die Inklusions-
Initiative unterzeichnet haben, fordern von der Schweiz, dass sie endlich konkrete Massnahmen für die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen ergreift, zu welcher sie sich mit 
der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtet hat. Insbesondere 
soll sie die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. 

Wir begrüssen zwar die Bereitschaft des Bundesrats, inklusionsfördernde Massnahmen zu ergreifen, 
bedauern jedoch sehr, dass sein Vorentwurf den berechtigten Forderungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land nicht gerecht wird. In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag 
keineswegs eine angemessene und ausreichende Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten 
Inklusions-Initiative. 

Er sieht keinerlei konkrete Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes definiert 
zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 
vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 
von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen 
von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie 
zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. 

Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 
Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden. 

Freundliche Grüsse 

 

       

Sandra Messmer-Khosla    Sina Eggimann 
Geschäftsleiterin     Vorstandsmitglied 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 
 
Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: endlich 
in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre Würde vollständig 
anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern konkrete Veränderungen in ihrem 
Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistungen 
erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese 
Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese 
Verpflichtung ein leeres Versprechen. 

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf die 
Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet es, die 
strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende Sichtweise und lässt 
schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine tiefgreifende Umgestaltung der 
staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu 
zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie zur 
Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer Aktionsplan 
für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der Schritte hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung geschieht jedoch nicht von selbst. 
Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle Koordination und vor allem den aktiven 
Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein 
Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag 
trägt diesem Grundsatz nicht ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen Fassung auf 
eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, die Leistungen der 
Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn 
der UNO-BRK, deren Auffassung von Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle 
Hindernisse und nicht auf eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt 
sich der Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein 
sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, ist in 
Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den tatsächlichen 
Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 
Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine verbindlichen Ziele, sieht nicht 
die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform – wie sie 
anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für 
Unterstützungsleistungen zu Hause. Im Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell 
fest. Dies widerspricht der UNO-BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen 
sind kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, unpersönlichen 
Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle Ressourcen überwiegend in 
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Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die Mehrheit niemals Realität werden. Die 
Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung 
definiert und vor allem das Recht der Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu 
leben, selbstbestimmt und mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision und die 
Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 Personen, darunter auch Kinder, 
nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von einem System, das darauf ausgelegt ist, zu 
entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass 
Tausende von Menschen, die diese Hilfe benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. 
Andere erfüllen zwar die Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen 
Hürden und/oder dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind 
äusserst mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die Chance, den 
Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich mit unverbindlichen 
Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die erwähnten Pilotversuche wären in 
ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie denn jemals zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel voran, weder 
durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die Weiterentwicklung seiner 
eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne klare Ausrichtung, Koordination, 
Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet keine 
wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, Kohärenz und Mut. Er 
verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen Wandel fordert. In seiner jetzigen 
Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von 
Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. 
Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen 
endlich die Rechte und Freiheiten gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu 
deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen1 in allen Lebens- und 
Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24–25. 2107 / 2614
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konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 
vielerorts nach wie vor unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht 
auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche Assistenz in 
diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören Wohnen, Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – Umsetzung der 
UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf entspricht nur 
ansatzweise und in begrenztem Umfang den Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie 
in der Inklusions-Initiative zum Ausdruck gebracht worden sind. In seiner jetzigen Form ist er 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, 
welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete 
Massnahmen vorsehen, die inhaltlich und konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den 
nächsten Jahrzehnten. Ein solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der Ausgrenzung und 
Diskriminierung, denen Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt sind, wirksam bekämpfen 
können. Allein kann es auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Doch ein Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen 
verdient, muss zwingend verbindliche Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur 
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion 
bilden können. Es muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen 
sowie organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 
erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, was 
er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen 
mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen wirkungslosen Bestimmungen 
kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der 
Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), 
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In 
seiner aktuellen Form trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen 
mit Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-BRK 2108 / 2614
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steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes in 
dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das Inklusionsrahmengesetz allein schon aus 
diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die 
Grundlagen für eine wirksame Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten Jahrzehnten schaffen. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen 
wurde. Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 
hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat 
handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres 
Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung oder Arbeit 
mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und Lebensbereiche ergänzt und sein 
materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss zwingend Bestimmungen enthalten, 
welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich 
sind. 

Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf der 
Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass sie 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. 
5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 61a 

(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), Art. 66 

(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- 

und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a 

(Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 2109 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243003
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sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK sicherzustellen, sind in das InG 
auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und 
Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund 
im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch 
die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV 
hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine 
Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 
Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale 
Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende 
Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung 
der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrats zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 
Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der heutigen Lehre als 
zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der 
Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er 
«einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 
oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt 
oder bedroht ist».14 Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de 

 
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, 

psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a des 

Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 
12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November, 

BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  
13 Ebd. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, 

Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 2110 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard 
à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach 
Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend erforderlich, auf die Definition von 
«Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG zu verweisen und jeglichen 
Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (beispielsweise 
einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt sind, 
aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder weil sie knapp 
unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark beeinträchtigt 
sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit (noch) nicht nachweisen 
können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind und daher 
keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 
Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen weiterarbeiten, aber 
keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt haben oder dieser abgelehnt 
wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen» im 
Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der 
UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem Bestimmungen enthalten, 
welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur persönlichen Assistenz 
und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen 
stellen. 

 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen 

wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung 

zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 

Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 2111 / 2614

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html
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- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 
insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» 
bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner Meinung nach die 
«Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 
Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 
bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt sowohl 
durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner ausschliesslich 
programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 Jahren (UNO-BRK) an 
Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 
gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-
BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusions-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene 
Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als dass er Klarheit bringt. 
Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und 
Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 
Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 
das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. 
Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene 
Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» 
erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung 
insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr eingeschränkten 
Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in die Tat 
umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage befindet und ein 
Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige Leistungen, sondern um 
die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert 
gezielte Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt sich auf 
allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive Auslegung des 
Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für Justiz, wonach der Bund 
den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine verbindlichen Verpflichtungen 

 
17 Siehe dazu Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 2112 / 2614
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auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es jedoch durchaus möglich, substanziellere 
Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als auch die Kantone organisieren und finanzieren 
einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als 
auch der Bund verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung beraubt 
wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob sie die 
formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, ungleichen und 
unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die Inklusion, das sich 
darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu 
deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative 
angesehen werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit 
vor, Rahmenbedingungen für die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen 
wurden lediglich bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des 
Bundes und der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl 
wenig koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 Die 
EFK verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage 
des Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von Personen 
mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit 
einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken 
vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung selbstbestimmten 
Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene verbindliche Leitplanken 
vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, strukturelle 
und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine leeren Versprechen 
bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen und die Kantone bei der 
Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-

BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 2113 / 2614
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Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere 
Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK 
aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a 
Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen 
Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. 
Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür 
erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 
von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und sachlichen Geltungsbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 

 
23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 

Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 

25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein 

Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 2114 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK übereinstimmen (Initialprüfung 
der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf 
Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung 
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung 
neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf 
die Übereinstimmung mit der UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich 
auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese 
Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen systematischen 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren Vertretungsorganisationen 
vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein 
unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben 
dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und kontinuierliche 
Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu eng gefassten sachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie verpflichten die Kantone nur in sehr 
begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz erfordern würde, dass auch der Bund zur 
Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte 
abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bleibt zu vage und unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit 
geltenden Vorschriften ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel 
werden die richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 
der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 
Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2115 / 2614
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3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die 
in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund 
wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative 
dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks 
Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von 
Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen 
werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 
Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist eindeutig: «Für 
invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen Garantien. Wohnt eine 
invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf die Deckung 
ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische 
rechtliche Grundlage und keine Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 

unklar.33 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-

wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 
31 Ebd., S. 20 ff. 
32 Ebd., S. 25 ff. 

33 Ebd., S. 23 ff. 2116 / 2614
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- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die systemischen 
Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch gravierende 
Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die 
EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des 
EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den 
indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine 
der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und 
ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung 
der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen 
Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen 
Form rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral 
der UNO-BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu 
einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte 
Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG 
stehen konzeptlos nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-
InG in völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-Bestimmungen. 
Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung selbstbestimmten 
Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen in 
Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu gehören starre Routinen, 
Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, Begleitpersonen, Mahlzeiten und 
Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter 

 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019.  2117 / 2614
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finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin 
vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und zu 
wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die Möglichkeit 
haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben und voll und ganz an 
der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der Selbstbestimmung 
im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den Föderalismus bedingte, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine umfassende Strategie zur 
Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK (insbesondere den gesamten (!) Art. 
19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter 
Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und 
Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert werden. 

Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach unserer Auffassung nur vorübergehend als 
Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 
beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in einer 
Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen Vorrang vor 
institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – vorbehaltlich der 
freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und grundsätzlich vorübergehend 
ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne der UNO-
BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 

 
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV -Rente und allfällige 

Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten verwendet, wobei die 

Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69).  
41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 
42 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
43 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 

sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 2118 / 2614
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Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der bisherigen 
Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen muss als subsidiär 
zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann nicht einfach in das neue Gesetz 
übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die 
sich an den Bedarfen der Menschen und nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: Im Jahr 
2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen (inklusive Kinder und 
Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit grundsätzlich Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit lediglich rund 9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und vereinfacht 
werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon profitieren könnten, 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in Anspruch. Dies liegt an der 
Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der Unmöglichkeit, den Bedarf mit den 
bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt die Möglichkeit, Angehörige als 
Assistenzpersonen anzustellen. 

Wir sehen insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 

Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel eines inklusiven, selbstbestimmten 
Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da einerseits faktische Hürden bestehen bleiben 
(Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag 
beziehen, nehmen ihn aber aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder 
ungenügenden Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits 
bleiben verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 
Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte Erweiterung der 
Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung oder dem 
Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen behinderungsbedingten 
Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, Transparenz und Effizienz 
ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus Sonderregelungen ersetzen. Solange jedoch 
Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir insbesondere den Einbezug folgender 
Personengruppen als besonders dringend: 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von schwerhörigen 
und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit auch vom 
Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) ist dringend 
zu korrigieren. 

2119 / 2614



 

17 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV: Wer erst nach Erreichen des 
AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat überwiesene 
Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). Dasselbe gilt für Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche 
gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der 
heutige Ausschluss dieser Personen vom Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte 
Benachteiligung dar, ist sachlich nicht gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 
Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer Behinderung nur 
dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, verwehrt ihnen in vielen 
Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch zum 
Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer 
Behinderung ohne IV-Rentenanspruch bei entsprechendem Bedarf Zugang zur 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) erhalten. Auf die entsprechende Einschränkung in Art. 42 
Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit Kinder und 
Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen und beim 
Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgreifen 
(und somit einen Heimeintritt verhindern) können, müssen sie ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben – zumindest für diejenige Zeit, die sie nicht in einer 
Institution verbringen, die anderweitig finanziert wird. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist 
entsprechend auf Minderjährige auszuweiten, die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu standardisiert, 
in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von Personen mit 
Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen Unterstützungsbedarf respektive an 
der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle Bedarfe können nicht adäquat berücksichtigt 
werden, sodass beispielsweise der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit Sinnesbehinderungen 
und von Menschen mit kognitiven und psychischen Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 

Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise InVIEdual) dahingehend anzupassen, dass 
der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für unterschiedliche Lebensrealitäten 
abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den General Comment Nr. 5 des UNO-BRK-
Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind entsprechend 
anzupassen. 

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger*innen müssen Arbeitgebende 
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werden, was mit einem beträchtlichen administrativen und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 
der weder finanziell noch personell abgegolten wird. Für viele stellen die Anforderungen im 
bestehenden Modell ohne Unterstützung eine nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit 
der Folge, dass sie auf eine Leistung verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie 
ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss deshalb 
administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der Wahrnehmung der 
Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden zu beschneiden (siehe 
unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht mit einer 
Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als individualisierte, 
personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen als auch 
bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin ein direktes 
Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen haben. Der Verlust dieses 
Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz entgegenstehen und dem in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten Recht auf Selbstbestimmung widersprechen. 
Eine diesbezügliche Änderung des Obligationenrechts (OR), insbesondere eine Erweiterung der 
Vertragsform «Auftrag» ist zu prüfen (OR 394ff.). 

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der Bereitstellung von 
barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene Abgeltung (vgl. dazu Kap. 
4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation des 
Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der Assistenznehmenden 
gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des Arbeitsvertrags ermöglicht 

4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 

Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 
entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. 
CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende Finanzierung dieser 
Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne eine Erhöhung der Ansätze 
kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die Personalakquirierung, -
einführung, -planung und -administration wird nicht separat abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl Assistenzleistungsbeziehende 
als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit bezahlen sollten. 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
45 Vgl. dazu den General Comment Nr. 5 des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Ziff. 16 d iii) 2121 / 2614
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- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall 
der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende Mitarbeitende 
oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt ins 
AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch bei 
nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten Lebensumständen 
wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der Tagesstruktur in einer 
Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung des 
Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu wenig 
Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des zeitlichen 
Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der bereits über die HE 
pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim Intensivpflegezuschlag, der nicht 
angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag 
abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine 
bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 

Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG:  
- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den Assistenzbeitrag  
- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass Menschen mit 
Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf angemessen decken 
können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. in dem 
die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter (…) erreicht») 

- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer Beratungsleistungen 
im Hinblick auf die Administration/Organisation des Assistenzbeitrags 

- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte Kürzung 
bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden (Doppelfinanzierungen sollen zwar 
vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs ist nicht 
gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 

Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem aufgrund der 
grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von Assistenzpersonen dringend 
angezeigt ist. 

Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 
zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 12.409 (Entschädigung von 
Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist aber nicht 
nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht auch höhere 
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Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für die Grundpflege gemäss 
KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit 
deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob sie zum 
Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder externe Kräfte 
anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass Angehörige «einspringen». 
Heute geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit 
Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das 
steht im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und 
Gleichstellung auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. b – das 
heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen (Umsetzung der Pa.Iv. 
Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird diesem 
Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend substanzielle Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden Beitrag. Sie 
basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem Bericht zum Postulat SGK-
S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von der Umsetzung der 
Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, raschen 
Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in der Inklusions-Initiative gefordert wird. 
Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu 
Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die 
Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher konnte 
der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern im 
Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag abgeschlossen 
wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel beschränkt werden, die von 
Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 

Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert. 

- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, bedeutet dies 
ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden sowie mehr 
Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Auch der vorgeschlagene neue Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir ab, da die 

gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und faktisch zu einer 
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und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG – die individuelle 
Versorgungssicherheit. 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 
Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten Anbietern 
gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls eine geringere 
Versorgungssicherheit sein. 

Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere ist – 
auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre 
Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist 
nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 
22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine 
«smarte» Auswahl an Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität 
und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 
Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter anstelle 
eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch reichen die damit 
finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr respektive durchschnittlich rund 
10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen bei weitem nicht aus, um den tatsächlichen 
Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung 
des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel respektive 
Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft neben 
Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel 
auch Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch Hilfsmittel 
(einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden. 

Wir fordern insbesondere: 

- Transparente Kriterien für die Ausgestaltung von «Rankings» bei den 
Vergabeverfahren/Verhinderung von Monopolisierung: Die Kriterien sollen dazu beitragen, eine 
Monopolisierung und eine Preisdominanz zu verhindern (insbesondere Kriterien zur Qualität der 
Versorgung, Zugänglichkeit, Reparaturzeiten usw.). 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht nur auf die 
Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Vielmehr braucht es 
auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter für die 
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Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den Besuch kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme 
öffentlicher und privater Dienstleistungen. 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung an die Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen für 
Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss im Allgemeinen erleichtert 
werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt sich durch 
eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch verbindliche und 
transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste 
Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: Ein 
Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um die Uhr 
sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 

4.3 Pilotversuche 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen im 
Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, wenn es um die Entwicklung einer 
komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das selbstbestimmte und eigenverantwortliche 
Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, die (auch auf 
Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit der Totalrevision des IVG 
(die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) übernommen werden können. Dafür 
braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.   
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 

So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche 
auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» im Sinne 
der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und 
BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV in allen 
Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 

Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der Förderung 
der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 

Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter 
Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  

Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

2 Inklusion bedeutet insbesondere: 
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a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und gesellschaftliche 
Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und politischen 
Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse und Sicherstellung der 
vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren zu 
beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer Behinderungen 
sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung 
wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 lit. a UNO-BRK. Sie 
bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso 
die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung 
einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich 
die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht 
die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 
(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich 
das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu 
verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 
bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den 
Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur 
Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies entspricht einerseits nicht der 
Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK und den Interessen von Menschen mit 
Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der 
UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine 
Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist 
zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 2127 / 2614
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Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert 
im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie 
lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden 
müssen und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird 
vorgeschlagen, den Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 
4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin 
stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 
von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs 
erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der 
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 
insbesondere geschlechts- und altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, 
überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe im 
Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 

Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle 
Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 
marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass auch 
alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein institutionelles 
Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der Grundsätze der Inklusion, 
der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. Insbesondere sollen Institutionen 
längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen werden dürfen, um Menschen mit 
Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
(wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 2128 / 2614
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Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der betroffenen 
Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht an der 
Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 
vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine terminologische 
Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umbenannt 
werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische Verschiebung täuscht über den fehlenden 
Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der 
UNO-BRK lässt sich nicht durch die Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten 
Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie 
es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und 
ambulanten Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie 
oder einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten 
Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit 
Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG 
somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – 
Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte 
Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen ambulante 
Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert und aktiv 
ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen vollständig überdacht 
werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen Institutionen als Wohnorte zu 
vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und die 
Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine subsidiäre und 
grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 

Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt werden 
muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung 
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Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 
Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 11 
und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits beschränkt 
sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK alle Lebensbereiche 
betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, 
nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für die Koordination, die strategische 
Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b 
der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 Es ist 
zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen tatsächlich und 
strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger 
Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen 
abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu 
verfolgen. Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und 
nicht späteren Regelungen oder dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 
begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht nicht aus. 
Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen Vorgaben, messbaren 
Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 Absatz 2 
zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu schwach. Ausdrücke 
wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das 
Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb 
ihres Kantons – frei wählen können, ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 
Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu erreichen. Sie 
müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch verbindlicher gestaltet 
und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss die tatsächliche und 
strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest verankert – und angemessen vergütet 
– werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung von 

Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2130 / 2614
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1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und die 
Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der UNO-BRK 
erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu 
verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen den 
Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre Interessen 
vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes ein. Die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen werden für ihre Mitwirkung 
entschädigt. 

4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination mit einem 
klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen Koordinationsgremium ab und 
erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus Menschen 
mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu 
Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte zu 
bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 

1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und 
der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 

2 Unverändert 

3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen der 
betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des Aktionsplans 
ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 

Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht ohne 
einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende Gesetz 
klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls 
erhalten die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was 
inakzeptabel ist. 

Artikel 14 

Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 
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5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 

Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die individuelle 
Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 

Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 

Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle Transparenz 
hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 

Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von Vergünstigungen die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu weniger Vielfalt und 
Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 

Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 
praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle oder die unzureichende 
Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende Anpassungen bestehen bleiben. 
Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 

Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden 
Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits heute 
umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere Änderungsvorschläge, die 
über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). Dafür sind bereits heute 
ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 
Freundliche Grüsse 

 

       

Sandra Messmer-Khosla    Sina Eggimann 
Geschäftsleiterin     Vorstandsmitglied
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Schweizerischer Arbeitgeberverband Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich 
T +41 44 421 17 17 verband@arbeitgeber.ch arbeitgeber.ch 
 

Vernehmlassung zur Volksinitiative «Für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initia-
tive)» und indirekter Gegenvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband wurde mit E-Mail vom 25. Juni 2025 vom Eidge-
nössisches Departement des Innern (EDI) eingeladen, zum eingangs erwähnten Vernehm-
lassungsverfahren bis zum 16. Oktober 2025 Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen 
bestens und unterbreiten Ihnen nachfolgend gerne unsere Positionen. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in 
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirt-
schaft rund 90 regionale und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie einige 
Einzelunternehmen. Insgesamt vertritt er über 100’000 Klein-, Mittel- und Grossunterneh-
men mit rund 2 Millionen Arbeitnehmenden aus allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt 
sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der Schweiz ein. Er verfügt dabei über 
anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung und 
Sozialpolitik. 

Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV) 

• Der SAV begrüsst die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 

• Er lehnt jedoch zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen für Arbeitgeber zur Umset-
zung konkreter Massnahmen ab und regt eine weitsichtige Umsetzung der Inklu-
sionsbemühungen an. 

• «Angemessene Vorkehrungen» sollen als staatliche Aufgabe entweder im Inklusi-
onsrahmengesetz als Leitgesetz oder als individualisierte Leistung im Invalidenver-
sicherungsgesetz geregelt werden. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), 
welches kollektive Leistungen verankert, ist nicht der richtige Ort; Art. 3 Bst. g Teil-
revision BehiG (Entwurf) muss zudem gestrichen werden. 

Eidgenössisches Departement  
des Innern EDI  
CH-3003 Bern 
ebgb@gs-edi.admin.ch 

  

Vernehmlassungsantwort 
Zürich, 15. Oktober 2025 
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Ausgangslage 

Der Bundesrat will der Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen (Inklusions-Initiative)» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Der in-
direkte Gegenvorschlag besteht aus einem neuen Rahmengesetz über die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen und einer Änderung des Bundesgesetzes über die Invali-
denversicherung. Ebenfalls will der Bundesrat das Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) in das neue Rahmengesetz in-
tegrieren. Der Schweizerische Arbeitgeberverband wird sich im Folgenden hinlänglich der 
privatrechtlichen Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen äussern. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Menschen mit Behinderungen stellen ein wertvolles, bislang oft ungenutztes Arbeitskräfte-
potenzial dar, gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels. Der Schweizeri-
sche Arbeitgeberverband (SAV) begrüsst deshalb die Bemühungen, die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen zu fördern und ihre Teilhabe am Erwerbsleben zu stärken. 

Aus unserer Sicht ist jedoch entscheidend, wie und unter welchen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen die Arbeitsmarktintegration stattfindet. Dabei muss beachtet werden, dass 
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse nicht mit öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen 
gleichgesetzt werden können, da der private Arbeitsmarkt gegenüber dem öffentlichen Ar-
beitsmarkt unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, andere Finanzierungsquellen und 
Prämissen aufweist (z.B. Kündigungsregeln gemäss Obligationenrecht (OR) und gemäss 
Bundespersonalgesetz (BPG)). Dementsprechend können bei der Arbeitsmarktintegration 
nicht dieselben Anforderungen an die Arbeitgeber gestellt und gesetzlich verankert wer-
den. Inklusion von Menschen mit Behinderungen im privaten Arbeitsmarkt kann dann er-
folgen, wenn diese gleichberechtigt in den Arbeitsmarkt eintreten; sie also vor dem Stel-
lenantritt bereits die Instrumente erhalten, die sie benötigen, um sich auf eine Stelle zu 
bewerben und die gefragte Funktion zu erfüllen. Arbeitgeber wiederum sind gestützt auf 
ihre Fürsorgepflicht (Art. 328 OR) schon heute verpflichtet, im Arbeitsverhältnis die Per-
sönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen sowie auf dessen Gesundheit 
gebührend Rücksicht zu nehmen. So bemühen sich die Arbeitgeber bereits heute um den 
Abbau von allfälligen Hindernissen, um ihren Mitarbeitenden unabhängig ihrer persönli-
chen Situation optimale Arbeitsbedingungen anzubieten. 

Die konkrete Ausgestaltung inklusiver Arbeitsbedingungen muss jedoch in der Verantwor-
tung der Unternehmen bleiben. Verpflichtende, gesetzliche Vorgaben lehnt der SAV ab. 
Rahmenbedingungen und Ressourcen unterscheiden sich je nach Branche, Unterneh-
mensgrösse und Region erheblich. Viele Arbeitgeber engagieren sich bereits heute aktiv 
für Inklusion und nutzen spezielle Mitarbeitenden-Programme, um auch ihre Arbeitgebe-
rattraktivität im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu steigern. 

In diesem Zusammenhang sei auch die arbeitgeberseitige Initiative Compasso erwähnt, 
welche den Arbeitgebern als Netzwerk für den Arbeitsplatzerhalt und die berufliche In-
tegration von Menschen mit Behinderungen dient oder die zahlreichen regionalen oder 
branchenspezifischen Angebote, welche sich für die erfolgreiche Integration von Men-
schen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt einsetzen. Ob und in welchem Um-
fang entsprechende Massnahmen umgesetzt werden, muss im Ermessen der Betriebe lie-
gen bleiben. 
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Einem Inklusionsrahmengesetz als solches steht der SAV nicht grundsätzlich entgegen. 
Dass es als indirekter Gegenvorschlag der Inklusionsinitiative gegenübergestellt wird, ist 
grundsätzlich nachvollziehbar. Aus unserer Sicht ist jedoch wichtig, dass die Einordnung 
der verschieden Inklusionsbemühungen der Gesetzessystematik entsprechend richtig er-
folgt. Momentan sind in dieser Hinsicht verschiedene Gesetzgebungsprozesse im Gang, 
welche auch der erläuternde Bericht zu dieser Vernehmlassung erwähnt: Teilrevision des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG), Revision der Invalidenversicherung und ent-
sprechend des Invaliditätsversicherungsgesetzes (IVG) und ein neues Inklusionsrahmen-
gesetz als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative. Es ist nicht ersichtlich, wa-
rum diese Bemühungen losgelöst voneinander vonstattengehen. Im Gegenteil, die Vorge-
hensweise löst Unklarheit und Unverständnis bei den involvierten Parteien aus. Wir möch-
ten beliebt machen, im Rahmen der Revision der Invaliditätsversicherung alle Projekte ge-
eint anzugehen. 

Sollte dies nicht erfolgen, bringen wir hier unsere Ansichten und Forderungen im Rahmen 
obgenannter Vernehmlassung ein, dies eingebettet in die erwähnten gesetzgeberischen 
Prozesse, die parallel laufen. 

Inklusionsrahmengesetz 

Wir verstehen ein neues Gesetz unter dem Titel «Inklusionsrahmengesetz» als übergeord-
netes Instrument, um die Inklusion in den verschiedensten Lebensbereichen zu regeln. 
Wie eingangs erwähnt, konzentrieren wir uns als SAV auf den Bereich «Arbeit». Die Arbeit 
wird im neuen Inklusionsrahmengesetz in Art. 1 Abs. 1 erwähnt, im weiteren Gesetz jedoch 
nicht abgehandelt. Im erläuternden Bericht wird unter dieser Rubrik lediglich auf die Revi-
sionsbemühungen im BehiG verwiesen. Und hier kommt der springende Punkt. 

Das BehiG deckt heute kollektive Leistungen, wogegen das IVG individuelle Leistungen 
vorsieht. Die Teilrevision des BehiG sieht nun aber in seinem Entwurf vor, die Arbeitgeber 
zu verpflichten, angemessene Vorkehrungen konkret zu treffen, um Benachteiligungen in 
Zusammenhang mit Behinderungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Dabei 
geht es um individualisierte Regelungen, die gesetzessystematisch nicht ins BehiG gehö-
ren. 

Die Frage stellt sich, wie Menschen mit Behinderungen Instrumente mitgegeben werden 
können, damit sie gleichberechtigt im Arbeitsmarkt teilnehmen können. Aus unserer Sicht 
ist dies eine gesellschaftliche Aufgabe, die bereits vor dem Eintritt in den Arbeitsmarkt 
vollzogen werden muss. Weiter handelt es sich um eine äusserst individualisierte Mass-
nahme, denn nicht alle Menschen mit Behinderungen brauchen dieselben Instrumente. 
Diese Aufgabe kann nicht an den Arbeitgeber delegiert werden, weshalb es keine neuen 
gesetzlichen Verpflichtungen braucht. 

Nun bleibt zu diskutieren, ob die Massnahme der «angemessenen Vorkehrungen» Eingang 
in das Inklusionsrahmengesetz als gesellschaftliche, übergeordnete Aufgabe findet oder 
aber, ob die «angemessenen Vorkehrungen» als individualisierte Massnahmen im Rahmen 
der IV-Revision Eingang ins IVG finden müssen. Für Ersteres würde sprechen, dass das In-
klusionsrahmengesetz als Leitgesetz den geeigneten Rahmen bieten würde, um Grundsätze 
und Zuständigkeiten festzulegen und so eine kohärente Umsetzung durch Bund und Kantone 
sicherzustellen. Oder aber die Bemühungen werden als individualisierte Massnahmen im IVG 
aufgeführt mit einem stärkeren Fokus auf die Arbeitsintegration. 
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So oder so wird es eine staatliche Aufgabe bleiben, Menschen bestmöglich vor Diskrimi-
nierung zu schützen und die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Dies ist auch im 
Einklang mit Art. 27 Abs. 1 Bst. h und i der UN-BRK, wonach die Vertragsstaaten die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete Strate-
gien und Massnahmen fördern sollen (z.B. mit Programmen für positive Massnahmen, An-
reize usw.) und sicherstellen sollen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderungen getroffen werden, wobei dies nicht als Pflicht für private Ar-
beitgeber statuiert ist. 

Alles in allem sei darauf hingewiesen, dass die Massnahmen und Möglichkeiten einer IV 
und das Engagement der Arbeitgeber nicht mit dem BehiG vermischt werden dürfen. Dies 
würde eine Zuständigkeits- und Verantwortungsdiffusion bedeuten und zu Verunsicherun-
gen bei allen führen: Betroffene, Behindertenorganisationen, Arbeitgeber, Durchführungs-
stellen und Kantone. 
 
Der entsprechende Artikel 3 Bst. g BehiG, der eine Ausdehnung auf privatrechtliche Arbeitsver-
hältnisse vorsieht, sollte grundsätzlich gestrichen werden. Nur so bleibt die Gesetzgebung 
klar, konsistent und praxistauglich. Privatrechtliche Ansprüche, wie sie in der Teilrevision 
des BehiG (Entwurf) geltend gemacht werden, lehnen wir weiterhin entschieden ab. Da-
runter gehören neben den angemessenen Vorkehrungen auch die Beweislasterleichte-
rung, die in eine Beweislast für die Arbeitgeber mündet, und die weitgehenden Klagemög-
lichkeiten, insbesondere von Betroffenenorganisationen. Wenn wir effektive Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen wollen, müssen wir den Arbeitgebern Unterstützung geben 
(z.B. mittels Brückenangebote, supported employment oder Job Coachings) und keine 
rechtlichen Verpflichtungen auferlegen. 
 
Zusammenfassung 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband unterstützt die Förderung der Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen grundsätzlich, lehnt jedoch weitergehende gesetzliche Ver-
pflichtungen für Arbeitgeber ab und regt eine weitsichtige Umsetzung der Inklusionsbemü-
hungen an. Um eine klare, konsistente und praktikable Gesetzgebung sicherzustellen, 
muss der in der Teilrevision zum BehiG vorgesehene Art. 3 Bst. g gestrichen, angemessene 
Vorkehrungen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen klar und verbindlich als 
staatliche Aufgabe in einem Inklusionsrahmengesetz oder als individualisierte Mass-
nahme im IVG geregelt und nicht den privaten Arbeitgebern übertragen werden. Das Be-
hiG, welches kollektive Leistungen enthält, ist nicht der richtige Ort dafür. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksich-
tigung unserer Eingabe. Für allfällige Rückfragen steht wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 
 
   
Barbara Zimmermann-Gerster    Roger Riemer 
Ressortleiterin Sozialpolitik    Stv. Ressortleiter Sozialpolitik und 
und Sozialversicherungen    Sozialversicherungen 
barbara.zimmermann@arbeitgeber.ch   roger.riemer@arbeitgeber.ch 
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Frau Bundesrätin 
Elisabeth Baume-Schneider 
Vorsteherin des Eidgenössischen Departement 
des Inneren (EDI) 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Zürich, 13.10.2025 

Vernehmlassungsantwort 

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Ini-

tiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 

Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeich-

nung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbeson-

dere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in 

die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 

keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Wei-

chen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahr-

zehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungs-

begriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausge-

schlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 

von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und 

die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kan-

tonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zu-

2138 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

2 

 

 

 

dem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstüt-

zungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stär-

ken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden 

Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forde-

rungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

  
 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Claudia Klauser, Präsidium 

Schweizerischer Berufsverband Sozialbegleitung 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen (siehe unten zum As-

sistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze 

und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachverdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorische Vorkehrungen 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 

Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-

rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 

Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 
Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden 
Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher 
ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzepta-
bel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-

auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehrungen – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unab-
hängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für 
Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im 
Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der 
BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnah-
men zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni Biaggini sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 Thomas Gächter/Martina Philippo halten fest, dass sich 
der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegrün-
dende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, 
sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder be-
droht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt unklar, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Ver-
besserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusi-
ons-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hin-

sichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner aus-
schliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 
höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). 
bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei 
derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. 
In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. 
Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestim-
mungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und 
BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behin-
derungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, wel-
ches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene 
zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als er Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann nicht, wenn, wie im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgese-
hen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Or-
ganisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur För-
derung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüchen ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen (dies ohne Wartefristen für die Un-
terstützung bei Kantonswechsel wie jetzt in der Praxis) sowie im Rahmen der Verhält-
nismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpas-
sungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-

setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheiten der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-

setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedarf es aber einer Institu-
tionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 

die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoring Stelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-

derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum sowie die Beratung und Begleitung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. Hier ist es aus unserer Sicht unerlässlich die 
bereits vorhandenen ambulanten Dienstleister miteinzubeziehen. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-

sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter (auch 
private Dienstleister) sind substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 

durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, und deut-
lich effizienter und vor allem kostengünstiger, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches 
Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupas-
sen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend 
ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden, die zudem auch fachlich fundiert und professio-
nell arbeiten. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 

die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmtes Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 

zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 
für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Monat reichen in kommuni-
kationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des 
Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt 
auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksiniti-

ative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen (Inklusions-Initiative)» 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum 

indirekten Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu 

können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderun-

gen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich 

die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 

Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der 

UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbe-

sondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen so-

wie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. 

Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf 

des Gegenvor-schlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die 

Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fort-

schrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinde-

rungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 

vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance 

verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 
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selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von 

Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koor-

dinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Woh-

nens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungs-

gesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendi-

gen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmit-

teln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der 

Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Men-

schen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderun-

gen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-

Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

       
Kannarath Meystre    Daniela Lehmann 

Geschäftsleiter     Abteilungsleiterin Interessen- 

vertretung und Sensibilisierung 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts 
ermöglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. 
Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinde-
rungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 
der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 
die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-
onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-
währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch 
schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür je-
doch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen 
verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kan-
tonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei 
ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände an-
gemessen einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz 
bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All 
dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst 
das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Perso-
nen, die eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch 
nur rund ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber 
hinaus beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. 
Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-
norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 
den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfrei-
heit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen 
Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Über-
gangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen er-
forderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen 
und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Men-
schen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht um-
gesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. 
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Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund 
geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone 
oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistun-
gen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt 
sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zu-
gang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistun-
gen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen 
jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausge-
staltung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen 
für einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvor-
schlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat 
die Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr 
Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu 
sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen 
ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-
stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs 
eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 
Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. 
Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 
Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1. 
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Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das 
neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Be-
hinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-
Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel an-
gewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, 
das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, wel-
ches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtun-
gen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und Unterstützungs-
maßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame 
Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 
bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-
zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-
bereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche 
der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkeh-
ren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit 
einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Best-
immungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes ange-
kündigt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für 
die Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll 
das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutio-
nen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in 

Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt 
nach wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Stra-
tegie von Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls 

 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu 
gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch 
auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit 
gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Ver-
bindliche Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorga-
ben des Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und 
eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen 
Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu 
den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bun-
desrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag 
gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische 
Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgrup-
pen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 
Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte 
Wohnen verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbind-
lichkeit erforderlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversiche-
rungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter 
Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie 
gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnah-
men zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von 
Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die 
Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-men-

schen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation 

der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 

27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen ange-
kündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und 
des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an 
den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Ant-
wort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 

Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 
Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdol-
metschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der 
Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tat-
sächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen 
Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzu-
reichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten 
und allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter 
auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Drit-
ter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine 
Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der In-
klusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen 
im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Rege-
lungsstufen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenz-
beitrag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven 

2172 / 2614



  

 

  9 / 39 

Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT 
ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer 
Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 
eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenz-
beitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso 
fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein 
Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für 
Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Be-
reich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraus-
setzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die 
Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbe-
stimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  

2 Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-

Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kan-
tone rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbeson-
dere die Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle 

Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die er-
forderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Na-
tur7 entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden 
und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK 
endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche 
und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3 Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in 
den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein In-
klusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative ver-
kauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 
für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die 
BRK-Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar 
nicht alle Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute 
auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Ge-
setz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstel-
len, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen 
Verpflichtungen und organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen 
Ansprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institu-
tionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. 
Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes 
in dieser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt wer-
den, dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Ge-
währleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen den Rahmen steckt. 
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3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zustän-
digkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz 
schon nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rah-
men für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran 
zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit 
und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkei-
ten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. 
Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Insti-
tutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der 
weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort 
frei und selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhal-
ten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das 
Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Woh-
nortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsge-
setz als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte 
Regelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestim-

mungen unten Ziff. 3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 

65 (Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), 

Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), 

Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), 

Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 

1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie 

Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmun-
gen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt 
wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der 
Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen An-
passungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung 
erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungs-
massnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung 
und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, per-
sonelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfas-
sen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch 
organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen 
für Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund 
im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung 
der BRK durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Mas-
snahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträch-
tigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare 
Aspekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige 
oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrich-
tungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und 
weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilre-
vision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 
Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraus-

sichtlich dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die 

sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesell-

schaft hindern. 
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in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Um-
setzung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenver-
sicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich 
bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die 
Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder 

Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kri-
tisiert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt un-
klar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber 
zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-
Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO 
halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur 
auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren 
Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 
oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, 
beeinträchtigt oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites 
Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des 
prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de 
gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein 
«weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezi-
fisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu 
stellen. 

 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 

850.6). Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf 

enthält eine entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kanto-

nen (NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzge-

bung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 

Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fé-

dérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 

Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsver-
fahrens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorge-
sehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 
7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unter-
stützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates 
wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK ver-

unmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG 
gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen 
zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für 
«Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine 

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine 

Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine 

Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» 

Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mass-

nahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, 

S. 16. 
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inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine 
Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei 
Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichs-
spezifisch vorgenommen werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kern-
anliegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der 
betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Mass-
nahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt 
werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 
4 BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit 
Behinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Ge-
setz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrak-
ten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der 
zwei ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf 
mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu 
Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 
VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-
InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit 
dem Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen 
Lebensführung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensfüh-

rung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-

InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 

 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 

schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
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(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz 
vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel 
«Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht 
auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich 
darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen 
umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion 
untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. 
von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend 

zu überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone 
die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von 
Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur 
Förderung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat 
der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor 

 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich 

der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleis-

tungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Ent-

wurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen 

vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, 

die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
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Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen 
in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 

ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnis-
mässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpas-
sungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 
Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflich-
tungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass 
Menschen mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkun-
gen ihrer Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprü-
che geltend machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechts-
durchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum 
Klage- und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit 
des Verfahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung 

der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen 

 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). 

Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht 

solche Rechtsansprüche vor. 

2181 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours


  

 

  18 / 39 

Lebensbereichen fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes 
Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Um-
setzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den 
regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderli-

chen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen 
Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. 
Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei 
der Einführung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten 
Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwor-
tung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstel-
lung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie 
die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der 
Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bun-
desamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszu-
statten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das 
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge 
Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundes-
amt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung 
in der institutionellen Hierarchie. 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 

Abs. 2 BRK. 
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- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings 
zu vage.34 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu 
schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktions-
plänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die 
Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 

sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs 
des Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb 
Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen 
und Arbeit beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich 
auf Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflich-
tung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten 
und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. 
Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber 
einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen 
Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass 
in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als 
notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch 
diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungs-
grad («sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. 
«stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und 
ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie 
deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-

InG nur den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Men-

schen mit Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der 

vagen und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Men-
schen mit Behinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Mo-
nitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die 
Schweiz dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte 
die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kon-
trollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland be-
stehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet so-
wohl den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

 

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 

In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU 

Disability Card, welcher auch in der EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet 

der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht unter 

welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die Entwicklung in der EU 

wünschenswert wäre und welche Konsequenzen damit verbunden wären. 

 

Wir fordern daher: 

Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen 
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3.8 Insbesondere zum Wohnen 

3.8.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien 
Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von An-
fang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das 

InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlich-
keit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, un-
übersichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-men-

schen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 

ff. 
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würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf 
die identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass 
die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten 
Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderun-
gen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den 

Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und 
Kantonen Rechnung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG 
stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstru-
mente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Be-
hinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung 
von Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen 
aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtli-
che Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «In-
stitutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert 
daran nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von ei-
nem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-
konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbst-
bestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 
4 Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 

 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenent-

schädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Eva-

luation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen 

vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 
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Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.8.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt der-

art vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung 
zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erfor-
derliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (al-
lenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) 
erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, et-
was zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu 
führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpas-
sungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-
InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungsein-
heiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System 
beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier 
darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr 
sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu er-
greifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflich-
tung der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher 
wird sie nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambu-
lanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG 
die zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin 
zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 
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− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Be-
hinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» 
der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und 
von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von 
den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinde-
rungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Aus-
gangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des 

Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den 
grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite 
und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt 
sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 
von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinde-
rungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 
2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden 
wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbeson-
dere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit 
gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist 
unklar. 

3.8.3 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im 
bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist be-
sonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend 
Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. 
Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären 
Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von sta-
tionären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen 
grundsätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, 
zur Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der ad-
ministrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und 
Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 

des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4 Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 
21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und 
zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen 
in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie rei-
chen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 
Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Per-
sonen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversu-
chen, haben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits 
überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 
19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die 
es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  
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• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu 
einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbes-
sert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbei-
trag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber 
werden durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. 
der “individuelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe 
Punkt 4.4)” überzeugende und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zu-
dem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument 
angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfs-
abklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklä-
rungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit 

einer Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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einen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist 
ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen an-
gewiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch 
Personen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militär-
versicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer 
Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assis-
tenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt 
ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG 

und UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschrei-
ben über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenent-
schädigung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist 
mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchti-
gung. Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 
42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausge-
schlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraus-
setzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf 
eine Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-
Rentenanspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Beglei-
tung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbei-
trag zu gewähren. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert wer-
den. Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch 
sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem be-
trächtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zu-
kunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV 
und der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistun-
gen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assis-
tenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu 
tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt 
werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fach-
kräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung 
von Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend aus-
geweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 
KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Er-
werbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvoll-
ziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behan-
deln wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 

FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 

Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und 
implementiert. Das FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlos-
senen Fragestellungen auf. Dadurch können behinderungsspezifische Notwendig-
keiten nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben 
es als eigentlichen Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklä-
rungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. Dieses Ermittlungsinstrument be-
rücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher 
Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, 
hat der Gesetzgeber erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinder-
ten und taubblinden Personen eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei 
wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 
resp. 6 Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt 
werden. 

Sinnesbehinderte im FAKT 

Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Re-
gel einen kleineren Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Per-
sonen.   

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche 
Teilhabe und Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen 
unzureichend. Das Gleiche gilt auch in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. D. - g 
IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sin-
nesbehinderten anders als bei anderen Behindertenarten. 
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Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1. Fenster putzen: 

Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu putzen. Auf-
grund der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches an Zeit 
und kann das Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2. verschüttete Flüssigkeit aufwischen: 

Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum Beispiel ein verschüttetes Getränk 
vom Boden aufzuwischen.  

Die erste Schwierigkeit besteht aber schon darin, dass die Stelle auf dem Boden ge-
funden werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt es für die sehbe-
hinderte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle 
Übersicht und Kontrolle fehlt. 

Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen Zeitaufwand verbun-
den. 

3. auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: 

Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr oder weniger Sitzungen und Besprechungen 
ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg zumeist an unbekannte Orte 
überwunden werden.  

An den Meetings selbst werden zudem oft Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. 
Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der sehbehinderten Person 
vor Ort erklärt werden. 

Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch höher qualifizierte Assistenzleis-
tungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen effizient und ef-
fektiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein 
entsprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für 
die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach 
Voraussetzung. 

Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: 

Aufgrund der doppelten Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der 
Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die eigenständige Mobilität an unbekannte 
Orte lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für gesellschaftliche Aktivitäten wer-
den im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt (Minutenwerte im FAKT sind 
fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von Sinnesbehinderten). Diese star-
ren Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.  

Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung:  

Taubblinde Menschen, die auf taktile Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen 
an Sitzungen professionelle Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch 
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keine weiteren Assistenzleistungen (Weg bis zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause 
oder im Gebäude WC suchen usw). Es braucht daher eine Doppelbesetzung. Trotz-
dem werden die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies ent-
spricht nicht der Lebensrealität.  

Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: 

Die sehbehinderte Person kann zwar versuchen, die Schwerben zusammen zu wi-
schen und mit dem Staubsauger aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter 
und Scherben infolge der visuellen Kontrolle liegen bleiben. Diese gefährden die be-
troffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

 

Punktuelle Assistenz: 

Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für die es 
sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit der die betroffene 
Person zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber beispielsweise am Mor-
gen Zusatzzeit einrechnen. Zum Beispiel: die sehbehinderte Person hat einen wich-
tigen Termin und sollte entsprechend aussehen. Auch wenn sie ein gutes System 
und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur Kleiderwahl hat, ist es in solchen Fällen 
gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich keine Farben oder Muster 
beissen, irgendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das Gesamt-
bild trüben. Dasselbe, wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass et-
was Lippenstift eine gute Idee wäre.  

In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr behinderungs-
spezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner 
wenig flexiblen Struktur nicht möglich. 

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 

Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorar-
basis eingekauft werden.  

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang 
mit der Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch 
viel flexibler zur Verfügung als angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten 
Termin kommen.  

Durch dieses grosse Wissen und Flexibilität der Angehörigen können Assistenzleis-
tungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler 
Bedeutung. Ein solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson 
zuerst aufgebaut werden, was sich für Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung 
äusserst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, usw.).  
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Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen 
kommunizieren können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzperso-
nen zu finden, die oft auch weit verstreut wohnen und deren Anfahrtsweg vom As-
sistenzbeitrag nicht berücksichtigt wird. 

Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsver-
hältnis eingekauft werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste 
usw.). Auf diese Weise kann der für Sinnesbehinderte schwer zu bewältigende ad-
ministrative Aufwand im Arbeitgebermodell auf einen Schlag substanziell reduziert 
werden 

Im PAB konnte beobachtet werden, dass die unterschiedlichen Modelle vielfach ne-
beneinander in Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der 
Alltag bedürfnisgerecht organisiert werden. 

Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des PAB wurden im AB IV ge-
strichen. 

Umfragen bestätigen Annahmen 

Eine Umfrage51 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 
41% einen AB der IV beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der In-
teressierten keinen AB der IV beziehen, obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-
Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.  

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) be-
grüssen es, Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können.  

Die Forderungen nach Anpassung des Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte ent-
springen einem sehr breiten Bedürfnis. 

Bedarfsermittlung 

Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle Sys-
tem des Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu 
wenig widerspiegelt. Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflo-
senentschädigung Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit 
KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen 
vor, Sinnesbehinderte auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen 
und die rechtlichen Grundlagen (Vorschlag siehe Anhang 1) dafür zu schaffen. 

 
51 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des SBb. Teilgenommen haben insgesamt 

127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
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Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Mo-
dell von Behinderung zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompe-
tenzen und Fähigkeiten der versicherten Personen mehr Achtsamkeit 
entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und Unselbständig-
keit übertragen.  

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in 
der Studie52, wonach das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veran-
lasst das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen 
im FAKT zu verzichten und stattdessen ein Abklärungsverfahren vorzuschlagen, 
das spezifische und individuelle Unterstützungsbedarfe auch tatsächlich erfasst. Es 
bietet offene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen 
im Mittelpunkt steht. Individuelle Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum 
Ausdruck gebracht werden. So wird Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungs-
verfahren mit einer Wertehaltung begegnet, die Wertschätzung für die vorhandenen 
Kompetenzen zum Ausdruck bringt. 

Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. 
Um das Prinzip eines neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzule-
gen, wird der Unterstützungsplan wie er zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion 
ist, als Beispiel herangezogen. 

Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung 
erfasst und basierend darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.  

Das als Beispiel beiliegende St. Galler System der Bedarfsermittlung basiert auf ei-
ner Analyse der bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen Deutsch-
schweizer Kantonen und einigen europäischen Nachbarstaaten. Es fusst auf dem 
Verständnis von Behinderung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und erfüllt die Anforderungen der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung dienende St. 
Galler Unterstützungsplan (SUP) ist eine angepasste Version des individuellen Hil-
feplans (IHP) aus dem Jahr 2003, der in unterschiedlichen Deutschschweizer Kan-
tonen in verschiedenen Versionen angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP 
auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit Behinderung Expertinnen und Exper-
ten ihrer Lebenssituation sind und deshalb im Verfahren eine zentrale Rolle einneh-
men sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis der UN-BRK. Menschen mit 
Behinderung sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen Defi-
zits anzusehen, sondern dabei zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten 
und selbstbestimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Weg stehenden 

 
52 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Cano-

nica / P. Margot-Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für 

Sozialversicherungen, Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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Barrieren zu überwinden. Der SUP ist geeignet, einen individualisierten Zugang zu 
schaffen, der die Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit Behinderung in den 
Vordergrund rückt.  

Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht immer die Person mit 
Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem Behinderungsgrad 
(blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das Verfahren gewährleistet 
die Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die Unabhängigkeit 
und fachliche Qualität der Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher Anspruch an 
welcher Art von Unterstützungsleistung besteht, die dann im Rahmen der Leistungs-
erbringung finanziell abgegolten wird.  

 

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen 
mit Behinderung in verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individu-
ell erforderlichen Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage, was eine 
Person benötigt, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  Die Person 
mit Unterstützungsbedarf steht beim Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den 
Fragebogen deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine selbst gewählte Ver-
trauensperson kann sie beim Ausfüllen unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – 
wenn immer möglich – durch die betroffene Person selber ausgewählt werden. Ver-
trauenspersonen können z.B. Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere 
Bezugspersonen sein. In begründeten Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommu-
nikationsmöglichkeiten oder anderen Hinderungsgründen, kann es nötig sein, dass 
das Ausfüllen des Unterstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert 
wird. Sie kann den Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstüt-
zungsbedarf ausfüllen. Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person er-
gänzt idealerweise eine externe Sicht die Erhebung. Diese erfolgt durch eine 
vertraute Person oder durch eine Fachperson. Der Unterstützungsplan umfasst so-
mit immer die persönliche Sicht und Einschätzung der Person selbst sowie eine er-
gänzende externe Sicht.  

 

Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 

Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unab-
hängige fachliche Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP Gespräche 
mit den am Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ih-
rem Wohnumfeld.  

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs. Auf-
grund dieser Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.   
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Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistun-
gen im Bedarfsermittlungsprozess erbringen.   

Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch als auch operativ unabhängig 
von der Invalidenversicherung und anderen staatlichen Stellen. Das Mandat für die 
Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden Leistungsvertrag.  

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die Be-
darfseinschätzung verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuel-
len Bedarfsermittlung mitwirken oder als Leistungserbringende tätig sein. 

 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren. 

• Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 
skizzierten Bestimmungen vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden 

4.5  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwen-
digen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am 
beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initi-
ative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht 
dringend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hin-
ter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und 
IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht 
mehr zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel 
im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat über-
wiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, 
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das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungs-
bedarf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV sub-
stanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe 
Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folge-
kosten verringern kann.53 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herab-
setzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch 
verbindliche und transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer 

Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich 
somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 
für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt wer-
den kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit 
durchschnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommu-
nikationslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des 
Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier 
setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen 
gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach 
dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

 
53 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Anhang 1 

Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG 

- Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 

2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit einge-
schränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision 
nicht mehr benötigt wird): 

2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen Assis-
tenzbeitrag nach Art. 42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 

Art. 42a Anspruch (neu) 

1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben An-
spruch auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946  erreicht haben, ha-
ben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG 
und/oder eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor Erreichen des Referenzalters vor-
lag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 

Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Per-
son benötigt und von folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines 
Arbeitsvertrages angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet 
werden können. 
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Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 

1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den behinde-
rungsspezifischen Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im Zent-
rum des Prozesses steht. 

 

2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und 
während des Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 

1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und 
von Behörden organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   

2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hier-
für erforderlichen Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 

1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den Assis-
tenzbedarf zuhanden der zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer 
Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen 
sind, werden die der Hilflosenentschädigung entsprechenden Stunden nicht abge-
zogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer 
Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD 
nicht abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistun-
gen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stun-

den. 
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Réponse à la consultation : Initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes han-

dicapées (initiative pour l’inclusion) » et contre-projet indirect 

Madame, Monsieur 

Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-

sente plus de 230 associations et plus de 600 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre pays.  

La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour l’aménagement 

d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites et moyennes 

entreprises. 

Par courrier du 25 juin 2025, Madame la Conseillère fédérale Baume-Schneider nous a invités à pren-

dre position dans le cadre de la consultation relative au contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’ini-

tiative pour l’inclusion. Nous la remercions vivement de l'occasion qui nous a est donnée de nous ex-

primer. 

L’Union suisse des arts et métiers usam partage l’objectif de renforcer la participation des personnes 

en situation de handicap à la vie économique et sociale, tout en estimant que sa mise en œuvre doit 

rester mesurée, proportionnée et adaptée aux réalités du marché du travail. Le principe d’un contre-

projet indirect apparaît pertinent, car il permet de répondre aux préoccupations exprimées par les ini-

tiant sans modifier la Constitution. L’inclusion des personnes handicapées est un objectif soutenu par 

les PME suisses. Elle ne doit toutefois pas être mise en péril par des charges administratives exces-

sives ou des risques juridiques disproportionnés. Le modèle suisse repose sur la responsabilité indivi-

duelle et sur la flexibilité entrepreneuriale, deux piliers essentiels qu’il convient de préserver pour ga-

rantir une mise en œuvre réaliste et efficace des politiques d’inclusion. 

L’usam défend une approche fondée sur la coopération plutôt que sur la contrainte. Les entreprises 

contribuent déjà activement à l’intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment à 

travers les dispositifs de l’assurance-invalidité, les programmes cantonaux ou des initiatives privées. 

Ces efforts doivent être encouragés et soutenus, mais non remplacés par des prescriptions uniformes. 

Les mesures d’inclusion doivent demeurer incitatives et proportionnées, afin que les entreprises puis-

sent s’y engager selon leurs moyens et leurs réalités. 

La nouvelle loi sur l’inclusion doit, à cet égard, rester un instrument-cadre définissant des objectifs et 

des principes généraux, sans créer de droits subjectifs ni d’obligations directes pour les employeurs. 

Elle doit renforcer la collaboration entre les offices AI, les cantons et les entreprises, afin de favoriser 
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la réinsertion et la valorisation des compétences tout en préservant la compétitivité du tissu écono-

mique suisse. La révision partielle de la LAI, qui modernise les moyens auxiliaires et simplifie cer-

taines procédures, s’inscrit utilement dans cette logique d’efficacité et de subsidiarité. 

La mise en œuvre des mesures d’inclusion doit rester simple et pragmatique. Les soutiens destinés 

aux employeurs doivent être incitatifs, administrativement légers et exempts de complexification inu-

tile. Les projets pilotes ou dispositifs de compensation prévus dans le cadre de la motion Lohr 

(21.4089) doivent reposer sur le volontariat et la flexibilité, afin de permettre aux PME d’expérimenter 

des modèles adaptés à leurs capacités. Par ailleurs, lorsque des places de travail sont subvention-

nées dans le cadre du marché du travail complémentaire, il convient de veiller à ce qu’elles ne créent 

pas de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises privées. 

Enfin, l’usam souligne l’importance d’une cohérence législative entre la loi-cadre sur l’inclusion, la loi 

sur l’assurance-invalidité et la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Les mesures appro-

priées destinées à favoriser l’inclusion ne devraient pas être introduites dans la LHand, qui traite de 

prestations collectives. Elles relèvent soit d’une future loi-cadre sur l’inclusion en tant que mission d’in-

térêt public, soit de la LAI en tant que mesures individualisées. À ce titre, la disposition proposée à 

l’article 3, lettre g, de la révision partielle du LHand devrait être supprimée, afin de garantir une législa-

tion claire, cohérente et applicable dans la pratique. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

Union suisse des arts et métiers usam 

 

 

 

 

 

Urs Furrer Simon Schnyder 

Directeur Responsable du dossier 
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Eidgenössisches Departement des Innern 

 

Per Mail: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Bern, 16.10.25 

Indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen und Änderung des Invalidenversicherungsgesetzes) zur Volksinitiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung nehmen zu 
können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen Gemeinden und Agglo-
merationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung. 

Allgemeine Einschätzung  

Mit dem indirekten Gegenvorschlag antwortet der Bundesrat auf die Volksinitiative «Für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)». Dieser umfasst ein neues 
Inklusionsrahmengesetz gestützt auf Artikel 112b der Bundesverfassung (BV; SR 101) sowie eine 
Teilrevision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). Das Rahmen-
gesetz soll die Inklusion von Menschen mit Behinderungen – insbesondere im Bereich des selbst-
bestimmten Wohnens – fördern und die Kantone dazu anhalten, Wohnformen ausserhalb von 
Institutionen zu unterstützen, ohne neue Leistungen auf Bundesebene zu schaffen oder zusätzliche 
Kosten zu verursachen. Die IVG-Revision beabsichtigt den Zugang zu Hilfsmitteln und zum 
Assistenzbeitrag zu erleichtern, auch für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, sowie 
eine gesetzliche Grundlage für Pilotversuche zur Förderung eines selbstbestimmten Lebens zu 
schaffen. 

Für den Schweizerischen Städteverband sind Rechte und Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
in allen Lebensbereichen ein zentrales und wichtiges Anliegen und er unterstützt das Ziel und die 
Dringlichkeit einer kohärenten Inklusionspolitik. Dass der Bundesrat einen Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative vorlegt, begrüssen die Städte grundsätzlich. Indes überzeugt der Gegenvorschlag 
in seiner aktuellen Auslegung noch nicht und benötigt grundlegende Anpassungen. Sowohl das neue 
Inklusionsrahmengesetz wie auch die Teilrevision des IVG sind aus Sicht der Städte zu wenig 
weitreichend. 

1. Stellungnahme zum Rahmengesetz 

Aus Sicht der Städte schafft der Gegenvorschlag keinen konsistenten Rechts- und Finanzierungs-
rahmen für eine fortschrittliche Inklusionspolitik und bleibt damit teilweise hinter den Zielen der  
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zurück. 
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1.1 Geltungsbereich (Art. 1-3) 

Der indirekte Gegenvorschlag begrenzt im Zweck (Art. 1) die Zielgruppe auf Menschen «mit 
Behinderungen» im Sinne von Art. 112b BV und konzentriert sich hauptsächlich auf Beziehende einer 
IV-Rente. Mit dieser Begriffsauslegung richtet er sich lediglich an ca. einen Viertel der Menschen mit 
Behinderung. Dabei handelt es sich um rund 450 000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr 
als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BeHiG).1 Damit wird eine Mehrheit von Menschen mit Behinderungen aus dem Anwendungsbereich 
ausgeschlossen. Die Städte fordern einen breiteren Geltungsbereich als Grundlage für ein nationales 
Inklusionsrahmengesetz. Der Begriff «Menschen mit Behinderungen» sollte gemäss UN-BRK, Art. 8 
BV und BehiG definiert werden. Eine Anknüpfung an «Invalidität» und die Leistungslogik greift zu 
kurz. 

1.2 Schwerpunkt (selbstbestimmtes) Wohnen (Art. 4-5) 

Der Städteverband stellt fest, dass der indirekte Gegenvorschlag den Schwerpunkt hauptsächlich auf 
den Wohnbereich legt und dem Zugang zur Arbeit und anderen grundlegenden Aspekten des 
täglichen Lebens weniger Aufmerksamkeit schenkt. Die vorgeschlagenen Bestimmungen zum 
selbstbestimmten Wohnen entsprechen in etwa dem, was in vielen Kantonen heute schon umgesetzt 
wird. Sie sind grundsätzlich zu begrüssen, gehen jedoch zu wenig weit. Der Fokus liegt auf der 
Förderung von Institutionen und ihren Angeboten. Ein Rechtsanspruch von Betroffenen fehlt. Um 
echte Fortschritte im Bereich der Inklusion zu erzielen, muss der indirekte Gegenvorschlag seine 
Antworten auf alle Lebensbereiche ausweiten, das heisst neben Wohnen und Arbeit auch Bildung, 
Mobilität, Gesundheit, Kommunikation, politische Teilhabe und Freizeit umfassen. Für die Städte, die 
sich für eine umfassende Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen engagieren, wäre ein 
Rahmengesetz, das alle Lebensbereiche umfasst, und damit alle Bereiche der UNO-Behinderten-
rechtskonvention abdeckt, unabdingbar.  

Der Städteverband schlägt darüber hinaus vor, in Art. 4 Abs. 3 lit. B aufzunehmen, dass die Kantone, 
die zur Beratung und Begleitung von betroffenen Personen benötigten Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen haben. 

1.3 IFEG modernisieren (Art. 6-10) 

Mit dem neuen Inklusionsrahmengesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in 
Institutionen ersetzt werden. In seinem Kern legt der indirekte Gegenvorschlag den Schwerpunkt auf 
die Anerkennung von Institutionen und die Finanzierung ihrer Leistungsangebote. In der aktuellen 
Diskussion um die Förderung von selbstbestimmtem Wohnen für Menschen mit Behinderungen im 
Sinn von Art. 112b BV zeichnet sich jedoch ein Paradigmenwechsel ab, weg von der 
Objektfinanzierung hin zu einer Subjektfinanzierung. Die Kantone Baselland, Basel-Stadt, Zug, Zürich, 
Aargau, Bern, Wallis und weitere haben ihre Gesetze bereits in diesem Sinn angepasst oder 
Pilotprojekte gestartet. Den Fokus auf Institutionen anstatt auf Menschen mit Behinderungen zu legen, 
entspricht nicht einem zeitgemässen neuen Inklusionsgesetz. Verschiedene Städte würden in diesem 
Zusammenhang einen grundsätzlichen schweizweiten Wechsel von der Objekt- zur 
Subjektfinanzierung begrüssen. 

 

 

1 Siehe Zahlen des Bundesamtes für Statistik:  
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation- bevoelkerung/gleichstellung-
menschen-behinderungen/behinderungen.html. (Stand 9.10.2025) 
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1.4 Monitoring-Stelle für Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 

Die Städte regen an im Rahmen des Inklusionsgesetzes eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention einzurichten. Dazu ist die Schweiz gemäss Art. 33 
Abs. 2 UN-BRK verpflichtet. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung jedoch nicht nachgekommen. 

2. Stellungnahme zur Teilrevision des IVG 

Für die Schweizer Städte wird mit den vorgeschlagenen Anpassungen des Invalidenversicherungs-
gesetzes die Chance verpasst, den Zugang zu Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie zu 
modernen Hilfsmitteln deutlich zu verbessern. Die Städte sehen einen dringenden Reformbedarf im 
IVG, insbesondere zur Ausweitung der Assistenzleistungen und zur besseren Berücksichtigung von 
Menschen mit psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Begrüsst werden hingegen 
Massnahmen zur Erhöhung der Preistransparenz und die vom Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) unterstützten Pilotprojekte zur Förderung der Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. 

2.1 Hilfsmittel 

Eine Mehrheit der Städte begrüsst die stärkere Fokussierung auf die Wirtschaftlichkeit der 
Hilfsmittelversorgung, da sie aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss nimmt (Art. 21 
IVG). Indes bleibt dabei unklar, ob dadurch der Zugang von Versicherten zu Hilfsmitteln, die dem 
technischen Fortschritt gerecht werden, tatsächlich verbessert wird. Wichtig wäre ein verbesserter 
Zugang insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie 
z.B. Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter bräuchte es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags 
für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es 
aus Sicht einer Mehrheit der Städte zusätzliche Verbesserungen im Hilfsmittelbereich (inkl. 
Dienstleistungen Dritter). 

2.2 Assistenzbeitrag 

Die Städte begrüssen ausdrücklich, die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit 
haben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum 
Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen mehr erfüllen. Dennoch müssen 
für die Förderung einer selbstbestimmten Lebensweise vor allem die Assistenzleistungen erweitert 
und verbessert werden. Gleichzeitig braucht es praxistaugliche Modelle, welche die betroffene Person 
- wo erforderlich - von Arbeitgeberpflichten entlasten, ohne ihre Selbstbestimmung zu beschneiden. 
Zudem braucht es eine weitere Anpassung der Zugangskriterien, damit insbesondere Menschen mit 
psychischen Behinderungen nicht faktisch ausgeschlossen werden. 

2.3 Pilotversuch zur Weiterentwicklung der Leistungen der Hilflosenentschädigung 

Die Städte begrüssen das Ermöglichen von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten 
Lebensführung, die innovative Perspektiven zur Stärkung der Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen bieten. Die Komplexität des geltenden Systems sollte reduziert werden, damit das 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 
 
 
 
 

2211 / 2614



 

Seite 4 / 4 

Anträge: 

- Ausweitung des Geltungsbereichs des Rahmengesetzes: Die Städte beantragen ein 
nationales Inklusionsrahmengesetz, das alle Menschen mit einer Behinderung gemäss der 
UN-BRK abdeckt und alle Lebensbereiche umfasst. 

- Zugang zu Hilfsmitteln und Assistenzbeiträgen im IVG verbessern: Die Städte 
beantragen, dass der Zugang zu Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie zu 
modernen Hilfsmitteln umfassender verbessert wird. Die Städte sehen einen dringenden 
Reformbedarf im IVG, insbesondere zur Ausweitung der Assistenzleistungen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen Franziska 
Ehrler, Leiterin Sozial- und Gesellschaftspolitik (franziska.ehrler@staedteverband.ch, 031 356 32 47), 
zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Hanspeter Hilfiker Monika Litscher 
Stadtpräsident Aarau 

Kopie:  Schweizerischer Gemeindeverband 
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Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Eröffnung 25.06.2025

Frist der Einreichung 16.10.2025

Zuständiges Departement Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zuständige Bundesstelle Generalsekretariat (GS-EDI)

Zuständige Organisation
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Projektseite https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Kontaktperson
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Telefon +41 58 462 82 36

Kontakt Information der einreichenden Stelle

Name (Firma/Organisation) Schweizerischer Versicherungsverband SVV

Abkürzung --

Zuständige Stelle Bereich Kranken und Unfall

Adresse Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse 14, 8002 Zürich

Kontaktperson Vorname Irène

Kontaktperson Name Hänsli

Telefonnummer (Rückfragen) +41442082841

Eingereicht am 16.10.2025
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung

Erläuterungen des SVV 

Der SVV unterstützt die Stellungnahme der Medizinaltarif-Kommission UVG 
(MTK) betreffend Rückmeldung zum IVG und weist darauf hin, dass die 
MTK die Tarifverträge für sämtliche Träger der obligatorischen 
Unfallversicherung (Suva und private Unfallversicherer gemäss Art. 68 
UVG), die Invalidenversicherung sowie die Militärversicherung verhandelt 
und abschliesst. Ein wesentlicher Bestandteil bilden die Verträge im Bereich 
der Hilfsmittelversorgung.

In diesem Zusammenhang begrüssen MTK und SVV die vorgeschlagenen 
Änderungen des IVG grundsätzlich. Sie erachten es jedoch als elementar, 
dass im Rahmen der geplanten Anpassung der IVV die notwendigen 
rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, um die Leistungskoordination 
zwischen der obligatorischen Unfallversicherung und der 
Invalidenversicherung sicherzustellen. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf die Einsicht in die Kalkulation (Artikel 21quinquies VE-IVG) und die 
Weitergabe von Vergünstigungen (Artikel 21sexies VE-IVG).

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 21bis Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Damit die Leistungskoordination zwischen der obligatorischen 
Unfallversicherung und der Invalidenversicherung sichergestellt wird, soll 
eine entsprechende Regelung zur Einsicht in die Kalkulation analog Art. 
21quinquies IVG und die Weitergabe von Vergünstigungen im Rahmen der 
Ausführungsbestimmungen analog Art. 21sexies IVG ebenfalls in der 
Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) beziehungsweise in der 
Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Unfallversicherung 
(HVUV) festgehalten werden.

Anhang
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Selbstvertretung Kanton Solothurn 
c/o Frau Linda Halter 
Dorfstrasse 8 
4566 Halten 
 
Halten, 17.September 2025 
 
 
Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 
Mit unserer Unterstützung für die Lancierung der Inklusions-Initiative haben wir ein klares Signal für 
die Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung aller Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land gesetzt. Menschen mit und ohne Behinderungen, die die Inklusions-
Initiative unterzeichnet haben, fordern von der Schweiz, dass sie endlich konkrete Massnahmen für die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen ergreift, zu welcher sie sich mit 
der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtet hat. Insbesondere 
soll sie die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. 
Wir begrüssen zwar die Bereitschaft des Bundesrats, inklusionsfördernde Massnahmen zu ergreifen, 
bedauern jedoch sehr, dass sein Vorentwurf den berechtigten Forderungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land nicht gerecht wird. In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag 
keineswegs eine angemessene und ausreichende Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten 
Inklusions-Initiative. 
Er sieht keinerlei konkrete Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes definiert 
zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 
vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 
von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen 
von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie 
zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. 
Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken. 
Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 
Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden. 

Freundliche Grüsse 

Selbstvertretung Kanton Solothurn 

 

Linda Halter 

Vize Präsidentin

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 
 
Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: endlich 
in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre Würde vollständig 
anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern konkrete Veränderungen in ihrem 
Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistungen 
erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese 
Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese 
Verpflichtung ein leeres Versprechen. 

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf die 
Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet es, die 
strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende Sichtweise und lässt 
schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine tiefgreifende Umgestaltung der 
staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu 
zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie zur 
Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer Aktionsplan 
für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der Schritte hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung geschieht jedoch nicht von selbst. 
Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle Koordination und vor allem den aktiven 
Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein 
Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag 
trägt diesem Grundsatz nicht ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen Fassung auf 
eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, die Leistungen der 
Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn 
der UNO-BRK, deren Auffassung von Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle 
Hindernisse und nicht auf eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt 
sich der Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein 
sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, ist in 
Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den tatsächlichen 
Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 
Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine verbindlichen Ziele, sieht nicht 
die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform – wie sie 
anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für 
Unterstützungsleistungen zu Hause. Im Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell 
fest. Dies widerspricht der UNO-BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen 
sind kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, unpersönlichen 
Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle Ressourcen überwiegend in 
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Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die Mehrheit niemals Realität werden. Die 
Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung 
definiert und vor allem das Recht der Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu 
leben, selbstbestimmt und mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision und die 
Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 Personen, darunter auch Kinder, 
nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von einem System, das darauf ausgelegt ist, zu 
entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass 
Tausende von Menschen, die diese Hilfe benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. 
Andere erfüllen zwar die Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen 
Hürden und/oder dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind 
äusserst mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die Chance, den 
Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich mit unverbindlichen 
Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die erwähnten Pilotversuche wären in 
ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie denn jemals zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel voran, weder 
durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die Weiterentwicklung seiner 
eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne klare Ausrichtung, Koordination, 
Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet keine 
wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, Kohärenz und Mut. Er 
verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen Wandel fordert. In seiner jetzigen 
Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von 
Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. 
Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen 
endlich die Rechte und Freiheiten gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu 
deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen1 in allen Lebens- und 
Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
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konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 
vielerorts nach wie vor unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht 
auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche Assistenz in 
diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören Wohnen, Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – Umsetzung der 
UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf entspricht nur 
ansatzweise und in begrenztem Umfang den Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie 
in der Inklusions-Initiative zum Ausdruck gebracht worden sind. In seiner jetzigen Form ist er 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, 
welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete 
Massnahmen vorsehen, die inhaltlich und konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den 
nächsten Jahrzehnten. Ein solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der Ausgrenzung und 
Diskriminierung, denen Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt sind, wirksam bekämpfen 
können. Allein kann es auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Doch ein Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen 
verdient, muss zwingend verbindliche Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur 
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion 
bilden können. Es muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen 
sowie organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 
erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, was 
er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen 
mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen wirkungslosen Bestimmungen 
kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der 
Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), 
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In 
seiner aktuellen Form trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen 
mit Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-BRK 2220 / 2614
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steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes in 
dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das Inklusionsrahmengesetz allein schon aus 
diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die 
Grundlagen für eine wirksame Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten Jahrzehnten schaffen. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen 
wurde. Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 
hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat 
handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres 
Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung oder Arbeit 
mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und Lebensbereiche ergänzt und sein 
materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss zwingend Bestimmungen enthalten, 
welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich 
sind. 

Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf der 
Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass sie 
sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK sicherzustellen, sind in das InG 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. 3.3, 3.5 und 3.6. 
5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 61a 

(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- 
und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a 
(Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 

6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 2221 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243003
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auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und 
Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund 
im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch 
die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV 
hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine 
Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 
Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale 
Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende 
Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung 
der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrats zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 
Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der heutigen Lehre als 
zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der 
Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er 
«einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 
oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt 
oder bedroht ist».14 Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de 
fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard 

 
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. 3.5 und 3.6. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, 

psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 

11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a des 
Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 

12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November, 
BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  

13 Ebd. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, 

Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 2222 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach 
Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend erforderlich, auf die Definition von 
«Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG zu verweisen und jeglichen 
Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (beispielsweise 
einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt sind, 
aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder weil sie knapp 
unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark beeinträchtigt 
sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit (noch) nicht nachweisen 
können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind und daher 
keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 
Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen weiterarbeiten, aber 
keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt haben oder dieser abgelehnt 
wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen» im 
Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der 
UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem Bestimmungen enthalten, 
welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur persönlichen Assistenz 
und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen 
stellen. 

 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen 

wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung 
zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 2223 / 2614

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html
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- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 
insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» 
bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner Meinung nach die 
«Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 
Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 
bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt sowohl 
durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner ausschliesslich 
programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 Jahren (UNO-BRK) an 
Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 
gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-
BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusions-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene 
Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als dass er Klarheit bringt. 
Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und 
Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 
Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 
das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. 
Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene 
Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» 
erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung 
insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr eingeschränkten 
Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in die Tat 
umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage befindet und ein 
Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige Leistungen, sondern um 
die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert 
gezielte Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt sich auf 
allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive Auslegung des 
Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für Justiz, wonach der Bund 
den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine verbindlichen Verpflichtungen 

 
17 Siehe dazu Kap. 3.4. 2224 / 2614
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auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es jedoch durchaus möglich, substanziellere 
Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als auch die Kantone organisieren und finanzieren 
einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als 
auch der Bund verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung beraubt 
wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob sie die 
formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, ungleichen und 
unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die Inklusion, das sich 
darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu 
deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative 
angesehen werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit 
vor, Rahmenbedingungen für die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen 
wurden lediglich bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des 
Bundes und der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl 
wenig koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 Die 
EFK verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage 
des Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von Personen 
mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit 
einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken 
vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung selbstbestimmten 
Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene verbindliche Leitplanken 
vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, strukturelle 
und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine leeren Versprechen 
bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen und die Kantone bei der 
Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-

BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 2225 / 2614
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Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere 
Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK 
aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a 
Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen 
Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. 
Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür 
erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 
von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und sachlichen Geltungsbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 

 
23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 
Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein 

Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 2226 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK übereinstimmen (Initialprüfung 
der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf 
Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung 
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung 
neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf 
die Übereinstimmung mit der UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich 
auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese 
Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen systematischen 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren Vertretungsorganisationen 
vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein 
unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben 
dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und kontinuierliche 
Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu eng gefassten sachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie verpflichten die Kantone nur in sehr 
begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz erfordern würde, dass auch der Bund zur 
Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte 
abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bleibt zu vage und unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit 
geltenden Vorschriften ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel 
werden die richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 
der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 
Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2227 / 2614
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3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die 
in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund 
wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative 
dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks 
Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von 
Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen 
werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 
Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist eindeutig: «Für 
invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen Garantien. Wohnt eine 
invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf die Deckung 
ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische 
rechtliche Grundlage und keine Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 

unklar.33 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-
wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 

31 Ebd., S. 20 ff. 
32 Ebd., S. 25 ff. 
33 Ebd., S. 23 ff. 2228 / 2614

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/abteilungen/monitoring-stelle-un-behindertenrechtskonvention
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
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- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die systemischen 
Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch gravierende 
Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die 
EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des 
EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den 
indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine 
der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und 
ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung 
der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen 
Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen 
Form rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral 
der UNO-BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu 
einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte 
Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG 
stehen konzeptlos nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-
InG in völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-Bestimmungen. 
Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung selbstbestimmten 
Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen in 
Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu gehören starre Routinen, 
Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, Begleitpersonen, Mahlzeiten und 
Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter 

 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019. 2229 / 2614

https://www.artiset.ch/files/BHRPUKI/de_institutionalisierung__fachzeitschrift_curaviva__oktober_2021.pdf
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finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin 
vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und zu 
wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die Möglichkeit 
haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben und voll und ganz an 
der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der Selbstbestimmung 
im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den Föderalismus bedingte, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine umfassende Strategie zur 
Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK (insbesondere den gesamten (!) Art. 
19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter 
Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und 
Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert werden. 

Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach unserer Auffassung nur vorübergehend als 
Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 
beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in einer 
Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen Vorrang vor 
institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – vorbehaltlich der 
freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und grundsätzlich vorübergehend 
ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne der UNO-
BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 

 
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV-Rente und allfällige 

Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten verwendet, wobei die 
Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69). 

41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 

42 Siehe dazu oben, Kap. 3.4. 
43 Siehe dazu oben, Kap. 3.5 und 3.6, sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 2230 / 2614

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de
https://docs.un.org/en/CRPD/C/GC/5
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen/CRPD-C-5_Leitlinien_zur_Deinstitutionalisierung_Deutsche_Uebersetzung.pdf
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Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der bisherigen 
Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen muss als subsidiär 
zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann nicht einfach in das neue Gesetz 
übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die 
sich an den Bedarfen der Menschen und nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: Im Jahr 
2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen (inklusive Kinder und 
Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit grundsätzlich Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit lediglich rund 9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und vereinfacht 
werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon profitieren könnten, 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in Anspruch. Dies liegt an der 
Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der Unmöglichkeit, den Bedarf mit den 
bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt die Möglichkeit, Angehörige als 
Assistenzpersonen anzustellen. 

Wir sehen insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 

Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel eines inklusiven, selbstbestimmten 
Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da einerseits faktische Hürden bestehen bleiben 
(Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag 
beziehen, nehmen ihn aber aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder 
ungenügenden Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits 
bleiben verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 
Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte Erweiterung der 
Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung oder dem 
Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen behinderungsbedingten 
Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, Transparenz und Effizienz 
ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus Sonderregelungen ersetzen. Solange jedoch 
Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir insbesondere den Einbezug folgender 
Personengruppen als besonders dringend: 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von schwerhörigen 
und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit auch vom 
Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) ist dringend 
zu korrigieren. 
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- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV: Wer erst nach Erreichen des 
AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat überwiesene 
Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). Dasselbe gilt für Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche 
gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der 
heutige Ausschluss dieser Personen vom Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte 
Benachteiligung dar, ist sachlich nicht gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 
Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer Behinderung nur 
dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, verwehrt ihnen in vielen 
Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch zum 
Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer 
Behinderung ohne IV-Rentenanspruch bei entsprechendem Bedarf Zugang zur 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) erhalten. Auf die entsprechende Einschränkung in Art. 42 
Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit Kinder und 
Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen und beim 
Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgreifen 
(und somit einen Heimeintritt verhindern) können, müssen sie ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben – zumindest für diejenige Zeit, die sie nicht in einer 
Institution verbringen, die anderweitig finanziert wird. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist 
entsprechend auf Minderjährige auszuweiten, die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu standardisiert, 
in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von Personen mit 
Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen Unterstützungsbedarf respektive an 
der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle Bedarfe können nicht adäquat berücksichtigt 
werden, sodass beispielsweise der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit Sinnesbehinderungen 
und von Menschen mit kognitiven und psychischen Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 

Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise InVIEdual) dahingehend anzupassen, dass 
der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für unterschiedliche Lebensrealitäten 
abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den General Comment Nr. 5 des UNO-BRK-
Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind entsprechend 
anzupassen. 

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger*innen müssen Arbeitgebende 
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werden, was mit einem beträchtlichen administrativen und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 
der weder finanziell noch personell abgegolten wird. Für viele stellen die Anforderungen im 
bestehenden Modell ohne Unterstützung eine nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit 
der Folge, dass sie auf eine Leistung verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie 
ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss deshalb 
administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der Wahrnehmung der 
Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden zu beschneiden (siehe 
unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht mit einer 
Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als individualisierte, 
personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen als auch 
bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin ein direktes 
Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen haben. Der Verlust dieses 
Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz entgegenstehen und dem in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten Recht auf Selbstbestimmung widersprechen. 
Eine diesbezügliche Änderung des Obligationenrechts (OR), insbesondere eine Erweiterung der 
Vertragsform «Auftrag» ist zu prüfen (OR 394ff.). 

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der Bereitstellung von 
barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene Abgeltung (vgl. dazu Kap. 
4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation des 
Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der Assistenznehmenden 
gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des Arbeitsvertrags ermöglicht 

4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 

Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 
entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. 
CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende Finanzierung dieser 
Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne eine Erhöhung der Ansätze 
kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die Personalakquirierung, -
einführung, -planung und -administration wird nicht separat abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl Assistenzleistungsbeziehende 
als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit bezahlen sollten. 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall 
der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende Mitarbeitende 
oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt ins 
AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch bei 
nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten Lebensumständen 
wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der Tagesstruktur in einer 
Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung des 
Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu wenig 
Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des zeitlichen 
Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der bereits über die HE 
pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim Intensivpflegezuschlag, der nicht 
angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag 
abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine 
bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 

Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG:  
- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den Assistenzbeitrag  
- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass Menschen mit 
Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf angemessen decken 
können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. in dem 
die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter (…) erreicht») 

- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer Beratungsleistungen 
im Hinblick auf die Administration/Organisation des Assistenzbeitrags 

- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte Kürzung 
bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden (Doppelfinanzierungen sollen zwar 
vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs ist nicht 
gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 

Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem aufgrund der 
grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von Assistenzpersonen dringend 
angezeigt ist. 

Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 
zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 12.409 (Entschädigung von 
Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist aber nicht 
nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht auch höhere 
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Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für die Grundpflege gemäss 
KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit 
deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob sie zum 
Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder externe Kräfte 
anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass Angehörige «einspringen». 
Heute geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit 
Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das 
steht im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und 
Gleichstellung auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. b – das 
heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen (Umsetzung der Pa.Iv. 
Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird diesem 
Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend substanzielle Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden Beitrag. Sie 
basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem Bericht zum Postulat SGK-
S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von der Umsetzung der 
Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, raschen 
Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in der Inklusions-Initiative gefordert wird. 
Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu 
Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die 
Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher konnte 
der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern im 
Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag abgeschlossen 
wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel beschränkt werden, die von 
Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 
Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert. 

- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, bedeutet dies 
ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden sowie mehr 
Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Auch der vorgeschlagene neue Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir ab, da die 
gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und faktisch zu einer 
marktfernen Überregulierung führen kann. Sie schreckt kommerzielle Anbieter ab, gefährdet Innovation 2235 / 2614
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und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG – die individuelle 
Versorgungssicherheit. 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 
Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten Anbietern 
gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls eine geringere 
Versorgungssicherheit sein. 
Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere ist – 
auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre 
Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist 
nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 
22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine 
«smarte» Auswahl an Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität 
und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 
Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter anstelle 
eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch reichen die damit 
finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr respektive durchschnittlich rund 
10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen bei weitem nicht aus, um den tatsächlichen 
Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung 
des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel respektive 
Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft neben 
Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel 
auch Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch Hilfsmittel 
(einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden. 

Wir fordern insbesondere: 

- Transparente Kriterien für die Ausgestaltung von «Rankings» bei den 
Vergabeverfahren/Verhinderung von Monopolisierung: Die Kriterien sollen dazu beitragen, eine 
Monopolisierung und eine Preisdominanz zu verhindern (insbesondere Kriterien zur Qualität der 
Versorgung, Zugänglichkeit, Reparaturzeiten usw.). 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht nur auf die 
Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Vielmehr braucht es 
auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter für die 

 
46 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 2236 / 2614
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Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den Besuch kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme 
öffentlicher und privater Dienstleistungen. 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung an die Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen für 
Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss im Allgemeinen erleichtert 
werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt sich durch 
eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch verbindliche und 
transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste 
Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: Ein 
Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um die Uhr 
sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 

4.3 Pilotversuche 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen im 
Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, wenn es um die Entwicklung einer 
komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das selbstbestimmte und eigenverantwortliche 
Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, die (auch auf 
Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit der Totalrevision des IVG 
(die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) übernommen werden können. Dafür 
braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.   
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 
So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche 
auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» im Sinne 
der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und 
BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV in allen 
Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 
Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der Förderung 
der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 
Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter 
Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 
1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  

Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 
1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 
2 Inklusion bedeutet insbesondere: 
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a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und gesellschaftliche 
Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und politischen 
Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse und Sicherstellung der 
vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren zu 
beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer Behinderungen 
sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung 
wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 lit. a UNO-BRK. Sie 
bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso 
die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung 
einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich 
die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht 
die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 
(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich 
das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu 
verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 
bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den 
Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur 
Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies entspricht einerseits nicht der 
Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK und den Interessen von Menschen mit 
Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der 
UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine 
Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist 
zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 2239 / 2614
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Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert 
im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 
Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 
In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie 
lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden 
müssen und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird 
vorgeschlagen, den Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 
4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin 
stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 
von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs 
erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der 
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 
insbesondere geschlechts- und altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, 
überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe im 
Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 
Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle 
Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 
marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass auch 
alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein institutionelles 
Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der Grundsätze der Inklusion, 
der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. Insbesondere sollen Institutionen 
längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen werden dürfen, um Menschen mit 
Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
(wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 2240 / 2614
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Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der betroffenen 
Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht an der 
Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 
vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine terminologische 
Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umbenannt 
werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische Verschiebung täuscht über den fehlenden 
Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der 
UNO-BRK lässt sich nicht durch die Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten 
Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie 
es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und 
ambulanten Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie 
oder einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten 
Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit 
Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG 
somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – 
Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte 
Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen ambulante 
Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert und aktiv 
ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen vollständig überdacht 
werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen Institutionen als Wohnorte zu 
vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und die 
Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine subsidiäre und 
grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 
Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt werden 
muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung 
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Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 
Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 11 
und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits beschränkt 
sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK alle Lebensbereiche 
betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, 
nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für die Koordination, die strategische 
Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b 
der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 Es ist 
zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen tatsächlich und 
strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger 
Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen 
abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu 
verfolgen. Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und 
nicht späteren Regelungen oder dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 
begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht nicht aus. 
Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen Vorgaben, messbaren 
Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 Absatz 2 
zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu schwach. Ausdrücke 
wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das 
Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb 
ihres Kantons – frei wählen können, ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 
Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu erreichen. Sie 
müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch verbindlicher gestaltet 
und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss die tatsächliche und 
strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest verankert – und angemessen vergütet 
– werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung von 

Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2242 / 2614
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1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und die 
Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der UNO-BRK 
erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu 
verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen den 
Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre Interessen 
vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes ein. Die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen werden für ihre Mitwirkung 
entschädigt. 

4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination mit einem 
klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen Koordinationsgremium ab und 
erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus Menschen 
mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu 
Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte zu 
bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 
1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und 
der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 
2 Unverändert 
3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen der 

betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des Aktionsplans 
ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 
Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht ohne 
einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende Gesetz 
klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls 
erhalten die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was 
inakzeptabel ist. 

Artikel 14 
Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 
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5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 
Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die individuelle 
Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 
Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 
Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle Transparenz 
hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 
Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von Vergünstigungen die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu weniger Vielfalt und 
Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 
Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 
praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle oder die unzureichende 
Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende Anpassungen bestehen bleiben. 
Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 
Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden 
Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits heute 
umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere Änderungsvorschläge, die 
über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). Dafür sind bereits heute 
ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Name Ihrer Organisation mit Signatur(en) der zuständigen Personen 
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Regierung des Kantons St.Gallen 

 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen  

Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 89 42 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 24. September 2025 

Verordnung über die intensive Frühintervention bei Autismus-Spektrum-Störungen 
(IFIV); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Verordnung über 
die intensive Frühintervention bei Autismus-Spektrum-Störungen (IFIV) ein. Wir danken 
für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Wie im Rahmen der Vernehmlassung zur zugrundeliegenden Änderung des Bundesge-
setzes über die Invalidenversicherung (SR 831.20) mitgeteilt, begrüsst die Regierung des 
Kantons St.Gallen die bessere Berücksichtigung von spezifischen Bedürfnissen von Kin-
dern mit Autismus-Spektrum-Störungen und die Stärkung ihrer sozialen Integration. Sei-
tens Praxis wird der Bedarf für entsprechende Massnahmen bestätigt. Fachstellen wie der 
Heilpädagogische Dienst, verschiedene Beratungsstellen im Bereich der Autismus-Spekt-
rum-Störung sowie Regel- und Sonderschulen berichten, dass sie vermehrt Kinder beglei-
ten, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung-Diagnose vorliegt oder der Verdacht ei-
ner solchen besteht. Es stellt sich jedoch nach wie vor die Frage, ob mit der intensiven 
Frühintervention bei frühkindlichem Autismus nicht eine Zweiklassen-Förderung geschaf-
fen wird, da es sich um eine sehr kleine Gruppe handelt, die intensiv gefördert wird und es 
daneben ein breites Spektrum an Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung gibt, die nicht 
für eine intensive Frühintervention (IFI) qualifiziert würden. 

Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass die Verordnungsbestimmungen auf der Grundlage 
der Erfahrungen aus dem Pilotversuch erstellt wurden. Der vorgelegte Verordnungsent-
wurf weist aber eine sehr hohe Regelungsdichte auf und schreibt den Kantonen die Um-
setzung einschliesslich Überprüfung und Berichterstattung detailliert vor. Vor dem Hinter-
grund, dass sich der Bund bzw. die Invalidenversicherung lediglich mit höchstens 30 Pro-
zent an den Kosten beteiligt, ist der vorliegende Entwurf — gerade unter Berücksichtigung 
des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz — abzulehnen. Wir beantragen, die Verordnung 
zu vereinfachen, sodass die Kantone über einen angemessenen Gestaltungsspielraum 
verfügen und der Aufwand minimiert werden kann (z.B. im Bereich der Aufsicht oder der 

RRB 2025/667 / Beilage 1/2 
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Beat Tinner 
Präsident 

einzureichenden Unterlagen seitens Kantone an das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen). Damit ergeben sich für die Kantone auch Verbesserungen hinsichtlich des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses der Massnahme. 

Unabhängig von dieser Notwendigkeit einer generellen Vereinfachung der Verordnung ist 
Art. 8 Bst. c in jedem Fall zu streichen. Dies, da die Bestimmung faktisch keinen zusätzli-
chen Aussagegehalt hat, da der Schweregrad der gesundheitlichen Einschränkung bei ei-
ner ASS-Diagnose mit Anerkennung der Invalidenversicherung als Geburtsgebrechen 
(Art. 8 Bst. b) bei einem Kind unter 4 Jahren (Art. 8 Bst. e) ohnehin eine IFI rechtfertigt. 
Art. 8 Bst. c könnte in der Praxis nur zu Unsicherheiten führen, wann ein solcher Schwe-
regrad erreicht ist und wann nicht. Die Delegationsnorm in Art. 13a Abs. 3 nIVG verlangt 
auch keine Regelung bezüglich des Schweregrads in der Verordnung. Zudem ist zu be-
rücksichtigen, dass für die IV-Stelle grundsätzlich bei der Anspruchsprüfung von medizini-
schen Massnahmen der Schweregrad der ASS nicht relevant ist. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

V. Z. 
Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung nur über Plattform  «Consultations» 

2/2 
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Regierung des Kantons St.Gallen iii 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen  

Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 89 42 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 15. Oktober 2025 

Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag; Vernehmlassungs-
antwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum indirekten Ge-
genvorschlag zur Initiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Inklu-
sions-Initiative)» ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stel-
lung: 

Der Bundesrat nimmt die Inklusions-Initiative als Anlass, die Ziele dieser Initiative und 
weiterer Motionen auf Gesetzesebene umzusetzen. Das ist insofern nachvollziehbar, da 
dies eine substanziellere Umsetzung der Anliegen ermöglicht. Die Regierung des Kantons 
St.Gallen unterstützt den vorliegenden Gegenvorschlag grundsätzlich. 

Zu wenig weit geht die Vorlage beim Bereich ambulantes Wohnen. Seit dem NFA sind die 
Kantone für den stationären Bereich zuständig. Wie der Bund in der Botschaft selbst aus-
führt, ist er für individuelle Leistungen, auch im Bereich Wohnen zuständig. Die vom Bund 
im Rahmen von Art. 74 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (SR 831.20; 
abgekürzt IVG) und dem Assistenzbeitrag ausgerichteten Leistungen decken den Bedarf 
aber nicht, zudem besteht kein Rechtsanspruch auf diese Leistungen. Die Kantone sprin-
gen nach und nach in die bestehende Lücke — auch in der Hoffnung auf Kostendämpfung, 
wenn mehr Menschen mit Behinderung selbständig wohnen mit ambulanten Unterstüt-
zungsleistungen. Auch im Kanton St.Gallen wurde dem Kantonsrat soeben eine Revision 
der kantonalgesetzlichen Grundlagen im Bereich Behinderung vorgelegt. Diese sieht eine 
Finanzierung von ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen vor — Leistungen, die ge-
mäss der geltenden Aufgabenteilung Aufgabe des Bundes wären. 

Die vorliegende Revision klärt die Zuständigkeitsfrage im Bereich ambulantes Wohnen 
weiterhin nicht. Ein klares Zuständigkeitsbekenntnis des Bundes im Bereich ambulantes 
Wohnen und ein damit verbundener Rechtsanspruch auf ambulante Leistungen ist nach 
Meinung des Kantons St.Gallen unbedingt nötig. Sollte der Bund die Zuständigkeit in 
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Beat Tinner 
Präsident 

Abkehr von Art. 112b der Bundesverfassung (SR 101) bei den Kantonen sehen, müsste 
die Vorlage eine Verfassungsanpassung vorsehen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung nur über Plattform  «Consultations» 
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Vernehmlassungsantwort: Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen          

Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen            

(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der Schweizerische Gewerk-

schaftsbund (SGB) setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen in der Gesellschaft und insbe-

sondere im Bereich der Arbeit ein. Er begrüsst daher die Bemühungen die Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen voranzutreiben. Dennoch betrachtet er die Ausgestaltung des indirekten Ge-

genentwurfs zur Inklusions-Initiative als unzureichend.  

Die Inklusions-Initiative fordert die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbe-

reichen. Diese ist nur durch eine gleichberechtigte Teilhabe am gesamten gesellschaftlichen Le-

ben möglich. Darüber hinaus fordert die Initiative die Sicherstellung der nötigen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen.  

Der vorliegende indirekte Gegenentwurf reicht nicht aus, um die beschriebenen Ziele zu erreichen. 

Der Vorentwurf definiert einen Behinderungsbegriff, welcher drei Viertel der Menschen mit Behin-

derungen von vornherein ausschliesst. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 

Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern 

und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen – obwohl beides von der Behinder-

tenrechtskonvention verlangt wird. Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des 

Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesser-

ter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 

Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche 

Teilhabe bleiben weitgehend aus. Das ist bedauerlich. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich 

Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Perso-

nen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 

Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen.  

In seiner aktuellen Form bietet der indirekte Gegenentwurf keine bedeutenden Verbesserungen 

für Arbeitnehmende mit Behinderungen im Vergleich zum Status quo. Der SGB fordert eine stär-

kere Einbindung des Bereichs Arbeit in das Inklusionsgesetz sowie eine Definition des Behinde-

rungsbegriffs, welche alle Betroffenen gemäss BRK, BV und BehiG berücksichtigt. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider 

3003 Bern 

 

 

 

per Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch  

Bern, 23. September 2025
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND  

 

Pierre-Yves Maillard  Gabriela Medici 

Präsident  Zentralsekretärin 
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Typ der Artikel Detail Akzeptanz Gegenvorschlag / Bemerkung Begründung
Generelle

1.  Abschnitt:
Allgemeine
Bestimmungen

Ablehnung

Art. 1 Zweck Ablehnung

Absatz 1

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der unabhängigen
Lebensführung und der Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit
Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV (betroffene Personen),
insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit.

Ablehnung

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der unabhängigen
Lebensführung und der Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit
Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV (betroffene Personen),
insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit.

Ein Inklusions-Rahmengesetz muss für alle Menschen mit Behinderungen
gelten, die gemäss UN-BRK, BV Art. 8 Absatz 4 und dem BehiG Art. 2 als
Menschen mit Behinderungen gefasst werden, unabhängig von ihrer
Anbindung an die IV.  Viele Menschen mit Behinderungen (z. B. AHV-
Beziehende, psychisch Erkrankte, Kinder) werden durch die vorliegende
Formulierung explizit ausgeschlossen.

Absatz 2

2 Zu diesem Zweck sieht das Gesetz vor, dass betroffene Personen
a. ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen sowie alle ihr Leben
betreffenden Entscheidungen selbst treffen können;
b. voll und wirksam an der Gesellschaft teilhaben und selbstbestimmt
leben können.

Ablehnung

2 Zu diesem Zweck sieht das Gesetz vor, dass betroffene Personen
a. ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen sowie alle ihr Leben
betreffenden Entscheidungen selbst treffen können;
b. voll und wirksam an der Gesellschaft teilhaben und selbstbestimmt
leben können.

Überarbeitung mit Formulierung eines Rechtanspruchs auf die genannten
Punkte, anstatt "das Gesetz sieht vor".

Art. 2
Gegenstand

Ablehnung

Ein Inklusions-Rahmengesetz muss alle Lebensbereiche umfassen.
Eine Aufhebung des IFEG und Implementierung ins InG sollte nur entlang
der Grundzüge der Inklusion gefasst werden, wenn andere
Lebensbereiche (z. B. Arbeit) auch bis ins Detail im Rahmengesetz Eingang
finden. Eine Regelung des Abklärungsinstruments fehlt,

Absatz 1

1 Dieses Gesetz bestimmt:
a. die Ziele der Inklusion von betroƯenen Personen;
b. die Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens der
betroffenen Personen.

Ablehnung

1 Dieses Gesetz bestimmt:
a. die Ziele der Inklusion von betroƯenen Personen;
b. die Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens der
betroffenen Personen.

Alle Lebensbereiche (Existenzsicherung, Wohnen, Mobilität, Arbeit,
Bildung, Freizeit und Kultur, politische Partizipation) müssen in das
Rahmengesetz Eingang finden.

2258 / 2614



Seite 2

Absatz 2

2 Es regelt zudem:
a. die Voraussetzungen für die Anerkennung von Institutionen, die die
Inklusion von betroffenen Personen fördern;
b. die Grundsätze betreƯend die Kostenbeteiligung der Kantone und die 
kantonalen Aktionspläne.

Ablehnung

2 Es regelt zudem:
a. die Voraussetzungen für die Anerkennung von Institutionen, die die
Inklusion von betroffenen Personen fördern;
b. die Grundsätze betreƯend die Kostenbeteiligung der Kantone und die 
kantonalen Aktionspläne.

Das Rahmengesetz sollte alle Lebensbereiche grundsätzlich regeln oder
Schritte zum Ausbau des Geseztes auf alle Lebensbereiche bestimmen.
Änderungsvorschlag zu den Inhalten aus dem IFEG: Den Begriff
"Institutionen" mit dem Begriff "Leistungserbringer" bzw.
"Leistungserbringende" ersetzen. Der Begriff Institution suggeriert, dass
nur klasische stationäre Einrichtungen Leistungen zur Inklusion erbringen
können.
Zustimmung: Art.2 Abs. 2b.: Diese Grundsätze sollten im IFEG präzise
formuliert werden, insbesondere die Kostenbeteiligung der Kantone.
Wenn das IFEG im Rahmengesetz integriert wird, dann sollen auch die
anderen Lebensbereiche auf der selben Detail-Ebene geregelt werden.

2. Abschnitt:
Ziele der
Inklusion von
betroffenen
Personen

Ablehnung
Ziele sind zu überarbeiten, insbesondere in Bezugauf den Zweck des
Inklusions-Rahmengesetzes.

Art. 3 Ablehnung

Absatz 1

1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die
Erreichung folgender Ziele:
a. Stärkung der unabhängigen Lebensführung;
b. Förderung der Teilhabe der betroƯenen Personen an der Gesellschaft;
c. Stärkung der Achtung der Unterschiedlichkeit und der Akzeptanz der
betroffenen Personen als Teil der Vielfalt der Gesellschaft.

Ablehnung

1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die
Erreichung folgender Ziele:
a. Stärkung der unabhängigen Lebensführung;
b. Förderung der Teilhabe der betroƯenen Personen an der Gesellschaft;
c. Stärkung der Achtung der Unterschiedlichkeit und der Akzeptanz der
betroffenen Personen als Teil der Vielfalt der Gesellschaft.

Eine präzisere Regelung der Zuständigkeiten von und Finanzierung durch
Bund / Kantone wäre wünschenswert.

Absatz 2
2 Sie tragen den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Personen,
insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnissen,
Rechnung.

Zustimmung
2 Sie tragen den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Personen,
insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnissen,
Rechnung.

Art2 Abs. 3 ist besonders zu begrüssen, zumal so auf die besonderen
Bedürfnissen von verschiedenen Personengruppen  eingegangen werden
kann.

3. Abschnitt:
Grundsätze für
die Förderung
des
selbstbestimmt
en Wohnens

Ablehnung

Zentrale Begriffe wie "selbstbestimmtes Wohnen" und "institutionelle
Leistungen" werden eingeführt, aber nicht definiert. Der Begriff
"selbstbestimmt" suggeriert ein binäres Verständnis von Autonomie,
obwohl z. B. auch das Leben in einer stationären Einrichtung selbstgewählt
und damit selbstbestimmt sein kann. Der Gesetzestext sollte diese
Vielschichtigkeit anerkennen und klarere Definitionen liefern.
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Art. 4
Allgemeine
Grundsätze

Ablehnung

Grundsätzlich ist postiv hervorzuheben, dass die freie Wahl der
Lebensführung Eingang findet und hindernisfreier Wohnraum sowie
Beratung und Begleitung von Betroffenen  als Voraussetzung anerkannt
werden.
Allgemeine Grundsätze sollten aber auch auf weitere Lebensbereiche
erweitert werden, insbesondere auf den Bereich Arbeit. Dies kann auch
schrittweise stattfinden, sollte aber als Ziel so gefasst werden.
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob mit den bestehenden Leistungen
in jedem Fall die Kosten des eigenständigen Wohnens abgedeckt werden
könnten. Allenfalls wären hierzu noch weitere Leistungen notwendig um,
die Lebenskosten vollumfänglich abzudecken. Dies auch unter dem
Aspekt, dass der Assistenzbeitrag gesetzlich limitiert ist. Im Sinne der
bestehenden Rechtsordnung (insb. IVG) sollten Präzisierungen erfolgen:
Die Finanzierung (z. B. durch Assistenzbeiträge), nicht die
Leistungserbringung, liegt im Fokus. Zudem fehlt die explizite Nennung des
Grundsatzes der Verhältnismässigkeit.
Des Weiteren wäre die Setzung von Fristen wünschenswert, im Rahmen
derer die Kantone die nötigen Anpassungen umsetzen müssen.

Absatz 1

1 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gewährleisten Bund und Kantone den
betroffenen Personen das Recht gemäss Artikel 19 Buchstabe a des
Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (SR 0.109), ihrem Wunsch entsprechend im eigenen
Haushalt, in einem Wohnheim oder einer anderen kollektiv betreuten
Wohnform zu leben. Sie fördern die Möglichkeit, von der einen in die
andere Wohnform zu wechseln.

Ablehnung

1 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gewährleisten Bund und Kantone den
betroffenen Personen das Recht gemäss Artikel 19 Buchstabe a des
Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (SR 0.109), ihrem Wunsch entsprechend
im eigenen Haushalt, in einem Wohnheim oder einer anderen kollektiv
betreuten Wohnform zu leben. Sie fördern die Möglichkeit, von der einen
in die andere Wohnform zu wechseln.

Eine präzisere Regelung der Zuständigkeiten von und Finanzierung durch
Bund / Kantone wäre wünschenswert.

Absatz 2

2 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und zu diesem Zweck stellen sie
insbesondere die erforderlichen Leistungen, einschliesslich der
persönlichen Assistenz, bereit, um den betroffenen Personen ein Leben in
der Gesellschaft und die Teilhabe an derselben zu ermöglichen und zu
verhindern, dass sie von Isolation oder Absonderung betroffen sind.

Ablehnung

2 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und zu diesem Zweck stellen sie
insbesondere die erforderlichen Leistungen, einschliesslich der
persönlichen Assistenz, bereit, um den betroffenen Personen ein Leben in
der Gesellschaft und die Teilhabe an derselben zu ermöglichen und zu
verhindern, dass sie von Isolation oder Absonderung betroffen sind.

Hier könnte einen Verweis auf das IVG  und die IVV erfolgen und eine
Erweiterung der Personengruppen formuliert werden (nicht nur
Leistungsempfangende der IV).
Die Formulierung "einschliesslich der persönlichen Assistenz" könnte
zudem den Anschein erwecken, dass Bund und Kantone persönliche
Assistenzpersonen zur Verfügung stellen. Gemäss den rechtlichen
Bestimmungen des IVG erteilt die Invalidenversicherung jedoch lediglich
Assistenzbeiträge. Eine Präzisierung diesbezüglich wird erwünscht.
Die Unterstützungs- und Assistenzbeiträge müssen über die IV finanziert
werden.

2260 / 2614



Seite 4

Absatz 3

3 Sie fördern zudem:
a. den Bau von technisch und baulich hindernisfreiem Wohnraum oder
die Anpassung von bestehendem Wohnraum, um die Zugänglichkeit für
die betroffenen Personen zu verbessern;
b. die Beratung und Begleitung von betroƯenen Personen bei ihren 
Schritten zum selbstbestimmten Wohnen, insbesondere durch
Unterstützung beim Übergang vom Leben in einer Institution zum Leben im
eigenen Haushalt.

Ablehnung

3 Sie fördern zudem:
a. den Bau von technisch und baulich hindernisfreiem Wohnraum oder
die Anpassung von bestehendem Wohnraum, um die Zugänglichkeit für
die betroffenen Personen zu verbessern;
b. die Beratung und Begleitung von betroƯenen Personen bei ihren 
Schritten zum selbstbestimmten Wohnen, insbesondere durch
Unterstützung beim Übergang vom Leben in einer Institution zum Leben
im eigenen Haushalt.

Eine präzisere Regelung der Zuständigkeiten von und Finanzierung durch
Bund / Kantone wäre wünschenswert.
Abs. 3a: Finanzierungszuständigkeit und Kostenfolgen sind zu definieren,
wenn Umzug in noch nicht hindernisfreien Wohnraum erfolgt ist.
Ansonsten sollte dies auch insbesondere auf Arbeitsplätze im allgemeinen
Arbeitsmarkt und Schulinfrastruktur zutreffen; hier wird jedoch nur der
Bezug auf Wohnen formuliert. Zudem sind die Vorgaben betreffend
Förderung von hindernisfreiem Bauen für die durch das Inklusionsgesetz
definierte Gruppe von «betroffenen Personen» sehr eng gefasst. Die
Gruppe der Leistungsberechtigten im AHV-Alter wäre Teil der Gruppe von
«Menschen mit Behinderungen», würde die Definition der in Anlehnung an
die UN-BRK – wie in der vorliegenden Vernehmlassungsantwort gefordert –
weiter gefasst. Folglich müsste der Geltungsbereich die vulnerable Gruppe
«Alter» ergänzt werden und mit bereits bestehenden gesetzlichen
Grundlagen für die  – sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene –
abgestimmt werden.
Erweiterung Abs. 3b.: Beratung im Umgang mit Assistenz.

Absatz 4
4 Die Kantone regeln die Einzelheiten der von den Institutionen
angebotenen ambulanten Leistungen.

Ablehnung
4 Die Kantone regeln die Einzelheiten der von den Institutionen
angebotenen ambulanten Leistungen.

Auch hier den Begriff "Leistungserbringende" verwenden. Ansonsten wird
suggeriert, dass nur Institutionen ambulante Leistungen anbieten können
(vgl. Begründung  Art. 2 Abs.2 und 4. Abschnitt zur Anerkennung von
Institutionen; dort ist es zwar besser ausgeführt, aber dennoch nicht ideal).
Hier bleibt offen, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten
Leistungen anzugehen ist. Eine Präzisierung diesbezüglich wäre
wünschenswert.

Absatz 5
5 Es steht ihnen frei, für die Hilfe und Pflege zu Hause gemäss Artikel 112c
Absatz 1 BV zu sorgen.

Ablehnung
5 Es steht ihnen frei, für die Hilfe und Pflege zu Hause gemäss Artikel 112c
Absatz 1 BV zu sorgen.

Der Mehrwert dieses Absatzes erschliesst sich nicht, ausser dass Kantone
frei entscheiden können, die Hilfe und Pflege zu Hause zu ermöglichen.
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Art. 5
Grundsätze für
die
Massnahmen
zur Förderung
des
selbstbestimmt
en Wohnens

Die Massnahmen, die Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
treffen:
a. fördern die Wahlfreiheit der betroƯenen Person bezüglich des Wohnorts 
und der Wohnform;
b. umfassen Unterstützungsdienste, die den Bedürfnissen der betroƯenen 
Personen entsprechen;
c. werden, sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf
Grundlage des behinderungsbedingten Bedarfs ausgerichtet.

Ablehnung

Die Massnahmen, die Bund und Kantone im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten treffen:
a. fördern die Wahlfreiheit der betroƯenen Person bezüglich des 
Wohnorts und der Wohnform;
b. umfassen Unterstützungsdienste, die den Bedürfnissen der betroƯenen 
Personen entsprechen;
c. werden, sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf
Grundlage des behinderungsbedingten Bedarfs ausgerichtet.

Die geplante Umstellung auf mehr ambulante Leistungen ist zu begrüssen.
Jedoch vermittelt die Formulierung den Eindruck, dass nur Institutionen
ambulante Leistungen erbringen können. Dies widerspricht dem Ziel,
individuelle und gemeindenahe Unterstützung zu stärken. Der Begriff
"Leistungserbringer" wäre neutraler und systemoffener.
Zudem wäre es angebracht, gesetzliche Grundlagen im Bereich Arbeit zu
formulieren, zumal unter Art. 1 Abs. 2 explizit erwähnt wird, dass Inklusion
massgeblich über die Teilnahme im 1. Arbeitsmarkt stattfindet.

4. Abschnitt:Ane
rkennung von
Institutionen

Art. 6
Grundsätze

Ablehnung

Die Überarbeitung des IFEG wird grundsätzlich unterstützt, ambulante und
stationäre Leistungen müssen aber gleichermassen abgebildet sein. Ob
die Aufhebung des IFEG jedoch zielführend ist, hängt massgeblich von der
konkreten Ausgestaltung der Nachfolgeregelung ab.
Eine koordinierte Bedarfsabklärung muss über alle relevanten Leistungen
vorgesehen sein.
Die Flughöhe des IFEG ist innerhalb eines Rahmengesetzes nur dann
dienlich, wenn auch die anderen Lebensbereiche (wie z. B. Arbeit)
dementsprechend innerhalb des Rahmengesetzes geregelt werden.

Absatz 1
1 Die Kantone anerkennen Institutionen zur Förderung der Inklusion
betroffener Personen, die die Anerkennungsvoraussetzungen nach
Artikel 7 erfüllen.

Ablehnung
1 Die Kantone anerkennen Institutionen zur Förderung der Inklusion
betroffener Personen, die die Anerkennungsvoraussetzungen nach
Artikel 7 erfüllen.

Begriff "Institution" in "Leistungsngserbringer" umbenennen.
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Absatz 2

2 Folgende Institutionen können anerkannt werden:
a. Wohnheime und andere Institutionen, die Formen des betreuten
Wohnens anbieten;
b. Betriebe auf dem ergänzenden Arbeitsmarkt, die im Betrieb selber oder
ausserhalb des Betriebs Arbeitsplätze zur Verfügung stellen;
c. Tagesstätten, in denen betroƯene Personen sich treƯen und an 
Beschäftigungs- und Freizeitprogrammen teilnehmen können;
d. Einheiten einer Einrichtung, die eine in den Buchstaben a bis c erwähnte
Leistung erbringen.

Ablehnung

2 Folgende Institutionen können anerkannt werden:
a. Wohnheime und andere Institutionen, die Formen des betreuten
Wohnens anbieten;
b. Betriebe auf dem ergänzenden Arbeitsmarkt, die im Betrieb selber oder
ausserhalb des Betriebs Arbeitsplätze zur Verfügung stellen;
c. Tagesstätten, in denen betroƯene Personen sich treƯen und an 
Beschäftigungs- und Freizeitprogrammen teilnehmen können;
d. Einheiten einer Einrichtung, die eine in den Buchstaben a bis c erwähnte
Leistung erbringen.

Begriff "Institution" in "Leistungsngserbringer" umbenennen, damit
Ausweitung auf ambulante Angebote möglich ist.

Absatz 3
3 Für die Anerkennung ist der Kanton zuständig, in dessen Hoheitsgebiet
die Institution sich befindet. Die Kantone können eine andere
Zuständigkeitsregelung vereinbaren.

Zustimmung
3 Für die Anerkennung ist der Kanton zuständig, in dessen Hoheitsgebiet
die Institution sich befindet. Die Kantone können eine andere
Zuständigkeitsregelung vereinbaren.

Absatz 4
4 Institutionen, die durch den zuständigen Kanton anerkannt sind, können
von anderen Kantonen ohne Überprüfung der Voraussetzungen anerkannt
werden.

Zustimmung
4 Institutionen, die durch den zuständigen Kanton anerkannt sind, können
von anderen Kantonen ohne Überprüfung der Voraussetzungen anerkannt
werden.

Absatz 5
5 Die Gewährung, die Verweigerung und der Entzug der Anerkennung
werden verfügt.

Zustimmung
5 Die Gewährung, die Verweigerung und der Entzug der Anerkennung
werden verfügt.
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Art. 7
Anerkennungs
voraussetzunge
n

Um anerkannt zu werden, muss eine Institution:
a. über eine Infrastruktur und ein Leistungsangebot, die den Bedürfnissen
der betroffenen Personen entsprechen, sowie über das nötige
Fachpersonal verfügen;
b. ihren Betrieb wirtschaftlich und nach einer auf betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen basierenden einheitlichen Rechnungslegung führen;
c. gemeinsam mit der betroƯenen Person deren Bedürfnisse insbesondere 
betreffend Wohnort und Wohnform erheben;
d. die Aufnahmebedingungen oƯenlegen;
e. die betroƯenen Personen über ihre Rechte und Pflichten schriftlich 
informieren;
f. die Persönlichkeitsrechte der betroƯenen Personen wahren, namentlich 
ihr Recht auf Selbstbestimmung, auf Privatsphäre, auf individuelle
Förderung, auf soziale Kontakte ausserhalb der Institution, auf Schutz vor
Missbrauch und Misshandlung;
g. das Recht der betroƯenen Personen auf aktive Teilhabe an 
Entscheidungen, die sie betreffen, gewährleisten;
h. den betroƯenen Personen, denen sie Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen, einen angemessenen Lohn ausrichten;
i. behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Institutionen
sicherstellen, wenn dies aufgrund der Situation der betroffenen Person
erforderlich ist;
j. die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der betroƯenen Personen 
angemessen einbeziehen;
k. die Qualitätssicherung gewährleisten.

Ablehnung

Um anerkannt zu werden, muss eine Institution:
a. über eine Infrastruktur und ein Leistungsangebot, die den Bedürfnissen
der betroffenen Personen entsprechen, sowie über das nötige
Fachpersonal verfügen;
b. ihren Betrieb wirtschaftlich und nach einer auf
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen basierenden einheitlichen
Rechnungslegung führen;
c. gemeinsam mit der betroƯenen Person deren Bedürfnisse 
insbesondere betreffend Wohnort und Wohnform erheben;
d. die Aufnahmebedingungen oƯenlegen;
e. die betroƯenen Personen über ihre Rechte und Pflichten schriftlich 
informieren;
f. die Persönlichkeitsrechte der betroƯenen Personen wahren, namentlich 
ihr Recht auf Selbstbestimmung, auf Privatsphäre, auf individuelle
Förderung, auf soziale Kontakte ausserhalb der Institution, auf Schutz vor
Missbrauch und Misshandlung;
g. das Recht der betroƯenen Personen auf aktive Teilhabe an 
Entscheidungen, die sie betreffen, gewährleisten;
h. den betroƯenen Personen, denen sie Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen, einen angemessenen Lohn ausrichten;
i. behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Institutionen
sicherstellen, wenn dies aufgrund der Situation der betroffenen Person
erforderlich ist;
j. die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der betroƯenen 
Personen angemessen einbeziehen;
k. die Qualitätssicherung gewährleisten.

Art 7a.
Die Begriffen "Infrastruktur" und "Leistungsangebot" sind vielfältig
interpretierbar und müssen präziser definiert werden.

Art. 8 Kontrolle
und Entzug der
Anerkennung

Zustimmung

Absatz 1
1 Die Kantone kontrollieren die Einhaltung der
Anerkennungsvoraussetzungen.

Zustimmung
1 Die Kantone kontrollieren die Einhaltung der
Anerkennungsvoraussetzungen.

Absatz 2
2 Für die Kontrolle ist der Kanton zuständig, in dessen Gebiet sich die
Institution befindet. Die Kantone können eine andere
Zuständigkeitsregelung vereinbaren.

Zustimmung
2 Für die Kontrolle ist der Kanton zuständig, in dessen Gebiet sich die
Institution befindet. Die Kantone können eine andere
Zuständigkeitsregelung vereinbaren.

Absatz 3
3 Der zuständige Kanton entzieht die Anerkennung, wenn die
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Er informiert die anderen
Kantone.

Zustimmung
3 Der zuständige Kanton entzieht die Anerkennung, wenn die
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Er informiert die anderen
Kantone.
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Art. 9
Beschwerdere
cht von
Organisationen

Zustimmung

Absatz 1

1 Vereine und andere Organisationen, die nach ihren Statuten oder ihrer
Gründungsakte zum Zweck haben, die Interessen der betroffenen
Personen zu vertreten, können gegen den Entscheid über die Anerkennung
einer Institution Beschwerde erheben.

Zustimmung

1 Vereine und andere Organisationen, die nach ihren Statuten oder ihrer
Gründungsakte zum Zweck haben, die Interessen der betroffenen
Personen zu vertreten, können gegen den Entscheid über die
Anerkennung einer Institution Beschwerde erheben.

Absatz 2
2 Der Bundesrat bezeichnet die zur Beschwerde berechtigten
Organisationen.

Zustimmung
2 Der Bundesrat bezeichnet die zur Beschwerde berechtigten
Organisationen.

5. Abschnitt:
Kostenbeteilig
ungen der
Kantone und
Anspruch auf
Subventionen

Art. 10 Ablehnung

Absatz 1
1 Die Kantone beteiligen sich so weit an den Kosten des Aufenthalts in
einer anerkannten Institution, dass keine betroffene Person wegen ihres
Aufenthalts Sozialhilfe benötigt.

Ablehnung
1 Die Kantone beteiligen sich so weit an den Kosten des Aufenthalts in
einer anerkannten Institution, dass keine betroffene Person wegen ihres
Aufenthalts Sozialhilfe benötigt.

Regelungen bzw. Übergangsbestimmungen zu Kostenübernahme von
Kantonen oder Ausgleichskassen sollen präzise bestimmt werden.

Absatz 2

2 Findet eine betroffene Person keinen Platz in einer von ihrem
Wohnkanton anerkannten Institution, die ihren Bedürfnissen in
angemessener Weise entspricht, so hat sie Anspruch darauf, dass der
Kanton sich im Rahmen von Absatz 1 an den Kosten des Aufenthalts in
einer anderen anerkannten Institution beteiligt.

Ablehnung

2 Findet eine betroffene Person keinen Platz in einer von ihrem
Wohnkanton anerkannten Institution, die ihren Bedürfnissen in
angemessener Weise entspricht, so hat sie Anspruch darauf, dass der
Kanton sich im Rahmen von Absatz 1 an den Kosten des Aufenthalts in
einer anderen anerkannten Institution beteiligt.

Präzisierung: "in einer anderen anerkannten, ausserkantonalen
Institution".
Zudem müssen die Karenzfristen für Finanzierung von stationären und
insbesondere ambulanten Leistungen bei Kantonswechsel überarbeitet
und vereinheitlicht oder aufgehoben werden, um der
Niederlassungsfreiheit Rechnung tragen zu können.
Des Weiteren wäre wünschenswert, dass die Kantone verpflichtet werden,
gemessen an ihrer Einwohnendenanzahl, Angebote für verschiedene
Leistungen, insbesondere ambulante und für Menschen mit
herausforderndem Verhalten, zu führen, um dem Anspruch auf
würdevolles Leben der UN-BRK gerecht zu werden.
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Absatz 3
3 Die Finanzierung der Leistungen der Kantone zugunsten der betroffenen
Personen erfolgt in Übereinstimmung mit dem in Artikel 4 Absatz 1
genannten Recht.

Ablehnung
3 Die Finanzierung der Leistungen der Kantone zugunsten der betroffenen
Personen erfolgt in Übereinstimmung mit dem in Artikel 4 Absatz 1
genannten Recht.

Absatz 4
4 Sieht das kantonale Recht vor, dass der Kanton sich an den Kosten
beteiligt, indem er anerkannten Institutionen Subventionen ausrichtet, so
muss es einen Rechtsanspruch auf die Subventionen vorsehen.

Zustimmung
4 Sieht das kantonale Recht vor, dass der Kanton sich an den Kosten
beteiligt, indem er anerkannten Institutionen Subventionen ausrichtet, so
muss es einen Rechtsanspruch auf die Subventionen vorsehen.

6. Abschnitt:
Umsetzungsm
assnahmen und
kantonale
Aktionspläne

Art. 11
Umsetzungsm
assnahmen und
Koordination

Zustimmung
mit
Anpassung

Absatz 1
1 Die Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen zur Umsetzung
der Ziele dieses Gesetzes.

Zustimmung
mit
Anpassung

1 Die Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen zur Umsetzung
der Ziele dieses Gesetzes.

Fristen sollten gesetzt werden.

Absatz 2
2 Sie sorgen für die Umsetzung von Massnahmen, um den
Wohnortwechsel von betroffenen Personen innerhalb und ausserhalb des
Kantonsgebiets zu erleichtern.

Zustimmung
mit
Anpassung

2 Sie sorgen für die Umsetzung von Massnahmen, um den
Wohnortwechsel von betroffenen Personen innerhalb und ausserhalb des
Kantonsgebiets zu erleichtern.

Mindestvorgaben zu den Massnahmen fehlen (es sei denn, jeder Kanton
richtet sich nach den Empfehlungen der SODK für ambulante Angebote).

Absatz 3
3 Bund und Kantone beziehen bei der Erarbeitung und Umsetzung der
Massnahmen nach diesem Gesetz betroffene Personen und
Organisationen, die ihre Interessen vertreten, ein.

Zustimmung
mit
Anpassung

3 Bund und Kantone beziehen bei der Erarbeitung und Umsetzung der
Massnahmen nach diesem Gesetz betroffene Personen und
Organisationen, die ihre Interessen vertreten, ein.

Präzisere Regelung  zum Umfang des Einbezugs der jeweiligen
Anspruchsgruppen in den Kantonen wäre wünschenswert, damit
Gleichbehandlung interkantonal gewährleistet werden kann.

Absatz 4
4 Sie tauschen sich regelmässig über die Fortschritte bei der Umsetzung
der Ziele dieses Gesetzes aus.

Zustimmung
4 Sie tauschen sich regelmässig über die Fortschritte bei der Umsetzung
der Ziele dieses Gesetzes aus.
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Art. 12
Kantonale
Aktionspläne

Ablehnung

Die Verankerung kantonaler Aktionspläne wird zwar grundsätzlich
begrüsst, doch vermögen sie die Kantone nicht ausreichend zu stärken,
um eine einheitliche und wirkungsvolle Umsetzung zu gewährleisten.
Ausserdem wird ihnen ein Vollzugsinstrument aufoktroyiert, das unter
Umständen für diese Aufgaben entweder nicht geeignet ist oder nicht auf
ausreichend politische Sympathie stösst. Es braucht verbindliche und
klare Vorgaben sowie Ziele, die von den Kantonen zwingend umgesetzt
werden müssen. Die Absicht ist richtig, das Instrument jedoch nicht
zielführend und widerspricht den föderalen Grundprinzipien.
Sollte am Aktionsplan in der vorgegebenen Form festgehalten werden, ist
anzumerken, dass der Fokus auf den Lebensbereich "Wohnen" zu eng
gefasst ist. Inklusion umfasst alle Lebensbereiche (Bildung, Arbeit,
Mobilität, Freizeit etc.) und sollte auch in den Aktionsplänen umfassend
abgebildet sein.

Absatz 1
1 Jeder Kanton erstellt einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen
Lebensführung und der Inklusion von betroffenen Personen in den
Bereichen Wohnen und Arbeit.

Ablehnung
1 Jeder Kanton erstellt einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen
Lebensführung und der Inklusion von betroffenen Personen in den
Bereichen Wohnen und Arbeit.

Erweiterung auf alle Lebensbereiche wünschenswert.

Absatz 2

2 Der Aktionsplan enthält insbesondere:
a. eine Beurteilung der Leistungen, die eine unabhängige Lebensführung
in den Bereichen Wohnen und Arbeit unterstützen;
b. die Modalitäten für die Umsetzung und regelmässige Anpassung des
Aktionsplans;
c. die Mechanismen für die Koordination der verschiedenen Leistungen
und Zuständigkeitsbereiche;
d. die Grundsätze für die Teilhabe der betroƯenen Personen an 
Entscheidungen, die sie betreffen;
e. die Modalitäten für die Zusammenarbeit mit Institutionen und anderen
Kantonen.

Ablehnung

2 Der Aktionsplan enthält insbesondere:
a. eine Beurteilung der Leistungen, die eine unabhängige Lebensführung
in den Bereichen Wohnen und Arbeit unterstützen;
b. die Modalitäten für die Umsetzung und regelmässige Anpassung des
Aktionsplans;
c. die Mechanismen für die Koordination der verschiedenen Leistungen
und Zuständigkeitsbereiche;
d. die Grundsätze für die Teilhabe der betroƯenen Personen an 
Entscheidungen, die sie betreffen;
e. die Modalitäten für die Zusammenarbeit mit Institutionen und anderen
Kantonen.

Erweiterung auf alle Lebensbereiche wünschenswert.

Absatz 3
3 Die Kantone beziehen bei der Erarbeitung des Aktionsplans die
anerkannten Institutionen und die Organisationen, die die Interessen der
betroffenen Personen vertreten, ein.

Ablehnung
3 Die Kantone beziehen bei der Erarbeitung des Aktionsplans die
anerkannten Institutionen und die Organisationen, die die Interessen der
betroffenen Personen vertreten, ein.

Der Einbezug von Direktbetroffenen sollte hier Eingang finden.

Absatz 4

4 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen berichtet über die Fortschritte, die im Rahmen seines
Förderauftrags gemäss Artikel 19 Buchstabe d des
Behindertengleichstellungsgesetzes (SR 151.3) erzielt wurden. Es kann
sich von Fachpersonen beraten lassen.

Zustimmung

4 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen berichtet über die Fortschritte, die im Rahmen seines
Förderauftrags gemäss Artikel 19 Buchstabe d des
Behindertengleichstellungsgesetzes (SR 151.3) erzielt wurden. Es kann
sich von Fachpersonen beraten lassen.

Das Monitoring durch das EBGB ist geeignet und wünschenswert, soweit
daraus dann auch konkrete Handlungs- und Vollzugsforderungen an die
Kantone abgeleitet werden können.
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7. Abschnitt:
Schlussbestim
mungen

Art. 13
Aufhebung
eines anderen
Erlasses

Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Institutionen zur
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (AS 2007 6049; 2016
689) wird aufgehoben.

Enthaltung
Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Institutionen zur
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (AS 2007 6049; 2016
689) wird aufgehoben.

Art. 14
Referendum
und
Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Es ist der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)».

3 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Enthaltung

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Es ist der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)».

3 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Typ der Rückmeldung Artikel Detail Akzeptanz Gegenvorschlag / Bemerkung Begründung
Generelle

I
Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 (SR 831.20) über die
Invalidenversicherung wird wie folgt geändert:

Ablehnung
Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 (SR 831.20) über die
Invalidenversicherung wird wie folgt geändert:

In der Teilrevision des IVG fehlt eine gundsätzliche Regelung der Assistenzbeiträge. Momentan sind  AHV-
Beziehende, Sinnesbeeinträchtigte, Hilflosenentschädigung Beziehende der UV/MV, Minderjährige, die nicht
unter Art. 29a IVV fallen sowie   schwerhörige / gehörlose Personen ohne Anspruch auf
Hilflosenentschädigung und psychisch Erkrankte ohne IV-Rente nicht anspruchberechtigt. Dies sollte auf
Verordnungsebene genau geregelt werden. Im IVG könnte ein grundsätzlicher Anspruch für alle Menschen
mit Behinderungen mit Leistungsansprüchen der IV und/oder für Anspruchsberechtigte von
Hilflosenentschädigung  formuliert werden. Zudem müssen die Bedürfnisorientierung stärker ausgebaut und
Hürden bei der Inanspruchnahme abgebaut werden.
Zudem sollte sich eine Teilreivision des IVG strategisch an der Totalrevision orientieren und auf andere
Gesetzesänderungsprozesse in Bezug auf die Inklusion abstimmen.

Art. 21bis Abs. 3

3 Werden Hilfsmittel mittels Vergabeverfahren beschafft, so kann der
Bundesrat die Austauschbefugnis auf die Hilfsmittel beschränken, die von
Anbietern oder Anbieterinnen angeboten werden, mit denen im Rahmen
dieses Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde.

Art. 21quater Abs. 2
Aufgehoben

Art. 21quinquies und 21sexies einfügen vor dem Gliederungstitel des VI.
Abschnitts

Art. 21quinquies Einsicht in die Kalkulation
 Die Leistungserbringer müssen dem BSV und den Stellen, die in dessen
Auftrag an der Aushandlung von Tarifverträgen nach Artikel 21quater
Absatz 1 Buchstabe b beteiligt sind, im Rahmen der Aushandlung Einsicht
in die Preiskalkulation gewähren.

Art. 21sexies Weitergabe von Vergünstigungen
1 Die Leistungserbringer müssen die direkten und indirekten
Vergünstigungen weitergeben, die ihnen gewährt werden:
 a.von anderen in ihrem Auftrag tätigen Leistungserbringern;
 b.von den Personen oder Unternehmen, die ihnen das Hilfsmittel oder
Bestandteile davon liefern.

2 Gibt ein Leistungserbringer die Vergünstigung nicht weiter, so kann die
Versicherung deren Herausgabe verlangen.

Ablehnung

3 Werden Hilfsmittel mittels Vergabeverfahren beschafft, so kann der
Bundesrat die Austauschbefugnis auf die Hilfsmittel beschränken, die von
Anbietern oder Anbieterinnen angeboten werden, mit denen im Rahmen
dieses Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde.

Art. 21quater Abs. 2
Aufgehoben

Art. 21quinquies und 21sexies einfügen vor dem Gliederungstitel des VI.
Abschnitts

Art. 21quinquies Einsicht in die Kalkulation
 Die Leistungserbringer müssen dem BSV und den Stellen, die in dessen
Auftrag an der Aushandlung von Tarifverträgen nach Artikel 21quater
Absatz 1 Buchstabe b beteiligt sind, im Rahmen der Aushandlung Einsicht
in die Preiskalkulation gewähren.

Art. 21sexies Weitergabe von Vergünstigungen
1 Die Leistungserbringer müssen die direkten und indirekten
Vergünstigungen weitergeben, die ihnen gewährt werden:
 a.von anderen in ihrem Auftrag tätigen Leistungserbringern;
 b.von den Personen oder Unternehmen, die ihnen das Hilfsmittel oder
Bestandteile davon liefern.

2 Gibt ein Leistungserbringer die Vergünstigung nicht weiter, so kann die
Versicherung deren Herausgabe verlangen.

Grundsätzlich wird dieser Absatz gutgeheissen. Der Auslandspreisvergleich bei Hilfsmitteln darf aber nicht zu
Einschränkungen bei der Qualität oder Verfügbarkeit führen. Hier braucht es klare Qualitätsstandards und
eine Mitsprache der betroffenen Personen.
Die Hilfsmittelregelungen sollten dahingehend überarbeitet werden, dass der Auslandspreisvergleich nicht
zu Einschränkungen bei der Qualität oder Verfügbarkeit führen. Hier braucht es klare Qualitätsstandards und
eine Mitsprache der betroffenen Personen.
Art. 21 sexies:
Sofern das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) dies bei den Tarifverhandlungen berücksichtigt, ist
diese Einführung sehr zu begrüssen.

Art. 42quater Abs. 2 Aufgehoben Zustimmung Aufgehoben

Die Aufhebung dieses Absatzes wird im Sinne einer gleichberechtigten Handhabung des Assistenzbeitrags
begrüsst. Bereits bei der Einführung des Assistenzbeitrages war die Zusatzvoraussetzung bei eingeschränkter
Handlungsfähigkeit umstritten gewesen, da faktisch eine ganze Personengruppe von dieser Leistungsart
ausgeschlossen wurde. Weiter ist die Feststellung und Erbringung des Beweises der eingeschränkten
Handlungsfähigkeit zum Teil sehr aufwändig und sorgt immer wieder für Diskussionen mit versicherten
Personen oder deren Vertreterinnen und Vertretern. Deshalb wird der Wegfall dieser Voraussetzung als
positiv gewertet. So würde die komplexe Abklärung des Assistenzbeitrags immerhin in diesem Bereich
vereinfacht.
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Art. 68quater
Pilotversuche

1 Das BSV kann zum Zweck der Eingliederung befristete Pilotversuche
bewilligen, die von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichen
können.

1bis Es kann zum Zweck der Förderung der eigenverantwortlichen und
selbstbestimmten Lebensführung Pilotversuche einleiten oder bewilligen,
die von Artikel 42 – 42sexies abweichen können.

1ter Es hört vorgängig die Eidgenössische Kommission für die Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung an.

1quater Die Pilotversuche sind inhaltlich, zeitlich und räumlich begrenzt.

2 Das BSV kann Pilotversuche, die sich bewährt haben, um höchstens vier
Jahre verlängern.

3 Für die Finanzierung können Mittel der Versicherung herangezogen
werden.

Zustimmung

1 Das BSV kann zum Zweck der Eingliederung befristete Pilotversuche
bewilligen, die von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichen
können.

1bis Es kann zum Zweck der Förderung der eigenverantwortlichen und
selbstbestimmten Lebensführung Pilotversuche einleiten oder bewilligen,
die von Artikel 42 – 42sexies abweichen können.

1ter Es hört vorgängig die Eidgenössische Kommission für die Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung an.

1quater Die Pilotversuche sind inhaltlich, zeitlich und räumlich begrenzt.

2 Das BSV kann Pilotversuche, die sich bewährt haben, um höchstens vier
Jahre verlängern.

3 Für die Finanzierung können Mittel der Versicherung herangezogen
werden.

Pilotprojekte sollen in Bezug auf die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur evaluiert, sondern auch transparent
kommuniziert und kantonal anschlussfähig umgesetzt werden.
Die Kombination aus erweiterten IV-Leistungen und neuen Wohnformen erfordert eine sorgfältige
Koordination mit kantonalen Angeboten und Planungsprozessen, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden,
Art. 68quater Abs. 1bis
Dieser Artikel wird begrüsst, werden doch so Möglichkeiten eingehend getestet und erst eingeführt, wenn der
erwünschte Mehrwert evaluiert ist.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
….

Zustimmung

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
….
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Regierungsrat 

 
Rathaus 
Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
so.ch 
 

 

Eidgenössisches Büro für Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderun-
gen 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: 

ebgb@gs-edi.admin.ch 

 23. September 2025 

Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Sie haben uns mit Schreiben vom 25. Juni 2025 eingeladen, zum indirekten Gegenvorschlag – na-
mentlich zum neuen Rahmengesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, zur 
Teilrevision des IVG1 sowie zur Aufhebung und Integration des IFEG2 – Stellung zu nehmen. Wir 
danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Nach eingehender Prüfung lehnt der Kanton Solothurn den Entwurf des Rahmengesetzes in sei-
ner vorliegenden Form ab. Auch wenn wir das Ziel, die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen zu fördern und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention3 weiter voranzubrin-
gen, ausdrücklich begrüssen, vermag der vorliegende Vorschlag aus kantonaler Sicht nicht zu 
überzeugen. Wir beantragen eine grundlegende Überarbeitung unter Einbezug der Kantone. 

1. Gesamtbeurteilung 

Der Entwurf des Rahmengesetzes leidet unter grundlegenden inhaltlichen und systematischen 
Schwächen, die in Ziff. 2 der vorliegenden Stellungnahme zusammenfassend erläutert und in 
den Beilagen entlang der einzelnen Bestimmungen detailliert dargelegt werden und uns in einer 
Gesamtabwägung zur Ablehnung der vorliegenden Vorlage bewegt. 

Gleichwohl möchten wir auch die positiven Aspekte der Vorlage hervorheben: Die Stossrichtung 
eines Rahmengesetzes zur Förderung der Inklusion wird grundsätzlich begrüsst. Der Vorentwurf 
für den indirekten Gegenvorschlag nimmt wichtige Punkte der tatsächlichen Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gemäss der UN-BRK auf und verfolgt das Ziel, Leitlinien für eine 
rasche Umsetzung der Wahlfreiheit in Bezug auf den Wohnort, die Wohnform und die auf die 
individuellen Bedürfnisse abgestimmten Unterstützungsmassnahmen zu setzen. Positiv hervorzu-

 
1 Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). 
2 Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG; SR 831.26). 
3 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-
konvention, UN-BRK; SR 0.109). 
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heben ist zudem, dass das Rahmengesetz so konzipiert ist, dass punktuelle Ausweitungen auf an-
dere Bereiche möglich sind. Auch die gesetzliche Verankerung kantonaler Aktionspläne sowie 
die grundsätzliche Bereitschaft zur Modernisierung von veralteten rechtlichen Strukturen wer-
den positiv gewertet.  

Eine Überarbeitung des IFEG wird grundsätzlich unterstützt. Ob die Aufhebung des IFEG jedoch 
zielführend ist, hängt massgeblich von der konkreten Ausgestaltung der Nachfolgeregelung ab.  

Die Erweiterung des IVG wird gutgeheissen, insbesondere dass mit den vorgeschlagenen Ände-
rungen Pilotversuche (z.B. für neue Wohnformen) im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten 
über die Versicherung möglich werden. Die Öffnung der Assistenzbeiträge für Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung sowie der Wegfall der Voraussetzung der «eingeschränkten Hand-
lungsfähigkeit» sind sinnvoll und entlasten sowohl Betroffene als auch Verwaltung. 

Zudem kann der vorgesehene Auslandspreisvergleich im Bereich der Hilfsmittel zur Dämpfung 
der Kosten beitragen, ohne die Bedürfnisse der Versicherten zu gefährden. Und die geplante 
Mitunterzeichnungspflicht bei Hilfsmittelgesuchen von Arbeitgebenden sichert die Selbstbestim-
mung der versicherten Person und schliesst ungewollte Kompetenzverlagerungen aus. 

2. Würdigung der Bestimmungen zum neuen Inklusionsgesetz und zur Teilrevi-
sion des IVG  

2.1. Allgemeine Bestimmungen 

Dass das Rahmengesetz lediglich für Menschen mit Behinderungen gilt, die IV-Leistungen erhal-
ten (vgl. Art. 1 Abs. 1), lehnen wir ab. Ein Inklusions-Rahmengesetz sollte für alle Menschen mit 
Behinderungen gelten, die gemäss UN-BRK, Art. 8 Abs. 4 BV4 und Art. 2 Behindertengleichstel-
lungsgesetz5 zu Menschen mit Behinderungen zählen – unabhängig davon, ob diese IV-Leistun-
gen erhalten oder nicht. Zudem kommt der Vernehmlassungsentwurf der Verpflichtung der UN-
BRK nur im Bereich des Wohnens nach, nicht aber in den übrigen Lebensbereichen. Das Rahmen-
gesetz fokussiert durch die Implementierung der Inhalte des aufzuhebenden IFEG in das neue 
Inklusionsgesetz stark auf die stationäre Unterbringung und verpasst damit, Grundlagen zu 
schaffen, die Menschen mit Behinderungen einen gesetzlichen Anspruch auf selbstbestimmtes 
Wohnen und damit verbundenen ausreichenden Assistenzleistungen, hindernisfreien Wohnraum 
und unterstützende Begleitmassnahmen gewährt. 

2.2. Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens / Assistenz- und Unter-
stützungsbeiträge 

Im Vorentwurf wird dem Ausbau der Unterstützungsleistungen für eine eigenständige Wohn-
form nicht ausreichend Rechnung getragen. Anstatt den Fokus auf Unterstützungen beim insti-
tutionellen Wohnen zu legen, soll eine klare Priorisierung von ambulanten Angeboten verfolgt 
werden. Dadurch könnte gemäss UN-BRK sichergestellt werden, dass Betroffene nicht durch 
strukturelle oder finanzielle Anreize zur institutionellen Unterbringung gedrängt werden. Ein 
Inklusionsgesetz sollte die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen für ein selbstbestimm-
tes Leben von Menschen mit Behinderungen regeln und Fristen zur Umsetzung setzen. Die Ver-
nehmlassungsvorlage wird diesen Punkten nur teilweise gerecht. 

Der Zugang zu Assistenzleistungen wird mit dem Gesetzesentwurf zwar erweitert, dennoch sind 
immer noch viele Personenkreise von Leistungsansprüchen ausgeschlossen. Ein Ausbau und eine 
Zuständigkeitsregelung von Assistenzleistungen und Hilfsmitteln sollten diesbezüglich überar-
beitet, und insbesondere der Anspruch auf weitere Personenkreise ohne IV-Rente oder Hilflo-
senentschädigung erweitert werden. Ebenso sind Bedürfnisorientierung und der Abbau von Hür-
den bei Inanspruchnahme von Assistenzleistungen zu berücksichtigen. Zudem kann die Umset-
zung der erweiterten Assistenzbeiträge zu Mehrkosten führen, deren Auswirkungen auf kanto-
nale Strukturen und ergänzende Leistungen (z. B. in der Sozialhilfe) noch unklar sind. 

 
4 Bundesverfassung (BV; SR 101). 
5 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstel-
lungsgesetz, BehiG; SR 151.3). 
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Es wird vorgesehen, dass die Kantone die Einzelheiten in Bezug auf die von den Institutionen an-
gebotenen ambulanten Leistungen regeln. Damit wird statuiert, dass nur Einrichtungen, wie sie 
in Art. 6 Abs. 2 definiert sind, ambulante Dienstleistungen anbieten dürfen. So werden aus-
schliesslich Institutionen, die bereits im stationären Bereich tätig sind, berücksichtigt. Gerade in 
Bezug auf die Wahlfreiheit und die Förderung der Durchlässigkeit ist dieses Behaften auf klassi-
sche, im stationären Bereich tätige Institutionen nicht erwünscht. Es müssen auch Einrichtungen, 
die z.B. ausschliesslich begleitetes Wohnen anbieten, anerkannt werden können.  

In Bezug auf ambulante Angebote sind adäquate Abklärungsinstrumente, die den individuellen 
Betreuungsbedarf erheben, unerlässlich. Aktuell verwenden die Kantone hierzu teilweise unter-
schiedliche Abklärungsinstrumente. Dies erschwert die interkantonale Freizügigkeit sowie die 
Vergleichbarkeit der Leistungen. Zudem klären die Kantone zunehmend auch den Bedarf bei 
stationären Leistungen über dasselbe Instrument ab. Es ist wünschenswert, wenn der Bund in 
diesem Bereich – unter Einbezug der Kantone – ein einheitliches Abklärungsinstrument anstrebt. 
Die Grundalge dafür wäre im Rahmengesetz zu verankern. Ohnehin plant der Bund im Rahmen 
der für 2035 geplanten Totalrevision des IVG die Entwicklung neuer Instrumente zur Bedarfsab-
klärung, um diejenigen der diversen Akteur/-innen (IV, Kantone, Organisationen, Krankenversi-
cherungen) besser zu koordinieren bzw. abzulösen. Dieses Vorhaben ist zu beschleunigen und 
mit dem Inklusionsgesetz zu verzahnen. 

2.3. Regelung der Kompetenzen und Finanzierung  

Die Finanzierungslogik bleibt im Vorentwurf vage: Welche Leistungen vom Bund und welche 
von den Kantonen getragen werden sollen, ist nicht ausreichend geregelt. Eine klare Finanzie-
rungsregelung ist jedoch entscheidend für die praktische Umsetzung des Gesetzes. Die Erfahrun-
gen mit anderen Rahmengesetzen (z.B. Kinder- und Jugendförderungsgesetz6) zeigen, dass Un-
klarheiten bei der Finanzierung zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen können. Mit einer feh-
lenden Regelung bleibt die starke Verflechtung von Aufgaben- und Finanzierungskompetenzen 
bestehen: Massgebliche Assistenzleistungen (ambulante Angebote) werden vom Bund finanziert, 
während die Kompetenzen für die Alters- und stationäre Behindertenhilfe bei den Kantonen lie-
gen. Zudem fehlt eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kantonen, was in der 
föderalen Schweiz zu widersprüchlichen Umsetzungen, Doppelspurigkeiten und ineffizienter Ko-
ordination führen kann. Ein Rahmengesetz sollte eine Ordnungsstruktur schaffen, innerhalb de-
rer Kantone ihre Verantwortung wahrnehmen können – ohne Überregulierung, aber mit klaren 
Leitplanken. 

Auch im Bereich der Behindertenhilfe würden wir einen klaren Auftrag an die Kantone bezüg-
lich freier Wahl der Wohnform und die Finanzierungsübernahme der dafür notwendigen Unter-
stützungsleistungen durch den Bund / die IV begrüssen. 

2.4. Kantonale Aktionspläne 

Die Verankerung kantonaler Aktionspläne wird zwar grundsätzlich begrüsst, doch vermögen sie 
die Kantone nicht ausreichend zu stärken, um eine einheitliche und wirkungsvolle Umsetzung zu 
gewährleisten. Ausserdem wird ihnen ein Vollzugsinstrument aufgezwungen, das unter Umstän-
den für diese Aufgaben entweder nicht geeignet ist oder nicht auf ausreichend politische Sym-
pathie stösst. 

Ein nationaler Aktionsplan in Zusammenarbeit mit Kantonen und Betroffenenorganisationen 
wäre jedoch zu begrüssen. Darin sollen verbindliche und klare Vorgaben sowie Ziele Eingang fin-
den, die von den jeweiligen Akteur/-innen umgesetzt werden müssen. Die Kantone könnten so 
wählen, mit welchen Instrumenten die Massnahmen umgesetzt werden, zumal einzelne Kantone 
bereits Gesetzesprojekte in Angriff genommen oder umgesetzt sowie Konzepte oder Umset-
zungspläne erstellt haben. 

Zudem sind die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagenen Aktionspläne in den Bereichen 
Wohnen und Arbeiten zu eng gefasst. Inklusion muss in allen Lebensbereichen vorangetrieben 
werden, was auch in den Aktionsplänen so verankert werden sollte. 

 
6 Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (KJFG; SR 446.1). 
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2.5. Strategische Weiterentwicklung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

Die Vorlage schafft keine kohärente gesetzliche Grundlage für die laufenden und bevorstehen-
den Gesetzesrevisionen im Bereich Behinderung (BehiG, IVG, IFEG, ELG7) – weder punktuell für 
einzelne Anpassungen noch als strategischer Rahmen für die gesamte Behindertenpolitik des 
Bundes. Es fehlt an einer übergreifenden Koordination zwischen den Revisionen und zentralen 
Erlassen, was eine programmatische Weiterentwicklung der Inklusion verhindert und somit eine 
wichtige Chance für eine umfassende und zukunftsorientierte Schweizer Inklusionspolitik unge-
nutzt lässt. 

3. Schlussfolgerung 

Die im vorliegenden Entwurf formulierten Rechte und Ansätze tragen den Anforderungen der 
UN-BRK nur teilweise Rechnung. Diese verlangt eine kohärente, bereichsübergreifende und men-
schenrechtsbasierte Umsetzung. Zudem konzentriert sich die Vorlage nicht auf die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, sondern auf die Behindertenhilfe. Auch wenn die Änderungen im 
Bereich Wohnen grundsätzlich gutzuheissen sind, ist ein zusammengelegtes Gesetzgebungsver-
fahren im Rahmen der Inklusion abzulehnen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ge-
setzesvorlage weder inhaltlich noch in seiner Systematik zu überzeugen vermag. 

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn anerkennt die Bedeutung und Dringlichkeit eines Ge-
setzes zur Förderung der Inklusion. Aufgrund der obengenannten Ausführungen lehnt er den 
indirekten Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» – bestehend aus dem Vorentwurf des Inklusi-
onsgesetzes und den Änderungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung – ab. 
Gleichzeitig wird der Bundesrat ersucht, ein neues Gesetz zu erarbeiten, das politisch tragfähig 
und realistisch umsetzbar ist. Dafür sind die Kantone frühzeitig und in aktiver Form einzubezie-
hen.  

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Sandra Kolly Yves Derendinger 
Frau Landammann Staatsschreiber 

Beilagen 

- Tabellarische Übersicht zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen (Excel-Dokument) 

- Tabellarische Übersicht zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG (Excel-Doku-
ment) 

 
7 Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30). 
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1 Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen 

1.1 Generelle Stellungnahme – Begründung 

Unter «Generelle Stellungnahme» können Sie eine allgemeine Stellungnahme vornehmen. 

Was halten Sie generell von diesem Erlass? 

☐ Zustimmung 

☐ Eher Zustimmung 

☐ Neutrale Haltung 

☐ Eher Ablehnung 

☒ Ablehnung 

☐ Verzicht auf Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

Stellung nehmen zu können. 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde in verschiedenen Gremien der Konferenz der kantonalen 

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) mit Kantonsvertreterinnen und Kantonsver-

tretern vertieft diskutiert. Der SODK-Vorstand hat die Vernehmlassungsvorlage an seiner Sit-

zung vom 5. September 2025 beraten und nimmt dazu wie folgt Stellung:  

Die SODK lehnt den vorliegenden indirekten Gegenvorschlag ab. Er bleibt inhaltlich zu eng 

gefasst und greift zentrale Anliegen der Kantone sowie der Personen mit Behinderungen nicht 

ausreichend auf. In dieser Form stellt er keine hinreichende normative Grundlage für eine ko-

härente und umfassende Inklusionspolitik dar.  

Grundsätzlich hätte sich der Vorstand SODK einen direkten Gegenvorschlag vorstellen kön-

nen. Ein solcher hätte Raum für eine breit abgestützte Diskussion geboten und erlaubt, ge-

meinsam mit den Kantonen einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Gleichzeitig sieht der Vor-

stand die Dringlichkeit der Anliegen und unterstützt deshalb die Forstsetzung der Gesetzge-

bungsarbeit, vorausgesetzt, der jetzige Vorschlag erfährt grundlegende Verbesserungen. Not-

wendig sind insbesondere eine Verankerung der Gleichstellung und Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen in allen Lebensbereichen, eine klare und transparente Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Kantonen, die Sicherstellung ambulanter Leistungen auch von neuen bis-

her noch nicht anerkannten Leistungserbringer, eine einheitliche Bedarfserhebung sowie die 

Entwicklung einer nationalen Strategie, die eine koordinierte Umsetzung einer umfassenden 

Inklusionspolitik gewährleistet Aus Sicht der SODK braucht es einen neuen, umfassenden 
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Gesetzesentwurf, der diesen Anforderungen gerecht wird. Die SODK erwartet, bei der Über-

arbeitung der Vorlage aktiv einbezogen zu werden.  

a) Geltungsbereich zu eng gefasst 

Der indirekte Gegenvorschlag stützt sich nur auf Art. 112b der Bundesverfassung (BV), 

wodurch zentrale strukturelle Schwächen fortbestehen. So beschränkt sich das neue Inklusi-

onsrahmengesetz auf den Begriff der «Invaliden». Dieser veraltete und als abwertend wahrge-

nommene Begriff wird von der Logik der Invalidenversicherung dominiert, die auf leistungsspe-

zifische Invalidität resp. reduzierte Erwerbsfähigkeit ausgerichtet ist und auf Schadensminde-

rung fokussiert.  

Aus Sicht der SODK müsste sich ein Inklusionsrahmengesetz auf weitere Referenzartikel in 

der BV beziehen und sich im programmatischen Teil der allgemeinen Rechtsnormen am zeit-

gemässen Begriff der «Menschen mit Behinderungen» orientieren. Dieser Begriff ist bereits in 

der Bundesgesetzgebung, namentlich im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), definiert 

und soll auch im Rahmen des neuen Gesetzes in diesem Sinn verstanden und angewendet 

werden. Hingegen kann im Teil der subjektiven Leistungsansprüche der Kreis der Leistungs-

beziehenden enger gefasst werden. Zur konkreten Abgrenzung braucht es aus Sicht der SODK 

noch vertiefte Abklärungen. 

Weiter sollten in einem Inklusionsrahmengesetz die Grundsätze für sämtliche relevanten Le-

bensbereiche verankert sein und eine spätere Erweiterung sowiePräzisierung verschiedener 

Bereiche ermöglichen. Der bundesrätliche Gesetzesentwurf fokussiert jedoch zu sehr auf den 

Bereich Wohnen. Dies stellt die Kantone vor die Herausforderung, dass ein zu eng gefasstes 

Bundesgesetz bestehende, umfassendere kantonale Gesetze und Aktionspläne politisch aus-

bremsen oder zurückwerfen kann. Vielmehr muss der nationale Rechtsrahmen Raum für un-

terschiedliche Geschwindigkeiten und Umsetzungsstrategien der Kantone lassen und eine 

konstruktive Abstimmung zwischen Bundesgesetz und kantonaler Umsetzung sicherstellen. 

b) Verflechtung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen bleibt bestehen 

Mit dem indirekten Gegenvorschlag bleibt die starke Verflechtung von Aufgaben- und Finan-

zierungskompetenzen von Bund und Kantone, bestehen: Massgebliche Assistenzleistungen 

werden vom Bund finanziert, während die Kompetenzen für die Alters- und Behindertenhilfe 

bei den Kantonen liegen. Der indirekte Gegenvorschlag kann diesbezüglich keine massgebli-

che Verbesserung bringen, womit die Chance für eine grundlegende Weichenstellung verpasst 

wird: 

• Hohe Komplexität und Fragmentierung der Unterstützungsleistungen: Die Überlage-

rung von verschiedenen Assistenzleistungen von Bund und Kantonen mit je eigenen Be-

darfsabklärungen bringt für die Menschen mit Behinderungen aber auch für die betroffenen 

Behörden und das Gesamtsystem viele Nachteile:  

– Für die Menschen mit Behinderungen ist aufgrund der Komplexität und der unterschied-

lichen Bedarfsabklärungen der Zugang erschwert. Der Informations- und Unterstüt-

zungsbedarf für einen Leistungsbezug ist hoch. Die hohe Fragmentierung des Systems 
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verhindert zudem eine Ausgestaltung der Leistungen entsprechend dem individuellen 

Bedarf. 

– Für die Behörden/Abklärungsstellen ist der Aufwand für die je einzelnen Bedarfsabklä-

rungen sowie für die Subsidiaritätsprüfung hoch. 

– Das Gesamtsystem an Unterstützungsleistungen ist gekennzeichnet von fehlender 

Transparenz und unzureichender Koordination und Stringenz der Leistungen für die Be-

troffenen.  

• Fehlende Abstimmung mit laufenden Gesetzesrevisionen auf Bundesebene – ver-

passte Chance für kohärenten Reformrahmen: Der Vorschlag des Inklusionsrahmenge-

setzes bleibt isoliert und nutzt nicht die Gelegenheit, eine kohärente gesetzliche Grundlage 

für die laufenden oder anstehenden Revisionen im Bereich der Behindertenpolitik zu schaf-

fen – und dies nicht nur punktuell für einzelne Revisionen, sondern als strategischen Rah-

men für die Behindertenpolitik des Bundes insgesamt. Aktuell befinden sich das Behinder-

tengleichstellungsgesetz (BehiG), das Invalidenversicherungsgesetz (IVG), das Bundesge-

setz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) 

sowie das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen (ELG) gleichzeitig in Revision oder 

Vorbereitung. Aus Sicht der SODK fehlt eine horizontale Abstimmung zwischen diesen 

zentralen Erlassen, was eine strategisch abgestimmte Weiterentwicklung des Systems ver-

hindert. Damit wird eine zentrale Chance für eine ganzheitliche, systematisch abgestützte 

Weiterentwicklung einer zukunftsorientierten Schweizer Inklusionspolitik verpasst.  

• Fehlende Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund: Während den Kantonen mit dem 

Inklusionsrahmengesetz neue Pflichten übertragen werden, bleibt unklar, welche Rolle und 

Verantwortung der Bund im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen konk-

ret übernimmt. Diese unklare Aufgabenzuteilung wirkt sich negativ auf die Umsetzung aus 

und verhindert eine koordinierte Weiterentwicklung auf nationaler Ebene. Auch der Bund 

soll im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zu den Zielen der Inklusion leisten. 

Zweckmässige Umsetzungsmassnahmen auf Bundesebene wären aus Sicht der SODK 

bspw. die Sicherstellung und Aufbereitung von gesamtschweizerischen statistischen Daten 

zu den Wohnformen von Menschen mit Behinderungen, ein Monitoring der Umsetzungs-

massnahmen auf Ebene Bund und Kantonen sowie eine Evaluation, um die Wirkung dieser 

Bestrebungen zu beurteilen. 

• Keine verbesserte Koordination zwischen den staatlichen Ebenen: Der indirekte Ge-

genvorschlag verankert als Massnahme zur Koordination im Inklusionsrahmengesetz in 

Art. 11 Abs. 4 lediglich den regelmässigen Austausch zwischen Bund und Kantonen. Aus 

Sicht der SODK reicht jedoch ein Austausch für eine wirksame Koordination nicht aus, wie 

die bisherigen Erfahrungen zeigen.  

c) IFEG nicht modernisiert 

Die SODK begrüsst grundsätzlich das Vorgehen, die Komplexität der Gesetzgebung zu redu-

zieren und das IFEG in das neue Rahmengesetz zu integrieren. Doch sie lehnt ab, wie die 

Bestimmungen des IFEG ins neue Rahmengesetz übernommen und erweitert wurden. Die 
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konkrete Umsetzung im indirekten Gegenvorschlag lässt die erhoffte Modernisierung des IFEG 

vermissen: 

• Weiterhin Fokussierung auf Institutionen: Der gewählte Begriff der Institutionen sugge-

riert, dass weiterhin nur der stationäre Bereich angesprochen ist. Das Inklusionsrahmenge-

setz soll aber aus Sicht der SODK einen Rahmen für sämtliche ambulanten, intermediären 

und stationären Leistungen und Leistungserbringer bilden.  

• Relevante Regelungsinhalte fehlen: Der indirekte Gegenvorschlag enthält Anerken-

nungsvoraussetzungen für Institutionen, die aus Sicht der SODK viel zu detailliert sind für 

ein Rahmengesetz. Demgegenüber fehlen jedoch Grundsatzbestimmungen zu anderen re-

levanten Aspekten wie bspw. der Bedarfsabklärung. Dazu verweist die SODK auf ihre Emp-

fehlungen vom 8. November 2024 zum kantonalen Angebot ambulanter Leistungen für 

Menschen mit Behinderungen und zur interkantonalen Kostenübernahme. 

Eine echte Modernisierung des IFEG müsste aus Sicht der SODK den Fokus von Institutionen 

auf die verschiedenen Leistungen und Leistungserbringer verlagern und zudem die Schnitt-

stellen zu den Gesetzen IVG, ELG und BehiG berücksichtigen. Deshalb ist die SODK dezidiert 

der Meinung, dass die Motion SGK-N 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmög-

lichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im 

Bereich Wohnen» so nicht abgeschrieben werden kann. Hingegen müssen die Kantone in die 

Modernisierung des IFEG einbezogen werden, da viele Bereiche unmittelbar ihre Aufgaben 

und Kompetenzen betreffen und sie bereits erhebliche Vorarbeiten geleistet haben – etwa im 

Bereich der ambulanten Leistungen (die keinesfalls auf Institutionen beschränkt werden dür-

fen) und der Bedarfserhebungen. Ein neues IFEG muss auf diesen Grundlagen aufbauen und 

Bund und Kantonen den nötigen Raum und die erforderliche Zeit geben, um gemeinsam ein 

kohärentes und zukunftsfähiges Gesetz zu gestalten. 

d) Instrument der kantonalen Aktionspläne zu starr  

Gemäss Art. 12 des vorgeschlagenen Inklusionsrahmengesetzes wird jeder Kanton dazu ver-

pflichtet, einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und der Inklusion 

der betroffenen Personen in den Bereichen Wohnen und Arbeit zu erstellen. Aus Sicht der 

SODK ist es richtig, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu beschleunigen. Sie 

spricht sich jedoch statt für kantonale Aktionspläne für eine nationale Strategie aus, in der sich 

Bund, Kantone und Betroffenenorganisationen gemeinsam auf strategische Ziele und Mass-

nahmen einigen. Diese nationale Strategie soll die taktische Ausrichtung für eine bestimmte 

Periode (4-5 Jahre) vorgeben und Massnahmen für verschiedene Akteure enthalten. Die Kan-

tone wären dann frei, mit welchen Instrumenten sie die Umsetzung der Massnahmen in kan-

tonaler Zuständigkeit an die Hand nehmen. Denn einzelne Kantone haben bereits Gesetze-

sprojekte in Angriff genommen oder umgesetzt, andere haben umfassende Konzepte oder 

Umsetzungspläne erstellt. Eine nationale Strategie würde eine klare gemeinsame Orientierung 

und Priorisierung sicherstellen, die Abstimmung und Koordination sämtlicher relevanter Ak-

teure verbessern und eine systematische Wirkungsmessung ermöglichen. 
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Aus Sicht der SODK ist der Fokus der in Art. 12 des Inklusionsrahmengesetzes vorgeschlage-

nen kantonalen Aktionspläne auf die Bereiche Wohnen und Arbeit zu eng gewählt. Eine solche 

Einschränkung sollte nicht im Gesetz verankert werden. Die Inklusion verlangt Anstrengungen 

in allen Lebensbereichen und in vielfältigen Themen. Eine allfällige Festlegung von (zeitlich 

terminierten) thematischen Schwerpunkten könnte im Rahmen der Erarbeitung der nationalen 

Strategie diskutiert und ggf. beschlossen werden.  

Fazit 

Die SODK begrüsst, dass mit der der Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen (Inklusions-Initiative)» die Diskussion um eine kohärente Behindertenpolitik in 

der Schweiz einen neuen Impuls erhält. 

Die SODK ist jedoch enttäuscht über den vorliegenden indirekten Gegenvorschlag, der den 

verfassungsmässigen Handlungsspielraum nicht ausschöpft und den Anforderungen an eine 

zukunftsfähige Inklusionspolitik nicht entspricht. Wesentliche Schwächen liegen in der einsei-

tigen Ausrichtung auf das Wohnen, der Fixierung ambulanter Leistungen auf Institutionen so-

wie im Fehlen einer zwischen Bund und Kantonen abgestimmten Bedarfsabklärung. Eine ko-

härente Inklusionspolitik muss umfassend angelegt sein und Leistungen statt Strukturen ins 

Zentrum stellen. Für die Kantone ist entscheidend, dass bei der Finanzierung von Leistungen 

sowohl die Verhältnismässigkeit wie auch die Subsidiarität gewahrt bleiben. 

1.2 Artikelbezogene Stellungnahme 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

Die SODK bedauert, dass sich der Geltungsbereich des Gesetzes ausschliesslich auf Art. 112b 

BV stützt. Damit wird der Geltungsbereich stark eingeschränkt und eine breitere, inklusionso-

rientierte Grundlage verpasst. Nach Überzeugung der SODK lohnt es sich, in der Verfassung 

nach zusätzlichen Referenzartikeln zu suchen, um ein umfassenderes Gesetz zu formulieren.   

Die verwendeten Terminologien bleiben unklar. Zentrale Begriffe wie Inklusion oder persönli-

che Assistenz sind nicht definiert. Der Ausdruck «betroffene Personen» wird abgelehnt, weil 

er im Rechtssinn auf Beschwerdelegitimation oder im Alltag auf negative Ereignisse verweist. 

Er widerspricht dem inklusiven Verständnis von Menschen mit Behinderungen als selbstbe-

stimmte Akteurinnen und Akteure. Aus Sicht der SODK wäre eine Klärung dieser Begriffe we-

sentlich für die einheitliche Anwendung und die Rechtssicherheit. 
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2. Abschnitt: Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

Die SODK anerkennt, dass Abschnitt 2 einen notwendigen formellen Schritt in Richtung einer 

inklusiven Gesellschaft im Sinne der UNO-BRK darstellt. Die im Gesetz formulierten Ziele – 

insbesondere die Stärkung der unabhängigen Lebensführung, der Teilhabe sowie der Achtung 

der Unterschiedlichkeit – greifen zentrale Prinzipien der Konvention auf. Sie bilden eine gute 

Ausgangsbasis, die im weiteren Gesetzgebungsprozess gemeinsam mit den Kantonen kon-

kretisiert und weiterentwickelt werden kann. 

3. Abschnitt: Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Woh-
nens 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

Die SODK nimmt positiv zur Kenntnis, dass das im Gesetz explizit erwähnte Recht, gemäss 

den eigenen Vorstellungen zu wohnen (Art. 4 Abs. 1), einen wichtigen Bezugspunkt darstellt. 

Sie bedauert jedoch, dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Gesetzestext nicht be-

rücksichtigt wird. Gerade das Fehlen dieses Grundsatzes erschwert zudem eine realistische 

Einschätzung der Kostenfolgen: Zwar werden diese im erläuternden Bericht angesprochen, 

doch bleibt ihre Quantifizierung naturgemäss schwierig und stellt für die Kantone eine beson-

dere Herausforderung dar. 

 

Die Ausgestaltung der übrigen Bestimmungen wirft aus Sicht der SODK verschiedene Fra-
gen auf.  

• Bauliche Zugänglichkeit (Art. 4 Abs. 3): Die Formulierung ist unklar und überschneidet sich 

mit dem BehiG. Eine Koordination oder Abgrenzung zu bestehenden Regelungen ist erfor-

derlich. 

• Ambulante Leistungen (Art. 4 Abs. 4): Die Einschränkung auf Institutionen als Erbringer 

ambulanter Leistungen ist zu eng. Die Verwendung des Begriffs «Leistungserbringende» 

wäre sachgerechter. 

• Zuständigkeiten: Der Verweis auf Massnahmen «im Rahmen der jeweiligen Zuständigkei-

ten» bleibt vage. Es braucht eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kanto-

nen. 

• Bedarfsabklärung (Art. 5): Die Bedarfsabklärung wird vorausgesetzt, ist aber nicht geregelt. 

Eine gesetzliche Verankerung in Abstimmung mit der ELG-Revision ist angezeigt. 

• Thematische Reichweite: Die Konzentration auf das Thema Wohnen greift zu kurz. Eine 

spätere Öffnung auf weitere Lebensbereiche sollte vorgesehen werden. 
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Diese Punkte sollten im weiteren Gesetzgebungsprozess unter Einbezug der Kantone geklärt 

und entsprechend angepasst werden, um eine kohärente und umsetzbare Regelung zu ge-

währleisten. 

4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

Die SODK lehnt ab, wie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 

Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) in das neue Rahmengesetz über-

nommen wurden. Ihr geht die inhaltliche Weiterentwicklung im Sinne einer Modernisierung zu 

wenig weit. Aus Sicht der SODK kann die Motion SGK-N 24.3003 «Das IFEG modernisieren» 

mit dem vorliegenden Vorschlag nicht als erfüllt gelten. 

Die SODK begrüsst grundsätzlich das Ziel, die Gesetzgebung zu vereinfachen und das IFEG 

in ein übergeordnetes Rahmengesetz zu integrieren. Damit ein solches Vorhaben tragfähig ist, 

müssen jedoch zentrale Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Ambulante und stationäre Leistungen müssen gleichermassen abgebildet sein. Der 

aktuelle Fokus auf Institutionen greift zu kurz. Das Gesetz sollte unterschiedliche Formen 

von Leistungen und Leistungserbringenden berücksichtigen – unabhängig davon, ob diese 

ambulant, stationär oder intermediär organisiert sind. Dies steht im Einklang mit den Emp-

fehlungen der SODK vom 8. November 2024. 

• Die Bedarfsabklärung muss über alle relevanten Leistungen vorgesehen sein. Für die 

Umsetzung einer personenzentrierten Unterstützung ist eine koordinierte Bedarfsklärung 

notwendig – unter Einbezug sowohl kantonaler als auch bundesrechtlicher Leistungen. 

Die SODK hält deshalb fest, dass eine inhaltlich überzeugende Modernisierung des IFEG wei-

terhin aussteht. Eine blosse Übernahme bestehender Normen ohne grundlegende Neuaus-

richtung wird den Zielen der Motion nicht gerecht. Die SODK ist bereit, sich aktiv an einem 

echten Revisionsprozess zu beteiligen, um gemeinsam mit dem Bund, den Kantonen und den 

Organisationen der betroffenen Personen eine kohärente, umsetzbare und zukunftsfähige 

Grundlage zu erarbeiten. 

5. Abschnitt: Kostenbeteiligung der Kantone und Anspruch auf Subven-
tionen 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

Art. 10 setzt die bisherige, institutionenbasierte Subventionslogik fort, indem er ausschliesslich 

eine Kostenbeteiligung bei anerkannten Institutionen vorsieht. Andere 
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Leistungserbringungsformen – insbesondere im ambulanten oder intermediären Bereich – blei-

ben unberücksichtigt. Begrüssenswert ist aus Sicht der SODK, dass eine Verknüpfung mit Art. 

4 Abs. 1 (Recht auf Wohnen nach eigenen Vorstellungen) hergestellt wird und ein möglicher 

Rechtsanspruch auf Subventionen vorgesehen ist. 

6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

In Art. 11 sind Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund zu ergänzen, denn auch der Bund 

soll im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zu den Zielen dieses Gesetzes leisten. 

Zweckmässige Umsetzungsmassnahmen auf Bundesebene wären aus Sicht der SODK bspw. 

die Sicherstellung und Aufbereitung von gesamtschweizerischen statistischen Daten zu den 

Wohnformen von Menschen mit Behinderungen sowie ein Monitoring der Umsetzungsmass-

nahmen auf Ebene Bund und Kanton sowie eine Evaluation, um die Wirkung dieser Bestre-

bungen zu beurteilen. 

Der in Art. 11 Abs. 4 vorgesehene Austausch reicht nicht aus für eine wirksame Koordination. 

Diese soll vielmehr über eine nationale Strategie und dazugehörige Prozesse sichergestellt 

werden. 

Die SODK lehnt die in Art. 12 vorgesehenen kantonalen Aktionspläne ab und schlägt stattdes-

sen eine nationale Strategie vor. Dazu finden sich in der generellen Stellungnahme weitere 

Ausführungen. Abs. 4 dieses Artikels wäre sinngemäss wie folgt anzupassen: Das EBGB stellt 

im Rahmen seines Förderauftrags gemäss Art. 19 Bst. d des Behindertengleichstellungsge-

setzes sicher, dass die Umsetzung der nationalen Strategie evaluiert wird. Diese Evaluation 

erfolgt gemeinsam mit den relevanten Umsetzungspartnern der nationalen Strategie.  

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Zustimmung Zustimmung mit Anpassung Enthaltung Ablehnung 

Gegenvorschlag / Bemerkung 

• In diesem Abschnitt fehlen die Übergangsbestimmungen.  

• Die SODK lehnt die Aufhebung des IFEG ab.  
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2 Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Invalidenversi-
cherung (IVG) 

2.1 Generelle Stellungnahme – Begründung 

Unter «Generelle Stellungnahme» können Sie eine allgemeine Stellungnahme vornehmen. 

Was halten Sie generell von diesem Erlass? 

☐ Zustimmung 

☒ Eher Zustimmung 

☐ Neutrale Haltung 

☐ Eher Ablehnung 

☐ Ablehnung 

☐ Verzicht auf Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

Stellung nehmen zu können.  

Die Vernehmlassungsvorlage wurde in verschiedenen Gremien der Konferenz der kantonalen 

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) mit Kantonsvertreterinnen und Kantonsver-

tretern vertieft diskutiert. Der SODK-Vorstand hat die Vernehmlassungsvorlage an seiner Sit-

zung vom 5. September 2025 beraten und nimmt dazu wie folgt Stellung:  

Die SODK stimmt dem Vorentwurf zur Teilrevision des IVG grundsätzlich zu. Insgesamt aner-

kennt sie die Bestrebungen des Bundes, Menschen mit Behinderungen einen besseren Zu-

gang zu technisch modernen Hilfsmitteln zu ermöglichen, den Zugang zum Assistenzbeitrag 

in der IV für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zu vereinfachen sowie eine 

Rechtsgrundlage für Pilotversuche zur Förderung des selbstbestimmten Lebens durch einfa-

chere IV-Unterstützungsleistungen zu schaffen. Bezüglich des Zugangs von Personen mit ein-

geschränkter Handlungsfähigkeit, möchte die SODK jedoch festhalten, dass die bestehenden 

Anforderungen zum Erhalt eines Assistenzbeitrags weiterhin hoch bleiben. Es wird als zynisch 

eingestuft, Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit einen Zugang zu gewähren und 

gleichzeitig an der Voraussetzung der Arbeitgeberschaft festzuhalten. 

In seiner Medienmitteilung vom 23. Dezember 2024 hat der Bundesrat angekündigt, dass im 

Rahmen einer künftigen IV-Revision verschiedene Leistungen vereinfacht werden sollen, um 

das selbstständige Wohnen von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

Die SODK unterstützt die vorgeschlagene Teilrevision des IVG, ist aber auch der Ansicht, dass 

in den kommenden Jahren eine grundlegende Reform des IVG zur Verbesserung des 
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selbstbestimmten Lebens erforderlich ist. Im Laufe des Jahres 2024 hat sich die SODK auf 

fachlicher Ebene mit der Entwicklung eines neuen Assistenzmodells befasst und ihre ersten 

Erkenntnisse auch mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) geteilt. Zudem sind 

Bund und Kantone im Rahmen des Schwerpunktprogramms Wohnen der Behindertenpolitik 

2023-2026 angehalten, Optionen für ein kohärentes Angebot an individuellen Unterstützungs-

leistungen zu erarbeiten. 

Auch die Ergebnisse der Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 

für Menschen mit Behinderungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vom 27. März 

2025 macht deutlich: Es braucht eine grundlegende Reform des Systems. Der Bericht zeigt 

eine mangelnde Koordination, eine Komplexität, kantonale Ungleichheiten und eine schlechte 

Nachvollziehbarkeit des Systems auf.  

Die SODK signalisier Offenheit, im Rahmen bestehender Gefässe mit dem Bund weiterge-

hende Diskussionen zu führen, um in den kommenden Jahren eine umfassendere Revision 

des IVG zu realisieren. 

 

Bern, 24. September 2025 

 

Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

 

Der Präsident Die Generalsekretärin 

  
Mathias Reynard Gaby Szöllösy 
Staatsrat 
 

 

2285 / 2614



   

 
1 / 6 Sonos – Oberer Graben 48 – 8400 Winterthur – www.hoerbehindert.ch – TEL. 044 421 40 10 – info@hoerbehindert.ch 

 

 Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
elektronisch an:  
ebgb@gs-edi.admin.ch 

Winterthur, 30. September 2025 
 
 
Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»;  
Stellungnahme von Sonos, dem Schweizerischen Hörbehindertenverband. 
________________________________________________________________________________________ 

Der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos ist seit 1911 der führende Dachverband der Fachhilfeorganisationen für 

hörbehinderte Menschen in der Schweiz. Mit seinen 35 Mitgliedsorganisationen bietet Sonos ein breites Spektrum an Dienst-

leistungen, Projekten und sozialpolitischem Engagement, die weit über die reine Interessenvertretung hinausgehen. Sonos un-

terstützt Menschen mit Hörbehinderung aktiv darin, in allen Lebensbereichen – von frühkindlicher Förderung über Schule, Aus-

bildung und Beruf bis zum Leben im Alter – möglichst barrierefrei, selbstbestimmt und mit voller Zugänglichkeit zur Kommuni-

kation leben können. Ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist die Förderung von Gebärdensprache und bilingualer Bildung, 

damit Menschen mit einer Hörbehinderung Information, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe sowohl über Lautsprache als 

auch über Gebärdensprache erhalten können. Wir übernehmen die Verantwortung für öffentlichkeitswirksame Aufklärung, Sen-

sibilisierung und Information, damit Hörbehinderung und die Bedürfnisse der Betroffenen in der Gesellschaft sichtbarer werden 

und bestehende Barrieren reduziert werden. Transparenz und Wirkung stehen bei unserer Arbeit im Zentrum. 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Lesende 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur Inklusions-

Initiative Stellung nehmen zu können.  

Der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos nimmt insbesondere zum zweiten Teil des Gegenvorschlags Stel-
lung in Bezug auf die vorgeschlagenen Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung. In diesem 

werden nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Folglich braucht es im Rahmen der IV-Gesetzgebung auf ver-
schiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen: Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es einen Ausbau der ent-

sprechenden Leistungen in den Bereichen Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. Beispielsweise ist eine Erhöhung 
des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, ELS-Kodier-

dolmetschleistungen) dringend notwendig. Ebenso muss ein verbesserter Zugang zu modernen Hilfsmitteln (v.a. 
Hörgeräte) gewährleistet werden. Zudem braucht es einen verbesserten Zugang insbesondere auch für gehörlose 

und hörbehinderte Menschen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Blinklichtanlagen ange-
wiesen sind. All dies ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von gehörlosen und hörbehinderten Men-

schen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. 
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Deshalb fordert der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos: 

1. Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines konkreten, subjektfinan-

zierten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipa-

tion von gehörlosen und schwerhörigen Menschen. 

2. Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen und transparenten 

Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unter-

stützung durch die IV bei der Hörgerätversorgung.  

3. Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für 

Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz.  

 

I. Stellungnahme zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
 

Allgemeines 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in 

Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie rei-
chen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den gene-

rellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von 
Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. 

Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

 

Hilfsmittel 

Dienstleistungen Dritter zur gesellschaftlichen Teilhabe 

Im Vorentwurf fehlt gänzlich eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels, z.B. Gebärde-
sprachdolmetschende, Schriftdolmetschende oder ELS-Kodierdolmetschende) auf die Pflege gesellschaftlicher Kon-

takte. Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach-, Schriftdolmetsch- und ELS-Kodierdolmetschleis-
tungen, beschränken sich heute auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb 

von Fähigkeiten, die für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können.  

Damit ein gehörloser oder hörbehinderter Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen kann, braucht es folglich ei-

nen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach-, 
Schrift- oder ELS-Kodierdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 

gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe und somit einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf die Übernahme von 

Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschleistungen in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe.  

Gehörlose oder hörbehinderte Menschen haben heute keinen Anspruch auf Dolmetscheinsätze zur gesellschaftli-

chen Teilhabe. Einerseits können aus Kapazitätsgründen, aufgrund eines akuten Fachkräftemangels bei Gebärden-
sprachdolmetschenden Einsätze nicht übernommen werden. Andererseits verunmöglicht der fehlende Rechtsan-

spruch und die damit verbundene finanzielle Unterstützung entsprechende Dolmetscheinsätze. Gehörlose und hör-

behinderte Menschen müssen also die sehr hohen behinderungsbedingten Mehrkosten selbst tragen, um am  
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gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. In der Schweiz besteht mittlerweile ein vielfältigeres Angebot an Ge-
bärdensprach- und Schriftdolmetschenden. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Abkehr von der Objekt- hin zur 

Subjektfinanzierung insbesondere in diesem Bereich als zielführend. Sie trägt zudem den individuellen Präferenzen 
bei der Wahl von Dolmetschenden Rechnung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Abbau bestehender 

Kommunikationsbarrieren. 

Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz  

Gehörlose und hörbehinderte Menschen bewegen sich im ersten Arbeitsmarkt. Um gleichberechtigt am Erwerbsle-

ben teilnehmen zu können, sind sie auf Schrift- und Gebärdensprachdolmetschende und andere Hilfsmittel am Ar-
beitsplatz angewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro Jahr für Dienstleis-

tungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Dolmetschstunden pro 
Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Dolmetschstunden pro Monat reichen angesichts des wachsenden Kommu-

nikationsbedarfs im digitalen Umbruch des Arbeitsmarktes in heutigen Berufen aber keineswegs aus. Wird der 
Höchstbetrag, der von der IV übernommen wird, überschritten, muss die gehörlose oder hörbehinderte Person, die 

teilweise sehr hohen behinderungsbedingten Kosten am Arbeitsplatz selbst tragen. Dies verunmöglicht die Weiter-

entwicklung und behindert somit die Karrierechancen gehörlose und hörbehinderter Personen.  

Um gehörlose und hörbehinderte Menschen am Arbeitsplatz wirkungsvoll zu unterstützten, muss die Möglichkeit 

von Härtefallgesuchen eingeführt werden. Denn nicht jede Arbeitsstelle ist mit vergleichbarem Kommunikationsauf-
wand verbunden. Die tatsächliche Gleichstellung von gehörlosen und hörbehinderten Menschen erfordert zusätzlich 

allgemein eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz. 
Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs und die Schaffung eines 

Härtefallmodelles ist daher angezeigt.  

Damit gehörlose und hörbehinderte Menschen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 

Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unter-
stützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-

gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht ge-

recht und es braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Hörgeräte 

Der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV ist substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaft-

lich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folge-
kosten verringern kann. Eine frühzeitige Hörgeräteversorgung steigert nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, 

sondern reduziert auch gesellschaftliche Folgekosten im Gesundheits- und Sozialwesen. Insbesondere ist zu erwäh-
nen, dass das Hören mit einem Hörgerät erlernt werden muss. Hier spielt der zeitliche Faktor eine wichtige Rolle so-

wie ebenso, dass das Erlernen des Hörens mittels Hörgeräte deutlich schwieriger wird, wenn das Hörvermögen be-

reits deutlich abgenommen hat.  

Ein besserer Zugang lässt sich durch die Abschaffung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die 

Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen.  

Zusätzlich braucht es verbindliche und transparente Standards, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise 

der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden kön-

nen. Wir begrüssen die vom Bundesrat vorgesehenen Transparenzregelungen in Art. 21quinquies. Diese greift  
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aufgrund der Einschränkung auf Art. 21quater Absatz 1 Buchstabe b jedoch zu kurz. Um die Nachvollziehbarkeit von 
Preiskalkulationen auch für Menschen mit einer Hörbehinderung zu gewährleisten ist Art. 21quinquies auf Hilfsmit-

tel, welche im Rahmen der zur Verfügung stehenden Pauschalen erworben werden, auszuweiten.  

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von Auslandspreis-

vergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am 

Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter im AHV-Alter 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im AHV-Be-

reich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen wer-
den. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte braucht es 

insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Drit-
ter, wie Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den un-

terschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf 
und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-Behindertenrechtskonvention. 

Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bun-
desrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Ei-

genständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heim-

eintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden können.  

Gehörlose und hörbehinderte Menschen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- und Schrift-
dolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Perso-

nen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Beein-
trächtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende 

Leistungen angewiesen sind.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl 

im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

Darum fordert der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos: 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter (Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschende) 

für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit der Um-

welt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern. 

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit einge-

schränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatz-

voraussetzungen erfüllen. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche  
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Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des 
Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Was im Vorentwurf fehlt, ist eine Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang 

zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Menschen sowie für Menschen im AHV-Alter.  

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjäh-
rige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 

Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Un-
terstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige 

ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von Pilotversuchen zum 
Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit 

das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. Schliesslich möch-

ten wir betonen, dass Pilotversuche nicht grundsätzliche gesetzgeberische Forderungen blockieren dürfen. 

 

II. Forderungen des Schweizerischen Hörbehindertenverbands Sonos 
 

Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines konkreten, subjektfinanzierten 

Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation von gehörlo-

sen und schwerhörigen Menschen. 

Für Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodierdolmetschende ausserhalb des Geltungsbereiches des Art. 9 HVI (Ar-

beitsplatz) und Art. 16 IVG (Aus- und Weiterbildungen) soll ein Rechtsanspruch geschaffen werden. Menschen mit 
einer Hörbehinderung sollen einen rechtlich garantierten subjektfinanzierten Zugang zu Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschenden haben. Von einem entsprechenden Rechtsanspruch sollen auch nicht IV-berechtigte Perso-
nen (Bsp. AHV-Rentnerinnen und Rentner) profitieren können. Dadurch soll ihre gesellschaftliche Teilhabe sicherge-

stellt werden. 

Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen und transparenten Stan-

dards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch 

die IV und die AHV bei der Hörgerätversorgung.  

Um die Zugänglichkeit zur Hörgerätversorgung zu garantieren, braucht es einheitliche, verbindliche und transpa-
rente Standards, damit schwerhörige und gehörlose Menschen nachvollziehen können, wie die Preise für ihre Hör-

geräte zustande kommen. Nur so können unterschiedliche Anbietende systematisch miteinander verglichen wer-
den. Dadurch würde es schwerhörigen und gehörlosen Meschen ermöglicht die Lösung zu finden, welche ihren indi-

viduellen Bedürfnissen am meisten gerecht wird und gleichzeitig die kosteneffizienteste Lösung darstellt. Die Konsu-

ment*innen können so den Markt mitbeeinflussen.  

Es ist medizinisch erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den höchsten Nutzen bringt. Im Sinne eines 

effizienten Mitteleinsatzes ist auf die Eintrittsschwelle für eine Unterstützung bei der Hörgeräteversorgung durch die 

IV und AHV zu verzichten. 

Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für Dolmet-

schleistungen am Arbeitsplatz.  
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Die aktuelle Finanzierungspraxis der Invalidenversicherung für Dienstleistungen von Dritten sieht gemäss Art. 9 HVI 
eine jährliche Vergütung von maximal dem anderthalbfachen jährlichen Mindestbetrag der Vollrente vor. Diese Pra-

xis hindert Betroffene daran, selbst wenig kommunikationsintensive Berufe auszuüben. Namentlich schränkt es Be-
troffene bei der Berufswahl ein und verunmöglicht ihnen eine berufliche Weiterentwicklung und damit ihr Recht auf 

ein selbstbestimmtes Leben. Das führt zu ungenutztem Potenzial von Fachkräften, einer unerwünschten Belastung 

von IV, ALV und Sozialhilfe sowie einer unnötigen Hürde für integrationswillige Arbeitgebende. 

Die tatsächliche Gleichstellung von gehörlosen und schwerhörigen Menschen erfordert allgemein eine Erhöhung des 

jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz. 

Schliesslich verweisen wir grundsätzlich auf die Vernehmlassungsantwort von Inclusion Handicap IH. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Hörbehindertenverband Sonos 

  

 
 

Christian Trepp       Hannes Egli 
Präsident        Geschäftsführer 
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Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

Geschätzte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-

Initiative Stellung beziehen zu dürfen. 

1. Allgemeine Bemerkungen: 

Menschen mit Behinderungen machen rund 22% unserer Bevölkerung aus, also 1.8 

Millionen. Dennoch werden ihre Anliegen in der Gesellschaft vernachlässigt, es 

bestehen zahlreiche Formen von Diskriminierung gegen sie. Es ist höchste Zeit, das zu 

ändern. Die SP Schweiz erkennt die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als 

zentrale Forderung in ihrem Kampf um Gleichstellung an. Jüngst hat der Parteitag am 

22. Februar 2025 in Brig daher das Positionspapier «Nichts über uns ohne uns. 

Inklusion jetzt!» verabschiedet.  

Aufgrund der schleppenden Fortschritte bei der Umsetzung der UNO-

Behindertenrechtskonvention (BRK), die die Schweiz 2014 ratifiziert hat, haben 

Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen der 

Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht. Mit dieser 

fordern sie eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der 

Bern, 14. Oktober 2025 
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Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. 

Bis heute fehlen Strategien zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die 

erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer 

Natur.1 Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit 

tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Viele 

Menschen mit Behinderungen erwarten mit der Initiative konkrete Verbesserungen 

ihrer Lebenssituation. Die Schweiz soll sich entschlossen an die Umsetzung der 

tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen machen. Als 

Gleichstellungspartei unterstützt die SP Schweiz die Initiative.  

Der Bundesrat hat entschieden, der Inklusions-Initiative einen indirekten 

Gegenvorschlag in Gestalt eines «Inklusionsrahmengesetzes» gegenüberzustellen. Wir 

begrüssen im Grundsatz die Bereitschaft des Bundes, die Gleichstellung und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen mittels eines Inklusionsgesetzes stärken zu wollen. 

Der vorgelegte Vorentwurf entspricht jedoch nicht den Erwartungen, die in der von 

über 100'000 Bürger:innen unterzeichneten Volksinitiative zum Ausdruck gebracht 

wurden. Er stellt nicht, wie gefordert, die Weichen für eine fortschrittliche 

Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des 

Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel 

der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. So umfasst der 

Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine Leistung der 

Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz 

leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes.2 Nicht erfasst sind bspw. Personen, welche im 

AHV-Alter einen Hirnschlag erleiden oder einen Unfall hatten und auf Hilfsmittel 

angewiesen sind. Nicht erfasst sind auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im 

Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung 

der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. 

 
 
 
 
 
1 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen 
im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 
27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Ein grosses Problem besteht des Weiteren darin, dass sich der Gegenentwurf nur auf 

einen Bereich konzentriert: Das Wohnen. Inklusion und Gleichstellung betreffen 

jedoch alle Lebensbereiche – Arbeit, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Kultur, Sport, 

Digitalisierung, Verwaltung und politische Teilhabe. Da sich der Entwurf nur aufs 

Wohnen beschränkt, bleibt er weit hinter den Anforderungen der Bundesverfassung 

(Art. 8 BV, Verbot jeder Form von Diskriminierung) und der von der Schweiz 

ratifizierten UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-

BRK) zurück. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von 

Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den 

Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 

Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird 

zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 

Leistungen zu stärken. Insgesamt zielt der Vorentwurf des Gegenvorschlags daher weit 

an den berechtigten Forderungen von Menschen mit Behinderungen vorbei. Soll der 

Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant 

verbessert werden.  

Die SP Schweiz ist überzeugt: es braucht ein Gesetz, das verbindliche Massnahmen mit 

konkreten Fristen und Sanktionen bei Nichteinhaltung vorsieht, damit Inklusion 

endlich Realität werden kann und nicht ein immer wieder aufgeschobenes 

Versprechen bleibt. Inklusion jetzt! 

2. Grundsätzliche Kritik 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die Schweiz 

im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.  Es ist zwar 

nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt 

werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen verdient, muss jedoch 

zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik für die nächsten 10 

bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf nicht. 
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Mangel an konkreten Massnahmen und Aktionen:  

Der Entwurf bleibt zu allgemein und legt weder quantifizierbare Ziele noch einen 

Zeitplan oder Kontrollmechanismen fest. Wir fordern messbare Indikatoren (z. B. 

Beschäftigungsquote, Anzahl angepasster Wohnungen), verbindliche Fristen und ein 

unabhängiges Monitoring. 

Mangelnde Koordination zwischen Bund und Kantonen:  

Die Zuständigkeiten sind zu stark fragmentiert. Wir fordern die Schaffung einer 

nationalen Koordinationsstelle, in der Bund, Kantone und Behindertenorganisationen 

vertreten sind, um die kantonalen Pläne zu harmonisieren und die interkantonale 

Mobilität zu gewährleisten. 

Zu begrenzter Anwendungsbereich:  

Der Entwurf bezieht sich nur auf einen Bereich (Wohnen), was unzureichend ist. 

Inklusion kann nur erreicht werden, wenn alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 

berücksichtigt werden. Wir fordern eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf 

Arbeit, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Kultur, Sport, Verwaltung, Digitalisierung und 

politische Teilhabe, um der Realität der Menschenrechte und den Verpflichtungen der 

UN-Behindertenrechtskonvention Rechnung zu tragen. 

Implizite Beschränkung auf IV-Bezüger:innen:  

Der Entwurf zielt in erster Linie auf Bezüger:innen der Invalidenversicherung ab. Es 

muss präzisiert werden, dass das Gesetz für alle Menschen mit Behinderungen gilt, 

unabhängig von ihrem Versicherungsstatus. 

Mangelnde Übereinstimmung mit der UN-Behindertenrechtskonvention und den 

Empfehlungen der Vereinten Nationen:  

Der Entwurf des Bundesrats enthält keinen ausdrücklichen Verweis auf die geltenden 

internationalen Verpflichtungen. Es muss klar festgelegt werden, dass das Gesetz 

darauf abzielt, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und die 

Empfehlungen des UN-Ausschusses zu berücksichtigen. 

Fehlende Massnahmen für Menschen mit sensorischen Behinderungen:  

Die Bedürfnisse von gehörlosen, schwerhörigen, blinden oder sehbehinderten 

Menschen werden im Entwurf nicht erwähnt. Wir fordern die Einführung spezifischer 
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Bestimmungen zur auditiven und visuellen Barrierefreiheit 

(Gebärdensprachdolmetschen, Untertitelung, taktile Beschilderung, 

Induktionsschleifen, Lichtalarme usw.). 

Abweichung von der Inklusion-Initiative:  

Der Gegenvorschlag weicht stark von den Forderungen der Initiative ab, die auf eine 

vollständige Teilhabe an der Gesellschaft und die Beseitigung struktureller 

Diskriminierungen abzielt. Wir fordern den Bundesrat dazu auf, die zentralen 

Forderungen der Initiative zu berücksichtigen und zu übernehmen. Die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen müssen gemäss Diskriminierungsverbot in der 

Bundesverfassung uneingeschränkt gewährleistet sein. 

Der Bund als Garant für Grundrechte und Monitoring:  

Der Entwurf präzisiert die Rolle des Bundes als Garant für Gleichstellung und 

Grundrechte nicht ausreichend. Es besteht die Gefahr, dass die Verantwortung 

zwischen den Kantonen verwässert wird, was zu einer ungleichen Umsetzung führen 

würde. Der Bund muss als Garant für die Gewährleistung der Rechte als solcher 

benannt werden. Er soll in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen ein nationales 

Monitoring einrichten. Dieses soll: 

- regelmässig die Fortschritte und bestehenden Lücken bewerten, 

- die kantonalen Praktiken harmonisieren, 

- die Gleichbehandlung in der gesamten Schweiz gewährleisten, 

- die Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, systematisch 

einbeziehen. 

 

3. Schlussbemerkungen 

In seiner jetzigen Form ist dieser Gegenentwurf zu begrenzt und entspricht weder den 

verfassungsrechtlichen noch den internationalen Anforderungen. Damit er 

glaubwürdig und wirksam ist, muss er: 

- verbindlich, messbar und koordiniert sein; 

- alle Menschen mit Behinderungen und alle Lebensbereiche über Arbeiten bis 

Wohnen und Zivilgesellschaft abdecken; 

- dem Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Rolle des Rechtsgaranten 

und Verantwortlichen für das nationale Monitoring übertragen; 
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- aus dem Scheitern des BehiG nach 20 Jahren Lehren ziehen, um weitere 

verlorene Jahrzehnte zu vermeiden; 

- die Forderungen der Volksinitiative integrieren; 

 

Wir fordern daher den Bund auf, eine ambitionierte und kohärente Revision 

vorzulegen, um eine echte rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Menschen 

mit Behinderungen in der Schweiz zu ermöglichen und zu gewährleisten. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen, 

SP Schweiz 

  
 

Mattea Meyer Cédric Wermuth  Sandro Liniger 

Co-Präsidentin    Co-Präsident     Pol. Fachreferent 
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 Eidgenössisches Departement des Innern 

Generalsekretariat (GS-EDI) 
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

 

    

D Stellungnahme zur Vernehmlassung zur eidgenössischen 
Volksinitiative von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative) und zum indirekten Gegenvorschlag: 
Wir begrüssen den Vorschlag des Bundesrats 

25. September 2025 

    

Guten Tag 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme aus Sicht der von der Gesetzes-
änderung betroffenen SVA Zürich, IV-Stelle. Gerne unterbreiten wir Ihnen fristgerecht unsere 
Stellungnahme. 
 

1 Vorbemerkung 
Am 5. September 2024 wurde die eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» eingereicht. Darin wird die Aufnahme 
einer Bestimmung zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen in die Bundesverfassung 
gefordert. Daraufhin hat der Bundesrat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten.  
 
Der vom EDI ausgearbeitete indirekte Gegenvorschlag besteht aus zwei Teilen. Er umfasst zum 
einen mit dem Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein neues 
Rahmengesetz mit Fokus auf den Bereich Wohnen. Ausserdem ist eine Teilrevision des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) mit Anpassungen in den Bereichen 
Hilfsmittel und Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit vorge-
sehen. Der Gegenvorschlag setzt zugleich die Ziele der Motion 24.3003 SGK-N um, welche die 
Modernisierung des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von 
invaliden Personen (IFEG; SR 831.26) beinhaltet: Die noch relevanten Teile des IFEG werden in 
das neue Rahmengesetz aufgenommen und modernisiert. Das IFEG selbst wird aufgehoben. 
 
Der Initiativtext der Inklusions-Initiative ist sehr allgemein gehalten. Es wird nicht genauer 
ausgeführt, womit die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erreicht werden soll. Ein 
ähnlicher Kompetenzrahmen ist bereits heute in Art. 8 Abs. 4 Bundesverfassung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft (BV) enthalten. Entsprechend unterstützen wir den indirekten 
Gegenvorschlag und gehen nachfolgend auf diesen ein.  
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2 Inhaltliche Anmerkungen zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen 
Der Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes (Inklusionsrahmengesetz) übernimmt inhaltlich 
die Grundzüge der Inklusionsinitiative ist aber in sich wesentlich konkreter und direkter 
ausgestaltet. So enthält er die generelle Stossrichtung für Bund und Kantone inkl. Leitlinien 
mit Zielen, Grundsätzen sowie Unterstützungsthemen für Bund und Kantone. Abgedeckt sind 
die von der Initiative geforderten Themen rund ums Wohnen und allfällige Optionen für 
weitere Änderungen z.B. im ergänzenden Arbeitsmarkt.  
 
Zu Art. 4 Abs. 2 
Dieser Artikel ist zu weit gefasst und in dieser Form abzulehnen. Eine Aufnahme des Grund-
satzes der Verhältnismässigkeit, wie er auch in der Volksinitiative genannt wird, ist wichtig. 
Damit würde klar festgehalten, dass die bereitgestellten Leistungen in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem damit verfolgten Ziel stehen sollen. Ausserdem erweckt die Formulierung 
«einschliesslich der persönlichen Assistenz» den Anschein, dass Bund und Kantone persönliche 
Assistenzpersonen zur Verfügung stellen. Gemäss den rechtlichen Bestimmungen des IVG 
erteilt die Invalidenversicherung jedoch lediglich Assistenzbeiträge, die gesetzlich limitiert sind.  
Es stellt sich die Frage, ob mit den bestehenden Leistungen in jedem Fall die Kosten des eigen-
ständigen Wohnens abgedeckt werden könnten, und wer diese Kosten tragen soll. Die 
Zuständigkeiten im vorgeschlagenen Artikel sind unklar, sowie die konkreten Auswirkungen 
(Kostenhöhe). 
 
 

3 Anmerkungen zur Teilrevision des IVG 
Wir erwähnen vorliegend nur die Artikel, welche wir hervorheben möchten oder eine 
Anmerkung haben.  
 
Art. 21quater Abs. 2 
Die Ausweitung der Möglichkeit, Vergabeverfahren durchzuführen, ist zu begrüssen. Allerdings 
dürfte die Effektivität des Vergabeverfahrens bei kleinen Beträgen beschränkt bleiben. 
 
Art. 21sexies 
Die Regelung wird begrüsst. Notwendig ist allerdings die entsprechende Transparenz der 
Lieferanten. Das Vorliegen solcher Vergünstigungen ist in jedem Fall bei Tarifverhandlungen zu 
prüfen.  
 
Art. 42quater Abs. 2 
Die Aufhebung dieses Absatzes wird im Sinne einer gleichberechtigten Handhabung des 
Assistenzbeitrags begrüsst. Bereits bei der Einführung des Assistenzbeitrags war die Zusatz-
voraussetzung bei eingeschränkter Handlungsfähigkeit umstritten gewesen, da faktisch eine 
ganze Personengruppe von dieser Leistungsart ausgeschlossen wurde bzw. zusätzliche 
Anforderungen zu erfüllen hat. Weiter sind die Feststellung und Erbringung des Beweises der 
eingeschränkten Handlungsfähigkeit zum Teil sehr aufwändig und sorgen immer wieder für 
Diskussionen mit versicherten Personen oder deren Vertreterinnen und Vertretern. Deshalb wird 
der Wegfall dieser Voraussetzung als positiv gewertet. So wird die komplexe Abklärung des 
Assistenzbeitrags immerhin in diesem Bereich vereinfacht. Klar ist, dass diese Öffnung der 
Voraussetzungen eine zusätzliche Anzahl Assistenzbeiträge mit entsprechenden Kostenfolgen 
bewirken wird, wobei die Zahl kaum geschätzt werden kann. 
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Art. 68quater Abs. 1bis 
Dieser Artikel wird begrüsst, werden doch so Möglichkeiten optimal getestet und erst 
eingeführt, wenn der erwünschte Mehrwert evaluiert ist. Die Folgen für die Durchführungs-
stellen sind allerdings kaum abschätzbar. Sie müssen bei der Planung und Bewilligung der 
Pilotversuche zwingend berücksichtigt werden. 
 
 

4 Bemerkungen zur angekündigten Anpassung des IVV bei einer künftigen Revision 
Ein Auslandspreisvergleich analog der Krankenversicherung wird begrüsst. So lassen sich 
nicht erklärbare Preisdifferenzen eruieren und reduzieren. Denn es ist nicht immer nachvoll-
ziehbar, weshalb ein Produkt im Ausland günstiger erhältlich ist als in der Schweiz.  
 
Möglichkeit für Arbeitgebende, Gesuche für Hilfsmittel am Arbeitsplatz für versicherte 
Personen bei der IV einzureichen 
Dieser Antrag wurde aufgrund der Motion Lohr (21.4089) aufgenommen. Die geplante ange-
passte Umsetzung sieht vor, dass versicherte Personen von Arbeitgebenden eingereichte 
Hilfsmittelgesuche mitunterzeichnen müssen. Dies ist richtig und wird begrüsst. Ein separa-
tes Antragsrecht für Arbeitgebende, ohne Unterschrift der versicherten Person, widerspricht 
der Logik der Invalidenversicherung, auch wenn es auf den ersten Blick effizient erscheint. 
Die Umsetzung würde diverse unerwünschte Folgen und Fragestellungen mit sich bringen. 
Insbesondere die im erläuternden Bericht aufgeworfene Frage, ob der Anspruch auf ein 
entsprechendes Hilfsmittel auf den Arbeitgebenden übergeht. Müsste die Frage bejaht 
werden, so hätte dies unerwünschte datenschutzrechtliche Folgen und würde zudem den 
Arbeitgebenden zu einer zusätzlichen Verfahrenspartei machen.  
 
 

5 Antrag 
Zusammenfassend stellt der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats zur Inklusions-Initia-
tive grundsätzlich einen raschen realisierbaren Weg dar, die Situation von Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern und deren Inklusion in unsere Gesellschaft voranzubringen. 
Kritisch erachten wir jedoch im Gegenvorschlag die äusserst unpräzise Formulierung des 
Art. 4 Abs. 2 des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 
 
Gestützt auf diese Überlegungen beantragen wir Art. 4 Abs. 2 des neuen Bundesgesetzes 
über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gezielter zu formulieren und danken 
Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente.  
 
Wir grüssen Sie freundlich. 
 
SVA Zürich 
IV-Stelle 
 
 
Martin Schilt lic. iur. Elisabeth Hüsler-Christen 
Leiter IV-Stelle Kernprozessleiterin IV-Leistungen 
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Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
elektronisch an:  
ebgb@gs-edi.admin.ch 

Bern, 14. Oktober 2025 

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»;  
Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) 

________________________________________________________________________________________  

Die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) ist eine Dachorganisation innerhalb der Gehörlosen- 

und Hörbehindertenorganisationen und Anlaufstelle für Eltern von Kindern mit Hörbehinderung. Die SVEHK engagiert sich 

gesamtschweizerisch für die Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbehinderung und steht für die 

vollumfängliche Inklusion aller Menschen mit einer Hörbehinderung ein, insbesondere in Familie, Bildung, Beruf, Kultur und 

Gesellschaft. Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung sollen an der Gesellschaft und dem sozialen Leben teilhaben und sich 

zu autonomen Persönlichkeiten entwickeln. Die Gehörlosengemeinschaft in der Schweiz umfasst 20'000 bis 30'000 Personen. 

Insgesamt leben in der Schweiz rund 1,3 Millionen Menschen mit einer Hörbehinderung. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Lesende 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur Inklusions -

Initiative Stellung nehmen zu können.  

Der Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) nimmt insbesondere zum zweiten Teil des 

Gegenvorschlags Stellung in Bezug auf die vorgeschlagenen Anpassungen im Bundesgesetz über die 

Invalidenversicherung. In diesem werden nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Folglich braucht es im Rahmen der 

IV-Gesetzgebung auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen: Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es einen

Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. Beispielsweise ist eine 

Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach-,  Schrift- und ELS-Kodier-Dolmetsch-

leistungen) dringend notwendig. Ebenso muss ein verbesserter Zugang zu modernen Hilfsmitteln gewährleistet werden. 

Zudem braucht es einen verbesserten Zugang insbesondere auch für gehörlose und hörbehinderte Menschen, die erst im 

AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Blinklichtanlagen angewiesen sind. All dies ist Voraussetzung für ein 

selbstbestimmtes Leben von gehörlosen und hörbehinderten Menschen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative.  
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Deshalb fordert die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK): 

1. Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines konkreten, subjekt-

finanzierten Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche 

Partizipation von gehörlosen und schwerhörigen Menschen. 

2. Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen und transparenten 

Standards für die Preisgestaltung von Hörgeräten und die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die 

Unterstützung durch die IV bei der Hörgerätversorgung.  

3. Bedarfsgerechten, hochwertigen und unentgeltlichen Grundschulunterricht, angepasst an die spezifischen 

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung.  

4. Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für 

Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz.  

 

I. Stellungnahme zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

 

Allgemeines 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und 

Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht 

gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei 

Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum 

Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie 

ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht 

zum Postulat 19.4380. 

 

Hilfsmittel 

Dienstleistungen Dritter zur gesellschaftlichen Teilhabe 

Im Vorentwurf fehlt gänzlich eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels, z.B. Gebärden-

sprach-, Schrift- oder ELS-Kodier-Dolmetschende) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte. Dienstleistungen Dritter, wie 

insbesondere Gebärdensprach-, Schriftdolmetschleistungen sowie ELS-Kodier-Dolmetschen, sollten nicht nur auf die 

Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des 

Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können, damit ein gehörloser oder hörbehinderter Mensch ein 

selbstbestimmtes Leben führen kann.  

Folglich braucht es einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit 

Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodier-Dolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. 

den Besuch gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe und somit einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf die 

Übernahme von entsprechenden Dolmetschleistungen in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe.  

Gehörlose oder hörbehinderte Menschen haben heute keinen Anspruch auf Dolmetscheinsätze zur gesellschaftlichen 

Teilhabe. Einerseits können aus Kapazitätsgründen, aufgrund eines akuten Fachkräftemangels bei Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschenden, Einsätze nicht übernommen werden. Bei ELS-Kodier-Dolmetschen sieht es etwas besser aus, da 

die Kosten etwas tiefer sind. Gerne reichen wir Ihnen die entsprechenden Berechnungen nach. Andererseits 

verunmöglicht der fehlende Rechtsanspruch und die damit verbundene finanzielle Unterstützung entsprechende 

Dolmetscheinsätze. Gehörlose und hörbehinderte Menschen müssen also die sehr hohen behinderungsbedingten 

Mehrkosten selbst tragen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 
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Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz  

Gehörlose und hörbehinderte Menschen bewegen sich im ersten Arbeitsmarkt. Um gleichberechtigt mit hörenden 

Arbeitnehmenden am Erwerbsleben teilnehmen zu können, sind sie auf Gebärdensprachdolmetschende und andere 

Hilfsmittel am Arbeitsplatz angewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro Jahr für 

Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 120 Gebärdensprach-

dolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Monat reichen 

angesichts des wachsenden Kommunikationsbedarfs im digitalen Umbruch des Arbeitsmarktes in heutigen Berufen aber 

keineswegs aus. Wird der Höchstbetrag, der von der IV übernommen wird, überschritten, muss die gehörlose oder 

hörbehinderte Person, die teilweise sehr hohen behinderungsbedingten Kosten am Arbeitsplatz selbst tragen.  

Um gehörlose und hörbehinderte Menschen am Arbeitsplatz wirkungsvoll zu unterstützten, muss die Möglichkeit von 

Härtefallgesuchen eingeführt werden. Denn nicht jede Arbeitsstelle ist mit vergleichbarem Kommunikationsaufwand 

verbunden. Die tatsächliche Gleichstellung von gehörlosen und hörbehinderten Menschen erfordert zusätzlich allgemein 

eine Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für Gebärdensprachdolmetschende am Arbeitsplatz. Eine 

substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, und die Schaffung eines 

Härtefallmodells ist daher angezeigt.  

Damit gehörlose und hörbehinderte Menschen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 

Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf einen barrierefreien Arbeitsplatz und den Zugang und die Abgabe von 

ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am 

beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird 

dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle Verbesserungen. 

Hörgeräte 

Der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV ist substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 

erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten 

verringern kann. Insbesondere ist zu erwähnen, dass das Hören mit einem Hörgerät erlernt werden muss. Hier spielt der 

zeitliche Faktor eine wichtige Rolle sowie ebenso, dass das Erlernen des Hörens mittels Hörgeräte deutlich schwieriger 

wird, wenn das Hörvermögen bereits deutlich abgenommen hat. Ein besserer Zugang lässt sich durch die Abschaffung der 

im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV 

erreichen.  

Zusätzlich braucht es verbindliche und transparente Standards, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der 

einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. Wir 

begrüssen die vom Bundesrat vorgesehenen Transparenzregelungen in Art. 21quinquies. Diese greift aufgrund der 

Einschränkung auf Art. 21quater Absatz 1 Buchstabe b jedoch zu kurz. Um die Nachvollziehbarkeit von Preiskalkula-tionen 

auch für Menschen mit einer Hörbehinderung zu gewährleisten ist Art. 21quinquies auf Hilfsmittel, welche im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Pauschalen erworben werden, auszuweiten.  

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von Auslandspreis-

vergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am 

Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter im AHV-Alter 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich 

(HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die 
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Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen 

im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach-, Schriftdolmetsch- und ELS-Kodier-

Dolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre 

Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 

zeitgemäss und widerspricht der UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-

Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass 

eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter 

ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich verzögert werden 

können.  

Gehörlose und hörbehinderte Menschen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. 

Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf 

entsprechende Leistungen angewiesen sind.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im 

AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

Darum fordert die SVEHK: 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter (Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodier-Dolmetschende) für

die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen.

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit der Umwelt

auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein.

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern.

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit eingeschränkter 

Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen 

erfüllen. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 

Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 

Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. Was im Vorentwurf fehlt, 

ist eine Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für 

schwerhörige und gehörlose Menschen sowie für Menschen im AHV-Alter.  

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige 

gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 

Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etabliertes Unter-

stützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne 

zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 
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Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von Pilotversuchen zum Zweck 

der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das 

selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. Schliesslich möchten wir 

betonen, dass Pilotversuche nicht grundsätzliche gesetzgeberische Forderungen blockieren dürfen. 

II. Forderungen der SVEHK:

Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen in allen Lebensbereichen im Sinne eines konkreten, subjektfinanzierten 

Rechtsanspruchs zur Kostenübernahme von Dolmetschleistungen für die gesellschaftliche Partizipation von gehörlosen 

und schwerhörigen Menschen. 

Für Gebärdensprach-, Schrift- und ELS-Kodier-Dolmetschende ausserhalb des Geltungsbereiches des Art. 9 HVI 

(Arbeitsplatz) und Art. 16 IVG (Aus- und Weiterbildungen) soll ein Rechtsanspruch geschaffen werden. Menschen mit 

einer Hörbehinderung sollen einen rechtlich garantierten subjektfinanzierten Zugang zu Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschenden haben. Von einem entsprechenden Rechtsanspruch sollen auch nicht IV-berechtigte Personen 

(Bsp. AHV-Rentnerinnen und Rentner) profitieren können. Dadurch soll ihre gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt 

werden. 

Zugänglichkeit zu Hörgeräten im Sinne einer Schaffung von einheitlichen, verbindlichen und transparenten Standards für 

die Preisgestaltung von Hörgeräten und die Abschaffung der Eintrittsschwelle für die Unterstützung durch die IV bei der 

Hörgerätversorgung.  

Um die Zugänglichkeit zur Hörgerätversorgung zu garantieren, braucht es einheitliche, verbindliche und transparente 

Standards, damit schwerhörige und gehörlose Menschen nachvollziehen können, wie die Preise für ihre Hörgeräte 

zustande kommen. Nur so können unterschiedliche Anbietende systematisch miteinander verglichen werden. Dadurch 

würde es schwerhörigen und gehörlosen Meschen ermöglicht die Lösung zu finden, welche ihren individuellen 

Bedürfnissen am meisten gerecht wird und gleichzeitig die kosteneffizienteste Lösung darstellt. Die Konsument:innen 

können so den Markt mitbeeinflussen.  

Es ist medizinisch erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den höchsten Nutzen bringt. Im Sinne eines 

effizienten Mitteleinsatzes ist auf die Eintrittsschwelle für eine Unterstützung bei der Hörgeräteversorgung durch die IV 

und AHV zu verzichten. 

Dolmetschen am Arbeitsplatz im Sinne einer Erhöhung des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für Dolmetsch-

leistungen am Arbeitsplatz.  

Die aktuelle Finanzierungspraxis der Invalidenversicherung für Dienstleistungen von Dritten sieht gemäss Art. 9 HVI eine 

jährliche Vergütung von maximal dem anderthalbfachen jährlichen Mindestbetrag der Vollrente vor. Diese Praxis hindert 

Betroffene daran, selbst wenig kommunikationsintensive Berufe auszuüben. Namentlich schränkt es Betroffene bei der 

Berufswahl ein und verunmöglicht ihnen eine berufliche Weiterentwicklung und damit ihr Recht auf ein selbstbestimmtes 

Leben. Das führt zu ungenutztem Potenzial von Fachkräften, einer unerwünschten Belastung von IV, ALV und Sozialhilfe 

sowie einer unnötigen Hürde für integrationswillige Arbeitgebende. 
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Die tatsächliche Gleichstellung von gehörlosen und schwerhörigen Menschen erfordert allgemein eine Erhöhung des 

jährlich zur Verfügung stehenden Betrags für Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz. 

Schliesslich verweisen wir grundsätzlich auf die Vernehmlassungsantwort von Inclusion Handicap ICH. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) 

Marcel Oehler Lukas Füglister 

Co-Präsident Co-Präsident 

Yvonne Widmer  Eva Mani 

Co-Geschäftsleiterin Co-Geschäftsleiterin 
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Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider 
 
Elektronisch an:  
ebgb@gs-edi-admin.ch  
 
Bern, 14. Oktober 2025 
 
Indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen und Änderung des Invalidenversicherungsge-
setzes) zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen (Inklusions-Initiative)» 
Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 
 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Vernehmlas-
sung Stellung zu nehmen. Wir äussern uns dazu wie folgt: 
 
Die SVP anerkennt die Wichtigkeit der Selbstbestimmung von beeinträch-
tigten Menschen, wobei zu betonen ist, dass diese bereits ein hohes Mass 
an Selbständigkeit und Autonomie in der Schweiz erleben. Auch ohne wei-
tergehende Leistungen unternehmen der Bund wie auch die Kantone und 
Gemeinden bereits viel, um Menschen mit Beeinträchtigungen finanziell, 
logistisch und durch personelle Unterstützung zu helfen. Die Leistungen 
der Sozialversicherungen wurden ebenfalls stetig ausgebaut. Überbor-
dende staatliche Eingriffe, neue Verpflichtungen für die Kantone ohne 
saubere Kostenfolgenabschätzung lehnen wir jedoch in aller Deutlichkeit 
ab. Die vorgeschlagenen Massnahmen führen zu einer erheblichen Aus-
weitung staatlicher Aufgaben, obwohl die Notwendigkeit, Wirksamkeit 
und Finanzierbarkeit nicht belegt werden können.  
 
Der vom EDI ausgearbeitete Gegenvorschlag umfasst zum einen ein neues Rah-
mengesetz mit Fokus auf den Wohnbereich und zum zweiten eine Teilrevision des 
IVG mit Anpassungen in den Bereichen Hilfsmittel und Assistenzbeitrag für Perso-
nen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit. Die Revision soll dabei die internati-
onalen Verpflichtungen aus der UN-Behindertenkonvention berücksichtigen. Die 
Schweiz muss sich hier nicht weiter in vorauseilendem Gehorsam gegenüber an-
deren Staaten üben, zumal Behinderte in der Schweiz bereits über weitreichende 
Rechte verfügen und sozial abgesichert sind.  
In diesem Kontext gilt es zu beachten, dass die Entwicklung der IV-Renten insbe-
sondere bei Jungen besorgniserregend ist. Die Auswirkungen auf die bereits deso-
late Finanzlage der Invalidenversicherung (IV) sind dabei massiv. Die Zahl der IV-
Neurenten für junge Erwachsene hat sich beispielsweise in Zürich seit 2015 nahezu 
verdoppelt, wobei die psychischen Erkrankungen den Hauptanteil ausmachen. Die 
nunmehr geplante Leistungsausweitung ist auch unter diesem Aspekt nicht nach-
haltig.   
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Absolut stossend ist die Erläuterung, wonach die Kantone angehalten werden sol-
len, eine Reihe von Unterstützungsmassnahmen anzubieten, ohne dabei neue Leis-
tungen auf Bundesebene – gemeint Kosten – zu schaffen. Der Bund schaut also 
nur in die eigene Kasse ohne Rücksicht auf die teils desolate Situation auf kanto-
naler sowie kommunaler Ebene nicht zuletzt aufgrund der enormen Bestände im 
Asylbereich. Sehr wohl lässt es sich der Bund jedoch nicht nehmen, die Kantone 
in der Umsetzung zu überprüfen. Ohne Kostenbeteiligung ist das eine völlige An-
massung und führt ohnehin zu mehr Kosten beim Bund im Sinne von Personalres-
sourcen. Sollte der Bund das kostenneutral versuchen wollen, so muss er sich die 
– längst überfällige - Frage gefallen lassen, ob seine Angestellten denn heute nicht 
ausgelastet sind.  
 
Bereits nach geltendem Recht setzt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 
die Rahmenbedingungen, wonach es Menschen mit Beeinträchtigungen erleichtert 
wird, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, selbständig Kontakte zu knüpfen, 
sich aus- und weiterzubilden etc. Erst am 20. Dezember 2024 hat der Bundesrat 
die Botschaft zur Teilrevision des BehiG verabschiedet. Darin werden weiterge-
hende Rechte und Pflichten auch für Arbeitgeber sowie Anbieter von Dienstleistun-
gen vorgesehen. Den Kantonen steht es zudem frei, eigene Gesetz in diesem Be-
reich zu erlassen.  
 
Begrüsst wird der Ansatz, wonach der Auftraggeber, hier die Invalidenversicherung 
(IV) die Wirtschaftlichkeit von Leistungen nicht nur besser überprüfen, sondern 
auch mehr Einfluss darauf nehmen kann. Da Sozialversicherungen einen öffentli-
chen Auftrag haben und deren Leistungen einerseits vom Versicherungskollektiv, 
aber auch der öffentlichen Hand getragen werden, ist es nur angebracht, dass sie 
auch wirksame Mittel erhalten, um die Finanzen effizient und wirtschaftlich einset-
zen zu können. Der Vorentwurf sieht vor, dass der IV nicht nur subsidiär, sondern 
gleichermassen wie andere Vergütungsarten, das Vergabeverfahren zur Verfügung 
gestellt wird. Zudem ist ein Einsichtsrecht in die Kalkulationsgrundlagen der Leis-
tungserbringer vorgesehen sowie eine Pflicht der Letzteren, Vergünstigungen, die 
der Leistungserbringer vom Lieferanten erhält, im Bereich Hilfsmittel an die IV 
(und aufgrund der Verweisnorm auch an die AHV) weiterzugeben. Wenn sich die 
SVP auch für den grösstmöglichen Wettbewerb ausspricht, so muss festgestellt 
werden, dass es sich im Gesundheitsbereich ohnehin nicht um einen freien Wett-
bewerb handelt, sondern dass aufgrund vieler Faktoren zwangsläufig eine Wettbe-
werbsverzerrung stattfindet. Aufgrund der stetig steigenden öffentlichen Ausga-
ben, gerade bei der Invalidenversicherung, erachten wir diesen erweiterten Hand-
lungsspielraum für die Kostenträger für zielführend und angemessen.  
Damit die Massnahmen ihr Ziel nicht verfehlen, ist es unabdingbar, dass die zweck-
dienliche Zusammenarbeit sowie Kommunikation zwischen Invalidenversicherung 
und Arbeitgeber gewährleistet sind. Eine punktuelle arbeitsplatzbezogene Aus-
nahme von der Schweigepflicht resp. von dem Amtsgeheimnis ist dabei unum-
gänglich. Die Berufung auf den Datenschutz im Kontext der Resterwerbsfähigkeit 
darf nicht zu einer Ohnmacht betreffend Wiedereingliederung führen. Die notwen-
digen Informationen müssen gezielt fliessen, damit der Arbeitgeber die richtigen 
Massnahmen wie beispielsweise eine Funktions- oder Tätigkeitsveränderung prü-
fen kann. Alles andere bremst Fortschritte in Richtung Erwerb und damit die Ver-
ringerung der Kosten unnötig aus.  
 
Die Vorlage möchte des Weiteren den Zugang zu Hilfsmitteln und Assistenzbeiträ-
gen für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit ausweiten. Der Bundes-
rat schlägt vor, die spezifischen Anspruchsvoraussetzungen für diese Personen 
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aufzuheben. Dieser Vorschlag führt jedoch viel zu weit, da diese Einschränkung 
u.U. gut durch persönliche Umstellungen und Anpassung überwunden werden 
kann, weshalb es nicht zielführend ist, staatliche Leistungen von Anbeginn an flä-
chendeckend zu gewähren. An erster Stelle sollte in Fällen nur teilweiser oder ge-
ringer Einschränkungen die Hilfe zur Selbsthilfe stehen, um keine Chronifizierung 
der Hilflosigkeit herzustellen.  
Die Anzahl an Assistenzbeiträgen sowie die Kosten steigen bereits stetig. Wenn 
nun eine Ausweitung bei Personen mit Einschränkungen vorgenommen wird, die 
nur in gewissen Bereichen Hilfe benötigen, so verlagern wir die Zuständigkeiten 
und Kosten immer weiter an den Staat. Wo früher Familie, Freunde, Vereine, Kir-
chen zur Seite standen, soll nun für alles die öffentliche Hand herhalten. Damit 
besteht zudem die Gefahr, dass ein Überangebot an Leistungen von den Steuer-
zahlern zu finanzieren ist, was nicht statthaft ist.  
Angesichts der steigenden Pflege- und Krankheitskosten spricht sich die SVP für 
ein Konzept von sog. Zeitgutschriften für Betreuungshilfen aus. Ein Anteil der Ent-
schädigung soll zur Abfederung der Kosten durch Zeit im Bereich der Freiwilligen-
arbeit entgolten werden. Wenn also die helfende Person später selbst Unterstüt-
zung benötigt, kann sie diese Gutschrift für sich einlösen. Die steigenden Bedürf-
nisse und Begehrlichkeiten können nicht bis ins letzte Detail dem Staat aufgebür-
det werden, es braucht hier innovative Lösungen.  
 
Weiter ist vorgesehen, dass die in der Krankenversicherung bereits etablierten 
Auslandpreisvergleiche zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit analog für die Hilfs-
mittel auf die IV übertragen wird. Dieser Ansatz kommt dem Ansatz der Kosten-
wahrheit entgegen. Wir sprechen uns unter der Bedingung dafür aus, dass bei der 
Preisverhandlung den vergleichsweise erhöhten Herstellungskosten in der Schweiz 
gebührend Rechnung getragen wird. Achtsamer Umgang mit den Kosten im IV-
Bereich und Respektierung der Herausforderung für die lokalen Hersteller dürfen 
sich nicht ausschliessen.  
 
Arbeitgeber sollen die Möglichkeit erhalten, ein Gesuch für ein Hilfsmittel einzuge-
ben, wenn dies für die berufliche Tätigkeit für notwendig erachtet wird. Wir be-
grüssen diese zweckmässige Regelung, um den Arbeitsplatz zu erhalten. Gleich-
zeitig sollen damit keine weiteren Untersuchungen Richtung Rente verbunden sein.  
 
Die Regelung, wonach Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Organisatio-
nen einbezogen werden müssen, beispielsweise in strategisch und operativ ver-
antwortliche Organe von Bund und Kantonen, aber auch in privatrechtliche Orga-
nisationen, welche öffentliche Aufgaben wahrnehmen, halten wir für viel zu weit 
führend. Behindertenlobbys sind bereits bestens vernetzt und verschaffen sich er-
heblich Gehör, sie können sich auch jederzeit (ungefragt) einbringen. Ein derarti-
ger struktureller Eingriff in die Organfunktionen und - noch schlimmer - in private 
Organisationen kann nicht akzeptiert werden. Es sollen die fachlich geeignetsten 
Personen Einsitz in Gremien jeglicher Art haben und keine «Quotenbehinderten». 
Im Bereich privater Organisationsformen ist dieses Vorhaben zudem ein völlig un-
angemessener Eingriff in die Privatwirtschaft, welcher strikt abgelehnt werden 
muss.  
 
Der Bund möchte Mittel aus dem Fonds der Invalidenversicherung für Pilotversu-
che zur Verfügung stellen. Dies wäre nur akzeptabel, wenn tatsächlich andere Leis-
tungen wegfallen würden. Zudem spricht sich die SVP für eine Kostenbeteiligung 
der potentiellen Begünstigtenkreise an den sog. Pilotprojekten aus, um die Ausga-
ben gerechter zu verteilen und den Staatshaushalt nicht konstant über Gebühr zu 
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belasten. Auch hier gilt es, um effektive Lösungen zu erarbeiten, mit der Wirtschaft 
zusammen zu arbeiten. Ziel muss eine Erwerbstätigkeit auf dem ersten und nicht 
auf dem zweiten Arbeitsmarkt sein; damit wäre den Betroffenen wie auch den 
Bürgern am meisten gedient. Wir müssen endlich von der lebenslangen Rente weg 
und hin zu einer Hilfe zur Selbsthilfe gelangen. Jede Förderung der kontraproduk-
tiven Opferhaltung führt zu einer in der Praxis unumkehrbaren Chronifizierungen 
der subjektiven oder objektiven Leiden.  
 
Schliesslich werden die Kantone zu einer Erstellung eines Aktionsplans verpflichtet, 
obwohl die Kantone in ihrem Zuständigkeitsbereich in dieser Sache bereits sehr 
aktiv sind.  
 
Zum Schluss muss beanstandet werden, dass der Bund ein Gesetzesvorhaben vor-
legt, ohne zu wissen, wie viele Personen davon betroffen sein könnten. Diese An-
näherung hätte erhebliche Relevanz für die Folgekostenabschätzung und ist unab-
dingbar. Selbst wenn die – von ihm selbst in Frage gestellte - Schätzung des Bun-
des von bis zu 13,2 Millionen Mehrausgaben pro Jahr annähernd korrekt wäre, so 
ist diese Mehrverschuldung, insbesondere bei der IV, gänzlich unverantwortlich. 
Es scheint, als sei der Bund blind, was die Entwicklung in der IV und damit deren 
Kostenexplosion anbelangt. Wir sind es der Bevölkerung jedoch schuldig, Klartext 
betreffend die marode IV zu sprechen und deren finanzielle Situation nicht auf dem 
Buckel der jungen Generation laufend zu verschlimmbessern. Es ist nun dringend 
angezeigt, dass der Bund die IV-Kosten in den Griff bekommt und Varianten auf-
zeigt, um das Kostenwachstum markant und nachhaltig zu bremsen sowie die Aus-
gaben langfristig erheblich zu senken.  
 
Die SVP spricht sich entschieden gegen die weitere vorgeschlagene Mengen- und 
erheblichen Kostenausweitung im Bereich der IV-Leistungen aus. Die laufenden 
Gesetzgebungsarbeiten der vergangenen Jahre sollten zuerst abgewartet werden, 
bevor wieder neue Projekte und Ansprüche geplant werden. Die neuen Vorgaben 
für die Kantone stellen einen unnötigen Eingriff in die föderalen Strukturen dar. 
Die Kantone sollen selbständig über Unterstützungsangebote entscheiden können, 
die sie bezahlen. Es besteht zudem die Gefahr, dass weitere, einklagbare Ansprü-
che entstehen in einer Zeit, in welcher wichtige Finanzierungslösungen beispiels-
weise im Bereich der AHV noch ausstehen. Auf die Änderungen ist deshalb zu ver-
zichten, die bewährten föderalen Strukturen sind beizubehalten und es ist auf ge-
zielte Massnahmen im bestehenden Rechtsrahmen zu setzen.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 
 
Der Parteipräsident Der Generalsekretär 

    

Marcel Dettling   Henrique Schneider 
Nationalrat Generalsekretär 
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Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 

Das Swiss Disability and Development Consortium (SDDC) – bestehend aus der CBM Schweiz, FAIRMED, 
Handicap International Schweiz und der International Disability Alliance (IDA) unterstützt die 
Forderung der Inklusions-Initiative, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Bürger*innen 
mit Behinderungen in unserem Land sicherzustellen. 

Das SDDC zielt in seiner Arbeit auf die vollständige Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNO-BRK), insbesondere von Art. 11 über Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen und Art. 32 
über die internationale Zusammenarbeit. Mit der Unterzeichnung der UNO-BRK hat sich die Schweiz 
dazu verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen sicherzustellen. Dafür sind konkrete Massnahmen notwendig.  

Wir begrüssen zwar die Bereitschaft des Bundesrats, mit dem indirekten Gegenentwurf zur Inklusions-
Initiative inklusionsfördernde Massnahmen zu ergreifen, bedauern jedoch sehr, dass sein Vorentwurf 
den berechtigten Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen in unserem Land, die die 
Inklusions-Initiative unterzeichnet haben, nicht gerecht wird.  

In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag keineswegs eine angemessene und ausreichende 
Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten Inklusions-Initiative. Er sieht keine konkrete 
Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes definiert zudem einen 
Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein 
ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von 
Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von 
Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur 
Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. 

Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 
Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  

Ausserdem ist es für das SDDC von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und 
ihre Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 
 
Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Deshalb unterstützt das SDDC die beiliegende Vernehmlassungsantwort von Agile, dem Schweizer 
Dachverband der Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen.  

 

Freundliche Grüsse im Namen des Konsortiums 

CBM Switzerland FAIRMED  HI Switzerland IDA 

 

 
Anja Ebnöther  Lorenz Indermühle Daniel Suda-Lang José Viera 
CEO   Direktor  Direktor  Executive Director 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: endlich 
in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre Würde vollständig 
anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern konkrete Veränderungen in ihrem 
Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistungen 
erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese 
Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese 
Verpflichtung ein leeres Versprechen. 

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf die 
Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet es, die 
strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende Sichtweise und lässt 
schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine tiefgreifende Umgestaltung der 
staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu 
zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie zur 
Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer Aktionsplan 
für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der Schritte hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung geschieht jedoch nicht von selbst. 
Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle Koordination und vor allem den aktiven 
Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein 
Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag 
trägt diesem Grundsatz nicht ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen Fassung auf 
eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, die Leistungen der 
Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn 
der UNO-BRK, deren Auffassung von Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle 
Hindernisse und nicht auf eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt 
sich der Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein 
sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, ist in 
Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den tatsächlichen 
Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 
Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine verbindlichen Ziele, sieht nicht 
die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform – wie sie 
anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für 
Unterstützungsleistungen zu Hause. Im Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell 
fest. Dies widerspricht der UNO-BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen 
sind kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, unpersönlichen 
Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle Ressourcen überwiegend in 
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Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die Mehrheit niemals Realität werden. Die 
Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung 
definiert und vor allem das Recht der Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu 
leben, selbstbestimmt und mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision und die 
Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 Personen, darunter auch Kinder, 
nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von einem System, das darauf ausgelegt ist, zu 
entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass 
Tausende von Menschen, die diese Hilfe benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. 
Andere erfüllen zwar die Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen 
Hürden und/oder dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind 
äusserst mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die Chance, den 
Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich mit unverbindlichen 
Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die erwähnten Pilotversuche wären in 
ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie denn jemals zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel voran, weder 
durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die Weiterentwicklung seiner 
eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne klare Ausrichtung, Koordination, 
Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet keine 
wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, Kohärenz und Mut. Er 
verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen Wandel fordert. In seiner jetzigen 
Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von 
Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. 
Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen 
endlich die Rechte und Freiheiten gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu 
deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen1 in allen Lebens- und 
Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24–25. 2324 / 2614
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konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 
vielerorts nach wie vor unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht 
auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche Assistenz in 
diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören Wohnen, Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – Umsetzung der 
UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf entspricht nur 
ansatzweise und in begrenztem Umfang den Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie 
in der Inklusions-Initiative zum Ausdruck gebracht worden sind. In seiner jetzigen Form ist er 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, 
welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete 
Massnahmen vorsehen, die inhaltlich und konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den 
nächsten Jahrzehnten. Ein solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der Ausgrenzung und 
Diskriminierung, denen Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt sind, wirksam bekämpfen 
können. Allein kann es auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Doch ein Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen 
verdient, muss zwingend verbindliche Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur 
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion 
bilden können. Es muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen 
sowie organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 
erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, was 
er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen 
mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen wirkungslosen Bestimmungen 
kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der 
Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), 
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In 
seiner aktuellen Form trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen 
mit Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-BRK 2325 / 2614
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steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes in 
dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das Inklusionsrahmengesetz allein schon aus 
diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die 
Grundlagen für eine wirksame Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten Jahrzehnten schaffen. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen 
wurde. Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 
hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat 
handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres 
Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung oder Arbeit 
mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und Lebensbereiche ergänzt und sein 
materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss zwingend Bestimmungen enthalten, 
welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich 
sind. 

Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf der 
Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass sie 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.. 
5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 61a 

(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), Art. 66 

(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- 

und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a 

(Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 2326 / 2614
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sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK sicherzustellen, sind in das InG 
auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und 
Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund 
im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch 
die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV 
hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine 
Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 
Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale 
Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende 
Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung 
der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrats zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 
Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der heutigen Lehre als 
zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der 
Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er 
«einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 
oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt 
oder bedroht ist».14 Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de 

 
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, 

psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a des 

Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 
12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November, 

BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  

13 Ebd. 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, 

Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 2327 / 2614
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fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard 
à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach 
Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend erforderlich, auf die Definition von 
«Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG zu verweisen und jeglichen 
Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (beispielsweise 
einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt sind, 
aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder weil sie knapp 
unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark beeinträchtigt 
sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit (noch) nicht nachweisen 
können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind und daher 
keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 
Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen weiterarbeiten, aber 
keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt haben oder dieser abgelehnt 
wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen» im 
Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der 
UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem Bestimmungen enthalten, 
welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur persönlichen Assistenz 
und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen 
stellen. 

 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen 

wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung 
zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 2328 / 2614
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- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 
insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» 
bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner Meinung nach die 
«Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 
Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 
bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt sowohl 
durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner ausschliesslich 
programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 Jahren (UNO-BRK) an 
Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 
gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-
BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusions-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene 
Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als dass er Klarheit bringt. 
Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und 
Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 
Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 
das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. 
Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene 
Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» 
erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung 
insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr eingeschränkten 
Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in die Tat 
umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage befindet und ein 
Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige Leistungen, sondern um 
die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert 
gezielte Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt sich auf 
allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive Auslegung des 
Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für Justiz, wonach der Bund 
den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine verbindlichen Verpflichtungen 

 
17 Siehe dazu Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 2329 / 2614
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auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es jedoch durchaus möglich, substanziellere 
Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als auch die Kantone organisieren und finanzieren 
einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als 
auch der Bund verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung beraubt 
wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob sie die 
formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, ungleichen und 
unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die Inklusion, das sich 
darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu 
deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative 
angesehen werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit 
vor, Rahmenbedingungen für die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen 
wurden lediglich bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des 
Bundes und der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl 
wenig koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 Die 
EFK verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage 
des Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von Personen 
mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit 
einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken 
vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung selbstbestimmten 
Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene verbindliche Leitplanken 
vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, strukturelle 
und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine leeren Versprechen 
bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen und die Kantone bei der 
Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-

BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 2330 / 2614
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Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere 
Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK 
aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a 
Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen 
Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. 
Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür 
erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 
von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und sachlichen Geltungsbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 

 
23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 

Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein 

Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 2331 / 2614
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Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK übereinstimmen (Initialprüfung 
der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf 
Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung 
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung 
neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf 
die Übereinstimmung mit der UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich 
auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese 
Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen systematischen 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren Vertretungsorganisationen 
vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein 
unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben 
dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und kontinuierliche 
Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu eng gefassten sachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie verpflichten die Kantone nur in sehr 
begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz erfordern würde, dass auch der Bund zur 
Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte 
abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bleibt zu vage und unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit 
geltenden Vorschriften ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel 
werden die richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 
der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 
Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2332 / 2614
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3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die 
in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund 
wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative 
dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks 
Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von 
Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen 
werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 
Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist eindeutig: «Für 
invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen Garantien. Wohnt eine 
invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf die Deckung 
ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische 
rechtliche Grundlage und keine Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 

unklar.33 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-

wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 
31 Ebd., S. 20 ff. 
32 Ebd., S. 25 ff. 
33 Ebd., S. 23 ff. 2333 / 2614
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- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die systemischen 
Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch gravierende 
Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die 
EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des 
EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den 
indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine 
der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und 
ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung 
der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen 
Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen 
Form rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral 
der UNO-BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu 
einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte 
Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG 
stehen konzeptlos nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-
InG in völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-Bestimmungen. 
Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung selbstbestimmten 
Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen in 
Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu gehören starre Routinen, 
Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, Begleitpersonen, Mahlzeiten und 
Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter 

 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019. 2334 / 2614
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finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin 
vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und zu 
wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die Möglichkeit 
haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben und voll und ganz an 
der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der Selbstbestimmung 
im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den Föderalismus bedingte, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine umfassende Strategie zur 
Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK (insbesondere den gesamten (!) Art. 
19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter 
Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und 
Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert werden. Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach 
unserer Auffassung nur vorübergehend als Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme 
möglich sein. Hatte eine Person beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll 
ihr die Unterstützung in einer Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung 
erforderlichen Kompetenzen wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu 
organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen Vorrang vor 
institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – vorbehaltlich der 
freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und grundsätzlich vorübergehend 
ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne der UNO-
BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 

 
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV-Rente und allfällige 

Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten verwendet, wobei die 

Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69). 
41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 
42 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
43 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden., sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 

für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 2335 / 2614
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Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der bisherigen 
Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen muss als subsidiär 
zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann nicht einfach in das neue Gesetz 
übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die 
sich an den Bedarfen der Menschen und nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: Im Jahr 
2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen (inklusive Kinder und 
Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit grundsätzlich Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit lediglich rund 9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und vereinfacht 
werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon profitieren könnten, 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in Anspruch. Dies liegt an der 
Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der Unmöglichkeit, den Bedarf mit den 
bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt die Möglichkeit, Angehörige als 
Assistenzpersonen anzustellen. 

Wir sehen insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 

Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel eines inklusiven, selbstbestimmten 
Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da einerseits faktische Hürden bestehen bleiben 
(Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag 
beziehen, nehmen ihn aber aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder 
ungenügenden Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits 
bleiben verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 
Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte Erweiterung der 
Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung oder dem 
Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen behinderungsbedingten 
Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, Transparenz und Effizienz 
ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus Sonderregelungen ersetzen. Solange jedoch 
Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir insbesondere den Einbezug folgender 
Personengruppen als besonders dringend: 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von schwerhörigen 
und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit auch vom 
Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) ist dringend 
zu korrigieren. 

2336 / 2614
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- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV: Wer erst nach Erreichen des 
AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat überwiesene 
Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). Dasselbe gilt für Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche 
gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der 
heutige Ausschluss dieser Personen vom Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte 
Benachteiligung dar, ist sachlich nicht gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 
Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer Behinderung nur 
dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, verwehrt ihnen in vielen 
Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch zum 
Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer 
Behinderung ohne IV-Rentenanspruch bei entsprechendem Bedarf Zugang zur 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) erhalten. Auf die entsprechende Einschränkung in Art. 42 
Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit Kinder und 
Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen und beim 
Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgreifen 
(und somit einen Heimeintritt verhindern) können, müssen sie ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben – zumindest für diejenige Zeit, die sie nicht in einer 
Institution verbringen, die anderweitig finanziert wird. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist 
entsprechend auf Minderjährige auszuweiten, die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu standardisiert, 
in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von Personen mit 
Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen Unterstützungsbedarf respektive an 
der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle Bedarfe können nicht adäquat berücksichtigt 
werden, sodass beispielsweise der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit Sinnesbehinderungen 
und von Menschen mit kognitiven und psychischen Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 

Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise InVIEdual) dahingehend anzupassen, dass 
der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für unterschiedliche Lebensrealitäten 
abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den General Comment Nr. 5 des UNO-BRK-
Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind entsprechend 
anzupassen. 

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger*innen müssen Arbeitgebende 
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werden, was mit einem beträchtlichen administrativen und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 
der weder finanziell noch personell abgegolten wird. Für viele stellen die Anforderungen im 
bestehenden Modell ohne Unterstützung eine nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit 
der Folge, dass sie auf eine Leistung verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie 
ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss deshalb 
administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der Wahrnehmung der 
Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden zu beschneiden (siehe 
unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht mit einer 
Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als individualisierte, 
personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen als auch 
bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin ein direktes 
Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen haben. Der Verlust dieses 
Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz entgegenstehen und dem in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten Recht auf Selbstbestimmung widersprechen. 
Eine diesbezügliche Änderung des Obligationenrechts (OR), insbesondere eine Erweiterung der 
Vertragsform «Auftrag» ist zu prüfen (OR 394ff.). 

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der Bereitstellung von 
barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene Abgeltung (vgl. dazu Kap. 
4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation des 
Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der Assistenznehmenden 
gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des Arbeitsvertrags ermöglicht 

4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 

Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 
entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. 
CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende Finanzierung dieser 
Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne eine Erhöhung der Ansätze 
kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die Personalakquirierung, -
einführung, -planung und -administration wird nicht separat abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl Assistenzleistungsbeziehende 
als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit bezahlen sollten. 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
45 Vgl. dazu den General Comment Nr. 5 des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Ziff. 16 d iii) 2338 / 2614
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- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall 
der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende Mitarbeitende 
oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt ins 
AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch bei 
nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten Lebensumständen 
wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der Tagesstruktur in einer 
Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung des 
Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu wenig 
Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des zeitlichen 
Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der bereits über die HE 
pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim Intensivpflegezuschlag, der nicht 
angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag 
abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine 
bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 

Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG:  
- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den Assistenzbeitrag  
- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass Menschen mit 
Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf angemessen decken 
können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. in dem 
die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter (…) erreicht») 

- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer Beratungsleistungen 
im Hinblick auf die Administration/Organisation des Assistenzbeitrags 

- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte Kürzung 
bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden (Doppelfinanzierungen sollen zwar 
vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs ist nicht 
gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 

Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem aufgrund der 
grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von Assistenzpersonen dringend 
angezeigt ist. 

Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 
zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 12.409 (Entschädigung von 
Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist aber nicht 
nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht auch höhere 
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Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für die Grundpflege gemäss 
KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit 
deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob sie zum 
Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder externe Kräfte 
anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass Angehörige «einspringen». 
Heute geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit 
Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das 
steht im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und 
Gleichstellung auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. b – das 
heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen (Umsetzung der Pa.Iv. 
Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird diesem 
Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend substanzielle Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden Beitrag. Sie 
basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem Bericht zum Postulat SGK-
S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von der Umsetzung der 
Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, raschen 
Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in der Inklusions-Initiative gefordert wird. 
Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu 
Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die 
Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher konnte 
der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern im 
Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag abgeschlossen 
wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel beschränkt werden, die von 
Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 
Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert. 

- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, bedeutet dies 
ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden sowie mehr 
Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Auch der vorgeschlagene neue Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir ab, da die 
gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und faktisch zu einer 
marktfernen Überregulierung führen kann. Sie schreckt kommerzielle Anbieter ab, gefährdet Innovation 2340 / 2614
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und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG – die individuelle 
Versorgungssicherheit. 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 
Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten Anbietern 
gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls eine geringere 
Versorgungssicherheit sein. 

Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere ist – 
auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre 
Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist 
nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 
22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine 
«smarte» Auswahl an Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität 
und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 
Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter anstelle 
eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch reichen die damit 
finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr respektive durchschnittlich rund 
10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen bei weitem nicht aus, um den tatsächlichen 
Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung 
des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel respektive 
Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft neben 
Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel 
auch Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch Hilfsmittel 
(einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden. 

Wir fordern insbesondere: 

- Transparente Kriterien für die Ausgestaltung von «Rankings» bei den 
Vergabeverfahren/Verhinderung von Monopolisierung: Die Kriterien sollen dazu beitragen, eine 
Monopolisierung und eine Preisdominanz zu verhindern (insbesondere Kriterien zur Qualität der 
Versorgung, Zugänglichkeit, Reparaturzeiten usw.). 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht nur auf die 
Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Vielmehr braucht es 
auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter für die 

 
46 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 2341 / 2614
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Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den Besuch kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme 
öffentlicher und privater Dienstleistungen. 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung an die Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen für 
Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss im Allgemeinen erleichtert 
werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt sich durch 
eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch verbindliche und 
transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste 
Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: Ein 
Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um die Uhr 
sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 

4.3 Pilotversuche 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen im 
Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, wenn es um die Entwicklung einer 
komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das selbstbestimmte und eigenverantwortliche 
Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, die (auch auf 
Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit der Totalrevision des IVG 
(die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) übernommen werden können. Dafür 
braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.   
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 

So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche 
auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» im Sinne 
der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und 
BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV in allen 
Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 

Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der Förderung 
der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 

Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter 
Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  

Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

2 Inklusion bedeutet insbesondere: 
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a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und gesellschaftliche 
Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und politischen 
Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse und Sicherstellung der 
vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren zu 
beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer Behinderungen 
sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung 
wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 lit. a UNO-BRK. Sie 
bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso 
die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung 
einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich 
die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht 
die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 
(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich 
das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu 
verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 
bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den 
Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur 
Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies entspricht einerseits nicht der 
Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK und den Interessen von Menschen mit 
Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der 
UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine 
Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist 
zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 2344 / 2614
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Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert 
im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie 
lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden 
müssen und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird 
vorgeschlagen, den Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 
4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin 
stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 
von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs 
erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der 
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 
insbesondere geschlechts- und altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, 
überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe im 
Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 

Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle 
Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 
marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass auch 
alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein institutionelles 
Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der Grundsätze der Inklusion, 
der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. Insbesondere sollen Institutionen 
längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen werden dürfen, um Menschen mit 
Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
(wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 2345 / 2614
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Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der betroffenen 
Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht an der 
Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 
vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine terminologische 
Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umbenannt 
werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische Verschiebung täuscht über den fehlenden 
Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der 
UNO-BRK lässt sich nicht durch die Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten 
Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie 
es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und 
ambulanten Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie 
oder einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten 
Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit 
Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG 
somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – 
Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte 
Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen ambulante 
Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert und aktiv 
ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen vollständig überdacht 
werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen Institutionen als Wohnorte zu 
vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und die 
Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine subsidiäre und 
grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 

Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt werden 
muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung 
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Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 
Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 11 
und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits beschränkt 
sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK alle Lebensbereiche 
betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, 
nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für die Koordination, die strategische 
Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b 
der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 Es ist 
zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen tatsächlich und 
strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger 
Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen 
abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu 
verfolgen. Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und 
nicht späteren Regelungen oder dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 
begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht nicht aus. 
Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen Vorgaben, messbaren 
Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 Absatz 2 
zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu schwach. Ausdrücke 
wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das 
Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb 
ihres Kantons – frei wählen können, ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 
Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu erreichen. Sie 
müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch verbindlicher gestaltet 
und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss die tatsächliche und 
strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest verankert – und angemessen vergütet 
– werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung von 

Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2347 / 2614
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1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und die 
Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der UNO-BRK 
erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu 
verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen den 
Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre Interessen 
vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes ein. Die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen werden für ihre Mitwirkung 
entschädigt. 

4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination mit einem 
klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen Koordinationsgremium ab und 
erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus Menschen 
mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu 
Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte zu 
bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 

1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und 
der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 

2 Unverändert 

3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen der 
betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des Aktionsplans 
ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 

Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht ohne 
einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende Gesetz 
klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls 
erhalten die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was 
inakzeptabel ist. 

Artikel 14 

Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 
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5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 

Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die individuelle 
Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 

Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 

Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle Transparenz 
hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 

Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von Vergünstigungen die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu weniger Vielfalt und 
Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 

Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 
praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle oder die unzureichende 
Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende Anpassungen bestehen bleiben. 
Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 

Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden 
Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits heute 
umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere Änderungsvorschläge, die 
über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). Dafür sind bereits heute 
ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse im Namen des Konsortiums SDDC

CBM Switzerland FAIRMED  HI Switzerland IDA 

 

 
Anja Ebnöther  Lorenz Indermühle Daniel Suda-Lang José Viera 
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16.10.2025 

Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
und indirekter Gegenvorschlag 

Stellungnahme zur Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats zur Inklusions-

Initiative Stellung nehmen zu können. Swiss Medtech unterstützt grundsätzlich das Ziel der Volksiniti-

ative, wie auch des indirekten Gegenvorschlags, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in 

der Schweiz zu verbessern. 

Unsere Position 

Swiss Medtech lehnt den indirekten Gegenvorschlag in der vorliegenden Form ab. 

Grund dafür ist ein Teil der vorgesehenen Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversi-

cherung (IVG) im Bereich der Hilfsmittel, welche die Medtech-Branche direkt betreffen. Der Bundes-

rat möchte die Inklusions-Initiative nutzen, um Massnahmen im Bereich der Hilfsmittel durchzuset-

zen, die so in der Initiative nicht angesprochen werden – und deren Zielen gar zuwiderlaufen. Wäh-

rend wir dem erleichterten Zugang zum Assistenzbeitrag der IV (Aufhebung Art. 42quater Abs. 2 IVG) 

und Pilotversuchen (Art. 68quater IVG) grundsätzlich positiv gegenüberstehen, lehnen wir Massnah-

men mit negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität und -sicherheit ab. Genau darum han-

delt es sich bei der Förderung des Vergabeverfahrens. Die Erfahrung zeigt, dass Vergabeverfahren 

die Versorgungsqualität mindern, da sie den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patien-

ten nicht gerecht werden. Des Weiteren stellt die Einsicht in die Kalkulationsgrundlagen der Leis-

tungserbringer einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar. Zuletzt stehen wir 

auch der geplanten vollständigen Weitergabe von Rabatten kritisch gegenüber, da als Folge der An-

reiz, Rabatte auszuhandeln, wegfallen würde. Weitere Ausführungen erlauben wir uns in der Detail-

kritik zu den einzelnen Artikeln. 

Vom neuen Rahmengesetz, welches das eigentliche Anliegen der Initiative aufnimmt, ist die Med-

tech-Branche nicht betroffen, weshalb wir auf eine detaillierte Würdigung verzichten. 

 

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Aufhebung): Förderung Vergabeverfahren – Ablehnung 

Wir lehnen die Förderung von Vergabeverfahren klar ab, da sie individualisierte Versorgung von Pati-

entinnen und Patienten – etwa bei Prothesen oder Rollstühlen – nicht ausreichend berücksichtigen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass Qualität und Passgenauigkeit unter dem Druck der Ausschreibung lei-

den. Zudem findet eine kurzfristige Steuerung des Wettbewerbs statt, welcher langfristig aber ge-

schwächt wird. Anbieter, die in einem Vergabeverfahren nicht berücksichtigt werden, wären für län-

gere Zeit ausgeschlossen. Insbesondere kleinere Anbieter, die sich keine Teilnahme an 
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Ausschreibungen leisten oder nicht mit grösseren Firmen konkurrenzieren können, drohen aus dem 

Markt zu verschwinden. Im erläuternden Bericht selbst wird auf diese Risiken hingewiesen. Es er-

schliesst sich uns nicht, wie ein sogenanntes «Ranking» hier Abhilfe schaffen würde. 

Art. 21quinquies IVG: Einsicht in Kalkulationsgrundlagen – Ablehnung 

Die geforderte Offenlegung ist in der Praxis kaum umsetzbar und mit erheblichem administrativem 

Aufwand auf allen Seiten verbunden. Hinzu kommt, dass die Behörden die komplexen Daten kaum 

beurteilen und nutzen könnten. Der Fokus auf Einzelkosten, zum Beispiel pro Produkt, greift zu kurz 

und lässt wichtige Faktoren wie Forschung (auch in nicht marktfähige Produkte), die Sicherstellung 

der Notfallversorgung oder unternehmerisches Risiko im Allgemeinen aussen vor. Zudem widerspricht 

die Regelung dem Grundprinzip der Wirtschaftsfreiheit. Entscheidend sollte der Nutzen für die Patien-

tinnen und Patienten sein – nicht die Zusammensetzung der Kosten. Wir lehnen die Regelung klar ab. 

Art. 21sexies IVG: Weitergabe von Vergünstigungen – Ablehnung 

Die Weitergabe von Vergünstigungen erscheint auf den ersten Blick als sinnvoll, wäre in der Praxis 

aber schwierig umsetzbar. Rabatte werden oft erst rückwirkend gewährt, während Rechnungen unter-

jährig gestellt werden – Rückverrechnungen sind hochkomplex. Zudem darf der Anreiz für Leistungs-

erbringer, Rabatte auszuhandeln, nicht vollständig entfallen. Eine vollständige Weitergabepflicht wäre 

aus unserer Sicht deshalb kontraproduktiv. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Swiss Medtech 

 

 

Carina Schaller 

Mitglied der Geschäftsleitung 

Leiterin Public Affairs 
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Ittigen, 15. Oktober 2025 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur 

Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 

nehmen zu können.  

Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden 

Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Die Inklusions-Initiative soll ihre Lebenssituation verbessern. Sie 

verlangt die Umsetzung der 2014 von der Schweiz unterzeichneten Behindertenrechtskonvention der UNO 

(UN-BRK). Denn bis heute fehlt eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UN-BRK und die 

erforderlichen Massnahmen.  

Deshalb sind die Inklusions-Initiative und der entsprechende indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates für 

viele Menschen mit Behinderung mit grossen Hoffnungen verbunden.  

Leider ist der Entwurf des Gegenvorschlags eine Enttäuschung für uns. Er verpasst die Umsetzung der UN-

BRK und nimmt die Anliegen der Inklusions-Initiative nicht genügend auf.  

Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. 

Der Entwurf des Inklusionsgesetzes (InG) definiert einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der 

Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 

Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte 

Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des 

Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu 

stärken.  
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Speziell aus der Sicht von Special Olympics Switzerland hätte ein direkter Gegenvorschlag des Bundesrates 

nicht eine Abschwächung, sondern Erweiterungen zur Initiative bringen können. So ist das Schweizer 

Sportsystem segregiert angelegt, wie der Schattenbericht von Inclusion Handicap von 2017 festhält: 

„Durch die Doppelstruktur „Sport“ (VBS) und „Behindertensport“ (BSV) besteht in der Schweiz seit 

Jahrzehnten die Separation zwischen SportlerInnen mit Behinderungen und SportlerInnen ohne 

Behinderungen. Aufgrund dieser Struktur sind die Sportorganisationen (Verbände, Vereine) nicht in der 

Verantwortung, für Menschen mit Behinderungen Angebote zu schaffen.“ 

Diese Doppelstrukturen widersprechen den Grundlagen der UN-Behindertenrechtskonvention, in deren Sinn 

die Inklusions-Initiative formuliert wurde. Ein Gegenvorschlag hätte die Chance geboten, zusätzliche Bereiche 

wie den Sport zu nennen, die in der Schweiz angegangen werden müssen. Diese Chance wurde bisher 

verpasst. 

Insgesamt bietet der Entwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 

Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 

Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er stark verbessert werden. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Simon Ammann Bruno Barth Cristiana Fiacco 

Präsident Co-Geschäftsführer Co-Geschäftsführerin 
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1. Zum Vernehmlassungsentwurf «Schaffung eines Bundesgesetzes über die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 

 

Der Vernehmlassungsentwurf des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen (VE-InG) ist in dieser Form nicht akzeptabel. Diese Punkte müssen verbessert werden:  

Erfasste Personen: Der Vernehmlassungsentwurf erfasst nur Personen, welche eine Leistung der 

Invalidenversicherung beanspruchen (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Aktuell sind das rund 450’000 Personen. In der 

Schweiz leben aber mehr als 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes. Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz nur rund einen Viertel der von 

einer Behinderung betroffenen Personen. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1.9 Millionen 

Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. 

Erfasste Bereiche: Ein Inklusionsgesetz muss für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen in allen Lebensbereichen sorgen. Statt alle Lebensbereiche abzudecken, beschränkt sich 

der VE-InG aber thematisch auf den Bereich Wohnen. Der Bereich Bewegung und Sport geht damit verloren. 

Verbindlichkeit: Das Gesetz muss neu so formuliert werden, dass konkrete und verpflichtende Massnahmen 

für Bund und Kantone daraus folgen. Die in diesem Gesetz geschriebenen Bestimmungen sind unverbindlich.  

Rechtsansprüche: Menschen mit Behinderungen müssen ihre Rechte auch im Einzelfall einfordern können. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass die festgehaltenen Rechte auch eingehalten werden. Deshalb sind 

Rechtsansprüche im Gesetz zu verankern. Im Vorentwurf fehlen solche Rechtsansprüche.  

Umsetzung: Für die Umsetzung der UN-BRK ist ein strukturiertes Vorgehen nötig. Im Vorentwurf fehlt die 

klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-BRK vorlegen müssen. Es muss ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und 

Handlungsinstrumenten eingefügt werden, der den Rahmen der Inklusionspolitik und deren 

Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt.  

Überprüfung: Die UN-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung. Im Vernehmlassungsentwurf fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die 

Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der UN-BRK laufend überprüft werden (Monitoring). 
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2. Zum Vernehmlassungsentwurf «Teilrevision Invalidenversicherungsgesetz 
 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) und auch die in 

Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der Verordnung über die Invalidenversicherung 

(IVV) sind begrüssenswert. Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 

Rechnung zu tragen. Diese Punkte müssen zusätzlich aufgenommen werden:  

Verbesserung des Zugangs zum Assistenzbeitrag: Heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 

Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Im Jahr 2024 haben nur 5’000 Personen von über 1.9 Millionen Menschen 

mit Behinderungen einen Assistenzbeitrag bezogen. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum 

Assistenzbeitrag. Hier muss insbesondere an diese Personengruppen gedacht werden:  

- Personen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 

- Personen mit einer Sinnesbehinderung 

- Personen im AHV-Alter 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung aus Unfallversicherung (UV) oder Militärversicherung (MV) 

- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene 

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ohne IV-Rentenanspruch 

Verbesserung des Systems des Assistenzbeitrags: Damit der Assistenzbeitrag eine selbstbestimmte 

Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich verbessert werden. Die Anforderungen, 

die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind zu hoch. Es braucht insbesondere:  

- weniger administrativen Aufwand 

- höhere Assistenzbeiträge 

- mehr Beratungsleistungen 

- Zulassung von mehr Personen als Assistenzpersonen 

- Aufhebung der Kürzungen beim Assistenzbeitrag für Personen im 2. Arbeitsmarkt 

Verbesserung bei Hilfsmitteln: Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche 

Kontakte pflegen, Bewegungs- und Sportangebote nutzen und am Berufsleben teilnehmen können, sind sie 

auf ausreichende Hilfsmittel und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu 

Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am 

beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt. Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und 

Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich deutlich ausgebaut und der Liste der 

Hilfsmittel im IV-Bereich angeglichen werden.  
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Regierungsrat des Kantons Schwyz yERSEI{0EI All' 3 0, stP,2025
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6431 Schwvz. Postfach 1260

via Plattform Consultations
Eidgenössisches Departement des lnnern (EDl)

3003 Bern

ebgb@gs-ed i.admin.ch

Schwyz, 23. September 2025

Volksinitiative "Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative),' und
i nd irekter Gegenvorsch lag
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 hat das Eidgenössische Departement des lnnern (EDl) den Kan-

tonsregierungen die Unterlagen zur Eidgenössischen Volksinitiative uFür die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (lnklusions-lnitiative)u und zum indirekten Gegenvorschlagzur Vernehm-
lassung bis 16. Oktober 2025 unlerbreitet.

Der Regierungsrat anerkennt die Anliegen der Menschen mit Behinderung auf selbstbestimmte Teil-
habe und unterstützt die lnklusion. Er lehnt jedoch den indirekten Gegenvorschlag ab.

Der Gegenvorschlag unterläuft die notwendige Diskussion über die lnklusions-lnitiative, indem er auf
Gesetzesstufe eine Ausweitung staatlicher Massnahmen festschreibt. Dadurch entsteht für Bund und

Kantone ein vager Gesetzgebungsauftrag. Das neue Gesetz bleibt unklar in seiner Ausgestaltung,
birgt das Risikovon Doppelspurigkeiten und kann fürdie Kantone erhebliche Mehrkosten verursa-
chen. Zudem sind die Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen im Gegenvor-

schlag unzureichend definiert. Die lnitiative ist deshalb dem Volk ohne indirekten Gegenvorschlagzu
unterbreiten.
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Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Frau Bundesrätin, un-

serer vorzüglichen Hochachtung.

lm Namen des Regierungsrates

t/r4.-s^l t-. (

Michael Stähli
Landammann

Kopie an:

die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.

Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber

2
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Vorsteherin des eidgenössischen Departementes 
des Innern EDI 

Per Mail an: 
ebgb@gs-edi.admin.ch 

Schweizerischer Zentralverein 
für das Blindenwesen SZBLIND 

Jan Rhyner 
Schützengasse 4 

9001 St. Gallen 

www.szblind.ch 
rhyner@szblind.ch 

 
 
St. Gallen, 22.09.2025 

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen 
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-
Initiative)»  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND bedankt sich für die 
Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-
Initiative Stellung nehmen zu können. 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen 
verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung 
der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- 
und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die 
Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und 
keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen 
für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. Der 
Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem 
drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im 
Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von 
Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte 
Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. 
Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den 
Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 
Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf 
des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er 
zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort 
auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  
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Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen 
verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu 
führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz mit der 
Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. Damit der 
Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, 
muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

− Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 
nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung 
der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer 
Revision des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Im 
Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die 
erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der 
BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 
und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die Fortschritte 
der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. 
All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das 
Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine 
Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Darüber hinaus beschränkt es sich 
thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann 
deshalb keine Rede sein. 

− Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für 
Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag 
erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen 
und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen 
sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie 
eine konsequente Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem 
sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von 
den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die 
betroffenen Menschen sicherstellen. 

− Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum 
Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 
Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 
Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen mit 
Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen 
Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung 
geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 
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Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-
Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der 
BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges Gesetz für alle 
Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das seinen Namen 
verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere Inklusionspolitik 
für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

− Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 
Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 
450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend 
BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel 
der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche 
im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel 
angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst 
im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die 
Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche 
von Menschen mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und 
Kantonen, die nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

− Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie 
und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

− Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

− Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der 
Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

− Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept 
vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne 
Gesamtkonzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche 
der Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz muss 
zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit einer 
Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen zu 
einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert 
werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt 
und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 

CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu 
Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und 
es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende 
Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der 
Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Institutionen ersetzt werden. 
Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie vor zu viel Gewicht auf 
das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kantonen für den 
Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen 
haben somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 
Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, 
Grundsätze und Kriterien. Verbindliche Massnahmen fehlen. So fehlen auch 
Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine stärkere Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt werden 
sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 
Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das 
Parlament dem Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich 
den Auftrag gegeben hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die 
Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle 
Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt. 3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz 
sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, 
wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau 
ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV 
notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und aufeinander abgestimmt 
werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Strategie von Bund und 
Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht werden 
kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein 
verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen 
sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit 
und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. 4 Dies ist jedoch Voraussetzung für 
ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur 
Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit 

 
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 

schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
4 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 

schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. 
in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber grösstenteils 
lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten 
zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt 
insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. 
Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für Menschen mit 
Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle 
angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf 
die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die 
Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend 
die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 
21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss 
zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren 
Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für 
Arbeitgebende, für Versicherte ein Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in 
Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein 
verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit 
Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine 
Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege 
gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des 
Berufs. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher 
zusätzliche Verbesserungen im Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf 
verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben 
Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum 
Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-trag 
für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven 
Beeinträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT 
ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer 
Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 
eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages 
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und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum 
Assistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu 
werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages 
und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 
Assistenzbeitrag), die auch auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des 
geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und 
eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-
Umsetzung 
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen. 6 Bis heute fehlen eine Strategie zur 
schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, 
rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen 
ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative 
eingereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK endlich 
umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und technische 
Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung sowie das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes. Uns ist bewusst, dass die 
Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und einer 
Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten 
Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen für eine umfassende, 
wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen 
tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen beitragen kann. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 

schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Zum VE-InG 
Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein 
Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die Politik 
der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung 
in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und 
organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche 
nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen 
von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, 
wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. 
Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht überarbeiteten) 
Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der 
Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» den 
Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, 
weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel. 

Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er 
für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen 
des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in 
einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine 
ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-
Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes.9 Entgegen seiner 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen 

unten Ziff. 0, 0 und 0. 
9 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 

(Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 
64a (Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 
(Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 
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Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb in keiner Weise den von der 
Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An 
dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für 
soziale Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche 
Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen 
worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der 
weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, 
damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 
selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst 
ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG 
wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch spezifische 
Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der BRK-
Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz als 
Rahmengesetz keineswegs beschränken.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das 
Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen 
Sach- und Lebensbereichen. Es muss Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass 
die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes 
wegen alle erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die 
zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 
Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der 
Rechtsanwendung und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, 
technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG 
auch organisatorische Vorkehren zu verankern. Diese müssen für Bund und Kantone sowie 
alle BRK-Bereiche gelten.10 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen 
Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone sicherzustellen 
und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen.  

  

 
(Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a 
(Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 
BV (Opferhilfe). 

10 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
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Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch 
die Ratifizierung der BRK11 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 
Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung 
festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren 
körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese 
Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte ihrer 
Lebensführung hat.12 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als 
Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 
Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, 
soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine 
Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 
1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.13 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land 
und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im 
Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.14  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, 
wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich 
einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). 
Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV 
erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversicherung gemeint.15 Nach Art. 8 Abs. 
1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze 
oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von 
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. 
Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach 
Giovanni Biaggini sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den 
dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste 
Personen gemeint.16 Thomas Gächter/Martina Philippo halten fest, dass sich der 
Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende 
Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in 

 
11 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
12 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
13 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich 

dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern. 

14 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). 
Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf 
enthält eine entsprechende Definition. 

15 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur 
Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 

16 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
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einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 

17. Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état de 
fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI 
(…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen 
erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.18 Hardy Landolt wiederum hält fest, dass 
die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht 
leistungsspezifisch sei.19 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in 
Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen 
Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: 
«Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstützungs- und 
Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der 
«Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein sollen, dann ist es unnötig, 
auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik20 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften21, unter ihnen etwa: 

− Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen 
Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen 
sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

− Personen mit Dyslexie 

− Viele Personen mit ADHS  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-
psychotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

 
17 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 

Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
18 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution 

fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
19 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 

Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
20 Siehe oben Fn. 2. 
21 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine 

Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine 
Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und 
«invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 
Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
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Wir fordern daher:  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen 
Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch 
Bestimmungen enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und 
Arbeit.  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen 
im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. 
Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs 
könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, 
bereichsspezifisch vorgenommen werden.22  

Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen 
der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der 
betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen 
vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» 
können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten 
Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-
Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl 
hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner ausschliesslich 
programmatischen Bestimmungen auf. Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren 
(BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der 
Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt 
müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: 
Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige Bestimmungen verankert? Gerade 
weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis heute nicht genügend 
umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen die 
Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf beschränkt, die 
Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr 
Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG lediglich 
dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 

 
22 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 

schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 
das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und 
bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-
InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. 
Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit 
wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. 
Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, 
sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug 
auf das Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende 
Gesamtkonstruktion untergräbt zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen 
Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

− Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

− Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen 
so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen 
Verordnungen erlassen kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits 
tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige 
Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)23 und Beschwerderechte ihrer Organisationen (Art. 
9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.24 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.25 Bereits 
mehrere Kantone haben Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR 
aufgenommen. 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht 
koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 

 
23 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der 

Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf 
Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  

24 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter 
Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 
Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren 
(BBl 2000, 1808 f.). 

25 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, 
Ziff. 11 f. 

2370 / 2614



   

 

Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die 
für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss 
Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf 
die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim 
VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone 
dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtungen 
der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 
Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte 
konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen 
können. 

Wir fordern daher:  

− Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit 
Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im 
Einzelfall eingefordert werden kann. 

− Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und 
Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens 
vorzusehen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der 
Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt 
sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen 
allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen 
Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, 
rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

− Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für 
Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass 
von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete 

 
26 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 

Abs. 2 BRK. 
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Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein wesentlicher Aspekt der Planung 
beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

− Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende 
Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK 
übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende 
Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK anzupassen. Ebenfalls 
bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 
hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

− Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen 
Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. 
Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des 
Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination 
zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der 
Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 
Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der 
BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein 
Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. 
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen 
sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

− Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen 
und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz 
auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 
Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa 
ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die 
Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor 
diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund 
des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs 
eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie 
Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-
InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.29 Der Bundesrat stützt 
sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem umfassenden 
Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an 
Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG 

nur den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen vorsieht. 

29 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen 
und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Lebensbereiche – betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination 
zwischen Bund und Kantonen wird in Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch 
diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit 
organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche 
Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des 
(interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter 
den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen 
zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu 
erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren 
Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

− Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu 
erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in 
den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

− Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in 
ein Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des 
Einbezugs von Menschen mit Behinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen 
Monitoring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die 
Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen 
Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland 
bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl 
den Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: 
Verfolgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von Bund und 
Kantonen. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 
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Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 
In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability Card, 
welcher auch in der EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung des 
Postulates 24.3324 einen Bericht unter welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die 
Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und welche Konsequenzen damit verbunden 
wären. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen. 

Insbesondere zum Wohnen 
Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von 
zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die 
einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der 
Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, 
dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl des Wohnortes und der 
Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer 
späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation 
der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen30 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit: 

− Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens31 

− Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt32 

− Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich 
und unklar33 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-
menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

31 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-
menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

32 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-
menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

33 Bericht der EFK, Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 
mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-
im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

2374 / 2614

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
http://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/
http://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/


   

 

− Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, 
der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat 
vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren 
eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die 
Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 
Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die 
Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung 
der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und 
redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Probleme lösen, 
geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen verändern werden. So 
fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 
Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die 
Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen 
Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung 
des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» 
das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit 
das heutige System zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in 
Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutionen zur Förderung der Inklusion 
betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie widerspricht vielmehr 
diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. 
Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom 
behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei 
Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos 
nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird 
schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen 

 
34 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-
menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

35 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 

36 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie 
Hilfslosenentschädigung. 

37 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt und dass keine 
griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgesehen sind. Als Folge der 
Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der Bundesrat wissen, dass 
Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und Kontrollinstrumente im 
Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Zum 3. Abschnitt 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen 
Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere 
Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund und Kantonen 
gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

− auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, 
sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt 
sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen 
der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des 
Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu 
tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

− auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 
Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die 
Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten 
Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls 
wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der 
Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System 
beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen 
Personen (lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von 
Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt 
worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. 
Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu 
ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der 
Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch 
das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch 
nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie der 
Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV 
sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese 
Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und 
Pflege zu sorgen. 
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In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler 
Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der 
betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. 
Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die Ausrichtung von Leistungen zur 
Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.38 Zusätzlich 
zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und 
mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in 
gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum 
selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 
5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der 
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen 
Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit 
gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, 
mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse 
Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, 
wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion 
betroffener Personen» umgetauft werden, ist besonders stossend. Auf den ersten Blick 
erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen 
fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 
zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären 
hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. 
Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden. 

Wir fordern daher:  

− Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich 
überarbeitet werden. 

− Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu 
den Leistungen von Bund und Kantonen. 

− Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. 
Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der 
objektorientierten zur bedarfsorientierten Finanzierung einzuführen. 

 

 
38 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Zum VE-Teilrevision IVG 
Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater 
Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater 
IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten 
Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem 
nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den 
generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage 
zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen 
aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und 
Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und 
ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. 
Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt 
es zudem bereits überwiesene bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte 
parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu 
berücksichtigen gilt: 

− Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 
des Assistenzbeitrages 

− Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 
Erreichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

− Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach 
Erreichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

− Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten 
Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser 
unterstützen) ist Rechnung zu tragen. 

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer 
selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert werden, 
denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag ausgenommen. 
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Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf 
geschlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht 
berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit einer 
Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit FAKT 
nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden durch die von 
den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 
(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)” überzeugende und 
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen 
Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher 
entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten 
und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) 
einzusetzen.39 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 
Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. Personen, die aufgrund der 
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Erreichen des AHV-Referenzalters 
auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, haben heute keinen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilflosenentschädigung 
der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 
Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute 
keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine 
Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der 
Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. Ebenfalls keinen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose Erwachsene, denn sie haben 
gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf 
eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). 
Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie 
Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 
42 Abs. 3 IVG zu verzichten. Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser 
Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG 
und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf 
ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt 
vermieden werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

 
39 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen 
auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, 
ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten 
Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

− Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten: 

• Personen im AHV-Alter  

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

− Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag zu gewähren.  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein 
grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die 
Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die 
Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtlichen 
administrativen Aufwand verbunden ist.40 Dieser Aufwand muss in Zukunft verringert, aber 
auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der Höchstbeträge in 
Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 
werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 
52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- 
als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der 
Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen 
finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet 
werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. 
Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von 
Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird 
ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. 
Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

 
40 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 

selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der 
Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

− Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

− Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

− Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

− Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

• keine Beschränkung auf natürliche Personen  

• Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

− Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie 
Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 
FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 
Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und 
implementiert. Das FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen 
Fragestellungen auf. Dadurch können behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht 
berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es als 
eigentlichen Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsverfahren der 
Hilflosenentschädigung auf. Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt 
schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, hat der 
Gesetzgeber erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinderten und 
taubblinden Personen eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei wird auf eine 
Abklärung mittels eines vorgegebenen Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 resp. 6 
Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

Sinnesbehinderte im FAKT 
Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Regel einen 
kleineren Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Personen.   

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche 
Teilhabe und Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen 
unzureichend. Das Gleiche gilt auch in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. d. - g IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei 
Sinnesbehinderten anders als bei anderen Behindertenarten. Beispiele aus der Praxis sollen 
die Problematik verdeutlichen: 
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1) Fenster putzen: Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu 
putzen. Aufgrund der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches 
an Zeit und kann das Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2) Verschüttete Flüssigkeit aufwischen: Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum 
Beispiel ein verschüttetes Getränk vom Boden aufzuwischen. Die erste Schwierigkeit 
besteht aber schon darin, dass die Stelle auf dem Boden gefunden werden muss. 
Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt es für die sehbehinderte Person keine 
Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle Übersicht und Kontrolle fehlt. 
Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen Zeitaufwand verbunden. 

3) Auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: Je nach Art der Arbeitsstelle 
sind mehr oder weniger Sitzungen und Besprechungen ausser Haus wahrzunehmen. 
Dabei muss der Weg zumeist an unbekannte Orte überwunden werden. An den 
Meetings selbst werden zudem oft Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. Um auf 
Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der sehbehinderten Person vor Ort 
erklärt werden. Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch höher qualifizierte 
Assistenzleistungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen 
effizient und effektiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes 
Voraussetzung, was ein entsprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von 
Assistenzleistungen sind für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt 
unumgänglich - respektive vielfach Voraussetzung. 

4) Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: Aufgrund der doppelten 
Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt eine Assistenz. 
Zudem ist die eigenständige Mobilität an unbekannte Orte lebensgefährlich, weil 
beide Sinne fehlen. Für gesellschaftliche Aktivitäten werden im FAKT höchstens 60 
Minuten pro Tag anerkannt (Minutenwerte im FAKT sind fixiert und entsprechen nicht 
der Lebensrealität von Sinnesbehinderten). Diese starren Grenzen im FAKT führen zu 
menschenunwürdiger Isolation.  

5) Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung: Taubblinde Menschen, die 
auf taktile Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an Sitzungen professionelle 
Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch keine weiteren 
Assistenzleistungen (Weg bis zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause oder im Gebäude 
WC suchen usw.). Es braucht daher eine Doppelbesetzung. Trotzdem werden die 
Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies entspricht nicht der 
Lebensrealität.  

6) Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: Die 
sehbehinderte Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wischen und 
mit dem Staubsauger aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter und Scherben 
infolge der visuellen Kontrolle liegen bleiben. Diese gefährden die betroffene Person 
und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

7) Punktuelle Assistenz: Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell 
Assistenz, für die es sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit 
der die betroffene Person zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber 
beispielsweise am Morgen Zusatzzeit einrechnen. Zum Beispiel: die sehbehinderte 
Person hat einen wichtigen Termin und sollte entsprechend aussehen. Auch wenn sie 
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ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur Kleiderwahl hat, ist es in 
solchen Fällen gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich keine Farben 
oder Muster beissen, irgendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das 
Gesamtbild trüben. Dasselbe, wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass 
etwas Lippenstift eine gute Idee wäre. In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es 
notwendig, mehr behinderungsspezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit 
dem FAKT aufgrund seiner wenig flexiblen Struktur nicht möglich. 

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 
Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorarbasis 
eingekauft werden.  

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang mit 
der Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch viel 
flexibler zur Verfügung als angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten Termin 
kommen. Durch dieses grosse Wissen und Flexibilität der Angehörigen können 
Assistenzleistungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler 
Bedeutung. Ein solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson zuerst 
aufgebaut werden, was sich für Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung äusserst 
schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, usw.).  

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen 
kommunizieren können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzpersonen zu 
finden, die oft auch weit verstreut wohnen und deren Anfahrtsweg vom Assistenzbeitrag 
nicht berücksichtigt wird. 

Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsverhältnis 
eingekauft werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste usw.). Auf diese 
Weise kann, der für Sinnesbehinderte schwer zu bewältigende administrative Aufwand, im 
Arbeitgebermodell auf einen Schlag substanziell reduziert werden. Im PAB konnte 
beobachtet werden, dass die unterschiedlichen Modelle vielfach nebeneinander in 
Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der Alltag 
bedürfnisgerecht organisiert werden. Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte 
des PAB wurden im AB IV gestrichen. 

Umfragen bestätigen Annahmen 
Eine Umfrage41 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41% einen 
AB der IV beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der Interessierten keinen 
AB der IV beziehen, obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-Alter sind, also potenzielle 
Anspruchsberechtigte.  

 
41 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizerischen Blindenbundes. 

Teilgenommen haben insgesamt 127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
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86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) begrüssen 
es, Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die Forderungen nach 
Anpassung des Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte entspringen einem sehr breiten 
Bedürfnis. 

Bedarfsermittlung 
Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle System des 
Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu wenig 
widerspiegelt. Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der 
Hilflosenentschädigung Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit 
KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen vor, 
Sinnesbehinderte auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen und die 
rechtlichen Grundlagen (Siehe Anhang 1) dafür zu schaffen. 

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Modell von 
Behinderung zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompetenzen und 
Fähigkeiten der versicherten Personen mehr Achtsamkeit entgegenbringen und ihnen 
nicht die Beweislast der Unfähigkeit und Unselbständigkeit übertragen.  

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in der 
Studie42, wonach das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veranlasst das 
schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen im FAKT zu 
verzichten und stattdessen ein Abklärungsverfahren vorzuschlagen, das spezifische und 
individuelle Unterstützungsbedarfe auch tatsächlich erfasst. Es bietet offene Fragen an, bei 
dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen im Mittelpunkt steht. Individuelle 
Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum Ausdruck gebracht werden. So wird 
Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit einer Wertehaltung begegnet, 
die Wertschätzung für die vorhandenen Kompetenzen zum Ausdruck bringt. 

Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. Um 
das Prinzip eines neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzulegen, wird 
der Unterstützungsplan wie er zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion ist, als Beispiel 
herangezogen. 

 
42 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / 

P. Margot-Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen, Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung erfasst 
und basierend darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.  

Das als Beispiel beiliegende St. Galler System der Bedarfsermittlung basiert auf einer 
Analyse der bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen Deutschschweizer 
Kantonen und einigen europäischen Nachbarstaaten. Es fusst auf dem Verständnis von 
Behinderung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erfüllt die Anforderungen 
der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung dienende St. Galler Unterstützungsplan (SUP) ist eine 
angepasste Version des individuellen Hilfeplans (IHP) aus dem Jahr 2003, der in 
unterschiedlichen Deutschschweizer Kantonen in verschiedenen Versionen angewendet 
wird. Der SUP basiert wie der IHP auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit 
Behinderung Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation sind und deshalb im 
Verfahren eine zentrale Rolle einnehmen sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis der 
UN-BRK. Menschen mit Behinderung sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines 
persönlichen Defizits anzusehen, sondern dabei zu unterstützen, die ihnen bei der 
gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Weg 
stehenden Barrieren zu überwinden. Der SUP ist geeignet, einen individualisierten Zugang 
zu schaffen, der die Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit Behinderung in den 
Vordergrund rückt. Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht immer die 
Person mit Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem 
Behinderungsgrad (blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das Verfahren 
gewährleistet die Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die 
Unabhängigkeit und fachliche Qualität der Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher 
Anspruch an welcher Art von Unterstützungsleistung besteht, die dann im Rahmen der 
Leistungserbringung finanziell abgegolten wird.  

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen mit 
Behinderung in verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individuell 
erforderlichen Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage, was eine Person 
benötigt, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  Die Person mit 
Unterstützungsbedarf steht beim Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den Fragebogen 
deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine selbst gewählte Vertrauensperson kann sie 
beim Ausfüllen unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – wenn immer möglich – durch 
die betroffene Person selbst ausgewählt werden. Vertrauenspersonen können z.B. 
Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere Bezugspersonen sein. In 
begründeten Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oder 
anderen Hinderungsgründen, kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des 
Unterstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert wird. Sie kann den 
Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstützungsbedarf ausfüllen. 
Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise eine externe 
Sicht die Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch eine Fachperson. 
Der Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche Sicht und Einschätzung der 
Person selbst sowie eine ergänzende externe Sicht. 
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Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 
Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unabhängige 
fachliche Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP-Gespräche mit den 
am Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ihrem 
Wohnumfeld.  

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs. Aufgrund 
dieser Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.   

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistungen im 
Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch 
als auch operativ unabhängig von der Invalidenversicherung und anderen staatlichen 
Stellen. Das Mandat für die Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden 
Leistungsvertrag.  

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die 
Bedarfseinschätzung verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuellen 
Bedarfsermittlung mitwirken oder als Leistungserbringende tätig sein. 

Wir fordern daher:  

− Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

− Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu 
gewähren. 

− Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skizzierten 
Bestimmungen vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden. 

Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die 
Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur 
wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang 
sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am beruflichen und 
gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das 
heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 
Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste 
der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der 
Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des 
Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose 
Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den unterschiedlichen 
Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV (Eingliederungsversicherung 
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in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der 
BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits im 
September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine 
"smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit 
Behinderung im Alter ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte 
verhindert oder massgeblich verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. 
So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu 
verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten 
den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.43 Ein 
besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA und im KHMI 
erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch die AHV und durch 
die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und transparente Standards dazu 
beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte 
besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden 
können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die 
Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des 
Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen für 
die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftlicher oder 
kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro Jahr für 
Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit 
rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 
Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber 
keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der 
Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits 
angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen 
gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem AHV-
Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es 
bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

 

 
43 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Wir fordern daher:  

− Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

− Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

− Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des 
Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert 
ausgestaltet sein. 

− Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu 
erhöhen. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen 
zu berücksichtigen. 

       
Pierre-Alain Uberti    Jan Rhyner     
Geschäftsleiter    Leiter Interessenvertretung   
      und Management Support   

     

Jonas Pauchard    Fachbereichsleiterin Sozialarbeit 
Fachperson Interessenvertretung  Fachperson Interessenvertretung 
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Anhang 1 
Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG 
− Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund 
Revision nicht mehr benötigt wird): 
2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag nach Art. 42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 
Art. 42a Anspruch (neu) 
1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 erreicht haben, haben Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG und/oder eine Hilflosigkeit 
nach Art. 9 ATSG vor Erreichen des Referenzalters vorlag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 
Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person 
benötigt und von folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines 
Arbeitsvertrages angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet werden 
können. 

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 
1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im 
Zentrum des Prozesses steht. 
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2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und während 
des Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 
1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und von 
Behörden organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   

2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hierfür 
erforderlichen Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 
1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den 
Assistenzbedarf zuhanden der zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer 
Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind, 
werden die der Hilflosenentschädigung entsprechenden Stunden nicht abgezogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer 
Taubblindheit beziehen und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD nicht 
abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistungen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stunden. 
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Per E-Mail an:  

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Generalsekretariat (GS-EDI) 
Frau Elisabeth Baume-Schneider 
ebgb@gs-edi.admin.ch  

 

Bern, 08. September 2025 

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative  
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Verein Tatkraft setzt sich mit Nachdruck für die tatsächliche Gleichstellung und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen ein – sei es durch politische 
Arbeit, durch Projekte für Assistenz und Teilhabe oder durch den Aufbau einer starken 
Community. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren 
Stellung zu nehmen. 
 
Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz nach wie vor mit tiefgreifenden 
Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert. Die Inklusions-Initiative will ihre 
Lebenssituation verbessern und verlangt die Umsetzung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die die Schweiz 2014 unterzeichnet hat. Doch 
bis heute fehlen eine verbindliche Strategie und die notwendigen Massnahmen. 
 
Der vorliegende Entwurf ist jedoch eine Enttäuschung. Er verpasst die Chance, die UN-
BRK konsequent umzusetzen, und nimmt die Anliegen der Inklusions-Initiative nicht 
ausreichend auf. Das Inklusionsgesetz in seiner vorgeschlagenen Form schafft keine 
Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik. Stattdessen 
definiert es einen Behinderungsbegriff, der drei Viertel der Betroffenen ausschliesst, 
und es verzichtet auf verbindliche Rechte im Bereich Wohnen, Assistenz und 
Hilfsmittel. 
 
Damit bleibt der Entwurf weit hinter den Forderungen und Bedürfnissen der 
Betroffenen zurück. Wenn der Gegenvorschlag tatsächlich eine Antwort auf die 
Inklusions-Initiative sein soll, muss er stark verbessert werden. 
 
Freundliche Grüsse 
Islam Alijaj, Präsident Verein Tatkraft 
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1. Zum Vernehmlassungsentwurf «Bundesgesetz über die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen (VE-InG)» 

Der Verein Tatkraft lehnt den Entwurf in der vorliegenden Form ab. Aus unserer Sicht 
braucht es folgende Verbesserungen: 

Erfasste Personen: Das Gesetz erfasst nur Menschen, die IV-Leistungen beziehen – 
rund 450’000 Personen. Damit bleiben drei Viertel der 1,9 Millionen Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz ausgeschlossen. Ein Inklusionsgesetz muss 
grundsätzlich alle Menschen mit Behinderungen einschliessen. 

Erfasste Bereiche: Ein inklusives Gesetz muss für Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen sorgen. Der Entwurf beschränkt sich fast ausschliesslich auf 
Wohnen. Themen wie Arbeit, Bildung, Gesundheit, Mobilität oder politische 
Teilhabe fehlen. 

Verbindlichkeit: Die im Entwurf vorgesehenen Massnahmen sind zu unverbindlich. Es 
braucht klare, verpflichtende Vorgaben für Bund und Kantone, damit Fortschritte 
nicht vom politischen Goodwill abhängen. 

Rechtsansprüche: Rechte sind nur wirksam, wenn sie im Einzelfall einklagbar sind. Der 
Entwurf verzichtet auf solche Ansprüche. Das ist unhaltbar. 

Umsetzung und Strategie: Es fehlt die Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine 
gemeinsame Strategie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK vorlegen. 
Tatkraft fordert ein verbindliches Vorgehen mit klaren Zielen für die nächsten 20 
Jahre. 

Überprüfung: Die UN-BRK verpflichtet zur unabhängigen Überwachung. Der Entwurf 
enthält dazu keine Bestimmungen. Ein glaubwürdiges Monitoring ist zwingend. 

2. Zum Vernehmlassungsentwurf «Teilrevision Invalidenversicherungsgesetz 
(IVG)» 

Die vorgeschlagenen Änderungen gehen in die richtige Richtung, sind aber viel zu 
schwach. Aus Sicht von Tatkraft braucht es zusätzliche Massnahmen: 

Zugang zum Assistenzbeitrag verbessern: Nur rund 5’000 von 1,9 Millionen Menschen 
mit Behinderungen haben 2024 einen Assistenzbeitrag erhalten. Das ist 
inakzeptabel. Der Zugang muss deutlich ausgeweitet werden, insbesondere für:  
- Personen mit Sinnesbehinderungen 
- Menschen im AHV-Alter 
- Personen mit Hilflosenentschädigung aus UV oder MV 
- Minderjährige ausserhalb von Art. 39a IVV 
- gehörlose und schwerhörige Erwachsene 
- Personen mit psychischen Beeinträchtigungen ohne IV-Rente 
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System des Assistenzbeitrags verbessern: Damit Menschen selbstbestimmt leben 

können, muss der Assistenzbeitrag praxistauglich sein. Es braucht: 
- weniger administrativen Aufwand 
- höhere Beiträge 
- mehr Beratungsangebote 
- eine Öffnung für mehr Assistenzpersonen 
- die Aufhebung von Kürzungen im zweiten Arbeitsmarkt 

 
Hilfsmittel verbessern: Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters 
selbstbestimmt leben, Kontakte pflegen und am Berufs- und Gesellschaftsleben 
teilhaben können, braucht es einen verlässlichen Zugang zu geeigneten Hilfsmitteln 
und Unterstützungsleistungen. Ohne diese Grundlagen bleibt echte Inklusion 
unmöglich. Deshalb fordert Tatkraft, dass die Hilfsmittellisten im AHV-Bereich 
deutlich ausgebaut und mit jenen der IV harmonisiert werden. Besonders dringlich ist 
eine Verbesserung des Zugangs zu Hörgeräten – sowohl im AHV- wie auch im IV-
Bereich. Nur so können Betroffene ihre Rechte auf Teilhabe tatsächlich wahrnehmen. 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Staatskanzlei, Reeierundskanzlei. 8510 Frauenfeld 

Thurgau 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Frau Elisabeth Baume-Schneider 
Bundesrätin 
3003 Bern 

  

Frauenfeld, 30. September 2025 
Nr. 531 

Eidgenössische Volksinitiative „Für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen (Inklusions-Initiative)" und indirekter Gegenvorschlag 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum indirekten Gegenvor-
schlag zur eidgenössischen Volksinitiative „Für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (Inklusions-Initiative)". 

1. 	Allgemeine Bemerkungen 
1.1. 	Volksinitiative 

Die Beseitigung von Benachteiligungen, denen Menschen mit einer Behinderung aus-
gesetzt sind, ist ein wichtiges Anliegen. Die Umsetzung dieses in Art. 8 Bundesverfas-
sung (BV; SR 101) verankerten Grundrechts stellt eine wertvolle Richtschnur für die Ge-
setzgebung dar. In seiner jetzigen Form stellt Art. 8 BV eine angemessene Verfas-
sungsnorm dar. Die Ausweitung der Verfassungsnorm im Sinne der Inklusions-Initiative 
ist nicht nötig. Wir lehnen sie daher ab. Die von der Initiative geforderte Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen in allen Lebens-
bereichen ist so nicht umsetzbar oder auch nicht sachgerecht. Sie würde überdies ei-
nen immensen Ressourceneinsatz erfordern, deren Finanzierung völlig ungeklärt ist. 
Offenbar ist diese Überlegung auch in die Formulierung des vorgeschlagenen Art. 8a 
Abs. 1 BV der Inklusions-Initiative eingeflossen, sollen doch die für eine tatsächliche 
Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen „im Rah-
men der Verhältnismässigkeit" umgesetzt werden. Alles staatliche Handeln muss ver-
hältnismässig sein (Art. 5 BV), eine explizite Wiederholung dieses rechtsstaatlichen 
Grundsatzes wäre verfassungsrechtlich unschön, weist gleichzeitig aber auf die inhä-
rente Problematik der Inklusions-Initiative hin. 
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T +41 58 345 53 10 
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1.2. 	Indirekter Gegenvorschlag 

Den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative lehnen wir aus folgenden Grün-
den ebenfalls ab: Erstens verwässert der Gegenvorschlag die etablierte und inhaltlich 
sinnvolle Abgrenzung zwischen invaliden Personen und Personen mit einer leichten Be-
einträchtigung. Zweitens ist die Umsetzung des Gegenvorschlags nach realistischem 
Ermessen nicht finanzierbar. Drittens schafft der Gegenvorschlag erhebliche Unklarhei-
ten bezüglich der föderalen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. So würde 
die mit der Einführung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) im Jahr 2008 gemachte 
saubere Aufgabenentflechtung in diesem Bereich teilweise wieder rückgängig gemacht. 
Ebenso würde das kürzlich gestartete Projekt Entflechtung 27 konterkariert, das eben-
falls klare Aufgabenteilungen und damit genau das Gegenteil des indirekten Gegenvor-
schlags bezweckt. 

	

1.3. 	Verwässerung des Begriffs der Invalidität 

Wie der erläuternde Bericht zurecht festhält, kann die gesetzgeberische Kompetenz des 
Bundes für ein Rahmengesetz nicht direkt aus Art. 8 Abs. 4 BV abgeleitet werden, son-
dern aus Art 112b By. Dieser Verfassungsartikel ermächtigt den Bund, die Eingliede-
rung invalider Personen durch Mittel der Invalidenversicherung zu unterstützen. Hierauf 
basierend werden verschiedene Massnahmen und Leistungen zur Förderung der ge-
sellschaftlichen Eingliederung invalider Personen umgesetzt. Die Begrifflichkeiten und 
Bedingungen sind u.a. im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts (ATSG; SR 830.1) und im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
(IVG; SR 831.20) definiert. Das Ziel dieser Verfassungsnorm ist, Menschen, die auf-
grund einer schwerwiegenden Behinderung oder Beeinträchtigung dauerhaft erwerbs-
unfähig sind, zu unterstützen. Dieses Ziel ist abzugrenzen vom breiter gefassten Anlie-
gen, Menschen mit einer Behinderung zu unterstützen. 

Im erläuternden Bericht wird diese Differenz (und die damit verbundene begrenzte Bun-
deskompetenz) zwar anerkannt, der Entwurf für ein „Bundesgesetz über die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen" strebt allerdings die Aufhebung dieser Abgrenzung 
an: So wird der als veraltet eingestufte Begriff „Invalide" nicht mehr verwendet (vgl. die 
Begründung auf S. 28 des erläuternden Berichts), sondern es werden nur noch „Men-
schen mit Behinderungen" erwähnt und das Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG; SR 831.26) wird aufgeho-
ben (Art. 13 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Menschen mit 
Behinderungen). 

Wir lehnen diese Verwässerung der Begriffe ab, da sie faktisch zu einer Schlechterstel-
lung der Personen mit starken Beeinträchtigungen, den Invaliden, führen würde. Gleich-
zeitig kann eine Anpassung der Begrifflichkeiten, wenn überhaupt, nur über eine 
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Anpassung der gesamten Systematik, also auch des Art. 112b By, des ATSG und des 
IVG erfolgen. Ein isolierter Eingriff wäre systemfremd und würde zu Rechtsunsicherheit 
führen. 

1.4. 	Ungeklärte Finanzierung 

Die in Art. 1 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Menschen mit 
Behinderungen postulierten Ziele, namentlich, dass sämtliche von Art. 112b BV erfass-
ten Personen ihre Lebensführung selbst wählen, alle ihr Leben betreffenden Entschei-
dungen selbst treffen, voll an der Gesellschaft teilhaben und selbstbestimmt leben kön-
nen, sind achtenswert, aber nicht mit einem realistischen oder verhältnismässigen Mit-
teleinsatz umsetzbar. Die Formulierungen im Zweckartikel des Gesetzes sind sehr weit-
reichend und absolut gesetzt. Eine Umsetzung würde umfangreiche Massnahmen und 
entsprechend massiven Mitteleinsatz erfordern. Wir erachten es als unrealistisch, dass 
dies im übergeordneten finanziellen Korsett des Staatshaushaltes wirksam erfolgen 
kann. 

1.5. 	Unklarheit bezüglich föderaler Aufgabenteilung 

Für die Ausgestaltung und Organisation von konkreten Unterstützungsleistungen bringt 
der Gesetzesvorschlag, inklusive der Aufhebung des IFEG, aus kantonaler Perspektive 
mehr Fragen und Unsicherheiten als Antworten und Zuständigkeitsklärungen mit sich, 
wie oben mit Verweis auf den NFA und das Projekt Entflechtung 27 erwähnt ist. Im 
nachfolgenden Abschnitt gehen wir auf die Unklarheiten in den einzelnen Artikeln ein. 

2. 	Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 2 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen 

Ergänzend zu den in Art. 2 aufgeführten Bereichen müssen auch die Definition von 
Leistungsarten (ambulant — stationär) sowie die Zuständigkeit von Bund und Kantonen 
in Bezug auf diese Leistungsarten geregelt werden. Dies ist insbesondere notwendig, 
da im Gesetzesentwurf viele Regelungen des IFEG übernommen wurden, dieses aber 
ausschliesslich stationäre, kollektive Leistungen in der Zuständigkeit der Kantone regelt. 

Art. 4 Abs. 1 und 2 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von 
Menschen 

Es fehlt eine Definition, welche Leistungen in die Zuständigkeit des Bundes und der 
Kantone fallen. Die stationären Leistungen fallen seit der Umsetzung des NFA vollstän-
dig in die Zuständigkeit der Kantone. Bei den individuellen Leistungen gegenüber invali-
den Personen liegt die Zuständigkeit beim Bund, jedoch begrenzen die 
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Anspruchsvoraussetzungen der Leistungen „Hilflosenentschädigung" und „Assistenz-
beitrag" die Zielgruppe auf Personen mit Hilfslosenentschädigung. Insbesondere Men-
schen mit einer psychischen Behinderung und daraus entstandener Invalidität sind da-
her in der Regel von der Leistung ausgenommen. Für diese Zielgruppe ist die Leistung 
des begleiteten Wohnens gemäss Art. 74 IVG unterstützend, die wiederum im gesam-
ten erläuternden Bericht nicht als mögliche individuelle Leistung berücksichtigt wird. 

Art. 4 Abs. 4 Art. 1 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die Inklusion von 
Menschen 

Das geltende IFEG regelt explizit die kollektiven, stationären und damit ausschliesslich 
kantonal finanzierten Leistungen im Kontext Wohnen und Arbeiten sowie Tagesstruktur. 
Mit dem Gegenvorschlag wird ein Grossteil des IFEG, in leicht modernisierter Sprache, 
in ein neues Gesetz übertragen und mit Grundsätzen ergänzt, die sowohl die Kantone 
als auch den Bund als Leistungserbringer und -finanzierer ansprechen. 

Die im Gesetz mehrfach aufgeführte Zuständigkeit von Bund und Kantonen bleibt vage, 
insbesondere fehlen grundsätzliche Definitionen betreffend die Leistungsarten (stationär 
und ambulant) sowie die entsprechenden Zuständigkeiten von Bund und Kantonen. So 
legt der Vorentwurf in Art. 4 Abs. 4 fest, dass die Kantone die Einzelheiten der von den 
Institutionen angebotenen ambulanten Leistungen regeln. Es bleibt aber unklar, wes-
halb mit diesem Gegenvorschlag die Kantone auf der Grundlage von Art. 112b BV nun 
zur Regelung ambulanter Leistungen für invalide Personen aufgefordert werden, anstatt 
dass eine Abgrenzung oder Koordination kantonaler Leistungen auf der Grundlage von 
Art. 112c BV mit individuellen Leistungen gemäss Art. 112b Abs. 1 BV (Bundesleistun-
gen) angestrebt wird. 

Art. 5 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen 

Es ist zu ergänzen, dass die Massnahmen und Leistungen von Bund und Kantone auf-
einander abgestimmt sein müssen, sofern es sich um Unterstützungsleistungen im Rah-
men des selbstbestimmten Lebens in einem Privathaushalt handelt. 

Art. 6 Abs. 2 lit. a 5 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die Inklusion von 
Menschen 

Im Abschnitt 4 werden diverse Regelungen mit kleinen Anpassungen aus dem IFEG 
übernommen. Dabei bleibt im gesamten Abschnitt unklar, um welche Institutionen es 
sich dabei handelt. Im erläuternden Bericht wird auf die klassischen Formen der institu-
tionellen Unterbringung verwiesen und ergänzt, dass diese ihr Angebot auf andere Be-
treuungsformen ausweiten können. Es ist daher nicht klar, welche „Institutionen" künftig 
unter der neuen Gesetzgebung eine Anerkennung benötigen: Sind es ausschliesslich 
Institutionen, die stationäres, kollektives Wohnen (Unterkunft, Verpflegung und 
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Betreuung) und gegebenenfalls zudem ambulante Leistungen (Betreuung ohne Unter-
kunft und Verpflegung) anbieten, oder benötigen alle Leistungsanbieter von Betreu-
ungsleistungen eine Anerkennung gemäss dem neuen Gesetzesentwurf, auch wenn sie 
ausschliesslich ambulante Leistungen anbieten (Betreuung ohne Unterkunft und Ver-
pflegung)? 

Art. 7 lit, a des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Menschen 

Eine Institution muss über eine Infrastruktur verfügen — dies lässt den Schluss zu, dass 
es sich ausschliesslich um stationäre Leistungserbringende handelt, denn ambulante 
Leistungen zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass hierfür keine Infrastruktur explizit 
für die Leistungserbringung notwendig ist, sondern die Leistung dort erbracht wird, wo 
die betroffene Person lebt (Privathaushalt) oder arbeitet (bei einer inklusiven Tätigkeit 
im allgemeinen Arbeitsmarkt). Es fehlt allerdings eine explizite Definition. 

Art. 7 lit. c des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Menschen 

Diese Anforderung sieht gemäss erläuterndem Bericht vor, dass Institutionen eine Le-
bensplanung im Sinne von Art. 19 mit der betroffenen Person erarbeiten und sie bei 
entsprechenden Verwaltungsaufgaben unterstützen. Insofern die Person den Wunsch 
äussert, ausserhalb der Institutionen zu leben, soll diese Beratung durch eine von der 
Institution unabhängige Fachperson erfolgen. Gemäss dieser Erläuterung wäre unter 
Institution ebenfalls ausschliesslich das kollektive, stationäre Angebot zu verstehen. Es 
fehlt allerdings eine explizite Definition. Darüber hinaus wäre die Abgrenzung der Auf-
gaben von Institutionen zu den Aufgaben von gesetzlichen Beistandspersonen zu be-
rücksichtigen. 

Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion 
von Menschen 

Es fehlt wiederum eine Definition der Leistungen, an denen sich der Kanton beteiligt. 
Die Absätze wurden, mit Ausnahme des direkten Gesetzesbezugs, aus Art. 7 IFEG 
übertragen. IFEG regelt allerdings ausschliesslich die Finanzierung kollektiver, stationä-
rer Leistungen. Auch das schafft Rechtsunsicherheit. 

Art. 10 Abs. 3 des Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die lnklusion von Men-
schen 

Da die Zuständigkeit von Bund und Kantonen in Art. 4 Abs. 1 nicht eindeutig definiert 
ist, ermöglicht die Ergänzung dieses Absatzes keine Konkretisierung. 
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Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. Ides Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die In-
klusion von Menschen 

In Art. 11 Abs. 1 werden die Kantone angewiesen, konzeptionelle Grundlagen zur Um-
setzung der Ziele dieses Gesetzes zu erarbeiten. Dadurch wird allerdings keine bessere 
Koordination der Leistungen von Bund und Kanton sichergestellt. Dasselbe gilt für die 
zu erstellenden kantonalen Aktionspläne gemäss Art. 12 Abs. 1. 

Eine Vereinfachung des Systems sowie eine Effizienzsteigerung kann nur dann zu-
stande kommen, wenn entweder die Zuständigkeit für die individuelle, ambulante Be-
treuung einheitlich geregelt und so wenig Akteuren wie möglich zugeteilt ist (analog zu 
den kollektiven, stationären Leistungen in kantonaler Zuständigkeit) oder indem eine 
tatsächliche Abstimmung der Leistungen und Schnittstellen stattfindet, wenn Leistungen 
des IVG durch ambulante Leistungen der Kantone ergänzt werden sollen. 

2.1.1. Individuelle Leistungen gemäss Art. 112b und Art. 112c BV 

Auf übergeordneter Ebene ist der Bund für individuelle Leistungen und die Kantone sind 
für kollektive Leistungen gegenüber invaliden Personen zur Sicherstellung ihrer Einglie-
derung zuständig (Art. 112b BV) . Gleichzeitig sorgen die Kantone für die Hilfe und 
Pflege von Menschen mit Behinderung zuhause (Art. 112c BV). 

Für die Sicherstellung der selbstbestimmten Lebensführung kennt das IVG die individu-
ellen Leistungen der Hilflosenentschädigung gemäss Art. 42 IVG sowie des Assistenz-
beitrags gemäss Art. 42quater  IVG. Darüber hinaus gewährt der Bund gemäss Art. 74 
IVG Beiträge an Organisationen der privaten Invalidenhilfe. Diese Beiträge werden un-
ter anderem gemäss Art. 108bis Abs. 1 lit. e der Verordnung über die Invalidenversiche-
rung (IVV; SR 831.201) für das begleitete Wohnen für Invaliden geleistet. Diese Leis-
tung wird im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt, obwohl sie einen wich-
tigen Beitrag für die Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens der betroffenen Per-
sonen darstellt. Insbesondere für invalide Personen mit einer psychischen Behinderung, 
da diese in der Regel aufgrund der fehlenden Voraussetzungen keinen Anspruch auf 
Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag haben. Inwiefern die Finanzierungsform 
des begleiteten Wohnens, wie sie bis anhin umgesetzt wird, angepasst werden könnte, 
wurde bereits im Jahr 2023 in einem vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in 
Auftrag gegebenen Forschungsbericht („Subjektfinanzierung Finanzhilfen Art. 74 IVG") 
geprüft. Dies sollte in einer Revision des IVG mitberücksichtigt und künftig als individu-
elle Leistung finanziert werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag wird das System jedoch nicht überarbeitet 
und die einzelnen Leistungen werden nicht besser aufeinander abgestimmt. Stattdes-
sen werden auf der Ebene der Bundesleistungen (IVG) die bisherigen Leistungskatego- 
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rien fortgeführt und ambulante Leistungen der Kantone werden zwar im Gesetzesent-
wurf erwähnt, jedoch nicht die Abstimmung aller Leistungen angestrebt. 

3. 	Fazit 

Sowohl die Initiative als auch der indirekte Gegenvorschlag gehen zu weit. Die Finan-
zierung ist nicht sichergestellt, obwohl die Kosten erheblich sein dürften. Der Geset-
zesentwurf lässt viele Fragen offen, was im Vollzug zu Rechtsunsicherheit führen 
würde. Insbesondere gibt es keine klare Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den 
Kantonen, was gerade angesichts des laufenden Projektes „Entflechtung 2027" zur Re-
duktion von Verbundsaufgaben zwischen den Staatsebenen nicht nachvollziehbar ist. 
Wir lehnen die Vorlage daher ab. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 
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Risposta alla procedura di consultazione del 25 giugno 2025 
Controprogetto indiretto (legge federale sull’inclusione delle persone con 
disabilità e revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità) 
all’iniziativa popolare federale “Per l’uguaglianza delle persone con disabilità 
(Iniziativa per l’inclusione)” 
 
Signora Consigliera federale, 
gentili signore e signori, 
 
vi ringraziamo innanzitutto per averci permesso di esprimere il nostro parere su questa 
importante procedura di consultazione relativa al controprogetto indiretto all’iniziativa 
popolare federale “Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per 
l’inclusione)”. Nel merito vi trasmettiamo la nostra presa di posizione. 
 
Osservazioni introduttive 
 
Il controprogetto trae origine dall’iniziativa popolare “Per l’uguaglianza delle persone 
con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)”, dichiarata riuscita nell’ottobre 2024. Questo 
controprogetto mira, nelle intenzioni del Consiglio federale, ad apportare maggiore 
chiarezza e concretezza al tema dell’uguaglianza rispetto all’articolo costituzionale 
proposto. Quest’ultimo, per essere attuato, necessiterebbe di un ulteriore lavoro 
legislativo da parte dei Cantoni e della Confederazione, mentre una nuova Legge 
federale sull’inclusione dovrebbe avere il pregio di porsi come Legge quadro in materia 
di uguaglianza dando chiari compiti ai legislatori cantonali. Nel contempo la revisione 
della LAI dovrebbe contenere un miglioramento nell’accesso all’assistenza per un 
grado di autonomia più ampio. 
 
Legge federale sull’inclusione delle persone con disabilità  
 
Osservazioni generali 

Compito dello scrivente Consiglio di Stato non è di esprimersi sull’iniziativa popolare 
né di eseguire un confronto tra questa e il controprogetto (sarebbe oltretutto difficile 
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paragonare un articolo costituzionale e una legge). Tuttavia, come osservazione 
generale, non si può non notare come il campo di applicazione sia differente. Il 
controprogetto sul quale siamo chiamati ad esprimerci si fonda sull’art. 112b della 
Costituzione federale che fa riferimento agli invalidi e non alle persone con disabilità. 
Questa differenza, non solo terminologica, è fondamentale per la comprensione 
dell’intero documento poiché con “invalido” si rimanda ad un concetto di tipo 
assicurativo e legato alla mancanza di capacità lavorativa e quindi di guadagno. Ben 
si comprende come ciò riduca sensibilmente il campo d’azione della Legge. Il Consiglio 
federale nel suo rapporto esplicativo specifica, infatti, che già esiste uno strumento 
legislativo che sancisce l’uguaglianza delle persone con disabilità, ovvero la Legge 
federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis) che deriva 
dall’art. 8 cpv. 4 Cost. e che è attualmente in fase di revisione e che l’unico articolo che 
conferisce competenza in materia è l’art. 112b, che parla di invalidità. Il concetto di 
invalido è quindi un vincolo insormontabile. 
Sebbene lo scopo di questa Legge sull’inclusione sia la promozione della vita 
indipendente delle persone con disabilità, il riferimento all’art. 112b sembrerebbe 
quindi presupporre che il vero target sia il concetto ristretto di invalido. Va detto che 
questo progetto di Legge costituisce, in parte, una revisione della Legge federale sulle 
istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn), la quale in modo chiaro 
si riferisce agli invalidi e non alle persone con disabilità.  
Nel rapporto esplicativo si cerca di fare chiarezza sulla terminologia senza tuttavia 
dissipare le incertezze circa l’interpretazione dei concetti persona con disabilità e 
invalido. Il Consiglio federale, nella sua spiegazione, pur riconoscendo la natura 
differente dei concetti, pone un’illustrazione di evoluzione terminologica che non trova 
chiarezza giuridica e potrebbe trovare difficoltà nell’applicazione dell’intero dispositivo 
legislativo.  
Se l’intenzione del Governo è mantenere una chiara distinzione tra diritti previsti dalla 
LDis e la promozione dell’inclusione oggetto del presente controprogetto, resta da 
chiedersi se due ambiti strettamente legati (eliminazione degli svantaggi e inclusione 
sono parte dello stesso concetto di uguaglianza) possano riguardare due target 
differenti. 
 
A questo proposito segnaliamo che procedere con una revisione della LDis, proporre 
una nuova Legge sull’inclusione che contiene una versione rivista della LIPIn e 
riformare parzialmente la LAI, con in aggiunta la Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità il cui contenuto deve essere ripreso dal diritto svizzero (anche 
cantonale), rende un tema importante quale l’uguaglianza oggetto di meccanismi 
contorti e potenzialmente incoerenti e inefficaci. Riteniamo che gli strumenti legislativi, 
pur mantenendo la loro autonomia, avrebbero dovuto essere oggetto di una 
valutazione globale. Questo non solo nell’interesse della persona con disabilità ma 
anche del Cantone che, nel sistema federale, si trova investito di compiti e 
responsabilità per la cui concretizzazione sono necessarie leggi cantonali. Non va 
dimenticato, come detto in precedenza, che la Convenzione ONU pone obblighi 
chiaramente più estesi di quanto previsto dalle revisioni delle leggi federali ed è quindi 
compito dei Cantoni riprendere queste disposizioni. In questo quadro legislativo, 
nazionale e internazionale complesso, il compito più arduo spetterà proprio ai Cantoni. 
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Rileviamo infine come l’inclusione sia di fatto stata ridotta all’ambito dell’alloggio in 
continuità con la LIPIn mentre gli altri ambiti sono ridotti a obiettivi generici, ma 
formalmente necessari per il futuro, contenuti nell’art. 3. Se da una parte la LDis si 
concentra molto sull’eliminazione degli svantaggi nel mondo del lavoro e delle 
prestazioni, la nuova Legge avrebbe il suo perno sull’alloggio, pur in maniera più 
estensiva rispetto alla LIPIn. L’impressione è che il riferimento all’art. 112b Cost. sia 
stato fatto in maniera particolarmente restrittiva. 
 
Osservazioni sul titolo della Legge e sui singoli articoli 
 
Come espresso nelle osservazioni introduttive, l’espressione persona con disabilità è 
più ampia rispetto al termine invalido presente all’art. 112b Cost, al quale la presente 
legge fa riferimento. Il Consiglio federale sottolinea che questo articolo costituzionale 
è l’unica base legale che rende possibile un suo intervento in materia, quindi il gruppo 
interessato sembra chiaro. Preso atto di ciò, se il termine invalido mantiene il suo 
significato, intitolare questo dispositivo Legge sull’inclusione delle persone con 
disabilità può apparire fuorviante e dare spazio ad eccessive aspettative. Riteniamo 
che persona con disabilità sia il termine socialmente più corretto, tuttavia in un contesto 
giuridico la distinzione, se il Consiglio federale la mantiene così come nella 
Costituzione, deve essere oggetto di chiarimento. Ricordiamo che i Cantoni basano le 
loro leggi sul finanziamento delle istituzioni sociali sulla LIPIn, e potenzialmente in 
futuro sulla nuova legge sull’inclusione. 
 
Art. 1 Scopo 

Lo scopo enunciato è sicuramente coerente con la Convenzione ONU e con le 
esigenze delle persone con disabilità. In questo senso non si può che giudicare 
positivamente l’intento e l’accento posto su autodeterminazione, autonomia e 
inclusione sociale e professionale. In relazione all’insieme della legge non è tuttavia 
chiaro come si intenda realizzare questi intendimenti al di fuori del tema dell’alloggio. 
Senza tenere conto del riferimento all’art. 112b Cost. di cui abbiamo lungamente 
parlato in precedenza, resta positivo l’intento, almeno sulla carta, di questa legge. 
 
Art. 2 Oggetto 

L’articolo è coerente con quanto disciplinato in seguito. Nel rapporto esplicativo si 
afferma che la Confederazione può agire normativamente sui Cantoni unicamente nei 
campi dell’alloggio e del lavoro. Reputiamo un’occasione mancata il coordinamento 
dell’insieme delle leggi sulla disabilità che potesse allargare gli obiettivi. 

Art. 3 

Gli obiettivi sono un chiaro riferimento alla Convenzione ONU che viene finalmente 
inserito nel corpo normativo svizzero. Tuttavia, Confederazione e Cantoni, nel quadro 
delle loro competenze, devono impegnarsi per concretizzare questi obiettivi. 
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Art. 4 Principi generali 

Il Consiglio di Stato valuta positivamente l’inserimento di maggiore autonomia e 
autodeterminazione nella legge. Tuttavia, le ripercussioni per il Cantone non sono del 
tutto chiare. È innanzitutto incerta la portata del diritto all’autonomia abitativa. Se da un 
lato questo deriva dalla Convenzione ONU ed è quindi vincolante, un’affermazione in 
senso assoluto può portare a dilemmi di tipo etico quali ad esempio il rapporto tra libera 
scelta e migliore scelta per il benessere dell’individuo. Qualora la scelta del luogo di 
vita non dovesse oggettivamente rivelarsi la più adatta, ci si troverebbe confrontati con 
un cortocircuito legale. 
Il capoverso 2, se concretizzato, rappresenterebbe un cambiamento importante per la 
politica sociale del Cantone. Garantire l’assistenza personale al di fuori delle istituzioni, 
significherebbe ridefinire l’intero modello amministrativo e finanziario che regge la 
partnership tra Cantone e enti privati. Una pianificazione dell’offerta in un contesto di 
questo tipo sarebbe estremamente difficoltosa. 
Non è d’altra parte chiaro quali istituzioni, secondo il capoverso 4, potrebbero fornire 
le prestazioni ambulatoriali. In particolare, non si comprende se a fornire prestazioni 
ambulatoriali sono le stesse istituzioni di cui all’art. 6 (quindi sostanzialmente quelle 
oggi previste dalla LIPIn, di tipo residenziale) e se unicamente loro possono anche 
occuparsi del settore non istituzionalizzato. 
In generale, visto l’importante cambiamento che l’autonomia porterebbe, è auspicata 
una maggiore definizione dei compiti della Confederazione e dei Cantoni, anche per 
una questione di coordinamento di questi ultimi e della mobilità interna a loro. 
 
Art. 5 Principi delle misure di promozione dell’autonomia abitativa 

L’offerta di prestazioni in funzione delle esigenze individuali è senza dubbio auspicabile 
e già oggi le istituzioni, all’interno della dotazione di personale, modulano la presa in 
carico seguendo le specificità di ogni persona con disabilità. Attualmente in Ticino 
questa dotazione di personale deriva dal numero di utenti collocati e non è calcolata 
sul singolo grado di disabilità. Uno strumento di valutazione potrebbe essere 
implementato e, anzi, si imporrebbe se dovesse essere riconosciuto il diritto ad 
un’assistenza socioeducativa a domicilio. Ciò necessiterebbe tuttavia di tempo per la 
sua implementazione, considerata in particolare la flessibilità che un tale approccio 
imporrebbe per i fornitori di prestazioni. Riteniamo auspicabile una formalizzazione 
anche in questo articolo, e non solo nel rapporto esplicativo, del principio della 
proporzionalità. 

Art. 6 Principi 

Ribadiamo quanto espresso nel commento all’art. 4, ovvero la necessità di chiarire 
quali istituzioni possono essere riconosciute per prestare assistenza 
ambulatorialmente. L’art. 6 riprende in gran parte quanto previsto attualmente dalla 
LIPIn che, tuttavia, come legge non contempla la libera scelta del luogo di vita. 

Art. 7 Condizioni per il riconoscimento 

Nessuna osservazione. 
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Art. 8 Controllo e revoca del riconoscimento 

Nessuna osservazione. 

Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni 

Nessuna osservazione. 

Art. 10 

L’articolo è analogo a quanto contenuto nella LIPIn, inserendo tuttavia un riferimento 
all’art. 4 cpv. 1 del presente avamprogetto. La portata è incerta quanto alla 
pianificazione e al finanziamento delle prestazioni laddove la persona con disabilità 
scegliesse di rimanere al proprio domicilio. Se da un lato il principio della libera scelta 
è sancito e ne deriva l’obbligo di finanziamento da parte del Cantone, rimane perlopiù 
oscura l’attuazione di ciò. L’impressione è che il Consiglio federale abbia giustamente 
voluto riprendere un principio cardine della Convenzione ONU senza tuttavia definire 
con chiarezza le regole da applicare. Il risultato per i Cantoni è dover interpretare, 
coordinandosi tra loro, quanto inserito in questa nuova legge. Si auspica pertanto una 
nuova formulazione di questo articolo. 

Art. 11 Misure di attuazione e coordinamento 

Nessuna osservazione. 

Art. 12 Piani d’azione cantonali 

Riteniamo più utile l’elaborazione di un piano d’azione nazionale che garantisca 
autonomia e inclusione delle persone con disabilità. I Cantoni dovranno 
necessariamente adattare le loro basi legali e continueranno a sviluppare la 
pianificazione dell’offerta. Il rispetto dei vincoli posti dalla Confederazione è quindi 
largamente garantito. Al contrario, un lavoro di indirizzo e monitoraggio, così come di 
verifica della coerenza e di sviluppo dei rapporti intercantonali sotto l’egida della 
Confederazione porterebbe maggiori risultati. Si ricorda che con il passaggio di 
responsabilità ai Cantoni, nell’ambito della LIPIn era stato richiesto di elaborare una 
strategia cantonale (art. 10 LIPIn). Nel frattempo, i Cantoni si sono dimostrati flessibili 
e dinamici nell’affrontare le sfide della disabilità, mantenendo i principi contenuti nel 
documento e attualizzando le pratiche. Un piano d’azione a livello cantonale oggi 
avrebbe poco senso e si ridurrebbe ad un lavoro di attualizzazione della strategia, 
mentre i Cantoni sanno come affrontare pragmaticamente e giuridicamente i 
cambiamenti. 

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo 

Nessuna osservazione. 

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore 

Nessuna osservazione. 
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Revisione delle Legge federale sull’assicurazione invalidità 
 
Mezzi ausiliari dell’assicurazione invalidità 
 
Art. 21bis cpv. 3 

Si tratta di una disposizione che riguarda la sostituzione di mezzi ausiliari in caso in cui 
questi sono acquistati tramite una procedura di aggiudicazione e specifica l’esistenza 
di una convenzione con gli offerenti. Non abbiamo alcuna osservazione da formulare. 

Art. 21quater cpv. 2 

Si propone di abrogare tale capoverso che sancisce l’applicazione da parte del 
Consiglio federale della procedura di aggiudicazione dopo aver vagliato altri strumenti 
come la conclusione di convezioni. Accogliamo favorevolmente l’estensione della 
possibilità di ricorrere a procedure di appalto. Si osserva tuttavia che, per importi di 
entità ridotta, l’efficacia di tali procedure potrebbe risultare limitata. 

Art. 21quinquies 

Consiste nell’introduzione di un nuovo articolo conseguentemente a quello precedente. 
Riteniamo ragionevole che la Confederazione possa accedere alla composizione dei 
costi nell’ambito delle trattative con i fornitori. 

Art. 21sexies 

La regolamentazione è accolta positivamente. Si sottolinea infatti la necessità di 
garantire la massima trasparenza da parte dei fornitori di prestazioni in caso in cui 
abbiano beneficiato di sconti da parte di altri partner. Riteniamo importante che la 
presenza di eventuali sconti debba essere verificata nell’ambito delle trattative 
tariffarie. 

Contributo per l’assistenza 
 
Art. 42quater cpv. 2 

La proposta riguarda l’abrogazione del capoverso che regola la competenza del 
Consiglio federale di stabilire le condizioni per cui le persone con una capacità limitata 
di esercitare i diritti civili non abbiano diritto al contributo per l’assistenza. La 
soppressione del capoverso è vista favorevolmente, poiché consente una gestione 
paritaria del contributo per l’assistenza. Già al momento della sua introduzione, la 
condizione supplementare della capacità d’agire limitata era stata oggetto di critiche, 
poiché escludeva di fatto un intero gruppo di persone o lo sottoponeva a requisiti 
aggiuntivi più restrittivi. 
L’accertamento e la prova della capacità d’agire limitata comportano, inoltre, notevoli 
oneri amministrativi e frequenti discussioni con le persone assicurate o i loro 
rappresentanti legali. La soppressione di tale requisito appare pertanto positiva e 
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semplifica, almeno in questo ambito, la complessa procedura relativa al contributo per 
l’assistenza e all’accertamento del suo diritto. 

È tuttavia evidente che l’ampliamento delle condizioni di accesso comporterà un 
incremento dei contributi per l’assistenza, il cui numero non è attualmente stimabile 
con precisione. 

Art. 68quater cpv. 1bis 

La disposizione concerne la possibilità di autorizzare progetti pilota che derogano alla 
disposizione di legge. Attualmente è limitata ai fini dell’integrazione e si propone 
l’ampliamento nell’ambito di promozione di una condotta di vita autonoma e 
responsabile. Accogliamo positivamente tale aggiunta, poiché consente di 
sperimentare soluzioni in modo ottimale e di introdurle soltanto dopo un’adeguata 
valutazione del valore aggiunto. È indispensabile che gli uffici AI interessati siano 
coinvolti nella pianificazione e nell’autorizzazione dei progetti pilota. 
 
In conclusione, ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicare alle nostre 
osservazioni e confermiamo la disponibilità degli Uffici competenti nel fornire ulteriori 
indicazioni (Ufficio degli invalidi, signor Christian Grassi, tel. 091 814 84 13; Ufficio 
dell’assicurazione invalidità, signora Monica Maestri Crivelli, tel. 091 821 91 11). 
 
Vogliate gradire, signora Consigliera federale, gentili signore e signori, l’espressione 
della nostra massima stima. 
 

 
PER IL CONSIGLIO DI STATO 

 
Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
Norman Gobbi     Arnoldo Coduri 
 
 

 
 
 
 
Copia a: 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch) 
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch) 
- Ufficio degli invalidi (christian.grassi@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione in internet 
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Résumé de la réponse soumise
Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)» et contre-projet indirect

Ouverture 25.06.2025

Délai de soumission 16.10.2025

Département compétent Département fédéral de l'intérieur (DFI)

Service fédéral compétent Secrétariat général (SG-DFI)

Organisation compétente Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Page du project https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Personne de contact
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Téléphone +41 58 462 82 36

Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis

Nom (entreprise/organisation) Union des étudiant-e-s de Suisse

Abréviation --

Organisme responsable --

Adresse Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Personne de contact Prénom Tristan

Personne de contact Nom Robert

Numéro de téléphone (questions) +41774715143

Soumis le 11.09.2025
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Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées

Décret Nr.  Avis général1

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre 
position dans le cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet 
indirect à l'initiative "Inclusion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de 
grands espoirs pour de nombreuses personnes en situation de handicap. 
Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité 
effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est engagée en 
signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées. 

Aux yeux de l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES), l'accès à 
l'éducation et aux études doit être garanti pour tou-te-s les étudiant-e-s, 
indépendamment des limitations physiques ou psychiques. La compatibilité 
des études avec un handicap et l'accessibilité des hautes écoles font partie 
des priorités thématiques de l'UNES pour la période 2023-2027. En 
novembre 2024, l'assemblée des délégué-e-s de l'UNES a accepté sans 
opposition un postulat visant à promouvoir la participation des 
délégué-e-s en situation de handicap en son sein. Ainsi, pour l'UNES, il est 
d'une importance primordiale que l'accès aux hautes études soit lié à une 
vision englobante de l'égalité des chances, incluant dès lors aussi les 
personnes en situation de handicap, tant dans ses propres structures que 
dans la société en général. 

Au regard de ces revendications ambitieuses mais nécessaires, l'avant-
projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en 
aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 
pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 
d'inclusion pour les prochaines décennies, marquant ainsi une fausse 
avancée, amélioration marginale plus cosmétique que structurelle. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit une notion de handicap excluant 
d'emblée les trois quarts des personnes handicapées. En outre, elle ne 
permet pas de garantir les droits des personnes en situation de handicap à 
bénéficier des mesures de soutien nécessaires pour mener des études 
dans des conditions qui garantissent l'égalité des chances. 

Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre donc pas de valeur 
ajoutée significative aux personnes en situation de handicap. Il passe 
largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 
veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de 
manière significative.

Pièce jointe (*)
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Réponse au 2.décret: Loi sur l'assuranceinvalidité (LAI)

Décret Nr.  Avis général2

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre 
l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien 
nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et de renforcer ces 
prestations. Les mesures sont en grande partie absentes du contre-projet 
ou très timides, ce qui ne permet pas d'avancée significative dans l'accès 
aux études.

Pièce jointe (*)
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Résumé de la réponse soumise
Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour 
l'inclusion)» et contre-projet indirect

Ouverture 25.06.2025

Délai de soumission 16.10.2025

Département compétent Département fédéral de l'intérieur (DFI)

Service fédéral compétent Secrétariat général (SG-DFI)

Organisation compétente Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Page du project https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Personne de contact
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Téléphone +41 58 462 82 36

Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis

Nom (entreprise/organisation) Union des étudiant-e-s de Suisse

Abréviation --

Organisme responsable --

Adresse Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Personne de contact Prénom Tristan

Personne de contact Nom Robert

Numéro de téléphone (questions) +41774715143

Soumis le 11.09.2025
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Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées

Décret Nr.  Avis général1

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre 
position dans le cadre de la procédure de consultation sur le contre-projet 
indirect à l'initiative "Inclusion". L'initiative pour l'inclusion est porteuse de 
grands espoirs pour de nombreuses personnes en situation de handicap. 
Elle doit conduire la Suisse à s'atteler à la mise en œuvre de l'égalité 
effective dans tous les domaines de la vie, à laquelle elle s'est engagée en 
signant la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées. 

Aux yeux de l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES), l'accès à 
l'éducation et aux études doit être garanti pour tou-te-s les étudiant-e-s, 
indépendamment des limitations physiques ou psychiques. La compatibilité 
des études avec un handicap et l'accessibilité des hautes écoles font partie 
des priorités thématiques de l'UNES pour la période 2023-2027. En 
novembre 2024, l'assemblée des délégué-e-s de l'UNES a accepté sans 
opposition un postulat visant à promouvoir la participation des 
délégué-e-s en situation de handicap en son sein. Ainsi, pour l'UNES, il est 
d'une importance primordiale que l'accès aux hautes études soit lié à une 
vision englobante de l'égalité des chances, incluant dès lors aussi les 
personnes en situation de handicap, tant dans ses propres structures que 
dans la société en général. 

Au regard de ces revendications ambitieuses mais nécessaires, l'avant-
projet de contre-projet mis en consultation est décevant et ne constitue en 
aucun cas une réponse aux demandes de l'initiative pour l'inclusion. Il ne 
pose pas les jalons d'une politique progressiste en matière de handicap et 
d'inclusion pour les prochaines décennies, marquant ainsi une fausse 
avancée, amélioration marginale plus cosmétique que structurelle. 

L'avant-projet de loi sur l'inclusion définit une notion de handicap excluant 
d'emblée les trois quarts des personnes handicapées. En outre, elle ne 
permet pas de garantir les droits des personnes en situation de handicap à 
bénéficier des mesures de soutien nécessaires pour mener des études 
dans des conditions qui garantissent l'égalité des chances. 

Dans l'ensemble, l'avant-projet de contre-projet n'offre donc pas de valeur 
ajoutée significative aux personnes en situation de handicap. Il passe 
largement à côté de leurs revendications légitimes. Si le contre-projet se 
veut être une réponse à l'initiative d'inclusion, il doit être amélioré de 
manière significative.

Pièce jointe (*)
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Réponse au 2.décret: Loi sur l'assuranceinvalidité (LAI)

Décret Nr.  Avis général2

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Dans le cadre de la loi sur l'assurance-invalidité, on manque en outre 
l'occasion d'ouvrir l'accès aux prestations d'assistance et de soutien 
nécessaires ainsi qu'aux moyens auxiliaires modernes et de renforcer ces 
prestations. Les mesures sont en grande partie absentes du contre-projet 
ou très timides, ce qui ne permet pas d'avancée significative dans l'accès 
aux études.

Pièce jointe (*)
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Résumé de la réponse soumise
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Ouverture 25.06.2025

Délai de soumission 16.10.2025

Département compétent Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Service fédéral compétent Generalsekretariat (GS-EDI)

Organisation compétente
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Page du project https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Personne de contact
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Téléphone +41 58 462 82 36

Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis

Nom (entreprise/organisation) Staatskanzlei des Kantons Uri

Abréviation --

Organisme responsable Amt für Soziales

Adresse Rathausplatz 1, 6460 Altdorf

Personne de contact Prénom Nadine

Personne de contact Nom Arnold

Numéro de téléphone (questions) --

Soumis le 03.10.2025
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Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées

Décret Nr.  Avis général1

Réponse à l'ensemble du projet Avis défavorable

Raison

Der Regierungsrat des Kantons Uri folgt den Empfehlungen der Konferenz 
der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und lehnt den 
indirekten Gegenvorschlag aus folgenden Gründen ab:

Der indirekte Gegenvorschlag stützt sich ausschliessliche auf Artikel 112b 
Bundesverfassung BV und greift damit zu kurz. Der verwendete Begriff der 
«Invaliden» ist nicht mehr zeitgemäss, da er ein-seitig auf 
Erwerbsunfähigkeit fokussiert. Angemessener ist die Orientierung am 
Begriff «Menschen mit Behinderungen», wie er bereits im 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verankert ist. Zudem ist der 
programmatische Schwerpunkt des Entwurfs stark auf den Bereich Wohnen 
be-schränkt, während ein umfassenderes Gesetz Grundsätze für sämtliche 
Lebensbereiche formulieren und Raum für unterschiedliche kantonale 
Umsetzungsstrategien lassen müsste.

Die Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen wird durch den 
Gegenvorschlag nicht verändert. Damit bleibt die bestehende Verflechtung 
von Zuständigkeiten bestehen. Dies führt zu einer komplexen und 
fragmentierten Struktur der Unterstützungsleistungen, die sowohl für 
betroffene Personen als auch für die zuständigen Behörden mit hohem 
Aufwand verbunden ist. Ausserdem fehlt eine Abstimmung mit den 
laufenden Revisionen anderer zentraler Erlasse, etwa des 
Behinderungsgleichstellungsgesetzes (BehiG), des 
Invalidenversicherungsgesetzes (IVG), des Bundesgesetzes über 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) und des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen (ELG).

Auch die Integration des IFEG in das neue Rahmengesetz bringt keine 
substantielle Modernisierung. Der Fokus bleibt auf Institutionen gerichtet, 
während ambulante und intermediäre Leistungen unzureichend 
berücksichtigt werden. Notwendig wären zudem klarere 
Grundsatzbestimmun-gen zur Bedarfsabklärung sowie eine bessere 
Abstimmung mit anderen relevanten Gesetzen.

Schliesslich ist der Ansatz, jeden Kanton zu einem eigenen Aktionsplan in 
den Bereichen Wohnen und Arbeit zu verpflichten, nicht zielführend. Ein 
nationaler Aktionsplan oder eine nationale Strategie, die Bund, Kantone und 
Betroffenenorganisationen gemeinsam erarbeiten, würde eine kohärente 
Ausrichtung sicherstellen und die Koordination verbessern.

Die Lösung steht in Widerspruch zu den Grundzügen des NFA. Auch sind 
die Mehrkosten zu klären.

Pièce jointe (*)
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Réponse au 2.décret: Loi sur l'assuranceinvalidité (LAI)

Décret Nr.  Avis général2

Réponse à l'ensemble du projet Avis plutôt favorable

Raison

Der indirekte Gegenvorschlag sieht eine Teilrevision des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) vor, welche die 
Empfehlungen des Bundesrates im Bereich der Hilfsmittel (Bericht des 
Bundesrates zum Postulat 19.4380 SGK-S «Menschen mit Behinderung. 
Zugang zu modernen Hilfsmitteln sicherstellen») umsetzt, und den Zugang 
zum Assistenzbeitrag der IV für Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit erleichtert. Insgesamt wird der vorgeschlagenen 
Teilrevision des IVG unterstützt. 

Die Zustimmung basiert auf der Anerkennung der Bestrebungen, Menschen 
mit Behinderungen den Zugang zu modernen Hilfsmitteln zu erleichtern, 
den Assistenzbeitrag für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit 
zu vereinfachen und Pilotprojekte für selbstbestimmtes Leben durch 
einfachere IV-Leistungen zu ermöglichen. Gleichzeitig wird betont, dass die 
Anforderungen für den Assistenzbeitrag weiterhin hoch bleiben und eine 
grundlegende Reform des IVG langfristig notwendig ist, um das 
selbstbestimmte Leben besser zu unterstützen. Zudem wird auf die 
bisherigen fachlichen Arbeiten und Evaluationen hingewiesen, die auf 
Koordinationsprobleme, Komplexität und kantonale Ungleichheiten im 
System hinweisen. Es besteht die Bereitschaft, in bestehen-den Strukturen 
weiterführende Diskussionen für eine umfassendere Revision zu führen.

Pièce jointe (*)
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Vanessa Grand 

Inklusions- und Behindertenpolitikerin 

Interessens- und Selbstvertreterin 

Parlamentarierin Behindertensession 2023 

Vanessa Grand, 3953 Leuk-Stadt 

info@vanessa-grand.ch 

 

 

 

Per E-Mail an: 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  

Generalsekretariat (GS-EDI)  

Frau Elisabeth Baume-Schneider  

ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

 
Leuk/Wallis, 15. Oktober 2025 
 
 
Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 

Menschenmit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Sie haben am 25. Juni das Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative  

«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» eröffnet. Ich bedanke mich für 

die Möglichkeit, zu diesem Vernehmlassungsverfahren Stellung nehmen zu können. Ich möchte darauf 

hinweisen, dass ich mich vor allem auf Themen fokussiere, die für Menschen mit Behinderung seit Geburt 

zutreffen und Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Es ist jedoch nicht ausser Acht zu lassen, die 

Gesetzesgrundlagen für alle Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten. 

Die Stellungnahmen von weiteren Organisationen wie dem Verein für eine inklusive Schweiz, Inclusion Handicap 

oder dem Walliser Komitee für die Inklusionsinitiative unterstütze ich vollständig. 

 

Seit Geburt lebe ich mit einer Behinderung, welche auf einer seltenen Erkrankung beruht (Osteogenesis 

imperfecta – Glasknochen). Was es heisst, gesund, sprich ohne Behinderung zu leben, kenn ich nicht. Ich weiss 

aber sehr wohl, was es heisst, mit einer Behinderung zu leben. Auch wenn ich als Person dafür bekannt bin, 

gerne das Positive im Leben zu sehen und trotz vieler Schwierigkeiten nicht mit Verdruss durchs Leben gehe, ist 

die Thematik der Inklusion für mich ein tägliches Thema. Es gibt nichts, was meine Behinderung im Leben nicht 

beeinflusst. Ich musste lernen, mit Höhen und Tiefen umzugehen. Ich musste lernen, mit Grenzen umzugehen. 

Ich musste lernen zu verzichten, zu planen, zu organisieren, Umwege zu gehen, auf Hilfe angewiesen zu sein, 

abhängig zu sein und so manches Kartenhaus, das zusammengebrochen ist, wieder aufzubauen. Doch was viel 

schlimmer ist als die Grenzen die mir meine Behinderung, meine Krankheit setzt, sind die Grenzen, die durch 

Gesetze und Bestimmungen definiert und vorgegeben sind, welche realitätsfremd sind. Sie verhindern die 

Inklusion. Sie verhindern Selbstbestimmung. Sie trennen uns von Menschen ohne Behinderungen. Dadurch 

werden wir zu einer Randgruppe. 

 

Diese Stellungnahme ist nicht eine Erzählung meines Lebens. Dennoch gehören einige Zeilen dazu gesagt. 2023 

wurde ich zu einer der Parlamentarier:innen der Behindertensession gewählt. Dies war der Start meiner 

Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen. Ich war aktiv an der Unterschriftensammlung und der 

Einreichung der Initiative dabei. Darüber hinaus engagiere ich mich auf kommunaler, kantonaler und nationaler 

Ebene in politischen Prozessen zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Ich engagiere 

mich zusätzlich in verschiedenen Organisationen, Projekten und Initiativen, die der Sensibilisierung für das 

Thema Behinderung und Inklusion dienen. Sei dies bei Referaten, Workshops, Lehraufträgen, Forschung, 

politischen Aktivitäten oder Öffentlichkeitsarbeit.  

Doch der ausschlaggebende Punkt, den ich in die Interessensvertretung einfliessen lasse, ist meine jahrelange 

Erfahrungsexpertise in allen Lebensbereichen. 
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Das Wesentliche in Kürze 

Im September 2024 wurde die Inklusions-Initiative eingereicht. Im Dezember 2025 hat der Bundesrat die 

Botschaft zur Teilrevision des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) zuhanden des Parlaments 

verabschiedet und einen Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative angekündigt. Dieser wurde nun Ende Juni 2025 

in die Vernehmlassung geschickt. Er beinhaltet ein Inklusionsgesetz und eine Teilrevision zum 

Invalidenversicherungsgesetz. 

Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz auch heute noch mit weitreichenden Einschränkungen ihrer 

Rechte konfrontiert. Die Inklusions-Initiative soll ihre Lebenssituation verbessern. Sie verlangt die Umsetzung der 

UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), welche die Schweiz 2014 unterzeichnete. Bis heute fehlen eine 

Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UN-BRK, die erforderlichen Massnahmen und ein adäquates 

Monitoring. 

Die Inklusions-Initiative und der entsprechende indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates sind für viele 

Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Doch leider ist der Entwurf des 

Gegenvorschlags eine grosse Enttäuschung. 

 

Keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

Ein Inklusionsrahmengesetz, dass seinen Namen verdient, muss dafür sorgen, dass die rechtliche und 

tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UNO-Behindertenrechtskonvention 

erreicht wird. Es braucht eine klare Strategie und einen konkreten Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK, der 

die nächsten 10 bis 20 Jahre abdeckt und alle Lebensbereiche einbezieht. 

Ein Inklusionsrahmengesetz muss dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen 

miteinbezogen werden. Partizipation auf höchster Stufe ist ein Muss. Ein Gesetz bietet nur dann einen Mehrwert, 

wenn das Erfahrungswissen der Betroffenen mit einbezogen wird. 

Es darf nicht wieder über Menschen mit Behinderungen entschieden werden. Es dürfen nicht Entscheidungen 

getroffen werden, die das Leben von Menschen mit Behinderungen massgeblich beeinflussen, aber über die sie 

nicht mitentscheiden konnten. Ein Inklusionsrahmengesetz muss sicherstellen, dass die Umsetzung der UN-BRK 

kontinuierlich durch ein Monitoring überprüft wird – und bei Bedarf auch Konsequenzen folgen. Die Schweiz 

braucht klare Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. Eine 

nationale Strategie würde eine klare gemeinsame Orientierung und Priorisierung sicherstellen, die Abstimmung 

und Koordination sämtlicher relevanter Akteure verbessern und eine systematische Wirkungsmessung 

ermöglichen. 

 

Fehlen eines Gesamtkonzeptes  

Eine zukunftsgerichtete Inklusionspolitik kann nur dann Wirkung entfalten, wenn sie über punktuelle 

Anpassungen hinausgeht und in einem übergeordneten, konsistenten System eingebettet ist. Auch das vermisse 

ich im Vorentwurf. Es ist ein Stückwerk ohne Gesamtkonzept. Es ist wenig lösungsorientiert die Inklusion nicht 

als Ganzes zu betrachten. Stellen Sie sich das Leben von Menschen mit Behinderungen wie ein Mobile vor: 

Verändere ich einen Teil, so hat dies Auswirkungen auf alle anderen Teile. So muss auch die Inklusionspolitik 

funktionieren, ohne zu einem Flickenteppich zu werden, der niemals zu einer Einheit wird.  

 

Geltungsbereich zu eng gefasst 

Der Entwurf des Inklusionsgesetzes definiert einen Behinderungsbegriff, von dem ¾ der Menschen mit 

Behinderungen ausgeschlossen sind. Es wird nur einbezogen, wer eine Leistung der Invalidenversicherung 

bezieht. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. In einem 

Inklusionsrahmengesetz müssen die Grundsätze für sämtliche relevanten Lebensbereiche verankert sein. 

Zudem wird im Bereich Wohnen die Chance verpasst, den Anspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des 

Wohnorts für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, 

Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 

erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Das ist ein Teil der Gleichberechtigung und der 

Gerechtigkeit. 

Es sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin 

zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. Im indirekten 

Gegenvorschlag des Bundesrates liegt nach wie vor das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird.  

Im Rahmen des Invalidengesetzes (IVG) wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistung zu stärken. 

Doch gerade Assistenzleistungen sind für das selbstbestimmte Wohnen eine Grundvoraussetzung. Sind diese 

Leistungen nicht vorhanden, führt der Weg mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Institution (die ebenfalls nicht 

selbst ausgesucht werden darf). Das darf nicht der Sinn eines neuen Inklusionsrahmengesetzes sein. 

 

Mangelhafter / Veralteter Behinderungsbegriff 

Der vom Bundesrat gewählte Ansatz führt dazu, dass sich der indirekte Gegenvorschlag nur auf Art. 112b der 

Bundesverfassung stützt, wodurch zentrale strukturelle Schwächen fortbestehen. So beschränkt sich das neue 

lnklusionsrahmengesetz auf den Begriff der «Invaliden». Dieser veraltete und als abwertend wahrgenommene 

Begriff wird von der Logik der Invalidenversicherung dominiert, die auf leistungsspezifische Invalidität resp. 

reduzierte Erwerbsfähigkeit ausgerichtet ist und auf Schadensminderung fokussiert. Nicht erfasst sind Personen, 
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welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleiden oder einen Unfall hatten und auf Hilfsmittel angewiesen sind. Dies 

widerspricht meinem Verständnis für Gleichberechtigung. Behinderung und die dazugehörende Unterstützung 

(Hilfsmittel/Assistenz usw) darf nicht in Abhängigkeit mit dem Alter definiert und entschieden werden. 

 

Anpassung Invalidenversicherungsgesetz 

Bei genauerer Betrachtung offenbart der Begriff „invalid“ eine diskriminierende Bedeutungsdimension. Dies ist 

nicht zeitgemäss und entspricht nicht mehr dem Diskriminierungsschutz. Eine Änderung diesbezüglich muss 

ebenfalls in Betracht gezogen werden. 

Im Gegenvorschlag des Bundesrates werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur wenige 

Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen 

Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 

gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. Dies ist jedoch Voraussetzung für ein selbstbestimmtes 

Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. 

 

Damit der Assistenzbeitrag eine selbstbestimmte Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich 

deutlich verbessert werden. Immer noch sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 

ausgeschlossen, unter anderem Menschen mit Sehbehinderungen, Personen im AHV-Alter, schwerhörige oder 

gehörlose Erwachsene und andere. Ebenso sind die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, 

immer noch sehr hoch. Es braucht insbesondere weniger administrativen Aufwand, ein verbessertes 

Bedarfserhebungsmodell, höhere Assistenzbeiträge, mehr Beratungsleistungen und auch Zulassung von mehr 

Personen als Assistenzpersonen. 

Bei den Hilfsmitteln muss die Versorgung unbürokratischer sein und auch im AHV-Alter greifen, wenn sie darauf 

angewiesen sind. Beim Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen, darf es nicht zu 

weiteren Hürden oder längeren Verfahren führen. Eine Behinderung, die ein Hilfsmittel benötigt, braucht es 

genau dann, wann es die Behinderung/Krankheit vorgibt. Der Zeitpunkt darf nicht durch die Politik oder 

Bürokratie bestimmt werden. 

 

Fazit 

Als Person mit einer Behinderung, sprich einer Expertin durch Erfahrung, die seit ihrer Geburt mit allen 

Hindernissen und Hürden aufgrund mangelhafter Gesetzesgrundlagen, Hindernisfreiheit, Gleichberechtigung 

und fehlender Inklusion konfrontiert ist, engagiere ich mich für diese Thematik. Als Person mit einem Schweizer 

Pass möchte ich nur eines: Gleichberechtigung wie meine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich bin auch bereit, 

mich aktiv für eine Verbesserung einzusetzen, mitzuwirken und mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen. 

Wir brauchen Politik für die Zukunft, wir brauchen Inklusion. 

 

Ich bin enttäuscht vom vorliegenden indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates. Er bedeutet keinen Mehrwert 

für Menschen mit Behinderungen. Er zeigt deutlich, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen 

in der Ausarbeitung nicht oder nur wenig einbezogen wurden. Das wiederum zeigt deutlich, was passiert, wenn 

die Erfahrungsexpertise fehlt. Es wird zu einem Entwurf, der so nicht akzeptabel und nicht umsetzbar ist.  

 

Stellungnahmen wie die meine und viele andere, die, wie ich vermute, ähnlich klingen, sollten dem Bundesrat die 

Augen öffnen. Sie sollten die Bereitschaft wecken, mit uns Betroffenen und unseren Organisationen zusammen 

zu arbeiten und MIT uns ein Inklusionsrahmengesetz schaffen und nicht wieder über uns, wie es bisher war.  

 

Es ist keine Frage des Geldes, es ist keine Frage des Machbaren, es ist eine Frage der Haltung gegenüber 

Menschen mit Behinderungen. Lasst das Plus in unser Schweizer Fahne zu einem Zeichen der Inklusion werden. 

 

Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er stark verbessert werden. Den 

aktuell vorliegenden indirekten Gegenvorschlag lehne ich ab.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Vanessa Grand 
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An Frau Bundesrätin  

Frau Elisabeth Baume-Schneider 

Vorsteherin des Departements des Innern 

 

         05. Oktober 2025 

 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 

Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können.  

Die VASOS, der Verein Aktiver Seniorinnen und Senioren Schweiz, übernimmt hiermit 

die Vernehmlassung des «Vereins für eine inklusive Schweiz», um deren Anliegen zu 

unterstützen. Ergänzend dazu finden Sie am Ende dieser sehr ausführlichen Stellung-

nahme zusätzlich fünf Schwerpunkte, welche die VASOS aus ihrer Sicht der älteren 

Menschen besonders hervorheben möchte.  

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-

nungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der 

tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit 

der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem 

soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen 

sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts 

dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags 

enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
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Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen 

Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vorn-

herein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 

Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu 

verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare 

und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbe-

stimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsge-

setzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- 

und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leis-

tungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen be-

deutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berech-

tigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-

Initiative sein, so muss er markant verbessert werden.  

 
 
 
Freundliche Grüsse 

     
 
Bea Heim, eNationalrätin       Inge Schädler 

Präsidentin VASOS FARES      Vizepräsidentin VASOS FARES 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 
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seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 

(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 

Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 

Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 
über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 
spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-

hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 
vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
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vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 
ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 

 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 
«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 
Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-

wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-

führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 
wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-

setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-
men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 

Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 

die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 
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Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 

zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-
möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 
gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-

kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 
Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 

und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 
der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-

sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 
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Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  

4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 

und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 
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• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 
von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 

muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 

die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

 

Ergänzung der VASOS FARES 
Fünf Schwerpunkte, welche die VASOS FARES aus Sicht der älteren Menschen 
besonders hervorheben möchte:   

Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK)  

Die Schweiz ist ihr 2014 beigetreten. Der Uno-Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen hat die unzureichende Umsetzung der BRK in unserem 
Land hervorgehoben. Sie muss insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes garantieren sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen.  

Tragweite der Initiative 

Im Wortlaut der Initiative werden wohl die vorgenannten Punkte genannt. Er führt je-
doch weiter, indem er alle Lebensbereiche einbezieht. Der Vorentwurf des Gesetzes 
trägt diesen erweiterten Zielen jedoch nicht Rechnung.  
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Erweiterung des Behinderungsbegriffes  

Der Gegenentwurf begrenzt die Inklusion auf Personen, die eine Leistung der Invali-
denversicherung beziehen (ungefähr 450'000 Personen). In der Schweiz leben je-
doch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behinde-
rungsgleichstellungsgesetzes. Nicht erfasst sind Personen, die im AHV-Alter einen 
Unfall hatten und auf Hilfsmittel angewiesen sind. Ebenfalls ausgenommen sind Per-
sonen mit Dyslexie die erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Sie müssen 
auch Anspruch auf die Inklusionsmassnahmen haben. 

Freie Wahl auf selbstbestimmtes Wohnen 

Der indirekte Gegenentwurf legt viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Um je-
doch das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gewähren zu kön-
nen, müssen zwingend entsprechende Massnahmen im Gesetz verankert werden. 

Teilrevision der Invalidenversicherung  

Es ist wichtig, dass die verschiedenen Behinderungsarten einen verbesserten und 
erleichterten Zugang zum Assistenzbeitrag, zur Hilfslosenentschädigung sowie zu 
Hilfsmitteln bekommen. Letztere müssen der technischen Entwicklung Rechnung tra-
gen. 

 

 

Die VASOS dankt für die Beachtung der in dieser Vernehmlassung festgehaltenen 
Anliegen, sowie der ergänzenden Schwerpunkte aus Sicht der VASOS FARES. 

 

Freundliche Grüsse 

     
 
Bea Heim         Inge Schädler 

Präsidentin VASOS FARES      Vizepräsidentin VASOS FARES 
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CONSEIL D’ETAT 
 
 
Château cantonal 
1014 Lausanne 

  
 
 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale 
Elisabeth Baume-Schneider 
Cheffe du Département fédérale de 
l’intérieur (DFI) 
Inselgasse 1 
3003 Berne 
 
Par courriel à : ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

 
 
 
 
Réf. : 25_COU_4741   Lausanne, le 1er octobre 2025 
 
 
 
Consultation fédérale (CE) Initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des 
personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » et contre-projet indirect 

 
 
Madame la Conseillère fédérale,  
 
Par courrier du 25 juin 2025, le Conseil d’Etat a été invité à prendre position sur le contre-
projet indirect à l’initiative pour l’inclusion, ce dont il vous remercie. 
 
Après un examen approfondi, le Conseil d’Etat relève le caractère insuffisant du contre-
projet indirect, tout en saluant la volonté de promouvoir les droits des personnes en 
situation de handicap. Le Conseil d’Etat formule, par ailleurs, plusieurs remarques et 
demandes de précisions concernant le contre-projet indirect qu’il présente en annexe. 
 
Le contre-projet indirect du Conseil fédéral attribue un rôle prépondérant aux cantons, leur 
faisant assumer l’essentiel des charges liées à la mise en œuvre de la politique du 
handicap, alors même que la Confédération conserve la compétence normative. Pour le 
Conseil d’Etat, cette volonté est contraire au principe d’équivalence fiscale.  

 
Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère que l’avant-projet de loi-cadre sur l’inclusion ne 
saisit pas l’occasion de créer une base légale cohérente en tant que cadre stratégique 
pour la politique du handicap de la Confédération et en relation avec les politiques 
cantonales. Ainsi, la proposition législative du Conseil fédéral énonce des principes 
généraux sans préciser clairement les modalités de financement avec des charges 
principalement attribuées aux cantons. Les mécanismes de planification et de suivi ne 
sont pas explicités, à regret. 
 
Enfin, en laissant se diluer les mesures pour l’égalité des personnes en situation de 
handicap dans divers textes législatifs, la loi fédérale sur l’élimination des inégalités 
frappant les personnes en situation de handicap (LHand), qui a pour but d’être la loi cadre 
en la matière, et qui a d’ailleurs fait l’objet d’une révision partielle traitant (entre autres) la 
question de l’inclusion perd de sa substance. Le Conseil d’Etat estime qu’il aurait été 
préférable de réunir l’ensemble des mesures prises dans cette dernière. 
 

2451 / 2614



 

CONSEIL D'ETAT  

  

 
 
 

  
CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 

 

 

Concernant la révision partielle de la loi sur l’Assurance Invalidité, le Conseil d’Etat  
est globalement favorable aux mesures proposées.  

 
Tout en vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions 
de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute considération. 
 
 

 
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 
Christelle Luisier Brodard Michel Staffoni 

 
 
 
Annexe 

• Commentaires AP-LInc et Révision partielle LAI 

 
Copies 

• Office des affaires extérieures 

• SG-DSAS 
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Annexe - Commentaires AP-LInc et Révision partielle LAI 

 
Le Gouvernement vaudois émet les remarques suivantes sur l’avant-projet de loi sur 
l’inclusion : 

 
Section 1 & Section 2 

• Terminologie et champ d’application 

Le champ d’application personnel de l’article 1 al. 1 AP- LInc – qui se limite à 
promouvoir l’autonomie de la vie et l’inclusion dans la société des personnes en 
situation de handicap au regard de l’art. 112b Cst. – apparaît comme trop étroit.  
Une loi fédérale sur l’inclusion devrait impérativement s’appliquer à toutes les 
personnes en situation de handicap au sens de la CDPH, de la Constitution et de la 
LHAND et non se limiter aux « invalides » selon l’article 112b Cst. Le Conseil d’Etat 
recommande que les notions « inclusion » et « assistance personnelle » fassent 
l’objet d’une définition claire et précise. 

Par ailleurs, bien que cet article constitutionnel mette un point d’attention central sur 
le domaine du logement et du travail, il est relevé que la question de l’inclusion des 
personnes concernées dans ce dernier domaine est en réalité absente de l’AP-LInc. 
Outre le domaine du logement, l’AP-LInc devrait également contenir selon le Conseil 
d’Etat des dispositions qui posent les jalons de l’accès de ces personnes à 
l’assistance personnelle et à leur inclusion dans les domaines du travail mais aussi 
de la formation.  

 
Section 3 

• Encouragement au logement autonome 

Le caractère unique de l’encouragement suscite des réserves pour le Conseil d’Etat, 
dans la mesure où il est susceptible de créer d’importantes disparités cantonales et 
de favoriser des mobilités motivées par un accès à des prestations spécifiques dans 
le domaine du handicap dans certains cantons qui n’existeraient pas dans d’autres.  

Les investissements pour financer la création de nouveaux logements autonomes ne 
devraient pas être uniquement à la charge des cantons ; la Confédération devrait 
cofinancer ces mesures souhaitées par ce nouveau projet de loi.   

• Notion de survenue de handicap à la suite d’un accident 

La notion de survenue d’handicap à la suite d’un accident n’est pas incluse dans 
l’avant-projet de loi. Or, il serait appréciable que les aides d’assistance et les moyens 
auxiliaires soient mobilisables rapidement et efficacement depuis l’hôpital.  
A titre d’exemple lorsque les personnes en situation de handicap sont confrontées à 
une problématique de recherche d’appartement adapté, souvent des personnes 
jeunes sous curatelle, il est difficile de pouvoir compter sur un professionnel attitré qui 
puisse faire les démarches. Les curateurs et curatrices n’ont souvent pas le temps et 
partent du principe que si la personne hospitalisée ne peut pas le faire, cela signifie 
qu’elle n’est pas assez autonome et qu’il est préférable qu’elle aille en institution.  
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Ainsi, le Conseil d’Etat propose l’ajout suivant à l’article 4, alinéa 3 de l’AP-LInc: 
3. Ils [La Confédération et les Cantons] encouragent également :  
                a. […] 
b. le conseil et l’accompagnement des personnes concernées dans leurs 
démarches liées au logement autonome, en particulier en les soutenant dans 
le passage de la vie en institution à la vie à domicile, ou à la sortie d’un séjour 

hospitalier. 

• Prestations ambulatoires 

Le Conseil d’Etat relève qu’il est dommageable de limiter les prestations ambulatoires 
exclusivement aux institutions (ce qui a pour effet de favoriser le placement en 
institutions en détriment de la promotion de la domiciliation autonome. De plus pour 
le Conseil d’Etat, l’article 4 al. 4 AP-LInc ne répond pas à la question centrale de 
savoir comment aborder le passage des prestations stationnaires aux prestations 
ambulatoires.  

• Contribution d’assistance 

L’accès aux financements fédéraux, notamment pour la contribution d’assistance, 
demeure complexe. Le Conseil d’Etat regrette que le projet de loi ne propose pas de 
simplifications administratives ce qui constituerait un levier important pour faciliter 
l’accès au logement autonome ainsi qu’un meilleur accès à la contribution 
d’assistance. Concernant, cette dernière, une augmentation de la contribution 
permettrait de mieux répondre aux besoins.  

• Personnes mineures en situation de handicap 

Contrairement à la LIPPI, le projet de loi sur l’Inclusion, écarte la garantie d’une offre 
institutionnelle pour les personnes en situation de handicap (ce qui comprend 
également les personnes mineures dans cette situation), afin de privilégier la liberté 
et l’autonomie personnelle. Toutefois, pour celles nécessitant une scolarisation en 
établissement spécialisé, la liberté de logement et de mode de vie doit être relativisée, 
car elles ne peuvent pas toujours s’affranchir de la cellule familiale. 

Section 6  

• Mise en œuvre – Coordination – Plans d’action cantonaux  

L’article 11 AP-LInc confie l’ensemble de la mise en œuvre aux cantons.  
Le Gouvernement vaudois considère que la Confédération a un rôle important  
à jouer dans la réalisation des objectifs de cette loi, conformément à ses 
compétences. Pour cela, une stratégie nationale devrait être précisée afin d’établir un 
cadre d’action national commun soutenant les plans d’action cantonaux (art. 12 AP-
LInc) et comprenant la collecte de données statistiques ainsi qu’une évaluation de 
l’efficacité des mesures appliquées. 
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Révision partielle de la loi sur l’Assurance Invalidité 
 
Le Conseil d’Etat formule deux remarques principales dans le projet de révision partielle 
LAI: 

• La proposition d’abrogation de l’article 42quater al. 2 LAI irait à l’encontre du but premier 
de la contribution d’assistance si la personne concernée n’est pas en mesure de 
décider de la manière dont elle entend mener son existence.  
Cette suppression risque d’entraîner une augmentation des demandes AI et donc des 
coûts supplémentaires. 
 

• Les modifications de la LAI visent à faciliter l’accès aux moyens auxiliaires, 
notamment pour l’aménagement du poste de travail d’une personne en situation de 
handicap. Cependant, il est regrettable que le projet ne traite pas la révision du seuil 
actuel de CHF 400.- à partir duquel ces moyens sont considérés comme « coûteux » 
pour permettre leur prise en charge par l’AI. 
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Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 

Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 

Zürich, den 14. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-
Initiative ist für viele Menschen mit Behinderung mit grossen Hoffnungen verbunden. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unter-
zeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie ins-
besondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie 
die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts 
dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags 
enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 
nächsten Jahrzehnte. Es wird unter anderem die Möglichkeit verpasst, den bereits 
bestehenden Assistenzbeitrag dahingehend zu verbessern, dass er eine wirkli-
che Alternative zum Leben in der Institution bietet. Der Mensch mit Behinderung 
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hat heute in der Regel keine freie Wahl, ob er in einer Institution oder mit Assistenz 
wohnen und arbeiten möchte. Die Selbstbestimmung ist massiv eingeschränkt. Denn 
nur mit Assistenz ist Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
möglich. Hierzu bedarf es insbesondere: 
 

• Eines von den Leistungserbringern unabhängigen und umfassenden Abklä-

rungsinstruments für die Erfassung des gesamten Assistenzbedarfs. Die der-

zeitigen bürokratischen Strukturen mit unterschiedlichen Leistungsträgern 

und unterschiedlichen Abklärungsinstrumenten, sind umzustrukturieren, um 

den administrativen Aufwand zu senken. 

• Der IV-Assistenzbeitrag des Bundes ist gedeckelt. Die Beiträge der meisten 

Kantone sind nicht geregelt. Dies führt zu einer gravierenden Unterfinanzie-

rung des Assistenzbudgets. Die Unterstützung der Kantone darf sich nicht aus-

schliesslich am FAKT2 der IV orientieren, da dieses Abklärungsinstrument we-

der unabhängig noch bedarfsgerecht ist. Auf Grund der extrem niedrigen Löhne 

für Assistenzen sind nötige Fachleistungen für Menschen mit Behinderung per 

se ausgeschlossen. Das gegenseitige Zuschieben der Verantwortung von 

Bund, Kantonen und Gemeinden darf nicht weiter auf dem Rücken der Men-

schen mit Behinderung ausgetragen werden. 

• Das Leben mit Assistenz sollte dem Leben in den Institutionen hinsichtlich der 

Unterstützungsleistungen in Organisation und Management, sowie individuell 

nötiger Fachleistungen gleichgestellt werden. Das Leben mit Assistenz ist sonst 

für einen grossen Teil der Menschen mit Behinderung nicht möglich. Hierzu 

braucht es den Aufbau von mobilen Unterstützungsdiensten, die über Be-

ratung und Begleitung hinausgehen und auch kontinuierliche Fachleis-

tungen für Menschen mit komplexer und/oder schwerer Behinderung zur Ver-

fügung stellen können.  

 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehr-

wert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderun-

gen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so 

muss er markant verbessert werden.  

 
 

Freundliche Grüsse 

 

Verein leben wie du und ich 
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Da unser Verein mit seinem Modell «leben wie du und ich im KULTURPARK» in Zürich 
-Teilnehmer des Pilotprojektes SEBE des Kanton Zürich, 2021-2024 und seit 2025 

anerkannter, ambulanter Dienstleister im Rahmen des SEBE - eine zwölfjährige 
praktische Erfahrung aufweist mit Menschen mit schwerer und /oder komplexer 
Behinderung, ergänzen wir den indirekten Gegenvorschlag vor allem in Bezug auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit schwerer und/ oder komplexer Behinderung. In Zeiten 
der Inklusion ist diese Klientel faktisch von Ausschluss bedroht. Siehe die gelb mar-
kierten Textstellen 

….. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
….. 
Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann 
nur gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Instituti-
onen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen und einem Ausbau 
des Assistenzbeitrags der IV. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit 
erforderlich. 

1.3.  Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zu-
gang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen so-
wie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, 
Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.1 Dies ist jedoch 
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderun-
gen und ein Kernanliegen der Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhal-
ten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, 
den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbei-
trag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung 
der IV-Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen 
angekündigt. Die vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG 
und des IVV beinhalten aber grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits 
an den Bundesrat überwiesenen parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Ant-
wort auf die Inklusions-Initiative dar.  

 
1 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist der Ausbau von ambulanten Unterstützungsdienst-
leistungen, ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum 
Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt ins-
besondere für Menschen mit einer schweren und / oder komplexen Behinderung, mit 
psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesser-
ten Zugang insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-
Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den 
Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die Dolmetsch-
Assistenz für Menschen mit Kommunikationsbehinderungen, auf Assistenz-
Fachleistungen, die in Institutionen selbstverständlich gewährt werden, sowie 
eine Erhöhung des Höchstbetrags des Assistenzbeitrages, sowie der kantona-
len Beiträge für Menschen mit einer schweren und / oder komplexen Behinde-
rung.  

….. 

Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

….. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen, für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflo-
senentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 
eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assis-
tenzbeitrages und der Höchstbeträge für Menschen mit schwerer und/oder kom-
plexer Behinderung sowie ein Ausbau der Begleitungs- und Fachleistungen, so-
wie der Beratungsleistungen.  Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs auf eine 
Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige 
und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchti-
gung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher 
zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflo-
senentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbei-
trag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

….. 

2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 

2459 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

5 

 

 

 

 

Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 
Behinderungen2 in allen Lebens- und Sachbereichen.3  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.4 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der 
BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persön-
liche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächli-
chen Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnor-
tes.  

…. 

3. Zum VE-InG 
…. 
 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1  Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Der Mensch mit Behinderung hat 
heute keine freie Wahl, ob er in einer Institution oder mit Assistenz wohnen 
und arbeiten möchte. Die Selbstbestimmung ist massiv eingeschränkt.  
Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen 
zwecks Sicherstellung der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Men-
schen mit Behinderungen von Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterent-
wicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-
luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen5 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

 
2 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
3 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
4 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
5 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
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• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens6  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt7 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar8 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen9 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 

Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.10 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen. 

…..  

4. Zum VE-Teilrevision IVG 
 
4.1 Einleitung 
 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 

unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und 

 
6 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
7 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
8 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
9 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
10 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
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ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzu-
stellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Mo-
dell zu optimieren und zu ergänzen. 

….. 

Im folgenden wird teils aus einer Begleitstudie des Modellprojektes «Leben wie du 
und ich im KULTURPARK in Zürich zitiert (jeweils kursiv): 

Auf einer übergeordneten Ebene soll der Assistenzbeitrag respektive das Assistenz-
modell Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit schaffen, zwischen dem 
Wohnen im privaten Zuhause und dem Wohnen in einer professionellen Einrichtung 
zu wählen. Das Recht von Menschen mit Beeinträchtigungen darauf, mit den glei-
chen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, wird in 
Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention festgehalten. 

In Artikel 19, Buchstabe a steht dazu konkret geschrieben: 

„Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens [...] gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wäh-
len und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in be-
sonderen Wohnformen zu leben.“ (Art. 19 Lit.a Übereinkommen der UNO über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 2014). Die Schweiz hat sich mit der Ratifi-
zierung und dem in Krafttreten der UN Behindertenrechtskonvention im Frühjahr 
2014 dazu verpflichtet, geeignete und wirksame Massnahmen zu treffen. 49 

Aktuell ist diese Wahlfreiheit auf Grund des zu geringen Assistenzbeitrags, zu 
geringer kantonaler Beiträge und fehlender Fachleistungen für Menschen mit 
schwerer und / oder komplexer Behinderung nicht gegeben..  
 
Die Rolle als Arbeitgebende erfordert von den Projektteilnehmenden hohe Kommuni-
kationskompetenzen (z.B. im Anleiten der Assistenzpersonen), sowie Kompetenzen 
in Konfliktmanagement und Wissen zu rechtlichen Bestimmungen bezüglich des Ar-
beitsverhältnisses. Zu den Aufgaben von Arbeitgebenden zählt ebenso das Managen 
des ganzen Assistenzteams, wobei die Erfahrung zeigt, dass es aus unterschiedli-
chen Gründen zu Wechseln im Assistenzteam kommen kann. Der Weggang einer 
Assistenzperson führt dabei nicht nur zu einem organisatorischen Aufwand der Neu-
besetzung, sondern kann auch Unruhe ins ganze Team und seine Abläufe bringen. 
Daneben kann der Weggang einer Assistenzperson auch einen emotionalen Verlust 
bedeuten und erfordert gleichzeitig, dass man sich auf jemanden Neues einlässt. Für 
die Arbeitgebenden muss klar sein, welche Erwartungen an die Beziehungsgestal-
tung für sie bestehen, beispielsweise bezüglich des Umgangs mit Nähe und Distanz. 
Ebenso sollten die Verantwortungsverhältnisse auf beiden Seiten geklärt sein, um zu 
vermeiden, dass plötzlich die Assistenzpersonen zu entscheiden beginnen…  

49: vgl. Begleitstudie / Evaluation des Projekts «leben wie du und ich im Kulturpark», Schlussbericht 2019, Da-
niela Kasper/Stefania Calabrese vom 01.05.2019, S. 5. 
50: vgl. Begleitstudie / Evaluation des Projekts «leben wie du und ich im Kulturpark», Schlussbericht 2019, Da-
niela Kasper/Stefania Calabrese vom 01.05.2019, S. 31. 
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Ein Mensch mit schwerer und / oder komplexer, wie z.B einer Kommunikationsbehin-
derung wird oft nicht ernst genommen. Das heisst er braucht Fachpersonen, die ihn 
unterstützen seinen Bedarf darzulegen, so zum Beispiel bei Ämtern, bei  
Ärzten, bei Psychotherapeuten oder in Bezug auf benötigte Therapien (Logopädie, 
Ergotherapie, Psychotherapie, etc) und der Verhandlung mit der Krankenkasse bzgl. 
Finanzierung. Mit dem IV- Assistenzbeitrag können in der Regel nur Quereinsteiger 
angestellt werden, da der Lohn sehr gering ist. Diese Quereinsteiger können diese 
wichtigen Aufgaben nicht übernehmen. Damit verschlechtert sich der Gesundheitszu-
stand und die Kosten werden insgesamt steigen.  
 
Die Qualität der Assistenz (Kommunikation, Vermittlung von Bedürfnissen und Zu-
sammenarbeit) muss sichergestellt werden. Hierfür brauchen viele Menschen mit 
schwerer und / oder komplexer Behinderung qualifizierte und umfassende Unterstüt-
zung. Diese wird weder im IV - Assistenzbeitrag noch im kantonalen Selbstbestim-
mungsgesetz (Zürich) berücksichtigt. Stossend ist dabei, dass diese Leistungen 
in jeder Institution finanziert werden. Es gibt sachlich und fachlich keinen 
Grund, warum Menschen, die mit Assistenz leben, keinen Anspruch auf diese 
Leistungen haben sollten.  
 
Im Verlauf der Evaluation haben sich sehr viele mögliche Themen für die Schulungen 
der Assistenzpersonen in einem hochkomplexen Aufgabenfeld, für das noch keine 
(jahrelangen) Erfahrungen und Richtwerte vorliegen, gezeigt. Potentielle Themen 
sind: Verständnis für Rollendiversität, unterschiedliche Funktionen von Assistieren-
den, Handeln in Spannungsfeldern, Konfliktmanagement sowie handlungspraktische 
Übersetzung von Empowerment-Leistungen. 51 

 
Viele Menschen mit schwerer und / oder komplexer Behinderung sind in ihrem Alltag 
auf psychosoziale Fachleistungen angewiesen um stabil zu bleiben, was auch Psy-
chiater bestätigen. In Krisenzeiten braucht es mehr fachliche Unterstützung vor 
Ort/im Alltag. In dieser Zeit muss auch das Assistenzteam gestärkt werden, damit sie 
den Menschen mit Behinderung gut begleiten können. Diese Leistungen werden we-
der kantonal (Zürich) noch vom IV - Assistenzbeitrag berücksichtigt. Das gefährdet 
die Stabilität und die Gesundheit von Assistenznehmenden enorm und generiert da-
mit schlussendlich auch wieder Mehrkosten.  
 
Ausserdem ist auf die schwierige und personell aufwendige Phase von einer Institu-
tion zum selbstbestimmten Wohnen ein besonderes Augenmerk zu legen. Es braucht 
hier einerseits viel Aufmerksamkeit und Verständnis und andererseits reale Unter-
stützung. Beim Einzug in die eigene Wohnung haben die Menschen mit Behinderung 
einen erhöhten Unterstützungsbedarf und dieser kann sich über 1-2 Jahre hinziehen. 
Dies aufgrund jahrelanger Heimerfahrungen, mangelnder Erfahrungsmöglichkeiten 
selbstständig sein Leben zu organisieren oder weil die altersgemässe Abnabelung 
vom Elternhaus nicht möglich war.  
 
51: vgl. Begleitstudie / Evaluation des Projekts «leben wie du und ich im Kulturpark», Schlussbericht 2019, Da-
niela Kasper/Stefania Calabrese vom 01.05.2019, S. 35. 
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Die fehlenden Gelder für die psychosoziale Begleitung während der Übergangs-
phase stellt alle Assistenznehmenden vor eine grosse Herausforderung: In sehr kur-
zer Zeit müssen von den Menschen mit schwerer und/oder komplexer Behinderung 
hier Entwicklungsschritte und Lernfelder nachgeholt werden, die bei einer 'normalen' 
Entwicklung Jahre dauern. Bei einem Auszug aus dem Heim kommt hinzu, dass eine 
hohe Erwartungshaltung an Träger und Mitarbeitende herangetragen wird: Es wird 
erwartet, dass die 'Dinge geregelt werden' wie im Heim. Durch die Unterfinanzierung, 
welche die spezielle Situation des Einzugs und der damit verbundenen Lernfelder 
nicht berücksichtigt, lastet auf den Menschen mit Behinderung  ein extremer Leis-
tungsdruck, der bis zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. 
 
Des weiteren fehlen Fachleistungen auf Grund von schweren Körper- und teils Kom-
munikationsbehinderungen. Menschen mit schwerer und / oder komplexer Behinde-
rung sind auf viele Hilfsmittel angewiesen. Es ist mit einem enormen Mehraufwand 
verbunden, damit die Hilfsmittel alle auf neustem Stand sind, gewartet werden, neu 
beantragt und finanziert werden. Hier braucht es dringend Unterstützung durch Fach-
personen, die zurzeit weder kantonal (Zürich) noch im Assistenzbeitrag finanziert 
wird.  
  
Als abschliessendes Fazit lässt sich festhalten, dass das Projekt «leben wie du und 
ich im Kulturpark» den Projektteilnehmenden ein weitgehend selbstbestimmtes und 
normalisiertes Leben ermöglicht und damit wesentlich zur Verbesserung und Entfal-
tung derer Lebensqualität beiträgt. Allerdings ist an die Adresse der verantwortli-
chen Finanzierungsinstanzen (…) einschränkend und sehr kritisch anzumer-
ken, dass es sich gezeigt hat, dass das Leben mit Assistenz für Menschen mit 
schwerer Beeinträchtigung unter den gegebenen behördlichen Vorgaben resp. 
Hürden (…) nicht realistisch ist. 
 
Empfehlungen resp. Forderungen an die Adresse der Behörden: 
 
• Mit Blick auf die von der Schweiz ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention und 
der darin festgehaltenen Zielgrössen wie Inklusion und Teilhabe sind Politik und Ge-
sellschaft gefordert, entsprechende Gesetze und Massnahmen zu erlassen, damit 
ein Leben mit Assistenz auch für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen mög-
lich wird. Dreh- und Angelpunkt ist dabei sicher die Finanzierung des Lebens mit As-
sistenz. Solange Bund und Kantone ihren gemäss den entsprechenden Gesetzen 
geltenden Verpflichtungen nicht nachkommen, wird es Menschen mit schweren Be-
einträchtigungen nur unter erschwerten Bedingungen möglich sein, mit dem Assis-
tenzmodell leben zu können (vgl. dazu Naguib Tarek, Johner-Kobi, Sylvie, Gisler, Fi-
ona (2018). 
• Die prekäre finanzielle Lage des Projekts aufgrund sich hinschleppender Verfahren 
resp. nicht gefällter Entscheidungen gefährdet die Fortführung des Projekts. Hier sind 
Politik und Behörden gefordert, Farbe zu bekennen und sich zum Modell Leben mit 
Assistenz vorbehaltlos und wegweisend zu bekennen. 
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• Auf politischer Ebene müssen die Zugangsbarrieren (z.B. Komplexitätsreduktion, 
administrative und finanzielle Hürden) zu einem Leben mit Persönlicher Assistenz 
und schwerer Beeinträchtigung abgebaut werden. Initiativen und Projekte wie das 
hier Beschriebene, die in ihren Teilbereich die UN-BRK umsetzen, sollten staatlich 
unterstützt werden. 
• Die Abrechnungs- und Finanzierungsfragen sollen als wichtige Fragen öffentlich 
diskutiert werden, mit dem Ziel, auch die ökonomische Sinnhaftigkeit dieser Unter-
stützungsform nachzuweisen. 
• Das System "Assistenzbeitrag" muss flexibler / offener werden, so dass bspw. der 
individuelle Bedarf effektiv individuell erhoben werden kann. 
• Im ganzen Thema "Leben mit Assistenz" ist das Thema Arbeitsassistenz noch nicht 
geklärt 
und bedarf dringend einer assistenzgerechten Lösung. 
• Wenn sich Politik, Behörden und Ämter im Kanton Zürich nicht bewegen, haben 
Menschen mit schwerer Beeinträchtigung in diesem Kanton keine reelle Chance da-
rauf, ein autonomes und selbständiges Leben mit Assistenz zu führen.52 

 

Auszug aus der Studie «Handlungsbedarf aufgrund der UNO Behindertenrechtskon-
vention im Kanton Zürich, 2018: Für Menschen mit Behinderung, die ausserhalb von 

Institutionen leben, besteht eine Notwendigkeit, Unterstützungsdienste verstärkt zu fle-
xibilisieren und zu individualisieren. Zwingend ist zudem eine finanzielle Unter-
stützung, die am tatsächlichen Bedarf der Menschen ausgerichtet ist, damit diese 

möglichst ohne Nachteile und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können.  

52: vgl. Begleitstudie / Evaluation des Projekts «leben wie du und ich im Kulturpark», Schlussbericht 2019, Daniela 

Kasper/Stefania Calabrese vom 01.05.2019, S. 40ff. 

53: vgl. ZHAW Studie «Handlungsbedarf aufgrund der UNO Behindertenrechtskonvention im Kanton Zürich», Juli 2018, 

Tarek Naguib/Sylvie Johner-Kobi/Fiona Gisler, S.26 

 

 

 
Am 1. Januar 2024 wurde das Selbstbestimmungsgesetz im Kanton Zürich einge-
führt, welches aber Menschen mit schwerer und/oder komplexer Behinderung durch 
die Hintertüre wieder auszuschliessen scheint und damit sind sie weiterhin gezwun-
gen in einer Institution zu leben. Hier bedarf es eines übergeordneten Inklusionsge-
setzes, das die Assistenz übergeordnet regelt und damit eine wirkliche Alternative 
zum Leben in der Institution erschafft, wie sie von der UN BRK verlangt wird.  

 

4.2. Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen 
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zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich 
verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom As-
sistenzbeitrag ausgenommen oder werden durch nicht bedarfsgerechte Abklä-
rungen und fehlende Fachleistungen indirekt ausgeschlossen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-
schlossenen Fragestellungen auf und ist daher unter anderem für Menschen mit 
schwerer und / oder komplexer Behinderung nicht geeignet, da es den Bedarf nicht 
abbilden kann. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt 
werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit einer schweren 
und / oder komplexen Behinderung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt wer-
den kann. Demgegenüber werden durch die von den Kantonen verwendeten Abklä-
rungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unter-
stützungsplan (SUP)” überzeugende und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse er-
zielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstru-
ment angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das Be-
darfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Ab-
klärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.54 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 
Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen 
werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV 
nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Je-
des Kind mit Behinderung sollte ein Anrecht auf Assistenz haben:  

- Nur so ist eine normale Entwicklung und Inklusion möglich. 

2466 / 2614



Indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 

 

12 

 

 

 

 

- Nur so ist in jedem Lebensabschnitt eine altersgerechte Ablösung von den 
Eltern möglich. 

- Nur so werden die Rechte der Eltern auf ein eigenes Leben gewahrt. 
 

Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter selbstbestimmt auf ein bereits etab-
liertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden 
werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen An-
spruch auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 

ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag sowie An-
passungen des Assistenzbeitrags.  

54: Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen, 
das dem Bedarf unter anderem von Menschen mit schwerer und / oder kom-
plexer Behinderung auch gerecht wird.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3. Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.55 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und 
der Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungs- und 
Fachleistungen in Art. 39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für 
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den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen 
sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge 
bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des 
Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können, sondern auch Dienstleister beauftragt werden. Zudem muss auch die Be-
schäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelas-
sen werden.  

 
 
55Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. 
 
 
Das Leben mit Assistenz sollte dem Leben in den Institutionen hinsichtlich der 
Unterstützungsleistungen in Organisation und Management gleichgestellt wer-
den. Das Leben mit Assistenz ist sonst für einen grossen Teil der Menschen mit Be-
hinderung nicht möglich. Es stellt aber die einzige Alternative zum Leben in einer In-
stitution dar.  
 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungs- und Fachleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 
Es sind Unterstützungsdienste aufzubauen und zu finanzieren, bei denen 
Menschen, die mit Assistenz leben Fachleistungen beziehen können sowohl 
für die Organisation und das Management ihres Assistenzbetriebs als auch 
für behinderungsbedingt benötigte Fachleistungen. Diese sind mit den Kan-
tonen zu koordinieren.  

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 
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 4.4 Hilfsmittel 

….. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und wei-
tere Dolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und weiterer Dolmetschleistun-
gen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaft-

licher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Menschen mit Sprechbehinderun-
gen die für den Kontakt zur Aussenwelt auf das Dolmetschen einer Assistenz ange-
wiesen sind, Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der 
Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz einge-
reist sind, oder Personen, welche erst nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende 
Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Menschen mit einer Sprechbehinderung müssen berücksichtigt und ihr Be-
darf nach Dolmetsch-Assistenz anerkannt werden.  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 
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Verein luniq | Horwerstrasse 81 | 6005 Luzern 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Elisabeth Baume-Schneider 
3003 Bern   

Luzern, 09.10.2025 

 

Betreff Vernehmlassungsantwort Verein luniq – wohnen wie wir 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur 
Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können.  

Beim Verein luniq begleiten wir seit über sieben Jahren täglich Menschen mit Behinderung darin, ihre 
selbstbestimme Wohnform zu realisieren, respektive aufrecht zu erhalten. Der indirekte Gegenentwurf 
zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
(Inklusionsinitiative)» haben wir enttäuscht zur Kenntnis genommen. 

Wir schliessen uns der Vernehmlassungsantwort der Inklusionsinitiative vollumfänglich an und möchten 
hierzu noch folgende Ausführungen machen: 

Ein Fortschritt für das selbstbestimmte und selbstständige Wohnen muss bedeuten, dass: 

1. …die Übergänge vom institutionellen Wohnen hinzu der selbstbestimmten Wohnform 
genügend finanziert und begleitet werden. Institutionen in der Behindertenhilfe müssen stärker 
in die Verantwortung genommen werden und mit entsprechenden Vorgaben und finanziellen 
Ressourcen ausgestattet werden.  

2. …gegenwärtig geltende Kostendächer in kantonalen Gesetzgebungen aufgehoben werden und 
Menschen mit Behinderung auf Basis des individuellen Bedarfs entsprechende Leistungen 
erhalten – unabhängig davon, was der Aufenthalt in einer Institution kosten würde. In der Praxis 
erleben wir heute beispielsweise, dass Menschen mit einem höheren Unterstützungsbedarf nur 
während fünf Tagen in der Woche in der eigenen Wohnung leben können, und an den restlichen 
Tagen die Unterstützung weiterhin von Angehörigen geleistet werden muss. 
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3. …der Zugang zu Assistenzleistungen, Hilflosenentschädigung und optimalen Hilfsmitteln deutlich 
verbessert wird. 

4. …im Inklusionsrahmengesetz Verbesserungen in verschiedenen Lebensbereichen vorgesehen 
werden, durchsetzbare Rechtsansprüche definiert werden und klare Vorgaben für die 
Umsetzung durch Bund und Kantone gemacht werden. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verein luniq – wohnen wie wir 
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Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag

Eröffnung 25.06.2025

Frist der Einreichung 16.10.2025

Zuständiges Departement Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zuständige Bundesstelle Generalsekretariat (GS-EDI)

Zuständige Organisation
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Adresse Inselgasse 1, 3003, Bern

Projektseite https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/104/cons_1

Kontaktperson
 ( ) Urs Germann ebgb@gs-edi.admin.ch ,

 ( ) Natacha Bossel ebgb@gs-edi.admin.ch ,
 ( )Sofia Balzaretti ebgb@gs-edi.admin.ch

Telefon +41 58 462 82 36

Kontakt Information der einreichenden Stelle

Name (Firma/Organisation) Verein luniq - wohnen wie wir

Abkürzung --

Zuständige Stelle --

Adresse Horwerstrasse 81, 6006 Luzern

Kontaktperson Vorname Caroline

Kontaktperson Name Rey

Telefonnummer (Rückfragen) +41413186088

Eingereicht am 09.10.2025
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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung --

Anhang 2025_Vernehmlassung_Inklusionsinitiative.pdf

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Für Übergänge vom institutionellen Wohnen hinzu einer selbstbestimmten 
Wohnform müssen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und 
begleitet werden. (Stationäre) Institutionen in der Behindertenhilfe müssen 
stärker in die Verantwortung genommen werden und mit entsprechenden 
Vorgaben und (finanziellen) Ressourcen ausgestattet werden.

Anhang

Titel Absatz 2

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Gegenwärtig geltende Kostendächer in kantonalen Gesetzgebungen (wie 
beispielsweise im Kanton Luzern) müssen aufgehoben werden und 
Menschen mit Behinderung auf Basis des individuellen Bedarfs 
entsprechende Leistungen erhalten – unabhängig davon, was der 
Aufenthalt in einer Institution kosten würde. In der Praxis erleben wir heute 
häufig, dass Menschen mit einem höheren Unterstützungsbedarf nur 
während fünf Tagen in der Woche in der eigenen Wohnung leben können, 
und an den restlichen Tagen die Unterstützung weiterhin von Angehörigen 
geleistet werden muss. Dies bedingt dann oftmals ein Wohnortswechsel 
über das Wochenende zurück zu den Angehörigen.

Anhang

Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung
Der Zugang zu Assistenzleistungen, Hilflosenentschädigung und optimalen 
Hilfsmitteln muss deutlich verbessert werden.

Anhang

Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel Absatz 2

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Die Übergängen vom institutionellen Wohnen hinzu einer selbstbestimmten 
Wohnform müssen genügend finanziert und begleitet werden. Institutionen 
in der Behindertenhilfe müssen stärker in die Verantwortung genommen 
werden und mit entsprechenden Vorgaben und finanziellen Ressourcen 
ausgestattet werden.

Anhang

Titel Absatz 4

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag
4 Die Kantone regeln die Einzelheiten der von den Institutionen und 
unabhängigen, anerkannten Dienstleister*innen angebotenen ambulanten 
Leistungen.

Begründung

Ergänzend müssten noch ambulante Angebote, welche unabhängig von 
Institutionen angeboten werden, aufgeführt werden. Die Förderung von 
eigenständigen ambulanten Angeboten (wie beispielsweise luniq) 
unterstützt die Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen und 
wird der Forderung "ambulant vor stationär" gerecht.

Anhang

Titel
Art. 5 Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 1

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag
1 Die Kantone anerkennen Institutionen zur Förderung der Inklusion 
betroffener Personen, die die Anerkennungsvoraussetzungen nach Artikel 7 
erfüllen.

Begründung

Artikel 7 muss ergänzt werden, damit nicht nur Institutionen (die oftmals 
stationär sind) anerkannt werden können, sondern auch 
zivilgesellschaftliche Organisationen oder Vereine, welche die 
Anerkennungsvoraussetzungen erfüllen.

Anhang
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Titel Absatz 2

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

2 Folgende Institutionen können anerkannt werden:
a. Wohnheime und andere Institutionen, die Formen des betreuten 
Wohnens anbieten;
b. Betriebe auf dem ergänzenden Arbeitsmarkt, die im Betrieb selber 
oder ausserhalb des Betriebs Arbeitsplätze zur Verfügung stellen;
c. Tagesstätten, in denen betroffene Personen sich treffen und an 
Beschäftigungs- und Freizeitprogrammen teilnehmen können;
d. Einheiten einer Einrichtung, die eine in den Buchstaben a bis c 
erwähnte Leistung erbringen.

e. Organisationen, welche die Förderung von selbstbestimmtem Wohnen 
ausserhalb von Institutionen und Wohnheimen zum Ziel haben.

Begründung
Die Anerkennungsvoraussetzungen orientieren sich sehr stark am 
Stationären. Dies muss korrigiert werden.

Anhang

Titel Absatz 4

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung
Dies ist sehr begrüssenswert und entlastet Übergänge bei 
Wohnortswechseln über die Kantonsgrenzen hinweg.

Anhang

Titel Art. 7 Anerkennungsvoraussetzungen

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

Um anerkannt zu werden, muss eine Institution oder Organisation:
a. über eine Infrastruktur und ein Leistungsangebot, die den 
Bedürfnissen der betroffenen Personen entsprechen, sowie über das 
nötige Fachpersonal verfügen;
b. ihren Betrieb wirtschaftlich und nach einer auf betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen basierenden einheitlichen Rechnungslegung führen;
c. gemeinsam mit der betroffenen Person deren Bedürfnisse 
insbesondere betreffend Wohnort und Wohnform erheben;
d. die Aufnahmebedingungen offenlegen;
e. die betroffenen Personen über ihre Rechte und Pflichten schriftlich 
informieren;
f. die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen wahren, 
namentlich ihr Recht auf Selbstbestimmung, auf Privatsphäre, auf 
individuelle Förderung, auf soziale Kontakte ausserhalb der Institution 
und Organisation, auf Schutz vor Missbrauch und Misshandlung;
g. das Recht der betroffenen Personen auf aktive Teilhabe an 
Entscheidungen, die sie betreffen, gewährleisten;
h. den betroffenen Personen, denen sie Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen, einen angemessenen Lohn ausrichten;
i. behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Institutionen 
sicherstellen, wenn dies aufgrund der Situation der betroffenen Person 
erforderlich ist;
j. die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen 
Personen angemessen einbeziehen;
k. die Qualitätssicherung gewährleisten.

Begründung
Die Voraussetzungen fokussieren stark auf stationäre Einrichtungen. Dies 
muss korrigiert werden.

Anhang
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Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 1

Akzeptanz Ablehnung

Anpassungen / Gegenvorschlag

1 Die Kantone beteiligen sich so weit an den Kosten des Aufenthalts in 
einer anerkannten Institution oder einer selbstgewählten ambulanten 
Wohnform, dass keine betroffene Person wegen ihres Aufenthalts 
Sozialhilfe benötigt.

Begründung
Die Fokussierung auf den stätionären Bereich ist nicht akzeptabel. Für 
Inklusion braucht es Zugänge zu selbstgewählten, ambulanten Wohnformen.

Anhang

Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 2

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung
Die Durchlässigkeit der einzelnen Leistungen über die Kantonsgrenzen 
hinaus muss gewährleistet sein. Dies bedingt eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Kantonen und ist zwingend zu fördern.

Anhang

Titel Absatz 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung Dies ist sehr wichtig und zentral.

Anhang

Titel Absatz 4

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

2476 / 2614



6 / 7Eingereicht am 09.10.25, 10:45

Titel Absatz 1

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung Grundsatz: nichts über uns ohne uns!

Anhang

Titel Absatz 2

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel Absatz 3

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung Grundsatz: nicht über uns ohne uns!

Anhang

Titel Absatz 4

Akzeptanz Zustimmung

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang
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Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative  
‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. 

Mit unserer Unterstützung für die Lancierung der Inklusions-Initiative haben wir ein klares Signal für 
die Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung aller Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land gesetzt. Menschen mit und ohne Behinderungen, die die Inklusions-
Initiative unterzeichnet haben, fordern von der Schweiz, dass sie endlich konkrete Massnahmen für die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen ergreift, zu welcher sie sich mit 
der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verpflichtet hat. Insbesondere 
soll sie die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. 

Wir begrüssen zwar die Bereitschaft des Bundesrats, inklusionsfördernde Massnahmen zu ergreifen, 
bedauern jedoch sehr, dass sein Vorentwurf den berechtigten Forderungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen in unserem Land nicht gerecht wird. In seiner jetzigen Form ist der Gegenvorschlag 
keineswegs eine angemessene und ausreichende Antwort auf die Anliegen der von uns unterstützten 
Inklusions-Initiative. 

Er sieht keinerlei konkrete Massnahmen für eine fortschrittliche und nachhaltige Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte vor. Der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes definiert 
zudem einen Behinderungsbegriff, von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von 
vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch 
von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen 
von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie 
zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. 

Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu 
notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese 
Leistungen zu stärken. 

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine 
Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant verbessert werden. 

Freundliche Grüsse 

hier Name Ihrer Organisation aufführen 

Vorsteherin des Eidgenössischen Departements 
des Inneren 
 
Per E-Mail an: ebgb@gs-edi.admin.ch 
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1 Das Wesentliche in Kürze 

Für Menschen mit Behinderungen verkörpert die Inklusions-Initiative eine zentrale Forderung: endlich 
in einer Gesellschaft leben zu können, die ihre Rechte, ihre Wahlfreiheit und ihre Würde vollständig 
anerkennt. Sie erwarten keine abstrakten Versprechungen, sondern konkrete Veränderungen in ihrem 
Alltag. Sie wollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben, die Unterstützungsleistungen 
erhalten, die sie benötigen, und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diese 
Erwartungen sind legitim, und die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Doch bis heute bleibt diese 
Verpflichtung ein leeres Versprechen. 

Zaghafter und unzureichender Gegenvorschlag 

Der derzeit in Vernehmlassung befindliche Gegenvorschlag ist keine ausreichende Antwort auf die 
Forderungen der Initiative. Er ist vage, unzureichend und politisch zaghaft. Er vermeidet es, die 
strukturellen Ursachen der Ausgrenzung anzugehen, bietet keine umfassende Sichtweise und lässt 
schmerzlich an Ambitionen vermissen. Während die UNO-BRK eine tiefgreifende Umgestaltung der 
staatlichen Politik fordert, schlägt dieser Text nur geringfügige Anpassungen vor, die den Status quo zu 
zementieren drohen. 

Einer der grössten Mängel des Gegenvorschlags ist das Fehlen einer koordinierten Strategie zur 
Umsetzung der UNO-BRK. Es wird kein klarer Fahrplan skizziert, es ist kein gemeinsamer Aktionsplan 
für Bund und Kantone vorgesehen – nichts, was eine kohärente Planung der Schritte hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft ermöglichen würde. Eine solche Umgestaltung geschieht jedoch nicht von selbst. 
Sie erfordert Mittel, politischen Willen, interinstitutionelle Koordination und vor allem den aktiven 
Einbezug der betroffenen Menschen und ihrer Vertretungsorganisationen. Partizipation ist ein 
Grundprinzip der UNO-BRK: Sie muss im Zentrum jeder Inklusionspolitik stehen. Der Gegenvorschlag 
trägt diesem Grundsatz nicht ernsthaft Rechnung. 

Eingeschränkter Anwendungsbereich 

Darüber hinaus stützt sich der Entwurf des Inklusionsrahmengesetzes in seiner aktuellen Fassung auf 
eine viel zu enge Definition von Behinderung, die sich auf Personen beschränkt, die Leistungen der 
Invalidenversicherung (IV) beziehen. Damit werden drei Viertel der Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz ausgeschlossen. Dieser Ansatz ist nicht nur ungerecht, sondern widerspricht auch dem Sinn 
der UNO-BRK, deren Auffassung von Behinderung sich auf soziale, umweltbedingte und institutionelle 
Hindernisse und nicht auf eine medizinisch-administrative Selektionslogik stützt. Zudem beschränkt 
sich der Gesetzesentwurf fast ausschliesslich auf die Frage des Wohnens, ohne andere wichtige 
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe anzugehen. Ein 
sogenanntes «Inklusionsrahmengesetz», das all diese Bereiche des Lebens ausser Acht lässt, ist in 
Wirklichkeit kein Rahmengesetz. Es ist unvollständig, restriktiv und losgelöst von den tatsächlichen 
Bedarfen. 

Selbstbestimmtes Wohnen: keine verbindlichen Massnahmen 

Im Bereich Wohnen stellt der Text das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform für 
Menschen mit Behinderungen nicht sicher. Er setzt den Kantonen keine verbindlichen Ziele, sieht nicht 
die notwendigen Instrumente vor, um die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform – wie sie 
anderen Bürger*innen zusteht – gemäss UNO-BRK zu gewährleisten und schafft keine Verpflichtung für 
Unterstützungsleistungen zu Hause. Im Gegenteil, er hält weiterhin an einem institutionellen Modell 
fest. Dies widerspricht der UNO-BRK, die segregative Strukturen ausdrücklich ablehnt. Institutionen 
sind kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Sie schränken die Selbstbestimmung ein, verringern die 
Teilhabemöglichkeiten und zwängen die betroffenen Menschen in einen starren, unpersönlichen 
Rahmen. Solange finanzielle Unterstützung, Subventionen und personelle Ressourcen überwiegend in 
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Institutionen fliessen, kann selbstbestimmtes Wohnen für die Mehrheit niemals Realität werden. Die 
Logik muss umgekehrt, die Mittel müssen umgeschichtet, klare Ziele für die Deinstitutionalisierung 
definiert und vor allem das Recht der Menschen sichergestellt werden, in den eigenen vier Wänden zu 
leben, selbstbestimmt und mit der bedarfsgerechten, personenzentrierten Unterstützung. 

Fehlende Massnahmen zur Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags und weiterer Leistungen 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den zweiten Teil des Gegenvorschlags, die IV-Revision und die 
Weiterentwicklung der Assistenzleistungen. Der Assistenzbeitrag, der ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen soll, ist heute weitgehend unzugänglich: Nur rund 5000 Personen, darunter auch Kinder, 
nutzen ihn. Diese Zahl ist alarmierend niedrig. Sie zeugt von einem System, das darauf ausgelegt ist, zu 
entmutigen, einzuschränken und auszugrenzen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind so streng, dass 
Tausende von Menschen, die diese Hilfe benötigen würden, schlichtweg kein Recht darauf haben. 
Andere erfüllen zwar die Anspruchsvoraussetzungen, scheitern aber an den grossen, administrativen 
Hürden und/oder dem zu knapp bemessenen Assistenzbedarf. Die Vorschläge des Gegenentwurfs sind 
äusserst mager. Keine nennenswerte Ausweitung des Zugangs, keine strukturellen Verbesserungen, 
keine Stärkung anderer grundlegender Leistungen wie moderne Hilfsmittel, 
Gebärdensprachdolmetschung oder individuelle Begleitung. Der Bundesrat verpasst die Chance, den 
Assistenzbeitrag zu einem echten Inklusionshebel zu machen. Er begnügt sich mit unverbindlichen 
Zielen, allgemeinen Formulierungen und vagen Ansätzen. Selbst die erwähnten Pilotversuche wären in 
ihrem Umfang und ihrer Wirkung sehr begrenzt, sollten sie denn jemals zustande kommen. 

Unzureichender und kontraproduktiver Gegenvorschlag 

Generell setzt der Text keine deutlichen Zeichen. Der Bund geht nicht mit gutem Beispiel voran, weder 
durch Anreize für die Kantone noch durch konkrete Verpflichtungen oder die Weiterentwicklung seiner 
eigenen Leistungen. Statt voranzutreiben, bleibt er passiv. Ohne klare Ausrichtung, Koordination, 
Kontroll- oder Überwachungsmechanismen bleibt die Umsetzung der UNO-BRK ein frommer Wunsch. 

Der Vorentwurf des Gegenvorschlags entspricht weder den Erwartungen der Bürger*innen mit 
Behinderungen noch den rechtlichen und politischen Anforderungen der UNO-BRK. Er bietet keine 
wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Es mangelt ihm an Visionen, Kohärenz und Mut. Er 
verfehlt die Ziele der Inklusions-Initiative, die einen systemischen Wandel fordert. In seiner jetzigen 
Form ist dieser Text nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv: Er vermittelt den Eindruck von 
Fortschritt, erhält jedoch nur den Status quo aufrecht. Eine kosmetische Revision genügt nicht. 
Notwendig ist ein klares, ehrgeiziges und konkretes Engagement, damit Menschen mit Behinderungen 
endlich die Rechte und Freiheiten gewährt werden, die ihnen zustehen. 

2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 

Seit der Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu 
deren umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der 
rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen1 in allen Lebens- und 
Sachbereichen.2  

Trotz dieser klaren Vorgabe bestehen bis heute gravierende Umsetzungsdefizite. Es fehlen eine 
Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UNO-BRK sowie die erforderlichen Massnahmen 
rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.3 Entsprechend sind Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

 
1 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
2 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b UNO-BRK. 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24–25. 2482 / 2614
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konfrontiert. Das zeigt exemplarisch die trotz Ablaufs der gesetzlichen Frist per 31. Dezember 2023 
vielerorts nach wie vor unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. 

Dies ist der Grund, weshalb Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der UNO-BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht 
auf persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. 

Das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts sowie das Recht auf persönliche Assistenz in 
diesem Bereich sind nicht die einzigen Forderungen der Initiative. Die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Dazu gehören Wohnen, Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Mobilität, Kultur, Freizeit sowie politische und gesellschaftliche Teilhabe. 

Die konsequente Umsetzung der UNO-BRK in der Schweiz kann nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsrahmengesetzes und eine IVG-Teilrevision gewährleistet werden. Der indirekte 
Gegenvorschlag des Bundesrats muss Massnahmen für eine – wenn auch gestaffelte – Umsetzung der 
UNO-BRK vorsehen und konkret zur Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit 
Behinderungen in wesentlichen Lebensbereichen wie Wohnen, Bildung oder Arbeit beitragen. 

3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG) 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Der in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf entspricht nur 
ansatzweise und in begrenztem Umfang den Forderungen der Bürger*innen mit Behinderungen, wie sie 
in der Inklusions-Initiative zum Ausdruck gebracht worden sind. In seiner jetzigen Form ist er 
keineswegs eine angemessene und der Initiative würdige Antwort. Ein Inklusionsrahmengesetz, 
welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft wird, muss konkrete 
Massnahmen vorsehen, die inhaltlich und konzeptionell die Weichen für eine echte Politik der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen stellen, und damit für die wirksame Umsetzung der UNO-BRK in den 
nächsten Jahrzehnten. Ein solches Gesetz wird zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen und alle Formen der Ausgrenzung und 
Diskriminierung, denen Menschen mit Behinderungen täglich ausgesetzt sind, wirksam bekämpfen 
können. Allein kann es auch nicht Inklusion bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Doch ein Inklusionsrahmengesetz, das diesen Namen 
verdient, muss zwingend verbindliche Massnahmen zur Gewährleistung der rechtlichen und zur 
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung vorsehen, da nur diese die Grundlage für echte Inklusion 
bilden können. Es muss auch einen konkreten Aktionsplan vorgeben und die sachlichen Verpflichtungen 
sowie organisatorischen Vorkehren enthalten, die zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele 
erforderlich sind. 

Der Vorentwurf wird zwar als «Rahmengesetz zur Inklusion» bezeichnet, doch er hält nicht, was 
er verspricht. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen 
mit Behinderungen, die in Institutionen leben, geschmückt mit einigen wirkungslosen Bestimmungen 
kosmetischer Natur zur Inklusion und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der 
Vorentwurf in seiner jetzigen Form auch fast zur Hälfte aus (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), 
welches bezweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu segregativen Institutionen zu gewährleisten. In 
seiner aktuellen Form trägt er sogar dazu bei, eine überholte Praxis der Abschottung von Bürger*innen 2483 / 2614
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mit Behinderungen zu zementieren, was im völligen Widerspruch zur Inklusion im Sinne der UNO-BRK 
steht. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsrahmengesetzes in 
dieser Form inakzeptabel ist. 

3.1 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.4 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnen. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.5 In seiner jetzigen Form kann das Inklusionsrahmengesetz allein schon aus 
diesem Grund keinesfalls den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen gewährleisten und die 
Grundlagen für eine wirksame Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten Jahrzehnten schaffen. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass am 6. März 2025 die 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» an den Bundesrat überwiesen 
wurde. Letzterer wurde damit beauftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit 
verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen können sowie die 
hierzu nötige Unterstützung erhalten.». Auch ohne die Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat 
handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl ihrer Wohnform und ihres 
Wohnorts zu gewährleisten. 

Ein Inklusionsrahmengesetz darf sich keinesfalls auf einen einzigen Bereich wie das Wohnen 
beschränken, sondern muss von Anfang an andere wesentliche Lebensbereiche wie Bildung oder Arbeit 
mit einbeziehen. Das Inklusionsrahmengesetz, um das es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
es im Laufe der Zeit insbesondere um weitere spezifische Sach- und Lebensbereiche ergänzt und sein 
materieller Geltungsbereich erweitert werden kann.6 Es muss zwingend Bestimmungen enthalten, 
welche gewährleisten, dass die UNO-BRK umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine 
Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle 
erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von 
Eingriffen in die Rechte aus der UNO-BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich 
sind. 

 
4 Art. 1–3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Kap. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.. 
5 Der Bund verfügt gemäss Bundesverfassung in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 61a 

(Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 65 (Statistik), Art. 66 

(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- 

und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a 

(Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a–c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
6 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Kap. 6.1.2. 2484 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243003
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Es ist zu präzisieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen insbesondere auf der 
Ebene der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und der Planung zu ergreifen sind und dass sie 
sachliche, technische, personelle, finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren 
mitumfassen müssen. Um die kontinuierliche Umsetzung der UNO-BRK sicherzustellen, sind in das InG 
auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein 
unabhängiges Monitoring der Umsetzung der UNO-BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund und 
Kantone sowie alle für alle von der UNO-BRK erfassten Bereiche gelten.7 Schliesslich ist der Bund 
im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der UNO-BRK durch 
die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der UNO-BRK8 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV 
hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine 
Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte ihrer Lebensführung hat.9 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit 
Behinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische 
Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale 
Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut 
der UNO-BRK zu formulieren. 10 Drei Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende 
Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung 
der UNO-BRK sicherstellen sollen.11 

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrats zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.12 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 
Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Definition des Begriffs «Invalidität» in der Botschaft des Bundesrats13 wird in der heutigen Lehre als 
zu eng kritisiert. Thomas Gächter/Martina Filippo halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der 
Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er 
«einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit 

 
7 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, siehe dazu unten, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
8 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
9 Siehe beispielsweise BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
10 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG gilt als Mensch mit Behinderungen eine Person die voraussichtlich dauernde körperliche, geistige, 

psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
11 Art. 3 Abs. 1 BRG BS (RS/BS 140.500); Art. 3 Abs. 1 BRG BL (RS/BS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (RS/VS 850.6). Art. 4 lit. a des 

Vorentwurfs Kt. GE (loi sur l'égalité des personnes handicapées) enthält ebenfalls eine entsprechende Definition. 
12 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. November, 

BBI 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 6029, 6205).  
13 Ebd. 2485 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt 
oder bedroht ist».14 Anne-Sylvie Dupont konkretisiert ihr Verständnis der Invalidität als «tout état de 
fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard 
à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von 
Invalidität bedroht sind.15 

Der erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlauts, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Kap. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit 
Behinderungen nach UNO-BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach 
Art. 112b BV im Lichte der UNO-BRK verunmöglicht. Es ist zwingend erforderlich, auf die Definition von 
«Menschen mit Behinderungen» im Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG zu verweisen und jeglichen 
Verweis auf Art. 112b BV zu streichen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen gemäss 
Bundesamt für Statistik mehr als zwei Drittel nicht erfasst sein dürften,16 unter ihnen etwa: 

- Personen, die im AHV-Alter zum Beispiel einen Hirnschlag erleiden, an Multiple Sklerose 
erkranken oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (beispielsweise 
einen Rollstuhl) angewiesen sind, oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit einer psychischen Behinderung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

- Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar in ihrem Alltag stark eingeschränkt sind, 
aber keine IV-Rente erhalten, etwa weil kein medizinischer Nachweis vorliegt oder weil sie knapp 
unterhalb der Erwerbsunfähigkeitsgrenze liegen 

- Studierende mit ADHS oder Dyslexie, die zwar in ihrem Alltag und Studium stark beeinträchtigt 
sind, aber keine IV-Leistungen beziehen, weil sie ihre Erwerbsunfähigkeit (noch) nicht nachweisen 
können 

- Migrant*innen mit Behinderungen, die erst spät in die Schweiz gekommen sind und daher 
keine oder nur begrenzte IV-Beiträge erbracht und somit keinen Anspruch auf Leistungen haben 

- Erwerbstätige mit chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheuma, 
Epilepsie) oder Menschen mit Dyslexie oder ADHS, die trotz Einschränkungen weiterarbeiten, aber 
keine IV-Leistungen beziehen, weil sie keinen Rentenantrag gestellt haben oder dieser abgelehnt 
wurde 

- Kinder mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen nicht als «Geburtsgebrechen» im 
Sinne der IV gelten oder die keine von der IV übernommenen medizinischen Massnahmen beziehen 

Wir fordern daher: 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 
organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der 
UNO-BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem Bestimmungen enthalten, 

 
14 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar Bundesverfassung, 

Bâle 2015, N 9 Art. 112b. 
15 ANNE-SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
16 Siehe dazu die IV-Statistik. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der IV, 215'785 Personen 

wurden mit Eingliederungsmassnahmen unterstützt und 39'052 Personen erhielten eine Hilflosenentschädigung. Zur Unterscheidung 

zwischen Menschen mit Behinderungen und «Invaliden» siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), 

Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 2486 / 2614

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/statistik.html
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welche die Weichen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur persönlichen Assistenz 
und für ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit sowie in allen anderen Lebensbereichen 
stellen. 

- Ein Inklusionsrahmengesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von UNO-BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 
insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. 

3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Seiner Ansicht nach würden die vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen keine «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» 
bringen. Deshalb schlägt er Massnahmen auf Gesetzesebene vor, mit denen seiner Meinung nach die 
«Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Entgegen der erklärten Absicht des Bundesrats werden die im VE-InG vorgesehenen 
Bestimmungen keine direkten Verbesserungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen 
bringen. Vielmehr beschränkt sich der Vorentwurf auf eine zaghafte Absichtserklärung und fällt sowohl 
durch seine Unverbindlichkeit als auch durch die mangelnde Präzision seiner ausschliesslich 
programmatischen Bestimmungen auf.17 Letztlich wiederholt der VE-InG höchst punktuell 
Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV) bzw. vor 11 Jahren (UNO-BRK) an 
Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 
gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und UNO-
BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusions-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine angemessene 
Antwort darauf sein. 

Hinzu kommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als dass er Klarheit bringt. 
Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und 
Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 
Abs. 2 VE-InG lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem 
Ergebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht 
das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. 
Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene 
Aufzählung von (zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» 
in Art. 1 Abs. 2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» 
erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung 
insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu einer sehr eingeschränkten 
Umsetzung von lediglich Art. 19 Bst. a UNO-BRK im Bereich Wohnen zu verpflichten. 

Hinzu kommt ein eklatanter Mangel an konkreten Mitteln, um die angekündigten Grundsätze in die Tat 
umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass sich der Bund in einer schwierigen Finanzlage befindet und ein 
Entlastungspaket lanciert hat. Es geht hier jedoch nicht um neue kostspielige Leistungen, sondern um 
die Verpflichtung, die in Verfassung und UNO-BRK verankerten Rechte umzusetzen. Dies erfordert 
gezielte Ressourcen, eine strukturelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen. 

 
17 Siehe dazu Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 2487 / 2614
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Der Vorentwurf sieht jedoch weder eine spezifische Finanzierung noch konkrete 
Koordinationsinstrumente oder eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten vor. Er beschränkt sich auf 
allgemeine Grundsätze und Leitlinien. Dies ist insbesondere auf die sehr restriktive Auslegung des 
Verfassungsrahmens zurückzuführen, insbesondere durch das Bundesamt für Justiz, wonach der Bund 
den Kantonen in den vom Vorentwurf abgedeckten Bereichen keine verbindlichen Verpflichtungen 
auferlegen könne. Durch eine flexiblere Auslegung wäre es jedoch durchaus möglich, substanziellere 
Verpflichtungen zu formulieren. «Sowohl der Bund als auch die Kantone organisieren und finanzieren 
einige Leistungen»18, stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrer Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen fest, und betont zudem: «Sowohl die Kantone als 
auch der Bund verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich».19 

Die gesetzgeberische Zurückhaltung hat zur Folge, dass der Text seiner normativen Wirkung beraubt 
wird. Ohne verbindliche gesetzliche Grundlagen bleibt es den Kantonen freigestellt, ob sie die 
formulierten Grundsätze umsetzen wollen oder nicht. Die Gefahr einer fragmentierten, ungleichen und 
unzureichenden Umsetzung ist daher offensichtlich. Ein Bundesgesetz über die Inklusion, das sich 
darauf beschränkt, Grundsätze zu wiederholen, ohne Verpflichtungen, Mittel oder Mechanismen zu 
deren Umsetzung vorzusehen, kann nicht als glaubwürdige Antwort auf die Inklusions-Initiative 
angesehen werden. Wie die EFK in ihrer Evaluation betont: «Die Bundesverfassung sieht die Möglichkeit 
vor, Rahmenbedingungen für die Eingliederung invalider Personen festzulegen, doch diese Bedingungen 
wurden lediglich bezüglich des Wohnens in einer Institution konkretisiert. Die Kompetenzen des 
Bundes und der Kantone sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Das führt zu einer Vielzahl 
wenig koordinierter Leistungen, was für die Effizienz des Systems insgesamt wenig förderlich ist.»20 Die 
EFK verweist ausdrücklich auf den laufenden Gesetzgebungsprozess und hält zu Recht fest: «Die Vorlage 
des Rahmengesetzes für die Inklusion soll rechtliche Grundlagen für die Unterstützung von Personen 
mit Behinderungen festlegen, die ebendiesen Personen bei der Wahl ihrer Wohnform mehr Freiheit 
einräumen. Sie könnte dem Bund und den Kantonen eine gemeinsame Stossrichtung sowie Leitplanken 
vorgeben.»21 

Wir fordern daher: 

- Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten. 

- Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

- Der Bund muss eine Stossrichtung sowie Rahmenbedingungen zur Sicherstellung selbstbestimmten 
Wohnens festlegen und sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene verbindliche Leitplanken 
vorgeben. 

- Der VE-InG soll klare Umsetzungsmechanismen vorsehen, die ausreichende finanzielle, strukturelle 
und personelle Mittel umfassen, damit die formulierten Grundsätze keine leeren Versprechen 
bleiben. Der Bund muss seine Führungsverantwortung wahrnehmen und die Kantone bei der 
Konkretisierung der garantierten Rechte unterstützen. 

3.3 Fehlen von Rechtsansprüchen 

 
18 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24 
19 Ebd., S. 4. 
20 Ebd., Kap. 2.2, S. 26. 
21 Ebd., Kap. 1.6, S. 19. 2488 / 2614
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Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn – wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs – zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)22 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbare Instrumente zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.23 Entsprechend hat der UNO-BRK-Ausschuss die 
Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.24 Bereits mehrere 
Kantone haben solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der UNO-BRK 
aufgenommen.25 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüchen einen Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a 
Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
einen Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen 
Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. 
Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür 
erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen. 

In Kap. 6.1.2 seiner Erläuterungen hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, 
dass Menschen mit Behinderungen, die sich trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher: 

- Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

- Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 
von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 

 
22 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit verankern (siehe Art. 8a E-

BehiG) sowie die Rechtsansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG). 
23 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der 

Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
24 Abschliessende Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 

25 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. des Vorprojekts für ein 

Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
26 Abschliessende Bemerkungen des UNO-BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1 2489 / 2614

https://www.ge.ch/document/consultation-publique-avant-projet-loi-egalite-droits-personnes-situation-handicap-cours
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kontinuierlichen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und sachlichen Geltungsbereichen 
sowie die erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine kontinuierliche, tatsächliche Umsetzung der UNO-BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung jener Verpflichtungen der UNO-BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 
Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der UNO-BRK übereinstimmen (Initialprüfung 
der Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf 
Jahren vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der 
UNO-BRK anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung 
neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der UNO-BRK. 

- Zur kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit 
des EBGB insbesondere die Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes 
(regelmässige Erstellung von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen zur Umsetzung der UNO-BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung 
neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Organisationseinheiten der Bundesverwaltung mit Blick auf 
die Übereinstimmung mit der UNO-BRK umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich 
auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen 
auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese 
Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

- Bei der kontinuierlichen Umsetzung der UNO-BRK sind Bestimmungen für einen systematischen 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen sowie ihren Vertretungsorganisationen 
vorzusehen. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden 
Bestimmungen bleiben allerdings zu vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein 
unabhängiger Inklusionsrat zu schaffen, der sich insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und 
Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben 
dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Artikel 11 und 12 des Vorentwurfs reichen bei weitem nicht aus, um die wirksame und kontinuierliche 
Umsetzung der UNO-BRK zu gewährleisten. Ihre Tragweite wird durch den zu eng gefassten sachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt. Sie verpflichten die Kantone nur in sehr 
begrenzten Bereichen, während ein umfassender Ansatz erfordern würde, dass auch der Bund zur 
Umsetzung von Aktionsplänen verpflichtet wird, die alle durch die UNO-BRK garantierten Rechte 
abdecken, nicht nur die Bereiche Wohnen und Arbeit. Die elementare Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bleibt zu vage und unverbindlich. Sie sollte institutionalisiert und mit klaren, schweizweit 

 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UNO-BRK. 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug der 

Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2490 / 2614
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geltenden Vorschriften ausgestattet werden. In Bezug auf den interkantonalen Wohnortswechsel 
werden die richtigen Ansätze verfolgt, doch auch hier ist der Verpflichtungsgrad noch unzureichend. 

Wir fordern daher:  

- Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 
der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

- Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 
Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 
Menschen mit Behinderungen. 

3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle 
zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der UNO-BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die 
in Deutschland bestehende Monitoring-Stelle29 dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund 
wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsrahmengesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der UNO-BRK einzuführen (Art. 33 Abs. 2 UNO-BRK). 

3.6 Zum Wohnen 

Die freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative 
dar. Es ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks 
Sicherstellung der freien Wahl des Wohnorts und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von 
Anfang an – und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen 
werden. 

Es geht auch darum, der Ungleichbehandlung von Bürger*innen mit Behinderungen je nach 
Wohnkanton ein Ende zu setzen. Die Feststellung der EFK in diesem Zusammenhang ist eindeutig: «Für 
invalide Personen, die zu Hause wohnen, gibt es hingegen keine spezifischen Garantien. Wohnt eine 
invalide Person bei sich zu Hause, so hat sie keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf die Deckung 

 
29 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention | Institut für Menschenrechte 2491 / 2614
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ihrer gesamten Bedürfnisse. Zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens gibt es keine spezifische 
rechtliche Grundlage und keine Leistungen, die diesem Zweck gewidmet wären.»30 

Die Evaluation der EFK rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

- Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Sicherstellung 
des selbstbestimmten Wohnens.31 

- Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt.32 
- Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und 

unklar.33 
- Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen.34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die systemischen 
Probleme im Bereich des Wohnens sind, wo genau diese liegen und welch gravierende 
Ungleichbehandlungen sie nach sich ziehen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die 
EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsrahmengesetz 
und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 Auf S. 14 f. des 
EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den 
indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme 
darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine 
der von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und 
ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung 
der Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen 
Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ist in ihrer jetzigen 
Form rein kosmetischer Natur und bringt keine Verbesserung. Sie widerspricht vielmehr diametral 
der UNO-BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu 
einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte 
Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise gewährleistet. Der 3. und 4. Abschnitt des VE-InG 
stehen konzeptlos nebeneinander. Für uns steht die leicht modifizierte Übernahme des IFEG in den VE-
InG in völligem Widerspruch zu den Forderungen der Inklusions-Initiative und den BRK-Bestimmungen. 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen 

mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-

wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025), Kap. 2.1., S. 20. 
31 Ebd., S. 20 ff. 
32 Ebd., S. 25 ff. 

33 Ebd., S. 23 ff. 
34 Ebd., S. 4, 23 f. und 29 ff. 
35 Ebd., S. 6. 
36 Leistungen nach IVG, u. a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilflosenentschädigung. 
37 EKF-Bericht, S. 29 f. und 36 f. 2492 / 2614
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Die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts müsste durch die Förderung selbstbestimmten 
Wohnens sichergestellt werden. 

Hier ist zu betonen, dass fehlende Wahlfreiheit und segregative Institutionen eine Verletzung 
grundlegender Menschenrechte darstellen. Zwar gibt es immer mehr Institutionen, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der UNO-BRK orientieren und die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fördern.38 Nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen in 
Institutionen jedoch fremdbestimmten Entscheidungen ausgesetzt.39 Dazu gehören starre Routinen, 
Regeln und Vorschriften bezüglich Anwesenheit, Wohnpartner*innen, Begleitpersonen, Mahlzeiten und 
Freizeit, durch Bevollmächtigte getroffene Entscheidungen, Zwangsbehandlungen sowie ein begrenzter 
finanzieller Spielraum.40 Auch Machtmissbrauch und Gewalt gegen Bewohner*innen kommen weiterhin 
vor. 

Wie alle anderen haben auch Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden und zu 
wählen, wo und mit wem sie leben und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Sie müssen die Möglichkeit 
haben, in einem inklusiven Umfeld und unterschiedlichsten Wohnformen zu leben und voll und ganz an 
der Gesellschaft teilzuhaben. Dies sind grundlegende Menschenrechte. 

Nach unserer Ansicht muss der Bund eine Mitverantwortung für die Förderung der Selbstbestimmung 
im Sinne der UNO-BRK übernehmen.41 Damit würden auch durch den Föderalismus bedingte, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten beseitigt. Ebenfalls braucht es eine umfassende Strategie zur 
Deinstitutionalisierung auf Bundesebene, die sich auf die UNO-BRK (insbesondere den gesamten (!) Art. 
19), die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2017) und die Leitlinien zur Deinstitutionalisierung stützt. Unter 
Einbezug internationaler Expertise müssen konkrete Umsetzungspläne, einschliesslich Zeit- und 
Ressourcenplanung, erarbeitet und implementiert werden. 

Ein Aufenthalt in einer Einrichtung soll nach unserer Auffassung nur vorübergehend als 
Übergangslösung im Sinne einer Eingliederungsmassnahme möglich sein. Hatte eine Person 
beispielsweise einen Unfall, der zu einer Behinderung führt, dann soll ihr die Unterstützung in einer 
Einrichtung ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
wiederzuerlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

In diesem Sinne muss das Gesetz ausdrücklich festlegen, dass selbstbestimmtes Wohnen Vorrang vor 
institutionellem Wohnen hat, indem es vorsieht, dass Wohnen in einer Institution – vorbehaltlich der 
freien Wahl der betroffenen Person gemäss UNO-BRK – nur subsidiär und grundsätzlich vorübergehend 
ist. Zudem sollten die Begrifflichkeiten in Bezug auf Einrichtungen und Leistungen überarbeitet werden. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt42 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind.43 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 

 
38 Siehe dazu das Interview mit Manon Masse in Curaviva, 2021, S. 6–9. 
39 Siehe unter anderem Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022; Fritschi et al., 2019.  
40 In Institutionen verfügen die Bewohner*innen in der Regel nur über sehr wenig Taschengeld. Die IV -Rente und allfällige 

Zusatzleistungen wie EL und Hilflosenentschädigungen werden zur Deckung der institutionellen Kosten verwendet, wobei die 

Tarifregelungen hierfür von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind (Fritschi et al., 2019, S. 69).  
41 Siehe auch PHIPIPP EGLI/MARTINA FILIPPO(2021) «Betreutes und begleitetes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen» Bundesrechtliche Hürden für zeitgemässe Versorgungsstrukturen. Rechtsgutachten im Auftrag der Konferenz der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 
42 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
43 Siehe dazu oben, Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden., sowie Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen 

für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 26. 2493 / 2614
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muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 
Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Wir fordern daher:  

- Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich im Sinne der UNO-
BRK überarbeitet werden. 

- Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 
Leistungen von Bund und Kantonen. 

- Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 
Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

- Der 4. Abschnitt zu den Institutionen muss gründlich überarbeitet werden, um mit der bisherigen 
Logik der institutionellen Unterbringung zu brechen. Institutionelles Wohnen muss als subsidiär 
zum selbstbestimmten Wohnen betrachtet werden. Das IFEG kann nicht einfach in das neue Gesetz 
übernommen werden, sondern muss durch eine UNO-BRK-konforme Regelung ersetzt werden, die 
sich an den Bedarfen der Menschen und nicht an bestehenden Strukturen orientiert. 

4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG 

4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Der Assistenzbeitrag wird heute von einer sehr bescheidenen Anzahl Personen beansprucht: Im Jahr 
2024 waren es rund 5000 Personen, obwohl in der Schweiz gut 54'100 Personen (inklusive Kinder und 
Jugendliche) eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit grundsätzlich Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag hätten. Die Bezugsquote beträgt somit lediglich rund 9,2 %. 

Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung beitragen, muss der Zugang wie auch der Bezug deutlich verbessert und vereinfacht 
werden. Derzeit sind viele Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich davon profitieren könnten, 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen oder nehmen diesen nicht in Anspruch. Dies liegt an der 
Komplexität der Verfahren, der finanziellen Unsicherheit oder der Unmöglichkeit, den Bedarf mit den 
bestehenden Höchstansätzen zu finanzieren. Zudem fehlt die Möglichkeit, Angehörige als 
Assistenzpersonen anzustellen. 

Wir sehen insbesondere in folgender Hinsicht einen dringenden Bedarf: 

4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag 

Die vom Bundesrat vorgesehene Erleichterung des Zugangs zum Assistenzbeitrag für Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit durch die Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Allerdings bleibt der Vorentwurf hinter dem Ziel eines inklusiven, selbstbestimmten 
Lebens für alle Menschen mit Behinderungen zurück, da einerseits faktische Hürden bestehen bleiben 
(Menschen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit könnten schon heute einen Assistenzbeitrag 
beziehen, nehmen ihn aber aufgrund der mangelnden Unterstützung respektive der fehlenden oder 
ungenügenden Deckung vieler benötigter Assistenzleistungen oft nicht in Anspruch). Andererseits 
bleiben verschiedene Anspruchsgruppen weiterhin ausgeschlossen oder benachteiligt. Um den 
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Anforderungen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es eine gezielte Erweiterung der 
Anspruchsberechtigung. 

Grundsätzlich sollte der Zugang zum Assistenzbeitrag nicht nach der Art der Behinderung oder dem 
Versicherungssystem erfolgen, sondern sich nach dem tatsächlichen behinderungsbedingten 
Unterstützungsbedarf richten. Eine Globallösung würde Gerechtigkeit, Transparenz und Effizienz 
ermöglichen und den heutigen Flickenteppich aus Sonderregelungen ersetzen. Solange jedoch 
Sonderregelungen bestehen bleiben, erachten wir insbesondere den Einbezug folgender 
Personengruppen als besonders dringend: 

- Schwerhörige und gehörlose Erwachsene: Der grundsätzliche Ausschluss von schwerhörigen 
und gehörlosen Erwachsenen von der Hilflosenentschädigung und damit auch vom 
Assistenzbeitrag gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) ist dringend 
zu korrigieren. 

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung ausserhalb der IV: Wer erst nach Erreichen des 
AHV-Alters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen ist, soll ebenfalls einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen können (siehe dazu auch das an den Bundesrat überwiesene 
Postulat SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen). Dasselbe gilt für Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche 
gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht. Der 
heutige Ausschluss dieser Personen vom Assistenzbeitrag stellt eine systembedingte 
Benachteiligung dar, ist sachlich nicht gerechtfertigt und muss beseitigt werden. 

- Menschen mit einer psychischen Behinderung ohne IV-Rentenanspruch: Die derzeitige 
Regelung in Art. 42 Abs. 3 IVG, wonach Personen mit ausschliesslich psychischer Behinderung nur 
dann als «hilflos» gelten, wenn sie Anspruch auf eine IV-Rente haben, verwehrt ihnen in vielen 
Fällen den Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch zum 
Assistenzbeitrag. Um diesem Missstand zu begegnen, sollen auch Personen mit psychischer 
Behinderung ohne IV-Rentenanspruch bei entsprechendem Bedarf Zugang zur 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (und damit auch einen grundsätzlichen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag) erhalten. Auf die entsprechende Einschränkung in Art. 42 
Abs. 3 IVG ist zu verzichten. 

- Minderjährige: Heute haben Minderjährige gemäss Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit Kinder und 
Jugendliche frühzeitig lernen, selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz umzugehen und beim 
Übergang ins Erwachsenenalter auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgreifen 
(und somit einen Heimeintritt verhindern) können, müssen sie ohne zusätzliche Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben – zumindest für diejenige Zeit, die sie nicht in einer 
Institution verbringen, die anderweitig finanziert wird. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist 
entsprechend auf Minderjährige auszuweiten, die nicht unter Art. 39a IVV fallen. 

4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT muss dringend angepasst werden. Aktuell ist es zu standardisiert, 
in der Anwendung zu stark auf die Abklärung des Assistenzbedarfs von Personen mit 
Körperbehinderungen ausgerichtet und zu wenig am individuellen Unterstützungsbedarf respektive an 
der individuellen Lebensgestaltung orientiert. Individuelle Bedarfe können nicht adäquat berücksichtigt 
werden, sodass beispielsweise der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen mit Sinnesbehinderungen 
und von Menschen mit kognitiven und psychischen Behinderungen nicht adäquat erfasst wird. 2495 / 2614
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Wir fordern daher:  

Das FAKT ist unter Einbezug von Verbänden (beispielsweise InVIEdual) dahingehend anzupassen, dass 
der individuelle, auf die Lebenssituation ausgerichtete Bedarf für unterschiedliche Lebensrealitäten 
abgeklärt und abgedeckt werden kann (vgl. dazu auch den General Comment Nr. 5 des UNO-BRK-
Ausschusses, u. a. Ziff. 61). 

Die Verordnung (IVV) und das Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) sind entsprechend 
anzupassen. 

4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglichen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger*innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen und organisatorischen Aufwand verbunden ist,44 
der weder finanziell noch personell abgegolten wird. Für viele stellen die Anforderungen im 
bestehenden Modell ohne Unterstützung eine nicht oder schwer überwindbare Zugangshürde dar – mit 
der Folge, dass sie auf eine Leistung verzichten, die ihnen grundsätzlich mehr Teilhabe und Autonomie 
ermöglichen könnte. 

Ein Assistenzsystem, das auf die Vielfalt individueller Lebensrealitäten Rücksicht nimmt, muss deshalb 
administrative Erleichterungen und bei Bedarf gezielte Unterstützung bei der Wahrnehmung der 
Arbeitgeberrolle bieten, ohne das Weisungsrecht der Assistenznehmenden zu beschneiden (siehe 
unten). 

Gleichzeitig ist zwingend darauf zu achten, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht mit einer 
Institutionalisierung von Assistenz einhergehen – Assistenz muss als individualisierte, 
personenorientierte Unterstützungsform erhalten bleiben.45 

Dabei ist sicherzustellen, dass die betreffenden Personen sowohl bei den Assistenzleistungen als auch 
bei weiteren (administrativen/organisatorischen) Unterstützungsleistungen weiterhin ein direktes 
Weisungsrecht gegenüber den Assistenz- respektive Unterstützungspersonen haben. Der Verlust dieses 
Rechts würde der Umsetzung persönlicher Assistenz entgegenstehen und dem in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerten Recht auf Selbstbestimmung widersprechen. 
Eine diesbezügliche Änderung des Obligationenrechts (OR), insbesondere eine Erweiterung der 
Vertragsform «Auftrag» ist zu prüfen (OR 394ff.). 

Wir fordern: 

- Eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands (einschliesslich der Bereitstellung von 
barrierefreien Abrechnungsinstrumenten) sowie dessen angemessene Abgeltung (vgl. dazu Kap. 
4.1.4) 

- Den Ausbau gezielter Unterstützungsleistungen für die Administration und Organisation des 
Assistenzbeitrags 

- Die Prüfung einer neuen Vertragsform, die das direkte Weisungsrecht der Assistenznehmenden 
gegenüber den Assistenzpersonen auch ausserhalb des Arbeitsvertrags ermöglicht 

 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
45 Vgl. dazu den General Comment Nr. 5 des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Ziff. 16 d iii) 2496 / 2614
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4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet 

Mit dem Assistenzbeitrag können vielfach nicht alle Kosten, die Personen mit Assistenzbeitrag 
entstehen, gedeckt respektive nicht alle benötigten Assistenzstunden finanziert werden. 

Beispiele: 

- Ungedeckte Personalkosten: Dazu zählen etwa Inserate-/Suchkosten (die aufgrund der wenig 
konkurrenzfähigen Löhne oft besonders hoch sind), Spesen, Dienstaltersgeschenke oder 
Weiterbildungskosten. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. 
CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind für eine kostendeckende Finanzierung dieser 
Ausgaben zu tief. In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich ohne eine Erhöhung der Ansätze 
kaum genügend qualifizierte Assistenzpersonen finden. 

- Ungedeckter administrativer Aufwand: Der administrative Aufwand für die Personalakquirierung, -
einführung, -planung und -administration wird nicht separat abgegolten. 

- Ungedeckte Präsenzzeit: Präsenzzeit wird nicht entschädigt, obwohl Assistenzleistungsbeziehende 
als Arbeitgebende gemäss Modell-NAV Seco auch Präsenzzeit bezahlen sollten. 

- Mehrbedarf: Zusätzliche Stunden werden nicht abgedeckt – zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall 
der Assistenznehmenden, Einarbeitung neuer Assistenzpersonen durch bestehende Mitarbeitende 
oder Freistellungen infolge unzumutbarer Arbeitsverhältnisse. 

- Leistungslücken infolge Besitzstandsgarantie beim Übertritt ins Rentenalter: Der vor Eintritt ins 
AHV-Alter ermittelte Assistenzbedarf wird «eingefroren» und nicht mehr angepasst – auch bei 
nachträglich gestiegenem, behinderungsbedingtem Bedarf und bei geänderten Lebensumständen 
wie zum Beispiel dem Tod des Partners/der Partnerin, dem Wegfall der Tagesstruktur in einer 
Institution oder der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Zudem ist der Beginn des Besitzstandes willkürlich gewählt (bei Vorbezug oder bei Erreichung des 
Referenzrentenalters) und trägt dem tatsächlichen Bedarf der versicherten Personen zu wenig 
Rechnung. 

- Ungerechtfertigte Anrechnung der Hilflosenentschädigung (HE): Bei der Berechnung des zeitlichen 
Unterstützungsbedarfs für den Assistenzbeitrag wird jener Anteil der Zeit, der bereits über die HE 
pauschal «abgegolten» wird, abgezogen (anders als beim Intensivpflegezuschlag, der nicht 
angerechnet wird). Die versicherte Person kann diesen Bedarf also nicht mit dem Assistenzbeitrag 
abdecken, obwohl er faktisch besteht. So entsteht eine strukturelle Finanzierungslücke, die eine 
bedarfsgerechte Unterstützung verhindert. 

- Ungerechtfertigte Kürzung bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden: Eine 
pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs während des Aufenthalts ist nicht 
gerechtfertigt. Es sollen lediglich Doppelfinanzierungen vermieden werden. 

Wir fordern dementsprechend: 

- In Art. 42sexies IVG:  
- Abs. 1 Bst. a: Die Aufhebung der Anrechnung der Hilflosenentschädigung an den Assistenzbeitrag  
- Abs. 4: Eine Ergänzung im Sinne von «Der Bundesrat berücksichtigt dabei, dass Menschen mit 
Behinderungen mit dem zugesprochenen Assistenzbeitrag ihren Bedarf angemessen decken 
können.» 

- In Art. 42septies Abs. 3 IVG: Streichung von Bst. b («3 Der Anspruch erlischt zum Zeitpunkt, b. in dem 
die versicherte Person eine ganze Altersrente (…) vorbezieht oder das Referenzalter (…) erreicht») 

- In Art. 39c IVV: Eine Erweiterung der Bereiche zur Abgeltung bisher ungedeckter Präsenzzeiten 

- In Art. 39e, 39f und 39j IVV: Eine Erhöhung der Höchstansätze (Stundenzahl) und des 
Assistenzbeitrags (Stundenpauschalen) sowie die Abgeltung umfassenderer Beratungsleistungen 
im Hinblick auf die Administration/Organisation des Assistenzbeitrags 2497 / 2614
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- Im Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB, Rz. 4017): Keine ungerechtfertigte Kürzung 
bei Personen, die teilweise in einer Institution betreut werden (Doppelfinanzierungen sollen zwar 
vermieden werden, aber eine pauschale Kürzung ungeachtet des Unterstützungsbedarfs ist nicht 
gerechtfertigt) 

4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden 

Im Vorentwurf fehlt eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, was vor allem aufgrund der 
grossen Herausforderungen bei der Suche nach und Rekrutierung von Assistenzpersonen dringend 
angezeigt ist. 

Insbesondere muss die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen 
zugelassen werden, wie dies auch die Parlamentarische Initiative Lohr 12.409 (Entschädigung von 
Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) verlangt. 

Zwar können Angehörige mittlerweile über die Spitex angestellt werden. Dieses Vorgehen ist aber nicht 
nur komplizierter als eine Anstellung über den Assistenzbeitrag, sondern verursacht auch höhere 
Kosten für die Allgemeinheit. Zudem können über die Spitex nur Leistungen für die Grundpflege gemäss 
KVG abgerechnet werden – andere Assistenzleistungen sind ausgeschlossen. 

Das Verbot der Anstellung von Angehörigen ist auch deshalb aufzuheben, weil es die Wahlfreiheit 
deutlich einschränkt. Menschen mit Behinderungen wird es verwehrt, selbst zu entscheiden, ob sie zum 
Beispiel eine vertraute Person im eigenen Umfeld als Assistenzperson wählen oder externe Kräfte 
anstellen möchten. Es darf gleichzeitig keine implizite Erwartung geben, dass Angehörige «einspringen». 
Heute geschieht dies aber oft: Weil der Assistenzbeitrag nicht ausreichend ist, bleibt Menschen mit 
Behinderungen oft nichts anderes übrig, als auf unbezahlte Hilfe von Angehörigen zurückzugreifen. Das 
steht im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 19), die echte Wahlfreiheit und 
Gleichstellung auch in der Alltagsunterstützung fordert. 

Unsere Forderung: 

Eine Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden in Art. 42quinquies IVG: Streichung von Bst. b – das 
heisst Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner*innen (Umsetzung der Pa.Iv. 
Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages) 

4.2 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen jeden Alters gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang zu ausreichenden Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn diese Leistungen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden, ist auch ihre gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben sichergestellt – so, wie es die Inklusions-Initiative fordert. Das heutige System wird diesem 
Anspruch jedoch nicht gerecht. Es braucht daher dringend substanzielle Verbesserungen. 

Die vom Bundesrat vorgesehenen Anpassungen im IVG leisten dazu keinen ausreichenden Beitrag. Sie 
basieren auf bereits überwiesenen parlamentarischen Vorstössen sowie dem Bericht zum Postulat SGK-
S 19.4380. Damit bleiben sie deutlich hinter den Anforderungen der Inklusions-Initiative zurück. 

Dabei bleibt auch unklar, ob Versicherte tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln erhalten, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der Fokus liegt abgesehen von der Umsetzung der 
Motion Lohr (21.4089) allein auf der Kostenkontrolle statt auf einem einzelfallgerechten, raschen 
Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen – wie dies auch in der Inklusions-Initiative gefordert wird. 
Die vorgeschlagenen Änderungen können sogar zu Rückschritten führen – etwa wenn der Zugang zu 
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Hilfsmitteln durch neue bürokratische Hürden oder längere Verfahren erschwert wird oder durch die 
Vergabeverfahren eine Monopolbildung nicht verhindert werden kann. 

Besonders deutlich zeigt sich dies an der geplanten Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG. Bisher konnte 
der Bundesrat die Austauschbefugnis auf Hilfsmittel beschränken, die von Anbietern im 
Vergabeverfahren angeboten wurden – unabhängig davon, ob mit diesen ein Vertrag abgeschlossen 
wurde. Neu soll die Austauschbefugnis ausschliesslich auf Hilfsmittel beschränkt werden, die von 
Anbietern stammen, mit denen im Rahmen des Vergabeverfahrens ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen betont, dass sich der «normative Gehalt» der 
Bestimmung nicht ändere, kann diese Änderung praktisch weitreichende Folgen haben: 

- Die Einzelfallprüfung und Berücksichtigung von Speziallösungen werden erschwert. 

- Für Menschen mit Behinderungen, die auf spezialisierte Hilfsmittel angewiesen sind, bedeutet dies 
ein höheres Risiko, dass bedarfsgerechte Produkte ausgeschlossen werden sowie mehr 
Standardisierung und weniger individuelle Passung. 

Auch der vorgeschlagene neue Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Preiskalkulation) lehnen wir ab, da die 
gesetzlich verankerte Einsichtspflicht über eine sinnvolle Transparenz hinausgeht und faktisch zu einer 
marktfernen Überregulierung führen kann. Sie schreckt kommerzielle Anbieter ab, gefährdet Innovation 
und Vielfalt und schwächt – wie auch die geplante Änderung von Art. 21bis Abs. 3 IVG – die individuelle 
Versorgungssicherheit. 

Art. 21sexies IVG sollte ausserdem kritisch hinterfragt werden, da er zwar auf Transparenz und 

Kostenkontrolle zielt, aber in der Praxis die wirtschaftliche Tragfähigkeit von spezialisierten Anbietern 
gefährden kann. Die Folge können weniger Vielfalt und Innovation sowie ebenfalls eine geringere 
Versorgungssicherheit sein. 

Nicht berücksichtigt wird auch der dringende Handlungsbedarf im AHV-Bereich. Insbesondere ist – 
auch im IV-Bereich – der Zugang zu Hörgeräten substanziell zu verbessern; ist doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche 
Folgekosten verringern kann.46 Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre 
Rentenversicherung) und IV (Versicherung primär für die Eingliederung in den Beruf) zu verstecken, ist 
nicht mehr zeitgemäss und widerspricht der UNO-BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Mo. SGK-N 
22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-Alters durch eine 
«smarte» Auswahl an Hilfsmitteln. Sie hält fest, dass eine «smarte» Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität 
und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht und das selbstbestimmte 
Leben fördert respektive Heimeintritte verhindern oder massgeblich verzögern können. 

Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680 pro Jahr für Dienstleistungen Dritter anstelle 
eines Hilfsmittels zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann. Dennoch reichen die damit 
finanzierbaren rund 120 Gebärdensprachdolmetschstunden pro Jahr respektive durchschnittlich rund 
10 Stunden pro Monat in kommunikationslastigen Berufen bei weitem nicht aus, um den tatsächlichen 
Bedarf zu decken. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, vor allem hinsichtlich der Ausübung 
des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommene Motion 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche auf Hilfsmittel respektive 
Dienstleistungen angewiesen sind, aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft neben 
Personen, die erst im AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind, zum Beispiel 

 
46 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 2499 / 2614
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auch Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind. 

Gleichzeitig sind weitere dringende Verbesserungen angezeigt, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative gerecht zu werden und die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion durch Hilfsmittel 
(einschliesslich Dienstleistungen Dritter) verbessern zu können. Diese können auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden. 

Wir fordern insbesondere: 

- Transparente Kriterien für die Ausgestaltung von «Rankings» bei den 
Vergabeverfahren/Verhinderung von Monopolisierung: Die Kriterien sollen dazu beitragen, eine 
Monopolisierung und eine Preisdominanz zu verhindern (insbesondere Kriterien zur Qualität der 
Versorgung, Zugänglichkeit, Reparaturzeiten usw.). 

- Eine Erhöhung der Beträge für die Ausübung des Berufs (Art. 9 HVI) 

- Eine generelle Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (Art. 9 Abs. 2 HVI), zum Beispiel 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschungen: Die Dienstleistungen Dritter sollten nicht nur auf die 
Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Vielmehr braucht es 
auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter für die 
Pflege gesellschaftlicher Kontakte, den Besuch kultureller Anlässe oder die Inanspruchnahme 
öffentlicher und privater Dienstleistungen. 

- Allgemeiner Ausbau der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang)/Angleichung an die Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang): Der Zugang zu Hilfsmitteln oder Dienstleistungen für 
Menschen, die erst im AHV-Alter auf solche angewiesen sind, muss im Allgemeinen erleichtert 
werden. 

- Spezifische Erweiterung des Zugangs zu Hörgeräten im AHV- und IV-Bereich. Dies lässt sich durch 
eine Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung 
eines Hörgeräts durch die AHV und durch die IV gewährleisten. Auch verbindliche und 
transparente Standards können dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste 
Lösung entscheiden können. 

- Gewährleistung von Notfallversorgung (zeitnahe Reparaturen) bei Schäden an Hilfsmitteln: Ein 
Reparaturservice und Notfalldienst für dringend benötigte Hilfsmittel muss rund um die Uhr 
sichergestellt und finanziell abgegolten werden. 

4.3 Pilotversuche 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung 
von Pilotversuchen im Hinblick auf eine künftige Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen im 
Bereich der selbstbestimmten Lebensführung – insbesondere, wenn es um die Entwicklung einer 
komplett neuen Leistung geht, die dazu führt, dass das selbstbestimmte und eigenverantwortliche 
Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird. 

Gleichzeitig gibt es bereits heute verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Anpassungen, die (auch auf 
Basis diverser durchgeführter Studien) umgesetzt werden können und die mit der Totalrevision des IVG 
(die gemäss erläuterndem Bericht bis 2035 umgesetzt werden soll) übernommen werden können. Dafür 
braucht es keinen Umweg über Pilotversuche.   
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5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

5.1 Zum VE-InG 

Artikel 1 VE-InG 

So formuliert ist der Zweck zu schwach und hat keine normative Tragweite. Zudem sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Gesetz entsprechend der UNO-BRK auf alle Lebensbereiche 
auszuweiten. 

Die Formulierung von Art. 1 Abs. 1 VE-InG bezieht sich ausdrücklich nicht auf alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UNO-BRK, der BV und des BehiG, sondern nur auf «Invalide» im Sinne von 
Art. 112b BV. Die Formulierung des Bundesrats verunmöglicht es gar, den Begriff «Invalidität» im Sinne 
der UNO-BRK auszulegen: Geht es um Menschen mit Behinderungen im Sinne von UNO-BRK, BV und 
BehiG, ist ein Verweis auf Art. 112b BV überflüssig. 

Änderungsvorschlag 

Umformulierung von Art. 1 Abs. 1: 

Art. 1  Zweck 

1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung Sicherstellung der unabhängigen Lebensführung und der 
Inklusion in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 112b BV in allen 
Lebensbereichen. ,insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit. 

Artikel 2 VE-InG 

Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung in Absatz 2 lit. a impliziert, dass nur mit der Förderung 
der Inklusion von betroffenen Personen beauftragte Institutionen anerkannt werden. 

Annahme 

Artikel 3 VE-InG 

Die formulierten Ziele sind lediglich deklaratorisch und weder für den Bund noch für die Kantone 
verbindlich. Das Gesetz sollte verbindliche Auflagen mit Überwachungsindikatoren und einen 
unabhängigen Monitoringmechanismus vorsehen, um deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten. 

Absatz 2 

Es wird ein alternativer Wortlaut dieses Artikels vorgeschlagen, die verdeutlichen soll, was unter 
Inklusion zu verstehen ist. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlägen 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten folgende Ziele:  

Alternativer Wortlaut 

Art. 3 Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

1 Bund und Kantone erreichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Ziele, welche die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

2 Inklusion bedeutet insbesondere: 2501 / 2614
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a. Einen barrierefreien Zugang zu Räumen, Dienstleistungen und Angeboten (Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheit, Wohnen, Kultur, Freizeit usw.). Dazu sollen die Umgebung und gesellschaftliche 
Strukturen angepasst statt Anpassungen auf individueller Ebene vorgenommen werden 

b. Die Anerkennung der menschlichen Vielfalt als Reichtum und nicht als zu bewältigende Ausnahme 

c. Einen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung gewährleistenden gesetzlichen und politischen 
Rahmen mit positiven Massnahmen zur Beseitigung struktureller Hindernisse und Sicherstellung der 
vollumfänglichen Teilhabe 

d. Die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der staatlichen Politik 

e. Eine proaktive Anpassung der öffentlichen Strukturen und Dienstleistungen, um Barrieren zu 
beseitigen und den Zugang und die Teilhabe aller Menschen ungeachtet ihrer Behinderungen 
sicherzustellen 

Artikel 4 VE-InG 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung 
wiederholt einige Verpflichtungen von Bund und Kantonen und nur gemäss Art. 19 lit. a UNO-BRK. Sie 
bleibt derart vage, dass: 

- auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso 
die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes), erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der 
Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

- auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung 
einiger der Verpflichtungen nach Art. 19 UNO-BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich 
die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit 
Ratifizierung der UNO-BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht 
die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und 
unklaren System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 
(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich 
das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu 
verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt 
werden. 

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 
bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen steht in klarem Widerspruch zur UNO-BRK und zu den 
Inklusionszielen des Vorentwurfs. Die Formulierung ist gefährlich, da sie impliziert, dass nur 
Institutionen berechtigt sind, ambulante Leistungen zu erbringen. Dies entspricht einerseits nicht der 
Realität und steht andererseits im Widerspruch zur UNO-BRK und den Interessen von Menschen mit 
Behinderungen. Denn es ist weder im Interesse von Menschen mit Behinderungen noch im Sinne der 
UNO-BRK, dass Institutionen das ambulante Angebot übernehmen. Es handelt sich bestenfalls um eine 
Aufrechterhaltung bestehender Strukturen zulasten der Selbstbestimmung der Betroffenen und ist 2502 / 2614
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zudem aus wirtschaftlicher Sicht äusserst fragwürdig. Ausserdem lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen anzugehen 
ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert 
im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

Ablehnung 

Artikel 5 VE-InG 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie 
lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnorts.47 Im Übrigen ist zu beachten, dass auch die Lebenssituationen berücksichtigt werden 
müssen und nicht nur die Behinderung im Vordergrund stehen darf. Aus diesem Grund wird 
vorgeschlagen, den Wortlaut von lit. c zu überarbeiten. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 
4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin 
stark einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 
von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs 
erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der 
Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, 
insbesondere geschlechts- und altersspezifische Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, 
überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, muss präzisiert werden. 

Ablehnung mit Anpassungsvorschlag 

Art. 5 

Die Massnahmen, die der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten treffen, müssen: 

c. sofern es sich um individuelle Leistungen handelt, auf Grundlage der individuellen Bedarfe im 
Zusammenhang mit der Lebenssituation gewährt werden. 

Artikel 6 bis 9 VE-InG 

Der Entwurf räumt den Institutionen eine zentrale Rolle ein, zulasten selbstbestimmter 
Unterstützungsmodelle (wie dem Assistenzbeitrag). Dies steht im Widerspruch zur UNO-BRK. Die 
Wahlfreiheit muss gestärkt werden. Wir lehnen es ab, ausschliesslich institutionelle 
Leistungserbringende anzuerkennen. Ein solcher Ansatz verstärkt die segregative Logik und 
marginalisiert selbstbestimmte Formen der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass auch 
alternative Modelle, insbesondere die Unterstützung zu Hause, möglich werden und kein institutionelles 
Monopol entsteht. Zu den Anerkennungskriterien muss die Einhaltung der Grundsätze der Inklusion, 
der selbstbestimmten Lebensführung und der Wahlfreiheit gehören. Insbesondere sollen Institutionen 
längerfristig nur noch als Übergangslösung zugelassen werden dürfen, um Menschen mit 
Behinderungen zu ermöglichen, die für eine unabhängige Lebensführung erforderlichen Kompetenzen 
(wieder) zu erlangen und die bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause zu organisieren. 

 
47 Siehe Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 

Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 2503 / 2614
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Die Anerkennung sollte auf einer Reihe von Kriterien beruhen, die sich an den Rechten der betroffenen 
Personen, ihrer Selbstbestimmung und ihrer sozialen Inklusion orientieren, und nicht an der 
Rechtsform oder der institutionellen Tradition der Leistungserbringenden. 

Das Parlament hat beschlossen, das IFEG zu modernisieren. Es ist daher angebracht, diese 
Modernisierung wirksam umzusetzen und bereits im Rahmengesetz künftige Entwicklungen 
vorwegzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss das IFEG unabhängig revidiert und das System 
grundlegend überprüft werden. 

Bei diesem Modernisierungsprozess ist die grundlegende Forderung der UNO-BRK nach 
Deinstitutionalisierung miteinzubeziehen: Institutionen sollen nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme sein. Dies erfordert einen Strukturwandel des Systems, nicht bloss eine terminologische 
Anpassung. 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit 
wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umbenannt 
werden, ist besonders stossend. Eine solche terminologische Verschiebung täuscht über den fehlenden 
Willen zu einem Paradigmenwechsel und einer Veränderung des Modells hinweg. Die Einhaltung der 
UNO-BRK lässt sich nicht durch die Umbenennung bestehender Strukturen sicherstellen. Auf den ersten 
Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie 
es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit zwischen stationären und 
ambulanten Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. Das Fehlen einer Übergangsstrategie 
oder einer Planung der schrittweisen Verlagerung der Ressourcen hin zu ambulanten 
Unterstützungsformen beeinträchtigt die Selbstbestimmung der betroffenen Bürger*innen mit 
Behinderungen erheblich. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG 
somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Diese Überarbeitung muss den Grundsatz festschreiben, dass stationäre – also institutionelle – 
Leistungen subsidiär sind. Sie dürfen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine selbstbestimmte 
Lebensführung mit individueller Unterstützung nicht möglich ist. Abgesehen davon müssen ambulante 
Unterstützung inklusive persönlicher Assistenz Vorrang haben, entsprechend finanziert und aktiv 
ausgebaut werden. Darüber hinaus müssen die subsidiären Betreuungsformen vollständig überdacht 
werden, um die Aufrechterhaltung von isolierenden und segregativen Institutionen als Wohnorte zu 
vermeiden.  

Ablehnung  

Wir fordern eine Überarbeitung dieser Bestimmungen, wobei alle Modelle berücksichtigt und die 
Autonomie gefördert werden müssen. Institutionen dürfen künftig nur noch eine subsidiäre und 
grundsätzlich vorübergehende Rolle spielen. 

Artikel 10 VE-InG 

Wir sind der Ansicht, dass sich die Beteiligung der Kantone nicht auf anerkannte Institutionen 
beschränken darf, sondern auch Leistungen der persönlichen Assistenz und des selbstbestimmten 
Wohnens ausserhalb von Institutionen umfassen muss, ohne dass dafür Sozialhilfe beantragt werden 
muss. Absatz 3 reicht in seiner aktuellen Formulierung nicht aus, um dies zu gewährleisten. 

Ablehnung 
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Anpassungsvorschlag: Persönliche Assistenz und andere Leistungen, welche die freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform ermöglichen, prioritär in Absatz 1 aufnehmen. 

Artikel 11 und 12 VE-InG 

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Vertretungsorganisationen tatsächlich in die Ausarbeitung, die Umsetzung und das Monitoring der 
Inklusionspolitik einbezogen werden. Diese Partizipation darf nicht rein formal sein, sondern muss 
organisiert, strukturiert und fortwährend sein – und vergütet werden. Es geht nicht nur um 
Konsultation, sondern um echte Mitbestimmung in Bereichen, die die Rechte und Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen unmittelbar betreffen. 

Wir befürworten, dass die Kantone zur Ausarbeitung von Aktionsplänen verpflichtet werden (Art. 11 
und 12 VE-InG). Diese Forderung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst. Einerseits beschränkt 
sie sich auf die Bereiche Wohnen und Arbeit, während die Umsetzung der UNO-BRK alle Lebensbereiche 
betrifft. Zweitens werden gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone verpflichtet, 
nicht aber der Bund, obwohl dieser eine zentrale Verantwortung für die Koordination, die strategische 
Ausrichtung und die Kontrolle hat. Dieser Ansatz beruht auf einer zu engen Auslegung von Artikel 112b 
der Bundesverfassung anstatt auf einer umfassenden und proaktiven Vision im Sinne der UNO-BRK. 

Die entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben zu vage.48 Es ist 
zwingend sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen tatsächlich und 
strukturiert mitwirken können, und zwar auf allen Ebenen des Prozesses. Dazu muss ein unabhängiger 
Inklusionsrat mit einem klaren Mandat geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Empfehlungen 
abzugeben, sich zu Umsetzungsstrategien zu äussern und die Entwicklung der Aktionspläne zu 
verfolgen. Organisation, Zusammensetzung und Kompetenzen dieses Rates sind im InG festzulegen und 
nicht späteren Regelungen oder dem Ermessen der kantonalen Behörden zu überlassen. 

Die in Artikel 11 Absatz 4 erwähnte Koordination zwischen Bund und Kantonen ist zwar 
begrüssenswert, jedoch unverbindlich und kaum operativ. Ein einfacher «Austausch» reicht nicht aus. 
Die Zusammenarbeit muss institutionalisiert werden, mit klaren gemeinsamen Vorgaben, messbaren 
Zielen und einem dauerhaft angelegten Rahmen. 

Schliesslich ist die Aufnahme der Frage des interkantonalen Wohnortwechsels in Artikel 11 Absatz 2 
zwar zu begrüssen, die derzeitige Formulierung jedoch in rechtlicher Hinsicht zu schwach. Ausdrücke 
wie «sorgen für» oder «erleichtern» stellen keine einklagbaren Verpflichtungen dar. Vielmehr sollte das 
Gesetz sicherstellen, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort – innerhalb und ausserhalb 
ihres Kantons – frei wählen können, ohne dabei den Zugang zu notwendigen Leistungen zu verlieren. 

In ihrer aktuellen Form sind die in den Artikeln 11 und 12 VE-InG vorgesehenen 
Umsetzungsmassnahmen unzureichend und erlauben es nicht, die Ziele der UNO-BRK zu erreichen. Sie 
müssen nicht nur auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden, sondern auch verbindlicher gestaltet 
und in ihrer nationalen Tragweite gestärkt werden. Insbesondere muss die tatsächliche und 
strukturierte Partizipation von Menschen mit Behinderungen fest verankert – und angemessen vergütet 
– werden. 

Ablehnung mit Vorschlägen zur Umformulierung: 

Art. 11 

 
48 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Art. 12 Abs. 3 VE-InG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur die Einbeziehung von 

Behindertenorganisationen und nicht die direkte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 2505 / 2614
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1 Bund und Kantone erarbeiten die konzeptionellen Grundlagen, die Planungsinstrumente und die 
Umsetzungsstrategien, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes in allen von der UNO-BRK 
erfassten Bereichen erforderlich sind. 

2 Sie sorgen dafür, dass alle betroffenen Personen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des 
Kantonsgebiets frei wechseln können, ohne den Zugang zu den zugesprochenen Leistungen zu 
verlieren. Zu diesem Zweck gewährleisten sie die Übertragbarkeit von Leistungen zwischen den 
Kantonen und stellen deren Koordination sicher. 

3 Bund und Kantone beziehen Menschen mit Behinderungen und die Organisationen, die ihre Interessen 
vertreten, in die Ausarbeitung und Umsetzung der Massnahmen dieses Gesetzes ein. Die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen werden für ihre Mitwirkung 
entschädigt. 

4 Bund und Kantone richten mittels eines formellen Mechanismus eine ständige Koordination mit einem 
klaren Auftrag ein. Sie stimmen sich regelmässig in einem nationalen Koordinationsgremium ab und 
erarbeiten gemeinsame Leitlinien betreffend Organisation, Inhalt und Monitoring. 

5 Auf Bundesebene wird ein unabhängiger Inklusionsrat eingerichtet, der mehrheitlich aus Menschen 
mit Behinderungen besteht. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen abzugeben, sich zu 
Umsetzungsstrategien zu äussern, die Aktionspläne zu verfolgen und die erzielten Fortschritte zu 
bewerten. 

Vorschlag zur Umformulierung 

Art. 12 

1 Bund und Kantone erstellen einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und 
der Inklusion von betroffenen Personen in allen Lebensbereichen. 

2 Unverändert 

3 Die Kantone beziehen die betroffenen Personen, die Organisationen, welche die Interessen der 
betroffenen Personen vertreten, sowie anerkannte Institutionen in die Erarbeitung des Aktionsplans 
ein. Der Inklusionsrat wird ebenfalls einbezogen. 

4 Unverändert 

Artikel 13 

Die Aufhebung des Bundesgesetzes über die Institutionen ist ein wichtiger Schritt, darf aber nicht ohne 
einen Bruch mit dem institutionellen Paradigma erfolgen. Wir fordern, dass das vorliegende Gesetz 
klare Normen zur Förderung der Deinstitutionalisierung und Selbstbestimmung festlegt. Andernfalls 
erhalten die aus dem IFEG übernommenen Bestimmungen das derzeitige System aufrecht, was 
inakzeptabel ist. 

Artikel 14 

Wir haben keine besonderen Vorbehalte zu diesem Artikel, betont jedoch die Bedeutung von 
realistischen Übergangsfristen und ausreichenden finanziellen Mitteln, damit die im Gesetz 
vorgesehenen strukturellen Veränderungen begleitet werden können. Zum VE-Teilrevision IVG 
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5.2 Zum VE Teilrevision des IVG 

Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis) 

Die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis auf Anbieter mit Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren kann die Berücksichtigung von Speziallösungen erschweren und die individuelle 
Versorgung gefährden. 

Ablehnung 

Anpassungsvorschlag: Austauschbefugnis wie bisher auch auf Anbieter ohne Vertragsabschluss im 
Vergabeverfahren ausdehnen, um individuelle Lösungen zu ermöglichen. 

Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln) 

Kein Kommentar 

Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation) 

Die gesetzlich verankerte Einsichtspflicht in die Preiskalkulation geht über sinnvolle Transparenz 
hinaus und kann kommerzielle Anbieter abschrecken sowie Innovation und Vielfalt gefährden. 

Ablehnung 

Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen) 

Kritische Prüfung unter dem Gesichtspunkt, dass die vollständige Weitergabe von Vergünstigungen die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit spezialisierter Anbieter gefährden und zu weniger Vielfalt und 
Versorgungssicherheit führen kann. 

Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit) 

Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 2, die zu einem vereinfachten Zugang von Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag führen soll. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 
praktische Hürden wie eine fehlende Unterstützung in der Arbeitgeberrolle oder die unzureichende 
Deckung der benötigten Assistenzleistungen ohne weitergehende Anpassungen bestehen bleiben. 
Faktisch bleiben damit die Benachteiligungen bestehen.  

Art. 68quater IVG (Pilotversuche) 

Die vorgeschlagene Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung einer komplett neuen Leistung, die dazu beiträgt, die Komplexität des bestehenden 
Systems zu verringern und das selbstbestimmte Leben für Versicherte zugänglich zu machen. 

Anmerkung: Die Änderung darf nicht als Vorwand dienen, dringende notwendige und bereits heute 
umsetzbare gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern (vgl. unsere Änderungsvorschläge, die 
über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen hinausgehen). Dafür sind bereits heute 
ausreichend Grundlagen (UNO-BRK, Studien usw.) vorhanden). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Netzwerk Avanti 

 

 

    

Karin Huber, Co-Präsidentin  Nina Mühlemann, Vorstand 
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Solothurn, 2. Oktober 2025 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT  

Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenentwurf zur 

Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit 

Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die 

Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der 

Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die 

freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte 

Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der 

Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, 
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von dem drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich 

Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 

selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. 

Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 

Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit 

verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 

Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 

Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren 

berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 

so muss er markant verbessert werden.  

 

Wir verweisen ausdrücklich auf die Vernehmlassungsantworten von Inclusion Handicap bzw. agile.ch, die 

wir beide vollumfänglich unterstützen.  

 

Ihre Fragen beantworten wir jederzeit gerne.  

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Vereinigung Cerebral Schweiz  

 
 
Nouh Latoui      Konrad Stokar 
Zentralvorstandsmitglied    Co-Geschäftsleiter Kommunikation und  
Präsident behindertenpolitische Kommission BEKO Interessenvertretung  
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Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. So 

erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz 

entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat 

sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflichtet. 

Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen und die 

nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Damit der Gegenvorschlag einen 

unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes 

beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der 

nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der 

BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision 

des Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann 

deshalb durchaus auch schrittweise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu 

ist dafür jedoch unerlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen 

mit Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. 

Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur 

Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit 

Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen die 

Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft 

werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst 

das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine 

Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der 

Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb 

keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für 

Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag 

erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und 
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Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. 

Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente 

Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen 

erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin 

zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstellen. All 

dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht 

beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion 

gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für 

die Kantone oder durch den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen ausbauen würde (siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern 

beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum 

Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 

Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 

Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen mit 

Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu diesen 

Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit 

verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-

Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 

gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. 

Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des 

selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 

betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 

Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 
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Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Ausschuss) hat 

die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar 

nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, 

das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 

Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine 

Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der 

Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue 

Inklusionsgesetz von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung 

betroffenen Personen. Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag 

erleidet oder einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. 

Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK voranbringen sollte, nicht 

akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen sowie klare 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und 

einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen 

und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der 

Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden 

ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen 

müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 

getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der 

Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen 

zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, 

damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen 

Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, denn 

selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht grosser 

Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 

Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 

Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 

vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und Kantonen 

für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der 

Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen 

Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit 

gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 

Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine 

stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt 

werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 

Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem 

Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, das 

selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass der 
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Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen 

gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind jedoch 

zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 

umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 

Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 

koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 

Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht 

werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur 

sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 

persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen 

Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für 

ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-

Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die 

Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 

Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-

Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die 

vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber 

grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 

parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 

https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-

behinderungen/ (04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im 

Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. Zentral 

ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 

Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, 

kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 

Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte oder Rollstühle 

angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine Ausweitung auf die Pflege 

gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. 

Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-

Leistungen: 

Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG; 

haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist 

allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben 

werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 

Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein 

Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu 

Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. 

Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege 

gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den 

Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 

Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 

werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit 

eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine 

strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  
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Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag für 

Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie ist 

das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für 

Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf 

eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 

Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Ausweitung des Anspruchs 

auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag für schwerhörige und 

gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der 

Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des 

Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen 

Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von 

Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems 

muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte 

einfacher zugänglich wird.  

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu ihrer 

umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und 

tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen 

Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind Menschen 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte 

konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen der 

Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern wir 

eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 

Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf 

persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 

Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und 

einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag 

des Bundesrates daran, inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise 

Umsetzung der BRK stellt sowie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des 

selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

Zum VE-InG 

Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 

betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 

vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur 

Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen 

für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-Umsetzung in 

den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen im Alltag der 

Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. 

die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein 

Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 

schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und organisatorischen 

Vorkehren beinhalten. 
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Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche nicht einlösen. 

Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen mit 

Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und 

selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den 

(leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 

Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» den 

Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der 

Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel ist.  

Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 

Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 

gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 

verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 

Wohnen.9 Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 

Zuständigkeiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb 

in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung 

der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen 
unten Ziff. 0, 0 und 0. 
9 Dazu unten Ziff. 0. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 
(Statistik), Art. 61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a 
(Weiterbildung), Art. 66 (Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), 
Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 (ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), 
Art. 108 (Wohnbau und Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), 
Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit 

und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 

entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. 

März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision 

des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) 

sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit 

Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt wählen 

können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die Inklusions-Initiative müsste der 

Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und 

des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG wenige 

wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine 

Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 

als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Regelung im Bereich des 

Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz im Laufe 

der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es 

muss zudem zwingend Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise 

umgesetzt wird. Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und 

Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, 

zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- 

und Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung 

und der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, 

organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der 

BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, 

Aktionspläne und ein unabhängiges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
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Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner 

aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone 

sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die Ratifizierung 

der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bu 

ndesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, 

wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer 

beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte 

ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als Person, der es 

eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder 

verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, 

sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision 

ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei Kantone, Basel-Stadt, 

Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich 

der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 

persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 

Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind 

mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 

Invalidenversicherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 

 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich 
dauernde körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). 
Auch Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine 
entsprechende Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) vom 14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur 
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oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 

1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit 

jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht 

alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» 

weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten 

fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbegründende 

Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich beeinträchtigten 

Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem nichterwerblichen 

Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr 

weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de 

l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht nach 

diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY LANDOLT wiederum hält fest, 

dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der jedenfalls nicht 

leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 

2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor 

dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf 

die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 

Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen 

nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die 

Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 

 

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. 
September 2005 (BBl 2005 6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler 
Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution 
fédérale, Basel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein 

sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt 

für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Unfall 

hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, 

die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 

Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und 

organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung 

der BRK erforderlich sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen 

enthalten, welche die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 

Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne 

von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt 

insbesondere für seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine 

Einschränkung des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter 

Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.24  

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine 
Invalidenrente der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine 
Hilflosenentschädigung. Zum Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» 
Personen, siehe auch den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 
16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen 
schaffen wollen, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der Inklusions-

Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu «direkten 

Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des 

Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt 

werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesserungen im 

Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge 

hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden 

Präzision seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 

höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren 

(BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf 

gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 

Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 

griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis 

heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 

Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 

beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 

und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies 

beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der 

Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 

lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 

folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 

dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch 

nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 

(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 VE-

InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich als 

 
25 Dazu unten Ziff. 0. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 0. 
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Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, 

sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das 

Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt 

zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 

formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen 

kann und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 

hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 

Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 

Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 

Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer 

Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und 

Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu 

 
27 Dazu unten Ziff. 0. 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 
verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater 
ausweiten (siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. 
Dezember 2000, wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren 
auf die zentralen Fragen zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
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angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben 

solche Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 

Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 

die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 

Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 

Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 

Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 

Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie 

im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und 

Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 

einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 

Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 

Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 

Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert sehen, 

gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 

verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht 

von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, 
Ziff. 11 f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 
21 ff. des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche 
Rechtsansprüche vor. 
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Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 

zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.32 Es zeigt sich, dass die 

Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 

schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die 

erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatorischen 

Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar 

umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 

eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 

Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. 

Ein wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 

und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 

Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 

vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 

anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 

hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Büros für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 

19 BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die 

Verantwortung für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von 

Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der 

BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 

Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK 

umfassen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu 

überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang 

ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 
BRK. 
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analoge Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt 

organisiert ist. Es gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 

Hierarchie. 

- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen und ihrer 

Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die 

entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu 

vage.34 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 

insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen 

abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 

umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem 

Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng gefassten 

sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik 

lässt sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den 

Bund verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 

beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach 

einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste 

sich an Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – 

betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 

Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der 

Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche 

Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 

Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. 

Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen 

für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen 

mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur 
den Einbezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen vorsieht. 
35 Oben Ziff. 0. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen 
und unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, 

der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 

sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 

Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein 

Bundesamt mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von 

Menschen mit Behinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 

Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 

nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 

Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 

Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 

Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 

auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 

Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 

Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 

zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 

Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 

Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 
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Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 

Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 

Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es 

ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 

der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 

und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 

Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen37 rückt 

folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur 
Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 

Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprobleme im 

Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
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hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz 

und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-

Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, welche den indirekten 

Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 

EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 

Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der 

von der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 

verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 

unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 

Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 

Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 

Behinderungen konfrontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 

selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 

geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen.45 Es wird damit das heutige System 

zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 

«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie 

widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens 

(4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf 

das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 

Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 

noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie 

 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
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Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und 

Kontrollmechanismen vorgesehen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 

muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 

Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen 

das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll 

gefördert werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die 

Bestimmung wiederholt die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt 

derart vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern 

vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb 

die Frage, wieso die erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-

Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. 

Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne es 

tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte 

Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die Kantone 

plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den 

elf Jahren seit Ratifizierung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in 

keinerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für 

sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 

hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen 

(lit. b) als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit 

Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 

sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone 

 
46 Dazu oben Ziff. 0. 
47 Dazu oben Ziff. 0 und 0. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der 
Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 
20 f. und 26. 
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zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung 

sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt 

bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare 

Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 

4 Abs. 4 VE-InG die zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu 

ambulanten Leistungen anzugehen ist. 

− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 

Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung 

mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 

Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b 

sowie lit. c beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. 

vom «behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt 

sein für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der 

Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, 

welche die normative Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark 

einschränken, stellt sich in gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung 

von Leistungen zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 

Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit 

den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der 

betroffenen Person, insbesondere geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was 

damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 

oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 

Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 

VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf 

die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 

zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 

ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit 

neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich überarbeitet 

werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 

unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 

Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den 

Leistungen von Bund und Kantonen. 

• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 

selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 

Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 

Finanzierung einzuführen. 

Zum VE-Teilrevision IVG 

Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 

21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso 

wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion 

Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 

Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit 

eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage 
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zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht 

zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewissen 

Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag 

hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte 

Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell 

zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 

welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und 

gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den 

Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den 

zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags 

umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 

Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 

AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 

AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-N 

25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung 

zu tragen.  

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene Anzahl, 

leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für 

2536 / 2614

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224261
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224262
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253013
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253007


 

 

mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der 

Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 

Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 

Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 

Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. 

Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 

Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven 

Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 

durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 

(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende und nachvollziehbare 

Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein einheitliches 

Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf das 

Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument 

(z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 

Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 

Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 

Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach Erreichen des AHV-

Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, haben heute keinen 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine Hilflosenentschädigung der 

Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der 

Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem 

Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. Es drängt 

sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und UVG auf. 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose 

Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) 

grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom 

Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie keinen 

Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 

für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 

Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 

Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben 

Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt 

auf ein bereits etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden 

werden kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen 

Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch Personen, 

die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch 

gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 

Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten:  

- Personen im AHV-Alter  

- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 

und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  
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• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 

Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

 Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 

sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 

Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 

werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in 

Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 

Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 

werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei 

besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 

Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten 

des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von Assistenzpersonen. 

Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In Zukunft sollten nicht nur 

natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in 

gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen sind, im 

2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen 

gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist 

nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der 

Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

- keine Beschränkung auf natürliche Personen  

- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Personen im 1. 

Arbeitsmarkt. 

 Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 

Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln 

und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 

Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 

Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 

fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 

Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel im 

AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) 

angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere 

auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, 

wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter den 

unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 

(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und 

widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits 

im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" 

Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter 

ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 

verzögert werden können.  
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Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der 

Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch 

wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und 

gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 

Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts 

durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und transparente 

Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der einzelnen Produkte 

besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs 

und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet 

werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 

subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 

gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-- pro 

Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 

120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 

Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs 

aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher 

angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- und 

Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Dies 

betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 

AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den 

Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit 

der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 
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Schweizerische Caritasaktion der Blinden 
Rudolf Rosenkranz 

Schrennengasse 26 
8003 Zürich 

info@cab-org.ch 

 
 
Zürich, 1.10.2025 

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Caritasaktion der Blinden, Mitglied von Caritas Schweiz, bedankt sich für die 
Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative 
Stellung nehmen zu können. 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der 
Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf die Anliegen der Inklusions-Initiative. 
Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 
Jahrzehnte. Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem 
drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen 
wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf 
selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. 
Eine klare und mit den Kantonen koordinierte Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten 
Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die 
Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie 
modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken. Insgesamt bietet der Vorentwurf des 
Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren 
berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, 
so muss er markant verbessert werden.  

 

Das Wesentliche in Kürze 
Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. 
So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz 
entschlossen an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu 
hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 
verpflichtet. Damit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit 
Behinderungen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

− Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 
20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und 
sofort durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des 
Invalidenversicherungsgesetzes gewährleistet werden kann. Im Inklusionsgesetz müssen 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die erforderlichen 
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Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund 
und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen 
werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines 
Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. 
Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die 
eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Darüber hinaus beschränkt es sich thematisch 
fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

− Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen mit 
Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit 
Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die 
erforderlichen Unterstützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und 
Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen 
Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für 
die betroffenen Menschen sicherstellen. 

− Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der Invalidenversicherung. 
Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen 
Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute 
nutzen jedoch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr 
viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu 
diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens für die 
betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte Vorentwurf des 
Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 
Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend BRK-Ausschuss) hat 
die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Umsetzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar 
nachvollziehbar, dass die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
nicht durch ein einziges Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, 
das seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf jedoch nicht. 

− Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen erfasst 
mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen Personen, welche eine Leistung der 
Invalidenversicherung beanspruchen. Das sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 
mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz 
von Vornherein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. Nicht 
erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder einen Unfall hatte und auf 
Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst 
im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK 
voranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen 
sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die nötigen Anpassungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

− Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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− Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

− Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der 
BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

− Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkonzept vorhanden ist. Sie 
sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohnbereich. 

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamtkonzept. Die 
Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen 
müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
getroffen werden. Das Gesetz muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der 
Schweiz mit einer Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestimmungen 
zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies muss nachgebessert werden, 
damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für die Inklusionspolitik stellt und einen 
verbindlichen Rahmen vorgibt. 

Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 
Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekündigt. Zu Recht, denn 
selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die Inklusion und es besteht grosser 
Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes 
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum 
Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach 
wie vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von Bund und 
Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare Auftrag an die Kantone, die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen haben 
somit keinen Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch 
nicht mit gutem Beispiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des Bundes, wie eine 
stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Reduktion von Institutionen bewerkstelligt 
werden sollen. Insbesondere fehlen Bestimmungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den 
Institutionen hin zu den betroffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem 
Bundesrat mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben hat, 
das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass 
der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen sichergestellt ist und es unklare 
Rahmenbedingungen gibt. 3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusionsgesetz sind jedoch 
zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur gelingen, wenn finanzielle Mittel 
umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. 
Zudem ist ein Ausbau des Assistenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame 
Strategie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen verwirklicht 
werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erforderlich. 

Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 
Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) nur 
sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und 
persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen 

 
3 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus. 4 Dies ist jedoch Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der Inklusions-
Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Einflussnahme auf die 
Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zum 
Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-
Unterstützungsleistungen. Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die 
vorgeschlagenen bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber 
grösstenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche Verbesserungen. 
Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinderungsarten zum Assistenzbeitrag, zur 
Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer 
psychischen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang 
insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. 
Hörgeräte oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem eine 
Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die 
Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen). Nachfolgend die 
Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

Hilfsmittel 
Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG; 
haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfsmittel Einfluss zu nehmen. Es ist 
allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben 
werden, die dem technischen Fortschritt gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte Einführung von 
Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Arbeitgebende, für Versicherte ein 
Gesuch, um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen (in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). Was im 
Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und allgemein zu Hilfsmitteln 
für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine 
Ausweitung der Dienstleistungen Dritter (anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher 
Kontakte sowie eine Erhöhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der 
Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstufen umgesetzt 
werden können. 

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit haben Versicherte mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang zum Assistenzbeitrag und müssen keine 
strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-trag für 
Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Beeinträchtigungen (für sie 
ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT ungeeignet siehe Punkt 4.4), für Menschen im 
AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfall- oder Militärversicherung. 
Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des 
Assistenzbeitrages und der Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die 
Ausweitung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum Assistenzbeitrag 
für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche 

 
4 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Verbesserungen im Bereich des Assistenzbeitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als 
Grundvoraussetzung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag), die auch auf verschiedenen 
Regelungsstufen umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermöglichung von 
Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Komplexität des geltenden Systems 
muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben für Versicherte 
einfacher zugänglich wird. 

Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung 
Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone rechtlich zu ihrer 
umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der rechtlichen und 
tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen. 6 
Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erforderlichen 
Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 Entsprechend sind 
Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und weitreichenden Einschränkungen 
ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative eingereicht haben. Mit dieser fordern 
wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die 
Verpflichtungen aus der BRK endlich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf 
persönliche und technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes. Uns ist bewusst, dass 
die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG 
gewährleistet werden kann. Wir messen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, 
inwiefern er die Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt sowie 
in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbestimmten Lebens von 
Menschen mit Behinderungen beitragen kann. 

Zum VE-InG 
Einleitung 
Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen» 
betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den bundesrätlichen Erläuterungen) gibt 
vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusionsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur 
Inklusions-Initiative verkauft wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die 
Weichen für die Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle Benachteiligungen 
im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen beseitigen; allein kann es auch nicht 
Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
gewährleisten. Ein Gesetz, welches Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan 
aufstellen, wie dies schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und 
organisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen Ansprüche nicht einlösen. 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 

welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz über das Wohnen von Menschen mit 
Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion 
und selbstbestimmten Lebensführung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus 
den (leicht überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches bezweckt, «invaliden Personen» 
den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nachfolgend wird näher ausgeführt, weshalb der 
Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in dieser Form inakzeptabel. 

Zu enger Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, dass er für alle Menschen mit 
Behinderungen greift und für die schrittweise Gewährleistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung in allen Lebensbereichen den Rahmen steckt. 

Sachlicher Geltungsbereich 
In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestimmungen des VE-InG 
gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten beschränkt er sich in einem unnötig engen 
verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs 
Wohnens. Dies verkennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten des Bundes.9 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon nur deshalb 
in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für die Grundlagen und Umsetzung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An 
dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale 
Sicherheit und Gesundheit Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und 
entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen» am 6. 
März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er beauftragt, «durch eine Revision 
des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) sowie der weiteren damit verbundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und 
selbstbestimmt wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die 
Inklusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und sinnvoll, beim erstmaligen Erlass eines InG wenige wichtige 
Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen durch spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine 
Konkretisierung der BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein 
Inklusionsgesetz als Rahmengesetz keineswegs beschränken.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass das Gesetz im Laufe 
der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezifischen Sach- und Lebensbereichen. Es 
muss Bestimmungen enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. Dazu 
braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kantone im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpassungs- und Unterstützungsmassnahmen zu 
ergreifen, die zur Unterlassung von Eingriffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 0, 0 

und 0. 
9 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 

61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und 
Wohneigentumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), 
Art. 122 (Zivilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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Gewährleistung erforderlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und 
Unterstützungsmassnahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, finanzielle, 
organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die kontinuierliche Umsetzung der 
BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisatorische Vorkehren zu verankern. Diese müssen für 
Bund und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.10 Schliesslich ist der Bund im Rahmen seiner 
aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK durch die Kantone 
sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen zu unterstützen.  

  

 
10 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 0 und 0. 
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Persönlicher Geltungsbereich 
Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die 
Ratifizierung der BRK11 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das 
Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass eine Behinderung 
vorliegt, wenn die betroffene Person in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf 
Dauer beeinträchtigt ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare 
Aspekte ihrer Lebensführung hat.12 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Behinderung als 
Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 
fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden 
BehiG-Teilrevision ist vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.13 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in ihre Gesetze 
aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umsetzung der BRK sicherstellen 
sollen.14  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unverständlich, wie eng der 
persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von Art. 112b BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind 
mit dem Begriff der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der 
Invalidenversicherung gemeint.15 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Invalidität kann nach Art. 4 Abs. 
1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kritisiert. Wie weit 
jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. Nach Giovanni Biaggini sind 
nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl 
auch» weitere von der IV-Gesetzgebung erfasste Personen gemeint.16 Thomas Gächter/Martina Philippo 
halten fest, dass sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die 
rentenbegründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähigkeit, sich in einem 
nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder bedroht ist». 17. Anne-Sylvie 
Dupont konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität als «tout état de fait susceptible de donner 
droit à des prestations de l’AI, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch 
müssten ihrer Ansicht nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.18 Hardy 
Landolt wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vorschlagen» würde, der 
jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.19 Die Anknüpfung an die Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in 

 
11 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
12 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
13 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 

körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 

14 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 4 lit. 
a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 

15 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 14. 
November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 
2005 6029, 6205). 

16 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
17 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kommentar 

Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
18 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Basel 2021, 

N 11 zu Art. 112b. 
19 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 

Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 25. Juni 
2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgesehenen Gesetzeswortlaut, wenn er vor 
dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf 
auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die 
Unterstützungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Menschen mit Behinderungen 
nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich «Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die 
Formulierung des Bundesrates wird gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der 
BRK verunmöglicht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint sein 
sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinderungen gemäss Bundesamt 
für Statistik20 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürften21, unter ihnen etwa: 

− Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken oder einen Unfall 
hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Rollstuhl) angewiesen sind oder Personen, die 
erst im AHV-Alter erblinden 

− Personen mit Dyslexie 

− Viele Personen mit ADHS  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhaltlichen und organisatorischen 
Querschnittsbestimmungen enthalten, die zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich 
sind. Es muss neben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche die 
Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Assistenz sowie ihre 
Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

− Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit Behinderungen im Sinne von 
BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «Invalide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für 
seine inhaltlichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung des 
persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und unter Berücksichtigung der BRK-
Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorgenommen werden.22  

Zu wenig verpflichtend und präzis 
In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nicht zu 
«direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen Menschen» führen würden, schlägt er auf 
Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher 
umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direkten Verbesserungen im 
 

20 Siehe oben Fn. 2. 
21 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente der 

IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 

22 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wollen, 
welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge 
hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf sowohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden 
Präzision seiner ausschliesslich programmatischen Bestimmungen auf. Letztlich wiederholt der VE-InG 
höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 BV). bzw. vor 11 Jahren 
(BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat 
darauf gestützt keine Verordnung erlassen könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, 
griffige Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV und BRK bis 
heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, welches sich weitgehend darauf 
beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei ersten Abschnitte 
und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Verwirrung, als es Klarheit bringt. Dies 
beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck (Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der 
Inklusion (Art. 3 VE-InG) inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG 
lediglich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Ergebnis der 
folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebensführung «sieht das Gesetz vor», 
dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch 
nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaussagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von 
(zusätzlichen) Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 2 
VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG mit dem Titel «Allgemeine Grundsätze» erstreckt sich 
als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel der unabhängigen Lebensführung insgesamt, 
sondern beschränkt sich darauf, Bund und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das 
Wohnen umzusetzen. Die gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt 
zusätzlich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 VE-InG). 

Wir fordern daher:  

− Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu überarbeiten.  

− Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet werden, müssen so präzis 
formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann 
und die Kantone die nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

Fehlen von Rechtsansprüchen 
Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG wenige Jahre später 
hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. 
Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche 
Umsetzungsfristen vorgesehen werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden 
Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)23 und Beschwerderechte ihrer 
Organisationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förderung und 
Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.24 Entsprechend hat der BRK-Ausschuss die Schweiz dazu 
angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu stärken.25 Bereits mehrere Kantone haben 
Bestimmungen in ihre Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen. 

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, nicht koordinierten 

 
23 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit 

verankern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  

24 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, 
wonach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen 
zu konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 

25 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 f. 
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Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen stellt 
die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der 
Inklusions-Initiative gibt Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen 
Anspruch auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstützungs- und 
Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben 
Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen 
sowie im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- 
und Anpassungsmassnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich beim VE-InG um 
einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und 
Leistungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen mit 
Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert 
sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend machen können. 

Wir fordern daher:  

− Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen zu 
verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurchsetzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

− Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- und Beschwerderecht von 
Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Verfahrens vorzusehen. 

Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 
Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprüfung der Schweiz 
zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen fest.26 Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfordert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur 
schrittweisen Umsetzung des Übereinkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die 
erforderlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden organisatorischen 
Vorkehren verankert werden: 

− Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht unmittelbar 
umfassend umgesetzt werden können,27 sollte eine Planungspflicht für Bund und Kantone 
eingeführt werden. Die Planung umfasst den regelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer 
Umsetzung erforderlichen Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein 
wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und Kantonen. 

− Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das geltende Bundesrecht 
und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der BRK übereinstimmen (Initialprüfung der 
Gesetzgebung). Im InG ist eine entsprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren 
vorzusehen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Einführung neuer Erlasse 
hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

− Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 
BehiG verankerten Kompetenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung von Strategie und 
Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kantonen zur Umsetzung der BRK, die 
Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer 

 
26 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
27 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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Gliederungseinheit der Bundesverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt zu überführen und 
dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In diesem Zusammenhang ist daran zu 
erinnern, dass das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge 
Aufgaben im Bereich der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen Hierarchie. 

− Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies anerkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die 
entsprechenden Bestimmungen in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu 
vage.28 Für einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und Empfehlungen abgeben 
könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses Inklusionsrates sollten im InG präzise 
umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen sich vor diesem 
Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind sie aufgrund des zu eng gefassten 
sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des Vorentwurfs eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt 
sich erklären, weshalb Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund 
verpflichtet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit beschränkt.29 
Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b BV, anstatt nach einem 
umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an 
Bund und Kantone richten und sämtliche Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – 
betreffen. Die für die Umsetzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; und nicht bloss unverbindliche 
Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) 
Wohnortswechsels als notwendiger Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. 
Auch diese Bestimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sorgen 
für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen sicher, dass alle Menschen 
mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets frei wechseln 
können»). 

Wir fordern daher:  

− Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsinstrumenten zu erarbeiten, der 
den Rahmen der Inklusionspolitik sowie deren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren 
sicherstellt. 

− Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- und Kantone, die 
Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, die Überführung des EBGB in ein Bundesamt 
mit erweiterten Kompetenzen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit 
Behinderungen. 

Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 
Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Gelegenheit ergriffen werden, diesen für die 
Umsetzung der BRK zentralen Kontrollmechanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in 
Deutschland bestehende Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für 
Menschenrechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den Bund wie 

 
28 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Einbezug 

der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vorsieht. 
29 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und 

unpräzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 0) des Vorentwurfs in die Leere.  
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auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der unabhängigen 
Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Verfolgen und Dokumentieren des 
Übereinkommens durch Behörden und Private in der Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private 
zur Verbesserung des Schutzes der Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu 
Massnahmen von Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Überprüfung der 
Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

 

 

 

Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis 
In der Schweiz fehlt ein offizieller Behindertenausweis analog der EU Disability Card, welcher auch in der 
EU anerkannt wird. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 24.3324 einen Bericht 
unter welchen Voraussetzungen eine Anpassung an die Entwicklung in der EU wünschenswert wäre und 
welche Konsequenzen damit verbunden wären. 

Wir fordern daher:  

− Es ist eine gesetzliche Grundlage für einen Behindertenausweis zu schaffen. 

Insbesondere zum Wohnen 
Einleitung 
Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Behinderungen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es 
ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung 
der freien Wahl des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufgenommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Evaluation der 
Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen30 rückt 
folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit: 

− Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens31 

 
30 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

31 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 
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− Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt32 

− Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unübersichtlich und unklar33 

− Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen zu 
Ungleichbehandlungen34 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die Systemprobleme im 
Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem Bericht, der vom 27. März 2025 datiert 
ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung 
(Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.35 
Auf S. 14 f. des EFK-Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die identifizierten 
Probleme darlegen. 

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um die Erkenntnisse der 
EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere Würdigung der entsprechenden 
Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die vagen und redundanten Bestimmungen keine der von 
der EFK genannten Probleme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen 
verändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund36 und Kantonen Rechnung tragen und ihre 
Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine Weichen für die Vereinheitlichung der 
Bedarfserhebungsinstrumente und den Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind.37 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von Institutionen» das heute 
geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufgenommen. Es wird damit das heutige System 
zementiert, dessen rechtliche Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung 
«Institutionen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran nichts. Sie 
widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem System des institutionellen Wohnens 
(4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf 
das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 
Abschnitt des VE-InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Wohnen wird schliesslich 
noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behinderungen keinen Rechtsanspruch auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes gibt und dass keine griffigen Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen vorgesehen sind. Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung 
muss der Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- und 

 
32 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

33 Bericht der EFK, Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-
selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 

34 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter 
https://www.efk.admin.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-
behinderungen/ (04.07.2025). 

35 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 

36 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
37 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
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Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen nichts verändern werden. 

Zum 3. Abschnitt 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den betroffenen Personen das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel von der einen in die andere Wohnform soll gefördert 
werden. Die erforderlichen Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart vage, dass: 

− auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung erlassen kann, sondern vielmehr 
zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die 
erforderliche Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit Anpassungen 
in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit diesem Vorschlag erweckt der Bundesrat den 
Eindruck, etwas zu tun, ohne es tatsächlich zu tun. 

− auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher konkretisierte Wiederholung der 
Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu führen sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen 
Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizierung 
der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in keinerlei Hinsicht die aktuelle 
Überforderung der Verwaltungseinheiten mit einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren 
System beheben. 

Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die Verfügbarkeit von 
hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) 
als unabdingbare Voraussetzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf sich das Gesetz jedoch 
nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind Bund und Kantone zu verpflichten, die 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung der Kantone folgt bereits 
aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der 
Institutionen mit ambulanten Leistungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die 
zentrale Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulanten Leistungen 
anzugehen ist. 

Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c Abs. 1 BV sorgen die 
Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im 
InG nun zu einer «Freiheit» der Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c 
beide festhalten, dass von den «Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom 
«behinderungsbedingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein für die 
Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie Wahl der Wohnform und des 
Wohnortes.38 Zusätzlich zu den grundsätzlichen Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative 
Tragweite und mögliche Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in 
gesetzessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen zum 
selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG 
aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein 
werden wiederum die «individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt und in Abgrenzung zu 

 
38 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

Zum 4. Abschnitt 
Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen übernommen, mit wenigen, 
oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen heute gewisse Menschen, mangels 
Alternativen, Information und Unterstützung im bestehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 
VE-ING neu als Institutionen «zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist 
besonders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit noch mehr auf 
die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestimmungen, welche die Durchlässigkeit 
zwischen ambulanten und stationären Leistungen fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stationären hin zu 
ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss der 4. Abschnitt des VE-InG somit 
neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden. 

Wir fordern daher:  

− Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grundsätzlich überarbeitet 
werden. 

− Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur Vereinheitlichung der 
Erhebungsinstrumente und zum Abbau der administrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen 
von Bund und Kantonen. 

− Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Abschnitt) und dem 
selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und verbindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine 
Verpflichtung zur Planung des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten 
Finanzierung einzuführen. 

 

Zum VE-Teilrevision IVG 
Einleitung 
Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21quater Abs. 2, Art. 
21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu Art. 68quater IVG begrüssen wir 
ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der 
Motion Lohr 21.4089). Sie reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-
Initiative Rechnung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen mit 
eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, haben sie ihre Grundlage 
zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vorstössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht 
zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert unter gewissen 
Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter. Der Assistenzbeitrag 
hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte 
Lebensführung sicherzustellen. Angesichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell 
zu optimieren und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und auch bei den 
Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind substanzielle Verbesserungen nötig. Zu den 
erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene bzw. von den zuständigen 
Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen 
bzw. zu berücksichtigen gilt: 
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− Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des 
Assistenzbeitrages 

− Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des 
AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

− Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Erreichen des AHV-
Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

− Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 
Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandelten Mo. SGK-N 
25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz besser unterstützen) ist Rechnung 
zu tragen. 

Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 
Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr bescheidene Anzahl, 
leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für 
mehr Menschen mit Behinderungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der 
Zugang deutlich verbessert werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom 
Assistenzbeitrag ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf geschlossenen 
Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet. 
Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche 
Assistenzbedarf von Personen mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “individuelle Hilfeplan 
(IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP siehe Punkt 4.4)” überzeugende und 
nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf allen Ebenen ein 
einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist daher entsprechend anzupassen, auf 
das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist dringend ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan, IHP) einzusetzen.39 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit einer 
Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im 
Sonderfall zu gewähren. Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst 
nach Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen angewiesen sind, 
haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Personen, die eine 
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversicherung erhalten, welche gestützt 
auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der IV vorgeht, haben heute 
keinen Zugang zu einem Assistenzbeitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV 
vorausgesetzt ist. Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und gehörlose 
Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben über Hilflosigkeit (KSH) 
grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und sind daher ebenfalls vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 
Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn sie keinen 
Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom 

 
39 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die 
Voraussetzung des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. Auch dem Assistenzbedarf von 
Minderjährigen muss besser Rechnung getragen werden. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 
42quater IVG und Art. 39a IVV nur unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag. Damit beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits 
etabliertes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden werden kann, 
müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 
haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, müssen auch Personen, 
die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch 
gewährt werden. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

− Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise auszuweiten: 

• Personen im AHV-Alter  

• Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  

• Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

− Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

− Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Rentenanspruch eine 
Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und damit auch ein grundsätzlicher 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu gewähren. 

Assistenzbeitrag: Optimierungen 
Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte Lebensführung 
sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. Die Anforderungen, die ein 
Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende 
werden, was mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden ist.40 Dieser Aufwand muss 
in Zukunft verringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 39j IVV abgegolten 
werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei 
besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten 
des Fachkräftemangels genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausgeweitet werden. In 
Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden können. Zudem muss auch die 
Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt gezwungen sind, 
im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB wird ihr Assistenzbeitrag 
infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche 
Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, muss der Assistenzbeitrag 
deutlich optimiert werden. 

 
40 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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Wir fordern daher:  

− Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

− Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

− Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

− Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  

• keine Beschränkung auf natürliche Personen  

• Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

− Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln wie Personen im 1. 
Arbeitsmarkt. 

Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall 
FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte 
Zur Durchführung des Assistenzbeitrages wurde das Instrument FAKT erstellt und implementiert. Das 
FAKT ist sehr standardisiert und baut vorwiegend auf geschlossenen Fragestellungen auf. Dadurch 
können behinderungsspezifische Notwendigkeiten nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen finden sich Sinnesbehinderte nicht mehr im FAKT und erleben es als eigentlichen 
Geburtsfehler des Systems. Das FAKT baut auf dem Abklärungsverfahren der Hilflosenentschädigung auf. 
Dieses Ermittlungsinstrument berücksichtigt schwerpunktmässig die Bedürfnisse von Menschen mit 
körperlicher Behinderung. 

Dass sich dieses Bedarfsabklärungsinstrument für Sinnesbehinderte nicht eignet, hat der Gesetzgeber 
erkannt und spricht blinden, sehbehinderten, hör-/sehbehinderten und taubblinden Personen eine 
Hilflosenentschädigung im Sonderfall zu. Dabei wird auf eine Abklärung mittels eines vorgegebenen 
Instruments bewusst verzichtet. 

Dieser Sonderfall wird im Assistenzbeitrag IV nur soweit berücksichtigt, als dass 3 resp. 6 Aktivitäten des 
täglichen Lebens (ATL) bei der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

Sinnesbehinderte im FAKT 
Im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens haben Sinnesbehinderte in der Regel einen kleineren 
Assistenzbedarf als insbesondere körperlich beeinträchtigte Personen.   

Demgegenüber sind aber in den Bereichen Haushaltsführung und gesellschaftliche Teilhabe und 
Freizeitgestaltung die im FAKT vorgegebenen Rahmenbedingungen unzureichend. Das Gleiche gilt auch 
in den Bereichen nach Artikel 39c Bst. d. - g IVV. 

Auch die Frage der Einstufung und damit verbundene Mitwirkung stellt sich bei Sinnesbehinderten 
anders als bei anderen Behindertenarten. Beispiele aus der Praxis sollen die Problematik verdeutlichen: 

1) Fenster putzen: Für Sehbehinderte ist es in der Regel körperlich möglich, Fenster zu putzen. 
Aufgrund der Sehbehinderung braucht eine sehbehinderte Person ein x-faches an Zeit und kann das 
Resultat nicht beurteilen. Das Resultat ist zumeist unbefriedigend.  

2) Verschüttete Flüssigkeit aufwischen: Körperlich sind Sehbehinderte in der Lage, zum Beispiel ein 
verschüttetes Getränk vom Boden aufzuwischen. Die erste Schwierigkeit besteht aber schon darin, 
dass die Stelle auf dem Boden gefunden werden muss. Konnte der Boden aufgewischt werden, gibt 
es für die sehbehinderte Person keine Gewähr, dass alles entfernt wurde, da ihr die visuelle 
Übersicht und Kontrolle fehlt. Auch diese Verrichtung ist mit einem unzumutbaren, x-fachen 
Zeitaufwand verbunden. 

3) Auswärtige Sitzungen im Rahmen einer Erwerbstätigkeit: Je nach Art der Arbeitsstelle sind mehr 
oder weniger Sitzungen und Besprechungen ausser Haus wahrzunehmen. Dabei muss der Weg 
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zumeist an unbekannte Orte überwunden werden. An den Meetings selbst werden zudem oft 
Grafiken und Tischvorlagen präsentiert. Um auf Augenhöhe mitreden zu können, müssen diese der 
sehbehinderten Person vor Ort erklärt werden. Aufgrund der Art der Erwerbstätigkeit können auch 
höher qualifizierte Assistenzleistungen notwendig sein. Um Grafiken, Tabellen und Präsentationen 
effizient und effektiv erklären zu können, ist das Verständnis des Inhaltes Voraussetzung, was ein 
entsprechendes Fachwissen voraussetzt. Diese Art von Assistenzleistungen sind für die erfolgreiche 
Integration in den Arbeitsmarkt unumgänglich - respektive vielfach Voraussetzung. 

4) Menschen mit Taubblindheit in gesellschaftlichen Aktivitäten: Aufgrund der doppelten 
Sinnesbehinderung braucht jede Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt eine Assistenz. Zudem ist die 
eigenständige Mobilität an unbekannte Orte lebensgefährlich, weil beide Sinne fehlen. Für 
gesellschaftliche Aktivitäten werden im FAKT höchstens 60 Minuten pro Tag anerkannt 
(Minutenwerte im FAKT sind fixiert und entsprechen nicht der Lebensrealität von 
Sinnesbehinderten). Diese starren Grenzen im FAKT führen zu menschenunwürdiger Isolation.  

5) Menschen mit Taubblindheit in Arbeit oder Weiterbildung: Taubblinde Menschen, die auf taktile 
Gebärdensprache angewiesen sind, brauchen an Sitzungen professionelle 
Gebärdensprachdolmetscher. Diese erbringen jedoch keine weiteren Assistenzleistungen (Weg bis 
zum Arbeitsplatz, Begleitung in Pause oder im Gebäude WC suchen usw.). Es braucht daher eine 
Doppelbesetzung. Trotzdem werden die Dienstleistungen Dritter vom Hilfebedarf abgezogen. Dies 
entspricht nicht der Lebensrealität.  

6) Eine Glasschale fällt herunter und die Scherben sind im ganzen Raum verteilt: Die sehbehinderte 
Person kann zwar versuchen, die Scherben zusammen zu wischen und mit dem Staubsauger 
aufzusaugen. Es werden aber immer kleine Splitter und Scherben infolge der visuellen Kontrolle 
liegen bleiben. Diese gefährden die betroffene Person und eventuell im Haushalt lebende Kinder. 

7) Punktuelle Assistenz: Oft brauchen Menschen mit eine Sehbehinderung nur punktuell Assistenz, für 
die es sich nicht lohnt, dass extra jemand vorbeikommt. Die Person, mit der die betroffene Person 
zusammenlebt, kann dies machen, muss dafür aber beispielsweise am Morgen Zusatzzeit 
einrechnen. Zum Beispiel: die sehbehinderte Person hat einen wichtigen Termin und sollte 
entsprechend aussehen. Auch wenn sie ein gutes System und Hilfsmittel (z. B. Farberkennung) zur 
Kleiderwahl hat, ist es in solchen Fällen gut, wenn jemand schnell schauen kann, ob sich wirklich 
keine Farben oder Muster beissen, irgendwo ein Fleck ist oder Fusseln oder abstehende Fäden das 
Gesamtbild trüben. Dasselbe, wenn die Person mit Sehbehinderung beschliesst, dass etwas 
Lippenstift eine gute Idee wäre. In solchen und zahlreichen anderen Fällen ist es notwendig, mehr 
behinderungsspezifische Assistenz zuzusprechen. Heute ist das mit dem FAKT aufgrund seiner wenig 
flexiblen Struktur nicht möglich. 

Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB) 
Im PAB konnten Angehörige angestellt werden und Dienstleistungen auf Honorarbasis eingekauft 
werden.  

Angehörige haben aufgrund jahrelanger Betreuung sehr viel Erfahrung im Umgang mit der 
Sinnesbehinderung eines betroffenen Familienmitglieds. Oft stehen sie auch viel flexibler zur Verfügung 
als angestellte Personen, welche zu einem vereinbarten Termin kommen. Durch dieses grosse Wissen 
und Flexibilität der Angehörigen können Assistenzleistungen sehr effizient und zielgerichtet erbracht 
werden. 

Für Sinnesbehinderte ist ein Vertrauensverhältnis zur Assistenzperson von zentraler Bedeutung. Ein 
solches Vertrauensverhältnis muss mit einer fremden Drittperson zuerst aufgebaut werden, was sich für 
Sinnesbehinderte aufgrund der Behinderung äusserst schwierig gestaltet (z.B. fehlende Mimik, Gesten, 
usw.).  

Bei taubblinden Menschen, die nur in taktiler Gebärdensprache oder mit Lormen kommunizieren 
können, ist es zudem sehr schwierig, kompetente Assistenzpersonen zu finden, die oft auch weit 
verstreut wohnen und deren Anfahrtsweg vom Assistenzbeitrag nicht berücksichtigt wird. 
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Im PAB konnten Assistenzleistungen auch auf Honorarbasis, also im Auftragsverhältnis eingekauft 
werden (z.B. Fahrdienste, Haushalthilfen, Entlastungsdienste usw.). Auf diese Weise kann, der für 
Sinnesbehinderte schwer zu bewältigende administrative Aufwand, im Arbeitgebermodell auf einen 
Schlag substanziell reduziert werden. Im PAB konnte beobachtet werden, dass die unterschiedlichen 
Modelle vielfach nebeneinander in Anspruch genommen wurden. Durch diese Wahlfreiheiten kann der 
Alltag bedürfnisgerecht organisiert werden. Diese beiden, für Sinnesbehinderte zentralen Punkte des 
PAB wurden im AB IV gestrichen. 

Umfragen bestätigen Annahmen 
Eine Umfrage41 unter Betroffenen ergab, dass von den Teilnehmenden lediglich 41% einen AB der IV 
beziehen. Dies bedeutet auch, dass mehr als die Hälfte der Interessierten keinen AB der IV beziehen, 
obwohl weit über die Hälfte (68.5%) im IV-Alter sind, also potenzielle Anspruchsberechtigte.  

 

86.61% befürworten Entschädigung von Angehörigen und drei Viertel (75.59%) begrüssen es, 
Dienstleistungen im Auftragsverhältnis einkaufen zu können. Die Forderungen nach Anpassung des 
Assistenzbeitrages für Sinnesbehinderte entspringen einem sehr breiten Bedürfnis. 

Bedarfsermittlung 
Aufgrund der obigen Schilderung muss festgestellt werden, dass das aktuelle System des 
Assistenzbeitrages in der IV die Bedürfnisse von Sinnesbehinderten viel zu wenig widerspiegelt. 
Sinnesbehinderte passen nicht in dieses System. 

Da der Gesetzgeber dies erkannte, hat er bereits bei der Ausgestaltung der Hilflosenentschädigung 
Sonderfälle geschaffen (siehe Kapitel 3 Grade der Hilflosigkeit KSH). 

Aus diesem Grund schlägt das schweizerische Blinden- und Sehbehindertenwesen vor, Sinnesbehinderte 
auch bei Assistenzleistungen als Sonderfall anzuerkennen und die rechtlichen Grundlagen (Siehe Anhang 
1) dafür zu schaffen. 

Dazu muss ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument zum Einsatz kommen, das 
behinderungsspezifischen Anforderungen gerecht wird. 

Heute liegt den IV-Abklärungsinstrumenten ein defizitbasiertes medizinisches Modell von Behinderung 
zugrunde. Ein neues Abklärungsinstrument sollte den Kompetenzen und Fähigkeiten der versicherten 
Personen mehr Achtsamkeit entgegenbringen und ihnen nicht die Beweislast der Unfähigkeit und 
Unselbständigkeit übertragen.  

Aufgrund der Schwierigkeiten sinnesbehinderter Personen und der Empfehlung in der Studie42, wonach 
das Abklärungsverfahren neu entwickelt werden sollte, veranlasst das schweizerische Blinden- und 
Sehbehindertenwesen auf Verbesserungen im FAKT zu verzichten und stattdessen ein 
Abklärungsverfahren vorzuschlagen, das spezifische und individuelle Unterstützungsbedarfe auch 
tatsächlich erfasst. Es bietet offene Fragen an, bei dem die Selbsteinschätzung der versicherten Personen 
im Mittelpunkt steht. Individuelle Aktivitäten sowie Präferenzen können besser zum Ausdruck gebracht 
werden. So wird Sinnesbehinderten im gesamten Abklärungsverfahren mit einer Wertehaltung 
begegnet, die Wertschätzung für die vorhandenen Kompetenzen zum Ausdruck bringt. 

 
41 Es handelt sich um eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizerischen Blindenbundes. Teilgenommen haben 

insgesamt 127 betroffene blinde und sehbehinderte Mitglieder.  
 
42 Studie: "Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur Bedarfsabklärung (A. Canonica / P. Margot-

Cattin / R. Stalder / M. Abbas / G. Froidevaux, im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 11/22) 
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Das Kernstück jeder Bedarfsabklärung bildet das Instrument zur Bedarfsermittlung. Um das Prinzip eines 
neuen, für Sinnesbehinderte geeigneten Instruments darzulegen, wird der Unterstützungsplan wie er 
zurzeit im Kanton St. Gallen in Diskussion ist, als Beispiel herangezogen. 

 

Dabei wird der individuelle Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderung erfasst und basierend 
darauf ermittelt, welche Unterstützungsleistungen nötig sind.  

Das als Beispiel beiliegende St. Galler System der Bedarfsermittlung basiert auf einer Analyse der 
bestehenden Bedarfsermittlungssysteme in anderen Deutschschweizer Kantonen und einigen 
europäischen Nachbarstaaten. Es fusst auf dem Verständnis von Behinderung der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erfüllt die Anforderungen der UN-BRK. Der hier zur Erläuterung 
dienende St. Galler Unterstützungsplan (SUP) ist eine angepasste Version des individuellen Hilfeplans 
(IHP) aus dem Jahr 2003, der in unterschiedlichen Deutschschweizer Kantonen in verschiedenen 
Versionen angewendet wird. Der SUP basiert wie der IHP auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit 
Behinderung Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation sind und deshalb im Verfahren eine 
zentrale Rolle einnehmen sollen. Dies entspricht auch dem Verständnis der UN-BRK. Menschen mit 
Behinderung sind nicht als «Trägerinnen» bzw. «Träger» eines persönlichen Defizits anzusehen, sondern 
dabei zu unterstützen, die ihnen bei der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft im Weg stehenden Barrieren zu überwinden. Der SUP ist geeignet, einen 
individualisierten Zugang zu schaffen, der die Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen mit 
Behinderung in den Vordergrund rückt. Im Zentrum des gesamten Bedarfsermittlungsprozesses steht 
immer die Person mit Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart oder dem Behinderungsgrad 
(blind, sehbehinderte, hör-/sehbehindert, taubblind). Das Verfahren gewährleistet die Teilhabe der 
Menschen mit Behinderung am Prozess sowie die Unabhängigkeit und fachliche Qualität der 
Bedarfseinschätzung. Sie legt fest, welcher Anspruch an welcher Art von Unterstützungsleistung besteht, 
die dann im Rahmen der Leistungserbringung finanziell abgegolten wird.  

Der hier zitierte Unterstützungsplan «SUP» erfasst zuerst die Ziele der Menschen mit Behinderung in 
verschiedenen Lebensbereichen und ermittelt dann die individuell erforderlichen 
Unterstützungsleistungen. Im Zentrum steht die Frage, was eine Person benötigt, um am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  Die Person mit Unterstützungsbedarf steht beim 
Unterstützungsplan im Zentrum. Sie soll den Fragebogen deshalb möglichst selbstständig ausfüllen. Eine 
selbst gewählte Vertrauensperson kann sie beim Ausfüllen unterstützen. Vertrauenspersonen sollen – 
wenn immer möglich – durch die betroffene Person selbst ausgewählt werden. Vertrauenspersonen 
können z.B. Angehörige, Freundinnen bzw. Freunde oder weitere Bezugspersonen sein. In begründeten 
Fällen, wie z.B. bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oder anderen Hinderungsgründen, 
kann es nötig sein, dass das Ausfüllen des Unterstützungsplans ganz an die Vertretungsperson delegiert 
wird. Sie kann den Fragebogen dann stellvertretend für die Person mit Unterstützungsbedarf ausfüllen. 
Neben der Selbsteinschätzung der betroffenen Person ergänzt idealerweise eine externe Sicht die 
Erhebung. Diese erfolgt durch eine vertraute Person oder durch eine Fachperson. Der 
Unterstützungsplan umfasst somit immer die persönliche Sicht und Einschätzung der Person selbst sowie 
eine ergänzende externe Sicht. 

Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs 
Der mit dem SUP erfasste Unterstützungsbedarf einer Person wird durch die unabhängige fachliche 
Einschätzungsstelle plausibilisiert und überprüft. 

Dazu führt die Einschätzungsstelle auf Grundlage des ausgefüllten SUP-Gespräche mit den am 
Unterstützungsplan beteiligten Personen und/oder besucht diese in ihrem Wohnumfeld.  

Sie macht eine Empfehlung an die IV-Stelle bezüglich des Leistungsanspruchs. Aufgrund dieser 
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Empfehlung verfügt die zuständige IV-Stelle den Leistungsumfang.   

Die Einschätzungsstelle berät und schult zudem die Stellen, die Beratungsleistungen im 
Bedarfsermittlungsprozess erbringen. Die Einschätzungsstelle ist sowohl organisatorisch als auch 
operativ unabhängig von der Invalidenversicherung und anderen staatlichen Stellen. Das Mandat für die 
Einschätzungsstelle beruht auf einem entsprechenden Leistungsvertrag.  

Zwingend zu vermeiden sind dabei Interessenskonflikte. So darf die für die Bedarfseinschätzung 
verantwortliche Stelle nicht zugleich beratend bei der individuellen Bedarfsermittlung mitwirken oder als 
Leistungserbringende tätig sein. 

Wir fordern daher:  

− Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein neues 
Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

− Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

− Der Sonderfall für Sinnesbehinderte kann auf der Basis der im Anhang 1 skizzierten Bestimmungen 
vorerst als Pilotprojekt eingeführt werden. 

Hilfsmittel 
Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln 
und Unterstützungsleistungen angewiesen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und 
Unterstützungsleistungen im notwendigen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die 
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht dringend substanzielle 
Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die Liste der Hilfsmittel 
im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, 
Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es 
insbesondere auch für schwerhörige oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, 
Dienstleistungen Dritter, wie Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. 
Sich hinter den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr zeitgemäss und 
widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich verlangt auch die bereits 
im September 2023 an den Bundesrat überwiesene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" 
Auswahl an Hilfsmitteln die Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter 
ermöglicht, das selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich 
verzögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. So ist der 
Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell zu verbessern; ist doch 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und 
gesellschaftliche Folgekosten verringern kann.43 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die 
Herabsetzung der im KSHA und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines 
Hörgeräts durch die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und 
transparente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die Preise der 
einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kosteneffizienteste Lösung entscheiden 
können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 

 
43 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Ausübung des Berufs 
und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ausgerichtet 
werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und darüber hinaus auch einen davon unabhängigen 
subjektfinanzierten Anspruch auf Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch 
gesellschaftlicher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.- pro 
Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden kann; die somit rund 
120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durchschnittlich rund 10 
Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikationslastigen Berufen aber keineswegs 
aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchstwerts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher 
angezeigt. Hier setzt auch die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf Gebärdensprach- 
und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben. 
Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits 
mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst 
nach dem AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 
Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, braucht es bei den 
Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substanzielle Verbesserungen. 

 

Wir fordern daher:  

− Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

− Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

− Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Pflege des Kontakts mit 
der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss subjektfinanziert ausgestaltet sein. 

− Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs ist zu erhöhen. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 
 
Rudolf Rosenkranz 
Geschäftsleiter    
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Anhang 1 
Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG 
− Legistik, abschliessende Koordination und Vollständigkeit vorbehalten 

Art. 42quater IVG (bisher): 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. 

Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision 
nicht mehr benötigt wird): 
2 Sinnesbehinderte bilden einen Sonderfall und haben Anspruch auf einen Assistenzbeitrag nach Art. 
42a ff.  

Gliederungstitel nach Art. 42octies (neu) 

Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall 
Art. 42a Anspruch (neu) 
1 Blinde, sehbehinderte, hör-/sehbehinderte und taubblinde Personen haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag nach Art. 42quater Bst a - Bst c 

2 Leistungsnutzende, die das Referenzalter nach dem Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 erreicht haben, haben Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag, soweit eine Invalidität nach Art. 8 ATSG und/oder eine Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG vor 
Erreichen des Referenzalters vorlag. 

Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen 
Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und von 
folgenden Leistungserbringenden erbracht werden: 

a. natürlichen Personen, die  

1. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeitsvertrages 
angestellt wird; oder 

2. als Selbständigerwerbende gelten. 

b. Leistungserbringende, deren Dienstleistungen auf Honorarbasis abgerechnet werden können. 

Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf 
1 Der Unterstützungsbedarf wird durch ein Instrument ermittelt, das den behinderungsspezifischen 
Anforderungen gerecht wird und die versicherte Person im Zentrum des Prozesses steht. 

 
2 Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung vor und während des 
Bedarfsermittlungsprozesses sowie Einsicht in die Unterlagen. 

3 Der Bundesrat regelt durch Verordnung weitere Einzelheiten zum Verfahren. 

Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle 
1 Der Bundesrat bezeichnet eine fachlich sowie von den Leistungserbringenden und von Behörden 
organisatorisch unabhängige Einschätzungsstelle.   
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2 Die Einschätzungsstelle führt die Bedarfsermittlung durch und bearbeitet die hierfür erforderlichen 
Personendaten. 

Art. 42e (neu) Leistungsbemessung 
1 Auf Grundlage der Bedarfsermittlung schätzt die Einschätzungsstelle den Assistenzbedarf zuhanden 
der zuständigen IV-Stelle ein.  

2 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache oder Lormen angewiesen sind, werden die der Hilflosenentschädigung 
entsprechenden Stunden nicht abgezogen.  

3 Bei versicherten Personen, die eine Hilflosenentschädigung im Sonderfall einer Taubblindheit beziehen 
und die auf Gebärdensprache angewiesen sind, wird die DD nicht abgezogen.  

4 Die IV-Stelle verfügt die der versicherten Person zustehenden Assistenzleistungen. 

5 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung die Obergrenze verrechenbarer Stunden. 
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Walliser Komitee für die Inklusions-Initiative 

z. Hd. Vanessa Grand, 3953 Leuk-Stadt 

info@vanessa-grand.ch 

 

 

 

 

 

Per E-Mail an: 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  

Generalsekretariat (GS-EDI)  

Frau Elisabeth Baume-Schneider  

ebgb@gs-edi.admin.ch 

 

 

 

 
Leuk/Wallis, 12. Oktober 2025 
 
 
 
Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Gleichstellung von 
Menschenmit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag zur 

Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» Stellung 

nehmen zu können. 

 

Das Walliser Komitee für die Inklusions-Initiative besteht aus Betroffenen, Angehörigen, Unterstützer:innen und 

politischen Vertreter:innen. Die Thematik der Inklusion ist für uns ein tägliches Thema. Wir waren aktiv an 

der Unterschriftensammlung und der Einreichung der Initiative dabei. Darüber hinaus engagieren wir uns auf 

kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene in politischen Prozessen zur Förderung der Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen. Wir engagieren uns zudem in verschiedenen Organisationen, Projekten und 

Initiativen, die der Sensibilisierung für das Thema Behinderung und Inklusion dienen. Sei dies bei Referaten, 

Workshops, Lehraufträgen, politischen Aktivitäten oder Öffentlichkeitsarbeit. Was jedoch wohl einer der 

ausschlaggebenden Punkte unseres Komitees ist: Wir alle haben einen nahen Bezug und somit eine grosse 

Erfahrungsexpertise zur Thematik «Menschen mit Behinderungen» und werden täglich mit Hindernissen 

und Hürden konfrontiert. 

 

Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz auch heute noch mit weitreichenden Einschränkungen 

ihrer Rechte konfrontiert. Die Inklusions-Initiative soll ihre Lebenssituation verbessern. Sie verlangt die 

Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), welche die Schweiz 2014 unterzeichnete. Bis 

heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der UN-BRK, die erforderlichen Massnahmen und 

ein adäquates Monitoring. 

 

Die Inklusions-Initiative und der entsprechende indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates sind für viele 

Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden.  

 

Doch leider ist der Entwurf des Gegenvorschlags eine grosse Enttäuschung für uns. Er verpasst die 

Umsetzung der UN-BRK und nimmt die Anliegen der Inklusions-Initiative nicht genügend auf. Er stellt keine 

Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte. 

 

Der Entwurf des Inklusionsgesetzes (InG) definiert einen Behinderungsbegriff, von dem ¾ der Menschen 

mit Behinderungen ausgeschlossen sind. Im Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen 

Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die 

Verpflichtungen von Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte 
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Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im Rahmen des 

Invalidengesetzes (IVG) wird zudem die Möglichkeit verpasst, den Zugang zu notwendigen Assistenz- und 

Unterstützungsleistungen sowie modernen Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistung zu stärken. 

 

Beim indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates ist der Geltungsbereich zu eng gefasst. Der vom 

Bundesrat gewählte Ansatz führt dazu, dass sich der indirekte Gegenvorschlag nur auf Art. 112b der 

Bundesverfassung stützt, wodurch zentrale strukturelle Schwächen fortbestehen. So beschränkt sich das neue 

lnklusionsrahmengesetz auf den Begriff der «Invaliden». Dieser veraltete und als abwertend wahrgenommene 

Begriff wird von der Logik der Invalidenversicherung dominiert, die auf leistungsspezifische Invalidität resp. 

reduzierte Erwerbsfähigkeit ausgerichtet ist und auf Schadensminderung fokussiert. Aus Sicht des Walliser 

Komitees zur Inklusions-Initiative sollte sich ein Inklusionsrahmengesetz im programmatischen Teil der 

allgemeinen Rechtsnormen am heutigen Begriff der «Menschen mit Behinderungen» orientieren. Ebenso sollte 

ein Inklusionsrahmengesetz Grundsätze für alle relevanten Lebensbereiche enthalten. Der aktuelle Entwurf des 

Bundesrates legt zu stark den Fokus auf das Thema Wohnen.  

 

Insgesamt bietet der Entwurf des Gegenvorschlages keinen bedeutenden Mehrwert für Menschen mit 

Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll der Gegenvorschlag eine Antwort auf 

die Inklusions-Initiative sein, so muss er stark verbessert werden. Den aktuell vorliegenden indirekten 

Gegenvorschlag lehnt das Walliser Komitee für die Inklusions-Initiative infolgedessen ab. 

 

 

Walliser Komitee für die Inklusions-Initiative 

i.V. Vanessa Grand 

 

 

 

 

Mitglieder 

- Vanessa Grand, Inklusions- und Behindertenvertreterin, Parlamentarierin Behindertensession 2023,    

  Selbstvertreterin  (Leitung des Walliser Komitees für die Inklusions-Initative) 

- Claudia Alpiger, Präsidentin SP Oberwallis, Unterstützerin  

- Joachim Felix Correia, Coda (Kind von gehörlosen Eltern)  

- Conny Hagen, Vertreterin mit Behinderung  

- Anita Heinzmann, ERWOplus, Inklusionsenthusiastin  

- Sarah Imboden Reinke, Gründerin des Café Zuckerpuppa, Naters 
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1. Zum Vernehmlassungsentwurf «Schaffung eines Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen» 

 

Der Vernehmlassungsentwurf des neuen Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen (VE-InG) ist in dieser Form nicht akzeptabel. Folgende Punkte erfordern eine Verbesserung: 

 

- Erfasste Personen:  

Der Vernehmlassungsentwurf erfasst nur Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung 

beanspruchen (Art. 1 Abs. I VE-InG). Das sind rund 450`000 Personen. In der Schweiz leben jedoch 

mehr als 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungs-

gesetzes. Somit erfasst das vorgesehene Inklusionsgesetz nur einen Viertel der von einer 

Behinderung betroffenen Personen.  

 

- Erfasste Bereiche 

Ein Inklusionsgesetz muss für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen in allen Lebensbereichen sorgen. Der VE-InG beschränkt sich thematisch jedoch auf 

den Bereich Wohnen.  

Selbstbestimmtes Wohnen ist zwar ein entscheidender Faktor für die Inklusion. Hier besteht 

demzufolge Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das bestehende Rahmengesetz IFEG 

zum Wohnen in Institutionen ersetzt werden. Doch der Vorentwurf setzt nach wie vor zu viel 

Gewicht auf das Wohnen in Institutionen.  

 

- Verbindlichkeit 

Das Gesetz muss neu so formuliert werden, dass konkrete und verpflichtende Massnahmen für 

Bund und Kantone daraus erfolgen. Die in diesem Gesetz geschriebenen Bestimmungen sind 

unverbindlich. 

 

- Rechtsansprüche 

Menschen mit Behinderungen müssen ihre Rechte auch im Einzelfall einfordern können. Nur so 

kann gewährleistet werden, dass die festgehaltenen Rechte auch eingehalten werden. Diese 

Rechtsansprüche sind im Gesetz zu verankern. Im Vorentwurf fehlen solche Rechtsansprüche. 

 

- Umsetzung 

Für die Umsetzung der UN-BRK ist ein strukturiertes Vorgehen unumgänglich. Im Vorentwurf fehlt 

die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Strategie und einen Aktionsplan 

zur Umsetzung der UN-BRK vorlegen müssen. Im neuen Gesetz müssen organisatorische 

Vorkehrungen und Handlungsinstrumente verankert werden, die den Rahmen der Inklusionspolitik 

und deren Weiterentwicklung in den nächsten Jahrzehnten sicherstellt. 

 

- Überprüfung 

Die UN-BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Stelle zur Überprüfung der 

Umsetzung. Im Vernehmlassungsentwurf fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die 

Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der UN-BRK laufend überprüft werden (Monitoring). 
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2. Zum Vernehmlassungsentwurf «Teilrevision Invalidenversicherungsgesetz» 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) und die in 

Aussicht gestellten Anpassungen in einer nächsten Revision der Verordnung über die Invalidenversicherung 

(IVV) sind begrüssenswert. Sie reichen jedoch nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative 

Rechnung zu tragen.  

 

Folgende Punkte müssen zusätzlich aufgenommen werden: 

 

- Verbesserung des Zugangs zum Assistenzbeitrag: 

Heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Im Jahr 2024 

haben nur 5’000 Personen von über 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen einen 

Assistenzbeitrag bezogen. Es braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Hier muss insbesondere an diese Personengruppen gedacht werden:   

o Personen mit einer Sehbehinderung 

o Personen im AHV-Alter 

o Personen mit einer Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung (UV) und der 

Militärversicherung (MV) 

o Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

o Schwerhörige und gehörlose Erwachsene 

o Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ohne IV-Rentenanspruch 

 

 

- Verbesserung des Systems des Assistenzbeitrags:  

Damit der Assistenzbeitrag eine selbstbestimmte Lebensführung sicherstellen kann, muss das 

System in sich deutlich verbessert werden. Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich 

bringt, sind immer noch sehr hoch. Es braucht insbesondere:   

o weniger administrativen Aufwand 

o höhere Assistenzbeiträge 

o mehr Beratungsleistungen 

o Zulassung von mehr Personen als Assistenzpersonen 

o Aufhebung der Kürzungen beim Assistenzbeitrag für Personen im 2. Arbeitsmarkt 

 

- Verbesserung bei Hilfsmitteln 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte pflegen und am 

Berufsleben teilhaben können, sind sie auf ausreichende Hilfsmittel und Unterstützungsleistungen 

angewiesen. Nur wenn der Zugang dazu sichergestellt ist, ist auch eine soziale Teilhabe und eine 

Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt. Dazu muss die Liste der 

Hilfsmittel im AHV- Bereich deutlich ausgebaut und der Liste der Hilfsmittel im IV-Bereich 

angeglichen werden. Insbesondere der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich muss 

verbessert werden. 
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1. Das Wesentliche in Kürze 

Die Inklusions-Initiative ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoff-
nungen verbunden. So erhoffen sie sich, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. 
Sie soll dazu führen, dass sich die Schweiz entschlossen an die Umsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen macht. Dazu hat sich die Schweiz 
mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2014 verpflich-
tet. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts er-
möglichen und die nötigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sicherstellen. Da-
mit der Gegenvorschlag einen unmittelbaren Mehrwert für Menschen mit Behinderun-
gen hat, muss er demzufolge Folgendes beinhalten: 

 

- Er muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und Inklusionspolitik 

der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist bewusst, dass 

die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines Inklusi-

onsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ge-

währleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schritt-

weise erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch un-

erlässlich. Im Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit 

Behinderungen auf die erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert 

werden. Es müssen eine gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustel-

len, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbe-

zogen werden. Zudem müssen die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung 

der BRK mithilfe eines Monitorings überprüft werden. All dies ist mit dem vorlie-

genden Vorentwurf nicht gewährleistet. Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit 

einem sehr engen Behinderungsbegriff nur Personen, die eine Leistung der In-

validenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur rund ein Viertel der Men-

schen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus beschränkt es sich 

thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem Rahmengesetz 

kann deshalb keine Rede sein. 

- Er muss den Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Woh-

norts für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen 

den klaren Auftrag erteilen, Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit 

wie allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unter-

stützungsleistungen sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbe-

stimmungen, die aufzeigen, wie eine konsequente Förderung des selbstbe-

stimmten Wohnens aussehen muss. Zudem sind Bestimmungen erforderlich, 

die den notwendigen Ressourcentransfer weg von den Institutionen und hin zu 

ambulanten Unterstützungsleistungen für die betroffenen Menschen sicherstel-

len. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag nicht umgesetzt. Nach wie 

vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. Institutionen sind jedoch 

kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht auch nicht mit gutem 

Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch den Ausbau 

seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen ausbauen würde 
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(siehe unten zum Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindli-

che Ziele, Grundsätze und Kriterien.  

- Der zweite Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 

Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang 

zum Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen 

Dritter (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen je-

doch nur rund 5’000 Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestal-

tung sehr viele Menschen mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für 

einen verbesserten Zugang zu diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag 

weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. Damit verpasst der Bundesrat die 

Chance, mit einer Offensive bei den IV-Unterstützungsleistungen für mehr In-

klusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu sor-

gen und den Kantonen ein positives Beispiel zu geben. Positiv zu würdigen ist 

jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur Stärkung des selbstbe-

stimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten 
Nutzens für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlas-
sung geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine 
angemessene Antwort auf die Inklusions-Initiative. 

1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz 

Der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend 
BRK-Ausschuss) hat die Schweiz im Jahr 2022 deutlich für ihre unzureichende Um-
setzung der BRK kritisiert.1 Es ist zwar nachvollziehbar, dass die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht durch ein einziges 
Gesetz für alle Lebensbereiche sichergestellt werden kann. Ein Inklusionsgesetz, das 
seinen Namen verdient, muss jedoch zumindest die Weichen für eine fortschrittlichere 
Inklusionspolitik für die nächsten 10 bis 20 Jahre stellen. Die gelingt dem Vorentwurf 
jedoch nicht. 

- Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen erfasst mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur diejenigen 

Personen, welche eine Leistung der Invalidenversicherung beanspruchen. Das 

sind rund 450’000 Personen. In der Schweiz leben jedoch mehr als 1,9 Millionen 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (nachfolgend BehiG).2 Somit erfasst das neue Inklusionsgesetz von Vorn-

herein nur rund einen Viertel der von einer Behinderung betroffenen Personen. 

Nicht erfasst ist die Person, welche im AHV-Alter einen Hirnschlag erleidet oder 

einen Unfall hatte und auf Hilfsmittel angewiesen ist. Nicht erfasst sind etwa 

auch Personen mit Dyslexie oder ADHS, das erst im Erwachsenenalter diag-

nostiziert wurde. Das ist für ein Gesetz, welches die Umsetzung der BRK vo-

ranbringen sollte, nicht akzeptabel. Es fehlen Rechtsansprüche von Menschen 

 
1 Siehe dazu die abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. 
CRPD/C/CHE/CO/1. 
2 Siehe die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.  
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mit Behinderungen sowie klare Verpflichtungen von Bund und Kantonen, die 

nötigen Anpassungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. 

- Es fehlt die klare Verpflichtung, dass Bund und Kantone eine gemeinsame Stra-

tegie und einen Aktionsplan zur Umsetzung der BRK vorlegen müssen. 

- Es wird im Vorentwurf nicht genügend dafür gesorgt, dass Menschen mit Be-

hinderungen und ihre Verbände gebührend miteinbezogen werden. 

- Es fehlen Bestimmungen, die dafür sorgen, dass die Fortschritte der Schweiz 

bei der Umsetzung der BRK laufend überprüft werden (Monitoring).  

- Die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen zeigen, dass kein Gesamtkon-

zept vorhanden ist. Sie sind zu wenig präzis und erfassen lediglich den Wohn-

bereich. 

Das Vorentwurf des Inklusionsgesetzes bleibt damit ambitionslos und ohne Gesamt-
konzept. Die Verpflichtungen von Bund und Kantonen sowie die Rechtsansprüche der 
Menschen mit Behinderungen müssen klargestellt und organisatorischen Vorkehren 
für die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung getroffen werden. Das Gesetz 
muss zumindest grundsätzlich alle 1,9 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit ei-
ner Behinderung leben, erfassen. Allfällige Einschränkungen können in den Bestim-
mungen zu einzelnen Lebensbereichen (z. B. Wohnen) getroffen werden. All dies 
muss nachgebessert werden, damit das Inklusionsgesetz tatsächlich die Weichen für 
die Inklusionspolitik stellt und einen verbindlichen Rahmen vorgibt. 

1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen 

Die Thematik des Wohnens wurde als Schwerpunkt des Inklusionsgesetzes angekün-
digt. Zu Recht, denn selbstbestimmtes Wohnen ist ein entscheidender Faktor für die 
Inklusion und es besteht grosser Handlungsbedarf. Mit dem Inklusionsgesetz soll das 
bestehende Rahmengesetz (Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen; IFEG) zum Wohnen in Instituti-
onen ersetzt werden. Doch auch hier überzeugt der Vorentwurf nicht. Es legt nach wie 
vor zu viel Gewicht auf das Wohnen in Institutionen. Eine koordinierte Strategie von 
Bund und Kantonen für den Übergang fehlt. Im Vorentwurf fehlt ebenfalls der klare 
Auftrag an die Kantone, die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts zu gewähr-
leisten. Menschen mit Behinderungen haben somit keinen Rechtsanspruch auf die 
freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts. Der Bund geht auch nicht mit gutem Bei-
spiel voran, sondern definiert lediglich Ziele, Grundsätze und Kriterien. Verbindliche 
Massnahmen fehlen. So fehlen auch Übergangsbestimmungen und Vorgaben des 
Bundes, wie eine stärkere Förderung des selbstbestimmten Wohnens und eine Re-
duktion von Institutionen bewerkstelligt werden sollen. Insbesondere fehlen Bestim-
mungen zum notwendigen Ressourcentransfer von den Institutionen hin zu den be-
troffenen Menschen. Dies ist umso erstaunlicher, als das Parlament dem Bundesrat 
mit der Motion 24.3003 “Modernisierung des IFEG” erst kürzlich den Auftrag gegeben 
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hat, das selbstbestimmte Wohnen sicherzustellen. Auch die Eidgenössische Finanz-
kontrolle stellt fest, dass der Zugang zu den Leistungen nicht für alle Zielgruppen si-
chergestellt ist und es unklare Rahmenbedingungen gibt.3 

Der Handlungsbedarf ist gross. Die vorgeschlagenen Formulierungen im Inklusions-
gesetz sind jedoch zahnlos. Ein Übergang zum selbstbestimmten Wohnen kann nur 
gelingen, wenn finanzielle Mittel umgelagert werden - weg von den Institutionen, hin 
zum Ausbau ambulanter Unterstützungsleistungen. Zudem ist ein Ausbau des Assis-
tenzbeitrags der IV notwendig. Diese Leistungen müssen besser koordiniert und auf-
einander abgestimmt werden. Mit dem Inklusionsgesetz muss eine gemeinsame Stra-
tegie von Bund und Kantonen verankert werden. Damit das selbstbestimmte Wohnen 
verwirklicht werden kann, ist auf allen Ebenen mehr Klarheit und Verbindlichkeit erfor-
derlich. 

1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz 

Im zweiten Teil des Gegenvorschlags werden im Rahmen des Invalidenversicherungs-
gesetzes (IVG) nur sehr wenige Änderungen vorgeschlagen. Ein verbesserter Zugang 
zum Assistenzbeitrag, Hilfsmitteln und persönlichen Dienstleistungen sowie gar ein 
Ausbau der entsprechenden Leistungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und gesell-
schaftliche Teilhabe bleiben weitgehend aus.4 Dies ist jedoch Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen und ein Kernanliegen der 
Inklusions-Initiative. Die IVG-Änderungen beinhalten lediglich Massnahmen zur Ein-
flussnahme auf die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln, den Zugang von Personen mit ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit zum Assistenzbeitrag sowie die Ermöglichung von 
Pilotversuchen im Hinblick auf eine Vereinfachung der IV-Unterstützungsleistungen. 
Zudem werden einzelne Verordnungsänderungen angekündigt. Die vorgeschlagenen 
bzw. in Aussicht gestellten Änderungen des IVG und des IVV beinhalten aber gröss-
tenteils lediglich die Umsetzung von ohnehin bereits an den Bundesrat überwiesenen 
parlamentarischen Vorstössen. Sie stellen keine Antwort auf die Inklusions-Initiative 
dar.  

Im Rahmen der IV-Gesetzgebung braucht es auf verschiedenen Ebenen deutliche 
Verbesserungen. Zentral ist ein verbesserter Zugang der verschiedenen Behinde-
rungsarten zum Assistenzbeitrag, zur Hilflosenentschädigung sowie zu Hilfsmitteln. 
Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder Sinnes-
behinderungen. Und es braucht einen verbesserten Zugang insbesondere auch für 
Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf Hilfsmittel wie z.B. Hörgeräte 
oder Rollstühle angewiesen sind. Bei den Dienstleistungen Dritter braucht es zudem 
eine Ausweitung auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Erhöhung des 
Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs (v.a. Gebärdensprach- und Schriftdolmet-
schleistungen). Nachfolgend die Beurteilung zu den einzelnen IVG-Leistungen: 

 
3 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.ad-
min.ch/prufung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ 
(04.07.2025), Das Wichtigste in Kürze.  
4 Siehe zum Assistenzbeitrag auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnah-
men im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.4, S. 29 f. 
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Hilfsmittel 

Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen bei Art. 21quater Abs. 2, Art. 21quinquies 
und Art. 21sexies IVG; haben sie doch zum Ziel, aktiver auf die Preisgestaltung der Hilfs-
mittel Einfluss zu nehmen. Es ist allerdings unklar, ob Versicherte dadurch tatsächlich 
einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln haben werden, die dem technischen Fortschritt 
gerecht werden. 

Wir befürworten die im Rahmen der nächsten Revision der IVV in Aussicht gestellte 
Einführung von Auslandspreisvergleichen bei Hilfsmitteln sowie die Möglichkeit für Ar-
beitgebende, für Versicherte ein Gesuch um Hilfsmittel am Arbeitsplatz einzureichen 
(in Umsetzung der Motion Lohr: 21.4089). 

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zu Hörgeräten und 
allgemein zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, die erst im AHV-Alter auf 
Hilfsmittel angewiesen sind. Auch fehlt eine Ausweitung der Dienstleistungen Dritter 
(anstelle eines Hilfsmittels) auf die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie eine Er-
höhung des Höchstbetrags für die Ausübung des Berufs. Um den Anliegen der Inklu-
sions-Initiative gerecht zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im 
Hilfsmittelbereich (inkl. Dienstleistungen Dritter), die auf verschiedenen Regelungsstu-
fen umgesetzt werden können.  

Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 42quater Abs. 2 IVG. Damit ha-
ben Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit neu grundsätzlich Zugang 
zum Assistenzbeitrag und müssen keine strengen Zusatzvoraussetzungen erfüllen.  

Was im Vorentwurf aber gänzlich fehlt, ist ein verbesserter Zugang zum Assistenzbei-
trag für Minderjährige, für Menschen mit Sinnesbehinderungen und mit kognitiven Be-
einträchtigungen (für sie ist das aktuell anwendbare Abklärungsinstrument FAKT un-
geeignet), für Menschen im AHV-Alter sowie für Personen mit einer Hilflosenentschä-
digung der Unfall- oder Militärversicherung. Auch fehlt im Vorentwurf eine Ausweitung 
des Kreises der Assistenzpersonen, eine Erhöhung des Assistenzbeitrages und der 
Höchstbeträge sowie ein Ausbau der Beratungsleistungen. Ebenso fehlt die Auswei-
tung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung und somit ein Zugang zum As-
sistenzbeitrag für schwerhörige und gehörlose Erwachsene sowie für Personen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Um den Anliegen der Inklusions-Initiative gerecht 
zu werden, braucht es daher zusätzliche Verbesserungen im Bereich des Assistenz-
beitrages und bei der Hilflosenentschädigung (als Grundvoraussetzung des An-
spruchs auf einen Assistenzbeitrag), die ebenfalls auf verschiedenen Regelungsstufen 
umgesetzt werden können. 

Pilotversuche gemäss Art. 68quater IVG 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 68quater IVG und die Ermögli-
chung von Pilotversuchen zum Zweck der selbstbestimmten Lebensführung. Die Kom-
plexität des geltenden Systems muss reduziert werden, damit das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Leben für Versicherte einfacher zugänglich wird.  
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2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung  

Seit der Ratifizierung der BRK durch die Schweiz im Jahr 2014 sind Bund und Kantone 
rechtlich zu ihrer umfassenden Umsetzung verpflichtet. Dazu gehört insbesondere die 
Gewährleistung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung für alle Menschen mit 

Behinderungen5 in allen Lebens- und Sachbereichen.6  

Bis heute fehlen eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung der BRK sowie die erfor-
derlichen Massnahmen rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur.7 
Entsprechend sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit tiefgreifenden und 
weitreichenden Einschränkungen ihrer Rechte konfrontiert.  

Dies ist der Grund, wieso Menschen mit Behinderungen, ihre Verbände sowie weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft im September 2024 die Inklusions-Initiative ein-
gereicht haben. Mit dieser fordern wir eine Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesverfassung, damit die Verpflichtungen aus der BRK end-
lich umgesetzt werden. Wir verlangen insbesondere das Recht auf persönliche und 
technische Assistenz zwecks Sicherstellung der rechtlichen und tatsächlichen Gleich-
stellung sowie das Recht auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes.  

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes und einer Revision des IVG gewährleistet werden kann. Wir mes-
sen deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates daran, inwiefern er die 
Weichen für eine umfassende, wenn auch schrittweise Umsetzung der BRK stellt so-
wie in ausgewählten Lebensbereichen tatsächlich zur Verwirklichung des selbstbe-
stimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.  

3. Zum VE-InG 

3.1 Einleitung 

Die Verpackung täuscht: Der als «Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen» betitelte Vorentwurf (abgekürzt «Inklusionsrahmengesetz» in den 
bundesrätlichen Erläuterungen) gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ein Inklusi-

onsgesetz, welches als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative verkauft 
wird, muss ein Gesetz sein, welches inhaltlich und konzeptionell die Weichen für die 

Politik der Inklusion von Menschen mit Behinderungen stellt, und damit für die BRK-
Umsetzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ein solches Gesetz kann zwar nicht alle 
Benachteiligungen im Alltag der Menschen mit Behinderungen von heute auf morgen 
beseitigen; allein kann es auch nicht Inklusion, bzw. die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gewährleisten. Ein Gesetz, welches 
Inklusionsgesetz genannt wird, muss aber zwingend den Plan aufstellen, wie dies 
schrittweise erfolgt und die hierzu notwendigen inhaltlichen Verpflichtungen und orga-
nisatorischen Vorkehren beinhalten. 

Der als Inklusionsrahmengesetz bezeichnete Vorentwurf kann seine eigenen An-
sprüche nicht einlösen. Es handelt sich beim Vorentwurf lediglich um ein Gesetz 

 
5 Art. 1 Abs. 2 BRK sowie Präambel, lit. e. 
6 Siehe die entsprechende Verpflichtung in Art. 4 Abs. 1 lit. a und b BRK. 
7 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 24. 
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über das Wohnen von Menschen mit Behinderungen in Institutionen, geschmückt mit 
wenigen, wirkungslosen Bestimmungen zur Inklusion und selbstbestimmten Lebens-
führung. Entsprechend besteht der Vorentwurf auch fast zur Hälfte aus den (leicht 
überarbeiteten) Bestimmungen des Bundesgesetzes Bundesgesetz über die Instituti-
onen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG), welches be-
zweckt, «invaliden Personen» den Zugang zu einer Institution zu gewährleisten. Nach-
folgend wird näher ausgeführt, weshalb der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes in die-
ser Form inakzeptabel.  

3.2 Zu enger Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich eines Gesetzes des Bundes über die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen muss in persönlicher und sachlicher Hinsicht so festgelegt werden, 
dass er für alle Menschen mit Behinderungen greift und für die schrittweise Gewähr-
leistung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
den Rahmen steckt. 

3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht greift der VE-InG gänzlich zu kurz: Nur die wenigsten Bestim-
mungen des VE-InG gelten für alle Sach- und Lebensbereiche.8 Ansonsten be-
schränkt er sich in einem unnötig engen verfassungsrechtlichen Korsett (Art. 112b 
Abs. 3 BV) auf eine ungenügende Regelung des Bereichs Wohnens.9 Dies ver-
kennt das Anliegen der Inklusions-Initiative und die verfassungsrechtlichen Zuständig-
keiten des Bundes.10 Entgegen seiner Bezeichnung kann das Inklusionsgesetz schon 
nur deshalb in keiner Weise den von der Inklusions-Initiative geforderten Rahmen für 
die Grundlagen und Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 
nächsten zwei Jahrzehnten gewährleisten. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, 
dass die von der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit 
Motion 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche Wahlmöglichkeiten und entspre-
chende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Bereich Woh-
nen» am 6. März 2025 an den Bundesrat überwiesen worden ist. Damit wurde er be-
auftragt, «durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie der weiteren damit ver-
bundenen Bundesgesetze zeitgemässe Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit Men-
schen mit Behinderungen ihre Wohnform sowie ihren Wohnort frei und selbstbestimmt 
wählen können sowie die hierzu nötige Unterstützung erhalten.» Selbst ohne die In-
klusions-Initiative müsste der Bundesrat handeln, um das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes zu gewährleisten.  

Es erscheint zwar politisch realistisch und durchaus sinnvoll, beim erstmaligen Erlass 
eines InG wenige wichtige Lebens- und Sachbereiche auszuwählen, in denen die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch 

 
8 Art. 1-3 sowie Art. 11 [ausser Abs. 2]) VE-InG. Siehe die Kritik zu diesen allgemeinen Bestimmungen unten Ziff. 
3.3, 3.5 und 3.6. 
9 Dazu unten Ziff. 3.7. 
10 Der Bund verfügt in zahlreichen Lebensbereichen über explizite Kompetenzen, wie etwa: Art. 65 (Statistik), Art. 
61a (Bildungsraum Schweiz), Art. 63 (Berufsbildung), Art. 63a (Hochschulen), Art. 64a (Weiterbildung), Art. 66 
(Ausbildungsbeiträge), Art. 68 (Sport), Art. 69 Abs. 2 (Kultur), Art. 70 (Sprachen), Art. 75 (Raumplanung), Art. 87 
(ÖV), Art. 92 (Post- und Fernmeldewesen), Art. 93 (Radio- und Fernsehen), Art. 108 (Wohnbau und Wohneigen-
tumsförderung), Art. 110 Abs. 1 lit. a (Schutz der Arbeitnehmenden), Art. 112a-c, Art. 117b (Pflege), Art. 122 (Zi-
vilrecht) sowie Art. 124 BV (Opferhilfe). 
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spezifische Bestimmungen gewährleistet werden soll. Auf eine Konkretisierung der 
BRK-Verpflichtungen nur für ausgewählte Bereiche darf sich aber ein Inklusionsgesetz 
als Rahmengesetz keineswegs beschränken, geschweige denn auf eine isolierte Re-
gelung im Bereich des Wohnens.  

Die erste Auflage eines InG, um die es vorliegend geht, muss so konzipiert sein, dass 
das Gesetz im Laufe der Zeit ergänzt werden kann, insbesondere mit weiteren spezi-
fischen Sach- und Lebensbereichen.11 Es muss zudem zwingend Bestimmungen 
enthalten, welche gewährleisten, dass die BRK schrittweise umgesetzt wird. 
Dazu braucht es im Gesetz eine allgemeine Verpflichtung des Bundes und der Kan-
tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, von Amtes wegen alle erforderlichen Anpas-
sungs- und Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen, die zur Unterlassung von Ein-
griffen in die Rechte aus der BRK, zu ihrem Schutz und für ihre Gewährleistung erfor-
derlich sind. Es ist zu spezifizieren, dass die Anpassungs- und Unterstützungsmass-
nahmen insbesondere in den Formen der Rechtsetzung, der Rechtsanwendung und 
der Planung ergriffen werden müssen und dass sie sachliche, technische, personelle, 
finanzielle, organisatorische und verfahrensmässige Vorkehren mitumfassen. Um die 
kontinuierliche Umsetzung der BRK sicherzustellen, sind in das InG auch organisato-
rische Vorkehren – wie etwa verbindliche Strategien, Aktionspläne und ein unabhän-
giges Monitoring der Umsetzung der BRK – zu verankern. Diese müssen für Bund 
und Kantone sowie alle BRK-Bereiche gelten.12 Schliesslich ist der Bund im Rah-
men seiner aufsichtsrechtlichen Befugnisse auch verpflichtet, die Umsetzung der BRK 
durch die Kantone sicherzustellen und diese bei ihren entsprechenden Massnahmen 
zu unterstützen. 

3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich 

Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst 
durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammen-
hang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Recht-
sprechung festgehalten, dass eine Behinderung vorliegt, wenn die betroffene Person 
in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt 
ist und diese Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf elementare As-
pekte ihrer Lebensführung hat.14 Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert den Menschen mit Be-
hinderung als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen 

vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiter-
zubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der laufenden BehiG-Teilrevision ist 
vorgesehen, Art. 2 Abs. 1 noch näher am Wortlaut der BRK zu formulieren.15 Drei 
Kantone, Basel-Stadt, Basel-Land und Wallis, haben entsprechende Definitionen in 

 
11 So auch zurückhaltend angetönt in den Erläuterungen des Bundesrates, Ziff. 6.1.2. 
12 Art. 11 und 12 VE-InG sind in dieser Hinsicht ungenügend, dazu unten Ziff. 3.5 und 3.6. 
13 Art. 1 Abs. 2, in Verbindung mit der Präambel, lit. e BRK. 
14 Siehe etwa BGE 135 I 49 E. 6.1; BGE 139 I 169 E. 7.2.4. 
15 Gemäss Art. 2 Abs. 1 E-BehiG bedeutet Mensch mit Behinderungen eine Person, die voraussichtlich dauernde 
körperliche, geistige, psychische oder sensorische Beeinträchtigungen hat, die sie in Wechselwirkung mit ihrer 
Umgebung an der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. 
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ihre Gesetze aufgenommen, die im Bereich der kantonalen Kompetenzen die Umset-
zung der BRK sicherstellen sollen.16  

Es ist vor diesem völker-, verfassungs- und bundesrechtlichen Hintergrund unver-
ständlich, wie eng der persönliche Geltungsbereich des VE-InG gefasst worden ist. 
Dieser verengt sich einzig auf Menschen mit Behinderungen im Sinne von Art. 112b 
BV (Art. 1 Abs. 1 VE-InG). Gemäss Botschaft des Bundesrates sind mit dem Begriff 
der Invaliden in Art. 112b BV erwerbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversi-
cherung gemeint.17 Nach Art. 8 Abs. 1 ATSG ist «Invalidität» die voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Die Inva-
lidität kann nach Art. 4 Abs. 1 IVG Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall 
sein. 

Die Begriffsdefinition in der Botschaft wird in der heutigen Lehre zwar als zu eng kriti-
siert. Wie weit jedoch dieser Begriff gemäss dieser Kritik zu verstehen ist, bleibt unklar. 
Nach Giovanni BIAGGINI sind nicht alle Menschen mit Behinderungen, aber zusätzlich 
zu den dauerhaften Erwerbsunfähigen «wohl auch» weitere von der IV-Gesetzgebung 
erfasste Personen gemeint.18 THOMAS GÄCHTER/MARTINA PHILIPPO halten fest, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung nicht nur auf die rentenbe-
gründende Invalidität bezieht. Vielmehr müsse er «einen weiteren Kreis von gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen erfassen, deren Erwerbsfähigkeit oder deren Fähig-
keit, sich in einem nichterwerblichen Aufgabenbereich zu betätigen, beeinträchtigt oder 
bedroht ist». 19. ANNE-SYLVIE DUPONT konkretisiert ihr weites Verständnis der Invalidität 
als «tout état de fait susceptible de donner droit à des prestations de l’AI, conformé-
ment à l’art. 4 al. 2 LAI (…) sans égard à la perte de gain». Auch müssten ihrer Ansicht 
nach diejenigen Personen erfasst werden, die von Invalidität bedroht sind.20 HARDY 
LANDOLT wiederum hält fest, dass die Botschaft ein «weites Begriffsverständnis vor-
schlagen» würde, der jedenfalls nicht leistungsspezifisch sei.21 Die Anknüpfung an die 
Erwerbsunfähigkeit scheint er nicht in Frage zu stellen. 

Der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens vom 25. Juni 2025 bringt keine Klärung und auch keine Korrektur des vorgese-
henen Gesetzeswortlaut, wenn er vor dem Hintergrund der erwähnten Lehre in Ziff. 
7.1 festhält: «Aus diesem Grund zielt dieser Vorentwurf auf die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im weiteren Sinne, namentlich von Personen, die Unterstüt-
zungs- und Begleitmassnahmen nach Artikel 112b BV erhalten.» 

Die Formulierung in Art. 1 Abs. 1 VE-InG erfasst ausdrücklich nicht alle Men-
schen mit Behinderungen nach BRK, BV und BehiG, sondern ausschliesslich 

 
16 § 3 Abs. 1 BRG BS (AG 140.500); § 3 Abs. 1 BRG BL (SGS 109); Art. 2 Abs. 1 GRIMB VS (SGS 850.6). Auch 
Art. 4 lit. a des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf enthält eine entsprechende 
Definition. 
17 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 
14. November 2001, BBl 2001 2229, 2439; Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 7. September 2005 (BBl 2005 
6029, 6205). 
18 GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, N 3 zu Art. 112b. 
19 THOMAS GÄCHTER/MARTINA FILIPPO, in: BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER, ASTRID EPINEY, Basler Kom-
mentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 9 Art. 112b. 
20 ANNE- SYLVIE DUPONT, in: VINCENT MARTENET, JACQUES DUBEY, Commentaire romand Constitution fédérale, Ba-
sel 2021, N 11 zu Art. 112b. 
21 HARDY LANDOLT, in: BERNHARD EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2023, N 10 zu Art. 112b.  
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«Invalide» im Sinne von Art. 112b BV. Durch die Formulierung des Bundesrates wird 
gar eine Auslegung der «Invalidität» nach Art. 112b BV im Lichte der BRK verunmög-
licht: Wenn Menschen mit Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gemeint 
sein sollen, dann ist es unnötig, auf Art. 112b BV zu verweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass von den über 1.9 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen gemäss Bundesamt für Statistik22 gut zwei Drittel nicht erfasst sein dürf-
ten23, unter ihnen etwa:  

- Personen, die im AHV-Alter z.B. einen Hirnschlag erleiden, an MS erkranken 
oder einen Unfall hatten und anschliessend auf Hilfsmittel der AHV (z.B. Roll-
stuhl) angewiesen sind oder Personen, die erst im AHV-Alter erblinden 

- Personen mit Dyslexie 

- Viele Personen mit ADHS  

- Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dank psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Behandlung voll arbeitsfähig sind 

Wir fordern daher:  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend auch diejenigen inhalt-
lichen und organisatorischen Querschnittsbestimmungen enthalten, die 
zur kontinuierlichen Umsetzung der BRK erforderlich sind. Es muss ne-
ben dem Bereich Wohnen zudem auch Bestimmungen enthalten, welche 
die Weichen stellen für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur 
Assistenz sowie ihre Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit.  

• Ein Inklusionsgesetz des Bundes muss zwingend für alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von BRK, BV und BehiG gelten, nicht nur für «In-
valide» gemäss Art. 112b BV. Dies gilt insbesondere für seine inhaltlichen 
und organisatorischen Querschnittsbestimmungen. Eine Einschränkung 
des persönlichen Geltungsbereichs könnte hingegen, bei Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der BRK-Verpflichtungen, bereichsspezifisch vorge-
nommen werden.24  

3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis 

In seiner Medienmeldung vom 25.6.2025 hielt der Bundesrat fest, dass er die Kernan-
liegen der Inklusions-Initiative unterstützt. Weil aber die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen nicht zu «direkten Verbesserungen im Lebensalltag der betroffenen 
Menschen» führen würden, schlägt er auf Ebene des Gesetzes Massnahmen vor, mit 
denen die «Anliegen der Initiative gezielter und rascher umgesetzt werden» können. 

Es bleibt schleierhaft, welche Gesetzesbestimmungen des VE-InG zu den direk-
ten Verbesserungen im Lebensalltag der Betroffenen führen sollen, welche die 

 
22 Siehe oben Fn. 2. 
23 Siehe dazu die Statistik der IV. Demnach erhielten im Dezember 2024 254'236 Personen eine Invalidenrente 
der IV, 215'785 Personen erhielten Eingliederungsmassnahmen und 39'052 eine Hilflosenentschädigung. Zum 
Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und «invaliden» Personen, siehe auch den Bericht der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 16. 
24 Dies gilt für bereichspezifische Bestimmungen des Gesetzes, welche Lösungen auf Lebenslagen schaffen wol-
len, welche nicht alle Menschen mit Behinderungen teilen. 
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Inklusions-Initiative angeblich nicht zur Folge hätte. Vielmehr fällt der Vorentwurf so-
wohl hinsichtlich der Unverbindlichkeit als auch der mangelnden Präzision seiner 
ausschliesslich programmatischen Bestimmungen25 auf. Letztlich wiederholt der VE-
InG höchst punktuell Gesetzgebungsaufträge, die bereits vor 25 Jahren (Art. 8 Abs. 4 
BV). bzw. vor 11 Jahren (BRK) an Bund und Kantone erteilt worden sind. Er bleibt 
dabei derart abstrakt, dass der Bundesrat darauf gestützt keine Verordnung erlassen 
könnte. In einem ersten Schritt müssten weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Dies wirft die Frage auf: Weshalb werden nicht jetzt, direkt im VE-InG, griffige 
Bestimmungen verankert? Gerade weil die erwähnten Gesetzgebungsaufträge in BV 
und BRK bis heute nicht genügend umgesetzt worden sind, haben Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen die Inklusion-Initiative eingereicht. Ein Gesetz, 
welches sich weitgehend darauf beschränkt, die Aufträge auf einer zu abstrakten 
Ebene zu wiederholen, kann keine Antwort darauf sein.  

Hinzukommen Probleme der Gesetzessystematik: Bereits bei der Gliederung der zwei 
ersten Abschnitte und den gewählten Begrifflichkeiten stiftet der Vorentwurf mehr Ver-
wirrung, als es Klarheit bringt. Dies beginnt damit, dass die Regelungen zu Zweck 
(Art. 1 VE-InG), Gegenstand (Art. 2 VE-InG) und Zielen der Inklusion (Art. 3 VE-InG) 
inhaltlich überlappende Aussagen enthalten. So wiederholt Art. 1 Abs. 2 VE-InG ledig-
lich dessen Abs. 1, ohne etwas Neues zu regeln oder zu konkretisieren, mit dem Er-
gebnis der folgenden Aussage: Zum Zweck der Förderung der unabhängigen Lebens-
führung «sieht das Gesetz vor», dass betroffene Personen ihre Lebensführung selbst 

wählen und bestimmen können. Dabei hilft es auch nicht, dass Art. 2 VE-InG Zielaus-
sagen und Art. 3 VE-InG dann schliesslich eine eigene Aufzählung von (zusätzlichen) 
Inklusionszielen enthält. Hinter der Formulierung «sieht das Gesetz vor» in Art. 1 Abs. 
2 VE-InG steht in Wirklichkeit wenig. Art. 4 VE-InG26 mit dem Titel «Allgemeine 
Grundsätze» erstreckt sich als Teil des 3. Abschnitts zum Wohnen nicht auf das Ziel 
der unabhängigen Lebensführung insgesamt, sondern beschränkt sich darauf, Bund 
und Kantone zu verpflichten, Art. 19 BRK mit Bezug auf das Wohnen umzusetzen. Die 
gesetzestechnisch unübliche und verwirrende Gesamtkonstruktion untergräbt zusätz-
lich die normative Tragweite der einzelnen Bestimmungen (bspw. von Art. 11 Abs. 1 
VE-InG27). 

 

Wir fordern daher:  

• Der VE-InG ist bezüglich Systematik und Begrifflichkeiten grundlegend zu 
überarbeiten.  

• Die Massnahmen, zu deren Umsetzung Bund und Kantone verpflichtet 
werden, müssen so präzis formuliert sein, dass der Bundesrat gestützt 
darauf die notwendigen Verordnungen erlassen kann und die Kantone die 
nötige Klarheit haben, um ihrerseits tätig zu werden. 

 
25 Dazu unten Ziff. 3.4. 
26 Mehr zu dieser Bestimmung unten unter Ziff. 3.7. 
27 Dazu unten Ziff. 3.5. 
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3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen 

Seit Inkrafttreten von Art. 8 Abs. 4 BV vor einem Vierteljahrhundert und des BehiG 
wenige Jahre später hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen kein Selbstläufer ist. Dies selbst dann, wenn, wie im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, zwar lange, aber verbindliche Umsetzungsfristen vorgesehen 
werden. Die für vereinzelte Bereiche des BehiG geltenden Rechtsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen (Art. 7 und 8 BehiG)28 und Beschwerderechte ihrer Organi-
sationen (Art. 9 BehiG) haben sich deshalb als unabdingbares Instrument zur Förde-
rung und Überprüfung der Gesetzesumsetzung erwiesen.29 Entsprechend hat der 
BRK-Ausschuss die Schweiz dazu angehalten, den rechtlichen Schutz vor Diskrimi-

nierung zu stärken.30 Bereits mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in ihre 
Gesetzgebung zur Umsetzung der BR aufgenommen.31  

Vor dem Hintergrund der bis heute höchst zögerlichen, im besten Fall punktuellen, 
nicht koordinierten Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen stellt die Gewährleistung von Rechtsansprüche ein 
Kerninhalt der Inklusions-Initiative dar: Art. 8a Abs. 1 der Inklusions-Initiative gibt 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit einen Anspruch 
auf die für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung erforderlichen Unterstüt-
zungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische 
Assistenz. Gemäss Abs. 2 haben Menschen mit Behinderungen zudem das Recht, 
ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen sowie im Rahmen der Verhältnismäs-
sigkeit einen Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungs-
massnahmen.  

In seinen Erläuterungen, Ziff. 6.1.2, hält der Bundesrat ausdrücklich fest, dass es sich 
beim VE-InG um einen programmatischen Rahmen für die Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen handelt. «Der vorgegebene Rahmen soll Bund und 
Kantone dabei unterstützen, die Massnahmen und Leistungen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen so auszugestalten, dass sie den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Schweiz Rechnung tragen.» Daraus folgt unmissverständlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, die trotz dieses Rahmens weiterhin mit Einschränkungen ihrer 
Rechte konfrontiert sehen, gestützt auf den VE-InG keinerlei Rechtsansprüche geltend 
machen können.  

Wir fordern daher:  

• Im InG sind – in Ergänzung zum BehiG – Rechtsansprüche von Menschen 
mit Behinderungen zu verankern, auf deren Grundlage die Rechtsdurch-
setzung im Einzelfall eingefordert werden kann. 

 
28 Die aktuell laufende Teilrevision des BehiG will zudem neu auch Rechtsansprüche im Bereich der Arbeit veran-
kern (siehe Art. 8a E-BehiG) sowie die Rechstansprüche mit Bezug auf Dienstleistungen Privater ausweiten 
(siehe Art. 8 Abs. 3 und 4 E-BehiG).  
29 Siehe dazu auch die Botschaft zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»und zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, wo-
nach das Beschwerderecht der Behindertenorganisationen es erlaubt, die Verfahren auf die zentralen Fragen zu 
konzentrieren (BBl 2000, 1808 f.). 
30 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1, Ziff. 11 
f. 
31 § 8 ff. BRG BS (AG 140.500); § 8 ff. BRG BL (SGS 109); Art. 35a ff. GRIMB VS (SGS 850.6). Auch Art. 21 ff. 
des Vorprojekts für ein Behindertengleichstellungsgesetz im Kanton Genf sieht solche Rechtsansprüche vor. 
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• Weiter sind auch Bestimmungen zur Beweislasterleichterung, zum Klage- 
und Beschwerderecht von Verbänden sowie zur Unentgeltlichkeit des Ver-
fahrens vorzusehen. 

3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK 

Der BRK-Ausschuss stellte in den abschliessenden Bemerkungen zur Initialüberprü-
fung der Schweiz zahlreiche Konventionsverletzungen in sämtlichen Lebensbereichen 
fest.32 Es zeigt sich, dass die Umsetzung der BRK ein strukturiertes Vorgehen erfor-
dert. Bis heute fehlen allerdings eine Strategie zur schrittweisen Umsetzung des Über-
einkommens in allen Lebens- und Sachbereichen sowie die erforderlichen Massnah-

men rechtsetzender, rechtsanwendender und planerischer Natur. 

Für eine progressive, tatsächliche Umsetzung der BRK sollten im InG die folgenden 
organisatorischen Vorkehren verankert werden: 

- Mit Blick auf die Verwirklichung derjenigen Verpflichtungen der BRK, die nicht 
unmittelbar umfassend umgesetzt werden können,33 sollte eine Planungs-
pflicht für Bund und Kantone eingeführt werden. Die Planung umfasst den re-
gelmässigen Erlass von Strategien und den zu ihrer Umsetzung erforderlichen 
Aktionsplänen, die konkrete Massnahmen und Instrumente vorsehen. Ein we-
sentlicher Aspekt der Planung beinhaltet die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen. 

- Der Bund sollte seine Gesetzgebung umfassend danach überprüfen, ob das 
geltende Bundesrecht und seine Umsetzung mit den Verpflichtungen aus der 
BRK übereinstimmen (Initialprüfung der Gesetzgebung). Im InG ist eine ent-
sprechende Überprüfungspflicht mit einer Frist von fünf Jahren vorzusehen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung sind bestehende Erlasse im Sinne der BRK 
anzupassen. Ebenfalls bedarf es eines Überprüfungsmechanismus bei der Ein-
führung neuer Erlasse hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der BRK. 

- Zur Umsetzung der BRK ist eine Erweiterung der Kompetenzen des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen (EBGB) erforderlich. Neben den bislang in Art. 19 BehiG verankerten Kom-
petenzen sollte die Zuständigkeit des EBGB insbesondere die Verantwortung 
für die Umsetzung der Planungspflicht des Bundes (regelmässige Erstellung 
von Strategie und Aktionsplänen), die Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen zur Umsetzung der BRK, die Initialprüfung der Gesetzgebung sowie die 
Prüfung neuer Gesetzgebungsprojekte anderer Gliederungseinheit der Bun-
desverwaltung mit Blick auf die Übereinstimmung mit der BRK umfassen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben drängt es sich auf, das EBGB in ein Bundesamt 
zu überführen und dieses mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann, das analoge Aufgaben im Bereich 
der Geschlechtergleichstellung wahrnimmt, als Bundesamt organisiert ist. Es 
gibt keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung in der institutionellen 
Hierarchie. 

 
32 Abschliessenden Bemerkungen des BRK-Ausschusses vom 22.04.2022, UN Doc. CRPD/C/CHE/CO/1. 
33 Dies sind insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Sinne von Art. 4 Abs. 2 BRK. 
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- Es bedarf einer Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Organisationen bei der Umsetzung der BRK. Dies an-
erkennt im Grundsatz auch der Vorentwurf, die entsprechenden Bestimmungen 
in Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 VE-InG bleiben allerdings zu vage.34 Für 
einen wirksamen Einbezug wäre etwa ein Inklusionsrat zu schaffen, der sich 
insbesondere zu den Umsetzungsstrategien und Aktionsplänen äussern und 
Empfehlungen abgeben könnte. Die Organisation und die Aufgaben dieses In-
klusionsrates sollten im InG präzise umschrieben werden. 

Die in Art. 11 und 12 VE-InG vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen erweisen 
sich vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als unzureichend: Zunächst sind 
sie aufgrund des zu eng gefassten sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Vorentwurfs35 eingeschränkt. Nur aus dieser Optik lässt sich erklären, weshalb Art. 11 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 VE-InG nur die Kantone, nicht aber den Bund verpflich-
tet und weshalb Art. 12 VE-InG sich explizit auf die Bereiche Wohnen und Arbeit 
beschränkt.36 Der Bundesrat stützt sich hier wiederum ausschliesslich auf Art. 112b 
BV, anstatt nach einem umfassenden Ansatz vorzugehen. Die Verpflichtung für die 
Erstellung von Aktionsplänen müsste sich an Bund und Kantone richten und sämtliche 
Rechte der BRK – das heisst sämtliche Lebensbereiche – betreffen. Die für die Um-
setzung der BRK elementare Koordination zwischen Bund und Kantonen wird in 
Art. 11 Abs. 4 VE-InG zwar angetönt, auch diesbezüglich bedürfte es aber einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit mit organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben; 
und nicht bloss unverbindliche Austauschtreffen. Zu begrüssen ist, dass in Art. 11 Abs. 
2 VE-InG die Problematik des (interkantonalen) Wohnortswechsels als notwendiger 
Bestandteil der Koordination unter den Kantonen aufgegriffen wird. Auch diese Be-
stimmung enthält allerdings wieder einen zu tief angelegten Verpflichtungsgrad («sor-
gen für die Umsetzung von Massnahmen»; «zu erleichtern»; anstatt z.B. «stellen si-
cher, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Wohnort innerhalb und ausserhalb 
des Kantonsgebiets frei wechseln können»). 

Wir fordern daher:  

• Es ist ein Abschnitt mit organisatorischen Vorkehren und Handlungsin-
strumenten zu erarbeiten, der den Rahmen der Inklusionspolitik sowie de-
ren Weiterentwicklung in den nächsten 20 Jahren sicherstellt. 

• Dieser Abschnitt umfasst insbesondere eine Planungspflicht für Bund- 
und Kantone, die Verpflichtung für eine Initialprüfung der Gesetzgebung, 
die Überführung des EBGB in ein Bundesamt mit erweiterten Kompeten-
zen sowie die Institutionalisierung des Einbezugs von Menschen mit Be-
hinderungen. 

 
34 Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb Art. 12 Abs. 3 VE-InG anders als Art. 11 Abs. 3 VE-InG nur den Ein-
bezug der Behindertenorganisationen, nicht aber den direkten Einbezug von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. 
35 Oben Ziff. 3.2. 
36 Auch der Verweis in Art. 11 Abs. 1 VE-InG auf die «Ziele dieses Gesetzes» führt aufgrund der vagen und un-
präzisen Zielbestimmungen (dazu oben Ziff. 3.3) des Vorentwurfs in die Leere.  
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3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle 

Art. 33 Abs. 2 BRK verpflichtet die Schweiz zur Einrichtung einer unabhängigen Moni-
toring-Stelle zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention. Bislang ist die Schweiz 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Mit der Einführung des InG sollte die Ge-
legenheit ergriffen werden, diesen für die Umsetzung der BRK zentralen Kontrollme-
chanismus endlich einzurichten. Als Vorbild könnte die in Deutschland bestehende 
Monitoring-Stelle dienen. Diese ist als Abteilung des Deutschen Institut für Menschen-
rechte (nationale Menschenrechtsinstitution) organisiert und begleitet sowohl den 
Bund wie auch die Bundesländer. 

Das neue Inklusionsgesetz muss zudem auch Funktionsweise sowie Aufgaben der 
unabhängigen Monitoringstelle festhalten. Zu Letzteren gehören unter anderem: Ver-
folgen und Dokumentieren des Übereinkommens durch Behörden und Private in der 
Schweiz; Empfehlungen an Behörden und Private zur Verbesserung des Schutzes der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen; Stellungnahmen zu Massnahmen von 
Bund und Kantonen. 

Wir fordern daher:  

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Monitoring-Stelle zur 
Überprüfung der Umsetzung der BRK (Art. 33 Abs. 2 BRK) einzuführen. 

3.7 Insbesondere zum Wohnen 

3.7.1 Einleitung 

Die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform ist für ein selbstbestimmtes 
Leben von zentraler Bedeutung. Heute besteht sie für zahlreiche Menschen mit Be-
hinderungen, die einen Unterstützungsbedarf haben, nicht. Sie stellt deshalb eine 
Kernforderung der Inklusions-Initiative dar. Es ist vor diesem Hintergrund grund-
sätzlich richtig und wichtig, dass Bestimmungen zwecks Sicherstellung der freien Wahl 
des Wohnortes und der Wohnform für Menschen mit Behinderungen von Anfang an – 
und nicht erst in einer späteren Weiterentwicklung des Gesetzes – in das InG aufge-
nommen werden. 

Eine am 30. Juni 2025 von der Eidgenössischen Finanzkontrolle veröffentlichte Eva-

luation der Bundesleistungen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen37 rückt folgende Probleme ins Licht und unterstreicht ihre Dringlichkeit:  

• Es existiert weder eine koordinierte, nationale Strategie noch ein Aktionsplan 
zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens38  

• Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen ist ungeklärt39 

 
37 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/pru-
fung/massnahmen-im-bereich-selbstbestimmtes-wohnen-fur-menschen-mit-behinderungen/ (04.07.2025). 
38 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 20 ff.  
39 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.2, S. 25 ff.  
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• Der Zugang zu Leistungen und die Rahmenbedingungen sind komplex, unüber-
sichtlich und unklar40 

• Die Komplexität und die hohen Zugangshürden beim Assistenzbeitrag führen 
zu Ungleichbehandlungen41 

Spätestens mit dieser Evaluation wird klar, wie umfassend und schwerwiegend die 
Systemprobleme im Bereich des Wohnens sind und wo genau diese liegen. In ihrem 
Bericht, der vom 27. März 2025 datiert ist, hält die EFK fest, die im Dezember 2024 
vom Bundesrat vorgeschlagene Stossrichtung (Inklusionsgesetz und Teilrevision IV) 
würde mit ihren eigenen Schlussfolgerungen übereinstimmen.42 Auf S. 14 f. des EFK-
Berichts werden die Stellungnahmen des EDI, des BSV und EBGB wiedergegeben, 
welche den indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative als eine Antwort auf die 
identifizierten Probleme darlegen.  

Der VE-InG – im Zeitraum ab Dezember 2024 entstanden – ist somit im Wissen um 
die Erkenntnisse der EFK-Evaluation verfasst worden. Umso kritischer fällt unsere 
Würdigung der entsprechenden Bestimmungen aus. Wir gehen davon aus, dass die 
vagen und redundanten Bestimmungen keine der von der EFK genannten Prob-
leme lösen, geschweige denn den Alltag von Menschen mit Behinderungen ver-
ändern werden. So fehlen insbesondere Bestimmungen, welche den Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen von Bund43 und Kantonen Rech-
nung tragen und ihre Anschlussfähigkeit sicherstellen. Der VE-InG stellt auch keine 
Weichen für die Vereinheitlichung der Bedarfserhebungsinstrumente und den 
Abbau der administrativen Hürden, mit welchen Menschen mit Behinderungen kon-
frontiert sind.44 

Neben einem beinahe kosmetischen 3. Abschnitt über die «Grundsätze für die För-
derung des selbstbestimmten Wohnens», wurde im 4. Abschnitt «Anerkennung von 
Institutionen» das heute geltende IFEG ohne grundsätzliche Änderungen aufge-
nommen.45 Es wird damit das heutige System zementiert, dessen rechtliche 
Grundlagen vom Wohnen in Institutionen ausgehen. Die Formulierung «Institutio-
nen zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» in Art. 6 Abs. 1 ändert daran 
nichts. Sie widerspricht vielmehr diametral der BRK. Der Übergang von einem Sys-
tem des institutionellen Wohnens (4. Abschnitt) hin zu einem BRK-konformen System, 
das ausgehend vom behinderungsbedingten Bedarf das selbstbestimmte Wohnen er-

möglicht, wird in keinerlei Art und Weise aufgezeigt. Der 3. und 4 Abschnitt des VE-
InG stehen konzeptlos nebeneinander. 

Die Gefahr der Wirkungslosigkeit der vorgeschlagenen Bestimmungen zum Woh-
nen wird schliesslich noch dadurch verstärkt, dass der VE-InG Menschen mit Behin-
derungen keinen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes 

 
40 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, Kap. 2.1, S. 23 ff. 
41 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 4, 23 f. und 29 ff. 
42 Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 6. 
43 Leistungen nach IVG, u.a. Assistenzbeitrag und Leistungen nach Art. 74 sowie Hilfslosenentschädigung. 
44 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f. und 36. 
45 Siehe dazu unten Ziff. 3.7.2 
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gibt46 und dass keine griffigen Umsetzungs- und Kontrollmechanismen vorgese-
hen sind.47 Als Folge der Erfahrungen im Rahmen der BehiG-Umsetzung muss der 
Bundesrat wissen, dass Zielformulierungen und Grundsätze ohne begleitende Druck- 
und Kontrollinstrumente im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
nichts verändern werden. 

3.7.2 Zum 3. Abschnitt 

− Gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 VE-InG gewährleisten Bund und Kantone den 
betroffenen Personen das Recht auf freie Wahl der Wohnform. Der Wechsel 
von der einen in die andere Wohnform soll gefördert werden. Die erforderlichen 
Leistungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung wiederholt 
die Verpflichtung von Bund und Kantonen gemäss Art. 19 BRK. Sie bleibt derart 
vage, dass:  

▪ auf Bundesebene der Bundesrat gestützt darauf keine Verordnung er-
lassen kann, sondern vielmehr zuerst für gesetzliche Konkretisierung zu 
sorgen sein wird. Es stellt sich deshalb die Frage, wieso die erforderliche 
Konkretisierung nicht hier, im Rahmen der InG-Erarbeitung (allenfalls mit 
Anpassungen in der Spezialgesetzgebung des Bundes) erfolgt. Mit die-
sem Vorschlag erweckt der Bundesrat den Eindruck, etwas zu tun, ohne 
es tatsächlich zu tun. 

▪ auf kantonaler Ebene schleierhaft bleibt, inwiefern die nicht näher kon-
kretisierte Wiederholung der Verpflichtungen nach Art. 19 BRK dazu füh-
ren sollte, dass die Kantone plötzlich die nötigen Gesetzesanpassungen 
vornehmen, welche die meisten Kantone in den elf Jahren seit Ratifizie-
rung der BRK nicht getätigt haben. Jedenfalls wird Art. 4 VE-InG in kei-
nerlei Hinsicht die aktuelle Überforderung der Verwaltungseinheiten mit 
einem auch für sie viel zu komplexen und unklaren System beheben. 

− Mit Bezug auf Art. 4 Abs. 3 lit. a und b VE-InG ist zu begrüssen, dass die 
Verfügbarkeit von hindernisfreiem Wohnraum (lit. a) sowie die Beratung 
und Begleitung der betroffenen Personen (lit. b) als unabdingbare Voraus-
setzungen zur Gewährleistung des Rechts von Menschen mit Behinderungen 
auf freie Wahl der Wohnform und des Wohnortes erkannt worden sind. Hier darf 
sich das Gesetz jedoch nicht auf eine Förderpflicht beschränken. Vielmehr sind 

Bund und Kantone zu verpflichten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit Wohnraum und Beratung sichergestellt werden.  

− Was Art. 4 Abs. 4 VE-InG bringen soll, bleibt unklar. Die erwähnte Verpflichtung 
der Kantone folgt bereits aus den Art. 112b und 112c BV, verbindlicher wird sie 
nicht. Durch das unmittelbare Verknüpfen der Institutionen mit ambulanten Leis-
tungen wird sie auch nicht klarer. Dafür lässt Art. 4 Abs. 4 VE-InG die zentrale 
Frage unbeantwortet, wie der Übergang von stationären hin zu ambulan-
ten Leistungen anzugehen ist. 

 
46 Dazu oben Ziff. 3.4. 
47 Dazu oben Ziff. 3.5 und 3.6. Vgl. auch Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Mas-
snahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 20 f. und 
26. 
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− Rätselhaft bleibt weiter auch der Sinn von Art. 4 Abs. 5 VE-InG. Nach Art. 112c 
Abs. 1 BV sorgen die Kantone für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause. Diese Verpflichtung mutiert im InG nun zu einer «Freiheit» der 
Kantone, für diese Hilfe und Pflege zu sorgen. 

In Art. 5 VE-InG werden «Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des 
selbstbestimmten Wohnens» vorgeschlagen. Positiv hervorzuheben und von 
zentraler Bedeutung ist, dass lit. b sowie lit. c beide festhalten, dass von den 
«Bedürfnissen der betroffenen Person» (lit. b) bzw. vom «behinderungsbe-
dingten Bedarf» auszugehen ist. Dies muss zwingend der Ausgangspunkt sein 
für die Ausrichtung von Leistungen zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Wahl der Wohnform und des Wohnortes.48 Zusätzlich zu den grundsätzlichen 
Mängeln des 4. Abschnittes, welche die normative Tragweite und mögliche 
Wirksamkeit von Art. 5 VE-InG ohnehin stark einschränken, stellt sich in geset-
zessystematischer Sicht die Frage, wieso das für die Errichtung von Leistungen 
zum selbstbestimmten Leben zentrale Kriterium des behinderungsbedingten 
Bedarfs erst in Art. 5 VE-InG aufgenommen wird. In Art. 3 Abs. 2 VE-InG im 
Zusammenhang mit den Zielen der Inklusion allgemein werden wiederum die 
«individuellen Bedürfnisse der betroffenen Person, insbesondere geschlechts- 
und altersspezifischen Bedürfnisse» erwähnt. Was damit gemeint ist, überhaupt 
und in Abgrenzung zu Art. 5 Abs. b und c VE-InG, ist unklar. 

3.7.2 Zum 4. Abschnitt 

Im 4. Abschnitt des VE-InG wurden die heute geltenden IFEG-Bestimmungen über-
nommen, mit wenigen, oberflächlichen Anpassungen. Dass Institutionen, in denen 
heute gewisse Menschen, mangels Alternativen, Information und Unterstützung im be-
stehenden System, wohnen müssen, in Art. 6 Abs. 1 VE-ING neu als Institutionen 
«zur Förderung der Inklusion betroffener Personen» umgetauft werden, ist beson-
ders stossend. Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmungen betreffend Arbeit 
noch mehr auf die Institutionen fokussiert, als sie es schon im IFEG waren. Bestim-
mungen, welche die Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
fördern würden, sucht man vergebens. 

An sich und wegen des Fehlens von Bestimmungen, welche den Übergang von stati-
onären hin zu ambulanten Leistungen im Bereich Wohnen festlegen würden, muss 

der 4. Abschnitt des VE-InG somit neu konzipiert und grundlegend überarbeitet 
werden.  

Wir fordern daher:  

• Die Bestimmungen des VE-InG mit Bezug auf das Wohnen müssen grund-
sätzlich überarbeitet werden. 

• Im InG sind die nötigen Weichen zu stellen zur Klärung der Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen von Bund und Kantonen, zur 
Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und zum Abbau der admi-
nistrativen Hürden beim Zugang zu den Leistungen von Bund und Kanto-
nen. 

 
48 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40. 
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• Im InG ist der Übergang zwischen dem Leben in Institutionen (4. Ab-
schnitt) und dem selbstbestimmten Wohnen (3. Abschnitt) klar und ver-
bindlich festzuhalten. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Planung 
des Übergangs von der objektorientierten zur bedarfsorientierten Finan-
zierung einzuführen. 

4. Zum VE-Teilrevision IVG 

4.1 Einleitung 

Die vom Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen des IVG zu Art. 21qua-

ter Abs. 2, Art. 21quinquies und Art. 21sexies IVG sowie zu Art. 42quater Abs. 2 IVG und zu 
Art. 68quater IVG begrüssen wir ebenso wie die in Aussicht gestellten Anpassungen in 
einer nächsten Revision der IVV (Umsetzung der Motion Lohr 21.4089). Sie reichen 
jedoch bei Weitem nicht aus, um den Anliegen der Inklusions-Initiative Rech-
nung zu tragen. Bis auf den generellen Zugang zum Assistenzbeitrag für Personen 
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und der Möglichkeit von Pilotversuchen, ha-
ben sie ihre Grundlage zudem praktisch ausschliesslich in bereits überwiesenen Vor-
stössen bzw. Empfehlungen aus dem Bericht zum Postulat 19.4380. 

Die Invalidenversicherung richtet heute Hilflosenentschädigungen aus und finanziert 
unter gewissen Bedingungen einen Assistenzbeitrag sowie Hilfsmittel und Dienstleis-
tungen Dritter. Der Assistenzbeitrag hat sich in den letzten Jahren etabliert und ist ein 
wichtiges Instrument, um die selbstbestimmte Lebensführung sicherzustellen. Ange-
sichts der gemachten Erfahrungen ist es nun an der Zeit, das Modell zu optimieren 
und zu ergänzen. Zudem braucht es beim Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
welcher eine Grundvoraussetzung für den Assistenzbeitrag ist, eine Ausweitung auf 
schwerhörige und gehörlose Erwachsene und auf Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und auch bei den Hilfsmitteln und den Dienstleistungen Dritter sind 
substanzielle Verbesserungen nötig. 

Zu den erwähnten notwendigen Verbesserungen gibt es zudem bereits überwiesene 
bzw. von den zuständigen Kommissionen bejahte parlamentarische Vorstösse, die es 
im Rahmen des Gegenvorschlags umzusetzen bzw. zu berücksichtigen gilt:  

• Pa.iv. Lohr 12.409: Entschädigung von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen 

des Assistenzbeitrages 

• Mo. SGK-N 22.4261: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln 

• Po. SGK-N 22.4262: Ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung nach Er-

reichen des AHV-Alters durch Zugang zu Assistenzbeiträgen 

• Mo. SGK-S 25.3013: Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetschleistungen im 

Gesundheitswesen 

Auch der vom Nationalrat angenommenen, vom Ständerat aber noch nicht behandel-
ten Mo. SGK-N 25.3007 (Menschen mit Behinderungen in Härtefällen am Arbeitsplatz 
besser unterstützen) ist Rechnung zu tragen.  
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4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs 

Im Jahr 2024 haben rund 5’000 Personen einen Assistenzbeitrag bezogen. Eine sehr 
bescheidene Anzahl, leben in der Schweiz doch über 1.9 Millionen Menschen mit Be-
hinderungen. Soll der Assistenzbeitrag für mehr Menschen mit Behinderungen zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung beitragen, muss der Zugang deutlich verbessert 
werden, denn heute sind viele Menschen mit Behinderungen vom Assistenzbeitrag 
ausgenommen. 

Das aktuell gemäss Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag (KSAB) angewendete 
Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist stark standardisiert, baut vorwiegend auf ge-

schlossenen Fragestellungen auf und ist daher auf Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung ausgerichtet. Behinderungsspezifische Notwendigkeiten können 
nicht berücksichtigt werden, so dass der tatsächliche Assistenzbedarf von Personen 
mit einer Sinnesbehinderung und von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
mit FAKT nicht adäquat erfasst und abgeklärt werden kann. Demgegenüber werden 
durch die von den Kantonen verwendeten Abklärungsinstrumente wie z.B. der “indivi-
duelle Hilfeplan (IHP)” oder der “St. Galler Unterstützungsplan (SUP)” überzeugende 
und nachvollziehbare Abklärungsergebnisse erzielt. Zudem ist es sinnvoll, wenn auf 
allen Ebenen ein einheitliches Abklärungsinstrument angewendet wird. Das KSAB ist 
daher entsprechend anzupassen, auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu 
verzichten und es ist dringend ein neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfe-
plan, IHP) einzusetzen.49 

Analog zur Hilflosenentschädigung im Sonderfall, rechtfertigt sich für Personen mit ei-
ner Sinnesbehinderung zudem ein spezifisch auf sie ausgerichteter Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag im Sonderfall. Entsprechend ist das IVG zu ändern und es ist ein 
Anspruch auf einen Assistenzbeitrag im Sonderfall zu gewähren. 

Personen, die aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes erst nach 
Erreichen des AHV-Referenzalters auf umfassendere Unterstützungsleistungen ange-
wiesen sind, haben heute keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Und auch Per-
sonen, die eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung oder der Militärversi-
cherung erhalten, welche gestützt auf Art. 66 Abs. 2 ATSG der Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung der IV vorgeht, haben heute keinen Zugang zu einem Assistenz-
beitrag, da hierfür eben gerade eine Hilflosenentschädigung der IV vorausgesetzt ist. 
Es drängt sich daher eine Änderung der Gesetzesbestimmungen im IVG, AHVG und 
UVG auf. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben heute schwerhörige und 
gehörlose Erwachsene, denn sie haben gemäss den Ausführungen im Kreisschreiben 
über Hilflosigkeit (KSH) grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung und sind daher ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Dies ist mittels 
einer Anpassung im KSH dringend zu korrigieren. 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Wenn sie keinen Anspruch auf eine IV-Rente haben, so haben sie auch keinen An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung (vgl. Art. 42 

 
49 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimm-
tes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 40 ff. 
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Abs. 3 IVG). Dadurch sind sie teilweise ebenfalls vom Assistenzbeitrag ausgeschlos-
sen. Damit auch sie Zugang zum Assistenzbeitrag haben, ist auf die Voraussetzung 
des Rentenanspruchs in Art. 42 Abs. 3 IVG zu verzichten. 

Auch dem Assistenzbedarf von Minderjährigen muss besser Rechnung getragen wer-
den. Heute haben Minderjährige gestützt auf Art. 42quater IVG und Art. 39a IVV nur 
unter sehr strengen Voraussetzungen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. Damit 
beim Übergang in das Erwachsenenalter aber selbstbestimmt auf ein bereits etablier-
tes Unterstützungssetting zurückgegriffen und somit ein Heimeintritt vermieden wer-
den kann, müssen auch Minderjährige ohne zusätzliche Voraussetzungen Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag haben.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
müssen auch Personen, die heute vom Assistenzbeitrag ganz oder teilweise 
ausgeschlossen sind, ein entsprechender Anspruch gewährt werden. Es 
braucht dringend einen verbesserten Zugang zum Assistenzbeitrag. 

Wir fordern daher:  

• Auf das Bedarfsabklärungsinstrument FAKT ist zu verzichten und es ist ein 
neues Abklärungsinstrument (z.B. individuelle Hilfeplan IHP) einzusetzen.  

• Für Personen mit einer Sinnesbehinderung ist ein Assistenzbeitrag im Son-
derfall zu gewähren.  

• Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag ist auf folgende Personenkreise 
auszuweiten:  
- Personen im AHV-Alter  
- Personen mit einer Hilflosenentschädigung der UV und der MV  
- Minderjährige, die nicht unter Art. 39a IVV fallen 

• Auch schwerhörigen und gehörlosen Erwachsenen ist ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung und damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf ei-
nen Assistenzbeitrag zu gewähren.  

• Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist auch ohne IV-Renten-
anspruch eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung und 
damit auch ein grundsätzlicher Anspruch auf einen Assistenzbeitrag zu ge-
währen. 

4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen 

Damit der Assistenzbeitrag seine volle Wirkung entfalten und eine selbstbestimmte 
Lebensführung sicherstellen kann, muss das System in sich deutlich optimiert werden. 
Die Anforderungen, die ein Assistenzbeitrag mit sich bringt, sind immer noch sehr 
hoch: Die Bezüger:innen müssen Arbeitgebende werden, was mit einem beträchtli-
chen administrativen Aufwand verbunden ist.50 Dieser Aufwand muss in Zukunft ver-
ringert, aber auch durch eine Erhöhung des Assistenzbeitrags in Art. 39f IVV und der 
Höchstbeträge in Art. 39e IVV sowie durch umfassendere Beratungsleistungen in Art. 
39j IVV abgegolten werden. Die heutigen Stundenansätze für den Assistenzbeitrag 

 
50 Vgl. Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbe-
stimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen vom 27.03.2025, S. 29 f.  
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von CHF 35.30 bzw. CHF 52.95 bei besonderen Qualifikationen sind zu tief, müssen 
damit doch sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Nur 
mit einer Erhöhung der Stundenansätze lassen sich in Zeiten des Fachkräftemangels 
genügend Assistenzpersonen finden. 

Hinzu kommen jeweils grosse Herausforderungen bei der Suche und Rekrutierung von 
Assistenzpersonen. Der Kreis der Assistenzleistenden muss daher dringend ausge-
weitet werden. In Zukunft sollten nicht nur natürliche Personen beschäftigt werden 
können. Zudem muss auch die Beschäftigung von Angehörigen in gerader Linie und 
von Lebenspartner:innen zugelassen werden.  

Ein weiteres Problem zeigt sich bei Personen, die mangels inklusivem 1. Arbeitsmarkt 
gezwungen sind, im 2. Arbeitsmarkt tätig zu werden, denn gestützt auf Rz. 4017 KSAB 
wird ihr Assistenzbeitrag infolgedessen gekürzt. Dies im Gegensatz zur Erwerbsarbeit 
im 1. Arbeitsmarkt. Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht nachvollziehbar.  

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
muss der Assistenzbeitrag deutlich optimiert werden. 

Wir fordern daher:  

• Der administrative Aufwand ist zu verringern und angemessen abzugelten. 

• Der Assistenzbeitrag und die Höchstbeträge sind zu erhöhen. 

• Die Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag sind auszubauen. 

• Der Kreis der Assistenzleistenden ist auszuweiten:  
- keine Beschränkung auf natürliche Personen  
- Zulassung von Angehörigen in gerader Linie und von Lebenspartner:innen 

• Personen im 2. Arbeitsmarkt sind beim Assistenzbeitrag gleich zu behandeln 
wie Personen im 1. Arbeitsmarkt. 

4.4  Hilfsmittel 

Damit Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen gesellschaftliche Kontakte 
pflegen und aktiv am Berufsleben teilnehmen können, sind sie auf den Zugang und 
die Abgabe von ausreichenden Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen angewie-
sen. Nur wenn der Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungsleistungen im notwendi-
gen Umfang sichergestellt ist, ist auch die soziale Teilhabe und die Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben sichergestellt, so wie es die Inklusions-Initiative 
fordert. Das heutige System wird dieser Forderung nicht gerecht und es braucht drin-
gend substanzielle Verbesserungen. 

Sollen Hilfsmittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion beitragen, muss die 
Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich (HVA, Anhang) deutlich ausgebaut und der Liste 
der Hilfsmittel im IV-Bereich (HVI, Anhang) angeglichen werden. Für die Aufrechter-
haltung des Kontakts mit der Umwelt braucht es insbesondere auch für schwerhörige 
oder gehörlose Personen im AHV-Alter die Möglichkeit, Dienstleistungen Dritter, wie 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen, in Anspruch zu nehmen. Sich hinter 
den unterschiedlichen Zielsetzungen von AHV (primäre Rentenversicherung) und IV 
(Eingliederungsversicherung in Beruf und Gesellschaft) zu verstecken, ist nicht mehr 
zeitgemäss und widerspricht der BRK. Eine Erweiterung der Liste der Hilfsmittel im 
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AHV-Bereich verlangt auch die bereits im September 2023 an den Bundesrat überwie-
sene Motion 22.4261. Sie hält fest, dass eine "smarte" Auswahl an Hilfsmitteln die 
Mobilität und Eigenständigkeit von Menschen mit Behinderung im Alter ermöglicht, das 
selbstbestimmte Leben gefördert und Heimeintritte verhindert oder massgeblich ver-
zögert werden können.  

Aber nicht nur im AHV-Bereich, auch im IV-Bereich besteht dringender Handlungsbe-
darf. So ist der Zugang zu Hörgeräten sowohl in der AHV als auch in der IV substanziell 
zu verbessern; ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass eine frühe Versorgung mit 
Hörgeräten den grössten Nutzen bringt und gesellschaftliche Folgekosten verringern 
kann.51 Ein besserer Zugang lässt sich einerseits durch die Herabsetzung der im KSHA 
und im KHMI erwähnten Eintrittsschwelle für die Finanzierung eines Hörgeräts durch 
die AHV und durch die IV erreichen. Andererseits würden auch verbindliche und trans-
parente Standards dazu beitragen, dass Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Preise der einzelnen Produkte besser nachvollziehen und sich somit für die kostenef-
fizienteste Lösung entscheiden können. 

Weiter sollten Dienstleistungen Dritter, wie insbesondere Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschleistungen, nicht nur auf die Überwindung des Arbeitswegs, die Aus-
übung des Berufs und den Erwerb von Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ausgerichtet werden können. Es braucht in Art. 9 Abs. 2 HVI und 
darüber hinaus auch einen davon unabhängigen subjektfinanzierten Anspruch auf 
Dienstleistungen Dritter und somit Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen 
für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte selbst, wie z.B. den Besuch gesellschaftli-
cher oder kultureller Anlässe. Hinzu kommt, dass die Höchstgrenze von CHF 22’680.-
- pro Jahr für Dienstleistungen Dritter zwar seit Anfang 2024 flexibel eingesetzt werden 
kann; die somit rund 120 Gebärdesprachdolmetschstunden pro Jahr und somit durch-
schnittlich rund 10 Gebärdesprachdolmetschstunden Monat reichen in kommunikati-
onslastigen Berufen aber keineswegs aus. Eine substanzielle Erhöhung des Höchst-
werts, v.a. hinsichtlich der Ausübung des Berufs, ist daher angezeigt. Hier setzt auch 
die vom Nationalrat bereits angenommenen Motion 25.3007 an. 

Darüber hinaus gilt es, für Menschen adäquate Lösungen zu finden, welche zwar auf 
Gebärdensprach- und Schriftdolmetschleistungen angewiesen sind, jedoch keinen ge-
setzlichen Anspruch darauf haben. Dies betrifft z.B. Personen aus Ländern ohne So-
zialversicherungsabkommen mit der Schweiz, die bereits mit der gesundheitlichen Be-
einträchtigung in die Schweiz eingereist sind, oder Personen, welche erst nach dem 
AHV-Rentenalter auf entsprechende Leistungen angewiesen sind. 

Will man den Anliegen der Inklusions-Initiative ausreichend Rechnung tragen, 
braucht es bei den Hilfsmitteln sowohl im AHV- als auch im IV-Bereich substan-
zielle Verbesserungen. 

Wir fordern daher:  

• Die Liste der Hilfsmittel im AHV-Bereich ist zu erweitern. 

• Der Zugang zu Hörgeräten im AHV- und im IV-Bereich ist zu erleichtern.  

 
51 Vgl. Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN vom 8. Februar 2022 
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• Die Dienstleistungen Dritter sind auf die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Pflege des Kontakts mit der Umwelt auszudehnen. Der Anspruch muss sub-
jektfinanziert ausgestaltet sein. 

• Der Höchstbetrag der Dienstleistungen Dritter für die Ausübung des Berufs 
ist zu erhöhen. 

 

2603 / 2614

http://www.zwyssig-zueri.ch/


Kanton Zug Regierungsrat

Reqierunqsrat, Postfach. 6301 Zug

Nur per E-Mail
Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI
3003 Bern

Zug, 30. September 2025 rv

Vernehmlassung zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «für die Gleich­
stellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 haben Sie uns zur Vernehmlassung mit Frist bis am 16. Okto­
ber 2025 eingeladen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern 
uns gerne wie folgt:

I. Grundsätzliches

Der Kanton Zug ist überzeugt, dass Inklusion von Menschen mit Behinderung angestrebt wer­
den muss und hat mit dem neuen Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und 
Betreuungsbedarf vom 6. Juli 2023 (LBBG; BGS 861.5), das seit 2024 in Kraft ist, den nötigen 
Grundstein dafür gelegt. Bei der Umsetzung zeigt sich deutlich, dass die bisherigen bundesge­
setzlichen und die unterschiedlichen kantonalen Regelungen, teilweise wichtige Veränderun­
gen behindern oder verunmöglichen.

Die bisherigen Arbeiten und Projekte des Bundes, der Konferenz der kantonalen Sozialdirekto­
rinnen und Sozialdirektoren (SODK) sowie verschiedener Kantone und insbesondere solche in 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sind zu begrüssen. Der Kanton Zug hätte sich 
allerdings erhofft, dass die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen daraus nun wirksam Eingang 
in eine normative Grundlage finden, so wie die Inklusionsinitiative sie fordert. Der vorliegende 
indirekte Gegenvorschlag erfüllt dies nicht. Insbesondere das vom Bundesrat vorgeschlagene 
Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderung (Rahmengesetz) bleibt inhalt­
lich zu eng gefasst und greift zentrale Anliegen der Kantone sowie der Personen mit Behinde­
rungen nicht ausreichend auf. Der Kanton Zug lehnt daher das Rahmengesetz ab.

Den zweiten Teil des indirekten Gegenvorschlags, die Teilrevision des Bundesgesetzes über 
die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG; SR 831.20), begrüsst der Kanton Zug 
grundsätzlich. Da er jedoch die vorliegende Version des Rahmengesetzes ablehnt und sich so­
mit gegen den indirekten Gegenvorschlag des Bundes ausspricht, beschränkt er sich bei den 
Ausführungen zur Teilrevision des IVG auf allgemeine Hinweise.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T +41 41 594 11 11
zg.ch
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Der Kanton Zug ist überzeugt, dass zur Erreichung der Inklusion eine rechtliche/normative 
Grundlage auf Bundesebene unabdingbar ist. Diese muss die Gleichstellung und gesellschaftli­
che Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen verankern - auch 
über die Bereiche Wohnen und Arbeit hinaus. Art. 112 Abs. 2 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) stellt dafür keine hinrei­
chende Verfassungsgrundlage dar. Der vorliegende indirekte Gegenvorschlag berücksichtigt 
nur eine Minderheit aller Menschen mit Behinderung. Ebenso fehlt eine klare Regelung der Zu­
ständigkeit zwischen den Kantonen untereinander sowie zwischen Bund und Kantonen.

Sollte die Initiative zur Abstimmung gelangen und angenommen werden, wäre dies aus unserer 
Sicht eine Chance, dass Bund, Kantone und betroffene Akteure einen breit abgestützten Ge­
setzesentwurf erarbeiten. Auch wenn - und gerade weil - derzeit noch viele Fragen offen sind 
- insbesondere zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, zu den konkreten Um­
setzungsmechanismen sowie zur Finanzierung der Leistungen. Der mit der Initiative angestos­
sene Prozess würde den nötigen politischen Raum und die Zeit bieten, um diese Punkte im Di­
alog und mit der gebotenen Sorgfalt zu klären.

II. Antrag

1. Der Kanton Zug lehnt den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «für die Gleich­
stellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» ab.

III. Begründung

1. Neues Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderung 
(Rahmengesetz)

1.1. Allgemeines

a) Geltungsbereich ist zu eng gefasst

Der indirekte Gegenvorschlag kann sich nur auf Art. 112b der Bundesverfassung der Schwei­
zerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) stützen, wodurch zentrale struk­
turelle Schwächen fortbestehen. So beschränkt sich das neue Inklusionsrahmengesetz auf den 
Begriff der «Invaliden». Dieser Begriff wird von der Logik der Invalidenversicherung dominiert, 
die auf leistungsspezifische Invalidität resp. reduzierte Erwerbsfähigkeit ausgerichtet ist und 
auf Schadensminderung fokussiert.

Aus Sicht des Kantons Zug müsste sich ein Inklusionsrahmengesetz im programmatischen Teil 
der allgemeinen Rechtsnormen hingegen am zeitgemässen Begriff der «Menschen mit Behin­
derungen» orientieren. Dieser Begriff ist bereits in der Bundesgesetzgebung, namentlich im 
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
vom 13. Dezember 2002 (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3), definiert und 
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soll auch im Rahmen des neuen Gesetzes in diesem Sinn verstanden und angewendet werden. 
Hingegen kann im Teil der subjektiven Leistungsansprüche der Kreis der Leistungsbeziehen­
den enger gefasst werden.

Weiter sollten in einem Inklusionsrahmengesetz die Grundsätze für sämtliche relevanten Le­
bensbereiche angelegt sein und eine spätere Erweiterung und Präzisierung verschiedener Be­
reiche ermöglichen. Der bundesrätliche Gesetzesentwurf legt den Schwerpunkt hingegen auch 
im programmatischen Teil zu sehr auf den Bereich Wohnen. Die Gesetzgebung des Kantons 
Zug - wie auch etlicher anderer Kantone - sieht im Behindertenbereich bereits weitergehende 
Regelungen vor. Ein zu eng gefasstes Bundesgesetz kann bestehende, umfassendere kanto­
nale Gesetze und Aktionspläne politisch zurückwerfen. Vielmehr muss der nationale Rechts­
rahmen Raum für unterschiedliche Umsetzungsstrategien der Kantone lassen. Das heisst: ei­
nerseits eine konstruktive Abstimmung zwischen Bundesgesetz und kantonalen Umsetzungen 
sicherstellen und andererseits verhindern, dass Menschen mit Behinderung aufgrund von Vor­
gaben und Regelungen, die untereinander inkompatibel sind, de facto die freie Wohnsitzwahl 
verwehrt bleibt. Es darf nicht sein, dass Menschen mit Behinderung je nach Wohnort von nöti­
gen und adäquaten ambulanten Leistungen profitieren können oder nicht.

b) Verflechtung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen bleibt 
bestehen

Im indirekten Gegenvorschlag wird die Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen nicht 
verändert. Damit bleibt die starke Verflechtung von Aufgaben- und Finanzierungskompetenzen 
bestehen: Massgebliche Assistenzleistungen werden vom Bund finanziert, während die Kompe­
tenzen für die Alters- und Behindertenhilfe bei den Kantonen liegen. Der indirekte Gegenvor­
schlag verpasst damit die Chance für eine grundlegende Weichenstellung:
- Hohe Komplexität und Fragmentierung der Unterstützungsleistungen: Die Überlage­

rung von verschiedenen Assistenzleistungen von Bund und Kantonen mit je eigenen Be­
darfsabklärungen bringt für die Menschen mit Behinderungen aber auch für die betroffenen 
Behörden und das Gesamtsystem viele Nachteile:

• Für die Menschen mit Behinderungen ist aufgrund der Komplexität und der unterschiedli­
chen Bedarfsabklärungen der Zugang erschwert. Der Informations- und Unterstützungs­
bedarf für einen Leistungsbezug ist hoch. Die hohe Fragmentierung des Systems verhin­
dert zudem eine effiziente und effektive Ausgestaltung der Leistungen entsprechend dem 
individuellen Bedarf.

• Für die Behörden wie auch die Abklärungsstellen ist der Aufwand für die je einzelnen Be­
darfsabklärungen sowie für die Subsidiaritätsprüfung hoch.

• Das Gesamtsystem an Unterstützungsleistungen ist gekennzeichnet von fehlender 
Transparenz und unzureichender Koordination und Stringenz der Leistungen für die Be­
troffenen.

- Fehlende Abstimmung mit laufenden Gesetzesrevisionen auf Bundesebene - ver­
passte Chance für kohärenten Reformrahmen: Der Vorschlag des Inklusionsrahmen­
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gesetzes bleibt isoliert und verpasst die Gelegenheit, eine kohärente gesetzliche Grundlage 
für die laufenden oder anstehenden Revisionen im Bereich der Behindertenpolitik zu schaf­
fen - und dies nicht nur punktuell für einzelne Revisionen, sondern als strategischen Rah­
men für die Behindertenpolitik des Bundes insgesamt. Aktuell befinden sich das Behinder­
tengleichstellungsgesetz, das Invalidenversicherungsgesetz, das Bundesgesetz über die In­
stitutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) sowie das Bun­
desgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche­
rung vom 6. Oktober 2006 (ELG; SR 831.30) gleichzeitig in Revision oder Vorbereitung 
dazu. Eine horizontale Abstimmung zwischen diesen zentralen Erlassen wäre für die nötige, 
strategisch abgestimmte Weiterentwicklung des Systems in Richtung einer zukunftsorien­
tierten Schweizer Inklusionspolitik unabdingbar.

- Fehlende Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund: Während den Kantonen mit dem 
Inklusionsrahmengesetz neue Pflichten übertragen werden, bleibt unklar, welche Rolle und 
Verantwortung der Bund im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen konkret 
übernimmt. Diese unklare Aufgabenzuteilung wirkt sich negativ auf die Umsetzung aus und 
verhindert eine koordinierte Weiterentwicklung auf nationaler Ebene. Auch der Bund soll im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zu den Zielen der Inklusion leisten. Zweck­
mässige Umsetzungsmassnahmen auf Bundesebene wären aus Sicht des Kantons Zug ins­
besondere die Sicherstellung und Aufbereitung von gesamtschweizerischen statistischen 
Daten zu den Wohnformen von Menschen mit Behinderungen, ein Monitoring der Umset­
zungsmassnahmen auf Ebene Bund und Kantonen sowie eine Evaluation, um die Wirkung 
dieser Bestrebungen zu beurteilen.

- Keine verbesserte Koordination zwischen den staatlichen Ebenen: Der indirekte Gegen­
vorschlag verankert als Massnahme zur Koordination im Inklusionsrahmengesetz in Art. 11 
Abs. 4 lediglich den regelmässigen Austausch zwischen Bund und Kantonen. Einen solchen 
Austausch gibt es bereits seit längerer Zeit. Die Erfahrungen zeigen, dass dies für eine wirk­
same Koordination nicht ausreicht.

c) IFEG nicht modernisiert

Das IFEG in das neue Rahmengesetz zu integrieren, würde die Komplexität der Gesetzgebung 
reduzieren, was wir sehr begrüssen würden. Allerdings lehnt der Kanton Zug ab, wie und wel­
che Bestimmungen des IFEG ins neue Rahmengesetz übernommen wurden. Die erhoffte, nö­
tige und auch in einem pari. Vorstoss geforderte Modernisierung des IFEG wird damit verhin­
dert:
- Weiterhin Fokussierung auf Institutionen: Der gewählte Begriff der Institutionen zeigt, 

dass weiterhin nur der stationäre Bereich angesprochen ist. Das Inklusionsrahmengesetz 
muss aber einen Rahmen für sämtliche ambulanten, intermediären und stationären Leistun­
gen und Leistungserbringer bilden.
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- Relevante Regelungsinhalte fehlen: Der indirekte Gegenvorschlag enthält Anerkennungs­
voraussetzungen für Institutionen, die aus Sicht und Erfahrung des Kantons Zug viel zu de­
tailliert sind für ein Rahmengesetz. Demgegenüber fehlen jedoch Grundsatzbestimmungen 
zu anderen relevanten Aspekten wie bspw. der Bedarfsabklärung. Gerne verweisen wir auf 
die Empfehlungen der SODK vom 8. November 2024 zum kantonalen Angebot ambulanter 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen und zur interkantonalen Kostenübernahme, die 
dem Bund bekannt sind.

Auch die Modernisierung des IFEG müsste mit Blick auf die Förderung der Inklusion erfolgen. 
Das heisst, der Fokus muss geändert werden: von stationären Institutionen auf alle zielführen­
den Leistungen - unabhängig davon, von wem sie erbracht werden. Wichtig dabei wäre, die 
Schnittstellen zu den Gesetzen IVG, ELG und BehiG zu berücksichtigen. Deshalb ist der Kan­
ton Zug der Meinung, dass die Motion SGK-N 24.3003 «Das IFEG modernisieren. Gleiche 
Wahlmöglichkeiten und entsprechende ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderun­
gen im Bereich Wohnen» nicht abgeschrieben werden kann.

d) Instrument der kantonalen Aktionspläne zu starr

Gemäss Art. 12 des vorgeschlagenen Inklusionsrahmengesetzes wird jeder Kanton dazu ver­
pflichtet, einen Aktionsplan zur Förderung der unabhängigen Lebensführung und der Inklusion 
der betroffenen Personen in den Bereichen Wohnen und Arbeit zu erstellen. Der Kanton Zug 
steht dem Instrument eines Aktionsplans grundsätzlich positiv gegenüber. In unserer Gesetz­
gebung ist die regelmässige Erstellung und Evaluation eines Massnahmenplanes verankert. 
Für eine kohärente, zukunftsgerichtete Behindertenpolitik braucht es einen nationalen Aktions­
plan (oder eine nationale Strategie), in dem sich Bund, Kantone und Betroffenenorganisationen 
gemeinsam auf strategische Ziele und Massnahmen einigen. Dieser nationale Aktionsplan soll 
die strategische Ausrichtung für eine bestimmte Periode vorgeben und Massnahmen für ver­
schiedene Akteure enthalten. Die Kantone wären dann frei, mit welchen Instrumenten sie die 
Umsetzung der Massnahmen in kantonaler Zuständigkeit an die Hand nehmen. Ein nationaler 
Aktionsplan würde eine klare gemeinsame Orientierung sicherstellen, die Abstimmung und Ko­
ordination sämtlicher relevanter Akteure verbessern und eine systematische Wirkungsmessung 
ermöglichen. Auch in Art. 12 des Inklusionsrahmengesetzes ist somit der Fokus zu eng ge­
wählt. Kantonale - wie auch ein nationaler - Aktionspläne sollen nicht auf die Bereiche Woh­
nen und Arbeit eingeschränkt werden.

1.2 Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen/Gesetzesabschnitten

a) 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Gegenvorschlag / Bemerkung

Der Kanton Zug bedauert, dass sich der Geltungsbereich des Gesetzes ausschliesslich auf 
Art. 112b BV stützt. Damit wird der Geltungsbereich stark eingeschränkt und eine breitere, in­
klusionsorientierte Grundlage verpasst.
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Die verwendeten Terminologien bleiben unklar. Zentrale Begriffe wie Inklusion oder persönliche 
Assistenz sind nicht definiert. Den Ausdruck «betroffene Personen» lehnen wir ab. Er wider­
spricht dem inklusiven Verständnis von Menschen mit Behinderungen als selbstbestimmte Ak­
teurinnen und Akteure. Eine Klärung dieser Begriffe wäre wesentlich für die einheitliche An­
wendung und die Rechtssicherheit.

b) 2. Abschnitt: Ziele der Inklusion von betroffenen Personen 

Gegenvorschlag / Bemerkung

Der Kanton Zug anerkennt, dass Abschnitt 2 einen notwendigen formellen Schritt in Richtung 
einer inklusiven Gesellschaft im Sinne der UNO-BRK darstellt. Die im Gesetz formulierten Ziele 
- insbesondere die Stärkung der unabhängigen Lebensführung, der Teilhabe sowie der Ach­
tung der Unterschiedlichkeit - greifen zentrale Prinzipien der Konvention auf. Sie bilden eine 
gute Basis, die in einem weiteren Schritt konkretisiert und weiterentwickelt werden kann.

c) 3. Abschnitt: Grundsätze für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens 

Gegenvorschlag I Bemerkung

Der Kanton Zug nimmt positiv zur Kenntnis, dass das im Gesetz explizit erwähnte Recht, gemäss 
den eigenen Vorstellungen zu wohnen (Art. 4 Abs. 1), einen wichtigen Bezugspunkt darstellt. Er 
bedauert jedoch, dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Gesetzestext nicht berücksich­
tigt wird.

Die Ausgestaltung der übrigen Bestimmungen wirft verschiedene Fragen auf.

- Bauliche Zugänglichkeit (Art. 4 Abs. 3): Die Formulierung ist unklar und überschneidet sich 
mit dem BehiG. Eine Koordination oder Abgrenzung zu bestehenden Regelungen ist erforder­
lich.

- Ambulante Leistungen (Art. 4 Abs. 4): Die Einschränkung auf Institutionen als Erbringerinnen 
ambulanter Leistungen ist zu eng. Zutreffender wäre der Begriff «Leistungserbringende».

- Zuständigkeiten: Der Verweis auf Massnahmen «im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten» 
ist zu vage. Es braucht eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kantonen.

- Bedarfsabklärung (Art. 5): Die Bedarfsabklärung wird vorausgesetzt, ist aber nicht geregelt. 
Eine gesetzliche Verankerung in Abstimmung mit der ELG-Revision ist angezeigt.

- Thematische Reichweite: Die Konzentration auf das Thema Wohnen greift zu kurz. Eine spä­
tere Öffnung auf weitere Lebensbereiche muss von Anfang an vorgesehen werden.

Diese Punkte sollten in einem weiteren Schritt geklärt und entsprechend angepasst werden, um 
eine kohärente und umsetzbare Regelung zu gewährleisten.
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d) 4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen
Gegenvorschlag / Bemerkung

Der Kanton Zug lehnt ab, wie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG) in das neue Rahmengesetz über­
nommen wurden. Die inhaltliche Weiterentwicklung im Sinne einer Modernisierung geht zu we­
nig weit. Deshalb kann die Motion SGK-N 24.3003 «Das IFEG modernisieren» mit dem vorlie­
genden Vorschlag nicht als erfüllt gelten.

Der Kanton Zug begrüsst grundsätzlich das Ziel, die Gesetzgebung zu vereinfachen und das 
IFEG in ein übergeordnetes Rahmengesetz zu integrieren. Damit ein solches Vorhaben tragfä­
hig ist, müssen jedoch zentrale Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ambulante und stationäre Leistungen müssen gleichermassen abgebildet sein. Der 
aktuelle Fokus auf Institutionen greift zu kurz. Das Gesetz sollte unterschiedliche Formen 
von Leistungen und Leistungserbringenden berücksichtigen - unabhängig davon, ob diese 
ambulant, stationär oder intermediär organisiert sind. Dies steht im Einklang mit den Emp­
fehlungen der SODK vom 8. November 2024.

- Die Bedarfsabklärung muss über alle relevanten Leistungen vorgesehen sein. Für die 
Umsetzung einer personenzentrierten Unterstützung ist eine koordinierte Bedarfsklärung 
notwendig - unter Einbezug sowohl kantonaler als auch bundesrechtlicher Leistungen.

Der Kanton Zug hält deshalb fest, dass eine inhaltlich überzeugende Modernisierung des IFEG 
weiterhin aussteht. Eine blosse Übernahme bestehender Normen ohne grundlegende Neuaus­
richtung wird den Zielen der Motion nicht gerecht. In einem echten Revisionsprozess sollte ge­
meinsam zwischen dem Bund, der SODK und den Kantonen sowie Organisationen der be­
troffenen Personen eine kohärente, umsetzbare und zukunftsfähige Grundlage erarbeitet wer­
den.

e) 5. Abschnitt: Kostenbeteiligung der Kantone und Anspruch auf Subventionen 

Gegenvorschlag / Bemerkung

Art. 10 setzt die bisherige, institutionenbasierte Subventionslogik fort, indem er ausschliesslich 
eine Kostenbeteiligung bei anerkannten Institutionen vorsieht. Andere Leistungserbringungsfor­
men - insbesondere im ambulanten oder intermediären Bereich - bleiben unberücksichtigt. Be­
grüssenswert ist, dass eine Verknüpfung mit Art. 4 Abs. 1 (Recht auf Wohnen nach eigenen 
Vorstellungen) hergestellt wird und ein möglicher Rechtsanspruch auf Subventionen vorgese­
hen ist.

f) 6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne 

Gegenvorschlag / Bemerkung

In Art. 11 sind Umsetzungsmassnahmen auf Ebene Bund zu ergänzen, denn auch der Bund 
soll im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen Beitrag zu den Zielen dieses Gesetzes leisten.
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Dringend nötige Umsetzungsmassnahmen auf Bundesebene wären aus Sicht des Kantons Zug 
bspw. die Sicherstellung und Aufbereitung von gesamtschweizerischen statistischen Daten zu 
den Wohnformen von Menschen mit Behinderungen sowie ein Monitoring der Umsetzungs­
massnahmen auf Ebene Bund und Kanton sowie eine Evaluation, um die Wirkung dieser Be­
strebungen zu beurteilen.

Der in Art. 11 Abs. 4 vorgesehene Austausch reicht nicht aus für eine wirksame Koordination. 
Diese soll vielmehr über einen nationalen Aktionsplan (oder eine nationale Strategie) und dazu­
gehörige Prozesse sichergestellt werden.

Statt der in Art. 12 vorgesehenen kantonalen Aktionspläne braucht es einen nationalen Akti­
onsplan (oder eine nationale Strategie). Dazu finden sich in der generellen Stellungnahme wei­
tere Ausführungen. Abs. 4 dieses Artikels wäre sinngemäss wie folgt anzupassen: Das EBGB 
stellt im Rahmen seines Förderauftrags gemäss Art. 19 Bst. d des Behindertengleichstellungs­
gesetzes sicher, dass die Umsetzung des nationalen Aktionsplans evaluiert wird. Diese Evalua­
tion erfolgt gemeinsam mit den relevanten Umsetzungspartnern des nationalen Aktionsplans.

g) 7. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Gegenvorschlag / Bemerkung

- In diesem Abschnitt fehlen die Übergangsbestimmungen.

Der Kanton Zug lehnt die Aufhebung des IFEG ab.

2. Bundesgesetz zum Gesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Insgesamt anerkennt der Kanton Zug die Bestrebungen des Bundes, Menschen mit Behinde­
rungen einen besseren Zugang zu technisch modernen Hilfsmitteln zu ermöglichen, den Zu­
gang zum Assistenzbeitrag in der IV für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zu 
vereinfachen sowie eine Rechtsgrundlage für Pilotversuche zur Förderung des selbstbestimm­
ten Lebens durch einfachere IV-Unterstützungsleistungen zu schaffen. Bezüglich des Zugangs 
von Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit, möchte der Kanton Zug jedoch festhal­
ten, dass die bestehenden Anforderungen zum Erhalt eines Assistenzbeitrags weiterhin hoch 
bleiben. Da Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit kaum in der Lage sind, die Vor­
aussetzung der Arbeitgeberschaft zu erfüllen, scheint es uns nicht ehrlich, ihnen auf dem Pa­
pier einen Zugang zum Assistenzbeitrag zu gewähren.

In seiner Medienmitteilung vom 23. Dezember 2024 hat der Bundesrat angekündigt, dass im 
Rahmen einer künftigen IV-Revision verschiedene Leistungen vereinfacht werden sollen, um 
das selbstständige Wohnen von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Dies ist dringend nö­
tig und wird vom Kanton Zug befürwortet. Die vorgeschlagene Teilrevision des IVG hingegen, 
beinhaltet nur kleinere Verbesserungen. In den kommenden Jahren ist eine grundlegende Re­
form des IVG zur Verbesserung des selbstbestimmten Lebens erforderlich. Im Laufe des Jah­
res 2024 haben sich die Kantone im Rahmen der SODK auf fachlicher Ebene mit der Entwick­
lung eines neuen Assistenzmodells befasst. Die SODK hat diese ersten Erkenntnisse auch mit 
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dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) geteilt. Zudem sind Bund und Kantone im 
Rahmen des Schwerpunktprogramms Wohnen der Behindertenpolitik 2023-2026 angehalten, 
Optionen für ein kohärentes Angebot an individuellen Unterstützungsleistungen zu erarbeiten.

Auch die Ergebnisse der Evaluation der Massnahmen im Bereich selbstbestimmtes Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vom 27. März 2025 
machen deutlich: Es braucht eine grundlegende Reform des Systems. Der Bericht zeigt eine 
mangelnde Koordination, eine unüberschaubare Komplexität (nicht nur für Menschen mit Be­
hinderung, sondern auch für Fachleute), kantonale Ungleichheiten und eine schlechte Nach­
vollziehbarkeit des Systems auf.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Antrags.

Zug, 30. September 2025

Freundliche Grüsse
Regierun^srat des Kantons Zug

Andreas Hostettler 
Landammann

Tobias Moser 
Landschreiber

Versand per E-Mail an:
Eidgenössisches Departement des Innern EDI (ebgb@qs-edi.admin.ch)
Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
Direktion des Innern (info.dis@zg.ch)
Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch; zur Aufschaltung der Vernehmlassungsantwort 
im Internet)
Kantonales Sozialamt (sozialamt@zg.ch)
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Kanton Zürich 
Regierungsrat

staatskanzlei@sk.zh.ch 
Tel. +41 43 259 20 02 
Neumühlequai 10 
8090 Zürich 
zh.chElektronisch an ebgb@gs-edi.admin.ch

17. September 2025  (RRB Nr. 941/2025)
Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen  
mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)», indirekter Gegenvorschlag,  
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 haben Sie uns eingeladen, zum indirekten Gegenvor-
schlag zur Inklusions-Initiative Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit  
und äussern uns wie folgt:

Sowohl die Volksinitiative als auch der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates wollen 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft fördern und ein  
selbstbestimmtes Leben der betroffenen Personen stärken. Der Kanton Zürich nimmt  
sich diesen wichtigen Anliegen seit mehreren Jahren systematisch an, insbesondere mit 
dem Aktionsplan Behindertenrechte 2022–2025 und dem Selbstbestimmungsgesetz  
vom 1. Januar 2024 (LS, 831.5). 
Die Volksinitiative lehnen wir ab und begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat einen 
Gegenvorschlag vorlegt. Dieser vermag allerdings die Anforderungen an eine zeitgemässe 
Inklusionspolitik in der vorgelegten Form nicht zu erfüllen. Inhaltlich bleibt der Entwurf 
hauptsächlich auf den Bereich Wohnen beschränkt, was aufgrund der in Art. 3 definierten 
Ziele «Stärkung der unabhängigen Lebensführung», «Förderung der Teilhabe der betroffe-
nen Personen» sowie «Stärkung der Achtung der Unterschiedlichkeit und der Akzeptanz 
der betroffenen Personen als Teil der Vielfalt der Gesellschaft» zu kurz greift. In personel-
ler Hinsicht orientiert er sich weiterhin am überholten Begriff der «Invaliden» (Art. 1 mit 
Verweis auf Art. 112b Bundesverfassung [BV, SR 101]) und steht damit im Widerspruch zu 
den Vorgaben der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK, SR 0.109). Ein neues 
Gesetz des Bundes über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen muss alle Men-
schen mit Behinderungen nach der UNO-BRK, der BV und dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BehiG, SR 151.3) erfassen. Zudem konzentriert sich der Entwurf weiterhin auf 
institutionelle Wohnformen und übernimmt im Wesentlichen das bisherige Bundesgesetz 
über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG, 
SR 831.26). Sodann führt die vorgeschlagene Integration des IFEG zu keiner echten Mo-

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern
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dernisierung, da ambulante und intermediäre Angebote kaum berücksichtigt werden  
und zentrale Elemente wie eine transparente Bedarfsabklärung fehlen. Um die im Gegen-
vorschlag formulierten Ziele zu erreichen, ist eine kohärente nationale Gesamtstrategie 
notwendig. Diese müsste alle Lebensbereiche einbeziehen und Menschen mit Behinde-
rungen als selbstbestimmte Akteurinnen und Akteure einbinden.
Die vorgeschlagenen Anpassungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(SR 831.20) begrüssen wir grundsätzlich, insbesondere die Verbesserungen betreffend 
Hilfsmittel und Assistenzbeitrag sowie die Möglichkeit, dass Pilotprojekte für ein selbst
bestimmtes Leben durch das Bundesamt für Sozialversicherungen gefördert werden 
können. 

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident:	 Die Staatsschreiberin:

Dr. Martin Neukom	 Dr. Kathrin Arioli

2614 / 2614


	Inhaltsverzeichnis
	AG.pdf
	AGILE DE.pdf
	1 Das Wesentliche in Kürze
	2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG)
	3.1 Zu enger Geltungsbereich
	3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich
	3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich

	3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen
	3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK
	3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	3.6 Zum Wohnen

	4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG
	4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung
	4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag
	4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen
	4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung
	4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet
	4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden

	4.2 Hilfsmittel
	4.3 Pilotversuche

	5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen
	5.1 Zum VE-InG
	Artikel 1 VE-InG
	Artikel 2 VE-InG
	Artikel 3 VE-InG
	Artikel 4 VE-InG
	Artikel 5 VE-InG
	Artikel 6 bis 9 VE-InG
	Artikel 10 VE-InG
	Artikel 11 und 12 VE-InG
	Artikel 13
	Artikel 14

	5.2 Zum VE Teilrevision des IVG
	Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis)
	Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln)
	Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation)
	Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen)
	Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit)
	Art. 68quater IVG (Pilotversuche)



	Agile FR.pdf
	1 L’essentiel en bref
	2 L'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH
	3 L'avant-projet de loi sur l’inclusion
	3.1 Champ d’application trop restreint
	3.1.1 Champ d’application matériel
	3.1.2 Champ d’application personnel

	3.2 Trop peu d’obligations et de mesures concrètes
	3.3 Absence de droits subjectifs
	3.4 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH
	3.5 Absence d’un organe de suivi indépendant de la CDPH
	3.6 S’agissant du logement

	4 L’avant-projet de révision de la LAI
	4.1 Contribution d'assistance et allocation pour impotent
	4.1.1 Inégalités d’accès à la contribution d’assistance
	4.1.2 Absence d’adaptations dans l’évaluation des besoins
	4.1.3 Absence de bases pour alléger la charge administrative et organisationnelle
	4.1.4 La couverture des besoins n’est toujours pas garantie
	4.1.5 Absence d’élargissement du cercle des personnes fournissant une assistance

	4.2 Moyens auxiliaires
	4.3 Essais pilotes

	5 Brèves remarques concernant les dispositions individuelles
	5.1 À propos de l’AP-LInc
	Article 1 AP-LInc
	Article 2 AP-LInc
	Article 3 AP-LInc
	Article 4 AP-LInc
	Article 5 AP-LInc
	Articles 6 à 9 AP-LInc
	Article 10 AP-LInc
	Articles 11 et 12 AP-LInc
	Article 13
	Article 14

	5.2 À propos de l’AP Révision partielle LAI
	Art. 21bis al. 3 LAI (droit de substitution)
	Art. 21quater al. 2 LAI (acquisition et remboursement de moyens auxiliaires)
	Art. 21quinquies LAI (Consultation du calcul des coûts)
	Art. 21sexies LAI (Transfert des avantages)
	Art. 42quater, al. 2 LAI (Capacité d’exercice des droits civils restreinte)
	Art. 68quater LAI (Essais pilotes)



	Alzheimer Schweiz.pdf
	Amnesty International.pdf
	Anthrosocial.pdf
	Apfelschule.pdf
	Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»
	Das Wesentliche in Kürze
	Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz
	Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	Zum VE-InG
	Einleitung
	Zu enger Geltungsbereich
	Sachlicher Geltungsbereich
	Persönlicher Geltungsbereich

	Zu wenig verpflichtend und präzis
	Fehlen von Rechtsansprüchen
	Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis

	Insbesondere zum Wohnen
	Einleitung
	Zum 3. Abschnitt
	Zum 4. Abschnitt

	Zum VE-Teilrevision IVG
	Einleitung
	Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	Assistenzbeitrag: Optimierungen
	Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall
	FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte
	Sinnesbehinderte im FAKT
	Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB)
	Umfragen bestätigen Annahmen
	Bedarfsermittlung
	Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs

	Hilfsmittel

	Anhang 1
	Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG
	Art. 42quater IVG (bisher):
	Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision nicht mehr benötigt wird):
	Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall
	Art. 42a Anspruch (neu)
	Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen
	Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf
	Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle
	Art. 42e (neu) Leistungsbemessung


	Appenzell I.Rh.pdf
	AR.pdf
	Arbeitsintegration Schweiz (AIS) DE.pdf
	Arbeitsintegration Schweiz (AIS) FR.pdf
	ARTISET Schaffhausen.pdf
	ARTISET_INSOS.pdf
	ASRIMM.pdf
	Association Autisme Genève.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Association pour une suisse inclusive DE.pdf
	Association pour une suisse inclusive FR.pdf
	autismes suisse romande.pdf
	Autismus schweiz.pdf
	AvenirSocial.pdf
	L'essentiel en bref


	Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion


	Un changement de système manqué en matière de logement


	Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité



	Basel Landschaft.pdf
	Basel Stadt.pdf
	BE.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	Beatrice De Moustier.pdf
	Behindertenforum Region Basel.pdf
	Behindertenkonferenz Kanton Schaffhausen - BKSH.pdf
	beko-ost.pdf
	bfzs.pdf
	BKKB.pdf
	Stellungnahme zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative
	1. Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	1.1 Ein Gegenvorschlag, der keine Antwort auf die Inklusions-Initiative ist
	1.2 Keine Gleichstellung in der Realität
	1.3 Wohnen: Selbstbestimmung bleibt eine Illusion
	1.4 Nationale Verantwortung statt kantonaler Ungleichheit
	1.5 Ausweise für Menschen mit Behinderungen
	1.6 Kommentare zu einzelnen Artikeln
	1.6.1 Artikel 1
	1.6.2 Artikel 5
	1.6.3 Artikel 6 bis 9


	2. Stellungnahme zu den Änderungen am Bundesgesetz über die Invalidenversicherung: Einleitung
	2.1 Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag
	2.2 Hilfsmittel und Dienstleistungen: Konkrete Verbesserungen notwendig
	2.2.1 Dienstleistungen Dritter am Arbeitsplatz
	2.2.2 Gesellschaftliche Teilhabe durch Dienstleistungen ermöglichen
	2.2.3 Leistungen im Alter: Bedarfsgerecht und die Teilhabe fördernd


	3. Fazit

	BKZ.pdf
	Blindenschule Zollikofen.pdf
	Brusa Guido.pdf
	Cap-Contact.pdf
	Casafair.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Centre Patronal.pdf
	Cerebral Basel.pdf
	Cerebral Bern.pdf
	Cerebral Genève.pdf
	Cerebral Schaffhausen.pdf
	Cerebral Schweiz.pdf
	Cerebral Solothurn.pdf
	Cerebral Valais.pdf
	Cerebral Vaud.pdf
	Cerebral Zentralschweiz.pdf
	Vernehmlassungsantwort
	1. Das Wesentliche in Kürze
	1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz

	2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	3. Zum VE-InG
	3.1 Einleitung
	3.2 Zu enger Geltungsbereich
	3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich
	3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich

	3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis
	3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen
	3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	3.7 Insbesondere zum Wohnen
	3.7.1 Einleitung
	3.7.2 Zum 3. Abschnitt
	3.7.2 Zum 4. Abschnitt


	4. Zum VE-Teilrevision IVG
	4.1 Einleitung
	4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	4.3  Assistenzbeitrag: Optimierungen
	4.4  Hilfsmittel


	Cerebral Zürich.pdf
	CIPA.pdf
	Coraasp1.pdf
	Coraasp2.pdf
	Coraasp3.pdf
	die Mitte.pdf
	EDU.pdf
	Entlastungsdienst Ostschweiz.pdf
	EVP.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Fédération des Entreprises Romandes.pdf
	feGHAP.pdf
	Réponse à la consultation
	1. L'essentiel en bref
	1.1 Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion
	1.2 Un changement de système manqué en matière de logement
	1.3 Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité

	2. Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH
	3. L'AP-LInc
	3.1 Introduction
	3.2 Champ d'application trop restreint
	3.2.1 Champ d'application matériel
	3.2.2 Champ d'application personnel

	3.3 Trop peu d'obligations et de précision
	3.4 Absence de droits subjectifs
	3.5 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH
	3.6 Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH
	3.7 En particulier concernant le logement
	3.7.1 Introduction
	3.7.2 Concernant la section 3
	3.7.2 Concernant la section 4


	4. Concernant l'AP révision partielle de la LAI
	4.1 Introduction
	4.2 Contribution d'assistance : amélioration de l'accès
	4.3 Contribution d'assistance : optimisations
	4.4 Moyens auxiliaires


	Fondation Emera.pdf
	Forum Handicap Jura (FHJ).pdf
	Forum handicap VS.pdf
	FR.pdf
	Résumé de la réponse soumise
	Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l'inclusion)» et contre-projet indirect
	Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis
	Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées
	Réponse au 2.décret: Loi sur l'assurance‑invalidité (LAI)



	Fragile.pdf
	Freizeit- und Bildungsklub Verein für Menschen mit einer Behinderung Region Thal-Gäu.pdf
	GastroSuisse.pdf
	GE1.pdf
	GE2.pdf
	GL.pdf
	Glaube und Behinderung.pdf
	GLP.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	GR.pdf
	Groupement Romand d'Études des Addictions (GREA).pdf
	1 L’essentiel en bref
	2 L'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH
	3 L'avant-projet de loi sur l’inclusion
	3.1 Champ d’application trop restreint
	3.1.1 Champ d’application matériel
	3.1.2 Champ d’application personnel

	3.2 Trop peu d’obligations et de mesures concrètes
	3.3 Absence de droits subjectifs
	3.4 Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH
	3.5 Absence d’un organe de suivi indépendant de la CDPH
	3.6 S’agissant du logement

	4 L’avant-projet de révision de la LAI
	4.1 Contribution d'assistance et allocation pour impotent
	4.1.1 Inégalités d’accès à la contribution d’assistance
	4.1.2 Absence d’adaptations dans l’évaluation des besoins
	4.1.3 Absence de bases pour alléger la charge administrative et organisationnelle
	4.1.4 La couverture des besoins n’est toujours pas garantie
	4.1.5 Absence d’élargissement du cercle des personnes fournissant une assistance

	4.2 Moyens auxiliaires
	4.3 Essais pilotes

	5 Brèves remarques concernant les dispositions individuelles
	5.1 À propos de l’AP-LInc
	Article 1 AP-LInc
	Article 2 AP-LInc
	Article 3 AP-LInc
	Article 4 AP-LInc
	Article 5 AP-LInc
	Articles 6 à 9 AP-LInc
	Article 10 AP-LInc
	Articles 11 et 12 AP-LInc
	Article 13
	Article 14

	5.2 À propos de l’AP Révision partielle LAI
	Art. 21bis al. 3 LAI (droit de substitution)
	Art. 21quater al. 2 LAI (acquisition et remboursement de moyens auxiliaires)
	Art. 21quinquies LAI (Consultation du calcul des coûts)
	Art. 21sexies LAI (Transfert des avantages)
	Art. 42quater, al. 2 LAI (Capacité d’exercice des droits civils restreinte)
	Art. 68quater LAI (Essais pilotes)



	Grüne.pdf
	Hindernisfreie Architektur.pdf
	IG Menschen miteinander Kt Schwyz.pdf
	Inclusion Handicap.pdf
	VERNEHMLASSUNGSANTWORT
	1 Das Wesentliche in Kürze
	1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz

	2 Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	3 Zum VE-InG
	3.1 Einleitung
	3.2 Zu enger Geltungsbereich
	3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich
	3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich

	3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis
	3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen
	3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	3.7 Insbesondere zum Wohnen
	3.7.1 Einleitung
	3.7.2 Zum 3. Abschnitt
	3.7.3 Zum 4. Abschnitt


	4 Zum VE-Teilrevision IVG
	4.1 Einleitung
	4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen
	4.4 Hilfsmittel


	inclusione andicap ticino.pdf
	Risposta alla consultazione
	1. L'essenziale in breve
	1.1 Critiche fondamentali alla legge sull'inclusione
	1.2 Un cambiamento di sistema fallito in termini abitativi
	1.3 Modifiche della legge sull'assicurazione per l'invalidità

	2. Punto di partenza: l’iniziativa per l’inclusione richiede l'attuazione della CDPD
	3. Il controprogetto indiretto sulla Legge sull’inclusione per le persone con disabilità (Legge quadro sull’inclusione)
	3.1 Introduzione
	3.2 Un ambito di applicazione troppo ristretto
	3.2.1 Ambito di applicazione del materiale
	3.2.2 Ambito personale

	3.3 Troppo pochi obblighi e troppo poca precisione
	3.4 Assenza di diritti soggettivi
	3.5 Mancanza di disposizioni organizzative per l'attuazione della CDPD
	3.6 Mancanza di un organo di controllo indipendente della CDPD
	3.7 In particolare, per quanto riguarda l'alloggio
	3.7.1 Introduzione
	3.7.2 Per quanto riguarda la Sezione 3
	3.7.3 Per quanto riguarda la Sezione 4


	4. Revisione parziale della LAI proposta nel controprogetto indiretto
	4.1 Introduzione
	4.2 Contributo all'assistenza: migliorare l'accesso
	4.3 Contributo di assistenza: ottimizzazioni
	4.4 Ausili


	insieme cerebral Zug.pdf
	insieme Freiamt.pdf
	insieme Jura.pdf
	insieme Kanton Bern.pdf
	Vernehmlassungsantwort
	Inhalt

	1. Das Wesentliche in Kürze
	2. Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	2.1 Organisatorische Vorkehren und Monitoring-Ausschuss
	2.2 Fehlen von Rechtsansprüchen

	3. Eine verpasste Chance beim Thema Wohnen
	4. Zu den Anpassungen im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
	4.1 Hilfsmittel und Dienstleistungen Dritter
	4.2 Zugang zum Assistenzbeitrag und zur Hilflosenentschädigung
	4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen


	Insieme Region  Brugg-Windisch.pdf
	insieme Region Bern.pdf
	insieme Schaffausen.pdf
	insieme Solothurn.pdf
	insieme Suisse.pdf
	insieme Thun Oberland.pdf
	insieme uri.pdf
	insieme vaud.pdf
	insieme Zürcher Oberland.pdf
	insiemeGeneve.pdf
	Integras.pdf
	Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte (IGGH).pdf
	Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»; Stellungnahme der Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte IGGH

	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.pdf
	InVIEdual.pdf
	Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative ‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)»
	Allgemeine Bemerkungen
	Zum Inklusionsrahmengesetz
	Zur Teilrevision des Invalidenversicherungsgesetzes

	Bemerkungen zu einzelnen Artikeln
	Inklusionsrahmengesetz
	Zweck (Art. 1 VE-InG)
	Gegenstand (Art. 2 VE-InG)
	2. Abschnitt: Ziele der Inklusion von betroffenen Personen
	Allgemeine Grundsätze (Art. 4 VE-InG)
	Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens (Art. 5 VE-InG)
	4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen, 5. Abschnitt: Kostenbeteiligungen der Kantone und Anspruch auf Subventionen, 6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne und 7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

	Invalidenversicherungsgesetz
	eingeschränkte Handlungsfähigkeit (Art. 42quater Abs. 2 IVG)

	Übrige Artikel und fehlende Bestimmungen



	InVIEdual.pdf
	Vernehmlassungsantwort «Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative ‹Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen› (Inklusions-Initiative)»
	Allgemeine Bemerkungen
	Zum Inklusionsrahmengesetz
	Zur Teilrevision des Invalidenversicherungsgesetzes

	Bemerkungen zu einzelnen Artikeln
	Inklusionsrahmengesetz
	Zweck (Art. 1 VE-InG)
	Gegenstand (Art. 2 VE-InG)
	2. Abschnitt: Ziele der Inklusion von betroffenen Personen
	Allgemeine Grundsätze (Art. 4 VE-InG)
	Grundsätze für die Massnahmen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens (Art. 5 VE-InG)
	4. Abschnitt: Anerkennung von Institutionen, 5. Abschnitt: Kostenbeteiligungen der Kantone und Anspruch auf Subventionen, 6. Abschnitt: Umsetzungsmassnahmen und kantonale Aktionspläne und 7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

	Invalidenversicherungsgesetz
	eingeschränkte Handlungsfähigkeit (Art. 42quater Abs. 2 IVG)

	Übrige Artikel und fehlende Bestimmungen



	IV-Stellen-Konferenz.pdf
	Jan Meyer.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Jem Momtaz.pdf
	JU.pdf
	Résumé de la réponse soumise
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis
	Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées
	Réponse au 2.décret: Loi sur l'assurance‑invalidité (LAI)



	Lachat Serge - 1.pdf
	Lachat Serge 2.pdf
	Luzern.pdf
	Maria Giovanna Accietto.pdf
	Marianne Plüss.pdf
	Medizinaltarif-Kommission UVG.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	MS_Schweizerisch Multiple Sklerose Gesellschaft.pdf
	Neuchâtel.pdf
	Nouh Latoui.pdf
	NW.pdf
	Ordner blau Inklusions-Iniatitive Karten-Sammelmappe.pdf
	Teil1.pdf
	Teil2.pdf
	Teil3.pdf

	Ordner gelb Inklusions-Iniatitive Karten Sammelmappe.pdf
	Gelb Teil1.pdf
	Gelb Teil2.pdf
	Gelb Teil3.pdf
	Gelb Teil4.pdf

	Ordner hellgrün Inklusions-Iniatitive Karten Sammelmappe.pdf
	20251009154214_SecureScan.pdf
	20251009155023_SecureScan.pdf
	20251009154936_SecureScan.pdf
	20251009154856_SecureScan.pdf
	20251009154913_SecureScan.pdf
	20251009154804_SecureScan.pdf
	20251009154655_SecureScan.pdf
	20251009154613_SecureScan.pdf
	20251009154509_SecureScan.pdf
	20251009154409_SecureScan.pdf
	20251009154322_SecureScan.pdf

	Ordner rosa Inklusions-Iniatitive Karten Sammelmappe.pdf
	Teil1.pdf
	Teil2.pdf

	Ortho Reha Suisse.pdf
	OW.pdf
	pharmaSuisse.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Physioblind.pdf
	PMS.pdf
	1. Das Wesentliche in Kürze
	1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz

	2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	3. Zum VE-InG
	3.1 Einleitung
	3.2 Zu enger Geltungsbereich
	3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich
	Der Begriff der Behinderung bzw. des Menschen mit Behinderung wurde nicht erst durch die Ratifizierung der BRK13 Bestandteil des Schweizer Rechts. Im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 BV hat das Bundesgericht schon lange und in konstanter Rechtsprechung ...

	3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis
	3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen
	3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	3.7 Insbesondere zum Wohnen
	3.7.1 Einleitung
	3.7.2 Zum 3. Abschnitt
	3.7.2 Zum 4. Abschnitt


	4. Zum VE-Teilrevision IVG
	4.1 Einleitung
	4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen
	4.4 Hilfsmittel


	Potenciel Inclusif.pdf
	Réponse à la consultation
	L'essentiel en bref
	Critique fondamentale de la loi sur l'inclusion
	Un changement de système manqué en matière de logement
	Concernant les adaptations de la loi sur l'assurance-invalidité
	Point de départ : l'initiative pour l'inclusion exige la mise en œuvre de la CDPH
	L'AP-LInc
	Introduction
	Champ d'application trop restreint
	3.2.1 Champ d'application matériel
	3.2.2 Champ d'application personnel

	Trop peu d'obligations et de précision
	Absence de droits subjectifs
	Absence de dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre de la CDPH
	Absence d'un organe de suivi indépendant de la CDPH
	En particulier concernant le logement
	3.7.1 Introduction
	3.7.2 Concernant la section 3
	3.7.2 Concernant la section 4

	Concernant l'AP révision partielle de la LAI
	Introduction
	Contribution d'assistance : amélioration de l'accès
	4.3 Contribution d'assistance : optimisations
	4.4 Moyens auxiliaires

	PRL / FDP.pdf
	Pro Audito Region Arau.pdf
	Pro Audito Schweiz.pdf
	Pro infirmis.pdf
	1. Das Wesentliche in Kürze
	1.1 Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	1.2 Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	1.3 Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz

	2. Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	3. Zum VE-InG
	3.1 Einleitung
	3.2 Zu enger Geltungsbereich
	3.2.1 Sachlicher Geltungsbereich
	3.2.2 Persönlicher Geltungsbereich

	3.3 Zu wenig verpflichtend und präzis
	3.4 Fehlen von Rechtsansprüchen
	3.5 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	3.6 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	3.7 Insbesondere zum Wohnen
	3.7.1 Einleitung
	3.7.2 Zum 3. Abschnitt
	3.7.2 Zum 4. Abschnitt


	4. Zum VE-Teilrevision IVG
	4.1 Einleitung
	4.2 Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	4.3 Assistenzbeitrag: Optimierungen
	4.4 Hilfsmittel


	Procap Schweiz.pdf
	Procap SG-Appenzell Kaffee.pdf
	Procap SG-Appenzell.pdf
	ProRaris.pdf
	Retina Suisse.pdf
	Rudolf Hitz.pdf
	Schauffhausen.pdf
	Schweizerische Caritasaktion der Blinder (CAB).pdf
	Schweizerische Hämophilie-Gesellschaft (SHG.pdf
	Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 1.pdf
	Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 2.pdf
	Schweizerische Muskelgestellschaft.pdf
	Schweizerischer Arbeitgeberverband.pdf
	Schweizerischer Berufsverband Sozialbegleitung.pdf
	Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband - SBV.pdf
	Schweizerischer Gemeindeverband.pdf
	Schweizerischer Gewerbeverband SGV.pdf
	Schweizerischer Städteverband SSV.pdf
	Schweizerischer Versicherungsverband SVV.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Selbstvertretung Kanton Solothurn.pdf
	1 Das Wesentliche in Kürze
	2 Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	3 Der Vorentwurf zum Inklusionsrahmengesetz (VE-InG)
	3.1 Zu enger Geltungsbereich
	3.1.1 Sachlicher Geltungsbereich
	3.1.2 Persönlicher Geltungsbereich

	3.2 Zu wenige Verpflichtungen und konkrete Massnahmen
	3.4 Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der UNO-BRK
	3.5 Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	3.6 Zum Wohnen

	4 Der Vorentwurf der Teilrevision des IVG
	4.1 Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung
	4.1.1 Fehlende Gleichstellung beim Zugang zum Assistenzbeitrag
	4.1.2 Fehlende Anpassungen bei den Bedarfsabklärungen
	4.1.3 Fehlende Grundlagen für administrative und organisatorische Entlastung
	4.1.4 Bedarfsdeckung weiterhin nicht gewährleistet
	4.1.5 Fehlende Ausweitung des Kreises der Assistenzleistenden

	4.2 Hilfsmittel
	4.3 Pilotversuche

	5 Kurzbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen
	5.1 Zum VE-InG
	Artikel 1 VE-InG
	Artikel 2 VE-InG
	Artikel 3 VE-InG
	Artikel 4 VE-InG
	Artikel 5 VE-InG
	Artikel 6 bis 9 VE-InG
	Artikel 10 VE-InG
	Artikel 11 und 12 VE-InG
	Artikel 13
	Artikel 14

	5.2 Zum VE Teilrevision des IVG
	Art. 21bis Abs. 3 IVG (Austauschbefugnis)
	Art. 21quater Abs. 2 IVG (Beschaffung und Vergütung von Hilfsmitteln)
	Art. 21quinquies IVG (Einsicht in die Kalkulation)
	Art. 21sexies IVG (Weitergabe von Vergünstigungen)
	Art. 42quater Abs. 2 IVG (eingeschränkte Handlungsfähigkeit)
	Art. 68quater IVG (Pilotversuche)



	SG.pdf
	Page 1
	Page 2

	SG2 Korrektur.pdf
	Page 1
	Page 2

	SGB_USS.pdf
	SGB-FSS.pdf
	SO beilage 1.pdf
	SO beilage 2.pdf
	SO.pdf
	SODK.pdf
	Sonos.pdf
	SP.pdf
	SUVA.pdf
	SVA Zürich - IV-Stelle.pdf
	SVEHK.pdf
	SVNWS.pdf
	SVP.pdf
	Swiss Disability and Development Consortium (SDDC).pdf
	Swiss Medtech.pdf
	Swiss Special Olympics.pdf
	SZ.pdf
	SZBLIND.pdf
	Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»
	Das Wesentliche in Kürze
	Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz
	Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	Zum VE-InG
	Einleitung
	Zu enger Geltungsbereich
	Sachlicher Geltungsbereich
	Persönlicher Geltungsbereich

	Zu wenig verpflichtend und präzis
	Fehlen von Rechtsansprüchen
	Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis

	Insbesondere zum Wohnen
	Einleitung
	Zum 3. Abschnitt
	Zum 4. Abschnitt

	Zum VE-Teilrevision IVG
	Einleitung
	Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	Assistenzbeitrag: Optimierungen
	Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall
	FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte
	Sinnesbehinderte im FAKT
	Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB)
	Umfragen bestätigen Annahmen
	Bedarfsermittlung
	Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs

	Hilfsmittel

	Anhang 1
	Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG
	Art. 42quater IVG (bisher):
	Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision nicht mehr benötigt wird):
	Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall
	Art. 42a Anspruch (neu)
	Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen
	Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf
	Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle
	Art. 42e (neu) Leistungsbemessung


	Tatkraft.pdf
	TG.pdf
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

	TI.pdf
	TravailSuisse.pdf
	Union suisse des étudiant-e-s.pdf
	Résumé de la réponse soumise
	Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l'inclusion)» et contre-projet indirect
	Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis
	Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées
	Réponse au 2.décret: Loi sur l'assurance‑invalidité (LAI)



	Union suisse des étudiants.pdf
	Résumé de la réponse soumise
	Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l'inclusion)» et contre-projet indirect
	Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis
	Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées
	Réponse au 2.décret: Loi sur l'assurance‑invalidité (LAI)



	Uri.pdf
	Résumé de la réponse soumise
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Coordonnées de l'organisation qui soumet l'avis
	Réponse au 1.décret: Loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées
	Réponse au 2.décret: Loi sur l'assurance‑invalidité (LAI)



	Vanessa Grand.pdf
	VASOS FARES.pdf
	VD.pdf
	Verein Leben wie du und ich.pdf
	Verein LUNIQ 1.pdf
	Betreff Vernehmlassungsantwort Verein luniq – wohnen wie wir

	Verein LUNIQ 2.pdf
	Zusammenfassung der eingereichten Rückmeldung
	Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» und indirekter Gegenvorschlag
	Kontakt Information der einreichenden Stelle
	Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)



	Verein Netzwerk Avanti.pdf
	Vereinigung Cerebral Schweiz VNL.pdf
	Vernehmlassungsant zum indirekten Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative - SZBLIND.pdf
	Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»
	Das Wesentliche in Kürze
	Grundsätzliche Kritik am Inklusionsgesetz
	Verpasster Systemwechsel beim Wohnen
	Zu den Anpassungen im Invalidenversicherungsgesetz
	Ausgangslage: Inklusions-Initiative verlangt BRK-Umsetzung
	Zum VE-InG
	Einleitung
	Zu enger Geltungsbereich
	Sachlicher Geltungsbereich
	Persönlicher Geltungsbereich

	Zu wenig verpflichtend und präzis
	Fehlen von Rechtsansprüchen
	Fehlen von organisatorischen Vorkehren zur Umsetzung der BRK
	Fehlen einer unabhängigen BRK-Monitoring-Stelle
	Fehlen der Grundlage für einen Behindertenausweis

	Insbesondere zum Wohnen
	Einleitung
	Zum 3. Abschnitt
	Zum 4. Abschnitt

	Zum VE-Teilrevision IVG
	Einleitung
	Assistenzbeitrag: Verbesserung des Zugangs
	Assistenzbeitrag: Optimierungen
	Sinnesbehinderte im Assistenzbeitrag IV als Sonderfall
	FAKT: Stolperstein für Sinnesbehinderte
	Sinnesbehinderte im FAKT
	Vorteile für Sinnesbehinderte im Pilotprojekt Assistenzbudget (PAB)
	Umfragen bestätigen Annahmen
	Bedarfsermittlung
	Einschätzungsstelle, Plausibilisierung des Bedarfs

	Hilfsmittel

	Anhang 1
	Konzeptueller Vorschlag Formulierung Art. 42a ff. IVG
	Art. 42quater IVG (bisher):
	Art. 42quater IVG (neu, sofern bisherige Formulierung aufgrund Revision nicht mehr benötigt wird):
	Eter Der Assistenzbeitrag im Sonderfall
	Art. 42a Anspruch (neu)
	Art. 42b (neu) Gedeckte Hilfeleistungen
	Art. 42c (neu) Unterstützungsbedarf
	Art. 42d (neu) Einschätzungsstelle
	Art. 42e (neu) Leistungsbemessung


	Volkshochschule plus.pdf
	VS.pdf
	Walliser Komitee für die Inklusions-Initiative.pdf
	Wohnstätten Zwyssig.pdf
	ZG.pdf
	ZH.pdf

		jean-francois.steiert@fr.ch
	2025-10-06T15:40:14+0000
	Jean-François Steiert


		danielle.gagnaux-morel@fr.ch
	2025-10-06T18:12:30+0000
	Danielle Gagnaux-Morel




